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Ziel eines jeden medien konzentra tions recht lichen Rege lungs ansatzes muss es sein, die Meinungs-
vielfalt im frei heit lich-demokrati schen Rechts staat zu sichern . Diese Siche rung der Vielfalt mei-
nungs bilden der An gebote setzt zudem die Siche rung der Informa tions frei heit voraus . Meinungs-
vielfalt ohne die Möglich keit, geäußerte Meinun gen zur Kenntnis nehmen zu können, ist wert los .

Rundfunk, Zeitun gen und Zeitschriften –  dies ist allgemein bekannt und hinläng lich be schrie-
ben – sind nicht mehr alleine für das An gebot und die Rezep tion medialer Inhalte ver antwort lich . 
Digitalisie rung und Konvergenz haben neue Phänomene hervor gebracht . An so ge nannten Inter-
mediären und Aggregatoren kommt heute niemand mehr vorbei . Im Online-Bereich strukturie ren 
Suchmaschinen, soziale Netz werke, Web- und Videoportale den Zugang zu Informa tionen . Dies 
muss keine Gefahr darstellen, sondern ist auch als Nutzen und Chance für die Rezipienten zu 
 verstehen .

Um allerdings Fehl entwick lungen vorzu beugen und den Informa tions zugang offen zu halten, 
müssen die Regelun gen zur Siche rung der Meinungs vielfalt technologieneutral und zukunfts fähig 
aus gestaltet sein . Das gegen wärtige Medien konzentra tions recht, welches auf das Jahr 1997 zurück-
geht, be rücksichtigt insoweit nicht an gemessen die Ver ände rungen in der Medien nutzung, wie 
sie seit nunmehr 20  Jahren zu be obachten sind .

Die Fort entwick lung des bisheri gen „fernsehzentrierten“ zu einem zwar „fernsehbasierten“, aber 
den Gesamtmarkt der Medien fokussierenden Konzentra tions recht, das insbesondere eine effektive 
Kontrolle cross medialer Ver bindungen er möglichte, wäre ein erster, wichti ger Schritt auf dem Weg 
zu einer medien übergreifen den Vielfalt siche rung . Sie über trüge der KEK eine Aufgabe, die bereits 
in ihrem Titel an gelegt, aber durch die bisherige Gesetzes lage nur unzu reichend ab gebildet ist: 
eine Ermitt lung und Ver hinde rung der Konzentra tion „im Medien bereich“ .

Der hiermit vor gelegte fünfte Konzentra tions bericht der KEK liefert eine umfang reiche Markt-
analyse, schafft Transparenz und nimmt an gesichts der vor stehend skizzierten Ent wick lung Stellung 
zur Weiter entwick lung des vor handenen Rechts rahmens .

Ein derart umfang reiches Werk ge lingt nur durch die Beteili gung vieler . Es lebt von der Unter-
stüt zung derjenigen, die in ihrer täglichen Arbeit die Ent schei dungen der Kommission mit vor-
berei ten und die Markt entwick lung be obachten . Insoweit sind wir den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Bereichs Medien konzentra tion in der Gemeinsamen Geschäfts stelle der Medien-
anstalten Bernd Malzanini, Constanze Barz, Kerstin Kopf, Karin Kühr und Michael Petri, der Rechts-
referendarin Katharina Horsthemke sowie den ehemali gen Mitarbeiterinnen Daniela Hof mann, 
Karen Sokoll und Anne Katrin Treschanke, zu Dank ver pflichtet .

Berlin, im Dezember  2014

Ralf Müller-Terpitz  ·  Hans-Dieter Lübbert  ·  Gerd Bauer  ·  Joachim Becker 
Dieter Dörr  ·  Thomas Fuchs  ·  Hans Hege  ·  Uwe Hornauer  ·  K . Peter Mailänder 
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1 Konzentra tion im bundes weiten privaten Fernsehen und 
auf medien relevanten ver wandten Märkten

Die KEK ist nach dem Rundfunkstaats vertrag (RStV) zuständig für die ab schließende Beurtei lung 
von Fragestel lungen der Siche rung von Meinungs vielfalt im bundes weiten privaten Fernsehen . Es 
gilt, vor herrschende Meinungs macht eines oder mehrerer Ver anstalter zu ver hindern . Neben ihrer 
Funktion in rundfunkrecht lichen Ver fahren gehört es zu dem gesetz lichen Auftrag der KEK, regel-
mäßig einen Bericht über die Ent wick lung der Konzentra tion und Maßnahmen zur Siche rung der 
Meinungs vielfalt im privaten Rundfunk zu er stellen . Bevor die relevanten Ent wick lungen im Me-
dien  bereich unter sucht und die Erkennt nisse aus der Anwen dungs praxis der medien konzentra-
tions recht lichen Vor schriften dargestellt werden, er läutert der Konzentra tions bericht die Voraus-
setzungen für Meinungs vielfalt und im Anschluss daran die recht lichen Rahmen bedin gungen für 
die medien spezifi sche Konzentra tions kontrolle . Einen be sonde ren Schwerpunkt bildet die Ver än-
de rung des Medien nut zungs verhaltens im Zuge der Digitalisie rung und möglichen Aus wirkungen 
auf die Medien konzentra tions kontrolle .

1.1 Publizisti scher und ökonomi scher Wettbewerb

Ein konstituie ren des Element der Meinungs vielfalt ist der publizisti sche Wettbewerb, d . h . die 
Konkurrenz der Medien unternehmen im Bereich des redak tio nellen Content . Ein gebettet ist dieser 
Wettbewerb in ein ökonomi sches Umfeld, in dem die Unter nehmen nach Optimie rung von Markt-
anteilen und Rendite streben . Dieses (auch) ökonomi sche Ziel system von Medien unternehmen 
fördert eine Tendenz zur Kosten reduk tion und –  damit ver bunden  – eine Tendenz zur Unter-
nehmens konzentra tion und zur Produk tion vor wiegend massenattraktiver Inhalte ähnlichen Zu-
schnitts .1 In ihrer Folge wird auch die Meinungs vielfalt bedroht .

Die Voraus setzungen für eine unabhängige, auch kontroverse Meinungs bildung sind grundsätz-
lich günsti ger, wenn Medien unternehmen wirtschaft lich voneinander unabhängig sind und auch 
Anbieter von Nischen produkten Markt zutrittschancen haben . In einem zunehmend ökonomisierten 
Umfeld ist dies nicht aus sich heraus gewährleistet . Das Ziel der Gewährleis tung von Meinungs-
vielfalt ist nur zu er reichen, wenn die Voraus setzungen dafür be stehen, dass ver schiedene Stimmen 
die Chance er halten und be halten, möglichst gleich gewichtig gehört zu werden . Vor herrschende 
Meinungs macht kann dabei nicht anhand programminhalt licher Kriterien be stimmt werden . Einem 

1 Jürgen Heinrich, Medien ökonomie Band  2 (1999), S. 120 ff. und Insa Sjurts, Einfalt trotz Vielfalt in den Medien märkten: 
Eine ökonomi sche Erklä rung, in: Mike Friedrichsen/ Wolfgang Seufert (Hrsg.), Effiziente Medien regulie rung (2004), S. 77 ff.

Kapitel  I

Medien konzentra tion und Siche rung  
der Meinungs vielfalt
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solchen Anknüp fungs punkt stünde die ver fassungs recht lich garantierte Meinungs frei heit als Grund-
lage der Rundfunk frei heit der privaten Fernseh veranstalter ent gegen .2

Dem Fernsehen kommt mit Blick auf die Meinungs bildung in einer Gesell schaft nach wie vor 
eine heraus gehobene Bedeu tung zu . Zwar ist es keines wegs das einzige Massen medium, sondern 
steht in Konkurrenz mit Print und Online . Seine Nutzungs zahlen belegen jedoch nach wie vor 
seinen Spitzen platz im Medien konsum der Bevölke rung .3

1.2 Aus gangs lage für die Regulie rung des publizisti schen und 
ökonomi schen Wettbewerbs

Die Konzentra tions kontrolle des Rundfunkstaats vertrages zielt auf eine Siche rung des publizisti-
schen Wettbewerbs und ver weist auf die Zuschauer anteile als wesent liches Kriterium . Dabei soll 
der öffent lich-recht liche Rundfunk ein Gegen gewicht zum privaten Rundfunk bilden . Der Rundfunk-
staats vertrag trägt dem Rechnung, indem die für vor herrschende Meinungs macht maß geblichen 
Zuschauer anteile unter Einbeziehung des öffent lich-recht lichen Rundfunks zu er mitteln sind .

Das Gesetz gegen Wettbewerbs beschrän kungen (GWB) fokussiert dagegen den ökonomi schen 
Wettbewerb und prüft die Ent stehung oder Ver stär kung marktbeherrschen der Stellun gen .4

Der Rundfunkstaats vertrag be rücksichtigt das Neben einander von publizisti schem und ökono-
mi schem Wettbewerb, wenn die medien relevanten ver wandten Märkte an gesprochen werden . Die 
Fest stel lung vor herrschen der Meinungs macht bezieht hier neben dem Kriterium des Zuschauer-
anteils auch marktbeherrschende Stellun gen eines Unter nehmens auf medien relevanten ver wand-
ten Märkten (insbesondere Produk tion, Programm rechte und Werbung) ein und knüpft damit an 
das Kartell recht an . Darüber hinaus be rücksichtigt der Rundfunkstaats vertrag den insgesamt er-
reichten Meinungs einfluss, den ein Unter nehmen mit seinen Aktivi täten im Fernsehen und auf 
medien relevanten ver wandten Märkten erzielt .

1.3 Eigen schaften des Fernsehmarktes

Frei empfang bare Fernsehprogramme weisen Merkmale eines öffent lichen Gutes auf:5 Die Pro-
gramm anbieter haben keine Möglich keit, Zuschauer von der Nutzung aus gestrahlter Programme 
auszu schließen (Nicht-Ausschluss vom Konsum) . Auch hat die individuelle Nutzung keine Aus-
wirkungen auf die Ver fügbar keit desselben Gutes für andere Nutzer (Nicht-Rivalität im Konsum) . 
Die dem Ver anstalter ent stehen den Kosten sind somit unabhängig von dem Ausmaß, in dem das 
Programm ge nutzt wird . Fernsehprogramme, bei denen im Rezipienten markt das Aus schluss-
prinzip realisiert wird (Pay-TV), stellen dagegen sogenannte Club- oder Maut güter dar . Für sie ist 
von einer ein geschränkten Markt fähig keit im Rezipienten markt auszu gehen . Während im Rezipien-
ten  markt Markt versagen bzw . eine ein geschränkte Markt fähig keit fest zustellen ist, sind Fernseh-

2 Vgl. BVerfGE  74-5. Rundfunkurteil  – SDR-Beschluss, S. 297 (335).
3 Durchschnitt liche Nutzungs dauer der Medien 2013 (in Min./ Tag): Fernsehen 242, Hörfunk 191, Internet 108, Zeitun gen/

Zeitschriften  29, in: Media Perspektiven 7–8/2013, S. 371.
4 Die hierfür maß geblichen Marktanteile werden auf dem relevanten Markt anhand des Bedarfs markt konzeptes auf der 

Grundlage von Bedarfs märkten er mittelt. Nach diesem Konzept sind sämt liche Güter in einen Markt einzu beziehen, 
die sich nach ihren Eigen schaften, ihrem wirtschaft lichen Ver wen dungs zweck und ihrer Preis lage so nahe stehen, dass 
der Konsument sie für die Deckung eines be stimmten Bedarfs als aus tausch bar ansieht. Vgl. BKartA, Beschluss vom 
10. 12. 2002, B  6-22121-98/02  – Holtz brinck/Berliner Verlag, S. 15, unter Ver weis auf die st. Rspr. des BGH.

5 Näher dazu Ernst-Joachim Mest mäcker, Über den Einfluss von Ökonomie und Technik auf Recht und Organisa tion der 
Telekommunika tion und der elektroni schen Medien, in: ders. (Hrsg.), Kommunika tion ohne Monopole  II (1995), S. 48 ff. 
und Insa Sjurts, (s. Fn. 1), S. 72 ff.
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programme im Werbemarkt voll markt fähige private Güter .6 Hier besteht Konsumrivali tät unter 
den Werbetreiben den, da das An gebot an Werberaum aus recht lichen Gründen limitiert ist; das 
Aus schlussprinzip wird über Werbespotpreise praktiziert .

Die Präsenz von Fernsehsendern im Rezipienten markt und im Werbemarkt gleichermaßen 
beinhaltet einen Erlös verbund: Hohe Reichweiten bei den Rezipienten steigern die Attraktivi tät 
des Werberaums bei den Werbekunden und er lauben eine höhere Preis gestal tung in diesem 
Markt . Um gekehrt schlagen Ab wande rungen von Rezipienten auf die Attraktivi tät eines Senders 
und seines Programms bei den Werbekunden durch .

1.4 Erschei nungs formen und Ursachen der Medien konzentra tion

Im Mittelpunkt der Konzentra tions kontrolle im privaten Fernsehen stehen die Programm ver-
anstalter . Mit Blick auf Konzentra tions tendenzen unter scheidet man im Medien konzentra tions recht 
–  ebenso wie im Recht der Wettbewerbs beschrän kungen  – horizontale, vertikale und diagonale 
Konzentra tion .

1.4.1 Horizontale Konzentra tion

Horizontale Konzentra tion liegt vor, wenn Unter nehmen eines Marktes, die auf der gleichen Wert-
schöp fungs stufe tätig sind, gemeinsam agieren bzw . miteinander fusionie ren . Der damit ver bun-
dene Zuwachs an Marktmacht eines oder mehrerer Unter nehmen er schwert den Markt zutritt 
neuer Anbieter . Der höchste Grad horizontaler Konzentra tion ist das Monopol . Horizontale Konzen-
tra tions tendenzen werden u . a . durch die folgen den medien spezifi schen Umstände be günstigt:7

Hoher Fixkosten anteil bei der Programm produk tion
Da die Produk tion von Fernsehprogrammen durch einen hohen Anteil fixer Kosten ge kennzeich-
net ist, sinken die Programm kosten pro Zuschauer (Stück kosten) mit steigen der Reichweite . Eine 
Folge dieses Fixkostendegres sions effekts ist die Tendenz zur Monopolisie rung durch Bildung von 
Senderfamilien . Der Zusammen schluss mehrerer Sender unter einem Dach er möglicht es, Pro-
gramm inhalte mehrfach zu ver werten, dadurch eine hohe Reichweite herzu stellen und so die 
Stück kosten zu reduzie ren .

Werbespot-Reichweiten-Spirale
Ein Anstieg der Reichweite eines Fernsehprogramms im Rezipienten markt führt bei sonst gleich-
bleiben den Bedin gungen zu einem Sinken des Tausenderkontakt preises8 am Werbemarkt . Dadurch 
wächst die Attraktivi tät des Mediums als Werbeträger und die Nachfrage nach Werberaum steigt 
an . Ver anstalter mit hohen Reichweiten werden zusätz lich dadurch be günstigt, dass Werbekunden 
dazu neigen, ihre Werbung bei Spitzen anbietern zu konzentrie ren . Mittelfristig können reich-
weiten starke Ver anstalter ihre Werbegrundpreise erhöhen und die er wirtschaf teten Gewinne in 
eine weitere Quali täts verbesse rung des Programms investie ren, wodurch –  idealtypisch  – die 
nächste Runde der Werbespot-Reichweiten-Spirale aus gelöst wird . Der Mechanismus der Werbe-
spot-Reichweiten-Spirale bevor teilt somit reichweiten starke und ökonomisch potente Sender fami-
lien, die in der Lage sind, ent sprechend quoten starke Programminhalte anzu bieten . Die Vielfalt 
des An gebots ist notwendig be grenzt .

6 Susanna Hübner, Wettbewerbs analyse des Fernsehsektors, 2009, S. 203, Fn. 693.
7 Jürgen Heinrich, (s. o. Fn. 1), S. 122 ff. und S. 282 ff.
8 Anzeigen preis dividiert durch die Reichweite von 1.000  Zuschauern, d. h. 1.000  Werbekontakten.
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1.4.2 Ver tikale Konzentra tion

Unter vertikaler Konzentra tion ver steht man die Integra tion vor- oder nach gelagerter Wertschöp-
fungs stufen innerhalb eines Unter nehmens verbundes . Diese kann, bezogen auf das Aus gangs-
geschäfts feld, vor wärts oder rück wärts gerichtet sein . Im Fernsehbereich umfasst die Wertschöp-
fungs kette die Produk tions-, die Programm- und die Ver brei tungs ebene (vgl . hierzu Abbil dung I – 1) . 
Die erste Ebene, die Produk tions ebene, umfasst die Herstel lung von fiktionalen Inhalten (Filmen, 
Serien etc .) und non-fiktionalen Inhalten (Sport sendun gen, Nachrichten, Dokumenta tionen, Unter-
hal tungs shows) . Damit eng ver bunden ist der Handel mit den Nutzungs rechten an Inhalten und 
ferti gen Beiträgen . Die zweite Stufe der Wertschöp fungs kette, die Programmebene, umfasst die 
Zusammen stel lung von Inhalten zu einer zusammen hängen den Programmabfolge einschließ lich 
redak tio neller Bearbei tung . Auf diese Stufe folgt die Distribu tions- oder auch Multiplika tions ebene, 
d . h ., die Über mitt lung an den Zuschauer erfolgt durch die jeweili gen Über tra gungs wege (Kabel, 
Satellit, Terrestrik, Internet, Mobilfunk) .9 Hierzu gehört auch das gesamte Feld der techni schen 
Dienst leis tungen, die im Rahmen der Ver anstal tung von Abonnementfernsehen (Auf nahme und 
Pflege der Kunden daten, Ver schlüsse lung, Zugangs kontrolle und Ab rech nungs modali täten) not-
wendig sind . Um eine sinn volle Ver mark tung zu er zielen, werden die digitalen Fernsehprogramme 
zu Pogramm paketen zusammen gestellt (Programm paketie rung) . Ver tikale Konzentra tion ist für 
Fernseh veranstalter aus ver schiedenen Gründen attraktiv:

Reduk tion des Beschaf fungs risikos
Durch den Zusammen schluss mit einem Programm produzenten oder Rechtehändler sichert sich 
der Fernseh veranstalter einen kontinuier lichen und exklusiven Zugriff auf Programm ware, der ihm 
eine wettbewerbs vorteilstiftende Differenzie rung am Rezipienten- und Werbemarkt er möglicht . 
Zudem können – mit den gleichen vor teilstiften den Effekten – Programminhalte maß geschneidert 
für die jeweili gen Sender „inhouse“ produziert werden . Ferner er schließt der Ver kauf von Pro-
gramm  ware neue Erlös quellen .10

Siche rung eines direkten Zugangs zum Rezipienten markt
Die vertikale Integra tion von Ver anstaltern und nach gelagerten Ver triebs wegen kann dazu dienen, 
den direkten Zugang zum Zuschauer zu sichern . Der Zugang zum Kunden ist auch bei der Integra-
tion von Unter nehmen, die techni sche oder administrative Dienst leis tungen für das Digitalfern-
sehen und Pay-TV er bringen (z . B . Decodertechnik, Conditional-Access-Systeme), der ent scheidende 
Faktor . Wer über diesen Zugang ver fügt, kann –  z . B . auf grund von Kapazi täts engpässen oder 
Netz werkeffekten – eine strategi sche Position als Gatekeeper einnehmen . Als solcher kann er den 
Zugang zum Markt kontrollie ren und dadurch die Chancen von aktuellen und potenziellen Wett-
bewerbern be einflussen . Darüber hinaus ist er in einer über legenen Position für die Ent wick lung 
und das An gebot neuer Dienste .

Ver tikale Konzentra tion führt zu einem Anstieg der Markteintritts barrie ren . So ist ein erfolg-
reicher Markteintritt ohne Zugriff auf attraktive Programminhalte nur schwer möglich; durch das 
Fehlen eines direkten Zugangs zu den Rezipienten werden die Erfolgschancen von Newcomern 
von vornherein stark reduziert .

9 Viktor J. F. Berger, Der deutsche Fernsehmarkt (2008), S. 47.
10 Insa Sjurts, Strategien in der Medien branche (2005), S. 424 f.
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1.4.3 Diagonale Konzentra tion

Diagonale oder konglomerate Konzentra tion liegt vor, wenn ein Unter nehmen in einem voll-
kommen anderen Markt und auf ganz unter schied licher Wertschöp fungs stufe durch Beteili gung 
oder Fusion tätig wird . In der Diskussion über die Medien konzentra tion spricht man von Cross-
Media-Ownership . Klassisches Beispiel dafür ist ein Unter nehmen, das Fernsehen ver anstaltet und 
durch Kauf nun auch ein Online-Shopping-Portal be treibt .

Triebkraft der diagonalen Konzentra tion sind vor allem Größen- und Ver bund vorteile, d . h . die 
Erzie lung von Synergie effekten . Die wechselseitige Ver stär kung von publizisti schem Einfluss kann 
durch cross mediale Mehrfachnut zung von Inhalten und medien übergreifende Werbung (Cross-
Promo tion)11 ent stehen .12 Ein weiterer ökonomi scher Vorteil ist die Risikominde rung durch gerin-
gere Ab hängig keit von Schwan kungen innerhalb eines Marktes durch Aus gleichs möglich keiten auf 
anderen Märkten . Zudem können Produkte, die (noch) unrentabel sind, weil sie sich in der Markt-
einfüh rung be finden, durch Gewinne aus dem jeweils anderen Tätig keits bereich intern subven-
tioniert werden . Die Ver flech tung der Unter nehmen bietet darüber hinaus eine bessere Aus gangs-
lage für die weitere Expansion und die Erschließung neuer Märkte .13 Ein solches Strategiemuster 
zeigt sich seit Ende der 1990er Jahre durch die Tätig keiten der klassi schen Medien unternehmen 
aus den Bereichen Print und Rundfunk im Onlinebereich . Diese Cross-Media-Strategie sollte der 
ver muteten Substitu tions konkurrenz in den Internet-Teilmärkten vor beugen .

Die Möglich keit, über ver schiedene Mediengat tungen auf die Meinungs bildung Einfluss zu 
nehmen, stärkt den publizisti schen Einfluss einzelner Anbieter und beinhaltet Gefahren für die 
Meinungs vielfalt durch Homogenisie rung von Medien inhalten .

1.4.4 Die Neustrukturie rung der medialen Wertschöp fungs kette

Der Medien sektor ist auf ver schiedenen Ebenen in Bewegung . Viele Unter nehmen der medialen 
Wertschöp fungs kette schließen sich zusammen oder weiten ihr An gebot aus . Triebkraft der Ent-
wick lung ist die Digitalisie rung . Sie forciert die Neustrukturie rung der Wertschöp fungs ketten bis 
hin zur Disintermedia tion, also dem Weg fall ganzer Wertschöp fungs stufen, treibt die Medien-
konzentra tion voran und bringt „integrierte“ Medien unternehmen hervor . Die praktisch be deut-
samste Folge der Digitalisie rung ist Konvergenz, d . h . das Zusammen wachsen von techni schen 
Kommunika tions strukturen, Märkten, Produkten, Medien inhalten und Geräten .14 Im Ergebnis ent-
stehen vertikal integrierte Medien konzerne, die möglichst viele Elemente der Wertschöp fungs kette 
unter dem Dach eines Unter nehmens ver einen, um so ein Höchstmaß an Kontrolle über die Aus-
wertung der Inhalte sicher zustellen . Dabei bildet die Ver anstal tung von Rundfunk programmen 
häufig nur noch einen Aspekt eines multimedial agieren den Medien unternehmens .

Im Zusammen hang mit diesen Ver ände rungen hat sich durch die Digitalisie rung auch das für 
das analoge Zeitalter typische „Sender-Empfänger-Schema“15 ge wandelt . Die Medien nutzer sind 
nicht mehr nur Rezipienten bzw . Konsumenten vor gefertigter An gebote, sondern können selbst 
Inhalte er zeugen und diese nicht nur individual-, sondern auch massen kommunikativ über mitteln . 
Neue Kommunika tions formen, wie etwa soziale Netz werke und Microbloggingdienste, bei denen 

11 Als Cross-Promo tion wird die redaktio nelle Über kreuzwer bung für unter schied liche Medien produkte eines Medien-
konzerns in eigenen Werbeträgern be zeichnet. Vgl. Insa Sjurts (Hrsg.), Lexikon der Medien wirtschaft (2004), S. 93 f.

12 BVerfG, Urteil vom 11. 09. 2007, Rundfunk gebühren  – 1  BvR  2270/05, Rn. 118.
13 Insa Sjurts, (s. Fn. 10), S. 423 ff.
14 Kommunika tions- und Medien bericht der Bundes regie rung, 2008, S. 10, und insbesondere Hans-Bredow-Institut, Wissen-

schaft liches Gutachten zum Kommunika tions- und Medien bericht der Bundes regie rung, Zur Ent wick lung der Medien 
in Deutschland zwischen 1998 und 2007, S. 263 f.

15 Kommunika tions- und Medien bericht der Bundes regie rung, (s. Fn. 14), S. 10 und insbesondere Hans-Bredow-Institut, (s. 
Fn. 14), S. 230.
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Abbil dung  I – 1: Horizontale, vertikale und diagonale Ver flech tungen im Bereich der Fernseh veranstal tung
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Individual- und Massen kommunika tion nur noch schwer zu unter scheiden sind, haben sich ent-
wickelt . Allerdings er reichen diese Inhalte ganz über wiegend nicht die Auf merksam keit wie sie 
klassi sche Inhalte anbieter für sich ver buchen können .

2 Die Siche rung der Meinungs vielfalt  
im bundes weiten privaten Fernsehen

2.1 Die ver fassungs recht lichen Grundlagen

Artikel 5 des Grundgesetzes gewährleistet die Pressefrei heit und die Freiheit der Berichterstat tung 
durch Rundfunk und Film . In mittlerweile vierzehn Grundsatz entschei dungen hat das Bundes-
verfassungs gericht diese Vor schrift interpretiert und die Bedeu tung des Rundfunks für die Mei-
nungs bildung und die Auf gaben des Rundfunks in der Medien landschaft betont . In ständi ger 
Rechtsprechung weist es darauf hin, dass die im Grundgesetz ver bürgte Rundfunk frei heit der 
freien, individuellen und öffent lichen Meinungs bildung dient und damit Grund vorausset zung für 
eine funk tions fähige Demokratie ist . Das Gericht warnt vor den „Möglich keiten einer Konzentra tion 
von Meinungs macht“16 . Dahinter steht die Sorge negativer Folgen für die Gesell schaft, wenn das 
Wirkungs- und Funk tions spektrum, das der Rundfunk haben kann, in der Hand weniger Eigen-
tümer liegt . Der in Artikel 5 Abs . 1 Satz 2 GG ent haltene Auftrag zur Gewährleis tung der Rundfunk-
frei heit zielt schließ lich auf eine Ordnung, die sicherstellt, dass die Vielfalt der be stehen den Mei-
nun gen im Rundfunk in möglichster Breite und Vollständig keit Aus druck findet .17

Im ersten Rundfunkurteil zum „Deutschland-Fernsehen“ im Jahr 1961 führte das Gericht aus, 
der Rundfunk sei mehr als nur „Medium“ der öffent lichen Meinungs bildung; er sei ein eminenter 
„Faktor“ im öffent lichen Kommunika tions prozess . Diese Mitwir kung an der öffent lichen Meinungs-
bildung be schränkt sich demnach keines wegs auf Nachrichten sendun gen, politi sche Kommentare 
und Sendereihen über politi sche Probleme der Gegen wart, Ver gangen heit oder Zukunft . Meinungs-
bildung geschieht ebenso in Hörspielen, musikali schen Darbie tungen, Über tragungen kabarettis-
ti scher Programme bis hinein in die szenische Gestal tung einer Darbie tung . Nach Ansicht des 
Gerichts wird jedes Rundfunk programm durch die Auswahl und Gestal tung der Sendun gen „eine 
ge wisse Tendenz“ haben, insbesondere soweit es um die Ent schei dung darüber geht, was nicht 
gesendet werden soll, was die Hörer nicht zu interessie ren braucht, was ohne Schaden für die 
öffent liche Meinungs bildung ver nachlässigt werden kann, und wie das Gesendete ge formt und 
gesagt werden soll .18 Der Rundfunk gibt somit nicht nur Meinun gen weiter, sondern wirkt als 
Massen medium selbst auf den öffent lichen Meinungs bil dungs prozess ein .19

Das Gericht fordert den Gesetz geber auf, Vor kehrungen zu treffen, die ver hindern, dass der 
Rundfunk nicht „einer oder einzelnen gesell schaft lichen Gruppen aus geliefert“ und so dem „freien 
Spiel der Kräfte“ über lassen werde .20

Die heraus gehobene Bedeu tung, die dem Rundfunk –  und insbesondere dem Fernsehen  – 
zukommt, beruht nach wie vor auf den Kriterien Breiten wirkung, Aktuali tät und Suggestivkraft .21 

16 BVerfGE  57, 295, 323.
17 BVerfGE 57, 295 [319]; 73, 118 [152 f.]; 90, 60 [88]; 114, 371 [387 ff.]; st.Rspr., zuletzt Urteil vom 25. 03. 2014, 1 BvF 1/11-1BvF 

4/11, S. 11, Rz. 30  – „ZDF-Staats vertrag“.
18 BVerfGE  12, 205, Rz. 179.
19 Vgl. Dieter Dörr, Die Siche rung der Meinungs vielfalt und die Rolle des privaten Rundfunks, in Fest schrift Stern (Der 

grundrechts geprägte Ver fassungs staat), 2012, S. 10.
20 BVerfGE  57, 295, 322 f.
21 BVerfGE  31, 314 [325]; 90, 60 [87]; 97, 228 [256]; 103, 44 [74]; 114, 371 [387]; vgl. auch EGMR, Urteil vom 05. 11. 2002  – 

Beschwerde-Nr. 38743/97  – Demuth gegen Schweiz, EuGRZ 2003, S. 488 [491], § 43; Urteil vom 10. 07. 2003  – Be-
schwerde-Nr. 44179/98  – Murphy gegen Irland, § 69; st. Rspr.
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Das Gericht be stätigt diese Auf fassung im 12 . Rundfunk-Urteil vom 11 . 09 . 2007,22 wo es aus führt, 
die Breiten wirkung zeige sich in der Reichweite und der Möglich keit der Beeinflus sung großer 
Bevölke rungs teile . So prägten die audiovisuellen Massen medien seit langem bei den meisten 
Bürgern große Zeitein heiten . Die Aktuali tät des Hör- und Fernsehfunks folge daraus, dass Inhalte 
schnell, sogar zeit gleich, an die Rezipienten über tragen werden können . Die be sondere Suggestiv-
kraft des Mediums ergebe sich insbesondere aus der Möglich keit, die Kommunika tions formen Text 
und Ton sowie beim Fernsehen zusätz lich bewegte Bilder miteinander zu kombinie ren und der 
programm lichen Informa tion dadurch insbesondere den Anschein hoher Authentizi tät zu ver-
leihen .23

Hatte das Gericht bereits in seiner Ent schei dung zum Deutschen Sport Fernsehen DSF darauf 
hin gewiesen, dass nicht er sicht lich sei, dass das Gebot der Vielfalt siche rung auch durch neuere 
(techni sche) Ent wick lungen an Gewicht ver lieren könnte,24 so be kräftigt es diesen Aspekt in der 
neueren Rechtsprechung . Die Ver anstal tung und Ver brei tung von Rundfunk programmen sei häufig 
nur ein Glied in einer multimedialen Wertschöp fungs- und Ver mark tungs kette .25 Es be stünden 
„vielfältige Potenziale der wechselseiti gen Ver stär kung von publizisti schem Einfluss“ und die neuen 
Technologien er laubten im Übrigen den Einsatz von Navigatoren und elektroni schen Programm-
führern, deren Software ihrer seits zur Beeinflus sung der Auswahl entschei dung von Rezipienten 
ge nutzt werden könne .26

Im 14 . Rundfunkurteil vom 25 . 03 . 2014 betont das Gericht erneut die Rolle des Rundfunks für 
die Meinungs- und Willens bildung, die neben Unter haltung und Informa tion auch eine kulturelle 
Ver antwor tung umfasst .27 Es weist darauf hin, dass die Wirkungs möglich keiten des Rundfunks 
zusätz liches Gewicht dadurch gewinnen, dass die neuen Technologien eine Ver größe rung und 
Aus differenzie rung des An gebots und der Ver brei tungs formen und Ver brei tungs wege ge bracht 
sowie neuartige programm bezogene Dienst leis tungen er möglicht haben . Die Anforde rungen an 
die gesetz liche Aus gestal tung der Rundfunkord nung zur Siche rung der Rundfunk frei heit im Sinne 
des Art . 5 Abs . 1 Satz  2 GG seien „somit durch die Ent wick lung von Kommunika tions technologie 
und Medien märkten nicht über holt“ .28

2.2 Rundfunkstaats vertrag und Medien konzentra tions kontrolle

Medien konzentra tions kontrolle ist eine Aufgabe, die sich unmittel bar aus Artikel  5 des Grund-
gesetzes ergibt . Diese Aufgabe ver pflichtet den Gesetz geber zu einer „positiven Ordnung“ für den 
Rundfunk . Durch materielle, ver fahrens recht liche und organisatori sche Maßnahmen soll das Ent-
stehen vorherrschen der Meinungs macht vor beugend be kämpft werden . Die Vielfalt der in der 
Gesell schaft be stehen den Meinun gen soll im Rundfunk in größtmög licher Breite und Vollständig-
keit zum Aus druck kommen .29 Ein in hohem Maße ungleich gewichti ger Einfluss einzelner Ver-
anstalter oder Programme auf die Bildung der öffent lichen Meinung muss ver hindert werden . 
Unter Hinweis auf Art . 10 EMRK und dessen Aus legung durch den Europäi schen Gerichts hof für 
Menschen rechte betont das Bundes verfassungs gericht darüber hinaus die Ver pflich tung der Kon-
ven tions staaten, durch gesetz liche Aus gestal tung die Vielfalt im Rundfunk zu gewährleisten und 
diese Pflicht insbesondere nicht dadurch zu unter wandern, dass eine ge wichtige ökonomi sche 

22 1  BvR  2270/05, 809, 830/06, Rz  115.
23 Vgl. dazu BVerfGE  97, 228 [256].
24 BVerfGE  95, 163, 172 f.
25 Siehe statt vieler Axel Zerdick u. a., Die Internet-Ökonomie. Strategien für die digitale Wirtschaft, 1999.
26 Vgl. zum Ganzen: 1  BvR  2270/05, 809, 830/06, Rz. 117.
27 Urteil vom 25. 03. 2014, 1  BvF  1/11-1BvF 4/11, S. 11, Rz. 33  – „ZDF-Staats vertrag“.
28 A. a. O, Rz. 30.
29 BVerfGE  57, 295 (320).
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oder politi sche Gruppe oder der Staat eine dominante Position über eine Rundfunkanstalt oder 
innerhalb einer Rundfunkanstalt einnehmen kann und hierdurch Druck auf die Ver anstalter aus-
üben kann .30 Dem Ent stehen vor herrschen der Meinungs macht soll durch medien spezifi sche Kon-
zen tra tions kontrolle möglichst vor beugend ent gegen gewirkt werden, da einmal ein getretene Fehl-
entwick lungen sich –  wenn über haupt  – nur bedingt und nur unter er heblichen Schwierig keiten 
rück gängig machen lassen .31

Die Gefahr der „Konzentra tion von Meinungs macht“ besteht dann, so das Bundes verfassungs-
gericht, wenn „Meinungs träger, die sich im Besitz von Sendefrequenzen und Finanzmitteln be-
finden, an der öffent lichen Meinungs bildung vor herrschend mitwirken“ . Das Gericht spricht von 
„vor herrschen der Meinungs macht“, „Meinungs macht im Rundfunk“ und von „multimedialer Mei-
nungs macht“ .32

Ihrer Ver pflich tung zur Umset zung der Forde rungen des Ver fassungs gerichts kamen die Länder 
als für das Rundfunk wesen zuständige Gesetz geber mit Unter zeich nung des „Staats vertrags zur 
Neuord nung des Rundfunk wesens“ im Jahr 1987 nach . Diese Ver einba rung ver einheitlichte erstmals 
bundes einheit liche Mindest standards in den Bereichen Jugendschutz, Werbung und Programm-
grundsätze . Unter der Über schrift „Siche rung der Meinungs vielfalt im bundes weit ver brei teten 
privaten Rundfunk“ ver pflichtete Artikel 8 RStV 1987 die Ver anstalter privaten Rundfunks „inhalt lich 
die Vielfalt der Meinun gen im Wesent lichen zum Aus druck zu bringen“ . Der darauf folgende und 
bis 1997 geltende RStV 1991 ver suchte Konzentra tions tendenzen durch ein Modell der Begren zung 
von gesellschafts recht licher Beteili gung und Art und Zahl der einem einzelnen Ver anstalter er-
laubten Programme ent gegen zu wirken . Zuständig für die Aus führung der Gesetze waren die mit 
Einfüh rung des privaten Rundfunks ge gründeten Landes medien anstalten .33

Die Regelung hat die Tendenz zur Unter nehmens konzentra tion im privaten Rundfunk jedoch 
nicht ge mindert, sondern in Richtung auf Gemeinschafts unternehmen und Senderfamilien ver-
stärkt .

Am 01 . 01 . 1997 trat der 3 . „Staats vertrag zur Änderung rundfunkrecht licher Staats verträge“ in 
Kraft . Mit ihm wurde vor allem das Medien konzentra tions recht für private Ver anstalter bundes-
weiter Fernsehprogramme von Inhalt, Ver fahren und Organisa tion her neu strukturiert . Als neuem 
Organ der Landes medien anstalten wurde der KEK die „ab schließende Beurtei lung von Fragestel-
lungen der Siche rung von Meinungs vielfalt im Zusammen hang mit der bundes weiten Ver anstal-
tung von Fernsehprogrammen“ zu gewiesen . Materiell recht lich äußerte sich dies in einer Abkehr 
von dem bisheri gen „Beteili gungs modell“ des Rundfunkstaats vertrages 1991 hin zum „Zuschauer-
anteils modell“ . Dieses be trachtet das gesamte TV-Angebot in Deutschland, die öffent lich-recht-
lichen Sender ebenso wie das aus schließ lich werbefinanzierte bzw . das ent gelt finanzierte An gebot 
und legt es bei der Fest legung von kritischen Grenz ziehungen zugrunde . Während das Beteili-
gungs modell des § 21 RStV 1991 maximal die bundes weite Ver brei tung von jeweils bis zu zwei 
Programmen im Hörfunk und im Fernsehen zuließ und zwingend vor schrieb, dass als Ver anstalter 
nur Anbieter gemein schaften zu gelassen werden konnten, durften nach § 26 Abs . 1 RStV jetzt Ver-
anstalter von Fernsehprogrammen eine be liebige Anzahl von Programmen und jede Art von 
Programmen ver anstalten, es sei denn, sie er langen dadurch vor herrschende Meinungs macht . Der 
Nachweis, dass ein Unter nehmen vor herrschende Meinungs macht „nach Maß gabe der nach folgen-
den Bestim mungen“ erlangt, wurde durch die Ver mutungs tatbestände in § 26 Abs . 2 RStV er-
leichtert . Vor herrschende Meinungs macht wurde demnach ver mutet, wenn auf einen Ver anstalter 

30 Vgl. zum Ganzen: Urteil des BVerfG vom 25. 03. 2014, 1  BvF  1/11-1BvF 4/11, S. 11, Rz. 45  – „ZDF-Staats vertrag“ m. w. N.; 
Speziell zum Grundsatz der Staats ferne: Konzentra tions bericht der KEK, 2010, S. 24 ff.

31 Vgl. BVerfGE  57, 295 (323); 73, 118 (160); 95, 163 (173).
32 Dietrich West phal, Föderale Privatrundfunkaufsicht im demokrati schen Ver fassungs staat, 2007, 47 f. m. w. N.
33 Konzentra tions bericht der KEK, 2000, 52 f.
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und die ihm zurechen baren Programme (§ 28 RStV) ein Zuschauer anteil von 30 % oder mehr 
ent fallen . Der Zuschauer anteil ist nach § 27 RStV anhand eines Jahres durchschnitts zu be rechnen . 
Die Ver mutung vor herrschen der Meinungs macht sollte auch dann eingreifen, wenn der auf zu-
rechen bare Programme ent fallende Zuschauer anteil 30 % gering fügig unter schreitet, sofern das 
Unter nehmen zusätz lich auf einem medien relevanten ver wandten Markt eine marktbeherrschende 
Stellung hat oder eine Gesamtbeurtei lung seiner Aktivi täten im Fernsehen und auf medien rele-
vanten ver wandten Märkten ergibt, dass der dadurch er zielte Meinungs einfluss dem eines Unter-
nehmens mit einem Zuschauer anteil von 30 % im Fernsehen ent spricht .34

Im 6 . Rundfunkände rungs staats vertrag, der am 01 . 07 . 2002 in Kraft ge treten ist, wurde an der 
be stehen den Zuschauer anteils grenze von 30 % fest gehalten, ab der vor herrschende Meinungs-
macht ver mutet wird . Neu ein geführt wurden in § 26 Abs . 2 RStV ein Schwellen wert von 25 %, ab 
dem die Stellung in medien relevanten ver wandten Märkten in die Prüfung einzu beziehen ist, 
sowie eine Bonus rege lung, wonach bei der Berech nung dieses Zuschauer anteils Prozentpunkte 
für die Auf nahme von Regional fensterprogrammen und für die Einräu mung von Sendezeiten für 
unabhängige Dritte abzu ziehen sind . Davon un berührt blieb der Grund tatbestand des § 26 Abs . 1 
RStV, wonach auch außerhalb der Ver mutungs tatbestände vor herrschende Meinungs macht fest-
gestellt werden kann .

Eine weitere Neuerung betraf die Ver pflich tung der Ver anstalter zur Einräu mung von Sendezeit 
für unabhängige Dritte (§ 26 Abs . 5 RStV) . Nunmehr trifft diese Ver pflich tung ein Unter nehmen 
auch dann, wenn zwar keines der ihm zurechen baren Programme allein im Jahres durchschnitt 
einen Zuschauer anteil von 10 % er reicht, dafür aber alle zurechen baren Programme zusammen 
einen Zuschauer anteil von 20 % auf sich ver einigen .

Der am 01 . 09 . 2008 in Kraft ge tretene 10 . Rundfunkände rungs staats vertrag ent hielt im Wesent-
lichen ver fahrens- und organisa tions recht liche Regelun gen . Geändert wurde u . a . die Zusammen-
setzung der KEK . Das bislang sechs köpfige Experten gremium wurde um sechs nach Landes recht 
be stimmte gesetz liche Ver treter der Landes medien anstalten er weitert . Hierdurch wurde die Kon-
ferenz der Direktoren der Landes medien anstalten (KDLM), die KEK-Entschei dungen mit einer Drei-
viertelmehr heit auf heben konnte, ent behr lich und ab geschafft . Das Gesetz sah weiter vor, dass 
die Landes medien anstalten für ihre Organe ZAK, GVK, KEK und KJM eine gemeinsame Geschäfts-
stelle bilden . Sitz der neuen Stelle ist nach einem Beschluss der Gesamt konferenz der Landes-
medien anstalten Berlin . Die Gemeinsame Geschäfts stelle koordiniert dort seit dem 01 . 09 . 2013 
zentral alle wesent lichen bundes weiten Ent schei dungen zu Lizenz- und Auf sichts fragen, zum 
Jugend medien schutz sowie zur Medien konzentra tion im privaten Rundfunk .

Neben diesen organisa tions recht lichen Ver ände rungen hat der Gesetz geber auch ver fahrens-
recht liche Änderun gen vor genommen . Dem von der KEK vor getragenen Vor schlag, die Voraus-
setzungen für ihre Ent schei dungen in eigener Zuständig keit zu er mitteln, wird in § 37 Abs . 4 RStV 
Rechnung ge tragen . Neben den anderen Kommissionen nach § 35 Abs . 2 RStV stehen nunmehr 
auch der KEK umfassende Ver fahrens rechte nach den §§ 21 und 22  RStV zu .

Die Novellie rungen im 11 . und 12 . Rundfunkände rungs staats vertrag hatten keine Aus wirkungen 
auf die Auf gaben der KEK bei der Siche rung der Meinungs vielfalt . In einer Protokollerklä rung zum 
13 . Rundfunkände rungs staats vertrag er klärten die Länder jedoch die Absicht, „zeitnah die be-
stehen den Regelun gen im Rundfunkstaats vertrag zur Siche rung der Meinungs vielfalt im Fern-
sehen und zum Medien konzentra tions recht zu über prüfen . In diese Prüfung sollen auch Regelun-
gen einbezogen werden, die insbesondere in Ländern ohne regionale Fenster zur Vielfalt der 
lokalen und regionalen Rundfunkangebote beitragen können“ .

34 Konzentra tions bericht der KEK, 2000, S. 54 ff.
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2.3 Das Ver hältnis von Kartell recht und Medien konzentra tions recht

Das Kartell recht soll im Rahmen der Zusammen schluss kontrolle die Ent stehung oder Ver stär kung 
marktbeherrschen der Stellun gen ver hindern . Erfasst wird dabei allein externes Unter nehmens-
wachstum . Zuständig für die Gesetz gebung ist der Bund gemäß Artikel  74 Abs . 1 Nr . 16 GG . Die 
Regelun gen finden sich im Gesetz gegen Wettbewerbs beschrän kungen (GWB) .

Die Aufgabe des Medien konzentra tions rechts er wächst unmittel bar aus Artikel 5 GG . Sein Ziel 
ist es, die Meinungs vielfalt zu gewährleisten und insbesondere das Ent stehen vor herrschen der 
Meinungs macht zu ver hindern . Es erfasst sowohl internes als auch externes Unter nehmens wachs-
tum . Die Gesetz gebungs kompetenz der Länder ergibt sich aus Artikel 30, 70 GG . Ver ankert ist das 
Medien konzentra tions recht im Rundfunkstaats vertrag .

Dem Kartell recht und dem Medien konzentra tions recht gemeinsam ist die Zielset zung, un-
kontrollierte Ver haltens spiel räume zu ver hindern . Bei der Erfül lung dieses Auf trags ent stehen 
zwangs  läufig Über schnei dungen, auch zur Fusions kontrolle nach europäi schem Wettbewerbs recht . 
Der Zweck der kartell recht lichen Regelun gen besteht allerdings in der Auf rechterhal tung des 
ökonomi schen Wettbewerbs, nicht aber in der Siche rung von Meinungs vielfalt . Davon un berührt 
bleibt daher die aus der Rundfunk frei heit folgende Pflicht des Landes gesetz gebers, die Meinungs-
vielfalt zu sichern und vor herrschende Meinungs macht auch dann zu ver hindern, wenn sie sich 
nicht aus einem der Fusions kontrolle unter liegen den Zusammen schluss oder aus Zusammen-
schlüssen ergibt, auf die das Recht der Wettbewerbs beschrän kungen keine Anwen dung findet . 
Das ist etwa der Fall, wenn Einzel unternehmen, die bereits in anderen Bereichen eine markt-
beherrschende Stellung innehaben, ein Rundfunk unternehmen gründen . Auch der Fall des inter-
nen Wachstums, der vor allem im Pressebereich trotz Fusions kontrolle zum Ent stehen markt-
beherrschen der Stellun gen ge führt hat, fällt nicht in den Anwen dungs bereich des Kartell rechts . 
Wenn inneres Wachstum aber zu vor herrschen der Meinungs macht führt, wird dieser Tatbestand 
von 26  RStV erfasst .

Das Bundes verfassungs gericht sieht deshalb in der Anwen dung der wettbewerbs recht lichen 
Fusions kontrolle ein zulässiges, aber kein hinreichen des Mittel, um die Meinungs vielfalt im Rund-
funk zu gewährleisten und vor herrschende Meinungs macht in diesem Bereich zu ver hindern . Neben 
der wettbewerb lichen Fusions kontrolle ist deshalb ein rundfunkspezifi sches Vielfalt siche rungs recht, 
also eine Medien konzentra tions kontrolle, zwingend ge boten . Der Rundfunk gesetz  geber kann 
dabei auch Begriffe ver wenden, die ihren Ursprung im Recht der Wettbewerbs beschrän kung 
finden . Die Gewährleis tung der Meinungs vielfalt, also die Siche rung des publizisti schen Wett-
bewerbs, kann hingegen nicht aus schließ lich durch die Anwen dung des GWB er reicht werden, 
wenn dieses auf die Meinungs vielfalt aus gerichtet wird . Eine solche Anwen dung des GWB, die das 
Ziel ver folgt, die Meinungs vielfalt zu gewährleisten, wäre ver fassungs widrig: Maßnahmen der 
Kartell behörden auf der Grundlage bundes gesetz licher Vor schriften sind aus kompetenzrecht lichen 
Gründen (Art . 74 Abs . 1 Nr . 16 GG) nur zulässig, solange und soweit sie ihrem Wesen nach auf die 
Ver hütung des Missbrauchs einer wirtschaft lichen Macht stel lung aus gerichtet sind; in dem der 
aus schließ lichen Länderkompetenz unter liegen den Bereich der Rundfunkord nung dürfen mei-
nungs vielfalt sichernde Effekte kartell behörd licher Maßnahmen deshalb ledig lich Neben folgen 
sein .35

Daneben gibt es weitere Gründe für eine eigenständige medien konzentra tions recht liche Kon-
trolle im Fernsehbereich . Diese Gründe liegen in den spezifi schen Merkmalen von Fernsehen als 

35 Vgl. zum Ganzen: Konzentra tions bericht der KEK, 2000, S. 49 f. m. w. N.; Dieter Dörr in: Schiwy/Schütz/Dörr, Medien recht, 
Köln 2010, S. 313 f.
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öffent lichem Gut im ökonomi schen Sinne .36 Sie sind insoweit produktimmanent, stehen nicht zur 
Disposi tion und sind nicht auf lösbar: Fernsehen ist im Rezipienten markt ein Gut, das sich erstens 
durch eine so ge nannte Nicht-Rivalität im Konsum und zweitens durch Nicht-Ausschluss vom 
Konsum aus zeichnet . Dies be deutet nichts anderes, als dass das Gut zum Ersten nicht knapp ist, 
also jeder Rezipient das Fernsehangebot zu jedem Zeitpunkt nutzen kann, ohne dass sein Konsum 
den Konsum eines anderen Rezipienten einschränkt . Es be deutet zum Zweiten, dass nicht zah-
lungs bereite Rezipienten nicht vom Konsum aus geschlossen werden können . Im privaten Free-TV 
ist dies grundsätz lich so: Für die Nutzung des Fernsehangebots zahlt der Zuschauer kein Ent gelt 
an die privaten Fernsehsen der . Ferner sind die dem Ver anstalter ent stehen den Kosten unabhängig 
von dem Ausmaß, in dem das Programm ge nutzt wird . Unter diesen Bedin gungen ent fällt, wie 
das Bundes verfassungs gericht fest gestellt hat, das Korrektiv des Marktpreises .37 Die Folge ist ein 
Markt versagen, das durch die Kategorien des Rechts der Wettbewerbs beschrän kungen allein nicht 
ge heilt werden kann . Auch aus ökonomietheoreti scher Perspektive ist deshalb eine zusätz liche 
eigenständige medien konzentra tions recht liche Kontrolle er forder lich .

2.4 Der europarecht liche Rahmen

Der europarecht liche Rahmen gewinnt im Bereich des Medien rechts weiter hin an Bedeu tung . Die 
Konvergenz entwick lungen, die bereits seit mehreren Jahren zu er kennen sind, lassen eine Ver-
ände rung im Ver braucher verhalten er kennen und be dingen ver änderte und neue Markt gegeben-
heiten . Vor diesem Hinter grund hat die EU im Mai  2010 eine umfang reiche Strategiepolitik mit-
geteilt, die Digitale Agenda 2010 .38 Deren Ziel ist es, wirtschaft lichen und sozialen Nutzen aus 
einem digitalen Binnen markt zu ziehen, der auf einem schnellen bis extrem schnellen Internet 
und inter operablen Anwen dungen beruht . Mit der Digitalen Agenda soll den lang fristi gen Ver-
ände rungen, welche durch die zunehmende Digitalisie rung der Wirtschaft und der Gesell schaft 
ent stehen, Rechnung ge tragen werden .39 Zentrales Ziel der Digitalen Agenda ist der Ausbau der 
Breitbandnetze: Bis 2020 soll jeder europäi sche Haushalt mit Internetanschlüssen mit Geschwindig-
keiten von 30  MBit/ s ver sorgt sein .

Die Europäi sche Union hat im Bereich der Kultur und der Medien jedoch nur be grenzte Rege-
lungs befug nisse . Im Ver lauf der Zeit hat sich allerdings ein umfang reiches europäi sches Medien-
recht ent wickelt, das an gesichts der Konvergenz entwick lungen der Medien und Technologie 
weiter wächst . Mit der Digitalen Agenda 2010 ver folgt die EU-Kommission eine umfang reiche 
EU-Hand lungs- und Wachstums strategie . Im Vordergrund stehen dabei zwar telekommunika tions-
recht liche Belange, Netzneutrali tät und der Ausbau schneller Internet verbin dungen . Im Frühjahr 
2013 hat die EU-Kommission aber zwei weitere EU-Initiativen in Gang gesetzt . So eröffnete Neelie 
Kroes, Kommis sions vizepräsidentin (Digitale Agenda), am 22 . 03 . 2013 zwei bis zum 14 . 06 . 2013 
laufende öffent liche Konsulta tionen zu Medien frei heit und -pluralismus sowie zur Unabhängig keit 
von Regulie rungs stellen im Bereich audiovisueller Medien . Die Kommission folgt damit einer Emp-

36 Zu den ökonomi schen Merkmalen von Medien produkten vgl. aus führ lich Insa Sjurts: Strategien in der Medien branche, 
3. Aufl., 2005, S. 9 ff.

37 Vgl. BVerfGE  90, 60, 102.
38 Die Digitale Agenda 2010 für Europa ist eine der sieben Leitinitiativen der im März  2010 ver öffent lichten Strategie 

Europa 2020, die auf gestellt wurde, um die grundlegende Rolle der Informa tions- und Kommunika tions technologien 
(IKT) zu definie ren im Rahmen der Ziele der Strategie Europa 2020 (EUROPA 2020  – Eine Strategie für intelligentes, 
nach halti ges und integratives Wachstum, KOM(2010) 2020).

39 Zunächst müssten attraktive Inhalte und Dienste in einem inter operablen und grenzen losen Internetumfeld bereit-
gestellt werden. Dadurch werde eine Nachfrage nach höheren Geschwindig keiten und Kapazi täten an geregt, die 
ihrer seits Investi tionen in schnellere Netze erst wirtschaft lich interessant mache. Die Einfüh rung und Ver brei tung 
schnelle rer Netze ebnet wiederum den Weg für innovative Dienste, die solche höheren Geschwindig keiten auch 
nutzen, Digitale Agenda für Europa (KOM(2010)245 endg.) vom 19. 05. 2010, S. 4 f.
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feh lung der von ihr ein gesetzten Sach verständigen gruppe (High Level Group) . Es wird nicht nur 
ge fragt, ob es notwendig ist, eine EU-Rege lungs kompetenz zur Siche rung der Medien frei heit und 
des Pluralismus zu schaffen . Es werden auch Hand lungs alternativen regulatori scher und politi scher 
Natur auf gezeigt, um die Herstel lung und Siche rung von Medien frei heit und Pluralismus in den 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten . Am 24 . 04 . 2013 hat die Kommission ein Grünbuch „über die 
Vor berei tung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöp fung und 
Werte“ vor gelegt und dazu eben falls eine öffent liche Konsulta tion in Gang ge bracht . Im Fokus des 
Grünbuchs zur Konvergenz steht insbesondere der Anpassungs bedarf der Richtlinie über audio-
visuelle Mediendienste40 an die sich ver ändernden Markt gegeben heiten und Ver braucher gewohn-
heiten in Anbetracht der „vollständi gen Konvergenz der audiovisuellen Welt .“41 Es stellt sich die 
Frage, wie den Heraus forde rungen, die sich durch die zunehmend zügiger voran schreiten den 
techni schen und wirtschaft lichen Konvergenz entwick lungen der Medien stellen, regulatorisch auf 
nationaler wie ge meinschafts recht licher Ebene zu be gegnen ist .42

2.4.1 Das Sekundärrecht der Gemein schaft

Die europäi sche Medien ordnung und mit ihr die diesbezüg lichen Regelun gen des Sekundärrechts 
hat zum einen die Harmonisie rung der ge meineuropäi schen Markt frei heit im audiovisuellen Sektor 
zum Ziel, zugleich jedoch auch die Sicherstel lung der Freiheit der Medien und ihrer Plurali tät .43 
Der normative Ansatz punkt des europäi schen Medien rechts ist –  allein schon auf grund des Prin-
zips der be grenzten Einzelermächti gung (Art . 5 Abs . 1 Vertrag über die Europäische Union (EUV), 
Art . 7 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)) – auf die Grundfrei heiten und 
die europäi sche Wettbewerbs politik be schränkt .44 Die mit dem Maastricht-Vertrag ein geführte 
Kulturkompetenz in Artikel  167 AEUV betont diese Beschrän kung vielmehr, als sie aufzu lockern .45 
Das mittlerweile auf Gemeinschafts ebene existierende, breit aus gefächerte Sekundärrecht lässt 
jedoch nur noch wenig Raum für medien recht liche Fragestel lungen, die un berührt von europa-
recht licher Formung sind .46

2.4.1.1 Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste

Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) ist das zentrale sekundärrecht-
liche Steue rungs instrument im Bereich des europäi schen Medien rechts . Sie basiert auf dem Grund-
satz der Technologieneutrali tät und bleibt damit anpassungs fähig, trotz Weiter entwick lung der 
Technologie . Ziel der Umset zung der AVMD-Richtlinie in allen Mitgliedstaaten ist insbesondere 
eine positive Ent wick lung des Marktes in der EU . Die AVMD-Richtlinie ist ein Binnen marktinstru-
ment, durch das der freie Ver kehr audiovisueller Mediendienste, das in Artikel  11 der Charta der 

40 Richtlinie 2010/13/ EU des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 10. 03. 2010 zur Koordinie rung be stimmter 
Rechts- und Ver wal tungs vorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereit stel lung audiovisueller Mediendienste, ABl. EU 
Nr. L 95, S. 1.

41 Grünbuch über die Vor berei tung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöp fung und 
Werte (COM (2013) 231 final), vom 24. 04. 2013.

42 Schoch, JZ 2002, S. 798 ff.; Holznagel, NJW 2002, S. 2353 ff.
43 Roßnagel/Scheuer, Das europäi sche Medien recht, MMR 2005, S. 271.
44 Oeter/ Wolff/ West phal in Hamburger Kommentar, Gesamtes Medien recht, Hrsg.: Paschke/Berlit/Meyer, 2. Auflage 2012, 

1. Teil  1. Kapitel: Europarecht, Rn. 5, S. 34.
45 Schwarze, ZUM 2000, S. 779, 794 ff.; Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, Rundfunkstaats vertrag, Kommentar, 

55. Aktualisie rung, Heidel berg 2013, B. 4, Rn. 29 f.
46 Oeter/ Wolff/ West phal in Hamburger Kommentar, Gesamtes Medien recht, Hrsg.: Paschke/Berlit/Meyer, 2. Auflage 2012, 

1. Teil 1. Kapitel: Europarecht, Rn. 5, S. 34; Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, Rundfunkstaats vertrag, Kommentar, 
55. Aktualisie rung, Heidel berg 2013, B. 4, Rn. 16.
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Grundrechte der Europäi schen Union ver ankerte Recht auf freie Meinungs äuße rung und Infor-
mations frei heit sowie gleichzeitig der Schutz wichti ger ord nungs politi scher Ziele gewährleistet 
werden sollen . Die AVMD-Richtlinie ent hält Mindestanforde rungen, durch die einheit liche Aus-
gangs bedin gungen für die Markt teilnehmer geschaffen werden sollen, um den freien Ver kehr 
audio visueller Mediendienste in Europa zu er möglichen . Gleichzeitig bleiben die Zuständig keiten 
der Mitgliedstaaten, spezifi sche Anforde rungen auf nationaler Ebene fest zulegen und auszu gestal-
ten, un berührt . In dem in Artikel  2 der AVMD-Richtlinie ver ankerten Herkunfts landprinzip fließen 
Binnen markt vorschriften und das Recht auf freie Meinungs äuße rung und Informa tions frei heit 
zusammen . Solange der Mediendienst anbieter die Vor schriften des europäi schen Landes einhält, 
in dem er nieder gelassen ist, bzw . eine Satelliten boden station oder eine Satelliten übertra gungs-
kapazi tät nutzt, ist ihm der freie Ver kehr in Europa gewährleistet, ohne dass eine zweite Kontrolle 
statt findet .47 Für diese Freiheit gibt es jedoch Grenzen zum Schutz für den Empfangs staat und 
dessen gesell schaft liche Interessen, wie die ord nungs politi schen Ziele des Jugendschutzes und 
des Schutzes vor der Auf stache lung zum Hass in Artikel  6, 12 und 27 . Ver stößt eine Fernseh-
sendung aus einem anderen Mitgliedstaat in offensicht licher, ernster und schwerwiegen der Weise 
gegen diese Vor schriften, so können die be troffenen Mitgliedstaaten Schutz maßnahmen er greifen, 
darunter das Verbot der Aus strah lung .48 Ein solches Verbot hat die französi sche Medien aufsichts-
behörde (CSA) gegen über dem Satelliten kanal Al Aqsa TV auf grund wieder holter Aus strah lung 
von Inhalten, die zu antisemiti schem Hass auf stachelten, aus gesprochen .49

Die Frist zur Umset zung der AVMD-Richtlinie in nationales Recht lief am 19 . 12 . 2009 ab .50 In 
Deutschland diente der 13 . Rundfunkände rungs staats vertrag, der am 01 . 04 . 2010 in Kraft trat, zur 
Umset zung der Vor gaben der Richtlinie . Gemäß Artikel 33 der AVMD-Richtlinie hat die Kommission 
erstmals „spätestens“ am 19 . 12 . 2011 und an schließend alle drei Jahre dem EU Parlament, dem Rat 
und dem Europäi schen Wirtschafts- und Sozial ausschuss einen Bericht über die Anwen dung der 
Richtlinie und „er forder lichen falls Vor schläge zu ihrer Anpas sung“ an neue Ent wick lungen zu über-
mitteln .

2.4.1.2 Umset zung der AVMD-Richtlinie

Am 04 . 05 . 2012 wurde der erste, recht lich un verbind liche Bericht der Kommission über die Anwen-
dung der AVMD-Richtlinie über den Zeitraum 2009 bis 2010 ver öffent licht .51

Während im Rahmen der letzten Über arbei tung der Fernsehrichtlinie (2005–2007), der Vor-
gängerin der AVMD-Richtlinie, auf die Konvergenz der audiovisuellen Medien reagiert wurde, 
besteht laut dem Bericht der Kommission die gegen wärtige Heraus forde rung in der Über prüfung, 
ob die vor handenen Rechts vorschriften an gesichts neuer Markt entwick lungen und neuer Ge-
schäfts  modelle auch weiter hin die Voraus setzungen für Wachstum und die Ver wirk lichung ord-
nungs politi scher Ziele schaffen . Laut dem Bericht ist die Umset zung zwar in vielen Punkten noch 
nicht einheit lich erfolgt und in vielen Mitgliedstaaten ver besse rungs bedürftig . Jedoch sei ins-

47 Erster Bericht der Kommission an das Europäi sche Parlament, den Rat, den Europäi schen Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und den Aus schuss der Regionen über die Anwen dung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
(Richtlinie 2010/13/ EU), unter 2.1., S. 4 f.

48 Erster Bericht der Kommission an das Europäi sche Parlament, den Rat, den Europäi schen Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und den Aus schuss der Regionen über die Anwen dung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
(Richtlinie 2010/13/ EU), unter 2., S. 5.

49 Ebenda, unter 2.2., S. 5.
50 Vgl. Art. 33 der AVMD-Richtlinie; Pressemittei lung der EU Kommission.
51 Erster Bericht der Kommission an das Europäi sche Parlament, den Rat, den Europäi schen Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss und den Aus schuss der Regionen über die Anwen dung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
(Richtlinie 2010/13/ EU), COM (2012) 203 final vom 04. 05. 2012.
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gesamt ein positiver Einfluss durch die Anwen dung der AVMD-Richtlinie zu ver zeichnen .52 So sei 
ein zuverlässiger Rechts rahmen für die Unter nehmen geschaffen worden, der ein Markt wachstum 
von einigen wenigen Mediendienste anbietern auf heute über 7 .500 Fernseh veranstalter be günstigt 
und gleichzeitig die Ent wick lung und Ver brei tung von Video-Abrufdiensten er möglicht hat .53 
Gemäß den Informa tionen der Europäi schen Audiovisuellen Informa tions stelle wurden Ende 2012 
8 .000  Anbieter von Fernsehdienst leis tungen und 3 .600  Anbieter von Ab rufdiensten ge zählt .54

Auch aus Sicht der Bürger habe sich der Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ver bessert: 
2009 hat sich die vor dem Fernseher ver brachte Zeit in nahezu allen Mitgliedstaaten erhöht .55 Im 
Hinblick auf das Recht auf freie Meinungs äuße rung und auf Informa tions frei heit in Artikel 14 und 
15 können die Mitgliedstaaten jeweils eine Liste von Ereig nissen er stellen, die sie für äußerst be-
deutend für ihre Gesell schaft halten und die von der Kommission ge nehmigt wird . Gegen die 
Genehmi gung der Auf nahme des gesamten Finalturniers der FIFA-Fußball-Weltmeister schaft und 
der UEFA-Fußball-Europameister schaft auf den Listen Belgiens und des Ver einigten Königreichs 
haben die FIFA und die UEFA erfolg los Beschwerde beim EuGH ein gelegt, der damit den besonderen 
gesell schaft lichen Wert von sport lichen Großereig nissen anerkannt hat (s . Kapitel  III 2 .2 .1 .3  Sport-
 rechte) .

Eine wichtige, im Bericht be handelte Frage ist die Notwendig keit weiterer Leitlinien im Bereich 
des ver netzten Fernsehens („Connected TV“) .56 Für den Berichts zeitraum (2009–2010) stellt der 
Bericht zwar noch eine sehr be grenzte tatsäch liche Nutzung von Connected-TV-Angeboten fest .57 
Trotz der be trächt lichen Anzahl der internet fähigen Fernsehgeräte auf dem Markt wurden nur 
20 % bis 30 % tatsäch lich online ge nutzt . An gesichts der wachsen den Anzahl von Hochgeschwin-
dig keits-Internetanschlüssen, ver fügbaren Inhalten und ver netzten Geräten auf dem Markt prog-
nostiziert der Bericht jedoch ein schnelles Wachstum des Marktanteils von Connected TV .58 Im 
Ver gleich zum Berichts zeitraum 2009–2010 hat sich das An gebot ver netzter Fernsehgeräte in den 
EU-Mitgliedstaaten59 in der Folgezeit tatsäch lich er weitert und die tatsäch liche Online-Nutzung 
ver mehrt .60

52 Erster Bericht der Kommission an das Europäi sche Parlament, den Rat, den Europäi schen Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und den Aus schuss der Regionen über die Anwen dung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
(Richtlinie 2010/13/ EU), 1. Einlei tung, S. 3.

53 Nach Schät zung der zuständi gen Rege lungs behörden gab es im Januar  2012 mindestens 650  Ab rufdienste in der EU 
(vgl. Bericht der Kommission, 1. Einlei tung, S. 3), für Februar  2012 wurde die Zahl der Online-Videoabrufdienste –  mit 
Aus nahme von Catch-up-TV-Diensten, reinen Nachrichtendiensten, nicht jugendfreien Sendun gen, Filmtrailern, Home-
Shopping-Programmen und unter eigenen Marken an gebotenen Diensten wie YouTube, Dailymo tion und iTunes  – in 
der EU auf 251 geschätzt (Quelle: Europäi sche Audiovisuelle Informa tions stelle).

54 Vgl. mavise.obs. coe. int/.
55 Der Tages durchschnitt reichte dabei von 145  Minuten in Öster reich bis zu 265  Minuten in Ungarn (vgl. Bericht der 

Kommission, 1. Einlei tung, S. 4).
56 Häufige Bezeich nungen für das ver netzte Fernsehen sind: „Connected TV“ oder auch der Begriff HbbTV (=  Hybrid 

Broadband Broadcasted TV), der für den europaweiten Standard steht, auf jedem internet fähigen Fernsehgerät gleicher-
maßen den Empfang internet fähiger An gebote der Fernsehsen der zu gewährleisten  – um den Betrieb eigener her-
steller  bezogenen Platt formen zu unter binden (Quelle: www.arte.tv/sites/ de/faqde/2012/07/04/hbbtv/ ).

57 Zum Berichts zeitpunkt 2009–2010 gab es Connected TV nur in Deutschland und Italien; Frank reich und das Ver einigte 
König reich sollten in Kürze folgen.

58 Vgl. Bericht COM (2012) 203 final, Punkt  3., S. 11.
59 Vgl. Angaben Grünbuch über die Vor berei tung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum, 

Schöp fung und Werte, Punkt  2.3, S. 10, Fn. 40: HbbTV in CZ, DK, FR, DE, NL, PL und ES.
60 Für Deutschland: ZVEI-Studie, die im Mai  2012 bei der GfK in Auftrag ge geben wurde, demnach sind 59 % aller 

Smart-TV-Geräte bereits mit dem Internet ver bunden, bei 76 % der ver bundenen Geräte findet auch eine regelmäßige 
Nutzung der Online-Funktion statt (s. u.: www. tv-plattform.de/images/stories/pdf/hybrid-tv_white-book_en_2013. pdf).

 Nach den für das Ver einigte König reich ge meldeten Nutzer zahlen (den höchsten in der EU) wurden die Internet funk-
tionen von Connected TV im Jahr 2012 nur bei 11 % der vor handenen Smart-TV-Geräte tatsäch lich ge nutzt, in Deutsch-
land und Spanien nur bei 8 %, in Belgien bei 6 %, in den Niederlanden bei 5 % der vor handenen Smart-TV-Geräte 
tatsäch lich ge nutzt (Quelle: GfK Research, www.prnewswire.com/news-releases/western-viewers-fall-behind-in-the-
web-connected-tv-revolution-168126616. html).
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Durch den zunehmen den Ver net zungs grad vieler Endgeräte erhalte laut Anwen dungs bericht 
der Ver braucher außerdem Zugang zum Videoabruf über Apps und zu Catch-Up-TV-Angeboten 
über die HbbTV-Platt formen der Fernsehanbieter . Schät zungen zufolge61 gab es Ende 2011 in 
den  europäi schen Haushalten 47  Millionen aktive ver netzte Geräte einschließ lich internet fähiger 
Fernseh geräte, Spielekonsolen, TV-Set-Top-Boxen, Blu-Ray-Abspielgeräten und Set-Top-Boxen für 
Bezahl fernsehen . Infolge dieser technologi schen Ent wick lung bestehe nun die Gefahr, dass die 
Grenzen zwischen der Rundfunk ausstrah lung audiovisueller Inhalte und ihrer Over-the-top-Über-
mitt lung (OTT) ver schwimmen .62 Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass der durch die 
AVMD-Richtlinie fest gesetzte Rahmen vor dem Hinter grund dieser sich ver ändernden Über tra-
gungs praktiken und den sich weiter entwickelnden Fernsehgewohn heiten weiterer Über prüfung 
bedarf, um ein einheit liches Schutz niveau über die ver schiedenen audiovisuellen Medien umfelder 
be wahren zu können .63 Die Ver öffent lichung eines Strategiepapiers zum Thema Connected TV 
sowie die Einlei tung eines Konsulta tions prozesses wurden von der Kommission für die zweite 
Jahres hälfte 2012 in Aus sicht ge stellt .64 Anstelle des zunächst an gekündigten Strategiepapiers hat 
die EU-Kommission am 24 . 04 . 2013 das „Grünbuch über die Vor berei tung auf die vollständige 
Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöp fung und Werte“ ver öffent licht unter gleich-
zeiti ger Eröff nung einer öffent lichen Konsulta tion zu den im Grünbuch auf geworfenen Fragen, die 
bis zum 31 . 08 . 2013 ge laufen ist .65

Der am 24 . 09 . 2012 von der Europäi schen Kommission ver öffentlichte Anwen dungs bericht über 
die Förde rung europäi scher Werke in Abruf- und Fernsehdiensten (Artikel  13 und 16 der AVMD-
Richtlinie) und unabhängi ger Produk tionen (Artikel  17 AVMD-Richtlinie) im Zeitraum 2009–2010 
basiert auf Informa tionen aus den Mitgliedstaaten und einer im Jahr 2011 im Auftrag der EU-Kom-
mission durch geführten unabhängi gen Studie .66 Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass wegen 
der ver späteten Umset zung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten und einer sehr ungleichen Ent-
wick lung der Märkte für Ab rufdienste Analysen und Ver gleiche schwierig sind,67 obschon aus den 
vor handenen Daten ein positives Bild zu er kennen sei .

Im Hinblick auf die Anwen dung des Artikels  13 der AVMD-Richtlinie ent hielten nur 14 der 
nationalen Berichte der Mitgliedstaaten über haupt Angaben über Ab rufdienste und zeigten große 
Unter schiede bei der Markt entwick lung,68 wobei die vor handenen Ab rufdienste grundsätz lich 
einen recht hohen Anteil europäi scher Werke ver zeichneten .69 Nur diese 14 Mitgliedstaaten hatten 
bis Ende 2010 den Wortlaut von Artikel 13 über nommen, jedoch ohne den Ab rufdienste anbietern 
konkrete Pflichten aufzu erlegen und ohne jegliche Nachprü fung der Angaben der Ab rufdienste-
anbieter .70 Im Hinblick auf Artikel  16 der AVMD-Richtlinie zeigen die von den Mitgliedstaaten 

61 IHS Source Digest.
62 COM 2012 (203) final, Punkt  3, S. 11.
63 COM 2012 (203) final, Punkt  3, S. 11.
64 COM 2012 (203) final, letzter Absatz unter Punkt  3, S. 12.
65 Die Medien anstalten haben sich unter Einbeziehung der KEK an der Konsulta tion be teiligt und eine Stellung nahme 

ab gegeben. Vgl. www. die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/Publikationen/Positionen/Europa/Stellungnahme_
der_Medienanstalten_zum_EU-Gr%C3%BCnbuch_vom_24_04_2013_COM_2013_231. pdf.

66 „Study on the implementation of the provision of the Audiovisual Media Services Directive concerning the promotion 
of European works in audiovisual media services“durchgeführt durch: Attentional Ltd. in Zusammenarbeit mit Gide 
Loyrette Nouel, Headway International und Oliver  & Ohlbaum. Die Studie bezieht sich auf Daten, die aus techni schen 
Gründen in der ersten Jahres hälfte 2011 erhoben wurden, vgl. Bericht COM (2012) 522 final, II: 1.2, Fn. 22.

67 Der Anwen dungs bericht kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass die von den Mitgliedstaaten über mittelten Daten 
nicht hinreichend vollständig und repräsentativ sind, um ver läss liche Schluss folge rungen über die Anwen dung des 
Art. 13 ziehen zu können.

68 Erster Bericht über die Anwen dung der Art. 13, 16 und 17 der Richtlinie 2010/13/ EU für den Zeitraum 2009–2010 COM 
(2012) 522 final, II. 1.1, S. 4.

69 COM (2012) 522 final, II. 1.2, S. 6.
70 COM (2012) 522 final, II. 1.1.3, S. 5.
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über mittelten Daten eine eindeutige Steige rung des Anteils europäi scher Werke im Berichts zeit-
raum . 2010 lag der er reichte Durch schnitt von 64,3 % europäi scher Werke deut lich über dem in 
Artikel  16 ge forderten Anteil und ver deut licht damit die ord nungs gemäße EU-weite Anwen dung 
der Vor schrift .71 Auch die Anforde rungen gemäß Artikel  17 wurden mit einem Durch schnitt von 
33,8 % unabhängi ger Produk tionen bei Fernsehdiensten von allen Mitgliedstaaten gut erfüllt .72 
Dabei ist allerdings ein rückläufiger Trend bei unabhängi gen wie auch bei neueren Werken gegen-
über dem Stand von 2007 zu ver zeichnen .

Das EU Parlament hat Kritik73 am Anwen dungs bericht der EU-Kommission geäußert und zu-
nächst die Ver spätung der Berichts veröffent lichung gerügt sowie das Fehlen einer konkreten 
Bewer tung hinsicht lich des etwaigen Anpassungs bedarfs der Richtlinie .74 Das Parlament hat die 
Kommission dazu auf gefordert, vor dem Hinter grund der vielfälti gen, dynami schen Ver ände rungen 
und Heraus forde rungen im Zusammen hang mit Connected TV und möglicher Wettbewerbs verzer-
rungen durch das Ver schwimmen zwischen linearen und nichtlinearen Diensten, die Effektivi tät 
der Umset zung der grundlegen den Ziele der AVMD-Richtlinie zu über prüfen . Insbesondere vor 
dem Hinter grund, dass der Markt für audiovisuelle Mediendienste einem starken inter nationalen 
Wettbewerb aus gesetzt ist mit über 1 .500 Sendern, die auf dem europäi schen Markt zwar Dienste 
anbieten, aber ihren Firmensitz außerhalb der EU haben und somit regelmäßig nicht denselben 
recht lichen Ver pflich tungen wie europäi sche Sender unter liegen, solle die Kommission auf Grund-
lage einer ein gehen den Analyse der Märkte und des Ver braucher verhaltens in der EU klare Emp-
feh lungen ab geben, ob eine Anpas sung des Regulie rungs rahmens notwendig ist . Für den Fall 
einer Revision der AVMD-Richtlinie regt der Bericht des EU-Parlaments folgende konkrete Ände-
run gen an:

Die Kommission müsse genau über prüfen, inwieweit Un genauig keiten bei den Begriffs bestim-
mungen zu Umset zungs schwierig keiten in den Mitgliedstaaten ge führt haben75 und den Begriff 
der „Beteiligten“ im Zusammen hang mit der OTT-Übermitt lung audiovisueller Inhalte genau defi-
nie ren76 und gleichermaßen den Begriff der audiovisuellen Mediendienste auf Abruf77 und die 
Begriffe „Fernsehdienst“ und „Sendung“78 klarer fassen . Zudem solle der Anteil europäi scher Werke 
über den in Artikel  17 fest gelegten 10 % liegen79 und trotz der Notwendig keit neuer Finanzie-
rungs modelle müsse der Zugang zu Inhalten er schwing lich bleiben .80

2.4.1.3 Grünbuch über die Vor berei tung auf die vollständige Konvergenz  
der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöp fung und Werte

Am 24 . 04 . 2013 hat die Kommission das Grünbuch81 über die Vor berei tung auf die vollständige 
Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöp fung und Werte ver öffent licht unter gleich-
zeiti ger Eröff nung einer öffent lichen Konsulta tion, die vom 24 . 04 . 2013 bis 30 . 09 . 2013 lief . Das 
Grünbuch greift die im Zusammen hang mit den Anwen dungs berichten über die AVMD-Richtlinie 

71 COM (2012) 522 final, II. 3., S. 11.
72 COM (2012) 522 final, II. 3., S. 11.
73 Bericht (2012/2132(INI)) vom 28. 02. 2013, Berichterstatter Piotr Borys.
74 Unter Sachstand Nr. 7.
75 Unter Sachstand Nr. 11.
76 Unter Sachstand Nr. 12: „öffent liche und private Fernsehgesell schaften, Internetanbieter, Ver braucher, Urheber“.
77 Unter Sachstand Nr. 69.
78 In der Stellung nahme des Aus schusses für Binnen markt und Ver braucher schutz, S. 19 bis 25/30 des Berichts, unter 

Vor schlag Nr. 12.
79 Unter Sachstand Nr. 38.
80 Unter Sachstand Nr. 20.
81 Grünbuch über die Vor berei tung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöp fung und 

Werte COM (2013) 231 final vom 24. 04. 2013 („Grünbuch zur Konvergenz“).
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vor gebrachten Vor schläge und Kritik punkte82 zum Teil auf und stellt insgesamt 27  Fragen für die 
öffent liche Konsulta tion .

Dabei ent hält das Grünbuch im Wesent lichen zwei Kernanliegen: die Frage, wie die Konvergenz 
im europäi schen Markt in wirtschaft liches Wachstum und Innova tion trans formiert werden kann, 
sowie die Frage, welchen Einfluss die Konvergenz auf Werte wie Medien vielfalt, kulturelle Diversi-
tät und den Ver braucher schutz hat . Darüber hinaus könnte die fortschreitende Konvergenz sich 
künftig auf eine Reihe europäi scher Rechtsinstrumente aus wirken, darunter die AVMD-Richtlinie, 
die im Fokus des Grünbuchs steht, aber auch auf die Richtlinie über den elektroni schen Geschäfts-
verkehr83 und auf den Rechts rahmen für die elektroni sche Kommunika tion .84

Im Rahmen des ersten Kernanliegens fragt die Kommission nach allgemeinen Markt entwick-
lungen, Finanzie rungs modellen, der grenz übergreifen den Inter operabili tät von Hybridfernsehen 
und der Infrastruktur und Frequenzen: Dabei stellt sie die Prognose auf, dass bis Ende 2016 die 
Mehrheit der mit einem Fernsehgerät aus gestat teten Haushalte in der EU über ein internet fähiges 
Fernsehgerät ver fügen wird .85 Beim linearen Fernsehen liegt die generelle Fernsehdauer in der EU 
nach wie vor bei vier Stunden pro Tag86 und die Online-Nutzung audiovisueller Inhalte in der EU 
nimmt insgesamt kontinuier lich zu . Die Konvergenz wird bei der Nutzung der Sendeinhalte stetig 
präsenter und die Markt teilnehmer richten ihre Geschäfts modelle an den neuen Gegeben heiten 
des Marktes aus . Um das Marktpotenzial aus nutzen zu können, muss man laut Grünbuch be kannte 
Faktoren schaffen und sichern: einen für Wachstum aus reichend großen Markt, ein von Wett-
bewerb ge prägtes Marktumfeld, die Bereit schaft zur Anpas sung vor handener Geschäfts modelle, 
Inter operabili tät und eine ge eignete Infrastruktur . Diese Faktoren gelte es zu fördern und gleich-
zeitig die Grundwerte zu be wahren, auf die sich die Regulie rung audiovisueller Mediendienste 
stützt .87

Bei den Markterwä gungen spielt der Einfluss von marktmächti gen und wirtschafts starken aus-
ländi schen88 Medien unternehmen, insbesondere US-Konzernen, die in den stark fragmentierten 
und regulierten europäi schen Markt drängen, eine wichtige Rolle . Die kulturelle und sprach liche 
Viel falt, durch die sich der europäi sche Binnen markt aus zeichnet, bedingt einen stark fragmentier-
ten EU-Markt . Diese Fragmentie rung ver schafft großen US-amerikani schen Unter nehmen und 
Markt neulingen, die audiovisuelle Inhalte ohne territoriale Einschrän kungen anbieten, einen Wett-
bewerbs vorteil gegen über den in der EU nieder gelassenen Anbietern .89 Vor diesem Hinter grund 
stellt die Kommission die Frage, auf welche Faktoren die erfolg reiche Etablie rung US-amerikani-
scher Unter nehmen im EU-Markt zurück zuführen ist, trotz der sprach lichen und kulturellen Hürden, 
und auf welche Hinder nisse europäi sche Unter nehmen stoßen .

Die Identifizie rung der Faktoren, die derzeit ver hindern, dass Premiuminhalte aus reichend ver-
fügbar sind, stellt eine weitere Frage im Rahmen der öffent lichen Konsulta tion dar, zusammen mit 
den Fragen nach möglichen negativen Aus wirkungen auf den Markt zugang, auf die Geschäfts-
tätig keit und letzt lich auf den Ver braucher . Am Ende dieses Komplexes stellt die Kommission die 

82 Welche die EU-Kommission selbst in den Anwen dungs berichten geäußert hat sowie auch solche des EU-Parlaments 
(Bericht 2012/2132(INI) vom 28. 02. 2013, Berichterstatter Piotr Borys).

83 Richtlinie 2000/31/ EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 08. 06. 2000 über be stimmte recht liche Aspekte 
der Dienste der Informa tions gesell schaft, insbesondere des elektroni schen Geschäfts verkehrs, im Binnen markt (Richtlinie 
über den elektroni schen Geschäfts verkehr, ABl. L 178 vom 17. 07. 2000, S. 1).

84 Z. B. auf Art. 31 der Universaldienste richtlinie, Frequenzpolitik, Art. 6 der Zugangs richtlinie; Grünbuch über die Vor berei-
tung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöp fung und Werte COM (2013) 231 final 
vom 24. 04. 2013, unter 1., S. 4.

85 IHS Screen Digest, Ver weis im Grünbuch, unter 1. Einlei tung, S. 3, Fn. 3.
86 Jahrbuch der Beobach tungs stelle für audiovisuelle Medien, Band  II, S. 171.
87 Grünbuch zur Konvergenz, unter 2., S. 5.
88 Aus dem Nicht-EU-Ausland.
89 Grünbuch zur Konvergenz, unter 2.1, S. 5 f.
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Frage, ob über die Anwen dung des gelten den Wettbewerbs rechts weitere Regulie rungs maß nah-
men er forder lich sein könnten . Aus Anbieter sicht herrscht ein Wettbewerb um die Auf merksam keit 
der Ver braucher, der die Markt teilnehmer dazu ver anlasst, mehr Premiuminhalte anzu bieten und 
Exklusivangebote oder be nutzer freund liche Schnitt stellen be sonders attraktiv zu ge stalten . Da-
durch wächst die Quantität und Diversifika tion der audiovisuellen An gebote . 2009 investierten 
europäi sche Rundfunkanbieter ein gutes Drittel ihrer Erlöse in Inhalte .90 Ein ent scheiden des 
Erfolgs kriterium ist, inwieweit den Zuschauern solche Inhalte durch gängig an geboten werden 
können . Exklusiv vereinba rungen zwischen Platt formbetreibern und Inhalte anbietern waren bislang 
zwar ein gängiges Finanzie rungs modell, könnten jedoch auch die Möglich keiten Dritter ein-
schränken, ihren Zuschauern derartige Inhalte bereit zustellen . Die Beliebt heit be stimmter Platt-
formen, ins besondere im Bereich des Spitzen sports und der Block buster-Filme, birgt zusätz lich die 
Gefahr, dass sich die Marktmacht auf wenige Markt teilnehmer konzentriert . Die Kommission 
betont, dass in einer immer stärker konvergie ren den Medien welt ein flexibler, effektiver Markt 
möglich sein muss . Ein weiterer, marktbezogener Fragen komplex befasst sich mit dem Einfluss der 
fortschrei ten den Konvergenz, Ver ände rungen im Ver braucher verhalten91 und neuen Geschäfts-
modellen für die Finanzie rung audiovisueller Produk tionen . So könnten auch nutzer generierte 
Inhalte be trächt liche Zielgruppen er reichen und Over-the-Top-Anbieter (OTT) eigene Serien und 
Livesen dungen offerie ren und Lizenzen für Premiuminhalte er werben . An gesichts des zu be-
obachten den Trends, dass VoD-Platt form-Anbieter in Originalinhalte investie ren, ist zu er warten, 
dass diese als poten zielle neue Investoren für audiovisuelle Inhalte auf treten werden . Insofern wirft 
die Kommission die Frage auf, ob die derzeiti gen Vor gaben der AVMD-Richtlinie die Möglich keit 
bieten, die ein zelnen Glieder der Wertschöp fungs kette und die Marktattraktivi tät europäi scher 
Werke zu fördern . Zudem fragt sie, ob die Konvergenz und das sich wandelnde Ver braucher-
verhalten das System der Inhaltefinanzie rung be einflussen werden, unter be sonde rer Beach tung 
der Akteure der Wert schöp fungs kette .

Hybridfernsehgeräte und -dienste unter liegen einer Vielzahl von Normen im Rundfunk-, IT- und 
Telekommunika tions sektor92 und die Einstel lungen der Hybridfernsehgeräte sind in der Regel 
nationen spezifisch an gepasst und damit zum Teil nicht in vollem Umfang mit den Geräten in 
anderen Ländern kompatibel . Im Bereich der grenz übergreifen den Inter operabili tät von Hybrid-
fernsehen stellt die Kommission daher die Frage,93 ob Maßnahmen auf EU-Ebene zur Beseiti gung 
solcher Fragmentie rungs tendenzen notwendig sind und ob es neuer oder an gepasster Normen 
für Hybridfernsehgeräte und -dienste bedarf .

Der letzte marktbezogene Fragen komplex befasst sich mit Infrastruktur und Frequenzen . Die 
Ent wick lung von paralleler Nutzung zweier Bildschirme und hoch auflösen der Formate bringt die 
Notwendig keit höherer Bandbreiten mit sich . Das Grünbuch greift den Aspekt der Investi tion in 
Infrastruktur, insbesondere die in der Digitalen Agenda für Europa fest gelegte, umfassende Strate-
gie zur Förde rung des Breitband ausbaus auf .

Im Rahmen des zweiten Kernanliegens, dem Einfluss der Konvergenz auf die tragen den Werte, 
befasst sich die Kommission mit dem durch die AVMD-Richtlinie vor gegebenen Rechts rahmen, 
insbesondere mit Freiheit und Pluralismus der Medien, mit den Bereichen kommerzieller Kommu-

90 Erster Bericht der EU-Kommission über die Anwen dung der Art. 13, 16 und 17, COM (2012) 522 final.
91 So sanken die Konsum ausgaben für DVDs zwischen 2010 und 2011 um 7,7 %, während die Konsum ausgaben für VoD 

um 20,1 % auf insgesamt 1,2  Mrd.  Euro an stiegen, vgl. The European Video Yearbook, 2012, S. 7.
92 Wie z. B. die DVB-Übertra gungs normen und das Internet-Protokoll; HbbTV ist eine ETSI-Norm, die seit 2010 von einigen 

Rundfunk veranstaltern, Netzbetreibern und Endgeräteherstellern in Europa ver wendet wird, um Rundfunk- und Breit-
bandinhalte miteinander zu ver binden. Zum Zeitpunkt der Ausarbei tung des Grünbuchs zur Konvergenz wird HbbTV 
in CZ, DK, FR, DE, NL, PL und ES bereits regulär ge nutzt. CH, AT, FI, NO, SE und TR haben indes an gekündigt, HbbTV 
einzu führen.

93 Frage Nr. 6 für die öffent liche Konsulta tion, Grünbuch zur Konvergenz, S. 11.
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ni ka tion, Jugendschutz und Zugänglich keit von audiovisuellen An geboten . Medien konzentra tions-
recht lich relevant ist dabei nur der Bereich der Freiheit und des Pluralismus der Medien:

Das tragende Argument für die Regulie rung audiovisueller Mediendienste auf EU-Ebene ist der 
Binnen markt, wobei das Herkunfts landprinzip im Mittelpunkt steht . Der gemeinsame europäi sche 
Binnen markt bringt ein Mindestmaß an gemeinsamen Regeln zu Aspekten wie Werbung, Jugend-
schutz und der Förde rung europäi scher Werke . Die AVMD-Richtlinie unter scheidet zwischen 
linearen (Fernseh-) und nichtlinearen (Abruf-) Diensten . Lineare und nichtlineare Dienste werden 
zunehmend auf ein und demselben Bildschirm konkurrie ren und neue Formen ab rufbarer Inhalte 
werden sich linearen Inhalten an gleichen, so dass die Grenzen aus Ver brauchersicht ver schwim-
men . Die regulativen Unter schiede, die ihre Begrün dung in der stärke ren Kontroll funk tion des 
Ver brauchers bei Ab rufdiensten finden, könnten zu Markt verzer rungen führen . Die Kommission 
stellt diesbezüg lich die Frage, ob Anzeichen solcher Markt verzer rungen bereits erkenn bar sind, 
die auf die recht liche Unter schei dung in lineare und nichtlineare Inhalte rück führ bar sind, und wie 
ggf . solchen Ver zerrungen unter Wahrung der dem Rechts rahmen für audiovisuelle Mediendienste 
zugrunde liegen den Werte be gegnet werden könnte . Auch stellt sie die Frage, ob der Begriff des 
Anbieters von audiovisuellen Medien und bzw . oder der Geltungs bereich der AVMD-Richtlinie an-
gepasst werden müsse, um solche Anbieter zu er fassen, die maß geblich über das Internet Inhalte 
für den europäi schen Markt bereit stellen, ohne dem Herkunfts landprinzip der AVMD-Richtlinie 
unter worfen zu sein . Vor diesem Hinter grund stellt die Kommission die Frage, wie sich Ver ände-
rungen des Regulie rungs ansatzes der AVMD-Richtlinie auf das Herkunfts landprinzip und damit 
den Binnen markt aus wirken .

Die AVMD-Richtlinie ist nur auf Anbieter anwend bar, die dem EU-Recht unter liegen . Über Inter-
net und Satellit werden zunehmend Mediendienste aus Dritt staaten ver fügbar . Das Bereit stellen 
nichtlinearer Dienste unter fällt auch der Richtlinie über den elektroni schen Geschäfts verkehr und 
ver deut licht die Beziehung zwischen dieser Richtlinie und der AVMD-Richtlinie . Sie weist zudem 
Berüh rungs punkte mit den EU-Daten schutz vorschriften auf . In Anbetracht der Konvergenz entwick-
lungen gilt es, das Ver hältnis zwischen den Richtlinien, insbesondere etwaige Über schnei dungen 
der Zuständig keits bereiche, zu über prüfen .

Die AVMD-Richtlinie und die europäi schen Wettbewerbs vorschriften können auch zum Erhalt 
des Medien pluralismus auf EU-Ebene sowie auf nationaler Ebene beitragen . Durch das Internet 
haben die Bürger Zugang zu einer beispiel losen Menge an Informa tionen, was grundsätz lich die 
Meinungs frei heit und -vielfalt fördert . Jedoch ändert sich der Umgang der Menschen mit Infor-
ma tionen . Filter- und Personalisie rungs mechanismen sind –  neben positiven Suchoptimie rungs-
zwecken  – durch aus in der Lage, die Nutzer entschei dungen zu be einträchti gen und so das tat-
säch lich ver fügbare Spektrum des Medien angebots und die damit ver bundene Meinungs vielfalt 
zu schmälern .94 Das An gebot ver schiedener Platt formen und ihre Offen heit sind unabding bare 
Voraus setzungen für eine lebendige Medien landschaft . Insoweit stellt die Kommission die Frage, 
ob die Möglich keit der Fest legung von Aus wahlmöglich keiten durch Filtermechanismen, u . a . bei 
Suchfunk tionen auf EU-Ebene geregelt werden sollte und wie weit der Geltungs bereich der be-
stehen den Regulie rung des Zugangs (Artikel  6 der Zugangs richtlinie) und des Universaldienstes 
(Artikel  31 der Universaldienst richtlinie) auf gemeinsamen Platt formen in Anbetracht der Konver-
genz von linearen und nichtlinearen Diensten ge fasst werden sollte .95 Im Weiteren befasst sich 
das Grünbuch mit Fragen im Bereich der kommerziellen Kommunika tion, des Jugendschutzes und 
der Barrierefrei heit .

94 Grünbuch zur Konvergenz, Punkt  3.2., S. 15.
95 Grünbuch zur Konvergenz, Punkt  3.2, S. 16, Fragen Nr. 15 und 16.
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Mit dem Grünbuch zur Konvergenz greift die Kommission mehrere vom EU-Parlament auf-
geworfene Kritik punkte sowie im Rahmen des Anwen dungs berichts von ihr selbst auf geworfene 
Problemfelder auf . Eine umfassende öffent liche Konsulta tion soll hierbei nur der erste Schritt sein .

2.4.1.4 Der gemeinsame Rechts rahmen  
für elektroni sche Kommunika tions netze und -dienste

Mit dem Telekommunika tions-Paket vom 14 . 02 . 2002 wurde das Telekommunika tions recht auf eine 
neue Grundlage ge stellt . Eine Vielzahl ver schiedener Richtlinien wurde durch eine Rahmen richt-
linie96 ersetzt, die wiederum durch vier weitere Richtlinien, die Zugangs richtlinie,97 die Universal-
dienst richtlinie,98 die Genehmi gungs richtlinie99 und die Daten schutz richtlinie100 ergänzt wurde . Im 
Gegen satz zur AVMD-Richtlinie befasst sich das Telekommunika tions-Vorschriften-Paket nicht mit 
Inhaltediensten, d . h . den eigent lichen Medien angeboten, sondern mit den elektroni schen Kommu-
nika tions diensten, die für die Über tragung des Programm signals vom Sender zum Empfänger 
sorgen, und mit der darunter liegen den Infrastruktur, dem elektroni schen Kommunika tions netz . 
Der Rechts rahmen für elektroni sche Kommunika tions netze und -dienste ent hält drei Grundsätze: 
Das Prinzip der Technologie- und Dienst neutrali tät, den Vorrang von Allgemeingenehmi gungen 
vor Einzelgenehmi gungen und den Frequenzhandel . Im Dezember 2009 wurde ein lang diskutier-
tes Richtlinien paket zur Novellie rung der Regulie rung von Telekommunika tions netzen101 ver öffent-
licht . Es brachte neue Vor gaben unter anderem für den Wettbewerb, zum Ver braucher- und Daten-
schutz sowie Internetsperren bei Urheber rechts verlet zungen mit sich . Mit dem Richtlinien bündel 
haben sich die Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren 75 % der Bevölke rung 
mit Daten übertra gungs raten jenseits von 50  MBit/ s anzu binden . Es umfasst Vor gaben zur Auf-
teilung des Funkspektrums, für die Ver wendung der „digitalen Dividende“, die mit der Ab schal-
tung analoger Rundfunk kanäle frei wird und für draht lose Breitband verbin dungen zur flächen-
decken den Ver sorgung im länd lichen Raum . Außerdem umfasst das Richtlinien paket Förder anreize 
für den Aufbau künfti ger Netz werk genera tionen102 und eine sogenannte Risikotei lung zwischen 
großen Telekommunika tions unternehmen (z . B . Deutsche Telekom) und kleine ren Anbietern . Dritt-

96 Richtlinie 2002/21/ EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 07. 03. 2002 über einen gemeinsamen Rechts-
rahmen für elektroni sche Kommunika tions netze und -dienste (Rahmen richtlinie), ABl. EG Nr. L 108, S. 33.

97 Richtlinie 2002/19/ EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 07. 03. 2002 über den Zugang zu elektroni schen 
Kommunika tions netzen und zu gehöri gen Einrich tungen sowie deren Zusammen schal tung (Zugangs richtlinie), ABl. EG 
Nr. L 108, S. 7.

98 Richtlinie 2002/22/ EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 07. 03. 2002 über den Universaldienst und 
Nutzer rechte bei elektroni schen Kommunika tions netzen und -diensten (Universaldienst richtlinie), ABl. EG Nr. L 108, S. 51.

99 Richtlinie 2002/20/ EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 07. 03. 2002 über die Genehmi gung elektroni-
scher Kommunika tions netze und -dienste (Genehmi gungs richtlinie), ABl. EG Nr. L 108, S. 21.

100 Richtlinie 2002/58/ EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 12. 07. 2002 über die Ver arbei tung personen-
bezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektroni schen Kommunika tion (Daten schutz richtlinie für 
elektroni sche Kommunika tion), ABl. EG Nr. L 201, S. 37.

101 Das sogenannte „Telekom-Paket“: Richtlinie 2009/140/ EG des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 25. 11. 2009 
zur Änderung der Richtlinie 2002/21/ EG über einen gemeinsamen Rechts rahmen für elektroni sche Kommunika tions-
netze und -dienste, der Richtlinie 2002/19/ EG über den Zugang zu elektroni schen Kommunika tions netzen und zu-
gehöri gen Einrich tungen sowie deren Zusammen schal tung und der Richtlinie 2002/20/ EG über die Genehmi gung 
elektroni scher Kommunika tions netze und -dienste und die Richtlinie 2009/136/ EG des Europäi schen Parlaments und 
des Rates vom 25. 11. 2009 zur Änderung der Richtlinie 2002/22/ EG über den Universaldienst und Nutzer rechte bei 
elektroni schen Kommunika tions netzen und -diensten, der Richtlinie 2002/58/ EG über die Ver arbei tung personen-
bezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektroni schen Kommunika tion und der Ver ordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 über die Zusammen arbeit im Ver braucher schutz (1).

102 Dabei hat der europäi sche Rat sich mit seiner Linie zur Stärkung der Rolle der früheren Staats monopolisten größtenteils 
durch gesetzt, Heise online, 18. 12. 2009 (www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-EU-Rechtsrahmen-fuer-Telekommu 
nikation-tritt-in-Kraft-889871. html).
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anbieter dürfen aber nicht von der Nutzung neuer Netze aus geschlossen werden .103 Im Bereich 
der Netzneutrali tät sind nur schwach formulierte Vor gaben ein geführt worden . Demnach müssen 
Netzbetreiber ihre Kunden über ein gesetzte Ver fahren zum Ver kehrs management informie ren und 
den Anbieterwechsel einfach ge stalten . Es soll vor rangig dem Markt über lassen sein, die Nutzer 
vor zu starken Begren zungen einzelner Dienste wie Files haring oder Internet-Telefonie zu be-
wahren . Zusätz lich können die nationalen Regulie rer Mindestanforde rungen an die zu er bringende 
Dienstequali tät auf stellen . Den Großteil des Pakets mussten die 27  Mitglieds staaten bis Juni  2011 
implementie ren . Die mitenthaltene Ver ordnung zur Einrich tung eines Gremiums Europäi scher 
Regulie rungs stellen für elektroni sche Kommunika tion (GEREK) fand hingegen unmittel bar Anwen-
dung und trat binnen 20  Tagen in Kraft .104 Diese neue Einrich tung soll insbesondere die Zusam-
men arbeit zwischen den nationalen Regulie rungs behörden und dem Binnen markt der elektroni-
schen Kommunika tions netze und -dienste ver stärken .105 Vor allem im Bereich der Netzneutrali tät 
sieht die EU-Kommission weiteren Hand lungs bedarf . Der Grundsatz der Netzneutrali tät müsse 
europaweit recht lich ver ankert werden .106

Gegen wärtig be findet sich eine umfassende Reform des EU-Daten schutz-Rechts in Bearbei tung . 
Im Januar 2012 hat die Europäi sche Kommission eine Reform der aus dem Jahr 1995 stammen den 
EU-Daten schutz vorschriften vor geschlagen, um Online-Rechte des Einzelnen auf Wahrung der 
Privatsphäre zu stärken und die digitale Wirtschaft Europas anzu kurbeln . Hinter grund ist die grund-
legende Ver ände rung der Art und Weise der Daten erhe bung durch den techni schen Fortschritt 
und die Globalisie rung sowie eine unter schied liche Umset zung der Vor schriften von 1995 in den 
Mitgliedstaaten der EU . Eine einheit liche Regelung soll daher der be stehen den Fragmentie rung 
und dem hohen Ver wal tungs aufwand ein Ende be reiten .107 Das Ver trauen der Ver braucher in 
innovative Geschäfts modelle zu stärken ist das er klärte Ziel des im Januar  2012 vor gelegten Ent-
wurfs der Kommission für eine Reform des EU-Rechts rahmens .108

2.4.2 Die Bedeu tung des Europäi schen Wettbewerbs rechts

Besondere Bedeu tung für die audiovisuellen Medien haben die Vor schriften des europäi schen 
Wettbewerbs rechts in Artikel 101 ff .109 des Ver trags über die Arbeits weise der Europäi schen Union 
(AEUV) . Zwar ent halten diese keine medien spezifi schen Bestim mungen, nehmen aber über die 
Kompetenzen der EU-Kommission zur Siche rung des ökonomi schen Wettbewerbs innerhalb des 
Binnen marktes Einfluss auf die Gestal tung der Medien landschaft . Ziel der europäi schen Wett-
bewerbs politik ist es, die Einheit des Binnen marktes zu garantie ren, die Monopolisie rung be-
stimmter Märkte zu unter binden und Unter nehmen daran zu hindern, den Markt durch Ab-
sprachen unter sich aufzu teilen . Für den Medien bereich wird dadurch zwar nicht automatisch 
Meinungs pluralismus gewährleistet, ein funktionie ren der Wettbewerb schafft jedoch zumindest 

103 Heise online, 18. 12. 2009 (www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-EU-Rechtsrahmen-fuer-Telekommunikation-tritt-in-
Kraft-889871. html).

104 Verord nung (EG) Nr. 1211/2009 des Europäi schen Parlaments und des Rates vom 25. 11. 2009 zur Einrich tung des 
Gremiums Europäi scher Regulie rungs stellen für elektroni sche Kommunika tion (GEREK) und des Büros.

105 Vgl. Angaben unter: europa.eu/legis lation_summaries/ informa tion_society/legis lative_framework/si0015_de. htm.
106 Rede von Neelie Kroes vom 04. 06. 2013 vor EU-Parlamentariern (SPEECH/13/498), europa.eu/rapid/press-release_

SPEECH-13-498_en. htm.
107 EU Pressemittei lung vom 25. 01. 2012, IP/12/46, ab rufbar unter: europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_de. htm.
108 Vgl. Vor schlag für eine Ver ordnung des Europäi schen Parlaments und des Rates zum Schutz natür licher Personen 

bei  der Ver arbei tung personen bezogener Daten und zum freien Daten verkehr (Daten schutz-Grund verord nung), COM 
(2012) 11.

109 Art. 81 ff. EG a. F.
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positive Voraus setzungen .110 So ver bietet das EU-Recht Unter nehmen vor allem, Preis absprachen 
zu treffen oder Märkte unter sich aufzu teilen und den Missbrauch einer marktbeherrschen den 
Stellung auf einem be stimmten Markt . Das Kartell verbot des Artikel  101 Abs . 1 AEUV und das 
Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschen den Stellung gemäß Artikel  102 AEUV wirken 
unmittel bar in den Mitgliedstaaten, so dass sich be troffene Unter nehmen direkt auf die beiden 
grundlegen den Ver bots rege lungen des EU-Wettbewerbs rechts berufen können . Durch das an die 
Mitgliedstaaten gerichtete Verbot unzu lässiger Beihilfen gemäß Artikel  107 AEUV über wacht die 
Kommission die Beihilfepraxis in den einzelnen EU-Ländern . Die Grundfrei heiten sorgen für 
Marktoffen heit und Markt zugang, die Wettbewerbs regeln sind darauf gerichtet, die Märkte für alle 
Unter nehmen offen zu halten .

2.4.2.1 Fusions kontrolle

Der Schwerpunkt des europäi schen Wettbewerbs rechts und der Ent schei dungs praxis der Europäi-
schen Kommission liegt in der Fusions kontrolle . Für Unter nehmens zusammen schlüsse be gründet 
die Fusions kontroll verord nung (FKVO)111 gemäß Artikel 1 Abs . 2 und 3 FKVO eine Kontroll befugnis 
der Kommission, wenn der ge plante Zusammen schluss ge meinschafts weite Bedeu tung hat . Ge-
mein schafts weite Bedeu tung ist nach Artikel  1 Abs . 2 und  3 FKVO ge geben, sofern die dort ge-
nannten Schwellen werte über schritten sind .112 Im Übrigen bleiben die nationalen Wettbewerbs-
behörden zuständig . Jenseits dieses spezifi schen Grades der Marktbeherrschung ver traut das 
Europäi sche Wettbewerbs recht auf die Selbstregulie rung der freien Markt kräfte .113

Vom 27 . 03 . 2013 bis zum 19 . 06 . 2013 konsultierte die EU-Kommission die Öffentlich keit zu 
einem Vor schlag für die Ver einfachung be stimmter Ver fahren zur Anmel dung ge planter Unter-
nehmens zusammen schlüsse nach der Fusions kontroll verord nung . Ziel ist eine Ver kürzung des 
Ver wal tungs aufwands, um den Interessen der Unter nehmen ent gegen zu kommen und so das 
Wachstum anzu kurbeln . Die Kommission schlägt diesbezüg lich vor, den Anwen dungs bereich des 
ver einfachten Ver fahrens auszu weiten, um die Unter nehmen weiter zu ent lasten . Die Schwelle für 
Zusammen schlüsse im ver einfachten Ver fahren von Unter nehmen, die auf demselben Markt in 
Konkurrenz zueinander stehen, soll von 15 % auf 20 % der Marktanteile an gehoben werden . Bei 
Unter nehmen, die auf vor- oder nach gelagerten Märkten tätig sind, soll die Schwelle von 25 % auf 
30 % an gehoben werden . Zusätz lich schlägt die Kommission vor, das ver einfachte Ver fahren auch 
dann anzu wenden, wenn zwei auf demselben Markt tätige Unter nehmen zwar gemeinsam über 
einen Marktanteil von mehr als 20 % ver fügen, jedoch der Marktanteil durch den Zusammen-
schluss kaum steigt . Zum Bürokratieabbau schlägt die Kommission außerdem vor, die Ver ordnung 
zur Durch führung der Fusions kontroll verord nung zu ändern, um die Anmeldeformulare für die 
Zusammen schlüsse zu aktualisie ren und zu straffen .114 Außerhalb des ver einfachten Ver fahrens 
müssten Unter nehmen künftig detaillierte Angaben nur für die Märkte vor legen, auf denen sie 

110 Dietrich West phal, Media Pluralism and European Regula tion, European Business Law Review, 2002, S. 459 (483); Dieter 
Dörr, in: Dörr/Kreile/Cole, Handbuch Medien recht, Recht der elektroni schen Massen medien, 2. Aufl., Frank furt A. M. 
2011, Rn. 1 ff.

111 Verord nung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. 01. 2004 über die Kontrolle von Unter nehmens zusammen schlüssen, 
ABl. EU  L 24, S. 1.

112 Die Ver ordnung unter scheidet nach welt weitem Umsatz, ge meinschafts weitem Umsatz und in den einzelnen Mitglied-
staaten er reichten Umsätzen (Art. 1 Abs. 2 und  3 FKVO). Aus gangs punkt ist der Schwellen wert von 5  Mrd.  Euro des 
welt weiten Umsatzes bei gleichzeiti gem ge meinschafts weitem Umsatz von 250 Mio. Euro der be teiligten Unter nehmen 
(Art. 1 Abs. 2 lit. a FKVO).

113 Zu den weiteren Einzel heiten vgl. Konzentra tions bericht der KEK, 2010, I 2.3.2.
114 Pressemittei lung der EU-Kommission vom 27. 03. 2013, IP/13/288.
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nach dem Zusammen schluss auch tatsäch lich über dem Schwellen wert des ver einfachten Ver-
fahrens liegen .115 Im Ergebnis könnten bis zu 70 % aller an gemeldeten Zusammen schlüsse und 
damit 10 % mehr als gegen wärtig nach dem ver einfachten Ver fahren der Kommission be handelt 
werden . Der Vor schlag der Kommission zielt auf eine ver wal tungs techni sche Reform der EU-Fusions-
 kontrolle ab . Die Fusions kontroll verord nung selbst würde dadurch nicht geändert .

2.4.3 Das Europarecht und die Vielfalt siche rung

Die Siche rung der Medien- und der Meinungs vielfalt ist seit vielen Jahren auch ein Thema auf 
europäi scher Ebene . Es existiert kein medien spezifi sches Konzentra tions recht . Die seit Jahren 
von  Parlamentariern des Europäi schen Parlaments formulierte Forde rung nach Regelun gen auf 
EU-Ebene, die Medien frei heit und Pluralismus sichern und Medien konzentra tion ver hindern sollen, 
ist bislang stets am Wider stand der Mitgliedstaaten gescheitert .116

2.4.3.1 Bisherige und aktuelle Ent wick lungen

Nach dem 1992 ver öffent lichten Grünbuch „Pluralismus und Medien konzentra tion im Binnen-
markt“117 und einem auf dessen Grundlage erarbei teten Richtlinien entwurf der am Wider stand der 
Mitgliedstaaten scheiterte, wurde das Thema im Jahr 2007 mit dem Reding-Wallström Konzept118 
wieder auf gegriffen . Das Konzept umfasste drei Stufen: Die erste Stufe bildete ein Arbeits doku-
ment119, das zum Ergebnis kommt, dass die diesbezüg liche Rege lungs kompetenz bei den Mitglied-
staaten liegt . Die EU-Kommission sieht ihre Aufgabe eher in der Beobach tung und Analyse 
nationaler und grenz überschreiten der Konzentra tions entwick lungen . Die zweite Stufe bildete eine 
(diagnosti sche) Indikatoren-Studie, die 2009 vor gelegt wurde und die den Bedarf für ein europäi-
sches Kontrollinstrument zur Medien plurali tät (European Media Pluralism Monitor) er klärte . Die 
dritte Stufe sah ursprüng lich eine Mittei lung der EU-Kommission zur Studie vor . Eine solche Mittei-
lung ist nicht erfolgt . Stattdessen be auftragte Neelie Kroes Ende 2011 eine hochrangige Experten-
gruppe für Medien frei heit und Medien pluralismus mit der Erarbei tung von un verbind lichen Emp-
feh lungen, um zunächst auf politi scher Ebene den Weg zu Änderun gen zu ebnen .

2.4.3.2 Medien frei heit und Plurali tät  –  
Empfeh lungs bericht und Konsulta tion der EU-Kommission

Der Bericht dieser hochrangi gen Experten gruppe,120 der 30  Empfeh lungen ent hält, wurde am 
21 . 01 . 2013 ver öffent licht . Die Hochrangige Gruppe (HRG) ver tritt darin die Auf fassung, dass die 
Haupt verantwor tung für die Bewah rung der Freiheit und Vielfalt der Medien zwar bei den Mit-
glied staaten liege . Die EU habe aber die Aufgabe, für die Achtung der Grundrechte und Grundfrei-
heiten der EU-Bürgerinnen und Bürger einzu stehen und sich für die Wahrung der demokrati schen 
Grundwerte der EU einzu setzen, wenn diese von Restrik tionen im Medien bereich durch einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten bedroht seien . Vor diesem Hinter grund solle die EU eine Eingriffs-
befugnis zum Schutz der Medien frei heit und des Pluralismus er halten, um den Wesens gehalt der 

115 Pressemittei lung der EU-Kommission vom 27. 03. 2013, IP/13/288.
116 Etwa Europäi sches Parlament, Ent schließung zu Medien konzentra tion vom 20. 11. 2002, ABl. EG C  25 E, S. 205.
117 passthrough. fw-notify.net/download/198296/europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com92_46_en. pdf.
118 Dabei handelte es sich um ein von der Kommissarin Viviane Reding und der damali gen Vizepräsidentin Margot 

Wallström vor gelegtes Drei-Stufen-Konzept, das dem Schutz demokrati scher Prozesse durch Stärkung des Medien-
pluralismus an gesichts neuer Technologien und des globalen Wettbewerbs dienen soll.

119 Arbeits dokument der Dienst stellen der Kommission über Medien pluralismus, SEK 2007, S. 32.
120 Titel: „A free and pluralistic media to sustain European democracy“.
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EU-Grundrechte und Grundfrei heiten zu garantie ren . Die Schwelle für ein solches Einschreiten der 
EU müsse zwar hoch sein, eine solche Kompetenz sei jedoch notwendig . Viele der weiteren Vor-
schläge des Berichts resultierten aus dieser Auf fassung .

Die HRG sieht die Möglich keit, dass der Pluralismus und die Pressefrei heit in allen Mitglied-
staaten der EU be schränkt werden . Dies beruhe auf diversen und allgemeinen Problemen wie der 
politi schen Einfluss nahme auf Medien, der unzu lässigen Ausübung wirtschaft lichen Drucks, dem 
Auf kommen neuer Medien in Ver bindung mit kürz lich bekannt ge wordenen Ver fehlungen einiger 
Journalisten, die so die Glaubwürdig keit ihrer gesamten Branche ge fährden könnten .

Neben Problemen wettbewerbs recht licher Natur, die sich im EU-Binnen markt stellen und Auf-
gabe der EU sind, sei es zusätz lich ihre Aufgabe, den Wesens gehalt der Grundrechte der EU-Bürger 
zu schützen und zu be wahren . Betroffen seien insbesondere die Freizügig keit, die Niederlassungs-
frei heit und das Recht auf eine repräsentative Demokratie . Die HRG bezieht sich hierbei in erster 
Linie auf Artikel  11 der Charta der Grundrechte der EU121 und auf die Ver antwor tung der EU, auf 
die Umset zung der demokrati schen Grundwerte in den Mitgliedstaaten zu achten und diese zu 
ver teidi gen . An gelegen heiten im Medien bereich müssten zwar vor herrschend auf nationaler Ebene 
be handelt werden . Allerdings sieht die HRG mehrere Schnitt stellen, an denen die Regelung grenz-
übergreifen der Aktivi täten oder der Schutz der europäi schen Demokratie mit nationalen Gesetz-
gebun gen inter agie ren . Der EU-Binnen markt und der Raum für Freiheit, Sicher heit und Gerechtig-
keit innerhalb der EU habe ein gemeinsames soziales und politi sches Umfeld geschaffen, das eine 
gleichmäßige Sicherstel lung von Medien frei heit und Pluralismus in allen Mitgliedstaaten voraus-
setzt . Hier sieht die HRG eine zunehmende Ver antwor tung der EU für die Wahrung der EU-Grund-
rechte einzu treten . Die HRG sieht vor allem zwei Gründe für Hand lungs bedarf auf EU-Ebene: Zum 
einen in der starken Ver knüp fung von Medien frei heit und Pluralismus mit der Gewährleis tung der 
Freizügig keit . Beschrän kungen der Medien frei heit und des Pluralismus seien zugleich Beschrän-
kungen wirtschaft licher Tätig keit und damit eine Ver letzung der Freizügig keit .

Zum anderen bestehe eine enge Ver knüp fung zwischen freien, unabhängi gen und pluralisti-
schen Medien auf nationaler Ebene und der Realisie rung der Demokratie auf Ebene der EU . Die 
repräsentative Demokratie, voraus gesetzt in Artikel  10 EUV, sei insbesondere im Hinblick auf die 
un gehinderte Ausübung des Wahl rechts zum EU-Parlament und zu den nationalen Parlamenten 
davon ab hängig, dass die EU-Bürger Zugang zu Informa tionen und die Möglich keit zur freien 
Meinungs bildung haben . Fehler in den Wahl vorgängen auf nationaler Ebene ge fährdeten den 
Fortschritt bzw . die Idee der europäi schen Demokratie und deren Legitima tion . Es könne keine 
echte europäi sche Demokratie geben ohne die Garantie von Medien frei heit und Pluralismus im 
Forum Europäi scher Politik .122 Zudem gebe es einen unabding baren Bedarf, die Situa tion in den 
Mitgliedstaaten von der europäi schen Ebene aus zu be obachten und zu über prüfen . Die HRG 
erwähnt hierbei die kürz lich er folgten Medien berichte, die sich damit be schäfti gen, dass sich die 
politi sche Seite in Mitgliedstaaten wie dem Ver einigten König reich, die grundsätz lich über eine 
freie Presse ver fügen, in die freie Berichterstat tung einmischt .

Vom 22 . 03 . 2013 bis 14 . 06 . 2013 lief eine öffent liche Konsulta tion zu den im Bericht der Exper-
ten  gruppe auf geworfenen 30  Empfeh lungen . Die KEK hat zusammen mit der DLM diesbezüg lich 
Stellung ge nommen . Die KEK hat sich vornehm lich in Bezug auf die erste Empfeh lung, eine 
EU-Hand lungs kompetenz zu schaffen, geäußert . Sie ist der Ansicht, dass der EU zur Siche rung der 

121 Art. 11 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäi schen Union: „Die Freiheit der Medien und ihre Plurali tät werden 
ge achtet.“

122 „In diesem Licht be trachtet, er fordern die demokrati schen Grund vorausset zungen der Teilhabe und Repräsenta tion wie 
sie in den Ver trägen ver ankert sind die Kompetenz der EU auf nationaler Ebene zu handeln, wenn die Medien frei heit 
und der Pluralismus in den einzelnen Mitgliedstaaten derart ge fährdet sind, dass die demokrati sche Legitima tion der 
EU ernst haft in Frage ge stellt wird.“ Bericht der HRG, S. 20, 3. Absatz, aus dem Englischen über setzt.
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Medien frei heit und des Pluralismus nicht nur die Kompetenz fehlt, sondern dass Eingriffe, wie sie 
von der HRG recht lich und politisch hergeleitet werden, auch sach lich nicht notwendig sind . Die 
be stehen den Regelun gen der EU im Medien bereich, allen voran die AVMD-Richtlinie, und die 
Möglich keit der Erweite rung und Anpas sung dieser Regelun gen, ge nügen nach Ansicht der KEK 
um den Heraus forde rungen, die sich im europäi schen Binnen markt insbesondere an gesichts der 
Konvergenz entwick lungen stellen, zu be gegnen . Die ge planten weiteren EU-Initiativen zur Kon-
vergenz in der audiovisuellen Welt und zur Netzneutrali tät zielen bereits auf eine Anpas sung der 
be stehen den EU-Regelun gen im Medien bereich .

2.4.3.3 Keine Zuständig keit der Europäi schen Union  
für die Siche rung des Medien pluralismus

Aus Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäi schen Union (GRCh) folgen keine Zuständig-
keiten und Auf gaben der Union zur Siche rung des Pluralismus . Zwar benennt Artikel  11 Abs . 2 
GRCh den Gedanken der Pluralis mussiche rung aus drück lich . Über Artikel 10 Abs . 1 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) hinaus gehend werden dort die Freiheit der Medien und ihre 
Plurali tät an gesprochen . Allerdings macht schon die Formulie rung „werden ge achtet“ deut lich, 
dass damit keine neuen EU-Kompetenzen geschaffen werden .123 Dies wird nach drück lich durch 
Artikel 6 Abs . 1 Unter absatz 2 EUV und Artikel 51 GRCh be stätigt, die unmiss verständ lich klarstellen, 
dass durch die gesamte Grund rechte charta weder neue Zuständig keiten noch neue Auf gaben der 
Union be gründet werden . Auch aus der Ver knüp fung der Medien frei heit aus Artikel  11 Abs . 2 
GRCh und den Grundfrei heiten lassen sich Kompetenzen der EU nicht herleiten .

2.4.3.4 Rege lungs kompetenz aus der Gewährleis tung der Freizügig keit

Zwar trifft es zu, dass die Kulturbezogen heit der Medien eine Zuständig keit der EU nicht aus-
schließt . Der EuGH hat diesbezüg lich fest gestellt, dass kulturelle An gelegen heiten nicht per se dem 
Anwen dungs bereich des AEUV ent zogen sind . Anknüp fungs punkt für eine Rege lungs befugnis der 
EU für den Rundfunk ist seine Bedeu tung als Wirtschafts faktor . In ständi ger Rechtsprechung hat 
der EuGH grenz überschreitende Rundfunksen dungen, einschließ lich der Über tragung von Pro-
gram men im Kabelnetz unter den Tatbestand der Dienst leis tung i . S . d . Artikel  56 AEUV sub-
sumiert .124 Die Wettbewerbs regeln des AEUV ent halten zwar keine medien spezifi schen Regelun-
gen, aber nehmen über die Kompetenzen der EU-Kommission zur Siche rung des ökonomi schen 
Wettbewerbs innerhalb des europäi schen Binnen marktes Einfluss auf die Gestal tung der Medien-
landschaft . Jedoch sind im Rahmen der Dienst leis tungs frei heit und des Wettbewerbs rechts die 
Grenzen der Zuständig keit der EU zu be achten . Zudem ist das Ziel der europäi schen Wettbewerbs-
politik die Einheit des Binnen marktes zu garantie ren und die Monopolisie rung be stimmter Märkte 
zu ver hindern . Der Zweck des Wettbewerbs rechts und der Binnen marktharmonisie rung ist damit 
eben nicht die Gewährleis tung der Meinungs vielfalt, sondern die Siche rung des Wettbewerbs und 
der wirtschaft lichen Vielfalt .125

Funktionie ren der Wettbewerb ist zwar eine wichtige Voraus setzung, um Pluralismus zu sichern .126 
Die Zweckrich tung der Regelun gen auf EU-Ebene hat allerdings eine wirtschaft liche Aus rich tung . 
Das europäi sche Kartell recht ist ebenso wenig wie das nationale Kartell recht hin reichend auf die 

123 Konzentra tions bericht der KEK, 2003, S. 63, I. 2.3.1.3.5.
124 EuGH, Rs. 155/73, Slg. 1974, 409 (432)  – Sacchi; EuGH, Rs. 52/79, Slg. 1980, 833 (855)  – Debauve; EuGH, Rs. 352/85, Slg. 

1988, 2985  – Bond van Adverteerders.
125 Konzentra tions bericht der KEK, 2007, S. 55.
126 Konzentra tions bericht der KEK, 2007, S. 51 f.
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Erforder nisse der Pluralis mussiche rung ein gestellt . Gleichwohl trägt die Ent schei dungs praxis der 
EU-Kommission auf Grundlage ihrer Kompetenzen zur Siche rung des ökonomi schen Wettbewerbs 
mittel bar zur Siche rung des pluralisti schen Wettbewerbs bei . In Anwen dung der Fusions kontroll-
verord nung hat die EU-Kommission eine Reihe von wichti gen Ent schei dungen ge troffen, die das 
Fortschreiten der wirtschaft lichen Konzentra tion auf den audiovisuellen Märkten be grenzt haben . 
Die Dienst leis tungs frei heit und die anderen Grundfrei heiten sind nicht ge eignet, eine solche 
Kompetenz zu be gründen . Sie sind darauf aus gerichtet, den Binnen markt zu harmo nisie ren und 
nicht die Meinungs vielfalt zu ver wirk lichen . Mit den der EU zur Ver fügung stehen den Kompetenzen 
im Bereich der Grundfrei heiten und der Wettbewerbs politik ist ein Geflecht an Sekundärrecht 
ent standen, allen voran die AVMD-Richtlinie, die als Steue rungs instrumente für einen gemeinsamen 
Binnen markt dienen . Diese Steue rungs instrumente reichen aus, um den Heraus forde rungen im 
Binnen markt zu be gegnen . Dagegen ist und bleibt es Sache der Mitglied staaten, dem Gebot der 
Medien frei heit und des Medien pluralismus Rechnung zu tragen .

2.4.3.5 Rege lungs kompetenz aus der Realisie rung der repräsentativen 
Demokratie, voraus gesetzt in Artikel  10 EUV

Auch aus der Tatsache, dass Artikel  10 EUV eine repräsentative Demokratie voraus setzt und 
Artikel 2 EUV die Mitgliedstaaten auf die Werte der Union ver pflichtet, zu denen Demokratie und 
Wahrung der Menschen rechte ge hören, lassen sich keine neuen Kompetenzen und Auf gaben der 
Union ab leiten . In Bezug auf die Wahrung der europäi schen Grundwerte be stehen gerade keine 
neuen Rege lungs kompetenzen, was Artikel  6 Abs . 1 Unter absatz 2  EUV be kräftigt . Ver stößt ein 
Mitgliedstaat gegen diese Grundwerte so kann neben politi schem Druck im äußersten Fall unter 
den Voraus setzungen des Artikel  7 EUV der Rat be schließen, be stimmte Rechte auszu setzen, ein-
schließ lich der Stimm rechte .

2.4.4 Fazit

Es gibt gegen wärtig keine recht liche Grundlage für die von der HRG ein geforderte Hand lungs-
kompetenz der EU . Zudem besteht keine sach liche Notwendig keit die EU-Verträge dahin gehend 
zu ändern, eine solche Kompetenz zu schaffen . Die vor handenen Instrumente des Sekundärrechts, 
allen voran die AVMD-Richtlinie und das europäi sche Wettbewerbs recht, gewähren aus reichen den 
Schutz der Grundfrei heiten im Binnen markt .

Das Grünbuch zur Konvergenz sowie die Fest stel lungen der Kommission und des Parlamentes 
werden mit Sicher heit Anlass zur Anpas sung der be stehen den Regelun gen, vor allem der AVMD-
Richtlinie, geben . Damit kann den Anforde rungen des europäi schen Binnen marktes aus reichend 
be gegnet werden . Der europäi sche Binnen markt, insbesondere auch der europäi sche digitale 
Binnen markt kann nur die Grund vorausset zungen für Medien frei heit und Pluralismus der Medien 
schaffen . Es liegt in der Doppelnatur der Medien, die zugleich Kultur- und Wirtschafts güter sind, 
be gründet, dass Medien als Kulturgüter den Eigen heiten des Mitgliedstaates, aus dem sie stam-
men, unter liegen . Dies wird sich auch durch die Digitalisie rung der Gesell schaft und des Binnen-
marktes auf ab sehbare Zeit nicht ändern .





Die Konvergenz der Medien stellt die Medien branche zu Beginn des 21 . Jahrhunderts vor be-
deutende Heraus forde rungen . Insbesondere Fernsehsen der und Ver lage werden durch techni sche 
Ent wick lungen, ver änderte Nutzungs gewohn heiten und die Etablie rung des Internets als Kommu-
ni ka tions platt form mit tiefgreifen den Ver ände rungen konfrontiert, die über die Unter nehmen das 
gesamte Medien system ver ändern können . Es stellt sich deshalb die Frage, inwieweit sich die Rolle 
der klassi schen Massen medien ändert . Denn eventuelle Funk tions verschie bungen wirken sich auf 
die Aus gestal tung der Medien ordnung aus . So können sich beispiels weise neue Prämissen für das 
Medien konzentra tions recht und die Siche rung der Meinungs vielfalt ergeben . Im Fokus des der-
zeiti gen Medien konzentra tions rechts steht das Fernsehen . Aus gangs punkt bildet hier § 26 RStV 
(Siche rung der Meinungs vielfalt im Fernsehen) . Seit einiger Zeit steht diese „Fernsehzentriert heit“ 
des Medien konzentra tions rechts jedoch in der Kritik . Das Fernsehen als alleiniger Aus gangs punkt 
des Medien konzentra tions rechts zur Ver wirk lichung des Ziels der Ver hinde rung vor herrschen der 
Meinungs macht reicht ver meint lich nicht mehr aus . Doch kann das Internet die Dominanzposi tion 
des Fernsehens über nehmen?

Bereits 2009 hat die publizisti sche Bedeu tungs zunahme des Internets die KEK dazu ver anlasst 
ein Gutachten in Auftrag zu geben, das den Meinungs bil dungs prozess im Internet unter sucht und 
Aus kunft zur Vielfalt situa tion in diesem Medienteilmarkt gibt . Das Gutachten mit dem Titel „Die 
Bedeu tung des Internets im Rahmen der Vielfalt siche rung“ zeigt im Ergebnis, dass die Vielfalt, die 
auf den ersten Blick das Internet aus zeichnet, sehr deut lich zu relativie ren ist, weil bei den publizis-
ti schen An geboten die klassi schen Medien unternehmen mit ihren Internetablegern dominie ren .  Im 
Internet ist also der Schluss von der Zahl der An gebote auf die inhalt liche Vielfalt unzu lässig . Daher 
reicht es nicht aus, ledig lich An gebote zu zählen, sondern die Vielfalt muss direkt empirisch ge-
messen werden . Das Gutachten ver deut licht auch, dass auf grund der Heterogeni tät des Internets 
nicht allein das Gesamtmedium Internet auf seine Meinungs bil dungs relevanz hin be urteilt werden 
darf, sondern nach An gebots typen differenziert werden muss . Zudem kommt das Gutachten zu 
dem Ergebnis, dass sich aus dem Zusammen spiel von wachsen der Bedeu tung des Internets und 
cross medialer Positionie rung mei nungs relevanter großer Medien konzerne ganz neue Potenziale 
für die Ent stehung von Meinungs macht ergeben .

Aus gehend von den Erkennt nissen dieses Gutachtens, der Konvergenz der Medien sowie der 
Diskussion über ein neues Medien konzentra tions recht, welches auch die Bedeu tung der Medien-
gat tungen Hörfunk, Zeitun gen, Zeitschriften und Internet bei der Meinungs bildung be rücksichti-
gen soll, erfolgt in diesem Kapitel ein Über blick über die Ent wick lung der Internet- und Fernseh-
nut zung einschließ lich der konzentra tions recht lichen Bewer tung und Gewich tung der Medien und 
einer ab schließen den Betrach tung der Konsequenzen für das Medien konzentra tions recht .

Kapitel  II

Siche rung der Meinungs vielfalt in Zeiten der 
Medienkon vergenz  – Ist die Fernsehzentrie rung des 
Medien konzentra tions rechts noch gerecht fertigt?
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1 Ver drän gung des Fernsehens durch das Internet?  
Aktuelle Befunde zur Internet- und Fernsehnut zung  
in Deutschland

1.1 Ent wick lung der Internetnut zung

Das Internet hat sich in Deutschland längst als Kommunika tions medium und Ver brei tungs weg für 
originären Web-Content und Inhalte klassi scher Medien etabliert . Laut Nielsen Netratings ver-
fügten im Februar  2014 mittlerweile 66,1  Mio . Personen in Deutschland (82 % der Bevölke rung) 
über die techni sche Möglich keit, mittels PC im Internet zu surfen . 54,9  Mio . Personen (68 % der 
Bevölke rung) in Haushalten mit Internet zugang haben das World Wide Web oder eine andere 
Internet-Applika tion ge nutzt .127 Der (N)Onliner Atlas, der Teil der Studie D21-Digital-Index 2013128 
der Initiative D21129 ist, dokumentiert die Ent wick lung der Internetnut zung in Deutschland . Seit 
2001 erfasst der (N)Onliner Atlas kontinuier lich die Anzahl der Internetnutzer (Onliner) und Nicht-
nutzer (Offliner) in Deutschland . 2013 waren laut (N)Onliner Atlas 76,5 % der deutschen Bevölke-
rung online . Das ent spricht rund 53,7  Millionen Bundes bürgern ab 14  Jahren . Damit hat sich die 
Zahl der Internetnutzer seit 2001 mehr als ver doppelt . Es zeichnet sich jedoch eine ge wisse Stag-
na tion ab .

Einen Über blick über die Ent wick lung des Internet konsums gibt auch die ARD/ZDF-Online-
studie, die seit 1997 jähr lich im Auftrag der ARD/ZDF-Medien kommission durch geführt wird . Nach 
Angaben der ARD/ZDF-Onlinestudie ver zeichnete die Nutzungs dauer des Internets im Jahr 2013 
einen be trächt lichen Anstieg gegen über 2012 . So ver bringt jeder Onliner inzwischen 169 Minuten 
täglich im Netz (2012: 133  Minuten) . Dies ent spricht einer Erhöhung um 36  Minuten . Ein Anstieg 
des Internet konsums ist in allen Alters gruppen zu be obachten, be sonders stark ist der Zuwachs 
jedoch in der Alters gruppe der 14- bis 29-Jährigen . Sie ver brachten 2013 69  Minuten mehr im 
Internet als noch ein Jahr zuvor (2013: 237  Minuten, 2012: 168  Minuten) .130 Ver antwort lich für die 
Aus weitung des Internet konsums sind vor allem die ge stiegene Nutzung mit mobilen Endgeräten 
und die Aus weitung der Unter wegs funk tion . Zu den dominie ren den Anwen dungen im Internet 
zählen nach wie vor die Suche nach Informa tionen und die Kommunika tion . 83 % der Onliner 

127 Vgl. BLM Medien wirtschaft: Daten und Fakten zur Internetnut zung auf Basis von NetView, Schwerpunkt: Video  & 
Movies, April  2014, S. 16.

128 Bei „D21-Digital-Index – auf dem Weg in ein digitales Deutschland?!“ handelt es sich um eine Studie, die 2013 erstmals 
ver öffent licht wurde und neben der Analyse der Internetnut zung, die die Initiative D21 bislang in den Studien (N)
Onliner Atlas und Digitale Gesell schaft erfasst hat, eine neue Währung (Digital-Index), die den Stand der Digitalisie rung 
in Deutschland wider spiegelt, bietet. Heraus gegeben wird die Studie von der Initiative D21 und TNS Infratest.

129 Bei der Initiative D21 handelt es sich um einen gemein nützigen Verein mit Sitz in Berlin. Die Initiative D21 wurde 1999 
ge gründet und soll die digitale Spaltung in Deutschland ver hindern.

130 Vgl. Birgit van Eimeren/Beate Frees, Rasanter Anstieg des Internet konsums – Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr. 7/8 2013, S. 361.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Onliner 37,0 41,7 50,1 52,7 55,1 58,2 60,2 65,1 69,1 72,0 74,7 75,6 76,5
Nutzungsplaner1) 10,4 8,2 7,2 6,6 6,3 6,1 5,7 4,9 4,3 3,8 3,3 3,1 3,1
Offliner 52,5 50,1 42,7 40,8 38,6 35,7 34,1 29,9 26,6 24,2 21,9 21,2 20,4

1)  Nichtnutzer mit der Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate das Internet zu nutzen.

Tabelle  II – 1: Ent wick lung der Internetnut zung 2001 bis 2013 (in %)

Basis: alle Befragten
Quelle: Initiative D21, TNS Infratest (Hrsg .) (2013): D21-Digital-Index – auf dem Weg in ein digitales Deutschland?!, S . 18 f .
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nutzen mindestens einmal pro Woche Suchmaschinen und 79 % senden und empfangen E-Mails . 
Gleichwohl hat die Nutzung von Onlinecommunities und multimedialen Anwen dungen, bei denen 
es die größten alters spezifi schen Unter schiede zwischen den Onlinern gibt, in den letzten Jahren 
stark zu genommen . So nutzen 39 % aller Onliner und 76 % der 14- bis 29-jähri gen Onliner mindes-
tens einmal wöchent lich Onlinecommunities (siehe Tabelle  II – 2) .131 Im Umgang mit dem Internet 
unter scheidet sich die jüngere Genera tion jedoch nicht grundlegend von der ihrer Eltern und 
Großeltern . Zwar be nutzen sie andere Tools, aber auch ihre Haltung zum Internet ist eher passiv-
konsumierend als aktiv-gestaltend . Jugend liche nutzen das Internet vor allem zur privaten Kontakt-
pflege und zu Unter hal tungs zwecken .

Dem Internet ist bereits heute eine wesent liche Rolle bei der Informa tions vermitt lung zuzu-
schreiben . Dies gilt vor allem für den Bereich der aktuellen Informa tion . So wurden laut einer 
Studie von Andrew Kohut im Jahr 2012 in den USA 50 % der Nachrichten am Vortag auf digitalem 
Weg, wie z . B . Websites, E-Mails, soziale Netz werke oder Podcasts, über mittelt . Ein Großteil der 
Amerikaner (71 %) konsumierte jedoch die Nachrichten am Vortag in den klassi schen Medien 

131 Vgl. Birgit van Eimeren/Beate Frees, Rasanter Anstieg des Internet konsums – Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr. 7/8 2013, S. 362.

Gesamt 14–29  Jahre

Suchmaschinen nutzen 83 90
senden/empfangen von E-Mails 79 80
zielgerichtet be stimmte An gebote/Informa tionen suchen 72 80
einfach so im Internet surfen 44 57
Onlinecommunities nutzen 39 76
„Apps“ auf Mobilgeräten nutzen, um ins Internet zu gehen 35 60
Homebanking 34 33
Videoportale nutzen 32 65
Chatten 26 59
Herunter laden von Dateien 23 35
Karten funk tion nutzen 20 27
Onlinespiele 16 23
Audios im Internet herunter laden/anhören 14 31
Musik dateien aus dem Internet 14 33
Video/  TV zeit versetzt 13 24
live im Internet Radio hören 13 22
RSS-Feeds/News feeds 10 18
Gesprächsforen 10 15
Ortungs dienste für ortsbezogene Informa tionen nutzen 10 14
Mediatheken der Fernsehsen der nutzen 9 15
live im Internet fernsehen 8 13
andere Waren be stellen/Onlines hopping 6 6
Onlineauk tionen/ Ver steige rungen 6 6
Audio-Streaming-Dienste nutzen 5 11
andere Audiodateien aus dem Internet 5 12
Buch- und CD-Bestel lungen 4 5
Videopodcasts 4 10
Video-Streamingdienste oder Kino auf Abruf 4 6
Kontakt-/Partnerbörsen 3 3
Musik portale nutzen 2 4
Audiopodcasts 2 5
Radiosen dungen zeit versetzt 2 2

Tabelle  II – 2: Onlineanwen dungen 2013 (mindestens einmal wöchent lich ge nutzt, in %)

Basis: Deutsch sprachige Onlinenutzer ab 14  Jahren (n = 1 .389)
Quelle: eigene Darstel lung, in Anleh nung an: van Eimeren, Birgit; Frees, Beate: Rasanter Anstieg des Internet konsums – 
Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr . 7/8 
2013, S . 363, dort an gegebene Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 .
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Fernsehen, Radio und Tages zeitung .132 Die schnelle Hinwen dung der Amerikaner zu den digitalen 
Medien hat in Europa indessen nicht in diesem Maß statt gefunden . Besonders die Deutschen sind 
nach wie vor den tradi tio nellen Nutzungs mustern ver haftet . Dies belegt die ARD/ZDF-Online studie 
2013, in der sowohl Internetnutzer als auch so ge nannte Offliner zu ihrem Informa tions verhalten 
befragt wurden . Informa tionen zu aktuellen Ereig nissen werden auch im digitalen Zeitalter in der 
Regel über das Fernsehen bezogen (siehe Tabelle  II – 3) . Nur 18 % der Onliner nutzten das Internet 
für aktuelle Informa tionen aus Deutschland . Hingegen haben 48 % der Onliner diese Informa-
tionen über das Fernsehen empfangen .133 Ferner ergab die Befra gung, dass die ver schiedenen 
Informa tions wege nicht aus schließ lich und substitutiv, sondern er gänzend ge nutzt werden .

Im Internet nimmt die Nutzung von Bewegtbildern stetig zu . Im Jahr 2013 haben knapp drei 
Viertel (74 %) der deutsch sprachigen Onlinenutzer ab 14  Jahren zumindest ge legent lich Bewegt-
bilder im Netz ab gerufen . Dies ent spricht einem Zuwachs von 4 Prozentpunkten gegen über dem 
Vorjahr . Besonders die Nutzung von linearem und zeit versetztem Fernsehen im Internet hat in 
den letzten Jahren zu genommen . So stieg der Anteil derer, die ge legent lich Fernsehsen dungen 
und Videos zeit versetzt im Internet schauen, von 23 % im Jahr 2010 auf 36 % im Jahr 2013 . Auch 
die Mediatheken der Fernsehsen der er freuen sich einer großen Beliebt heit . 28 % der Onliner 
nutzten diese zumindest ge legent lich .134 Ferner weisen die Video-Streamingdienste, wie z . B . 
Zattoo, eine beacht liche Nutzung auf . So er reichte z . B . die Videoplatt form YouTube im Septem-
ber  2013 27,6  Millionen Personen ab 14  Jahren . Jedoch ver fügte ein einziger Fernsehsen der wie 
ProSieben im selben Zeitraum über eine Reichweite von 53  Millionen . Ein Großteil der YouTube-
Nutzung wird von so ge nannten Heavy Usern erzeugt . Ledig lich 8 % der Nutzer sind für 66 % des 

132 Vgl. Birgit van Eimeren/Beate Frees, Rasanter Anstieg des Internet konsums – Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr. 7/8 2013, S. 364, dort an gegebene Quelle: 
Andrew Kohut u. a.: Trends in News Consump tion: 1991–2012, in: Changing News Landscape, Even Television is 
Vulnerable, Pew 2012.

133 Vgl. Birgit van Eimeren/Beate Frees, Rasanter Anstieg des Internet konsums – Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr. 7/8 2013, S. 366.

134 Vgl. Birgit van Eimeren/Beate Frees, Rasanter Anstieg des Internet konsums – Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr. 7/8 2013, S. 366.

Gesamt Onliner Offliner Gesamt Onliner Offliner

Aktuelle Ereig nisse aus der Region Aktuelle Ereig nisse aus dem Bundes land
Fernsehen 22 20 27 29 27 34
Radio 24 24 22 19 19 19
Tages zeitung 29 28 32 20 19 23
Internet 10 13 0 9 11 1
Videotext 1 1 2 1 1 1
woanders 1 1 1 0 0 1

Aktuelle Ereig nisse aus Deutschland Aktuelle Ereig nisse aus Europa und der Welt
Fernsehen 48 48 47 51 51 51
Radio 22 21 23 21 21 20
Tages zeitung 21 20 25 19 18 22
Internet 14 18 0 15 19 1
Videotext 1 1 2 1 1 3
woanders 0 0 0 0 0 1

Tabelle  II – 3: Genutzte Informa tions wege nach Themen gebiet und Medien 2013: Onliner vs. Offliner 
(gestern Informa tionen er halten über, in %)

Basis: Deutsch sprachige Bevölke rung ab 14  Jahren (n = 1 .800)
Quelle: eigene Darstel lung, in Anleh nung an: van Eimeren, Birgit; Frees, Beate: Rasanter Anstieg des Internet konsums – 
Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr . 7/8 
2013, S . 365, dort an gegebene Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 .
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Traffics auf YouTube ver antwort lich . Von einer Ab wendung der YouTube-Nutzer vom Medium 
Fernsehen kann also nicht die Rede sein .135

Von der zunehmen den Ver traut heit mit Bewegtbild im Internet kann jedoch nicht einfach auf 
eine routinemäßige Nutzung geschlossen werden . Dies wird deut lich, wenn man die Nutzungs-
häufig keit genauer be trachtet . Zwar schauen 36 % der Gesamtbevölke rung ge legent lich, aber nur 
13 % einmal pro Woche und 2 % täglich Fernsehsen dungen und Videos zeit versetzt an .136 Diese 
Tendenz ist auch in allen anderen Kategorien sowie bei den 14- bis 29-Jährigen zu be obachten 
(siehe Tabelle  II – 5) . Fernsehen im Internet, ob linear oder zeit versetzt, spielt also nach wie vor im 
täglichen Rhythmus eine eher unter geordnete Rolle .

Trotz des zunehmen den Internet konsums haben sich bisher keine wesent lichen Ver schie bun-
gen im Medien budget der Deutschen ergeben . Sowohl die Fernseh- als auch die Radionut zung 
blieben mit einer durch schnitt lichen Nutzungs dauer von 242 Minuten pro Tag im ersten Halbjahr 

135 Vgl. Jürgen Scharrer, Ring frei: P7S1 gegen YouTube, in: Horizont vom 22. 05. 2014, dort an gegebene Quelle: SevenOne 
Media: Analyse YouTube Nutzungs daten.

136 Vgl. Birgit van Eimeren/Beate Frees, Rasanter Anstieg des Internet konsums – Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr. 7/8 2013, S. 367.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Video (netto) gesamt 28 45 55 62 65 68 70 74
davon:
  Videoportale – 34 51 52 58 58 59 60
  Fernsehsen dungen/ 
    Videos zeit versetzt 10 10 14 21 23 29 30 36

  live fernsehen im Internet 7 8 12 18 15 21 23 26
  Mediatheken – – – – – – – 28
  Video-Streamingdienste – – – – – – – 12
  Videopodcast 3 4 7 6 3 4 4 7

Tabelle  II – 4: Abruf von Videodateien im Internet 2006 bis 2013 (mindestens ge legent lich, in %)

Basis: Bis 2009: Deutsche ab 14  Jahren (2009: n = 1 .212, 2008: n = 1 .186, 2007: n = 1 .142, 2006: n = 1 .084) . Ab 2010: 
Deutsch  sprachige Onlinenutzer ab 14  Jahren (2013: n = 1 .389, 2012: n = 1 .366, 2011: n = 1 .319, 2010: n = 1 .252)
Quelle: eigene Darstel lung, in Anleh nung an: van Eimeren, Birgit; Frees, Beate: Rasanter Anstieg des Internet konsums – 
Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr . 7/8 
2013, S . 367, dort an gegebene Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2006 bis 2013 .

Gesamt 14–29  Jahre
ge legent lich 1  ×  pro 

Woche
täglich ge legent lich 1  ×  pro 

Woche
täglich

Video (netto) gesamt 74 43 14 95 76 32
davon:
  Videoportal 60 32 10 88 65 25
  Fernsehsen dungen/ 
    Videos zeit versetzt 36 13 2 49 24 3

  live fernsehen im Internet 26 8 1 37 13 2
  Mediatheken 28 9 1 34 15 1
  Video-Streamingdienste 12 4 1 21 6 1
  Videopodcast 7 4 2 17 10 5

Tabelle  II – 5: Abruf von Videodateien im Internet 2013 (in %)

Basis: Deutsch sprachige Onlinenutzer ab 14  Jahren (n = 1 .389)
Quelle: eigene Darstel lung, in Anleh nung an: van Eimeren, Birgit; Frees, Beate: Rasanter Anstieg des Internet konsums – 
Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr . 7/8 
2013, S . 367, dort an gegebene Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 .



48
Ver drän gung des Fernsehens durch das Internet?  

Aktuelle Befunde zur Internet- und Fernsehnut zung in Deutschland

2013 bzw . 191  Minuten gegen über 2012 stabil .137 Im Langzeittrend lässt sich sogar eine Zunahme 
der Fernsehnut zung be obachten .

Die er wartete Substitu tion von Fernsehen und Radio durch das Internet ist bisher also nicht 
ein getreten . Vielmehr be flügeln sich Fernsehen und Internet gegen seitig, d . h . das Fernsehen 
liefert Impulse, weckt Neugier und Interesse, sich mit be stimmten Inhalten weiter im Internet zu 
be schäfti gen . Zudem wird das Internet in den Fernseh- und Radioalltag integriert, was insgesamt 
zu einem höheren Medien konsum führt . Auch die gleichzeitige Nutzung von Fernsehen und 
Internet, die stetig zunimmt, spielt dabei eine Rolle . Laut dem TNS Convergence Monitor 2013, 
einer repräsentativen Gemeinschafts studie von ARD-Werbung SALES & SERVICES, Deutscher Tele-
kom, IP Deutschland, Vodafone und ZDF, nutzen 28 % (2010: 25 %) der 14- bis 64-Jährigen 
zumindest ge legent lich das Internet parallel zum Fernsehen als Kommunika tions platt form oder 
zum Abrufen von Informa tionen .138 Allerdings nutzen die Zuschauer den Second Screen nur punk-
tuell, um Gesehenes zu recherchie ren oder weiter zu ver tiefen und sich dann wieder ganz ent-
spannt vom Fernsehen informie ren und unter halten zu lassen . Insbesondere die jüngere Genera-
tion steht der Parallelnut zung auf geschlossen gegen über . 44 % der 14- bis 29-Jährigen (2010: 45 %) 
nutzen das Internet zumindest ge legent lich neben dem Fernsehen . Auch in dieser Alters gruppe 
ist der Wert in den letzten vier Jahren relativ konstant ge blieben . Die Parallelnut zung von Fern-
sehen und Internet ent wickelt sich damit weitaus weniger dynamisch, als es die aktuelle Diskus-
sion ver muten lässt . Ein Großteil der Fernsehnut zung findet nach wie vor exklusiv statt .139 Eine 
wesent liche Ursache für die Parallelnut zung ist die zunehmende Ver brei tung von mobilen Geräten 
wie Laptops, Tablets und Smartphones . Dabei profitiert das Fernsehen von der Parallelnut zung, 
denn Viel-Surfer sind häufig auch Viel-Seher . Zudem be schäfti gen sich mehr als zwei Drittel der 
Parallelnutzer im Internet mit fernsehbezogenen Inhalten wie z . B . der Suche nach zusätz lichen 
Informa tionen zum Fernsehprogramm oder Produkten aus der Sendung .140

137 Vgl. Birgit van Eimeren/Beate Frees, Rasanter Anstieg des Internet konsums – Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr. 7/8 2013, S. 369.

138 Vgl. Presseinforma tion von TNS Infratest vom 27. 08. 2013: TNS Convergence Monitor: TV und Internet profitie ren von-
einander, Bewegtbildnut zung weiter hin steigend, www. tns-infratest.com/Presse/presseinformation. asp?prID= 3253.

139 Vgl. Presseinforma tion von TNS Infratest vom 27. 08. 2013: TNS Convergence Monitor: TV und Internet profitie ren von-
einander, Bewegtbildnut zung weiter hin steigend, www. tns-infratest.com/Presse/presseinformation. asp?prID= 3253.

140 Vgl. SevenOne Media GmbH (Hrsg.): SevenOne Navigator Mediennutzung 2012, S. 20.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fernsehen (Mo .–So .)1 203 209 214 221 230 231 235 225 225 228 244 229 242 242
Hörfunk (Mo .–So .)2 205 204 199 195 196 193 186 185 186 182 187 192 191 191
Internet (Mo .–So .)3 17 26 35 45 43 46 48 54 58 70 77 80 83 108

1)  AGF/GfK: 2000 bis 2013, jeweils 1. Halbjahr.     2)  MA 2000, MA 2001/ I, MA 2002/ I, ma 2003/ I, ma 2004/ I, ma 2005/ I, ma 2005/ II, 
ma 2006/ II, ma 2007/ II, ma 2008/ I, ma 2009/ I, ma 2010/ I, ma 2011/ I, ma 2012/ I, ma 2013/ I.     3)  ARD/ZDF-Onlinestudien 2000 bis 
2013.

Tabelle  II – 6: Durch schnitt liche Nutzungs dauer von Fernsehen, Hörfunk und Internet 2000 bis 2013 (in 
Minuten pro Tag)

Quelle: eigene Darstel lung, in Anleh nung an: van Eimeren, Birgit; Frees, Beate: Rasanter Anstieg des Internet konsums – 
Onliner fast drei Stunden täglich im Netz, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven Nr . 7/8 
2013, S . 369 .
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1.2 Medien nutzung der Jugend lichen und Kinder

Der Wandel des Nutzungs verhaltens zeigt sich trotz der positiven Ent wick lung im Fernsehbereich 
bei den Jugend lichen deut lich . Jedoch ver ändern sich die Nutzungs gewohn heiten nur langsam . 
Dies zeigen die Ergeb nisse der JIM-Studie 2013 des Medien pädagogi schen Forschungs verbundes 
Südwest (mpfs), die repräsentative Basis daten zur Medien nutzung der Jugend lichen in Deutschland 
liefert . Zwar nutzen 89 % der 12- bis 19-Jährigen mindestens mehrmals pro Woche das Internet, 
aber auch das Fernsehen (88 %) be findet sich auf einem ähnlich hohen Niveau . Mit 111  Minuten 
Fernsehnut zung an einem durch schnitt lichen Wochentag (Montag bis Freitag) weist der Fernseh-
konsum der Jugend lichen auch 2013 eine hohe Stabili tät auf (2012: 111  Minuten, 2011: 113  Minu-
ten) .141 Trotz der Zunahme alternativer Nutzungs wege wird nach wie vor hauptsäch lich über das 
stationäre Fernsehgerät ferngesehen . So schauen 60 % der 12- bis 19-Jährigen täglich über den 
stationären Fernsehapparat fern und nur 2 % nutzen hierfür das Internet oder das Handy . Bei der 
Fernsehnut zung der Jugend lichen gewinnt die zunehmende Parallelnut zung von Fernsehen und 
Internet an Bedeu tung . Fast jeder zweite Fernsehzuschauer (49 %) surft häufig gleichzeitig im 
Internet . Das Internet spielt für die Jugend lichen also eine wichtige Rolle . Immerhin 98 % der 
12-  bis 19-Jährigen nutzen zumindest selten das Internet . Im Durch schnitt sind die Jugend lichen 
laut Selbsteinschät zung täglich (Montag bis Freitag) 179  Minuten online, das ent spricht einer 
Zunahme von 48 Minuten gegen über dem Vorjahr (2012: 131 Minuten) .142 Ein Großteil der Zeit wird 
dabei mit Kommunika tion ver bracht (45 % der Nutzungs zeit) . Ein Viertel der Nutzungs zeit ent fällt 
auf die Kategorie Unter haltung, 17 % auf die Kategorie Spiele und ledig lich 13 % auf die Suche 
nach Informa tion . Die Nutzung von Onlinecommunities steht bei der Kommunika tion an erster 
Stelle, ge folgt vom Senden und Empfangen von E-Mails . In der Kategorie Unter haltung steht die 
Bewegtbildnut zung an erster Stelle . So nutzten 2013 74 % (2012: 71 %) der Jugend lichen Video-
portale wie z . B . YouTube . Die Nutzung von Mediatheken (7 %) und Livestreams (8 %) spielt hin-
gegen ebenso wenig eine Rolle wie die zeit versetzte Fernsehnut zung (11 %) .143

Trotz des wachsen den Medien repertoires und der zunehmen den Ver brei tung des Internets  – 
62 % der 6- bis 13-Jährigen nutzten 2012 (2006: 58 %) zumindest selten das Internet  – stellt das 
Fernsehen nach wie vor das wichtigste Medium für Kinder dar . So ent schieden sich laut KIM-Studie 
2012, der Unter suchung des Medien pädagogi schen Forschungs verbundes Südwest zum Medien-
umgang der 6- bis 13-Jährigen, 57 % der Kinder für das Fernsehen als Medium, auf welches sie 
am wenigsten ver zichten können .144 Ledig lich ein Viertel wählte den Computer und das Internet . 
Auch bei der täglichen Nutzung führt das Fernsehen weiter hin das Ranking an . 79 % der Kinder 
schauen (fast) täglich fern, die Nutzungs zeit liegt bei 95  Minuten am Tag . Nur 36 % surfen jeden 
oder fast jeden Tag im Netz, wobei die Nutzungs zeit 28  Minuten am Tag beträgt .145 Suchmaschi-
nen und Communities spielen bei der täglichen Internetnut zung die größte Rolle . Obwohl sich 
das Internet zunehmend in den Alltag der 6- bis 13-Jährigen integriert, deutet wenig darauf hin, 
dass sich an der dominanten Stellung des Fernsehens in der nächsten Zeit etwas grundlegend 
ändern wird .

141 Vgl. Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest (Hrsg.): JIM 2013, Jugend, Informa tion, (Multi-) Media, Basis-
studie zum Medien umgang der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland, S. 21.

142 Vgl. Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest (Hrsg.) (2013): JIM 2013, Jugend, Informa tion, (Multi-) Media, 
Basis studie zum Medien umgang der 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, S. 28.

143 Vgl. Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest (Hrsg.) (2013): JIM 2013, Jugend, Informa tion, (Multi-) Media, 
Basis studie zum Medien umgang der 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, S. 33.

144 Vgl. Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest (Hrsg.) (2013): KIM-Studie 2012, Kinder + Medien, Computer + 
Internet, Basis untersuchung zum Medien umgang 6-  bis 13-Jähriger in Deutschland, S. 18.

145 Vgl. Medien pädagogi scher Forschungs verbund Südwest (Hrsg.) (2013): KIM-Studie 2012, Kinder + Medien, Computer + 
Internet, Basis untersuchung zum Medien umgang 6-  bis 13-Jähriger in Deutschland, S. 62 ff.
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1.3 Leitmedium Fernsehen

Un geachtet der Spitzen stel lung des Fernsehens bei der Medien nutzung wird immer wieder die 
Frage auf geworfen, inwieweit das Internet bereits heute als Leitmedium zu be trachten ist und ob 
es das Fernsehen als Leitmedium be drängt oder sogar ersetzt . Bei der Beantwor tung dieser Frage 
ist zum einen zu be achten, dass sich das Internet auf grund seiner Heterogeni tät von den her-
kömm lichen Medien Fernsehen, Radio und Presse unter scheidet . Es stellt kein einheit liches Medium 
dar, sondern bildet die Infrastruktur für eine Vielzahl unter schied licher An gebots typen, die sich 
hinsicht lich Aufbau, Ziel rich tung, Funktion und Wirk weise zum Teil er heblich unter scheiden . Zum 
anderen wird ein Großteil der über das Internet ge nutzten Medien angebote von den etablierten 
Medien unternehmen er stellt . Diese Inhalte werden zwar über das Netz ver breitet und konsumiert, 
der (redaktio nelle) Inhalt stammt aber aus den tradi tio nellen Presse- und Rundfunk häusern . Ferner 
sind die spezifi schen Nutzungs weisen des Internets zu be rücksichti gen, da das Netz im Gegen satz 
zu den klassi schen Medien vielfältige Nutzungs möglich keiten wie Kommunika tion, Informa tion, 
Unter haltung und Shopping bietet . Folglich kann bei der Bestim mung der Relevanz des Internets 
für die öffent liche Meinungs bildung nicht nur die Gesamtzeit der Internetnut zung be trachtet 
werden .146 Die Bestim mung eines leitmedialen Wandels er scheint also nicht ganz einfach . Fest 
steht jedoch, dass das Internet eine immer wichtigere Rolle in der Medien welt der jüngeren 
Genera tion spielt . Zur Charakterisie rung eines Mediums als Leitmedium werden neben der Univer-
sali tät, Aktuali tät, Periodizi tät, Publizi tät und redaktio nellen Autonomie auch die Reichweite, das 
Quali täts image, die normative Positionie rung sowie die Orientie rungs rolle als Kriterien heran-
gezogen .

Unabhängig von der wachsen den Konkurrenz durch das Internet und der zunehmen den Nut-
zung mobiler Endgeräte, reicht kein anderes Medium an das Fernsehen heran . „Im digitalen Zeit-
alter wird mehr ferngesehen als je zuvor, denn das Fernsehen erzeugt Emotionen, unter hält, sorgt 
für Ent span nung und ist zugleich das soziale Medium par excellence .“147 „Die Zuschauer […] folgen 
den linear von den Fernsehanbietern vor gegebenen Programmangeboten, statt sich über Internet 
oder digitale Speichermedien selbst autonom ihr eigenes Informa tions- und Unter hal tungs angebot 
zusammen zustellen . Konsumie ren statt inter agie ren, Leanback-Nutzung statt aktiver Zusammen-
stel lung des ge wünschten Medien angebots ist also immer noch die Regel .“148 Mit einer durch-
schnitt lichen Sehdauer149 von 221 Minuten pro Tag und Person im Jahr 2013 (2000: 190 Minuten)150 
bleibt das Fernsehen das be deutendste Massen medium mit der höchsten Nutzungs dauer und 
stellt damit nach wie vor das wichtigste Leitmedium dar . Nach Angaben der Studie „Navigator 
Medien nutzung 2012“ gehen sogar 38 % der Befragten von einer weiteren Bedeu tungs zunahme 
des Fernsehens aus .151 Das Fernsehen hat mit einer linearen Nutzung von 130 Stunden pro Monat 

146 Vgl. Büro für Technik folgen-Abschät zung beim Deutschen Bundestag: Gesetz liche Regelun gen für den Zugang zur 
Informa tions gesell schaft, Endbericht zum Monitoring, Arbeits bericht Nr. 149, Juni  2012, S. 7.

147 IP Deutschland, 23. 09. 2013: Fernsehen in Europa: Leitmedium im digitalen Zeitalter, www.ip.de/fakten_und_trends/
fourscreen/fourscreen_trends/ausgabe_102013/egta-pm_sommerloch. cfm.

148 Büro für Technik folgen-Abschät zung beim Deutschen Bundestag: Gesetz liche Regelun gen für den Zugang zur Informa-
tions gesell schaft, Endbericht zum Monitoring, Arbeits bericht Nr. 149, Juni 2012, S. 181, dort an gegebene Quelle: Helmut 
Reitze/Christa-Maria Ridder (Hrsg.) (2011): Massen kommunika tion  VIII. Eine Langzeit studie zur Medien nutzung und 
Medien bewer tung 1964–2010, S. 56.

149 Die Sehdauer gibt an, wie lange im Durch schnitt eine Person im Panel innerhalb eines be stimmten Zeitintervalls fern-
gesehen hat. In diesen Durch schnitts wert gehen alle Panel mitglieder ein, gleichgültig, ob sie tatsäch lich fern gesehen 
haben oder nicht.

150 Zuschauer gesamt, alle Sender, Montag bis Sonntag, 03:00 Uhr bis 03:00 Uhr (vgl. AGF in Zusammen arbeit mit GfK, TV 
Scope, Fernsehpanel  D+EU).

151 Vgl. SevenOne Media GmbH (Hrsg.) (2012): Seven One Navigator Mediennutzung 2012, S. 12.
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in Deutschland152 –  das ent spricht fast dem 44-Fachen der Zeit, die die Deutschen auf YouTube 
ver bringen (3  Stunden)  – seine Stellung also weiter ge festigt .

In der Studie „Informa tions repertoires der Deutschen“, die auf einer telefoni schen Befra gung 
von rund 1 .000 Personen ab 14 Jahren basiert, unter suchte das Hans-Bredow-Institut (HBI), welche 
Medien angebote aus Sicht der Bevölke rung für ihr eigenes Informa tions verhalten am wichtigsten 
sind . Die Studie, die im Rahmen des Vor habens „Erfas sung und Darstel lung der Medien- und 
Meinungs vielfalt in Deutschland“ des Beauftragten der Bundes regie rung für Kultur und Medien 
(BKM) durch geführt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass das Fernsehen auch weiter hin die 
wichtigste Quelle für die politi sche Meinungs bildung ist . So stellt das Fernsehen für mehr als 40 % 
der Befragten das wichtigste Medium für die politi sche Meinungs bildung sowie für Informa tionen 
über das Welt geschehen und über Deutschland dar .153 Mit rund 20 % der Nennun gen belegt die 
Zeitung den zweiten Rang, ge folgt von Hörfunk und Internet . Bei den Jüngeren (14- bis 29-Jährige) 
spielt das Internet eine deut lich größere Rolle, aber auch bei ihnen ist das Fernsehen be züglich 
der politi schen Meinungs bildung das meist genannte Medium .

Auch im Hinblick auf tagesaktuelle Informa tionen dominiert das Fernsehen nach wie vor . Laut 
Allens bacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA), die seit 1959 vom Institut für Demo skopie 
Allens bach durch geführt wird und auf statisti scher Basis Einstel lungen, Konsumgewohn heiten und 
Medien nutzung der Bevölke rung in Deutschland er mittelt, informie ren sich 2014 65 % der Bevölke-
rung154 im Fernsehen über das tagesaktuelle Geschehen . Zeitun gen (44 %), Radio (35 %) und das 
Internet (21 %) folgen mit deut lichem Abstand .155 Das Internet spielt bei der tagesaktuellen Infor-
ma tion also weiter hin eine unter geordnete Rolle . Ledig lich bei der ge zielten Informa tions suche 
dominiert das Internet . So nutzen 2014 64 % der Bevölke rung das Internet (2004: 37 %), wenn sie 
sich näher über ein Thema informie ren möchten . Fernsehen (2014: 62 %, 2004: 73 %), Zeitun gen 
(2014: 47 %, 2004: 60 %) und Zeitschriften (2014: 34 %, 2004: 43 %) ver zeichnen hingegen einen 
Rück gang ihres Stellen wertes .156 Insgesamt sind die Ver schie bungen aber be grenzt und ver laufen 
relativ langsam .

Im Gutachten „Leitmedium Internet? Mögliche Aus wirkungen des Auf stiegs des Internets zum 
Leitmedium für das deutsche Medien system“ be schäftigte sich das HBI mit der Frage, ob und mit 
welchen Folgen das Internet die Funktionen von Rundfunk und Presse be einflusst oder ersetzt 
und somit das Internet zukünftig die Funktion eines Leitmediums über nehmen wird . Das Gut-
achten kommt zu dem Ergebnis, dass die Zeitun gen trotz des langsamen Rück gangs der Reich-
weiten in den letzten Jahren weiter hin als wesent liche Quelle im Hinblick auf lokale und regionale 
Berichterstat tung an gesehen werden .157 Bei den Zeitschriften haben sich keine grundlegen den 
Ver schie bungen be züglich der Reichweite und Lesedauer er kennen lassen . Die anhaltende Attrak-
tivi tät des Fernsehens wird durch die ge stiegene Nutzungs dauer sowie die Tatsache, dass die 

152 Vgl. IP Deutschland vom 23. 09. 2013: Fernsehen in Europa: Leitmedium im digitalen Zeitalter, www.ip.de/fakten_und_
trends/fourscreen/fourscreen_trends/ausgabe_102013/egta-pm_sommerloch. cfm.

153 Vgl. Pressemittei lung des Hans-Bredow-Instituts vom 13. 06. 2012: Tagesschau, Google und Bild: Was den Deutschen für 
ihre politi sche Meinungs bildung wichtig ist, www. hans-bredow-institut.de/ de/node/4731.

154 Basis: Bundes republik Deutschland, deutsche Bevölke rung ab 14  Jahren.
155 Vgl. Johannes Schneller (2014): AWA 2014, Dynamik und Stabili tät bei den Medien nut zungs mustern, Institut für Demo-

skopie Allens bach, Chart 0683, www. ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_Praesentationen/2014/AWA_2014_Medien 
nutzungsmuster_Schneller. pdf.

156 Vgl. Johannes Schneller (2014): AWA 2014, Dynamik und Stabili tät bei den Medien nut zungs mustern, Institut für Demo-
skopie Allens bach, Chart 0681, www. ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_Praesentationen/2014/AWA_2014_Medien 
nutzungsmuster_Schneller. pdf.

157 Vgl. Hasebrink/Schulz/Deterding/Schmidt/Schröder/Sprenger (2013), Leitmedium Internet? Mögliche Aus wirkungen 
des Auf stiegs des Internets zum Leitmedium für das deutsche Medien system, Gutachten für den Deutschen Bundestag, 
vor gelegt dem Büro für Technik folgen-Abschät zung beim Deutschen Bundestag (TAB) im Juni  2010, Hamburg: Verlag 
Hans-Bredow-Institut, Oktober  2013 (Arbeits papiere des Hans-Bredow-Instituts; 27) S. 10.
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Menschen das Fernsehen als das mit Abstand vielseitigste Medium schätzen, be stätigt . Auch der 
Hörfunk als Tages begleitmedium spielt eine wichtige Rolle für die öffent liche Kommunika tion . Dies 
belegen die hohen Reichweiten und Hördauer anteile sowie die Tatsache, dass der Hörfunk mit 
seinen Informa tions angeboten auch Gruppen er reicht, die die anderen Informa tions medien kaum 
nutzen .158 Seit einiger Zeit steht vor allem das Internet als neue Möglich keit zur Realisie rung 
öffent licher Kommunika tion im Fokus der Diskussion . Die wichtigsten Ver wen dungs funk tionen 
sind hier die Suche nach Informa tionen und die Kommunika tion (insbesondere E-Mails) . Somit sind 
Online-Medien mittlerweile auch als wesent liche Foren für die öffent liche Kommunika tion anzu-
sehen .

In Bezug auf das Kriterium Quali täts zuschrei bung dominiert das Medium Fernsehen deut lich . 
So zeigen die Ergeb nisse der ARD/ZDF-Langzeit studie Massen kommunika tion, dass das Fernsehen 
bei allen Imagezuwei sungen von den Befragten besser be wertet wird als die anderen Medien 
(siehe Tabelle  II – 7) . Besonders auf fällig ist der große Vor sprung des Fernsehens gegen über dem 
Internet . Auch im Hinblick auf die Haupt nut zungs motive (Informa tion, mitreden können, nütz lich 
im Alltag, Spaß und Ent span nung) ver weist das Fernsehen laut ARD/ZDF-Langzeit studie Massen-
kommunika tion die anderen Medien auf die Plätze und beweist so seine Stellung als Leitmedium 
in der Gesamtbevölke rung ab 14  Jahren .

Ein weiteres Kriterium für die Charakterisie rung eines Leitmediums stellt die Orientie rungs rolle 
für andere Medien angebote dar . Obwohl das Internet immer mehr zur Themen setzung öffent licher 
Debatten beiträgt, ist das Fernsehen auf grund seiner hohen Nutzungs dauer und der Tatsache, 
dass die Menschen das Fernsehen als das mit Abstand vielseitigste Medium schätzen, nach wie 
vor das zentrale Medium bei der Auswahl, der Strukturie rung und dem Agenda-Setting . „Ein 
wichti ger Grund für die „Emergenz digitaler Öffentlich keiten“159 bzw . für deren zunehmende Be-

158 Vgl. Hasebrink/Schulz/Deterding/Schmidt/Schröder/Sprenger (2013), Leitmedium Internet? Mögliche Aus wirkungen 
des Auf stiegs des Internets zum Leitmedium für das deutsche Medien system, Gutachten für den Deutschen Bundestag, 
vor gelegt dem Büro für Technik folgen-Abschät zung beim Deutschen Bundestag (TAB) im Juni  2010, Hamburg: Verlag 
Hans-Bredow-Institut, Oktober  2013 (Arbeits papiere des Hans-Bredow-Instituts; 27), S. 11.

159 Büro für Technik folgen-Abschät zung beim Deutschen Bundestag: Gesetz liche Regelun gen für den Zugang zur Informa-
tions gesell schaft, Endbericht zum Monitoring, Arbeits bericht Nr. 149, Juni 2012, S. 186, dort an gegebene Quelle: Münker 
(2009), Die Emergenz digitaler Öffentlich keiten. Die sozialen Medien des Web  2.0.

Fernsehen Hörfunk Tages zeitung Internet

an spruchs voll 65 39 55 40
modern 83 31 18 68
objektiv 68 42 55 35
vielseitig 78 35 29 58
unter haltsam 92 56 17 36
aktuell 70 43 41 46
informativ 64 38 53 45
glaubwürdig 63 49 60 29
kompetent 66 43 55 36
sach lich 63 41 62 34
kritisch 68 38 62 32
unabhängig 58 47 49 47
locker und un gezwungen 75 57 21 46
sympathisch 75 56 34 35

Tabelle  II – 7: Images der Medien im Direkt vergleich 2010 (BRD gesamt, Personen ab 14  Jahren, trifft am 
ehesten/ an zweiter Stelle zu auf  …, in %)

Basis: alle Befragten, 2010: n = 4 .503, ge wichtet
Quelle: eigene Darstel lung, in Anleh nung an: Ridder, Christa-Maria; Engel, Bernhard: Massen kommunika tion 2010: Funk-
tionen und Images der Medien im Ver gleich, Ergeb nisse der 10 . Welle der ARD/ZDF-Langzeit studie zur Medien nutzung 
und -bewer tung, in: Media Perspektiven Nr . 11/2010, S . 542, dort an gegebene Quelle: ARD/ZDF-Langzeit studie Massen-
kommunika tion .
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deu tung sind dabei die Aktivi täten der klassi schen Medienakteure (Presse, Hörfunk, Fernsehen) im 
Internet . Ent sprechend problematisch erweist sich der Ver such, zwischen Meinungs bildung durch 
das Fern sehen und Meinungs bildung in den digitalen Netzmedien zu unter scheiden .“160

Ab schließend lässt sich fest stellen, dass das Fernsehen hinsicht lich der oben er wähnten Krite-
rien alle leitmedialen Funktionen erfüllt . Auf grund seiner Vielfältig keit wird das Fernsehen nach 
wie vor geschätzt und wird nach Einschät zung von 90 % aller in der ARD/ZDF-Langzeit studie 
Massen kommunika tion 2010 Befragten auch noch im Jahr 2020 seine Bedeu tung be halten . Ferner 
stellt es weiter hin die wichtigste Quelle für die Meinungs bildung der Bevölke rung dar . Die seit 
mehr als zehn Jahren an gekündigte Ab lösung des Fernsehens durch das Internet ist bislang aus-
geblieben . Vielmehr sorgt es für die (weitere) Ver brei tung von originären Fernsehinhalten . Eine 
Ver ände rung des klassi schen Fernsehens durch die Bewegtbildnut zung im Internet kann derzeit 
nicht durch Nutzungs zahlen belegt werden . Es ist eher von einer komplementären Nutzung der 
Medien auszu gehen . Dabei kommt dem Internet, welches individuelle Kommunika tion und Mas-
sen  kommunika tion integriert, eine be sondere Rolle im Medienensemble zu . Obwohl es zu einer 
Funk tions ände rung beiträgt, ersetzt das Netz hauptsäch lich Funktionen wie telefonie ren, Ge-
spräche führen, sich mit Freunden treffen und zieht somit vor allem Zeit aus dem allgemeinen 
Freizeitbereich ab .161

2 Multimediale Medien konzentra tions messung  –  
Bedeu tung und Gewich tung der Medien

Mit dem In-Kraft-Treten des 3 . Rundfunkände rungs staats vertrags (RÄndStV) zum 01 . 01 . 1997 wurde 
das Me dien  konzentra tions recht in Deutschland vom Gesetz geber ent scheidend um gestaltet . Das 
bis dato geltende Modell der Beteili gungs grenze wurde durch das Zuschauer anteils modell als 
Instrument der Siche rung der Meinungs vielfalt ab gelöst, da mit der Einfüh rung des privaten 
Rundfunks Anfang der 80er Jahre sowohl ökonomi sche als auch politi sche und administrative 
Gründe zu starken Konzentra tions tendenzen ge führt hatten .162 § 26 RStV erlaubt nunmehr die 
Ver anstal tung be liebig vieler Programme und Beteili gung an be liebig vielen Ver anstaltern, es sei 
denn, ein Unter nehmen erlangt dadurch „vor herrschende Meinungs macht“ . Dem Zuschauer anteils-
modell liegt die Annahme zugrunde, dass der Zuschauer anteil eines Fernsehprogramms den 
tatsäch lichen Einfluss eines Ver anstalters auf die öffent liche Meinungs bildung besser er fassen kann 
als die bis dahin gelten den Programm zahl- und Beteili gungs beschrän kungen .

2.1 KEK-Ansatz

Den Ver mutungs regeln des § 26 Abs . 2 RStV ist zu ent nehmen, dass der Zuschauer anteil im bun-
des  weiten Fernsehen Aus gangs punkt und zentrales Kriterium dafür ist, ob vor herrschende Mei-
nungs macht bejaht werden kann . Der Gesamt zuschauer anteil ist nach § 26 Abs . 2 RStV jedoch 
nicht der einzige Indikator für vor herrschende Meinungs macht . Vielmehr lassen die zweite und 
dritte Ver mutungs regel er kennen, dass zur Siche rung der Meinungs vielfalt im Fernsehen auch 

160 Büro für Technik folgen-Abschät zung beim Deutschen Bundestag: Gesetz liche Regelun gen für den Zugang zur Informa-
tions gesell schaft, Endbericht zum Monitoring, Arbeits bericht Nr. 149, Juni  2012, S. 186.

161 Vgl. Breunig/Hofsümmer/Schröter, Funktionen und Stellen wert der Medien  – das Internet im Kontext von TV, Radio 
und Zeitung, Ent wick lungen anhand von vier Grundlagen studien zur Medien nutzung in Deutschland, in: Media 
Perspektiven Nr. 3/2014, S. 143.

162 Vgl. Bernd Malzanini, Das große Monopoly  – Medien markt Deutschland, Beitrag für die 25. Tutzinger Medientage, 
20.  bis 21. März 2006, web. ev-akademie-tutzing.de/cms/get_it. php?ID=474.
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Einflüsse auf die Meinungs bildung durch andere Medien zu be rücksichti gen sind . Insbesondere 
diesem dritten Ver mutungs tatbestand ist die gesetz geberi sche Leit entschei dung zu ent nehmen, 
dass vor herrschende Meinungs macht auch durch die Kumula tion von Einflüssen im bundes weiten 
Fernsehen und in medien relevanten ver wandten Märkten ent stehen kann . Maßstab ist dabei, dass 
der insgesamt er zielte Meinungs einfluss dem eines Unter nehmens mit einem Zuschauer anteil von 
30 % oder mehr ent sprechen muss . Ein in die Prüfung einzu beziehen der „Markt“ muss Medien-
relevanz be sitzen . Medien relevanz ergibt sich daraus, ob der „Markt“ für den Prozess öffent licher 
Meinungs bildung von Bedeu tung ist oder ob er ge eignet ist, die Meinungs macht im Fernsehen zu 
ver stärken (vor- und nach gelagerte Märkte) . Die amtliche Begrün dung des 3 . RÄndStV zu § 26 Abs . 2 
nennt aus drück lich Werbung, Hörfunk, Presse, Rechte und Produk tion als „medien relevante Märkte“, 
zu denen man zwischen zeit lich sicher auch Online-Angebote zählen muss . Ent scheidend für die 
Einbeziehung eines „medien relevanten Marktes“ ist es, welchen Grad von „Ver wandt schaft“ er mit 
dem bundes weiten Fernsehen auf weist . Bei anderen Medien als dem bundes weiten Fern sehen 
ergibt sich der Grad der Ver wandt schaft aus den mit dem bundes weiten Fernsehen ver gleich baren 
Leis tungs merkmalen mit Bezug auf den Meinungs einfluss . Dies sind gemäß der Recht sprechung 
des Bundesverfassungsgerichts vor rangig Suggestivkraft, Breiten wirkung und Aktuali tät .163

Im Ver fahren ProSiebenSat .1/Springer (Beschluss vom 10 . 01 . 2006, Az .: KEK  293) hat sich die 
KEK mit einer Gewich tung der Medien befasst . Nach den drei Kriterien Breiten wirkung, Aktuali tät 
und Suggestivkraft ist die KEK zu folgen der Gewich tung hinsicht lich der Meinungs bil dungs rele-
vanz der Medien ge kommen:

Ver ände rungen, die eine eventuelle Anpas sung der Gewich tungs faktoren er forder lich machen, 
sind seitdem ledig lich im Onlinebereich auf getreten . Im Rahmen der Ent schei dung i . S . ProSieben 
Sat .1/Springer hat die KEK Onlineaktivi täten im Ver gleich zur Meinungs bil dungs relevanz des Fern-
sehens unter Anwen dung der Kriterien Aktuali tät, Breiten wirkung und Suggestivkraft insgesamt 
mit einem Gewich tungs faktor von 1/2 be wertet . Zum heuti gen Zeitpunkt ist die Meinungs bil-
dungs relevanz von Aktivi täten im Onlinebereich näher an die des Fernsehens heran gerückt .

Die Tagesaktuali tät des Internets mit einem breiten Spektrum von An gebots formen besteht 
weiter fort . Im Ver gleich zum Fernsehen liegt die Aktuali tät heute sogar höher, da mit Hilfe moder-
ner Kommunika tions mittel, wie z . B . Smartphones, Internetinhalte die Besitzer solcher Endgeräte 
potenziell zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort er reichen können .

Zum Zeitpunkt der Springer-Entschei dung waren Bewegtbildangebote im Internet noch nicht 
sehr ver breitet, weshalb ein Ab schlag beim Leis tungs merkmal Suggestivkraft gegen über dem 
Fernsehen vor genommen wurde . Dieser kann heute nicht mehr auf rechterhalten werden . Auf-
grund einer ge steigerten Bandbreite bei den Netz verbin dungen sowie eines ver besserten Daten-
komprimie rungs verfahrens sind Bewegtbildangebote im Internet heute weit ver breitet . Allerdings 
stellt das Internet im Hinblick auf den Einfluss auf die Meinungs bildung insofern eine Besonder heit 
dar, als dass eine Vielzahl von An geboten insbesondere auf von Nutzern er stellten und ein gestell-

163 Vgl. Beschluss der KEK vom 10. 01. 2006 i. S. ProSiebenSat.1/Springer, Az.: KEK  293, S. 79 f.

Gewich tung Az.: KEK  293

Fernsehen 100,0
Radio 50,0
Tages zeitung 66,6
Zeitschriften 24,3
Internet 50,0

Tabelle  II – 8: Gewich tung der KEK (in %)

Quelle: Beschluss der KEK vom 10 . 01 . 2006, Az .: KEK  293 .
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ten Inhalten auf bauen . Hinsicht lich der redak tio nellen Internetinhalte mit profes sio nellem Hinter-
grund ist fest zustellen, dass die über wiegende Mehrheit eine große Nähe zu den tradi tio nellen 
Massen medien auf weist: Eine Vollerhe bung der journalisti schen Internetangebote in Deutschland 
aus 2006/2007 ergab, dass mehr als drei Viertel der An gebote Ableger tradi tio neller Massen-
medien waren .164 Inhalte werden dabei zu einem Großteil von den herkömm lichen Medien ange-
boten für eine Darstel lung im Internet über nommen . Dies hat zur Folge, dass diese Internetange-
bote insofern zu einem ge wissen Grad ledig lich einen weiteren Ver brei tungs weg für denselben 
Inhalt darstellen .

Auch bei der Bewer tung der Breiten wirkung wurde in der an geführten Springer-Entschei dung 
gegen über dem Fernsehen noch ein deut licher Ab schlag vor genommen . Mit einer Reichweite von 
damals 28 % in der Gesamtbevölke rung wurde die Breiten wirkung des Internets als noch be grenzt 
an gesehen . Auch die zeit liche und räum liche Disponibili tät war gering . Gleichzeitig wurde jedoch 
bereits das Zukunfts potenzial des Internets gesehen und mit einem Auf schlag be rücksichtigt . 
Heute hat sich die Breiten wirkung des Internets deut lich ver stärkt: Gemäß der von dem Arbeits-
gemein schaft Online Forschung  e . V . (AGOF) ver öffent lichten „internet facts 2013-12“ hatte das 
Internet in Deutschland im Aus weisungs zeitraum eine Reichweite von 76 %165, d . h . 55,77  Mio . 
Menschen waren im Netz . Zum weitesten Nutzer kreis (Nutzung innerhalb der letzten drei Monate) 
zählen 75,1 %166, d . h . 55,09 Mio . Menschen . Im Ver gleich dazu weist die Arbeits gemein schaft Fern-
seh forschung für das Jahr 2013 eine TV-Reichweite von 71,0 %167 aus . Fernsehen und Internet 
liegen damit hinsicht lich der Reichweite auf annähernd gleicher Höhe . Auch die zeit liche und 
räum liche Disponibili tät des Internets ist auf grund von internet fähigen mobilen Endgeräten und 
öffent lichen draht losen Internet zugriffs punkten stark ge stiegen und liegt heute über der des 
Fernsehens .

Zu be rücksichti gen ist hinsicht lich der Beurtei lung der Suggestivkraft jedoch, dass „das Internet“ 
kein einheit liches Medium darstellt, sondern vielmehr Infrastruktur bzw . Ver brei tungs weg für eine 
Vielzahl unter schied licher An gebots typen ist, die sich hinsicht lich Aufbau, Ziel rich tung, Funktion 
und Wirk weise zum Teil er heblich unter scheiden . Auf grund dieser Heterogeni tät, die es von den 
herkömm lichen Medien Fernsehen, Radio und Presse unter scheidet, ist daher nicht das Internet 
als solches auf seine Meinungs bil dungs relevanz hin zu be urteilen, sondern der Onlinebereich nach 
unter schied lich mei nungs bil dungs relevanten An gebots typen, die sich mit anderen Medien über-
schneiden, diese er gänzen oder ver stärken, abzu grenzen .

Ein er hebliches Defizit bei der Gewich tung mei nungs relevanter Onlineangebote besteht zum 
einen im Hinblick auf deren Nutzungs abbil dung . So werden z . B . bei der Erhebung unter schied-
liche Methoden und Mess größen ver wendet (Visits, Unique Users, Page Impres sions) . Ferner ist zu 
be rücksichti gen, dass die Auf listungen von AGOF und IVW (Informa tions gemein schaft zur Fest-
stel lung der Ver brei tung von Werbeträgern e . V .) unvollständig sind, da nur werbefinanzierte Platt-
formen erfasst werden . Zudem lassen auch einige werbefinanzierte Webseiten betreiber ihre 
Zahlen nicht von der AGOF oder von der IVW aus werten (z . B . Google) . Die KEK geht vor diesem 
Hinter grund bislang von der Schät zung aus, dass in den Erhebun gen nur etwa 50 % bis 60 % aller 
Seiten aufrufe der werberelevanten oder redaktio nell gestal teten Webseiten aus gewiesen werden . 
Hinsicht lich Nutzungs zahlen von Onlineangeboten greift die KEK auf die Aus weisungen der IVW 

164 Vgl. Christoph Neuberger/Frank Lobigs (2010), Die Bedeu tung des Internets im Rahmen der Vielfalts siche rung, Gut-
achten im Auftrag der Kommission zur Ermitt lung der Konzentra tion im Medien bereich, S. 35 ff.

165 Basis: 117.592  Fälle, deutsch sprachige Wohnbevölke rung ab 10  Jahre (vgl. AGOF  e. V.: internet facts 2013-12).
166 Basis: 117.592  Fälle, deutsch sprachige Wohnbevölke rung ab 10  Jahre (vgl. AGOF  e. V.: internet facts 2013-12).
167 Anteil der Seher an der Gesamtbevölke rung an einem durch schnitt lichen Wochentag, Erwachsene ab 14  Jahre, alle 

Sender, Montag bis Sonntag, 3.00 bis 3.00 Uhr (vgl. Arbeits gemein schaft Fernsehforschung: Daten, TV, Seher, www.agf.
de/daten/tvdaten/seher/, dort an gegebene Quelle: AGF in Zusammen arbeit mit GfK, TV Scope, Fernsehpanel D+EU).
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(Visit und Page Impression)168 zurück . Zum anderen stellt die Umrech nung von Marktanteilen der 
Onlineangebote in Zuschauer anteile anhand der Kriterien für die Meinungs bil dungs relevanz ein 
weiteres Problem dar, da eine Fest legung auf solche Kriterien be sonders für die inter aktive Online-
nut zung er schwert ist . Erst durch die vom Onlinenutzer aus gehende Ent schei dung für ge zielte 
und ge lenkte Visits wird der Prozess zur Meinungs bildung ein geleitet . Außerdem bleibt bei den 
den Programm veranstaltern zuzu rechnen den Onlineangeboten zu be rücksichti gen, dass sich da-
runter häufig Programm wieder holun gen, -zusammen fassun gen oder jeden falls programm bezo-
gene Bearbei tungen finden, die dann eher eine komplementär mei nungs verstärkende als eine 
eigenständige mei nungs bildende Bedeu tung gewinnen . Das unter scheidet die den Programm-
veranstaltern zurechen baren Onlineangebote etwa von den ihnen kraft be teili gungs mäßiger Ver-
bindungen zurechen baren Pressemedien: Programm- und Onlineangebote sind oftmals identisch, 
meistens jeden falls homogen; dagegen beruhen Programm gestal tungen und Presseberichterstat-
tung auf jeweils unabhängi ger redak tio neller Arbeit und gewinnen damit in stärke rem Maße 
Gewicht für die Meinungs bildung .

2.2 Medien Vielfalts Monitor der BLM

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat auf empiri scher Basis ein Modell zur Messung 
von potenzieller Meinungs macht ent wickelt . Der Fokus des Modells liegt auf der Ermitt lung der 
quantitativen Reichweiten in den relevanten Medien märkten sowie der Ver rechen bar keit mit den 
Zuschauer anteilen und beinhaltet einen fünfstufigen Ansatz . Zunächst werden die mei nungs-
relevanten Mediengat tungen wie Fern sehen, Hörfunk, Zeitun gen, Zeitschriften und Internet be-
stimmt . Anschließend werden die Reich weiten der mei nungs relevanten Medien auf Basis aner-
kannter und regelmäßiger Reichweiten stu dien er mittelt und die ver gleich baren Mess größen zur 
Reichweiten ermitt lung der ver schiedenen Medien be stimmt . In einem vierten Schritt wird die 
Gewich tung der für die Meinungs bildung relevanten Mediengat tungen auf Basis einer repräsen-
tativen Erhebung er mittelt . Ab schließend  er folgt die Fest legung der Schwellen werte für die Ver-
mutung vor herrschen der Meinungs macht .169

Die Ermitt lung der Relevanz der einzelnen Mediengat tungen für die Meinungs bildung er folgte 
in der Studie „Relevanz der Medien für die Meinungs bildung“, welche von TNS Infratest im Auftrag 
der BLM durch geführt wurde . In einer repräsentativen Befra gung der deutschen Bevölke rung ab 
14  Jahren wurden die Tages reichweiten der informie ren den Medien nutzung er mittelt . Befragt 
wurden die Rezipienten auch dazu, welches Medium für sie die wichtigste Quelle zur Informa tion 

168 Vgl. Kapitel  III 2.1.5.4.
169 Vgl. Johannes Kors, Bausteine für ein neues Modell zur Medien konzentra tion, in: Tendenz Nr. 2/2010, S. 30 f.

Nutzer gestern 
(Tages reichweite)

Nutzer gestern 
„informierend“

Marktanteil an 
Nutzer gestern 
„informierend“

wichtigstes 
Medium für die 

Meinungs-
bildung

potenzielles 
 Gewicht für die 

Meinungs-
bildung

Fernsehen 85,0 59,9 33,4 40,4 36,9
Radio 64,8 49,9 27,8 10,0 18,9
Tages zeitung 48,1 36,6 20,4 25,0 22,7
Internet 57,2 24,7 13,8 22,0 17,9
Zeitschriften 20,3 8,4 4,7 2,6 3,6

Tabelle  II – 9: Bedeu tung und Gewich tung der Medien 2013 (in %)

Quelle: TNS Infratest Media Research (2013): Relevanz der Medien für die Meinungs bildung, Empirische Grundlagen zum 
Medien Vielfalts Monitor der BLM, S  27 .



 57
Sicherung der Meinungsvielfalt in Zeiten der Medienkonvergenz –  
Ist die Fernsehzentrierung des Medienkonzentrationsrechts noch gerechtfertigt?

über das Zeit geschehen sei . Auf dieser Grundlage wurde aus den „informie ren den“ Tages reich-
weiten und der empfundenen Wichtig keit der Medien das „Meinungs bil dungs gewicht“ jeder 
Mediengat tung be rechnet .

Erwar tungs gemäß stellt das Fernsehen nach wie vor das wichtigste Medium für die Informa tion 
und Meinungs bildung der deutschen Bevölke rung ab 14 Jahren dar . Mit Abstand folgen die Tages-
zeitun gen, das Radio und das Internet . In die Berech nung vor herrschen der Meinungs macht würde 
nach der TNS-Infratest-Studie das Fernsehen mit einem Gewicht von 36,9 %, die Tages zeitun gen 
mit 22,7 %, Radio mit 18,9 %, Internet mit 17,9 % und Zeitschriften mit 3,6 % einfließen .

Im Ver gleich zur TNS-Infratest-Studie von 2011 haben sich Ver schie bungen ergeben: So hat das 
Fernsehen deut lich an Bedeu tung ver loren (siehe Tabelle  II – 10) . Hingegen haben alle anderen 
Medien an Gewicht ge wonnen . Die Bedeu tung des Internets als wichti ges Medium für die Informa-
tion und Meinungs bildung hat in den letzten Jahren kontinuier lich zu genommen . Auf grund der 
Tatsache, dass das Internet sowohl bei den 14- bis 29-Jährigen als auch bei den formal höher 
Gebildeten das Fernsehen bereits als wichtigstes Informa tions medium ab gelöst hat und auch bei 
den Älteren eine Zunahme der informie ren den Internetnut zung zu ver zeichnen ist, dürfte sich 
dieser Trend wohl zukünftig fortsetzen .

Die so er mittelten Gewichte der einzelnen Mediengat tungen bilden die Grundlage zur Definition 
der Schwellen werte für die Ver mutung von vor herrschen der Meinungs macht . Nach Ansicht der 
BLM sollte ein Unter nehmen nicht mehr als ein Sechstel am gesamten Meinungs markt er zielen .170

Aus dem Modell zur Messung von potenzieller Meinungs macht heraus, hat die BLM den Medien  
Vielfalts Monitor ent wickelt, der einen Über blick über das Meinungs bil dungs gewicht der Medien-
angebote und der einzelnen Medien konzerne geben soll . Das in der TNS Infratest-Studie er mittelte 
„Meinungs bil dungs gewicht“ der einzelnen Mediengat tungen stellt dabei den Aus gangs punkt dar . 
In einem zweiten Schritt werden die Marktanteile der Medien in den einzelnen Gattun gen be-
stimmt . Dazu werden die im Medien markt anerkannten und regelmäßig durch geführten Reich-
weiten studien ge nutzt . Dies sind für das Fernsehen die Daten der AGF/GfK-Fernsehforschung, für 
Hörfunk, Tages zeitung und Zeitschriften die Media Analyse des Arbeits gemein schaft Media-
Analyse  e . V . (agma) sowie für das Internet die Daten von Nielsen . Im dritten Schritt erfolgt die 
Berech nung des Anteils der Medien unternehmen am Meinungs markt durch die Ver knüp fung des 
Reichweiten anteils der einzelnen Medien mit den Beteili gungs größen an den Medien unter neh-
men .171 Ab schließend wird der Anteil der Medien konzerne am gesamten Meinungs markt durch 
Addition der je Gattung fest gestellten und gewich teten Anteile be stimmt .

170 Vgl. Johannes Kors, Bausteine für ein neues Modell zur Medien konzentra tion, in: Tendenz Nr. 2/2010, S. 33.
171 Basierend auf den Regelun gen des RStV werden beim Fernsehen die fest gestellten Reichweiten werte ab einer Beteili-

gungs größe von 25 % zu 100 % zu gerechnet. Bei den anderen vier Mediengat tungen erfolgt die Zurech nung ab einer 
Beteili gungs größe von 25 % eben falls zu 100 %, bei einer Größe zwischen 10 % und 24,9 % anteilig sowie bei einer 
Beteili gung von unter 10 % gar nicht. Diese Zurech nungs weise führt bei den einzelnen Gattun gen in der Summe zu 
Marktanteilen von über 100 % (vgl. Medien Vielfalts Monitor 2012, S. 6).

potenzielles Gewicht für die Meinungs bildung in %
2009 2011 2013

Fernsehen 39,4 40,4 36,9
Radio 17,7 18,4 18,9
Tages zeitung 26,1 21,6 22,7
Internet 12,9 16,5 17,9
Zeitschriften 3,9 3,2 3,6

Tabelle  II – 10: Gewich tung der Medien  – 2009 bis 2013

Quelle: TNS Infratest Media Research (2013): Relevanz der Medien für die Meinungs bildung, Empirische Grundlagen zum 
Medien Vielfalts Monitor der BLM, S  27 .
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Laut dem Medien Vielfalts Monitor der BLM wird der Meinungs markt in Deutschland von fünf 
Medien konzernen ge prägt, auf die rund zwei Drittel der Anteile im Meinungs markt ent fallen . Mit 
einem Marktanteil von 22,6 % weisen die An gebote der Landes rundfunkanstalten und der ARD 
demnach das mit Abstand höchste Gewicht am Meinungs markt in Deutschland auf . Zusammen 
mit dem ZDF (7,2 %) er zielen die Öffent lich-Recht lichen somit einen Marktanteil von knapp 30 % . 
Den zweiten Rang im Meinungs markt belegt Bertels mann mit einem Marktanteil von 13,3 % . Auf 
dem dritten Rang folgt Springer mit einem Marktanteil von 9,0 %, dicht ge folgt von ProSiebenSat .1 
mit 7,8 % .

Mediengat tung Daten quelle Erschei nungs-
weise

Mess wert/ 
Bezugs größe

Grundgesamt heit

Fernsehen AGF/GfK- 
Fernseh-
forschung

täglich Marktanteil an 
 Sehdauer

Personen ab 3  Jahren in Privathaushalten 
mit mindestens einem Fernsehgerät in 
Deutschland, deren Haupteinkommens-
bezieher ent weder die deutsche Staats-
angehörig keit oder die eines anderen 
EU-Staates besitzt

Hörfunk ma Radio der 
agma

zweimal 
 jähr lich

Marktanteil an 
 Hördauer

deutsch sprachige Bevölke rung in Privat-
haushalten am Ort der Haupt wohnung in 
der Bundes republik Deutschland im Alter 
von 10 und mehr Jahren

Tages zeitun gen ma Tages-
zeitun gen der 
agma

zweimal 
 jähr lich

Marktanteil an 
Leser pro Ausgabe

deutsch sprachige Bevölke rung der 
Bundes republik Deutschland in Privat-
haushalten am Ort der Haupt wohnung 
ab 14  Jahren

Zeitschriften ma Presse-
medien der 
agma

zweimal 
 jähr lich

Marktanteil an 
Leser pro Ausgabe

deutsch sprachige Bevölke rung der 
Bundes republik Deutschland in Privat-
haushalten am Ort der Haupt wohnung 
ab 14  Jahren

Online-Angebote Nielsen  
NetView

monat lich Marktanteil an 
Unique Audience

deutsche Online-Bevölke rung ab 2  Jahren

Tabelle  II – 11: Ver wendete Daten im Medien Vielfalts Monitor

Quelle: eigene Darstel lung, in Anleh nung an: Medien Vielfalts Monitor der BLM, 1 . Halbjahr 2013, S . 7 .

Fernsehen Tages-
zeitungen

Hörfunk Internet Zeit- 
schriften

Anteil am 
Meinungs-

markt

Gewicht 36,9 22,7 18,9 17,9 3,6 100,0

ARD 29,4 – 56,3 6,2 – 22,6
Bertels mann 25,0 1,6 7,6 9,3 15,8 13,3
Springer – 25,8 2,2 10,8 22,4 9,0
ProSiebenSat .1 18,6 – – 5,3 – 7,8
ZDF 18,9 – – 1,2 – 7,2
Bauer 4,1 1,0 0,8 1,2 21,6 2,9
Südwest Presse/SWMH – 10,4 0,8 1,2 0,6 2,8
Burda – – 2,9 6,9 18,2 2,4
Funke Medien gruppe (WAZ) – 6,6 0,7 0,6 8,1 2,0
United Internet – – – 9,3 – 1,7
DuMont Schauberg – 6,1 0,4 1,1 – 1,7
Telekom – – – 9,1 – 1,6
Madsack – 6,1 0,5 0,3 – 1,6
Münchn . Zeitungs verlag (MZV) – 4,2 0,5 0,5 – 1,1
Holtz brinck – 2,7 0,1 1,9 1,7 1,0

Tabelle  II – 12: Anteil der Medien konzerne am Meinungs markt der Medien (1. Halbjahr 2013, in %)

Quelle: eigene Darstel lung, in Anleh nung an: Medien Vielfalts Monitor der BLM, 1 . Halbjahr 2013, S . 22, dort an gegebene 
Quelle: TNS Infratest, AGF/GfK, ma Radio, ma Pressemedien, Nielsen NetView, KEK, FORMATT, Andreas Vogel .
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Der Medien Vielfalts Monitor gibt zwar einen Über blick über das Meinungs bil dungs gewicht der 
einzelnen Medien konzerne, für die Arbeit der KEK ist er jedoch aus ver schiedenen Gründen nur 
ein geschränkt ge eignet . Im Gegen satz zum Ansatz der KEK 2006 ver nachlässigt das BLM-Modell 
bei der Bestim mung des Meinungs bil dungs gewichts der einzelnen Mediengat tungen die Sugges-
tiv kraft eines Mediums . Ab gebildet werden nur die Kriterien Breiten wirkung („Marktanteil an 
Nutzer gestern informierend“) und –  wohlwollend interpretiert  – Aktuali tät („wichtigstes Medium 
für die Meinungs bildung“) . Für die Intensi tät der Rezep tion ist aber die Frage wichtig, wie die 
Inhalte das Bewusstsein er reichen (Text, Ton, be wegtes/un bewegtes Bild) . Auch die Ermitt lung der 
Wirksam keit der Medien ist kritisch zu be trachten, die ledig lich aus den (subjektiven) Angaben der 
Nutzer und den Reichweiten hergeleitet wird . Dabei un berücksichtigt bleibt zum Beispiel, wie 
intensiv die einzelnen Medien qualitativ ge nutzt werden (intensive Lektüre vs . Nebenbei medium) . 
Demnach kann auch nicht automatisch aus der Nutzung auf eine für alle Medien identi sche 
Wirkung geschlossen werden .172 Insgesamt ist das Modell zur Gewich tung einzelner Mediengat-
tungen auch deshalb in seiner Aus sagekraft be grenzt, weil es sich auf Informa tions angebote 
beschränkt, obwohl auch unter haltende An gebote Einfluss auf die Meinungs bildung haben .173 
Hierbei ist nicht zu über sehen, dass der Anteil fiktionaler be ziehungs weise nonfiktionaler Unterhal-
tungs programme bei den großen Sendern beacht lichen Raum einnimmt:

Zum andern werden im Medien Vielfalts Monitor Anzeigen blätter sowie Print titel weg gelassen, 
die nicht von der agma erfasst werden . Darüber hinaus trifft das Modell ledig lich eine Aussage 
über den Anteil der Unter nehmen am Meinungs markt, stellt jedoch keine Transparenz bzgl . der 
Eigentümer strukturen der Medien angebote her .

Demgegenüber soll ein von der Direktoren konferenz der Landes medien anstalten am 09 . 09 . 2014 
be schlossener Medienkon vergenzmonitor Daten über den Stand und die Ent wick lung der Rund-
funk- und Medien landschaft erheben und aus werten . Das ge plante Projekt besteht aus einem 
Medien Vielfalts Monitor und einer Medien daten bank, in der u . a . die bislang schon er hobenen 
Zahlen und Fakten der KEK zum Fernsehen um weitere relevante Daten (etwa aus dem Print-
bereich) er weitert werden . So sollen künftig auch Beteili gungs strukturen und die cross medialen 
Ver flech tungen der größten 300 Zeitungs verlage, 460 Zeitschriften verlage, 260 Lokalfunkanbieter 
sowie rund 200 Onlineanbieter er mittelt und „ein über greifen der empiri scher Ansatz zur Messung 
von Meinungs macht und Medien konzentra tion in Deutschland“ geschaffen werden .174

172 Vgl. o. A. (2013): Medien Vielfalts Monitor: Wer hat Meinungs einfluss?, in: Funk korrespondenz Nr. 38/2013, S. 13.
173 Vgl. BVerfGE 97, 228 [256]; Wolf Bauer, Unter hal tungs fernsehen – Die unheim lichen Erzieher, FAZ vom 27. 01. 2011, abruf-

bar unter: www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/unterhaltungsfernsehen-die-unheimlichen-erzieher-1577387. html.
174 Vgl. Pressemittei lung der DLM vom 10. 09. 2014, ab rufbar unter: www. die-medienanstalten.de/presse/pressemitteilungen/

direktorenkonferenz-der-landesmedienanstalten/detailansicht/article/dlm-pressemitteilung-072014-zulassungen-bzw-
lizenzverlaengerungen-medienkonvergenzmonitor. html

Programm fiktional, nonfiktional Fernsehpublizistik

SAT .1 56,8 7,9
RTL 55,7 24,9
ProSieben 53,4 22,9
ARD 52,1 40,8
ZDF 34,0 37,3

Tabelle  II – 13: Anteil Unter haltung aus gewählter Programme (Frühjahr 2013 in %)

Quelle: ALM (Hrsg .), Programm bericht 2013 . Fernsehen in Deutschland, S . 223
(eigene, ver einfachte Darstel lung)
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Multimediale Medien konzentra tions messung  – Bedeu tung und Gewich tung der Medien

2.3 HBI-Studie „Informa tions repertoires  
der deutschen Bevölke rung“

Ver suche, die Vielfalt der Informa tion und Meinungs bildung zu sichern, setzen bisher meist an 
einzelnen Medien an . Allerdings be stehen bereits seit längerer Zeit Zweifel daran, ob eine an 
Einzelmedien orientierte Betrach tungs weise dem Anliegen von Vielfalt siche rung und Konzentra-
tions bekämp fung gerecht werden kann . Aus diesem Grund ver suchte das Hans-Bredow-Institut 
(HBI) in der Studie „Informa tions repertoires der deutschen Bevölke rung“ medien übergreifende 
Muster des Informa tions verhaltens zu er fassen, um so differenziert be urteilen zu können, welches 
Gewicht den einzelnen Mediengat tungen (Fernsehen, Radio, Zeitun gen, Zeitschriften und Internet) 
im Zusammen spiel mit den jeweils anderen zukommt . Zentraler Befund der Unter suchung ist die 
Fest  stel lung, dass das Fernsehen weiter hin seinen Status als Leitmedium be anspruchen kann . 
Denn zumindest bei den Informa tions funk tionen im engeren Sinne, also Informa tionen über das 
Welt  geschehen und über Deutschland sowie zur Meinungs bildung über relevante politi sche 
Themen, wird dem Fernsehen durch weg am häufigsten be sondere Bedeu tung für das eigene 
Informa tions verhalten zu geschrieben . Dies gilt auch in Nutzer gruppen, die bereits intensiv das 
Internet nutzen (also bei den 14- bis 29-Jährigen) .175 Gleichwohl ist das Internet als relevante Quelle 
für Informa tion und Meinungs bildung nicht mehr wegzu denken . Ein Großteil der Bevölke rung 
weist einigen Onlineangeboten mindestens ebenso großes Gewicht für ihr Informa tions verhalten 
zu wie klassi schen An geboten .

Die Unter suchung des HBI kommt somit in wichti gen Punkten zu analogen Ergeb nissen wie 
die Studie von TNS Infratest . Sie geht aber auch in wesent lichen Punkten über die TNS-Infratest-
Studie hinaus . Zum einen ver deut licht die Unter suchung des HBI, dass das bei den Jüngeren be-
stehende allgemeine Image des Internets als wichtigstes Informa tions medium schon dann brüchig 
wird, wenn nach konkreten Informa tions funk tionen ge fragt wird . Denn auch bei dieser Alters-
gruppe steht das Fernsehen an erster Stelle, wenn nach Informa tionen zur politi schen Meinungs-
bildung oder zum Welt geschehen ge fragt wird . Zum anderen ist es ein Anliegen der HBI-Studie, 
über das allgemeine Gewicht der Mediengat tungen hinaus auch das Zusammen spiel der ver schie-
denen Gattun gen innerhalb individueller Informa tions repertoires zu unter suchen . Und schließ  lich 
geht die Unter suchung des HBI insofern deut lich über die TNS-Infratest-Studie hinaus, als sie nicht 
auf der Gattungs ebene stehen bleibt, sondern auch die Ebene von konkreten Einzelangeboten 
er reicht .

175 Vgl. Hasebrinck/Schmidt (2012), Informa tions repertoires der deutschen Bevölke rung, Konzept für eine regelmäßig durch-
zuführende be völke rungs repräsentative Befra gung im Rahmen des Vor habens „Erfas sung und Darstel lung der Medien- 
und Meinungs vielfalt in Deutschland“, (Arbeits papiere des Hans-Bredow-Instituts; 24), S. 71.

Allgemein Politische 
Meinungs-

bildung

Welt geschehen Deutschland Region

Fernsehen 29,9 40,9 45,9 42,2 18,6
Radio 18,9 15,6 16,1 18,3 18,6
Zeitung 25,2 21,4 19,0 20,9 41,8
Zeitschrift 1,6 2,5 1,4 1,4 0,8
Internet 17,8 13,5 14,3 12,6 8,6

Tabelle  II – 14: Wichtigste Quellen für ver schiedene Informa tions funk tionen (% der Nennun gen)

Quelle: eigene Darstel lung, in Anleh nung an Hasebrinck/Schmidt (2012), Informa tions repertoires der deutschen Bevöl-
ke rung, Konzept für eine regelmäßig durch zuführende be völke rungs repräsentative Befra gung im Rahmen des Vor ha-
bens „Erfas sung und Darstel lung der Medien- und Meinungs vielfalt in Deutschland“, (Arbeits papiere des Hans-Bredow-
Instituts; 24), S . 30 .
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Sicherung der Meinungsvielfalt in Zeiten der Medienkonvergenz –  
Ist die Fernsehzentrierung des Medienkonzentrationsrechts noch gerechtfertigt?

2.4 Ver gleich der Ansätze

Im Hinblick auf die in der Diskussion um die Zukunft des Zuschauer anteils modells relevante Ge-
wich tung der Mediengat tungen kommen sowohl die Unter suchung des HBI als auch die Studie 
von TNS Infratest zu ähnlichen Ergeb nissen und unter stützen damit die bisheri gen Gewich tungs-
faktoren der KEK .

Obwohl beide Studien zu einem ähnlichen Meinungs bil dungs gewicht für das Internet kommen 
(TNS Infratest: 17,9 %, HBI: 13,5 %), gibt es bei der Bestim mung der Meinungs bil dungs relevanz von 
Onlinemedien unter schied liche Ansätze .

3 Fazit

Das Fernsehen steht im Fokus des derzeiti gen Medien konzentra tions rechts . Seit einiger Zeit steht 
diese „Fernsehzentriert heit“ jedoch in der Kritik . Gleichwohl lässt sich fest stellen, dass das Fern-
sehen mit einer durch schnitt lichen Sehdauer von 221  Minuten pro Tag und Person im Jahr 2013 
(2000: 190 Minuten) auch weiter hin mit Abstand das be deutendste Massen medium mit der höchs-
ten Nutzungs dauer ist und damit nach wie vor das Leitmedium darstellt . Mehrere Studien belegen 
darüber hinaus, dass die Menschen das Fernsehen als das mit Abstand vielseitigste und qualitativ 
zuverlässigste Medium schätzen .

Trotz eines erkenn baren Wandels des Nutzungs verhaltens, vor allem bei Jugend lichen, ist die 
seit nunmehr zehn Jahren an gekündigte Ab lösung des Fernsehens durch das Internet bislang 
aus geblieben . Auch in den jüngeren Alters gruppen ent fällt gegen wärtig noch deut lich mehr Zeit 
auf die Fernsehnut zung als auf die Onlinenut zung (Letztere be schränkt auf die Nutzung zur Unter-
haltung und Informa tions suche, ohne Nutzung zur Kommunika tion o . ä .) . Insbesondere bei der 
ver gleichen den Gegen überstel lung der Nutzungs dauer ver schiedener Mediengat tungen ist zu 
be achten, dass sich das Internet auf grund seiner Heterogeni tät von den herkömm lichen Medien 
Fernsehen, Radio und Presse unter scheidet . Es stellt kein einheit liches Medium dar, sondern bildet 
die Infrastruktur für eine Vielzahl unter schied licher An gebots typen, die sich hinsicht lich Aufbau, 
Ziel rich tung, Funktion und Wirk weise zum Teil er heblich unter scheiden .

Unter dem Blick punkt der Vielfalt siche rung ist jedoch fest zustellen, dass ein Großteil der über 
das Internet ge nutzten Medien angebote von den etablierten Medien unternehmen er stellt wird . 
Diese Inhalte werden zwar über das Netz ver breitet und konsumiert, der (redaktio nelle) Inhalt 
stammt aber aus den tradi tio nellen Presse- und Rundfunk häusern . Folglich kann bei der Bestim-

KEK TNS Infratest/BLM Hans-Bredow-Institut
nach 3  Kriterien: 
Breiten wirkung, 

Aktuali tät  & 
 Suggestivkraft

umbasiert auf 
 Prozentanteile

potenzielles Gewicht 
für die Meinungs-

bildung (informierende 
Medien nutzung)

politi sche Meinungs-
bildung

Fernsehen 100,0 34,4 36,9 40,9
Radio 50,0 17,2 18,9 15,6
Tages zeitun gen 66,6 22,9 22,7 21,4
Zeitschriften 24,3 8,4 3,6 2,5
Internet 50,0 17,2 17,9 13,5

Tabelle  II – 15: Ver gleich aller drei Ansätze anhand der Gewich tung (in %)

Quelle: eigene Darstel lung KEK



62
 

Fazit

mung der Relevanz des Internets für die öffent liche Meinungs bildung nicht ohne Weiteres auf die 
Gesamtzeit der Internetnut zung als solche ab gestellt werden .

Nach der Konzep tion des Rundfunkstaats vertrags ist der Zuschauer anteil nicht der einzige 
Indikator für vor herrschende Meinungs macht . Vielmehr sind zur Siche rung der Meinungs vielfalt 
im Fernsehen auch Einflüsse auf die Meinungs bildung durch andere Medien und Märkte zu be-
rücksichti gen . Insoweit stellt sich die Frage, welches Gewicht den einzelnen Mediengat tungen im 
Zusammen spiel mit den jeweils anderen, vor allem im Ver gleich zum Fernsehen, zukommt . Neben 
dem Ansatz der KEK setzen sich der Medien Vielfalts Monitor der BLM sowie die HBI-Studie „Infor-
ma tions repertoires der deutschen Bevölke rung“ mit der Bewer tung und Gewich tung einzelner 
Medien gat tungen auseinander . Im Ergebnis kommen sowohl die Unter suchung des HBI als auch 
die Studie von TNS Infratest im Rahmen des Medien Vielfalts Monitors zu ähnlichen Ergeb nissen 
und unter stützen damit die bisheri gen Gewich tungs faktoren der KEK .



1 Bundes weites Fernsehen

1.1 Ent wick lung des Programmangebots

1.1.1 Programmanzahl

Das Programmangebot in Deutschland ist vielfältig: Zum 31 . 12 . 2013 waren insgesamt 180 bun-
des weite private Fernsehprogramme zu gelassen (vgl . Tabelle  III – 1) . Auf Sendung be fanden sich 
141  Pro gramme, davon 20  Vollprogramme (14 deutsch sprachige und  6 fremdsprachige Voll pro-
gramme) sowie 121  Sparten programme (davon 10 fremdsprachige Sparten programme) .

Die Anzahl der bundes weit zu gelassenen privaten Fernsehprogramme in deutscher Sprache 
hat zwischen den Jahren 2000 und 2010 kontinuier lich zu genommen und sich in diesem Zeitraum 
mehr als ver doppelt . So existierten im Jahr 2000 insgesamt 60 und im Jahr 2010 insgesamt 133 
deutsch sprachige private Fernsehprogramme mit einer bundes weiten Lizenz . Im Jahr 2011 waren 
es sogar 175  Programme . In den Folgejahren 2012 und 2013 besaßen zwar nur 156 bzw . 152 
deutsch sprachige Programme eine bundes weite Zulas sung . Allerdings waren im Jahr 2013 von den 
insgesamt 152 zu gelassenen Programmen 123 tatsäch lich auf Sendung; im Jahr 2011 wurden von 
den 175 lizenzierten Programmen ledig lich 115 Programme auch ver anstaltet (vgl . Tabelle  III – 2) .

Bei den in Deutschland lizenzierten fremdsprachigen privaten Fernsehprogrammen zeigt sich 
eine gering fügig rückläufige Ent wick lung (vgl . Tabelle III – 3) . Im Jahr 2013 waren insgesamt 22 fremd-
sprachige Programme zu gelassen (2012: 24; 2011: 25), davon waren 16 auf Sendung (2012: 19; 2011: 21) .

Zum Jahresende 2013 waren in Deutschland insgesamt 20 Vollprogramme, davon 14 deutsch-
sprachige und  6 fremdsprachige Vollprogramme, auf Sendung . Einen Über blick über die bundes-
weit ver anstal teten deutsch- und fremdsprachigen Vollprogramme gibt Tabelle  III – 4 .

In den beiden reichweiten stärksten Vollprogrammen RTL Television und SAT .1 werden derzeit 
die Dritt fensterprogramme von DCTP, AZ Media TV und News and Pictures aus gestrahlt . Gemäß 
§ 26 Abs . 5 RStV sind Fernseh veranstalter ver pflichtet, Sendezeit für unabhängige Dritte einzu-
räumen, wenn im Durch schnitt eines Jahres ein Vollprogramm oder ein Sparten programm mit 
Schwerpunkt Informa tion einen Zuschauer anteil von 10 % oder wenn ein Unter nehmen mit ihm 
zurechen baren Programmen einen Zuschauer anteil von 20 % er reicht .

Zudem waren zum Jahresende 2013 in Deutschland  232 landes weite, regionale und lokale 
Fernsehprogramme auf Sendung .176 Rund 80 % aller Lokal-TV-Anbieter in Deutschland sind in 
den ostdeut schen Bundes ländern be heimatet . Das ergab die Studie „Akzeptanz und Bewer tung 
des lokalen und regionalen Fernsehens in Ostdeutschland“ (2010) der fünf ostdeut schen Landes-
medien anstalten mabb, MMV, SLM, MSA und TLM . Ein zentrales Ergebnis der Studie: Das ortsnahe 
Fern sehen leistet dort einen be sonde ren publizisti schen Vielfalts beitrag .

176 Vgl. Die Medien anstalten, Jahrbuch 2013/2014, S. 90.

Kapitel  III

Konzentra tions entwick lung im privaten Rundfunk
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Bundes weites Fernsehen

Bundes land Auf sicht führende  
Landes medien anstalt

bundes weite private Fernsehprogramme

gesamt

Baden- 
Würt temberg

Landes anstalt für 
Kommunika tion  
Baden-Würt temberg (LFK)

 8 ANIXE HD, auto motor und sport channel, C-TV, Family 
TV, Klinik-Info-Kanal (KiK-TV), L-TV Sat, Marco Polo, 
Yacht Planet TV (YPTV)

Bayern Bayerische Landes zentrale 
für neue Medien (BLM)

50 3D The Channel, All-TV, amazing discoveries TV, Animal 
Planet, ANIXE SD, Boomerang, Cartoon Network, Cine-
dom, DAF, Discovery Channel, Discovery HD, Disney 
Channel, Disney Junior, Disney XD, FCB .TV, GoldStar TV, 
History, Hyperraum .TV, Isarrunde/Spreerunde, Junior, 
kabel eins, Latizón TV, Loft TV, MGM Channel, Motor 
Vision TV, N24, Romance TV, My Sky, Sky Event, Sky 
Fanzone, Sky Fußball Bundesliga, Sky Hits, Sky Krimi, 
Sky Sport  1, Sky Sport  2, Sky Sport HD  1, Sky Sport 
HD  2, Sky Sport HD Extra, Sky Sport News, SPORT1, 
SPORT1+, SPORT1  Livestream, SPORT1  US, Tele  5, TNT 
Film, TNT Glitz, TNT Serie,  TRINITA TV, Unitel Classica, 
Welt der Wunder

Berlin/Branden burg Medien anstalt Berlin-
Branden burg (mabb)

40 13TH Street UNIVERSAL, Astro TV, beate-uhse . tv, 
Deluxe Lounge HD, Deluxe Music, Detski Mir, DMAX, 
Europa Center TV, Fox Channel, Gute Laune TV, Hust ler 
TV Deutschland, Inter national TV, joiz, Jukebox, kabel 
eins CLASSICS, KosmicaTV, LUST PUR, MTV, MTV Brand 
New, n-tv, Nasche Ljubimoe Kino, National Geographic 
Channel, National Geographic Wild Channel (NAT GEO 
WILD), Planet, ProSieben, ProSieben FUN, ProSieben-
Sat .1  Facts, ProSiebenSat .1  Family, ProSiebenSat .1  Favo-
rites, ProSiebenSat .1  Fiction, RCK TV, RIC, RTVi, SAT .1 
emo tions, Syfy UNIVERSAL, Teleclub, Timm, UNIVERSAL 
Channel, XXHome, yourfamily

Bremen Bremische Landes medien-
anstalt (brema)

 2 Deutsches Musik Fernsehen, sixx

Hamburg/ 
Schleswig-Holstein

Medien anstalt Hamburg/
Schleswig-Holstein (MA 
HSH)

23 4-Seasons .TV, Bibel TV, CTV, Deutsches Marken fern-
sehen (DMF), Heimat kanal, Nick Jr ., Nickelodeon/
Comedy Central, nicktoons, OneClimate .TV, Sky  3D, Sky 
Action, Sky Atlantic HD, Sky Cinema, Sky Cinema + 1, 
Sky Cinema + 24, Sky Comedy, Sky Emotion, Sky 
 Nostalgie, SPIEGEL Geschichte, SPIEGEL TV Wissen, 
spiegel . tv, sportamerica HD, sportdigital

Hessen Hessische Landes anstalt 
für privaten Rundfunk 
und neue Medien (LPR 
Hessen)

15 AURORA, ClipMyHorse . de, EBRU TV, eBusiness-Hangout, 
ERF  1, Etos TV, EUROSHOW, HOPE Channel deutsch, 
 Kinowelt TV Premium, Lite TV, mc tv, RTL  II, Samanyolu 
TV Avrupa, Sport Kanal, TR1

Mecklen burg-
Vorpommern

Medien anstalt Mecklen-
burg-Vorpommern (MMV)

 0 - - -

Nieder sachsen Nieder sächsi sche Landes-
medien anstalt (NLM)

 8 Crime  & Investigation Network, GEO Television,  Passion, 
RTL Crime, RTL Living, RTL NITRO, RTL Television, The 
Biography Channel

Nordrhein-
West falen

Landes anstalt für Medien 
Nordrhein-West falen (LfM)

21 BonGusto, Collec tion, Das Vierte, Das Vierte/NBC 
Europe, dctp . tv, Dügün TV, FTL, Help TV, iM1, Kanal 
Avrupa, katholisch . de, Sophia TV, Souvenirs from Earth, 
SUPER RTL, telebono, Türkshow, VIVA, Volks .TV (V .TV), 
VOX

Rheinland-Pfalz Landes zentrale für Me- 
dien und Kommunika tion 
Rheinland-Pfalz (LMK)

 6 Iran Beauty, Iran Music, Khatereh, Mohajer Inter national 
TV (MITV), SAT .1, schoen statt-tv

Saarland Landes medien anstalt 
Saarland (LMS)

 1 TecTime TV

Tabelle  III – 1: Bundes weit lizenzierte private Fernsehprogramme

Quelle: TV-Senderdaten bank der Medien anstalten, www . die-medienanstalten . de, Stand: 31 . 12 . 2013

➝
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Bundes land Auf sicht führende  
Landes medien anstalt

bundes weite private Fernsehprogramme

gesamt

Sachsen Sächsische Landes anstalt 
für privaten Rundfunk 
und neue Medien (SLM)

 4 CB Bonus .TV, ProSieben MAXX, Silverfakes-TV, Silverline 
Movie Channel

Sachsen-Anhalt Medien anstalt Sachsen-
Anhalt (MSA)

 0 - - -

Thüringen Thüringer Landes medien-
anstalt (TLM)

 2 iTVone, SAT .1  Gold

Tabelle  III – 1: Bundes weit lizenzierte private Fernsehprogramme

Quelle: TV-Senderdaten bank der Medien anstalten, www . die-medienanstalten . de, Stand: 31 . 12 . 2013

bundes weit zu gelassene 
deutsch sprachige Programme

davon auf Sendung
gesamt Vollprogramme Sparten programme

2011 175 115 12 103
2012 156 115 13 102
2013 152 123 14 109

Tabelle  III – 2: Deutsch sprachige private Fernsehprogramme

Quelle: Jahres berichte KEK, Stand: jeweils 30 . Juni

bundes weit zu gelassene 
 fremdsprachige Programme

davon auf Sendung
gesamt Vollprogramme Sparten programme

2011 25 21 7 14
2012 24 19 7 12
2013 22 16 6 10

Tabelle  III – 3: Fremdsprachige private Fernsehprogramme

Quelle: Jahres berichte KEK, Stand: jeweils 30 . Juni

deutsch sprachige Vollprogramme/ 
Auf sicht führende Anstalt

fremdsprachige Vollprogramme/ 
Auf sicht führende Anstalt

Das Vierte (Vollprogrammlizenz NBC Europe; seit 1/2014: Disney Channel)/LfM Khatereh/LMK
dctp .tv/LfM Mohajer Inter national TV/LMK
DMAX/mabb RTVi/mabb
EBRU TV/LPR Hessen Samanyolu TV Avrupa/LPR Hessen
Family TV/LFK TR1/LPR Hessen
joiz/mabb Türkshow/LfM
kabel eins/BLM
L-TV Sat/LFK
ProSieben/mabb
RTL  II/LPR Hessen
RTL Television/NLM
SAT .1/LMK
Timm/mabb
VOX/LfM

Tabelle  III – 4: In Deutschland lizenzierte und ver anstaltete Vollprogramme

Quelle: TV-Senderdaten bank der Medien anstalten, www . die-medienanstalten . de, Stand: 31 . 12 . 2013

➝
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Bundes weites Fernsehen

Der öffent lich-recht liche Rundfunk ver anstaltet insgesamt 22  Voll- und Sparten programme 
sowie den Aus lands fernsehsen der der Deutschen Welle DW-TV . Davon werden sechs Sparten-
kanäle – Eins Plus, Eins festival, tagesschau24, ZDFkultur, ZDFinfo und ZDFneo – aus schließ lich digi-
tal ver breitet . Alle analog aus gestrahlten öffent lich-recht lichen Programme sind aber auch in den 
Digitalpaketen von ARD (ARD Digital) und ZDF (ZDFvision) ent halten .

Im Jahr 2012 drängte die Medien politik partei übergreifend die öffent lich-recht lichen Rundfunk-
anstalten zu einer Reduzie rung der Digital kanäle . Nach langer Diskussion177 ver ständigten sich ARD 
und ZDF schließ lich auf einen gemeinsamen Jugendkanal unter Ver zicht der Sparten kanäle Eins-
Plus und ZDFkultur . Ab 2016 wird der Jugendkanal  – anders als ursprüng lich ge plant178  – aus-
schließ lich im Internet zu empfangen sein .

Informa tionen zu den bundes weit empfang baren Fernsehprogrammen sind in der TV-Sen-
der daten bank der Medien anstalten ab rufbar (www . die-medienanstalten . de) . Die TV-Senderdaten-
bank wird von der KEK ständig aktualisiert und ent hält neben den privaten auch die öffent lich-
recht lichen Fernsehsen der . Informa tionen zu landes weiten, regionalen und lokalen Ver anstaltern 
werden auf den Webseiten der jeweili gen Landes medien anstalten bereit gestellt . Die Beteili gungs-
verhält nisse der Programm veranstalter mit bundes weit zu gelassenen privaten Fernsehprogrammen 
sind zudem auf der Website der KEK (www . kek-online . de) ab rufbar .

1.1.2 Zuschauer anteile

Bei einer Einschät zung der Ent wick lung des bundes weiten Fernsehangebots in Deutschland ist 
neben Programmanzahl und -typologie der Erfolg der Programme auf dem Zuschauer markt von 
Bedeu tung . Zugrundegelegt werden hier die von der AGF/GfK-Fernsehforschung er hobenen Zu-
schauer anteile (GfK-„Marktanteile“, Zuschauer ab drei Jahren) .

Im Jahres durchschnitt 2013 wurde das ZDF mit einem Zuschauer anteil von 12,8 % Markt führer . 
Bereits im Vorjahr war das ZDF mit einem Zuschauer anteil von 12,6 % Spitzen reiter und konnte 
sich gegen über 2011 um 0,5 Prozentpunkte ver bessern . Auf dem zweiten Rang liegt Das Erste mit 
12,1 % Zuschauer anteil . Im Ver gleich zum Vorjahr verlor Das Erste 0,2 Prozentpunkte (2012: 12,3 %) . 
Den dritten Platz in der Rangliste nimmt RTL Television mit einem Zuschauer anteil von 11,3 % ein . 
Gegen über dem Vorjahr verlor RTL Television 1,0 Prozentpunkte (2012: 12,3 %) . In den Jahren 2010 
(13,6 %) und 2011 (14,1 %) war RTL Television jeweils das meist gesehene Programm in Deutschland . 
SAT .1 er zielte in der Jahres auswer tung 2013 einen Zuschauer anteil von 8,2 % und rangiert damit 
auf dem vierten Platz . Im Ver gleich zu den Vor jahren musste SAT .1 erneut Ver luste hinnehmen: In 
den Jahren 2010 und 2011 betrug der Zuschauer anteil jeweils 10,1 % und rutschte im Jahr 2012 
mit 9,4 % erstmals seit 2007 unter die 10 %-Marke . Auf Rang fünf lag 2013 ProSieben mit einem 
Zuschauer anteil von 5,7 % . Insgesamt ver einen die fünf meist genutzten Programme über die 
Hälfte des Fernsehkonsums in Deutschland auf sich . Rechnet man noch die Zuschauer anteile von 
VOX (5,6 %), RTL II (4,2 %) und kabel eins (4,0 %) hinzu, dann er reichen diese acht meist gesehenen 
Fernsehprogramme einen Zuschauer anteil von 63,9 %, das sind knapp zwei Drittel der gesamten 
Fernsehnut zung (2012: 66,2 %) . 

Gemessen an der Fernsehnut zung der Zuschauer zeigen sich nach wie vor enge, oligopolisti-
sche Markt verhält nisse . Beim bundes weit ver brei teten Fernsehangebot haben sich die vier Sen-
der gruppie rungen ARD, ZDF, Medien gruppe RTL Deutschland und ProSiebenSat .1 Media  AG 
etabliert . Auf ihre Programmangebote ent fallen, ge messen an durch schnitt lichen Sehdauer anteilen 

177 Vgl. epd 75a/14 vom 16. 04. 2014, S. 2 f.
178 Ursprüng lich hatten die öffent lich-recht lichen Sender einen Multimedia-Auftritt für 14- bis 29-Jährige in Fernsehen, 

Radio und im Netz ge plant. In einigen Bundes ländern hatte es dagegen jedoch Wider stand ge geben. Vgl. Zeit Online 
vom 17. 10. 2014, www.zeit.de/kultur/film/2014-10/ard-zdf-jugendkanal-start.
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(Nutzungs zeit), rund 90 % der Fernsehnut zung (Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung) . Somit wird 
der Fernsehbedarf nach wie vor von einer geringen Anzahl an Programm veranstaltern ge deckt, 
obwohl die Anzahl der bundes weit ver anstal teten Fernsehprogramme kontinuier lich zunimmt . 

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAT .1 8,2 7,8 8,3 8,8 8,3 8,0 8,1 8,3 8,6 8,4 8,3 7,8
ProSieben 5,1 5,5 5,3 5,4 5,9 5,9 5,9 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0
kabel eins 3,8 3,9 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0 4,2 3,8 4,0 3,9 3,8
sixx 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
SAT .1  Gold (seit 17 . 01 . 2013) – 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
ProSieben MAXX (seit 03 . 09 . 2013) – – – – – – – – – 0,4 0,4 0,4

ProSiebenSat .1 Media  AG 17,7 18,0 18,5 19,1 19,3 19,1 19,0 19,1 19,5 19,9 19,8 19,2

RTL Television 13,1 11,3 11,2 12,1 11,4 10,8 10,9 10,4 10,7 11,7 11,5 10,3
RTL  II 3,9 4,1 4,1 4,1 4,3 4,1 4,3 4,4 4,0 4,2 4,4 4,3
RTL Nitro 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0
SUPER RTL 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0
VOX 5,8 5,9 5,9 5,7 5,5 5,6 5,4 5,3 5,6 5,6 5,5 5,2
n-tv 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0

Medien gruppe RTL Deutschland 26,1 24,8 24,7 25,3 24,8 24,2 24,3 23,6 23,8 25,0 25,0 23,8

Das Erste 12,2 12,4 12,5 12,1 11,7 12,3 11,7 12,0 12,0 11,7 11,7 12,3
ARD-Dritte (gesamt) 12,9 13,4 13,1 12,3 12,7 13,3 13,2 13,4 12,7 12,8 12,6 13,4
ZDF 13,6 13,5 13,1 12,9 12,9 12,0 12,2 12,5 12,8 12,7 12,7 12,5
ZDFinfo 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
ZDFkultur 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
ZDFneo 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2
3sat 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2
arte 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
KiKA 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Phoenix 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3

öffent lich-recht licher Rundfunk 44,5 45,2 44,5 43,1 43,2 43,9 43,4 44,3 43,8 43,4 43,4 45,1

13TH Street UNIVERSAL 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Anixe 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
COMEDY CENTRAL 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Das Vierte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Deluxe Music – – – – 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Disney Cinemagic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
DMAX 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0
Eurosport 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 1,5 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6
History – – – – – – – 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Motorvision TV – – – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N24 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1
Nickelodeon 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
Servus TV Deutschland 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Sky-Programme (gesamt) 1,1 1,5 1,5 1,7 1,4 1,0 1,2 1,7 1,4 1,4 1,5 1,2
SPORT1 0,7 0,7 0,7 1,0 1,1 0,9 0,8 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9
Syfy UNIVERSAL 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Tele  5 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8
TNT Film 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
TNT Serie 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
VIVA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

rest liche, in der Tabelle nicht 
 auf geführte Zuschauer anteile1) 4,1 3,9 4,0 3,8 4,0 4,1 4,0 3,9 4,5 3,7 3,7 3,9

Anteile an der täglichen durch schnitt lichen Sehdauer in Prozent (GfK-„Marktanteile“), Zuschauer ab drei Jahren, Montag bis Sonntag, 
3:00  Uhr bis 3:00  Uhr, repräsentativ für 36,24  Mio. Fernseh haushalte (bzw. 71,75  Mio. Personen, Stand: 01. 01. 2013) in Deutschland 
einschließ lich EU-Haushalte, Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung.
1)  Z. B. Astro TV, Bibel TV, Pay-TV-Programme, Tele shoppings ender, privates Regionalfernsehen, fremdsprachige Programme, Offene 
Kanäle.

Tabelle  III – 5: Zuschauer anteile 2013 (Monats werte)
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Abbil dung  III – 1: Zuschauer anteile 2013 (Jahres werte)

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, D+EU; eigene Darstel lung KEK

Abbil dung  III – 2: Marktanteile der Ver anstaltergruppen 2013

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, D+EU; eigene Darstel lung KEK
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Im Jahres durchschnitt 2013 er reichten die Programme der Medien gruppe RTL Deutschland 
einen Zuschauer anteil von 24,6 % (2012: 25,2 %; 2011: 26,5 %) und die der ProSiebenSat .1 Media AG 
einen Zuschauer anteil von 19,0 % (2012: 19,9 %; 2011: 20,7 %) . Damit bleiben beide Senderfamilien 
unter halb der medien konzentra tions recht lich relevanten Schwelle von 30 % . Die Programme der 
öffent lich-recht lichen Rundfunkanstalten bilden mit einem Zuschauer anteil von 44,0 % (2012: 42,8 %; 
2011: 41,6 %) das Gegen gewicht zu den Sendern der beiden großen privaten Ver anstal tergruppen . 
Auf die rest lichen Programme – hierzu zählen auch Pay-TV-Programme, Tele shopping-Sender, pri-
vates Regionalfernsehen, fremdsprachige Programme und Offene Kanäle – ent fällt im Jahres durch-
schnitt 2013 ein Zuschauer anteil von 12,4 % (2012: 12,1 %; 2011: 11,2 %) (siehe Abbil dung  III – 2) .

Obwohl die medien konzentra tions recht lichen Bestim mungen zur Siche rung der Meinungs-
vielfalt im privaten Rundfunk ein gehalten werden, muss be rücksichtigt werden, dass sowohl die 
Medien gruppe RTL Deutschland als auch die ProSiebenSat .1 Media AG auch auf medien relevanten 
ver wandten Märkten tätig sind (vgl . Kap . III 1 .2 .1 und 1 .2 .2) . Diese cross medialen Aktivi täten der 
Unter nehmen führen zu einer Ver stär kung der vertikalen und diagonalen Konzentra tion im 
Medien  bereich . Im Rahmen der Gesamtbetrach tung nach § 26 Abs . 2 Satz  2, 2 . Alt . RStV bezieht 
die KEK die medien relevanten ver wandten Märkte in ihre Betrach tungen mit ein .

1.1.3 Ent wick lung des Zuschauer marktes

Trotz des zunehmen den Sender angebotes (Ende 2013 waren 141 bundes weit zu gelassene Pro-
gramme auf Sendung179) ist die Zusammen setzung der meist genutzten An gebote im Fernseh-
markt relativ konstant . Dies sind seit Beginn der 1990er Jahre die vier großen Programme Das 

179 TV-Senderdaten bank der Medien anstalten, www. die-medien anstalten. de.

Abbil dung  III – 3: Zuschauer anteile nach Sendergruppie rungen

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung; eigene Darstel lung KEK
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Erste, ZDF, RTL Television, SAT .1 und die Dritten Programme der ARD . Obwohl diese Sender zwar 
weiter hin den Markt anführen, stagnie ren deren Zuschaueranteile oder nehmen sogar ab . Zurück-
zuführen ist dies auf den Markteintritt immer weiterer Sender . Die neuen, zumeist Zielgruppen-
sender führen zu einer zunehmen den Fragmentie rung des Fernsehmarktes . Während Anfang der 
2000er Jahre die großen Sender noch Marktanteile von knapp 15 % er reichten, war im Jahr 2013 
das ZDF mit 12,8 % der meist gesehene Sender in Deutschland, ge folgt von Das Erste mit 12,1 % 
und RTL Television mit 11,3 % Zuschauer anteil .

Diese Markt verände rungen zeigen sich noch deut licher, wenn die Tages reichweiten der Sender180 
zugrunde gelegt werden . Im Zehnjahres vergleich haben alle großen Programme deut lich an 
Tages reichweite ver loren, wohingegen vor allem die kleinen Sparten programme eine positive Ent-
wick lung ver zeichnen . Weiter hin ist zu be obachten, dass die Sender insgesamt zwar weniger 
Zuschauer haben, diese aber „ihre“ Programme immer länger sehen, d . h . die tägliche Verweildauer 
kontinuier lich an steigt . Somit werden die Sender immer individueller und –  bezogen auf das 
einzelne An gebot  – intensiver ge nutzt .181

Im Durch schnitt können die Haushalte in Deutschland derzeit 82  Programme empfangen, 
wovon allerdings der einzelne Zuschauer nur etwa 15 Programme auch nutzt . Seit Jahren machen 
fünf bis sechs Sender rund 80 % der individuellen Fernsehnut zung aus („Relevant Set“) .182 Das 
Ranking der am häufigsten im „Relevant Set“ vor kommen den Einzelsen der führen RTL Television 
(70,0 %), SAT .1 (65,2 %), ProSieben (61,0 %), Das Erste (50,8 %) und ZDF (46,1 %) an .183

Das Pay-TV ist in Deutschland im Massen markt an gekommen, so das Ergebnis einer aktuellen 
Studie des Ver bandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) „Pay-TV in Deutschland 2013“ . Zum 
Jahresende 2012 gab es 77 (2013: 75184) Pay-TV-Programme mit deutscher Lizenz und ca .  6,1  Mio . 
Pay-TV-Abonnenten; täglich nutzten im Durch schnitt über 9  Mio . Zuschauer die Bezahlpro-
gramme .185 Mit einem Umsatz volumen von 1,84 Mrd . Euro wurde 2012 doppelt soviel Umsatz wie 

180 Laut Defini tion der AGF: Tages reichweiten = Seher eines Senders, die diesen mindestens eine Minute pro Tag gesehen 
haben.

181 Vgl. Peters/Niederauer-Kopf/Eckert, Die individualisierte Fernsehnut zung, in: Media Perspektiven 2/2012, S. 72.
182 Vgl. ProSiebenSat.1 TV Deutschland (2012), Relevant Set, Sendervielfalt – Sendernut zung, S. 6, dort an gegebene Quelle: 

AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, D+EU, Zuschauer 14  bis 49  Jahre.
183 Vgl. ProSiebenSat.1 TV Deutschland (2012), Relevant Set, Sendervielfalt – Sendernut zung, S. 9, dort an gegebene Quelle: 

AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, D+EU, Zuschauer 14  bis 49  Jahre.
184 TV-Senderdaten bank der Medien anstalten, www. die-medien anstalten. de.
185 Vgl. VPRT, Pay-TV in Deutschland 2013, S. 7 ff.

Seher in Mio. Ver weildauer in Min. Marktanteile in %
2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Fernsehen gesamt 52,04 54,04 51,71 261 287 311 100,0 100,0 100,0
Das Erste 30,04 30,95 27,32 64 67 76 14,3 13,5 13,2
ZDF 26,36 28,28 24,63 68 74 82 13,3 13,5 12,7
ARD Dritte 28,67 30,89 25,66 59 68 81 12,7 13,6 13,0
RTL Television 27,07 28,01 24,93 71 72 87 14,3 13,2 13,6
SAT .1 24,03 24,97 19,92 58 67 81 10,2 10,9 10,1
ProSieben 19,75 19,92 15,98 56 51 63 8,2 6,7 6,3
RTL  II 15,91 14,97 12,03 41 43 50 4,8 4,2 3,8
kabel eins 12,48 13,56 11,64 60 43 54 5,5 3,8 3,9
VOX 11,19 14,90 13,99 34 44 65 2,8 4,2 5,6
arte 2,45 3,38 3,76 17 20 31 0,4 0,6 0,8
KiKA 3,88 5,07 4,60 40 35 46 2,8 1,8 2,1
Phoenix 2,23 3,81 3,91 21 24 40 0,4 0,6 1,0

Tabelle  III – 6: Nettoreichweite, Ver weildauer und Zuschauer anteile 2000 bis 2010

Quelle: Peters/Niederauer-Kopf/Eckert, Die individualisierte Fernsehnut zung, in: Media Perspektiven 2/2012, S . 73, dort 
an gegebene Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung
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im Jahr 2003 erzielt,186 damit ge hören Pay-TV und (Paid-)Video-on-Demand zu den wachstums-
stärksten Segmenten im deutschen Fernsehmarkt . In den Jahren zwischen 2003 und 2007 stieg 
die Zahl der Pay-TV-Programme von 26 auf 72 sprung haft an und ist seitdem annähernd stabil 
auf diesem Niveau .187 Als Gründe für den Erfolg des Pay-TV werden in der VPRT-Studie vor allem 
die „Vielfalt und Qualität“ der Programme ge nannt . Etwa drei Viertel der Programme werden 
derzeit in HD-Qualität aus gestrahlt, was offen bar die Konsumenten schätzen . Inzwischen reichen 
die Zuschauer anteile einiger Pay-TV-Sender (wie z . B . 13TH Street UNIVERSAL mit 0,3 % Zuschauer-
anteil188) bereits an die Zuschauer anteile kleine rer Free-TV-Sender heran .

Gegen die klassi schen Pay-TV-Angebote können sich bislang Online-Angebote, wie z . B . 
maxdome oder Watchever, noch nicht durch setzen . Derzeit machen die Online- und Streaming-
Angebote in Deutschland etwa 10 % der Nutzer zeit aus,189 allerdings mit zunehmen der Tendenz . 
Die techni schen und inhalt lichen Voraus setzungen für inter aktive Online-Angebote sind vor han-
den, etwa 14  Mio . videofähige Geräte sind online .190 Es ist davon auszu gehen, dass das lineare 
Fernsehen zukünftig mehr Zuschauer an das Internet ver lieren wird . Nach dem Goldmedia Trend-
monitor 2014 wurde der Peak der linearen Fernsehnut zung ver mutlich im Jahr 2011 er reicht und 
die Nutzung von Onlinevideos wird in den kommen den Jahren deut lich wachsen .191 Dabei sind es 
vor allem die großen Programm veranstalter, die Video-on-Demand-Angebote zur Ver fügung 
stellen, also ihre Inhalte auch über den neuen Distribu tions weg Internet ver breiten, um so letzt lich 
die Reichweiten verluste im Bereich des linearen Fernsehens wieder auszu gleichen (aus führ licher 
s . Kap . III 2 .1 .5 .6  Bewegtbildnut zung im Internet) .

1.1.4 Fazit

Das Programmangebot in Deutschland ist sehr vielfältig . Zum Jahresende 2013 waren insgesamt 
180 bundes weite private Fernsehprogramme zu gelassen . Auf Sendung be fanden sich 141  Pro-
gramme, davon 20  Vollprogramme sowie 121  Sparten programme . Hinzu kommen 22  Voll- und 
Sparten programme des öffent lich-recht lichen Rundfunks, 233 landes weite, regionale und lokale 
Fernsehprogramme, diverse Tele shoppingkanäle sowie deutsch- und fremdsprachige Programme 
mit einer aus ländi schen Lizenz . Ende 2013 gab es 75 Pay-TV-Programme mit deutscher Lizenz und 
mehr als 6  Mio . Pay-TV-Abonnenten . Damit ist fast jeder zweite Sender im bundes weiten Privat-
fernsehen ein Pay-TV-Programm .

Im Durch schnitt empfängt ein Fernseh haushalt derzeit 82  Programme, wovon allerdings der 
einzelne Zuschauer nur etwa 15  Programme nutzt . Fünf bis sechs Sender machen rund 80 % der 
individuellen Fernsehnut zung aus . Das Ranking der am häufigsten im „Relevant Set“ vor kommen-
den Einzelsen der führen RTL Television, SAT .1, ProSieben, Das Erste und ZDF an .

Gemessen an der Fernsehnut zung der Zuschauer zeigen sich nach wie vor enge, oligopolisti-
sche Markt verhält nisse . Beim bundes weit ver brei teten Fernsehen haben sich die vier Sender-
gruppie rungen ARD, ZDF, Medien gruppe RTL Deutschland und ProSiebenSat .1 Media AG etabliert . 
Auf ihre Programmangebote ent fallen, ge messen an durch schnitt lichen Sehdauer anteilen, rund 
90 % der Fernsehnut zung . Somit wird der Fernsehbedarf nach wie vor von einer geringen Anzahl 
an Programm veranstaltern ge deckt, obwohl die Anzahl der bundes weit ver anstal teten Fernseh-

186 Vgl. VPRT, Pay-TV in Deutschland 2013, S. 11.
187 Vgl. Giers berg, Pay-TV ge lingt der Durch bruch, Marktdaten: Pay-TV in Deutschland 2011/2012, in: pro media 3/2013, 

S. 29.
188 AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, D+EU, Zuschauer ab drei Jahren.
189 Vgl. Kornilova, IHS Screen Digest, www.teltarif. de vom 06. 11. 2013.
190 Vgl. Illek, Microsoft Deutschland, www.teltarif. de vom 06. 11. 2013.
191 Vgl. Kerkau, Goldmedia Trendmonitor 2014, S. 5.
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programme kontinuier lich zunimmt . Allerdings führt der Markteintritt der neuen, zumeist Ziel-
gruppen sender zu einer zunehmen den Fragmentie rung des Fernsehmarktes . Obwohl die großen 
Sender zwar weiter hin den Markt anführen, stagnie ren deren Marktanteile oder nehmen sogar ab . 
Hinzu kommt, dass das lineare Fernsehen immer mehr (vor allem jüngere) Zuschauer an das 
Internet ver liert . Die Programm veranstalter ver breiten ihre Inhalte deshalb ver stärkt auch über das 
Internet (Video-on-Demand-Portale, Catch-up-Dienste) und ver suchen dadurch, die Reichweiten-
verluste im Bereich des linearen Fernsehens auszu gleichen .

1.2 Ent wick lung der Ver anstaltergruppen

Im bundes weiten Fernsehen haben sich frühzeitig Sendergruppie rungen heraus gebildet . Dabei 
bilden mehrere Ver anstalter, die im Einfluss bereich eines Unter nehmens oder einer Unter nehmens-
gruppe stehen, eine Ver anstaltergruppe . Die Gruppie rungen sind als Einfluss sphären zu ver stehen 
und müssen keine Konzerne im aktien recht lichen Sinne darstellen . Der Gesetz geber hat diese 
Ent wick lung in den Zurech nungs kriterien des § 28 RStV be rücksichtigt .192 Einem Unter nehmen sind 
danach solche Programme zuzu rechnen,

– die es selbst ver anstaltet,
– die von einem anderen Unter nehmen ver anstaltet werden, an dem das Unter nehmen un-

mittel bar mit mindestens 25 % am Kapital oder an den Stimm rechten be teiligt ist,
– die von einem anderen Unter nehmen ver anstaltet werden, an dem ein mit dem ersten 

Unter nehmen im Sinne von § 15 Aktien gesetz (AktG) ver bundenes Unter nehmen mit min-
destens 25 % am Kapital oder an den Stimm rechten be teiligt ist .

Ver bundene Unter nehmen nach § 15 AktG sind recht lich selbständige Unter nehmen, die im Ver-
hältnis zueinander

– in Mehr heits besitz stehende Unter nehmen und mit Mehrheit be teiligte Unter nehmen (§ 16 
AktG),

– ab hängige und herrschende Unter nehmen (§ 17 AktG),
– Konzerne und Konzern unternehmen (§ 18 AktG),
– wechselseitig be teiligte Unter nehmen (§ 19 AktG) oder
– Ver tragsteile eines Unter nehmens vertrags (§§ 291, 292  AktG)

sind .
Um gekehrt werden dem Ver anstalter die Programme anderer Unter nehmen zu gerechnet, die 

an ihm mit mindestens 25 % der Anteile be teiligt sind .
Einer Beteili gung im oben be schriebenen Sinne steht gemäß § 28 Abs . 2 Satz  2 RStV gleich, 

wenn das Unter nehmen

– regelmäßig einen wesent lichen Teil der Sendezeit eines Ver anstalters mit von ihm zu ge-
lieferten Programm teilen ge staltet oder

– auf grund ver trag licher Ver einba rungen, satzu ngs recht licher Bestim mungen oder in sonsti ger 
Weise eine Stellung innehat, die wesent liche Ent schei dungen eines Ver anstalters über die 
Programm gestal tung, den Programmeinkauf oder die Programm produk tion von seiner Zu-
stim mung ab hängig macht (siehe hierzu unter Kapitel  III 2 .3) .

192 Zu Einzel heiten zur Zurech nung nach § 28 RStV siehe Kapitel  III 2. 3.
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Nach diesen Kriterien wird von der KEK die Zurech nung von Programmen vor genommen und 
– soweit von einer Ver anstaltergruppie rung ge sprochen werden kann – einer solchen zu geordnet 
(s . Tabelle  III – 7) . Mehrfachnen nungen sind möglich . Auf geführt werden nur derzeit auf Sendung 
befind liche Programme .

Die RTL Group ist unangefochten der größte europäi sche Unter hal tungs konzern mit Beteili-
gungen an 54  Fernsehsendern und 27  Radiosta tionen in zwölf Ländern . Mit dem Free-TV-Sender 
RTL Nitro (Sendestart 01 . 04 . 2012) und dem Pay-TV-Sender Geo Television (Sendestart 08 . 05 . 2014) 
gingen im Berichts zeitraum zwei neue Programme auf Sendung . Bei der Wachstums strategie 
setzte die RTL Group weiter hin einen Fokus auf den Ausbau von werbeunabhängi gen Erlös quellen 

Ver anstaltergruppe zuzu rechnende Programme Zuschauer anteile (insgesamt)1)
2012 2013

RTL Group S . A ./ 
Bertelsmann SE  & 
Co . KGaA

RTL Television, RTL Crime, RTL Living, RTL 
Nitro, GEO Television, RTL II, Super RTL, n-tv, 
VOX, Passion, auto motor und sport channel

25,2 % 24,6 %

ProSiebenSat .1 
Media  AG

SAT .1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT .1  Gold, 
ProSieben MAXX, ProSieben FUN, kabel eins 
CLASSICS, SAT .1 emo tions, ProSiebenSat .1 
Family2), ProSiebenSat .1  Fiction2), ProSieben-
Sat .1  Favorites2), ProSiebenSat .1  Facts2)

19,9 % 19,0 %

The Walt Disney 
Company

Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, 
Super RTL, RTL II, History, The Biography 
Channel, Crime  & Investigation Network2), 
History HD3), Disney Cinemagic3), Disney 
 Cinemagic HD3)

 6,1 %  
(Super RTL, RTL II, 
Disney Cinemagic, 

Disney Cinemagic HD)

 6,1 %  
(Super RTL, RTL II, 
Disney Cinemagic, 

Disney Cinemagic HD)

Tele München 
Gruppe

RTL  II, Tele  5
 5,0 %  5,1 %

Viacom-Gruppe MTV, MTV Brand New, Comedy Central, 
 Nickelodeon, Nick Jr ., nicktoons, VIVA, MTV 
Dance3), MTV Hits3), MTV Live HD3), MTV 
Music  243), MTV ROCKS3), VH-13), VH-1  Classic3)

 1,5 % 
(Comedy Central, 

 Nickelodeon, VIVA)
 1,4 %

Sky Deutschland  AG/
Twenty-First Century 
Fox, Inc .

Sky  3D, Sky Action, Sky Atlantic HD, Sky 
Cinema, Sky Cinema + 1, Sky Cinema + 24,  
Sky Comedy, Sky Emotion, Sky Hits, Sky 
Krimi, Sky Nostalgie, Sky Fußball Bundesliga, 
Sky Sport  1, Sky Sport  2, Sky Sport News,  
Sky Event, My Sky2), Sky Fanzone2), Sky Sport 
HD  12), Sky Sport HD  22), Sky Sport HD Extra2), 
National Geographic Channel, National Geo-
graphic Wild Channel, National Geographic 
People Channel, Fox Channel, Sky News3), 
BabyTV3) sowie von Dritten veranstaltete, auf 
der Sky-Plattform ausgestrahlte Programme, 
die Sky zuzurechnen sind4)

 1,7 %  1,9 %

Constantin 
Medien  AG

SPORT1, SPORT1+, SPORT1  US, 
SPORT1  Livestream  0,7 %  

(SPORT1)

 0,9 %  
(SPORT1, SPORT1+, 

SPORT1  US)

NBCUniversal/ 
The History Channel

13th Street Universal, Syfy Universal, Uni-
versal Channel, History, The Biography 
 Channel, Crime  & Investigation Network2),  
E! Entertainment3)

 0,4 %  
(13th Street Universal, 

Syfy Universal)

 0,6 %  
(13th Street Universal, 
Syfy Universal, History)

1)  Sofern von der AGF/GfK aus gewiesen.     2)  Derzeit nicht auf Sendung.     3)  Auf grund von Aus lands lizenzen ver anstaltete, in 
Deutschland empfang bare Programme.     4)  Junior, Unitel Classica, beate-uhse. tv, GoldStar TV, Heimatkanal, Romance TV, SPIEGEL 
Geschichte, Motorvision TV, The Biography Channel, History (Stand: 3/2014).

Tabelle  III – 7: Zurech nung von Programmen zu Ver anstaltergruppen

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung .
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als zweites finanzielles Standbein . Dies geschieht insbesondere durch den Ausbau der Inhalte-
produk tion (Fremantle Media) und Diversifika tions geschäfte (Musik, DVDs, Lizenzrechte) . Im Digital-
bereich plant die RTL Group eine starke Cross-Platt form-Präsenz ihrer Marken und Inhalte auf allen 
Endgeräten . Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Bereit stel lung nicht-linearer Video-Abrufangebote . 
Die Sendergruppe er reicht im bundes weiten privaten Fernsehen die höchsten Zuschauer anteile 
(2013: 24,6 %) vor der ProSiebenSat .1 Media  AG (2013: 19,0 %) .

Die Finanzinvestoren KKR und Permira, die die ProSiebenSat.1 Media  AG Anfang 2007 über-
nommen hatten, haben sich nach mehreren Ver äuße rungs schritten im Januar 2014 vollständig von 
ihrer Beteili gung an dem Fernseh unternehmen ge trennt . Zuvor wurde bereits die Mitte 2007 er-
worbene europäi sche Sendergruppe SBS Broadcasting Group wieder ab gestoßen . Die ProSiebenSat .1 
Media  AG, die er stmalig nicht von einem oder mehreren Gesellschaftern gemein schaft lich kon-
trolliert wird, konzentriert sich nunmehr erneut auf den deutsch sprachigen Fernsehmarkt: Hier hat 
sich das Senderport folio durch Programm starts (sixx, Sat .1  Gold, ProSieben MAXX und ProSieben 
FUN), die Einstel lung von 9Live und die Ver äuße rung von N24 ver ändert . Hinsicht lich Programm-
produk tion und Rechtehandel hat sich die Gruppe mit der Gründung des Geschäfts zweigs Red 
Arrow dagegen inter nationaler aus gerichtet . Zudem setzt die ProSiebenSat .1 Media  AG ver stärkt 
auf er gänzende Geschäfts felder wie die Beteili gung an Start-Up-Unternehmen, denen gegen 
Unter nehmens- oder Umsatz beteili gungen Werbezeit in den Fernsehsendern der Gruppe zur Ver-
fügung ge stellt wird .

Der Disney-Konzern hat im Berichts zeitraum die Ver anstalterin des Programms Das Vierte über-
nommen und nach einem Relaunch im Januar  2014 unter dem Namen Disney Channel als frei 
empfang bares Kinder- und Familien programm neu ge startet . Das Programm steht somit u . a . in 
Kon kurrenz zu dem Sender Super RTL, an dem der Disney-Konzern weiter hin die Hälfte der Anteile 
hält .

Die Constantin Medien  AG hat ihre Unter nehmens struktur hinsicht lich ihrer Sendertöchter 
ver einfacht . Sämtliche Programme werden nunmehr von der Sport1  GmbH ver anstaltet, die auch 
das Online-Sportportal sport1 . de be treibt . Zunehmende Bedeu tung erlangt dabei die Ver brei tung 
von Sportinhalten über digitale Platt formen . Die Produk tions tochter PLAZAMEDIA TV & Film Pro-
duk tion GmbH sollte von ihrem größten Kunden, der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . KG, 
über nommen werden . Die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . KG be absichtigte zudem, sich 
in Höhe von 25,1 % an der Sport1  GmbH zu be teili gen . Diese von Bundes kartellamt und KEK 
bereits ge nehmigte Transak tion wurde jedoch nicht um gesetzt: Die Constantin Medien AG hat am 
19 . 05 . 2014 das Scheitern der Transak tion erklärt; die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . KG 
will an der Durch führung fest halten .

Der News Corp .-Konzern wurde im Jahr 2013 einer umfassen den Umstrukturie rung unter zogen, 
infolge derer er in den Film- und Fernsehkonzern Twenty-First Century Fox, Inc. und den Print- 
und Nachrichtendienste-Konzern News Corpora tion auf gespalten wurde . Die Twenty-First Century 
Fox, Inc . hält eine mittel bare Beteili gung an der Sky Deutschland  AG, der Mutter gesell schaft der 
Pay-TV-Veranstalterin und Platt formbetreiberin Sky Deutschland Fernsehen GmbH  & Co . KG . Sie 
hat ihre Beteili gung sukzessive auf über 50 % erhöht und diese jüngst an die British Sky Broad-
casting Group plc . (BSkyB), an der sie in Höhe von 39,14 % des Grundkapitals be teiligt ist, ver-
äußert . Die Twenty-First Century Fox, Inc . bietet mittlerweile drei Programme der Marke National 
Geographic für den deutschen Markt an und steht damit in Konkurrenz zur Discovery-Gruppe .

Die Discovery Communica tions, Inc. hat mit TLC nach DMAX ihren zweiten frei empfang-
baren Fernsehsen der in Deutschland ge startet . TLC richtet sich an die Zielgruppe der Frauen . Die 
Discovery-Gruppe hat allerdings auch zwei deutsche Pay-TV-Sender – Discovery HD und Discovery 
Geschichte – wieder ein gestellt . Sie hat durch die Mehr heits beteili gung an der Eurosport-Gruppe, 
die für den deutschen Markt das frei empfang bare Programm Eurosport und das Pay-TV-Programm 
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Eurosport 2 anbietet, vor allem ihre Stellung im europäi schen Pay-TV-Markt aus gebaut . Zudem hat 
sie die nordeuropäi schen Sender beteili gungen der SBS Broadcasting Group von der ProSiebenSat .1 
Media  AG er worben .

Time Warner hat das Pay-TV-Senderport folio ihrer deutschen Tochter gesell schaft Turner Broad-
casting System Deutschland GmbH er weitert: Neben Boomerang, Cartoon Network, TNT Film und 
TNT Serie ver anstaltet sie seit dem 08 . 05 . 2012 das hauptsäch lich an Frauen gerichtete Pay-TV-
Programm TNT Glitz . Anders als der „Frauens ender“ TLC der Discovery-Gruppe, der auf nicht-
fiktionale Unter haltung setzt, besteht TNT Glitz aus einem Programm mix von Serien, Spielfilmen 
und Dokumenta tionen . Time Warner hat  – ver gleich bar der Umstrukturie rung bei der News 
Corpora tion  – seine Print-Sparte Time, Inc . zum Juni  2014 ab gespalten . Die Aktien des Film- und 
Fernseh konzerns Time Warner, Inc . und die Aktien der auf Zeitschriften fokussierten Time, Inc . 
werden seither unabhängig voneinander an der Börse ge handelt .

Der Medien konzern NBC Universal wird seit der Über nahme der Anteile von der General 
Electric Company im Jahr 2011 von dem Kabel- und Internet konzern Comcast Corpora tion kon-
trolliert . Nach weiteren Anteils übernahmen hält die Comcast Corpora tion fast sämt liche Stimm-
rechte von NBC Universal . Unter ihrem Dach werden nun die Film- und TV-Aktivi täten von NBC 
Universal mit dem Distribu tions netz werk der Mutter gesell schaft ver eint . Die Comcast Corpora tion 
plant zudem die Über nahme der Sparte Time Warner Cable . Dies würde eine weitere Ver schär fung 
des Konzentra tions prozesses in den USA be deuten .

Für die deutschen Sender beteili gungen der Viacom, Inc. waren im Berichts zeitraum keine 
maß geblichen Ver ände rungen zu ver zeichnen .

An der Schnitt stelle zwischen Programm veranstal tung und Distribu tion bewegen sich die Platt-
formbetreiber mit ihren Programmangeboten . Lizenzen zur Ver anstal tung eigener Programme 
hält derzeit nur die Sky Deutschland Fernsehen GmbH  & Co . KG . Vornehm lich ihr, aber auch der 
Kabel-Deutschland-Gruppe und in geringem Umfang Unitymedia KabelBW, werden in ihrer Funk-
tion als Platt formbetreiber Programme Dritter zu gerechnet . Die Zurech nung dieser Programme 
ergibt sich aus Regelun gen in den jeweili gen Platt form- und Ver mark tungs verträgen, die den 
Platt formbetreibern die Möglich keit der inhalt lichen Einfluss nahme auf das Programm einräumen . 
Die Platt formbetreiber werden daher nicht an dieser Stelle als „Ver anstaltergruppen“, sondern in 
ihrer Rolle als Platt formbetreiber unter Kapitel III 2 .2 .2 .3 be handelt . Nach Ab fassung neuer Platt-
form verträge ohne maß gebliche Einwirkungs möglich keiten ist sowohl bei der Sky Deutschland 
Fern sehen GmbH  & Co . KG als auch bei der Kabel-Deutschland-Gruppe die Zurech nung einiger 
Pro gramme Dritter wieder ent fallen .

Struktur und Ent wick lung der Ver anstaltergruppen werden im Folgenden näher dargestellt .

1.2.1 Bertelsmann SE  & Co. KGaA/RTL Group S. A.

1.2.1.1 Beteili gungs verhält nisse

Die Bertels mann SE  & Co . KGaA („Bertels mann“) ist eine kapitalmarktorientierte, nicht börsen-
notierte Kommandit gesell schaft auf Aktien . Ihre Kommanditaktionäre sind die von Reinhard Mohn 
ge gründete Bertels mann Stiftung193 mit einer Beteili gung an den Kapital anteilen in Höhe von 
77,6 % und die Familie Mohn mit einer Beteili gung in Höhe von 19,1 % . Die übrigen Kapital anteile 
in Höhe von 3,3 % kontrolliert die Bertels mann Ver wal tungs gesell schaft mbH zusammen mit der 

193 Die 1977 ge gründete Bertels mann Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, gesell schaft liche Probleme aufzu greifen, exempla-
ri sche Lösungs modelle mit Experten aus Wissen schaft und Praxis zu ent wickeln und diese in aus gewählten Bereichen 
zu ver wirk lichen. Ein weiteres Ziel ist die Siche rung der Unter nehmens kontinui tät der Bertels mann SE & Co. KGaA; vgl. 
Angaben unter www.bertels mann-stif tung. de.
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Reinhard Mohn Stiftung . Alle Stimm rechte in den Haupt versamm lungen von Bertels mann und der 
Bertels mann Management SE, der Komplementärin von Bertels mann, werden von der Bertels mann 
Ver wal tungs gesell schaft mbH kontrolliert .194 Gesellschafter der Bertels mann Ver wal tungs gesell-
schaft mbH sind Prof . Dr . Dieter Vogel, Prof . Dr . Jürgen Strube, Prof . Dr . Werner Bauer und drei 
Ver treter der Familie Mohn, im Einzelnen Elisabeth Mohn, Dr . Brigitte Mohn und Christoph Mohn .

Bertels mann hält über die Bertels mann Capital Holding GmbH 75,1 % der Anteile an der RTL 
Group S . A . 0,76 % der Anteile hält die RTL Group S . A . in Eigen besitz; die rest lichen 24,14 % der 
Anteile be finden sich in Streubesitz .

1.2.1.2 Rechts formwechsel

Die Bertels mann SE  & Co . KGaA ist durch einen Rechts formwechsel aus der Bertels mann  AG 
hervor gegangen . Dieser von der Haupt versamm lung der Bertels mann  AG am 04 . 05 . 2012 be-
schlossene Rechts formwechsel wurde mit der Eintra gung in das Handels register am 20 . 08 . 2012 
wirksam und er folgte als sogenannter identi täts wahren der Formwechsel, bei dem die Eigentums-
verhält nisse an der Gesell schaft und die Struktur des Bertels mann-Konzerns un verändert ge blieben 
sind .

Während die Bertels mann  AG im Jahr 2006 zur Ver hinde rung eines Aktien verkaufs über die 
Börse die von dem einsti gen Teilhaber Groupe Bruxelles Lambert (GBL) ge haltenen Anteile zurück-
erworben und damit eine hohe Ver schul dung des Konzerns (insgesamt rund 7,7 Mrd . Euro in 2007) 
in Kauf ge nommen hat,195 eröffnet der vor genommene Rechts formwechsel in eine KGaA grund-
sätz lich die Möglich keit zur Stärkung des Eigen kapitals Geld am Kapitalmarkt mittels Börsengang 
aufzu nehmen, ohne dabei die Aktionäre an der Unter nehmens leitung be teili gen zu müssen und 
so die Rechte der Gesellschafter zu ver wässern .196 Ein vor diesem Hinter grund zunächst mit dem 
Rechts formwechsel in Zusammen hang ge brachter Börsengang von Bertels mann wurde inzwi-
schen jedoch bis auf Weiteres ver worfen .197 Nach Aussage des Bertels mann-Vorstands vorsitzen den 
Thomas Rabe war ein Börsengang nur eine Option für eine Kapital aufnahme, eine weitere der 
Ver kauf von Teilen von Tochter gesell schaften .198 Dieser zweite Weg zur Kapital beschaf fung wurde 
durch die Börsen platzie rung von Aktien der RTL Group S . A . im Umfang von 25,5 Mio . Stück (rund 
16,6 %) im April  2013 ge wählt .199 Bertels mann bleibt mit 75,1 % weiter hin Mehr heits aktionär der 
RTL Group S . A . (zur RTL Group S . A . s . unten 1 .2 .1 .5 .1) .

1.2.1.3 Konzernzahlen

Bertels mann zählt mit einem Umsatzerlös von rund 16,36 Mrd . Euro im Jahr 2013 (2012: 16,07 Mrd .   
Euro)200 zu den welt weit größten Medien konzernen . Fast zwei Drittel der Umsätze werden dabei 
außerhalb Deutschlands ge neriert .

Im voran gegangenen Berichts zeitraum (vgl . Konzentra tions bericht der KEK, 2010, Kapitel III 1 .2 .1) 
hatte die Bertels mann  AG mit 16,1  Mrd .  Euro Umsatz im Jahr 2008 rück blickend auf zehn Jahre 

194 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 171.
195 Siehe zum Anteils rück kauf bereits Konzentra tions bericht der KEK, 2007, Kapitel  II 1.2.1.1, sowie Beschluss der KEK vom 

11. 07. 2006 i. S. RTL Group S. A., Az.: KEK  341.
196 Vgl. Handels blatt, Artikel vom 14. 06. 2012, „Erfolgs weg zum Kapitalmarkt“.
197 Vgl. z. B. Handels blatt, Artikel vom 02. 09. 2012, „Bertels mann ver zichtet auf Börsengang“ sowie Interview mit Thomas 

Rabe vom 27. 05. 2013, „Schrumpfkurs? Wir haben das ge dreht“.
198 Vgl. Frank furter Allgemeine Zeitung, Interview mit Thomas Rabe vom 13. 09. 2012, „Bertels mann braucht Eigen kapital 

in Milliardenhöhe“.
199 Vgl. Beschluss der KEK i. S. RTL vom 09. 04. 2013, Az.: KEK  737.
200 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 93 ff.
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Abbil dung  III – 4: Ver anstalter beteili gungen und zuzu rechnende Programme der RTL Group im bundes-
weiten Fernsehen

Quelle: KEK (Stand: 7/2014)
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das niedrigste Umsatzer gebnis und mit 270  Mio .  Euro den niedrigsten Nettogewinn der letzten 
fünf Jahre erzielt . In der Folge sind die Umsatz zahlen weiter ge sunken und fanden 2010 ihren 
Tiefst stand bei 15,1 Mrd . Euro (2009 und 2011 jeweils 15,4 Mrd . Euro) . Mit einem Umsatz von rund 
16,4 Mrd . Euro im Jahr 2013 wird das Niveau aus 2008 wieder gering fügig über troffen . Dem steht 
die Ent wick lung der Konzernergeb nisse ent gegen: Während sich die Wirtschafts- und Werbekrise 
im Jahr 2009 deut lich im Ergebnis der Bertels mann  AG nieder schlug (35  Mio .  Euro), konnte der 
Konzern auf grund der konjunkturellen Erholung, insbesondere in den Werbemärkten, bereits im 
Folgejahr ein Ergebnis von 656  Mio .  Euro bei einer Rekordumsatz rendite von 12,1 %201 vor weisen . 
Im Jahr 2013 betrug das Konzernergebnis 870 Mio . Euro . Die wirtschaft lichen Schulden202 konnten 
weiter auf rund 4,2  Mrd .  Euro gesenkt werden (2008: rund 6,6  Mrd .  Euro) .203
Zu den Unter nehmens bereichen von Bertels mann zählen

– die RTL Group  
(Fernseh- und Hörfunk veranstal tung, Inhalteproduk tion, Rechtehandel, s . 1 .2 .1 .5 .1)

– Gruner  + Jahr  
(Zeitschriften, s . 1 .2 .1 .5 .2)

– Penguin Random House  
(Buch verlage, s . 1 .2 .1 .5 .3)

– Arvato  
(Outsourcing-Dienst leis tungen, s . 1 .2 .1 .5 .4) und

– Be Printers  
(Druck, s . 1 .2 .1 .5 .5) .

Unter „Corporate Invest ments“ werden darüber hinaus Aktivi täten zusammen gefasst, die nicht als 
eigenständige Unter nehmens bereiche ge führt werden . Hierzu zählen das Musikrechte unterneh-

201 Bezogen auf das Operating EBIT.
202 Nettofinanz schulden zuzüg lich Pensions rückstel lungen.
203 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, „Bertels mann  – Auf einen Blick“ und S. 71 f.

Abbil dung  III – 5: Konzernumsatz der Bertelsmann SE & Co. KGaA nach Regionen im Jahr 2013

Quelle: Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co . KGaA 2013, S . 69
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men BMG sowie die Fonds BDMI und BAI, die in schnell wachsende Start-ups in den USA, Europa 
und Asien investie ren . Über den University Ventures Fund be teiligt sich Bertels mann zudem an 
Educa tion-Angeboten . Außerdem sind bei den Corporate Invest ments die noch ver bleiben den 
Club- und Direktmarketing geschäfte an gesiedelt .

Der größte Anteil am Umsatz von Bertels mann wird mit 36,5 % von der RTL Group er wirt schaf-
tet, ge folgt von Arvato mit einem Anteil am Umsatz in Höhe von 27,3 % (Summe der Segmente 
vor Corporate Invest ments, Corporate und Konsolidie rung) .

1.2.1.4 Strukturelle Ver ände rungen und medien relevante Portfoliomaßnahmen

Der Bertels mann-Konzern hat seit dem voran gegangenen Berichts zeitraum umfang reiche Portfolio-
maßnahmen durch geführt: Zu Beginn des Jahres 2009 wurden die Geschäfte der Direct Group 
in Großbritannien, in den Niederlanden und im flämischen Teil Belgiens ver äußert . Im Jahres verlauf 
2010 trennte sich die Direct Group dann von ihren geschäft lichen Aktivi täten in Italien, Portugal, 
Aus tralien und Neuseeland . Die Hälfte der von der Direct Group ge haltenen Anteile am spanischen 
Club Circulo de Lectores wurde von der spanischen Medien gruppe Planeta über nommen . Im 
Mai 2011 wurde der Geschäfts bereich Direct Group France, zu dem das französisch sprachige Club-
geschäft und die Buch handels kette Chapitre . com ge hörten, an die private US-Invest ment gesell-
schaft Najafi Companies ver kauft und die Direct Group als eigenständi ges Segment des Bertels-
mann-Konzerns auf gelöst . Die ver bleiben den Club- und Direktmarketing geschäfte in Deutschland 
und Spanien sowie in Osteuropa (Russ land, Ukraine, Tschechien und Slowakei) werden von der 
Konzernlei tung nicht mehr ge sondert ge steuert und künftig organisatorisch unter „Corporate 
Invest ments“ ge führt .204

Bertels mann hat nach dem Rückzug aus dem früheren Musik verlags- und dem tradi tio nellen 
Tonträger geschäft Ende 2008 zusammen mit Kohl berg Kravis Roberts  & Co . (KKR) das Gemein-

204 Geschäfts berichte der Bertels mann SE  & Co. KGaA für die Jahre 2009 (S. 55), 2010 (S. 63) und 2011 (S. 49).

Abbil dung  III – 6: Anteil der Unter nehmens bereiche der Bertelsmann SE & Co. KGaA am Gesamtumsatz im 

Jahr 2013

Quelle: Bertels mann Geschäfts bericht 2013, „Bertels mann auf einen Blick“; Summe der Segmente vor Corporate Invest-
ments, Corporate und Konsolidie rung .
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schafts unternehmen BMG Rights Management (BMG) ge gründet (Bertels mann 49 %, KKR 51 %) .205 
Im Jahr 2013 hat Bertels mann das heute welt weit viert größte Musikrechte unternehmen vollständig 
über nommen .206 Der BMG-Musikrechtekatalog wurde durch die Über nahme der Musik verlage 
Cherry Lane, Chrysalis (Billy Idol, David Bowie, Jethrow Tull, Kylie Minogue, John Denver, Leonard 
Cohen, Runrig, Sheryl Crow, Tears for Fears), Bug Music (Johnny Cash, Willie Dixon, Muddy Waters, 
Iggy Pop, Kings of Leon), R2M Music (12 .000  Songrechte, darunter fast alle Songs der Band Die 
Toten Hosen), Francis Dreyfus Music (Jean-Michel Jarre) und die Über nahme von Mute Records 
(Depeche Mode, Erasure, Nick Cave  & The Bad Seeds) sowie Virgin Music Publis hing UK, Virgin 
Europe, Virgin US und Famous Music UK (zusammen rund 30 .000  Songs, u . a . von Kurt Cobain, 
Lenny Kravitz, Gary Barlow, Human League und Iggy Pop) weiter aus gebaut .207 Die Aktivi täten der 
BMG werden nicht als eigener Geschäfts bereich aus gewiesen, sondern unter „Corporate Invest-
ments“ ge führt .

Bertelmann hat die Beteili gung an der RTL Group S. A. im April  2013 von vormals 91,57 % 
durch eine Börsen platzie rung von Aktien auf nunmehr 75,1 % ver ringert .208 Die RTL Group selbst 
hat im Juli  2010 die von ihr im Jahr 2005 vollständig über nommene britische Fernsehsender-
gruppe Five Group wieder ver äußert .209 Zudem hat sie im Februar 2012 ihre Anteile an der griechi-
schen Alpha Media Group in Höhe von 70 % vollständig an den Mitgesellschafter über tragen und 
sich damit auch aus dem griechi schen TV-Markt zurück gezogen .210 In Russ land hatte die RTL 
Group im Jahr 2011 zunächst ihren Anteil in Höhe von 30 % am Sender Ren TV an den Mehr heits-
gesellschafter National Media Group (NMG) über tragen und im Gegen zug eine Beteili gung in 
Höhe von 7,5 % an NGM er halten .211 Auch diese Beteili gung wurde inzwischen ver kauft und damit 
die Aktivi täten im russischen Medien markt beendet .212 In den Niederlanden hat die RTL Group 
2011 hingegen die rest lichen Anteile in Höhe von 26,3 % an RTL Nederland (RTL  4, RTL  5, RTL  7, 
RTL  8, RTL Lounge und RTL Crime) von der Talpa Media Holding zurück erworben und ist damit 
wieder Alleingesellschafterin . Im Gegen zug wurden sämt liche Anteile an Radio 538, Radio 10 Gold 
und Slam FM auf die Talpa Media über tragen . In Ungarn hat die RTL Group 2011 weitere 31 % des 
Markt führers RTL Klub über nommen und hält nunmehr 98 % der Anteile, die rest lichen 2 % liegen 
bei der Bank Sal . Oppenheim . Zudem hat die RTL Group in Ungarn sämt liche Anteile an einer 
Gruppe von sieben Kabel kanälen (Cool, Film+, Film+2, Reflektor, Prizma, Sorozat+, Muzsika TV) 
über nommen . In Kroatien hat die RTL Group 2011 von ihren Geschäfts partnern Atlantic und 
Agrokor deren Anteile an RTL Hrvatska (RTL Televizija, RTL  2) in Höhe von jeweils 13 % über-
nommen und hält damit nunmehr sämt liche Anteile .213 Im November 2012 hat die RTL Group mit 
Big RTL Thrill in Indien das erste Programm außerhalb Europas ge startet .214 Zudem hat die RTL 
Group mit der CBS Studios Inter national, einer Tochter gesell schaft der CBS Corpora tion, im August   
2013 das Gemeinschafts unternehmen RTL CBS Asia Enter tainment Network ge gründet, welches 

205 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2009, S. 55.
206 Vgl. Bertels mann-Pressemittei lung vom 02. 04. 2013, „Bertels mann schließt Über nahme von BMG ab“.
207 Vgl. Bertels mann-Pressemittei lungen vom 03. 01. 2013, 09. 03. 2012, 13. 09. 2011, 29. 11. 2010, www.musikmarkt. de, „BMG: 

EU winkt Über nahmen von Virgin Music und Famous UK durch“ (Artikel vom 16. 05. 2013) sowie die Geschäfts berichte 
der Bertels mann SE  & Co. KGaA für die Jahre 2012 (S. 71), 2010 (S. 63) und 2011 (S. 41).

208 Vgl. Beschluss der KEK i. S. RTL vom 09. 04. 2013, Az.: KEK  737.
209 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2010, S. 63.
210 Geschäfts berichte der Bertels mann SE  & Co. KGaA für 2011 und 2012 (jeweils S. 57).
211 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2012, S. 165; www.rtlgroup. com, Unter punkt: Opera tions/Others (Stand: 07/2013).
212 RTL-Pressemitteilung vom 19. 09. 2013, „RTL Group has sold its shareholding in National Media Group“ (abrufbar unter 

www.rtlgroup. com).
213 RTL-Pressemitteilung vom 25. 07. 2011, „RTL Group acquires the remaining shareholding in RTL Hrvatska“ (abrufbar unter 

www.rtlgroup. com); Geschäftsbericht der Bertelsmann SE  & Co. KGaA 2011, S. 49.
214 Als Gemeinschafts unternehmen mit Reliance Broadcast Network; Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2012, S. 12, 28.
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seit September  2013 das Pay-TV-Programm RTL CBS Enter tainment in Südostasien215 ver anstaltet 
und dort im Frühjahr 2014 zusätz lich mit dem Programm RTL CBS Extreme auf Sendung gehen 
will .216

Hinsicht lich des Unter nehmens bereichs Arvato wurde im Jahr 2011 eine umfassende Neu-
organisa tion an gelegt und mit der Aus gliede rung wesent licher Teile des Druck geschäfts (u . a . 
Prinovis) in eine eigene Einheit, den neu geschaffenen eigenständi gen Unter nehmens bereich Be 
Printers, zum 01 . 01 . 2012 um gesetzt . Unter Be Printers sind die europäi schen Tiefdruckaktivi täten 
sowie die Offset-Druckereien von Arvato in Südeuropa, den USA und Kolumbien zusammen-
gefasst .217 Zuvor hat Arvato im November  2011 die bislang von Gruner  + Jahr am Tiefdruck unter-
nehmen Prinovis ge haltenen Gesellschafter anteile über nommen und die eigene Beteili gung damit 
auf 74,9 % erhöht, die Axel Springer SE hält un verändert 25,1 % .218 Zudem ist das bis dahin Arvato 
zu geordnete Direkt vertriebs geschäft Inmediaone aus gegliedert worden und nunmehr dem Bereich 
„Corporate Invest ments“ zu geordnet . Die neue Organisa tions struktur soll die strategi sche Aus rich-
tung von Arvato als „Business-Process-Outsourcing-Dienst leister“ wider spiegeln .219

Durch den Zusammen schluss von Arvato Infoscore und Gothia ent steht der dritt größte Anbie-
ter im Business-Informa tion- und Finanzdienst leis tungs sektor in Europa .220

Im Juli 2013 haben Bertels mann und Pearson PLC den Zusammen schluss von Teilen ihrer Buch-
verlags geschäfte Random House und Penguin Group durch die Gründung des Gemeinschafts-
unternehmens Penguin Random House ab geschlossen . Bertels mann hält daran 53 % der Anteile, 
Pearson 47 % .221 Penguin Random House umfasst alle Ver lags einheiten von Random House und 
der Penguin Group in den USA, Kanada, Großbritannien, Aus tralien, Neuseeland und Indien, die 
Penguin-Verlagsaktivi täten in Asien und Südafrika sowie die Random-House-Verlage in Spanien 
und Lateinamerika .222 Die deutsche Ver lags gruppe Random House mit Sitz in München ist nicht 
Teil des Zusammen schlusses, sondern ver bleibt weiter hin bei Bertels mann .223 Die spanisch spra-
chigen Ver lage, vormals Random House Mondadori, firmie ren seit November  2013 als Penguin 
Random House Grupo Editorial . Random House Mondadori, ein 2001 ge gründetes 50/50-Joint-
Venture der Ver lags gruppen Random House und Mondadori, wurde im Dezember 2012 vollständig 
von Bertels mann über nommen .224

Im Jahr 2010 hat die RTL Group S . A . ihre hälftige Beteili gung an der bis dahin zusammen mit 
der ProSiebenSat .1 Media  AG be triebenen Ver wer tungs gesell schaft VG Media225 ver kauft .226 Ihre 
Urheber- und Leis tungs schutz rechte ver wertet die Medien gruppe RTL Deutschland seit 2011 
selbst .

215 Bislang in Thailand, Malaysia, Singapur und den Philippinen auf Sendung, zusätz lich ge plant unter anderem: Hong 
Kong, Indonesien, Taiwan und Vietnam.

216 www.rtlgroup. com (Stand: 11/2013); Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 52.
217 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2012, S. 57 und 70.
218 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2011, S. 49.
219 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2011, S. 22 und 49.
220 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 41.
221 Bertelsmann-Pressemittei lung vom 01. 07. 2013, „Bertels mann und Pearson be siegeln die Gründung von Penguin 

Random House“ (ab rufbar unter www.bertelsmann. de); vgl. zum Vor haben bereits Geschäfts bericht der Bertels mann 
SE  & Co. KGaA 2012, S. 57.

222 Bertelsmann-Pressemittei lung vom 01. 07. 2013, „Bertels mann und Pearson be siegeln die Gründung von Penguin 
Random House“ (ab rufbar unter www.bertels mann. de).

223 Bertelsmann-Pressemittei lung vom 01. 07. 2013, „Bertels mann und Pearson be siegeln die Gründung von Penguin 
Random House“ (ab rufbar unter www.bertels mann. de).

224 Bertels mann-Pressemittei lung vom 05. 11. 2013, „Aus Random House Mondadori wird Penguin Random House Grupo 
Editorial“ (ab rufbar unter www.bertelsmann. de); Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2012, S. 58.

225 VG Media Gesell schaft zur Ver wertung der Urheber- und Leis tungs schutz rechte von Medien unternehmen mbH.
226 www.wuv.de/medien/rtl_steigt_komplett_aus_der_vg_media_aus (Artikel vom 19. 04. 2010).
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1.2.1.5 Geschäfts bereiche

1.2.1.5.1 RTL Group

Die RTL Group ist der größte europäi sche Unter hal tungs konzern mit Beteili gungen an 54 Fernseh-
sendern und 27  Radiosta tionen in zwölf Ländern sowie an Produk tions gesell schaften welt weit .227 
Die RTL Group er wirtschaftete im Geschäfts jahr 2013 einen Gesamtumsatz von 5,9 Mrd . Euro (2012: 
6,0  Mrd .  Euro), davon ent fielen 34 % auf die RTL Medien gruppe Deutschland .228 Deren Fernseh-
programme waren mit 2 Mrd . Euro Umsatz im Jahr 2013 (2012: 1,98 Mrd . Euro) die umsatz stärksten 
der RTL Group .229

Die unter nehmens strategi schen Ziele der RTL Group konzentrie ren sich nach eigenen Angaben 
auf die drei Hauptinvesti tions felder Rundfunk, Inhalteproduk tion und den Digitalbereich .230

Im Rundfunk bereich erklärt die RTL Group den Auf- und Ausbau von Senderfamilien als 
Reaktion auf die zunehmende Zielgruppen fragmentie rung in der digitalen Medien welt zu einer 
wichti gen Aufgabe . Vor diesem Hinter grund hat die RTL Group Senderfamilien in Westeuropa auf-
gebaut, die in den jeweili gen Märkten führend sind oder zu den beiden stärksten Unter nehmen 
zählen . Die be stehen den Aktivi täten wurden durch neu auf gesetzte Programme wie RTL Nitro, 
Passion, RTL Crime, RTL Living und Geo Television in Deutschland, W9 und 6ter in Frank reich, RTL 
Lounge, RTL Crime und RTL Telekids in den Niederlanden sowie RTL  2 in Kroatien er weitert . 
Zudem hat die RTL Group in Ungarn durch den Erwerb von sieben Kabelprogrammen im Jahr 
2011 sowie dem Start des neuen Programms RTL  II im darauffolgen den Jahr die bereits be ste-
hende Sender familie er weitert und die Markt führer schaft ver festigt . Zudem ist die geografi sche 

227 www.rtlgroup.com/www/htm/ataglance. aspx (Stand: 05/2014); zu den Hörfunk beteili gungen in Deutschland nach 
Erkennt nissen der KEK siehe Kapitel  III 2.1.1.6, Tabelle  III – 20.

228 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 107.
229 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 14.
230 www.rtlgroup. com, Profile/Group Strategy (Stand: 05/2014).

Die Summe der Prozentwerte ergibt 103,7 %; davon sind 3,7 % aufgrund von Verrechnung/Eliminierung abzuziehen.
1)  Unter dem Dach der FremantleMedia sind die Produk tions unternehmen der RTL Group zusammen gefasst; die wichtigsten 
Produk tions märkte der FremantleMedia sind die USA, Deutschland, Frank reich, Italien und Großbritannien.

Abbil dung  III – 7: RTL Group; Konzernumsatz nach Regionen im Jahr 2013

Quelle: Geschäfts bericht der RTL Group S . A . 2013, S . 107 .
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Expansion in Wachstums regionen ein fortbestehen des Ziel der Gruppe . Ende 2012 startete die RTL 
Group vor diesem Hinter grund zusammen mit dem Reliance Broadcast Network (50/50-Joint-
Venture) in Indien Big RTL Thrill, das erste RTL-Programm außerhalb Europas . Im August  2013 
folgte eine Partner schaft mit der CBS Studios Inter national zur Ver anstal tung von zwei Pay-TV-
Programmen in Südostasien, einem Markt mit 113 Mio . potenziellen TV-Haushalten . Nach RTL CBS 
Enter tainment HD ging im Frühjahr 2014 RTL CBS Extreme HD auf Sendung . Bei der Wachstums-
strategie setzte die RTL Group weiter hin einen Fokus auf den Ausbau von werbeunabhängi gen 
Erlös quellen als zweites finanzielles Standbein . Dies geschieht insbesondere durch den Ausbau der 
Inhalteproduk tion und Diversifika tions geschäfte (Musik, DVDs, Lizenzrechte) .231

Bei der Inhalteproduk tion und dem Ausbau von werbeunabhängi gen Erlös quellen kommt 
Fremantle Media eine wichtige Rolle zu . Fremantle Media soll vor allem in den Bereichen Unter-
haltung, US Drama, Kinderprogramm, Spiele und Online-Video weiter hin Eigentums rechte und 
Nutzungs möglich keiten ent wickeln und zukaufen .232

Im Digitalbereich plant die RTL Group eine starke Cross-Platt form-Präsenz ihrer Marken und 
Inhalte auf allen Endgeräten (Internetangebote, Ab rufdienste) . Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Bereit stel lung nicht-linearer Video-Abrufangebote, deren Nutzung stark zunimmt . So wurden für 
die Programme der RTL Group eigene Abruf-Portale ein gerichtet (z . B . die „Now“-Angebote in 
Deutschland, der M6  Replay-Service in Frank reich und RTL  XL in den Niederlanden) .233

Fernsehen
Der RTL Group S . A . werden über ihre mittel baren Tochter gesell schaften und auf grund von die 
Zurech nung be gründen den Beteili gungen die frei empfang baren Programme RTL Television, RTL 
Nitro, VOX, n-tv, RTL  II und SUPER RTL sowie die Bezahlfernsehprogramme RTL Crime, RTL 
Living, GEO Television, Passion und auto motor und sport channel –  letzte res im Konzern-
verbund mit Bertels mann  – zu gerechnet . Die deutschen RTL-Sender treten seit November  2007 
unter der Dachmarke „Medien gruppe RTL Deutschland“ auf .234

Ferner ist die RTL Television GmbH an den Regionalfenster veranstaltern RTL Nord GmbH 
(Regionalfenster in Nieder sachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein), RTL West GmbH 
(Regionalfenster in Nordrhein-West falen) und RTL Hessen Programm fenster GmbH (Regionalfenster 
in Hessen) Alleingesellschafter oder zumindest mehr heit lich be teiligt .

Der durch schnitt liche Zuschauer anteil der der RTL Group S . A . zurechen baren Programme lag 
bei den Zuschauern ab drei Jahren im Jahr 2013 bei durch schnitt lich 24,6 % . RTL Television stellt 
dabei das zuschauer anteils stärkste Programm im bundes weiten privaten Fernsehen der Gruppe dar . 
Die Zuschauer anteile der RTL Group S . A . liegen seit September 2002 über den der ProSiebenSat .1 
Media AG zuzu rechnen den Sender (siehe Kapitel  III 1 .1 .2, Abbil dung III – 3) . Die der RTL Group S . A . 
zurechen baren und von der AGF/GfK aus gewiesenen Programme er zielten zwischen 2003 und 
2013 bei den Zuschauern ab drei Jahren im Jahres durchschnitt folgende Zuschauer anteile:

Im Rahmen der medien konzentra tions recht lichen Prüfung hat die KEK hinsicht lich des der RTL 
Group zuzu rechnen den Gesamt zuschauer anteils sowie in Anbetracht der sonsti gen medien rele-
vanten Aktivi täten der Gruppe und des Bertels mann-Konzerns bislang keine vor herrschende 
Meinungs macht fest gestellt .235 Den Bertels mann und der RTL Group im Rahmen von § 26 Abs . 2 
Satz 2, 2 . Alternative RStV zuzu rechnen den Aktivi täten auf medien relevanten ver wandten Märkten, 

231 www.rtlgroup. com, Profile/Group Strategy (Stand: 05/2014).
232 www.rtlgroup. com, Profile/Group Strategy (Stand: 05/2014).
233 www.rtlgroup. com, Profile/Group Strategy (Stand: 05/2014).
234 Pressemittei lung vom 07. 11. 2007, www. rtl-television. de.
235 Vgl. zuletzt Beschlüsse der KEK vom 13. 11. 2012 i. S. RTL, Az.: KEK  711, vom 11. 12. 2012 i. S. RTL  II, Az.: KEK  732, i. S. RTL 

vom 09. 04. 2013, Az.: KEK  737, und i. S. GEO Television vom 12. 11. 2013, Az.: KEK 758-1).
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maß geblich den Bereichen Hörfunk, Publikums zeitschriften und Onlineaktivi täten, hat die KEK 
zuletzt ein Gewicht bei gemessen, das in etwa 6,4 % bis 7,3 % Zuschauer anteilen im Fernsehen 
ent spricht .236 Von der Summe der er reichten Zuschauer anteile im Fernsehen und dem vor benann-
ten Zuschlag für Aktivi täten auf medien relevanten ver wandten Märkten waren stets Bonuspunkte 
in Höhe von 5 % für Regional- und Dritt fensterprogramme im Programm von RTL Television anzu-
rechnen . Die nach § 26 Abs . 2 Satz  2, 2 . Alternative RStV für die Ver mutung vor herrschen der Mei-
nungs macht maß gebliche Schwelle von 30 % wurde damit weder von Bertels mann noch der RTL 
Group er reicht, allerdings zeit weise nur noch gering fügig unter schritten .

Im Werbemarkt ver fügte die RTL Group im Jahr 2013 in Deutschland über einen Anteil am 
gesamten Bruttowerbeumsatz von 40,3 % (ProSiebenSat .1 Media  AG: 43,4 %) .237 Auf dem für die 
Zielset zungen der Vielfalt siche rung beacht lichen Fernsehwerbemarkt hat die RTL Group damit 
eine marktbeherrschende Stellung inne; durch den er reichten Werbemarktanteil sowie den zusam-
men mit der ProSiebenSat .1 Media  AG er reichten Marktanteil von über 80 % werden die Ver-
mutungs regeln des § 19 Abs . 3 Satz 1 und Satz 2 Nr . 1 GWB zur Annahme einer marktbeherrschen-
den Stellung erfüllt .238

Die IP Deutschland GmbH, eine 100 %ige Tochter gesell schaft der RTL Television GmbH, ist die 
Ver mark tungs gesell schaft der Medien gruppe RTL Deutschland und betreut den Werbezeiten-
verkauf für die Fernsehprogramme RTL Television, VOX, SUPER RTL, RTL NITRO und n-tv sowie die 
Online- und Mobile-Platt formen der Gruppe . Zusätz lich werden externe Webseiten exklusiv oder 
kovermarktet .

236 Vgl. zuletzt Beschlüsse der KEK vom 13. 11. 2012 i. S. RTL, Az.: KEK  711, vom 11. 12. 2012 i. S. RTL  II, Az.: KEK  732, und i. S. 
RTL vom 09. 04. 2013, Az.: KEK  737.

237 Vgl. Kapitel  III 2.3.3.2, Tabelle  III – 116.
238 Vgl. zuletzt Beschlüsse der KEK vom 13. 11. 2012 i. S. RTL, Az.: KEK  711, vom 11. 12. 2012 i. S. RTL  II, Az.: KEK  732, und i. S. 

RTL vom 09. 04. 2013, Az.: KEK  737.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RTL Television 14,9 13,8 13,2 13,0 12,4 11,7 12,5 13,6 14,1 12,3 11,3
RTL  II 4,7 4,9 4,2 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 3,6 4,0 4,2
Super RTL 2,7 2,7 2,8 2,6 2,5 2,4 2,5 2,2 2,2 2,1 1,9
VOX 3,5 3,7 4,2 4,5 5,6 5,3 5,4 5,6 5,6 5,8 5,6
n-tv 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
RTL NITRO* – – – – – – – – – 0,3 0,7
RTL Crime – – – – k . A . k . A . k . A . k . A . k . A . k . A . k . A .
RTL Living – – – – k . A . k . A . k . A . k . A . k . A . k . A . k . A .
GEO Television – – – – – – – – – – –
Passion – – – – k . A . k . A . k . A . k . A . k . A . k . A . k . A .
auto motor und 
sport channel – – – – – – k . A . k . A . k . A . k . A . k . A .

∑ RTL Group 26,4 25,6 25,0 24,4 24,9 24,0 25,2 26,1 26,5 25,4 24,6

Anteile an der täglichen durch schnitt lichen Sehdauer, Zuschauer ab drei Jahren; Mo.–So., 3:00 Uhr – 3:00 Uhr, repräsentativ für Fern-
seh  haushalte in Deutschland, in %.
Für die Pay-TV-Programme RTL Crime, RTL Living, GEO Television, Passion und auto motor und sport channel liegen keine ge son-
dert aus gewiesenen Zuschauer anteile vor.
* RTL NITRO ist seit 01. 04. 2012 auf Sendung.

Tabelle  III – 8: Zuschauer anteile der Programme der RTL Group

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung .
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Hörfunk
Die RTL Group hält nach eigenen Angaben Beteili gungen an insgesamt 27  Radiosendern .239 Die 
nach Umsatz (2013: 175  Mio .  Euro) und Gewinn (2013: 29  Mio .  Euro EBITA) be deutendsten Radio-
aktivi täten der Gruppe sind dabei die RTL-Radioprogramme in Frank reich, im Wesent lichen RTL, 
RTL  2 und Fun Radio .240 Der Großteil der Hörfunk beteili gungen besteht an Hörfunksendern in 
Deutsch land, auf grund medien recht licher Beschrän kungen jedoch über wiegend in Form von 
Minder heits beteili gungen .241 Die Beteili gungen an den deutschen Hörfunk veranstaltern sind unter 
dem Dach der RTL Radio Deutschland GmbH ge bündelt (s . Kapitel  III 2 .1 .1 .6, Tabelle  III – 20) . Mit 
diesen er zielte die RTL Group im Jahr 2013 ein EBITA in Höhe von 10 Mio . Euro (2012: 12 Mio . Euro) .242

Fernsehinhalteproduk tion
Die Aktivi täten der RTL Group in den Bereichen Fernsehinhalteproduk tion, Rechtehandel und 
Lizenzen sind im Unter nehmen Fremantle Media ge bündelt, welches nach eigenen Angaben zu 
den größten inter nationalen Produk tions unternehmen außerhalb der USA zählt .243 Die zu Fremantle  
Media ge hören den Produk tions unternehmen haben im Jahr 2013 in 117  Gebieten/Ländern mehr 
als 8 .500  Programm stunden produziert, darunter Fernsehformate wie „Idols“ („Deutschland sucht 
den Superstar“), „The X  Factor“, „Got Talent“ („Das Supertalent“), „Bauer sucht Frau“ und „Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten“ .244 Die Fremantle Media er zielte im Jahr 2013 einen Umsatz von 1,533 Mrd .   
Euro (2012: 1,711 Mrd . Euro) und einen Gewinn (EBITDA) von 136 Mio . Euro (2012: 138 Mio . Euro) .245

Dachgesell schaft aller deutschen Produk tions aktivi täten der Fremantle Media ist die UFA Film & 
TV Produk tion GmbH („UFA“) . Die UFA-Gruppe hat 2012 eine interne Umstrukturie rung vor ge-
nommen . Die bislang zum Produk tions unternehmen ge hören den Einheiten UFA Fernsehproduk-
tion, UFA Filmproduk tion, team Worx, Phoenix Film und UFA Cinema (zusammen dem Bereich „UFA 
Fiction“ zu geordnet), Grundy Light Enter tainment und UFA Enter tainment (Bereich „Enter tainment“) 
sowie Grundy UFA (Bereich „Daily Drama“) wurden auf gelöst . Die „neue“ UFA besteht nunmehr 
aus den drei Produk tions bereichen UFA FICTION (z . B . „Der Minister“, „Unsere Mütter, unsere Väter“, 
„George“, „Nacht über Berlin“, „Der Turm“), UFA SERIAL DRAMA (z . B . „Guten Zeiten, schlechte 
Zeiten“, „Ver botene Liebe“, „Alles was zählt“, „Unter Uns“, „Bella Block“, „Danni Lowinski“, 
„SOKO 5113“, „SOKO Leipzig“) und UFA SHOW & FACTUAL (z . B . „Deutschland sucht den Superstar“, 
„X  Factor“, „Das Supertalent“, „Bauer sucht Frau“) .246

239 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 63; Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 175.
240 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 124 f.
241 Ende 2013 be standen Beteili gungen an 17  Radiosta tionen; Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 131.
242 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 131.
243 www.rtlgroup. com, Profile/ The business units (Stand: 05/2014).
244 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 114 f.
245 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 114.
246 Süd deutsche Zeitung, „Teamworx gibt es nicht mehr“, Artikel vom 09. 08. 2013; www.ufa.de/company/ufa/ (Stand: 

05/2014).

Land Programm stunden 2012 Programm stunden 2013

USA 956 967
Deutschland 798 790
Frank reich 648 608
Italien 453 350
Großbritannien 419 280

Tabelle  III – 9: Von Fremantle Media produzierte Programm stunden nach Ländern

Quelle: Geschäfts berichte der RTL Group S . A . 2012, S . 118, und 2013, S . 116 .
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Bei der Medien gruppe RTL Deutschland liefert die RTL-Produk tions tochter info Network GmbH 
die täglichen und wöchent lichen Nachrichten und Magazinformate für die deutschen RTL-Aktivi-
täten . Zu den Produk tionen ge hören u . a . die regelmäßigen Sendun gen „RTL Aktuell“, „RTL Nacht-
journal“, „Punkt 6“, „Punkt 9“, „Punkt 12“, „Explosiv“, „Exclusiv“, „Extra“, „VOX News“ und „Prominent!“ . 
Zusätz lich produziert das Unter nehmen seit Januar 2012 die Nachrichten für das Programm DMAX . 
Die redaktio nelle Ver antwor tung für die Sendun gen ver bleibt dabei bei den jeweili gen Sendern 
und Redak tionen, um deren eigenständi ges Profil zu wahren .247 Die Medien gruppe RTL Deutsch-
land hält außerdem sämt liche Anteile an den Produk tions firmen NORDDEICH TV Produk tions-
GmbH248 („Rising Star“, „Was ver dienst du?“, „Goodbye Deutschland“) und eine Beteili gung an der 
action concept Film- und Stuntproduk tion („Alarm für Cobra  11“) .249

Von zunehmen der Bedeu tung ist neben der Fernsehinhalteproduk tion die Produk tion von 
Bewegtbildinhalten für den Onlinebereich . Im Juli  2013 hat Fremantle Media eine eigene Ab-
teilung „Digital  & Branded Enter tainment“ ein gerichtet, welche die welt weiten Digital aktivi täten 
wie Second-Screen-Apps, digitale Marken- und Programm verlänge rungen, YouTube und Multi-
Channel-Networks,250 online ver breitete Programme und Soziale Medien koordiniert .251 Fremantle-
Media hat im Jahr 2013 insgesamt 40 neue YouTube-Kanäle ge startet und die Ver brei tung auf 14 
weitere Länder aus gedehnt . Ende 2013 hat Fremantle Media in der Summe 141 YouTube-Kanäle in 
32  Ländern be trieben .252 Darunter be finden sich auch YouTube-Kanäle mit originären, d . h . mit 
speziell und exklusiv für diese produzierten Inhalten („The Pet Collective“, „THNKR“, „eNtR Berlin“ 
und „Trigger“, die beiden letzte ren produziert von der UFA) . Die übrigen YouTube-Kanäle der 
Fremantle Media dienen zur Ver länge rung be stehen der Fernsehformate in den Onlinebereich .253 
Nach eigenen Angaben ent fallen auf Inhalte der Fremantle Media im welt weiten Ver gleich der 
Fernsehproduzenten, Programm veranstalter und Filmstudios die meisten Videoabrufe . Im Jahr 
2013 ent fielen auf Fremantle Media-Inhalte rund 6,7 Mrd . Videoabrufe (2012: 4,5 Mrd . Abrufe); allein 
im Juni  2013 griffen im Internet mehr als 79,7  Millionen Unique User auf Inhalte von Fremantle-
Media zu .254

Über die Zusammen arbeit mit Multi-Channel-Networks intensiviert Fremantle Media die Inhalte-
produk tion und -distribu tion für und über die Videoplatt form YouTube: So arbeitet Fremantle-
Media eng mit BroadbandTV zusammen, dem welt weit dritt größten Multi-Channel-Network, an 
welchem die RTL Group eine 57,5 %-Beteili gung über nommen hat . Zudem hat Fremantle Media 
im September 2013 selbst eine Minder heits beteili gung in Höhe von 26 % an Divimove, dem zweit-
größten Multi-Channel-Network Deutschlands, über nommen und mit diesem eine strategi sche 
Partner schaft geschlossen . Die Zusammen arbeit mit diesen Multi-Channel-Networks ver schafft 
Fremantle Media Zugang zu einer breiten Gruppe von Online-Videonutzern ver schiedener Interes-
sens  bereiche .255

247 www.infonetwork. de; www.mediengruppe-rtl.de/ de/pub/ueber_uns/profil/ infonetwork. cfm (Stand: 05/2014).
248 NORDDEICH TV-Pressemittei lung vom 03. 08. 2012, www. nord deichtv. de.
249 www.mediengruppe-rtl.de/ de/pub/aktivitaeten/programmproduktion. cfm (Stand: 05/2014).
250 Multi-Channel-Networks (MCNs) sind Unter nehmen, die mit mehreren YouTube-Kanälen ver bunden sind und für diese 

in Bereichen wie Produkt entwick lung, Zusammen stel lung des Programms, Finanzie rung, Cross-Promo tion, Partner-
Management, Ver waltung digitaler Rechte, Monetarisie rung/ Ver kauf und/oder Aufbau eines Publikums tätig sind bzw. 
Unter stüt zung leisten und dabei u. a. die Vor teile des konzertierten Auf tretens im Ver bund nutzen; vgl. www.youtube.
com/ yt/creators/ de/mcns. html (Stand: 05/2014).

251 www.fremantlemedia.com/Digital. aspx (Stand: 05/2014).
252 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 117.
253 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2012, S. 119.
254 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 117; UFA-Pressemittei lung vom 25. 09. 2013, „Fremantle Media und das 

europäi sche Multi-Channel Network Divimove ver künden strategi sche Partner schaft“, (ab rufbar unter www.ufa.de/
presse/news/?s=   53499/FremantleMedia_und_das_europ%C3%A4ische_Multi-Channel_Network_Divimove).

255 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 117.
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Fiction-Rechte
Die RTL Group hält über die Fremantle Media Rechte an insgesamt rund 20 .000 Stunden Programm 
in 200 Ländern/Gebieten und sieht sich selbst als größten unabhängi gen Rechtehändler außerhalb 
der USA sowie einen der welt weit größten Produzenten und Distributoren von Unter hal tungs-
marken und -inhalten .256 Daneben ist auch die CLT-UFA Inter national, ein Geschäfts bereich der 
CLT-UFA, mit einem Rechtekatalog von rund 1 .600  Titeln im welt weiten Filmrechtehandel mit 
Schwerpunkt in Europa (Deutschland, Frank reich, den Benelux-Staaten und Osteuropa) aktiv .257 
Zwischen den Bertels mann-Konzerntöchtern Fremantle Media und der neuen, in den USA an-
gesiedelten Einheit Random House Television besteht seit 2012 eine strategi sche Partner schaft zur 
Ent wick lung von Fernsehdrehbüchern basierend auf Romanen und Sachbüchern aus Random-
House-Verlagen .258

Eine Über sicht über die Programm rechte, die sich die RTL Group über Output-Deals und Paket-
verträge mit Hollywood Studios gesichert hat, findet sich in Kapitel  III 2 .2 .1 .1 .3 (s . Tabelle  III – 88) .

Sportrechte
Über ihr Tochter unternehmen UFA Sports ist die RTL Group im Bereich des Sportmarketings aktiv . 
Das Kerngeschäft der im April  2008 neu ge gründeten259 Ver mark tungs agentur liegt im Ver trieb 
von Medien rechten, Sponsorings, Corporate Hospitality und Testimonial rechten sowie in der klassi-
schen Sportmarketing-Beratung .260 Zu den von der UFA Sports ver mark teten Sportarten zählen 
unter anderem Fußball,261 Handball,262 Basketball,263 Boxen264 und Eishockey .265 Die UFA Sports ist 
dabei weniger Sportrechte vermarkter im tradi tio nellen Sinn, die Sportrechte ein- und weiter-
verkauft, sondern ver mittelt und berät vielmehr im Rahmen direkter Ver trags abschlüsse zwischen 
Rechteinhabern und Rechte verwertern .266

Für die Aus strah lung im Programm RTL Television besitzt die Gruppe Rechte für die Formel 1,267 
einzelne Boxkämpfe268 sowie für die Qualifika tions spiele der deutschen Fußball-Nationalmann-

256 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 117; Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2012, S. 213; Mit „unabhängi ger 
Rechtehändler“ ist ver mutlich die gesellschafts recht liche Unabhängig keit von den Hollywood Major Studios ge meint.

257 www. clt-ufa-international.com/ THE_COMPANY (Stand: 05/2014); Die Aktivi täten der CLT-UFA Inter national sind laut 
Geschäfts bericht der RTL Group 2008 (S. 99) jedoch ein geschränkt, in weitere Rechte wird nicht mehr investiert.

258 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2012, S. 34.
259 Die ursprüng liche UFA Sports wurde im Jahr 1992 ge gründet. Sie wurde zunächst Teil der RTL Group, die ihre Beteili-

gung jedoch 2006 vollständig aufgab. Nach Fusionen mit den französi schen Sportrechteagenturen Sport+ und GJCD 
ist hieraus die Sportrechteagentur Sport five hervor gegangen.

260 www.ufasports.com/ufa-sports/profil/ueberblick/ (Stand: 05/2014).
261 Z. B. Ver mark tungs vertrag mit dem slowaki schen Fußball verband und der ersten Fußball liga der Slowakei, Ver wer tungs-

rechte des zyprioti schen Fußball verbands, Ver mark tungs rechte an Spielen der spanischen Fußballnationalmann schaft 
in Asien, dem Mittleren Osten und Nordafrika, Ver mark tungs rechte am DFB-Pokal und die Rechte an Heim- und 
Freundschafts spielen der deutschen Nationalmann schaft in aus gesuchten Ländern in Asien.

262 Sämtliche Ver mark tungs- und Hospitalityrechte des Handball-Bundes ligisten Füchse Berlin.
263 Unter anderem Dienst leister des Deutschen Basketball bunds (DBB) für die Ver mark tung sämt licher Werbe- und media-

len Ver wer tungs rechte im Umfeld der deutschen Basketball-Nationalmann schaft, Ver mark tungs vertrag mit dem Basket-
ball  verband Monten egro.

264 Gesamt vermark tung des Mittelgewichts boxers Felix Sturm.
265 Welt weiter Ver trieb der Medien rechte der Kontinental Hockey League (KHL), der höchsten Eishockey-Spiel klasse und 

gemeinsamen Liga von Russ land, Lettland, Kasachstan, Tschechien, Weiß russ land, der Ukraine und der Slowakei.
266 www.ufasports.com/ufa-sports/profil/agenturmodell/ (Stand: 05/2014).
267 Vertrag mit der Formula One World Cham pions hip Limited (FOWC) über die Free-TV-Übertra gungs rechte bis 2015 (seit 

1991 bei RTL), vgl. RTL-Pressemel dung vom 19. 05. 2011, „20 plus 4: RTL sichert sich im Jubiläums jahr die Formel-1-
Übertra gungs rechte für weitere vier Jahre bis 2015“ (ab rufbar unter kommunika tion.rtl. de).

268 Vertrag mit der Klitschko Management Group über fünf Kämpfe der Klitschko-Brüder, unabhängig davon, welcher der 
beiden im Ring steht; vgl. Handels blatt Online, Artikel vom 05. 11. 2012, „Neuer TV-Vertrag: Klitsch kos boxen weiter bei 
RTL“ (in diesem Rahmen bisher über tragene Kämpfe: Wladimir Klitschko gegen Mariusz Wach (November  2012), 
Wladimir Klitschko gegen Francesco Pianeta (Mai  2013), WM-Kampf im Schwer gewicht zwischen Wladimir Klitschko 
und Alexander Povet kin (Oktober  2013)).
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schaft zur Europameister schaft 2016 in Frank reich und zur Weltmeister schaft 2018 in Russ land .269 
Eine Über sicht über die von der RTL Group und anderen Ver anstaltern ge haltenen Über tra gungs-
rechte für aus gewählte Sportarten findet sich in Kapitel  III 2 .2 .1 .3 (s . Tabelle  III – 97) .

Internetaktivi täten
Die Onlineaktivi täten der Medien gruppe RTL Deutschland werden größtenteils über die RTL inter-
active GmbH ver waltet, einer Tochter gesell schaft der RTL Television GmbH . Zu den insgesamt über 
40  Onlineangeboten der Medien gruppe RTL Deutschland zählen nach eigenen Angaben einige 
der reichweiten stärksten Internet seiten im deutsch sprachigen Raum . Die als „Infotainmentportal“ 
be zeichnete Seite RTL . de ist nach unter nehmens eigenen Angaben eine der populärsten deutschen 
Webseiten mit redak tio nellen An geboten . Das Portfolio wird ergänzt von An geboten wie den 
Senderportalen RTL2 . de, VOX . de, n-tv . de, wetter . de, GZSZ . de, VIP . de, sport . de oder Telebörse . de, 
dem Anleger portal von n-tv . In Zusammen arbeit mit VOX be treibt RTL inter active außerdem die 
Zielgruppen portale Frauenzimmer . de und koch bar . de . Die „NOW“-Portale sind die RTL-Marke für 
nichtlineares Fernsehen; dazu zählen die nach den Programminhalten der jeweili gen Haupt-
programme aus gerich teten Video-on-Demand-Angebote RTL NOW, RTL  II NOW, RTL NITRO NOW, 
n-tv NOW, VOX NOW und SUPER RTL NOW . Diese „NOW“-Angebote ver zeichneten im Jahr 2013 
insgesamt 708  Mio . Videoabrufe (2012: 602  Mio .; 2011: 247  Mio .), was rund 59 % der Videoabrufe 
von Webseiten der Medien gruppe RTL Deutschland ent spricht .270 Daneben besteht die im Jahr 
2006 zunächst als eine für von Nutzern er stellte Inhalte an gelegte Videoclip-Platt form Clipfish . de 
mit den zu gehöri gen Apps für mobile Endgeräte . Diese wurde seit 2008 um professio nell pro-
duzierte Bewegtbildinhalte an gereichert und ist nunmehr zu einer Videoplatt form um gestaltet 
worden, die vollständig auf profes sio nellen Bewegtbildinhalten aufbaut und auf von Nutzern er-
stellte Inhalte ver zichtet .271 Unter der Marke Clipfish be stehen zudem vier Themen kanäle (Unter-
seiten), die auf internet fähigen Fernsehern über die Programme RTL und VOX via HbbTV empfang-
bar sind: die Musik kanäle Clipfish MUSIC und dooloop sowie die Kanäle Clipfish COMEDY und 
Clipfish ANIME .272 Im Jahr 2012 er reichte Clipfish bis zu 3,13  Mio . Unique User im Monat und  ver-
zeichnete monat lich bis zu 7,8  Mio . Visits .273 Zusammen genommen haben die „NOW“-Angebote, 
das Videoclip-Portal Clipfish . de inklusive der Clipfish-HbbTV-Kanäle und die sender- und themen-
bezogenen Internet seiten der Medien gruppe RTL Deutschland nach eigenen Angaben im Jahr 2013 
1,19 Mrd . (2012: 1,18 Mrd .) Abrufe von Videos mit professio nell er stellten Inhalten ver zeichnet, davon 
etwa 16 % (2012: 10 %) über mobile Endgeräte .274 Auf alle Mobilportale und Apps der Medien -
gruppe RTL Deutschland ent fielen 2013 5,53  Mrd . Seiten aufrufe und 187  Mio . Videoabrufe .275

Auf nahezu allen Portalen der Medien gruppe werden Bewegtbildinhalte in Form kurzer Video-
clips integriert . Die fernsehprogramm begleiten den Seiten ent halten dabei jedoch keine Implemen-
tie rung des jeweili gen linearen Programms (kein Livestream) . Die Programme RTL Television, VOX, 
n-tv, RTL NITRO, Super RTL und RTL II werden gegen wärtig jedoch linear über das kosten pflichtige 
Premiumangebot „HiQ“ des Internet-Videodienstes Zattoo sowie im Rahmen des Abonnement-

269 Vgl. RTL-Pressemel dung vom 10. 07. 2013, „Die deutsche Fußball-Nationalmann schaft spielt ab 2014 bei RTL“ (ab rufbar 
unter kommunika tion.rtl. de).

270 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 111.
271 RTL inter active-Pressemittei lung vom 12. 09. 2013, „Neues Logo für Clipfish“ (ab rufbar unter www. rtl-interactive.de/cms/

presse/news. php?id= 1627790).
272 www. rtl-interactive. de, Stand: 05/2014.
273 www. rtl-interactive. de (Stand: 05/2014), mit Ver weis auf AGOF-Reichweiten studie und IVW-Auswei sung.
274 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 111.
275 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 111.
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Angebots des skandinavi schen Internet-TV-Anbieters Magine ver breitet (dort linear und als 
catch-up-TV) .276

Über Bertels mann kommen schließ lich die Online-Auftritte der Print titel von Gruner + Jahr (z . B . 
Brigitte . de, Capital . de, Geo . de) sowie, auf grund der mehr heit lichen Beteili gung von Gruner + Jahr, 
auch die Online-Auftritte der Titel des Motor-Presse-Verlags hinzu .

Das soziale Netz werk wer-kennt-wen . de wird ab Mitte 2014 von RTL inter active nicht weiter 
be trieben .277

Sonstige Geschäfts felder
Die im Übrigen dem Bereich Diversifika tion zu geordneten Aktivi täten der Medien gruppe RTL 
Deutschland werden eben falls von der RTL inter active GmbH betreut . Dies sind im Wesent lichen 
die Bereiche Mobile/ Teletext/IPTV, Media Services (Telefon mehrwertdienste) sowie Lizenzdienst-
leis tungen . Zunehmend produziert RTL inter active auch für das mobile Internet optimierte An-
gebote in Form von Mobilportalen und TV-Apps .278

Zur RTL Group S . A . ge hören darüber hinaus die techni schen Dienst leister Cologne Broad-
casting Center (CBC; Köln) und Broadcasting Center Europe (BCE) in Luxemburg . Eine Beteili gung 
in Höhe von 76,4 % besteht zudem an dem Unter nehmen European News Exchange (ENEX), das 
ein Netz werk für den Aus tausch von Nachrichten unter den als Partner an geschlossenen Sendern 
be treibt (s . Kapitel  III 2 .2 .1 .4 .2, Tabelle  III – 103) .279

Inter nationale Aktivi täten
Die RTL Group S . A . ist in einer Vielzahl von Medien märkten, vor allem in Europa, aktiv . Eine Über-
sicht über wichtige Beteili gungen der RTL Group außerhalb Deutschlands gibt die Tabelle  III – 10 . 
Nicht vollständig auf geführt sind dabei die zahl reichen welt weiten Tochter gesell schaften der im 
Produk tions bereich und Rechtehandel tätigen Fremantle Media-Gruppe (z . B . in Europa, Skandina-
vien, Aus tralien oder Nord- und Südamerika) .280

Die RTL Group S . A . hat ihre Fernsehaktivi täten im Berichts zeitraum in Großbritannien und 
Griechen land auf gegeben, in den Niederlanden, Ungarn und Kroatien dagegen ver stärkt . Neu 
ein gestiegen ist die Gruppe in den indischen und südostasiati schen Markt (s . Kapitel  III 1 .2 .1 .4  – 
Strukturelle Ver ände rungen und medien relevante Portfoliomaßnahmen) . Derzeit hält die RTL 
Group S . A . Fernsehbeteili gungen in acht europäi schen Ländern . Der Schwerpunkt der Aktivi täten 
liegt dabei in Deutschland, Frank reich und den Benelux-Staaten .

Im Bereich Fernsehen er wirtschaftete die RTL Group S . A . im Jahr 2013 den deut lich größten 
Umsatz in Deutschland (2,0 Mrd . Euro), ge folgt von Frank reich (1,38 Mrd . Euro), den Niederlanden 
(455 Mio . Euro) und Belgien (209 Mio . Euro) .281 Insgesamt er zielte die RTL Group S . A . im Jahr 2013 
einen Umsatz in Höhe von rund 5,9 Mrd . Euro .282 Im Ver gleich mit anderen europäi schen Sender-
gruppen ist die RTL Group stark vertikal integriert, insbesondere durch die im Bereich der TV-Pro-
duk tion europa- und welt weit ansässigen Tochter unternehmen .

276 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 111.
277 Pressemel dung der RTL inter active GmbH vom 28. 03. 2014, „RTL inter active wird sich von werkenntwen trennen“ (ab-

rufbar unter www. rtl-interactive.de/cms/presse/news. php?id= 1853506).
278 www. rtl-interactive.de/cms/ueber-uns/unternehmen. php (Stand: 05/2014).
279 www.rtlgroup. com (Stand: 05/2014), Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2012, S. 89.
280 Fremantle Media hat Zweigniederlas sungen in 22  Ländern; Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2012, S. 93.
281 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 107.
282 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 107.
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Land Fernsehen (frei 
empfang bar und  
per Abonnement)

Video-auf-Abruf Hörfunk Inhalteproduk tion, 
 Rechtehandel

Frank reich M6 (48,6 %)
W9 (48,6 %)
6ter (48,6 %)
Paris Première (48,6 %)
Téva (48,6 %)
Série Club (48,6 %)
TF6 (48,6 %)
M6  Music Hits (48,6 %)
M6  Music Black (48,6 %)
M6  Music Club (48,6 %)
Girondins TV (48,6 %)
RTL9 (35 %)

6play (48,6 %)
Golden  
 Moustache (48,6 %)

RTL (100 %)
RTL  2 (100 %)
Fun Radio (100 %)

Fremantle Media  
 France (100 %)
123  Produc tions (100 %)
TV Presse (100 %)
20H50  Television (100 %)
Studio  89 (48,6 %)
SND (48,6 %)

Niederlande RTL  4 (100 %)
RTL  5 (100 %)
RTL  7 (100 %)
RTL  8 (100 %)
RTL Lounge (100 %)
RTL Crime (100 %)
RTL Telekids (100 %)

RTL  XL (100 %)
Videostrip (100 %)
Videoland (65 %)
Movie Max  
 Online (65 %)

Radio Lounge (100 %) Blue Circle (100 %)
Four One Media (100 %)
Fremantle  
 Produc tions (50 %)
Fremantle Media  
 Opera tions (100 %)

Belgien RTL-TVI (66 %)
Club RTL (66 %)
Plug RTL (66 %)

RTL à l’infini (66 %) Bel RTL (44,2 %)
Radio Contact (44,2 %)

Fremantle Media  
 Belgium (100 %)

Luxemburg RTL Télé  
 Lëtzebuerg  (100 %)

RTL Replay (100 %) RTL Radio  
 Lëtzebuerg (100 %)

CLT-UFA Inter - 
 national (100 %)

Den 2 .RTL (100 %) Eldoradio (100 %) ENEX (76,4 %)

Kroatien RTL Televizija (100 %)
RTL  2 (100 %)
RTL Kockica (100 %)

RTL Sada (100 %) Fremantle  
 Produkcija (100 %)

Spanien Antena  3 (20,5 %) Atresplayer (20,5 %) Onda Cero (20,5 %) Fremantle Media 
La Sexta (20,5 %) Europa FM (20,5 %)  Espana (100 %)
Neox (20,5 %)
Nova (20,5 %)
Nitro (20,5 %)
Xplora (20,5 %)
La Sexta 3   
 Todo Cine (20,5 %)
Gol TV (20,5 %)

Ungarn RTL Klub (100 %) RTL Most (100 %) Magyar Grundy UFA (100 %)
RTL  II (100 %)
Cool (100 %)
Film Plusz (100 %)
Film Plus Two (100 %)
Prizma (100 %)
Sorozat Plusz (100 %)
Muzika TV (100 %)

Asien RTL CBS Ent er- 
 tainment HD (70 %)

Fremantle Media India  
 TV Produc tions (100 %)

RTL CBS  
 Extreme HD (70 %)
Big RTL Thrill (50 %)

Tabelle  III – 10: Über sicht über inter nationale Beteili gungen der RTL Group

Quelle: Geschäfts bericht der RTL Group S . A . 2013, S . 86 f .
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1.2.1.5.2 Gruner  + Jahr

Mit dem Druck- und Ver lags haus Gruner + Jahr ist Bertels mann in den Bereichen Zeitschriften und 
Zeitun gen aktiv .283 An Gruner  + Jahr hält Bertels mann 74,9 % der Anteile,284 die rest lichen 25,1 % 
die Ver leger familie Jahr . Gruner  + Jahr ist nach eigenen Angaben mit über 500  Zeitschriften, 
Zeitun gen sowie dazu gehören den Online-Angeboten in über 30  Ländern aktiv .285 Gruner  + Jahr 
er zielte 2013 einen Umsatz von 2,1  Mrd .  Euro (2012: 2,2  Mrd .  Euro) . Davon wurden rund 45 % in 
Deutschland er wirtschaftet .286

Im Bereich der Publikumspresse zählt Gruner  + Jahr neben Bauer, Burda und Springer zu den 
größten Unter nehmen . In Deutschland ver legt die Ver lags gruppe u . a . Zeitschriften in den Segmen-
ten der aktuellen Zeitschriften, Wissens magazine, Wirtschafts presse, Zeitschriften zum Themen-
bereich Wohnen/Leben/Essen, Frauenzeitschriften, Motor- und Sport zeitschriften (s . Kapitel  III 
2 .1 .4 .3 .1, Tabelle  III – 50) .

Unter dem Aspekt des potenziellen Einflusses auf die öffent liche Meinungs bildung sind ins-
besondere die aktuellen Zeitschriften und Magazine von großer Bedeu tung . Sie spielen für die 
öffent liche Diskussion, die Darstel lung von Hinter gründen zum tagesaktuellen Geschehen und 
dessen Einord nung und Kommentie rung eine wichtige Rolle . In diesem Segment ver legt Gruner + 
Jahr die Zeitschrift Stern . Zudem hält Gruner + Jahr eine unmittel bare Beteili gung von 25,25 % an 
der Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH  & Co . KG und 25,5 % an deren Komplementärin, der 
Rudolf Augstein GmbH, die wiederum 1 % der Anteile an der Spiegel-Verlag Rudolf Augstein 
GmbH  & Co . KG hält (zur Zurech nung zu Bertels mann s . Kapitel  III 2 .1 .4 .3 .1) .

Im Zeitungs bereich hält Gruner  + Jahr 60 % der Anteile der Dresdner Druck- und Ver lags haus 
GmbH  & Co . KG (Sächsische Zeitung, Morgen post Sachsen), die ihrer seits wiederum sämt liche 
Anteile an der Döbelner Ver lags gesell schaft mbH  & Co . KG (Döbelner Anzeiger) hält . Zudem hielt 
Gruner  + Jahr sämt liche Anteile an der Financial Times Deutschland GmbH  & Co . KG (Financial 
Times Deutschland), welche jedoch zum 07 . 12 . 2012 ein gestellt wurde .

1.2.1.5.3 Penguin Random House

Unter der Dachmarke Penguin Random House (s . bereits 1 .2 .1 .4) hat Bertels mann zusammen mit 
Pearson die Aktivi täten im Bereich Publikums verlage, d . h . Buch verlage für allgemeine Literatur, 
wozu u . a . Belletristik, Sachbücher und Ratgeber ge hören, zusammen gefasst . Nach eigenen Anga-
ben ist Penguin Random House mit rund 250  Ver lagen auf fünf Kontinenten und 15 .000  Neu-
erschei nungen sowie über 700  Mio . verk auften Büchern, E-Books und Hörbüchern im Jahr die 
welt weit größte Publikums verlags gruppe .287

Die Verlags gruppe Random House GmbH (ehemals Bertels mann-Verlags gruppe) ist nicht Teil 
des Penguin-Random-House-Zusammen schlusses, sondern bei Bertels mann ver blieben . Aktuell 
umfasst die Ver lags gruppe Random House GmbH 45  Buch verlage, die Belletristik, Kinder- und 
Jugendbücher, Sachbücher, Theologie, Ratgeber, Hörbücher und E-Books ver legen . Im Einzel-
nen  sind dies: adeo, Ansata, Ariston, Arkana, Bassermann, Blanvalet, Blessing, btb, carl’s books, 
C . Bertels  mann, cbj audio, cbj Kinder-  & Jugendbücher, cbt Jugendbücher, der Hörverlag, Diana 
Verlag, Diederichs Verlag, DVA, Edition Elke Heiden reich, Gerth Medien, Goldmann, Güters loher 

283 Mit Aus nahme der direkten Beteili gung der Bertels mann SE  & Co. KGaA am Verlag des TV-Supplements „rtv“.
284 74,9 % an der Komplementärgesell schaft Druck- und Ver lags haus Gruner  + Jahr  AG sowie 73,4 % an der Gruner  + 

Jahr  AG  & Co. KG.
285 www.guj.de/unternehmen/ (Stand: 05/2014).
286 Geschäfts bericht Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 68.
287 www.bertelsmann.de/bereiche/penguin-random-house/ (Stand: 05/2014).
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Ver lags haus, Heyne, Integral, Irisiana, Kailash, Knaus, Kösel, Limes, Lotos, Luchterhand Literatur-
verlag, Ludwig, Manesse, Manhattan, Mosaik, Page  & Turner, Pantheon, Penhaligon, Prestel, 
Random House Audio, Random House Enter tainment, Riemann, Siedler, Sphinx, Südwest und 
Tag  & Nacht .288

Der Schwerpunkt der Geschäfts tätig keit des Geschäfts bereichs Random House hat sich deut lich 
auf den US-amerikani schen Markt ver lagert . So wurden bereits im Geschäfts jahr 2012 von dem 
Gesamtumsatz in Höhe von 2,1 Mrd . Euro 54,8 % in den USA er wirtschaftet, in Deutschland ledig-
lich 13,2 % . Auf die übrigen europäi schen Länder ent fielen 19,1 % des Umsatzes .289 Der Unter-
nehmens bereich Random House er wirtschaftete 2012 rund 13,4 % des Gesamtumsatzes von 
Bertels  mann .290 Durch die Über nahme der Penguin Group hat sich hieran nichts geändert: Auch 
im Jahr 2013 wurde von dem Penguin-Random-House-Gesamtumsatz 53,4 % in den USA er-
wirtschaftet und in Deutschland nur noch 9,8 % . Auf die übrigen europäi schen Länder ent fielen 
21,5 % des Umsatzes .291

1.2.1.5.4 Arvato

Die Arvato  AG ist ein hundertprozenti ges Tochter unternehmen von Bertels mann und als Dienst-
leister im Bereich „Business-Process-Outsourcing“ (BPO) aktiv . Im Rahmen einer Umstrukturie rung 
zum Jahr 2012 sind die Tätig keits bereiche von Arvato neu geordnet und die bis dahin dem Unter-
nehmens bereich zu gewiesenen Tiefdruckaktivi täten und die inter nationalen Druckereien in den 
neuen Unter nehmens bereich Be Printers (s . dazu unter III 1 .2 .1 .5 .5) aus gegliedert worden . Unter 
dem Dach der Arvato wurden dabei „wachstums starke“ Dienst leis tungs angebote für Geschäfts-
kunden im Zusammen hang mit jeglicher Art von Endkunden beziehungen ge bündelt .292 Zu den 
von Arvato an gebotenen Leistun gen zählen:

– Kommunika tions- und Marketingdienst leis tungen  
Unter nehmens kommunika tion in Form klassi scher Printprodukte, Onlineangebote, Apps, 
Werbemittel, Imagekampagnen, Messeauftritte oder TV-Spots und Eventmanagement sowie 
Dialog- und Multi-Channel-Marketing und zentrales/lokales Kampagnen management .

– Customer Rela tions hip Management (CRM)  
Gewin nung von Neukunden und Intensivie rung be stehen der Kunden beziehungen u . a . 
durch Maßnahmen wie Kunden clubs, Kunden karten programme, individuelle Prämien lösun-
gen für Endkunden und Bonusprogramme .

– Customer Service Management (CSM)  
Telefondienste wie Call-Center, Tele verkauf, Aus kunft- und Mehrwertdienste, aktives Be-
schwer de management, techni sche Hilfeleis tungen, zudem Daten speiche rung und Back-
office-Dienste .

– E-Commerce-Dienst leis tungen  
Ent wick lung von Onlines hops, durch gängige Auf trags abwick lung für physische oder digi-
tal  ver triebene Produkte, Online-Marketing, Webshop-Erstel lung und -Design, Content- 
und  Shop-Management, Web-Controlling, Social Media Monitoring und Online-Markt for-
schung .

288 www.randomhouse. de (Stand: 05/2014).
289 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2012, S. 67.
290 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2012, „Auf einen Blick“.
291 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 77.
292 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2012, S. 69.
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– Finanzdienst leis tungen  
Ab rech nungs-, Buch hal tungs- und Bezahl lösun gen, B2C- und B2B-Factoring, Debitoren-, 
Kreditoren-, Anlagen- und Haupt buch haltung, Inkasso/Forde rungs management, Aus kunftei, 
(über die arvato infoscore GmbH) .

– IT-Beratung  
Implementie rung von Standard-Software, IT-(Outsourcing-)Lösungen, Systemintegra tion und 
Infrastrukturdienst leis tungen (über die arvato Systems GmbH) .

– Druck dienst leis tungen  
Beratung in den Bereichen Konzep tion, Grafik und Materialeinkauf, Druck und Weiter ver-
arbei tung/ Ver sand sowie Logistik (Kataloge, Mailings, Prospekte, Zeitschriften, Bücher und 
Ver zeichnis medien); Arvato-Druckereien sind: GGP Media, JPK (Jaros lawler Polygrafi sches 
Kombinat), Mohn Media, Topac, Vogel Druck .

– Replika tion und Archivie rung  
Produk tion von Datenträgern in allen gängigen Formaten (Disc, DVD-Audio, SACD, CD-Audio, 
CD-ROM, DVD-Video, Dual Disc, Blu-Ray-Disc), Archivie rung sowie Bearbei tung oder Restaura-
tion von Auf nahmen, digitale Rechte verwal tung .

– Logistik-Dienst leis tungen  
Koordina tion sämt licher Aktivi täten über ein Netz werk nationaler, regionaler oder lokaler 
Logistikzentren, Ordermanagement, Kommissionie rung, Konfektionie rung, Reparaturdienst-
leis tungen, Ersatz teillogistik, Warehouse- und Transportmanagement .

Zum Jahresende 2013 be schäftigte Arvato 66 .410  Mitarbeiter .293 Mit einen Umsatz von rund 
4,4 Mrd . Euro war Arvato in 2013 wieder holt zweit stärkster Unter nehmens bereich von Bertels mann 
(nach der RTL Group) . Der Anteil am Gesamtumsatz von Bertels mann belief sich auf 27,3 % .294

1.2.1.5.5 Be Printers

Im Unter nehmens bereich Be Printers sind die Druckaktivi täten von Bertels mann ge bündelt . Diese 
waren ursprüng lich dem Unter nehmens bereich Arvato zu geordnet, aus welchem sie jedoch im 
Rahmen einer Neuorganisa tion im Jahr 2012 aus gegliedert wurden (siehe bereits unter III 1 .2 .1 .4) . 
Die Be-Printers-Gruppe ist in drei operative Bereiche sowie die Holding mit den Zentralfunk tionen 
in Hamburg ge gliedert: Tief- und Offsetdruckereien in Deutschland und Großbritannien (Prinovis), 
in Italien und Spanien (Southern Europe) sowie in den USA und Kolumbien (Americas) . Be Printers 
leistet Illustra tions- und Buchdruck (Tiefdruck, Rollen offset), Bogenoff setdruck und digitale Druck-
technik und fertigt u . a . Zeitschriften, Kataloge, Prospekte, Bücher und Kalender . Zudem werden 
Dienst leis tungen in den Bereichen Direct Marketing und ePublis hing er bracht .

Be Printers er zielte im Geschäfts jahr 2012 einen Umsatz in Höhe von 1,1 Mrd . Euro, davon mehr 
als ein Drittel in Deutschland .295

1.2.1.5.6 Corporate Invest ments/Sonsti ges

Unter dem Unter nehmens bereich Corporate Invest ments sind alle sonsti gen operativen Aktivi täten 
von Bertels mann zusammen gefasst . Hierzu zählen BMG Rights Management, die Fonds Bertels-
mann Digital Media Invest ments (BDMI) und Bertels mann Asia Invest ments (BAI), Aktivi täten im 
Bildungs bereich (University Ventures Fund zum Aufbau und zur Förde rung von Studien- und 

293 Stand: 31. 12. 2013, Quelle: www.arvato.com/ en/about-us/facts-and-figures. html.
294 Vgl. Punkt  III 1.2.1.3, Abbil dung  III – 4.
295 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 80.
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Weiter bil dungs programmen in Europa und den USA), die Club- und Direktmarketing geschäfte 
sowie das „Corporate Center“, welches wesent liche Strategieprozesse des Unter nehmens be gleitet . 
Der gesamte Bereich Corporate Invest ments er zielte 2013 einen Umsatz von 582  Mio .  Euro (2012: 
471  Mio .  Euro) .296

BMG Rights Management
Die Aktivi täten von Bertels mann im Musik bereich be gannen bereits 1959 mit der Gründung des 
Labels Ariola und wurden in der Folge unter dem Dach der Bertels mann Music Group (BMG) ge-
führt . Im Jahr 2004 er folgte der Zusammen schluss der BMG-Tonträger sparte mit Sony Music Enter-
tainment zum Gemeinschafts unternehmen Sony BMG Music Enter tainment (Sony BMG), aus dem 
Bertels mann jedoch im Jahr 2008 durch Ver kauf seiner Anteile an die Sony Corpora tion of America 
wieder aus gestiegen ist .297 Bereits im Jahr 2006 hatte Bertels mann seine von Sony BMG ge trennt 
weiter betriebenen Musik verlagsaktivi täten (BMG Music Publis hing) auf gegeben und an Vivendi 
ver kauft .298

Unmittel bar im Anschluss an den Aus stieg aus dem Gemeinschafts unternehmen Sony BMG 
er folgte im Oktober  2008 mit der Neugrün dung der BMG Rights Management GmbH (BMG 
Rights) der Aufbau eines neuen Musikrechtegeschäfts von Bertels mann, das auf die Ver waltung, 
Ver mark tung und Ver wertung von Musikrechten („Rechtemanagement“) aus gerichtet ist . Von Okto-
ber 2009 bis Ende März 2013 hatte das Private-Equity-Unternehmen Kohl berg Kravis Roberts & Co . 
(KKR) die Anteils mehr heit (51 %) an BMG Rights inne, wobei Bertels mann (49 %) das Management 
stellte; seit Ende März  2013 gehört BMG Rights wieder vollständig zu Bertels mann .299 An gesichts 
des kapitalintensiven Musikrechtegeschäfts, das hohe (Anfangs-)Investi tionen er forder lich macht, 
sollten durch die Beteili gung des finanzkräfti gen Private-Equity-Partners Kapitalzufüh rungen in 
Zeiten der Finanzkrise gesichert sowie dessen Erfah rung im Bereich des Wachstums durch Akquisi-
tionen ge nutzt werden, um die Ent wick lung von BMG Rights voran zutreiben .300 Nach der Über-
nahme von diversen Musik katalogen und -verlagen301 ver waltet BMG Rights inzwischen nach 
eigenen Angaben mehr als eine Million Songrechte und ver tritt mit umfassende ren Masterrechten302 
Künstler wie Mick Jagger und Keith Richards, Robbie Williams, die Backstreet Boys und Nena .303

Funds
Der Bertels mann Digital Media Invest ments (BDMI) ist ein Venture-Capital-Fonds, der in innovative 
und auf strebende Unter nehmen im Bereich digitale Medien in Europa und den USA investiert . Die 
Investi tions tätig keit konzentriert sich dabei speziell auf junge Unter nehmen und unter stützt sie in 
dem Bestreben, zu erfolg reichen Akteuren in der digitalen Medien landschaft heran zuwachsen . 

296 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 81.
297 www.bmg.com/category/about-us/history (Stand: 11/2013).
298 Bertels mann-Pressemittei lung vom 06. 09. 2006, „Bertels mann ver kauft BMG Music Publis hing an Vivendi“.
299 Bertels mann-Pressemittei lungen vom 08. 07. 2009, „Bertels mann und KKR bündeln Kräfte im Musikrechtegeschäft“, vom 

01. 03. 2013, „Bertels mann über nimmt Musik unternehmen BMG vollständig“, und vom 02. 04. 2013, „Bertels mann schließt 
Über nahme von BMG ab“ (ab rufbar unter www.bertels mann. de).

300 „Die Welt“, Interview vom 03. 03. 2013 mit Thomas Rabe (Bertels mann) und Johannes Huth (KKR), „So will Bertels mann 
wieder zum Musikriesen werden“ (ab rufbar unter www.welt.de/wirtschaft/article114088294/ So-will-Bertelsmann-wieder-
zum-Musikriesen-werden. html); www.bmg.com/category/about-us/history (Stand: 11/2013).

301 Z. B. Crosstown Songs, Adage IV, R2M Music, Cherry Lane, Stage Three Music, Crosstown, Evergreen, Chrysalis, Bug 
Music, HKM/Die Toten Hosen, Earwig Music und Francis Dreyfus Music (Disques Motors, FDM, Dreyfus Jazz). 2013 hat 
BMG Rights im Rahmen der Aufspaltung der EMI Group zudem den Verlagskatalog von Virgin Music/Famous UK Music 
Publishing sowie Mute, Sanctuary Records und Primary Wave Music übernommen.

302 Rechte an Komposi tion und Auf nahme.
303 www.bmg. com; www.bertelsmann.de/bereiche/corporate (Stand: 05/2014).
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Zum Portfolio von BDMI gehören unter anderem Start-ups wie American Reading Company, deal 
united, drama fever, Learn-Ship, Mojiva, trion, audible . com, Returbo und RegioHelden .304

Bertels mann Asia Invest ments (BAI) stellt das Engagement von Bertels mann in China dar . Der 
strategi sche Fonds hält lang fristige Beteili gungen in Branchen wie Bildung, Medien oder Tech no-
logie und damit in Sachgebieten, in denen Bertels mann selbst tätig ist .305

1.2.1.6 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf Bertels mann

Die zunehmende Digitalisie rung und ein ver ändertes Medien nut zungs verhalten wirken sich auf 
die Kerngeschäfte von Bertels mann aus und ver ändern diese . Mit der Anpas sung der Geschäfts-
bereiche an die Digitalisie rung er schließt sich Bertels mann weitere Kunden gruppen und Ver triebs-
kanäle und sieht den digitalen Umbau selbst als eine lang fristige Aufgabe mit großer Bedeu tung 
für die Zukunft des Unter nehmens an .306

Das wichtigste Anliegen der RTL Group ist für die beiden Co-CEOs Anke Schäferkordt und 
Guillaume de Posch, den Zuschauern attraktive Programme zu bieten . Auf welchem Bildschirm, 
ob im linear vor gegebenen Programm oder nicht linear, ist dabei unerheb lich .307 So werden die 
Fernsehinhalte der RTL Medien gruppe auf allen Endgeräten ver fügbar ge macht  – egal ob Fern-
seher, Smartphone oder Tablet . Erklärtes Ziel der RTL Group ist es, in allen Segmenten des schnell 
wachsen den Onlinevideomarktes eine starke Präsenz einzu nehmen .308 RTL Deutschland hat die 
digitale Ver brei tung seiner linearen Fernsehprogramme durch Ver einba rungen mit den Online-
platt formen Zattoo und Magine aus geweitet . Der Ausbau der Ver mark tung von Onlinevideower-
bung auf allen Bildschirmen und TV-Platt formen gehört zu den zentralen digitalen Wachstums-
feldern der RTL Group .309 Im Jahr 2013 lag zudem ein be sonde rer Schwerpunkt der Digitalstrategie 
der RTL Group in der Steige rung der Präsenz auf der Online-Videoplatt form YouTube . Dies er folgte 
durch Investi tionen in drei Multi-Channel-Networks: BroadbandTV und Style Haul in Nordamerika 
sowie Divimove in Deutschland, wodurch die RTL Group nunmehr im welt weiten Ver gleich – unter 
Aus klamme rung von Musik videos – der dritt größte Akteur auf YouTube ist .310 6,7 Mrd . Views welt-
weit hat Fremantle Media 2013 über 141 YouTube-Kanäle er reicht und ist damit der meist gesehene 
TV-Produzent im Onlinebereich . 1,45  Mrd . Views monat lich er zielen die 15 .000 von BroadbandTV 
ver walteten YouTube-Kanäle . Neben der Ver länge rung der eigenen TV-Marken im Onlinebereich 
ver folgt FremantleMedia das strategi sche Ziel, führen der Ent wickler, Produzent und Lieferant von 
Inhalten für alle Internetplatt formen zu werden .311

Auch im Ver lags geschäft sind die Aus wirkungen der Digitalisie rung signifikant . Mit über 77 .000 
eBook-Titeln stellen die Ver lage von Penguin Random House nach eigenen Angaben den größten 
eBook-Katalog der Welt bereit . Mehr als 100  Mio . eBooks ver kaufte Penguin Random House 2013 
welt weit .312 Auch Gruner  + Jahr tätigte 2013 ver stärkt Investi tionen ins Digitalgeschäft .313

Über mehr als 3 .500  Social-Media-Kanäle auf den Portalen Facebook, Twitter, Google+ und 
YouTube steht Bertels mann zudem mit mehr als 300  Mio . Followern direkt in Kontakt .314

304 www.bertelsmann.de/bereiche/corporate (Abruf: 05/2014).
305 www.bertelsmann.de/bereiche/corporate (Abruf: 05/2014).
306 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 25.
307 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 30.
308 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 30.
309 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 84.
310 Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 103.
311 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 31.
312 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 29.
313 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 78.
314 Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 28 f.



96
 

Bundes weites Fernsehen

A
bb

il d
un

g 
III

 –
 8

: M
ed

ie
na

kt
iv

i t
ät

en
 d

er
 B

er
te

ls
 m

an
n 

SE
 &

 C
o.

 K
G

aA
/R

TL
 G

ro
up

 in
 D

eu
ts

ch
la

nd



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 97

1.2.2 ProSiebenSat.1 Media  AG

Die ProSiebenSat .1 Media  AG ist eine börsen notierte Aktien gesell schaft . Im Jahr 2013 er zielte die 
Unter nehmens gruppe einen Umsatz von 2,61 Mrd . Euro (2012: 2,36 Mrd . Euro, 2011: 2,2 Mrd . Euro) . 
Das Kerngeschäfts feld der ProSiebenSat .1 Media  AG ist das werbefinanzierte Fernsehen . Dabei 
konzentrie ren sich die Free-TV-Aktivi täten des Konzerns nach der schritt weisen Ver äuße rung der 
inter nationalen Fernseh- und Hörfunk beteili gungen auf den deutsch sprachigen Raum; 87,2 % des 
Umsatzes im Jahr 2013 wurden in Deutschland er wirtschaftet .315 Vor diesem Hinter grund hat die 
ProSiebenSat .1 Media  AG ihre operative Geschäfts tätig keit in drei neue Berichts segmente unter-
teilt: den Bereich der Fernseh veranstal tung im deutsch sprachigen Raum (Broadcasting German-
Speaking), zu dem die Fernseh veranstal tung (Free-TV und Pay-TV), die Werbe vermark tung und die 
Teilhabe an Distribu tions erlösen der IPTV-Kabelnetz- und Satelliten betreiber für die Bereit stel lung 
der Sender in HD-Qualität zählen, den Digitalbereich und an grenzende Geschäfts felder (Digital  & 
Adjacent: Online-Video, Online-Spiele, Ventures  & Commerce, Musik) sowie den Bereich des inter-
nationalen Programm produk tions- und Ver triebs geschäfts (Content Produc tion  & Global Sales) . Der 
Geschäfts bereich Digital  & Adjacent war im Jahr 2013 erneut der stärkste Umsatz treiber mit einer 
Steige rungs rate von 44,5 % . Der Umsatz in diesem Geschäfts bereich stieg auf 483,7  Mio .  Euro 
(2012: 334,8 Mio . Euro) . Der Konzern ver schafft sich hierdurch größere Unabhängig keit vom Werbe-
markt . Im Jahr 2013 wurden 29,5 % des Umsatzes außerhalb des klassi schen TV-Werbe geschäfts 
er wirtschaftet (2012: 24,3 %) .316

Die Finanzinvestoren Kohl berg Kravis Roberts & Co . L . P . („KKR“) und Permira Beteili gungs bera tung 
GmbH („Permira“) sind nicht mehr an der ProSiebenSat .1 Media  AG be teiligt . Sie hatten 2007 die 
ProSiebenSat .1 Media AG für rund 3 Mrd . Euro (28,71 Euro je Stamm- und 22,40 Euro je Vor zugsaktie)317 

315 Öster reich/Schweiz: 8,0 %, USA: 2,3 %, Großbritannien: 1,1 %, Sonstige: 1,3 %; vgl. Geschäfts bericht 2013 der ProSiebenSat.1 
Media  AG, S. 76.

316 Vgl. Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 27. 02. 2014.
317 Vgl. FAZ vom 20. 08. 2013.

Abbil dung  III – 9: Anteil der Unter nehmens bereiche am Gesamtumsatz der ProSiebenSat.1 Media AG im 

Jahr 2013

Quelle: Pressemittei lung der ProSiebenSat .1 Media  AG vom 27 . 02 . 2014
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mehr heit lich über nommen und an schließend an die SBS Broadcasting Group318 mit ihren inter-
nationalen TV- und Hörfunk beteili gungen für rund 3,3  Mrd .  Euro ver äußert .319 Hierdurch konnte 
die ProSiebenSat .1-Gruppe ihre Reichweite auf über 78  Mio . TV-Haushalte steigern und so zum 
zweit größten TV-Anbieter in Europa nach der RTL Group auf steigen .320 Mit der Finanzie rung der 
Über nahme durch Kredite hat sich die ProSiebenSat .1 Media  AG jedoch hoch ver schuldet;321 
gleichwohl er folgte im Jahr 2008 eine Gewinn ausschüt tung an die Aktionäre, die weit über dem 
Nettogewinn des Konzerns lag .322 Hiervon haben insbesondere die Hauptaktionäre der ProSieben 
Sat .1 Media  AG profitiert . Zudem wurde im Jahr 2007 durch das Bundes kartellamt gegen die 
ProSiebenSat .1-Vermark tungs gesell schaft SevenOne Media GmbH im Zusammen hang mit deren 
Rabatt modell für den Werbezeiten verkauf ein Buß geld in Höhe von 120  Mio .  Euro ver hängt . Die 
an gespannte Finanz situa tion des Konzerns und die daraus resultie ren den Sparzwänge hatten Aus-
wirkungen auf die gesamte Sendergruppe . In der Öffentlich keit wurde ein direkter Zusammen-
hang mit den be teiligten Finanzinvestoren hergestellt und die Sparmaßnahmen stark kritisiert .323 
Zu den Sanie rungs- und Umstrukturie rungs maßnahmen zählten Personal abbau, der Umzug des 
Senders SAT .1 von Berlin an den Standort der Sendergruppe in Unter föhring, der Ver kauf von N24 
und der inter nationalen Sender beteili gungen, die Ver schmel zung von Redak tionen und Einspa-
rungen bei Programminvesti tionen .324 Daneben wurden jedoch auch neue Free-TV- und Pay-TV-
Sender ge startet, ver stärkt in die Digitalsparte investiert und mit Media-for-Revenue-Share bzw . 
Media-for-Equity ein neues Umsatz modell ein geführt, bei dem Werbezeiten gegen Unter nehmens- 
und Umsatz beteili gungen aus getauscht werden (s . u . 1 .2 .2 .3) . Der Konzern ver meldet steigende 
Umsatz zahlen und eine Reduzie rung des Ver schul dungs grads325 von 4,7 % im Jahr 2009 auf 1,8 % 
im Jahr 2013 .326 Der Kurs der Aktie ist von 1,00 Euro im März  2009 auf über 34 Euro im Juli  2013 
ge stiegen . Mit einer Markt kapitalisie rung von 7,4  Mrd .  Euro wird die ProSiebenSat .1 Media  AG als 
Auf stiegs kandidat für den DAX ge handelt .327

Mit der Umwand lung der stimm rechts losen Vor zugsaktien in stimm berechtigte Stammaktien 
zum 16 . 08 . 2013 wurden der schritt weise Aus stieg von KKR und Permira und die Über führung der 
Sendergruppe in den Streubesitz vor bereitet (s . u . 1 .2 .2 .1) . Die Erlöse aus der Ver äuße rung der SBS 
Broadcasting Group im Jahr 2012328 er möglichten die Aus zahlung einer Sonderdividende von 
5,63 Euro pro Stammaktie, d . h . von insgesamt 1,2  Mrd .  Euro, wovon mehr als 540  Mio .  Euro auf 
KKR und Permira ent fielen .

318 Bis dahin im Besitz von Permira und KKR (74 %) sowie der Telegraaf Media Groep (20 %) und dem SBS-Management 
(6 %); www.handelsblatt. com, Artikel vom 14. 12. 2006, „Stichwort: TV-Konzern SBS“.

319 Zahlung von 2,1 Mrd. Euro an Permira und KKR sowie Über nahme von 1,2 Mrd. Euro Schulden der SBS; Geschäfts bericht 
ProSiebenSat.1 Media  AG 2007, S. 73.

320 Geschäfts bericht ProSiebenSat.1 Media  AG 2008, S. 34.
321 Vgl. Geschäfts bericht der ProSiebenSat.1 Media  AG 2007, S. 69.
322 Ausschüt tung von rund 272  Mio.  Euro bei einem Nettogewinn in Höhe von 89,4  Mio.  Euro in 2007; dazu: SZ vom 

05. 03. 2008, „Finanzinvestoren ziehen Geld ab“; ebenso: FAZ vom 05. 03. 2008, „Finanzinvestoren machen mit Pro Sieben 
Kasse“.

323 Beispiel haft: FAZ vom 21. 07. 2007, „Ran an die Rendite“ und vom 02. 05. 2008, „Das Trauer spiel“; SZ vom 27. 07. 2007, „Das 
Programm ist: billig“ und vom 26./27. 04. 2008, „Ein Schlacht fest“; Handels blatt vom 28. 04. 2008, „Pro Sieben er schüttert 
TV-Branche“ und vom 11. 06. 2008, „Aktionäre werfen Investoren von Pro Sieben Sat.1  Raffgier vor“, Die Zeit vom 
22. 08. 2013, „Viel Profit, wenig Inhalt“.

324 FAZ vom 16. 07. 2007, „Im Schulden grab“ und „Starker Personal abbau bei Pro Sieben Sat.1“ sowie vom 17. 07. 2007, „Pro 
Sieben Sat.1 droht Ärger“ und 18. 07. 2007, „Ver heeren des Signal“; SZ vom 17. 07. 2007, „Mager süchtig“; Handels blatt vom 
18. 07. 2007, „Pro Sieben startet neue Sparrunde“, Die Zeit vom 22. 08. 2013, „Viel Profit, wenig Inhalt“.

325 Verhältnis der Netto-Finanz verschul dung zum um Einmaleffekte be reinigten EBITDA (recurring EBITDA) der ver gange-
nen 12  Monate.

326 Vgl. Pressemittei lungen vom 27. 02. 2014 und 03. 03. 2011 sowie Geschäfts bericht 2012, S. 69.
327 Vgl. FAZ 20. 08. 13, „Viel Phantasie in der neuen Aktie von ProSiebenSat.1“.
328 Vgl. Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 14. 12. 2012.
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1.2.2.1 Beteili gungs verhält nisse

Vor der Umwand lung der Vor zugsaktien war das Grundkapital der Gesell schaft zu gleichen Teilen 
in stimm berechtigte Stammaktien und stimm rechts lose Vor zugsaktien auf geteilt . Die Stammaktien 
wurden zu 88 % von der Lavena Holding 1 GmbH ge halten, die mittel bar zu je gleichen hälfti gen 
Teilen von durch Permira und durch KKR be ratene und ver waltete Fonds kontrolliert wurde . Die 
rest lichen 12 % der Stammaktien der ProSiebenSat .1 Media  AG wurden von der Telegraaf Media 
Groep N . V . ge halten . Die stimm rechts losen Vor zugsaktien be fanden sich zu 94,7 % in Streubesitz . 
5,3 % der Vor zugsaktien hielt ProSiebenSat .1 als eigene Aktien (Abbil dung  III – 10) .

Im Rahmen des Ver fahrens Az .: KEK 742-1 bis  -4 (Beschluss der KEK i . S . ProSiebenSat .1 vom 
09 . 07 . 2013) wurde die ge plante Zusammen legung der Aktiengat tungen unter Umwand lung der 
stimm rechts losen Vor zugsaktien in stimm berechtigte neue Stammaktien an gezeigt . Mit der Aktien-
umwand lung halbierten sich die Stimm rechts anteile der Lavena Holding 1  GmbH auf 44 % und 
diejenigen der Telegraaf Media Groep N . V . auf 6 % . Ferner wurde die in mehreren Teilschritten 
ge plante vollständige Ver äuße rung der Stammaktien der Lavena Holding 1  GmbH und der Tele-
graaf Media Groep N . V . an gezeigt . Die Ver äuße rungen sollten im Wege des Accelerated Book-
building-Verfahrens durch geführt werden, bei dem eine oder mehrere Banken damit be auftragt 
wird, die zum Ver kauf stehen den Aktien zum höchst möglichen Preis bei institu tio nellen Investoren 

Abbil dung  III – 10: Beteili gungs verhält nisse bei der ProSiebenSat.1 Media  AG vor dem Aus stieg der Groß-
aktionäre Permira, KKR und TMG
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zu platzie ren . Dabei steht vor Ab schluss des jeweili gen Book building-Verfahrens noch nicht fest, 
welche Investoren jeweils wie viele Aktien zu geteilt be kommen . Die künfti gen Erwerber von 
Stammaktien der ProSiebenSat .1 Media AG waren der KEK zum Zeitpunkt ihrer Ent schei dung somit 
nicht bekannt . Die KEK hat darauf hin gewiesen, dass der Erwerb von Stammaktien durch noch 
nicht be nannte Investoren nur dann ent sprechend der Richtlinie der KEK zur Aus nahme von der 
Anmelde pflicht für börsen notierte Aktien gesell schaften gemäß § 29 Satz  5 RStV nicht anmelde-
pflichtig sei, wenn hierdurch kein Anteils erwerb von 5 % oder mehr der Stimm rechte oder des 
Kapitals der ProSiebenSat .1 Media  AG bewirkt werde . Die Richtlinie der KEK zu § 29 Satz  5 RStV 
solle sicherstellen, dass die Börsen verkehrs fähig keit von Aktien privater Ver anstalter nicht be-
hindert werde . Zwar erfolge die Ver äuße rung der alten Stammaktien der ProSiebenSat .1 Media AG 
nicht über den Börsen handel, sondern im Wege des Accelerated Book building von der jeweils be-
auftragten Bank an institutio nelle Investoren . Dieses Ver fahren werde ge wählt, um eine schnelle 
Zutei lung von Aktien an Investoren zu er zielen und das Marktrisiko bei volatilen Wertpapie ren zu 
reduzie ren . Erst im Nach hinein stehe dann fest, welche Investoren in welchem Umfang Aktien-
pakete über nehmen . Die KEK hielt die Interessen lage der Ver äuße rer derjenigen beim Börsen-
handel für ver gleich bar und die Richtlinie für ent sprechend anwend bar .329 Die KEK hat die an ste-
hen den Beteili gungs verände rungen daher nur unter der Bedin gung und insoweit als un bedenk lich 
be stätigt, dass kein einzelner Erwerber von Stammaktien insgesamt eine Beteili gung von 5 % oder 
mehr der Stimm rechte oder des Grundkapitals der ProSiebenSat .1 Media  AG er reicht; Erwerbs-
vorgänge mit darüber hinaus gehen den Beteili gungen mussten einer Prüfung im Einzelfall vor-
behalten bleiben .330

Die Telegraaf Media Groep N . V . hat zum 10 . 09 . 2013 sämt liche von ihr ge haltenen Stammaktien 
an institutio nelle Investoren über tragen . Die Lavena Holding 1 GmbH hat sich in drei Teilschritten 
von ihren Anteilen vollständig ge trennt . Im Zuge der Umstrukturie rungs- und Ver äuße rungs vor-
gänge haben zwei Aktionäre Aktien pakete von mehr als 5 % der Stimm rechte an der ProSiebenSat .1 
Media  AG er worben:331 die Capital Group Companies, Inc . mit insgesamt 10,03 % und die Black-
Rock, Inc . mit einer Beteili gung von insgesamt 10,02 % . 2,61 % der Aktien hält die ProSiebenSat .1 
Media AG in Eigen besitz, die rest lichen Anteile (77,34 %) be finden sich in Streubesitz . Keinem der 
Einzelaktionäre sind die Programme der Sendergruppe nach § 28 RStV zuzu rechnen . Eine Über-
sicht über die Beteili gungs verhält nisse gibt die Abbil dung  III – 11 .

Die Capital Group Companies, Inc. zählt zu den welt weit größten Invest ment gesell schaften 
und ver waltet ein Ver mögen von ca . 1 Billion US-Dollar . Zu den Tochter gesell schaften des partner-
geführten Unter nehmens zählen u . a . die Capital Research and Management Company, The Ameri-
can Funds Group, Capital World Growth and Income Fund, Inc . und Capital Group Inter national, 
Inc . Die Capital Research and Management Company ver waltet die Fonds der The American Funds 
Group, die die Beteili gung an der ProSiebenSat .1 Media  AG halten . Über die Capital Research 
Global Investors LLP ist das Unter nehmen in Höhe von 6,2 % der Anteile an der Time Warner, Inc . 
be teiligt, deren Tochter gesell schaften im bundes weiten Fernsehen die Programme TNT Glitz, 
Boomerang, Cartoon Network, TNT Film, TNT Serie und CNN Inter national ver anstalten (s . u . Kapi-
tel  III 1 .2 .10 .2) . Weitere Beteili gungen im Medien bereich in Deutschland be stehen nicht .

Die Black Rock, Inc. ist mit ver walteten Ver mögens werten in Höhe von über 4  Billionen US- 
Dollar zum 30 . 09 . 2013 der welt weit größte Ver mögens verwalter .332 Die Aktien der Black Rock, Inc . 
sind an der New York Stock Exchange ge listet . Größter Anteilseigner ist das US-amerikani sche 
Finanzdienst leis tungs unternehmen PNC Financial Services Group, Inc . mit 21,0 % . Zur Black Rock, 

329 Vgl. Beschluss der KEK vom 09. 07. 2013, Az.: KEK 742-1 bis -4, III 1.2, und u. Kapitel  V 2.4.3.
330 Vgl. Beschluss der KEK, Az.: KEK 742-1 bis -4, III 1.
331 Vgl. Beschluss der KEK i. S. ProSiebenSat.1 vom 12. 11. 2013, Az.: KEK  752/756, und vom 11. 03. 2014, Az.: KEK  773.
332 Vgl. Pressemittei lung von Black Rock vom 16. 10. 2013.
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Inc . ge hörige Unter nehmen halten u . a . Beteili gungen an der Kabel Deutschland Holding  AG 
(4,3 %),333 der Deutschen Telekom  AG (5,02 %),334 der Time Warner, Inc . (5,98 %; zur Time Warner, 
Inc . s . u Kapitel III 1 . 2 . 10), der Discovery Communications, Inc . (6,7 %)335 sowie zahl reichen (weite-
ren) DAX-Unternehmen .

1.2.2.2 Ver anstalter beteili gungen

Bei der ProSiebenSat .1 Media  AG waren mehrere Ver ände rungen des Senderport folios zu ver-
zeichnen . Im Bereich des frei empfang baren Fernsehens wurde das auf Gewinn spiele und Tele-
shopping aus gerichtete Programm 9Live ein gestellt . Der Nachrichten sender N24 wurde ver äußert . 
Käufer im Rahmen eines Manager Buy-Outs war die N24  Media GmbH mit ihren Gesellschaftern 
Dr . Torsten Ross mann, Stefan Aust, Maria von Borcke, Frank Meißner, Karsten Wiest und Thorsten 
Poll fuß .336 Anfang 2014 hat die Axel Springer SE sämt liche Anteile an der N24 Media GmbH über-

333 Vgl. Mittei lung nach dem WpHG vom 20. 09. 2013.
334 Vgl. Mittei lung nach dem WpHG vom 27. 09. 2013.
335 Vgl. Discovery Communications, Inc., SEC-Report 10-K vom 31. 12. 2012, S. 83.
336 Vgl. Beschluss der KEK vom 14. 12. 2010 i. S. N24, Az.: KEK  629.

Abbil dung  III – 11: Beteili gungs verhält nisse und zuzu rechnende Programme der ProSiebenSat.1 Media  AG 

im bundesweiten Fernsehen

Stand: 10/2014
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nommen .337 Nach einer weiteren gesellschafts recht lichen Umstrukturie rung ist nunmehr die WeltN24  
GmbH Ver anstalterin des Programms .338 Mit sixx (Zielgruppe 14- bis 39-jährige Frauen), Sat .1 Gold 
(Zielgruppe 40- bis 64-Jährige, vor allem Frauen) und ProSieben MAXX (Zielgruppe Männer) gingen 
jedoch auch drei neue Unter hal tungs sparten programme auf Sendung . Die ProSiebenSat .1  Erste 
Ver wal tungs gesell schaft mbH, eine 100 %ige Tochter gesell schaft der ProSiebenSat .1 Media  AG, 
ver fügt noch über Zulas sungen für vier weitere digitale frei empfang bare Sparten programme 
(ProSiebenSat .1  Family, ProSiebenSat .1  Fiction, ProSiebenSat .1  Favorites, ProSiebenSat .1  Facts),339 
die jedoch bisher nicht aus gestrahlt werden . Zusätz lich zu den Pay-TV-Programmen kabel eins 
CLASSICS und SAT .1 emo tions (vorher Sat .1  Comedy) ging mit ProSieben FUN noch ein weiterer 
Pay-TV-Sender auf Sendung .

Ver anstalterin der Pay-TV-Programme ist die maxdome GmbH (vormals Seven Senses GmbH), 
die Lizenzen für die frei empfang baren Programme ProSieben, kabel eins und sixx werden nun-
mehr bei der ProSiebenSat .1  TV Deutschland GmbH, einer 100 %igen Tochter gesell schaft der 
ProSiebenSat .1 Media  AG, ge bündelt . Das Programm SAT .1 wird derzeit weiter hin von der Sat .1   
Satelliten Fernsehen GmbH ver anstaltet, an der die ProSiebenSat .1 TV Deutschland GmbH sämt liche 
Anteile hält . Geplant war jedoch, dass auch dieses Programm von der ProSiebenSat .1 TV Deutsch-
land GmbH ver anstaltet werden soll .340 Einen ent sprechen den Zulassungs antrag hatte sie nicht 
bei der bisher lizenzführen den LMK, sondern bei der MA HSH ge stellt . Mit Bescheid vom 11 . 07 . 2012 
hat die MA HSH der ProSiebenSat .1  TV Deutschland GmbH die Zulas sung ab dem 01 . 06 . 2013 
erteilt . Sie wird jedoch erst wirksam, wenn die Sat .1 Satelliten Fernsehen GmbH die bislang gültige, 
bis zum 31 . 05 . 2020 be fristete Lizenz der LMK zurück gibt . Die LMK und die LPR Hessen haben 
gegen die Lizenzertei lung durch die MA HSH Klage beim Schleswig-Holsteini schen Ver wal tungs-
gericht ein gereicht . Die ge nannten Medien anstalten sahen den Lizenzwechsel im Zusammen hang 
mit Differenzen zwischen der LMK und SAT .1 über die Ver gabe der Dritt sendezeiten (s . u . Kapitel V 
2 .5  Dritt sendezeiten) sowie der Erwar tung, neue Ver gabe verfahren bzw . -bedin gungen für das 
Regionalfenster Rheinland-Pfalz/Hessen zu er reichen .341 Die Klage wurde jedoch unter Ver weis auf 
die Disposi tions befugnis der Ver anstalterin sowie die Genehmi gungen der ZAK und der KEK ab-
gewiesen .342

Die ProSiebenSat .1 Media AG er reicht im bundes weiten privaten Fernsehen die zweithöchsten 
Zuschauer anteile nach der RTL Group . Sie ver folgt die Strategie der komplementären Programmie-
rung, wodurch alle werberelevanten Zielgruppen bei möglichst geringen Über schnei dungen ab-
gedeckt und Streu verluste für die Werbetreiben den reduziert werden sollen .343 Zudem ergeben 
sich Synergie vorteile beim Programmeinkauf und der Rechte verwer tung . Anders als bei der RTL 
Group ist kein Sender der Gruppe als „Flagg schiff-Sender“ positioniert, vielmehr liegen ProSieben 
und SAT .1 bei Zuschauer- und Werbemarktanteilen in etwa bei einander .344 Die der ProSiebenSat .1 
Media  AG zurechen baren und von der AGF/GfK aus gewiesenen Programme er zielten zwischen 
2003 und 2013 bei den Zuschauern ab drei Jahren im Jahres durchschnitt die in Tabelle  III – 11 aus-
gewiesenen Zuschauer anteile:

Seit dem Jahr 2012 liegen die Zuschauer anteile des Programms SAT .1 unter 10 % und die Zu-
schauer anteile der Gruppe unter 20 % . An das Erreichen dieser Schwellen werte knüpft § 26 Abs . 5 

337 Vgl. Beschluss der KEK vom 11. 02. 2014 i. S. N24, Az.: KEK  767.
338 Vgl. Beschluss der KEK vom 25. 08. 2014 i. S. N24, Az.: KEK  789.
339 Beschluss der KEK i. S. ProSiebenSat.1  Erste Ver wal tungs gesell schaft mbH, Az.: KEK  352.
340 Vgl. Beschluss der KEK vom 12. 06. 2012 i. S. ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, Az.: KEK 699-1 bis -4.
341 Vgl. Pressemittei lungen der LMK sowie der LPR Hessen vom 08. 08. 2012.
342 Urteil des Schleswig-Holsteini schen Ver wal tungs gerichts vom 23. 05. 2013, Az.: 11 A  3/13 und 4/13.
343 Vgl. Insa Sjurts, Strategien in der Medien branche (2005), S. 350 ff., sowie Geschäfts bericht der ProSiebenSat.1 Media AG 

2013, S. 46.
344 Vgl. dazu auch Kapitel  III 2.3.3.2, Fernsehwer bung, Umsätze und Marktanteile der Fernsehsen der.
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RStV die Ver pflich tung, Sendezeiten für unabhängige Dritte einzu räumen (s . u . Kapitel V 2 .5) . SAT .1 
ist weiter hin nach RTL das reichweiten stärkste private Fernsehvoll programm, so dass die Ver-
anstalterin gemäß § 26 Abs . 4 RStV ver pflichtet ist, regionale Fensterprogramme einzu richten . Die 
(bisherige) Ver anstalterin von SAT .1, die Sat .1 Satelliten Fernsehen GmbH, ist an den Regionalfenster-
veranstaltern Sat .1  Nord deutschland GmbH (Nieder sachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-
Holstein) und Privat fernsehen in Bayern GmbH  & Co . KG (Bayern) be teiligt .345

Ihre internationalen Senderaktivi täten hat die ProSiebenSat .1 Media  AG weit gehend auf-
gegeben: So hat sich der Konzern 2011 von seinen Sender beteili gungen in Griechen land, den 
Niederlanden, Belgien und Bulgarien, 2012 von den Beteili gungen in Norwegen, Schweden, Finn-
land und Dänemark sowie 2013 von den Beteili gungen in Rumänien und Ungarn ge trennt . Es 
ver bleiben die Beteili gungen an Ver anstaltern in Öster reich (Sat .1  Öster reich, Pro7  Austria, Puls4, 
Kabel eins Öster reich, sixx Austria) und der Schweiz (Sat .1 Schweiz und ProSieben Schweiz) . Zudem 
ist die ProSiebenSat .1 Media  AG mit dem Pay-TV-Sender ProSiebenSat .1  Welt in den USA, Kanada 
und Frank reich aktiv . Das aus gestrahlte General-Interest-Programm setzt sich dabei aus den High-
lights von SAT .1, ProSieben und kabel eins zusammen .346

1.2.2.3 Weitere Geschäfts felder

Die ProSiebenSat .1 Media  AG ist in er heblich geringe rem Maße vertikal integriert und diagonal 
mit anderen Medien märkten ver flochten als die Bertels mann/RTL-Gruppe . Sie ver fügt, anders als 
die RTL Group, in Deutschland über keine Beteili gungen in den Bereichen Print und Hörfunk; die 
TV-Produk tions- und Rechtehandelsaktivi täten zielen auf den inter nationalen Markt .

Im TV-Werbemarkt sind die Sender ProSieben und SAT .1 nach RTL Television die stärksten 
Werbeträger .347 Die ProSiebenSat .1 Media  AG und die RTL Group S . A . haben nach den Fest stel-
lungen des Bundes kartellamts auf dem medien relevanten ver wandten Markt der Fernsehwer bung 
eine marktbeherrschende Stellung inne . Dies hat das Bundes kartellamt zuletzt im März 2011 bestä-
tigt, als es ein von der ProSiebenSat .1 Media AG und der RTL Group S . A . ge plantes Gemein schafts-

345 Beschlüsse der KEK i. S. Sat.1  Nord deutschland, Az.: KEK  470-1 bis -4 und 661, und i. S. Privat fernsehen in Bayern, Az.: 
KEK  545.

346 www.prosiebensat1. de.
347 Vgl. Kapitel  III 2.3.3.2, Fernsehwer bung, Umsätze und Marktanteile der Fernsehsen der.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SAT .1 10,2 10,3 10,9 9,8 9,6 10,3 10,4 10,1 10,1 9,4 8,2
ProSieben 7,1 7,0 6,7 6,6 6,5 6,6 6,6 6,3 6,2 5,9 5,7
kabel eins 4,2 4,0 3,8 3,6 3,6 3,6 3,9 3,9 4,0 3,9 4,0
N24 (bis 07/2010) 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 – – – –
9Live (bis 08/2011) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 – – –
sixx (ab 05/2010) – – – – – – – – – 0,6 0,6
SAT .1  Gold (ab 17 . 01 . 2013) – – – – – – – – – – –
ProSieben MAXX (ab 03 . 09 . 2013) – – – – – – – – – – –
kabel eins CLASSICS* – – – – – – – – – – –
SAT .1 emo tions * – – – – – – – – – – –
ProSieben FUN* – – – – – – – – – – –

∑ ProSiebenSat.1 zuzu rechnende 
Programme 22,2 21,9 22,2 21,0 20,8 21,6 22,0 20,4 20,3 19,8 18,5

* Pay-TV-Sender, kein Ausweis durch die AGF

Tabelle  III – 11: Der ProSiebenSat.1 Media  AG zuzu rechnende Zuschauer anteile (in %)

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, Fernsehpanel  D+EU
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 unternehmen zum Aufbau und Betrieb einer Online-Video-Platt form (Arbeits titel „Amazonas“) mit 
der Begrün dung unter sagt hat, dass die gemeinsame Platt form in der konkret ge planten Form 
das marktbeherrschende Duopol der beiden Sendergruppen auf dem Markt für Fernsehwer bung 
weiter ver stärkt hätte (BKartA, Beschluss vom 17 . 03 . 2011, Az .: B6-94/10) . Diese Unter sagung ist 
durch das OLG Düsseldorf mit Beschluss vom 08 . 08 . 2012 be stätigt worden (Az .: VI-Kart  4/11 (V)) . 
Das zwischen den Fernsehsender gruppen ProSiebenSat .1 Media AG und der RTL Group S . A . fest-
gestellte marktbeherrschende Oligopol (Duopol) wurde dabei auf die Ver mutung des § 19 Abs . 3 
Satz  2 Nr . 1 GWB ge stützt . Dies ent spricht der Praxis des Bundes kartellamtes in den Ent schei-
dungen zur Unter sagung der Über nahme der ProSiebenSat .1 Media AG durch die Axel Springer AG 
(BKartA, Beschluss vom 19 . 01 . 2006, Az .: B6-92202-Fa-103/05) und zur Freigabe der vollständi gen 
Über nahme der Ver anstalterin von n-tv durch die RTL Group (BKartA, Beschluss vom 11 . 04 . 2006, 
Az .: B6-142/05) . Bestre bungen der ProSiebenSat .1 Media  AG, neben der bundes weiten Werbung 
auch „dezentrale TV-Werbespots“ auszu strahlen, stießen auf Kritik von Anbietern regionaler 
Medien . Das Vor haben wurde von der mabb unter sagt, da die Aus strah lung regional differenzierter 
Werbefenster nicht von der Sende erlaubnis des TV-Senders umfasst sei . Die Unter sagung wurde 
vom Ver wal tungs gericht Berlin be stätigt .348

Die Ver mark tung der ProSiebenSat .1-Gruppe erfolgt durch die 100 %ige Tochter gesell schaft 
SevenOne Media GmbH . Das Unter nehmen ver marktet die frei empfang baren Sender der ProSieben 
Sat .1-Gruppe (SAT .1, ProSieben, kabel eins, sixx und SAT .1 Gold), ihre digitalen Platt formen (Pay-TV, 
Video-on-Demand, Online, Mobile, Games, Teletext) sowie ver schiedene Drittangebote (Teletext) . 
Die SevenOne Media GmbH hatte im Jahr 2013 mit einem Anteil am Brutto-TV-Werbemarkt von 
43,4 % vor IP Deutschland (40,3 %) die führende Position im deutschen TV-Werbemarkt inne .349 
Im Online-Werbemarkt liegt das Unter nehmen mit 28,04 Mio . Unique Usern auf Platz sieben (AGOF 
internet facts 2014-I) . Insgesamt sieht sich SevenOne Media als führen der Anbieter für medien-
übergreifende Werbeangebote im deutschen Werbemarkt .350

Im Januar 2010 hat die ProSiebenSat .1 Media AG die TV-Produk tions-Sparte Red Arrow Enter-
tainment Group ge gründet . Die Red Arrow Enter tainment Group umfasst 14 inter nationale Pro-
duk tions firmen in neun Ländern sowie den inter nationalen Programm vertrieb .351 Das Programm-
port folio umfasst unter anderem Unter hal tungs- und Realityformate sowie TV-Serien, Fernsehfilme, 
Telen ovelas und Magazine . Dabei wurde im Hinblick auf den inter nationalen Ver trieb ver stärkt in 
englisch sprachige Produk tionen investiert . Red Arrow hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 
50  Formate ent wickelt und produziert und Programme in mehr als 150  Länder ver kauft . Dazu 
zählen Formate wie „The Taste“, „Mein Mann kann“ und „Danni Lowinski“ .352 Im Jahr 2013 hat die 
Red Arrow Gruppe 170 TV-Formate produziert; 80 % des Produk tions volumens ent fielen dabei auf 
externe Kunden .353 Die Mehr heits beteili gung an dem Produk tions unternehmen Producers at Work 
hat die ProSiebenSat .1 Media  AG dagegen an ihren bisheri gen Mitgesellschafter Christian Popp 
ver äußert .354 Mit der Ver äuße rung der Ver anstalterin des Nachrichten senders N24 ging auch deren 
Tochter gesell schaft Maz & More GmbH auf die Erwerber über . Die MAZ & More GmbH produziert 
jedoch weiter hin Magazine für SAT .1 .355 Der inter nationale Programm vertrieb ist bei der Red Arrow 

348 Urteil vom 26. 09. 2013, Az.: VG  27 K  231.12  – Urteil noch nicht rechts kräftig.
349 Vgl. Kapitel  III 2.3.3.2, Tabelle  III – 116 (Brutto-Werbemarktanteile der Fernsehsen der in Prozent).
350 Vgl. Unter nehmens darstel lung unter www.seven onemedia. de.
351 Zu den Produktionsunternehmen der Red Arrow Entertainment Group zählen Kinetic Content, CPL productions, Snow-

man Productions, Redseven Entertainment, Sultan Sushi, July August Productions, NERD TV, Fabrik Entertainment, Endor 
Productions, Red Arrow Entertainment Ltd., Hard Hat, Left/Right, Half Yard.

352 Vgl. Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 17. 12. 2013.
353 Vgl. Geschäfts bericht der ProSiebenSat.1 Media  AG 2013, S. 47.
354 Vgl. Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 19. 12. 2013.
355 Vgl. Beschluss der KEK vom 14. 12. 2010 i. S. N24, Az.: KEK  629.
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Inter national GmbH (ehemals SevenOne Inter national GmbH) an gesiedelt . Darüber hinaus ist die 
ProSiebenSat .1 Produk tion GmbH als techni scher Dienst leister der Gruppe in der Außen-, Studio-, 
und Post-Produk tion sowie Sende abwick lung tätig . Die Seven Pictures Film GmbH, eine 100 %ige 
Tochter gesell schaft der ProSiebenSat .1 Media AG, be teiligt sich an Koproduk tionen von deutschen 
Kinofilmen und erwirbt die Lizenzen für die TV-Ausstrah lung (z . B . „Keinohrhasen“, „Der Schuh 
des Manitu“) .

Die ProSiebenSat .1  Digital GmbH ist für die Multimedia-Aktivi täten der Gruppe zuständig . Zu 
den Online-Aktivi täten zählen die Internet-Angebote SAT1 . de, ProSieben . de, kabeleins . de, sixx . de, 
wetter . com, fem . com, lokalisten . de, webnews . de, wer-weiss-was . de und autoplenum . de sowie 
das  Video-on-Demand-Portal Maxdome und die Video-Community MyVideo . Die ProSiebenSat .1 
Media AG hat im Dezember 2010 die Anteile der 1&1 Internet AG an dem bis dahin gemeinsam be-
 triebenen Video-on-Demand-Portal Maxdome über nommen . Mit über 50 .000 Videos ist Maxdome 
nach Angaben der ProSiebenSat .1 Media  AG Deutschlands größte Online-Videothek . Sie be ziffert 
den Marktanteil von Maxdome im VoD-Markt mit 36 % .356 Geboten werden Spielfilme, Serien, 
Comedy, Dokumenta tionen und Kinderinhalte sowohl im Einzelabruf als auch im Abonnement . 
Die ProSiebenSat .1 Media AG hat im Jahr 2013 hierfür u . a . Zuliefer verträge mit Sony Pictures Inter-
national, Twentieth Century Fox, der Tele München Gruppe und Warner geschlossen .357 Das 
Video-on-Demand-Portal ist nach Angaben der ProSiebenSat .1 Media AG auf 80 % aller Smart-TV-
Geräte vor installiert .358 Auf dem Video-Community-Portal MyVideo . de stehen den Nutzern nach 
eigenen Angaben „über 500 .000  Premium-Inhalte, exklusive Web-TV-Produk tionen und nutzer-
generierte Clips“ zur Ver fügung . Es können auch TV-Serien und Shows sowie Kinofilme be liebig 
oft und kosten los an gesehen werden .359 Für die Produk tion, Aggrega tion und Distribu tion von 
Web-TV-Inhalten wurde die Studio71 GmbH ge gründet . Die Web-TV-Inhalte werden zusätz lich zur 
Ver brei tung über MyVideo auch über YouTube, Google+, Facebook und Twitter an geboten . Nach 
Angaben der ProSiebenSat .1 Media  AG hat sich die Studio71  GmbH mit monat lich mehr als 
100  Mio . Video Views als ein führen der Anbieter für Online-Video-Inhalte in Deutschland etab-
liert .360 Über die Red Arrrow Enter tainment Group hat sich der Konzern zudem an dem US-ameri-
kani schen Multi-Channel-Network Collective Digital Studios (CDS) in Höhe von 20 % der Anteile 
be teiligt . CDS produziert, ver breitet und ver marktet Video-Inhalte über digitale Platt formen und 
er reicht nach eigenen Angaben mit derzeit 600  Kanälen und 100  Mio . Abonnenten beinahe eine 
Milliarde Video Views im Monat . Die Studio71  GmbH soll künftig Inhalte von CDS be ziehen, Red 
Arrow gemeinsam mit CDS Online-Talente produzie ren und global ver markten .361

Die ProSiebenSat .1 Digital GmbH ver antwortet ferner Mobile Apps, HbbTV-Applika tionen sowie 
die im Jahr 2013 ge startete Musik-Streaming-Platt form AMPYA, über die dem Nutzer der Zugang 
zu 20  Mio . Songs, über 50 .000  Musik videos und mehr als 100 .000  Radio-Channels sowie einem 
redak tio nellen Nachrichten angebot ver mittelt wird .362 Im Juni 2014 wurde 7TV ge startet, eine App 
die den sender übergreifen den Video-Abruf sowohl live als auch zeit versetzt er möglicht .363 Die 
Teletextmarken der ProSiebenSat .1  Digital GmbH ge hören nach eigenen Angaben zu den reich-
weiten stärksten An geboten im deutschen Markt . Hierzu zählen die Teletexte der Sender SAT .1 und 
ProSieben, aber auch Teletexte Dritter wie z . B . Eurosport und VIVA . Die ProSiebenSat .1  Digital 

356 Bezogen auf einen Markt für Einzelabruf- und Abonnements angebote. Es folgen iTunes (17 %), amazon (12 %), videoload 
(11 %), Sky (8 %) und watchever (4 %); vgl. Präsenta tion zur Bilanzpressekonferenz am 27. 02. 2014, S. 84.

357 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der ProSiebenSat.1 Media  AG, S. 114.
358 Vgl. Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 27. 02. 2014.
359 Vgl. Darstel lung unter www.prosiebensat1digital. de.
360 Vgl. Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 27. 03. 2014.
361 Vgl. Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 27. 03. 2014.
362 Vgl. Angaben unter www.prosiebensat1digital. de.
363 Vgl. Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 02. 06. 2014.
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GmbH be treibt zudem die Online-Spiele-Portale Seven Games . de und SAT1Spiele . de und hält 
Beteili gungen an weiteren Anbietern von Online-Spielen (z . B . burda:ic, Covus Games) .364

Das Lizenzgeschäft der ProSiebenSat .1 Media AG wird von der ProSiebenSat .1 Licensing GmbH 
be trieben . Sie deckt die komplette Wertschöp fungs kette der Lizenz auswer tung von TV-Formaten 
der Sendergruppe, wie „Germany’s next Topmodel“, „The Voice of Germany“ oder „Galileo“, sowie 
von Fremdrechten ab .

Die Starwatch Enter tainment GmbH ist das Musik- und Enter tainment-Label der ProSiebenSat .1- 
Gruppe . Zu ihr ge hören vier Labels, die mit den großen Platten firmen der Branche ge gründet 
wurden: Starwatch Music (mit Warner), WE LOVE MUSIC (mit Universal), Columbia SevenOne Music 
(mit Sony) und EMI  7Music (mit EMI) . Neben dem klassi schen Musik geschäft ist die Starwatch 
Enter tainment GmbH noch in den Bereichen LIVE-Entertainment, Ticketing (tickethall . de) und 
Künstler vermark tung aktiv . Zwischen den Sendern der Gruppe und Musikangeboten be stehen 
Koopera tions möglich keiten: Künstler können durch die TV-Präsenz ihren Bekannt heits grad steigern, 
während die Sender mit der Musik be kannter Künstler ihre An gebote unter stützen können .

Die ProSiebenSat .1 Media AG ist auch an der Verwer tungs gesell schaft VG Media be teiligt, die 
für Fernseh- und Hörfunk unternehmen Urheber- und Leis tungs schutz rechte wahrnimmt (s . o . III 
1 .2 .1 .2  RTL Group  – Sonstige Geschäfts felder) .365

Zunehmende Bedeu tung misst das Unter nehmen dem Ventures-Geschäft bei, das nur einen 
mittel baren Bezug zu den Medienaktivi täten auf weist: Dabei stellt die ProSiebenSat .1 Media  AG 
Start-up-Unternehmen Werbezeiten zur Ver fügung, im Gegen zug erhält sie Umsatz- oder Unter-
nehmens beteili gungen . Auf diese Weise hat die ProSiebenSat .1 Media  AG ein Portfolio von über 
80  Beteili gungen und Koopera tionen auf gebaut .366 Partner-Unternehmen sind z . B . Zalando, 
mydays und baby-markt . de . Ein Schwerpunkt der Investi tionen ist der Reisemarkt . Die ProSieben 
Sat .1 Media  AG hat die Beteili gungen in diesem Bereich unter dem Dach der ProSieben Travel 
GmbH ge bündelt .367

1.2.2.4 Sonsti ges

Im November 2011 hat die ProSiebenSat .1 Media AG einen Beirat gegründet, der die Aufgabe hat, 
das Unter nehmen in gesellschafts- und medien politi schen sowie ethischen Fragen zu beraten . Er 
soll zudem Anregun gen zu Medien angeboten des Konzerns geben . Auf Anregun gen des Beirats 
geht die vor der Bundestags wahl 2013 von der ProSiebenSat .1 Media  AG ver öffentlichte Studie 
„Wähler und Nicht wähler im Wahljahr 2013“ des Meinungs forschungs instituts Forsa sowie das 
ProSieben-Format „Task Force Berlin“, das junge Menschen an politi sche Themen heran führen soll, 
zurück .

1.2.2.5 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf die ProSiebenSat.1 Media  AG

Der Digitalbereich, zu dem auch das Venture-Geschäft zählt, ist das am stärksten wachsende 
Segment der ProSiebenSat .1 Media AG . Der Konzern richtet den Fokus seiner Wachstums strategie 
auf die Ver netzung der TV- und Digitalbereiche . Ziel ist es, das Unter nehmen von einem klassi-

364 www.prosiebensat1. de (Stand: 02/2014).
365 Die ProSiebenSat.1 Media  AG hält derzeit noch 50 % an der VG Media Gesell schaft zur Ver wertung der Urheber- und 

Leis tungs schutz rechte von Medien unternehmen mbH.
366 Vgl. Angaben unter www. sven ventures. de.
367 Dazu zählen die Reiseportale weg. de und ferien. de, der Reise veranstalter TROPO, das Miet wagen-Portal billiger-miet-

wagen. de, der Anbieter von Erlebnis-Geschenken mydays. de und das Online-Reisebüro reise. com. Das Wetterportal 
wetter. com wird eben falls dem Reisegeschäft zu geordnet; Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 
27. 02. 2014.
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schen Fernseh veranstalter in ein „Broadcasting, Digital Enter tainment  & Commerce Powerhouse“ 
fortzu entwickeln . Die Gruppe ver fügt über ein Programm port folio von 13 .000 Stunden Eigen- und 
Auf trags produk tionen sowie 50 .000  Stunden an US-Lizenzprogrammen, die über die eigenen 
Sender und Internetangebote linear und nicht-linear aus gewertet werden können . Hierdurch sieht 
sich die ProSiebenSat .1 Media  AG im Vorteil gegen über reinen Internet-Anbietern . Die TV-Inhalte 
werden durch Zusatz angebote wie etwa Backstage-Reportagen, exklusive Video-Clips und Social- 
TV-Angebote in das Internet ver längert und stärken so die Nutzer bindung .368 Zudem werden die 
Aktivi täten im Bereich der Produk tion, Distribu tion und Ver mark tung reiner Web-Inhalte weiter 
aus gebaut . Für den Bereich Pay-Video-on-Demand, zu dem auch Maxdome zählt, er wartet die 
ProSiebenSat .1 Media AG ein dynami sches Wachstum . Die Integra tion von Maxdome in Smart-TV-
Geräte und die mobile Ver brei tung sollen weiter voran getrieben werden .369 Weitere neue Erlös-
modelle sollen sich aus dem schnell wachsen den HD-Distribu tions geschäft ergeben .370

1.2.3 Tele München Gruppe

Die Tele München Gruppe ist ein Ver bund von Medien unternehmen, die in den Bereichen Fern-
seh veranstal tung, TV- und Spielfilmproduk tion, Rechtehandel, Film verleih, Home Enter tainment 
und Merchandising aktiv sind . Die Unter nehmens gruppe er zielte im Jahr 2011 nach Presseberichten 
einen Umsatz von 300 Mio . Euro .371 Der Konzernabschluss der zur Tele München Gruppe gehöri gen 
Tele-München Fernseh-GmbH & Co . Produk tions gesell schaft für das Jahr 2011 weist Umsatzerlöse 

368 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der ProSiebenSat.1 Media  AG, S. 146.
369 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der ProSiebenSat.1 Media  AG, S. 146.
370 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der ProSiebenSat.1 Media  AG, S. 44.
371 Handels blatt vom 15. 05. 2012.

Abbil dung  III – 12: Medienaktivi täten der ProSiebenSat.1 Media  AG

Quelle: Unter nehmens angaben
Stand: 10/2014
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in Höhe von insgesamt 286  Mio .  Euro (2010: 313  Mio .  Euro) aus . Davon wurden 53 % (2010: 46 %) 
im Bereich des TV-Lizenzhandels erzielt . Die übrigen Bereiche Post produk tion 14 % (2010: 14 %), 
Home Enter tainment 12 % (2010: 19 %), Kino 10 % (2010: 12 %), Fernsehwer bung 10 % (2010: 8 %) 
und Sonstige 1 % (2010: 1 %) sind eng mit dem Kernbereich TV-Lizenzhandel ver bunden . Der 
Hauptabsatz markt der Tele München Gruppe ist das deutsch sprachige Europa (94 % der Umsätze) 
mit dem Schwerpunkt Deutschland (87 % der Umsätze) .372

1.2.3.1 Beteili gungs verhält nisse und Ver anstalter beteili gungen

Die Tele-München Fernseh-GmbH  & Co . Produk tions gesell schaft hält sämt liche Anteile an der 
TM .TV GmbH . Diese ver anstaltet seit dem 28 . 04 . 2002 auf Grundlage einer Zulas sung der BLM das 
24-stündige Unter hal tungs sparten programm Tele  5 mit Schwerpunkt auf Spielfilmen .

Ferner hält die Tele-München Fernseh-GmbH  & Co . Produk tions gesell schaft 50 % der Anteile 
an der Tele-München Fernseh-GmbH  & Co . Medien beteili gung KG, einem Gemeinschafts unter-
nehmen mit der zum Disney-Konzern gehöri gen ABC Cable and Inter national Broadcast World-
wide  Holdings, Inc ., das wiederum 31,5 % der Anteile an der Ver anstalterin von RTL  II hält . Das 
Programm RTL  II ist medien konzentra tions recht lich sowohl der Tele München Gruppe und der 
Walt Disney Company als auch der RTL Group zuzu rechnen, deren Tochter gesell schaften zusam-
men 35,9 % an der Ver anstalterin halten .373

Die Tele-München Fernseh-GmbH & Co . Produk tions gesell schaft wird von Dr . Herbert G . Kloiber 
kontrolliert: An ihrem Kommandit kapital hält Dr . Kloiber unmittel bar 55 % der Anteile . Die rest-
lichen 45 % der Anteile werden von der HK Beteili gungs GmbH ge halten . An dieser ist Dr . Kloiber 
wiederum mittel bar über die vollständig in seinem Anteils besitz stehende HK Ver mögens verwal-

372 Vgl. Konzernabschluss der Tele-München Fernseh-GmbH & Co. Produk tions gesell schaft für das Geschäfts jahr 2011, ver-
öffent licht unter www.bundesanzeiger. de. Aktuellere Zahlen wurden bislang nicht ver öffent licht.

373 Vgl. hierzu Kap. III 1.2.1  Bertels mann.

Abbil dung  III – 13: Anteil der Unter nehmens bereiche der Tele München Gruppe am Gesamtumsatz im 

Jahr 2011

Quelle: Konzernabschluss der Tele-München Fernseh-GmbH  & Co . Produk tions gesell schaft
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tungs GmbH mit 92,88 % be teiligt . Die ver bleiben den 7,12 % der Anteile werden von der EBC 
Ver mögens verwal tungs GmbH ge halten . Deren Alleingesellschafter ist Bernd Schlötte rer . Dr . Kloiber 
ist auch Alleingesellschafter der geschäfts führen den Komplementärin ohne Kapital beteili gung der 
Tele-München Fernseh-GmbH  & Co . Produk tions gesell schaft, der Tele-München Fernseh-Verwal-
tungs-GmbH . Eine Über sicht über die aktuellen Beteili gungs verhält nisse und zuzu rechnen den 
Programme der Tele München Gruppe gibt Abbil dung  III – 14 .

Die Ent wick lung der Zuschauer anteile der der Tele München Gruppe zuzu rechnen den Pro-
gramme zeigt Tabelle  III – 12 .

Die Tele-München Fernseh-GmbH  & Co . Produk tions gesell schaft hält zudem 48 % der Anteile 
des österreichi schen Senders ATV (Wien), die rest lichen 52 % der Anteile hat die HKL Medien-
beteili gungs GmbH  & Co . KG inne, deren Kommanditanteile wiederum zu 100 % von Dr . Kloiber 
ge halten werden .

Abbil dung III – 14: Ver anstalter beteili gungen und zuzu rechnende Programme der Tele München Gruppe im 

bundesweiten Fernsehen

Stand: 10/2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RTL  II
Tele  5

4,2
0,4

3,8
0,6

3,9
0,7

3,8
0,9

3,9
1,0

3,8
0,9

3,6
1,0

4,0
1,0

4,2
0,9

Σ Tele München zuzu rechnende 
 Programme 4,6 4,4 4,6 4,7 4,9 4,7 4,6 5,0 5,1

Tabelle  III – 12: Der Tele München Gruppe zuzu rechnende Zuschauer anteile (in %)

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, KEK



110
 

Bundes weites Fernsehen

1.2.3.2 Weitere Geschäfts bereiche

Lizenzhandel
Kerngeschäft der Tele München Gruppe ist der Programm handel . Die TMG gilt als größter Rechte-
händler Deutschlands . Die Tele München Distribu tion ist das zentrale Ver triebs unternehmen der 
Gruppe . Sie ver fügt nach eigenen Angaben über eine Filmbibliothek von über 2 .300  Spielfilmen, 
Fernsehfilmen und Miniserien und mehr als 7 .000 Serien episoden . Den Programm bestand sichern 
„Partner schaften mit den wichtigsten inter nationalen Medien unternehmen und Produzenten“ . So 
hat die Tele München Gruppe im Jahr 2012 mit den Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc . (MGM) 
einen fünfjähri gen TV-Lizenz vertrag über mehr als 200  Filme geschlossen .374 Der inter nationale 
Lizenzhandel wird von TMG Inter national be trieben .

Produk tion
Unter dem Label Clasart werden die gesamten Produk tions- und Koproduk tions aktivi täten der Tele 
München Gruppe zusammen gefasst . Hierzu zählt neben Kinofilmen („Rosen straße“, „Soloalbum“; 
Clasart Film), Konzertaufzeich nungen (Clasart Classic) und Roman verfil mungen für das Fernsehen 
(Rosamunde Pilcher, „Der See wolf“; Clasart Television) die Division Prisma Enter tainment, die sich 
auf „Enter tainment-, Infotainment- und Dokutainment“-Formate spezialisiert hat . Ferner hält die 
Tele München Gruppe eine Beteili gung in Höhe von 41,95 % der Anteile der Odeon Film  AG, 
einem der größten deutschen TV-Produk tions unternehmen (Umsatz 2012 39,5  Mio .) .375 Über das 
Ver mögen der Cine Media Film AG (Dienst leis tungen für das Kino und Fernsehen, Post produk tion), 
an der die Tele-München Produk tions gesell schaft eine Beteili gung in Höhe von insgesamt 60,41 % 
hält, wurde im Oktober  2013 das Insolvenz verfahren eröffnet .376

Sonstige
Die Kino auswer tung von Filmrechten erfolgt durch die Concorde Film verleih GmbH . Die Mehr-
heits beteili gung an der Kinobetreiberin CinemaxX  AG haben Dr . Kloiber und die Dr . Kloiber Ver-
mögens verwal tungs gesell schaft mbH  & Co . Beteili gungs KG im August  2012 vollständig auf die 
Vue Enter tainment Beteili gungs AG über tragen; Dr . Kloiber ist auch als Mitglied des Auf sichts rates 
aus geschieden . Im Bereich der Video- und DVD-Auswer tung ist die Concorde Home Enter tainment 
GmbH tätig . Ihr Programm bestand wird kontinuier lich durch die Concorde Film verleih GmbH er-
weitert . Das auf Kinder unterhal tung aus gerichtete Internetangebot „Concolino“ der Concorde 
Home Enter tainment GmbH informiert über neue Kinderfilme und bietet Onlinespiele an . Die CTM 
Concept TV  & Merchandising über nimmt die Aus wertung der Merchandising-Rechte mit Schwer-
punkt Kinder- und Familien unterhal tung .

Darüber hinaus hat die Tele München Gruppe mit der On Demand Group, Ltd ., einer 100 %igen 
Tochter gesell schaft der SeaChange Inter national, Inc ., das Gemeinschafts unternehmen On Demand 
Deutschland GmbH & Co . KG ge gründet .377 Die On Demand Deutschland GmbH & Co . KG be treibt 
die Einrich tung von On-Demand- und Pay-per-View-Angeboten auf ver schiedenen Platt formen im 
deutsch sprachigen europäi schen Raum . Das Unter nehmen hat u . a . das Management für die Pay-
Per-View-Angebote „Select Kino“ für Kabel Deutschland und „Kino auf Abruf“ für Unity Media 
über nommen . Es be stehen diesbezüg lich u . a . Ver träge mit den Hollywoodstudios von Sony, Uni-
versal, Paramount, Fox, Warner Bros ., Disney und Dreamworks .

374 Vgl. Lagebericht für den Konzernabschluss der Tele-München Fernseh-GmbH  & Co. Produk tions gesell schaft für das 
Geschäfts jahr 2011, ver öffent licht unter www.bundes anzeiger. de.

375 Vgl. Angaben unter www.odeonfilm. de, s. auch Kapitel  III 2.2.1  Fictionrechte.
376 Vgl. Ad-hoc-Mittei lung der Cine Media Film  AG vom 01. 11. 2013.
377 Die Tele München Gruppe hält 50 % der Anteile an der On Demand Deutschland GmbH  & Co. KG.
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1.2.3.3 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf die Tele München Gruppe

Die Tele München Gruppe ist vor allem durch den Strukturwandel im Rahmen der fortschreiten-
den Digitalisie rung der Auf zeich nungs- und Post produk tions prozesse der Filmwirt schaft be troffen, 
der zur Insolvenz der in diesem Bereich tätigen Cine Media Film  AG und ihrer Tochter gesell schaft 
Cine Post produc tion ge führt hat . Zudem sieht sich die Tele München Gruppe mit ihrem Programm 
Tele 5 durch die Digitalisie rung neuen Konkurrenten, die eben falls fiktionales Programm anbieten, 
wie etwa maxdome, IPTV-Angebote der Mobilfunk betreiber und neue TV-Programme, aus gesetzt . 
Die mit den neuen An geboten ver bundene Nachfrage nach relevanten Programminhalten bietet 
jedoch auch ver besserte Ab satzchancen für Rechtehändler . So hat die Tele München Gruppe 
beispiels weise eine Ver einba rung mit der zum Amazon-Konzern gehöri gen LOVEFILM Deutschland 
GmbH geschlossen, wonach Spielfilme und Serien aus dem Tele-München-Portfolio bei LOVEFILM 
(nunmehr: Amazon Prime Instant Video) als Subscrip tion Video-on-Demand (SVoD) ver fügbar 
sind .378

1.2.4 Constantin Medien  AG

Die Constantin Medien  AG ist ein inter national aus gerichte tes Medien unternehmen, das ins-
besondere in den Geschäfts bereichen Sport, Film sowie Sport- und Event-Marketing tätig ist . Zum 
Sport segment zählt die Ver anstal tung von Sportsparten programmen im bundes weiten Fernsehen . 
Im Jahr 2013 er zielte die Constantin Medien  AG einen Konzernumsatz von 458,3  Mio .  Euro (2012: 
520,5  Mio .  Euro) . 32 % davon wurden im Segment Sport, 59 % im Segment Film und 9 % im 
Bereich Sport- und Event-Marketing er wirtschaftet .379 Sowohl im Bereich Sport als auch im Bereich 
Film gingen die Umsätze gegen über dem Vorjahr um ca .  9 % zurück .

378 Vgl. Pressemittei lung der Tele München Gruppe vom 07. 10. 2013.
379 Geschäfts bericht Constantin Medien  AG 2013, S. 49.

Abbil dung  III – 15: Medienaktivi täten der Tele München Gruppe in Deutschland

Quelle: Unternehmensangaben, KEK
Stand: 05/2014
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1.2.4.1 Beteili gungs verhält nisse

Die Constantin Medien  AG ist eine börsen notierte Aktien gesell schaft . 7,9 % ihrer Anteile hält die 
Highlight Communica tions AG, die wiederum von der Constantin Medien AG kontrolliert wird . Mit 
den von der Highlight Communica tions AG ge haltenen Aktien an der Constantin Medien AG sind 
auf grund der Über kreuzbeteili gung gemäß § 71 b i . V . m . § 71 d Satz  4 AktG keine Stimm rechte 
ver bunden; sie werden wie eigene Aktien der Constantin Medien  AG be handelt . Hierdurch er-
höhen sich die Stimm rechts anteile der übrigen Aktionäre . Bei der Constantin Medien AG be stehen 
die folgen den Kapital- und Stimm rechts anteile:380

Kapital anteile Stimm rechte

KF  15 GmbH  & Co . KG 17,0 % 18,5 %
BWVA 9,6 % 10,4 %
Dr . Erwin Conradi 6,1 % 6,6 %
Bernhard Burgener 6,0 % 6,5 %
Dr . Dieter Hahn 2,5 % 2,7 %
Highlight Communica tions AG 7,9 % –
Streubesitz 50,9 % 55,3 %

Größte Aktionärin der Constantin Medien  AG ist die KF  15 GmbH  & Co. KG . An der KF  15 
GmbH & Co . KG sind Ruth Kirch mit 47,5 % der Anteile und Dr. Dieter Hahn mit 42,5 % der Anteile 
be teiligt . Jeweils 5 % der Anteile halten Wolfgang Hahn und Dr . Bernd Kuhn . Ruth Kirch ist die 
Ehefrau des ver storbenen Dr . Leo Kirch, der einst den Film- und Fernsehkonzern der Kirch Gruppe 
kontrollierte . Die Kirch Gruppe wurde 2002 insolvenzbedingt zerschlagen und die Fernsehbeteili-
gungen und das Filmrechte vermögen ver äußert . Dr . Dieter Hahn war innerhalb der Kirch Gruppe 
u . a . als Geschäfts führer von DSF, im Bereich des Sportrechtehandels und in der Geschäfts führung 

380 Vgl. Beschluss der KEK vom 11. 11. 2014 i. S. Sport1, Az.: KEK  796.

Abbil dung  III – 16: Anteil der Unter nehmens bereiche der Constantin Medien AG am Gesamtumsatz im 

Jahr 2013

Quelle: Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2013
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der Kirch Gruppe tätig . Die KF 15 GmbH & Co . KG ist mehr heit lich an der Sirius Sports Media GmbH 
be teiligt, die Sport- und Medien rechte ver marktet und Dienst leis tungen gegen über Sport ver-
anstaltern, Medien gruppen, TV-Stationen und sonsti gen Dritten, einschließ lich Projekt bera tung, 
Projekt entwick lung, Projektumset zung anbietet . Dr . Dieter Hahn ist darüber hinaus auch Auf sichts-
rats mitglied der Constantin Medien AG und Mitglied des Ver wal tungs rats der Highlight Communi-
ca tions AG .

Zweit größte Aktionärin ist die Baden-Würt tember gische Ver sor gungs anstalt für Ärzte, Zahn-
ärzte und Tierärzte (BWVA) . Ihr Beteili gungs port folio, zu dem IT- und Software-Unternehmen 
zählen (u . a . GFT Technologies  AG, REALTECH  AG), wird von der LBBW Asset Management Invest-
ment gesell schaft mbH ver waltet . Dieser sind die mit den Anteilen der Constantin Medien  AG 
ver bundenen Stimm rechte gemäß § 22 Abs . 1 Satz 1 Nr . 6 Wertpapierhandels gesetz (WpHG) zuzu-
rechnen .381 Die LBBW Asset Management Invest ment gesell schaft mbH ist eine 100 %ige Tochter -
gesell schaft der Landes bank Baden-Würt temberg (LBBW) . Die LBBW ist eine rechts fähige Anstalt 
des öffent lichen Rechts . Ihre Träger sind der Sparkassen verband Baden-Würt temberg (40,534 %), 
das Land Baden-Würt temberg (24,988 %), die Stadt Stuttgart (18,932 %), die Landes beteili gungen 
Baden-Würt temberg GmbH (13,539 %) und die Landes kreditbank Baden-Würt temberg (2,006 %) .382

Die in der Schweiz ansässige Highlight Communica tions AG ist eine börsen notierte Aktien-
gesell schaft, die in den Geschäfts bereichen Film sowie Sport- und Eventmarketing aktiv ist (s . u . 
Kapitel  III 1 .2 .4 .3) . Sie hält u . a . jeweils 100 % der Anteile an der Constantin Film  AG, der Rainbow 
Home Enter tainment AG und der Team Holding AG . Mehr heits gesellschafterin der Highlight Com-
munica tions AG mit 52,4 % der Anteile ist die Constantin Medien AG . Constantin-Aktionär Bernhard 
Burgener hält auch 4,2 % an der Highlight Communica tions AG, 5,8 % der Anteile am Grundkapital 
hält die Highlight Communica tions AG im Eigen besitz . Der Rest der Anteile be findet sich in Streu-
besitz (37,6 %) .

Der Investor Erwin Conradi ist Mitglied des Ver wal tungs rates der Highlight Communica tions 
AG . Er ver fügt nach Kenntnis der KEK über keine weiteren Beteili gungen im Medien bereich .

Bernhard Burgener ist u . a . Vor stands vorsitzen der der Constantin Medien AG sowie Delegier-
ter und Präsident des Ver wal tungs rats der Highlight Communica tions AG . Darüber hinaus ist er 
u . a . Vor stands vorsitzen der der Constantin Film AG sowie Ver wal tungs ratspräsident der Constantin 
Enter tainment  AG und der Team Holding  AG .383

1.2.4.2 Ver anstalter beteili gungen

Die Constantin Medien  AG hält über ihre 100 %ige Tochter gesell schaft Constantin Sport Holding 
GmbH derzeit sämt liche Anteile an der Sport1  GmbH . Im Dezember  2013 wurde der ge plante 
Erwerb von 25,1 % der Anteile der Sport1 GmbH durch die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . 
KG bekannt ge geben . Die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . KG be absichtigte zudem, sämt-
liche Anteile an der PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produk tion von der Constantin Medien AG 
sowie eine 25,1 %ige Beteili gung an dem Ver mark tungs unternehmen Constantin Sport Marketing 
GmbH zu er werben . Das Bundes kartellamt hat dem Vor haben am 12 . 02 . 2014 die Freigabe erteilt: 
Sky ver füge zwar über eine über ragende Markt stel lung im Pay-TV-Bereich . Durch den ge planten 
Erwerb werde diese Marktposi tion jedoch nicht in einem wettbewerb lich relevanten Maße ver-
stärkt .384 Die KEK hat am 25 . 03 . 2014 (Az .: KEK  766/772) ent schieden, dass dem keine medien-

381 Vgl. Mittei lung der Constantin Medien  AG nach dem WpHG vom 13. 09. 2013.
382 Vgl. Angaben unter www.lbbw. de; Stand 02/2014.
383 Vgl. Geschäftsbericht der Highlight Communications  AG 2012, S. 157.
384 Vgl. Pressemittei lung des Bundes kartellamts vom 12. 02. 2014.
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konzentra tions recht lichen Gründe ent gegen stehen . Die Transak tion wurde jedoch nicht vollzogen: 
Die Constantin Medien AG hat am 19 . 05 . 2014 das Scheitern der Transak tion erklärt . Es habe keine 
Einigung über die Aus gestal tung eines neuen mehrjähri gen Produk tions rahmen vertrags zwischen 
der Sport1 GmbH und der PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produk tion erzielt werden können .385 
Die Sky Deutschland Fernsehen GmbH  & Co . KG hält dagegen nach Presseberichten an ihrer 
Durch führung fest .386

Die Sport1  GmbH ver anstaltet vier Sportsparten programme: das frei empfang bare Programm 
SPORT1 (ehemals DSF) sowie die Pay-TV-Programme SPORT1+ (ehemals DSF-digital), SPORT1 
Livestream (ehemals DSF Online, mehr mittendrin), das aus schließ lich im Internet über die Platt-
form von SPORT1 . de ver breitet wird, und SPORT1 US .387 Die Programme werden nach Umstruktu-
rie rungen nicht mehr von drei ver schiedenen Ver anstaltern, sondern von der Sport1 GmbH allein 
ver anstaltet .388 Die Lizenz für SPORT1 US ersetzt dabei die ursprüng lich von der BLM der Constantin 

385 Vgl. Pressemittei lung der Constantin Medien  AG vom 19. 05. 2014.
386 Vgl. u. a. Handels blatt vom 19. 05. 2014, „Plazamedia-Deal mit Sky Deutschland gescheitert“.
387 Zu den Sportrechten der Sport1  GmbH s. Kapitel  III 2.2.1.3.
388 Vgl. Beschlüsse der KEK vom 04. 06. 2013 i. S. SPORT1 Livestream, Az.: KEK 738 und vom 12. 07. 2013 i. S. SPORT1 US, Az.: 

KEK  745.

Abbil dung III – 17: Ver anstalter beteili gungen und zuzu rechnende Programme der Constantin Medien AG im 

bundesweiten Fernsehen

Stand: 11/2014
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Sport Medien GmbH er teilte Lizenz für die Ver anstal tung des Sportsparten programms LIGAtotal! . 
LIGAtotal! beinhaltete die Über tragung sämt licher Spiele der Fußball-Bundes liga und der 2 . Fußball-
Bundes liga sowie die be gleitende Berichterstat tung für die Spielzeiten 2009/10 bis 2012/13 .389 
Diese Zulas sung wäre zwar erst zum 31 . 07 . 2017 aus gelaufen, die Constantin Sport Medien GmbH 
konnte jedoch ab der Bundes liga-Saison 2013/14 nicht mehr als Ver anstalterin des Bundes liga-
Senders LIGAtotal! tätig sein, da ihr die ent sprechen den Über tra gungs rechte nicht mehr zustan-
den .390 Sie hatte die Über tra gungs rechte bis 2012/2013 als Sublizenznehmerin von der Deutschen 
Telekom  AG für die Ver wertung via IPTV und via Mobilfunknetze er worben .391 Für die Spielzeiten 
2013/14 bis 2016/17 hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) jedoch die alleinigen Live-Übertra gungs-
rechte an der Bundes liga und 2 . Bundes liga für alle Über tra gungs wege an die Sky Deutschland 
Fernsehen GmbH  & Co . KG ver geben . Das Programm LIGAtotal! wurde daher inhalt lich neu aus-
gerichtet und zeigt als Nachfolger des ein gestellten US-amerikani schen Sportsparten programms 
ESPN nun u . a . Live-Übertra gungen von der National Football League (NFL), National Basketball 
Associa tion (NBA) und der National Hockey League (NHL) . Die Constantin Medien  AG hatte sich 
beim diesbezüg lichen Rechte erwerb gegen die Konkurrentin sportdigital .TV Sende- und Produk-
tions GmbH durch gesetzt .392

Die Sender SPORT1, SPORT1+ und SPORT1  US er zielten im Jahr 2013 einen durch schnitt lichen 
Zuschauer anteil von insgesamt 0,9 % .393 Zum Ende 2013 ver fügte SPORT1+ über 1,8 Mio . Abonnen-
ten, SPORT1  US über 1,4  Mio . Abonnenten, zuzüg lich der über Sky er reichten Abonnenten .394

1.2.4.3 Weitere Geschäfts bereiche

Sport
Neben der Ver anstal tung der Sportsparten programme be treibt die Sport1 GmbH auch das Online-
portal sport1 . de . Sport1 . de er zielte nach eigenen Angaben im Jahr 2013 durch schnitt lich 30,9 Mio . 
Visits und 243 Mio . Page Impres sions pro Monat und blieb damit bei der reinen Online-Reichweite 
in etwa auf Vor jahres niveau, wobei eine Ver schie bung zur mobilen Nutzung zu ver zeichnen sei .395 
Die Sport1-App für iPhone/iPad wurde bis Ende 2012 1,8 Mio . Mal herunter geladen und lag damit 
unter den Top  15 der Applika tionen, die Zahl der Downloads der Android-App lag Ende 2012 bei 
über 626 .000 .396 Zum Ende des Jahres 2013 konnte die Anzahl der Downloads für mobile Apps 
auf 4,6 Mio . ge steigert werden .397 SPORT1 ist im Online-Bereich auch mit einem eigenen SPORT1- 
YouTube-Channel, mit der Online-Gaming-Platt form SPORT1GAMES . de und der Social-Gaming-
Platt form SPORT1  Poker aktiv . Die Video-Abrufe pro Monat bei Sport1 . de und der Sport1-App 
lagen 2012 bei durch schnitt lich 3,7  Mio . Abrufen pro Monat und 1,1  Mio . Videoabrufen auf 
YouTube .398 Für das Jahr 2013 weist die Constantin Medien AG Video-Abrufe von insgesamt 5 Mio . 

389 Vgl. Beschluss der KEK i. S. LIGAtotal! vom 14. 07. 2009, Az.: KEK  563.
390 Vgl. Geschäfts bericht Constantin Medien  AG 2012, S. 66, 67.
391 Vgl. Beschluss der KEK i. S. LIGAtotal! vom 14. 07. 2009, Az.: KEK  563.
392 Alleinige Gesellschafterin der sportdigital.TV Sende- und Produk tions GmbH ist die SPORTAINMENT Medien GmbH  & 

Co. KG, an der Gisbert Wundram sämt liche Anteile hält; vgl. Beschluss der KEK vom 09. 07. 2013 i. S. sportamerica HD, 
Az.: KEK  744. Die SPORTAINMENT Medien GmbH  & Co. KG ver anstaltet das Sportsparten programm sportdigital.

393 Vgl. Beschluss der KEK i. S. Sport1 GmbH vom 25. 03. 2014, Az.: KEK  766/772, III 3. 1.
394 Vgl. Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2013, S. 5.
395 Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2013, S. 34, unter Bezugnahme auf Erhebun gen der Informa tions gemein-

schaft zur Fest stel lung der Ver brei tung von Werbeträgern  e. V. (IVW).
396 Vgl. Geschäfts bericht 2012 der Constantin Medien  AG, S. 43, unter Bezug auf AGOF Mobile Facts II/2012, Erhe bungs-

zeitraum  19. 09. bis 19. 10. 2012.
397 Vgl. Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2013, S. 35.
398 Vgl. Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2012, S. 43.
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aus .399 Die Sport1 .GmbH ver anstaltet zudem seit 19 . 07 . 2013 auf Grundlage einer Lizenz der 
Hessischen Landes anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) das Hörfunk-
programm sport1 . fm, ein 24-Stunden-Programm mit Live-Sport, Talk, News und Musik, das im 
Internet unter www .sport1 . fm aus gestrahlt wird . Des Weiteren liefert die Sport1  GmbH redaktio-
nelle Sportinhalte für Teletext-Angebote der Sender SAT .1, ProSieben, kabel eins, sixx und für 
weitere von ProSiebenSat .1  Digital produzierte Teletexte sowie für die HbbTV-Angebote von 
ProSieben, SAT .1 und kabel eins .400

Zum Geschäfts bereich Sport zählt auch die 100 %ige Beteili gung an der PLAZAMEDIA GmbH 
TV- und Film-Produk tion (s . o . Kapitel  III 1 .2 .4 .2), die sich als führen den Sport-TV-Produzenten in 
Deutschland be zeichnet . Sie produziert im Auftrag von TV-Sendern (u . a . Sky, ZDF, SPORT1), 
BILD  (Highlight-Clips der Fußball Bundes liga und der 2 . Bundes liga), Sport verbänden und Sport-
rechte-Agenturen Sendun gen u . a . zu Spielen der UEFA Cham pions League, der UEFA Europa 
League und der Fußball Europameister schaft 2012, Formel-1-Rennen und Wintersport-Weltcups . In 
den PLAZA MEDIA-Studios werden zudem u . a . Studioformate für die Konferenz kanäle von Sky 
hergestellt .

Film- und TV-Produk tion
Der Geschäfts bereich Film umfasst die Aktivi täten der Constantin Film  AG und ihrer Tochter ge-
sellschaften sowie der Tochter gesell schaften der zur Highlight Communica tions AG gehöri gen 
Rainbow-Gruppe . Die Constantin Film  AG ist in den Bereichen Filmproduk tion und Film verleih, 
Rechtehandel und Home Enter tainment tätig und zählt zu den größten Filmproduzenten und 
-verleihern in Deutschland (s . u . Kapitel  III 2 .2 .1 .1 .2) . Die eigen produzierten Filme werden in der 
Regel welt weit ver marktet, Fremdproduk tionen über wiegend im deutschen Markt ver trieben . 
Dabei werden alle Stufen der Ver wer tungs kette vom Kino verleih über DVD/Blu-Ray-Veröffent-
lichungen bis zur TV-Ausstrah lung ab gedeckt .401 Mit Sky besteht eine mehrjährige Ver einba rung, 
die Sky die Pay-TV-Erst ausstrah lungs rechte für Eigen- und Koproduk tionen der Constantin Film AG 
sichert .402 Ferner sichert ein Rahmen lizenz vertrag der ProSiebenSat .1 Media  AG die Free-TV- und 
Video-on-Demand-Rechte aller Constantin-Eigen produk tionen und -Koproduk tionen mit  Dreh-
beginn ab 2013 zu .403 Mit dem US-Studio Dream Works gilt ein Output-Deal, in dessen Rahmen die 
Constantin Film AG die deutsch sprachigen Aus wer tungs rechte an Produk tionen der Dream Works-
Studios mit Drehbeginn bis zum 31 . 12 . 2016 er worben hat; über diese hat die Constantin Film AG 
eben falls einen Rahmen vertrag mit der ProSiebenSat .1 Media AG ab geschlossen .404 Tochter gesell-
schaften der Constantin Film  AG sind die Constantin Television GmbH (100 %), Constantin Family 
GmbH (100 %), Olga Film GmbH (95,52 %), MOOVIE – the art of ent ertainment GmbH (75,5 %), Rat 
Pack Filmproduk tion GmbH (51 %), Nadcon Film GmbH (51 %), West side Filmproduk tion GmbH 
(51 %) und Polyscreen Produk tions gesell schaft für Film und Fernsehen mbH (50 %) . Die Constantin 
Enter tainment GmbH (100 %) gehört nach eigenen Angaben im Bereich TV-Show und -Entertain-
ment zu den markt führen den deutschen Produk tions unternehmen .405

399 Vgl. Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2013, S. 35.
400 Vgl. Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2012, S. 25.
401 Vgl. Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2013, S. 24.
402 Vgl. Pressemittei lung von Sky vom 16. 07. 2012.
403 Vgl. Geschäfts bericht der ProSiebenSat.1 Media  AG 2013, S. 41.
404 Vgl. Pressemittei lung der Constantin Film  AG vom 22. 11. 2013.
405 Vgl. Darstel lung unter www.constantin-film. de.



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 117

Sport- und Event-Marketing

Das Segment Sport- und Event-Marketing umfasst die Aktivi täten der Team Holding  AG, einer 
100 %igen Tochter gesell schaft der Highlight Communica tions AG, und deren Tochter gesell schaften 
(„Team Gruppe“) . Die Team Gruppe ver marktet im Auftrag des Europäi schen Fußball verbands 
(UEFA) exklusiv sowohl die UEFA Cham pions League als auch die UEFA Europa League und den 
UEFA Super Cup bis zur Spielzeit 2017/2018 .406 Die Highlight Event  & Enter tainment  AG, an der 
die Highlight Communica tions AG mit 59,89 % be teiligt ist, ver marktet u . a . den Eurovision Song 
Contest .

1.2.4.4 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf die Constantin Medien  AG

Für die Constantin Medien  AG stand im Jahr 2012 im Geschäfts bereich Sport die Forcie rung der 
Multimedia-Strategie und die damit ver bundene Aus weitung der Ver brei tung der Sportprogramme 
und Sportinhalte über weitere Platt formbetreiber im Fokus . Zudem sollten die Bereiche Video und 
Mobile sowie die Einbin dung in Soziale Netz werke stärker voran getrieben werden .407 Zusätz lich 
dazu soll im Jahr 2014 das Hauptaugen merk darauf liegen, SPORT1 . de auch als Portal für den 
Zugang zu allen digitalen An geboten unter der Dachmarke SPORT1 zu positionie ren und die ent-
sprechende techni sche Infrastruktur zu schaffen . Für den Geschäfts bereich Film ver spricht sich die 

406 Bei Erreichen be stimmter Leis tungs ziele ver längert sich der Ver trag automatisch bis zur Spielzeit 2020/2021; vgl. Ge-
schäfts bericht der Highlight Communica tions AG 2012, S. 32, sowie Kapitel  III 2.2.1.3.2.

407 Vgl. Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2012, S. 77.

Abbil dung  III – 18: Medienaktivi täten der Constantin Medien  AG

Quelle: Unternehmensangaben, KEK
Stand: 11/2014
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Constantin Medien  AG eine steigende Nachfrage nach Inhalten von Seiten der wachsen den digi-
talen Sparten sender .408

1.2.5 The Walt Disney Company

The Walt Disney Company, Inc . („Disney“) ist eine in Delaware/USA ein getragene Aktien gesell-
schaft . Der Jahres umsatz des Medien- und Unter hal tungs konzerns betrug im Jahr 2013 rund 
45  Mrd . US-Dollar (2012: 42,3  Mrd . US-Dollar) . Wichtigstes Geschäfts feld des Konzerns sind die 
„Media Networks“, zu denen im Wesent lichen die um die Disney/ABC Television Group und ESPN 
Inc . be triebenen Rundfunkaktivi täten zählen . Die weltbekannten Disney-Filmcharaktere der Zei-
chen  trick-, Anima tions- und Realfilme prägen dabei auch die weiteren Kerngeschäfts bereiche „Parks 
und Resorts“, „Studio Enter tainment“, „Consumer Products“ und „Inter active“ .

Die von den Medien inhalten aus gehende Wertschöp fungs kette deckt Disney vollumfäng lich 
ab: An der Spitze steht die Aus strah lung von Disney-Inhalten in Kinos und über die konzerneigenen 
Fernsehprogramme, ge folgt von der damit eng ver bundenen Heimkino verwer tung (DVD, Blu-Ray, 
VoD) und der Ver arbei tung in Videospielen . Neben der Ver mark tung der Filmfiguren im Rahmen 
der breit ge fächerten Konsumgüter sparte dienen die Charaktere und Themen der Filme mitunter 
als Vorlage für Attrak tionen in Disney-Freizeitparks sowie ver einzelt als Grundlage für Musicals . 
Beispiele hierfür sind die Disney-Zeichen trickadap tionen von „Die Schöne und das Biest“ und 
„Tarzan“ sowie die Filme „König der Löwen“ und unlängst „Die Eiskönigin“ . Das Unter nehmen ver-
marktet seine Figuren und Marken dabei welt weit .409

408 Vgl. Geschäfts bericht der Constantin Medien  AG 2013, S. 7 und 77.
409 Vgl. dazu auch die Darstel lungen unter Punkt  1.2.5.3 (Weitere Geschäfts felder) sowie bereits Insa Sjurts, Strategien in 

der Medien branche, 2005, S. 443 ff.

Abbil dung  III – 19: Anteil der Unter nehmens bereiche der Walt Disney Company am Gesamtumsatz im 

Jahr  2013

Quelle: The Walt Disney Company, Geschäfts bericht 2013, S . 30 (eigene Berech nung) .
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1.2.5.1 Beteili gungs verhält nisse

The Walt Disney Company ist eine Aktien gesell schaft mit Sitz in Burbank, Kalifornien (USA) . Der 
Anteils besitz ist breit ge streut .410 Größter Anteilseigner ist der Laurene Powell Jobs Trust der Witwe 
des Apple-Gründers Steve Jobs mit einer Beteili gung von rund 7,3 % . Die rest lichen rund 92,7 % 
der Aktien be finden sich in Streubesitz .411

1.2.5.2 Ver anstalter beteili gungen

Im bundes weiten privaten Fernsehen ver anstaltet die The Walt Disney Company Ltd . die Pro-
gramme Disney Cinemagic und Disney Cinemagic HD sowie deren Tochter gesell schaft The Walt 
Disney Company (Germany) GmbH die Programme DisneyXD, Disney Junior und Disney Channel .412 
Das frei empfang bare Programm Disney Channel ist seit Januar  2014 auf Sendung und aus einer 
Umwand lung des Programms DAS VIERTE ent standen .413 Die Disney-Mutter gesell schaft hält zudem 

410 Im September  2013 waren etwa 956.000  Disney-Aktionäre registriert; vgl. SEC Filing, FORM 10-K for the fiscal year 
ended September  28, 2013.

411 investors.morningstar.com/ownership/shareholders-major. html?t=DIS&region=usa&culture=en-US&ownerCountry=USA 
(Abruf: 03/2014).

412 Zum Start des Disney Channel s. auch Kap. III 2.2.1.2.1  Kinderprogramm rechte.
413 Zur vollständi gen Über nahme der Das Vierte GmbH durch Disney und zur Programmumstel lung vgl. Beschlüsse der 

KEK i. S. Das Vierte, Az.: KEK  728 und KEK  754.

Abbil dung III – 20: Ver anstalter beteili gungen und zuzu rechnende Programme der Walt Disney Company im 
bundes weiten Fernsehen

Stand: 09/2014
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über Zwischen gesell schaften jeweils 50 %-Beteili gungen an den Ver anstalterinnen der Programme 
Super RTL, History, The Biography Channel und History HD . Darüber hinaus besteht über die Tele 
München Gruppe (Disney-Beteili gung: 50 %) eine mittel bare Beteili gung an der Ver anstalterin des 
Programms RTL  II . Die auf Grundlage von OFCOM-Lizenzen ver anstal teten Sportprogramme ESPN 
Classic und ESPN America sind in Deutschland seit Ende Juli  2013 nicht mehr empfang bar .

1.2.5.3 Weitere Geschäfts felder

Disney unter teilt seine Tätig keits bereiche in fünf Haupt geschäfts felder:

Media Networks
Der Geschäfts bereich „Media Networks“ umfasst die Ver anstal tung, die Produk tion und den Ver-
trieb der konzerneigenen Fernseh- und Radioprogramme . Die in diesem Bereich aktiven Unter-
nehmens teile sind die Disney/ABC Television Group und die ESPN Inc . An letzte rer hält Disney 
über die ABC, Inc . 80 % der Anteile, die rest lichen 20 % werden von der The Hearst Corpora tion 
ge halten .414

Unter dem Dach der Disney/ABC Television Group sind Disneys welt weite Fernsehaktivi täten 
im Unter hal tungs- und Nachrichten bereich, die lokalen US-amerikani schen Fernsehsen der der 
Gruppe sowie die Radiosen der und der Inhalte vertrieb ge bündelt . Zum Geschäfts bereich Media 
Networks zählen im Einzelnen die Disney-Kinderprogramme415 unter den Marken Disney Channel, 
Disney Junior, Disney XD und Disney Cinemagic, das ABC Television Network mit den Programmen 
ABC416 und ABC Family sowie acht lokalen Fernsehsendern .417 Ver trag liche Ver bindungen be stehen 
darüber hinaus mit weiteren 239 lokalen Fernsehsta tionen .418 Die Disney-ABC Television Group hält 
zudem eine Beteili gung in Höhe von 50 % an der A&E Television Networks LL . C . („AETN“), einem 
Gemeinschafts unternehmen mit der The Hearst Corpora tion . Zu AETN ge hören die Programme 
A&E, History (auch in einer spanischen Ver sion), H2 (History 2), Military History, Bio (künftig: FYI),419 
Crime & Investiga tion Network, Lifetime, Lifetime Movie Network (LMN) und Lifetime Real Women . 
Programme und Programm bestand teile der Sender des A&E Networks werden in über 160  Län-
dern aus gestrahlt .420

Die ESPN, Inc . ver anstaltet die Sportprogramme ESPN, ESPN2, ESPN Classic, ESPNEWS, ESPN 
Deportes (Programm in spanischer Sprache), ESPNU (Collegesport) sowie das regional aus gerich-
tete Longhorn Network (University of Texas/Sport) und be treibt mit ESPN3 zudem einen Online-
Streamingdienst . Zudem liefert ESPN Sportbeiträge für die Programme des ABC Television Network, 
die unter der Marke ESPN auf ABC aus gestrahlt werden . ESPN hält unter anderem die Über tra-
gungs rechte für die National Football League (NFL), die National Basketball Associa tion (NBA), Major 
League Baseball (MLB), National Associa tion of Stock Car Auto Racing (NASCAR), die Wimbledon 
Cham pions hips und die US Open (Tennis) sowie das Masters Golf Tournament .421 Über die USA 

414 www.worldofespn.com/about; Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 2.
415 Welt weit über 100  Kinder-, Familien und Unter hal tungs programme in 169  Ländern (vgl. thewaltdis neycompany.com/

disney-companies/media-networks (Abruf: 03/2014)).
416 Mit einem durch schnitt lichen Zuschauer anteil (Zuschauer ab zwei Jahren im Jahres durchschnitt 2012) von 5,8 % ist 

ABC neben CBS (6,5 %), NBC (6,4 %) und FOX (4,1 %) eines der meist gesehenen Programme der USA; Quelle: www. ip-
network.com/studies-publications/television-international-key-facts.

417 In New York (WABC), Los Angeles (KABC), Chicago (WLS), Philadelphia (WPVI), San Francisco (KGO), Houston (KTRK), 
Raleigh-Durham (WTVD) und Fresno (KFSN); Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 6.

418 Stand: September  2013; SEC FORM 10-K, Disney Jahres bericht für das Geschäfts jahr endend zum 28. 09. 2013, S. 5.
419 A+E Networks-Pressemeldung vom 11. 12. 2013, „A+E Networks to launch new network  – FYI“ (www.aenetworks.com/

article/ ae-networks-launch-new-network-fyi).
420 Vgl. Angaben im Rahmen der A+E Networks-Pressemel dung vom 11. 12. 2013, Fn. 419.
421 SEC FORM 10-K, Disney Jahres bericht für das Geschäfts jahr endend zum 28. 09. 2013, S. 2.
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hinaus be treibt die ESPN, Inc . 16 inter nationale Sportprogramme, die in 62  Ländern aus gestrahlt 
werden . In Kanada ist die ESPN, Inc . in Höhe von 30 % an der CTV Specialty Television, Inc . be-
teiligt, die unter anderem die Sportprogramme The Sports Network, The Sports Network  2, Le 
Réseau des Sports, ESPN Classic Canada, NHL Network und Discovery Canada ver anstaltet .422 In 
Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten haben die Programme ESPN America und ESPN Classic 
bis Juni  2013 exklusiv nordamerikani sche Sport-Events423 über tragen . Mit der Über nahme des 
Programms ESPN America durch die BT Group (British Telecommunica tions) wurde dessen Ver brei-
tung auf Großbritannien und Irland be grenzt und parallel die Ver brei tung von ESPN Classic ein-
gestellt .424

Im Oktober  2013 ist zudem das US-amerikani sche Programm Fusion auf Sendung ge gangen, 
welches als Gemeinschafts unternehmen von Disney und Univision Communica tions be trieben 
wird  und sich als Nachrichten-, Pop-, Kultur- und Lifestyleprogramm an englisch sprachige latein-
amerikani sche Jugend liche richtet . Das Programm SOAPnet wurde dagegen zum Januar  2014 
ein gestellt .

Im Radiobereich be treibt die Disney-ABC Television Group das Radio Disney Network mit 24 
lokalen Sendern in den USA . Die auf Kinder, Jugend liche und Familien aus gerich teten Disney-
Radioprogramme sind zudem in Lateinamerika über zwei zum Konzern ge hörige Sender sowie 
auf grund von Lizenz vereinba rungen im Programm Dritter zu empfangen . Das ESPN Radio Network 
– nach eigenen Angaben einer der größten Radio veranstalter der USA im Sportbereich – umfasst 
vier eigene Radiosta tionen . Zudem werden ESPN-Programminhalte an mehr als 450 Radiosta tionen 
lizenziert .425

Eben falls zur Disney-ABC Television Group ge hören die unter der ABC Enter tainment Group 
zusammen gefassten Produk tions unternehmen ABC Enter tainment und ABC Studios, welche 
Programminhalte für den nationalen und inter nationalen Markt ent wickeln und produzie ren . Die 
ABC Studios produzie ren den über wiegen den Teil der Disney-Realfilme und sind der Haupt inhalte-
lieferant der ABC Enter tainment Group .426 Für die Inhaltedistribu tion ist hinsicht lich der USA und 
Kanada die Disney-ABC Domestic Television zuständig, für den welt weiten platt form übergreifen-
den Ver trieb die Disney Media Distribu tion (DMD) . Das DMD-Portfolio umfasst dabei Spielfilme, 
Serien, Realfilme und Anima tions programm für Kinder, die ABC News sowie die Über tragung der 
Academy Awards (Oskar verleihung, Rechte bis 2020427) .

Studio Enter tainment
Unter den Bereich Studio Enter tainment fallen die Produk tion und der Einkauf von Real- und 
Anima tions filmen zur welt weiten Kino-, Fernseh- und Heimkino vermark tung . Disney produ-
ziert und ver marktet Kinofilme unter den Marken Walt Disney Pictures, Pixar, Marvel, Touchstone 
und Lucas film . Der aktuelle Disney-Kinofilm „Die Eiskönigin“ ist mit einem bisheri gen Einspiel-
ergebnis von über eine Mrd . US-Dollar (etwa 730 Mio . Euro) der erfolg reichste Anima tions film der 
Kinogeschichte, ge folgt von dem bisheri gen Spitzen reiter dieser Sparte „Toy Story  3“ (eben falls 
Disney (Pixar)) .428 „Die Eiskönigin“ liegt zudem auf Platz zehn der er folgreichsten Filme aller Zeiten . 
Weitere erfolg reiche Disney-Kinofilme sind z . B . „Fluch der Karibik“, „Toy Story“, „Alice im Wunder-

422 SEC FORM 10-K, Disney Jahres bericht für das Geschäfts jahr endend zum 28. 09. 2013, S. 2.
423 Z. B. Spiele der American Football-Liga NFL, der Baseball-Liga MLB und der Eishockey-Liga NHL.
424 www.digitalfernsehen.de/ESPN-America-kuendigt-Ende-der-Europaausstrahlung-an.101856.0. html (Abruf: 03/2014).
425 In New York, Dallas, Chicago und Los Angeles; Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 3.
426 www.disneyabctv.com/division/index_ent ertainment.shtml (Abruf: 03/2014).
427 Pressemeldung vom 29. 06. 2012, „Disney Media Distribution and Academy Extend Oscar® Telecast Agreement“, www.

oscars.org/press/pressreleases/2012/20120629. html.
428 The Hollywood Reporter, Meldung vom 30. 03. 2014, www.hollywoodreporter.com/news/box-office-milestone-frozen-

becomes-692156.
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land“, „König der Löwen“, „Findet Nemo“, „Cars“ und „Die Monster  AG“ . Auf grund einer Ver einba-
rung aus 2009 werden zudem Realfilme der Dream Works Studios sieben Jahre lang durch Touch-
stone Pictures ver breitet, darunter mit „The Avangers“ und „Iron Man  3“ zwei der er folgreichsten 
Top-5-Kinofilme nach Einspielergebnis . Indische Filme produziert und ver marktet Disney welt weit 
unter der Marke UTV .429 Im Dezember  2012 hat Disney die Lucas film Ltd . LLC (u . a . Star Wars, 
Indiana Jones) über nommen, zu der auch die Unter nehmen Industrial Light  & Magic (visuelle 
Spezialeffekte) und Skywalker Sound (Audioeffekte) ge hören .430 Die Miramax Film NY, LLC . wurde 
dagegen im Geschäfts jahr 2011 ver kauft .

Zudem unter fällt dem Geschäfts bereich Studio Enter tainment die Produk tion und Ver mark-
tung von Musik aufnahmen, Live-Entertainment-Events und Bühnen stücken . In der Disney 
Music Group sind die Walt Disney Records, Hollywood Records, Disney Music Publishing und 
Buena Vista Concerts zusammengefasst . Walt Disney Records und Hollywood Records ent wickeln, 
produzie ren und ver markten Tonträger in den USA und lizenzie ren diese welt weit . Disney Music 
Publis hing kontrolliert die Urheber rechte an Musik aus Disney-Filmproduk tionen, Parks und Kom-
posi tionen von Künstlern mit Disney-Exklusiv verträgen . Buena Vista Concerts produziert Live-
Entertainment-Events mit Künstlern, die unter Ver trag mit Musiklabeln der Disney Music Group 
stehen .

Die Disney Theatrical Produc tions ent wickelt, produziert und lizenziert welt weit Live-Entertain-
ment-Events, insbesondere Broadway-Musicals (z . B . „Die Schöne und das Biest“, „König der Löwen“, 
„Aida“, „Tarzan“ und „Mary Poppins“) und Lives hows wie „Disney On Ice“ und „Disney Live!“ .431

Parks und Resorts
Disney besitzt und be treibt in den USA die Vergnü gungs parks Walt Disney World (Florida), 
Disneyland (Kalifornien) und das Aulani Disney Resort & Spa (Hawaii) . Disney ver waltet zudem die 
Ver gnü gungs parks Disneyland Paris (51 %-Beteili gung), Disneyland Hong Kong (48 %-Beteili gung) 
und Disney Resort Shanghai (43 %-Beteili gung) . Disney hat zudem die Lizenz für den Betrieb des 
Tokyo Disney Resort in Japan ver geben . Disney be treibt zudem den Disney Vacation Club (Hotel-
Resorts für Mitglieder), das Kreuzfahrt unternehmen Disney Cruise Line und den Reise veranstalter 
Adventures by Disney .432

Consumer Products
Die Konsumgüter sparte Disney Consumer Products (DCP) des Konzerns ist auf geteilt in die drei 
Geschäfts felder Lizenzie rung, Ver lags wesen und Disney Store . Einnahmen erzielt der Disney-
Konzern durch die Lizenzie rung der Disney-Charaktere für Merchandise-Produkte, Kinder bücher, 
Zeitschriften, Comics und Waren des Einzelhandels . Die von Disney ver gebenen Waren lizenzen 
umfassen eine breite Produkt palette, insbesondere aus den Bereichen Spielzeug, Kleidung, Einrich-
tungs- und Deko-Gegenstände, Schreibwaren, Produkte im Gesund heits- und Schön heits bereich, 
Nahrungs mittel, Schuhe und Unter hal tungs elektronik . Nach eigenen Angaben ist Disney der welt-
weit größte Lizenzgeber . Das Lizenzgeschäft ist dabei im Wesent lichen um die Bereiche Disney 
Media, Classics  & Enter tainment, Disney  & Pixar Anima tion Studios, Disney Princess  & Disney 
Fairies, Lucas film und Marvel auf gebaut .433

Im Verlags bereich er stellt, ver breitet, lizenziert und ver öffent licht der Unter nehmens bereich 
Disney Publis hing Worldwide (DPW) Kinderbücher, Zeitschriften und Lernprodukte in ge druckter 

429 Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 13.
430 Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 13 und Part IV, S. 77.
431 Letztere über an Feld Entertainment vergebene Lizenzen; Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 15.
432 Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 8 f.
433 www.disneyconsumerproducts. com (Abruf: 03/2014); Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 15 f.
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und digitaler Form . Welt weit zählen zum Disney-Verlags geschäft Einzel verlage wie Disney Press, 
Disney Editions, Disney Hyperion, Disney Jump at the Sun, Disney Libri (Italien), Disney Libros 
(Spanien) und Marvel (u . a . The Avengers, X-Men, Spider-Man und Iron Man) .434 Teile des Hyperion-
Verlags hat Disney 2013 an die Hachette Book Group ver kauft .435 Der ver bleibende Teil von Hyperion 
wird unter Disney Publis hing Worldwide weiter geführt . Disney Hyperion ist von dem Ver kauf nicht 

434 www.disneyconsumerproducts. com; Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 16.
435 www.hachettebookgroup.com/ Welcome-Hyperion (Abruf: 03/2014).

Land
(Auswahl)

Fernsehen (frei empfang bar 
und per Abonnement)

Video-auf-Abruf Hörfunk Inhalteproduk tion, 
Rechtehandel

USA Disney Channel (100 %)
Disney Junior (100 %)
Disney XD (100 %)
ABC (100 %)
ABC Family (100 %)
ESPN (80 %)
ESPN2 (80 %)
ESPNEWS (80 %)
ESPN Classic (80 %)
ESPNU (80 %)
A&E (50 %)
Lifetime (50 %)
Lifetime Real Women (50 %)
HISTORY (50 %)
LMN (50 %)
BIO (50 %)
H2 (50 %)

ESPN3 (80 %)
Hulu (33 %)

Disney Radio (100 %)
ESPN Radio (80 %)

Walt Disney Pictures
Pixar
Marvel
Touchstone
Lucas film
ABC Enter tainment
ABC Studios

Kanada The Sports Network (30 %)*
The Sports Network  2 (30 %)*
Le Réseau des Sports (30 %)*
ESPN Classic Canada (30 %)*
NHL Network (30 %)*
Discovery Canada (30 %)*

Indien Disney Channel India (100 %)
Disney XD (100 %)
Hungama TV (100 %)
Bindass (99 %)
UTV Stars (99 %)
UTV Action (99 %)
UTV Movies (99 %)
UTV World Movies (99 %)

Russ land Disney Channel (49 %)
(vormals „Seven TV“)

Europa Disney Channel (100 %)
Disney Junior (100 %)
Disney XD (100 %)
Disney Cinemagic (100 %)

Asien Disney Channel Asia (100 %)
Disney Junior Asia (100 %)
Disney XD Asia (100 %)

Lateinamerika Disney Channel (100 %) Radio Disney (100 %)
Disney Junior (100 %)
Disney XD (100 %)

* Beteili gung über ESPN.

Tabelle  III – 13: Über sicht über inter nationale Beteili gungen von Disney (Auswahl)

Quelle: Geschäfts bericht The Walt Disney Company 2013, S . 2 und 77 f .; thewaltdis neycompany . com (Abruf: 03/2014) .
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be troffen .436 Mit Disney Digital Books be treibt der Konzern eine Onlinebibliothek für Kinder, 
Jugend liche und Erwachsene .437 Zu den Disney-Verlagsaktivi täten zählt auch das „Disney English“-
Angebot, in dessen Rahmen für chinesi sche Kinder ein Lehrplan zum Erlernen der englischen 
Sprache unter Benut zung von Disney-Inhalten ent wickelt wurde .438

Disney ver marktet Disney- und Marvel- und Lucas film-bezogene Produkte über den Einzelhan-
del in „Disney Store“-Geschäften in Nordamerika, Westeuropa und Japan439 sowie über Online-
Shops (Disney Store, Marvel Store) .440

Inter active
Der Geschäfts bereich Inter active er stellt und ver marktet Disney-Inhalte über inter aktive Medien-
platt formen . Haupt geschäfts felder sind dabei die Bereiche „Inter active Games“ und „Inter active 
Media“ . Interactive Games ent wickelt Onlinespiele sowie Spiele für Spielekonsolen und mobile 
Endgeräte für die welt weite Ver mark tung . Interactive Media ent wickelt Online-Dienste, ist zu-
ständig für die Betreuung und das Design der Konzernwebseiten und ent wickelt und ver treibt 
inter aktive Disneyformate über ver schiedene Platt formen wie Disney . com, Disney auf YouTube 
sowie Disney-Apps .441 Der Geschäfts bereich Inter active ver waltet zudem die Disney-Aktivi täten im 
Mobilfunk bereich in Japan, insbesondere die Lizenzie rung japani scher Mobilfunk unternehmen 
zum Ver trieb von Mobiltelefonen, Inhalten und Spielen unter Disney-Marken .442 

436 www.publishersweekly.com/ pw/ by-topic/industry-news/industry-deals/article/58003-hachette-book-group-acquires-
the-hyperion-adult-imprint. html (Abruf: 03/2014).

437 disneydigital books.go. com.
438 Geschäfts bericht The Walt Disney Company 2013, Part  I, S. 16.
439 214  Läden in Nordamerika, 88  Läden in Europa und 46  Läden in Japan; Geschäfts bericht The Walt Disney Company 

2013, Part  I, S. 16.
440 Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 16.
441 Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 16 f., 68.
442 Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 16.

Abbil dung  III – 21: Medienaktivi täten der The Walt Disney Company in Deutschland

Stand: 03/2014
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1.2.5.4 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf Disney

Disney ver folgt eine Multiplatt form-Strategie, um Inhalte rund um die Disney-Marken zu ver-
breiten . Neben die tradierten linearen Aus strah lungs formen über Rundfunk treten dabei An ge-
bote  wie Videoabrufdienste, Online-Streaming-Angebote und mit den einzelnen Marken ver bun-
dene Online auftritte (u . a . DisneyXD . com, Disney Junior . com, Disney Channel . com, Radio Disney . com, 
ABC . com sowie Podcasts, Apps für mobile Endgeräte und welt weit Koopera tionen mit Platt form-
anbietern) . Das in den USA populäre Online-Videoportal Hulu mit seiner werbegestützten frei 
empfang baren Ver sion und dem werbefreien Bezahlangebot Hulu Plus ist ein Gemeinschafts-
unternehmen der Fox Enter tainment Group, NBCUniversal und Disney (Beteili gung in Höhe von 
33 %) .443 Im Nachrichten bereich besteht eine Koopera tion zwischen ABC News und Yahoo! News .444 
Diese An gebote bilden neben einem gleichzeitig wachsen den Fernsehgeschäft ein Zusatz angebot 
für Nutzer und dienen zur Erweite rung der Reichweite der Disney-Inhalte und -Marken .445 Ein 
weiteres Zeichen für die zunehmend wichtige Bedeu tung des Onlinebereichs für Disney zeigt eine 
Investi tion aus 2014: Disney hat für 500  Mio . US-Dollar die Maker Studios über nommen, die auf 
der Video-Platt form YouTube 55 .000  Kanäle (Channels) mit etwa 380  Mio . Abonnenten und rund 
5,5  Mrd . Videoabrufen pro Monat be treiben . Die Maker Studios werden in der Pressemel dung 
zur  Über nahme durch Disney als das führende Netz werk für Videoinhalte auf YouTube be-
zeichnet .446

443 www.hulu.com/about (Abruf: 03/2014); Geschäftsbericht The Walt Disney Company 2013, Part I, S. 6.
444 www.disneyabctv.com/division/index_facts.shtml (Abruf: 03/2014).
445 Vgl. thewaltdisneycompany.com/disney-companies/media-networks (Abruf: 03/2014).
446 thewaltdisneycompany.com/disney-news/press-releases/2014/03/walt-disney-company-acquire-maker-studios (Abruf: 

03/2014).

Abbil dung  III – 22: Anteil der Unter nehmens bereiche der Viacom, Inc. am Gesamtumsatz im Jahr 2013

Quelle: Viacom, Inc . Geschäfts bericht 2013, S . 41 f . (eigene Berech nung) .
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1.2.6 Viacom, Inc.

Die Viacom, Inc . („Viacom“) mit Sitz in New York/USA zählt mit einem Gesamtumsatz von 
13,79  Mrd . US-Dollar im Jahr 2013 zu den welt weit größten Medien unternehmen .447 Die beiden 
aus gewiesenen Geschäfts felder des Unter nehmens sind „Media Networks“ mit Programmaktivi-
täten unter Marken wie MTV, VH1 und Nickelodeon sowie „Filmed Enter tainment“ mit Inhalte-
produk tionen und -vertrieb unter den Marken Paramount, MTV Films und Nickelodeon .448 Viacom 
ist hauptsäch lich auf dem Heimatmarkt in den USA aktiv, erzielt durch Musik fernsehen, Film- und 
Musik produk tionen sowie Werbezeiten vermark tung aber auch Umsätze in Deutschland . Dies-
bezüg lich werden im Finanzbericht des Unter nehmens zwar keine eigenen Umsatz zahlen aus-
gewiesen, von den insgesamt in der Region Europa, mittle rer Osten und Afrika er zielten Umsätzen 
ent fielen im Jahr 2013 jedoch auf Deutschland und Großbritannien zusammen rund 44 % .449

1.2.6.1 Beteili gungs verhält nisse

Viacom wird von der National Amusements, Inc . kontrolliert, die gegen wärtig mittel bar 79,4 % der 
Stimm rechte des Unter nehmens hält . Die National Amusements, Inc . be treibt in den USA, Latein-
amerika und Großbritannien Kinos unter den Marken Showcase und Multiplex und ist nach eige-
nen Angaben einer der welt weit größten Kinobetreiber .450 An der National Amusements, Inc . hält 
deren Vor stands vorsitzen der Sumner M . Redstone, der zudem auch Vor stands vorsitzen der der 
Viacom ist, mittel bar über einen Trust 80 % der Kapital- und Stimm rechte . Die übrigen 20 % der 
Kapital- und Stimm rechte werden von dessen Tochter Shari Ellin Redstone eben falls mittel bar 
über  einen Trust ge halten . Diese ist Geschäfts führerin der National Amusements, Inc . und nicht 
geschäfts  führende stell vertretende Vor stands vorsitzende der Viacom . Neben der National Amuse-
ments, Inc . hält von den übrigen Stimm rechten der Viacom Mario J . Gabelli 11,3 %, der Rest be-
findet sich in Streubesitz .451

1.2.6.2 Ver anstalter beteili gungen

Viacom hält mittel bar über 100 %ige Tochter gesell schaften sämt liche Anteile an der Ver anstalterin 
des Programms VIVA, der VIVA Media GmbH, sowie sämt liche Anteile der VIMN Germany GmbH, 
der Ver anstalterin der Programme MTV, MTV Brand New, Nickelodeon/COMEDY CENTRAL, NICK 
Jr . und Nicktoons (s . Abbil dung  III – 23) . Zudem ist die MTV Networks Europe, L . P ., London/Groß-
britannien, eine 100 %ige Tochter gesell schaft von Viacom . Diese ver anstaltet auf der Grundlage 
von Lizenzen des OFCOM die englisch sprachigen Musik programme MTV Dance, MTV Hits, MTV 
Live HD, MTV Music 24, MTV ROCKS, VH-1 und VH-1 Classics, die auch in Deutschland bundes weit 
empfang bar sind .

1.2.6.3 Geschäfts felder

Viacom unter scheidet die Geschäfts felder „Media Networks“ und „Filmed Enter tainment“ .

447 Vgl. Viacom, Inc. Geschäfts bericht 2013, S. 69.
448 Viacom, Inc. Annual Report 2013, FORM 10-K, S. 1–12.
449 Viacom, Inc. Geschäfts bericht 2013, S. 104.
450 www.showcasecinemas.com/about-us (Abruf: 03/2014).
451 Vgl. Beschluss der KEK vom 12. 11. 2013, Az.: KEK  751.
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1.2.6.3.1 Media Networks

Der Bereich Media Networks wird selbst unter teilt in die vier Marken bereiche Music  & Logo, 
Nickelodeon, Enter tainment und BET Networks . Music  & Logo umfasst die Musik- und Jugend-
programme MTV, MTV2, VH1, VH1  Classic und CMT sowie das an Homosexuelle gerichtete Pro-
gramm Logo . Zu diesem Bereich zählen zudem das Studenten programm mtvU, die Musik pro-
gramme Palladia HD, in dessen Rahmen neben Musik videos Sendun gen der Programme MTV, VH1 
und CMT ge zeigt werden, und das auf lateinamerikani sche Musik aus gerichtete Programm tr3s 
sowie die MTV-Spielfilm marke MTV Films .452 Im Bereich Nickelodeon sind die auf Kinder und 
Jugend liche im Alter von zwei bis 17  Jahren und deren Familien aus gerich teten Programme 
Nickelodeon, Nicktoons, Teen Nick, Nick at Nite und Nick Jr . zusammen gefasst . Darüber hinaus 
zählen zu diesem Bereich die Spielfilm marke Nickelodeon Movies und die Nickelodeon Anima tion 
Studios . Dem Marken bereich Enter tainment sind die auf die Zielgruppe der er wachsenen Männer 
aus gerich teten Programme Comedy Central, Spike, TV Land, Paramount Channel sowie das in 
Hindi aus gestrahlte Programm Colors zu geordnet . BET Networks umfasst schließ lich die BET-

452 Geschäfts bericht Viacom, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 5 f.

Abbil dung  III – 23: Ver anstalter beteili gungen und zuzu rechnende Programme der Viacom, Inc. im bundes-
weiten Fernsehen

Quelle: KEK (Stand: 03/2014)
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Programm familie mit dem auf junge schwarze Erwachsene aus gerich teten Haupt programm BET 
und den Sparten programmen BET Gospel und BET Hip Hop sowie das Programm Centric .453

Über die Viacom Inter national Media Networks („VIMN“) be treibt Viacom seine inter nationalen 
Aktivi täten unter den Marken MTV, VH1, Nickelodeon, Comedy Central und BET (s . für Deutschland 
Punkt  III 1 .2 .6 .2) .

Einnahmen erzielt das Unter nehmen im Bereich Media Networks durch den Ver kauf von Wer-
bung in Ver bindung mit Viacom-Inhalten, Ent gelte im Zusammen hang mit der Ver brei tung der 
Viacom-Programme durch Platt formbetreiber (Kabel, Satellit, Online und sonstige Ver brei tungs-
formen; „affiliate fees“) sowie durch Lizenzen (Marken- und Programmlizenzen, Lizenzen für Kon-
sumgüterprodukte und Spiele), Home-Entertainment-Verkäufe (DVD, BD, Streaming, Download) 
und Casual Games (Gelegen heits spiele für die kurzweilige Unter haltung) . Im Geschäfts jahr 2013 
ent fielen von den Gesamteinnahmen des Segments Media Networks die Hälfte auf Werbe ein-
nahmen, 44 % auf Ver brei tungs entgelte und 6 % auf sonstige Ertrags quellen .454

1.2.6.3.2 Filmed Enter tainment

Das Segment Filmed Enter tainment umfasst die Produk tion, die Finanzie rung und die Ver mark-
tung von Filmen und sonsti gen Inhalten aus dem Unter hal tungs bereich unter der Paramount 
Pictures Corpora tion zusammen gefassten Marken Paramount Pictures, Paramount Vantage, Para-
mount Classics, Insurge Pictures, MTV Films und Nickelodeon Movies .

Das Filmstudio Paramount Pictures zählt zu den sogenannten Major Studios im Kinofilm bereich . 
Diesem zu geordnet sind zudem die spezialisierten Studios Paramount Vantage (Niedrigbudget-
Comedy- und Horrorfilme, an spruchs volle Art-House-Filme), Paramount Classics (fremdsprachige 
Filme, Dokumenta tionen), Insurge Pictures (Micro-Budget-Filmproduk tionen) und Paramount Ani-
ma tion (Anima tions filme) .455 Zudem sind die Produk tions unternehmen MTV Films und Nickelodeon 
Movies Teil der Paramount Pictures Corpora tion . Der Paramount-Filmrechtekatalog umfasst rund 
1 .200  Filme aus eigener Produk tion sowie rund 2 .200 zu gekaufte Filmrechte .456 Die Ver mark tung 
von Kinofilmen der Paramount Pictures, Paramount Anima tion, Paramount Vantage, Paramount 
Classics, Insurge Pictures, MTV Films und Nickelodeon Films sowie Fernsehinhalte (z . B . von 
Nickelodeon) im Bereich Home Enter tainment erfolgt in den USA und Kanada über die Para mount 
Home Media Distribu tion und inter national über die Paramount Pictures Inter national (in Deutsch-
land über die Paramount Home Enter tainment (Germany) GmbH) .457

Einnahmen werden im Segment Filmed Enter tainment erzielt durch Kinofilm vorfüh rungen und 
deren Ver trieb, das Home-Entertainment-Geschäft, die Lizenzie rung von Film vorfüh rungs rechten 
zur Fernsehausstrah lung und zur Aus strah lung über digitale Platt formen (auch als Video-on-
Demand), Produk tions dienst leis tungen gegen über Dritten (hauptsäch lich durch die Paramount 
Studios) sowie Lizenzie rungen im Zusammen hang mit Konsumgüterprodukten, Spielen und Ver-
gnü gungs parks . Zu den Gesamteinnahmen des Segments Filmed Enter tainment haben im Ge-
schäfts jahr 2013 Kinofilme 29 %, der Home-Entertainment-Bereich 30 %, Lizenzen für die Fernseh-
ausstrah lung 28 % und sonstige Einnahmen 13 % bei getragen .458

453 Geschäfts bericht Viacom, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 5 f.
454 Geschäfts bericht Viacom, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 3.
455 Vgl. www.washingtonpost.com/ wp-dyn/content/article/2006/05/19/AR2006051900485. html.
456 Geschäfts bericht Viacom, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 14.
457 www.viacom.com/brands/Pages/JSOM/paramount. aspx (Stand: 04/2014).
458 Geschäfts bericht Viacom, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 12.
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1.2.6.4 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf Viacom

Der Viacom-Konzern weitet seine Marken auftritte im Internet, auf mobilen Empfangs geräten und 
im App-Bereich kontinuier lich aus . Jede einzelne digitale und mobile Platt form ergänzt dabei das 
jeweilige zugrundeliegende Fernsehprogramm und ver stärkt die Nutzer bindung und -beteili gung, 
insbesondere durch den Zugang zu exklusiven Inhalten und die Inter aktion über soziale Medien .459 
Die Viacom-Medienaktivi täten er reichten im Onlinebereich im dritten Quartal 2013 allein in den 
USA zusammen durch schnitt lich 58 Mio . individuelle Besucher (Unique Visitors) pro Monat .460 Ende 
September 2013 hatten die MTV-Angebote rund 151 Mio . Facebook-Fans und rund 15 Mio . Anhän-
ger (Follower) bei Twitter, MTV-Apps wurden insgesamt rund 4  Mio . Mal herunter geladen .461

Seit 2011 ver anstaltet Viacom mit den „O Music Awards“ einen jähr lichen Wettbewerb, der 
einzig um digitale onlinebezogene Musikaktivi täten auf gebaut ist .462 Dabei wird das Beste aus 
dem digitalen Musik bereich aus gezeichnet, von auf Twitter aktiven Künstlern bis zur innovativsten 
Musik-App .463

Im Jahr 2007 hat Viacom im Hinblick auf den Schutz seiner Inhalte Klage gegen Google wegen 
der Ver letzung von Urheber rechten erhoben . Viacom be anstandete, dass ohne Erlaubnis des 
Konzerns auf YouTube Viacom-Inhalte wie z . B . MTV-Musik videos oder Fernsehserien ab rufbar 
seien . Zwar er folgte das Hochladen durch Nutzer der Video-Platt form, Google wurde jedoch vor-
geworfen, dagegen nicht vorzu gehen . Als Wieder gutmachung für das zum Abruf Vor halten von 
insgesamt 79 .000  Videos mit Viacom-Inhalten zwischen 2005 und 2008 ver langte Viacom von 
Google eine Milliarde US-Dollar . Nach zwei klageabweisen den Urteilen haben Viacom und Google 
den Streit im März  2014 bei gelegt .464

1.2.7 NBCUniversal Media, LLC

Die NBCUniversal Media, LLC („NBCUniversal“) ist eines der welt weit größten Medien unternehmen 
und ein selbständi ger Unter nehmens bereich des global agieren den Medien- und Technologie-
unternehmens Comcast Corpora tion („Comcast“) . Comcast hat im Jahr 2011 zunächst die Mehr-
heits beteili gung an NBCUniversal durch Anteils übertra gungen von der General Electric Company, 
Inc . („General Electric“) über nommen . Die nahezu vollständige Über nahme der NBCUniversal er-
folgte im Jahr 2013 durch weitere Anteils übernahmen .465 NBCUniversal unter teilt die Geschäfts-
bereiche Cable Networks (nationale und inter nationale Kabelprogramme), Broadcast Television (im 
Wesent lichen die NBC- und Telemundo-Programm familien und deren lokale Sender), Filmed Enter-
tainment (Universal Pictures Studio) und Ver gnü gungs parks . Dabei ent fallen auf die beiden im 
Bereich der Fernseh veranstal tung aktiven Segmente Cable Networks und Broadcast TV zusammen 
68 % des NBCUniversal-Gesamtumsatzes des Jahres 2013 . Mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 
rund 23,7  Mrd . US-Dollar im Jahr 2013 (2012: 23,8  Mrd . US-Dollar) hat NBCUniversal selbst rund 
36 % zum Gesamtumsatz von Comcast bei getragen .

459 Geschäfts bericht Viacom, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 5, 20.
460 Geschäfts bericht Viacom, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 4.
461 Geschäfts bericht Viacom, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 5.
462 www.omusicawards. com.
463 Kategorien sind u. a. Must Follow Artist on Twitter, Most Viral Dance, Best Independent Music Blog, Best Music Discovery 

Service, Best Fan Forum, Best Tweet, Best Web-Born Artist.
464 www.spiegel.de/netzwelt/web/urheberrecht-viacom-milliardenklage-gegen-youtube-abgewiesen-a-895396.html und 

www.spiegel.de/netzwelt/web/streit-um-youtube-google-und-viacom-einigen-sich-a-959465. html; Viacom-Pressemitt-
teilung vom 18. 03. 2014, ab rufbar unter www.viacom. com.

465 Vgl. Beschlüsse der KEK i. S. NBCUniversal vom 07. 05. 2013, Az.: KEK  736, und vom 13. 04. 2010, Az.: KEK  606.



130
 

Bundes weites Fernsehen

Neben NBCUniversal bildet Comcast Cable (Kabel-, Internet- und Telefondienste), das ursprüng-
liche Kerngeschäft des einst reinen Kabelnetz betreibers Comcast, den zweiten Geschäfts bereich 
des Konzerns . Das Kabelgeschäft ver zeichnete Ende des Jahres 2013 21,7 Mio . Videodienst-Nutzer 
(im Wesent lichen über den XFINITY-Videodienst, eine TV-Programm platt form; zudem Live-Streams, 
Pay-per-View- und On-Demand-Angebote auch zur mobilen Nutzung), 20,7  Mio . Breitband-Inter-
net  kunden und 10,7  Mio . Telefonkunden .466 Comcast ist damit der größte Kabelnetz betreiber in 
den USA, ge folgt von Time Warner Cable mit je rund 11  Mio . Video- und Internet-Kunden .467

Im Februar  2014 haben Comcast und Time Warner Cable ein Zusammen schluss abkommen 
hinsicht lich der Über nahme der Time Warner Cable durch Comcast bekannt ge geben . Durch die 
Über nahme würde die Vor macht stel lung von Comcast im Kabel bereich mit dann über 30  Mio . 
Kunden468 weiter ver stärkt . Der Zusammen schluss steht unter dem Vor behalt der Zustim mung der 
Aktionäre beider Unter nehmen sowie der Freigabe durch die zuständi gen Regulie rungs behör-
den .469

Im Jahr 2013 er zielte das Kabelsegment mit 41,8 Mrd . US-Dollar (2012: 39,6 Mrd . US-Dollar) rund 
64 % des Comcast-Gesamtumsatzes und 80 % des Betriebs gewinns vor Ab schrei bungen und 
Amortisa tionen (EBITDA) .470 Im Ver gleich der größten inter nationalen Medien konzerne stand Com-
cast 2013 mit einem Umsatz von 64,65 Mrd . US-Dollar (2012: 62,57 Mrd . US-Dollar)471 an der Spitze .

466 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 3, 46, 85.
467 Im Einzelnen: 11,2  Mio. Video-Abonnenten, 11,1  Mio. Breitband-Internet kunden und 4,8  Mio. Telefoniekunden; vgl. 

Angaben unter www.timewarnercable. com (Abruf: 05/2014).
468 Im Rahmen des Zusammen schlusses hat Comcast vor dem Hinter grund etwaiger wettbewerbs recht licher Bedenken er-

klärt, ge gebenen falls von den be stehen den rund 11 Mio. Time-Warner-Cable-Kunden nur rund 8 Mio. zu übernehmen.
469 Comcast-Pressemeldung vom 13. 02. 2014, „Time Warner Cable to Merge with Comcast Corporation to Create a World-

Class Technology and Media Company“, abrufbar unter corporate.comcast.com/news-information/news-feed/time-
warner-cable-to-merge-with-comcast-corporation.

470 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 44, 46 und 53.
471 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 50.

Abbil dung  III – 24: Anteil der NBCUniversal-Unternehmens bereiche am NBCUniversal-Gesamtumsatz im 
Jahr 2013

Quelle: Comcast Geschäfts bericht 2013, S . 57 .
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1.2.7.1 Beteili gungs verhält nisse

NBC wird von Comcast kontrolliert . Sämtliche Kapital anteile und Stimm rechte der NBCUniversal 
sind in einer Holding ge bündelt, deren Stimm rechte zu 96 % bei Tochter gesell schaften der Com-
cast liegen . Die rest lichen 4 % der Stimm rechte der Holding hält die NBCUniversal Ent erprise, Inc . 
Auch diese wird von Comcast kontrolliert: Comcast-Tochter gesell schaften halten sämt liche Stamm-
aktien und 79 % der Stimm rechte . Sämtliche Vor zugsaktien der NBCUniversal Ent erprise, Inc . und 
die damit ver bundenen Stimm rechte in Höhe von 21 % werden mittel bar von General Electric ge-
 halten . Diese Vor zugsaktien sollen jedoch an Dritte weiter verkauft werden .472 Die Kapital anteile von 
Comcast sind breit ge streut . Brian L . Roberts, Sohn des Comcast-Mitbegründers Ralph J . Roberts, 
kontrolliert ein Drittel aller ausgegebenen stimmberechtigten Stammaktien .

1.2.7.2 Ver anstalter beteili gungen in Deutschland

In Deutschland ver anstaltet NBCUniversal über ihre mittel bare Tochter gesell schaft NBCUniversal 
Global Networks Deutschland GmbH die Pay-TV-Programme 13TH Street UNIVERSAL, Syfy UNIVER-
SAL und UNIVERSAL Channel . Die NBCUniversal Global Networks Deutschland GmbH hält zudem 
gemein schaft lich mit einer Tochter gesell schaft der A&E Television Networks (AETN) sämt liche 
Anteile an der The History Channel (Germany) GmbH  & Co . KG, welche die Programme History 
und The Biography Channel ver anstaltet und darüber hinaus eine Zulas sung für das bislang noch 
nicht auf Sendung ge gangene Programm Crime  & Investiga tion Network hält .473 Die mittel bare 
Beteili gung der NBCUniversal an AETN in Höhe von ursprüng lich 25 % wurde inzwischen voll-
ständig auf gegeben . AETN ist seitdem ein Gemeinschafts unternehmen der ver bleiben den Gesell-
schafter The Walt Disney Company und der The Hearst Corpora tion .474

472 Vgl. Comcast, SEC Form 8-K vom 19. 03. 2013, Item  2.01.
473 Vgl. zuletzt Beschluss der KEK vom 30. 09. 2013, Az.: KEK  749.
474 Vgl. dazu Beschlüsse der KEK i. S. The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG vom 13. 04. 2010 und vom 11. 09. 2012, 

Az.: KEK  602 und KEK  706.

Abbil dung  III – 25: Anteil der Comcast-Unternehmens bereiche am Comcast-Gesamtumsatz im Jahr 2013

Quelle: Comcast Geschäfts bericht 2013, S . 44 (S . 53 und 57 für die Umsatz zahlen der Unter nehmens bereiche als Grund-
lage der Berech nung) .
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In Deutschland sind zudem die Programme E! Enter tainment, ein deutsch sprachiges Programm 
mit Aus lands lizenz (OFCOM), sowie das paneuropäi sche Finanz- und Wirtschafts nachrichten pro-
gramm CNBC (CNBC EMEA für die Gebiete Europa, Mittlerer Osten und Asien) empfang bar, welche 
von Tochter gesell schaften der NBCUniversal ver anstaltet werden .

Abbil dung III – 26: Ver anstalter beteili gungen und zuzu rechnende Programme der NBCUniversal im bundes-
weiten Fernsehen

Stand: 08/2014
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1.2.7.3 Geschäfts felder

Cable Networks
Der Kabelfernsehbereich von NBCUniversal umfasst national und inter national ver breitete Pro-
gramme, regionale Sport- und Nachrichten programme und auch die Fernsehinhalteproduk tion . 
Zum Bereich Cable Networks zählen die Kabelprogramme Bravo, Chiller, Cloo, CNBC, E!, Esquire 
Network, G4, Golf Channel, MSNBC, mun2, NBC Sports Network, Oxygen, Sprout, Syfy, Universal 
HD und USA Network . Diese Programme werden von NBCUniversal über die Kabel verbrei tung 
hinaus über Multichannel-Video-Anbieter sowie digitale Distributoren wie Netflix, Amazon, Hulu 
und Apple ver marktet und ver breitet .

Die Fernsehinhalteproduk tion des Bereichs Cable Networks Universal be treibt die Cable Pro-
ductions (UPC), welche Inhalte für die nationale und inter nationale Ver brei tung produziert (u . a . 
Covert Affairs, Psych, Royal Pains, Suits, Warehouse  13) . Unter dem Dach der Inter national Tele-
vision Produc tion sind zudem die britischen Produk tions firmen Carnival Film, TV Limited und 
Monkey Kingdom ver eint, die ersten Produk tions aktivi täten von NBCUniversal außerhalb der 
USA .475

Universal Networks Inter national ist die inter nationale Programmabtei lung von NBCUniversal 
und zuständig für den Ver trieb und die Ver brei tung der NBCUniversal-Programme an gegen wärtig 
über 387 Mio . Abonnenten in mehr als 150 Gebieten und Ländern in Europa, dem Mittleren Osten, 
Afrika, Lateinamerika und Asien . Das inter nationale Portfolio umfasst dabei die Programm marken 
Syfy Universal, DIVA Universal, Studio Universal, Universal Channel, 13TH Street Universal, E! Enter-
tainment Television, The Style Network und den Golf Channel .476 Zusätz lich ver antwortet die Inter-
national Television Distribu tion die Ver brei tung von NBCUniversal-Programminhalten über alle 
Formen von Fernsehen und neue Medien außerhalb der USA und Kanada . Davon umfasst ist eine 
Bibliothek von über 4 .000  Spielfilmen und 55 .000  Fernsehserien episoden .477

Einnahmen erzielt der Geschäfts bereich Cable Networks hauptsäch lich im Zusammen hang mit 
der Ver brei tung der vor genannten Kabelprogramme sowie durch den Ver kauf von Werbezeiten .478 
Nach Umsatz ist der Bereich Cable Networks das wichtigste Geschäfts feld von NBCUniversal und 
trug im Jahr 2013 rund 38 % zum Gesamtumsatz bei (vgl . Abbil dung  III – 24) .

Broadcast Television
Die dem Geschäfts bereich Broadcast Television zuzu ordnen den, nicht über Kabel ver brei teten 
Fernsehprogramme von NBCUniversal sind im Wesent lichen die Programme NBC und Telemundo 
sowie deren lokale Fernsehsta tionen . Das Segment Broadcast Television umfasst zudem Fern-
sehinhalteproduk tion und ver schiedene digitale Medienaktivi täten, hauptsäch lich rund um die 
NBCUniversal-Marken auf gebaute Webseiten .479

Das Programm NBC ist mit 6,4 % Zuschauer anteil480 zusammen mit CBS (6,5 % Zuschauer anteil) 
eines der beiden meist gesehenen Programme der USA . NBC ver breitet jähr lich über 5 .000  Pro-
gramm stunden in den Bereichen Unter haltung, Nachrichten und Sport . Die Programminhalte 
werden in den USA über 200  Partnersen der aus gestrahlt, darunter 10 zu NBC ge hörende lokale 

475 www.nbcuni.com/cable/international-television (Abruf: 05/2014).
476 www.nbcuni.com/cable/international-television (Abruf: 05/2014).
477 www.nbcuni.com/cable/international-television (Abruf: 05/2014).
478 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 8.
479 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 9.
480 Zuschauer ab zwei Jahren im Jahres durchschnitt 2012, Quelle: www. ip-network.com/studies-publications/television-

international-key-facts.
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Sender .481 Die NBC-Programm bibliothek umfasst über 100 .000 Episoden populärer Fernsehinhalte, 
darunter aktuelle und klassi sche Titel, Dokumenta tionen, Sportberichte, Nachrichten, Spielfilme 
und welt weite lokale Produk tionen .482

Zudem be treibt NBCUniversal das Programm Telemundo (0,8 % Zuschauer anteil483), welches 
sich an den hohen Anteil spanisch sprechen der Menschen in den USA richtet . Zu Telemundo ge-
hören 16 lokale Sender in den USA sowie ein Sender in Puerto Rico .484 Ein Schwesterprogramm 
von Telemundo ist mun2, welches sich an eine jüngere Zielgruppe richtet, jedoch auf grund der 
Art der Ver brei tung dem Segment Cable Networks zu gerechnet wird .485

Universal Television486 (UTV; Produktionen/Koproduktionen: u . a . „The Tonight Show with Jon 
Stewart“, „Late Night with Jimmy Fallon“, „30  Rock“, „Saturday Night Live“, „The Office“) ist der 
Fernsehproduktionsarm des Broadcast-Bereichs .

Einnahmen erzielt NBCUniversal in diesem Geschäfts bereich durch Werbezeiten verkäufe, die 
Lizenzie rung von Programminhalten sowie durch Ent gelte für die Weiter verbrei tung der Pro-
gramme . Programminhalte werden zudem auf DVDs und Blu-Ray-Discs sowie online (z . B . über 
iTunes) ver trieben .487 Broadcast Television ist mit einem Anteil am Gesamtumsatz von 30 % im 
Jahr 2013 der zweit stärkste Geschäfts bereich von NBCUniversal (vgl . Abbil dung  III – 24) .

Filmed Enter tainment
Der Geschäfts bereich Filmed Enter tainment produziert, erwirbt, ver marktet und ver treibt Spielfilme 
und animierte Unter hal tungs filme hauptsäch lich unter den Marken Universal Pictures (Franken-
stein, E . T ., Der weiße Hai, Zurück in die Zukunft, Jurassic Park, Filme der Bourne- und der Fast and 
Furious-Reihe), Focus Features (Der Pianist, Lost in Trans lation, Brokeback Mountain, Milk) und der 
Anima tions filmsparte Illumina tion Enter tainment (Ich – einfach unver besser lich) . Die Filme werden 
dabei hauptsäch lich für die Auf führung in Kinos produziert und ein gekauft, teil weise auch für die 
unmittel bare Ver öffent lichung auf DVD und Blu-Ray-Discs . Im Anschluss an die Kino verwer tung 
werden die Filme im Heimkinobereich (DVD, Blu-Ray-Discs) durch Universal Studios Home Enter-
tain ment ver marktet und schließ lich an Kabel- und Satelliten fernsehbetreiber, digitale Distributo-
ren, Video-on-Demand- und Pay-per-View-Dienste lizenziert . Die Filmbibliothek umfasst gegenwär-
tig über 5 .000 Titel aus ver schiedenen Genres .488 Inter national werden die Universal-Pictures-Filme 
von der Universal Pictures Inter national (UPI) ver marktet und ver trieben .489

Der Bereich Filmed Enter tainment ge neriert Einnahmen hauptsäch lich durch die welt weite Ver-
mark tung der produzierten und eingek auften Filme zur Kino vorfüh rung und im Heimkinobereich 
sowie durch die Lizenzie rung dieser Filme an dritte Unter nehmen . Filmed Enter tainment trug im 
Jahr 2013 rund 23 % zum Gesamtumsatz von NBCUniversal bei (vgl . Abbil dung  III – 24) .

481 WNBC in New York, KNBC in Los Angeles, WMAQ in Chicago, WCAU in Philadelphia, KXAS in Dallas-Fort Worth, KNTV 
in San Francisco-Oakland-San Jose, WRC in Washington, D. C., WTVJ in Miami-Ft. Lauderdale, KNSD in San Diego und 
WVIT in Hartford.

482 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 9.
483 Zuschauer ab zwei Jahren im Jahres durchschnitt 2012, Quelle: www. ip-network.com/studies-publications/television-

international-key-facts.
484 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 11.
485 www.nbcuni.com/cable/mun2 (Abruf: 05/2014).
486 Ehemals Universal Media Studio.
487 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 9.
488 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 11 f.
489 Über lokale Zweigstellen der UPI im Ver einten König reich, Spanien, Italien, Deutschland, Öster reich, der deutsch-

sprachigen Schweiz, den Benelux-Staaten, Frank reich, Russ land, Aus tralien, Mexiko und Indien; in Deutschland durch 
die Universal Pictures Inter national Germany GmbH.
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Ver gnü gungs parks
Neben den Haupt geschäfts feldern Fernsehen und Filmproduk tion be treibt NBCUniversal Ver gnü-
gungs parks unter der Marke Universal, in denen Attrak tionen rund um die Filmcharaktere und 
-welten auf gebaut werden (z . B . Trans formers, Ich  – einfach unver besser lich, Harry Potter) . NBC 
Universal ge hören der Park Universal Studios Hollywood und das Universal Orlando Resort voll-
ständig . Zudem hat das Unter nehmen Lizenzen für die Parks Universal Studios Japan und Universal 
Studios Singapore ver geben .490

Sonstige Beteili gungen
NBCUniversal betreibt zusammen mit der Fox Broadcasting Company (21st Century Fox) und der 
Disney  – ABC Television Group (The Walt Disney Company) das Video-on-Demand-Portal Hulu . 
Aufgrund be fürchte ter Interessen konflikte im Hinblick auf das Kabelgeschäft von Comcast mussten 
im Rahmen der NBCUniversal-Übernahme alle bis dahin ge haltenen Stimm rechte sowie der Sitz 
im Vor stand von Hulu auf gegeben werden .491 Der Bezahldienst Hulu Plus ver zeichnete im ersten 
Quartal 2014 rund 6  Mio . Abonnenten  – das Konkurrenz angebot Netflix gibt eine Gesamt abon-
nentenzahl von 46 Mio . an, 34 Mio . davon in den USA .492 Hulu ist derzeit nur für Nutzer mit nord-
amerikani scher IP-Adresse zugäng lich .

NBCUniversal be treibt zusammen mit den Finanzinvestoren Blackstone Group LP und Bain 
Capital LLC zudem die The Weather Channel Companies (TWCC), welche als eigenständi ges Unter-
nehmen das Fernsehprogramm The Weather Channel ver anstaltet und diverse weitere um Wetter-
informa tionen auf gebaute Informa tions dienste anbietet .493

1.2.7.4 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf NBCUniversal

NBCUniversal gibt an, dass der Umfang an eigenen Filminhalten, die über digitale Ver brei tungs-
wege ver fügbar ge macht werden, an steigt . Als Grund hierfür wird ge nannt, dass die Nutzer ver-
mehrt alternative Wege abseits der herkömm lichen Empfangs wege für den Inhaltekonsum 
nutzen .494 Vor diesem Hinter grund ist auch die Beteili gung von NBCUniversal am Video-on-
Demand-Portal Hulu zu sehen . Gleichzeitig ver deut lichen die FCC und das US-Justizministerium 
mit ihren Auf lagen im Rahmen der Über nahme von NBCUniversal durch Comcast die Konkurrenz 
der Über tra gungs wege . Befürchtet wurde eine negative Einfluss nahme von Comcast auf Hulu 
(Einfluss nahme auf Vor stands entschei dungen, Vor enthal tung von Inhalten) zum Schutze eigener 
An gebote und Dienste .495

Netzbetreiber wie Comcast be anstanden zunehmend das hohe und stetig steigende Daten-
aufkommen, das vor allem durch Videodienste wie YouTube oder Netflix ver ursacht wird und zu 
Investi tionen in die Modernisie rung und Erweite rung der Netzinfrastrukturen zwingt . Die Netz-
betreiber fordern daher, dass die Anbieter daten intensiver Dienste zusätz liche Ent gelte für die 
Nutzung der Infrastrukturen be zahlen sollen . Vor diesem Hinter grund sorgte im Februar  2014 die 
Bekanntgabe einer Ver einba rung zwischen der Online-Videothek Netflix und Comcast für Auf-
sehen, mit der eine engere Zusammen arbeit ver einbart wurde, um eine rei bungs lose, qualitativ 

490 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 11 f.
491 Vgl. Pressemeldung des US-Justizministeriums vom 18. 01. 2011, „Justice Department allows Comcast-NBCU Joint Venture 

to proceed with condi tions“, ab rufbar unter www.justice.gov/atr/public/press_releases/2011/266149. htm, sowie Presse-
meldung der Federal Communications Commission (FCC) vom 18. 01. 2011, „FCC grants approval of Comcast-NBCU 
transaction“, abrufbar unter www.fcc.gov/transaction/comcast-nbcu.

492 Vgl. www.c21media.net/hulu-boosts-originals-spending (Abruf: 05/2014).
493 Vgl. www.nbcuni.com/cable/the-weather-channel-companies (Abruf: 05/2014).
494 Comcast Geschäfts bericht 2013, SEC Form 10-K, S. 12.
495 Vgl. Aus führungen zu Hulu unter Punkt  1.2.7.3 Geschäfts felder/Sonstige Beteili gungen.
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hochwertige Film übertra gung für Comcast-Kunden sicher zustellen sowie zukünfti ges Wachstum 
im Hinblick auf den von Netflix-Diensten in Comcast-Netzen ver ursachten Daten verkehr zu er-
möglichen . Die beiden Unter nehmen teilten mit, sie hätten eine „direktere Ver bindung“ ein gerich-
tet . Dabei betonen Comcast und Netflix in ihren Stellung nahmen, dass Netflix-Daten künftig nicht 
bevor zugt be handelt würden .496 Dennoch sehen Kritiker durch diese Ver einba rung das bislang 
geltende Prinzip der Netzneutrali tät ge fährdet, nach welchem alle Daten im Internet unabhängig 
ihrer Art und Herkunft mit der gleichen Geschwindig keit und ohne ge steuerte Rang folge von den 
Netzbetreibern hin zu den Endkunden transportiert werden .497

1.2.8 Twenty-First Century Fox, Inc.

Der Medien konzern News Corpora tion, einer der welt weit größten Medien konzerne mit Aktivi täten 
in den Bereichen Fernsehen, Film, TV-Produk tion, Zeitun gen, Zeitschriften, Nachrichtendienste und 
Online-Medien, wurde im Jahr 2013 einer grundlegen den Umstrukturie rung unter zogen: Im Zuge 
einer Auf spal tung des Medien konzerns, die zum 28 . 06 . 2013 ab geschlossen wurde, wurde die 
Konzernober gesell schaft News Corpora tion in Twenty-First Century Fox, Inc . umfirmiert . Die 
Twenty-First Century Fox, Inc . umfasst seither das Film- und Fernsehgeschäft, während das Ver-
lags geschäft neben Nachrichten- und Informa tions diensten von ihrem Schwester unternehmen 
unter der Firmen bezeich nung News Corpora tion (im Folgenden: News Corp) fort geführt wird . Nur 
die Fernsehbeteili gungen in Aus tralien wurden bei der Auf spal tung nicht bei der Twenty-First 
Century Fox, Inc ., sondern bei der neuen News Corp an gesiedelt .

Die Aktien der neuen News Corp wurden an die Aktionäre der vor mali gen Konzernober gesell-
schaft in Form einer Wertpapierdividende aus gegeben . Dabei er hielten die Aktionäre für je vier 
Stammaktien der Klasse A (nicht stimm berechtigte Stammaktien) bzw . der Klasse B (stimm berech-
tigte Stammaktien) der alten News Corpora tion eine Stammaktie der neuen News Corp in der 
ent sprechen den Aktien klasse . Sowohl die Twenty-First Century Fox, Inc . als auch die News Corp 
sind an der New Yorker Börse notiert . K . Rupert Murdoch steht der Twenty-First Century Fox, Inc . 
als Konzernchef (Chief Executive Officer und Chairman) vor, bei der News Corp be kleidet er die 
Position des Executive Chairman (etwa Ver wal tungs rats vorsitzen der) . Die Stimm rechts anteile der 
Hauptaktionäre der ehemali gen News Corpora tion be stehen derzeit in un veränderter Höhe in 
Bezug auf die ge trennten Konzernober gesell schaften fort . Die Twenty-First Century Fox, Inc . selbst 
hält keinerlei Anteile an der neuen News Corp .

Die Trennung sollte u . a . den Ver mögens wert für die Anteilseigner (Shareholder Value) ver-
bessern und den jeweili gen Unter nehmen die Gelegen heit bieten, sich auf ihre strategi schen 
Priori täten und sektorspezifi schen Möglich keiten zu fokussie ren, von größerer finanzieller und 
operativer Flexibili tät zu profitie ren sowie schneller auf technologi sche Ent wick lungen und globale 
Marktchancen reagie ren zu können .498 Während die Film- und Fernsehsparte als profitabel gilt, 
war insbesondere das Zeitungs geschäft infolge sinken der Auf lagen, der Ab wande rung der Wer-
bung ins Internet sowie dem Skandal um illegale Ab hörak tionen bei der konzernzugehöri gen 
britischen Sonntags zeitung „News of the World“ mit Ver lusten ver bunden .

Die Twenty-First Century Fox, Inc . gehört auch nach der Auf spal tung mit einem Umsatz von 
27,675  Mrd . US-Dollar (Vorjahr: 25,051  Mrd . US-Dollar) im Geschäfts jahr zum 30 . 06 . 2013 zu den 

496 Netflix-Pressemeldung vom 23. 02. 2014, „Comcast and Netflix Team Up to Provide Customers Excellent User Experience“ 
(abrufbar unter pr.netflix. com).

497 Vgl. z. B. taz, Online-Artikel vom 25. 02. 2014, „Mehr Breitband für Netflix“; Berliner Zeitung, Online-Artikel vom 26. 02. 2014, 
„Wie Medien konzerne die Netzneutrali tät unter laufen“; Neue Zürcher Zeitung, Online-Artikel vom 23. 06. 2014 „Nur 
Netflix sorgt für Stau an Daten knoten“.

498 Vgl. Pressemittei lung der News Corpora tion vom 28. 06. 2012.
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welt größten Medien konzernen .499 Der Umsatz der News Corp wird im gleichlaufen den Geschäfts-
jahr mit 8,891 Mrd . US-Dollar (Vorjahr: 8,654 Mrd . US-Dollar) aus gewiesen .500 Zusammen genommen 
liegt der Umsatz beider Konzerne bei 36,566  Mrd . US-Dollar; vor der Auf spal tung er wirtschaftete 
die News Corpora tion im Jahr 2012 einen Umsatz von 33,706  Mrd . US-Dollar .501   

499 Jahresbericht der Twenty-First Century Fox, Inc. 2013, SEC-Filing Form 10-K.
500 Vgl. Jahres bericht der News Corp. 2013, SEC-Filing Form 10-K.
501 Vgl. Jahresbericht der News Corporation 2012, SEC-Filing Form 10-K.

2012 2013

Gesamtumsatz in Mrd . US-Dollar 25,051 27,675

nach Regionen in Mrd . US-Dollar
  USA und Kanada 15,200 15,937
    davon USA 14,900 15,600
  Europa 6,728 7,717
    davon Großbritannien 0,900 1,000
    davon Italien 3,800 3,600
  Weitere 3,123 4,021
    davon Asien 1,600 2,100

nach Geschäfts feldern in %
  Cable Network Programming1) 37 39
  Television2) 19 18
  Direct Broadcast Satellite TV3) 15 16
  Filmed Enter tainment 33 31
  Weitere 4 4

1)  Produk tion und Lizenzie rung von Programmen an Kabelfernseh-Networks und Satelliten betreiber hauptsäch lich in den USA, 
Lateinamerika, Europa und Asien     2)  28 lokale terrestri sche TV-Sender und Programmie rung lokaler TV-Stationen in den USA       
3)  Sky Italia, seit 2013 auch Sky Deutschland

Tabelle  III – 14: Umsätze der Twenty-First Century Fox, Inc. 2012 und 2013 nach Regionen und Geschäfts-
feldern

Quelle: Jahres bericht 2013 der Twenty-First Century Fox, Inc ., SEC-Report 10-K, S . 146 und 148

Abbil dung  III – 27: Anteil der Unter nehmens bereiche der Twenty-First Century Fox, Inc. am Gesamtumsatz 
im Jahr 2013

Quelle: Jahres bericht 2013 der Twenty-First Century Fox, Inc .
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1.2.8.1 Beteili gungs verhält nisse

Der Chairman und Chief Executive Officer K. Rupert Murdoch hält über den K . Rupert Murdoch 
2004 Revocable Trust gegen wärtig rund 1 %, der Murdoch Family Trust rund 38,4 % des stimm-
berechtigten Aktien kapitals der Twenty-First Century Fox, Inc . Der Murdoch Family Trust wird von 
der Cruden Financial Services LL . C . ver waltet, die auch die mit den Anteilen ver bundenen Stimm-
rechte ausübt . Da K . Rupert Murdoch einige der sechs Direktoren der Cruden Financial Services 
LL . C . be stimmen kann, könnten ihm nach US-amerikani schem Wertpapierrecht als „Beneficial 

2012 2013

Gesamtumsatz in Mrd . US-Dollar 8,654 8,891

nach Regionen in Mrd . US-Dollar
  USA und Kanada 3,727 3,862
    davon USA 3,600 3,700
  Europa 1,960 2,048
    davon Großbritannien 1,700 1,800
  Weitere 2,967 2,981
    davon Aus tralien 2,800 2,800

nach Geschäfts feldern in %
  Nachrichten und Informa tions dienste1) 82 76
  Cable Network Programming2) 0 4
  Buch verlage 14 15
  Weitere3) 4 5

1)  dazu zählen auch Zeitun gen und Zeitschriften     2)  FOX SPORTS Aus tralia     3)  inkl. Beteili gung an dem aus trali schen Pay-TV-
Anbieter Foxtel

Tabelle  III – 15: Umsätze der News Corp 2012 und 2013 nach Regionen und Geschäfts feldern

Quelle: Jahres bericht 2013 der News Corp, SEC-Report 10-K, S . 48–50, 130

Abbil dung  III – 28: Anteil der Unter nehmens bereiche der News Corp am Gesamtumsatz im Jahr 2013

Quelle: Jahres bericht 2013 der News Corp .
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Owner“ (Nießbrauchs berechtigter, wirtschaft licher Eigentümer) die Anteile des Murdoch Family 
Trust zuzu rechnen sein; K . Rupert Murdoch hat dem indes wider sprochen .502

Prinz Alwaleed Bin Talal Bin Ab dulaziz Alsaud hält indirekt 7,0 % der stimm berechtigten 
Aktien der Twenty-First Century Fox, Inc . Er ist Mehr heits anteilseigner der Kingdom Holding Com-
pany, Saudi Arabien, die unmittel bar 1,47 % sowie mittel bar über Tochter gesell schaften 5,53 % der 
stimm berechtigten Aktien hält .503 Die Kingdom Holding Company zählt zu den welt weit größten 
Invest ment gesell schaften . Im Medien bereich hält sie nach eigenen Angaben auch Beteili gungen 
an der Time Warner, Inc ., der Twitter, Inc . und der Apple Computer, Inc .504

Die rest lichen 53,6 % der stimm berechtigten Aktien be finden sich in Streubesitz . Der Ver wal-
tungs rat (Board of Directors) der ehemali gen News Corpora tion hat am 18 . 04 . 2012 fest gestellt, 
dass rund 36 % der Stimm rechte des Unter nehmens durch nicht US-amerikani sche Aktionäre ge-
halten werden . Nach US-amerikani schem Bundes recht dürfen in den USA lizenzierte Rundfunk-
veranstalter jedoch nur von Unter nehmen ge führt werden, bei denen höchstens 25 % der Kapital- 
oder Stimm rechts anteile durch nicht US-amerikani sche Aktionäre kontrolliert werden . Die News 
Corpora tion besaß und betrieb zu diesem Zeitpunkt  27 in den USA lizenzierte Fernsehsen der . 
Vor  diesem Hinter grund hatte der Ver wal tungs rat die Hälfte der Stimm rechte der von nicht 
US-amerikani schen Aktionären ge haltenen Aktien der Klasse B suspendiert . Diese Stimm rechts-
aufhe bung sollte solange Geltung haben, wie es die News Corpora tion für er forder lich hält, um 
den ent sprechen den gesetz lichen Vor schriften zu ge nügen .505 Laut Pressemittei lung der Twenty-
First Century Fox, Inc . vom 04 . 10 . 2013 liegt der Stimm rechts anteil von nicht US-amerikani schen 
Aktio nären nur noch bei ca . 31 % . Die Suspendie rung ihrer Stimm rechte wurde auf 35 % reduziert . 
Die von Prinz Alwaleed kontrollierten 7,0 % der Aktien der Klasse B repräsentierten demnach etwa 
4,55 % der Stimm rechte . Gleichzeitig haben der Murdoch Family Trust und K . Rupert Murdoch 
ver einbart, dass die ihnen zukommen den Stimm rechte un verändert bei 39,4 % liegen . Mit dem 
ge planten Rückzug von der aus trali schen Wertpapierbörse Aus tralian Securities Exchange (ASX) 
be absichtigt der Konzern, die Stimm rechts anteile der nicht US-amerikani schen Aktionäre auf unter 
25 % zurück zuführen, um die Stimm rechts suspendie rung auf heben zu können .506

1.2.8.2 Ver anstalter beteili gungen in Deutschland

Seit 2008 hat die Twenty-First Century Fox, Inc . ihre Beteili gung an der Sky Deutschland AG, der 
Mutter gesell schaft der Pay-TV-Veranstalterin und Platt formbetreiberin Sky Deutschland Fernsehen 
GmbH & Co . KG, sukzessive aus gebaut . Anfang 2013 ver fügte sie mit 54,8 % über die Anteils mehr-
heit bei der Sky Deutschland AG .507 Diese Beteili gung sowie weitere aus der Ausübung der Rechte 
aus einer Wandelschuld verschrei bung folgen den Anteile hat die Twenty-First Century Fox, Inc . an 
die British Sky Broadcasting Group plc . („BSkyB“) ver äußert . BSkyB hielt zum Zeitpunkt der letzt-
mali gen Beschluss fassung der KEK 57,4 % der Anteile der Sky Deutschland  AG .508 Gehalten wird 
die Beteili gung von der Sky German Holdings GmbH . Diese ist eine 100 %ige Tochter gesell schaft 
der Sky Inter national Opera tions Ltd ., die ihrer seits vollständig im Anteils besitz der British Sky 
Broadcasting Ltd . steht . Sämtliche Anteile an Letzterer hält BSkyB . Einzige weitere Aktionärin der 
Sky Deutschland  AG mit Anteilen von mindestens 5 % war die Odey Asset Management LLP 

502 Vgl. Proxy Statement der Twenty-First Century Fox, Inc. vom 05. 02. 2014, S. 27 f., Fn. 6 und 8.
503 Vgl. Proxy Statement 2013 der Twenty-First Century Fox, Inc., S. 44/45, Fn. 7 und 12.
504 Vgl. Angaben unter www.kingdom.com. sa.
505 Vgl. Pressemittei lung der News Corp. vom 18. 04. 2012.
506 Vgl. Proxy Statement der Twenty-First Century Fox, Inc. vom 05. 02. 2014, S. 14.
507 Beschluss der KEK i. S. Sky vom 09. 04. und 17. 04. 2013, Az.: KEK  735.
508 Vgl. Beschluss der KEK vom 16. 09. 2014 i. S. Sky, Az.: KEK  791.
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(8,94 %), die rest lichen 33,66 % der Anteile be fanden sich in Streubesitz . BSkyB hatte jedoch 
darüber inaus ein an alle Aktionäre der Sky Deutschland AG gerichte tes öffent liches Über nahme-
angebot ab gegeben, das zu einer weiteren Erhöhung der Anteile von BSkyB ge führt hat . Demnach 
ver fügt BSkyB nunmehr über insgesamt 89,05 % der Anteile an der Sky Deutschland  AG . Die 
Beteili gung der Odey Asset Management LLP ist unter die 5-Prozent-Marke ge sunken . Der Streu-
besitz beträgt demnach 10,95 % . Das diesbezüg liche Ver fahren ist derzeit bei der KEK anhängig .

Abbil dung III – 29: Ver anstalter beteili gungen der Twenty-First Century Fox, Inc. im bundes weiten Fernsehen

Stand: 9/2014
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Der Anteils erwerb und das Über nahmeangebot hinsicht lich der Aktien der Sky Deutschland AG 
sind Teil einer umfang reiche ren Transak tion, die auch den mittel baren Erwerb der Sky Italia S . r . l ., 
einer 100 %igen Tochter gesell schaft der Twenty-First Century Fox, Inc . durch BSkyB umfasst . Durch 
die Zusammen führung der Pay-TV-Anbieter in Deutschland, Großbritannien und Italien würde die 
Gruppe über ca .  20  Mio . Privat kunden mit einem Potenzial von bis zu 66  Mio . Neukunden ver-
fügen . Erwartet werden zudem Synergie effekte im Umfang von 251  Mio .  Euro bis zum Ende des 
zweiten Jahres nach Vollzug der Transak tion .509 Für den deutschen Pay-TV-Markt werden signi-
fikante Wachstumschancen an genommen . Als Stärken der Sky Deutschland AG werden das Netto-
Wachstum der Abonnentenzahl einschließ lich der geringen Kündi gungs rate und der starke Durch-
schnitts umsatz pro Kunde gesehen .510

BSkyB ist der größte Pay-TV-Anbieter in Großbritannien und Irland . Das Unter nehmen be treibt 
die digitale Pay-TV-Satelliten platt form Sky und ver anstaltet eine Vielzahl von Programmen, wie 
zum Beispiel Sky News, Sky One, Sky Movies und Sky Sports . Zudem ver anstaltet BSkyB in Groß-
britannien weitere Fernsehprogramme als Gemeinschafts unternehmen, darunter The History 
Channel, The Biography Channel und Nickelodeon . Das Unter nehmen ver fügt nach eigenen Anga-
ben über 11,5  Mio . Abonnenten in Großbritannien und Irland . Das von BSkyB ver anstaltete 
Programm Sky News ist in Deutschland u . a . über Satellit (Astra) und Kabel (Kabel Deutschland, 
Unitymedia KabelBW) frei empfang bar . Darüber hinaus bietet BSkyB techni sche Dienst leis tungen 
an, stellt Set-Top-Boxen zur Ver fügung und ist im Triple-Play-Markt aktiv . Ca . 39,14 % der Aktien 
von BSkyB werden mittel bar über die 21st Century Fox UK Nominees Limited von der Twenty-First 
Century Fox, Inc . ge halten, die ihrer seits von K . Rupert Murdoch kontrolliert wird . Nach einer 
Stimm rechts vereinba rung, die seit dem 04 . 11 . 2005 in Kraft ist, sind jedoch die Stimm rechte der 
21st Century Fox UK Nominees Limited für jede Gesellschafter versamm lung von BSkyB auf 37,19 % 
be schränkt . Einzige weitere Aktionärin mit einem Anteil von mindestens 5 % des Grundkapitals 
von BSkyB ist die Black Rock, Inc . Diese hält einen Anteil von 5,09 % . Die rest lichen 55,77 % der 
Aktien von BSkyB be finden sich in Streubesitz .

Die Sky Deutschland Fernsehen GmbH  & Co . KG ver anstaltet auf grund von Zulas sungen der 
Medien anstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) die Programme Sky Action, Sky Atlantic HD, 
Sky Cinema + 1, Sky Cinema + 24, Sky Cinema, Sky Comedy, Sky Emotion, Sky  – 3D und Sky Nos-
tal gie sowie auf grund von Zulas sungen der BLM die Programme Sky Fußball Bundes liga, Sky Hits, 
Sky Krimi, Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport News und Sky Event . Ferner hält die Sky Deutschland 
Fernsehen GmbH  & Co . KG Zulas sungen der BLM für die nicht auf Sendung befind lichen Pro-
gramme Sky Sport HD  1, Sky Sport HD  2, Sky Sport HD Extra, My Sky und Sky Fanzone . Zudem 
ver anstaltet sie die als Telemediendienste ein gestuften Pay-per-View-Angebote Sky Any time, Sky 
Select und Blue Movie . Am 12 . 12 . 2013 hat die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . KG zudem 
die Online-Videothek „Snap“ ge startet, über die auch Nicht-Abonnenten der Programm pakete von Sky 
gegen eine monat liche Gebühr Filme und Serien abrufen können . Sie ver marktet auf der Sky-Platt-
form darüber hinaus Fernsehprogramme von Dritt veranstaltern, welche ihr zum Teil auf grund von 
Einfluss nahmemöglich keiten zu gerechnet werden (s . Abbil dung  III – 29) .511 Zum Jahresende 2013 
ver fügte Sky Deutschland über 3,667 Mio . direkte Abonnenten512 (2012: 3,363 Mio .; 2011: 3,012 Mio .) .513 
Im Jahres durchschnitt 2013 er reichten die Sky-Sender einen durch schnitt lichen Zuschauer anteil von 

509 Vgl. An gebots unterlage, S. 26 f. unter www.tvinformationupdate.com/deutsch/angebotsunterlage. php.
510 Vgl. An gebots unterlage, S. 22.
511 Zur weiter hin vorzu nehmen den Zurech nung der Sky-Programme zur Twenty-First Century Fox, Inc. vgl. Beschluss der 

KEK vom 16. 09. 2014, Az.: KEK  791, III 2. 3.
512 Pressemittei lung der Sky Deutschland  AG vom 06. 02. 2014, https:// info.sky.de/inhalt/ de/medienzentrum_news_uk_ 

060214. jsp.
513 Pressemittei lung der Sky Deutschland AG vom 28. 02. 2013, info.sky.de/inhalt/ de/medienzentrum_news_uk_28022013. jsp.
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1,4 % (2012: 1,2 %; 2011: 1,0 %) .514 Der Zuschauer anteil der Sky zuzu rechnen den Drittprogramme be- 
trug 2013 etwa 0,3 % .515 Tendenziell kann die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . KG somit nicht 
nur ein kontinuier liches Kunden wachstum, sondern auch zunehmende Zuschauer anteile aus weisen .

Die Sky Deutschland Fernsehen GmbH  & Co . KG be absichtigte jüngst, 25,1 % der Anteile der 
Sport1  GmbH und sämt liche Anteile des auf Sport übertra gungen spezialisierten Produk tions-
unternehmens PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produk tion von der Constantin Sport Holding 
GmbH zu er werben .516 Die Sport1  GmbH ver anstaltet das frei empfang bare Programm SPORT1 
sowie die Pay-TV-Programme SPORT1+, SPORT1 Livestream und SPORT1 US . Diese Transak tion soll 
nach Aussage der Constantin Medien AG jedoch nicht vollzogen werden (s . o . Kapitel  III 1 .2 .4 .2) .

Die Twenty-First Century Fox, Inc . hält neben der mittel baren Beteili gung an der Sky Deutsch-
land Fernsehen GmbH  & Co . KG mittel bar sämt liche Anteile an der Fox Inter national Channels 
Germany GmbH, welche die Pay-TV-Sparten programme Fox Channel, National Geographic Channel, 
National Geographic Wild Channel und National Geographic People Channel ver anstaltet .517 Die 
Twenty-First Century Fox, Inc . hält mittel bar über die Fox Inter national Channels, Inc . auch 50,1 % 
der Anteile an der Ver anstalterin des Programms BabyTV,518 das in einer deutsch sprachigen Fassung 
über Kabel und IPTV ver breitet wird .

1.2.8.3 Weitere Medienaktivi täten in Deutschland

Zur Twenty-First Century Fox, Inc . gehört auch die Shine Ltd ., eine inter nationale Programm-
produk tions- und -vertriebs gruppe mit 26  Produk tions unternehmen in 12  Ländern . Die deutsche 
Tochter gesell schaft Shine Germany Film- und Fernsehproduk tion GmbH produziert fiktionale und 
nicht-fiktionale Inhalte für den deutsch sprachigen TV-Markt (u . a . „Got to Dance“ für ProSieben) .519 
Darüber hinaus ist die Twenty-First Century Fox, Inc . auf dem deutschen Medien markt über die 
Twentieth Century Fox of Germany GmbH (Kinofilm verleih) und Twentieth Century Fox Home 
Enter tainment Germany GmbH (Ver triebs gesell schaft von Filmen und TV-Programmen auf DVD/
Blu-Ray und Video) ver treten .

Im Internet- und Digitaltechnik bereich hat sich der Konzern von mehreren auch in Deutschland 
aktiven Unter nehmen ge trennt: Das im Jahr 2005 für 580 Mio . US-Dollar er worbene soziale Netz-
werk MySpace hat die News Corpora tion 2011 nach Presseberichten für nur noch 35 Mio . US-Dollar 
an die Online-Werbefirma Specific Media LLC . ver äußert .520 Nach anfäng licher Markt führer schaft 
unter den sozialen Netz werken wurde MySpace im Hinblick auf die Mitglieder zahlen 2008 von 
Face book über holt . 2011 verlor das Netz werk innerhalb von drei Monaten 20 Mio . Mitglieder und 
zählte im März 2011 nur noch 63 Mio . Nutzer .521 Murdoch be zeichnete das Invest ment in der Haupt-
ver samm lung der News Corpora tion im Oktober 2011 als „Riesen fehler“ .522 Auch von der 49 %igen 
Beteili gung an der NDS Group Ltd ., die im Bereich der Ver schlüsse lungs techniken für digitale 
Fernsehdienste tätig ist, hat sich das Unter nehmen im Juli  2012 ge trennt .523 Ebenso ver äußert 
wurden im Januar 2011 die auf Klingeltöne, Mobiltelefon-Anwen dungen und Handy-Spiele spezia-

514 Quelle: Arbeits gemein schaft Fernsehforschung (AGF), www.agf.de/daten/tvdaten/marktanteile/.
515 Beschluss der KEK vom 11. 02. 2014 i. S. National Geographic People Channel, Az.: KEK  768.
516 Vgl. Beschluss der KEK vom 25. 03. 2014 i. S. Sport  1, Az.: KEK  766/772.
517 Vgl. Beschluss der KEK i. S. National Geographic People Channel vom 11. 02. 2014, Az.: KEK  768.
518 Vgl. Jahres bericht der Twenty-First Century Fox, Inc. 2013, SEC-Filing Form 10-K, S. 5.
519 Zur geplanten Fusion der Shine Group mit Endemol und Core Media s. Kapitel  III 2.2.1.
520 Vgl. u. a. Süd deutsche Zeitung vom 30. 06. 2011.
521 Vgl. diepresse. com vom 25. 03. 2011 „MySpace schrumpft monat lich um zehn Mio. Nutzer“; Neue Osnabrücker Zeitung 

vom 15. 03. 2014 „Der Auf stieg und Fall des Netz werkes MySpace“.
522 Vgl. u. a. businessinsider. com vom 21. 10. 2011 „Murdoch Says $  580 Million MySpace Buy A „Huge Mistake““.
523 Vgl. Jahresbericht der Twenty-First Century Fox, Inc. 2013, SEC-Filing Form 10-K, S. 47.
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lisierte Fox Mobile Distribu tion GmbH („Jamba!“)524 sowie im Februar  2013 das Imagine Games 
Network (IGN), das Online-Videospiele-Seiten sowie das Online-Portal askman . com be treibt .525

1.2.8.4 Internationale Medienaktivitäten

1.2.8.4.1 Twenty-First Century Fox, Inc.

Die Geschäfte der Twenty-First Century Fox, Inc . zeigen eine breite inter nationale Aus rich tung mit 
Schwerpunkt auf die USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Asien und Lateinamerika .

Fernsehen
In den USA ist die Twenty-First Century Fox, Inc . u . a . mit den Programmen FOX News, Fox Busi-
ness Network, FX, Fox Movie Channel, National Geographic Channel US und zahl reichen Sport-
sparten programmen (z . B . FSN, Fox Sports  1, SPEED), dem Fox-Fernseh-Network sowie 28 lokalen 
terrestri schen Fernsehsendern ver treten . Die Fernsehprogramme werden maß geblich von der FOX 
Broadcasting Company (mit 205 ver trag lich mit dem Network ver bundenen lokalen Fernseh sen-
dern (affiliates)), der MyNetworkTV Inc . (mit 177 affiliates), und den lokalen Fox Television Stations 
ver breitet .526 Ferner ist die Twenty-First Century Fox, Inc . in Höhe von 33 % an dem US-amerikani-
schen Internet-Videoportal Hulu be teiligt, das TV-Inhalte von der Twenty-First Century Fox, Inc . 
und ihren Hulu-Miteigentümern NBC Universal und The Walt Disney Company sowie von über 
450  Lizenzpartnern anbietet .527 Im Juli  2014 hatte die Twenty-First Century Fox, Inc . ein Über-
nahmeangebot für die Time Warner, Inc . ab gegeben, dieses jedoch auf grund der ab lehnen den 
Haltung der Time Warner, Inc . und eigenen Kurs verlusten wieder zurück gezogen .528 In Groß-
britannien ist die Twenty-First Century Fox, Inc . mittel bar mit 39,14 % der Anteile an BSkyB be-
teiligt (s . o . Kapitel  III 11 .2 .8 .2) . Von der ursprüng lich anvisierten kompletten Über nahme von BSkyB 
hat das Unter nehmen im Zuge der Ermitt lungen in der Abhör- und Bestechungs affäre bei der 
Tages zeitung „The News of the World“ am 13 . 07 . 2011 Abstand ge nommen . BSkyB be treibt die 
digitale Pay-TV-Satelliten platt form Sky und ver anstaltet eine Vielzahl von Programmen (s . o .) . Zu-
nehmende Konkurrenz er wächst BSkyB durch Telekommunika tions konzerne: Im Bieter verfahren 
um die Über tra gungs rechte der Fußball Cham pions League für drei Jahre ab 2015 wurde BSkyB 
jüngst von der British Telecom über boten .529 In Italien gehört die Pay-TV-Satelliten platt form Sky 
Italia nunmehr vollständig zu BSkyB (s . o . Kapitel  III 1 .2 .8 .2) . Sky Italia bietet insgesamt mehr als 
190 Fernsehprogramme und Pay-per-View-Kanäle an . Im Juni 2013 ver fügte Sky Italia nach eigenen 
Angaben über ca . 4,76 Mio . Abonnenten .530 FOX Inter national Channels ver anstaltet und ver breitet 
Dokumenta tions-, Sport-, Lifestyle und Unter hal tungs kanäle in zahl reichen Ländern in Europa, 
Lateinamerika, Afrika und Asien, darunter die Programme Fox Channel, Fox Crime, Fox Sports, Fox 
Traveller, National Geographic Channel, STAR World und STAR Movies .

Filmed Enter tainment  – Produk tion
Der Geschäfts bereich Filmed Enter tainment umfasst die Produk tion und Ver mark tung von Filmen 
und TV-Inhalten . Im Jahr 2013 machte der Umsatz im Segment Filmed Enter tainment 33 % des 
Gesamtumsatzes der Twenty-First Century Fox aus . Zu den Filmproduktionsunternehmen zählen 

524 Erwerber ist die Jesta Group, vgl. Pressemittei lung der Jesta Digital GmbH vom 13. 01. 2011.
525 Erwerber ist die Ziff Davis, Inc.; vgl. Pressemittei lung von IGN vom 04. 02. 2013.
526 Vgl. Jahresbericht der Twenty-First Century Fox, Inc. 2013, SEC-Filing Form 10-K, S. 10.
527 Jahresbericht der Twenty-First Century Fox, Inc. 2013, SEC-Filing Form 10-K, S. 16.
528 Vgl. Pressemitteilung der Twenty-First Century Fox, Inc. vom 05. 08. 2014.
529 Vgl. Frank furter Allgemeine Zeitung vom 11. 11. 2013.
530 Jahresbericht der Twenty-First Century Fox, Inc. 2013, SEC-Filing Form 10-K, S. 15.
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die Twentieth Century Fox Film Corporation, Fox 2000 Pictures, Fox Searchlight Pictures und 
Twentieth Century Fox Animation . Die Twentieth Century Fox Film gehört zu den sechs Hollywood 
Major Studios und ist nach eigenen Angaben eine der welt weit größten Filmproduk tions firmen .531 
Zum Filmport folio ge hören auch die welt weit er folgreichsten Filme Titanic, Avatar und Star Wars . 
Im Geschäfts jahr 2013 hat die Twentieth Century Fox Film 21  Kinofilme in den USA heraus ge-
bracht, darunter neue Teile der „Stirb langsam“-Reihe und der Anima tions filmreihe „Ice Age“ . Die 
Ver wertung der Filmproduk tionen erfolgt vom in- und aus ländi schen Kino verleih, über Home 
Enter tainment (DVD/Blu-Ray), Video-on-Demand, Pay-per-View, Online- und mobile Ver brei tung 
sowie Pay- und Free-TV-Ausstrah lung .

Zum Geschäfts bereich Filmed Enter tainment ge hören ferner die TV-Produk tions unternehmen 
Twentieth Century Fox Television, Fox Television Studios und die auch in Deutschland (s . o . 
Kapitel III 1 .2 .8 .3) ver tretene Shine Ltd . (u . a . „Die Brücke“ in Koproduk tion mit dem ZDF) sowie das 
Ver triebs unter nehmen Twentieth Television . Zu den Kunden der Twentieth Century Fox Television 
zählen neben den konzernzugehöri gen Sendern (u . a . „24“, „Glee“ und „The Simpsons“ für die Fox 
Broadcasting Company) auch die konkurrie ren den Broadcast Networks ABC („Modern Family“), 
CBS („How I met your mother“) und NBC sowie das Kabelfernseh-Network Showtime („Homeland“) . 
Zunehmende Bedeu tung er langen auch Koopera tionen mit Internet-Platt formen: Video-on-
Demand-Vereinbarun gen mit Netflix und Amazon trugen im Geschäfts jahr 2012 300 Mio . US-Dollar 
zum Umsatz bei .532

1.2.8.4.2 News Corp

Zu den Geschäfts bereichen der News Corp ge hören Nachrichten- und Informa tions dienste, Kabel-
fernsehen in Aus tralien (FOX SPORTS Aus tralia) und Buch verlage . Zu dem Geschäfts bereich Nach-
richten- und Informa tions dienste zählt das Unter nehmen die Unter segmente Dow Jones, News 
Corp Aus tralia, News UK, New York Post . Unter dem Dach der Dow Jones & Company werden die 
Tages zeitung „The Wall Street Journal“, das Wochen magazin „Barron’s“, The Wall Street Journal 
Digital Network (Internetangebote mit Unter nehmens- und Finanznachrichten und mobile Applika-
tionen (z . B . Market Watch)) und DJX (die Daten bank für Presse-, Unter nehmens- und Wirtschafts-
informa tionen Factiva und der Finanznachrichtendienst Dow Jones News wires) zusammen gefasst . 
Die Beteili gung an dem Dow Jones Index, einem der wichtigsten Börsen indizes welt weit, hat Dow 
Jones & Company auf 10 % reduziert .533 News Corp Aus tralia, News UK und New York Post stehen 
für die Presseaktivi täten in Aus tralien, Großbritannien und New York .

Zeitun gen und Zeitschriften
Das „Wall Street Journal“ ist nach eigenen Angaben mit einer durch schnitt lichen Auflage von 
2,4 Mio . Druck- und Digital ausgaben (im Zeitraum von sechs Monaten bis Ende März 2013) die auf-
lagen stärkste Tages zeitung der USA .534 Das „Wall Street Journal“ er scheint auch in Aus gaben für 
Asien und Europa; das Online-Angebot WSJ . com mit kosten losen und be zahlpflichti gen Inhal ten ist 
auch in einer deutsch sprachigen Ver sion ver fügbar, soll jedoch zum Jahresende 2014 ein gestellt 
werden .535 Ferner ver öffent licht News Corp in den USA Zeitun gen wie die „New York Post“ . Die Dow 
Jones Local Media Group, die u . a . acht lokale Tages zeitun gen und 15 Wochen zeitun gen in den USA 
publiziert, hat News Corp hingegen im September  2013 an ein Tochter unternehmen der Fortress 

531 Jahresbericht der Twenty-First Century Fox, Inc. 2013, SEC-Filing Form 10-K, S. 11.
532 Vgl. Letter to Shareholders, Jahresbericht 2012 der News Corporation, S. 7.
533 Vgl. Mittei lung unter www.wsj. com vom 11. 02. 2010.
534 Geschäfts bericht 2013 der News Corp, S. 3.
535 Vgl. meedia. de vom 12. 11. 2014.
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Invest ment Group ver äußert .536 In Großbritannien gibt News Corp „The Sun“, „The Times“ und „The 
Sunday Times“ heraus . Das Boulevardblatt „News of the World“ wurde zum 10 . 07 . 2011 infolge eines 
Abhör skandals ein gestellt: Mitarbeiter der „News of the World“ hatten sich u . a . illegal Zugang zu 
Mobilfunk-Mail boxen ver schafft und Gespräche ab gehört . In Aus tralien ver fügt News Corp mit 
seinen Zeitungs titeln über eine über ragende Markt stel lung . Der Anteil von News Corp an der 
Gesamt auflage bei den Tages- und Sonntags zeitun gen wird auf etwa 2/3 ein geschätzt .537

Buch verlage
Zu den Geschäfts bereichen von News Corp gehört auch das konzerneigene Ver lags haus Harper-
Collins Publisher, einer der welt weit größten englisch sprachigen Ver lage mit Tochterfirmen in 
Kanada, Großbritannien, Aus tralien, Neuseeland und Indien . Harper Collins sieht sich zudem als 
führen den E-Book-Verlag mit ca .  30 .000 elektroni schen Buchtiteln .538

1.2.8.5 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf die  
Twenty-First Century Fox, Inc./News Corpora tion

Der Konzern ist mit Investi tionen in ver schiedene Internet- bzw . Digital-Media-Unternehmen ge-
scheitert: So wurde u . a . das 2005 er worbene Social Network MySpace 2011 mit großem Ver lust 
wieder ver kauft (s . o . Kapitel  III  1 .2 .8 .3) . Der Konzern hat sich infolgedessen von seiner auf den 
Erwerb eigen ständi ger Unter nehmen aus gerich teten Digitalstrategie ver abschiedet und fokussiert 
sich nun auf die Aus dehnung seines Kerngeschäfts und seiner populären Marken auf alle digitale 
Platt formen .539 Die in diesem Sinne eigens für das iPad ent wickelte im Februar  2011 ge startete 
Online-Zeitung „The Daily“ wurde allerdings zum Dezember  2012 mangels aus reichen der Werbe-
partner und Abonnenten wieder ein gestellt . Als weitere Gründe für das Scheitern kommen die zu 
späte Aus weitung auf Android-Tablets und die nur einmal täglich durch geführte Aktualisie rung in 
Betracht . Bei den Online-Angeboten seiner Print titel setzt News Corp ver stärkt auf die Einfüh rung 
von Be zahl schranken (sog . „Paywalls“) . Das „Wall Street Journal“ führte bereits 1998 eine Bezahl-
schranke ein und bietet fast aus schließ lich kosten pflichtig Inhalte an . In Großbritannien folgten im 
Juli  2010 die „Times“ und die „Sunday Times“ sowie im August  2013 die „Sun“ . Presseberichten 
zufolge brachen infolgedessen die Nutzer zahlen ein .540 Um Online-Abonnenten zu gewinnen 
wurden Online-Abonnements der „Sun“ mit dem Zugriff auf Videoclips von der Premier League541 
und Online-Abonnements der „Times“ und der „Sunday Times“ mit einem Premium-Abonnement 
des Musik-Streamingdienstes Spotify für ein Jahr ge koppelt .542 Im Geschäfts bereich der Buch-
verlage sieht News Corp die Konzernsparte Harper Collins Publis hing mit 30 .000  E-Book-Titeln als 
markt führend an .543

Im Pay-TV-Bereich ist die Twenty-First Century Fox, Inc . ver stärktem Wettbewerb durch neue 
Platt formen mit fiktionalen An geboten und ver schärfter Konkurrenz um Sportrechte durch finanz-
starke Telekommunika tions unternehmen aus gesetzt . Für die Film- und Fernsehproduk tions sparte 
bieten sich aber auch neue Chancen durch die ver stärkte Nachfrage nach fiktionalen Inhalten 
durch neue Platt formbetreiber wie Netflix und Amazon . 

536 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der News Corp, S. 4.
537 Vgl. theconversation.com/factcheck-does-murdoch-own-70-of-newspapers-in-australia-16812 unter Verweis auf den IBIS 

World Industry Report on Newspaper Publishing in Australia (July 2013).
538 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der News Corp, S. 11.
539 Vgl. Letter from Rupert Murdoch to Shareholders, Geschäftsbericht 2011 der News Corporation, S. 8.
540 Vgl. u. a. Süd deutsche Zeitung vom 21. 07. 2010, The Guardian vom 17. 11. 2013.
541 Vgl. Handels blatt vom 16. 08. 2013.
542 Vgl. The Guardian vom 07. 02. 2014.
543 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der News Corp, S. 11.



146
 

Bundes weites Fernsehen

A
bb

il d
un

g 
III

 –
 3

0:
 I

nt
er

 na
ti

on
al

e 
M

ed
ie

na
kt

iv
i t

ät
en

 d
er

 T
w

en
ty

-F
ir

st
 C

en
tu

ry
 F

ox
, I

nc
.

St
an

d:
 1

0/
20

14



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 147

A
bb

il d
un

g 
III

 –
 3

1:
 I

nt
er

 na
ti

on
al

e 
M

ed
ie

na
kt

iv
i t

ät
en

 d
er

 N
ew

s 
Co

rp

St
an

d:
 1

0/
20

14



148
 

Bundes weites Fernsehen

1.2.9 Discovery Communica tions, Inc.

Die Discovery Communica tions, Inc . be zeichnet sich als welt weit führen des Medien- und Enter-
tainment unternehmen im nicht fiktionalen Bereich . Ihre Tochter unternehmen ver anstalten welt weit 
eine Vielzahl von vornehm lich Pay-TV-Sparten programmen, u . a . unter den Marken Discovery 
Channel, Animal Planet, TLC, Science Channel, Discovery Travel  & Living, Discovery Science und 
Discovery Home & Health, und er reichen mehr als 2 Mrd . Abonnenten in 220 Ländern und Regio-
nen .544 Die Discovery Communica tions, Inc . produziert und ver marktet darüber hinaus u . a . Videos, 
DVDs, Fachbücher und Multimediaprodukte und ist Anbieter von Bildungs produkten und Dienst-
leis tungen für Schulen . Im Jahr 2013 er zielte die Discovery-Gruppe einen Umsatz von 5,535  Mrd . 
US-Dollar gegen über 4,487 Mrd . US-Dollar im Vorjahr . Ca . 46 % des Umsatzes wurden im Geschäfts-
bereich der Programm verbrei tung (Distribu tion) er wirtschaftet, ca .  50 % des Umsatzes wurden 
durch Werbe  einnahmen ge neriert . Die US-Networks trugen insgesamt 53 % des Umsatzes bei, die 
inter nationalen Networks 45 %; die rest lichen 2 % ent fallen auf den Geschäfts bereich Bildung .545

1.2.9.1 Beteili gungs verhält nisse

Die Stammaktien der Discovery Communica tions, Inc . unter teilen sich in drei Gruppen mit jeweils 
unter schied lichen Stimm rechten . Von den Stimm rechten der Discovery Communica tions, Inc . 
halten die Advance/Newhouse Programming Partnership insgesamt ca . 25 % (33 % der gesamten 
Kapital anteile) und Dr . John C . Malone zusammen mit seiner Ehefrau Leslie Malone insgesamt 
ca .  22 % (3 % der gesamten Kapital anteile) .546 Die rest lichen ca .  53 % der Stimm rechts anteile be-
finden sich in Streubesitz . Ferner be stehen zwei Gruppen wandel barer Vor zugsaktien, die zu 

544 Vgl. „Discovery at a glance“, Stand: 31. 10. 2013, unter corporate.discovery. com.
545 Vgl. Jahres bericht der Discovery Communica tions, Inc. 2013, SEC-Report Form 10-K, S. 30 sowie S. 5, 9 und 11.
546 Vgl. Beschluss der KEK vom 11. 02. 2014 i. S. TLC, Az.: KEK  761, sowie Jahres bericht der Discovery Communica tions, Inc. 

2013, SEC-Report Form 10-K, S. 19.

Abbil dung III – 32: Anteil der Unter nehmens bereiche der Discovery Communications, Inc. am Gesamtumsatz 

im Jahr 2013

Quelle: Jahres bericht 2013 der Discovery Communica tions, Inc .
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100 % von der Advance/Newhouse Programming Partnership ge halten werden .547 Drei der elf 
Auf sichts rats mitglieder der Discovery Communica tions, Inc . werden von den Inhabern einer 
Gruppe der Wand lungs vorzugsaktien, d . h . von der Advance/Newhouse Programming Partnership 
ge wählt . Solange diese ihre Vor zugsaktien nicht in Stammaktien umwandelt und demnach bei der 
Wahl der rest lichen acht Auf sichts rats mitglieder nicht stimm berechtigt ist, erhöht sich der dies-
bezüg liche Stimm rechts anteil von Dr . Malone auf ca .  29 % .548

Die Advance/Newhouse Programming Partnership ist ein Unter nehmen der Konzerngruppe 
Advance Publica tions, Inc . Die Advance Publica tions, Inc . ist ein Kommunika tions unternehmen, zu 
dem unter anderem Zeitschriften verlage wie Condé Nast Publica tions (in Deutschland u . a . Vogue, 
Glamour, GQ, myself), Fairchild Publica tions (Mode- und Fachzeitschriften), American City Business 
Journals (Wirtschafts zeitun gen), Tages zeitun gen in über 25 amerikani schen Städten, lokale Nach-
richten sender und Anteile an Kabelnetz betreibern in den USA ge hören . Zu den Internet-Aktivi täten 
zählen mit Print titeln ver bundene Internetangebote und die Social News Website Reddit, auf der 
registrierte Nutzer ihre Beiträge nach Themen gebieten sortiert einstellen können .549 Die Advance 
Publica tions, Inc . be findet sich in Privatbesitz der Brüder Donald und Samuel I . Newhouse Jr .

Der zweit größte Aktionär, Dr. Malone, ist gleichzeitig auch Mitglied des Ver wal tungs rats (Board 
of Directors) und des Leitungs gremiums (Executive Committee) der Discovery Communica tions, 
Inc . Er ver fügt über umfassende weitere Medien beteili gungen: An der Liberty Global, Inc . hielt Dr . 
Malone zum 31 . 12 . 2012 ungefähr 36 % der Stimm rechte .550 Zum 07 . 06 . 2013 hat die Liberty Global, 
Inc . die Über nahme des britischen Pay-TV-Anbieters und Kabelnetz betreibers Virgin Media, Inc . 
ab geschlossen . An der neuen Holding gesell schaft Liberty Global plc . hält Dr . Malone nunmehr 
27,5 % der Stimm rechte .551 Dr . Malone ist zudem Vor sitzen der des Ver wal tungs rats (Chairman of 
the Board of Directors) der neuen Liberty Global plc ., der Liberty Media Corpora tion und der 
Liberty Inter active Corpora tion . Er ver fügt bei der Liberty Media Corpora tion über ca .  40 % der 
Stimm rechte und bei der Liberty Inter active Corpora tion über ca .  34 % der Stimm rechte .552

Zu den Geschäfts feldern der Liberty Global plc . zählen Kabelnetze, Internet und inter aktives 
Fernsehen . In Deutschland hält die Liberty Global plc . sämt liche Anteile an den Kabelnetz betrei-
bern Unitymedia NRW GmbH, Unitymedia Hessen GmbH  & Co . KG und Kabel BW GmbH . Die 
Ent schei dung des Bundes kartellamts vom 15 . 12 . 2011, mit der die Über nahme der Kabel BW GmbH 
durch die Liberty Global Europe Holding unter Auf lagen freigegeben wurde, hat das OLG Düssel-
dorf mit Beschluss vom 14 . 08 . 2013 auf gehoben (Az .: VI-Kart  1/12 (V)) . Die Nicht zulassungs-
beschwerde gegen diese Ent schei dung ist derzeit beim Bundes gerichts hof anhängig . Der Bereich 
der TV-Inhalte-Produk tion und -Verbrei tung wurde bislang von dem Tochter unternehmen Chello-
media ab gedeckt . Chellomedia ver anstaltet und ver marktet welt weit 68  Fernsehkanäle (u . a . 
Themen kanäle unter der Marke Zone und Extreme Sports Channel) . Die Liberty Global plc . hat 
jedoch Chellomedia mit sämt lichen Aktivi täten (bis auf die niederländi schen Pay-TV-Kanäle Film1 
und Sport1) an die AMC Networks, Inc . ver äußert .553

Die Liberty Media Corpora tion ist an einer Vielzahl von Medien-, Kommunika tions- und Unter-
hal tungs unternehmen be teiligt, darunter mit gering fügiger Kapital beteili gung an der Time Warner, 
Inc . und Viacom, Inc . Tochter gesell schaften der Liberty Media Corpora tion sind u . a . die Starz 

547 Vgl. Jahres bericht der Discovery Communica tions, Inc. 2013, SEC-Report Form 10-K, S. 82.
548 Vgl. hierzu im Einzelnen Beschluss der KEK vom 11. 02. 2014 i. S. TLC, Az.: KEK  761, und vom 11. 12. 2012 i. S. DMAX, Az.: 

KEK  729/731, sowie Jahres bericht 2013 der Discovery Communica tions, Inc., SEC-Report Form 10-K, S. 19.
549 Vgl. Angaben unter www.advance. net.
550 Vgl. Jahres bericht 2012 der Discovery Communica tions, Inc., SEC-Report Form 10-K, S. 17.
551 Vgl. Jahres bericht 2013 der Liberty Global, Inc., SEC-Report Form 10-K, S. 54.
552 Vgl. Jahres bericht 2013 der Discovery Communica tions, Inc., SEC-Report Form 10-K, S. 19.
553 Vgl. Pressemittei lung der Liberty Global plc. vom 03. 02. 2014.
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Enter tainment LL . C . und die Atlanta National League Baseball Club, Inc . Die Liberty Inter active 
Cor pora tion hält sämt liche Anteile an dem Tele shopping-Sender QVC, der bundes weit über Satellit, 
Kabel, IPTV und DVB-T empfang bar ist .

1.2.9.2 Ver anstalter beteili gungen in Deutschland

Die Discovery Communica tions, Inc . hält mittel bar sämt liche Anteile an der Discovery Communica-
tions Deutschland GmbH  & Co . KG, die Zulas sungen für die Pay-TV-Sparten programme Discovery 
Channel und Animal Planet sowie für die frei empfang baren Programme DMAX und TLC hält . Mit 
TLC soll der nach eigenen Angaben am weitesten ver breitete auf Frauen aus gerichtete Pay-TV-
Sender mit Lifestyle- und Unter hal tungs formaten einen frei empfang baren Ableger in Deutschland 
starten . Die Lizenz wurde von der BLM für einen Zeitraum ab dem 10 . 04 . 2014 erteilt .554 Die Lizenz 
für das Pay-TV-Sparten programm Discovery HD ist dagegen zum 31 . 01 . 2014 aus gelaufen, eine 
Ver länge rung wurde bislang nicht be antragt . Das Pay-TV-Programm Discovery Geschichte wurde 
im Mai  2009 ein gestellt .

Ende 2012 hatte die Discovery Communica tions, Inc . eine Beteili gung in Höhe von 20 % an 
dem inter nationalen Sport sender-Netz werk Eurosport er worben . Ende Mai 2014 hat sie ihre Beteili-
gung auf 51 % erhöht .555 Das Eurosport-Netz werk er reicht nach eigenen Angaben 135  Mio . Haus-
halte in 54  Ländern und 20  Sprachen, der Pay-TV-Sender Eurosport  2 er reicht 72  Mio . Haushalte 
in 51  Ländern . In Deutschland ist Eurosport in deutscher Sprache über Satellit, Kabel, IPTV und 
DVB-T frei empfang bar (s . u . Kapitel  III 2 .2 .1 .3 .1) . Eurosport  2 wird eben falls in deutscher Sprache 
als Pay-TV über Satellit, Kabel und IPTV ver breitet . Die Programme werden auf Grundlage einer 
Aus lands lizenz des Conseil Supérieur de L’Audiovisuel (CSA, Frank reich) von der Eurosport S . A . S . 
ver anstaltet .

Nach Angaben der Discovery Communica tions Deutschland GmbH  & Co . KG im Rahmen des 
Ver fahrens i . S . TLC, Az .: KEK 761, er reichten in der dort maß geblichen Referenz periode von Novem-
ber 2012 bis Oktober 2013 die Pay-TV-Programme Animal Planet, Discovery Channel und Discovery 
HD einen Zuschauer anteil von rund 0,1 % . DMAX er zielte in diesem Zeitraum einen Zuschauer-
anteil von 0,9 % . Der gemeinsame Zuschauer anteil der zuzu rechnen den Programme betrug somit 
1,0 % .556 Nach Erwerb der Anteils mehr heit an der Ver anstalterin der Programme Eurosport und 
Eurosport  2 wären künftig auch deren Zuschauer anteile zu be rücksichti gen . Der Zuschauer anteil 
von Eurosport lag im Jahr 2013 durch schnitt lich bei 0,7 % .

1.2.9.3 Inter nationale Medienaktivi täten

Die Discovery Communica tions, Inc . be treibt ein inter nationales Sendernetz werk mit Aus rich tung 
auf die USA, Lateinamerika, Südostasien, Afrika, den Mittleren Osten und Europa . In den USA ver-
fügt die Discovery Communica tions, Inc . über 893 Millionen Abonnenten, dazu kommen welt weit 
weitere 1,5  Mrd . Abonnenten ihrer Pay-TV-Kanäle .557 Von der ProSiebenSat .1 Media  AG hat die 
Discovery-Gruppe jüngst die TV- und Hörfunk-Beteili gungen in Nordeuropa (SBS Nordeuropa) 
über nommen . Durch den Erwerb der SBS-Nordeuropa-Gruppe und der Mehrheit an dem Euro-
sport-Netz werk will die Discovery-Gruppe ihre Position im europäi schen Pay-TV-Markt und ihre 

554 Vgl. Beschluss der KEK i. S. TLC vom 11. 02. 2014, Az.: KEK  761.
555 Vgl. Pressemittei lung der Discovery Communica tions, Inc. vom 30. 05. 2014; Genehmi gung durch die EU-Kommission 

am 08. 04. 2014 (COMP/ M.7170).
556 Dort an gegebene Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, Zuschauer ab drei Jahren.
557 Vgl. „Discovery at a glance“, Stand: 31. 10. 2013, unter corporate.discovery. com.
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Abbil dung  II I – 33: Ver anstalter beteili gungen und zuzu rechnende Programme der Discovery Communica-
tions, Inc. im bundes weiten Fernsehen

Stand: 10/2014
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nach eigenen Angaben welt weit führende Position als Pay-TV-Anbieter stärken .558 Die Umsätze im 
Geschäfts segment der inter nationalen Networks konnten im Jahr 2013 gegen über dem Vorjahr 
um 51 % ge steigert werden .559 Eine Studie zu Pay-TV-Umsätzen in Europa vom Oktober 2013 sieht 
die Eurosport-Gruppe im Jahr 2013 mit einem geschätzten Umsatz von 651  Mio . US-Dollar auf 
Platz  2 und die Discovery-Gruppe mit einem geschätzten Umsatz von 620  Mio . US-Dollar auf 
Platz  3 hinter Markt führer Viacom (749  Mio . US-Dollar) .560

Discovery Communica tions ver folgt als eines der wenigen Medien unternehmen eine unein-
geschränkt globale Strategie . Das Unter nehmen ist in Europa und Amerika genauso wie im Mitt-
leren Osten und Afrika aktiv . Demzufolge sind die Marken des Unter nehmens und insbesondere 
die Marke „Discovery Channel“ welt weit ver breitet . Der Schwerpunkt der Geschäfts tätig keit des 
Medien unternehmens liegt nach wie vor in der Distribu tion nicht-fiktionaler Programminhalte, die 
zum einen im unter nehmens eigenen Sendernetz werk ver breitet werden oder bei zahl reichen 
Koopera tions partnern, wie etwa der BBC, gesendet werden . Die Discovery Communica tions, Inc . 
ver fügt über einen Programm stock von mehr als 100 .000 Programm stunden .561 Die Inhalte werden 
dabei im Wege der Auf trags produk tion, Ko-Produk tion und Kaufproduk tion ge neriert . Dem Unter-
nehmen kommt dabei die „kulturelle Neutrali tät“ und Langlebig keit der nicht-fiktionalen Inhalte 
ent gegen, die eine inter nationale Aus wertung be fördern .562 Zusätz lich werden jedoch auch auf 
lokale Märkte zu geschnittene Inhalte produziert . Die Discovery Communica tions, Inc . be absichtigt, 
gemeinsam mit der Liberty Global plc . die britische TV-Produk tions gruppe All3Media, zu der 
neunzehn Produk tions unternehmen in den USA, Neuseeland, den Niederlanden und Deutschland 
(MME) ge hören, zu über nehmen .563 Die Schwerpunkte der All3Media liegen im Bereich Drama, 
Comedy und nicht-fiktionale Unter haltung (s . Kapitel  III 2 .2 .1) .

Unter der Marke Discovery On-Demand werden die Programme in den USA und zehn europäi-
schen Ländern, darunter auch in Deutschland, nicht-linear zum Abruf an geboten . Durch die Grün-
dung des Online-Verkaufsportals Discovery Store . com hat Discovery Communica tions weitere Ge-
schäft felder er schlossen und ist mithin auf allen Stufen der Wertschöp fungs kette tätig . Im Mai 2012 
hat die Discovery Communica tions, Inc . das Online-Video-Produk tions unternehmen Revision3 
über nommen, das u . a . Kanäle über YouTube und iTunes ver breitet und monat lich mehr als 23 Mio . 
Unique Viewers er reicht .564

1.2.9.4 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf die Discovery Communica tions, Inc.

Mit der Digitalisie rung wächst auch die Anzahl der auf nicht-fiktionale Inhalte spezialisierten Spar-
ten  kanäle . Zu den Konkurrenten zählen u . a . die National-Geographic-Kanäle der Twenty-First 
Century Fox, Inc . (s . o . Kapitel  III 1 .2 .8) . Die Discovery Communica tions, Inc . produziert im Wesent-
lichen alle Inhalte in HD-Qualität und be treibt seit Februar  2011 in den USA als Gemeinschafts-
unternehmen mit der Sony Corpora tion und der IMAX Corpora tion den einzigen vollständig in 3D 
programmierten Sender  3net . Die Discovery Communica tions, Inc . sieht sich ver stärktem Wett-
bewerb durch Video-On-Demand-Angebote finanz starker Internetplatt formen wie Hulu, Netflix, 

558 Vgl. Pressemittei lung der Discovery Communica tions, Inc. vom 21. 01. 2014.
559 Vgl. Pressemittei lung der Discovery Communica tions, Inc. vom 13. 02. 2014.
560 Vgl. den unter www.digitaltvresearch. com ver öffent lichten Auszug der Studie „TV Channel Revenues in Europe“ der 

Digital TV Research Ltd.
561 Vgl. „Discovery at a glance“, Stand: 31. 10. 2013, unter corporate.discovery. com.
562 Vgl. Jahresbericht 2013 der Discovery Communications, Inc., SEC-Report Form 10-K, S. 11.
563 Vgl. Pressemitteilung der Discovery Communications, Inc. vom 08. 05. 2014.
564 Vgl. Angaben unter corporate.discovery.com/brands/revision3/.
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Apple TV, Amazon und Google TV aus gesetzt . Für den Bereich des Web-TV hat das Unter nehmen 
mit dem Produk tions unternehmen Revision3 einen etablierten Anbieter zu gekauft . Ein Vorteil bei 
der Ver brei tung der Discovery-Inhalte über eine Vielzahl unter schied licher Platt formen welt weit 
ist ihr weit gehend langlebiger und allgemeingülti ger Charakter .

1.2.10 Time Warner, Inc.

Die Time Warner, Inc . war mit einem Jahres umsatz von 29,79  Mrd . US-Dollar im Jahr 2013 (2012: 
28,73  Mrd . US-Dollar)565 einer der größten Medien- und Unter hal tungs konzerne der Welt .566 Die 
vier wesent lichen Unter nehmens bereiche des Konzerns sind Turner (Kabelprogramme und digitale 
Medien), Home Box Office (Pay-TV), Warner Bros . (Produk tion und Ver trieb von Spiel- und Fernseh-
filmen, Heimvideos und Videospielen) und Time Inc . (Magazin verlag und Webseiten) . Time Warner 
hat Ende 2013 seine be richtspflichti gen Geschäfts felder neu geordnet: Die Bereiche „Turner“ und 
„Home Box Office“ sind im vierten Quartal 2013 durch eine Auf spal tung des bis dahin einheit lich 
aus gewiesenen be richtspflichti gen Segments „Networks“ hervor gegangen . Gleichzeitig wurden 
die Bezeich nungen der Segmente „Film and TV Enter tainment“ und „Publis hing“ geändert in 
„Warner Bros .“ und „Time Inc .“ .567

1.2.10.1 Beteili gungs verhält nisse

Die Time Warner, Inc . ist eine in Delaware registrierte Aktien gesell schaft . Die Gesellschafts anteile 
be finden sich zum über wiegen den Teil in Streubesitz, nur einige wenige Invest ment gesell schaften 
halten mehr als 4 % der Anteile .568

565 Geschäftsbericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 53.
566 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 1.
567 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 45 f.
568 Vgl. zuletzt den Beschluss der KEK i. S. glitz* vom 13. 03. 2012, Az.: KEK  685, I 3.

Abbil dung III – 34: Anteil der Unter nehmens bereiche der Time Warner, Inc. am Gesamtumsatz im Jahr 2013

Quelle: Time Warner, Inc . Geschäfts bericht 2013, S . 46 f .
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1.2.10.2 Ver anstalter beteili gungen in Deutschland

In Deutschland ver anstaltet die Turner Broadcasting System Deutschland GmbH, eine mittel bare 
100 %ige Tochter gesell schaft der Time Warner, die bundes weit ver brei teten Pay-TV-Programme 
Boomerang, Cartoon Network, TNT Film, TNT Serie und TNT Glitz . In Deutschland ist darüber 
hinaus das von der Turner Enter tainment Networks Inter national Ltd . auf der Grundlage einer 
britischen OFCOM-Lizenz ver anstaltete Nachrichten programm CNN Inter national empfang bar .

Abbil dung  III – 35: Beteili gungs verhält nisse und zuzurechnende Programme der Time Warner, Inc. im 

bundes weiten Fernsehen

Stand: 04/2014
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1.2.10.3 Geschäfts felder

1.2.10.3.1 Turner

In dem Geschäfts feld Turner sind die Geschäfts aktivi täten rund um die Turner Broadcasting 
System, Inc . zusammen gefasst, im Wesent lichen das Kabelfernsehgeschäft und Aktivi täten im 
Bereich der digitalen Medien (hauptsäch lich Webseiten-Betreuung) .

Der Bereich Turner umfasst die Fernsehprogramme TBS, TNT, Turner Classic Movies, Adult Swim 
und truTV mit Schwerpunkt auf Unter haltung, die Kinder- und Jugendprogramme Cartoon Network 
und Boomerang sowie die Nachrichten programme CNN und HLN . Zudem können Turner-Inhalte 
online und mobile per Live-Stream oder On-Demand ge nutzt werden . Daneben be treibt Turner 
Webseiten wie CNN . com, Bleacher Report . com, NBA . com, NCAA . com und cartoonnetwork . com .569

Auf inter nationaler Ebene werden Turner-Programme in über 200  Ländern ver breitet . Das 
Unter nehmen hat seine Präsenz dabei in den letzten Jahren insbesondere in Deutschland, dem 
Baltikum, Japan, Korea, Lateinamerika, Skandinavien, Russ land und Südostasien aus gebaut .570 Das 
englisch sprachige Nachrichten programm CNN Inter national wird ge sondert für die fünf Regionen 
Europa/Mittlerer Osten/Afrika, Asien-Pazifik, Südasien, Lateinamerika und Nordamerika produziert . 
Daneben besteht mit CNN en Español eine weitere spanisch sprachige Ver sion des Programms, 
welche in Lateinamerika und den USA aus gestrahlt wird . In weiteren Regionen hat Turner lokale 
CNN-Versionen im Rahmen von Gemeinschafts unternehmen oder ver trag lichen Ver einba rungen 
mit lokalen Partnern auf gesetzt, z . B . CNN Turk, CNN Chile und in Japan CNNj, eine englische Ver-
sion mit japani scher Über setzung . Zudem ver breitet CNN-IBN in Indien CNN-Nachrichten .571 Das 
Programm HLN wird in Kanada, der Karibik, Teilen Lateinamerikas und der Asien-Pazifik-Region 
ver breitet .

Einnahmen erzielt der Unter nehmens bereich Turner hauptsäch lich durch Ent gelte im Zusam-
men hang mit der Ver brei tung der Turner-Fernsehprogramme über Platt formen (Kabel, Satellit, 
Online und sonstige Ver brei tungs formen; „affiliate fees“) sowie durch den Ver kauf von Werbezeiten . 
Mit Einnahmen von rund 9,9  Mrd . US-Dollar ent fielen auf den Bereich Turner im Geschäfts jahr 
2013 etwa ein Drittel der Gesamteinnahmen von Time Warner .

1.2.10.3.2 Home Box Office

Der Geschäfts bereich Home Box Office umfasst die Aktivi täten der Home Box Office, Inc . Diese 
be treibt HBO- und Cinemax-Pay-TV-Programme, im Einzelnen HBO, HBO2, HBO Signature, HBO 
Family, HBO Comedy, HBO Zone, HBO Latino und Cinemax, MoreMax, ActionMax, ThrillerMax, 
@Max, OuterMax, Wmax sowie 5StarMax .572 Programme unter den Marken HBO und Cinemax 
werden in über 60  Ländern ver breitet, u . a . in Lateinamerika, Asien und Europa .

Der Bereich Home Box Office erzielt Einnahmen hauptsäch lich durch die Ver brei tung der HBO- 
und Cinemax-Programme über US-amerikani sche Partner gesell schaften (domestic affiliates) sowie 
die inter nationale Ver brei tung von länder spezifi schen Ver sionen dieser Programme . Zusätz liche 
Einnahmen werden durch den Ver kauf von Programminhalten (z . B . Serien „Game of Thrones“, 
„True Blood“ und „Boardwalk Empire“) auf DVD, Blu-Ray-Disc und zum Download (electronic sell-
through) sowie durch die Lizenzie rung von Programminhalten an im Wesent lichen inter nationale 
Fernseh veranstalter ge neriert . Im Geschäfts jahr 2013 er zielte der Bereich Home Box Office Ein-

569 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 1 ff.
570 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 5.
571 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 6.
572 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 8 f.; www.hbo. com und www.cinemax. com (jeweils 

Stand 04/2014).
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nahmen in Höhe von 4,89  Mrd . US-Dollar und damit 17 % der Gesamteinnahmen von Time 
Warner .573

1.2.10.3.3 Warner Bros.

Unter dem Geschäfts bereich Warner Bros . sind die Aktivi täten der Warner Bros. Enter tainment 
Inc. zusammen gefasst . Dies sind im Wesent lichen die Produk tion und Distribu tion von Kinofilmen, 
Fernsehinhalten und Videospielen . Die Filmbibliothek des Unter nehmens, eine der welt weit größ-
ten, umfasst mehr als 6 .650 Spielfilme, 40 .000 Fernsehtitel und 14 .000 Zeichen trick filme (darunter 
mehr als 1 .500 klassi sche animierte Kurzfilme) .574 Einnahmen erzielt Warner Bros . durch den Kino-
film verleih und die an schließende Lizenzie rung zur Fernsehausstrah lung sowie im Fernsehbereich 
durch die Lizenzie rung von Programminhalten an Fernsehprogramm veranstalter . Sowohl die Kino- 
als auch die Fernsehfilme werden zudem für die Nutzung im Heimvideo-Bereich (DVDs, Blu-Ray-
Discs, Video-on-Demand und sonstige Nutzung im Wege des „electronic sell-through“) und im 
Zusammen hang mit Konsumgütern lizenziert . Warner Bros . ent wickelt und ver treibt zudem Video-
spiele . Im Geschäfts jahr 2013 hat der Bereich Warner Bros . Einnahmen von rund 12,31  Mrd . 
US-Dollar erzielt . Dies ent spricht 39 % der gesamten Einnahmen von Time Warner .

Die Warner Bros. Pictures Group ist die Kinoproduk tions- und Studiosparte des Unter-
nehmens . Diese umfasst die Filmstudios Warner Bros . Pictures (zuletzt u . a . „Gravity“, „Der große 
Gatsby“, „Hangover“, „Der Hobbit“ und „The LEGO Movie“) und New Line Cinema Corpora tion (u . a . 
„Herr der Ringe“) sowie die Warner Bros . Pictures Inter national (Ver trieb und Marketing) . Warner 
Bros . Pictures gehört zu den so ge nannten Hollywood-„Major“-Studios . Im Geschäfts jahr 2013 ver-
zeichnete Warner Bros . Pictures das erfolg reichste Jahr der Unter nehmens geschichte: Das Studio 
konnte erstmals – als zweites Hollywood-Studio in der Geschichte – die 5 Mrd .-Dollar-Marke über-
treffen und er wirtschaftete im Kinobereich welt weit 5,038  Mrd . US-Dollar brutto (1,893  Mrd . 
US-Dollar in den USA und 3,145  Mrd . US-Dollar inter national) . Es ist damit im nationalen und 
inter nationalen Ver gleich führend .

Die Warner Bros. Television Group bündelt die Aktivi täten rund um das Fernsehgeschäft . 
Dazu zählen die Inhalteproduk tion, die Inhalte vermark tung sowie die Ver anstal tung eines (terres-
tri schen) Fernsehprogramms . Bei der Fernsehinhalteproduk tion ist in erster Linie die Warner Bros . 
Television für die Ent wick lung und Produk tion von Comedy- und Drama-Serien (u . a . „2  Broke 
Girls“, „The Big Bang Theory“, „The Mentalist“, „Two and a Half Men“) zuständig . Daneben haben 
sich die Warner Horizon Television Inc . auf nicht fiktionale Serien (wie „The Bachelor“ und „The 
Voice“) und die Telepictures Produc tions Inc . auf reali täts bezogene Serien und Talks hows (z . B . „The 
Ellen DeGeneres Show“) spezialisiert . Die Warner Bros . Anima tion Inc . ent wickelt und produziert 
animierte Fernsehinhalte (u . a . „Beware the Batman“, „Teen Titans Go!“ und „The Tom  & Jerry 
Show“) –  insbesondere für das Programm Cartoon Network  – und Inhalte für die unmittel bare 
DVD-Veröffent lichung . Warner Bros . ist weiter hin führend im Bereich des Fernsehinhaltegeschäfts: 
Auf dem Heimatmarkt produzierte das Unter nehmen im Zeitraum 2013/2014 über 50  Serien,575 
davon jeweils mindestens drei Serien für eines der fünf großen US-Fernsehnetz werke ABC, CBS, 
NBC, FOX und The CW . Warner Bros . lizenziert zudem viele dieser Serien für die inter nationale 
Aus strah lung . Die Inhalte werden in den USA durch die Warner Bros . Domestic Television Distribu-

573 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 46.
574 www.warnerbros.com/studio/divisions/warner-bros-entertainment-inc. html (Stand: 04/2014).
575 Darunter 2  Broke Girls, Arrow, The Bachelor, The Big Bang Theory, The Following, The Mentalist, The Middle, Mike  & 

Molly, Mom, Person of Interest, Revolution, Super Fun Night, Two and a Half Men, Vampire Diaries und The Voice, vgl. 
Geschäftsbericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 10.
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tion und inter national durch die Warner Bros . Inter national Television Distribu tion ver marktet .576 
Warner Bros . ist zudem mit 50 % an dem Sender The CW Television Network („The CW“) be teiligt, 
einem Gemeinschafts unternehmen mit der CBS Corpora tion .577 The CW steht hinsicht lich der Zu-
schauer anteile unter allen in den USA ver brei teten Programmen an sechster Stelle .578

Hinsicht lich des inter nationalen Produk tions geschäfts hat die eben falls der Warner Bros . Tele-
vision Group zu gehörige Warner Bros . Inter national Television Produc tion zum Ziel, welt weit in 
wichti gen Fernsehmärkten Produk tions unternehmen zu gründen oder Beteili gungen an solchen 
zu über nehmen . Mehr heits beteili gungen be stehen in Großbritannien an der Shed Media (Inde-
pendent-Produk tionen, u . a . „Die Supernanny“; Aktivi täten in Großbritannien und den USA) sowie 
in den Niederlanden und Belgien an der Blaz Hoffski Holding B . V . (eben falls Independent-Produk-
tionen) . Im Februar 2014 wurde zudem die Über nahme sämt licher Produk tions firmen der Eyeworks-
Gruppe außerhalb der USA (15 Länder in Europa, Südamerika, Aus tralien und Neuseeland – in klu-
sive der Eyeworks Germany) bekannt ge geben .579

Mit Ver triebsaktivi täten in 90 Ländern unter hält Warner Bros. Home Video die größte Vertriebs-
infrastruktur im globalen Videomarkt . Im Jahr 2013 hatte Warner Home Video mit einem Markt-
anteil von 17,9 % wieder holt die Markt führer schaft inne .580 Der Ver trieb und Ver kauf von DVDs 
und Blu-Ray-Discs tragen wesent lich zu Einnahmen und Gewinn des Segments Warner Bros . bei . 
In den letzten Jahren sind die Einnahmen im Heimvideo-Bereich jedoch ge sunken, unter anderem 
weil die Kunden ver mehrt digitale Abonnement-Video verleihdienste nutzen, die pro Leih vorgang 
deut lich weniger Einnahmen ge nerie ren als Ver käufe von physischen Bild trägern, weil der Einzel-
handel seine Ver kaufs strategien im Heimvideo-Bereich geändert hat (z . B . durch die Reduzie rung 
der Ver kaufs flächen für physische Bild träger) und wegen des generell zu ver zeichnen den konjunk-
turellen Ab schwungs (in den USA und welt weit) . Die elektroni sche Ver brei tung von Film- und Fern-
sehinhalten nimmt zu und ist von steigen der Bedeu tung für Warner Bros . Hierdurch konnten die 
rückläufigen Ver kaufs zahlen von physischen Bild trägern ein Stück weit kompensiert werden .581

Zu Warner Bros . Home Video zählen auch die Ab teilungen Warner Bros . Digital Distribu tion, 
die platt form übergreifend für den Ver trieb der Warner Bros .-Film- und Fernsehinhalte über Video-
Abruf- und Download-Dienste (electronic sell-through) in den USA und inter national in 113 Ländern 
zuständig ist, und die Warner Bros . Inter active Enter tainment, welche die Ent wick lung und Umset-
zung „inter aktiver Unter haltung“ (Videospiele, Spiele für soziale Netz werke und mobile Endgeräte) 
be treibt und darüber hinaus Lizenzen im Zusammen hang mit Warner Bros . und DC Comics-Figuren 
und -Inhalten für den Online- und Mobile-Bereich sowie für traditio nelle Videospiele ver waltet .582

Eben falls dem Geschäfts bereich Warner Bros . zu geordnet ist DC  Enter tainment, wozu die 
Bereiche DC  Comics, Ver tigo und MAD zählen . Der als „Kreativabtei lung“ be zeichnete Unter neh-
mens bereich integriert seine Inhalte jedoch über den Geschäfts bereich Warner Bros . hinaus auch 
im Rahmen des Ver lags geschäfts Time Warner . Die DC Enter tainment-Geschichten und -Charaktere 
werden breit ver marktet im Rahmen von Kinofilmen, Fernsehfilmen und -serien, im Heimkino-
bereich, im Zusammen hang mit Konsumgütern und im Rahmen von Videospielen . DC  Comics 

576 Unternehmens darstel lung unter www.warnerbros.com/studio/divisions/television/domestic-television-distribution. html 
und www.warnerbros.com/studio/divisions/television/international-television-distribution. html (Stand: 04/2014).

577 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 16.
578 1,5 % Zuschauer anteile bei Zuschauern ab 2  Jahren (Quelle: IP Deutschland, Inter national TV Key Facts 2013, dort an-

gegebene Quelle: Eurodata TV, The Nielsen Company).
579 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 11; Pressemel dung vom 12. 02. 2014, vgl. www.presse 

portal.de/ pm/112371/2662313/warner-bros-television-group-enters-hat-einen-vertrag-zur-uebernahme-der-eyeworks-
group.

580 www.warnerbros.com/studio/divisions/home-entertainment/warner-home-video. html, (Stand: 04/2013).
581 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 46.
582 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 12.



158
 

Bundes weites Fernsehen

(Batman, Superman) ver öffent licht durch schnitt lich über 80  Comics und 25  Graphic Novels pro 
Monat .583

Warner Bros. Consumer Products, Inc. lizenziert national und inter national Rechte an Namen, 
Bildern, Logos etc . der Charaktere und urheber recht lich geschütztem Material aus Spielfilmen und 
Fernsehserien der Warner Bros . Filmbibliothek . Welt weit gibt es rund 3 .700 Lizenznehmer .584 Dazu 
zählen beispiels weise Figuren und Marken wie Harry Potter, Superhelden der DC Comics (Batman, 
Superman) und die Looney Tunes (u . a . Bugs Bunny, Schweinchen Dick, Sylvester und Tweety) .

1.2.10.3.4 Time Inc.

Time Inc . ist –  sowohl nach Lesern als auch nach Einnahmen aus Print werbung  – der größte 
Zeitschriften verlag der USA und war bislang das Ver lags geschäft von Time Warner .585 Im März 2013 
hat Time Warner jedoch die Trennung in recht licher und struktureller Hinsicht von Time Inc . 
bekannt gegeben, die zum 06 . 06 . 2014 ab geschlossen wurde .586 Time Warner hat alle ge haltenen 
Stammaktien an Time Inc . auf Time-Warner-Aktionäre über tragen; Time Inc . ist dadurch ein unab-
hängi ges börsen notiertes Unter nehmen .

Time Inc . ist im Wesent lichen im Zeitschriften-Verlags geschäft tätig und be treibt die mit den 
Printprodukten ver bundenen Webseiten . Ende 2013 ver öffentlichte Time Inc . in den USA  23 Zeit-
schriften (darunter People, Sports Illustrated, InStyle und Time) sowie über 70 Magazine außerhalb 
der USA . Die Aktivi täten außerhalb der USA werden hauptsäch lich durch die IPC Media Ltd . („IPC“) 
in Großbritannien und die Grupo Editorial Expansión („GEE“) in Mexico ver treten . IPC verlegt über 
70  Zeitschriften (u . a . What’s on TV, Pick Me Up, Woman, Now, Marie Claire und In Style), GEE  16 
Titel . Zudem lizenziert Time Inc . über 50  Aus gaben ihrer Zeitschriften als Print- oder Digital-
ausgaben an Ver leger in über 30  Ländern . Im Oktober  2013 hat Time Inc . die American Express 
Publis hing Corpora tion über nommen, welche nunmehr als Time Inc . Affluent Media Group („AEP“) 
firmiert .587

Im Geschäfts jahr 2013 er zielte Time Inc . Einnahmen in Höhe von 3,35 Mrd . US-Dollar und trug 
damit 11 % der Gesamteinnahmen von Time Warner bei . Im Jahr 2013 er zielten die US-Zeitschrif-
ten588 der Time Inc . 23,7 % der gesamten Werbe einnahmen der US-Publikums zeitschriften (ohne 
Zeitungs-Supplements) . Die Zeitschriften People, Sports Illustrated und InStyle lagen im Ver gleich 
aller US-Zeitschriften nach den er zielten Werbe einnahmen im Jahr 2013 auf den Plätzen  1, 3 und 
4 .589 Grundsätz lich ist jedoch auch die Time Inc ., wie viele andere Ver lage, be troffen von rück-
läufigen Print-Werbe verkäufen und Einzel verkäufen der Zeitschriften .590

1.2.10.4 Aus wirkungen der Digitalisie rung auf Time Warner

Generell nutzen die Unter nehmens bereiche von Time Warner die sich durch die Digitalisie rung 
bieten den Möglich keiten, um Inhalte über alle Wege den Nutzern zugäng lich zu machen . Hier-
durch soll die Kunden bindung er weitert und ge festigt werden .591 In Bezug auf Turner sollen dabei 

583 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 12.
584 Unternehmens darstel lung unter www.warnerbros. com (Stand: 04/2014).
585 Leser er mittelt durch GfK Mediamark Research and Intelligence, Werbe einnahmen er mittelt durch das Publis hers 

Informa tion Bureau; Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 13.
586 Pressemittei lung der Time Warner, Inc. vom 09. 06. 2014.
587 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 15, 47 f.
588 Inklusive der Ganzjahres berücksichti gung der Titel der über nommenen AEP sowie der Titel, die Time Inc. für die 

American Express Company betreut.
589 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 14; dort an gegebene Quelle: Publis hers Informa tion 

Bureau.
590 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 13.
591 Vgl. Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 2.
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insbesondere die digitalen Platt formen vor dem Hinter grund einer steigen den Ab rufnut zung von 
Bewegtbildinhalten zur Erhöhung der Nutzer zahlen beitragen . So sind Ab rufnut zungen der Pro-
gramme TBS, TNT, Cartoon Network, Adult Swim, truTV und Turner Classic Movies über die Pro-
gramm webseiten und über mobile Endgeräte möglich . Zudem werden die ge nannten Programme, 
wie auch CNN und HLN, als Live-Stream ver breitet . Ende Dezember 2013 stand die Ab rufnut zung 
und der Abruf von Live-Streams dieser Programme grundsätz lich 82  Mio . US-Fernseh haushalten 
offen .592 Die Turner-Onlineangebote er reichten im vierten Quartal 2013 zusammen pro Monat 
durch schnitt lich 77  Mio . Unique Visitors in den USA .593

Die Ver mark tung von Warner-Inhalten im physischen Heimvideo-Bereich wird in Zeiten der 
Digitalisie rung zunehmend schwieri ger . Hier hat der Konzern mit Umsatz rück gängen zu kämpfen, 
die unter anderem auf eine steigende Zahl von digitalen Film verleih-Modellen zurück geführt wird, 
welche jedoch weniger ertrag reich sind als Ver käufe von Bild trägern . Insofern gewinnt die elektro-
ni sche Ver brei tung von Warner-Film- und Fernsehinhalten zunehmend an Bedeu tung, um Umsatz-
einbußen ein Stück weit auf fangen zu können .594

Time Inc . er reicht über ihre US-amerikani schen Webseiten über 50  Mio . Unique Visitors pro 
Monat und damit mehr als doppelt so viele wie der nach folgende Verlag . Im Durch schnitt er zielen 
die Webseiten 1,5  Mrd . Seiten aufrufe pro Monat . Damit ist Time Inc ., bezogen auf die monat lich 
er reichten Unique Visitors, Seiten aufrufe sowie bezogen auf die pro Nutzer ver brachte Zeit auf 
An geboten des Unter nehmens, einer der Top-20  Online-Medien anbieter .595

Time Inc . ist zudem im Bereich der sozialen Medien stark aktiv und ver zeichnet mit seinen 
Marken inhalten, Prominenten interviews und Ver weisen auf exklusive Videos rund 18 Mio . Follower 
auf Twitter und rund 4  Mio . Fans auf Facebook .596

1.3 Beteili gungen von Finanzinvestoren

1.3.1 Organisa tion und Geschäfts modelle von Finanzinvestoren

In der Ver gangen heit wurde auf grund von zunehmen den Beteili gungen von Finanzinvestoren an 
deutschen Medien unternehmen über deren Einfluss auf diese Unter nehmen diskutiert .597 Als 
Finanz investoren gelten Investoren, die sich an Unter nehmen auf grund rein finanzieller Motive 
be teili gen (Rendite-Risiko-Abwägung) . Davon abzu grenzen sind strategi sche Investoren, die mit 
ihren Beteili gungen an Unter nehmen über reine Gewinnerzie lungs absichten hinaus gehende Inte-
ressen ver folgen (z . B . zur Ver größe rung der Produk tions basis, zur Erweite rung des Produktange-
bots oder zum Vorstoß in neue Märkte) .598 Die Einord nung eines Unter nehmens als (reiner) 
Finanzinvestor ist in der Praxis nicht immer eindeutig vorzu nehmen . Denn mit dem finanziellen 
Engagement können auch weitere Motive (z . B . die Über tragung von Know-how) mit dem Ziel der 
Stärkung der Wettbewerbs fähig keit und des Erhalts des Unter nehmens ver bunden sein . Der damit 
einher gehende Einfluss des Investors kann sich schließ lich auf die inhalt liche Aus rich tung eines 

592 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 3 (unter Bezugnahme auf Angaben von Nielsen Media 
Research).

593 Geschäfts bericht der Time Warner, Inc. 2013, SEC Form 10-K, S. 3 (unter Bezugnahme auf Angaben von com Score Media 
Metrix (Nutzung auf mobilen Endgeräten aus geklammert)).

594 Vgl. Aus führungen zu Warner Bros. Home Video, Punkt  1.2.10.3.3.
595 www.timeinc.com/aboutus (Stand: 04/2014), für alle an gegebenen Daten werden Erhebun gen der com Score Media 

Metrix als Quelle an geführt.
596 www.timeinc.com/aboutus/companyprofile. php (Stand: 04/2014).
597 Vgl. in diesem Zusammen hang das Gutachten im Auftrag der Direktoren konferenz der Landes medien anstalten, 

Wolfgang Schulz, Christoph Kaserer, Josef Trappel, „Finanzinvestoren im Medien bereich“, 2008.
598 Vgl. ver tiefend das DLM-Gutachten „Finanzinvestoren im Medien bereich“ (Fn. 597), S. 11; Hermann J. Knott, Werner 

Mielke, Unter nehmens kauf, 2006, S. 95.
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Medien unternehmens aus wirken und somit dem Einfluss eines klassi schen Medien unternehmers 
durch aus ver gleich bar sein .

Finanzinvestoren bündeln und ver walten Finanzmittel, die mitunter Über nahmen selbst größter 
Konzerne er möglichen . Häufig sind sie in der Rechts form der Limited Partnership organisiert . Diese 
kennzeichnet sich dadurch, dass die Geschäfts führung – ähnlich der deutschen Kommandit gesell-
schaft  – von einem relativ be grenzten Personen kreis ge tragen wird (General Partner), während 
alle anderen Beteiligten (Limited Partner) ledig lich als Kapitalgeber involviert sind . Die Abbil-
dung III – 36 gibt eine ver einfachte exemplari sche Darstel lung der Struktur eines Beteili gungs fonds 
wieder .

Private-Equity-Gesell schaften erwirt schaften ihren Gewinn in der Regel allein durch finanzielle 
Transak tionen, insbesondere durch den Kauf und Ver kauf von Unter nehmen bzw . Unter nehmens-
anteilen . Die vollständige Unter nehmens übernahme wird als Buy-Out be zeichnet . Die Dauer des 
Engagements im Rahmen eines Buy-Outs beträgt üblicher weise nicht länger als sechs Jahre . Bei 
den über nommenen Unter nehmen werden durch den Investor (oder den Investoren verbund) 
meist tief eingreifende Konsolidie rungs prozesse mit dem Ziel der Werts teige rung durch geführt . 
Dabei werden Konzernstrukturen ver ändert (z . B . Auf spal tung einzelner Unter nehmens sparten oder 
Zusammen legung mit sonsti gen Unter nehmen aus dem Portfolio des Investors) und Einspar-
potenziale auf gedeckt und aus gereizt . Ein so restrukturiertes Unter nehmen (oder Teile dessen) 
wird dann gewinn bringend im Rahmen eines „Exit“ ver äußert . Diese Ver äuße rung kann als Börsen-
gang oder als Ver kauf an einen weiteren Investor (sog . Secondary-Buy-Out) er folgen .

1.3.2 Kritik an der Über nahmepraxis

Insbesondere die über wiegend mit Fremdkapital finanzierten Buy-Outs (sog . Leveraged-Buy-Outs) 
sind in die Kritik von Politik und Medien geraten . Dabei finanziert der Investor die Kosten der 
Über nahme nur zu einem Bruchteil aus eigenen Mitteln; der Großteil wird durch Kredite ab-
gedeckt, die dem über nommenen Unter nehmen auf gelastet werden . Auf grund der hohen Schul-
den  last ist der be troffene Konzern dann ge zwungen, seine Konzernpolitik auf eine schnelle Ren-

Abbil dung  III – 36: Schemati sches Beispiel eines Beteili gungs fonds

Quelle: KEK
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dite steige rung auszu richten, was zum Ver zicht auf lang fristige Investi tionen wie z . B . in Forschung 
und Aus bildung – sowie speziell im Medien bereich zu redak tio nellen Einschrän kungen – und zum 
Abbau von Arbeits plätzen führen kann .

Das Engagement von Finanzinvestoren im Medien bereich wurde zunächst durch die Beteili-
gung der Saban Capital Group an der ProSiebenSat .1 Media  AG599 sowie die Beteili gung der 
Permira-Gruppe an der Ver anstalterin von Premiere600 im Jahr 2003 in das Interesse der Öffentlich-
keit gerückt . Die Diskussion er reichte schließ lich einen Höhepunkt mit der Über nahme der 
ProSiebenSat .1 Media AG durch die Finanzinvestoren Permira und KKR im Jahr 2007 und der nach-
folgen den Berichterstat tung über Personal abbau, die Ver schmel zung von Redak tionen, Einspa-
rungen bei den Programminvesti tionen sowie Programm verände rungen .601 Die Direktoren kon-
ferenz der Landes medien anstalten (DLM) hat dies zum Anlass ge nommen, den Einfluss von 
Finanzinvestoren auf die Rundfunkland schaft mittels eines Gutachtens unter suchen zu lassen .602

1.3.3 Aus wirkungen der Beteili gung von Finanzinvestoren

Das Gutachten „Finanzinvestoren im Medien bereich“ kommt zu dem Ergebnis, dass die Art des 
Investors oder Besitzers keine zu ver allgemeinernden Rückschlüsse auf Programminvesti tionen und 
die publizisti sche Aus rich tung der Unter nehmen zulässt . In keinem der unter suchten Fälle603 war 
eine Einfluss nahme der Private-Equity-Investoren auf Programminhalte erkenn bar .604 Zum Zeit-
punkt des Ab schlusses der Fallstudien be standen bei der ProSiebenSat .1 Media  AG zudem keine 
Hinweise auf eine spür bare Reduzie rung der Programminvesti tionen auf grund der deut lich höhe-
ren Ver schul dung im Ver gleich zur RTL-Gruppe .605

Die KEK hat im Rahmen von Prüf verfahren die Beteili gungs strukturen bei Finanzinvestoren 
unter sucht . Dabei wurde die für Aktien gesell schaften geltende Richtlinie der KEK nach § 29 Satz 5 
RStV auf Private-Equity-Fonds gesell schaften, die zumeist in der Rechts form der Kommandit gesell-
schaft oder einer ver gleich baren aus ländi schen Rechts form organisiert sind, ent sprechend an-
gewendet . Beteili gungs verände rungen sind danach bei an Fernseh veranstaltern be teiligten börsen-
notierten Aktien gesell schaften nicht anmeldepflichtig, wenn die Ver ände rungen durch Erwerb, 
Ver äuße rung oder einen anderen Über tra gungs tatbestand von weniger als 5 % des Kapitals oder 
der Stimm rechte bewirkt und durch sie nicht Beteili gungen von 25 %, 50 % oder 75 % er reicht, 
über schritten oder unter schritten werden . Auch Fonds gesell schaften müssen –  solange sie an 
Programm veranstaltern be teiligt sind  – alle Kapital- und Stimm rechts beteili gungen offen legen 
und Beteili gungs verände rungen ab 5 % anmelden .

Im Bereich des Medien konzentra tions rechts hat die Beteili gung von Finanzinvestoren an pri-
vaten Fernseh veranstaltern bislang keine Probleme auf geworfen, da ent weder

– die be troffenen Finanzinvestoren über keine weiteren ge wichti gen zurechen baren Medien-
beteili gungen in Deutschland ver fügten (wie z . B . im Fall der Beteili gung von KKR und 

599 Vgl. Beschluss der KEK vom 14. 10. 2003 i. S. ProSiebenSat.1 Media  AG, Az.: KEK  189.
600 Vgl. Beschluss der KEK vom 11. 03. 2003 i. S. Premiere, Az.: KEK  166.
601 Z. B. FAZ vom 16. 07. 2007, „Starker Personal abbau bei Pro Sieben Sat.1“; Handels blatt vom 18. 07. 2007, „Pro Sieben startet 

neue Sparrunde“; FAZ vom 21. 07. 2007, „Ran an die Rendite“; SZ vom 27. 07. 2007, „Das Programm ist: billig“; vgl. auch 
Aus führungen zur ProSiebenSat.1 Media  AG, Kapitel  III 1.2.2.

602 Siehe Fn. 597; Eine Zusammen fassung des Gutachtens ist ab rufbar auf der Homepage des Hans-Bredow-Instituts unter 
www. hans-bredow-institut.de/ de/forschung/einfluss-von-finanzinvestoren-im-medienbereich (Stand: 05/2014).

603 Untersucht wurde die Über nahme von Premiere durch Permira, die Über nahme von KDG durch Providence und die 
Über nahme von ProSiebenSat.1 zunächst durch die Saban-Gruppe und später durch KKR/Permira.

604 ALM-Gutachten „Finanzinvestoren im Medien bereich“, s. Fn. 597, S. 151 f.
605 ALM-Gutachten „Finanzinvestoren im Medien bereich“, s. Fn. 597, S. 151.
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Permira an der ProSiebenSat .1 Media AG;606 die Permira-Gruppe hatte zuvor ihre Beteili gung 
an Premiere (heute: Sky Deutschland) ver äußert607),

– das den Finanzinvestoren jeweils zuzu rechnende Programm nur geringe Zuschauer anteile 
er zielte (so z . B . im Fall der Beteili gung von Wellington Partners an AstroTV und KosmicaTV608) 
oder

– den Finanzinvestoren die Fernsehbeteili gungen nicht zuzu rechnen waren (z . B . Anchorage 
Capital, Highland Restora tion Capital, Davidson Kempner Capital Management und Solus 
Alternative Asset Management hinsicht lich ihrer mittel baren Beteili gung an MGM609) .

1.3.4 Beteili gungen im bundes weiten Fernsehen

Mit dem Aus stieg der Finanzinvestoren Permira und KKR bei der ProSiebenSat .1 Media  AG610 be-
stehen nur noch wenige Beteili gungen von Finanzinvestoren an bundes weiten Fernseh veranstal-
tern, die er heblich über der Streubesitz grenze von 5 %611 liegen . Die folgende Tabelle  III – 16 gibt 
einen Über blick über die gegen wärtig be stehen den Beteili gungen .

606 Beschluss der KEK vom 06. 02. 2007 i. S. ProSiebenSat.1 Media  AG, Az.: KEK  390.
607 Beschluss der KEK vom 06. 02. 2007 i. S. Premiere, Az.: KEK  378/379/399.
608 Zuletzt Beschluss der KEK vom 11. 09. 2012 i. S. Advigo  AG, Az.: KEK  693.
609 Zuletzt Beschluss der KEK vom 11. 11. 2014 i. S. MGM, Az.: KEK  798.
610 Vgl. dazu die Aus führungen in Kapitel  III 1.2.2.
611 Nach der Defini tion im Leitfaden zu den Aktien indizes der Deutschen Börse vom 20. 06. 2013 (Punkt 1.9), ab rufbar unter 

www. dax-indices.com/ DE/MediaLibrary/Document/Equity_L_6_20_d. pdf (Stand: 05/2014).

Unter nehmen Beteili gungen an TV-Veranstaltern

Anchorage Capital  28,62 % an MGM (MGM Channel)

Black Rock  10 % an der ProSiebenSat .1 Media  AG
 7,63 % an Kinowelt
 7,6 % an der Discovery Communications (Discovery Channel, 

Animal  Planet, TLC, DMAX, Eurosport)
 5,98 % an Time Warner (Boomerang, Cartoon Network, TNT Film, 

TNT  Serie, TNT Glitz und CNN Inter national)

Capital Research Global Investors  6,2 % an Time Warner (Boomerang, Cartoon Network, TNT Film, 
TNT  Serie, TNT Glitz und CNN Inter national)

Capital Group  10 % an der ProSiebenSat .1 Media  AG

Clearbridge Advisors  7,08 % an Kinowelt

Davidson Kempner Capital Management  6,2 % an MGM (MGM Channel)

Dodge  & Cox  5,3 % an Time Warner (Boomerang, Cartoon Network, TNT Film, 
TNT  Serie, TNT Glitz und CNN Inter national)

Fidelity Management and Research LLC  12,7 % an der Discovery Communications (Discovery Channel, 
Animal  Planet, TLC, DMAX, Eurosport)

Highland Restora tion Capital  17,02 % an MGM (MGM Channel)

Luxor Capital Group  5,32 % an Kinowelt

Odey Asset Management  8,94 % an Sky Deutschland

Solus Alternative Asset Management  6,65 % an MGM (MGM Channel)

Vanguard Group  5,85 % an Kinowelt

Wellington Partners  55,48 % an Astro TV und KosmicaTV

Tabelle  III – 16: Beteili gungen von Finanzinvestoren an bundes weit aus strahlen den Fernseh veranstaltern 
(nicht ab schließend)

Quelle: KEK (Stand: 05/2014)
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2 Verflechtungen zwischen Fernsehen und  
medienrelevanten verwandten Märkten

Die Regelungen des Rundfunkstaatsvertrags zur Sicherung der Meinungsvielfalt sehen vor, dass 
bei der Beurteilung vorherrschender Meinungsmacht eines Fernsehveranstalters auch medienrele-
vante verwandte Märkte einzubeziehen sind (§ 26 Abs . 2 Satz 2 RStV) . Erreichen danach die einem 
Unternehmen zurechenbaren Programme einen Zuschaueranteil von 25 %, so wird vorherrschende 
Meinungsmacht vermutet, wenn das Unternehmen auf einem medienrelevanten verwandten 
Markt eine marktbeherrschende Stellung hat oder die Gesamtbeurteilung der Aktivitäten im Fern-
sehen und auf medienrelevanten verwandten Märkten ergibt, dass der dadurch erzielte Meinungs-
einfluss dem eines Unternehmens mit einem Zuschaueranteil von 30 % entspricht . Darüber hinaus 
sind die medienrelevanten verwandten Märkte bei der Prüfung des Grundtatbestands des § 26 Abs . 1 
RStV von Bedeutung .

Der Begriff des medienrelevanten verwandten Marktes ist im Rundfunkstaatsvertrag nicht 
definiert . Die amtliche Begründung des 3 . RÄndStV zu § 26 Abs . 2 aus dem Jahr 1996 nennt aus-
drücklich Werbung, Hörfunk, Presse, Rechte und Produktion als „medienrelevante Märkte“, zu denen 
man inzwischen auch Online-Angebote zählen muss . Die Medienrelevanz eines einzubeziehenden 
„Marktes“ ergibt sich daraus, ob er für den Prozess öffentlicher Meinungsbildung von Bedeutung 
ist oder potenziell die Meinungsmacht im Fernsehen verstärken kann . Inwiefern die Marktstellung 
eines Unternehmens auf medienrelevanten verwandten Märkten im Rahmen der Prüfung des 
Vorliegens vorherrschender Meinungsmacht zu gewichten ist, ergibt sich aus den mit dem bundes-
weiten Fernsehen vergleichbaren Leistungsmerkmalen mit Bezug auf den Meinungseinfluss . Dies 
sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vorrangig Suggestivkraft, Breiten-
wirkung und Aktualität (siehe Kapitel  II 2 .1) .

Dargestellt werden die Publikumsmärkte Hörfunk (2 .1 .1), Tageszeitungen (2 .1 .2), Programmzeit-
schriften (2 .1 .3), Publikumszeitschriften (2 .1 .4), Online-Medien (2 .1 .5) Ballungsraumfernsehen (2 .1 .6) 
Teleshopping (2 .1 .7) und die der Fernsehveranstaltung vor- und nachgelagerten Märkte Programm-
rechte (2 .2 .1), Digitales Fernsehen (2 .2 .2), Übertragungswege (2 .2 .3) sowie Fernsehwerbung (2 .3) .

Verflechtungen von Fernsehveranstaltern mit weiteren Medienmärkten, insbesondere im Bereich 
der Online-Medien, sind in erheblichem Umfang zu beobachten . Besondere Aufmerksamkeit verdie-
nen Verflechtungen mit anderen Medienteilbranchen (diagonale Konzentration, siehe Kapitel I 1 .4 .3), 
da sie die Gefahr einer Vervielfältigung des publizistischen Einflusses in Form von multimedialer 
Meinungsmacht in sich bergen . Vertikale Verflechtungen (siehe Kapitel  I 1 .4 .2) können unter dem 
Aspekt der Meinungsvielfalt dann problematisch sein, wenn die horizontale Konzentration (siehe 
Kapitel  I 1 .4 .1) auf den vor- und nachgelagerten Märkten so weit fortgeschritten ist, dass der Markt-
zutritt von konkurrierenden Fernsehunternehmen zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten ein-
geschränkt oder gefährdet wird .

Von den Unternehmen, die an Veranstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen beteiligt 
sind, ist der Bertelsmann-Konzern am weitläufigsten mit anderen Medienteilmärkten verflochten . 
Eine Übersicht über seine Medienaktivitäten in Deutschland gibt Abbildung  III – 8, Kapitel  III 1 .2 .1 . 
Darüber hinaus sind vor allem die Medienkonzerne Heinrich Bauer Verlag KG, die Hubert Burda 
Media Holding GmbH & Co . KG und die Axel Springer SE sowohl im Bereich der Fernsehveranstal-
tung als auch im Presse-, Hörfunk- und Online-Bereich aktiv . Über zahlreiche weitere Medienbetei-
ligungen verfügt auch die Madsack GmbH & Co . KG, die im bundesweiten Fernsehen Sendezeiten 
für unabhängige Dritte im Programm von RTL veranstaltet . Die an bundesweiten Fernsehveran-
staltern beteiligte Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Gute Laune TV) und Mediengruppe 
M . DuMont Schauberg (Marco Polo) sind ebenfalls crossmedial aufgestellt . Einen Gesamtüberblick 
über die Medienaktivitäten der genannten Unternehmen geben die nachfolgenden Abbildungen .     
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Konzentration Dekonzentration

diagonale Verflechtung zwischen Veranstaltern (bzw. an ihnen beteiligten Unternehmen) und anderen  
Medien teilbranchen
– Die Axel Springer SE übernimmt den Nachrichten-

sender N24
– Die Handelsblatt GmbH veranstaltet WiWo-Lunchtalk
– MAIRDUMONT beteiligt sich am TV-Sender Marco Polo
– Die RTL Group startet Video-Abruf-Portale für ihre  

Programme („NOW“)
– Die ProSiebenSat .1  Media startet 7TV, eine App zum 

 senderübergreifende Video-Abruf
– Veranstaltergruppen starten YouTube-Kanäle
– Veranstaltergruppen beteiligen sich an Multi-Channel-

Networks (ProSiebenSat .1 Media  AG: Collective Digital 
Studios; RTL Group: Broadband TV; Disney: Maker 
 Studios)

– Die Produktionstöchter der RTL Group entwickeln 
Drehbücher zu Romanen und Sachbüchern der 
 Random-House-Verlage

– Bertelsmann übernimmt Gruner  + Jahr vollständig
– Die RTL Group beteiligt sich an 93,6  JAM FM
– Bertelsmann übernimmt das Musikrechteunternehmen 

BMG Rights Management vollständig

– Die Axel Springer SE veräußert Regionalzeitungen 
und Frauenzeitschriften an die Funke-Gruppe sowie 
Programmzeitschriften an Klambt

– Die Axel Springer SE steigt bei der Radiosender-
gruppe Regiocast aus

– Die Georg von Holtzbrinck GmbH  & Co . KG verkauft 
die Saarbrücker Zeitung, zu der auch Beteiligungen 
an Radio Cottbus  94 .5 und bigFM Saarland’s neuester 
Beat gehören

– Das soziale Netzwerk wer-kennt-wen . de von RTL in-
teractive wird eingestellt

– Der von Bertelsmann kontrollierte Verlag Gruner + Jahr 
stellt die überregionale Tageszeitung Financial Times 
Deutschland ein

– News Corp veräußert das soziale Netzwerk MySpace
– News Corp stellt das Online-Angebot Wall Street 

Journal Deutschland zum Jahresende 2014 ein

vertikale Verflechtung zwischen Veranstaltern (bzw. an ihnen beteiligten Unternehmen) und der Produktions-  
und Rechteebene
– Die ProSiebenSat .1 Media  AG baut unter der Dach-

marke Red Arrow ein Netzwerk von TV-Produktions-
unternehmen auf

– Die Walt Disney Company übernimmt den Sender  
Das VIERTE und startet ihn neu als Disney Channel

– Discovery Communications und Liberty Global über-
nehmen die TV-Produktionsgruppe All3Media

– Time Warner übernimmt die Eyeworks-Gruppe
– Time Warner gründet weiteren Fernsehsender  

TNT Glitz
– Die RTL Group gründet das Sportrechte-

Vermarktungs unternehmen UFA Sports neu

– Die ProSiebenSat .1 Media AG veräußert ihre Beteiligung 
am Produktionsunternehmen Producers at Work

vertikale Verflechtung zwischen Veranstaltern (bzw. an ihnen beteiligten Unternehmen) und der Vertriebsebene
– Der Kabel- und Internetkonzern Comcast übernimmt 

den Medienkonzern NBC Universal
– Zurechnung weiterer Programme (Biography Channel, 

History, MotorVision TV, SPIEGEL Geschichte) zu Sky 
Deutschland

– News Corp veräußert Beteiligung an der NDS Group 
(Verschlüsselungstechnik)

– Liberty Global veräußert Chellomedia
– Beendigung der Zurechnung der Programme SyFy 

Channel,13th Street, Kinowelt TV und BonGusto zu 
Kabel Deutschland

– Beendigung der Zurechnung der Programme Disco-
very Channel und beate-uhse . tv zu Sky Deutschland

Tabelle  III – 17: Aktuelle Beispiele für Verflechtungen zwischen Fernsehveranstaltern (bzw. an ihnen betei-
ligten Unternehmen) und Unternehmen auf medienrelevanten verwandten Märkten

Quelle: Unternehmensangaben, KEK
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2.1 Publikumsmärkte

2.1.1 Hörfunk

Die Struktur des privaten Hörfunks spiegelt die ausschließliche Kompetenz der Länder und deren 
Unterschiede bei Fragen der Regulierung des Hörfunks wider . Insoweit folgt der Hörfunkmarkt in 
Deutschland im Wesentlichen der föderalen Gliederung . Vor diesem Hintergrund stellen bundes-
weite Angebote sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im privaten Teilsystem eher die Aus-
nahme dar und spielen insgesamt im Markt nur eine untergeordnete Rolle . Marktdominant sind 
landesweite Sender . Nur in Bayern und Nordrhein-Westfalen ist der Lokalfunk von Bedeutung . 
Entscheidend für die Marktverhältnisse beim Hörfunk ist nach wie vor die terrestrische Ausstrahlung 
über UKW . Allerdings haben seit dem letzten Konzentrationsbericht der KEK sowohl die Hörfunk-
verbreitung über DAB+ als auch der Hörfunkempfang über das Internet nennenswert an Bedeutung 
gewonnen .612

2.1.1.1 Vielfaltsicherung im privaten Hörfunk

Die Meinungsvielfalt im privaten Hörfunk muss entweder durch eine binnenpluralistische oder 
eine außenpluralistische Struktur gesichert werden, wie das Bundesverfassungsgericht 1981 in 
seinem 3 . Rundfunkurteil dargelegt hat .613 Durch das 4 . Rundfunkurteil wurden 1986 die Voraus-
setzungen für das duale Rundfunksystem geschaffen .614 Für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk gilt 
ebenso wie für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, dass dieser die Grundversorgung der Bevölke-
rung garantieren muss . Der Begriff der Grundversorgung bedeutet, dass der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk ein alle Bereiche abdeckendes umfassendes Programmangebot bieten muss, das die ge-
samte Bandbreite des gesellschaftlichen Lebens und die kulturelle Vielfalt widerspiegelt und tech-
nisch für alle erreichbar ist .615

Der Rundfunkstaatsvertrag enthält keine Maßnahmen zur Sicherung der Meinungsvielfalt im 
privaten Hörfunk . Die Aufgabe, Vielfalt zu sichern, ist Bestandteil der einzelnen Landesmedien-
gesetze, die unterschiedliche Regulierungsansätze verfolgen . Zum einen haben sich Landes-
gesetzgeber an einem außenpluralen Modell orientiert, wonach der Rundfunk in seiner Gesamt-
heit Vielfalt gewährleisten muss . Zum anderen werden binnenplurale Maßnahmen, die den 
Rundfunkveranstalter an sich zur Vielfaltsicherung in seinem Programm anhalten, zum Erhalt 
der Meinungsvielfalt ergriffen . Daneben besteht in einigen Ländern auch eine Kombination beider 
Ansätze .

Die meisten Länder orientieren sich am Modell des Außenpluralismus . Spezifische binnenplurale 
Organisationsformen sieht das auch nach der jüngsten Novelle des dortigen Mediengesetzes616 
fortbestehende nordrhein-westfälische Regulierungsmodell für den privaten Lokalfunk vor, das als 
Zwei-Säulen-Modell bezeichnet wird . Damit hat der Landesgesetzgeber den Zeitungsverlagen in 
den Verbreitungsgebieten des Lokalfunks jeweils eine Beteiligungsoption an der Betriebsgesell-
schaft (BG, erste Säule) des Lokalfunks bis zu einer Höhe von 75 % der Anteile zugestanden . In 
Programmfragen ist aber nicht die Betriebsgesellschaft, sondern die Veranstaltergemeinschaft (VG, 

612 Vgl. Kors, Aktueller Stand der Digitalisie rung des Radios, in: Die Medien anstalten, Digitalisie rungs bericht 2014, S. 46 ff.
613 Vgl. BVerfGE  57, S. 295.
614 Vgl. BVerfGE  73, S. 118.
615 Vgl. Harts tein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner/Cole, Kommentar zum Rundfunkstaats vertrag, 41. EL, 2009, § 11 RStV, S. 18.
616 Gesetz zur Änderung des Landes medien gesetzes Nordrhein-West falen und des Telemedien zuständig keits gesetzes 

– 14. Rundfunkände rungs gesetz – vom 4. Juli 2014, Gesetz- und Ver ord nungs blatt für das Land Nordrhein-West falen – 
Nr. 21 vom 16. 07. 2014 (GV. NRW. S. 387).
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zweite Säule) zuständig . Sie ist die Inhaberin der rundfunkrechtlichen Zulassung . Die VG ist allein 
verantwortlich für das Programm und Arbeitgeberin der Redakteure/Innen . Sie ist als gemeinnüt-
ziger Verein organisiert und binnenpluralistisch zusammengesetzt, d . h . alle maßgeblichen gesell-
schaftlichen Gruppen am Ort (z . B . Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Sport- und 
Jugendverbände, Verbände ausländischer Mitbürger) sind mit je einem Sitz vertreten .

Die einzelnen Landesmediengesetze unterscheiden sich nicht nur bezüglich des bevorzugten 
Ansatzes, sondern enthalten verschiedene Maßnahmen zur Vielfaltsicherung . Zur Vermeidung 
lokaler oder regionaler Doppelmonopole unterliegen etwa vor allem die Beteiligungen regionaler 
marktbeherrschender Tageszeitungsverlage der Regulierung, wobei auch hier die einzelnen Landes-
mediengesetze variieren . Ebenfalls unterscheidet sich die zulässige Anzahl von Programmen, die 
ein Veranstalter in einem Bundesland betreiben darf . So darf z . B . in Sachsen ein Rundfunkanbieter 
laut § 7 Abs . 2 SächsPRG unbegrenzt viele Programme veranstalten, es sei denn, er erlangt dadurch 
im jeweiligen Verbreitungsgebiet oder landesweit einen vorherrschenden Einfluss auf die Meinungs-
bildung . Hingegen dürfen in Sachsen-Anhalt Rundfunkveranstalter mit analoger Übertragungs-
technik laut § 10 Abs . 3 MedienG LSA nur je zwei Hörfunkprogramme sowie ein Fernsehvollpro-
gramm und ein Fernsehspartenprogramm veranstalten .

2.1.1.2 Eigenschaften des Hörfunkmarktes

Bei dem Hörfunkmarkt handelt es sich um einen zweiseitigen Markt . Die Akzeptanz des Programms 
als Werbeträger ist für die einzelnen Werbetreibenden von der technischen Reichweite des Senders 
bzw . des Programms, von der tatsächlich erreichten Hörerzahl und von den Werbespotpreisen 
abhängig .617 Nach Auffassung des Bundeskartellamtes gibt es keinen Hörermarkt, sondern nur einen 
Werbemarkt im Hörfunk .618 Grund hierfür ist, dass für die Werbetreibenden Hörfunkwerbezeiten 
mit Fernsehwerbezeiten oder Anzeigenraum in Printmedien nicht funktional austauschbar sind, 
denn sie erfordern eine unterschiedliche Präsentation des beworbenen Produkts und werden 
unterschiedlich wahrgenommen .619

Die Dienstleistungen für die Vermarktung von Hörfunkwerbezeiten an nationale Werbekunden 
bilden einen gesonderten sachlich relevanten Markt .620 Im Gegensatz zum bundesweiten Fernsehen 
vermarkten die Hörfunksender in der Regel die Werbezeiten nicht direkt, sondern durch zwischen-
geschaltete Vermarktungsgesellschaften . Das Bundeskartellamt grenzt ferner regionale Märkte ab, 
das heißt, der Markt für national verbreitete Hörfunkwerbung und die Märkte für lokale und regio-
nale Hörfunkwerbung werden gesondert betrachtet .

2.1.1.3 Angebotsstruktur

Insgesamt ist heute eine Vielzahl von Anbietern im Hörfunkmarkt engagiert . Zum Jahresbeginn 
2014 waren 268 (2013: 270) private Hörfunkprogramme in Deutschland auf Sendung . Über UKW 
wurden 170 Lokalradioprogramme (2013: 174) und 52 landesweite Programme (2013: 54) verbreitet . 
Im Vergleich zum UKW-Hörfunk ist das Digitalradio-Angebot weniger umfangreich: Über DAB 
waren nur 29  Programme auf Sendung . Die Zahl der bundesweiten Radioprogramme blieb im 
Vergleich zu den Vorjahren mit 17  Programmen auf annähernd gleichem Niveau (2013: 18; 2011: 
18) . Auch das öffentlich-rechtliche Hörfunkangebot blieb mit 70  Programmen (2013: 70; 2011: 69) 

617 Vgl. BKartA, Beschluss vom 25. 04. 2002, B6-159/01.
618 Vgl. BKartA, Beschluss vom 29. 04. 2009, B6-6 09/09.
619 Vgl. BKartA, Beschlüsse vom 16. 12. 2002, B6-159/01 und vom 25. 04. 2002, 119/02.
620 Vgl. BKartA, Beschluss vom 15. 08. 2001, B6-92202 –  TX  – 127/99.
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weitgehend konstant .621 Mehr als 200  Webradios verfügten über eine Zulassung einer Landes-
medienanstalt,622 die Zahl der Webradios insgesamt ist jedoch bedeutend höher .623

Die Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen verfügen mit 82 bzw . 45  Anbietern über 
die meisten privaten Hörfunkprogramme . Hingegen gibt es in Thüringen nur drei sowie in Bremen 
und Sachsen-Anhalt jeweils nur vier private Radioprogramme . Die Ursache für die Unterschiede 
in der Vielfalt der privaten Hörfunkangebote der einzelnen Bundesländer liegt insbesondere an 
dem unterschiedlichen Angebot an Lokalradios . In vier Bundesländern (Hamburg/Schleswig-Hol-
stein, Sachsen-Anhalt und Thüringen) werden derzeit keine lokalen Hörfunkprogramme verbreitet, 

621 Vgl. Die Medien anstalten, Jahrbuch 2013/2014, S. 132; Jahrbuch 2012/2013, S. 149; Jahrbuch 2011/2012, S. 157.
622 Eine Zulas sung ist dann er forder lich, wenn das Programm von 500 oder mehr Personen gleichzeitig gehört wird.
623 Vgl. Die Medien anstalten, Jahrbuch 2013/2014, S. 131.

Programme in 
den Ländern

Private Programme Öffentlich-rechtliche Programme
UKW  

landes-
weit

UKW 
lokal

DAB  
landes-

weit

DAB  
lokal

gesamt Landesrund-
funkanstalten

UKW  
landes-

weit

DAB gesamt

Baden- 
Württemberg

1 19 4 0 23 BR (Bayern) 5 10 10

Bayern 1 69 9 29 82 hr (Hessen) 6 6 6

Berlin/ 
Brandenburg

21 7 12 0 32 MDR  
(SN, ST, TH)

7 8 8

Bremen 2 2 0 0 4 NDR (HH, MV, 
SH, NS)

7 9 10

Hamburg/Schles-
wig-Holstein

8 0 0 0 7 RB (Bremen)1,2) 4 1 3

Hessen 6 3 7 0 7 rbb (BE, BB)1) 7 7 6

Mecklenburg- 
Vorpommern

2 4 0 0 5 SR (Saarland) 4 5 5

Niedersachsen 3 2 0 0 5 SWR (BW, RP) 7 8 8

Nordrhein- 
Westfalen

0 44 2 0 45 WDR (NRW)2) 6 8 9

Rheinland-Pfalz 3 15 1 0 19 Gemeinschafts-
programme

2 0 2

Saarland 1 6 1 0 7

Sachsen 4 15 0 0 19

Sachsen-Anhalt 4 0 5 0 4

Thüringen 4 0 1 0 3

Länder gesamt 52 170 20 9 251 gesamt 51 16 67

Bundesweite  
Programme

Satellit UKW DAB gesamt Satellit UKW DAB gesamt

14 0 10 17 3 2 3 3

Private gesamt 268 Öffentlich-Rechtliche gesamt 70

Landesweit oder lokal über den jeweiligen Verbreitungsweg empfangbare Programme. Summe bereinigt um bundesweite Pro-
gramme mit zusätzlicher Verbreitung in den Ländern und Simulcastausstrahlungen. In mehreren Ländern verbreitete Programme 
zählen in der Summe nur einfach.
1)  inkl. Funkhaus Europa (Gemeinschaftsprogramm von WDR, RB, rbb, SWR International)     2)  inkl. Nordwestradio (Gemeinschafts-
programm von RB, NDR)

Tabelle  III – 18: Anzahl privater und öffentlich-rechtlicher Hörfunkangebote in Deutschland  2014

Quelle: Die Medienanstalten, Jahrbuch 2013/2014, S . 132 (Stand: Januar  2014)
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wohingegen z . B . in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg eine große Programm-
dichte besteht . Die sehr vielgestaltige Angebotsstruktur im privaten Hörfunk ist jedoch nicht 
gleichbedeutend mit inhaltlicher Vielfalt . Um möglichst hohe Reichweiten und damit Werbeein-
nahmen zu erzielen, überwiegt bei der Mehrheit der privaten Hörfunkprogramme (59,5 %) das 
AC-Format (Adult Contemporary), ein Programmformat, in dem aktuelle Rock- und Pophits, Promo-
tions, Gewinnspiele, Hörerbeteiligung, Berichte und Service dominieren und welches sich an ein 
überwiegend jüngeres Publikum zwischen 14  und 49  Jahren richtet .624

Von erheblicher Bedeutung für die Marktanteile (bemessen nach Hördaueranteil) von öffentlich-
rechtlichen und privaten Programmen ist die Anzahl der jeweiligen Programme in den einzel nen 
relevanten Teilmärkten . Während die großen Landesrundfunkanstalten heute zwischen acht und 
zehn Programmen anbieten und selbst die kleinen Anstalten, wie z . B . der Saarländische Rundfunk, 
noch fünf Programme veranstalten, haben die Landesmedienanstalten für die einzelnen Bundes-
länder eine sehr unterschiedliche Zahl von privaten Angeboten lizenziert: z . B . in Bremen nur vier 
Programme; in Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen, und Saarland je sieben; in Berlin-Branden-
burg  32; in Nordrhein-Westfalen  45; in Bayern  82 (siehe Tabelle  III – 18) . Hinzu kommen mit sehr 
unterschiedlichen Ausprägungen aus den jeweiligen Nachbarländern einstrahlende Programme . 
Der Marktanteil des privaten Hörfunks auf Basis der regionalen Hördauer schwankt in den einzel-
nen Bundesländern entsprechend stark . Den geringsten Marktanteil erreicht der private Hörfunk 
mit 27,1 % in Bremen, den größten in Berlin/Brandenburg mit 60,4 % . Wie stark neben der Anzahl 
der Programme auch die Akzeptanz einzelner Programme den Marktanteil des privaten Hörfunks 
prägt, zeigt sich bei einem Vergleich der in Bremen und Sachsen-Anhalt zugelassenen Programme . 
Während die vier privaten Programme in Sachsen-Anhalt zusammen einen Marktanteil von 56,8 % 
erreichen, kommen die vier Privat-Programme in Bremen nur auf 27,1 % . Die Tabelle  III – 19 gibt 
einen Überblick über das Verhältnis von öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen in den 
einzelnen Bundesländern .

624 Vgl. Die Medienanstalten, Jahrbuch 2013/2014, S. 144.

Bundesland Hördauer in Minuten Marktanteil in %
Radio 

gesamt
ARD 

gesamt
Private 
gesamt

ARD 
gesamt

Private 
gesamt

Baden-Württemberg 171 100 65 58,6 38,2
Bayern 206 100 102 48,5 49,3
Berlin/Brandenburg 188 71 114 37,7 60,4
Bremen 172 121 47 70,5 27,1
Hamburg 160 87 69 54,4 42,8
Hessen 169 95 71 56,4 42,2
Mecklenburg-Vorpommern 218 93 121 42,7 55,7
Niedersachsen 194 121 68 62,4 35,2
Nordrhein-Westfalen 171 107 59 62,5 34,8
Rheinland-Pfalz 179 110 66 61,6 37,0
Saarland 167 96 69 57,3 41,6
Sachsen 211 120 88 56,6 41,7
Sachsen-Anhalt 217 90 123 41,6 56,8
Schleswig-Holstein 195 115 73 58,8 37,6
Thüringen 215 105 107 49,0 49,6

Tabelle  III – 19: Hördauer und Marktanteile der privaten und öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogramme 
nach Bundesländern  2013

Quelle: Die Medienanstalten, Jahrbuch 2013/2014, S . 173–227; dort angegebene Quelle: ma 2013 Radio  II, personenge-
wichtet; Zielgruppe: gesamt, Mo .–So ., 5–24  Uhr; eigene Darstellung KEK .
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Auf Deutschland bezogen erzielte der öffentlich-rechtliche Hörfunk 2013 einen Marktanteil von 
insgesamt 53,7 % und liegt damit vor dem privaten Hörfunk, der einen Marktanteil von 43,7 % 
erreichte . Betrachtet man die Tagesreichweite625 des privaten und des öffentlich-rechtlichen Hör-
funks, so ergibt sich ein ähnliches Bild . Der öffentlich-rechtliche Hörfunk verfügte 2013 über eine 
Tagesreichweite von 52,3 % (38,4  Mio .) . Hingegen lag die Tagesreichweite des privaten Hörfunks 
bei 45,0 % (33  Mio .) .626

2.1.1.4 Hörfunknutzung

Trotz der zunehmenden Konkurrenz durch andere Medien zählt der Hörfunk nach wie vor zu den 
bedeutendsten Massenmedien und genießt weiterhin eine hohe Wertschätzung bei den Rezipien-
ten . Dies belegen auch die aktuellen Hörfunknutzungsdaten, die von der Arbeitsgemeinschaft 
Media-Analyse  e . V . (agma) im Auftrag verschiedener Medienunternehmen, Werbe- und Media-
agenturen sowie Werbetreibender ermittelt wurden . Nach den Daten der ma 2014 Radio  II hört 
in Deutschland nach wie vor fast jeder Radio . Der Weiteste Hörerkreis627 liegt mit 93,5 % fast auf 
Vorjahresniveau (2013: 94,0 %) . Die tägliche Reichweite628 des Radios beträgt 77,3 %, was bedeutet, 
dass täglich etwa 57 Mio . deutschsprachige Menschen mit Radio erreicht werden . Im Durchschnitt 
schalten die Hörer das Radio knapp vier Stunden pro Tag ein .629

Obwohl sich in der Langzeitbetrachtung ein kontinuierlicher Rückgang der Hörfunknutzung 
abzeichnet (s . Abbildung  III – 43), hat der Hörfunk im Jahr 2014 mit einer durchschnittlichen Hör-
dauer630 von 181 Minuten pro Tag (2013: 186 Min ./ Tag) und einer Verweildauer631 von 234 Minuten 
pro Tag (2013: 241  Min ./ Tag) sein insgesamt hohes Nutzungsniveau gehalten .632

Auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen blieb die Hörfunknutzung 2014 weitge-
hend stabil . Jedoch weicht bei den jüngeren Hörern das Nutzungsniveau je nach Alter deutlich 
ab . Am niedrigsten war es 2014 bei den 10- bis 19-Jährigen . Hier lag die Tagesreichweite lediglich 
bei 67,4 % . Auch die Hör- und Verweildauer fielen mit 80 bzw . 118  Minuten in dieser Zielgruppe 
unterdurchschnittlich aus .633 Der Hörfunk befindet sich gerade beim jungen Publikum inmitten 
eines Verdrängungswettbewerbs der Medienangebote . Hingegen weicht der Radiokonsum bei den 
20- bis 29-Jährigen kaum noch von dem der Gesamtbevölkerung ab . Laut ma 2014 Radio II hörten 
sie im Durchschnitt 149 Minuten Radio (Gesamtbevölkerung: 181 Minuten), die Tagesreichweite lag 
mit 69,5 % nur wenige Prozentpunkte niedriger als die der Gesamtbevölkerung (77,4 %) .

Im Gegensatz zu anderen klassischen Medien hat der Hörfunk durch das Internet keine Nutzer 
und Werbeeinnahmen verloren . Mit dem Internet eröffnete sich ein neuer Verbreitungsweg für 
die Hörfunksender . Auf nahezu gleichbleibendem Niveau hörten im Jahr 2014 28 % der Onliner 
gelegentlich (2013: 28 %; 2012: 27 %; siehe Abbildung  III – 44) und drei Prozent täglich Radio live 

625 Die Tages reichweite gibt an, wie viele Personen an einem durch schnitt lichen Tag in mindestens einem 15-minüti gen 
Zeitabschnitt Radio gehört haben. Dies gilt für einzelne Programme und Programm kombina tionen. Die Summe aus 
Tages reichweite der Öffent lich-Recht lichen und Privaten ergibt nicht 100 %, da es zusätz lich eine hohe Anzahl an 
sonsti gen Hörfunksendern, wie z. B. Hoch schul radios und nicht kommerzielle lokale Hörfunksen der, gibt.

626 Vgl. ARD, Pressemeldung vom 07. 03. 2013.
627 Weitester Hörerkreis: Die Gesamt heit der Hörer, die in den letzten zwei Wochen Radio gehört haben.
628 Tages reichweite (netto 05:00  Uhr bis 24:00  Uhr): Die Hörer schaft eines Senders an einem durch schnitt lichen Tag.
629 Vgl. Gattringer/Klingler, Radio bleibt wichti ger Begleiter im Alltag, ma 2014 Radio  II: Ergeb nisse, Trends und Methodik 

der Radioforschung, in: Media Perspektiven 9/2014, S. 434.
630 Die Hördauer (in Minuten) gibt an, wie lange die Bevölke rung im Durch schnitt täglich Radio hört.
631 Die Ver weildauer (in Minuten) gibt an, wie lange ein Hörer im Durch schnitt Radio bzw. einen Sender hört.
632 Vgl. Gattringer/Klingler, Radio bleibt wichti ger Begleiter im Alltag, ma 2014 Radio  II: Ergeb nisse, Trends und Methodik 

der Radioforschung, in: Media Perspektiven 9/2014, S. 435.
633 Vgl. AS&S Radio, ma 2014 Radio II.
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im Internet .634 Zudem erleichtern Senderhomepages, soziale Netzwerke und Mikroblogging-Dienste 
den Austausch mit den Hörern . Obwohl sich die Hörfunksender im Internet gegen eine Fülle 
weiterer Audioangebote durchsetzen müssen, konnten ihnen weder Downloadplattformen (z . B . 
iTunes) noch Musikstreaming-Dienste (z . B . Spotify) gefährlich werden .635

Zwischen den Jahren 2006 und 2011 ist die Zahl der Webradios aufgrund der geringen Markt-
eintrittsschranken rasant gestiegen . Inzwischen scheint der Boom vorüber zu sein . Seit 2012 ist die 
Zahl der deutschen Webradios leicht rückläufig . Nach dem Webradiomonitor 2014636 gab es gegen-
über 2013 bei den Webradio-Angeboten einen Rückgang von sieben Prozent . Aktuell zählt der 
Webradiomonitor 2014 insgesamt 2 .670 Internetradioangebote (2013: 2 .851; 2012: 3 .005) in Deutsch-
land . Von den insgesamt 2 .021 erfassten Online-Audio-Anbietern entfallen 1 .711  Anbieter auf so 
genannte Online-Only-Webradios .637 Bei 256 Webradio-Angeboten handelt es sich um Livestreams 
der über UKW bzw . DAB+ empfangbaren Radioprogramme (Simulcast) . Hinzu kommen 28 Anbie-
ter von Submarken von Online-UKW/DAB+-Sendern, die ausschließlich über das Internet verbrei-
tet werden und speziell auf eine Musikrichtung und Zielgruppe ausgerichtet sind . Derzeit gibt es 
16  Anbieter von Musik-Plattformen (Musik-on-Demand, wie z . B . Spotify, AMPYA oder Simfy) .638 

634 Vgl. van Eimeren/Frees, 79  Prozent der Deutschen online  – Zuwachs bei mobiler Internetnut zung und Bewegtbild, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014, in: Media Perspektiven 7–8/2014, S. 391.

635 Vgl. Die Medien anstalten, Jahrbuch 2012/2013, S. 156.
636 Der Webradiomonitor 2014 wurde im Auftrag der Bayerischen Landes zentrale für neue Medien (BLM) in Koopera tion 

mit dem Bundes verband Digitale Wirtschaft  e. V. (BVDW) von Goldmedia er stellt; www.webradiomonitor. de.
637 Online-Only-Webradios sind aus schließ lich für das Internet produzierte Radioprogramme, die auch nur online publiziert 

werden. Es handelt sich zumeist um spezialisierte Radioprogramme mit spezieller Musik farbe oder sonsti ger Aus rich-
tung; vgl. Goldmedia, Webradiomonitor 2014.

638 Vgl. Goldmedia, Webradiomonitor 2014.

Abbildung  III – 43: Hörfunknutzung 2004 bis 2014

Quelle: AS&S Radio, ma Radio, Basis: Mo .–Fr ., BRD gesamt, bis ma 2007 II: D 14+/ ab ma 2008 II, D+EU  10+/ ab ma 2010 
Gesamt 10+ .
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Webradios werden im Durchschnitt pro Abruf 1  Std . 17  Min .639 gehört . Trotz der rückläufigen 
Angebotszahlen steigen die Abrufzahlen weiter . Bei den Abrufen liegen die UKW-Submarken vorn, 
gefolgt von Online-Only-Webradios und UKW-Simulcasting-Anbietern .640 Wichtigster Treiber für 
die Webradionutzung sind mobile Endgeräte . Inzwischen erfolgt jeder vierte Webradio-Abruf über 
Smartphone oder Tablet, 45 % aller Webradios verfügen über eine mobile App oder eine mobil-
optimierte Website .641

2.1.1.5 Digitalisierung des Hörfunks

Die Digitalisierung des Hörfunks schreitet, wenn auch langsam, voran . Der digitale Übertragungs-
standard DAB (Digital Audio Broadcasting)642 hat sich in Deutschland nicht durchsetzen können . 
Die Gründe dafür waren u . a . der Gerätepreis, das begrenzte Programmangebot und die geringen 
Hörerzahlen . Den Hauptverbreitungsweg für den Hörfunk stellt nach wie vor der analoge UKW-
Standard dar, der nicht –  wie zunächst vorgesehen  – im Jahr 2015 abgeschaltet wird .643 Der Neu-

639 Vgl. ma 2014 IP Audio  I–III (März bis September  2014).
640 Vgl. Goldmedia, Webradiomonitor 2013.
641 Vgl. Goldmedia, Webradiomonitor 2013.
642 DAB ist ein standardisiertes Über tra gungs verfahren für digitalen Hörfunk und wird als Digital Radio ver marktet. DAB 

basiert auf 1,5 MHz breiten Frequenzblöcken, in denen 6 bis 8 Hörfunk programme sowie zusätz lich Informa tions dienste 
gleichzeitig über tragen werden können.

643 Im August  2014 wurden durch das Bundes ministerium für Ver kehr und digitale Infrastruktur erste Schritte für einen 
Zeitplan zum Aus stieg aus der UKW-Übertra gung ein geleitet; vgl. Bauer, in: www.teltarif. de vom 16. 08. 2014, Ministerium 
will Gutachten zur Ab schal tung von UKW präsentie ren.

Abbildung  III – 44: Entwicklung der Radionutzung im Internet 2004 bis 2014

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2004 bis 2014; Nutzung von Radioprogrammen live im Internet, zumindest gelegent-
lich, Basis: Onlinenutzer ab 14  Jahren in Deutschland .
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start des Digitalradios erfolgt nun im Übertragungsstandard DAB+ .644 Dieser Sendestandard bietet 
gegenüber DAB höhere Reichweiten und mehr Empfangssicherheit . Ferner ermöglichen effizien-
tere Kodierungs- und Kompressionsverfahren bei gleicher Signalqualität mehr Programme pro 
Übertragungskanal .645 Nachdem die Bundesnetzagentur der Media Broadcast GmbH die Geneh-
migung für den Aufbau eines bundesweiten Sendernetzes im DAB+-Standard erteilt hat und die 
Zuordnung der Kapazitäten durch die Ministerpräsidenten erfolgt ist, haben die Landesmedien-
anstalten im Januar und März  2011 die Übertragungskapazitäten für die bundesweite DAB+-Aus-
strahlung an insgesamt zehn private Anbieter vergeben . Am 01 . 08 . 2011 hat Media Broadcast 
schließlich ein bundesweites Sendernetz mit zunächst 27 Senderstandorten in Betrieb genommen . 
In den darauf folgenden Monaten konnte durch den kontinuierlichen Ausbau des Sendenetzes die 
Reichweite des bundesweiten DAB+-Ensembles auf aktuell über 50 % der Bevölkerung Deutsch-
lands gesteigert werden .646 Eine flächendeckende Vollversorgung mit insgesamt 110 Senderstand-
orten in Deutschland ist für 2015 geplant . Die Anzahl der Empfangsgeräte für Hörfunk via DAB+ 
ist weiter gestiegen . 2,97  Millionen Haushalte (7,5 %) verfügen inzwischen über durchschnittlich 
1,7 DAB-Geräte . Die in den Haushalten genutzten DAB-Geräte erhöhen sich damit gegenüber dem 
Vorjahr um 82 % auf 4,95 Millionen . Für die Radioindustrie ist zudem wichtig, dass der Anstieg des 
DAB-Empfangs auch auf einen deutlichen Zuwachs von DAB-Autoradios basiert . Die Anzahl der 
DAB-Autoradios hat sich binnen eines Jahres von 0,6  Millionen auf fast 1,3  Millionen mehr als 
verdoppelt . Der Anteil an den im Markt befindlichen 4,95  Millionen DAB-Geräten beträgt damit 
inzwischen 26 % .647 Das Programmangebot im bundesweiten Multiplex umfasst neben den öffent-
lich-rechtlichen Programmen Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und DRadio Wissen neun 
private Hörfunkprogramme (Absolut relax, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, LoungeFM, Radio BOB!, 
Radio Horeb, Schlagerparadies und sunshine live) .648 Zu den bundesweiten Programmen kommen 
noch zahlreiche landesweite und lokale digitale Hörfunksender, wobei die Anzahl der Angebote 
zwischen den einzelnen Bundesländern stark variiert (siehe Tabelle  III – 18) .

2.1.1.6 Verflechtungen von Fernseh- und Hörfunkveranstaltern

Aus Sicht der KEK sind in erster Linie die Hörfunkbeteiligungen von Unternehmen, die auch im 
nationalen Fernsehmarkt engagiert bzw . mit Veranstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen 
verflochten sind, relevant . Hier spielt die Mediengruppe RTL Deutschland mit ihrem großen Port-
folio an Hörfunkbeteiligungen eine wesentliche Rolle . Auch die Hubert Burda Media Holding 
Kommanditgesellschaft verfügt über zahlreiche Hörfunkbeteiligungen und ist an den bundesweiten 
privaten Fernsehsendern RTL  II (1,1 %) und BonGusto (83,5 %) beteiligt . Die Heinrich Bauer Verlag 
KG, die ebenfalls an dem Fernsehsender RTL II (31,5 %) beteiligt ist, hält drei Hörfunkbeteiligungen . 
Ebenso wie die Heinrich Bauer Verlag KG verfügt die Georg von Holtzbrinck GmbH  & Co . KG, die 
an dem Pay-TV-Sender Gute Laune TV (40,34 %) beteiligt ist, nur über eine geringe Zahl an Hör-
funkbeteiligungen (vier Beteiligungen) . Die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co . KG ist an der 
DFW Deutsche Fernsehwerke GmbH, der Veranstalterin des bundesweiten Fernsehvollprogramms 

644 DAB+ ist eine techni sche Weiter entwick lung des DAB-Standards unter Ver wendung moderner Daten reduk tions verfahren 
wie MPEG-4  AAC+ und erlaubt in Zukunft die Über tragung von etwa 10 bis 16  Hörfunk programmen in einem 
Frequenzblock. DAB+ kann jedoch nicht mit reinen DAB-Geräten empfangen werden. Dafür ist ein DAB+- oder 
Universalempfänger (für DAB, DAB+ und DMB) notwendig.

645 Vgl. Die Medien anstalten, Jahrbuch 2012/2013, S. 153.
646 Vgl. DRD Digital radio Deutschland GmbH, www.digitalradio.de/index.php/ de/fakten-zum-deutschen-digitalradio/item/

ist-digitalradio-in-ganz-deutschland-empfangbar.
647 Vgl. Johannes Kors, Aktueller Stand der Digitalisie rung des Radios, in: Die Medien anstalten, Digitalisie rungs bericht 2014, 

S. 48 f.
648 Für eine aktuelle Über sicht vgl. www.digitalradio.de/index.php/ de/digitale-radioprogramme.
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Timm, beteiligt . Sie hält zudem sämtliche Anteile an der AZ Media TV GmbH, die Drittfenster im 
Programm von RTL veranstaltet, sowie zahlreiche Radiobeteiligungen schwerpunktmäßig in den 
Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein .

Mediengruppe RTL Deutschland GmbH
Die Mediengruppe RTL Deutschland zählt mit ihren zahlreichen direkten und indirekten Radio be-
teil igungen zu den wichtigsten Hörfunkanbietern in Deutschland . Nach eigenen Angaben war das 
Unter nehmen Ende 2013 an 27 Hörfunksendern beteiligt .649 Die deutschen Hörfunkbeteiligungen 
der RTL-Gruppe sind in einer Radio-Holding, der RTL Radio Deutschland GmbH, gebündelt . Diese 
erzielte im Jahr 2013 einen Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielles Anlage-
vermögen (EBITA) von 10 Mio . Euro (2012: 12 Mio . Euro) .650 Durchschnittlich erreichen die Hörfunk-
programme der Radio-Holding 28 Mio . Hörer an einem Tag und fast 6 Mio . Hörer in einer Stunde .651

Neben den vielen Beteiligungen an Hörfunksendern ist die Mediengruppe RTL Deutschland an 
der Radiovermarktungsgesellschaft RTL Radiovermarktung GmbH, Berlin, beteiligt, die insbesondere 
für die Programme 104 .6 RTL und 105 .5 Spreeradio die Vermarktung von Werbezeiten übernimmt .

Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft
Die Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft ist eines der größten Medienunterneh-
men in Deutschland . Die Geschäftsfelder des Unternehmens erstrecken sich über Print, Online und 
Rundfunk . Der Konzern hält zahlreiche direkte oder indirekte Hörfunkbeteiligungen . Insbesondere 
in Süddeutschland gehört Burda zu den bedeutenden Akteuren im Hörfunksektor . Über die Studio 

649 Vgl. Geschäfts bericht der Bertels mann SE  & Co. KGaA 2013, S. 63; Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 175.
650 Vgl. Geschäfts bericht der RTL Group S. A. 2013, S. 131.
651 Vgl. RTL Group S. A., Annual Report 2012, S. 132.

Hörfunkbeteiligung in %
direkt indirekt

RTL Radio 100,00 –
the wave – 100,0
104 .6  RTL – 100,0
105 .5  Spreeradio – 100,0
Hitradio RTL Sachsen – 86,09
Radio Brocken; 89 .0  RTL 57,10 –
Hit-Radio Antenne Niedersachsen 49,90 –
Radio Leipzig (DVB-T) – 47,35
Radio Hamburg – 33,60
apollo radio – 18,93
Radio  21 9,83 9,98
radio NRW 16,10 0,90
Antenne Bayern 16,00 –
Rock Antenne 16,00 –
Antenne Thüringen – 14,95
radio TOP  40 – 7,50
Radio TON (Heilbronn/Franken) 2,00 –
Radio Galaxy – 1,69
Radio PSR; R .SA – 0,09
Radio Erzgebirge  107 .7 – 0,045
Oldie  95; Radio NORA; delta radio mittelbare Beteiligung

Tabelle  III – 20: Hörfunkbeteiligungen der Mediengruppe RTL Deutschland  2014

Quelle: Die Medienanstalten, Jahrbuch 2013/2014, S . 169; dort angegebene Quelle: Angaben der Veranstalter (Stand: 
Januar  2014)



180
 

Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

Gong GmbH  & Co . KG, an der das Familienunternehmen über seine hundertprozentige Tochter-
gesellschaft Burda Broadcast Media GmbH & Co . KG 41,67 % der Anteile hält, ist die Hubert Burda 
Media Holding Kommanditgesellschaft an weiteren Hörfunksendern beteiligt .

Heinrich Bauer Verlag KG
Die Heinrich Bauer Verlag KG hält drei Hörfunkbeteiligungen in Deutschland . Dabei handelt es 
sich um Beteiligungen an der Radio Hamburg GmbH  & Co . KG (25 %; Radio Hamburg), der Radio 
95 .0 GmbH & Co . KG (16,4 %; Oldie 95) und der NORA NordOstsee Radio GmbH & Co . KG (8,87 %; 
Radio NORA) .

Georg von Holtzbrinck GmbH  & Co. KG
Die Georg von Holtzbrinck GmbH & Co . KG ist mit 40,34 % an der Gute Laune TV GmbH beteiligt, 
die das Musikspartenprogramm Gute Laune TV veranstaltet . Nach dem Verkauf der Saarbrücker 
Zeitung Verlag und Druckerei GmbH („Saarbrücker Zeitung“) im Jahr 2012, über welche die Georg 
von Holtzbrinck GmbH & Co . KG an den Hörfunksendern Radio Cottbus 94 .5 und bigFM Saarland’s 
neuester Beat beteiligt war, hält sie nun noch vier direkte und indirekte Hörfunkbeteiligungen: 
egoFM, Gong mobil, Radio Gong 96,3  München und Radio Seefunk .

Verlagsgesellschaft Madsack GmbH  & Co. KG
Die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co . KG hält Beteiligungen an der Funkhaus Halle GmbH & 
Co . KG (89 .0  RTL und Radio Brocken), der Antenne Niedersachsen GmbH  & Co . KG (Hit-Radio 
 Antenne, Hit-Radio Antenne Oldies, Hit-Radio Antenne  80’s, Hit-Radio Antenne TOP  40, Hit-Radio 
Antenne Classic Rock und Project Reloaded) und der Funk und Fernsehen Nordwestdeutschland 
GmbH  & Co . KG (radio ffn, ffn digital, ffn jack, ffn young, ffn Comedy und Peppermint FM) . Aus 

Hörfunkbeteiligung in %
direkt indirekt*

Donau 3  FM 50,00 20,80
BB Radio 50,00 –
Ostseewelle 46,45 7,08
Radio Teddy – 45,00
Sächsische Lokalradios – 24,63
Funkhaus Würzburg – 20,80
Radio Fantasy – 20,80
Radio Arabella 20,56 –
Radio Galaxy – 20,15
egoFM – 19,59
Radio Gong  96,3 – 17,50
Antenne Bayern 16,00 2,90
Funkhaus Aschaffenburg – 14,58
die neue Welle (Karlsruhe) 13,20 –
Funkhaus Nürnberg – 12,50
Funkhaus Regensburg – 10,41
bigFM 10,80 –
Radio Leipzig (DVB-T) – 11,08
apollo radio – 4,43
Hit-Radio Antenne Niedersachsen – 7,92
Hit Radio FFH; planet radio; harmony . fm 4,3 –

* Die indirekten Beteiligungen von Burda werden über die 41,67 %ige Beteiligung an Studio Gong gehalten.

Tabelle  III – 21: Hörfunkbeteiligungen der Hubert Burda Media  2014

Quelle: Die Medienanstalten, Jahrbuch 2013/2014, S . 172; dort angegebene Quelle: Angaben der Veranstalter (Stand: 
Januar  2014)
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medienrechtlichen Gründen werden die Gesellschaftsanteile der Funk und Fernsehen Nordwest-
deutschland GmbH  & Co . KG teilweise von der Radio Madsack Niedersachsen GmbH  & Co . KG 
gehalten . Ferner ist die Madsack Mediengruppe mittelbar an zahlreichen Hörfunksendern schwer-
punktmäßig in den Bundesländern Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 
beteiligt und hält über die Radioholdinggesellschaft Regiocast GmbH & Co . KG weitere Beteiligun-
gen an Hörfunkveranstaltern .

Weitere wichtige Hörfunkanbieter
Neben der Mediengruppe RTL Deutschland, der Hubert Burda Media und der Madsack Medien-
gruppe zählen die Axel Springer SE, die Müller Medien GmbH  & Co . KG, die Regiocast GmbH  & 
Co . KG, die Studio Gong GmbH & Co . KG und die Funke Mediengruppe zu den wichtigen Hörfunk-
anbietern in Deutschland . Die Axel Springer SE besitzt nach eigenen Angaben mit sechs direk ten 
Beteiligungen an Hörfunksendern sowie zahlreichen indirekten Beteiligungen eines der größten 
Hörfunk-Portfolios in Deutschland .652 Dazu zählen u . a . Antenne Bayern und Hit Radio FFH . Die 
Radioholdinggesellschaft Regiocast GmbH  & Co . KG hält hauptsächlich Beteiligungen an privaten 
Radiosendern in Ost- und Norddeutschland sowie Berlin (z . B . R .SH Radio Schleswig-Holstein, Radio 
PSR und 94,3 r .s .2) . Die Müller Medien GmbH & Co . KG (Oschmann-Gruppe) ist über ihre 100 %ige 
Tochtergesellschaft Die Neue Welle Rundfunk-Verwaltungsgesellschaft mbH  & Co . KG an einer 
Vielzahl von lokalen Hörfunksendern in Bayern beteiligt . Die Studio Gong GmbH  & Co . KG ist als 
Radiogesellschafter vorwiegend in Bayern aktiv und hält dort zahlreiche Beteiligungen an lokalen 
Hörfunkprogrammen . Daneben verfügt Studio Gong aber auch über Beteiligungen an landeswei-
ten Radiosendern . Die Funke Mediengruppe hält Beteiligungen an lokalen Hörfunkprogrammen 
in Nordrhein-Westfalen . Mit Ausnahme der französischen NRJ Group, die es geschafft hat, ein Netz 
von Ballungsraumsendern aufzubauen, spielen ausländische Veranstalter im deutschen Radiomarkt 
praktisch keine Rolle . Somit gibt es eine Reihe von Hörfunkanbietern, die zwar keine Beteiligungen 

652 www.axelspringer. de.

Hörfunkbeteiligung in %
direkt indirekt

Radio Brocken; 89 .0  RTL 4,20 18,98
radio ffn 11,73 2,76
RPR1; bigFM 9,70 –
Hit-Radio Antenne Niedersachsen 6,10 1,60
Radio PSR; R .SA – beteiligt
Rockland Radio – 5,20
Energy Bremen – 5,00
Radio  21 – 4,40
Radio Erzgebirge  107 .7 – beteiligt
apollo radio – beteiligt
radio SAW – 1,50
LandesWelle Thüringen – 1,39
Antenne Thüringen; radio TOP  40 – 0,51
delta radio mittelbare Beteiligung
Oldie  95 mittelbare Beteiligung
R .SH mittelbare Beteiligung
Radio BOB! mittelbare Beteiligung
Radio NORA mittelbare Beteiligung

Tabelle  III – 22: Hörfunkbeteiligungen der Madsack Mediengruppe  2014

Quelle: Die Medienanstalten, Jahrbuch 2013/2014, S . 170; dort angegebene Quelle: Angaben der Veranstalter (Stand: 
Januar  2014)
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an bundesweitem privatem Fernsehen halten, aber dennoch eine wesentliche Rolle im deutschen 
Privatradiomarkt spielen .

Nach Angaben der Landesmedienanstalten sind in Deutschland insgesamt rund 600  Gesell-
schafter bei lokalen und landesweiten Hörfunksendern engagiert .653 Dabei handelt es sich um 
national und international tätige Medienkonzerne, überregionale Verlage, Verbände, Institutionen 
und Privatpersonen . Die Eigentümerstruktur der deutschen Privatradiolandschaft ist somit von 
einer großen Vielfalt geprägt . Zugleich gibt es jedoch nur wenige private Landes- und Lokalsender, 
an denen die großen Radio-Holdings nicht beteiligt sind . Dabei handelt es sich aber überwiegend 
um Minderheitsbeteiligungen .

Unzureichende Transparenz
In Deutschland gibt es derzeit keine vollständige und zuverlässige Dokumentation der Eigentümer-
strukturen der privaten Hörfunkveranstalter . Nur wenige Studien versuchen einen Überblick über 
die Eigentumsverhältnisse im privaten Hörfunk zu geben . Die wichtigsten sind hier das Jahrbuch 
„Landesmedienanstalten und privater Rundfunk in Deutschland“, das jährlich von der ALM GbR 
herausgegeben wird, und die Media Perspektiven Basisdaten, die u . a . die Forschungsergebnisse 
des FORMATT-Instituts für den Hörfunkbereich dokumentieren und ebenfalls jährlich erscheinen . 
Darüber hinaus veröffentlichen einige Landesmedienanstalten Angaben zu den Eigentümerstruk-
turen auf ihren Webseiten . Grundsätzlich bereitet Probleme, dass sich die Studien und sonstigen 
Angaben bezüglich der jeweils angegebenen Anzahl oder Höhe der Hörfunkbeteiligungen der 
Medienunternehmen teilweise widersprechen .

Für die KEK stellt neben der fehlenden Dokumentation der Eigentümerstrukturen im privaten 
Hörfunk auch die Messung der Konzentration anhand von Hörfunknutzungsdaten ein Problem 
dar, das noch weiterer Klärung bedarf . Die wichtigste Quelle über Nutzungsdaten von Hörfunk-
programmen ist die Media-Analyse Radio (ma Radio), die im Auftrag des Arbeitsgemeinschaft 
Media-Analyse  e . V . (agma) erstellt wird . Bei der agma handelt es sich um einen Forschungsver-
bund von mehr als 240 Unternehmen der Werbe- und Medienwirtschaft mit dem Ziel, Leistungs-
werte für die Nutzung von Werbeträgern zur Verfügung zu stellen .654 Anders als die von der AGF/
GfK-Fernsehforschung erhobenen Daten über Zuschaueranteile für das Fernsehen werden die 
Daten zur Hörfunknutzung nicht kontinuierlich erhoben, sondern jährlich in zwei Wellen mittels 
der Erhebungsmethode der telefonischen Befragung (Computer Assisted Telephone Interviews  = 
CATI) . Dabei wird die Hörfunknutzung mit der relativ groben Einteilung nach Viertelstunden bei 
den Probanden ermittelt . Die Untersuchungen sind sehr aufwendig, da wegen der regionalen 
Gliederung des Hörfunks für solide Daten eine hohe Fallzahl –  derzeit etwa 66 .000  Telefoninter-
views unter der deutschsprachigen Bevölkerung ab 10  Jahren  – angesetzt werden muss . Auf der 
Basis dieser Interviews werden aus den zwei Erhebungswellen Hörerschaften und Zielgruppen-
merkmale für rund 200 öffentlich-rechtliche und private Einzelsender und Kombinationen veröffent-
licht . Die Daten sind repräsentativ für 73,32 Mio . Personen in Deutschland (Basis: deutschsprachige 
Bevölkerung ab 10  Jahren am Ort der Hauptwohnung in der Bundesrepublik Deutschland) und 
stehen ausschließlich den Mitgliedern der agma zur Verfügung .

Für eine Beurteilung der Marktsituation im Bereich des Hörfunks greift die KEK neben den 
vorgenannten Studien von Landesmedienanstalten und FORMATT-Institut auf die eigene Medien-
datenbank (www . kek-online .de/no_cache/information/mediendatenbank . html) sowie auf die von 
AS&S bereitgestellten Nutzungsdaten der ma Radio (www . ard-werbung .de/wissen-und-forschung/
radio-forschung/radio-daten-online) zurück .

653 Vgl. Die Medien anstalten, Jahrbuch 2013/2014, S. 166.
654 www. agma-mmc. de.
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2.1.1.7 Radiovermarktungsgesellschaften

Der private Hörfunk wird überwiegend durch den Verkauf von Werbezeiten finanziert und ist somit 
äußerst konjunkturabhängig . Im Jahr 2013 konnte der Hörfunk seinen positiven Trend der letzten 
Vorjahre fortsetzen (vgl . Tabelle  III – 23) . Die privaten Hörfunkveranstalter in Deutschland erzielten 
2013 Bruttowerbeumsätze in Höhe von 1,59 Mrd . Euro, im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs um 
55  Mio .  Euro . Damit beträgt der Anteil des Hörfunks am Gesamtwerbemarkt 2013 5,9 % .655

Die überregionalen Werbekunden werden in der Regel nicht durch die Radiostationen selbst 
akquiriert, sondern durch überregionale Vermarktungsorganisationen . Nach einem intern festge-
legten Schlüssel werden die Erlöse an die einzelnen Stationen verteilt . Umgekehrt kaufen Werbe-
kunden bzw . die für sie tätigen Werbeagenturen in der Regel auch nicht unmittelbar bei lokalen 
oder regionalen Hörfunkveranstaltern Werbezeiten ein .656 Vielmehr werden Werbezeiten bei Hör-
funksendern und bei Werbekombinationen von Hörfunksendern gebucht, die entsprechend den 
Verbreitungsgebieten der Werbekunden überregionale Gebiete oder ganz Deutschland mit Hör-
funksendungen abdecken . Lokale und regionale Hörfunksender schließen sich daher zu Werbe-
kombinationen zusammen, um Hörfunkwerbung großräumig oder bundesweit anzubieten . Die 
Buchung der Werbezeit bei einer Vielzahl lokaler Hörfunksender ist für die nationalen Werbe-
kunden oder deren Agenturen technisch und wirtschaftlich aufwendig . Überregionale oder ganz 
Deutschland abdeckende Hörfunkwerbekombinationen weisen, bezogen auf tausend Hörerkon-
takte, wesentlich niedrigere Preise (Tausendkontaktpreis  – TKP) auf als Lokalsender . Aus diesem 
Grund buchen nationale Werbekunden bei lokalen Hörfunksendern z . B . Werbezeiten nur dann 
direkt, wenn sie anderenfalls dieses Gebiet mit ihrer Werbebotschaft nicht erreichen würden oder 
wenn sie in einem bestimmten Gebiet die über eine Kombinationsbelegung erreichbare Werbe-
wirkung durch gezielte Belegung einzelner Sender verstärken wollen .

Die Geschäftspolitik eines überregionalen Vermarkters kann indirekt Einfluss auf die Programm-
gestaltung der vermarkteten Sender haben . Ebenso könnten sich bestimmte Kriterien für die Er-
lösausschüttung der regionalen Vermarkter, die bestimmte Zielgruppen überproportional bei der 
Verteilung berücksichtigen, auf die Zielgruppenausrichtung der Hörfunkprogramme auswirken .

Der Werbezeitenverkauf im Hörfunk wird von zwei bundesweiten Vermarktungsunternehmen 
beherrscht, der RMS Radio Marketing Service GmbH  & Co . KG („RMS“), Hamburg, der fast alle 
größeren privaten Radiosender angehören,657 sowie der AS&S Radio GmbH („AS&S Radio“), Frank-
furt, die neben den öffentlich-rechtlichen auch einzelne private Hörfunkprogramme, wie alster 

655 Vgl. Heffler/Möbus, Der Werbemarkt 2013, Fernsehwer bung dominiert den Werbemarkt, in: Media Perspektiven 6/2014, 
S. 316, 320, sowie Kapitel III 2.3.2, Abbildung III – 88.

656 Vgl. BKartA, Beschluss v. 15. 08. 2001  – B  6-92202  TX  127/99.
657 Die 21 Gesellschafter der RMS sind: R.SH Radio Schleswig-Holstein, Radio Hamburg, radio ffn, Antenne Niedersachsen, 

radio NRW, Hit Radio FFH, RPR1, Radio Kombi Baden-Württemberg, Antenne Bayern, Bayern Funkpaket, 94,3 rs2, Berliner 
Rundfunk  91!4, Antenne MV, radio SAW, Radio PSR, Antenne Thüringen, 104.6  RTL, 89.0  RTL, Hitradio RTL Sachsen, BB 
Radio, Ostsee welle HIT-Radio Mecklen burg-Vorpommern; www.rms. de (Stand: Oktober  2014).

2010 2011 2012 2013

Gesamt in Mio .  Euro 1 .370 1 .447 1 .533 1 .589
Veränderungen zum Vorjahr in Mio .  Euro 70 78 86 55

Veränderungen zum Vorjahr in % 5,4 5,7 5,9 3,6
Anteil in % 5,5 5,6 5,9 5,9

Tabelle  III – 23: Bruttowerbeaufwendungen im Hörfunk 2010 bis 2013

Quelle: Heffler/Möbus, Der Werbemarkt 2013, Fernsehwerbung dominiert den Werbemarkt, in: Media Perspektiven 
6/2014, S . 316, dort angegebene Quelle: Nielsen (Stand: Mai  2014); eigene Darstellung KEK .
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radio 106!8 oder Energy Hamburg und Energy Berlin, vermarktet . RMS vermarktet Radiowerbe-
zeiten sowie die Online- und Audioformate, wie z . B . Webradio oder Podcast, von 158 privaten 
Radiosendern im gesamten Bundesgebiet . Zusammen mit RMS Austria ist RMS nach eigenen 
Angaben der größte Audiovermarkter Europas .658 Die AS&S Radio ist eine 100 %ige Tochtergesell-
schaft der ARD-Werbung SALES  & SERVICES GmbH („AS&S“) . Gesellschafter der AS&S sind die 
Werbegesellschaften der neun Landesrundfunkanstalten . Während sich die AS&S auf die nationale 
Vermarktung konzentriert, sind die Werbegesellschaften der Landesrundfunkanstalten für die 
Kunden in der Region zuständig .

Weitere überregionale Vermarkter in Deutschland sind die NRJ-Tochter Energy Media GmbH, 
die Euro Klassik GmbH und die Studio Gong GmbH  & Co . Studiobetriebs KG . Letztere verfolgt im 
Gegensatz zu anderen Vermarktern ein modulares Vermarktungskonzept, das sich auf einzelne 
Bundesländer und Ballungsräume konzentriert . Derzeit beinhaltet das Vermarktungsangebot des 
Unternehmens über 80  Einzelsender und 13  Hörfunkpakete .659 Die Energy Media GmbH vermark-
tet mit Energy Berlin, Energy Hamburg, Energy München, Energy Nürnberg und Energy Stuttgart 
vor allem die Radiosender der eigenen Holding sowie verschiedene Ballungsraum- oder City-
Kombis . Der Schwerpunkt der Euro Klassik GmbH, die zur unabhängigen Radioholding Klassik 
Radio  AG gehört, liegt in der nationalen Vermarktung von Werbezeiten für das eigene Angebot 
Klassik Radio .

Den größten Teil der Radionutzung im Markt repräsentieren die von AS&S Radio vertretenen 
Sender: Auf sie entfiel 2013 ein Hörer-Marktanteil von 52,4 % . Die RMS-Sender erreichten 45,4 % . 
Auf die von Studio Gong vertretenen Sender (z . B . radio B2, Radio Cottbus, 95 .5 Charivari) entfielen 
7,6 % und auf Energy 0,8 % Marktanteil .660

Auch anhand der Verteilung der Werbeumsätze (vgl . Tabelle  III – 24) wird die herausragende 
Rolle der Vermarkter AS&S Radio und RMS deutlich . Beide Vermarkter zusammen setzten 2013 fast 
99 % der Bruttowerbeumsätze im Radio um (RMS: 67 %; AS&S Radio: 31 %) . Die restlichen 1,4 % 
der Werbeeinnahmen entfielen auf sonstige Vermarkter, wie Studio Gong, Energy und weitere 
kleinere Vermarkter .661

Auf dem regionalen Markt sind neben den Werbegesellschaften der Landesrundfunkzentralen 
auch regional agierende Radiovermarktungsgesellschaften aktiv . Die Vermarktungsgesellschaften 
auf regionaler Ebene profitieren davon, dass sie verschiedene Programme bündeln und so leichter 
Zugang zu Werbekunden in der Region erhalten . Auch diese Sender bzw . Vermarktungsgesell-
schaften gehören wiederum überwiegend der RMS an oder sind mit dieser verflochten .

658 www.rms.de/unternehmen.
659 www.studio-gong. de.
660 Vgl. Rühle, Der deutsche Radiomarkt  – Struktur und Nutzung, in: Media Perspektiven 6/2014, S. 336.
661 Vgl. Rühle, Der deutsche Radiomarkt  – Struktur und Nutzung, in: Media Perspektiven 6/2014, S. 336.

in Mio.  Euro
2012 2013

AS&S Radio 510,1 496,5
RMS 1 .002,7 1 .069,6
Sonstige 20,5 22,4

Radio Gesamt 1.533,4 1.588,5

Tabelle  III – 24: Bruttowerbeumsätze im Hörfunk 2012 bis 2013

Quelle: Heffler/Möbus, Der Werbemarkt 2013, Fernsehwerbung dominiert den Werbemarkt, in: Media Perspektiven 
6/2014, S . 322, dort angegebene Quelle: Nielsen (Stand: Mai  2014); eigene Darstellung KEK .
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Die Gefahr einer einseitigen Einflussnahme auf den „Meinungsmarkt“ durch Mediaagenturen 
ist jüngst verstärkt in das Blickfeld einer möglichen regulatorischen Nachsteuerung auch auf dem 
Gebiet der Sicherung von Meinungsvielfalt gelangt .662

2.1.1.8 Bewertung des Hörfunks im Rahmen der  
medienkonzentrationsrechtlichen Prüfung

Der Hörfunk spielt als Tagesbegleitmedium eine wichtige Rolle für die öffentliche Kommunikation . 
Seine Reichweite liegt nur etwas hinter der des Fernsehens, weshalb hier nur ein geringer Ab-
schlag vorzunehmen ist . Dieser wird auch nicht durch eine herausgehobene zeitliche und räum-
liche Disponibilität kompensiert . Da der Hörfunk ein elektronisches Medium ist, besteht für den 
Nutzer eine Bindung an Übertragungskanal, Endgerät und Programmabfolge . Die Suggestivkraft 
des Hörfunks resultiert allein aus dem Ton . Sie bleibt damit deutlich hinter dem Fernsehen zurück . 
Im Verhältnis zum potenziellen Meinungseinfluss des Fernsehens hält die KEK deshalb für den 
Hörfunk einen Gewichtungsfaktor von 1/2 für angemessen .663

2.1.1.9 Fazit

Trotz der zunehmenden Konkurrenz durch andere Medien zählt der Hörfunk nach wie vor zu den 
bedeutendsten Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland . Insgesamt schalten täglich 
knapp 57  Mio . Menschen das Radio ein, das sind 77,3 % der deutschsprachigen Bevölkerung ab 
10  Jahren (2014) . Obwohl sich in der Langzeitbetrachtung ein kontinuierlicher Rückgang der Hör-
funknutzung abzeichnet, hat der Hörfunk mit einer durchschnittlichen Hördauer von 181 Minuten 
pro Tag und einer Verweildauer von 234  Minuten pro Tag im Jahr 2014 sein insgesamt hohes 
Nutzungsniveau gehalten . Beim jungen Publikum befindet sich der Hörfunk gerade inmitten eines 
Verdrängungswettbewerbs der Medienangebote . Mit dem Internet eröffnete sich für die Hörfunk-
sender ein neuer Verbreitungsweg . So hörten 2014 bereits 28 % der Onliner gelegentlich Radio 
live im Internet . Obwohl sich die Hörfunksender im Internet gegen eine Fülle weiterer Audio-
angebote durchsetzen müssen, konnten ihnen weder Downloadplattformen noch Musikstreaming-
Dienste gefährlich werden .

Der private Hörfunkmarkt ist bezüglich der Konzentration aufgrund der fehlenden Dokumen-
tation der Eigentümerstrukturen und seiner Zersplitterung schwer zu beurteilen . Zudem enthalten 
die einzelnen Landesmediengesetze unterschiedliche konzentrationsrechtliche Regelungen bzw . 
Vorschriften zur Vielfaltsicherung .

Aus Sicht der KEK sind in erster Linie die Hörfunkbeteiligungen von Unternehmen, die auch im 
nationalen Fernsehmarkt engagiert bzw . mit Veranstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen 
verflochten sind, relevant . Hier spielen die Mediengruppe RTL Deutschland, Hubert Burda Media 
und die Madsack Mediengruppe eine wesentliche Rolle . Obwohl jedes dieser Unternehmen über 
zahlreiche Hörfunkbeteiligungen verfügt, wurde auf nationaler Ebene bislang keine Stellung er-
reicht, die mit den Konzentrationswerten der führenden Unternehmen im Fernseh- oder Zeitschrif-
tenmarkt vergleichbar wäre . Auch die landesweiten und lokalen Hörfunkmärkte sind immer noch 
durch eine hohe Anbietervielfalt gekennzeichnet . Jedoch gibt es nur wenige private Landes- und 
Lokalprogramme, an denen die großen Radio-Holdings nicht beteiligt sind .

Insbesondere unter dem Aspekt der publizistischen Konzentration könnten sich die verschie-
denen Kooperationsformen im Hörfunk als problematisch für die Vielfalt herausstellen . So sind 

662 Vgl. Kap. III 2.3.3.6 und Kluth/Schulz, Konvergenz und regulatori sche Folgen, 2014, S. 43 f.
663 Vgl. Kap. II 2.1, 2. 4.
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z . B . die von den Radiovermarktungsgesellschaften gebildeten Kombinationen (Gesamtkombina-
tion bzw . Auswahl von Hörfunkprogrammen) für einzelne Sender wegen ihrer Werbevolumina 
lukrativ, bedingen aber eine Angleichung von Programmen untereinander, da im Werbemarkt 
insbesondere jene Programme gebündelt vermarktet werden können, die ein unter soziodemo-
grafischen Aspekten möglichst homogenes Publikum erreichen . Der Werbezeitenverkauf im Hör-
funk wird von den zwei bundesweiten Vermarktungsunternehmen RMS Radio Marketing Service 
GmbH  & Co . KG und AS&S Radio GmbH beherrscht, wobei RMS weiterhin der führende Hörfunk-
vermarkter ist .

2.1.2 Tageszeitungen

Tageszeitungen sind für die Meinungsbildung von großer Bedeutung . Sie berichten aktuell über 
das Zeitgeschehen, kommentieren und analysieren Ereignisse und liefern Hintergrundberichte . Das 
Bundesverfassungsgericht hat diese besondere Stellung hervorgehoben und eine freie, regelmäßig 
erscheinende politische Presse als unentbehrlich für die moderne Demokratie erklärt, weil diese 
Informationen beschafft, dazu Stellung nimmt und damit als orientierende Kraft in der öffentlichen 
Auseinandersetzung wirkt .664 Aufgabe der Presse ist es dementsprechend, umfassende Information 
zu ermöglichen, die Vielfalt der bestehenden Meinungen wiederzugeben und selbst Meinungen 
zu bilden und zu vertreten .665 Vor diesem Hintergrund sind unternehmerische Verflechtungen von 
Rundfunkveranstaltern mit Tageszeitungsverlagen im Rahmen der Sicherung von Meinungsvielfalt 
von besonderer Bedeutung . Das Bundesverfassungsgericht hat im 4 . Rundfunkurteil666 die hohe 
Bedeutung der Medienkombination Fernsehen und Zeitung betont und auf die Gefahren für die 
Meinungsvielfalt hingewiesen, die sich aus einer Verbindung des Meinungseinflusses von Rund-
funk und Presse ergeben . Dies gilt nach der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts sowohl 
für überregionale als auch für regionale und lokale Zeitungen . Die Medienlandschaft hat sich seit 
der genannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts deutlich verändert: So hat sich die 
Anzahl der Fernsehprogramme erheblich vergrößert . Zudem hat die Entwicklung im Onlinebereich 
zu neuen Medienangeboten und einer veränderten Mediennutzung geführt . Damit im Zusammen-
hang stehen kontinuierlich sinkende Auflagenzahlen im Bereich der Tageszeitungen (s . Abbil-
dung  III – 45) . Durch ePaper und Onlineaktivitäten konnten die Verluste bei den gedruckten Auf-
lagen jedoch etwas abgefangen werden . Eine wesentliche Herausforderung besteht für die Verlage 
darin, mit Onlineaktivitäten und Digitalausgaben tragfähige Erlösmodelle zu verbinden . Insgesamt 
erfüllen Tageszeitungen nach wie vor eine wichtige Funktion bei der öffentlichen Meinungsbil-
dung .

Gesetzlich festgelegte Beteiligungsbegrenzungen für die wechselseitige Beteiligung von Fern-
sehveranstaltern und Presseunternehmen existieren in Deutschland überwiegend auf lokaler und 
regionaler Ebene, nicht jedoch in Bezug auf das bundesweit verbreitete private Fernsehen . Damit 
unterscheidet sich die deutsche Konzentrationskontrolle von derjenigen in anderen europäischen 
Ländern und den USA .667 Der Tageszeitungen zukommende Meinungseinfluss kann aber bei der 
Beurteilung der Meinungsmacht eines Unternehmens im Rahmen der Aktivitäten auf medienrele-
vanten verwandten Märkten berücksichtigt werden (§ 26 Abs . 2 Satz  2 und Abs . 1 RStV) .668

664 BVerfGE  20, S. 162 (174 f.).
665 BVerfGE  52, S. 283 (296); BVerfGE  80, S. 124 (133).
666 BVerfGE  73, S. 118 (175).
667 Siehe Konzentra tions bericht der KEK, 2007, Kapitel  IV.
668 Vgl. Beschluss der KEK i. S. Axel Springer  AG/ProSiebenSat.1 Media  AG, Az.: KEK  293.
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2.1.2.1 Verflechtungen von Fernsehveranstaltern und Tageszeitungsverlagen

Verflechtungen von Veranstaltern von bundesweitem Fernsehen und im Tageszeitungsmarkt akti-
ven Verlagsgruppen bestehen bei Gruner  + Jahr, den Holtzbrinck-Verlagen, Springer, Madsack, 
Bauer und DuMont .

Die Gruner + Jahr AG & Co. KG ist in Höhe von 60 % an der Dresdner Druck- und Verlagshaus 
GmbH beteiligt, zu welcher die Straßenverkaufszeitung „Morgenpost Sachsen“ und die Abonne-
ment-Tageszeitung „Sächsische Zeitung“ gehören . Der „Sächsischen Zeitung“ angegliedert ist der 
„Döbelner Anzeiger“ (siehe Tabelle  III – 25) . Gruner + Jahr hält mittelbar die Anteilsmehrheit an der 
Veranstalterin des bundesweiten Spartenprogramms auto motor und sport channel . Seit Novem-
ber 2014 steht Gruner + Jahr vollständig im Anteilsbesitz der Bertelsmann SE & Co . KGaA .669 Beide 
Unternehmen galten bereits zuvor als „verbundene Unternehmen“ im Sinne des Aktienrechts, 
weshalb Gruner + Jahr auch die Bertelsmann zurechenbaren bundesweiten Programme RTL Tele-
vision, RTL NITRO, VOX, n-tv, SUPER RTL, RTL  II, RTL Crime, RTL Living, Passion, GEO Television 
rundfunkrechtlich zugerechnet werden .670

Die Axel Springer SE gibt die Tageszeitungen „BILD“, „BILD am Sonntag“, „B . Z .“, „B . Z . am 
Sonntag“, „Die WELT“ und „Die WELT am Sonntag“ heraus . Zudem hält Springer sämtliche Anteile 
an der Veranstalterin des bundesweiten Nachrichtenprogramms N24 . Die Programmveranstaltung 
von N24 sowie die Erstellung der Print-Produkte der WELT-Gruppe sind dabei in einer Gesellschaft, 
der WeltN24  GmbH, gebündelt .671

Die DvH Medien GmbH hält mittelbar sämtliche Anteile der Handelsblatt GmbH . Diese gibt die 
Tageszeitung „Handelsblatt“ heraus und veranstaltet zugleich das Spartenprogramm WiWo-Lunch-
talk .672 Zudem hält die DvH Medien GmbH sämtliche Anteile an der Potsdamer Zeitungsverlags-
gesellschaft mbH & Co . KG, welche die Tageszeitung „Potsdamer Neueste Nachrichten“ herausgibt, 
eine Beteiligung in Höhe von 80 % an der Der Tagesspiegel GmbH, dem Verlag der Tageszeitung 
„Tagesspiegel“, sowie 50 % der Geschäftsanteile der Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH  & Co . KG, 
welche die Wochenzeitung „Die ZEIT“ herausgibt .

Die Georg von Holtzbrinck GmbH  & Co. KG ist ebenfalls zu 50 % an der Zeitverlag Gerd 
Bucerius GmbH & Co . KG (Wochenzeitung „Die ZEIT“) beteiligt . Über ein Tochterunternehmen hält 
die Georg von Holtzbrinck GmbH  & Co . KG 40,34 % der Anteile der Veranstalterin des Pay-TV-
Programms Gute Laune TV .673

Die Heinrich Bauer Verlag KG ist mit 31,5 % an der Veranstalterin des Programms RTL  II be-
teiligt . Daneben hält der Bauer Verlag sämtliche Anteile an der Magdeburger Verlags- und Druck-
haus GmbH, welche mit der „Volksstimme“ die größte Tageszeitung im nördlichen Sachsen-Anhalt 
herausgibt .

Zur Mediengruppe M. DuMont Schauberg gehören die Zeitungen „Kölner Stadt-Anzeiger“, 
„Kölnische Rundschau“, „Express“ und „Mitteldeutsche Zeitung“ . Zudem bestehen Beteiligungen 
in Höhe von 65 % an der PMB Presse- und Medienhaus Berlin, unter deren Dach die Zeitungen 
„Hamburger Morgenpost“, „Berliner Zeitung“ und „Berliner Kurier“ erscheinen, und am „General-

669 Zwischen den Unter nehmen wurde die vollständige Über nahme von Gruner + Jahr durch Bertels mann zum 01. 11. 2014 
ver einbart und durch den Bertels mann-Aufsichts rat ge nehmigt; vgl. Bertels mann-Pressemittei lung vom 06. 10. 2014 
(www.bertelsmann. de). Zuvor bestand eine Mehr heits beteili gung der Bertels mann SE & Co. KGaA in Höhe von 74,9 %, 
die rest lichen 25,1 % der Anteile lagen bei der Familie des Ver legers und Unter nehmens mitgründers Jahr.

670 Vgl. Beschluss der KEK i. S. Motor Presse TV, Az.: KEK  764.
671 Vgl. Beschluss der KEK i. S. N24, Az.: KEK  789.
672 Vgl. Beschluss der KEK i. S. WiWo-Lunchtalk, Az.: KEK  773.
673 Beschluss der KEK i. S. Gute Laune TV, Az.: KEK  707.
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Anzeiger Bonn“ (18 %) . Die Mediengruppe M . DuMont Schauberg ist zudem in Höhe von 10 % am 
Verlag MairDuMont beteiligt, der selbst wiederum 50 % der Veranstalterin des bundesweiten 
Programms Marco Polo TV hält .

Die Verlagsgruppe Madsack GmbH  & Co. KG hält sämtliche Anteile der AZ Media TV GmbH, 
die im Programm von RTL als „unabhängiger Dritter“ ein Programmfenster veranstaltet .674 Madsack 
hält eine Vielzahl von Beteiligungen im Bereich der Tageszeitungen (siehe Tabelle  III – 28) .   

674 Beschluss der KEK i. S. RTL-Dritt sendezeiten, Az.: KEK  700-4.

Zeitung 
(Mo.–Sa.)

Verlag Beteili-
gung 
in %

Auflage 
II/2014  
(IVW)

Reichweite  
MA II  2014

in Mio. in %

Sächsische Zeitung Dresdner Druck- und Ver lags haus, 
Dresden 60 237 .443 0,63 0,9

Morgen post Sachsen 9   Morgen post Sachsen Ver lags-
gesell schaft mbH, Dresden (100 %)  85 .706 0,22 0,3

Döbelner Anzeiger 9   Döbelner Ver lags gesell schaft 
mbH  & Co . KG, Döbeln (100 %)   9 .149    –   –

gesamt 322.298

9 : Beteiligungen/ Tochtergesellschaften (Beteiligungshöhe in Klammern).

Tabelle  III – 25: Beteiligungen von Gruner  + Jahr an Tageszeitungsverlagen

Quelle: Unternehmensangaben, IVW,  AG .MA

Zeitung 
(wö.)

Verlag Beteili-
gung  
in %

Auflage 
II/2014  
(IVW)

Reichweite 
MA  II 2014

in Mio. in %

Handelsblatt Handelsblatt GmbH 100 121 .334 0,47 0,7

Potsdamer Neueste 
 Nachrichten

Potsdamer Zeitungsverlagsgesell-
schaft mbH  & Co . KG 100 8 .157

0,23 0,3
Tagesspiegel Verlag Der Tagesspiegel GmbH 80 122 .012

Die Zeit Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH  &  
Co . KG, Hamburg 50 503 .970 1,62 2,3

gesamt 755.473

Tabelle  III – 26: Beteiligungen der DvH MedienGmbH an Tageszeitungsverlagen

Quelle: IVW,  AG .MA .

Zeitung 
(wö.)

Verlag Beteili-
gung  
in %

Auflage 
II/2014  
(IVW)

Reichweite 
MA  II 2014

in Mio. in %

Die Zeit Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH  &  
Co . KG, Hamburg 50 503 .970 1,62 2,3

Tabelle  III – 27: Beteiligungen der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck an Tageszeitungsverlagen

Quelle: IVW,  AG .MA .
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Zeitung 
(Mo.–Sa.)

Verlag Beteili-
gung  
in %

Auflage 
II/2014  
(IVW)

Reichweite 
MA  II 2014

in Mio. in %

Hannoversche Allgemeine  
Zeitung

Verlagsgesellschaft Madsack  
GmbH  & Co . KG, Hannover 100 497 .312 1,45 2,2

Neue Presse 100 180 .9051) 0,09 0,1

Aller Zeitung/ Wolfsburger  
Allgemeine

Adolf Enke GmbH  & Co . KG, Gifhorn 100 36 .392 – –

Waldeckische Landes-
zeitung/Frankenberger 
Zeitung

Wilhelm Bing, Druckerei und Verlag 
GmbH, Korbach 100 21 .297 – –

Peiner Allgemeine Zeitung Peiner Allgemeine Zeitung Verlags-
gesellschaft mbH  & Co . KG, Peine 100 19 .210 – –

Göttinger Tageblatt Göttinger Tageblatt GmbH  & Co . KG, 
Göttingen

99 29 .630 – –

Eichsfelder Tageblatt 99 7 .704 – –

Leipziger Volkszeitung 
(inkl . Döbelner Allgemeine 
Zeitung, Oschatzer All-
gemeine Zeitung, Oster-
länder Volkszeitung)

Leipziger Verlags- und Druckerei-
gesellschaft mbH  & Co . KG, Leipzig

85 228 .609 0,47 0,67

Dresdner Neueste Nach-
richten

9   Verlag Dresdner Neueste Nach-
richten GmbH  & Co . KG, Dresden 
(100 %)

24 .529 0,05 0,1

Naumburger Tageblatt 9   Zeitungsverlag Naumburg Nebra 
GmbH  & Co . KG, Naumburg 
(75,1 %)

12 .561 – –

Schaumburger  
Nachrichten

Schaumburger Nachrichten Verlags-
gesellschaft mbH  & Co . KG, Stadt-
hagen

80 15 .277 – –

Lübecker Nachrichten  
(Di .–So .)

Lübecker Nachrichten GmbH,  
Lübeck 733) 93 .387

Ostseezeitung 9   Ostsee-Zeitung GmbH  & Co . KG 
(100 %) 140 .049

Märkische Allgemeine 
 Zeitung

Märkische Verlags- und Druck- 
Gesellschaft mbH Potsdam 604) 125 .149 0,39 0,55

Oberhessische Presse HITZEROTH Druck  + Medien 
GmbH  & Co . KG, Marburg 51 26 .212 – –

Gelnhäuser Neue Zeitung Druck- und Pressehaus Naumann 
GmbH  & Co . KG 51 8 .631 – –

9 : Beteiligungen/ Tochtergesellschaften (Beteiligungshöhe in Klammern).
1)  HAZ/ NP Hannover.     2)  Über Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH  & Co. KG (Leipziger Volkszeitung).     3)  49 % 
direkt über Madsack; 24 % hält zudem die Hanseatische Verlags-Beteiligung AG, an der Madsack mit 82,25 % beteiligt ist.     4)  60 % 
direkt über Madsack, 26 % hält der Verlag der Kieler Nachrichten (siehe dazu unten unter 5).     5)  24,5 % direkt über Madsack; 
weitere 24,5 % hält die Hanseatische Verlags-Beteiligung  AG, an der Madsack mit 82,25 % beteiligt ist.     6)  24,4 % werden vom 
Verlag des Göttiger Tageblatts gehalten; darüber hinaus hält der Verlag des Täglichen Anzeigers ebenfalls 24,4 % der Anteile.

Tabelle  III – 28: Beteiligungen von Madsack an Tageszeitungsverlagen

Quelle: Horst Röper, Daten zur Konzentration der Tagespresse in der Bundesrepublik Deutschland im I . Quartal 2014, 
Media Perspektiven 5/2014; Unternehmensangaben, IVW,  AG .MA .

➝
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Zeitung 
(Mo.–Sa.)

Verlag Beteili-
gung  
in %

Auflage 
II/2014  
(IVW)

Reichweite 
MA  II 2014

in Mio. in %

Kieler Nachrichten 
Regionalausgaben:

Kieler Zeitung Verlags- und  
Druckerei KG GmbH  & Co ., Kiel 495) 85 .561

– Holsteiner Zeitung 13 .853

– Ostholsteiner Zeitung 22 .700

– Eckernförder Nachrichten 9 .666

Segeberger Zeitung 9   C . H . Wäser KG GmbH  & Co . KG  
(100 %) 11 .171 – –

Nordkurier 9   Kurierverlags GmbH  & Co . KG, 
Neubrandenburg  
(33,3 %)

79 .011

Täglicher Anzeiger Hüpke  & Sohn Verwaltungs-GmbH  & 
Co . KG, Holzminden 30 9 .834 – –

gesamt 1.698.650

Beteiligungen unter 25 %

Torgauer Zeitung Torgauer Verlagsgesellschaft mbH  & 
Co . KG 24,92) 9 .184 – –

Cellesche Zeitung Cellesche Zeitung Schweiger  & Pick 
Verlag Pfingsten GmbH  & Co . KG, 
Celle

24,8 27 .455 – –

Alfelder Zeitung AZ Alfelder Zeitung und Nieder-
sächsische Volkszeitung Dobler 
GmbH  & Co . KG, Alfeld

24,5 7 .235 – –

Gandersheimer Kreisblatt Gandersheimer Kreisblatt GmbH  & 
Co . KG, Bad Gandersheim 24,46) 4 .228 – –

gesamt 48.102 – –

9 : Beteiligungen/ Tochtergesellschaften (Beteiligungshöhe in Klammern).
1)  HAZ/ NP Hannover.     2)  Über Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH  & Co. KG (Leipziger Volkszeitung).     3)  49 % 
direkt über Madsack; 24 % hält zudem die Hanseatische Verlags-Beteiligung AG, an der Madsack mit 82,25 % beteiligt ist.     4)  60 % 
direkt über Madsack, 26 % hält der Verlag der Kieler Nachrichten (siehe dazu unten unter 5).     5)  24,5 % direkt über Madsack; 
weitere 24,5 % hält die Hanseatische Verlags-Beteiligung  AG, an der Madsack mit 82,25 % beteiligt ist.     6)  24,4 % werden vom 
Verlag des Göttiger Tageblatts gehalten; darüber hinaus hält der Verlag des Täglichen Anzeigers ebenfalls 24,4 % der Anteile.

Tabelle  III – 28: Beteiligungen von Madsack an Tageszeitungsverlagen

Quelle: Horst Röper, Daten zur Konzentration der Tagespresse in der Bundesrepublik Deutschland im I . Quartal 2014, 
Media Perspektiven 5/2014; Unternehmensangaben, IVW,  AG .MA .

Zudem bestehen weitere Beteiligungen von 10 % oder weniger an den Verlagen der regio nalen 
Tageszeitungen Die Harke, Deister- und Weserzeitung (Dewezet) mit Schaumburger Zeitung, Schaum-
burg-Lippischer Landes-Zeitung und Pyrmonter Nachrichten .

Zeitung 
(Mo.–Sa.) 

Verlag Beteili-
gung  
in %

Auflage 
II/2014  
(IVW)

Reichweite 
MA  II 2014

in Mio. in %

Volksstimme Magdeburger Verlags- und Druck-
haus GmbH 100 41 .838

Tabelle  III – 29: Beteiligungen von Bauer an Tageszeitungsverlagen

Quelle: Unternehmensangaben, IVW,  AG .MA .

➝
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Nach der Aufgabe ihrer Beteiligung an der ProSiebenSat .1 Media AG im Jahr 2008 hält die Axel 
Springer SE seit der Übernahme der N24  Gesellschaft für Nachrichten und Zeitgeschehen GmbH 
Anfang 2014 wieder eine Beteiligung im Bereich des bundesweiten Fernsehens .675 

Die Südwestdeutsche Medien Holding (SWMH) ist zwar nicht an einem bundesweiten Fern-
sehveranstalter beteiligt, ihr Tochterunternehmen Süddeutsche TV GmbH unterhält jedoch einen 
eigenständigen TV-Redaktions- und Produktionsbetrieb und produziert u . a . die Sendung „Süd-

675 Vgl. dazu Beschlüsse der KEK i. S. ProSiebenSat.1, Az.: KEK  444, und i. S. N24, Az.: KEK  767.

Zeitung Verlag Beteili-
gung  
in %

Auflage 
II/2014  
(IVW)

Reichweite 
MA  II 2014

in Mio. in %

Bild (Mo .–Sa .) Axel Springer  AG, Berlin 100 2 .320 .143 11,32 16,1

Bild am Sonntag (So .) 1 .191 .109 – –

Welt (inkl . Weltkompakt, 
Mo .–Fr .) 208 .045 0,70 1,0

Welt am Sonntag (So .) 401 .011 0,99 1,4

B . Z . (Mo .–Sa .) B . Z . Ullstein GmbH, Berlin 100 124 .640 0,43 0,6

B . Z . am Sonntag (So .) 68 .947 – –

gesamt 4.313.895

Tabelle  III – 30: Beteiligungen der Axel Springer  AG an Tageszeitungsverlagen

Quelle: Unternehmensangaben, IVW,  AG .MA .

Zeitung 
(Mo.–Sa.) 

Verlag Beteili-
gung  
in %

Auflage 
II/2014  
(IVW)

Reichweite 
MA  II 2014

in Mio. in %

Kölner Stadt-Anzeiger M . DuMont Schauberg Expedition  
der Kölnischen Zeitung GmbH  &  
Co . KG, Köln

100  303 .333 – –

Kölnische Rundschau – –

Express 157 .934 0,51 0,7

Mitteldeutsche Zeitung Mitteldeutsches Druck- und Verlags-
haus GmbH  & Co . KG, Halle 100 191 .651 0,57 0,8

Hamburger Morgenpost Morgenpost Verlag GmbH, Hamburg 651) 96 .887 0,34 0,5

Berliner Zeitung Berliner Verlag GmbH, Berlin 651) 116 .957 0,38 0,5

Berliner Kurier  
(Mo .–Sa ./ So .) 100 .230 0,26 0,4

Düsseldorf-Express Düsseldorf-EXPRESS GmbH  & Co . KG 50 30 .182 – –

gesamt 997.174

Beteiligungen unter 25 %

Naumburger Tageblatt Zeitungsverlag Naumburg Nebra 
GmbH  & Co . KG, Naumburg 24,92) 12 .561 – –

General-Anzeiger Bonn Bonner Zeitungsdruckerei und Ver-
lagsanstalt H . Neusser GmbH, Bonn 18 73 .202 – –

gesamt 85.763

1)  DuMont hält 65 %, der Heinen-Verlag 35 %. DuMont ist am Heinen-Verlag in Höhe von 10 % beteiligt.     2)  Über den Verlag 
der Mitteldeutschen Zeitung.

Tabelle  III – 31: Beteiligungen der Mediengruppe M. DuMont Schauberg an Tageszeitungsverlagen

Quelle: IVW,  AG .MA
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deutsche TV – Thema“ (SAT .1 Gold) sowie Auftragsproduktionen im Bereich Reportage, Dokumen-
tation und Magazin für öffentlich-rechtliche und private Sender (u . a . für „ZDF Zoom“, „ZDF WISO“, 
„STARK“ (KiKA), „MDR Exakt“, „Galileo“, „RTL Explosiv“, „RTL Punkt  12“ und „Taff“) .

2.1.2.2 Daten zum Tageszeitungsmarkt

Nach der kartellrechtlichen Marktabgrenzung werden im Bereich der Tageszeitungen Lesermärkte 
für regionale und überregionale Abonnementzeitungen, für Straßenverkaufszeitungen sowie für 
Sonntagszeitungen unterschieden . Nach den von dem Informationsgesellschaft für Werbeträ-
ger e . V . (IVW) ausgewiesenen Daten erzielten im zweiten Quartal 2014 361 Tageszeitungen – ein-
schließlich der Sonntagsausgaben und aktuellen Sonntagszeitungen – bundesweit eine verkaufte 
Auflage von rund 19,8  Mio . Exemplaren . Davon entfielen 12,6  Mio . Exemplare auf regionale und 
lokale Abonnementzeitungen, rund 3,1  Mio . auf Straßenverkaufszeitungen und rund 1,1  Mio . auf 
überregionale Abonnement-Tageszeitungen . Die verkaufte Auflage der sechs von der IVW als 
Sonntagszeitungen geführten Titel676 lag bei rund 3  Mio . Exemplaren (s . Abbildung  III – 46) . Die 
genannten Werte umfassen jeweils auch digitale Ausgaben in Form von ePaper, deren Gesamt-
verkäufe von 0,33  Mio . im ersten Quartal 2013 auf 0,59  Mio . im zweiten Quartal 2014 gestiegen 
sind (ein Plus von rund 79 %) . Dennoch sind die Verkaufszahlen der Digitalausgaben im Vergleich 
zur verkauften Printauflage derzeit noch unbedeutend . Insbesondere können Digitalausgaben die 
Rückgänge der Printauflagen bislang nicht ausgleichen . Die Verlage hoffen angesichts der inzwi-
schen weit verbreiteten mobilen elektronischen Lesegeräte wie Smartphones, Tablet-Computer 
und eReader jedoch auf eine Fortsetzung des positiven Verkaufstrends .

Einen Überblick über die Auflagenentwicklung der einzelnen Gattungen der Tageszeitungen 
sowie der Sonntagszeitungen gibt Abbildung III – 45 . Danach sind vor allem die lokalen und regio-
nalen Abonnement-Tageszeitungen von größeren Auflagenverlusten betroffen .  

676 Dazu zählen neben den über regionalen Titeln (s. Tabelle  III – 38) auch die regionalen Titel „B. Z. am Sonntag“, „Morgen-
post am Sonntag“ und „Rheinpfalz am Sonntag“/„Pirmasenser Sonntags zeitung“.

Abbildung  III – 45: Auflagenentwicklung bei Tageszeitungen (jeweils bezogen auf das 1. Quartal)

Quelle: IVW .
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Titelzahl und Auflagenhöhe der Tages- und Sonntagszeitungen nehmen seit geraumer Zeit ab 
(siehe Tabelle  III – 32) .

Die horizontale Konzentration hat im deutschen Zeitungsmarkt weiter zugenommen und einen 
neuen Höchstwert erreicht . Die zehn auflagenstärksten Verlagsgruppen haben im 1 . Quartal 2014, 
bezogen auf die Gesamtauflage der Tagespresse, zusammen einen Marktanteil von rund 59,3 % 
erzielt (2012: 59,1 %) . Bei den Abonnement-Tageszeitungen kommen die fünf auflagenstärksten 
Verlagsgruppen auf einen Anteil von 36,0 % (2012: 34,3 %; vor zehn Jahren noch 28,8 %) . Im Seg-
ment der Kaufzeitungen wird seit Jahren fast die gesamte Auflage von den fünf größten Anbietern 
gestellt .677

677 Vgl. Horst Röper, Zeitungs markt 2014: Erneut Höchst wert bei Pressekonzentra tion – Daten zur Konzentra tion der Tages-
presse in der Bundes republik Deutschland im I. Quartal 2014, in: Media Perspektiven 5/2014, S. 254.

Abbildung  III – 47: Reichweiten der Tageszeitungen 2009 und 2014 (in %)

Quelle: MA 2009/ MA 2014  – Tageszeitungen; deutschsprachige Bevölkerung ab 14  Jahren .

Abbildung  III – 46: Verkaufte Auflage 2. Quartal 2014 (in Mio.)

Quelle: ZMG-Auflagenstatistik der deutschen Zeitungen 2 . Quartal 2014, Basis: IVW-Quartalsauflagenliste II/2014 .
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Der Zeitungsmarkt hat mit nachlassenden Werbeumsätzen und einer kontinuierlich sinkenden 
Gesamtauflage zu kämpfen . Die Werbeeinnahmen der Tageszeitungen sind in den vergangenen 
zehn Jahren um mehr als ein Drittel zurückgegangen, die Gesamtauflage im gleichen Zeitraum 
um rund ein Viertel gesunken . Dabei sind zwar nur wenige Zeitungstitel vollständig eingestellt 
worden, allerdings wurden im Bereich der Regionalzeitungen einige Lokalausgaben eingestellt 
oder zusammengelegt .678 Dies geht zu Lasten der publizistischen Vielfalt .

Als Maßstab für die bestehende publizistische Vielfalt ist die Zeitungsdichte relevant, d . h . die 
Anzahl der pro Region bzw . pro Kopf verfügbaren Tageszeitungen mit lokalen oder regionalen 
Informationen . Von sämtlichen deutschen Kreisen und kreisfreien Städten waren im Jahr 2012 
58,7 % Zeitungsmonopole, 35,3 % verfügten über ein Angebot von zwei Tageszeitungen mit loka-
len und regionalen Informationen, nur 5,6 % konnten mit mehr als zwei konkurrierenden Tages-
zeitungen aufwarten .679 Der Anteil der Wohnbevölkerung, dem nur eine lokale oder regionale 
Tageszeitung zur Verfügung steht, vergrößert sich in den letzten Jahrzenten kontinuierlich und 
erreichte im Jahr 2012 mit 44 % einen vorläufigen Höchstwert (siehe Tabelle  III – 33) .

Printmedien kommt im Rahmen des Medienkonsums eine große Bedeutung zu, insbesondere 
Zeitungen genießen dabei eine hohe Glaubwürdigkeit: Nach einer Repräsentativbefragung680 des 
Instituts für Demoskopie (IfD) Allensbach halten 85 % der Bevölkerung ab 16  Jahre Zeitschriften 
und Tageszeitungen für besonders zuverlässige und glaubwürdige Informationsquellen . Fernsehen 
und Radio schätzen 83 % der Bundesbürger als besonders zuverlässig und glaubwürdig ein, Online-
Medien dagegen nur 32 % . Ein nahezu identisches Bild zeigt sich bei der Frage, in welchen Medien-
gattungen besonders gut recherchierte und sachkundige Berichte beziehungsweise Beiträge zum 

678 Vgl. Horst Röper, Zeitungs markt 2014: Erneut Höchst wert bei Pressekonzentra tion – Daten zur Konzentra tion der Tages-
presse in der Bundes republik Deutschland im I. Quartal 2014, in: Media Perspektiven 5/2014, S. 254/255.

679 Walter J. Schütz, Deutsche Tagespresse 2012, in: Media Perspektiven 11/2012, S. 586.
680 „Attraktivi tät von Print“, Befra gung von 1.487 Personen im Auftrag des Ver bandes Deutscher Zeitschriften verleger (VDZ) 

anläss lich des „Publis hers’ Summit 2013“ in Berlin.

Tages- und Sonntagszeitungen
Anzahl verkaufte Auflage in Mio.

2013 362 20,4
2012 364 20,8
2011 370 21,6
2010 369 22,3
2009 373 23,2
2008 375 23,4
2007 376 24,0
2006 377 24,6
2005 377 25,1
2004 379 25,9
2003 381 26,4
2002 385 27,1
2001 385 27,9
2000 388 28,3
1999 393 28,5
1998 398 29,0
1997 402 29,4
1996 408 29,9
1995 414 30,2
1994 420 30,5

Tabelle  III – 32: Entwicklung der Titelzahl und Auflagen von Tages- und Sonntagszeitungen

Quelle: Media Perspektiven, Basisdaten (zuletzt Ausgabe 2013) unter Bezug auf IVW-Auflagenliste (jeweils 4 . Quartal, 
2013: 3 . Quartal) .
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aktuellen Geschehen zu finden sind . Auch hier liegen die Printmedien mit 88 % an der Spitze, 
nahezu gleichauf mit Fernsehen und Radio (87 %) . Wiederum mit deutlichem Abstand folgen die 
Online-Medien (38 %) . Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt auch die Studie „Zeitungsqualitäten 
2014“ der Zeitungs Marketing Gesellschaft (ZMG): Bei sich widersprechenden Aussagen glaubt 
danach die Mehrheit am ehesten der Darstellung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (43 %) und 
in der Zeitung (21 %); das Internet (10 %) folgt erst auf Rang vier hinter dem öffentlich-rechtlichen 
Hörfunk (12 %) .681

2.1.2.2.1 Regionale und lokale Abonnement-Tageszeitungen

Regionale und lokale Abonnement-Tageszeitungen sind mit einer verkauften Auflage von 12,6 Mio . 
Exemplaren (s . Abbildung  III – 46) und einer Reichweite von 51,1 % (s . Abbildung  III – 47) die auf-
lagen- und reichweitenstärkste Zeitungsgattung . Dabei sind in den letzten Jahren deutliche Auf-
lagen- und Reichweitenverluste zu verzeichnen: Im letzten Berichtszeitraum erzielten die regionalen 
und lokalen Abonnement-Tageszeitungen noch eine verkaufte Auflage von 13,9  Mio . Exemplaren 
bei einer Reichweite von 59,1 % .682

Abonnement-Tageszeitungen und Straßenverkaufszeitungen sind nach ständiger Verwaltungs-
praxis und höchstrichterlicher Rechtsprechung zur deutschen Fusionskontrolle verschiedenen Leser-
märkten zuzuordnen . Straßenverkaufszeitungen unterscheiden sich sowohl von regionalen als auch 
von überregionalen Abonnement-Tageszeitungen in der Breite und Tiefe der Berichterstattung, 
der Art der Darstellung sowie in Nachrichten- und Berichtsschwerpunkten .683 Vor diesem Hin ter-
grund wird auf den Markt der Straßenverkaufszeitungen nachfolgend gesondert eingegangen .

Bei einer bundesweiten Betrachtung der verkauften Auflagen von regionalen Abonnement-
Tageszeitungen liegen die Südwestdeutsche Medien Holding (SWMH) mit einem Marktanteil von 
11 % und die Funke Mediengruppe mit einem Marktanteil von 10,9 % fast gleichauf an der Spitze . 
An dritter Stelle folgt Madsack mit einem Marktanteil von rund 9,3 % (siehe Tabelle  III – 34) . Die 

681 ZMG Studie „Zeitungs quali täten 2014“, S. 39, (Basis: Bevölke rung ab 14 Jahren, Quelle: ZMG-Bevölke rungs umfrage 2012).
682 Siehe Konzentra tions bericht der KEK, 2010, S. 186 f.
683 Vgl. z. B. BGH, Beschluss vom 29. 09. 1981 –  Zeitungs markt München (Axel Springer Verlag/Münchener Merkur/ tz)  – 

WuW/ E BGH 1854, 1856 f.; BGH, Beschluss vom 26. 05. 1987 –  WuW/ E BGH  2425, 2428  – Nieder rheini sche Anzeigen-
blätter; BKartA, Ab mahnung vom 17. 11. 2005 – Axel Springer AG/ProSiebenSat.1 Media AG, S. 27 f.; BKartA, Ent schei dung 
vom 11. 02. 2009, Az.: B6-15/09  – Erwerb der BV Deutsche Zeitungs holding GmbH und BVZ Berliner Medien GmbH 
durch den Verlag M. DuMont Schauberg.

Kreis/kreis-
freie Städte

eine Zeitung mindestens zwei Zeitungen
Kreis/kreisfreie 

Städte
Wohnbevölkerung  

in Deutschland
Kreis/kreisfreie 

Städte
Wohnbevölkerung  

in Deutschland
insgesamt Anzahl in % (in %) Anzahl in % (in %)

2012 402 236 58,7 44,0 166 41,3 56,0
2008 413 239 57,9 42,4 174 42,1 57,6
2006 439 261 59,4 42,5 178 40,6 57,5
2004 439 256 58,3 42,1 183 41,7 57,9
2001 440 246 55,9 41,9 194 44,1 58,1
1999 440 244 55,5 41,4 196 44,5 58,6
1997 439 242 55,1 41,1 197 44,9 58,9
1993 543 296 54,5 38,8 247 45,5 61,2

Tabelle  III – 33: Zeitungsdichte: Anzahl der Zeitungen mit lokalen Informationen pro Kreis/kreisfreie Stadt 
und im Bundesdurchschnitt

Quelle: Walter J . Schütz, „Deutsche Tagespresse 2012“, Media Perspektiven 11/2012, S . 586 und „Deutsche Tagespresse 
2008“, Media Perspektiven 9/2009, S . 475 .
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nach verkaufter Auflage zehn größten Verlage vereinen über 60 % Marktanteil in diesem Bereich . 
Mit den Verkäufen der Tageszeitungen „Berliner Morgenpost“, „Hamburger Abendblatt“ und „Ber-
gedorfer Zeitung“ an die Funke Mediengruppe hat sich der Springer-Konzern, wie zuvor bereits 
angekündigt, vollständig aus den regionalen Abonnement-Tageszeitungsmärkten zurückgezogen .

Verlagsgruppe Titel (Mo.–Sa.) ∅ Auflage pro 
Ausgabe 

(IVW  II/2014)

Markt-
anteil

Reichweite 
MA  II 2014

in % in Mio. in %

Südwestdeutsche 
Medien Holding 
(SWMH)

Südwest Presse (Gesamtausgabe inkl . aller Lokal- 
  ausgaben1)) 290 .936 0,77 1,1

Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten  
  (inkl . Lokalausgaben, SZ: Leonberger Kreiszeitung,  
  SN: Fellbacher Zeitung, Marbacher Zeitung und  
  Kornwestheimer Zeitung)

188 .889 0,51 0,7

Schwarzwälder Bote 118 .771 – –
Freies Wort/Südthüringer Zeitung 96 .316 – –
Märkische Oderzeitung 79 .305 – –
Frankenpost 56 .162 – –
Neue Presse Coburg2) 23 .721 – –
Waiblinger Kreiszeitung 14 .677 – –
Die Oberbadische 11 .853 – –
Bietigheimer Zeitung 11 .559 – –
Oranienburger Generalanzeiger 10 .304 – –
Lahrer Zeitung 9 .036 – –

Medien Union3) Freie Presse 253 .760 0,63 0,9
Die Rheinpfalz 219 .382 0,76 1,1

gesamt 977.890 11,0

Funke Westdeutsche Allgemeine Zeitung

629 .4214)
Westfälische Rundschau
Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein-Zeitung
Westfalenpost
Ostthüringer Zeitung

272 .041Thüringische Landeszeitung5)
Thüringer Allgemeine
Hamburger Abendblatt 188 .749 0,50 0,7
Braunschweiger Zeitung 146 .528 0,41 0,6
Berliner Morgenpost (Mo .–So .) 111 .147 0,28 0,4
Bergedorfer Zeitung 15 .595 – –
Harz-Kurier 14 .988 – –

gesamt 1.378.469 10,9

Madsack Leipziger Volkszeitung 200 .696 0,47 0,67
Hannoversche Allgemeine Zeitung 180 .905 1,45 2,2Neue Presse (Hannover)
Ostseezeitung 140 .049 – –
Märkische Allgemeine Zeitung 125 .149 0,39 0,55
Lübecker Nachrichten (Di .–So .) 95 .658 – –
Kieler Nachrichten 85 .561 – –
Nordkurier 79 .011 – –
Aller-Zeitung/ Wolfsburger Allgemeine 36 .392 – –
Göttinger Tageblatt 29 .630 – –
Cellesche Zeitung 27 .455 – –
Oberhessische Presse 26 .212 – –
Dresdner Neueste Nachrichten 24 .529 0,05 0,1
Waldeckische Landeszeitung/Frankenberger Zeitung 21 .297 – –
Peiner Allgemeine Zeitung 19 .210 – –
Schaumburger Nachrichten 15 .277 – –

Tabelle  III – 34: Bundesweite Marktanteile der größten Verlagsgruppen bei regionalen und lokalen Abon-
ne  ment-Tageszeitungen

Quelle: IVW,  AG .MA; die Zuordnung von Zeitungstiteln zu den Verlagsgruppen basiert auf der Darstellung von Horst 
Röper in Media Perspektiven 5/2014 sowie Unternehmensangaben .

➝



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 197

Verlagsgruppe Titel (Mo.–Sa.) ∅ Auflage pro 
Ausgabe 

(IVW  II/2014)

Markt-
anteil

Reichweite 
MA  II 2014

in % in Mio. in %

Naumburger Tageblatt 12 .561 – –
Segeberger Zeitung 11 .171 – –
Täglicher Anzeiger 9 .834 – –
Gelnhäuser Neue Zeitung 8 .631 – –
Eichsfelder Tageblatt 7 .704 – –
Alfelder Zeitung 7 .235 – –
Gandersheimer Kreisblatt 4 .228 – –

gesamt 1.508.523 9,3

Ippen Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) 208 .774 – –
Münchner Merkur 190 .389 0,97 1,4
Westfälischer Anzeiger 135 .024 – –
Oberbayerisches Volksblatt 64 .937 – –
Offenbach-Post 37 .445 – –
Soester Anzeiger 34 .463 – –
Kreiszeitung Syke 26 .102 – –
Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide 16 .248 – –
Altmark-Zeitung 15 .589 – –
Hersfelder Zeitung 13 .726 – –
Werra-Rundschau 10 .200 – –
Rotenburger Kreiszeitung 9 .466 – –
Schongauer Nachrichten 8 .747 – –
Isenhagener Kreisblatt 5 .473 – –
Leine Deister Zeitung 5 .043 – –
Dieburger Anzeiger/Groß-Zimmerner Lokal-Anzeiger 
  (3  ×  wö .) 3 .403 – –

Wildeshauser Zeitung 2 .363 – –
Fehmarnsches Tageblatt 2 .253 – –
Heiligenhafener Post (3  ×  wö .) 1 .776 – –

gesamt 791.421 6,3

Rheinisch- 
Bergische Verlags-
gesellschaft

Rheinische Post 321 .056 0,86 1,2
Saarbrücker Zeitung 137 .399 0,45 0,6
Trierischer Volksfreund 85 .849 – –
Pfälzischer Merkur 7 .236 – –
Lausitzer Rundschau 81 .790 – –
Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten 115 .232 – –

gesamt 748.562 5,9

DDVG6) Sächsische Zeitung7) (Mo .–Sa ./ So .) 237 .443 0,63 0,9
Neue Westfälische 233 .450 – –
Freies Wort/Südthüringer Zeitung 96 .316 – –
Frankenpost 56 .162 – –
Nordbayerischer Kurier 34 .647 – –
Neue Presse Coburg2) 23 .721 – –
Cuxhavener Nachrichten 11 .066 – –
Döbelner Anzeiger7) 9 .149 – –
Niederelbe Zeitung 8 .368 – –

gesamt 710.322 5,6

Verlagsgruppe 
Augsburger 
 Allgemeine

Augsburger Allgemeine 321 .596 0,57 0,8
Allgäuer Zeitung 0,21 0,3
Main Post 122 .061 0,41 0,6
Obermain Tagblatt 11 .236 – –
Südkurier 127 .996 – –
Memminger Zeitung 19 .815 – –
Nordkurier 79 .011 – –

gesamt 681.715 5,4

Tabelle  III – 34: Bundesweite Marktanteile der größten Verlagsgruppen bei regionalen und lokalen Abon-
ne  ment-Tageszeitungen

Quelle: IVW,  AG .MA; die Zuordnung von Zeitungstiteln zu den Verlagsgruppen basiert auf der Darstellung von Horst 
Röper in Media Perspektiven 5/2014 sowie Unternehmensangaben .

➝

➝



198
 

Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

2.1.2.2.2 Straßenverkaufszeitungen

Nach den regionalen Abonnement-Tageszeitungen stellen Straßenverkaufszeitungen mit einem 
bun desweiten Marktvolumen von rund 3,1 Mio . verkauften Exemplaren (s . Abbildung  III – 46) und 
einer Reichweite von 18,1 % (s . Abbildung III – 47) die zweitgrößte Zeitungsgattung dar . Auch dieser 
Markt ist –  stärker noch als der Bereich der Abonnementzeitungen  – von Auflagen- und Reich-
weiten rückgängen betroffen .684 Im letzten Berichtszeitraum erzielten die Straßenverkaufszeitungen 

684 Vgl. auch Walter J. Schütz, Deutsche Tagespresse 2012, in: Media Perspektiven 11/2012, S. 582 ff.

Verlagsgruppe Titel (Mo.–Sa.) ∅ Auflage pro 
Ausgabe 

(IVW  II/2014)

Markt-
anteil

Reichweite 
MA  II 2014

in % in Mio. in %

DuMont Kölner Stadt-Anzeiger/Kölnische Rundschau 303 .333 – –
Mitteldeutsche Zeitung 191 .651 – –
Berliner Zeitung 116 .957 – –

gesamt 611.941 4,9

FAZ-Gruppe Frankfurter Neue Presse/Höchster Kreisblatt/ Taunus 
Zeitung/Nassauische Neue Presse/Rhein-Main- 
Zeitung/Frankfurter Rundschau (RheinMainMedia)8)

213 .715 – –

Märkische Allgemeine 125 .149 0,39 0,6

gesamt 338.864 2,7

Gruner  + Jahr Sächsische Zeitung7) (Mo .–Sa ./ So .) 237 .443 0,63 0,9
Döbelner Anzeiger7) 9 .149 – –

gesamt 246.592 2,0

Bauer Volksstimme 181.634 1,4 0,55 0,8

DvH Medien 
GmbH

Der Tagesspiegel (Mo .–So .) 122 .012 0,23 0,3
Potsdamer Neueste Nachrichten 8 .157

gesamt 130.169 1,0

∑ Auflage der ausgewiesenen Titel 8.102.4429) 66,49)

Gesamtauflage regionaler und lokaler Abonnement-Tageszeitungen ~12.600.00010) 100

1)  Diese sind: Die Neckarquelle, Alb Bote, Neue Kreis-Rundschau, Heidenheimer Neue Presse, Haller Tagblatt, Gmünder Tagespost, 
Schwäbische Post, Geislinger Zeitung, NWZ Neue Württembergische Zeitung, Schwäbische Donau Zeitung, Zollern-Alb-Kurier mit 
Schmiecha-Zeitung, Hohenzollerische Zeitung, Metzinger-Uracher Volksblatt, Der Ermstalbote mit Reutlinger Nachrichten, Pfullinger 
Zeitung, Ehinger Tagblatt, Schwäbisches Tagblatt mit Rottenburger Post und Steinlach-Bote, Neckar-Chronik, Heidenheimer Zeitung, 
Tauber-Zeitung, Hohenloher Tagblatt, Schwäbische Donau Zeitung Neu-Ulm.     2)  Den Titel rechnet das Bundeskartellamt der 
WAZ-Gruppe auch ohne eine Kapitalbeteiligung zu, da der Verlag der WAZ im Rahmen eines Gleichordnungskonzerns verbunden 
ist (vgl. Beschluss vom 12. 01. 2000, B6-22131-U-118/98).     3)  Die Medien Union ist in Höhe von 45,9 % an der SWMH beteiligt und 
damit größte Anteilseignerin.     4)  Inklusive Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung (Mo.–Sa.), Funke-Beteiligung: 24,8 %.     5)  Die 
Südwestdeutsche Medien Holding GmbH (SWMH) hält über den Süddeutschen Verlag 70 %, die DDVG hält 30 %.     6)  Die DDVG 
ist auch an der Verlagsgesellschaft Madsack beteiligt (die ddvg hält 26 % an der persönlich haftenden und geschäftsführenden Dr. 
Erich Madsack GmbH; hinsichtlich der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH  & Co KG liegt die Beteiligungshöhe etwas niedriger).     
7) Am Verlag der Sächsischen Zeitung, zu dem auch die Verlage der Morgenpost Sachsen (Kaufzeitung) und des Döbelner Anzei-
gers gehören (s. Tabelle  III – 25), sind Gruner  + Jahr mit 60 % und die DDVG mit 40 % beteiligt.     8)  Die Frankfurter Rundschau 
erscheint in einer Stadt- und in einer Deutschlandausgabe sowie in Regionalausgaben. Vor diesem Hintergrund wird die Frankfurter 
Rundschau hier (auch) den regionalen und lokalen Abonnement-Tageszeitungen zugezählt.     9)  Die Auflagenzahlen von Zeitun-
gen, an denen parallel zwei oder mehr der in der Tabelle ausgewiesenen Verlage beteiligt sind, wurden im Rahmen der berechne-
ten Gesamtauflage der ausgewiesenen Titel nur einmal berücksichtigt (Auflagensumme unbereinigt: 8.372.755). Im Rahmen der 
Marktanteilsermittlung der ausgewiesenen Verlagsgruppen wurden die auf diese Zeitungen entfallenden Marktanteile jedoch mehr-
fach berücksichtigt.     10)  Vgl. Abbildung  III – 46.

Tabelle  III – 34: Bundesweite Marktanteile der größten Verlagsgruppen bei regionalen und lokalen Abon-
ne  ment-Tageszeitungen

Quelle: IVW,  AG .MA; die Zuordnung von Zeitungstiteln zu den Verlagsgruppen basiert auf der Darstellung von Horst 
Röper in Media Perspektiven 5/2014 sowie Unternehmensangaben .
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noch eine verkaufte Auflage von 4 Mio . Exemplaren bei einer Reichweite von 21 % .685 Die einzige 
über regionale Kaufzeitung „Bild“ hat gegenüber dem Jahr 2012 einen Auflagenverlust von an-
nähernd 14 % erlitten . Auch die anderen Kaufzeitungen weisen ähnlich hohe Auflagenverluste aus .686

Seit Jahrzehnten weist der Markt der Straßenverkaufszeitungen die höchste Konzentration 
im  Zeitungsbereich auf . Fünf Anbieter teilen diesen Markt unter sich auf . Dabei kommt der 
Axel  Springer SE, auf die fast 80 % der gesamten Verkaufsauflage entfallen, eine herausragende 
Position zu .

Die „Bild“-Zeitung ist nach eigenen Angaben der Axel Springer SE „Europas größte Tages-
zeitung“ .687 Sie erreichte im 2 . Quartal 2014 eine durchschnittliche Auflage von 2 .320 .143  Exem-
plaren pro Monat . Die britische „The Sun“ kam im Juli 2014 auf eine durchschnittliche Auflage von 
2 .057 .302 Stück .688 In Deutschland hat die „Bild“-Zeitung eine marktbeherrschende Stellung bei den 
Straßenverkaufszeitungen inne . Sie wird als einzige Straßenverkaufszeitung bundesweit verbreitet 
und erscheint in einer Bundesausgabe sowie in 25 Regionen als Regionalausgabe mit ergänzenden 
lokalen Berichten (z . B . „Bild Berlin-Brandenburg“) .689 Im überwiegenden Teil Deutschlands ist die 
„Bild“-Zeitung keinerlei Wettbewerb durch andere Straßenverkaufszeitungen ausgesetzt . Konkurrie-
rende Blätter gibt es in den Regionen Berlin, Hamburg, München, Köln/Bonn/Düsseldorf und 
Dresden/Chemnitz .

Das Bundeskartellamt hat in seiner Untersagungsentscheidung zur Übernahme der ProSieben-
Sat .1 Media AG durch die Axel Springer SE (seinerzeit noch Axel Springer AG) einen bundesweiten 
Markt der Straßenverkaufszeitungen abgegrenzt und die Marktbeherrschung der „Bild“-Zeitung 
auf diesem Markt festgestellt .690 Geht man davon aus, dass die „Bild“-Zeitung die einzige national 

685 Siehe Konzentra tions bericht der KEK, 2010, S. 186 f.
686 Vgl. Horst Röper, Daten zur Konzentra tion der Tagespresse in der Bundes republik Deutschland im I. Quartal 2014, in: 

Media Perspektiven 05/2014.
687 www.axelspringer.de/media/cw_mediafactsheet_de_87010. html (Abruf: 08/2014).
688 www.pressgazette.co.uk/july-national-newspaper-abcs-all-titles-down-year-year-times-best-performing-second-month-

running (Abruf: 08/2014).
689 www.axelspringer-mediapilot.de/portrait/Bild-Regional-BILD-REGIONAL_723232. html (Stand: 08/201).
690 Bundes kartellamt, Beschluss vom 19. 01. 2006, Az.: B6-103/05, S. 42 f.

Titel (Mo.–Sa.) Kernverbreitungs-
gebiet

Verlagsgruppe Auflage  
II/2014

Reichweite 
MA  II 2014

in % in Mio. in %

Bild bundesweit Springer 2 .320 .143 75,1 11,32 16,1
B . Z . Berlin 124 .640 4,0 0,43 0,6

Springer gesamt 2.444.783 79,1

Express Bonn/Düsseldorf DuMont Schauberg 157 .934 5,1 0,51 0,7
Berliner Kurier (Mo .–Sa ./ So .) Berlin 100 .230 3,2 0,26 0,4
Hamburger Morgenpost 
(Mo .–Sa ./ So .)

Hamburg 96 .887 3,1 0,34 0,5

DuMont Schauberg gesamt 355.051 11,5

Abendzeitung München, Nürnberg Balle 73 .272 2,4 0,22 0,3
tz München Ippen 130 .650 4,2 0,26 0,4
Morgenpost Sachsen  
(gesamt, d . h . Dresdner  
Morgenpost u . Chemnitzer 
Morgenpost; (Mo .–Sa ./ So .))

Dresden/Chemnitz Gruner  + Jahr 85 .706 2,8 0,22 0,3

gesamt 3.089.462 100

Tabelle  III – 35: Auflage, Reichweite und bundesweiter Marktanteil von Straßenverkaufszeitungen

Quelle: IVW,  AG .MA
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verbreitete Straßenverkaufszeitung ist, beträgt ihr Marktanteil 100 % . Bezieht man auch sämtliche 
– nur regional verbreitete – Straßenverkaufszeitungen in den Markt ein, so liegt der bundesweite 
Marktanteil der „Bild“-Zeitung bei 75,1 % (siehe Tabelle  III – 35) . Zusammen mit der von der Axel 
Springer  SE in Berlin herausgegebenen Straßenverkaufszeitung „B . Z .“ beträgt der Marktanteil 
79,1 % . Die Marktanteile der ohnehin nur regional aktiven Wettbewerber liegen deutlich darunter . 
Die Reichweite von „Bild“ liegt bei 11,32 Mio . Lesern täglich . Damit erreicht „Bild“ täglich (montags 
bis samstags) 16,1 % der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14  Jahren .

Die Tabelle  III – 36 stellt die „Bild“-Zeitung den konkurrierenden Straßenverkaufszeitungen auf 
regionalen Märkten gegenüber . Dabei ergibt sich, dass nur in den Regionen Dresden, Köln/Bonn 
und München die jeweilige Regionalausgabe der „Bild“-Zeitung von einer regionalen Straßenver-
kaufszeitung einer anderen Verlagsgruppe übertroffen wird . Marktführer in Berlin ist mit der „B . Z .“ 
eine weitere Kaufzeitung der Axel Springer SE .

2.1.2.2.3 Überregionale Abonnement-Tageszeitungen

Überregionale Abonnement-Tageszeitungen erzielen mit einer Reichweite von insgesamt 4,7 % 
(s .  Abbildung  III – 47) im Vergleich zu regionalen Abonnement-Tageszeitungen und Kaufzeitun-
gen  eine geringere Verbreitung . Die verkaufte Auflage der überregionalen deutschsprachigen 
Abonne ment-Tageszeitungen lag im 2 . Quartal 2014 bei rund 1,13 Mio . Exemplaren (s . Tabelle III – 37 
und Abbildung  III – 46) . Hinsichtlich der erzielten Marktanteile ist die „Süddeutsche Zeitung“ 

Verbreitungsgebiet Titel (Mo.–Sa.) Verlagsgruppe Auflage 
II/2014

Marktanteil 
in %

Großraum Berlin Bild Berlin/Brandenburg Springer 83 .001
B . Z . 124 .640

Springer gesamt 207 .641 67,4
Berliner Kurier (Mo .–Sa ./ So .) DuMont 100 .230 32,6

gesamt 307.871 100,0

Großraum Chemnitz Bild Chemnitz Springer 34 .069 59,5
Chemnitzer Morgenpost (Mo .–Fr .) Gruner  + Jahr 23 .150 40,5

gesamt 57.219 100,0

Großraum Dresden Bild Dresden Springer 44 .863 45,7
Dresdner Morgenpost (Mo .–Fr .) Gruner  + Jahr 53 .411 54,3

gesamt 98.274 100,0

Großraum Köln/Bonn Bild Köln-Bonn Springer 46 .600 27,1
Express Köln-Bonn (Mo .–Sa ./ So .) DuMont 125 .311 72,9

gesamt 171.911 100,0

Großraum Düsseldorf Bild Düsseldorf Springer 56 .077 65,0
Express Düsseldorf DuMont 30 .182 35,0

gesamt 86.259 100,0

Großraum Hamburg Bild Hamburg Springer 184 .797 65,6
Hamburger Morgenpost (Mo .–Sa ./ So .) DuMont 96 .887 34,4

gesamt 281.684 100,0

Großraum München Bild München Springer 85 .731 29,6
Abendzeitung Ausgabe München Balle 73 .272 25,3
tz Ippen 130 .650 45,1

gesamt 289.653 100,0

Saarland Bild Saarland Springer 45 .617 100,0

Tabelle  III – 36: Auflage von Straßenverkaufszeitungen in regionalen Märkten

Quelle: IVW .



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 201

die  führende überregionale Abonnement-Tageszeitung, gefolgt von der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“ und der „Welt“, deren Auflage nur zusammen mit der „Welt Kompakt“ ausgewiesen 
wird .

2.1.2.2.4 Sonntagszeitungen

Die Sonntagszeitungen sind darauf ausgerichtet, den Leser am Sonntag mit tagesaktuellen Infor-
mationen zu versorgen und verlieren –  wie jedes tagesaktuelle Printmedium  – regelmäßig mit 
Erscheinen der nächsten Tageszeitung ihre Aktualität . Von den Sonntagsausgaben, die von einigen 
Tageszeitungen herausgegeben werden, unterscheiden sich die „eigenständigen“ überregionalen 
Sonntagszeitungen durch Themenauswahl und Tiefe der Berichterstattung sowie eine eigene 
Redaktion . Sonntagszeitungen sind wegen ihrer speziellen Ausrichtung auf den Sonntag als „Lese-

Titel (Mo.–Sa.) Verlag/Hauptgesellschafter Auflage
II/2014
(I/2013)

Marktanteil
in %1)

(bezogen auf 
verkaufte 

 Auflagen I/2013)

Reichweite
MA  II 2014 

 

in Mio. in %

Süddeutsche Zeitung Süddeutscher Verlag GmbH, München
– Südwestdeutsche Medienholding GmbH 

(81,25 %)
– SV A . und A . Friedmann Holding GmbH 

(9,75 %)
– SV Dr . Johannes Friedmann GmbH  & Co . 

KG (9 %)

397 .033
(402 .422)

31,2 1,29 1,8

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 
Frankfurt am Main
– Fazit-Stiftung Gemeinnützige Verlags-

gesellschaft mbH (56,37 % direkt  + 
 weitere indirekte Anteile)

306 .779
(338 .478)

26,3 0,75 1,1

Die Welt (+ Welt 
Kompakt, Mo .–Fr .)

Axel Springer  AG, Berlin 208 .045
(229 .137)

17,8 0,70 1,0

Handelsblatt  
(Mo .–Fr .)

Handelsblatt GmbH, Düsseldorf
– Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH 

(100 %)

121 .334
(140 .728)

10,9 0,47 0,7

Frankfurter 
 Rundschau

Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main 
GmbH, Frankfurt am Main
– Frankfurter Societät (55 %)
– FAZ GmbH (35 %)
– Karl Gerold Stiftung (10 %)

k . A .
(87 .136)

6,8 – –

Die Tageszeitung  
(taz)

taz Verlags- und Vertriebs GmbH, Berlin
– taz-Genossenschaft (ca .  6 .000  Mitglieder)

58 .144
(56 .518)

4,4 0,24 0,4

Neues Deutschland Neues Deutschland Druckerei und Verlag 
GmbH, Berlin
– Communio Beteiligungsgenossenschaft 

eG (50 %)
– Föderative Verlags-, Consulting- und 

Handels GmbH/Die Linke (50 %)

31 .316
(34 .201)

2,7 – –

gesamt 1.122.6511)
(1.288.620)

–
(100)

1)  Summe der verkauften Auflage ohne die Frankfurter Rundschau, deren Auflagenzahlen seit dem 1. Quartal 2013 nicht mehr 
gesondert ausgewiesen werden. Für die Marktanteilsberechnung der überregionalen Abonnement-Tageszeitungen wird daher auf 
die Auflagenzahlen des 1. Quartals 2013 zurückgegriffen.

Tabelle  III – 37: Überregionale Abonnement-Tageszeitungen

Quelle: Unternehmensangaben, IVW,  AG .MA .
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tag“ von den anderen Wochenzeitungen und wöchentlich erscheinenden aktuellen Zeitschriften 
zu unterscheiden und bilden kartellrechtlich einen eigenen Markt .691

Überregionale Sonntagszeitungen sind die „Bild am Sonntag“, die „Welt am Sonntag“ und die 
„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ . „Bild am Sonntag“ und „Welt am Sonntag“ werden von 
der Axel Springer SE herausgegeben . Die „Bild am Sonntag“ ist mit einem Marktanteil von rund 
62 % marktbeherrschend (siehe Tabelle  III – 38) . Zudem verfügt die Axel Springer SE bei den Sonn-
tagszeitungen, anders als ihre Konkurrenten, über ein weitestgehend exklusives Vertriebsnetz, das 
die bundesweite Haushalts- und Einzelhandelsbelieferung sicherstellt .

2.1.2.2.5 Bewertung der Tagespresse im Rahmen  
der medienkonzentrationsrechtlichen Prüfung

Die KEK legt im Rahmen ihrer medienkonzentrationsrechtlichen Bewertung den Gesamtmarkt der 
Tagespresse zugrunde (Abonnement- und Kaufzeitungen sowie Sonntagsausgaben von Tageszei-
tungen und „eigenständige“ Sonntagszeitungen) .692 Mit Blick auf den für die KEK durch § 26 RStV 
vorgegebenen Bewertungsansatz zur Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht sind die 
unterschiedlichen Vertriebsformen der Tageszeitungen (Straßen-/Einzelverkauf, Abonnement) ohne 
Relevanz . Auch wenn gerade bei den Boulevard-Zeitungen der Vertrieb im Straßenverkauf mit 
dem damit verbundenen täglich zu schaffenden Kaufanreiz dazu führen mag, dass sich diese 
Zeitungsgattung in Erscheinungsbild und Inhalt von Abonnement-Tageszeitungen unterscheidet, 
so kann im Rahmen der Konzentrationskontrolle zur Sicherung der Meinungsvielfalt grundsätzlich 
auf eine getrennte Bewertung beider Zeitungstypen verzichtet werden . Bei der Beurteilung von 
Meinungsmacht im bundesweiten Fernsehen anhand des Indikators des Zuschaueranteils wird 
ebenfalls nicht nach Genre oder Vertriebsweg (Free-TV, Pay-TV) des Fernsehprogramms differen-
ziert .

Die KEK bezieht im Rahmen des § 26 Abs . 2 Satz  2 RStV Tageszeitungen als medienrelevanten 
verwandten Markt in die Prüfung vorherrschender Meinungsmacht ein .693 Dabei ist der von Tages-
zeitungen ausgehende Einfluss auf die Meinungsbildung nach den Vorgaben des § 26 Abs . 2 Satz 2 

691 Vgl. zur kartell recht lichen Ab gren zung von Tages zeitun gen, Sonntags zeitun gen und Wochen zeitun gen KG WuW/ E 
OLG  3804 und BGH, Beschluss vom 22. 09. 1987, WuW/ E BGH  2433  – Gruner  + Jahr/Zeit  II.

692 Vgl. Beschluss der KEK vom 10. 01. 2006 zur ge planten Über nahme der ProSiebenSat.1 Media  AG durch die Axel 
Springer  AG, Az.: KEK  293.

693 Vgl. Ent schei dung der KEK in Sachen ProSiebenSat.1 Media AG/Axel Springer AG, Az.: KEK 293; dort Prüfung des Tages-
zei tungs marktes im Rahmen des § 26 Abs. 1 RStV unter Anleh nung an die Vor gaben aus § 26 Abs. 2 Satz  2 RStV.

Titel Verbreitungsgebiet 
 (Schwerpunkt)

Typ Verlagsgruppe Auflage II/2014 
(IVW)

Reichweite
MA  II 2014

in % in Mio. in %

Bild am Sonntag bundesweit Kauf Springer 1 .191 .109 62,3 9,25 13,1
Welt am Sonntag
(inkl . WamS Kom-
pakt)

bundesweit, Regionalausgaben 
für Hamburg, Berlin, Nordrhein-
Westfalen und München/Bayern

Abo 401 .011 21,0 0,99 1,4

Springer gesamt 1.592.120 83,3

Frankfurter 
 Allgemeine 
 Sonntagszeitung

bundesweit Abo FAZ 319 .298 16,7 0,78 1,1

gesamt 1.911.418

Tabelle  III – 38: Überregionale Sonntagszeitungen

Quelle: IVW,  AG .MA .
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RStV in Zuschaueranteilen auszudrücken und denjenigen Zuschaueranteilen zuzuschlagen, die von 
mit den jeweiligen Zeitungsverlagen verbundenen privaten Fernsehveranstaltern im bundesweiten 
Fernsehen erzielt werden . Hierfür ist die von den Tageszeitungen ausgehende Meinungsbildungs-
relevanz zu derjenigen des Fernsehens nach vergleichbaren, den potenziellen Meinungseinfluss 
charakterisierenden Leistungsmerkmalen ins Verhältnis zu setzen . Das Bundesverfassungsgericht 
hat in seiner Rechtsprechung hinsichtlich der publizistischen Wirkung für die öffentliche Meinungs-
bildung auf die Kriterien Suggestivkraft, Breitenwirkung und Aktualität abgestellt (vgl . Kapitel  I 2 .1 
und  V 2 .1 .2) . Im Vergleich zum Fernsehen sind bei Tageszeitungen danach folgende Faktoren zu 
berücksichtigen: Tageszeitungen stellen wie das Fernsehen ein tagesaktuelles Medium dar, das 
Fernsehen ist jedoch aktueller . Auch die Tageszeitungsreichweite bleibt nach Marktuntersuchun-
gen deutlich hinter der Fernsehreichweite zurück .694 Der geringeren Reichweite steht allerdings 
eine hohe zeitliche und räumliche Disponibilität dieses Mediums gegenüber . So können Tageszei-
tungen unabhängig von den technischen Voraussetzungen an jedem beliebigen Ort und zu jeder 
beliebigen Zeit vom Leser konsumiert werden . Damit verbunden ist die Möglichkeit der wieder-
holten Nutzung (Verstärkungswirkung) .695 Bei der Suggestivkraft reichen Tageszeitungen nicht an 
das Fernsehen heran . Tageszeitungen nutzen die Kommunikationsformen Text und unbewegtes 
Bild; Ton und Bewegtbild stehen diesem Medium nicht zur Verfügung . Dies könnte sich allerdings 
durch die Fortentwicklung von digitalen Zeitungsangeboten in Zukunft ändern . Auch die einem 
Medium beigemessene Glaubwürdigkeit kann schließlich bei der Beurteilung des Einflusses auf 
die Meinungsbildung von Relevanz sein . Zeitungen genießen grundsätzlich eine hohe Glaubwür-
dig keit .696

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren hat die KEK den Meinungseinfluss der Tages-
presse zuletzt im Jahr 2006 mit zwei Drittel desjenigen des Fernsehens bewertet .697

2.1.2.3 Fazit

Im Tageszeitungsmarkt ist eine zunehmende horizontale Konzentrationsentwicklung auszuma-
chen .698 Wenige Verlagsgruppen erzielen hohe Marktanteile . Im Bereich der lokalen und regiona-
len Berichterstattung erreichen die nach verkaufter Auflage zehn größten Verlagsgruppen zusam-
men einen Marktanteil von rund 64 % . Knapp die Hälfte davon entfällt auf nur drei Verlage . Diesen 
steht eine Vielzahl kleiner und mittlerer Verlage gegenüber . Zudem nehmen die Gebiete, in denen 
Zeitungsmonopole bestehen, weiter zu . Dies betrifft deutlich mehr als die Hälfte der Kreise und 
kreisfreien Städte und damit 44 % der deutschen Wohnbevölkerung . Hier steht nur eine Tages-
zeitung mit lokalen oder regionalen Informationen zur Verfügung . Die höchste Konzentration im 
Zeitungsbereich weist der Markt der Straßenverkaufszeitungen auf, der von nur fünf Anbietern 
bedient wird . Fast 80 % der gesamten Verkaufsauflage entfallen dabei auf die Axel Springer SE . 
Eine Sonderstellung nimmt trotz starker Auflagenverluste weiterhin die bundesweit verbreitete 
„Bild“-Zeitung der Axel Springer SE ein, die mit 11,32  Mio . eine enorme Reichweite aufweist .

694 Nach der ARD/ZDF-Langzeit studie Massen kommunika tion er reichte das Fernsehen an einem Durch schnitts tag im Jahr 
2010 86 % der deutsch sprachigen Bevölke rung, die Tages zeitun gen 44,3 % (Mo.–So., 5:00  Uhr – 24:00  Uhr, Personen ab 
14  Jahre).

695 Dies gilt zunehmend auch für Fernsehangebote, die über mobile Endgeräte mittels Internet verbin dung oder ggf. DVB-T 
empfang bar sind und im Rahmen von Video-on-Demand-Diensten zu be liebiger Zeit und auch mehrfach ab gerufen 
werden können.

696 Vgl. oben III 2.1.2.2 am Ende.
697 Vgl. Beschluss der KEK i. S. Springer/ProSiebenSat.1, Az.: KEK  293.
698 Vgl. auch Aus führungen von Horst Röper in Media Perspektiven 5/2014, 5/2012 und 8/2008, jeweils: Daten zur Kon-

zentra tion der Tagespresse in der Bundes republik Deutschland.
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Einem Fortschreiten der horizontalen Konzentration durch Zusammenschlüsse, die sich auch 
negativ auf die Meinungsvielfalt auswirken kann, werden durch die Pressefusionskontrolle Grenzen 
gesetzt . Erhebliche negative Auswirkungen auf die Meinungsvielfalt durch diagonale Verflechtun-
gen von Tagespresse und bundesweitem Fernsehen sind weiterhin nicht auszumachen .

2.1.3 Programmzeitschriften

Programmzeitschriften haben aus ihrer Funktion heraus einen besonders engen Bezug zum Fern-
sehen . Ihr potenzieller Meinungseinfluss besteht in der unmittelbaren Beeinflussung der Programm-
auswahl: Neben der reinen Darstellung des Fernsehprogramms kann durch redaktionelle Teile, z . B . 
in Form von Spielfilmbewertungen, Hintergrundinformationen über Schauspieler oder den in 
Filmen behandelten Themen sowie sonstigen Präsentationen bestimmter Sendungen, Einfluss auf 
die Programmauswahl des Zuschauers genommen werden . Ein im Markt für Programmzeitschriften 
tätiges Verlagsunternehmen, das mit einem Fernsehveranstalter verflochten ist, hat potenziell die 
Möglichkeit, eigene Fernsehprogramme bevorzugt darzustellen und damit deren Erfolgschancen 
am Markt zu erhöhen . Aufgrund der freien verlegerischen Entscheidung über Inhalt und Ausrich-
tung von Presseerzeugnissen ist im Rahmen von Programmübersichten und Berichten über Sen-
dungen eine bevorzugte Berichterstattung über einen bestimmten Anbieter zwar zulässig, solange 
die Schwelle zur wettbewerbswidrigen redaktionellen Werbung nicht überschritten wird .699 Eine 
solche bevorzugte Berichterstattung kann jedoch nicht nur bezogen auf einzelne Sendungen zu 
höheren Zuschaueranteilen, sondern mittel- und längerfristig auch zu einer Verstärkung der Pu-
bli kumsbindung an bestimmte Programme führen . Der Einfluss kann dabei zusätzlich verstärkt 
werden, sofern den mit Fernsehveranstaltern verbundenen Programmzeitschriften Wettbewerbs-
vorteile wie etwa Zugriffsmöglichkeiten auf exklusives Bildmaterial und besondere Hintergrund-
informationen gewährt werden . Eine starke Stellung im Bereich der Programmzeitschriften ist für 
die Prüfung der Entstehung vorherrschender Meinungsmacht deshalb von besonderem Gewicht . 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung in Sachen DSF (BVerfGE 95, S . 163 (173)) 
ausdrücklich festgestellt, dass im Rahmen der Vielfaltsicherung auch vertikale Verflechtungen von 
Fernsehveranstaltern und Eigentümern von Programmzeitschriften zu berücksichtigen sind .

Die Herausgabe einer Programmzeitschrift kann Teil der vertikalen Integrationsstrategie eines 
Fernsehveranstalters sein . Zugleich stellt sie sich aus der Sicht eines diversifizierten Medienkon-
zerns als ein Fall diagonaler Konzentration dar, bei der ein Unternehmen seine Aktivitäten auf 
verschiedenen Medienmärkten miteinander verknüpft . Dabei spielen u . a . Strategien eine bedeu-
tende Rolle, die auf Synergievorteile in Form von Cross-Promotion abzielen . Unter Cross-Promotion 
ist im weitesten Sinne eine redaktionelle Überkreuzwerbung für unterschiedliche Produkte des 
Medienkonzerns zu verstehen .

Aufgrund ihres speziellen Fernsehbezugs betrachtet die KEK Programmzeitschriften getrennt 
von sonstigen Publikumszeitschriften . Dem Markt für Programmzeitschriften nicht zugerechnet 
werden die wöchentlichen kostenlosen Fernsehprogrammbeilagen in Zeitschriften oder Zeitungen 
(so genannte Supplements) .700 Diesen Supplements ist ein kleineres Format, ein geringerer Umfang 
der Berichterstattung und insbesondere ein wenig ausgeprägter redaktioneller Mantel zu eigen . 
Informationen zum Fernsehprogrammangebot werden darüber hinaus u . a . von Zeitungen, Zeit-
schriften, Internetangeboten von Verlagen und Fernsehsendern, Videotextseiten sowie im Bereich 
des digitalen Fernsehens durch elektronische Programmführer bereitgestellt . Auch aus der beglei-

699 Vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 14. 04. 2005, Az.: 5  U 96/04  – „TV Digital“; AfP 2005, S. 282 ff.
700 So auch das Bundes kartellamt, vgl. Beschluss vom 25. 04. 2014, B  6-98/13.
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tenden Berichterstattung sowie den Programmempfehlungen und -kritiken der Tages- und Sonn-
tagszeitungen ergeben sich erhebliche Einflussmöglichkeiten auf die Programmauswahl .701

Im Programmzeitschriftenmarkt sind gegenwärtig mit der Heinrich Bauer Verlag KG („Bauer 
Media“), der Hubert Burda Media Holding GmbH  & Co . KG („Burda Media“), der Klambt-Verlag 
GmbH  & Co KG („Mediengruppe Klambt“) und der Funke Mediengruppe GmbH  & Co . KGaA 
(„Funke Mediengruppe“) vier Verlagsgruppen aktiv . Von diesen sind Bauer Media und Burda Media 
auch an Veranstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen beteiligt . Die Funke Mediengruppe 
hält Beteiligungen im Bereich des Ballungsraumfernsehens (s . Tabelle  III – 39) .

2.1.3.1 Entwicklung des Marktes für Programmzeitschriften

Trotz gegenwärtig hohem und im Langzeittrend steigenden Fernsehkonsums702 sind die Auflagen-
zahlen und die Reichweite der Programmzeitschriften seit Jahren rückläufig . Dabei ist jedoch 
gegenwärtig noch nicht erkennbar, dass sie als Informationsquelle der Zuschauer bereits maßgeb-
lich an Bedeutung verloren hätten . Sie erreichen nach wie vor ein hohes Auflagenniveau und 

701 Im Gegen satz zur KEK bezieht das Bundes kartellamt EPG sowie Internet-Anwen dungen und Apps, die Programminforma-
tionen liefern, nicht in den Markt für Programm zeitschriften mit ein; vgl. Beschluss vom 25. 04. 2014, B  6-98/13.

702 Siehe dazu Kapitel  II 1.1, Tabelle  II – 6.

Verlage Programmzeitschriften Beteiligungen an bundes-
weiten Fernsehveranstaltern

Beteiligungen an Ballungs-
raumfernsehveranstaltern

Bauer auf einen Blick
Fernsehwoche
mein tv  & ich
tv Hören und Sehen
TV klar
TV Movie
TV Movie Digital XXL
tv!top
tv14
tvpur
tv world (Supplement)

RTL  II (31,5 %)

Burda TV Schlau
TV Spielfilm
TV Spielfilm XXL
TV Today
TV Today digital
Stern TV Magazin* (Supplement)

RTL  II (1,1 %)
BonGusto (83,5 %)

mittelbare Beteiligungen an den 
Veranstaltern von Franken .TV, 
münchen . tv und münchen .2**

Funke Gong
BILD  + FUNK
TVdirekt
nur TV
TV Sudoku
nur digital
TV für mich
Hörzu
TV Digital

NRW .TV (24,9 %)**

*  Die Zeitschrift STERN und die Fernsehprogrammbeilage STERN TV MAGAZIN gehören zum Verlag Gruner  + Jahr. Die komplette 
redaktionelle Erstellung sowie die Lithografie des STERN TV MAGAZIN erfolgt jedoch seit 2005 durch die zum Burda-Verlag gehö-
rende TV Spielfilm Verlag GmbH (Verlagsgruppe Milchstraße).     **  Siehe zum Ballungsraumfernsehen Kapitel  III 2.1.6.

Tabelle  III – 39: Verflechtungen von Programmzeitschriftenverlagen und Fernsehveranstaltern

Quelle: KEK
Stand: 07/2014
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stellen die reichweitenstärkste Gattung unter den Publikumszeitschriften dar .703 Ob bei Fortschrei-
ten der Digitalisierung und der damit verbundenen Vergrößerung des Programmangebots weniger 
auf Programmzeitschriften und mehr auf elektronische Programmführer oder Online-/Second-
Screen-Angebote zurückgegriffen wird, ist noch nicht absehbar . Möglicherweise erfolgt auch eine 
parallele Nutzung aufgrund unterschiedlicher Nutzungsinteressen (z . B . langfristige Planung mit 
gedruckten Programmübersichten, Nutzung der elektronischen Programmführer bei spontaner 
Programmsuche) . 

703 Reichweite: 59,75 %, vgl. Pressemittei lung der Arbeits gemein schaft Media-Analyse (agma) vom 23. 07. 2014 zu den 
Reichweitenzahlen der ma 2014 Pressemedien  II.

* Im Rahmen der aktuellen Zeitschriften und Magazine zum Zeitgeschehen wurden die von der AG.MA dieser Kategorie zugerech-
neten Titel Bild am Sonntag, Welt am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Die WELT nicht berücksichtigt. Die 
genannten Titel zählt die KEK dem Bereich Tageszeitungen zu (s. Kapitel  III 2.1.2).

Abbildung  III – 49: Meistgenutzte Gattungen von Publikumszeitschriften nach Reichweite in Mio.

Quelle: www .printwirkt .de/ pw-reichweiten, dort angegebene Quelle:  AG .MA, MA 2014 Pressemedien  II (Basis: Grund-
gesamtheit ab 14  Jahre (ma 2014 Presse  II: 70,52  Mio ./38 .296 gew . Fälle)); eigene Berechnung .

Angaben für 2014: 2. Quartal.

Abbildung III – 48: Entwicklung der verkauften Auflage bei Programmzeitschriften (in Mio. im Jahresdurch-
schnitt)

Quelle: IVW .
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Auf dem deutschen Markt gibt es derzeit 34 Programmzeitschriften704, die von den vier Verlagen 
Bauer Media, Burda Media, Mediengruppe Klambt und Funke Mediengruppe (mit ihrer 100 %igen 
Tochtergesellschaft Gong Verlag GmbH  & Co . KG) herausgeben werden . In den vergangenen 
Jahren sind zudem nur wenige neue Programmzeitschriften erschienen: In den letzten zehn Jahren 
gab es insgesamt 32  Neuerscheinungen, von denen 16 aus den bereits auf dem Markt tätigen 
Verlagen Funke, Bauer, Burda oder Springer stammten . Weitere acht Titel, von denen nur zwei 
innerhalb der letzten fünf Jahre erschienen sind, gehören nunmehr zu Funke oder Burda . Von den 
verbleibenden acht Neueintritten ist nur das 2004 gegründete Sendermagazin „ARTE Magazin“ im 
Markt, welches jedoch nicht den Programmzeitschriften im engeren Sinn unterfällt .705

Im Jahr 2014 kam es zu erheblichen Veränderungen im Markt: Die Axel Springer SE hat ihrer 
Programmzeitschriften706 vollständig veräußert und sich damit aus dem Programmzeitschriften-
markt zurückgezogen . Der Verkauf der Programmzeitschriften war zunächst an die Funke Medien-
gruppe beabsichtigt und Teil eines größeren, auch Regionalzeitungen und Frauenzeitschriften 
umfassenden Verkaufsprojekts . Während das Bundeskartellamt die Übernahme von Springers 
Regio nalzeitungen und Frauenmagazinen durch die Funke Mediengruppe freigegeben hat, wurde 
die Übernahme von Programmzeitschriften unter Bedingungen und Auflagen gestellt . In diesem 
Rahmen hat sich die Funke Mediengruppe verpflichtet, die von der Axel Springer SE übernomme-
nen Programmzeitschriften „Bildwoche“, „Funk Uhr“ und „TVneu“, sowie die Funke-Titel „die zwei“, 
„Super TV“, „TV  4Wochen“, „TV4x7“ und „TVpiccolino“ (einschließlich „TV Genie“ und „my TV“) an 
einen unabhängigen Wettbewerber weiter zu veräußern . Ein solcher Erwerber wurde mit der 
Mediengruppe Klambt gefunden, die bis dahin nicht im Programmzeitschriftenmarkt aktiv war . 
Nach Einschätzung des Bundeskartellamtes hätte sich durch den zunächst geplanten Zusammen-

704 Berücksichtigt wurden dabei die er weiterten Aus gaben TV Spielfilm XXL (Burda) und TV Movie Digital XXL (Bauer), 
nicht jedoch Supplements wie „TV World“ (Bauer) oder „rtv“ (Bertels mann; s. dazu ge sondert Punkt  2.1.3.2); IVW ge-
meldete Titel: 29 (vgl. Kapitel  III 2.1.4, Tabelle  III – 1: Titelzahl und Auflage der Publikumspresse nach IVW-Kategorien).

705 Vgl. Bundes kartellamt, Beschluss vom 25. 04. 2014, B  6-98/13, in Sachen Erwerb von Programm zeitschriften der Axel 
Springer SE durch die Funke Medien gruppe (ab rufbar auf der Internet seite des Bundes kartellamtes).

706 „Hörzu“ (die auf lagen- und reichweiten stärkste wöchent liche Programm zeitschrift), „TV Digital“, „TVneu“, „Funk Uhr“ und 
„Bildwoche“.

Abbildung  III – 50: Anzahl der Programmzeitschriftentitel nach Verlagen

Stand: 07/2014
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schluss auf dem Leser- und dem Anzeigenmarkt für Programmzeitschriften das bis dahin aus vier 
Anbietern bestehende marktbeherrschende Oligopol verengt . Das Bundeskartellamt geht davon 
aus, dass die Veräußerung der acht genannten Zeitschriften an die Mediengruppe Klambt einen 
nachhaltigen Markteintritt bewirkt, der verhindert, dass sich durch den Rückzug des Axel Springer-
Verlages die gemeinsame marktbeherrschende Stellung der drei übrigen Anbieter verstärkt .707

Von den 34 Programmzeitschriften am Markt erscheinen zwölf wöchentlich, 14 vierzehntäglich 
und acht vierwöchentlich (s . Tabelle  III – 40) . Auf die vierzehntäglichen Titel entfällt dabei über die 
Hälfte der verkauften Auflage708 aller Programmzeitschriften . Die Titel sind nach Aufmachung, 
Inhalt, Umfang und Preis unterschiedlich positioniert . Der Vertrieb erfolgt überwiegend im Abonne-

707 Vgl. Bundes kartellamt, Beschluss vom 25. 04. 2014, B  6-98/13.
708 Ungewichtet, 2. Quartal 2014; vgl. Tabelle  III – 40

Programmzeitschrift verkaufte Auflage (II/2014) Reichweite (MA  II 2014)
pro Ausgabe in % in Mio. in %

wöchentliche Titel

Bauer
  auf einen Blick 946 .209 20,5 2,51 3,6
  tv Hören und Sehen 667 .575 14,5 3,43 4,9
  Fernsehwoche 397 .671 8,6 1,69 2,4
  TV klar 179 .631 3,9 0,89 1,3
  ∑ 2.191.086 47,4

Funke
  Hörzu 1 .159 .897 25,1 3,96 5,6
  Gong 242 .928 5,3 1,23 1,7
  Bild  + Funk 126 .097 2,7 0,79 1,1
  ∑ 1.528.922 33,1

Klambt
  Funk Uhr 459 .949 10,0 1,54 2,2
  SUPER TV 164 .460 3,6 0,54 0,8
  Bildwoche 111 .326 2,4 0,41 0,6
  die zwei 95 .996 2,1 – –
  TVneu 67 .524 1,5 – –
  ∑ 899.255 19,5

∑ wöchentliche Titel 4.619.263 100

14-tägige Titel

Bauer
  tv14 2 .371 .303 27,9 7,14 10,1
  TV Movie 1 .193 .607 14,0 5,53 7,8
  TV Movie Digital XXL k . A . – – –
  mein tv  & ich 122 .805 1,4 – –
  ∑ 3.687.715 43,3

Funke
  TV Digital 1 .775 .167 20,9 3,93 5,6
  TVdirekt 1 .156 .855 13,6 2,09 3,0
  TV für mich 317 .492 3,7 – –
  ∑ 3.249.514 38,2

1)  TV Spielfilm XXL und TV Today Digital werden lt. Burda Media zusammen mit TV Spielfilm und TV Today im Rahmen der Ver-
marktungseinheit „TV Spielfilm plus“ miterfasst. Die von IVW ausgewiesenen Auflagenzahlen für TV Spielfilm und TV Today entspre-
chen in der Summe der für TV Spielfilm plus ausgewiesenen Auflagenzahl. Insofern sind die Auflagenzahlen von TV Spielfilm XXL 
in den für TV Spielfilm ausgewiesenen Auflagen sowie die Auflagenzahlen von TV Today Digital in den für TV Today ausgewiesenen 
Zahlen enthalten.

Tabelle  III – 40: Marktanteile der Programmzeitschriften (nach Erscheinungsweise)

Quelle: IVW,  AG .MA, eigene Berechnung .

➝
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 ment, aber auch über den Einzelverkauf . Vor dem Hintergrund der potenziellen Beeinflussung der 
Programmauswahl durch die redaktionellen Teile der Programmzeitschriften ist unter medien-
konzentrationsrechtlichen Gesichtspunkten relevant, ob der Umfang der journalistischen Beiträge 
je nach Erscheinungsweise differiert . Programmzeitschriften mit wöchentlicher Erscheinungsweise 
zeich nen sich durch einen umfangreichen Mantelteil aus, in dem über verschiedene Themen wie 
z . B . Gesundheit, Reisen, Ratgeber, Kochrezepte sowie über Prominente berichtet wird und in dem 
Rätsel enthalten sind . Sie richten sich vorwiegend an Familien und ältere Menschen . Die Titelseiten 
orientieren sich thematisch überwiegend an den Inhalten des meist Gesundheits- und Ratgeber-
themen behandelnden Mantelteils . Programmzeitschriften mit zweiwöchentlicher Erscheinungs-
weise richten sich dagegen meist an ein jüngeres Publikum . Die Mantelteile befassen sich thema-
tisch vor allem mit Technik, Wissensthemen und Prominenten-, Kino- und Filmberichterstattung .709 
Vier wö chentlich erscheinende Programmzeitschriften verzichten dagegen auf einen ausführlichen 
Mantelteil .

709 Vgl. Bundes kartellamt, Beschluss vom 25. 04. 2014, B  6-98/13.

Programmzeitschrift verkaufte Auflage (II/2014) Reichweite (MA  II 2014)
pro Ausgabe in % in Mio. in %

Burda
  TV Spielfilm1) 945 .362 11,1 4,98 7,1
  TV Spielfilm XXL1) k . A . – – –
  TV Today1) 328 .545 3,9 1,56 2,2
  TV Today Digital1) k . A . – – –
  ∑ 1.273.907 15,0

Klambt
  TV piccolino
  TV Genie
  My TV

296 .800 3,5 – –

  ∑ 296.800 3,5

∑ 14-tägliche Titel 8.507.936 100

seltener

Funke
  nur TV 604 .133 31,8 – –
  TV Sudoku 112 .150 5,9 – –
  nur digital k . A . – – –
Bauer
  tvpur 587 .908 30,9 1,57 2,2
  tv!top 129 .034 6,8 – –
Klambt
  TV  4Wochen 190 .572 10,0 – –
  TV4x7 165 .332 8,7 – –
Burda
  TV Schlau 110 .495 5,8 – –

∑ seltenere Titel 1.899.624 100

∑ alle IVW-gemeldeten Programm-
zeitschriften

15.026.823

1)  TV Spielfilm XXL und TV Today Digital werden lt. Burda Media zusammen mit TV Spielfilm und TV Today im Rahmen der Ver-
marktungseinheit „TV Spielfilm plus“ miterfasst. Die von IVW ausgewiesenen Auflagenzahlen für TV Spielfilm und TV Today entspre-
chen in der Summe der für TV Spielfilm plus ausgewiesenen Auflagenzahl. Insofern sind die Auflagenzahlen von TV Spielfilm XXL 
in den für TV Spielfilm ausgewiesenen Auflagen sowie die Auflagenzahlen von TV Today Digital in den für TV Today ausgewiesenen 
Zahlen enthalten.

Tabelle  III – 40: Marktanteile der Programmzeitschriften (nach Erscheinungsweise)

Quelle: IVW,  AG .MA, eigene Berechnung .
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In der kartellrechtlichen Entscheidungspraxis ist die Marktabgrenzung für Programmzeitschriften 
nicht abschließend geklärt . Zum Teil wurde ein eigenständiger Markt der 14-täglichen Programm-
zeitschriften mit der Feststellung abgegrenzt, dass sich diese von ein-, drei- und vierwöchigen 
Fernsehzeitschriften wegen des unterschiedlichen Lese- und Kaufverhaltens, der anderen Preis-
gestaltung sowie einer differenzierenden Aktualität unterscheiden und insofern keinen vergleich-

Titel* verkaufte Auflage II/2014 
(IVW)

Marktanteil 
(wöchentlich 

gewichtet)

Reichweite** 
(MA 2014 Presse  II)

pro Ausgabe wöchentlich 
gewichtet

in % in Mio. in %

Bauer
  auf einen Blick (wö .) 946 .209 946 .209 9,9 2,51 3,6
  tv Hören und Sehen (wö .) 667 .575 667 .575 7,0 3,43 4,9
  Fernsehwoche (wö .) 397 .671 397 .671 4,2 1,69 2,4
  TV klar (wö .) 179 .631 179 .631 1,9 0,89 1,3
  tv14 (14 t .) 2 .371 .303 1 .185 .652 12,4 7,14 10,1
  TV Movie (14 t .) 1 .193 .607 596 .804 6,3 5,53 7,8
  TV Movie Digital XXL (14 t .) k . A . – – – –
  mein tv  & ich (14 t .) 122 .805 61 .403 0,6 – –
  tvpur (4-wö .) 587 .908 293 .954 3,1 1,57 2,2
  tv!top (4-wö .) 129 .034 64 .517 0,7 – –
  Σ 6.595.743 4.393.415 46,1
Funke
  Hörzu (wö .) 1 .159 .897 1 .159 .897 12,2 3,96 5,6
  Gong (wö .) 242 .928 242 .928 2,5 1,23 1,7
  Bild  + Funk (wö .) 126 .097 126 .097 1,3 0,79 1,1
  TV Digital (14 t .) 1 .775 .167 887 .584 9,3 3,93 5,6
  TVdirekt (14 t .) 1 .156 .855 578 .428 6,1 2,09 3,0
  TV für mich (14 t .) 317 .492 158 .746 1,7 – –
  nur TV (4-wö .) 604 .133 151 .033 1,6 – –
  TV Sudoku (4-wö .) 112 .150 28 .038 0,3 – –
  nur digital (4-wö .) k . A . – – – –
  Σ 5.494.719 3.332.751 35,0
Klambt
  Funk Uhr (wö .) 459 .949 459 .949 4,8 1,54 2,2
  SUPER TV (wö .) 164 .460 164 .460 1,7 0,54 0,8
  Bildwoche (wö .) 111 .326 111 .326 1,2 0,41 0,6
  die zwei (wö .) 95 .996 95 .996 1,0 – –
  TVneu (wö .) 67 .524 67 .524 0,7 – –
  TV piccolino (14 t .)
  TV Genie (14 t .)
  My TV (14 t .)

296 .800 148 .400 1,6 – –

  TV  4Wochen (4-wö .) 190 .572 47 .643 0,5 – –
  TV4x7 (4-wö .) 165 .332 41 .333 0,4 – –
  Σ 1.551.959 1.136.631 11,9
Burda
  TV Spielfilm (14 t .) 945 .362 472 .681 5,0 4,98 7,1
  TV Spielfilm XXL (14 t .) k . A . – – – –
  TV Today (14 t .) 328 .545 164 .273 1,7 1,56 2,2
  TV Today Digital (14 t .) k . A . – – – –
  TV Schlau (4-wö .) 110 .495 27 .624 0,3 – –
  Σ 1.384.402 664.577 7,0

Σ alle IVW-gemeldeten  
Programmzeitschriften* 15.026.823 9.527.373 100

*  Nicht berücksichtigt wurde bei der Aufstellung das ARTE TV Magazin (verkaufte Auflage II/2014:106.386  Stück), welches einen 
Überblick nur über das komplette ARTE TV-Programm liefert, angereichert mit Reportagen, Hintergrundberichten, Interviews etc.     
**  Brutto-Reichweite (Gross Rating Points)

Tabelle  III – 41: Programmzeitschriften (alle Titel, wöchentlich gewichtet)

Quelle: IVW,  AG .MA (über www . ma-reichweiten . de)
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baren Ersatz darstellen würden (fehlende Austauschbarkeit) .710 Das Bundeskartellamt hat dagegen 
Zweifel hinsichtlich einer Unterscheidung nach der Erscheinungsweise zwischen wöchentlichen 
und 14-täglichen Titeln geäußert, da sich die Preise der Titel auf die Woche bezogen kaum unter-
scheiden würden .711 Auch in seiner Entscheidung zum Erwerb von Programmzeitschriften der Axel 
Springer SE durch die Funke Mediengruppe hat das Bundeskartellamt jüngst ausgeführt, dass der 
Markt alle entgeltlichen Programmzeitschriften in gedruckter Form unabhängig von ihrer Erschei-
nungsfrequenz erfasst .712 Auch nicht zu unterscheiden ist nach einem weiteren Urteil zwischen 
Programmzeitschriften für Pay-TV und solchen für frei empfangbares Fernsehen, da mit der zu-
nehmenden Verbreitung und Erweiterung des Angebots an Abonnement-Fernsehen auf der Ebene 
der Programmzeitschriften eine „Vermischung“ von Pay- und Free-TV stattgefunden habe, so dass 
von einem einheitlichen Markt auszugehen sei .713

Bei den wöchentlich erscheinenden Programmzeitschriften (s . Tabelle  III – 40) liegt Bauer Media 
mit einem Anteil von 47,4 % an der verkauften Auflage vor der Funke Mediengruppe mit einem 
Anteil von 33,1 % und der Mediengruppe Klambt mit 19,5 % . Bei den 14-täglich erscheinenden 
Programmzeitschriften erreicht Bauer Media mit 43,3 % der verkauften Auflage ebenfalls den 
höchsten Marktanteil, gefolgt von der Funke Mediengruppe mit einem Anteil in Höhe von 38,2 % . 
Auf die Burda Media entfällt ein Anteil von 15 % und auf die Mediengruppe Klambt mithin 3,5 % . 
Betrachtet man den Anteil an der verkauften Auflage aller Programmzeitschriften insgesamt 
(wöchentlich gewichtet, s . Tabelle  III – 41), so erreichen Bauer Media 46,1 % und die Funke Medien-
gruppe 35 % . Die Mediengruppe Klambt folgt mit 11,9 % und Burda kommt daneben auf 7 % .

Die starke Stellung von Bauer Media besteht auch nach den jüngsten Veränderungen im Markt 
(Springer, Klambt) weiter fort . Bereits in der Vergangenheit hatte das Bundeskartellamt eine markt-
beherrschende Stellung der Bauer Media auf dem Fernsehzeitschriftenmarkt nicht ausgeschlossen, 
gegen eine solche Stellung jedoch die Existenz mehrerer etablierter Konkurrenzzeitschriften an-
derer Verlage mit großer Finanzkraft und großem Know-how im gesamten Zeitschriftenmarkt 
angeführt, die – trotz nicht unerheblicher Marktanteilsabstände zu Bauer – gegen einen unkontrol-
lierten Verhaltensspielraum des Bauer-Verlags sprechen würden . Zudem wies das Bundeskartellamt 
auf einen zu berücksichtigenden Substitutionswettbewerb durch zum Teil kostenlose Produkte wie 
TV-Beilagen in Zeitschriften und Zeitungen, Wurfsendungen, Internetangebote und elektronische 
Programmführer hin .714 

2.1.3.2 Supplements

Supplements sind Programmbeilagen, die in erster Linie regionalen Tageszeitungen und wöchent-
lich erscheinenden Zeitschriften beigelegt werden (z . B . „rtv“) . Im Einzelhandel werden sie nicht 
eigenständig vertrieben . Programmbeilagen bestehen im Wesentlichen aus den Programmüber-
sichten . Ihr Format ist kleiner und ihr Umfang erheblich geringer als Format und Umfang der 
Programmzeitschriften . Die Abgabe an den Zeitungs- bzw . Zeitschriftenkäufer erfolgt ohne zusätz-
liches Entgelt . Die Kosten für das Supplement trägt der Zeitungs- bzw . Zeitschriftenverlag .715 Die 
Programmbeilagen ersetzen oder ergänzen die TV-/Hörfunk-Programmberichterstattung der jewei-
ligen Zeitung bzw . Zeitschrift . Da Supplements in hoher Auflage hergestellt und einer Vielzahl 

710 LG München, Urteil vom 07. 04. 2004, Az.: 33  O 5243/04  – Gratis vertei lung von „TV Digital“; ZUM 7/2004, S. 583 (586).
711 Bundes kartellamt, Beschluss vom 30. 03. 2010, B  6-98/09.
712 Bundes kartellamt, Beschluss vom 25. 04. 2014, B  6-98/13.
713 LG München, Urteil vom 21. 03. 2006, Az: 33 O 24781/04 – „TV Digital“; Wirtschaft und Wettbewerb 6/2006, S. 628 (DE-R 

1708).
714 Bundes kartellamt, Beschluss vom 30. 03. 2010, B6-98/09.
715 Medien Wirtschaft, Heft  3/2008, S. 15.



212
 

Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

verschiedener Titel beigelegt werden, stellen sie nicht auf die inhaltliche Ausrichtung des Beilage-
titels ab und sind neutral gestaltet .

Daneben gibt es Kundenzeitschriften mit Programmübersichten (z . B . „Einkauf aktuell“716, „Apo-
theken Umschau“717) . Sie werden nur über eigene Vertriebsnetze bzw . über bestimmte Branchen-
Verkaufsstellen abgegeben und sind im Gegensatz zu den Programmzeitschriften nicht überall 
erhältlich .

Supplements und Kundenzeitschriften mit TV-Programm werden nach kartellrechtlicher Be-
trachtung nicht in den Programmzeitschriftenmarkt einbezogen .718 Im Vergleich zu den wöchent-
lich oder vierzehntäglich erscheinenden Programmzeitschriften bieten TV-Supplements eine deut-
lich reduzierte Programmdarstellung . Diese umfasst im Wesentlichen das Programm der großen 
öffentlich-rechtlichen und privaten Veranstaltergruppen vollständig und beschränkt sich darüber 
hinaus in Bezug auf Sparten- und Digitalkanäle auf die Hauptsendezeiten . Über den reinen Pro-
grammplan hinaus erfolgen vertiefte Sendungsinformationen nur zu wenigen, in der Regel zur 
Hauptsendezeit ausgestrahlten Sendungen . Das Bundeskartellamt sieht hinsichtlich der Breite und 
Tiefe der Darstellung des TV-Programms insofern eine Vergleichbarkeit mit den vierwöchentlich 
erscheinenden Programmzeitschriften, wobei diese neben einem Mantelteil, den Supplements nur 
in geringem Umfang enthalten, auch wesentlich längere Programmzeiträume abdecken . Auch die 
KEK hat Supplements wegen ihres geringeren Umfangs und redaktionellen Teils nicht wie Pro-
grammzeitschriften bewertet .719 Die Möglichkeit, durch Programmempfehlungen, hervorgehobene 
Darstellungen etc . die Programmauswahl der Zuschauer zu beeinflussen, ist im Vergleich zu Pro-
grammzeitschriften deutlich begrenzt, weil die Supplement-Verleger gehalten sind, sich gegenüber 
den beilegenden Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern neutral zu verhalten .

Im Bereich der TV-Supplements verfügt die Bertelsmann SE & Co KGaA mit „rtv“ über eine starke 
Stellung . Die Programmübersicht der rtv media group GmbH, einem Tochterunternehmen der 
arvato  AG, wird rund 200 regionalen Abonnementzeitungen und Kaufzeitungen beigelegt . Das 

716 Deutsche Post  AG, unadressierte Post wurfsen dung als Beilage zu Werbeprospekten in Ballungs räumen (wöchent lich).
717 Gratis-Kundenzeitschrift der Apotheken, zwei Ver sionen erhält lich: mit und ohne Fernsehprogramm.
718 Vgl. Bundes kartellamt, Beschluss vom 25. 04. 2014, B  6-98/13, sowie Urteil des LG München, (s. Fn. 710).
719 Vgl. Beschluss der KEK vom 08. 05. 2006 i. S. n-tv, Az. KEK  309, unter III 3.2.3.3.e).

Verlag Titel verkaufte Auflage
II/2014

Marktanteil
(wöchentlich 

gewichtet)

Reichweite1)
(MA 2014 Presse  II)

pro Ausgabe wöchentlich  
gewichtet

in % in Mio. in %

Bertelsmann rtv (wö ., gesamt) 8 .394 .677 8 .394 .677 65,2 10,97 15,6
Bauer tv world (14 t .) ca .  60 .0003) ca .  30 .000 0,2 – –
Prisma-Verlag/
MSG2)

Prisma (wö ., gesamt 
(West+Ost)) 4 .016 .098 4 .016 .098 31,2 6,64 9,4

Burda Stern TV Magazin ca .  434 .5734) 434 .5734) 3,4 6,995) 9,95)

Σ 12.905.348 12.875.348 100

1)  Brutto-Reichweite (Gross Rating Points)     2)  Die Auflage des Programmhefts Prisma wird für zwei Verbreitungsgebiete (Auflage 
Prisma West: 2.511.366, Auflage Prisma Ost: 1.504.732) ausgewiesen. Prisma „West“ wird von der Prisma-Verlag GmbH  & Co. KG ver-
antwortet. Prisma „Ost“ untersteht der MSG Media-Service-Gesellschaft mbh  & Co. KG, deren Mehrheitsanteilseigner mit 50,2 % die 
Mediengruppe M. DuMont Schauberg ist (Quelle: www.prisma-verlag. de; www.dumont. de).     3)  Verlagsangabe, 14-täglich.     
4)    Der Titel ist nicht IVW-gemeldet. Der angegebene Wert bezeichnet die verkaufte Auflage des Stern abzüglich Lesezirkel- und 
Bordexemplare.     5)  Bezogen auf das Magazin Stern.

Tabelle  III – 42: TV-Supplements

Quelle: IVW,  AG .MA (über www . ma-reichweiten . de)
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Supplement „tv world“ des Bauer-Verlags ist als Paket mit den Programmzeitschriften „tv 14“, „tv 
Hören und Sehen“, „Fernsehwoche“, „auf einen Blick“ und „TV klar“ im Abonnement erhältlich . 
„Prisma“ ist eine wöchentlich erscheinende Beilage zu 59 Abonnements- und Straßenverkaufstages-
zeitungen . Das „Stern TV-Magazin“ ist seit 1985 das Programmsupplement des Magazins „Stern“ .

2.1.3.3 Sonstige Programminformationsquellen

Neben den Programmzeitschriften werden Informationen zum Fernsehprogramm von den Medien-
seiten der Tages- und Wochenzeitungen, von Publikumszeitschriften, über die Internetangebote 
von Verlagen und Fernsehsendern sowie über Videotext, HbbTV und elektronische Programmfüh-
rer720 bereitgestellt .

Einflussmöglichkeiten auf die Programmauswahl und damit auf die Meinungsbildung ergeben 
sich insbesondere, wenn über die reine Programminformation in Form eines Sendeplans hinaus 
eine begleitende Berichterstattung zu einzelnen Sendungen, Hintergrundinformationen zu sen-
dungsbezogenen Themenumfeldern oder konkrete Programmempfehlungen und Sendungskritiken 
gegeben werden .721 Dies ist regelmäßig bei Tages- und Sonntagszeitungen der Fall und zum Teil 
auch bei Online-Programmführern . Aufgrund der immer noch überragend hohen Auflage722 und 
Reichweite723 verfügt die bundesweit verbreitete Boulevard-Zeitung „Bild“ der Axel Springer SE 
mit der in der Bundesausgabe täglich erscheinenden Fernsehseite über erhebliche Einflussmög-
lichkeiten .724 Diese bietet neben dem Tagesprogramm der wichtigsten Sender „Tipps des Tages“ 
(z . T . auf der Titelseite), Sendungsgewichtungen („Top-Krimi“, „Top-Komödie“, „Top-Romanze“ etc .) 
sowie eine redaktionelle Berichterstattung zu einzelnen Formaten .

2.1.3.4 Zulieferer von Programminformationen

Eine Übersicht über den Programmablauf („Listings“) stellen die Fernsehveranstalter mit einigem 
zeitlichen Vorlauf im Internet zum Abruf bereit . Dabei handelt es sich um Basisinformationen 
bestehend aus Angaben zum Titel, Zeitpunkt und zur Dauer der Sendung, gelegentlich auch dem 
Produktionsland und -jahr, Regisseur und Hauptdarstellern sowie Informationen zur Sendefolge . 
Zudem stellen die Programmveranstalter Begleitmaterial bestehend aus Bildern und Kurzbeschrei-
bungen der Sendungen zur Verfügung . Dieses Begleitmaterial ist für die Printnutzung kostenlos 
und für die digitale Nutzung vergütungspflichtig .725

Elektronische Medien, Printmedien, Kabelnetzbetreiber etc . können für die Erstellung ihrer 
Programminformationsangebote zudem auf Zulieferungen spezieller Dienstleistungsunternehmen 
zurückgreifen, deren Kernkompetenz in der zentralen Erfassung, Strukturierung und Aufbereitung 
von Programminformationen liegt . Solche sind z . B . die Presse-Programm-Service GmbH (pps), ein 
Tochterunternehmen der media-press . tv  AG (Schweiz), die rundy media GmbH und die Bertels-
mann-Tochter arvato  AG .

Zudem besitzen die auf dem Programmzeitschriftenmarkt tätigen Verlage – mit Ausnahme der 
neu hinzugekommenen Mediengruppe Klambt – aus ihrer bisherigen individuellen Aufbereitung des 

720 Electronic Program Guide, kurz: EPG; vgl. Kapitel  III 2.2.2.5.
721 Siehe bereits eingangs zu Kapitel  III 2.1.3.
722 Rund 2,3  Mio. (IVW  II/2014).
723 11,32  Mio. Leser (Personen ab 14  Jahren, MA 2014 Pressemedien  II).
724 Vgl. Beschluss der KEK i. S. Axel Springer  AG/ProSiebenSat.1 Media  AG, Az.: KEK 293-1 bis -5, unter I 7.2.1 und  IV 3.2.2.
725 Vgl. LG Köln, Urteil vom 23. 12. 2009 – 28 O 479/08, zur un entgelt liche Zurverfü gungs tellung von Programm daten und 

der Nutzung von Bild- und Wortmaterial zur Darstel lung von Fernsehprogrammen in elektroni schen Programm führern 
(EPG), Rechts streit zwischen der Ver wer tungs gesell schaft der beiden großen Privat sender-Gruppen ProSiebenSat.1 und 
RTL Group, der VG Media, und dem Ver band Deutscher Zeitschriften verleger VDZ aus dem Jahr 2008.
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Fernsehprogramms für die Highlightberichterstattung und die Programmempfehlungen über eigene 
Datenbanken und Redaktionsarchive . Gerade die Programmempfehlungen bilden den Kern einer Pro-
grammzeitschrift und geben mitunter des Ausschlag, für welche der am Markt verfüg baren Pro-
grammzeitschriften sich ein Leser entscheidet . Die redaktionellen Inhalte dieser Seiten werden von 
den am Markt tätigen Verlagen als ein Alleinstellungsmerkmal einer Zeitschrift hervorgehoben .726

2.1.3.5 Fazit

Auf dem Programmzeitschriftenmarkt sind nach dem Rückzug der Axel Springer SE und dem 
Einstieg der Mediengruppe Klambt weiterhin vier Verlagsgruppen aktiv  – das Bundeskartellamt 
sieht darin ein marktbeherrschendes Oligopol . Zwei der Verlage –  Bauer und Burda  – sind an Ver-
anstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen beteiligt . Die Funke Mediengruppe ist an einem 
Ballungsraumsender beteiligt . Die unternehmerische Verflechtung mit einem Programmzeitschrif-
ten verlag eröffnet einem Programmveranstalter generell die Möglichkeit, Einfluss auf die Pro-
grammauswahl der Leser zu nehmen . Beteiligungen in diesem Bereich sind daher trotz des u . U . 
weniger umfangreichen publizistischen Teils dieser Zeitschriften bei der Medienkonzentrationskon-
trolle besonders zu berücksichtigen .

Derzeit ist nicht erkennbar, dass Programmzeitschriften neben dem Internet und elektronischen 
Programmführern als Informationsquelle der Zuschauer bereits maßgeblich an Bedeutung verloren 
hätten . Sie erreichen nach wie vor hohe Auflagen und Leserreichweiten . Ob bei Fortschreiten der 
Digitalisierung und der damit verbundenen Vergrößerung des Programmangebots weniger auf 
Programmzeitschriften und mehr auf elektronische Programmführer zurückgegriffen wird, ist noch 
nicht absehbar . Denkbar ist die Entwicklung hin zu einer parallelen Nutzung .

2.1.4 Publikumszeitschriften

Publikumszeitschriften sind periodisch erscheinende Publikationen, die sich an ein breites Publi-
kum richten und dementsprechend ein weit gefächertes Themenspektrum umfassen . Sie sprechen 
ihre Leser in ihrem privaten Umfeld an und sind thematisch auf deren persönliche Informations- 
und Freizeitinteressen ausgerichtet . Hierdurch unterscheiden sie sich von Fachzeitschriften, die der 
beruflichen Information und Fortbildung eines nach wissenschaftlicher Disziplin, Berufsgruppe, 
Funktion, Technologie, Material oder Branche klar umgrenzten Leserkreises dienen .727

2.1.4.1 Kategorien, Auflagen und Reichweiten

Zur Darstellung der Markpositionen der Verlage stellt die KEK im Pressebereich im Wesentlichen 
auf die verkaufte Titelauflage ab . Diesbezüglich wird auf die von dem Informationsgemeinschaft 
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e . V . (IVW) ausgewiesenen Daten zurückgegrif-
fen . Die Anmeldung von Pressetiteln zur Erfassung und Ausweisung durch die IVW erfolgt dabei 
auf freiwilliger Basis . Bei der Ausweisung der verbreiteten und verkauften Auflage berücksichtigt 
die IVW seit dem 2 . Quartal 2012 auch ePaper-Ausgaben .728

726 Vgl. Bundes kartellamt, Beschluss vom 25. 04. 2014, B  6-98/13.
727 Bundes kartellamt, vgl. u. a. Beschluss vom 25. 04. 2014, Az.: B 6-98/13, in Sachen Erwerb von Programm zeitschriften der 

Axel Springer SE durch die Funke Medien gruppe (ab rufbar auf der Internet seite des Bundes kartellamtes), mit Ver weis 
auf Beschluss vom 02. 08. 2004, Az.: B  6-026/04, in Sachen Gruner  + Jahr  – Lizenzerwerb National Geographic, S. 21, 
Letzterer ab gedruckt in Wirtschaft und Wettbewerb, 10/2004, DE-V 947 (953), S. 1075 (1081).

728 Vgl. „Ergänzende Bestim mungen zu den Richtlinien für die IVW-Auflagen kontrolle  – ePaper-Ausgaben“ sowie „News-
letter „IVW-Praxis“ 2012/6“, jeweils ab rufbar unter www.ivw. eu.
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Die IVW unterteilt die Gattung der Publikumszeitschriften nach ihren inhaltlichen Themen-
schwerpunkten und Zielgruppen in die folgenden, für die Medien- und Werbewirtschaft maßgeb-
lichen Kategorien:

Die Anzahl der von der IVW erfassten Publikumszeitschriften hat nach einem kontinuierlichen 
Anstieg ihren bisherigen Höchststand mit über 900 Zeitschriften im Jahr 2007 erreicht . Im Umfeld 
der Wirtschaftskrise ist die Anzahl auf 870 gemeldete Titel im Jahr 2009 gesunken; heute liegt die 
Zahl noch unter diesem Wert . Die absolute Anzahl der Publikumstitel steigt dagegen seit Jahren 
an (s . Tabelle  III – 44) . Der Anteil der IVW-gemeldeten Titel lag dabei in den vergangenen Jahren 
hinsichtlich der wöchentlichen oder vierzehntäglichen Titel relativ konstant bei etwa 80 % . Von 
den seltener erscheinenden Titeln wurden im ersten Quartal 2014 dagegen nur noch 30,1 % erfasst 
(2010: 35,5 %; 2002: 37,6 %); diese erzielen jedoch rund 60 % der verkauften Auflage aller seltener 
als vierzehntäglich erscheinenden Publikumszeitschriften .729

729 Vgl. Andreas Vogel, Daten zum Markt und zur Konzentra tion der Publikumspresse in Deutschland im I. Quartal 2014, 
in: Media Perspektiven, Heft  6/2014, S. 348 f.

Kategorie Anzahl der  
IVW-gemeldeten Titel1)

Verkaufte Auflage im  
3. Quartal 2014

Motorpresse 41 17 .261 .698
Programmpresse (-zeitschriften) 31 14 .789 .799
Wohn- und Gartenzeitschriften 58 11 .477 .382
Monatliche Frauenzeitschriften2) 63 9 .796 .533
Aktuelle Zeitschriften und Magazine 313) 9 .175 .565
Wöchentliche Frauenzeitschriften 33 8 .649 .741
Sonstige Zeitschriften national 21 3 .607 .783
Kinderzeitschriften 61 3 .208 .219
Sportzeitschriften 66 3 .438 .340
Gesundheitsmagazine 15 3 .137 .424
Esszeitschriften 25 2 .389 .137
Wirtschaftspresse 33 2 .373 .864
Wissensmagazine 31 2 .110 .059
Lifestylemagazine 31 1 .873 .743
IT-/ Telekommunikationszeitschriften 274) 1 .522 .540
Elternzeitschriften 14 1 .475 .968
Vierzehntägliche Frauenzeitschriften 4 1 .377 .557
Reisezeitschriften 10 1 .360 .901
Naturzeitschriften 16 987 .292
Jugendzeitschriften 25 833 .787
Kino-, Video-, Audio-, Fotozeitschriften 21 395 .144
Do-it-yourself-Zeitschriften 2 134 .339
Luft- und Raumfahrtmagazine 5 93 .378
Onlinezeitschriften 0 –
Telekommunikation 0 –
Erotikzeitschriften 0 –

Publikumszeitschriften insgesamt1) 665 101.470.193

1)  3. Quartal 2014, eigene Berechnung auf Grundlage der IWV-Ausweisung (bereinigt um Dopplungen aus Kombiausgaben/ Ver-
marktungskombinationen, der Einzelausweisung von ePaper-Auflagen, Einzelausweisungen regionaler Ausgaben und Verkäufen 
außerhalb Deutschlands); Titelanzahl unbereinigt: 848).     2)  Ausgewiesen werden von der IVW in diesem Segment auch solche 
Zeitschriften, die in größeren Abständen als monatlich erscheinen (z. B. 8-wöchentlich, 10  ×  jährlich)     3)  Das an Studierende 
gerichtete, unentgeltlich verbreitete Magazin Audimax erscheint neben der Hauptheft-Ausgabe in mehreren Unterausgaben für 
einzelne Fachbereiche (I.T Informatik, ING. Ingenieur, JUR.A Rechtswissenschaften, Na.Wi Naturwissenschaften, Wi.Wi Wirtschaftswis-
senschaften). Das Hauptheft erhält dabei zusätzliche Seiten und ein anderes Titelbild. Hinsichtlich der ausgewiesenen Titel wird hier 
nur das Hauptheft berücksichtigt.     4)  Inkl. zwei Sonderausgaben der Zeitschrift c’t magazin für computertechnik (c’t Digitale 
Fotografie und c’t Mac  & i, je 6x jährlich).

Tabelle  III – 43: Titelzahl und Auflage der Publikumspresse nach IVW-Kategorien

Quelle: IVW .
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Der kontinuierliche Anstieg der Publikumspressetitel wird mitunter als Reaktion der Verlage auf 
die Interessen einer fragmentierten Gesellschaft gesehen, denen mit Neugründungen, einem aus-
differenzierten Angebot an Titeln und Inhalten für spitzere Zielgruppen begegnet wird .730 Neue 
Zeitschriften erscheinen dabei fast ausschließlich im Segment der seltener als vierzehntäglichen 
Titel, die Zahl der häufiger herausgegebenen Titel ist seit Jahren nahezu konstant .731 Die erzielte 
Gesamtauflage hatte dagegen bereits 1996 ihren Höchststand erreicht und ist seit 2002 rückläufig 
(siehe Tabelle  III – 44 sowie Abbildung III – 51) . Im 3 . Quartal 2014 erzielte die Publikumspresse einen 
Gesamtverkauf von rund 101,5  Mio . Exemplaren pro Ausgabe (s . Tabelle  III – 44) .

Trotz der insgesamt zunehmenden Titelzahl im Bereich der Publikumspresse sinken zusammen 
mit den Auflagenzahlen auch die im Bereich der Publikumspresse erzielten Brutto- und Netto-
Werbeeinnahmen (vgl . Tabelle  III – 45) .

Die höchsten Auflagen (ungewichtet) werden in den Segmenten Motorpresse, Programmpresse, 
Wohn- und Gartenzeitschriften sowie den monatlichen Frauenzeitschriften erzielt (s . Tabelle  III – 43) . 

730 So z. B. VDZ-Haupt geschäfts führer Stephan Scherzer im Interview mit pro media, Heft 11/2014, S. 40–42, „Im Anzeigen-
markt weht ein rauer Wind“.

731 Vgl. Andreas Vogel, Daten zum Markt und zur Konzentra tion der Publikumspresse in Deutschland im I. Quartal 2014, 
in: Media Perspektiven, Heft  6/2014, S. 347.

Jahr Publikumszeitschriften
Anzahl der Titel unter der 

IVW-Auflagenkontrolle
Anzahl der Titel  

insgesamt1)
verkaufte  

Auflage in Mio.

2014 6752) 1 .587 101,53)
2013 8534) 1 .569 104,55)
2012 882 1 .511 108,25)
2011 899 1 .439 108,7
2010 890 1 .414 110,5
2009 870 1 .378 115,8
2008 894 1 .373 115,0
2007 902 1 .368 116,7
2006 899 1 .328 120,2
2005 876 1 .314 123,1
2004 850 1 .268 123,6
2003 832 1 .221 125,4
2002 831 1 .176 126,0
2001 817 1 .154 125,1
2000 847 1 .149 124,4
1999 839 1 .134 124,3
1998 809 1 .104 126,5
1997 778 1 .048 127,2
1996 758 – 127,6
1995 709 – 124,8
1994 703 – 123,2
1993 658 – 122,8
1992 619 – 121,0
1991 596 – 121,7
1990 565 – 109,7

1)  Januar bis März (Durchschnitt).     2)  3. Quartal 2014, eigene Berechnung auf Grundlage der IWV-Ausweisung (inkl. Sonderaus-
gaben; bereinigt um Dopplungen aus Kombiausgaben/ Vermarktungskombinationen, der Einzelausweisung von ePaper-Auflagen, 
Einzelausweisungen regionaler Ausgaben und Verkäufen außerhalb Deutschlands); Titelanzahl unbereinigt: 848).     3)  3. Quartal 
2014 (s. Kapitel  III 2.1.4, Tabelle  III – 1), inkl. rund 0,55  Mio. ePaper.     4)  3. Quartal 2013.     5)  Inkl. ePaper (2013: 0,5  Mio.; 2012: 
0,4  Mio.).

Tabelle  III – 44: Entwicklung der Titelzahl und Auflagen von Publikumszeitschriften (jeweils 4. Quartal)

Quelle: IVW-Pressemitteilungen und IWV-Newsletter, jeweils bezogen auf das 4 . Quartal des Jahres (www .ivw . eu); VDZ 
(über statista . com) .
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Diese Zeitschriftenkategorien erzielen auch hohe Reichweiten732 . Führend bei den Reichweiten sind 
die Programmzeitschriften, gefolgt von aktuellen Zeitschriften und Maga zinen zum Zeitgeschehen, 
Titeln der Motorpresse und wöchentlichen Frauenzeitschriften (s . Abbil dung  III – 52) .

Einen Überblick über die entgeltlichen Titel mit den höchsten Reichweiten unter den Publi-
kumszeitschriften gibt Tabelle  III – 46 . Dabei wurden die wegen ihrer engen Verknüpfung mit dem 
Fernsehen getrennt behandelten Programmzeitschriften (s . Kapitel  III 2 .1 .3) sowie der Titel „ADAC 
Motorwelt“, der durch Mitgliedsbeiträge finanziert und lediglich an ADAC-Mitglieder verteilt wird, 
ausgeklammert .

Auffällig ist, dass bei einigen Titeln und Segmenten insgesamt mitunter eine abweichende 
Entwicklung von Auflage und Reichweite zu verzeichnen ist . Dies gilt beispielsweise für das Seg-
ment der aktuellen Wochenmagazine oder für PC-Zeitschriften . Während diese an Reichweite 
zulegen konnten, haben sie gleichzeitig an Auflage verloren . So haben die PC-Zeitschriften „Com-
puter Bild“, „Chip“ und „PC-Welt“ nach der Mediaanalyse  I 2014 zwischen 4 % und 8 % an Reich-
weite gegenüber der Vorerhebung hinzugewonnen, während die verkaufte Auflage im Vergleich 
zum Vorjahr mit 5 %, 17 % und 29 % rückläufig war . Erklärungen hierfür können sein, dass die 

732 Die Reichweite gibt an, wie viele Personen durch die jeweili gen Zeitschriftentitel er reicht werden, also mit diesen in 
Kontakt kommen.

Abbildung  III – 51: Entwicklung der IVW-gemeldeten Titelzahlen und Auflagen von Publikumszeitschriften 
im Vergleich

Quelle: IVW, vgl . Tabelle  III – 44 .

Werbeeinnahmen 2013 2012 2011 2010 2009 2008

netto 1 .235 1 .281 1 .440 1 .450 1 .409 1 .693
brutto 3 .548 3 .571 3 .477 3 .353 3 .209 3 .622

Tabelle  III – 45: Anzeigenerlöse der Publikumspresse in Mio.  Euro

Quelle: Vogel, „Daten zum Markt und zur Konzentration der Publikumspresse in Deutschland im I . Quartal 2014“, Media 
Perspektiven, Heft  6/2014, S . 348 (dort angegebene Quelle: VDZ, Nielsen Media Research) .
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Reichweite –  anders als die Auflagenzahlen  – im Rahmen von Umfragen ermittelt wird und nicht 
exakt messbar ist .733

Hierin kann eine gewisse Unschärfe begründet liegen . Zudem weisen größere Marktstudien 
einen zeitlichen Verzug zwischen dem Zeitpunkt der Datenerhebung und dem Zeitpunkt von 
deren Auswertung auf, wodurch Trends und kurzfristige Veränderungen gegebenenfalls nur ver-
zögert abgebildet werden . Tatsächlich sind auch die Reichweitenzahlen der Publikumszeitschriften 
tendenziell rückläufig (s . Abbildung  III – 53 und Abbildung  III – 54) . 

733 Ausfüh rungen zur Methode der Reichweiten ermitt lung durch die Arbeits gemein schaft Media-Analyse  e. V. (agma) 
finden sich auf deren Homepage unter www. agma-mmc.de/media-analyse/zeitschriften/datenaufbereitung/
reichweitenmodell. html und www. agma-mmc.de/media-analyse/zeitschriften/datenerhebung/befragung. html.

1)  Die von der agma dieser Kategorie zugerechneten Titel Bild am Sonntag, Welt am Sonntag und Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung erfasst die KEK im Rahmen der Tageszeitungen (s. Kapitel  III 2.1.2).     2)  Im Rahmen der Motorpresse erzielt allein die 
ADAC Motorwelt (Mitgliederzeitschrift des ADAC) eine Reichweite von über 16  Mio. (22,8 %).

Abbildung  III – 52: Meistgenutzte Gattungen von Publikumszeitschriften nach Reichweite in %

Quelle: agma, MA 2014 Pressemedien  II (Basis: Grundgesamtheit ab 14  Jahre (ma 2014 Presse  II: 70,52  Mio ./38 .296 ge-
wichtete Fälle)) .

Verlagsgruppe Titel Reichweite (MA 2014 II)
in Mio. in %

1 Gruner  + Jahr Stern 6,99 9,9
2 Spiegel-Verlag1) Der Spiegel 6,07 8,6
3 Funke Bild der Frau 5,18 7,3
4 Burda Focus 4,54 6,4
5 Springer Sport Bild 4,23 6,0
6 Burda Bunte 4,08 5,8
7 Springer Computer Bild 3,39 4,8
8 Gruner  + Jahr Geo 3,33 4,7
9 Olympia-Verlag (Verlag Nürnberger Pressse) Kicker Sportmagazin 2,91 4,1

10 Burda SUPERillu 2,81 4,0
11 Springer Auto Bild 2,78 3,9
12 Gruner  + Jahr Brigitte 2,76 3,9
13 Bauer Neue Post 2,65 3,8
14 Bauer tina 2,62 3,7
15 Gruner  + Jahr Gala 2,56 3,6

Basis 70,52 100

1)  Gruner  + Jahr hält eine Beteiligung von 25,25 % am Spiegel-Verlag.

Tabelle  III – 46: Die reichweitenstärksten entgeltlichen Publikumszeitschriften (ohne Programmpresse)

Quelle: www .printwirkt .de/ pw-reichweiten und www . ma-reichweiten . de; dort jeweils angegebene Quelle: agma, MA 
2014 Pressemedien  II (Basis: Grundgesamtheit ab 14  Jahre (ma 2014 Presse  II: 70,52  Mio ./38 .296 gewichtete Fälle)) .
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2.1.4.2 Ausgewählte Kategorien

Publikumszeitschriften kommt ein gewisser Einfluss auf den Prozess der Meinungsbildung zu . 
Dieser Einfluss fällt dabei je nach Kategorie unterschiedlich stark aus . Zu den Segmenten mit 
einem erhöhten Einfluss zählen aufgrund ihrer thematischen Ausrichtung und den erzielten Reich-
weiten insbesondere die aktuellen Zeitschriften . Auch Zielgruppenzeitschriften und Special-Interest-
Titel zu Themen wie Wissen oder Freizeitgestaltung können auf ihren Leserkreis meinungsbeein-
flussend wirken . In diesem Zusammenhang sind die Frauenzeitschriften hervorzuheben . Zudem 
kommt Programmzeitschriften ein potenzieller Meinungseinfluss zu . Diese können unmittelbar 
Einfluss auf die Programmauswahl des Fernsehzuschauers nehmen, der sich mit Hilfe von Programm-

Abbildung  III – 53: Reichweitenentwicklung Publikumszeitschriften

Quelle: agma .

Abbildung  III – 54: Reichweitenentwicklung aktueller Wochenmagazine

Quelle: agma .
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zeitschriften einen Überblick über das Programmangebot verschafft und seine Fernsehnutzung 
entsprechend ausrichtet und plant .

Aufgrund ihres besonders engen Bezugs zum Fernsehen werden Programmzeitschriften von 
der KEK gesondert behandelt und dementsprechend auch getrennt von den übrigen Publikums-
zeitschriften dargestellt .734 Abgesehen von den Programmzeitschriften wird im Übrigen für die 
medienkonzentrationsrechtliche Beurteilung der Aktivitäten von Unternehmen im Bereich der 
Publikumszeitschriften nicht nach einzelnen Segmenten unterschieden .

2.1.4.2.1 Aktuelle Zeitschriften und Magazine zum Zeitgeschehen

Unter dem Aspekt des potenziellen Einflusses auf die öffentliche Meinungsbildung sind aktuelle 
Zeitschriften und Magazine von großer Bedeutung . Zu dieser Kategorie zählen Titel wie „Spiegel“, 
„Focus“ und „Stern“ . Aktuelle Zeitschriften und Magazine informieren über aktuelle, vorwiegend 
politische, aber auch wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Themen . Ihnen kommt im 
Rahmen der öffentlichen Diskussion, der Darstellung von Hintergründen zum tagesaktuellen Ge-
schehen und dessen Einordnung und Kommentierung eine wichtige Rolle zu . Zudem haben sie 
einen Einfluss auf die Bestimmung von Themen der gesellschaftspolitischen Diskussion (Agenda-
Setting) .

Kartellrechtlich wurde in der Vergangenheit ein eigener Markt der politischen Wochenzeitun-
gen und -zeitschriften abgegrenzt . Ob „Stern“, „Spiegel“ und „Focus“ dabei kartellrechtlich dem-
selben Markt angehören, ist nicht abschließend geklärt . Der BGH hat in einer Entscheidung den 
„Stern“ nicht dem Markt für politische Wochenzeitungen zugeordnet und ausgeführt, dass sich 
eine politische Wochenzeitung durch eine „von der Tagesaktualität unabhängige, vertiefende 
Darstellung und kritische Kommentierung des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gesche-
hens“ auszeichne .735 Auch das Bundeskartellamt hat in seiner Entscheidung zur vollständigen 
Übernahme des „Zeit“-Verlags durch die Verlagsgruppe Holtzbrinck u . a . die Titel „Spiegel“, „Focus“ 
und „Die Zeit“ in den Markt der politischen Wochenzeitungen und -zeitschriften einbezogen, nicht 
jedoch den „Stern“ .736

Sowohl bei Einbeziehung des „Stern“ in den Markt der politischen Wochenzeitschriften und 
-magazine als auch bei engerer Marktabgrenzung erzielt Gruner + Jahr den höchsten Marktanteil 
(siehe nachfolgende Tabelle  III – 47) .

Titel Verlagsgruppe bzw. 
Gesellschafter

Auflage 
III/2014

Marktanteil in % Reichweite
MA II 2014

mit Stern ohne Stern in Mio. in %

Der Spiegel SPIEGEL-Verlag 878 .260 33,0 46,5 6,07 8,6
Stern Gruner  + Jahr 775 .573 29,1 – 6,99 9,9

Σ 1.653.833 62,1 –

Focus Burda 513 .707 19,3 27,2 4,54 6,4
Die Zeit Holtzbrinck 497 .284 18,7 26,3 1,62 2,3

gesamt 2.664.824 100 –

gesamt ohne Stern 1.889.251 – 100

Tabelle  III – 47: Politische Wochenzeitungen und -zeitschriften737

Quelle: IVW; agma .

734 Siehe Kapitel  III 2.1.3.
735 BGH, Beschluss vom 22. 09. 1987, Az.: KVR  5/86  – Gruner  + Jahr/Zeit  II, NJW-RR 1988, S. 484.
736 Tätig keits bericht des Bundes kartellamts 1995/1996, S. 91.
737 Tätig keits bericht des Bundes kartellamts 1995/1996, S. 91.
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Der „Stern“ bleibt mit einer Reichweite von 9,9 % (6,99  Mio .) das mit Abstand reichweiten-
stärkste Wochenmagazin in Deutschland, gefolgt von „Spiegel“ (8,6 %; 6,07  Mio .) und „Focus“ 
(6,4 %; 4,54  Mio .) . Dagegen erzielt der „Spiegel“ in diesem Segment die höchste verkaufte Auf-
lage  – mit rund 878 .000  Stück etwa 100 .000  Stück mehr als der „Stern“ . Auch im Segment der 
aktuellen Wochenmagazine geht die Entwicklung von Reichweite und Auflage insgesamt ausein-
ander (s . dazu unter Punkt  2 .1 .4 .1 am Ende) .

2.1.4.2.2 Frauenzeitschriften

Frauenzeitschriften sind inhaltlich an den überwiegenden Interessen der Zielgruppe ausgerichtet . 
Sie bilden hinsichtlich Auflage, Reichweite und erzieltem Umsatz eine wichtige Kategorie der 
Publikumszeitschriften . Zu den behandelten Themengebieten der klassischen Frauenzeitschriften 
zählen üblicherweise Mode, Kosmetik, gesunde Lebensweise und Ernährung, Kochrezepte sowie 
Liebe und Partnerschaft . Auch ihnen kommt ein potenzieller Einfluss auf die Meinungsbildung zu, 
wenngleich dieser auch hinter demjenigen der aktuellen Zeitschriften und Magazine zum Zeitge-
schehen zurücksteht .

Verlag Titel verkaufte Auflage
(III/2014)

Reichweite
(MA  II 2014)

in % in Mio. in %

Wöchentliche Titel

Bauer Alles für die Frau 176 .104 2,0 0,74 1,1
Bella 107 .328 1,2 0,86 1,2
das neue 143 .674 1,7 0,57 0,8
Das neue Blatt 447 .034 5,2 1,61 2,3
Laura 177 .127 2,0 0,94 1,3
Mach mal Pause 90 .075 1,0 0,86 1,2
Neue Post 650 .504 7,5 2,65 3,8
tina 442 .274 5,1 2,62 3,7
Avanti 98 .810 1,1 0,41 0,6
Mini 75 .045 0,9 0,56 0,8
Schöne Woche 197 .498 2,3 0,29 0,4
Woche heute 215 .388 2,5 k . A . –

< Freizeitwoche Verlag Freizeitwoche 466 .923 5,4 0,84 1,2
gesamt 3.287.784 38,0

Funke Bild der Frau 869 .422 10,1 5,18 7,3
Das Goldene Blatt 223 .338 2,6 1,79 2,5
Die Aktuelle 381 .503 4,4 1,85 2,6
Echo der Frau 196 .377 2,3 1,11 1,6
Frau von heute 119 .145 1,4 0,67 1,0
Frau aktuell 172 .074 2,0 1,25 1,8
Frau im Spiegel 267 .186 3,1 1,46 2,1
Neue Welt 230 .553 2,7 0,89 1,3
gesamt 2.459.598 28,4

Burda Frau im Trend 299 .274 3,5 0,72 1,0
Freizeit Revue 802 .994 9,3 2,50 3,6
Freizeit Spass 385 .415 4,5 0,71 1,0
Glücks Revue 95 .154 1,1 1,22 1,7
Lisa 258 .134 3,0 1,50 2,1
Neue Woche 267 .250 3,1 0,26 0,4
Viel Spaß 203 .216 2,3 0,71 1,0
gesamt 2.311.437 26,7

1)  Ohne den monatlich an Mitglieder des Katholischen Frauenverbands Deutschland verteilten Titel „Frau und Mutter“ (Auflage 
III/2014: 476.296  Stück).

Tabelle  III – 48: Frauenzeitschriften

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .

➝
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Verlag Titel verkaufte Auflage
(III/2014)

Reichweite
(MA  II 2014)

in % in Mio. in %

Klambt Die neue Frau 173 .207 2,0 0,25 0,4
Lea 125 .458 1,5 0,70 1,0
Sieben Tage 83 .853 1,0 0,53 0,7
Woche der Frau 138 .810 1,6 0,29 0,4

< Sonnenverlag Frau mit Herz 69 .594 0,8 0,65 0,9
gesamt 590.922 6,8

Gesamte verkaufte Auflage (IVW) 8.649.741 100

14-tägliche Titel

Gruner  + Jahr Brigitte 545.229 39,6 2,76 3,9

Burda Freundin 356 .309 25,9 1,89 2,7
<  Stegenwaller Entertainment  

Group (Burda hält 50 %)
Gute Laune 139 .768 10,1 k . A . –

gesamt 496.077 36,0

Ganske  
(Jahreszeiten Verlag)

Für Sie 336.251 24,4 1,88 2,7

Gesamte verkaufte Auflage (IVW) 1.377.557 100

Monatliche Titel

Bauer Maxi 199 .766 3,6 0,67 1,0
Cosmopolitan 318 .628 5,7 1,40 2,0
Joy 296 .651 5,3 0,84 1,2
Meine Melodie 35 .733 0,6 k . A . –
Meins 149 .530 2,7 0,63 0,9
MyWay 102 .745 1,8 k . A . –
Shape 186 .306 3,3 0,32 0,5
gesamt 1.289.359 23,2

Burda burda style 117 .678 2,1 0,70 1,0
Elle 196 .910 3,5 0,54 0,8
Donna 139 .356 2,5 0,32 0,5
Freizeit Aktuell k . A . 0,0 k . A . –
InStyle 424 .811 7,6 1,55 2,2

<  Stegenwaller Entertainment  
Group (Burda hält 50 %)

Meine Pause 118 .885 2,1 k . A . –

gesamt 997.640 17,9

Condé Nast Glamour 412 .833 7,4 1,22 1,7
myself 231 .422 4,2 0,47 0,7
Vogue 136 .985 2,5 0,99 1,4
gesamt 781.240 14,0

Ganske  
(Jahreszeiten Verlag)

Petra 236 .024 4,2 1,09 1,5

Vital 190 .879 3,4 0,84 1,2
gesamt 426.903 7,7

Vision Media Jolie 309 .381 5,6 0,73 1,0
< Madame Verlag Madame 107 .272 1,9 0,39 0,6

gesamt 416.653 7,5

Gruner  + Jahr Brigitte WOMAN 224.581 4,0 0,91 1,3

ConPart Verlag Freizeit Extra  – Welt der Stars k . A . – k . A . –
Fröhliche Freizeit k . A . – k . A . –
Frau im Blick k . A . – k . A . –

Rewe-Verlag Laviva 326.312 5,9 0,73 1,0

1)  Ohne den monatlich an Mitglieder des Katholischen Frauenverbands Deutschland verteilten Titel „Frau und Mutter“ (Auflage 
III/2014: 476.296  Stück).

Tabelle  III – 48: Frauenzeitschriften

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .

➝

➝



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 223

Verlag Titel verkaufte Auflage
(III/2014)

Reichweite
(MA  II 2014)

in % in Mio. in %

Funke Freizeit exklusiv 164 .292 3,0 k . A . –
< Für-mich-Verlag Pause für mich 76 .445 1,4 k . A . –

gesamt 240.737 4,3

VGS Verlagsgruppe  
Stegenwaller

Freizeit total 82 .220 1,5 k . A . –

Schöne Welt 149 .288 2,7 k . A . –
gesamt 231.508 4,2

Bayard Media Frau im Leben 100 .890 1,8 0,57 0,8
plus Magazin 83 .467 1,5 k . A . –
gesamt 184.357 3,3

Alles Gute Verlag Freizeit Monat 162.443 2,9 k . A . –

J . Weck Ratgeber Frau und Familie 151.886 2,7 k . A . –

Inspiring Network
(Emotion Verlag)

emotion 70.152 1,3 k . A . –

OZ Verlag Anna 33 .890 0,6 k . A . –
Lena k . A . 0,0 k . A . –
Sabrina 25 .494 0,5 k . A . –
gesamt 59.384 1,1

Gesamte verkaufte Auflage (IVW) 5.563.155 100

Seltener erscheinende Titel

ahead media Flair (10  ×  j .) 65.015 1,7 k . A . –

Alles Gute Verlag Freizeit Heute (5-wö .) 160 .290 4,3 k . A . –
Freizeit Vergnügen (5-wö .) 111 .339 3,0 k . A . –
illu der Frau (5-wö .) 161 .185 4,3 k . A . –
Meine Freizeit (5-wö .) 111 .971 3,0 k . A . –
Prima Woche (5-wö .) 130 .798 3,5 k . A . –
Revue heute (5-wö .) 120 .777 3,2 k . A . –
von Frau zu Frau (5-wö .) 161 .532 4,3 k . A . –
Alles Gute (8-wö .) 96 .703 2,6 k . A . –
Freizeit Blitz (8-wö .) 115 .930 3,1 k . A . –
Freizeit Express (8-wö .) 163 .934 4,4 k . A . –
Spaß für mich (8-wö .) 96 .200 2,6 k . A . –
STARS im Blick (8-wö .) k . A . – k . A . –
Super Pause (8-wö .) k . A . – k . A . –
gesamt 1.430.659 38,1

ConPart Verlag Das macht Spaß (10  ×  j .) 110 .687 2,9 k . A . –
Freizeit Illu (10  ×  j .) 52 .687 1,4 k . A . –
Schöne Freizeit (10  ×  j .) 66 .468 1,8 k . A . –
Schöner Monat (10  ×  j .) 99 .040 2,6 k . A . –
gesamt 328.882 8,8

DELTApark Verlag Freizeit direkt (5-wö .) 108 .390 2,9 k . A . –
Freizeit pur (5-wö .) 119 .881 3,2 k . A . –
Neue Freizeit (5-wö .) 260 .868 6,9 k . A . –
neues für die Frau (5-wö .) 150 .201 4,0 k . A . –
Revue der Woche (5-wö .) 105 .396 2,8 k . A . –
neue Pause (6-wö .) 129 .029 3,4 k . A . –
gesamt 873.765 23,3

Funke Frau im Spiegel Royal (6  ×  j .) 36 .151 1,0 k . A . –
< Für-mich-Verlag Nina (9  ×  j .) 174 .265 4,6 k . A . –

Zeit für mich (10  ×  j .) 78 .354 2,1 k . A . –
gesamt 288.770 7,7

1)  Ohne den monatlich an Mitglieder des Katholischen Frauenverbands Deutschland verteilten Titel „Frau und Mutter“ (Auflage 
III/2014: 476.296  Stück).

Tabelle  III – 48: Frauenzeitschriften

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .
➝
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Verlag Titel verkaufte Auflage
(III/2014)

Reichweite
(MA  II 2014)

in % in Mio. in %

Stange Verlags- und Medien-
gesellschaft

aktuell für die Frau (7  ×  j .) 214.702 5,7 k . A . –

Gruner +Jahr Couch (10  ×  j .) 156 .301 4,2 k . A . –
< Rodale-Motor-Presse Women’s Health (2-mo .) 154 .725 4,1 0,46 0,7

gesamt 311.026 8,3

Bauer happinez (2-mo .) 134 .715 3,6 k . A . –

Klambt 
(Sonnenverlag)

Welt der Frau (6-wö .) 109 .548 2,9 k . A . –

Emma Frauenverlag Emma (6  ×  j .) k . A . – k . A . –

Gesamte verkaufte Auflage (IVW) 3.757.082 100

Alle Titel

Bauer 4 .711 .858 24,4
Burda 3 .805 .154 19,7
Funke 2 .989 .105 15,4
Gruner  + Jahr 1 .080 .836 5,6
Condé Nast 781 .240 4,0
Ganske 763 .154 3,9
Klambt 700 .470 3,6
sonstige 4 .515 .718 23,3

Gesamte Verkaufsauflage aller Frauentitel (IVW) 19.347.535 100

1)  Ohne den monatlich an Mitglieder des Katholischen Frauenverbands Deutschland verteilten Titel „Frau und Mutter“ (Auflage 
III/2014: 476.296  Stück).

Tabelle  III – 48: Frauenzeitschriften

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .

Im Segment der Frauenzeitschriften entfällt von der gesamten verkauften Auflage (alle Erschei-
nungsweisen, ungewichtet) rund ein Viertel auf den Bauer-Verlag . Auch Burda und Funke haben 
in dieser Kategorie eine starke Stellung . Der Springer-Verlag hat dagegen seine Frauenzeitschriften 
„Frau von heute“ und „Bild der Frau“ (inkl . der Produktlinienerweiterung „Bild der Frau –  Gut 
Kochen & Backen“ und „Bild der Frau – Schlank & Fit“) Mitte des Jahres 2014 an die Funke Medien-
gruppe verkauft und sich damit aus dem Bereich der Frauenzeitschriften vollständig zurückge-
zogen .738

2.1.4.3 Verflechtungen von Fernsehveranstaltern und Zeitschriftenverlagen

Die nach Anteilen an der verkauften Gesamtauflage größten Publikumszeitschriftenverlage in 
Deutschland sind der Burda-Verlag (11,8 %), gefolgt von Bertelsmann mit dem Verlagshaus Gruner + 
Jahr (9,3 %) und der Bauer-Verlag (6,7 %) .739 Der Springer-Verlag hat seine Aktivitäten im Bereich 
der Publikumszeitschriften mit dem Verkauf seiner Frauenzeitschriften an die Funke-Gruppe ein-
geschränkt (2,2 %) .740 Der Bertelsmann-Konzern hat dagegen mit der Übernahme der restlichen 
Anteile des Verlagshauses Gruner  + Jahr (s . u . 2 .1 .4 .3 .1) die dort angesiedelten Aktivitäten im Be-
reich Publikumszeitschriften vollständig unter seine Kontrolle gebracht . Burda, Bauer, der Bertels-
mann-Konzern mit Gruner + Jahr sowie der Springer-Verlag halten Beteiligungen an Veranstaltern 

738 Siehe dazu auch Aus führungen unter Punkt  2.1.4.3.4.
739 Vgl. Tabelle  III – 50, Tabelle  III – 51 und Tabelle  III – 52.
740 S. unter Punkt  2.1.4.2.4, Tabelle  III – 53.

➝
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von bundesweitem privatem Fernsehen . Auf die Publikumszeitschriften der vorbenannten Verlage 
entfallen insgesamt rund 30 % der gesamten verkauften Auflage aller IVW-gemeldeten Publikums-
zeitschriften (nicht nach Erscheinungshäufigkeit gewichtet) .

2.1.4.3.1 Bertelsmann SE  & Co. KGaA

Die Bertelsmann SE & Co . KGaA („Bertelsmann“), die mit der RTL-Mediengruppe die zuschaueran-
teilsstärkste Sendergruppe im bundesweiten privaten Fernsehen kontrolliert, gehört auch zu den 
auflagenstärksten Verlagsgruppen im Bereich der Publikumszeitschriften . Die Aktivitäten im Publi-
kumszeitschriftenmarkt erfolgen dabei über den Verlag Gruner  + Jahr, der seit November  2014 
vollständig im Anteilsbesitz von Bertelsmann steht .741

741 Zwischen den Unter nehmen wurde die vollständige Über nahme von Gruner + Jahr durch Bertels mann zum 01. 11. 2014 
ver einbart und durch den Bertels mann-Aufsichts rat ge nehmigt; vgl. Bertels mann-Pressemittei lung vom 06. 10. 2014 
(www.bertelsmann. de). Zuvor bestand eine Mehr heits beteili gung der Bertels mann SE & Co. KGaA in Höhe von 74,9 %, 
die rest lichen 25,1 % der Anteile lagen bei der Familie des Ver legers und Unter nehmens mitgründers Jahr.

Presseunternehmen Printtitel Senderbeteiligung Beteiligungshöhe

Advance/Newhouse 
Communications1)
(Condé Nast Verlag)

Vogue
GQ
Glamour
AD Architectural Digest
myself

Discovery Channel
Animal Planet
TLC
DMAX
Eurosport (51 %)
Eurosport  2 (51 %)

33 % der Kapitalanteile und 
25 % der Stimmrechte an  
der Discovery Communica-
tions, Inc ., die mittelbar sämt-
liche Anteile an den aufge-
führten Sendern hält (sofern 
nicht anders angegeben)

Bauer s . Tabelle  III – 52 RTL  II 31,5 %

Bertelsmann/ 
Gruner  + Jahr2)

s . Tabelle  III – 50 Sender der RTL Group  
(RTL Television, RTL NITRO, 
VOX, n-tv, RTL Crime, RTL 
Living, Passion, GEO Tele-
vision, SUPER RTL (50 %),  
RTL II (35,9 %))

75,1 % an der RTL Group

auto motor und sport  
channel

mittelbar über Gruner  + Jahr 
59,9 % an der Motor Presse 
TV GmbH, die selbst in Höhe 
von 51 % an der Programm-
veranstalterin beteiligt ist

Burda s . Tabelle  III – 51 BonGusto 83,5 %

RTL  II 1,1 %

Holtzbrinck Spektrum der Wissen-schaft
Sterne und Weltraum
Gehirn  & Geist

Gute Laune TV 40,34 %

Spiegel-Verlag Der SPIEGEL
manager magazin
Harvard Business Manager

Spiegel . tv 100 %

SPIEGEL Geschichte
SPIEGEL TV Wissen

51 %

dctp . tv 12,5 %

Springer s . Tabelle  III – 53 N24 100 %

1)  Siehe hierzu auch Kapitel  III 1.2.9 (Discovery).     2)  Siehe hierzu auch Kapitel  III 1.2.1 (Bertelsmann).

Tabelle  III – 49: Verflechtungen von Zeitschriftenverlagen und Veranstaltern von privatem bundesweitem 
Fernsehen

Quelle: KEK
Stand: 07/2014
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Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

Verlag1) Anteile Zeitschrift (Erscheinungsweise) verkaufte 
Auflage

(III/2014)

Reichweite 
(MA  II 2014)

in Mio. in %

Aktuelle Zeitschriften und Magazine
100 % Stern (wö .) 775 .573 6,99 9,9

NEON (mo .) 168 .172 0,78 1,1
Gala (wö .) 330 .489 2,56 3,6
Gala Style (4  ×  j .) k . A . k . A . –
View (mo .) 123 .144 0,86 1,2

Spiegel-Verlag 25,25 % Der Spiegel (wö .) 878 .260 6,07 8,6

Familienzeitschriften
100 % Eltern (mo .) 240 .335 1,04 1,5

Eltern family (mo .) 118 .310 0,45 0,6
Nido (mo .) 57 .110 k . A . –

Frauenzeitschriften
100 % Brigitte (14 t .) 545 .229 2,76 3,9

Brigitte Mom (4  ×  j .) k . A . k . A . –
Brigitte Woman (mo .) 224 .581 0,91 1,3
Couch (10  ×  j .) 156 .301 k . A . –

Jugendzeitschriften
100 % Geolino (mo .) 175 .523 k . A . –

Geolino extra (6  ×  j .) 44 .814 k . A . –
Geo Mini (mo .) 58 .977 k . A . –

Spiegel-Verlag 25,25 % Dein Spiegel (mo .) 80 .460 k . A . –

Zeitschriften für Wohnen und Leben
100 % Häuser (6  ×  j .) 36 .724 k . A . –

Living at Home (mo .) 137 .010 0,31 0,4
Schöner Wohnen (mo .) 241 .909 1,91 2,7
Esszeitschriften

100 % BEEF! (6  ×  j .) k . A . k . A . –
essen  & trinken (mo .) 167 .880 1,26 1,8
essen  & trinken  – Für jeden Tag (mo .) 175 .166 0,55 0,8

Wissensmagazine
100 % Art (mo .) k . A . k . A . –

Geo (mo .) 259 .924 3,33 4,7
Geo Epoche (6  ×  j .) 87 .384 k . A . –
Geo Kompakt (4  ×  j .) k . A . k . A . –
Geo Wissen (2  ×  j .) k . A . k . A . –
P . M . Magazin (mo .) 203 .114 1,22 1,7
P . M . Biographie (2  ×  j .) k . A . k . A . –
diverse P . M . Rätselhefte k . A . k . A . –
PM Fragen  & Antworten (mo .) k . A . k . A . –
P . M . History (mo .) 50 .314 k . A . –
PM Perspektive (4  ×  j .) k . A . k . A . –
Wunderwelt Wissen (mo .) 63 .100 k . A . –

G+J/RBA 50 %2) National Geographic Deutschland (mo .) 164 .162 1,41 2,0
Spiegel-Verlag 25,25 % Spiegel Geschichte (6  ×  j .) 71 .666 k . A . –

Spiegel Wissen (4  ×  j .) k . A . k . A . –

Reisezeitschriften
100 % Geo Saison (mo .) 84 .674 0,69 1,0

Geo Saison Extra (3  ×  j .) k . A . k . A . –
Geo Spezial (6  ×  j .) 41 .729 k . A . –

Wirtschaftszeitschriften
100 % Börse Online (wö .) 26 .120 k . A . –

Business Punk (4  ×  j .) k . A . k . A . –
Capital (mo .) 137 .308 0,89 1,3
Impulse (mo .) 73 .934 k . A . –

Manager Magazin 
 Verlagsgesellschaft

24,9 %3) Manager Magazin (mo .) 109 .596 0,58 0,8

Harvard Businessmanager (mo .) 19 .168 k . A . –
➝
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Verlag1) Anteile Zeitschrift (Erscheinungsweise) verkaufte 
Auflage

(III/2014)

Reichweite 
(MA  II 2014)

in Mio. in %

Motorpresse
Motor Presse Stuttgart 59,9 % auto motor und sport (14-t .) 350 .190 2,04 2,9

auto motor und sport Spezial  –  
Autokauf (4  ×  j .)

k . A . k . A . –

auto motor und sport Spezial  –  
Gebrauchtwagen (1  ×  j .)

k . A . k . A . –

AUTOStraßenverkehr (14-t .) 130 .242 0,43 0,6
Motorrad (14-t .) 103 .609 0,69 1,0
Motorrad Classic (6  ×  j .) 21 .078 k . A . –
Motor Klassik (mo .) 78 .956 k . A . –
Motorsport aktuell (wö .) 38 .107 k . A . –
PS sportlich schnell motorradfahren (mo .) 35 .731 k . A . –
sport auto (mo .) 48 .455 0,47 0,7
Youngtimer (6  ×  j .) k . A . k . A . –

EuroTransportMedia Motor Presse 
Stuttgart hält 

40 %

Fernfahrer (mo .) 32 .860 k . A . –

Fernfahrer Supertrucks Spezial (1  ×  j .) k . A . k . A . –
Firmenauto (10  ×  j .) 32 .509 k . A . –
Lastauto Omnibus (10  ×  j .) 11 .887 k . A . –

Lifestylezeitschriften
100 % Gala men (2  ×  j .) k . A . k . A . –

Rodale-Motor-Presse 
 Verlagsgesellschaft

Motor Presse 
Stuttgart hält 

50 %

Men’s Health (mo .) 198 .272 1,09 1,5

Women’s Health (2-mo .) 154 .725 0,46 0,7

Sonstige
100 % Dogs (6  ×  j .) 49 .558 k . A . –

Stern Fotografie (4  ×  j .) k . A . k . A . –
Stern Gesund Leben (4 × j .) k . A . k . A . –

Motor Presse Stuttgart 59,9 % Aerokurier (mo .) 16 .468 k . A . –
Caravaning (mo .) 31 .838 k . A . –
cavallo (mo .) 56 .289 k . A . –
DSV  – aktiv Ski  & Sportmagazin (6  ×  j .) 165 .718 k . A . –
ElektroBIKE (2  ×  j .) k . A . k . A . –
Flug Revue (mo .) 28 .872 k . A . –
Klassiker der Luftfahrt (8  ×  j .) k . A . k . A . –
Klettern (8  ×  j .) 16 .761 k . A . –
MountainBIKE (mo .) 70 .050 k . A . –
MountainBIKE Tourensonderheft (2  ×  j .) k . A . k . A . –
outdoor (mo .) 44 .176 k . A . –
outdoor Touren-Special (2  ×  j .) k . A . k . A . –
Planet SNOW (3  ×  j .) k . A . k . A . –
promobil (mo .) 77 .015 k . A . –
RoadBIKE (mo .) 35 .948 k . A . –

11  Freunde Verlag G+J hält 51 % 11  Freunde (mo .) 91 .283 0,89 1,3
Rodale-Motor-Presse 
 Verlagsgesellschaft

Motor Presse 
Stuttgart hält 

50 %

Runner’s World (mo .) 44 .794 k . A . –

Verkaufte Auflage Bertelsmann insgesamt 8.093.551

Gesamtverkaufsauflage aller IVW-gemeldeten Publikumszeitschriften  
(ohne Programmzeitschriften)4)

86.680.394

Anteil Bertelsmann 9,3 %

1)  Beteiligung über Gruner + Jahr AG & Co. KG und deren 100 %ige Tochterunternehmen, wenn nicht anders angegeben.     2)   Die 
vollständige Übernahme durch Gruner  + Jahr hat das Bundeskartellamt untersagt.     3)  Die Rudolf Augstein GmbH, an der die 
Gruner  + Jahr  & Co. KG in Höhe von 25,5 % beteiligt ist, hält die restlichen 75,1 %.     4)  Vgl. Tabelle  III – 43.

Tabelle III – 50: Beteiligungen der Bertelsmann SE an Publikumszeitschriften (ohne Programmzeitschriften)

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .
➝
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Bertelsmann ist über Gruner  + Jahr mit dem Titel „Stern“ und der Beteiligung am Verlag des 
„Spiegel“ im Bereich der aktuellen Magazine aktiv, die sich u . a . mit dem politischen Zeitgeschehen 
auseinandersetzen .742 Nicht abschließend geklärt ist, ob der „Spiegel“ Gruner + Jahr kartellrechtlich 
zuzurechnen ist . Gruner  + Jahr hält eine unmittelbare Beteiligung von 25,25 % an der Spiegel-
Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co . KG und 25,5 % an deren Komplementärin, der Rudolf Augstein 
GmbH, die wiederum 1 % der Anteile an der Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co . KG hält . 
Für Gesellschafterbeschlüsse bei der Rudolf Augstein GmbH ist ein Quorum von 76 % erforderlich . 
Der BGH hat die Frage, ob eine Beherrschung i . S . d . § 17 Abs . 1 AktG vorliegt, offengelassen .743 Die 

742 Siehe zum Segment der aktuellen Zeitschriften und Magazine auch Punkt  2.1.4.2.1.
743 BGH, Beschluss vom 22. 09. 1987, Az.: KVR  5/86  – Gruner  + Jahr/Zeit  II, NJW-RR 1988, S. 484.

Abbildung  III – 55: Beteiligungsstruktur des Spiegel-Verlags

Quelle: KEK
Stand: 07/2014
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EU-Kommission hat in ihrer Entscheidung in Sachen WPP/Grey dagegen ohne nähere Erläuterung 
eine gemeinsame Beherrschung des „Spiegel“ durch Gruner  + Jahr und die Mitarbeiter KG ange-
nommen .744 Die KEK hat im Rahmen der Prüfung von Zurechnungsfragen eine Beherrschung des 
Spiegel-Verlags durch Gruner  + Jahr verneint745, in analoger Anwendung der Vorschrift des § 28 
Abs . 1 RStV mit Blick auf den Pressebereich Gruner + Jahr und Bertelsmann das Magazin „Spiegel“ 
jedoch medienkonzentrationsrechtlich zugerechnet .

Anders ist dagegen im Hinblick auf die Zurechnung der Fernsehbeteiligungen des Spiegel-
Verlags zu Gruner  + Jahr und zu Bertelsmann zu entscheiden .746 An den Veranstalterinnen ist 
Gruner  + Jahr mittelbar über ihre Beteiligung am Spiegel-Verlag, also auf der 2 . bzw . 3 . Beteili-
gungsstufe beteiligt . Auf dieser Beteiligungsstufe wäre eine Zurechnung zu Gruner  + Jahr nur 
dann zu bejahen, wenn die Voraussetzungen des § 28 Abs . 1 Satz  2 RStV i . V . m . §§ 15 ff . AktG 
vorlägen, d . h . die Beteiligten zueinander im Verhältnis verbundener Unternehmen im Sinne des 
Aktienrechts stünden . Die Voraussetzungen für eine Beherrschung des Spiegel-Verlags i . S . d . § 17 
Abs . 1 AktG durch Gruner + Jahr, insbesondere einer gemeinsamen Beherrschung durch Gruner + 
Jahr gemeinschaftlich mit der Mitarbeiter KG, konnte die KEK bislang nicht feststellen .747

Im Bereich der Wissensmagazine hat das Bundeskartellamt eine marktbeherrschende Stellung 
von Gruner  + Jahr mit den Titeln „Geo“, „P . M .“ und „National Geographic“ festgestellt . In diesem 
Segment sind seitdem mit den Printmagazinen „Wunderwelt Wissen“ (Gruner  + Jahr), „SPIEGEL 
Geschichte“ und „SPIEGEL Wissen“ (beide Spiegel-Verlag) weitere mit Gruner  + Jahr verbundene 
Titel hinzugekommen . Eine starke Marktstellung besteht darüber hinaus im Segment der vierzehn-
täglichen Frauenzeitschriften (s . Tabelle  III – 48) . In den Themenbereichen Familie, Living (Essen, 
Wohnen, Garten), Lifestyle, Wirtschaft, Reisen und Motorpresse liegen weitere Schwerpunkte der 
Verlagsgruppe .

Für eine Übersicht über die Medienaktivitäten von Bertelsmann siehe Kapitel  III 1 .2 .1, Abbil-
dung  III – 8 .

2.1.4.3.2 Hubert Burda Media

Die Verlagsgruppe Burda nimmt mit dem Titel „Focus“ nach dem „Spiegel“ die zweitstärkste Posi-
tion bei politischen Wochenzeitungen und -magazinen ein (s . Tabelle  III – 47) und erreicht bei 
wöchentlichen und monatlichen Frauenzeitschriften hohe Marktanteile (siehe Tabelle  III – 48) . Da-
rüber hinaus ist sie insbesondere in den Bereichen aktuelle Zeitschriften/Peoplemagazine („Bunte“, 
„Super Illu“), Lifestyle/Männermagazine und Living stark vertreten .

Für eine Übersicht über die Medienaktivitäten der Verlagsgruppe Burda siehe Kapitel  III 2, 
Ab bil dung  III – 38 .

744 Europäi sche Kommission, Ent schei dung vom 24. 01. 2005, COMP/ M.3579  – WPP/Grey, Rn. 86.
745 Vgl. zuletzt Beschluss der KEK i. S. Dritt sendezeiten bei RTL, Az.: KEK  700-2, II 2.1.3.6.3 (m. w. N.), be stätigend: VG 

Hannover, Beschlüsse vom 27. 11. 2013, Az.: 7 B 5663/13, Rz. 55 ff.; vom 29. 09. 2008, Az.: 7 B 3575/08, Rz. 62 ff. und vom 
17. 07. 2003, Az.: 6  B  2458/03, Rz. 73 ff.

746 Vgl. zuletzt Beschluss der KEK i. S. SPIEGEL TV Wissen/SPIEGEL TV Geschichte, Az.: KEK  674, III 2.2 (m. w. N.).
747 S. dazu auch Fn. 745.
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Verlag1) Anteile Zeitschrift (Erscheinungsweise) Verkaufte 
Auflage 

(III/2014)

Reichweite
(MA  II 2014)

in Mio. in %

Aktuelle Zeitschriften und Magazine
100 % Focus (wö .) 513 .707 4,54 6,4

Focus Spezial (unregelmäßig, 4–6  ×  j .) k . A . k . A . –
Bunte (wö .) 559 .943 4,08 5,8
Superillu (wö .) 317 .432 2,81 4,0

Frauenzeitschriften
100 % burda style (mo .) 117 .678 0,70 1,0

burda style Spezial k . A . k . A . –
Donna (mo .) 139 .356 0,32 0,5
Frau im Trend (wö .) 299 .274 0,72 1,0
Freizeit Aktuell (mo .) k . A . k . A . –
Freizeit Revue (wö .) 802 .994 2,50 3,6
Freizeit Spass (wö .) 385 .415 0,71 1,0
Freundin (14-t .) 356 .309 1,89 2,7
Glücks Revue (wö .) 95 .154 1,22 1,7
InStyle (mo .) 424 .811 1,55 2,2
Lisa (wö .) 258 .134 1,50 2,1
Neue Woche (wö .) 267 .250 0,26 0,4
Viel Spaß (wö .) 203 .216 0,71 1,0

Burda Hearst 
 Publishing

50 % Harper’s Bazaar (mo .) k . A . k . A . –

Elle Verlag 50 % Elle (mo .) 196 .910 0,54 0,8
Stegenwaller Enter-
tainment Group

50 % Gute Laune (14-t .) 139 .768 k . A . –

Meine Pause (mo .) 118 .885 k . A . –

Wirtschaftszeitschriften
100 % Focus Money (wö .) 125 .507 0,54 0,8

Guter Rat (mo .) 189 .735 1,20 1,7

EDV-Zeitschriften
100 % Chip (mo .) 194 .383 1,80 2,6

Chip Power Play (4  ×  j .) k . A . k . A . –
Chip Test  & Kauf (mo .) 22 .288 k . A . –
Practical Photoshop (6  ×  j .) k . A . k . A . –

Kino-, Video-, Audio- und Fotozeitschriften
100 % Cinema (mo .) 68 .197 0,75 1,1

Chip Foto-Video (mo .) 47 .861 0,29 0,4
N-Photo (6  ×  j .) k . A . k . A . –

Bauen/ Wohnen/Garten
100 % Das Haus (10  ×  j .) 1 .600 .212 1,37 1,9

Das Haus Ideenmagazin (4  ×  j .) 87 .965 k . A . –
Das Haus Spezial (1  ×  j .) k . A . k . A . –
Frau im Trend  – Wohnen  & Wohlfühlen (6  ×  j .) 81 .374 0,72 –
Gartenspaß (mo .) 68 .697 0,47 0,7
Gartenträume (4  ×  j .) 49 .909 – –
Lisa Blumen  & Pflanzen (mo .) 94 .207 0,59 0,8
Lisa Wohnen  & Dekorieren (mo .) 188 .183 0,51 0,7
Lisa Romance (5  ×  j .) k . A . k . A . –
Mein schöner Garten (mo .) 348 .098 2,25 3,2
Mein schöner Garten spezial (5  ×  j .) k . A . k . A . –

1)  Hubert Burda Media Holding GmbH  & Co. KG und 100 %ige Tochterunternehmen, wenn nicht anders angegeben.     2)  Vgl. 
Tabelle  III – 43.

Tabelle  III – 51: Beteiligungen der Burda-Verlagsgruppe an Publikumszeitschriften (ohne Programmzeit-
schriften)

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .

➝
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Verlag1) Anteile Zeitschrift (Erscheinungsweise) Verkaufte 
Auflage 

(III/2014)

Reichweite
(MA  II 2014)

in Mio. in %

Mein schöner Landgarten (6  ×  j .) k . A . k . A . –
Mein schönes Landhaus (6  ×  j .) k . A . k . A . –
Places of Spirit (6  ×  j .) k . A . k . A . –
Wohnen  & Garten (mo .) 253 .698 0,74 1,0
Wohnen Träume (6  ×  j .) 46 .658 k . A . –

Elle Verlag 50 % Elle Decoration (6  ×  j .) 112 .464 k . A . –
Domicil Möbel Kooperation Domicil k . A . k . A . –

Lifestylezeitschriften
100 % Fit for Fun (mo .) 132 .008 1,36 1,9

Free Men’s World (4  ×  j .) k . A . k . A . –
Mein Schönes Land (6  ×  j .) 302 .578 k . A . –
Playboy (mo .) 177 .342 0,96 1,4

Esszeitschriften
100 % ARD Buffet (mo .) 150 .767 0,56 0,8

Lisa Kochen  & Backen (mo .) 105 .379 0,91 1,3
Meine Familie  & ich (4wö .) 365 .266 1,00 1,4
Meine Gute Landküche (6  ×  j .) 55 .139 k . A . –
LandEdition (6  ×  j .) k . A . k . A . –
Lust auf Genuss (4wö .) 128 .129 k . A . –
Slowly Veggie (6  ×  j .) k . A . k . A . –
Sweet Dreams (4  ×  j .) k . A . k . A . –

Gesundheit
Focus Diabetes (4  ×  j .) k . A . k . A . –
Focus Gesundheit (4  ×  j .) k . A . k . A . –

Auflage Burda insgesamt 10.192.280

Gesamtverkaufsauflage aller IVW-gemeldeten Publikumszeitschriften  
(ohne Programmzeitschriften)2)

86.680.394

Anteil Burda 11,8 %

1)  Hubert Burda Media Holding GmbH  & Co. KG und 100 %ige Tochterunternehmen, wenn nicht anders angegeben.     2)  Vgl. 
Tabelle  III – 43.

Tabelle  III – 51: Beteiligungen der Burda-Verlagsgruppe an Publikumszeitschriften (ohne Programmzeit-
schriften)

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .

2.1.4.3.3 Heinrich Bauer Verlag KG

Die Bauer-Verlagsgruppe ist im Bereich der wöchentlichen Frauenzeitschriften Marktführer (siehe 
Tabelle  III – 48) . Weitere Schwerpunkte liegen u . a . in den Bereichen aktuelle Zeitschriften/People-
magazine („InTouch“) und Jugend („Bravo“) .

Für eine Übersicht über die Medienaktivitäten des Bauer-Verlags siehe Kapitel  III 2, Abbil-
dung  III – 37 .

➝
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Verlag1) Anteile Zeitschrift (Erscheinungsweise) Verkaufte 
Auflage 

(III/2014)

Reichweite
(MA  II 2014)

in Mio. in %

Aktuelle Zeitschriften und Magazine
100 % InTouch (wö .) 263 .449 1,06 1,5

Frauenzeitschriften
100 % Adel exklusiv (mo .) – – –

Alles für die Frau (wö .) 176 .104 0,74 1,1
Avanti (wö .) 98 .810 0,41 0,6
bella (wö .) 107 .328 0,86 1,2
das neue (wö .) 143 .674 0,57 0,8
Das neue Blatt (wö .) 447 .034 1,61 2,3
Laura (wö .) 177 .127 0,94 1,3
Mach mal Pause (wö .) 90 .075 0,86 1,2
Maxi (mo .) 199 .766 0,67 1,0
Mein Leben (6  ×  j .) – – –
Meins 149 .530 0,63 0,9
Mini (wö .) 75 .045 0,56 0,8
MyWay 102 .745 – –
Neue Post (wö .) 650 .504 2,65 3,8
Schöne Woche (wö .) 197 .498 0,29 0,4
tina (wö .) 442 .274 2,62 3,7
Woche heute (wö .) 215 .388 – –

Freizeitwoche Verlag
(Gemeinschaftsunter-
nehmen mit Klambt)

80 % Freizeitwoche (wö .) 466 .923 0,84 1,2

Super Freizeit (mo .) – – –

Jugendzeitschriften
100 % BRAVO (wö .) 140 .195 0,80 1,1

BRAVO Foto Love Story (6  ×  j .) 22 .544 – –
BRAVO Girl! (14-t .) 76 .190 0,30 0,4
BRAVO Sport (14-t .) 113 .364 0,36 0,5
Bummi (mo .) 30 .370 – –
Bussi Bär (mo .) 45 .010 – –
Lissy (mo .) 45 .881 – –
Lissy Magic Pony (unregelmäßig) – – –
Traum-Prinzessin (6  ×  j .) – – –
Card Collector (mo .) – – –
Yeah! (mo .) 38 .284 – –

Wissensmagazine
100 % Welt der Wunder (mo .) 214 .615 1,40 2,0

Bauen/ Wohnen/Garten
GartenIdee (6  ×  j .) k . A . k . A . –
Laura Wohnen kreativ (mo .) 93 .547 0,26 0,4
Selbst ist der Mann (mo .) 68 .375 0,96 1,4
Wohnidee (mo .) 129 .342 0,55 0,8

Esszeitschriften
100 % Kochen  & Genießen (mo .) 173 .260 0,55 0,8

Lecker (10  ×  j .) 136 .911 0,49 0,7
Mein Lieblingsrezept (mo .) – – –
mutti – – –
Rezepte pur (mo .) 93 .970 0,33 0,5
tina Koch  & Backideen (mo .) 96 .288 0,96 1,4

Motorzeitschriften
100 % Auto Zeitung (14-t .) 190 .573 0,58 0,8

Auto Zeitung allrad (6  ×  j .) – –
Auto Zeitung classic cars (mo .) 47 .402 – –

1)  Heinrich Bauer Verlag KG und 100 %ige Tochterunternehmen, wenn nicht anders angegeben.     2)  Vgl. Tabelle  III – 43.

Tabelle  III – 52: Beteiligungen der Bauer-Verlagsgruppe an Publikumszeitschriften (ohne Programmzeit-
schriften)

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .

➝
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Verlag1) Anteile Zeitschrift (Erscheinungsweise) Verkaufte 
Auflage 

(III/2014)

Reichweite
(MA  II 2014)

in Mio. in %

Gesundheit
Good Health (10  ×  j .) – – –

Sonstige
100 % Astro Woche (wö .) 42 .332 – –

Mein Hund  & ich (4  ×  j .) – – –
Meine Melodie (mo .) 35 .733 – –
Perry Rhodan (wö .) – – –
Diverse Rätselhefte – –

Auflage Bauer insgesamt 5.837.460

Gesamtverkaufsauflage aller IVW-gemeldeten Publikumszeitschriften  
(ohne Programmzeitschriften)2)

86.680.394

Anteil Bauer 6,7 %

1)  Heinrich Bauer Verlag KG und 100 %ige Tochterunternehmen, wenn nicht anders angegeben.     2)  Vgl. Tabelle  III – 43.

Tabelle  III – 52: Beteiligungen der Bauer-Verlagsgruppe an Publikumszeitschriften (ohne Programmzeit-
schriften)

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .

2.1.4.3.4 Axel Springer SE

Der Springer-Verlag ist nach der Übernahme der Veranstalterin des Programms N24 wieder im 
bundesweiten Fernsehen aktiv .748 Mit den zur „Bild“-Familie gehörenden Zeitschriften749 hat er in 
den jeweiligen Marktsegmenten die führende Position inne . Die Aktivitäten des Verlags im Bereich 
der Publikumszeitschriften wurden durch den vollständigen Rückzug aus den Segmenten Frauen-
zeitschriften und Programmzeitschriften Mitte des Jahres 2014 allerdings deutlich reduziert . So 
wurden die Frauenzeitschriften „Frau von heute“ und „Bild der Frau“ (inkl . der Produktlinienerwei-
terung „Bild der Frau – Gut Kochen & Backen“ und „Bild der Frau – Schlank & Fit“) sowie die fünf 
Programmzeitschriften „Hörzu“, „TV Digital“, „Funk Uhr“, „Bildwoche“ und „TVneu“ an die Funke 
Mediengruppe veräußert .750 Der Springer-Verlag hat den Verkauf im Wesentlichen mit seiner neuen 
strategischen Ausrichtung und seiner Digitalisierungsstrategie begründet . Der Verlag verfolgt das 
erklärte Ziel, das führende digitale Medienunternehmen zu werden . Dabei fokussiere sich das 
Unternehmen zukünftig noch stärker auf seine multimedialen journalistischen Kernmarken der 
„Welt“- und „Bild“-Gruppe mit den dazugehörigen Zeitschriftenmarken („Auto Bild“-Gruppe, „Com-
puter Bild“-Gruppe, „Sport Bild“) .751

Für eine Übersicht über die Medienaktivitäten des Springer-Verlags siehe Kapitel  III 2, Abbil-
dung  III – 39 .

748 Vgl. zur Über nahme von N24 durch die Axel Springer SE den Beschluss der KEK vom 11. 02. 2014, Az.: KEK 767; vgl. zum 
Ver kauf der Beteili gung an der ProSiebenSat.1 Media  AG den Beschluss der KEK vom 08. 01. 2008, Az.: KEK  467.

749 Sport Bild, Auto Bild, Computer Bild, Computer Bild Spiele, Audio Video Foto Bild.
750 Siehe dazu auch Aus führungen im Kapitel Programm zeitschriften, III 2.1.3.1.
751 Vgl. Springer-Pressemel dung vom 25. 07. 2013, „Funke Medien gruppe über nimmt Regionalzei tungen und Teile des Zeit-

schriften port folios von Axel Springer/Gründung von Gemeinschafts unternehmen für Anzeigen vermark tung und Ver-
trieb“; www.axelspringer. de.

➝
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2.1.4.4 Bewertung von Publikumszeitschriften im Rahmen der  
medienkonzentrationsrechtlichen Prüfung

Aufgrund ihres Einflusses auf die öffentliche Meinungsbildung kommt einigen Segmenten der 
Publikumszeitschriften eine herausragende Stellung zu . Dies gilt insbesondere für die aktuellen 
Zeitschriften und Magazine aufgrund ihrer thematischen Ausrichtung und des sich daraus ergeben-
den Einflusses auf die Bestimmung von Themen der gesellschaftspolitischen Diskussion (Agenda-
Setting) .752 Auch Zielgruppenzeitschriften und Special-Interest-Titel können auf ihren Leserkreis 
meinungsbeeinflussend wirken . Die Relevanz dieser Zeitschriften für die öffentliche Meinungsbil-
dung variiert allerdings je nach inhaltlicher Ausrichtung . Für die medienkonzentrationsrechtliche 
Beurteilung erscheint eine Unterteilung der Zeitschriftenmärkte in einzelne Segmente, wie dies 
der kartellrechtlichen Praxis nach Maßgabe des Bedarfsmarktkonzeptes entspricht, dennoch nicht 
sachgerecht . Entsprechend dem Ansatz des Zuschaueranteilsmodells für die Beurteilung von Mei-
nungseinfluss im bundesweiten privaten Fernsehen, bei welchem nicht nach Genres und Pro-
gramminhalten differenziert wird, ist vielmehr der Gesamtmarkt der Publikumszeitschriften ent-
scheidend . Starke Marktstellungen in unterschiedlichen Segmenten können aber als zusätzliche 
Faktoren in die Bewertung mit einfließen . Lediglich Programmzeitschriften werden aufgrund ihres 
spezifischen Fernsehbezugs gesondert betrachtet .753

752 S. dazu unter Punkt  2.1.4.2.1.
753 S. dazu Kapitel  III 2.1.3.

Verlag1) Anteile Zeitschrift (Erscheinungsweise) verkaufte Auflage 
(III/2014)

Reichweite (MA  II 2014)
in Mio. in %

Lifestylezeitschriften
100 % Metal Hammer (mo .)  36 .473 – –

Musikexpress (mo .)  50 .565 – –
Rolling Stone (mo .)  50 .757 – –

Computerzeitschriften
100 % Computer Bild (14-t .)  329 .699 3,39 4,8

Computer Bild Spiele (mo .)  88 .060 1,91 2,7

Sportzeitschriften
100 % Sport Bild (wö .)  393 .793 4,23 6,0

Motorzeitschriften
100 % Auto Bild (wö .)  475 .881 2,78 3,9

Auto Bild allrad (mo .)  53 .142 – –
Auto Bild Klassik (mo .)  110 .783 – –
Auto Bild motorsport (14-t .) (wö . 
(41  ×  j .), „Heft im Heft“-Beilage der 
Inlandsauflage von Auto Bild)

 – – –

Auto Bild sportscars (mo .)  59 .457 0,28 0,4
Auto Test (mo .)  190 .054 0,58 0,8

Audio/ Video/Foto
100 % Audio Video Foto Bild (mo .)  46 .813 0,42 0,6

Auflage Springer insgesamt  1.885.477

Gesamtverkaufsauflage aller IVW-gemeldeten 
 Publikumszeitschriften (ohne Programmzeitschriften)2)

 86.680.394

Anteil Springer  2,2 %

1)  Axel Springer SE und 100 %ige Tochterunternehmen, wenn nicht anders angegeben.     2)  Vgl. Tabelle  III – 43.

Tabelle III – 53: Beteiligungen der Axel Springer SE an Publikumszeitschriften (ohne Programmzeitschriften)

Quelle: Unternehmensangaben, IVW, agma .
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Die Stellung eines Unternehmens im Gesamtmarkt der Publikumszeitschriften war bereits 
mehrfach in Prüfverfahren medienkonzentrationsrechtlich relevant .754 Die KEK hat den potenziellen 
Meinungseinfluss der Publikumszeitschriften im Vergleich zum Fernsehen mit einem Zehntel ge-
wichtet .755 Maßstab für die Bewertung sind die vom Bundesverfassungsgericht herausgestellten, 
den potenziellen Meinungseinfluss eines Mediums charakterisierenden Leistungsmerkmale der 
Aktualität, Breitenwirkung und Suggestivkraft . Publikumszeitschriften berichten nicht tagesaktuell; 
sie erscheinen wöchentlich, vierzehntäglich oder in größeren Intervallen . Auch hinsichtlich der 
Breitenwirkung stehen Publikumszeitschriften deutlich hinter dem Fernsehen zurück . Die Reich-
weite der aktuellen Zeitschriften und Magazine zum Zeitgeschehen liegt gegenwärtig bei rund 
44 %, Titel der Motorpresse und wöchentliche Frauenzeitschriften erreichen fast 30 % der Bevöl-
kerung .756 Das Medium Fernsehen hat dagegen eine Reichweite von rund 85 % .757 Auch hinsicht-
lich der Suggestivkraft reichen Publikumszeitschriften nicht an Bewegtbildangebote heran .

2.1.4.5 Fazit

Mit Bertelsmann/Gruner  + Jahr, Bauer und Burda sind auch weiterhin die größten Verlage von 
Publikumszeitschriften an Veranstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen beteiligt . Insbe-
sondere im Fall Bertelsmann verbinden sich starke Marktstellungen in beiden Bereichen, die Mög-
lichkeiten für die cross-mediale Verwertung von Inhalten und für Cross-Promotion bieten . Auch 
der Springer-Verlag ist durch die Übernahme der Veranstalterin des Programms N24 wieder im 
bundesweiten privaten Fernsehen tätig . Durch den Verkauf von auflagenstarken Zeitschriften hat 
der Verlag seine Aktivitäten auf dem Publikumszeitschriftenmarkt eingeschränkt . Der Anteil der zum 
Springer-Verlag zählenden Titel an der verkauften Gesamtauflage aller IVW-gemeldeten Publikums-
zeitschriften ist im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum von 6,24 % im 4 . Quartal 2009758 auf 
2,2 % im 3 . Quartal 2014 gesunken .759

Der Springer-Verlag hat den Zeitschriftenverkauf mit seiner Digitalisierungsstrategie und einer 
neuen strategischen Ausrichtung begründet: Der Verlag strebt an, das führende digitale Medien-
unternehmen zu werden . Auch die übrigen Publikumsverlage bringen zunehmend digitale Aus-
gaben ihrer Zeitschriften auf den Markt . Die IVW hat auf diese Entwicklung reagiert und erfasst 
seit dem 2 . Quartal 2012 auch ePaper . Auflagenstarke Publikumszeitschriften werden zudem fast 
ausnahmslos durch Onlinepräsenzen begleitet . Die auf den Onlineseiten dargebotenen Inhalte 
weisen dabei einen engen Bezug zur Heftthematik auf, bleiben aber hinsichtlich Umfang und Tiefe 
hinter den Printprodukten zurück . Die deutlich größere Aktualität der Internetauftritte ist für 
manche Segmente von untergeordneter Bedeutung, insbesondere für die Onlineauftritte der 
aktuel len Zeitschriften wie „Spiegel“, „Focus“ und „Stern“ hat sie dagegen einen hohen Stellen-
wert . Deren Inhalte und Meldungen werden laufend aktualisiert und stellen hochaktuelle Nach-
richtenseiten dar . Im Bereich der Online-Nachrichtenseiten befinden sich „Spiegel Online“760 und 
„Focus Online“761 unter den drei am häufigsten genutzten Angeboten, stern . de762 ist unter den 

754 Z. B. im Rahmen des Prüf verfahrens zur be absichtigten Über nahme der ProSiebenSat.1 Media  AG durch die Axel 
Springer  AG, Beschluss der KEK vom 10. 01. 2006 i. S. ProSiebenSat.1 Media  AG, Az.: KEK  293; Ver fahren mit Beteili gung 
der RTL Group/Bertelmann, vgl. u. a. Beschlüsse der KEK i. S. RTL Crime, RTL Living und RTL Highlights, Az.: KEK 683-1 
bis -3, i. S. RTL Disney, Az.: KEK  591/592, i. S. n-tv, Az.: KEK  309 und i. S. RTL Group, Az.: KEK  341.

755 Beschluss der KEK vom 10. 01. 2006 i. S. ProSiebenSat.1 Media  AG, Az.: KEK  293.
756 Vgl. Abbil dung  III – 52.
757 „Nutzer gestern“ (Tages reichweite), Quelle: TNS Infratest Media Research (2013); vgl. Kapitel  II, Tabelle  II – 9.
758 Vgl. Konzentra tions bericht der KEK, 2010, Kapitel  III 2.1.4.2.4 (S. 221 f.).
759 S. Tabelle  III – 53.
760 199.395.558  Visits im September  2014 (IVW); 10,38  Mio. Unique User im Juni  2014 (AGOF).
761 98.323.102  Visits im September  2014 (IVW); 12,46  Mio. Unique User im Juni  2014 (AGOF).
762 27.086.4815,32  Visits im September  2014 (IVW); Mio. Unique User im Juni  2014 (AGOF).
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Top 10 .763 Zur Gewichtung der Onlineangebote von Publikumszeitschriften durch die KEK siehe 
Kapitel  III 2 .1 .5 .4 sowie den Beschluss der KEK i . S . RTL, Az .: KEK  711 .

2.1.5 Online-Medien

2.1.5.1 Technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Streng genommen ist „das Internet“ kein Medium, sondern eine technische Plattform, auf der 
verschiedene Medieninhalte angeboten werden . Aus technischer Sicht ist es ein weltweites Com-
puternetzwerk, das die Rechnersysteme an verschiedenen Standorten auf der Grundlage eines 
einheitlichen Übertragungsprotokolls miteinander verbindet . Von jedem beliebigen Ort kann auf 
Daten zugegriffen werden . Auf der inhaltlichen Seite stellt das Internet eine Plattform dar, auf der 
Inhalte aus den traditionellen Medien –  Presse, Hörfunk und Fernsehen  – verbreitet werden . Da-
neben hat das Internet auch neue Inhalteanbieter und eigens für das Internet konzipierte An-
gebote hervorgebracht . Das Internet ist somit nicht als ein Medium, sondern eher als ein „Meta-
medium“ aufzufassen, weil es unterschiedliche Medien einschließt .764

Das Internet ist ein dezentrales System . Es besteht aus vielen Teilen, wie z . B . Zugangsnetzen, 
Servern, Domains, Speicherplätzen oder Inhalten (Bildern, Texten, Musik) . Zudem handelt es sich 
um ein sehr dynamisches System, so dass Marktdefinitionen bzw . Marktabgrenzungen und Kon-
zepte für Wertschöpfungsketten schnell überholt sind . Auf der Grundlage der einzelnen Bereiche 
des Internets – Informationstechnik, Telekommunikation und Medien – können fünf Basisgeschäfts-
modelle765 im Internet beschrieben werden: Es handelt sich um die Segmente „Content“, „Com-
merce“, „Context“, „Connection“ und „Communication“ (vgl . Tabelle  III – 54) .

Das Segment Content umfasst digitale Inhalte wie Onlinenachrichten, Fernsehsendungen, Filme 
oder Musik . Unter Context werden Klassifikations- und Systematisierungsangebote von im Internet 
verfügbaren Informationen und Inhalten, wie Suchmaschinen (Google) oder Webverzeichnisse 
(Yahoo), aber auch VoD-Plattformen (maxdome, iTunes), Video-Portale (YouTube, Clipfish) und 
Smart-TV-Plattformen, verstanden . Im Segment Commerce werden Internettransaktionen zusam-
mengefasst; hierunter fallen Auktionshäuser wie eBay, Online-Shopping-Anbieter wie Amazon und 
die Internetauftritte von Produktherstellern . Das Segment Communication bezieht sich auf die 
Kommunikation der Nutzer untereinander und umfasst den Bereich der sozialen Netzwerke, aber 
auch die sog . „location based services“, d . h . die mobilen Dienste, die Informationen zum jewei-
ligen Aufenthaltsort (Restaurants, Sehenswürdigkeiten etc .) zur Verfügung stellen . Unter Connec-

763 Vgl. auch Kapitel  III 2.2.1.4.1, Abbil dung  III – 77.
764 Vgl. Beckert/Riehm, Gesetz liche Regelun gen für den Zugang zur Informa tions gesell schaft (2012), S. 192 ff.
765 Grundlage bildet das 4C-Modell von Wirtz, Medien- und Internetmanagement (2006), S. 586, ergänzt durch Beckert/

Riehm, Gesetz liche Regelun gen für den Zugang zur Informa tions gesell schaft (2012), S. 198 f.

Content 
(Inhalte)

Context 
(Suche)

Commerce 
(Handel)

Communication 
(Kommunikation)

Connectivity 
(Zugang, Netze  
und Geräte)

Presse, 
Hörfunk, 
Fernsehen

Suchmaschinen, 
Webverzeichnisse, 
Plattformen, die 
 Inhalte zusammen-
stellen

eBay, Amazon etc . E-Mail,  
soziale Netzwerke

Netzbetreiber, ISP, 
Telekommunikations-
dienstleister, Geräte-
hersteller

Tabelle  III – 54: Fünf Basisgeschäftsmodelle im Internet

Quelle: Beckert/Riehm, Gesetzliche Regelungen für den Zugang zur Informationsgesellschaft, 2012, S . 199; dort ange-
gebene Quelle: Wirtz, Medien- und Internetmanagement, 2006, S . 586 .
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tivity werden die Netzbetreiber, Internet Service Provider (ISP), Telekommunikationsunternehmen 
(Deutsche Telekom, Vodafone) oder Gerätehersteller (wie Apple mit iPhones oder iPads) zusam-
mengefasst .766

Oftmals sind die Unternehmen in verschiedenen Segmenten aktiv . So betätigt sich z . B . die 
Firma Apple in den Segmenten Connectivity und Context . Apple vertreibt nicht nur die digitalen 
Abspielgeräte iPod, iPhone und Computer, sondern ermöglicht über sein Onlinemusikportal iTunes 
auch den Download der Musikstücke . Anhand dieses Beispiels lässt sich der sog . „Netzwerkeffekt“ 
beschreiben . Steigende Nutzerzahlen und die zunehmende Akzeptanz des Musikportals iTunes 
ermöglichten es dem Unternehmen, weitere Lizenzen von Musiklabels zu erhalten und damit das 
Angebot an Musikdownloads auszubauen . Die kontinuierliche Sortimentsvergrößerung führte zu 
einer Erhöhung des Produktnutzens von iTunes, und dies wiederum erhöhte den Nutzen des 
Produktes iPod . Für das Unternehmen Apple bedeutete dies stetig steigende Marktanteile .767

Netzwerkeffekte können sich als Markteintrittsbarrieren für andere Anbieter auswirken . Unter-
nehmen, die bereits einen großen Kundenstamm aufbauen und sich dadurch im Internet etablieren 
konnten, haben einen Vorteil gegenüber neuen Wettbewerbern . Diese können durch kleinere 
Nutzerzahlen keinen vergleichbaren Nutzwert bieten . So führen Netzwerkeffekte im Ergebnis zu 
Konzentrationsentwicklungen im Internetbereich .768

Die Gesamtzahl der Webseiten wächst kontinuierlich . Aktuell gibt es bereits mehr als 1  Mrd . 
Webseiten .769 Dennoch ist das Internet durch eine starke Konzentration im Hinblick auf Anbieter 
und Inhalte geprägt . Trotz dieser Vielfalt ziehen die TOP-500-Websites etwa 50 % an Reichweite 
auf sich, die TOP-10-Sites etwa 25 % .770 Die Liste der TOP-10-Web-Konzerne weltweit führt Google 
an; z . B . verwendeten im März 2014 83,5 % der Internetnutzer diese Suchmaschine . Es folgen Micro-
soft mit 71,8 %, Facebook mit 59,7 %, Yahoo! mit 45,7 % und Amazon mit 32,8 % der weltweiten 
Internetnutzer (siehe auch Abbildung  III – 56) .

766 Vgl. Beckert/Riehm, Gesetz liche Regelun gen für den Zugang zur Informa tions gesell schaft (2012), S. 198 f.; Wirtz, Medien- 
und Internetmanagement (2006), S. 586.

767 Vgl. Wirtz, Medien- und Internetmanagement (2006), S. 571.
768 Vgl. Beckert/Riehm, Gesetz liche Regelun gen für den Zugang zur Informa tions gesell schaft (2012), S. 199 f.
769 Vgl. Statista GmbH, www.statista.com/statistik/daten/studie/290274/umfrage/anzahl-der-webseiten-weltweit (Stand: 

09/2014).
770 Vgl. Martin Andree, „Liebling, das Netz schrumpft“, in: Die Welt vom 03. 02. 2012.

Abbildung  III – 56: Online-Reichweite der TOP-10-Web-Konzerne weltweit (März  2014)

Quelle: Statista GmbH, www .statista . com; Stand: März  2014; eigene Darstellung KEK .
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Kritiker befürchten, dass es zukünftig nur noch eine Suchmaschine (Google), ein Videoportal 
(YouTube), einen Buchladen (Amazon), ein Auktionsportal (eBay) und ein soziales Netzwerk (Face-
book) geben könnte .771 Als Gründe für diese Konzentration werden vor allem Suchalgorithmen, Emp-
fehlungsfunktionen bzw . Hitlisten und die vorbeschriebenen Netzwerkeffekte genannt . Was  populär 
ist, wird weiterempfohlen, erscheint in den Trefferlisten ganz oben und wird somit immer popu-
lärer . Die kleinen Anbieter werden jedoch nicht wahrgenommen und damit benachteiligt . Durch 
diesen „More-of-the-Same“-Mechanismus772 wird die Vielfalt im Internet automatisch begrenzt .

2.1.5.2 Vielfalt, Meinungsbildung und Meinungsmacht im Internet

Im Konzentrationsbericht aus dem Jahr 2010773 hat sich die KEK auf der Grundlage eines von den 
Medienwissenschaftlern Christoph Neuberger und Frank Lobigs erstellten Gutachtens „Die Bedeu-
tung des Internets im Rahmen der Vielfaltsicherung“774 mit der Meinungsbildungsrelevanz des 
Mediums Internet ausführlich auseinandergesetzt . Dort wurde u . a . festgestellt, dass sich im Inter-
net eine hohe inhaltliche Vielfalt nicht schon automatisch durch die große Zahl der Anbieter 
ergibt . Vielmehr existieren vielfaltsmindernde Faktoren . Unter den publizistisch relevanten Anbie-
tern dominieren die Internetableger traditioneller Massenmedien, die im Internet im großen 
Umfang journalistischen Content des Muttermediums zweitverwerten . Ursache für die geringe 
Produktion exklusiv für das Internet sind die schwierigen Refinanzierungsmöglichkeiten . Zudem 
gibt es zwischen den Anbietern eine starke Ko-Orientierung . Das heißt, es werden z . B . Themen 
von anderen Anbietern aufgegriffen, was die thematische Vielfalt begrenzt . Der Grad der Über-
einstimmung der journalistischen Angebote ist dadurch relativ hoch . Das zusätzliche Angebot im 
Internet führt somit in der Regel zu einem „More of the Same“ .

Tendenziell nimmt die Meinungsbildungsrelevanz775 des Mediums Internet zu . Das lässt sich 
belegen durch:

– einen anhaltenden Nutzungszuwachs,
– die zunehmende journalistische und politische Bedeutung des Internets,
– die Zunahme des Angebots und der Nutzung von Bewegtbildern,
– eine hohe Aktualität journalistischer Angebote .

Anhaltender Nutzungszuwachs
Die Zahl der Internetnutzer und auch der Internetkonsum steigen kontinuierlich an . Nach den 
Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014 sind vier Fünftel der Deutschen ab 14 Jahren (79,1 %) 
online (2013: 77,2 %; 2012: 75,9 %) . Die 14- bis 19-Jährigen sind alle online, bei den 20- bis 29-Jäh-
rigen sind es 99,4 % . Der durchschnittliche Internetnutzer ist an 5,9  Tagen wöchentlich online 
(2013: 5,8  Tage) und verbringt täglich 166  Minuten im Netz . Zwischen 2000 und 2013 ist die täg-
liche Verweildauer von 91  Minuten auf 169  Minuten drastisch angestiegen . Die Tagesreichweite 
(„gestrige“ Nutzung) liegt relativ konstant bei 80 % (2013: 80 %; 2012: 79 %) .

Die erwartete Substitution von Fernsehen und Radio durch das Internet ist bisher nicht einge-
treten . Vielmehr beflügeln sich Fernsehen und Internet gegenseitig, d . h . das Fernsehen liefert 
Impulse, weckt Neugier und Interesse, sich mit bestimmten Inhalten weiter im Internet zu beschäf-
tigen . Zudem wird das Internet in den Fernseh- und Radioalltag integriert, was insgesamt zu 

771 Vgl. Martin Andree, „Liebling, das Netz schrumpft“, in: Die Welt vom 03. 02. 2012.
772 Vgl. Matthias Kurp, Digitale Medien vielfalt oder -konzentra tion?, in: Medien forum.Magazin 1/2008.
773 Vgl. Konzentra tions bericht der KEK, 2010, S. 41–56.
774 Dokumentiert in der Schriften reihe der Landes medien anstalten, Band  43, VISTAS Verlag, 2010.
775 Meinungs bil dungs relevanz steht hier als Synonym für Meinungs macht.
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einem höheren Medienkonsum führt . Bei den Tageszeitungen sind jedoch seit einigen Jahren 
Reichweiten- und Nutzungsdauerverluste zu verzeichnen (2000: 30  Min ./ Tag; 2005: 28  Min ./ Tag; 
2010: 23  Min ./ Tag) .776

Zunehmende journalistische und politische Bedeutung des Internets
Nach der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014 sind die zentralen Anwendungen im Internet die Informa-
tionssuche (82 %), das Nutzen von Suchmaschinen (82 %) und die E-Mail-Kommunikation (79 %) . 
Knapp die Hälfte aller Internetnutzer rufen „mindestens einmal wöchentlich“ aktuelle Nachrichten 
ab; bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 60 % .

Das Internet ist auch für journalistische Informationen ein wichtiges Medium geworden . Nach 
einer Studie des Hans-Bredow-Instituts „Informationsrepertoires der deutschen Bevölkerung“777 
liegen die Mediengattungen Fernsehen, Zeitung, Radio und Internet im Hinblick auf ihre allge-
meine Rolle als Informationsmedium relativ nah beieinander . Allerdings werden die verschiedenen 
Medien für unterschiedliche Informationsfunktionen genutzt (siehe Tabelle  III – 55) . Aus Sicht der 
Nutzer ist das Fernsehen mit 40 % bis 45 % das wichtigste Medium, wenn es um die politische 
Meinungsbildung sowie um Informationen über das Weltgeschehen und Deutschland geht . Das 
zweitwichtigste Medium ist hier die Zeitung (19–21 %), gefolgt von Radio (15–18 %) und Internet 
(12–14 %) . Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen . Für mehr als 35 % 
ist das Fernsehen für Informationen zur politischen Meinungsbildung, zum Weltgeschehen und zu 
Deutschland das wichtigste Medium, gefolgt vom Internet mit 28 % (Zeitung: 18 %; Radio: 11 %) .778

Zunahme des Angebots und der Nutzung von Bewegtbildern
Im Internet nimmt die Bewegtbildnutzung779 stetig zu . Im Jahr 2014 haben drei Viertel (75 %) der 
deutschsprachigen Onlinenutzer ab 14  Jahren zumindest gelegentlich Bewegtbilder im Netz ab-
gerufen . Dies entspricht einem Zuwachs von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2010 . Beson-

776 Vgl. Reitze/Ridder (Hrsg.), Massen kommunika tion  VIII, Eine Langzeit studie zur Medien nutzung und Medien bewer tung 
1964–2010, S. 57.

777 Vgl. Hasebrink/Schmidt, Medien übergreifende Informa tions repertoires. Zur Rolle der Mediengat tungen und einzelner 
An gebote für Informa tion und Meinungs bildung, in: Media Perspektiven 1/2013, S. 2–12.

778 Vgl. Hasebrink/Schmidt, Informa tions repertoires der deutschen Bevölke rung. Arbeits papiere des Hans-Bredow-Instituts 
Nr. 24, Hamburg, Juni  2012, in: Media Perspektiven 1/2013, S. 5.

779 Bewegtbildnut zung umfasst das Live- und zeit versetzte Fernsehen im Internet sowie die Nutzung von Videoportalen.

Mediengattung bei offenen Fragen zu den wichtigsten Quellen für verschiedene Informationsfunktionen  
(% der Nennungen)

Mediengattung Allgemein Politische 
Meinungs-

bildung

Weltge-
schehen

Deutsch-
land

Region Interessen-
gebiet

Andere 
Kulturen

Gruppen-
bezogene 

Trends

Fernsehen 29,9 40,9 45,9 42,2 18,6 26,0 32,6 8,0
Radio 18,9 15,6 16,1 18,3 18,6 5,9 4,0 2,1
Zeitung 25,2 21,4 19,0 20,9 41,8 9,1 10,3 4,1
Zeitschrift 1,6 2,5 1,4 1,4 0,8 11,9 2,5 2,5
Internet 17,8 13,5 14,3 12,6 8,6 16,7 13,7 13,7
Interpersonale  
  Kommunikation 3,9 4,3 2,1 3,4 8,7 15,2 35,0 68,6

Sonstiges 2,7 1,7 1,2 1,2 2,9 12,7 3,8 1,0

Gesamtzahl der 
Antworten 2 .918 2 .500 2 .935 2 .837 2 .822 2 .473 1 .908 2 .040

Tabelle  III – 55: Mediengattungen und ihre Informationsfunktionen

Quelle: Hasebrink/Schmidt, Informationsrepertoires der deutschen Bevölkerung . Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Ins-
tituts Nr . 24, Hamburg, Juni  2012, in: Media Perspektiven 1/2013, S . 5 .
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ders die Nutzung von linearem und zeitversetztem Fernsehen im Internet hat in den vergangenen 
Jahren zugenommen . So stieg der Anteil derer, die gelegentlich Fernsehsendungen und Videos 
zeitversetzt im Internet schauen, von 23 % im Jahr 2010 auf 35 % im Jahr 2014 . Im Vergleich zum 
Vorjahr wurden vor allem Videoportale (64 %; 2013: 60 %), Mediatheken (32 %; 2013: 28 %) und 
Videopodcasts (10 %; 2013: 7 %) intensiver genutzt (vgl . Tabelle  III – 56) .

Es gibt eine Vielzahl an Bewegtbildplattformen, die ihr Portfolio an Filmen und Serien ständig 
erweitern . Neben den Sendermediatheken (z . B . RTL Now, ARD Mediathek) sind dies Video-on-
Demand-Plattformen (z . B . maxdome, iTunes), Video-Portale (z . B . YouTube, MyVideo) und Live-
Streaming-Plattformen (z . B . Zattoo, Magine TV) . Etwa 50  VoD-Anbieter konkurrieren in Deutsch-
land um die rund 6,7  Mio . Kunden (2013) .780 Die hohe Anbieterzahl sowie das immense Angebot 
an Inhalten befördern die stetige Zunahme der Bewegtbildnutzung im Internet . Ausführlicher dazu 
s . u . III 2 .1 .5 .6  Bewegtbildnutzung im Internet .

Aktualität
Im Internetjournalismus wird relativ häufig aktualisiert .781 Die Internetableger der traditionellen 
Medien überarbeiten ihr Angebot häufiger als Nur-Internetanbieter . Auch traditionelle Massen-
medien folgen oft dem Motto „Online first“ und veröffentlichen Exklusivmeldungen zuerst im 
Internet . Das betrifft vorrangig Publikumszeitschriften (aktuelle Magazine wie „Spiegel“, „Focus“, 
„Stern“) und Wochenzeitungen, die große Zeitabstände zwischen den Erscheinungsterminen des 
Muttermediums aufweisen . Oft kommen aber auch Tageszeitungen ihrer eigenen Druckausgabe 
zuvor . Beim Rundfunk als Online-Medium spielt diese Frage keine große Rolle, da er zeitgleich 
beide Medien bedienen kann .

Meinungsbildung vollzieht sich im Internet im Rahmen einer integrierten Netzwerköffentlich-
keit, die sich in wesentlichen Punkten von der Öffentlichkeit der traditionellen Massenmedien 
unterscheidet . Besondere Eigenschaften sind die erweiterte kommunikative Zugänglichkeit (Parti-
zipation), die Interaktivität des Mediums (flexibler Wechsel zwischen der Kommunikator- und der 
Rezipientenrolle), ein höheres Maß an Selektivität (Zunahme der Auswahloptionen), eine breitere 
Aufmerksamkeitsstreuung („Long Tail“), die Disintermediation, das Entstehen funktional-äquivalen-

780 Vgl. Die Medien anstalten, Jahrbuch 2013/2014, S. 86 f.
781 Vgl. Konzentra tions bericht der KEK, 2010, S. 45, dort an gegebene Quelle: Neuberger/Nuernbergk/Rischke, Journalismus 

im Internet: Profession  – Partizipa tion  – Technisie rung, 2009, S. 237.

zumindest gelegentlich genutzt, in %
2010 2011 2012 2013 2014

Video (netto) gesamt 65 68 70 74 75
davon:
  Videoportale 58 58 59 60 64
  Fernsehsendungen/Videos zeitversetzt 23 29 30 36 35
  live fernsehen im Internet 15 21 23 26 25
  Mediatheken – – – 28 32
  Video-Streamingdienste – – – 12 13
  Videopodcasts 3 4 4 7 10

Tabelle  III – 56: Bewegtbildnutzung im Internet 2010 bis 2014

Basis: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14  Jahren (2014: n = 1 .343, 2013: n = 1 .389, 2012: n = 1 .366, 2011: n = 1 .319, 
2010: n = 1 .252) .
Quelle: van Eimeren/Frees, 79  Prozent der Deutschen online  – Zuwachs bei mobiler Internetnutzung und Bewegtbild, 
Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014, in: Media Perspektiven 7–8/2014, S . 389, dort angegebene Quelle: ARD/
ZDF-Onlinestudien 2010–2014 .
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ter Strukturen zur professionell-publizistischen Vermittlung (partizipativ- und technisch-publizis-
tische Vermittler wie Nachrichten-Communities und -Suchmaschinen) sowie die Möglichkeit der 
Bildung von „Gegenmacht“ durch das aktive Publikum, das in der Anschlusskommunikation Kritik 
übt, sich organisieren und vereint protestieren kann .782

Potenziale für die Bildung von Meinungsmacht ergeben sich im Internet insbesondere aus den 
publizistischen Leistungen Produktion, Navigation und Moderation:783

– Die Produktion von Angeboten besitzt die höchste Relevanz . Der publizistische Anbieter 
kann mit einem hohen Maß an Autonomie den Inhalt und die Form des Angebots bestim-
men .

– Hinsichtlich der Navigationsleistungen sind die Anbieter auf die im Internet verfügbaren 
Fremdangebote beschränkt . Jedoch können einseitige Filterungsmechanismen die Nutzer 
beeinflussen . Hinzu kommt die Aufmerksamkeitslenkung des Publikums z . B . durch Nach-
richtensuchmaschinen . Allerdings besteht im Internet nur eine relative Abhängigkeit von 
Suchhilfen; sie sind keine „Gatekeeper“, die den Zugang zu Internetangeboten kontrollieren 
können . Es bleiben stets Alternativwege zu einem Angebot .

– Die Moderationsleistungen sind auch von externen Akteuren abhängig . Hier ist es das Publi-
kum, das wesentlich die Forenbeiträge bestimmt, wobei allerdings auch hier durch Filterung 
und Moderation Einfluss genommen werden kann . Dennoch bleiben die Möglichkeiten wie 
bei der Navigation beschränkt .

Publizistische Leistungen werden auch im Internet in erster Linie von professionell-journalistischen 
Anbietern, d . h . von den Ablegern traditioneller Massenmedien, erbracht, weshalb auch dort die 
Meinungsbildungsrelevanz am höchsten ist . Allerdings haben Suchmaschinen, wie z . B . Google, 
eine erhebliche Bedeutung für die Lenkung von Nutzern auf journalistische Websites (ausführlicher 
s . u . III 2 .1 .5 .7 Suchmaschinen) . Auch soziale Netzwerke und Twitter tragen inzwischen maßgeblich 
zur Lenkung der Aufmerksamkeit auf professionell-journalistische Websites bei (ausführlicher s . u . 
III 2 .1 .5 .8  Soziale Netzwerke) .

2.1.5.3 Internetangebote traditioneller Medienunternehmen

Alle größeren Rundfunkunternehmen und Verlage verfolgen im Internet crossmediale Strategien 
und sind dort in vielfältiger Weise präsent und verflochten . Zum einen übertragen die Unterneh-
men ihre traditionellen Medienmarken ins Internet (Diversifikation) . Damit besteht der professio-
nelle redaktionelle Content des Internets überwiegend aus Inhalten, die in gleicher oder gering 
veränderter Form auch in traditionellen Medien publiziert werden oder bereits publiziert worden 
sind . Zum anderen investieren die großen Fernsehkonzerne und die Großverlage in Deutschland 
auch in ein breites Spektrum von Internetangeboten, die keinen direkten Bezug mehr zu ihrem 
klassischen Geschäftsmodell haben (z . B . E-Commerce-Angebote, „Web  2 .0-Communities“) .

Unter Medienvielfaltsaspekten ist das Diversifikationsstreben der Medienunternehmen nicht 
unproblematisch . Wenn ein Anbieter mit den gleichen oder zumindest ähnlichen Inhalten in 
verschiedenen Medienteilmärkten präsent ist, kann die Meinungsvielfalt unter Druck geraten .784 
Diese Verstärkungsthese hinsichtlich des meinungsbildenden Potenzials crossmedialer Verflechtun-

782 Vgl. Neuberger/Lobigs, Die Bedeu tung des Internets im Rahmen der Vielfalts siche rung, in: Konzentra tions bericht der 
KEK, 2010, S. 46.

783 Vgl. Neuberger/Lobigs, Die Bedeu tung des Internets im Rahmen der Vielfalts siche rung, in: Konzentra tions bericht der 
KEK, 2010, S. 46.

784 Vgl. Sjurts/Malzanini, Medien relevante ver wandte Märkte, in: Medien wirtschaft 1/2007, S. 43.
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gen trifft auch für das Internet zu . Indem traditionelle Medienunternehmen ihre Inhalte ins Inter-
net „verlängern“, verstärken sie ihr Meinungsbeeinflussungspotenzial deutlich .785

Anhand der Online-Verflechtungskonstellationen lassen sich die Medienunternehmen wie folgt 
klassifizieren:786

1 . die privaten deutschen Fernsehkonzerne ProSiebenSat .1 Media  AG und Mediengruppe RTL 
Deutschland GmbH, deren Online-Portfolios vor allem transferierte TV-Sendermarken, Video- 
on-Demand-Plattformen, Video-Portale und Games-Portale umfassen;

2 . im Internet breit diversifizierte Großverlage wie die Axel Springer SE, die Hubert Burda 
Media Holding Kommanditgesellschaft und die Georg von Holtzbrinck GmbH & Co . KG, die 
neben transferierten Printmarken nahezu alle Typen von Internetangeboten im Portfolio 
haben;

3 . deutsche Großverlage mit Fokus auf die Online-Transformation ihrer starken journalistischen 
Printmarken (Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH  & Co . KG: z . B . Spiegel . de; Gruner  + 
Jahr  AG  & Co . KG: z . B . Brigitte . de, Capital . de, Geo . de);

4 . typische Regionalzeitungsverlage bzw . -verlagsgruppen, die meist nur in Internetangebote 
mit regionalem Bezug und in Rubrikenkooperationen diversifizieren .

Überblick über deutsche Medienunternehmen im Internet
Nach den von der BLM Medienwirtschaft veröffentlichten „Daten und Fakten zur Internetnutzung“ 
waren im Juli 2014 unter den TOP-10-Internetunternehmen vier deutsche Unternehmen vertreten: 
Bertelsmann, Burda, Springer und United Internet .787 Demnach machen bei den vier Konzernen 
redaktionell gestaltete Medienangebote einen erheblichen Teil der Gesamtnutzung aus . Die 
höchste Online-Reichweite aller Medienunternehmen in Deutschland erzielte die Axel Springer SE, 
bei der das Onlineangebot der „Bild“-Zeitung, bild . de, über ein Drittel der Reichweite und etwa 

785 Vgl. Konzentra tions bericht der KEK, 2010, S. 53.
786 Vgl. Neuberger/Lobigs, Die Bedeu tung des Internets im Rahmen der Vielfalts siche rung, in: Konzentra tions bericht der 

KEK, 2010, S. 51.
787 Vgl. BLM Medien wirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnut zung, Auf Basis von NielsenNetView, Juli 2014, Schwerpunkt: 

Medien unternehmen im Internet, S. 2 f.

Rank Site/Brand Unique Audience 
in Tsd.

Active Reach 
in %

Total Minutes 
in Tsd.

 1 Axel Springer SE 20 .091 38,92 2 .307 .641
 2 United Internet 19 .457 36,57 2 .294 .607
 3 Hubert Burda Media 16 .986 31,92 323 .997
 4 Bertelsmann 16 .089 30,24 745 .011
 5 Deutsche Telekom 16 .064 30,19 1 .374 .554
 6 Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 15 .494 29,12 439 .014
 7 ProSiebenSat .1 14 .158 26,61 385 .967
 8 ARD 9 .972 18,74 381 .234
 9 Unister 7 .308 13,73 131 .650
10 Spiegel Verlag 4 .992 9,38 263 .544
11 Freenet  AG 4 .027 7,57 146 .033
12 Bauer Media Group 3 .751 7,05 44 .857
13 ZDF Verbund 3 .495 6,57 135 .808
14 XING  AG 2 .974 5,59 48 .344
15 Gruppe Sueddeutscher Verlag 2 .664 5,01 73 .993

Tabelle  III – 57: TOP  15 deutsche Medienunternehmen im Internet (Juli  2014)

Quelle: BLM Medienwirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnutzung, Auf Basis von NielsenNetView, Juli 2014, Schwer-
punkt: Medienunternehmen im Internet, S . 6 .
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die Hälfte der Nutzungsdauer ausmacht . Den zweiten Platz im Ranking nimmt das Internetunter-
nehmen United Internet mit den Freemail-Webportalen web . de und gmx . de, auf die etwa 90 % 
der Nutzungsdauer entfallen, ein . Auf dem dritten und vierten Platz folgen Burda und Bertelsmann 
(RTL Network und Gruner  + Jahr Publishing Network) .

ProSiebenSat.1 Media  AG
Zu den Online-Aktivitäten der ProSiebenSat .1-Gruppe (ausführlicher siehe Kap . III 1 .2 .2) zählen die 
Senderportale SAT1 . de, ProSieben . de, kabeleins . de, sixx . de sowie wetter . com, fem . com, lokalisten . de, 
webnews . de, wer-weiss-was . de und autoplenum . de . Hinzu kommen die Video-on-Demand-Platt-
form maxdome und das Videoportal MyVideo . Das erfolgreichste Einzelangebot im Portfolio des 
ProSiebenSat .1-Konzerns ist wetter . com (siehe Tabelle  III – 58) .

Nach Angaben der ProSiebenSat .1 Media  AG ist maxdome mit über 50 .000  Videos Deutsch-
lands größte Online-Videothek . Geboten werden Spielfilme, Serien, Comedy, Dokumentationen 
und Kinderinhalte sowohl im Einzelabruf als auch im Abonnement . Auf dem Videoportal MyVideo 
stehen den Nutzern „über 500 .000  Premium-Inhalte, exklusive Web-TV-Produktionen und nutzer-
generierte Clips“ zur Verfügung . Es können auch TV-Serien und Shows sowie Kinofilme beliebig 
oft und kostenlos angesehen werden .788

Für die Produktion, Aggregation und Distribution von Web-TV-Inhalten wurde die Studio71 GmbH 
gegründet . Die Web-TV-Inhalte werden zusätzlich zur Verbreitung über MyVideo auch über You-
Tube, Google+, Facebook und Twitter angeboten . Nach Angaben der ProSiebenSat .1 Media AG hat 
sich die Studio71  GmbH mit monatlich mehr als 100  Mio . Video Views als ein führender Anbieter 
für Online-Video-Inhalte in Deutschland etabliert .789

Im Jahr 2013 hat die ProSiebenSat .1 Media AG die Musik-Streaming-Plattform AMPYA gestartet, 
über die dem Nutzer der Zugang zu 20  Mio . Songs, über 50 .000  Musikvideos und mehr als 
100 .000  Radio-Channels sowie einem redaktionellen Nachrichtenangebot vermittelt wird .790

788 www.prosiebensat1digital. de.
789 Vgl. Pressemittei lung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 27. 03. 2014.
790 www.prosiebensat1digital. de.

Online-Angebote Reichweite 
(Unique User) in Tsd.

Anteil der Nutzungsdauer  
(Total Minutes) in %

wetter . com 5 .849 37,0
MyVideo 3 .119 14,3
sixx 2 .879 8,2
SAT .1 1 .850 15,3
ProSieben 1 .694 10,8
wer-weiß-was . de 1 .422 1,2
Songtexte . com 1 .407 3,4
maxdome 570 6,0
Browsergames 402 k . A .
kabel eins 291 1,7
FYVE 249 k . A .
ProSiebenSat .1  Digital 202 k . A .
AMPYA 195 k . A .
Lokalisten . de 61 k . A .
Sonstige k . A . 1,9

Tabelle  III – 58: Nutzung der Online-Angebote der ProSiebenSat.1 Media  AG im Juli  2014

Quelle: BLM Medienwirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnutzung, Auf Basis von NielsenNetView, Juli 2014, Schwer-
punkt: Medienunternehmen im Internet, S . 15; eigene Darstellung KEK .
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Mediengruppe RTL Deutschland GmbH
Zum Portfolio der Mediengruppe RTL Deutschland GmbH (ausführlicher siehe Kap . III 1 .2 .1) gehö-
ren über 40  Onlineangebote, darunter die Senderportale RTL . de, RTL2 . de, VOX . de und n-tv . de 
sowie GZSZ . de, VIP . de, sport . de, wetter . de, Telebörse . de und das Anlegerportal von n-tv . In Zusam-
menarbeit mit VOX betreibt RTL die Zielgruppenportale Frauenzimmer . de und kochbar . de .

Die RTL-Marke für nichtlineares Fernsehen sind die „NOW“-Portale . Dazu zählen die Video-on-
Demand-Angebote RTL NOW, RTL  II NOW, RTL NITRO NOW, n-tv NOW, VOX NOW und SUPER RTL 
NOW, die nach den Programminhalten der jeweiligen Hauptprogramme ausgerichtet sind .

Zu den Online-Aktivitäten der RTL-Gruppe gehört zudem die Videoplattform Clipfish mit den 
entsprechenden Apps für mobile Endgeräte . Clipfish wurde im Jahr 2006 zunächst als Videoclip-
Plattform für von Nutzern erstellte Inhalte angelegt, im Jahr 2008 kamen professionell produzierte 
Bewegtbildinhalte hinzu . Inzwischen wurde Clipfish zu einer Videoplattform umgestaltet, die voll-
ständig auf professionellen Bewegtbildinhalten aufbaut und auf von Nutzern erstellte Inhalte 
verzichtet .791 Außerdem betreibt die RTL-Gruppe auf der Online-Videoplattform YouTube über das 
Multi-Channel-Network DiviMove 1 .400  YouTube-Kanäle .

Zum Portfolio der RTL-Gruppe gehörte auch das soziale Netzwerk wer-kennt-wen . de . Das 2006 
gegründete soziale Netzwerk, seit Anfang 2009 eine 100 %ige RTL-Tochter, wurde jedoch aufgrund 
anhaltender Reichweitenverluste Ende Mai  2014 eingestellt .

Axel Springer SE
Erklärtes Ziel des Springer-Konzerns ist es, der führende digitale Verlag zu werden .792 Das Online-
Portfolio der Axel Springer SE umfasst die digitalen Medienangebote der Zeitungen und Zeit-
schriften der BILD-Gruppe und der WELT-Gruppe . Zur BILD-Gruppe gehören die Marken BILD und 
B . Z . Nach eigenen Angaben ist bild . de Deutschlands größtes und reichweitenstärkstes News- und 
Entertainmentportal, autobild . de der Marktführer unter den redaktionellen Autoportalen .793 Zum 
Portfolio gehören zudem Computerbild und Sportbild . Springer betreibt mit Welt Online eine der 

791 Vgl. RTL inter active, Pressemittei lung vom 12. 09. 2013, Neues Logo für Clipfish.
792 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der Axel Springer SE, S. 12.
793 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der Axel Springer SE, S. 13.

Online-Angebote Reichweite
(Unique User) in Tsd.

Anteil der Nutzungsdauer  
(Total Minutes) in %

RTL . de 3 .032 29,9
wetter . de 2 .173 5,6
n-tv . de 1 .845 26,9
kochbar . de 1 .230 1,8
VOX 905 12,5
RTL  2 724 13,9
Clipfish 579 2,0
TOGGO (Super RTL) 294 2,7
Frauenzimmer . de 291 k . A .
sport . de 254 k . A .
GZSZ . de 225 k . A .
RTL Nitro 118 2,0
Super RTL 102 k . A .
TOGGOLINO (Super RTL) 76 k . A .
Sonstige k . A . 2,7

Tabelle  III – 59: Nutzung der Online-Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland im Juli  2014

Quelle: BLM Medienwirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnutzung, Auf Basis von NielsenNetView, Juli 2014, Schwer-
punkt: Medienunternehmen im Internet, S . 11; eigene Darstellung KEK .
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erfolgreichsten Zeitungen im Internet . Nach Unternehmensangaben soll die WELT-Gruppe zusam-
men mit dem im Februar  2014 erworbenen Nachrichtensender N24 zum multimedialen Anbieter 
von newsbasiertem Qualitätsjournalismus über die Plattformen Digital, Print, Video und Live-TV 
ausgebaut werden . Zudem soll N24 zentraler Bewegtbildlieferant für alle Marken von Axel Springer 
werden .794

Zum Bereich der Vermarktungsangebote, deren Erlöse überwiegend durch Werbekunden ge-
neriert werden, zählen z . B . idealo, ein Portal für Produktsuche und Preisvergleich, das Verbraucher-
informationsportal kaufDA und das Finanzportal finanzen . net .795

Die Axel Springer SE erzielte im Juli 2014 die höchste Online-Reichweite aller Medienunterneh-
men in Deutschland . Das herausragende Angebot war dabei die Onlineversion der „Bild“-Zeitung . 
Mehr als ein Drittel der Reichweite (Unique User) und knapp die Hälfte der Nutzungsdauer (Total 
Minutes) entfielen auf bild . de (siehe Tabelle  III – 60) .

Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft
Die Internet-Aktivitäten von Hubert Burda Media sind im Geschäftsbereich Digital gebündelt, der 
im Jahr 2013 einen Umsatz von 1,4  Mrd .  Euro und damit über die Hälfte des Konzernumsatzes 
erwirtschaftete .796

Zum Digital-Bereich gehört die Chip Xonio Online GmbH (CXO), nach Unternehmensangaben 
das führende deutsche Medienunternehmen im Bereich Consumer Technologie .797 Das Portal Chip 
Online, eine Downloadplattform und Kaufberatung für Computer, Mobile und Home Entertain-
ment, gehört zu den TOP  5 der deutschen Internetangebote . Nach den AGOF internet facts 
2013-11 verzeichnete Chip Online 14,12  Mio . Unique User . Auch bei der mobilen Nutzung ist das 
Portal mit knapp 1,8  Mio . Unique Usern (AGOF mobile facts 2013-II) sehr erfolgreich . Zur Chip-
Gruppe gehören zudem Magazine wie „Chip“, „Chip Foto-Video“, „Chip Test  & Kauf“ oder „Power 
Play“, die sowohl auf klassischen Vertriebswegen als auch über digitale Plattformen vertrieben 
werden .

794 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der Axel Springer SE, S. 13, 20.
795 Vgl. Geschäfts bericht 2013 der Axel Springer SE, S. 16.
796 Vgl. Burda Geschäfts bericht 2013, S. 103.
797 Vgl. Burda Geschäfts bericht 2013, S. 104.

Online-Angebote Reichweite 
(Unique User) in Tsd.

Anteil der Nutzungsdauer  
(Total Minutes) in %

bild . de 7 .322 49,3
Computerbild 4 .586 6,2
idealo 4 .380 3,3
Welt Online 3 .843 15,4
meinestadt . de 3 .640 3,5
Immonet . de 1 .894 5,4
StepStone Group 1 .694 3,7
kaufDA 1 .291 k . A .
N24 1 .252 1,4
Sportbild 1 .023 2,0
finanzen . net 996 k . A .
Transfermarkt k . A . 3,9
Autobild . de k . A . 1,6
Andere 5 .655 5,1

Tabelle  III – 60: Nutzung der Online-Angebote der Axel Springer SE im Juli  2014

Quelle: BLM Medienwirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnutzung, Auf Basis von NielsenNetView, Juli 2014, Schwer-
punkt: Medienunternehmen im Internet, S . 7; eigene Darstellung KEK .
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Burda ist über die Mehrheitsbeteiligung an der Tomorrow Focus AG am Hotelbewertungs- und 
Reisebuchungsportal HolidayCheck, dem Eltern- und Frauenportal Netmoms . de und dem Nach-
richten- und Debattenportal huffingtonpost . de, einer deutschsprachigen Ausgabe der 2005 in den 
USA gegründeten Huffington Post, beteiligt .

Seit 2012 ist Burda mehrheitlich an XING, dem führenden Business-Netzwerk in Deutschland 
und Europa, beteiligt . XING hat rund sieben Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz; weltweit sind es 14,1  Mio . Mitglieder (2013) .798

Weitere Online-Angebote sind das Partnervermittlungsportal Elitepartner oder das Nachrichten- 
und Nutzwertportal Focus Online .

Die Hubert Burda Media gehörte im Juli 2014 zu den TOP-10-Internetunternehmen in Deutsch-
land .799 Besonders erfolgreich ist die Burda Consumer Tech Group mit der Website chip . de (siehe 
Tabelle  III – 61) .

Georg von Holtzbrinck GmbH  & Co. KG
Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem 
Zeitungsgeschäft zurückgezogen, mit Ausnahme der 50-prozentigen Beteiligung an der Wochen-
zeitung „DIE ZEIT“ . Das Unternehmen ist seitdem verstärkt auf digitale Medien und Dienstleistun-
gen, Buchverlage (z . B . Fisher, Rowohl und Macmillan) sowie Bildung  & Wissen ausgerichtet .800

In der Holtzbrinck Digital GmbH ist das Onlinegeschäft des Unternehmens gebündelt . Im  Bereich 
Digital wurden im Jahr 2013 mehr als 50 % des Gesamtumsatzes erwirtschaftet .801 Zu den Internet-
aktivitäten der Holtzbrinck-Gruppe zählen die Online-Partneragentur Parship, das Handwerker-
Portal MyHammer, der Online-Ratgeber gutefrage . net oder das Gesundheitsportal Netdoktor . de .

Die Holtzbrinck-Verlagsgruppe belegte im Juli 2014 Rang 6 unter den deutschen Medienunter-
nehmen im Internet . Einen maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hat die Ratgeber-Community 
gutefrage . net . Die Websites der traditionellen Printprodukte, die unter der Dachmarke Georg von 
Holtzbrinck Publishing Network gebündelt sind, erzielen vergleichsweise geringe Reichweiten .802

798 Vgl. Burda Geschäfts bericht 2013, S. 105.
799 Vgl. BLM Medien wirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnut zung, Auf Basis von NielsenNetView, Juli 2014, Schwerpunkt: 

Medien unternehmen im Internet, S. 2 f.
800 Vgl. Stutt garter Nachrichten vom 08. 01. 2014, Holtz brinck wird immer digitaler.
801 Vgl. Stutt garter Nachrichten vom 08. 01. 2014, Holtz brinck wird immer digitaler.
802 Vgl. BLM Medien wirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnut zung, Auf Basis von NielsenNetView, Juli 2014, Schwerpunkt: 

Medien unternehmen im Internet, S. 5.

Online-Angebote Reichweite 
(Unique User) in Tsd.

Anteil der Nutzungsdauer  
(Total Minutes) in %

Burda Consumer Tech Group 8 .785 27,0
Focus Online 5 .196 23,8
Tomorrow Focus  AG 4 .653 25,9
Burda News Group 2 .255 10,2
Burda Style Group 1 .310 3,8
Burda Medien Park Verlage 1 .302 3,2
Burda Digital 1 .080 5,4
Burda Direct Services 171 k . A .
Burda Intermedia Publishing 86 k . A .
Verlagsgruppe Berlin 77 k . A .
Sonstige k . A . 0,6

Tabelle  III – 61: Nutzung der Online-Angebote der Hubert Burda Media im Juli  2014

Quelle: BLM Medienwirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnutzung, Auf Basis von NielsenNetView, Juli 2014, Schwer-
punkt: Medienunternehmen im Internet, S . 9; eigene Darstellung KEK .
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2.1.5.4 Online-Medien im Rahmen der medienkonzentrationsrechtlichen Prüfung

Bei der Beurteilung des Einflusses von Onlineaktivitäten von Rundfunkunternehmen auf den Pro-
zess der Meinungsbildung ist zunächst festzustellen, dass „das Internet“ kein einheitliches Medium 
darstellt, sondern vielmehr Infrastruktur für eine Vielzahl unterschiedlicher Angebotstypen ist, die 
sich hinsichtlich Aufbau, Zielrichtung, Funktion und Wirkweise zum Teil erheblich unterscheiden . 
Aufgrund dieser Heterogenität, die es von den herkömmlichen Medien Fernsehen, Radio und 
Presse unterscheidet, ist daher nicht das Internet als solches auf seine Meinungsbildungsrelevanz 
hin zu beurteilen, sondern zunächst nach meinungsbildungsrelevanten Angebotstypen abzugren-
zen . So können beispielsweise rein auf Warenhandel (E-Commerce) ausgerichtete Angebote auf-
grund ihrer –  analog zum Teleshopping  – untergeordneten Bedeutung für die Meinungsbildung 
von der Beurteilung ausgenommen werden . Hinsichtlich der Abgrenzung, welche Onlineangebote 
in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen sind, bietet die Abgrenzung zwischen Rundfunkange-
boten und Telemediendiensten eine Parallele: Auch hierbei kommt es auf die Bedeutsamkeit des 
jeweiligen Angebots für die öffentliche und individuelle Meinungsbildung an .

Entscheidend für die Meinungsbildungsrelevanz sind nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts die Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft eines Angebots (BVerfGE 90, 
60 (87)) . Da diese Kriterien jedoch für alle über das Internet verbreiteten Angebote gleichermaßen 
gelten, muss die Abgrenzung anhand weiterer Kriterien vorgenommen werden . In Anlehnung an 
die Feststellungen der DLM (Drittes Strukturpapier zur Unterscheidung von Rundfunk und Medien-
diensten, 2003) ist ein Angebot im Rahmen der medienrechtlichen Konzentrationskontrolle umso 
relevanter für die Meinungsbildung,

– je höher die Wirkungsintensität der verbreiteten Inhalte als solche ist,
– je stärker die redaktionelle Gestaltung der Inhalte ist,
– je weniger Interaktivität des Nutzers den Rezeptionsvorgang bestimmt .

So erscheint es fragwürdig, dem Anbieter eines Onlinedienstes (z . B . dem Betreiber eines sozialen 
Netzwerks) von Nutzern erstellte Inhalte zuzurechnen, auf die er keinen inhaltlichen Einfluss hat . 
Für die Bestimmung des potenziellen Einflusses auf die Meinungsbildung sind daher nur solche 
Inhalte zu berücksichtigen, für die der Anbieter auch die inhaltliche Verantwortung trägt .

Online-Angebote Reichweite 
(Unique User) in Tsd.

Anteil der Nutzungsdauer  
(Total Minutes) in %

gutefrage . net 12 .278 28,0
Georg von Holtzbrinck Publishing Network 3 .571 13,0
Handelsblatt Publishing Network 1 .568 4,2
COSMiQ 1 .375 1,0
Netdoktor . de 817 1,4
Scientific American Network 320 0,8
Pointoo 293 k . A .
Parship 273 2,7
poolworks 265 49,0
Germanblogs 87 k . A .

Tabelle  III – 62: Nutzung der Online-Angebote der Holtzbrinck-Verlagsgruppe im Juli  2014

Quelle: BLM Medienwirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnutzung, Auf Basis von NielsenNetView, Juli 2014, Schwer-
punkt: Medienunternehmen im Internet, S . 14; eigene Darstellung KEK .
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Abbildung der Internetnutzung durch IVW, AGOF und comScore/Nielsen
Daten zur Onlinenutzung stellen in Deutschland der Informationsgemeinschaft zur Feststellung 
der Verbreitung von Werbeträgern  e . V . (IVW), der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung  e . V . 
(AGOF) und comScore/Nielsen zur Verfügung . Einen Überblick über Methoden und Daten der 
genannten Anbieter gibt Tabelle  III – 63 .

IVW AGOF comScore/Nielsen

Abgebildete 
 Angebote für 
Deutschland

ca .  1 .500
Nur Werbeträger, freiwillige 
Teilnahme .

Keine öffentlich-rechtlichen 
 Angebote, YouTube, Facebook, 
Wikipedia usw .

ca .  700
Nur Werbeträger, freiwillige 
Teilnahme .

Keine öffentlich-rechtlichen 
 Angebote, YouTube, Facebook, 
Wikipedia usw .

alle genutzten Websites

(comScore: ca .  11 .500)

Erhebungs-
methode

Seitenzentrierte Messung der 
teilnehmenden Angebote, 
 unabhängig vom Nutzungsort .

Fortlaufende Messung des von 
Nutzern verursachten Daten-
verkehrs auf den kontrollierten 
Angeboten, u . a . Differenzie-
rung nach der Herkunft der 
Nutzung (Inland/Ausland) .

Drei-Säulen-Modell:
1 .   Technische Messung, 

Grundgesamtheit: Browser, 
der auf von der AGOF 
 gemessene Webseiten 
 zugreift und im Untersu-
chungszeitraum an mindes-
tens zwei Kalendertagen 
mit einem Abstand von 
mindestens 12  Stunden und 
maximal 30  Tagen erfasst 
wird (Unique Clients); Trans-
formation in Unique User 
erforderlich

2 .   OnSite-Befragung (Frage-
bogen auf teilnehmenden 
Seiten), GG: Internetnut-
zer  14+

3 .   Repräsentative Telefon-
befragung, GG: Gesamt-
bevölkerung  14+

Nutzerzentrierte Messung der 
Online-Nutzung auf dem PC 
(Haushalts-Panel „Home & 
Work“) .

Verknüpfung der Stichprobe 
mit Befragungsdaten und 
Hochrechnung auf Gesamt-
bevölkerung .

Erhebungs-
abstand

monatlich monatlich monatlich

Ausweisungs-
umfang

–   PageImpressions  
(An zahl der von Nutzern 
aufgerufenen Seiten pro 
Onlineangebot pro Monat)

–   Visits  
(Summe der einzelnen 
 zusammenhängenden 
 Nutzungsvorgänge eines 
Onlineangebots pro Monat)

–   Bruttoreichweite  
(Anzahl der Seitenaufrufe 
eines Onlineangebotes pro 
Monat)

–   Nettoreichweite, Unique 
User  
(Anzahl der eindeutig ab-
grenzbaren Nutzer eines 
Onlineangebots pro Monat)

–   Weitester Nutzerkreis (Kon-
takt mit einem Onlineange-
bot derjenigen Online- 
Nutzer, die in den letzten 
3  Monaten mindestens 
einmal das Internet genutzt 
haben)

–   Soziodemografische Merk-
male (Alter, Geschlecht, Ein-
kommen etc .)

–   Unique Audience  
(Anzahl der über das 
 Nielsen-Haushaltspanel 
 ermittelten Seitenaufrufe 
einzelner Onlineangebote)

–  Marktanteile

Keine Aussagen 
möglich zu

Zahl der nutzenden Personen 
und Verweildauer

Verweildauer

Datenzugang frei und kostenlos bei IVW . de frei und kostenlos bei agof .de/
internet-facts

kostenpflichtig  
(Lizenzgebühr)

Tabelle  III – 63: Methodenübersicht IVW, AGOF und comScore/Nielsen

Quelle: Unternehmensangaben, RTL Medienforschung (Stand: Mai  2014); eigene Darstellung KEK .
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IVW, AGOF und comScore/Nielsen verwenden unterschiedliche Methoden und Messgrößen zur 
Abbildung der Onlinenutzung . Dies hat zur Folge, dass sich die Daten der Anbieter untereinander 
nicht vergleichen lassen . Ein Nachteil bei IVW und AGOF ist die unvollständige Marktabdeckung, 
da nur freiwillig gemeldete werbefinanzierte Plattformen in die Auswertung einfließen . Öffentlich-
rechtliche Angebote, wie www .ard . de oder www .zdf . de, aber auch große werbefinanzierte Web-
seitenbetreiber, wie z . B . Google oder Facebook, bleiben unberücksichtigt . Ein Vorteil von IVW/
AGOF gegenüber comScore/Nielsen803 ist die vollständige Messung und Ausweisung der teilneh-
menden, auch kleineren Angebote .

KEK verwendet IVW-Daten
Derzeit legt die KEK für ihre Berechnungen die von der IVW ausgewiesenen Visits (=  Anzahl der 
Besuche) zugrunde . Visits bezeichnen die Summe der einzelnen zusammenhängenden Nutzungs-
vorgänge . Ein solcher beginnt, wenn ein Nutzer innerhalb eines Angebotes eine PageImpression 
erzeugt (=  Abruf einer Seite eines Angebotes durch einen Nutzer) . Jede weitere PageImpression, 
die der Nutzer im Folgenden innerhalb des Angebotes erzeugt, wird diesem Visit zugeordnet . Der 
Visit wird als beendet angesehen, wenn länger als 30  Minuten keine PageImpression durch den 
Nutzer erzeugt worden ist . Wechselt der Nutzer auf ein neues Angebot und kehrt noch innerhalb 
von 30  Minuten auf das alte Angebot zurück, so wird kein neuer Visit gezählt .

Visits und PageImpressions werden nach inländischen (deutschen) und ausländischen Nut-
zungsvorgängen getrennt erfasst und ausgewiesen . Die KEK berücksichtigt nur inländische Visits .

Unter die Kategorie „Redaktioneller Content“ ordnet die IVW zudem alle Seiten eines Ange-
botes, die „erkennbar aus redaktioneller Berichterstattung oder Aufbereitung“ stammen . Dazu 
zählen nur Inhalte, für die der Anbieter die inhaltliche Verantwortung trägt (z . B . Texte, Bilder, 
Audio- oder Video-Sequenzen) . Von Nutzern generierte Inhalte können dabei auch durch redak-
tionelle Nachbearbeitung nicht zu redaktionellem Content werden (vgl . IVW-Richtlinien für Online-
angebote, Anlagen  1 und 2, www .ivw . eu) . Problematisch aus Sicht der KEK ist die Ausweisung 
einer nicht unerheblichen Nutzung von als „redaktionellem Content“ eingestuften Inhalten im 
Rahmen von Angeboten, die erkennbar über keine wesentlichen Inhalte in dieser Kategorie ver-
fügen, wie dies bspw . bei sozialen Netzwerken der Fall ist .

Vor dem Hintergrund der unvollständigen Datenbasis der IVW geht die KEK bislang von der 
Schätzung aus, dass in den Erhebungen nur etwa 50 % bis 60 % aller Seitenaufrufe der werbe-
relevanten oder redaktionell gestalteten Webseiten ausgewiesen werden .

Meinungsbildungsrelevanz von Online-Angeboten (Gewichtung durch KEK)
Die überwiegende Mehrheit der bereits bestehenden Medienangebote der Medienunternehmen 
wird durch eine Internetpräsenz ergänzt . Allgemein kann dabei festgestellt werden, dass diese the-
matisch umso breiter aufgestellt sind, je breiter das originäre Medienprodukt selbst ausgestaltet 
ist . Für die Bewertung der Meinungsbildungsrelevanz von Onlineangeboten, die in Verbindung zu 
originär außerhalb des Onlinebereichs existierenden Medienangeboten stehen, unterscheidet die 
KEK derzeit die folgenden Angebotsgruppen:804

– fernsehprogrammbegleitende Angebote
(Video-on-Demand-Angebote, keine Live-Streams)
Gewichtung: 3/4 (Fernsehen: 1)
Begründung: programmbegleitender Charakter; Verlängerung der Fernsehprogramm-Mar-
ken im Internet . Die VoD-Angebote verfestigen und bestärken eher eine bereits über das 

803 ComScore/Nielsen kann auf grund der Panel-Logik für kleinere An gebote keine aus sagefähigen Daten erheben.
804 Vgl. Beschluss der KEK i. S. RTL vom 13. 11. 2012, Az.: KEK  711.
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Mutter medium Fernsehen gebildete Meinung, als dass sie selbst unmittelbar meinungsbil-
dend wirken . Sie sind der Fernsehnutzung hinsichtlich der Suggestivkraft am nächsten, im 
Falle einer nur kurzen zeitlichen Verzögerung zur Liveausstrahlung (Aktualität) sind die 
Unterschiede in der Wirkung auf die Meinungsbildung vernachlässigbar . Die VoD-Nutzung 
ist daher insgesamt weniger stark zu gewichten als die Live-Nutzung, aber stärker als die 
Tages presse (2/3) .

– radioprogrammbegleitende Angebote
Gewichtung: 1/2 (Hörfunk: 1/2)
Begründung: Die Onlineangebote von Hörfunkprogrammen beinhalten die Möglichkeit von 
Livestream-Abrufen . Unter der Annahme, dass jeder Visit eine Radio-Stream-Nutzung abbil-
det, ist die gleiche Gewichtung wie beim Hörfunk selbst vorzunehmen .

– pressebegleitende Angebote
a) Onlineangebote zu Publikumszeitschriften
Gewichtung: 1/5 (Publikumszeitschriften: 1/10)
Begründung: Der bei Publikumszeitschriften im Printbereich gegenüber dem Fernsehen 
vorgenommene Abschlag bei der Gewichtung aufgrund einer geringeren Breitenwirkung 
und Suggestivkraft kann grundsätzlich auch für die Onlineangebote in Ansatz gebracht 
werden . Onlineauftritte von Publikumszeitschriften sind vornehmlich textbasiert, nur als 
Ergänzung und zu ausgewählten Themen werden kurze Videos (in der Regel unter 3 Minu-
ten) eingebunden . Aufgrund der höheren Aktualität und einer etwas höheren Suggestivkraft 
sind die Onlineangebote von Publikumszeitschriften stärker zu gewichten als ihre Printaus-
gaben .
b) Onlineangebote zu Tageszeitungen
Gewichtung: 3/4 (Tageszeitungen: 2/3)
Begründung: Auch hinsichtlich der Onlineangebote von Tageszeitungen kann der auf die 
Breitenwirkung und Suggestivkraft gestützte Abschlag gegenüber dem Fernsehen grund-
sätzlich beibehalten werden . Wie schon bei den Publikumszeitschriften sind die Onlinean-
gebote noch vornehmlich textbasiert, kurze Video-Clips werden nur als Ergänzung und zu 
ausgewählten Themen bereitgestellt . Aufgrund der höheren Aktualität und einer etwas 
höheren Suggestivkraft sind die Onlineangebote von Tageszeitungen stärker zu gewichten 
als ihre Printausgaben .

– sonstige Angebote (nicht in Verbindung zu einem sonstigen Medium)
Gewichtung: ggf . individuell
Hierunter fallen z . B . Communities, Foren, Spiele und Service-Angebote . Diese Angebote 
basieren auf von Nutzern eingestellten Beiträgen oder sind von ihrer Ausgestaltung nicht 
relevant für die öffentliche Meinungsbildung .

Die KEK ermittelt auf dieser Grundlage ein Zuschaueranteilsäquivalent für die einem Rundfunk-
unternehmen zuzurechnenden Onlineangebote . Im Rahmen der Gesamtbetrachtung werden die 
Aktivitäten des Unternehmens auf medienrelevanten verwandten Märkten einbezogen und ein 
Gesamtzuschaueranteil, dem eine entscheidende Bedeutung für die Beurteilung der Meinungs-
macht im bundesweiten Fernsehen zukommt, berechnet (§ 26 Abs . 2 RStV) .

2.1.5.5 Onlinenutzung

Die Zahl der Internetnutzer in Deutschland steigt kontinuierlich an, wie sich anhand der jährlich 
erscheinenden ARD/ZDF-Onlinestudien belegen lässt . Im Jahr 2014 sind vier Fünftel der Deutschen 
ab 14  Jahren (79,1 %) online (2013: 77,2 %; 2012: 75,9 %) . Die 14- bis 19-Jährigen sind alle online, 
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bei den 20- bis 29-Jährigen sind es 99,4 % (vgl . Tabelle  III – 64) . Der steigende Internetkonsum ist 
in den letzten Jahren auch auf die zunehmende Verbreitung mobiler Endgeräte (Smartphones, 
Tablets etc .) zurückzuführen . Die Unterwegs- bzw . Außer-Haus-Nutzung des mobilen Internets 
weitet sich aus . Während 2012 lediglich 23 % der Onliner das Internet (zumindest gelegentlich) 
unterwegs nutzten, waren es 2013 bereits 41 % und im Jahr 2014 50 % .

Zu den dominierenden Anwendungen im Internet zählen nach wie vor die Informationssuche 
und die Kommunikation: 82 % der Onliner nutzen (mindestens einmal wöchentlich) Suchmaschi-
nen und 79 % senden und empfangen E-Mails . Den größten Bedeutungszuwachs haben seit den 
letzten Jahren Onlinecommunitys und audiovisuelle Anwendungen . Inzwischen nutzen 34 % aller 
Onliner (mindestens einmal wöchentlich) Videoportale (2013: 32 %) und 39 % sind in sozialen Netz-
werken aktiv (2013: 41 %) (siehe auch Kap . II 1 .1  Entwicklung der Internetnutzung) .

Die Ausweitung des Internetkonsums hat bislang noch nicht zu größeren Umschichtungen 
innerhalb der Massenmedien geführt (siehe Tab . II – 6) . Die Fernseh- und Hörfunknutzung sind 
unverändert auf hohem Niveau; nur die Tageszeitungen müssen bereits seit einigen Jahren Reich-
weiten- und Nutzungsdauerverluste hinnehmen . Das Internet ist in den Fernseh- und Radioalltag 
integriert, was insgesamt zu einem höheren Medienkonsum führt . Auch die gleichzeitige Nutzung 
von Fernsehen und Internet, die stetig zunimmt, spielt dabei eine Rolle . Die Ausdehnung des 
mobilen Internets und die zunehmende Verbreitung der mobilen Endgeräte begünstigen diese 
Entwicklung (ausführlicher siehe Kap . II 1 Verdrängung des Fernsehens durch das Internet? Aktuelle 
Befunde zur Internet- und Fernsehnutzung in Deutschland) .

2.1.5.6 Bewegtbildnutzung im Internet

Der Begriff „Bewegtbildnutzung im Internet“ umfasst sowohl das Live-Fernsehen als auch das 
zeitversetzte Fernsehen online sowie die Nutzung von Videoportalen . Dabei ist es unerheblich, 
ob die Videos von professionellen TV-Anbietern stammen, zu Werbezwecken produziert wurden 
oder von Privatpersonen ins Netz gestellt wurden . Die Internet-Videos stehen den Nutzern über 
eine Vielzahl von Plattformen zur Verfügung: Es sind dies vor allem die Sendermediatheken (z . B . 
RTL Now, ARD Mediathek), Video-on-Demand-Plattformen (z . B . maxdome, iTunes), Videoportale 
(z . B . YouTube, MyVideo) und Live-Streaming-Plattformen (z . B . Zattoo, Magine TV) . Daneben findet 
die Bewegtbildnutzung auch über Onlinecommunitys und die Websites von Printmedien oder 
Radiosendern statt .805

805 Vgl. Koch/Liebholz, Bewegtbildnut zung im Internet und Funktionen von Videoportalen im Ver gleich zum Fernsehen, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014, in: Media Perspektiven 7–8/2014, S. 398.

zumindest gelegentlich genutzt, in %
2010 2011 2012 2013 2014

Gesamt 69,4 73,3 75,9 77,2 79,1
14–19  Jahren 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20–29  Jahren 98,4 98,2 98,6 97,5 99,4
30–39  Jahren 89,9 94,4 97,6 95,5 97,4
40–49  Jahren 81,9 90,7 89,4 88,9 93,9
50–59  Jahren 68,9 69,1 76,8 82,7 82,1
ab 60  Jahre 28,2 34,5 39,2 42,9 45,4

Tabelle  III – 64: Internetnutzer in Deutschland 2010 bis 2014

Basis: Deutsch sprechende Bevölkerung ab 14  Jahren; 2010: n = 1 .804, 2011: n = 1 .800, 2012: n = 1 .800, 2013: n = 1 .800, 
2014: n = 1 .814
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2010–2014, in: Media Perspektiven 7–8/2014, S . 380 .
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Nach Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014 nutzen 75 % der Onliner zumindest gele-
gentlich (2013: 74 %), 45 % wöchentlich (2013: 43 %) und 14 % täglich (2013: 14 %) Bewegtbildin-
halte online . Damit ist nur eine leichte Steigerung der Bewegtbildnutzung im Internet im Vergleich 
zum Vorjahr zu verzeichnen . Vor allem Videoportale (64 %; 2013: 60 %), Mediatheken (32 %; 2013: 
28 %) und Videopodcasts (10 %; 2013: 7 %) werden stärker genutzt, wohingegen der Anteil der-
jenigen, die im Internet live fernsehen (25 %; 2013: 26 %) stagniert . Auch die zeitversetzte Nutzung 
von Fernsehsendungen via Internet liegt mit 35 % (2013: 36 %) in etwa auf Vorjahresniveau . Nur 
13 % der Onliner (2013: 12 %) nutzen zumindest gelegentlich Streamingdienste . Anders sieht es in 
der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen aus: Dort nutzen bereits ein Viertel (26 %) zumindest gelegent-
lich, 11 % wöchentlich und 3 % täglich Streamingdienste . Videoportale werden in dieser Alters-
gruppe am intensivsten genutzt (90 % gelegentlich, 70 % wöchentlich und 27 % täglich) . Auch die 
zeitversetzte Nutzung von Fernsehsendungen, die Nutzung von Mediatheken und Videopodcasts 
hat in der Gruppe der unter 30-Jährigen im Vergleich zum Vorjahr zugenommen .

Von der zunehmenden Vertrautheit mit Bewegtbild im Internet kann jedoch noch nicht auf eine 
routinemäßige Nutzung geschlossen werden . Dies wird deutlich, wenn man die Nutzungshäufig-
keit genauer betrachtet . Zwar schauen 35 % der Gesamtbevölkerung gelegentlich, aber nur 14 % 
einmal pro Woche und 1 % täglich Fernsehsendungen und Videos zeitversetzt an .806 Diese Ten-
denz ist auch in allen anderen Kategorien sowie bei den 14- bis 29-Jährigen zu beobachten (siehe 
Tabelle  III – 65) . Fernsehen im Internet, ob linear oder zeitversetzt, spielt also nach wie vor im täg-
lichen Ablauf eine eher untergeordnete Rolle .

Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2014 kommt des Weiteren zu dem Ergebnis, dass 94 % der Bewegt-
bildnutzung insgesamt über das klassische Fernsehen erfolgen; nur 6 % entfallen auf Live- oder 
zeitversetztes Fernsehen bzw . auf Onlinevideos . Bei den unter 30-Jährigen ist das Verhältnis 85 % 
(Fernsehen) zu 15 % (Video online) .807

Bewegtbildplattformen
Bewegtbildplattformen lassen sich grundsätzlich in Video-on-Demand- und Streaming-Plattformen 
unterteilen . Über Video-on-Demand-Plattformen können Inhalte zu einem frei wählbaren Zeit-
punkt abgerufen und angeschaut werden . Eine spezielle Form von Video-on-Demand-Diensten 

806 Vgl. van Eimeren/Frees, 79  Prozent der Deutschen online  – Zuwachs bei mobiler Internetnut zung und Bewegtbild, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014, in: Media Perspektiven 7–8/2014, S. 389.

807 Vgl. Koch/Liebholz, Bewegtbildnut zung im Internet und Funktionen von Videoportalen im Ver gleich zum Fernsehen, 
in: Media Perspektiven 7–8/2014, S. 405.

Gesamt (in %) 14- bis 29-Jährige (in %)
zumindest 

gelegentlich
1 × pro
Woche

täglich zumindest 
gelegentlich

1 × pro
Woche

täglich

Video (netto) gesamt 75 45 14 94 79 32
davon:
  Videoportale 64 34 10 90 70 27
  Fernsehsendungen/ Videos zeitversetzt 35 14 1 53 26 2
  Mediatheken 32 9 1 42 17 2
  live fernsehen im Internet 25 8 1 36 13 2
  Video-Streamingdienste 13 4 1 26 11 3
  Videopodcasts 10 6 2 25 16 7

Tabelle  III – 65: Bewegtbildnutzung im Internet  2014

Basis: Deutsch sprechende Onlinenutzer ab 14  Jahren (n = 1 .434)
Quelle: van Eimeren/Frees, 79  Prozent der Deutschen online  – Zuwachs bei mobiler Internetnutzung und Bewegtbild, 
Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014, in: Media Perspektiven 7–8/2014, S . 389 .
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stellen Videoportale wie Clipfish, MyVideo und YouTube dar . Dabei handelt es sich um Webseiten, 
auf denen Videostreams in der Regel kostenfrei zur Verfügung stehen oder auf denen die Nutzer 
selbstgenerierte Inhalte („user generated content“) einstellen . Davon zu unterscheiden sind Live-
Streamingdienste (z . B . Zattoo, Magine TV), die in erster Linie das lineare TV-Signal über das 
Inter net verbreiten .

Inzwischen betreiben alle großen Fernsehveranstalter eigene Webseiten, auf denen sie Fern-
sehinhalte zum Abruf (Video-on-Demand, VoD) bereitstellen . Das Angebot an Video-on-Demand-
Diensten in Deutschland ist zahlreich . Die Anbieter unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihre 
Programminhalte und Kosten . So sind z . B . die Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
kostenlos und die Angebote der privaten Fernsehveranstalter zum Teil entgeltpflichtig .
In der folgenden Darstellung werden die Bewegtbildplattformen untergliedert in:

– Mediatheken
– Video-on-Demand-Plattformen
– Live-Streaming-Plattformen
– Videoportale

Mediatheken
Nahezu alle deutschen Fernsehsender stellen ihre Inhalte in sendereigenen Mediatheken zur Ver-
fügung . Während die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter ihre Programme bis zu sieben Tage 
kostenlos im Internet bereitstellen, bieten die privaten Fernsehsender ihre Bewegtbildinhalte zu-
nehmend kostenpflichtig an und erschließen sich auf diese Weise zusätzliche Einnahmequellen . 
Spielfilme und Sport-Events sind oftmals in den Sender-Mediatheken nicht enthalten . Das liegt 
daran, dass den Rundfunkanbietern in der Regel die Rechte für die Internet-Ausstrahlung fehlen . 
Die RTL-Gruppe unterhält in den jeweiligen Sender-Mediatheken TV-Archive, in denen ältere Sen-
dungen abgerufen werden können (Einzelabruf ab 0,99 Euro) . Die ProSiebenSat .1-Gruppe verweist 
bei älteren Sendungen auf ihren kostenpflichtigen Video-on-Demand-Dienst maxdome .

Die Rundfunkveranstalter verstehen ihre Mediatheken als Ergänzung zum Fernsehprogramm 
und bieten damit –  insbesondere den jüngeren Nutzern – den zusätzlichen Service des zeitunab-
hängigen Fernsehkonsums . Dass das lineare Fernsehprogramm zukünftig von den Mediatheken 
vollständig ersetzt werden könnte, halten Fachleute aber noch für unwahrscheinlich . Nach einer 
aktuellen Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid im Auftrag der Pro-
grammzeitschrift „TV Guide“ profitieren die TV-Sender von der Übertragung der Inhalte ins Inter-
net .808

Die AGF/GfK-Fernsehforschung hat im Rahmen ihres „Videostreaming-Projekts“ erstmals im 
Februar  2014 Messwerte zu den am häufigsten gesehenen Programmen von ZDF sowie Sendern 
der RTL- und ProSiebenSat .1-Gruppe publiziert .809 Seit dem zweiten Quartal 2014 fließt auch die 
Online-Nutzung der ARD-Programme in die Messung ein . Im Jahr 2015 will die AGF dann mit den 
Zuschaueranteilen vergleichbare Daten zur Videonutzung in den Mediatheken bereitstellen .

Video-on-Demand-Plattformen
In Deutschland steht eine Vielzahl an Video-on-Demand-Diensten, die größtenteils kostenpflichtig 
sind, zur Verfügung . Zu den wichtigsten Akteuren auf dem deutschen Markt gehören maxdome 
(ProSiebenSat .1 Media  AG), Amazon Instant Video (Amazon . com, Inc .), Watchever (Vivendi S . A .), 
Sky Snap/Sky Go (Sky Deutschland  AG), iTunes (Apple, Inc .), Videoload (Deutsche Telekom  AG) 
sowie das im September  2014 in Deutschland gestartete Netflix . Zu den kleineren Anbietern ge-

808 www.tvdigital.de/magazin/specials/mediatheken-check/jeder-f-nfte-guckt-tv-am-pc-bildschirm.
809 Vgl. AGF, Pressegespräch vom 05. 02. 2014, Bewegtbildforschung in Deutschland.
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hören Videobuster, Videociety, Viewster oder Alleskino . Marktforscher, wie Goldmedia, rechnen 
mit einem starken VoD-Wachstum, insbesondere über Abo- oder Flatrate-Modelle . Aufgrund der 
starken Konkurrenzsituation betragen die Flatrate-Preise inzwischen weniger als 10 Euro pro Monat 
(vgl . Tabelle  III – 66) . Nur iTunes und Videoload bieten keine Flatrate an . Videoload, das VoD- 
Angebot der Deutschen Telekom, hält allerdings über den Entertain-Receiver auch maxdome (mit 
Abo-Modell) bereit .

Nach Angaben der BLM Medienwirtschaft810 war im April 2014 Watchever das beliebteste Ange-
bot mit 720 Tsd . Unique Usern vor maxdome mit 679 Tsd . Unique Usern, Sky Go (641 Tsd .), Amazon 
Instant Video (138  Tsd .) und Videoload (127  Tsd .) . Allerdings unterliegt die Nutzung der einzelnen 
VoD-Angebote zum Teil erheblichen Schwankungen (vgl . Tabelle  III – 67) .

Die VoD-Anbieter bemühen sich zunehmend um Alleinstellungsmerkmale, um sich gegenüber 
der Konkurrenz abzusetzen .811 Dies erreichen sie insbesondere durch exklusive Inhalte und eine 
frühe Verfügbarkeit der Inhalte . Beispielsweise finden sich nur bei iTunes die neuen „Sherlock“-
Folgen, Amazon Prime Instant Video präsentierte als erster Anbieter den Kinofilm „Star Trek“ und 

810 Vgl. BLM Medien wirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnut zung im April  2014 auf Basis von Nielsen NetView, 
Schwerpunkt: Video-, Musik- und Live-Streaming-Dienste, S. 11 ff.

811 Vgl. Matthias Kurp, Fernsehnet. Wie Streaming und Video-on-Demand das TV-Geschäft ver ändern, in: Funk korrespondenz 
35–36/2014, S. 7.

Titelanzahl Anteil HD Abo/Flatrate Einzelabruf

Amazon Instant/
Prime Video

13 .000 75 % Filme,  
60 % Serien

7,99 € pro Monat oder 
49 € pro Jahr (Prime)

ab 0,99 € (Instant)

iTunes  
Deutschland

15 .000  Filme, 
90 .000  Serienepisoden

k . A . – ab 1,49 € je Serienepisode, 
ab 2,99 € je Spielfilm

maxdome 60 .000 20 % 7,99 € pro Monat ab 0,99 € je Serienepisode, 
ab 1,99 € je Spielfilm

Netflix 80 % US-Filme 
und Serien, 20 % 
deutsche Titel

k . A . 7,99 € bis 11,99 € 
pro Monat

–

Sky Go 500  Filme, 
600  Serienepisoden

40 % im Sky-Abo –

Sky Snap 5 .000 40 % 3,99 € pro Monat –

Videoload 15 .000 hoher Anteil an 
Full-HD-Qualität

– ab 0,49 € je Serienepisode, 
ab 0,99 € je Spielfilm

Watchever 12 .500 50 % 8,99 € pro Monat –

Tabelle  III – 66: Übersicht über Video-on-Demand-Anbieter in Deutschland

Quelle: Unternehmensangaben; eigene Recherche (Stand: September  2014)

Unique Audience Total  
Minutes

Time per 
Person

Page Views 
per Person

Jan 2014 Feb 2014 Mrz 2014 Apr 2014 Apr 2014

Watchever 649  Tsd . 741  Tsd . 566  Tsd . 720  Tsd . 31 .838 .000 00:44:14 24
maxdome 646  Tsd . 560  Tsd . 620  Tsd . 679  Tsd . 21 .414 .000 00:31:33 21
Sky Go 331  Tsd . 370  Tsd . 566  Tsd . 641  Tsd . 27 .800 .000 00:43:22 33
Amazon Instant Video 841  Tsd . 725  Tsd . 248  Tsd . 138  Tsd . 351 .000 00:02:33 6
Videoload 93  Tsd . 104  Tsd . 67  Tsd . 127  Tsd . 2 .937 .000 00:23:11 4

Tabelle  III – 67: Erfolgreiche Video-on-Demand-Dienste in Deutschland (Nutzungszahlen)

Quelle: BLM Medienwirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnutzung im April  2014 auf Basis von Nielsen NetView, 
Schwerpunkt: Video-, Musik- und Live-Streaming-Dienste, S . 3 f .; eigene Darstellung KEK .
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Watchever kooperiert mit der BILD-Gruppe sowie ZDF Enterprises, um Zugang zu einer Vielzahl 
von Film- und Serien-Inhalten zu erhalten . Eine weitere Möglichkeit, Premiuminhalte zu schaffen, 
sind Eigen- bzw . Auftragsproduktionen . So produzierte Netflix zunächst die sehr erfolgreiche 
Polit-Serie „House of Cards“, später die Comedy-Staffel „Arrested Development“ sowie die Kinder-
serie „Turbo: F . A . S . T .“ . Auch Amazon produzierte für seinen VoD-Dienst eigene Serien, wie die 
Polit-Comedy-Staffel „Alpha House“ und die Serie „Betas“ .

Die Nachfrage nach Video-on-Demand ist in Deutschland noch relativ gering . Das größte 
deutsche VoD-Portal maxdome verzeichnete laut Geschäftsbericht der ProSiebenSat .1 Media  AG 
2013 ein Minus von 12 Mio . Euro . Dennoch konnte maxdome im Vergleich zum Vorjahr die Nutzer-
zahlen mehr als verdoppeln . Im Februar 2014 hatte maxdome einen Marktanteil von 36 %, gefolgt 
von iTunes (17 %), Amazon Instant Video (12 %), Videoload (11 %), Sky (8 %) und Watchever (4 %) .812

Auch der im September  2014 erschienene Media Activity Guide von SevenOne Media belegt, 
dass das klassische Fernsehen nach wie vor das Alltagsmedium der meisten Deutschen ist und 
VoD eher zu ausgewählten Anlässen genutzt wird (VoD hat „Event-Charakter“) .813 Im Durchschnitt 
sieht jeder Deutsche täglich über vier Stunden fern, Online-Videos werden zehn Minuten täglich 
gesehen – davon entfallen sieben Minuten auf kostenlose Online-Videos . Kostenpflichtige Online-
Videos werden nur etwa drei Minuten täglich gesehen . Bislang stellt VoD noch überwiegend eine 
Ergänzung zum klassischen Fernsehangebot dar . Allerdings ist bereits für ein Drittel der Nutzer 
VoD eine Alternative zum normalen TV-Programm .814

Live-Streaming-Plattformen
Über Live-Streaming-Plattformen können Fernsehprogramme in Echtzeit oder zeitversetzt im Inter-
net angesehen werden . Voraussetzung für eine gute Videoqualität ist eine schnelle Internet-
verbindung . Die erfolgreichsten Live-Streaming-Dienste in Deutschland sind Zattoo, Schoener-

812 Vgl. ProSiebenSat.1 Media  AG, Bilanzpressekonferenz vom 27. 02. 2014.
813 Vgl. Ricardo Rubio González, Kein Ende des linearen Fernsehens ab sehbar, in: pro media 10/2014, S. 39.
814 Vgl. Ricardo Rubio González, Kein Ende des linearen Fernsehens ab sehbar, in: pro media 10/2014, S. 40.

Abbildung  III – 57: Marktanteile der Video-on-Demand-Anbieter in Deutschland (Februar  2014)

Quelle: ProSiebenSat .1 Media  AG, Bilanzpressekonferenz vom 27 . 02 . 2014; eigene Darstellung KEK .
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Fernsehen . com und Magine TV, die zahlreiche nationale und internationale Fernsehprogramme 
sowohl kostenlos als auch gegen eine Gebühr als Stream zur Verfügung stellen . Nach Angaben 
der BLM Medienwirtschaft815 zeigt die Nutzung der Live-Streaming-Dienste im Jahresverlauf deut-
liche Reichweitenschwankungen (siehe Tabelle  III – 68) . So wurde zum Beispiel die Plattform Zattoo 
im Januar  2014 von 281  Tsd . Unique Usern genutzt, im März  2014 waren es 492  Tsd . und im 
April  2014 398  Tsd . Unique User . Die Nutzung des Angebots Schoener-Fernsehen . com unterliegt 
ähnlichen Schwankungen; im April  2014 verzeichnete es 343  Tsd . Unique User (Januar  2014: 
448 Tsd .; März 2014: 367 Tsd .) . Den im April 2014 in Deutschland neu gestarteten Streaming-Dienst 
Magine TV nutzten 330  Tsd . Unique User . Allerdings verbrachten die Nutzer auf Magine TV noch 
deutlich weniger Zeit (7  Minuten) als auf Zattoo (42  Minuten) und auf Schoener-Fernsehen . com 
(60  Minuten) .

Zattoo, ein Schweizer Internetunternehmen, bietet in Deutschland über seine Streaming-Platt-
form über 75  Sender gratis an (Zattoo Free) . Darunter sind alle öffentlich-rechtlichen Programme 
sowie eine Vielzahl privater Programme . Über ein kostenpflichtiges HiQ-Abonnement (9,99 Euro 
pro Monat) können derzeit 25 HD-Programme (alle öffentlich-rechtlichen Programme und SPORT1+ 
HD, DMAX HD, TLC HD, Bibel .TV HD) sowie sechs RTL-Sender (RTL, VOX, RTL  II, n-tv, Super RTL, 
RTL Nitro) und sechs Sender der ProSiebenSat .1-Gruppe (ProSieben, SAT .1, kabel eins, sixx, ProSieben 
MAXX, SAT .1  Gold) empfangen werden (Zattoo HiQ) . Hinzu kommen fremdsprachige Programm-
pakete (Zattoo International) .816

Über die Streaming-Plattform Schoener-Fernsehen. com817 sind mehr als 30  Free-TV-Pro-
gramme, darunter die Öffentlich-rechtlichen sowie eine Vielzahl an privaten Programmen, auch 
die Sender der RTL- und ProSiebenSat .1-Gruppe, verfügbar . Pay-TV-Programme werden nicht ange-
boten .

Die schwedische Plattform Magine TV wurde erst 2013 gegründet und ist seit Mai  2014 in 
Deutschland zugänglich . Über Magine TV werden 90  Fernsehsender angeboten, frei empfangbar 
sind jedoch nur die öffentlich-rechtlichen Programme . Für den Empfang der Programme der  RTL- 
und ProSiebenSat .1-Gruppe wird eine „technische Bereitstellungspauschale“ von monatlich 6,99 Euro 
erhoben . Die Sender und Inhalte der TV-Studios Universal und Sony, wie bspw . Sony Entertain-
ment TV, Universal Channel, E! Entertainment, MTV Live HD, TNT Film oder Discovery, stehen für 
monatlich bis zu 23,99 Euro zur Verfügung .818

815 Vgl. BLM Medien wirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnut zung im April  2014 auf Basis von Nielsen NetView, 
Schwerpunkt: Video-, Musik- und Live-Streaming-Dienste, S. 11 ff.

816 www.zattoo. com; Stand: Oktober  2014.
817 Anbieter ist die Internet TV  AG, Victoria Mahe, Seychellen, www.schoen er-fernsehen. com.
818 www.magine. com (Stand: September  2014); Die Welt vom 05. 09. 2014, Der Streaming-Dienst Magine TV kostet jetzt 

Geld.

Unique Audience Total  
Minutes

Time per 
Person

Page 
Views per 

Person

Jan 2014 Feb 2014 Mrz 2014 Apr 2014 Apr 2014

Zattoo 281  Tsd . 374  Tsd . 492  Tsd . 398  Tsd . 16 .710 .000 00:42:00 16
Schoener-Fernsehen . com 448  Tsd . 329  Tsd . 367  Tsd . 343  Tsd . 20 .833 .000 01:00:39 9
Magine TV – – – 330  Tsd . 2 .303 .000 00:06:59 5

Tabelle  III – 68: Erfolgreiche Live-Streaming-Dienste in Deutschland (Nutzungszahlen)

Quelle: BLM Medienwirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnutzung im April  2014 auf Basis von Nielsen NetView, 
Schwerpunkt: Video-, Musik- und Live-Streaming-Dienste, S . 12 f .; eigene Darstellung KEK .
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Senderplattformen „Amazonas“ und „Germany’s Gold“ am Kartellrecht gescheitert
Unter dem Arbeitstitel „Amazonas“ beabsichtigten die beiden privaten TV-Sendergruppen Pro-
SiebenSat .1 Media  AG und RTL Group S . A . den Aufbau einer gemeinsamen senderoffenen Fern-
sehplattform im Internet, auf der die Nutzer Nachrichtensendungen, Serien, Filme und Shows bis 
zu sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung kostenlos als Stream abrufen können sollten . Das Bun-
deskartellamt hat jedoch bereits am 17 . 03 . 2011 den Aufbau untersagt, weil „der Zusammenschluss 
[…] das marktbeherrschende Duopol der beiden Sendergruppen RTL und ProSiebenSat .1 auf dem 
bundesweiten Markt für Fernsehwerbung weiter verstärkt“819 hätte . „Mit der zu erwartenden Koordi-
nierung geschäftlicher Interessen über das Gemeinschaftsunternehmen bestand darüber hinaus 
die konkrete Gefahr eines Verstoßes gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarun-
gen (§ 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie Artikel  101 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union) .“820 Gegen die Entscheidung des Bundeskartellamtes 
hatten beide Unternehmen Klage vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht . Die Richter 
am Oberlandesgericht Düsseldorf folgten jedoch der Argumentation des Bundeskartellamtes und 
untersagten am 08 . 08 . 2012 die Gründung der geplanten Videoplattform „Amazonas“ . Eine Revi-
sion wurde nicht zugelassen . Auf eine mögliche Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichts-
hof verzichteten beide Sendergruppen und kündigten an, sich nunmehr auf den Ausbau ihrer 
jeweils eigenen VoD-Plattformen zu konzentrieren .821

Auch ARD und ZDF planten seit 2011 den Aufbau einer Video-on-Demand-Plattform . Zu diesem 
Zweck wurde im April  2012 in Berlin die Germany’s Gold Plattformgesellschaft mbH gegründet, 
an der 17  Unternehmen der deutschen Medien- und Produktionsbranche beteiligt sind: Autentic 
GmbH, Bavaria Fernsehproduktion GmbH, Beta Film GmbH, Brainpool Artist  & Content Services 
GmbH, MME Moviement  AG, neue deutsche Filmgesellschaft mbH, Opal Filmproduktion GmbH, 
Schmidtz Katze Filmkollektiv GmbH, Studio Hamburg Produktion Gruppe GmbH, SWR Media 
Services GmbH, Telepool GmbH, TV  60 Filmproduktion GmbH, TV Plus GmbH, WDR mediagroup 
GmbH, ZDF Enterprises GmbH, Ziegler Film GmbH  & Co . KG und ZieglerFilm Köln GmbH .822 
Schwerpunkt der Video-on-Demand-Plattform „Germany’s Gold“ sollten Fernsehproduktionen 
und Kinofilme aller Unternehmensbeteiligten aus 60  Jahren deutscher Fernseh- und Kinoge-
schichte sein . Die Plattform sollte sich durch Entgelte für Einzelabrufe und Abonnements sowie 
durch Werbung finanzieren . Das Bundeskartellamt hatte im November  2011 mitgeteilt, dass rein 
fusionsrechtlich keine Bedenken gegen die Plattform bestehen, das Projekt jedoch gegen das 
allgemeine Kartellverbot verstoßen könnte .823

Im März  2013 äußerte das Bundeskartellamt schließlich wettbewerbliche Bedenken gegen das 
Projekt „Germany’s Gold“ . Die Plattform würde dazu führen, „dass insbesondere die Preise und die 
Auswahl der Videos miteinander koordiniert würden .“824 Außerdem seien Mediathek und Inhalte-
produktion gebührenfinanziert, was eine erhebliche Wettbewerbsverfälschung auf dem Markt für 
Video-on-Demand verursachen würde . Das Bundeskartellamt schlug den Unternehmen vor, das 
Geschäftsmodell einer gemeinsamen Vermarktung aufzugeben und sich auf den Betrieb einer rein 
technischen Plattform zu beschränken .825 Allerdings konnten die Beteiligten unter diesen Vorgaben 

819 Vgl. BKartA, Fall bericht, Unter sagung der Gründung eines Gemeinschafts unternehmens zwischen der RTL inter active 
GmbH und der ProSiebenSat.1 Media  AG im Bereich Video on Demand, B6-94/10, 17. 03. 2011, S. 1.

820 Vgl. BKartA, Fall bericht, Unter sagung der Gründung eines Gemeinschafts unternehmens zwischen der RTL inter active 
GmbH und der ProSiebenSat.1 Media  AG im Bereich Video on Demand, B6-94/10, 17. 03. 2011, S. 1.

821 Vgl. epd medien vom 07. 09. 2012, Online-Videoportal: RTL und ProSiebenSat.1 ver zichten auf Beschwerde.
822 Vgl. ZDF Ent erprises GmbH, Pressemittei lung vom 25. 04. 2012, Germany’s Gold GmbH mit Sitz in Berlin ge gründet.
823 Vgl. Pressemittei lung des Bundes kartellamtes vom 28. 11. 2011.
824 Vgl. Pressemittei lung des Bundes kartellamtes vom 11. 03. 2013.
825 Vgl. Pressemittei lung des Bundes kartellamtes vom 11. 03. 2013.
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kein Konzept für den Betrieb einer Online-Plattform vorlegen, so dass sie im September  2013 die 
Pläne für das Projekt „Germany’s Gold“ aufgaben .826

Videoportale
Videoportale stellen eine spezielle Form von Video-on-Demand-Diensten dar . Dabei handelt es 
sich um Webseiten, auf denen Videostreams in der Regel kostenfrei zur Verfügung stehen oder 
auf denen die Nutzer selbstgenerierte Inhalte („user generated content“) einstellen . Innerhalb der 
Bewegtbildangebote im Internet weisen Videoportale die intensivste Nutzung auf . Nach der ARD/
ZDF-Onlinestudie 2014 nutzen 64 % der Onliner zumindest gelegentlich Videoportale (34 % 
wöchent lich, 10 % täglich) . In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen werden Videoportale am 
intensivsten genutzt (90 % gelegentlich, 70 % wöchentlich und 27 % täglich) (siehe auch Ta-
belle  III – 65: Bewegtbildnutzung im Internet 2014) . Zu den beliebtesten Videoportalen in Deutsch-
land gehören YouTube (Google), Clipfish (RTL-Gruppe) und MyVideo (ProSiebenSat .1) .

Die führende Videoplattform weltweit ist die Google-Tochter YouTube . Auf der Plattform sehen 
sich weltweit eine Milliarde Nutzer jeden Monat sechs Milliarden Stunden Videos an (2013) .827 In 
Deutschland erreicht YouTube monatlich 38  Mio . Unique User  – und damit eine größere Reich-
weite als bspw . Facebook .828 Nur etwa 15 % der YouTube-Nutzer sind unter 18  Jahre alt, mehr als 
50 % sind 35  Jahre und älter, wie das Marktforschungsinstitut IPSOS ermittelt hat . Von den You-
Tube-Nutzern sind etwa 40 % selbst in der Community aktiv, indem sie Kommentare oder Pro-
duktbewertungen in Blogs oder Foren abgeben, Weblinks oder Videos teilen, Dienstleistungen 
oder Restaurantbesuche bewerten . Am beliebtesten in der Online-Video-Community sind unter-
haltende Videos, z . B . aus Musik und Film, gefolgt von Do-it-yourself-Videos, wie Kochrezepten, 
Bauanleitungen oder Styling-Tipps .829

Seit 2007 investiert YouTube in die Professionalisierung von Inhalten, indem es Talente fördert 
und in den entsprechenden Videotechniken schult . Auch die YouTuber830 selbst professionalisieren 
sich, indem sie Netzwerke bilden, sich Produktionsräume teilen und aufeinander verweisen . Das 
größte europäische Netzwerk ist Mediakraft, ihm gehören 600  YouTuber an, die 700  Kanäle be-
treiben  – und 200  Mio . Klicks monatlich verzeichnen .831 Zudem verbreiten viele klassische Rund-
funkunternehmen, öffentlich-rechtliche und private, ihre Inhalte auf der Plattform . Sogar der 
Pay-TV-Anbieter Sky zeigt auf YouTube Bundesliga-Highlights kostenfrei .

Clipfish, die Videoplattform der Mediengruppe RTL Deutschland, startete 2006 als reine User-
generated-content-Plattform . Die Internetnutzer konnten eigene Videos hochladen und mit ande-
ren teilen . Bereits seit 2008 werden auf Clipfish auch professionell produzierte Bewegtbildinhalte 
verbreitet und künftig soll auf nutzergenerierte Inhalte gänzlich verzichtet werden . Nach eigenen 
Angaben will Clipfish nur noch kommerzielle Inhalte bieten, die von RTL produziert oder lizenziert 
sind, und damit Werbekunden ein sicheres und hochwertiges Umfeld bieten .832 Zur Markenfamilie 
gehören neben dem Video-Angebot Clipfish . de und den Apps für Smartphones und Tablets auch 
die beiden Smart-TV-Channels Clipfish Music sowie Clipfish Comedy (via HbbTV) .

Das Portal MyVideo wurde im Jahr 2007 komplett von ProSiebenSat .1 übernommen und hat 
sich seitdem von einer reinen Mitmachplattform, auf der von Privatleuten Filme eingestellt wurden, 

826 Vgl. Pressemittei lung des Bundes kartellamtes vom 16. 09. 2013.
827 Vgl. Die Zeit vom 10. 10. 2013, Da guckst du!
828 Vgl. Die Medien anstalten, Digitalisie rungs bericht 2014, S. 19, dort an gegebene Quelle: com Score Video Matrix (Stand: 

01/2014).
829 Vgl. IPSOS, YouTube Global Audience Study (ver öffent licht im September  2014), in: pro media 10/2014, S. 29, So tickt 

der deutsche YouTube-Nutzer.
830 YouTuber: Betreiber von YouTube-Kanälen.
831 Vgl. Die Zeit vom 10. 10. 2013, „Da guckst du!“
832 www.clipfish. de (Stand: 09/2014).
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zu einem professionellen Videoportal gewandelt . Bereits Anfang 2012 zeigte MyVideo die US-Serie 
„Sons of Anarchy“, bevor sie ins deutsche Fernsehen kam . Des Weiteren wurden die BBC-Serie 
„Missfits“ und selbstproduzierte Web-Shows gezeigt . Im Jahr 2013 ließ ProSiebenSat .1 für MyVideo 
erstmals eine eigene Serie, die Sitcom „Mission Housemen“, produzieren .833

Multi-Channel-Networks (MCN)
Multi-Channel-Networks sind Unternehmen, die mit mehreren YouTube-Kanälen834 verbunden sind 
und für diese in Bereichen wie Produktentwicklung, Zusammenstellung des Programms, Finanzie-
rung, Cross-Promotion, Partner-Management, Verwaltung digitaler Rechte, Monetarisierung/ Ver-
kauf und/oder Aufbau eines Publikums tätig sind bzw . Unterstützung leisten und dabei u . a . die 
Vorteile des konzertierten Auftretens im Verbund nutzen .835 In der einfachsten Form besteht ein 
MCN (bzw . YouTube-Netzwerk) aus zwei oder mehr YouTube-Kanälen, die gemeinsame Ziele am 
Markt und gegenüber YouTube verfolgen . Diese Netzwerke sammeln Inhalte, ähnlich wie Fernseh-
sender, wobei ein Mix aus lizenzierten, eigen- oder koproduzierten YouTube-Kanälen aggregiert 
und vermarktet wird . Multi-Channel-Networks haben zudem einen Vertrag mit YouTube, der ihnen 
Sonderrechte einräumt .836 MCN sind damit Teil eines sich ausdifferenzierenden Ökosystems aus 
YouTubern, Produzenten, Community und Medienkonzernen, die gemeinsam mit YouTube die 
Pro fessionalisierung der Strukturen, der Produktion und der Vermarktung der Plattform voran-
treiben .837

Für die Medienanstalten hat der Medienexperte Bertram Gugel die Funktionsweise, Leistungen 
und Geschäftsmodelle der Multi-Channel-Networks untersucht und im Digitalisierungsbericht 
2014838 publiziert . Gugel unterteilt die Netzwerke nach ihren Funktionen bzw . Leistungen in Voll-
programmnetzwerke (siehe Tabelle  III – 69), Nischennetzwerke (z . B . IDG Gemany, Kontor Records, 
Machinima) sowie in Netzwerke mit Dienstleistungs-/Service-Fokus (z . B . BroadbandTV, ZEFR) oder 
mit Talent-/Produzenten-Fokus (z . B . Collective Digital Studio, Endemol beyond) .

Vollprogramm-Netzwerke bieten ein breites inhaltliches Spektrum an Kanälen . Sie decken 
nahezu alle Funktionen und Leistungen am Markt ab . Oftmals sind große Medienunternehmen 
an Vollprogramm-Netzwerken beteiligt, so hat Disney im März  2014 die Maker Studios übernom-
men, Bertelsmann ist über Fremantle an DiviMore beteiligt und ProSiebenSat .1 hat Studio71 ge-
gründet .

Die Investition von Medienkonzernen in Netzwerke soll vor allem Synergien in Kombination 
mit bestehenden Medienmarken schaffen . Ziel der Medienunternehmen ist es, über YouTube-Netz-
werke diejenigen Zielgruppen anzusprechen, die sie über das klassische Fernsehprogramm nicht 
mehr erreichen . YouTube selbst nimmt eher die Rolle eines Plattformbetreibers ein und befindet 
sich damit weniger in Konkurrenz zu den Netzwerken bzw . Medienunternehmen, als vielmehr zu 
den Satelliten-, Kabel- oder IPTV-Betreibern .

833 Vgl. Süd deutsche Zeitung vom 18. 03. 2013, Mission Web. ProSiebenSat.1 dreht erstmals eine Serie nur fürs Internet.
834 Mittels eines YouTube-Kanals können Produzenten Videos auf YouTube ge bündelt ver öffent lichen. Der Kanal ist das 

öffent liche Profil des Betreibers sowie der Programm führer durch dessen Videos. Nutzer können YouTube-Kanäle 
abonnie ren und werden an schließend über neue Videos des Kanals informiert. So können Nutzer ein individuelles 
Programm zusammen stellen. Quelle: Bertram Gugel, Sind YouTube-Netz werke die neuen Sender?, in: Die Medien-
anstalten, Digitalisie rungs bericht 2014, S. 24.

835 www.youtube.com/ yt/creators/ de/mcns. html (Stand: 05/2014).
836 Vgl. Bertram Gugel, Sind YouTube-Netz werke die neuen Sender?, in: Die Medien anstalten, Digitalisie rungs bericht 2014, 

S. 19.
837 Vgl. Bertram Gugel, Sind YouTube-Netz werke die neuen Sender?, in: Die Medien anstalten, Digitalisie rungs bericht 2014, 

S. 20.
838 Vgl. Bertram Gugel, Sind YouTube-Netz werke die neuen Sender?, in: Die Medien anstalten, Digitalisie rungs bericht 2014, 

S. 19–31.
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2.1.5.7 Suchmaschinen

Seit Beginn des Internetzeitalters vor mehr als zwei Jahrzehnten sieht sich die Öffentlichkeit einer 
immer größer werdenden und breiter gefächerten Informationsfülle ausgesetzt, aus der sie sich 
entsprechend ihrer grundrechtlich garantierten Freiheit aus Art . 5 Abs . 1 Satz 1 Grundgesetz Infor-
mationen für die Bildung einer Meinung beschaffen kann . Um einen Zugang zu Informationen 
zu  erhalten, der diese zudem noch alltagstauglich aufbereitet, wird die Nutzung einer Internet-
Suchmaschine als effektive Möglichkeit angesehen . Damit einher geht jedoch die Gefahr, dass 
Suchmaschinen einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Auffinden von Informationen, genauer 
das Auffinden bestimmter Informationen, ausüben können . Denn Informationen, die darüber nicht 
gefunden werden (können), sind praktisch für den Nutzer nicht existent und werden von ihm bei 
der Bildung einer Meinung nicht berücksichtigt .839 Vor dem Hintergrund dieser Problemstellung 
wird zunehmend diskutiert, inwieweit Suchmaschinen für den Prozess der Meinungsbildung von 
Bedeutung sind und ob und inwieweit davon auch Gefahren für die Meinungsvielfalt ausgehen .840

839 Vgl. Birgit Stark, „Don’t be evil“, Die Macht von Google und die Ohn macht der Nutzer und Regulie rer, in: Stark/Dörr/
Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 1.

840 Grundlegend dazu Dörr/Schuster, Suchmaschinen im Span nungs feld zwischen Nutzung und Regulie rung – Recht liche 
Bestands aufnahme und Grundstrukturen einer Neurege lung, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der 
Informa tions suche (2014), S. 262 ff.; Kreile/ Thalhofer, Suchmaschinen und Plurali täts anforde rungen, Ist ohne gesetz liche 
Regelung der Suchmaschinen der Pluralismus und die Meinungs vielfalt in Gefahr?, ZUM 2014, S. 629; Dörr/Natt, 
Suchmaschinen und Meinungs vielfalt, Ein Beitrag zum Einfluss von Suchmaschinen auf die demokrati sche Willens-
bildung, ZUM 11/2014 (im Druck).

Awesome-
nessTV

Fullscreen Maker 
Studios
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Battles,  
Tobuscus

Bosshaft 
TV, 
Docm77, 
16BARS .TV

Y-Titty,  
LeFloid,  
Daaruum

Gronkh,  
SarazarLP, 
Kelly  
MissesVlog

DieAussen-
seiter,  
SimonDesue, 
EloTRiXHDx

Unique User 
(Mio .)

10 (US) 28,5 (US) 32 (US) k . A . 16 (D, ACH) k . A . 10 (DE)
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Tabelle  III – 69: Vollprogramm-Netzwerke

Quelle: Gugel, Sind YouTube-Netzwerke die neuen Sender?, in: Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2014, S . 25 .
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2.1.5.7.1 Überblick über Internet-Suchmaschinen

Definition und Funktionsweise von Internet-Suchmaschinen

Um leicht und schnell Informationen im Internet finden zu können, bedienen sich viele Internet-
nutzer Suchmaschinen, die mittels bestimmter Suchkategorien Informationen in Form einer Treffer-
liste zusammenstellen .841 Suchmaschinen können als „Computerprogramme, die einen definierten 
Datenbestand in Datenbanken schnell und systematisch nach dem Vorhandensein bestimmter 
Informationen durchsuchen und das Ergebnis dem Anfragenden anzeigen“,842 definiert werden . 
Nach erfolgter Eingabe einer Suchanfrage werden gefundene Ergebnisse in einem Ranking auf-
geführt .843 Darunter versteht man eine „gereihte Sortierung von Suchergebnissen nach ihrer Rele-
vanz“ . Diese Sortierung wird anhand von Rankingalgorithmen vorgenommen, die die Suchmaschi-
nen betreiber jedoch nicht offen legen .844 Wenn der Nutzer eine gesuchte Information in der durch 
das Ranking erstellten Trefferliste gefunden hat und diesen favorisierten Treffer anklickt, wird er 
durch die Verlinkung unmittelbar auf die Internetseite des Treffers geleitet . Einer Eingabe der 
dazugehörigen URL in den Browser bedarf es nicht .845 Eine Internetseite mit der Trefferliste wird 
im Allgemeinen so gestaltet, dass um die Trefferliste weitere Suchergebnisse anderer Kategorien 
angeordnet werden . So werden dem Nutzer zusätzlich unter anderem Ergebnisse für eine Bilder-, 
Video- oder Nachrichtensuche, Ergebnisse aus eigenen Diensten der Suchmaschinenbetreiber, zum 
Beispiel Landkarten oder Shoppingergebnisse, sowie Werbung angeboten . Die weiteren Ergeb-
nisse anderer Kategorien können in folgende Typen eingeordnet werden (vgl . Abbildung  III – 58): 
organische Ergebnisse (Trefferliste), weiterführende Kollektionen, weitere Suchvorschläge, Werbe-
anzeigen passend zur Suchanfrage, Universal-Search-Ergebnisse (Treffer aus anderen Kollektionen) 
und Fakteninformationen zur Suchanfrage .846

Die Trefferliste wird in einem automatisierten Verfahren erstellt, das bei vereinfachter Betrachtung 
aus folgenden drei Komponenten besteht:

1 . Mittels eines Computerprogramms namens „Crawler“ werden als erstes umfänglich Daten 
im Internet gesammelt . Dafür besucht der Crawler regelmäßig alle öffentlich zugänglichen 
Internetseiten und speichert deren Inhalte auf dem Server der Suchmaschine, dem Cache . 
Da der Crawler sich auf den besuchten Internetseiten frei bewegen und durch Hyperlinks 
auch andere Internetseiten aufsuchen kann, entspricht der Cache in etwa einem Abbild des 
Internets .847

2 . Als zweites ordnet ein Information Retrieval System die so gesammelte Datenmenge, wo-
durch ein durchsuchbarer Index geschaffen wird .848 Diese Ordnung der Datenmenge erfolgt 
nach folgenden Kriterien: Soweit möglich, werden Spamdokumente bereits nicht in den 
Index aufgenommen . Nach welchen Merkmalen das System Dokumente als Spam einord-
net,  wird allerdings von Suchmaschinenbetreibern nicht bekannt gegeben . Weiter werden 
Dokumente mit verbotenen oder jugendgefährdenden Inhalten im Sinne der entsprechen-

841 Vgl. Sieber/Höfinger, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, 39. EL (2014), Teil  18.1, Rn. 108.
842 Vgl. Eva Egermann, in: Kilian/Heussen, Computerrecht, 32. EL (2013), 3. Ab schnitt, Teil  300, Rn. 1.
843 Vgl. Eva Egermann, in: Kilian/Heussen, a. a. O.
844 Vgl. Lewandowski/Kerkmann/Sünkler, Wie Nutzer im Suchprozess ge lenkt werden, Zwischen techni scher Unter stüt zung 

und interessen geleite ter Darstel lung, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 83 f.
845 Vgl. Eva Egermann, in: Kilian/Heussen, Computerrecht, 32. EL (2013), 3. Ab schnitt, Teil  300, Rn. 1.
846 Vgl. Lewandowski/Kerkmann/Sünkler, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche, 2014, S. 84 f.
847 Vgl. Milstein/Lippold, Suchmaschinenergeb nisse im Lichte der Meinungs frei heit der nationalen und europäi schen 

Grund- und Menschen rechte, NVwZ 2013, S. 183.
848 Vgl. Milstein/Lippold, Suchmaschinenergeb nisse im Lichte der Meinungs frei heit der nationalen und europäi schen 

Grund- und Menschen rechte, NVwZ 2013, S. 183.
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den Gesetze gesperrt und sind somit im Index nicht verfügbar . Auch unerwünschte Doku-
mente werden nicht indexiert, die entscheidenden Merkmale für eine Einordnung in diese 
Kategorie sind ebenfalls nicht öffentlich bekannt . Da eine solche Indexierung sehr aufwen-
dig ist, besitzen nur einige Suchmaschinenbetreiber einen eigenen Index, zum Beispiel 
Google oder Bing . Die meisten Betreiber nutzen deshalb einen zum Beispiel von Google 
zur Verfügung gestellten Index inklusive der für ein Ranking der Ergebnisse von Google 
verwendeten Techniken .849

3 . Bei einer Suchanfrage des Nutzers wird drittens nur die interne Datenbank der Such-
maschine durch den sogenannten Query Processor nach Informationen durchsucht, nicht 
das gesamte Internet . Für eine erfolgreiche Suche nach Informationen ist die Kompetenz 
des Information Retrieval Systems, entsprechende Dokumente zu finden, maßgeblich . Die 
vom System zu diesem Zweck verwendeten Algorithmen lassen sich allgemein in zwei 
Kategorien einordnen: das statistische und das hypermediale Gewichtungsmodell . Bei dem 
statistischen Gewichtungsmodell werden On-Page-Faktoren ausgewertet wie die Wort-
häufigkeit, das heißt die Zahl der Worte im Verhältnis zur Länge des Dokuments, das Format 
und die Stellung des Wortes im Dokument beziehungsweise der URL . So wird ein Wort 

849 Vgl. Lewandowski/Kerkmann/Sünkler, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche, 2014, S. 81 f.

Abbildung  III – 58: Gestaltung einer Ergebnisseite am Beispiel Google

Quelle: Lewandowski/Kerkmann/Sünkler, Wie Nutzer im Suchprozess gelenkt werden, Zwischen technischer Unterstüt-
zung und interessengeleiteter Darstellung, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisierung der Informationssuche, 2014, 
S . 85 .
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höherer bewertet, wenn es in der Überschrift oder im Domainnamen genannt oder bunt 
hervorgehoben wurde . Das hypermediale Gewichtungsmodell arbeitet mit einem von den 
Gründern der Suchmaschine Google entwickeltem PageRank-Algorithmus . Ausgehend von 
der Annahme, dass die Bedeutung eines Textes von der Anzahl seines Zitats abhängig ist, 
erfasst das Verfahren die Anzahl und Qualität von Hyperlinks und kennzeichnet dies durch 
einen numerischen Wert, dem PageRank . Dieser ist umso höher, je höher der PageRank der 
verweisenden Internetseite ist . Und je höher der PageRank ist, umso höher wird die Be-
deutung eines Dokuments bewertet . Ein alternatives Rankingverfahren ist das Traffic Rank-
Verfahren, das durch Analyse des Surfverhaltens der Nutzer die sogenannte Click Popularity 
ermittelt . Anhand der Verweildauer oder der Besucherzahl wird so auf die Bedeutung einer 
Internetseite geschlossen .850

Darstellung verschiedener Suchmaschinen
Aufgrund der Vielzahl von Suchmaschinen im Internet beschränkt sich die Darstellung auf die drei 
Suchmaschinen mit dem höchsten Marktanteil in Deutschland: Google mit 95,13 %, Bing mit 
1,82 % und Yahoo mit 1,5 % .851 Tatsächlich beträgt der Anteil der von Google kontrollierten Such-
vorgänge in Deutschland sogar über 96 % . Dies rührt daher, dass vermeintlich konkurrierende 
Suchmaschinen, wie T-Online, AOL, Web . de oder gmx . net, auf die Google-Ergebnisse zurückgrei-
fen .852

850 Vgl. Milstein/Lippold, Suchmaschinenergeb nisse im Lichte der Meinungs frei heit der nationalen und europäi schen 
Grund- und Menschen rechte, NVwZ 2013, S. 183.

851 Vgl. Statista GmbH, Suchmaschinen vertei lung in Deutschland im Juni  2014, www.statista. com.
852 Vgl. Dörr/Natt, Suchmaschinen und Meinungs vielfalt, Ein Beitrag zum Einfluss von Suchmaschinen auf die demokrati sche 

Willens bildung, ZUM 11/2014 (im Druck).

Abbildung  III – 59: Marktanteile der Suchmaschinen in Deutschland (Juni  2014)

Quelle: Statista GmbH, Suchmaschinenverteilung in Deutschland im Juni  2014, www .statista . com; eigene Darstellung 
KEK .
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Google
Das Unternehmen Google, Inc . wurde am 04 . 09 . 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegrün-
det .853 Die Internet-Suchmaschine Google erschien am 27 . 09 . 1998, als Nachfolger der 1996 entwi-
ckelten Suchmaschine BackRup,854 zunächst in zehn Sprachen (Dänisch, Deutsch, Finnisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch und Spanisch) .855 Seit dem 
19 . 08 . 2004 ist das Unternehmen börsennotiert .856 2012 hatte es in Deutschland bereits einen 
Marktanteil von über 90 % .857 Inzwischen arbeiten über 40 .000  Mitarbeiter in mehr als 70  Nieder-
lassungen in über 40  Ländern bei der Google, Inc . mit dem Hauptsitz in Kalifornien, USA . Execu-
tive Chairman ist Eric C . Schmidt, CEO Mitbegründer Larry Page (Stand: Oktober 2014) .858 Am Ende 
des zweiten Quartals des Jahres 2014 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 
15,96  Milliarden US-Dollar .859 Derzeit wird Google in 124  Sprachen angeboten .860 Nach eigenen 
Angaben ist es Ziel von Google, „die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder 
Zeit zugänglich und nutzbar zu machen“ .861 Die Benutzeroberfläche von Google ist dazu so kon-
zipiert, dass der Nutzer einen Suchbegriff in ein dafür vorgesehenes Feld eintippen kann . Während 
einer solchen Eingabe bietet Google vor dem Hintergrund der Benutzerfreundlichkeit verschie-

853 Vgl. Google, Über Google, Unter nehmen, www.google.de/intl/ de/about/company/ (Abruf am 29. 09. 2014).
854 Vgl. Wikipedia, Stichwort „Google“, www.wikipedia.org/wiki/Google(Abruf am 29. 09. 2014).
855 Vgl. Google, Alles über die Suche, www.google.com/intl/ de/insidesearch/ (Abruf am 29. 09. 2014).
856 Vgl. Google, Über Google, Unter nehmen, Geschichte, www.google.com/about/company/history/ (Abruf am 30. 09. 2014).
857 Vgl. Dörr/Schuster, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 263.
858 Vgl. Google, Über Google, Unter nehmen, Wer wir sind, www.google.de/intl/ de/about/company/facts/ (Abrufam 

29. 09. 2014).
859 Vgl. Google, Über Google, Investor Rela tions, Pressebericht vom 17. 07. 2014, www.investor.google.com/earnings/2014/

Q2_google_earnings. html.
860 Vgl. Wikipedia, Stichwort „Google“, www.wikipedia.org/wiki/Google (Abruf am 29. 09. 2014).
861 Vgl. Google, Über Google, Unter nehmen, www.google.de/intl/ de/about/company/ (Abruf am 29. 09. 2014).

Abbildung  III – 60: Google-Suche mit „automatischer Vervollständigung“
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dene Optionen an: Bereits eingegebene Buchstaben werden über das Verfahren „Google Instant“ 
zu einem möglichen Suchbegriff vervollständigt, beim Eintippen eines Suchbegriffs werden über 
die „automatische Vervollständigung“ die am häufigsten gesuchten Begriffe unter dem Eingabe-
feld angezeigt (siehe Abbildung  III – 60) .

Nach vollständiger Eingabe kann der Nutzer zwischen den Optionen „Google-Suche“ oder „Auf 
gut Glück“ wählen . Bei einer Suche „Auf gut Glück“ wird der Nutzer sofort zum ersten Suchergeb-
nis geleitet . Entscheidet sich der Nutzer für die Option „Google-Suche“, gelangt er zur Ergebnis-
seite mit einer Trefferliste . Die Zahl der Ergebnisse sowie die benötigte Suchdauer werden ober-
halb der Liste angezeigt . Es besteht die Möglichkeit, nur Ergebnisse bestimmter Kollektionen 
anzeigen zu lassen beziehungsweise nur nach diesen suchen zu lassen, nämlich: Web, Shopping, 
News, Videos, Bilder, Maps, Bücher, Flüge oder Apps . Des Weiteren kann zwischen verschiedenen 
Suchoptionen gewählt werden, wie zum Beispiel das Land, aus dem die Suchergebnisse stammen, 
oder die Sprache, in der die Suchergebnisse angezeigt werden .

Bing
Bing ist eine Internet-Suchmaschine des im Jahr 1975 gegründeten862 Unternehmens Microsoft 
Corporation und erschien am 03 . 06 . 2009 zunächst als Beta-Version .863 Bei Microsoft mit Hauptsitz 
in Redmond, USA, arbeiten ca .  128 .076  Mitarbeiter in weltweit 119  Niederlassungen . Der Umsatz 
betrug am Ende des zweiten Quartals 2014 86,38  Milliarden US-Dollar . Chairman ist John W . 
Thompson, CEO Satya Nadella (Stand: Oktober 2014) .864 Derzeit kann Bing in 39 Sprachen verwen-
det werden (Stand: September  2014) .865 Unter dem Motto „Bing  & decide“866 versteht Microsoft 
die Suchmaschine als Entscheidungsmaschine, die beispielsweise bei Kaufentscheidungen oder 
Reisevorbereitungen helfen soll .867 Die Bedienung der Suchmaschine funktioniert ähnlich wie bei 
Google: Auch bei Bing kann der Nutzer einen Suchbegriff in eine Leerzeile eingeben, während-
dessen werden ihm über die automatische Vervollständigung die am häufigsten gesuchten Be-
griffe vorgeschlagen . Nach erfolgter Suche wird wie bei Google die Anzahl der Ergebnisse ange-
geben und die Trefferliste erstellt . Als Kollektionen bietet Bing Web, Bilder, Videos, Karten, News, 
Lokales, Wetter, Übersetzer und Rechner an . Zudem kann der Nutzer die Suche einschränken, 
indem er nur nach Ergebnissen in einer bestimmten Sprache oder einer bestimmten Region 
suchen lässt .

Yahoo
Yahoo wurde im Januar 1994 von David Filo und Jerry Yang gegründet . Bereits im März 1995 ging 
das Unternehmen mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, USA, an die Börse .868 Es beschäftigt 
12 .300  Mitarbeiter (Stand: September  2013)869 und verzeichnete am Ende des zweiten Quartals 
2014 einen Umsatz in Höhe von 1,084  Millionen US-Dollar .870 Chairman ist Fred Amoroso, CEO 

862 Vgl. Microsoft, Das Unter nehmen Microsoft, www.microsoft.com/ de-de/corporate/ueber-uns/default. aspx (Abruf am 
30. 09. 2014).

863 Vgl. Microsoft, Microsoft stellt mit Bing neue Online-Suche vor, Pressemittei lung vom 28. 05. 2009, www.microsoft.
com/ de-de/news/pressemitteilung. aspx?id= 532723.

864 Vgl. Microsoft, Das Unter nehmen Microsoft, www.microsoft.com/ de-de/corporate/ueber-uns/default. aspx(Abruf am 
30. 09. 2014).

865 Vgl. Wikipedia, Stichwort „Bing“, www.wikipedia.org/wiki/Bing_%28Suchmaschine%29(Abruf am 30. 09. 2014).
866 Vgl. Wikipedia, Stichwort „Bing“, www.wikipedia.org/wiki/Bing_%28Suchmaschine%29(Abruf am 30. 09. 2014).
867 Vgl. Jo Bager, Erste Eindrücke von Bing, Artikel vom 02. 06. 2009, www.heise.de/newsticker/meldung/Erste-Eindruecke-

von-Bing-220529. html.
868 Vgl. Wikipedia, Stichwort „Yahoo“, www.wikipedia.org/wiki/ Yahoo(Abruf am 30. 09. 2014).
869 Vgl. Yahoo, Company Informa tion, Investor Rela tions, FAQ, www.investor.yahoo.net/faq. cfm(Abruf am 30. 09. 2014).
870 Vgl. Yahoo, Yahoo Reports Second Quarter 2014 Results, Pressemittei lung vom 15. 07. 2014, www.info.yahoo.com/press-

center/article/yahoo-reports-second-quarter-2014-200500378. html.
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Marissa Mayer (Stand: Oktober  2014) . Neben diversen Diensten wie Yahoo Mail oder Messenger 
bietet Yahoo auch eine Internet-Suchmaschine an . Diese kann in 46  Sprachen genutzt werden 
(Stand: September  2014) .871 Wie bei den bereits oben dargestellten Suchmaschinen kann der 
Nutzer ebenfalls einen Suchbegriff in die dafür vorgesehene Leerzeile eingeben und die Möglich-
keit der automatischen Vervollständigung nutzen . Die Anzahl der Ergebnisse wird unterhalb der 
Trefferliste angegeben . Auch bei dieser Suchmaschine kann der Nutzer zwischen folgenden ver-
schiedenen Kollektionen wählen: Web, Bilder, Video, Nachrichten, lokale Suche, Shopping und 
Stars . Weitere Einschränkungen wie Treffer des letzten Tages, der letzten Woche oder des letzten 
Monats sowie Beschränkungen auf die Anzeige von Seiten auf Deutsch oder aus Deutschland 
können vorgenommen werden . Zu beachten ist, dass die Suche von Bing unterstützt wird, was 
am unteren Seitenrand durch den Vermerk „Powered by Bing“ ersichtlich ist .

2.1.5.7.2 Relevanz von Suchmaschinen für die öffentliche Meinungsbildung

Um die Relevanz von Suchmaschinen umfassend darstellen zu können, bedarf es zunächst einer 
kurzen Erörterung der Meinungsfreiheit aus Art . 5 Abs . 1 Satz  1 Grundgesetz, bevor sich eine dif-
ferenzierte Untersuchung der Bedeutung von Suchmaschinen für die Meinungsbildung des Nut-
zers anschließt .

Die Meinungs- und Informationsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz  1 Grundgesetz
Nach Art . 5 Abs . 1 Satz  1 Grundgesetz (GG) hat „jeder das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehin-
dert zu unterrichten“ . Der sachliche Schutzbereich umfasst damit die Meinungsbildungsfreiheit, 
die Meinungsäußerungsfreiheit und die Meinungsverbreitungsfreiheit .872 Zudem ist in Art . 5 Abs . 1 
Satz  1, 3 . Alt . GG neben der Meinungsfreiheit die Informationsfreiheit als spezielleres und eigen-
ständiges Grundrecht verankert, welches die Entgegennahme und das Beschaffen von Informatio-
nen aus „allgemein zugänglichen Quellen“873 gewährleistet . Dieses Grundrecht ist für die Bildung 
einer Meinung von grundlegender Bedeutung .874

Als Meinung im Sinne des Art . 5 Abs . 1 Satz  1, 1 . Alt . GG werden nur solche Äußerungen ver-
standen, die Elemente eines Bewertens und Dafürhaltens enthalten . Tatsachenbehauptungen 
werden nur dann vom Schutzbereich erfasst, wenn und „soweit sie Voraussetzung der Bildung 
von Meinungen“ sind .875 Tatsachen sind „konkrete, nach Zeit und Raum bestimmte“ Geschehnisse 
der Vergangenheit oder Gegenwart, die dem Beweis zugänglich sind .876 Ein Werturteil charakteri-
siert sich „durch das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens“ .877 Grundsätzlich ist der 
Begriff der Meinung im Sinne des Art . 5 GG weit zu fassen .878 Geschützt sind auch offene bezie-
hungsweise echte Fragen, Schmähkritik und Wirtschaftswerbung, soweit diese wertend und mei-
nungsbildend ist .879 Von der Freiheit, sich eine Meinung zu bilden, ist „jede Vermittlung von Infor-
mation und Meinung“ gedeckt .

871 Vgl. Wikipedia, Stichwort „Yahoo“, www.wikipedia.org/wiki/ Yahoo(Abruf am 30. 09. 2014).
872 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl. (2014), Art. 5, Rn. 46.
873 Zur Bedeu tung der Allgemeinzugänglich keit Dieter Dörr, Informa tions frei heit, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der 

Grundrechte in Deutschland und Europa, Band  IV Grundrechte in Deutschland: Einzelgrundrechte  I (2011), § 103, 
Rn. 26 ff.

874 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl. (2014), Art. 5, Rn. 76.
875 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl. (2014), Art. 5, Rn. 48.
876 Vgl. Brose/Grau, in: Gersdorf/Paal, Informa tions- und Medien recht, 1. Aufl. (2014), § 1004 BGB, Rn. 6.
877 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl. (2014), Art. 5, Rn. 47.
878 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl. (2014), Art. 5, Rn. 55.
879 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl. (2014), Art. 5, Rn. 60 f., 64.
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Hinsichtlich der Meinungsfreiheit treffen den Staat zum einen Schutz-, zum anderen Gewähr-
leistungspflichten: Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte gegen den Staat . Dies be-
deutet, dass der Staat nicht (ungerechtfertigt) in Grundrechte wie die Meinungsfreiheit aus Art . 5 
Abs . 1 GG eingreifen darf . Daneben treffen den Staat aber auch Schutz- und Gewährleistungs-
pflichten . Den Gedanken der Schutzpflicht hat das Bundesverfassungsgericht anknüpfend an das 
Urteil zum niedersächsischen Vorschaltgesetz880 entwickelt und ausgeführt, dass der Staat von 
Verfassungs wegen verpflichtet sei, zum Schutze des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit 
tätig zu werden, wenn diese Grundrechte durch Eingriffe Dritter bedroht seien .881 Darüber hinaus 
leitet das Bundesverfassungsgericht aus der Staatsangehörigkeit die Rechtspflicht der Bundesre-
publik Deutschland ab, den Deutschen im Ausland diplomatischen Schutz zu gewähren .882 Diesen 
Schutz hat es auf die anderen Grundrechte ausgedehnt . Zur Begründung der Schutzpflicht knüpft 
das Bundesverfassungsgericht vor allem an die objektiv-rechtliche Funktion der Grundrechte an . 
Die Grundrechte muss man nach Ansicht des Verfassungsgerichts nicht nur als Abwehrrechte, 
sondern zugleich auch als objektiv-rechtliche Wertentscheidungen verstehen . Aus diesen in den 
Grundrechten zum Ausdruck kommenden Wertentscheidungen leitet das Gericht Richtlinien und 
Impulse für die Staatsfunktion ab, aus denen sich auch Schutzpflichten ergeben . Daraus folgt, dass 
sich der Staat schützend und fördernd vor die Meinungsfreiheit stellen muss, wenn deren Aus-
übung von dritter Seite, also durch Eingriffe Privater, gefährdet wird, insbesondere ist sicherzu-
stellen, dass der freie Austausch von Meinungen zur Entfaltung der Persönlichkeit und als Voraus-
setzung für eine demokratische Ordnung gewährleistet ist .883 Dies betrifft vor allem Bereiche, in 
denen die Meinungsbildung einseitig beeinflusst werden kann, wie durch Presse oder Rundfunk .884 
Dort ist der Staat verpflichtet, regelnd bzw . ausgestaltend tätig zu werden . Besonders trifft dies 
aufgrund der „Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft“ auf den Rundfunk zu .885 In diesem 
Kontext beschreibt Breitenwirkung die „Möglichkeit der Beeinflussung großer Bevölkerungsteile“, 
Aktualität die Fähigkeit, Informationen schnell, bestenfalls zeitgleich an den Bürger weiterzuleiten, 
und Suggestivkraft die besondere Gestaltungsform, welche den „Anschein der Authentizität“ be-
sitzt .886

Internet-Suchmaschinen  – eine Gefahr für die öffentliche Meinungsbildung?
In diesem Zusammenhang ist zunächst zu klären, ob Suchmaschinen überhaupt eine meinungs-
bildende Funktion zugesprochen werden kann . In der „KPD-Entscheidung“ aus dem Jahr 1956 hat 
das Bundesverfassungsgericht konstatiert, dass für das Bestehen einer demokratischen Ordnung 
eine Meinungsbildung der Öffentlichkeit unerlässlich ist, so dass sich ein Bürger –  entsprechend 
seines Grundrechts auf Meinungsfreiheit aus Art . 5 Abs . 1 Satz 1 GG – aus allgemein zugänglichen 
Quellen informieren und im Rahmen einer gesellschaftlichen Debatte kontrovers austauschen 
können muss . Durch das Internet ist es dem Bürger möglich, sich passiv wie aktiv an dieser Mei-
nungsbildung zu beteiligen, indem er zum einen passiv Informationen entgegennimmt und zum 
anderen aktiv Informationen über das Internet verbreitet .887 Grundsätzlich werden Informations-

880 Vgl. BVerfGE  35, 79, 114.
881 Vgl. grundlegend BVerfGE  39, 1, 41; 46, 160, 164; 49, 89, 141 f.
882 Vgl. BVerfGE  36, 1, 31 f.
883 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl. (2014), Art. 5, Rn. 108 f.
884 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl. (2014), Art. 5, Rn. 75.
885 Vgl. Kreile/ Thalhofer, Suchmaschinen und Plurali täts anforde rungen, Ist ohne gesetz liche Regelung der Suchmaschinen 

der Pluralismus und die Meinungs vielfalt in Gefahr?, ZUM 2014, S. 629, 631.
886 Vgl. Dörr/Schuster, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 292.
887 Vgl. Koreng, Netzneutrali tät und Meinungs monopole, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions-

suche (2014), S. 245 ff.
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vielfalt und öffentliche Meinungsbildung durch die Möglichkeit gestärkt, dass sich jedermann ohne 
große Hürden im Internet äußern, aber umgekehrt auch informieren kann .

Allerdings ist diese Bewegung weg von zentralen Informationsmonopolen hin zu einer zersplit-
terten Medien-, Meinungs- und Informationslandschaft durchaus gleichbedeutend mit einem Ver-
lust an Übersichtlichkeit . Im schlimmsten Fall kann dies sogar dazu führen, dass ein Zuviel an 
Informa tionsquellen nicht nur zu einer Zunahme an Informiertheit in der Bevölkerung, sondern 
sogar zu einer Verschlechterung derselben führt .

In ihrer ursprünglichen Funktion nehmen die Suchmaschinen die zentrale Rolle eines Informa-
tionsintermediärs888 ein . Wenn man sich das Internet als Bibliothek vorstellt, sind Suchmaschinen 
dabei zunächst vor allem die Bibliothekare . Sie machen durch ihre Dienste das Internet in seiner 
heutigen Form als grenzenloses Informationsportal überhaupt erst nutzbar . Google selbst formu-
liert das Ziel, „die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich 
und nutzbar zu machen“ .889 Wenn auch nicht technisch, so ist das tatsächliche Schicksal einzelner 
Netzinhalte für die Mehrheit der Internetnutzer an ihre Auffindbarkeit durch Suchmaschinen ge-
knüpft . Diese beginnen geradezu erst zu „existieren“, wenn der Zugang zu ihnen über eine Such-
maschine vermittelt wird . Dies gilt mittlerweile grundsätzlich für alle Medieninhalte (Text, Bild, 
Bewegtbild, Ton etc .) und mögliche Nutzungen des Netzes .890 Suchmaschinen sammeln Informa-
tionen, wählen sie aus, gewichten sie und führen sie zusammen .891 Mit anderen Worten: Was für 
den Nutzer „das Internet“ ist, bestimmen die Suchmaschinen .892 Zutreffend wird darauf hingewie-
sen, dass sich Suchmaschinenanbieter zudem von reinen Inhaltevermittlern auch zu Anbietern 
eigener Inhalte entwickeln .893 Ihre Tätigkeit ist nämlich längst nicht mehr „nur rein technischer, 
automatischer und passiver Art“ .894 Sie umfasst eine Vielzahl unabhängig von der eigentlichen 
Suchmaschine geschaffener Dienste . Diese reichen im Fall von Google über Karten- und Naviga-
tionsdienste, wie Google Maps und Streetview, bis hin zu Shopping-Portalen, wie Google Shop-
ping, oder sogar die Vermittlung von Flugreisen .895 Im Bereich der sog . User-Generated-Videos 
dominiert YouTube, eine Google-Tochter, seit Jahren das Geschehen .896 Zunehmend wird diese 
Plattform aber auch von professionellen Inhalteanbietern, wie Verlagen und Rundfunkveranstaltern 
genutzt . Andere Anbieter unterhalten teilweise ähnliche Dienste .897 Die Suchmaschinen sind damit 
ein bedeutsamer Teil des öffentlichen Prozesses der Meinungsbildung . Diese Einschätzung wird 
auch von der Feststellung der Rundfunkreferenten der Länder, dass Suchmaschinen für die Mei-
nungsbildung bedeutend sind, getragen .898

In diesem Prozess der Meinungsbildung kommt der Suchmaschine Google eine zentrale, wenn 
nicht die zentralste Rolle zu . Ausgehend von ihrem Marktanteil in Höhe von 95,13 % in Deutsch-

888 Vgl. Boris P. Paal, Suchmaschinen, Marktmacht und Meinungs bildung (2012), S. 25.
889 Vgl. Google, Über Google, www.google.de/intl/ de/about (Abruf am 27. 10. 2014).
890 Vgl. Hans Hege, Gebietet das Ver fassungs recht eine öffent lich finanzierte Suchmaschine, in: Die Medien anstalten, 

Digitalisie rungs bericht 2012, S. 13 f.
891 Vgl. Stark, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 2 f.
892 Vgl. im Ganzen Dörr/Natt, Suchmaschinen und Meinungs vielfalt, Ein Beitrag zum Einfluss von Suchmaschinen auf die 

demokrati sche Willens bildung, ZUM 11/2014 (im Druck).
893 Vgl. Dörr/Natt, a. a. O.
894 Vgl. BGH, Urteil vom 14. 05. 2013  – VI  ZR  269/12, VersR 2013, 771 ff.
895 Online ab rufbar unter www.google.de/fligths/.
896 Vgl. Hans Hege, Gebietet das Ver fassungs recht eine öffent lich finanzierte Suchmaschine, in: Die Medien anstalten, 

Digitalisie rungs bericht 2012, S. 13.
897 Bspw. der Microsoftdienst „Karten“ im Rahmen der Suchmaschine Bing, online ab rufbar unter www.bing.com/maps/ 

?FORM= HDRSC4.
898 Arbeits hypothesen der Rundfunkreferenten der Länder zu „Neue Medien“ vom 28. 02. 2013, www.rlp.de/minister 

praesidentin/staatskanzlei/medien/.
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land899 ist ihre marktbeherrschende Stellung – soweit man von der abweichenden Selbstwahrneh-
mung des Unternehmens absieht900  – unbestritten,901 was dazu führt, dass die Nutzer in hohem 
Maß von Google abhängig sind und eine Beeinflussung ihrer Meinungsbildung durch Google 
möglich ist .902 Dies resultiert daraus, dass das Unternehmen neben der Funktion des Informations-
vermittlers –  wie bereits dargestellt  – als Informationsanbieter fungiert .903 Diese Anbietereigen-
schaft folgt auch aus der Suchoption der automatischen Vervollständigung, der personalisierten 
Suche in Form von individuell auf den Nutzer abgestimmten Trefferlisten, der Nichtoffenlegung 
der Suchalgorithmen, dem Filtern der Suchergebnisse zum Beispiel von jugendgefährdenden, 
pornografischen oder extremistischen Internetseiten und der Einflussnahme auf das Ranking zum 
Beispiel durch die Bevorzugung weit verbreiteter Seiten oder auch eigener Dienste .904 Dies kann 
wiederum dazu führen, dass Google über das Vorhandensein einer Information oder Meinung im 
Internet entscheiden kann905 und ein Nutzer „nicht mehr findet, was [er] sucht, sondern das findet, 
was Google für relevant für ihn hält“ .906 Problematisch ist zudem, dass der Nutzer aufgrund der 
personalisierten Suche unbehelligt in seiner Meinungsblase schweben kann und ihm eine Aus-
einandersetzung mit kontroversen Ansichten, vor allem mit solchen, die gegenläufig zu seiner 
eigenen sind, verwehrt bleibt . Zugespitzt formuliert handelt es sich nicht mehr um eine inhaltliche 
Zensur, sondern es kann eine individuelle Zensur vorgenommen werden .907 Verstärkt wird dieses 
Potenzial zur Beeinflussung der Meinungsbildung durch das Verhalten des Nutzers: Oftmals wird 
eine Suchanfrage kurz und allgemein gehalten und mögliche Suchoperatoren wie Anführungs-
zeichen für eine Phrasensuche oder Minuszeichen zum Ausschluss bestimmter Begrifflichkeiten 
werden nicht genutzt . Nach erfolgter Suche wird überwiegend nur die erste Seite der Trefferliste 
erkundet, insbesondere im sichtbaren Bereich des Bildschirms . Durchschnittlich dauert eine Suche 
weniger als 30  Minuten und enthält nicht mehr als drei Suchanfragen .908 Eine Erklärung für diese 
kurzweilige und oberflächliche Suche des Nutzers, die auch das Gefahrenpotenzial von Google 
für die Meinungsbildung verdeutlicht, ist, dass er die Arbeitsweise des Unternehmens wie auch 
die Trefferliste nicht kritisch reflektiert . So werden angebotene Suchergebnisse nicht hinterfragt 
und weitere Suchmaschinen nicht konsultiert .909 Vielmehr hält der Nutzer die Trefferliste für einen 
„quasi-objektiven Spiegel der Realität“ und ist der Ansicht, die Suchergebnisse seien die bestmög-
lichen Ergebnisse für seine Suchanfrage .910 In einer im Mai  2013 mit 1 .012  Personen durchgeführ-
ten, für deutsche Internetnutzer ab 14  Jahren repräsentativen Online-Befragung zu Verhaltens-
mustern bei der Internetsuche und zu nutzungsrelevanten Einstellungen und Kompetenzen wurde 

899 Vgl. Statista GmbH, Suchmaschinen vertei lung in Deutschland im Juni  2014, www.statista. com.
900 Vgl. kress. de vom 14. 10. 2014, Rede von Googles Executive Chairman Eric Schmidt, www.kress. de.
901 So auch Dörr/Schuster, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 263; Kreile/

Thalhofer, ZUM 2014, S. 629; Danckert/Mayer, Die vor herrschende Meinungs macht von Google  – Bedrohung durch 
einen Informa tions monopolisten?, MMR 2010, S. 219; Damiela Kuhr, Her mit der Geheimformel, in: Süd deutsche Zeitung, 
Artikel vom 17. 09. 2014, S. 19; Adrian Lobe, Wer wird gewinnen in Asien und Afrika, in: Die Welt, Artikel vom 11. 08. 2014, 
S. 12; Michael Hanfeld, Ein Weltbild von Googles Gnaden, in: Frank furter Allgemeine Zeitung, Artikel vom 11. 07. 2014, 
S. 9; Mathias Döpfner, Warum wir Google fürchten, in: Frank furter Allgemeine Zeitung, Artikel vom 16. 04. 2014.

902 Vgl. Dörr/Schuster, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 263.
903 Vgl. Dörr/Schuster, a. a. O.
904 Vgl. Kreile/ Thalhofer, ZUM 2014, S. 629; Dörr/Schuster, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions-

suche (2014), S. 263 f.
905 Vgl. Kreile/ Thalhofer, ZUM 2014, S. 629.
906 Vgl. Stark, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 2.
907 Vgl. Johannes Boie, Die Schweigespirale, in: Süd deutsche Zeitung vom 06. 10. 2014, S. 9.
908 Vgl. Lewandowski/Kerkmann/Sünkler, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), 

S. 76 ff.
909 Vgl. Dörr/Schuster, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 270.
910 Vgl. Dörr/Schuster, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 294.
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festgestellt, dass zum einen die Befragten Google eine enorme Wertschätzung entgegenbringen, 
die so weit reicht, sie zu Aussagen wie „Für mich ist Google eigentlich das Internet“ zu veran-
lassen . Zum anderen stellte sich heraus, dass Google jedem Nutzer bekannt ist und von den auf 
dem Markt angebotenen Suchmaschinen am häufigsten genutzt wird .911 Das bedeutet, dass ein 
nicht unbeachtlicher Teil der Nutzer ihren Weg in das Internet über eine einzige Suchmaschine 
findet, nämlich Google .912 Konkret diese Tatsache widerspricht der Einschätzung Eric Schmidts, 
dass Google „ein wichtiger Teil des Internets“ sei, „eine Informationsbeschaffung [jedoch] in allen 
möglichen Formen“ erfolge, „da es viele verschiedene Fenster ins Web“ gebe .913 Des Weiteren 
ist  bei der Einordnung dieser Selbstwahrnehmung des Unternehmens zu bedenken, dass alter-
native Suchmaschinen, wie oben erläutert, den großen Aufwand, einen eigenen Suchindex zu 
erstellen, scheuen und sich deshalb des Indexes von Google bedienen . Auch dies spricht da-
gegen,  dass dem Nutzer auf seiner Informationssuche verschiedene Wege offen stünden . Die 
Gefahr, dass Google die öffentliche Meinungsbildung beeinflusst, ist mithin evident . Eine solche 
mit dem Argument zu relativieren, der Nutzer könne schnell und unkompliziert die Suchmaschine 
wechseln, sobald er mit der Leistung von Google nicht mehr zufrieden sei, erscheint nicht über-
zeugend .914

Im Ergebnis ist anhand der Analyse der Relevanz von Suchmaschinen für die öffentliche Mei-
nungsbildung Folgendes deutlich geworden: Suchmaschinen können grundsätzlich meinungsbil-
dend im Sinne des Art . 5 Abs . 1 GG sein . Sie sind weit mehr als bloße Informationsvermittler, 
sondern stellen ebenso wie der Rundfunk Medium und Faktor der öffentlichen Meinungsbildung 
dar . Diese Entwicklung kann in ihrer Bedeutung gar nicht überschätzt werden . Zu Recht wird 
daher gefordert, dass die Länder ihrer Aufgabe, Meinungsvielfalt zu sichern und insbesondere 
vorherrschender Meinungsmacht bereits präventiv vorzubeugen, auch im Hinblick auf die Such-
maschinen unter Berücksichtigung der dominierenden Stellung von Google nachkommen .915 Auch 
dies spricht dafür, ein medienübergreifendes Vielfaltsicherungsrecht zu schaffen, zumal das Bun-
desverfassungsgericht stets betont hat, dass vorherrschende Meinungsmacht vor allem auch durch 
das Zusammenwirken verschiedener Massenmedien entstehen kann .916 Ein solches Modell hätte 
zudem den Vorteil, dass es die Unzulänglichkeiten von sektorspezifischen Regulierungen vermei-
det, weil es die Realitäten crossmedialer Wirkungsformen aufnimmt . In diesem medienübergrei-
fenden Vielfaltsicherungsrecht kann auch der zunehmende Einfluss von Inhaltevermittlern Berück-
sichtigung finden .917

Bei der Ausgestaltung der Vorschriften sind aber auch die Grenzen zu beachten, innerhalb 
derer Regulierung möglich und wirksam ist . Im Fall von Suchmaschinen muss hier insbesondere 
ihre Funktionsweise Berücksichtigung finden, welche die Anwendung klassischer Vielfaltsiche-
rungsmaßnahmen erschwert . Diese Schwierigkeit, geeignete Regulierungsmaßnahmen zu finden, 
entbindet den Gesetzgeber gleichwohl nicht von seinem verfassungsrechtlichen Handlungsauf-
trag .

911 Vgl. Stark, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 7.
912 Vgl. Stark, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 3.
913 Vgl. Kress. de, www.kress.de/mail/tagesdienst/detail/beitrag/128260-rede-von-googles-eric-schmidt-in-berlin-unser-

groesster-konkurrent-ist-tatsaechlich-amazon. html (Abruf am 14. 10. 2014).
914 Vgl. Dörr/Schuster, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions suche (2014), S. 298.
915 Vgl. Dörr/Natt, Suchmaschinen und Meinungs vielfalt, Ein Beitrag zum Einfluss von Suchmaschinen auf die demokrati-

sche Willens bildung, ZUM 11/2014 (im Druck).
916 Vgl. BVerfGE  73, 118, 175.
917 Vgl. Dörr/Natt, Suchmaschinen und Meinungs vielfalt, Ein Beitrag zum Einfluss von Suchmaschinen auf die demokrati sche 

Willens bildung, ZUM 11/2014 (im Druck).
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2.1.5.8 Soziale Netzwerke

Unter dem Begriff eines sozialen Netzwerks versteht man eine Netzwerkgemeinschaft im Inter-
net,918 die als Plattform für die Kommunikation zwischen ihren Nutzern dient .919 Über diese Platt-
form kann ein Nutzer anderen Nutzern private oder berufliche Informationen in Form von Texten, 
Bildern, Filmen oder Musik zur Verfügung stellen .920 Ein soziales Netzwerk verfügt typischerweise 
über folgende Funktionen: Jeder Nutzer kann ein persönliches Profil erstellen, in dem er sich selbst 
beschreibt und das daher in etwa einem Lebenslauf gleicht . Dabei legt er fest, welche der von 
ihm eingegebenen Informationen für welchen Nutzer sichtbar sind, zum Beispiel ob diese nur von 
mit ihm verbundenen Nutzern, sogenannten Freunden, oder auch von anderen, ihm insoweit 
fremden Nutzern eingesehen werden können . Des Weiteren verfügt ein soziales Netzwerk über 
eine Kontaktliste oder ein Adressbuch, mit dem die Verbindung zu befreundeten Nutzern verwal-
tet werden kann . Weiter kann ein Nutzer zum einen Benachrichtigungen über bestimmte Ereig-
nisse, etwa in Form von Texten oder Fotos, auf sein Profil hochladen oder bestimmte Statusmel-
dungen veröffentlichen . Dies wird als Posten bezeichnet . Zum anderen kann er persönliche 
Nachrichten an seine Freunde, an andere Nutzer oder auch an eine sogenannte Gruppe, beste-
hend aus seinen Freunden und/oder anderen Nutzern, versenden, welche auch als plattform-
interner Chat organisiert sein kann . Schließlich kann ein Nutzer Interessengruppen beitreten oder 
sich mit anderen Plattformangeboten, zum Beispiel denen von Unternehmen, verbinden .921 Die 
Mitgliedschaft in einem sozialen Netzwerk erfordert eine Registrierung unter dem Vor- und Zu-
namen des Nutzers, die Nutzung eines Pseudonyms soll dadurch ausgeschlossen werden . Die 
Einhaltung dieser Obliegenheit wird allerdings von den Betreibern nicht überprüft .922 Im Übrigen 
können die meisten sozialen Netzwerke kostenlos genutzt werden .923 Oftmals finanziert sich ein 
soziales Netzwerk über die Daten seiner Nutzer, indem der Betreiber sie entweder für eigene 
Werbezwecke nutzt oder dies Dritten ermöglicht, zum Teil ohne Zustimmung der Nutzer .924 Soziale 
Netzwerke können in die Kategorien privater und beruflicher Netzwerke eingeteilt werden . Bei 
privaten Netzwerken liegt der Fokus mithin auf der Kommunikation mit Bekannten oder Freunden 
über Themen aus dem Privatleben im weitesten Sinn; berufliche Netzwerke dienen Arbeitnehmern 
dazu, sich potenziellen Arbeitgebern zu präsentieren oder Geschäftskontakte zu knüpfen .925

Der Kurznachrichtendienst Twitter kann im Grundsatz auch zu den sozialen Netzwerken gezählt 
werden, nimmt aber hinsichtlich der Funktionsweise eine gewisse Sonderstellung ein: Twitter dient 
Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Massenmedien als Kommunikationsplattform, 
indem ein Nutzer nach einer erforderlichen Registrierung sogenannte Tweets versendet . Tweets 
sind Nachrichten, die auf maximal 140 Zeichen beschränkt sind und neben einem reinen Text auch 
Bilder und Links zu Videos oder Websites enthalten können . Jeder Nutzer kann als sogenannter 
Follower einen Twitterkanal abonnieren, so dass ihm die Tweets dieses Kanals unmittelbar ange-
zeigt werden . Darüber hinaus kann er die Tweets an die wiederum eigenen Follower weiterver-

918 Wikipedia, Such begriff „Soziales Netz werk (Internet)“, www.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_%28Internet%29 
(Abruf am 22. 10. 2014).

919 Vgl. Redeker, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, 39. EL (2014), Teil  12, Rn. 415.
920 Vgl. Redeker, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, 39. EL (2014), Teil  12, Rn. 416.
921 Wikipedia, Such begriff „Soziales Netz werk (Internet)“, www.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_%28Internet%29 

(Abruf am 22. 10. 2014); Redeker, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, 39. EL (2014), Teil 12, Rn. 416.
922 Vgl. Redeker, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, 39. EL (2014), Teil  12, Rn. 418.
923 Vgl. Redeker, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, 39. EL (2014), Teil  12, Rn. 417.
924 Vgl. Helmut Redeker, IT-Recht (2012), Rn. 1175.
925 Vgl. Katrin Busemann, Wer nutzt was im Social Web?, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven 

7–8/2013, S. 391, 393, 396 f.
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breiten, sogenanntes Retweeten, oder die Tweets kommentieren . Durch dieses System ist es mög-
lich, dass sich über Twitter Nachrichten sehr schnell verbreiten .926

Die Auswahl an sozialen Netzwerken im Internet ist inzwischen sehr groß, so dass im Folgen-
den die fünf sozialen Netzwerke dargestellt werden, die den höchsten Anteil an Internetnutzern 
in Deutschland verzeichnen . Dazu zählen Facebook mit 36,12 %, Google+ mit 6,87 %, StayFriends 
mit 4,33 %, Twitter mit 3,87 % sowie XING mit 3,79 % (Stand: Juni  2014; vgl . Abbildung  III – 61) .927

Facebook
Facebook ist ein soziales Netzwerk des Unternehmens Facebook, Inc . und wurde am 04 . 02 . 2004 
von Dustin Moskovitz, Chris Hughes, Eduardo Saverin und Mark Zuckerberg gestartet . Die Namens-
gebung erfolgte in Anlehnung an sogenannte Facebooks mit Bildern von Studenten, die an eini-
gen amerikanischen Colleges verteilt werden . Ursprünglich wurde über die Vorgänger- Internetseite 
facemash . com das Aussehen von Frauen bewertet, indem Mark Zuckerberg Fotos von Studentin-
nen ohne deren Einwilligung online stellte und die Nutzer die attraktivere Studentin von zwei 
zufällig ausgewählten Fotos wählen sollten .928 Inzwischen lautet das Motto: „Facebook ermöglicht 
es dir, mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu 
teilen“ .929 Facebook kann in 49  Sprachen genutzt werden, die tägliche Besucherzahl liegt bei 
864  Millionen aktiven Nutzern (Stand: September  2014) .930 Das Unternehmen hat seinen Sitz in 
Menlo Park, Kalifornien, USA; CEO ist Mitbegründer Mark Zuckerberg . Seit dem 18 . 05 . 2012 ist das 

926 Vgl. Katrin Busemann, Wer nutzt was im Social Web?, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven 
7–8/2013, S. 397.

927 Vgl. BLM Medien wirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnut zung, Schwerpunkt: Soziale Netz werke, er mittelt durch 
Nielsen NetView, Juni  2014.

928 Wikipedia, Stichwort „Facebook“, www.wikipedia.org/wiki/Facebook, Abruf am 29. 10. 2014.
929 Facebook, www.facebook. com/ (Abruf am 29. 10. 2014).
930 Facebook, Investor Relations, Third Quarter 2014 Results, www.investor.fb.com/releasedetail. cfm?ReleaseID=878726.

Abbildung  III – 61: Nutzung sozialer Netzwerke (Juni  2014)

Quelle: BLM Medienwirtschaft, Daten und Fakten zur Internetnutzung, Schwerpunkt: Soziale Netzwerke, er mittelt durch 
Nielsen NetView, Stand: Juni  2014; eigene Darstellung KEK .
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Unternehmen börsennotiert .931 Neben Facebook gehören dem Unternehmen seit April  2012 der 
Foto- und Video-Sharing-Dienst Instagram sowie seit Frühjahr 2014 der Messenger WhatsApp 
an .932 Für das Unternehmen arbeiten knapp 5 .800 Mitarbeiter .933 Der Umsatz beträgt 3,2 Millionen 
US-Dollar (3 . Quartal 2014) .934

Die Nutzung von Facebook ist kostenlos und erfordert eine Registrierung . Nachdem sich ein 
Nutzer bei Facebook angemeldet hat, wird er auf die sogenannte Startseite (vgl . Abbildung III – 62) 
weitergeleitet, auf der er neben Werbeanzeigen bzw . Sponsored Links an der rechten Bildschirm-
seite unter anderem über mittig aufgelistete Neuigkeiten informiert wird, die von seinen Freunden 
oder von sonstigen abonnierten Profilen veröffentlicht wurden, dem sogenannten NewsFeed .

Facebook bedient sich folgender technischer Struktur: Die für jeden Nutzer individuell vorge-
nommene Auswahl an Neuigkeiten wird durch den Algorithmus „EdgeRank“ bestimmt . Vergleichbar 
zum Algorithmus der Suchmaschine Google wird auch hier ein Ranking nach Relevanz vorgenom-
men . Kriterien zur Beurteilung der Relevanz sind: Affinität, Gewicht und Verfallszeit .935 Über das 

931 Wikipedia, Stichwort „Facebook Inc.“, www.wikipedia.org/wiki/Facebook_Inc. (Abruf am 29. 10. 2014).
932 Institut für Medien- und Kommunika tions politik, Mediendaten bank/media.db. eu, Facebook.Inc, www.mediadb.

eu/ nc/ de/datenbanken/onlinekonzerne/facebook-inc. html (Abruf am 29. 10. 2014).
933 Wikipedia, Stichwort „Facebook Inc.“, www.wikipedia.org/wiki/Facebook_Inc. (Abruf am 29. 10. 2014).
934 Facebook, Investor Relations, Third Quarter 2014 Results, www.investor.fb.com/releasedetail. cfm?ReleaseID= 878726.
935 Vgl. Marchill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-

werke die Meinungs bildung ver ändern, 2013, S. 50, ab rufbar unter www.lfmpublikationen. lfm-nrw.de/index. php?view= 
product_detail&product_id= 343.

Abbildung  III – 62: Beispiel einer Startseite bei Facebook mit NewsFeed

Quelle: www .blog .grovo .com/ wp-content/uploads/2013/01/facebook_news_feed_2012 . jpg
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Kriterium der Affinität wird die Stärke der Beziehungen zwischen zwei Nutzern beurteilt, indem 
beispielsweise die Anzahl der Freunde des einen Nutzers, denen das Profil des anderen Nutzers 
gefällt, oder die Anzahl der Interaktionen mit dem Profil des anderen Nutzers berücksichtigt 
werden . Die Affinität wird auch dadurch beeinflusst, ob sich beide Nutzer private Nachrichten 
senden oder das Profil des jeweils anderen anschauen . Anhand des Kriteriums Gewicht wird der 
Wert eines Postings oder einer Aktion bemessen, und zwar differenziert nach Inhaltstyp . So wird 
ein Foto oder Video vom „EdgeRank“ höher bewertet als ein Kommentar oder eine Statusmel-
dung, ein Kommentar höher als eine Bewertung eines Postings durch das Anklicken des Buttons 
„Gefällt mir“ . Durch das Kriterium der Verfallszeit wird die Aktualität der Verbindung zwischen 
beiden Nutzern gewichtet . Je aktueller die Verbindung besteht, desto wichtiger wird sie vom 
„EdgeRank“ bewertet; je länger keine Interaktion stattgefunden hat, desto unwichtiger wird sie 
eingeschätzt . Das so durchgeführte Ranking führt im Ergebnis dazu, dass ähnlich wie bei Google 
einem Nutzer nicht per se jede Neuigkeit angezeigt wird, sondern nur die, die der „EdgeRank“ als 
interessant für den individuellen Nutzer gefiltert hat .936 Zu beachten ist jedoch, dass diese Art des 
Rankings der Neuigkeiten zwar von Facebook voreingestellt ist, nämlich die Anzeige der „Haupt-
meldungen“, der Nutzer diese Einstellung aber durch einen auf der Startseite vorzunehmenden, 
bei jeder Anmeldung erneut durchzuführenden Wechsel in die Anzeige der „neuesten Meldungen“ 
ändern kann . Bei der Nutzung von Facebook über ein mobiles Endgerät ergibt sich folgende 
Besonderheit: Möchte der Nutzer einem geposteten Link zu einer anderen Internetseite folgen, 
wird er nicht über ein externes Fenster auf die verlinkte Internetseite weitergeleitet, sondern der 
verlinkte Seiteninhalt wird integriert in die Seite von Facebook wiedergegeben . Er verbleibt damit 
auf der Seite von Facebook und wird der Möglichkeit, andere Internetseiten zu besuchen, insoweit 
beschnitten .937

Eine neue Entwicklung des Jahres 2014 ist die kostenlose App „Paper“, die zusätzlich oder alter-
nativ zur Facebook-App genutzt werden kann . Dabei handelt es sich um eine digitale Zeitung, die 
aus Nachrichten und Beiträgen bekannter Onlinemedien besteht, die ausschließlich vom Unter-
nehmen Facebook, Inc . ausgewählt werden .938 Der Nutzer kann zwischen den Rubriken Welt-
geschehen („Headlines“), Tipps für Eltern („Family Matters“), Denkanstöße („Ideas“), Sport („Score“), 
Tierfotos („Cute“) oder Lustiges („LOL“) wählen .939 Möchte der Nutzer einem Link von „Paper“ 
folgen, wird zwar die entsprechende Internetseite aufgerufen, der Nutzer verlässt „Paper“ tatsäch-
lich aber nicht . Neben der neuen Zeitungsfunktion kann der Nutzer im Übrigen nach wie vor das 
eigene Profil oder das eines Freundes aufrufen, Nachrichten schreiben oder bekommen oder auf 
Freundschaftsanfragen reagieren . Der oben beschriebene NewsFeed bleibt ebenfalls erhalten, 
stellt aber nur eine unter vielen Nachrichtenquellen dar .940

Bislang steht die App nur Besitzern eines iPhones zur Verfügung und das grundsätzlich nur in 
den USA . Deutsche Besitzer können die App dennoch herunterladen und nutzen, wenn sie im 
App-Store das Land von „Deutschland“ in „USA“ ändern .941 Betrachtet man die Verteilung der 

936 Vgl. Marchill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-
werke die Meinungs bildung ver ändern, 2013, S. 51.

937 Vgl. Marchill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-
werke die Meinungs bildung ver ändern, 2013, S. 52.

938 Vgl. Pavel Lokshin, Lesen statt Liken, in: Zeit Online, Artikel vom 05. 02. 2014, www.zeit.de/digital/2014-02/facebook-
paper-app#comments.

939 Vgl. Daniel Bouhs, Wie Facebook die Welt sieht, Die neue App „Paper“ sortiert für Nutzer jetzt die Nachrichten lage, in: 
Süd deutsche Zeitung, Artikel vom 07. 02. 2014, S. 25.

940 Vgl. Pavel Lokshin, in: Zeit Online, Lesen statt Liken, Artikel vom 05. 02. 2014, www.zeit.de/digital/2014-02/facebook-
paper-app#comments.

941 RP Online, Facebooks Paper App – so bekommt man sie auch in Deutschland, Artikel vom 05. 02. 2014, www. rp-online.
de/digitales/smartphones/facebooks-paper-app-so-bekommt-man-sie-auch-in-deutschland-aid-1.4012773.
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weltweit gebrauchten Smartphones, differenziert nach deren Betriebssystem (Stand: Juni 2014), ist 
festzuhalten, dass mit 1 .336  Millionen Smartphones ganz überwiegend solche mit dem Betriebs-
system „Android“ genutzt werden . Bereits an zweiter Stelle, aber im Vergleich deutlich dahinter, 
liegt der Gebrauch von Smartphones mit dem Betriebssystem „iOS“ in Höhe von 359  Millionen, 
das ausschließlich für Produkte von Apple, also unter anderem dem iPhone, entwickelt wurde und 
folglich nur von diesen verwendet wird . Weitere in Gebrauch befindliche Betriebssysteme sind 
„Windows Phone“ mit 53  Millionen, „Blackberry“ mit 44  Millionen und „Symbian“ mit 41  Millio-
nen .942 Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass die App trotz der Umgehungsmöglichkeit be-
züglich der Begrenzung auf den amerikanischen Markt zurzeit faktisch einer eher kleinen Zahl von 
Smartphone-Besitzern zur Verfügung steht .

Google+
Das soziale Netzwerk Google+ gehört zum Unternehmen Google, Inc .943 und erschien am 
28 . 06 . 2011 . Genutzt werden kann Google+ in 44 Sprachen, angemeldet sind 540 Millionen Nutzer 
(Stand: Oktober  2013) . Unter dem Motto „Teilen wie im richtigen Leben, neu erfunden für das 
Web“ war eine Registrierung bei Google+ zunächst nur denjenigen möglich, die durch einen 
bereits registrierten Nutzer eingeladen wurden . Inzwischen ist eine solche Einladung nicht mehr 
erforderlich . Auch das ursprüngliche Mindestalter von 18  Jahren wurde auf 13  Jahre gesenkt . 
Besonderheit von Google+ ist, dass eine Beziehung zwischen Nutzern einseitig sein kann und dass 
das Unternehmen seit November 2011 über seine Suchmaschine auch Informationen aus Google+ 
in den Ergebnislisten aufführt .944

942 Vgl. Statista GmbH, Anzahl der in Gebrauch befind lichen Smartphones welt weit nach Betriebs system im Juni  2014, 
www.statista. com.

943 Ausführ licher zum Unter nehmen Google, Inc. siehe Kap. III 2.1.5.7  Suchmaschinen.
944 Wikipedia, Stichwort „Google+“, www.wikipedia.org/wiki/Google%2B (Abruf am 29. 10. 2014).

Abbildung  III – 63: Beispiel der App „Paper“

Quelle: www .screenwerk .com/wpn/media/Screen-Shot-2014-02-06-
at-8 .21 .04-PM . png
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StayFriends
Im Jahr 2002 gründete die StayFriends GmbH das soziale Netzwerk StayFriends, mit dem ein 
Nutzer (ehemalige) Schulfreunde finden und verwalten kann, indem er sich unter seiner (ehemali-
gen) Schule mit Name und Abschlussjahrgang einträgt . Geschäftsführer der GmbH ist Michel 
Lindenberg .945 Seinen Sitz hat sie in Erlangen und Berlin, beschäftigt sind 100  Mitarbeiter .946 Seit 
Januar  2004 ist die GmbH eine Tochtergesellschaft des Unternehmens Classmates Online, das 
seinen Unternehmenssitz in Renton, USA, hat und die Online-Community classmates . com betreibt . 
Dieses Unternehmen ist wiederum eine Tochtergesellschaft des Unternehmens United Online mit 
Sitz in Los Angeles, USA .947 StayFriends hat in Deutschland 14 Millionen Mitglieder (Stand: August   
2013),948 die sich einer der 77 .000 eingetragenen deutschen Schulen zuordnen können .949 Die 
Nutzung von Basisfunktionen ist nach Registrierung kostenlos, wie zum Beispiel die Suche nach 
alten Schulfreunden oder das Organisieren von Klassentreffen  – rund 11 .000 solcher Treffen 
wurden bereits über die Plattform organisiert (Stand: Februar  2014) . Premiumfunktionen, wie der 
Nachrichtenaustausch zwischen den Nutzern oder das Anzeigen aller Fotos und Profilinformatio-
nen, sind kostenpflichtig und sogenannten Gold-Mitgliedern nach Zahlung eines Jahresbeitrags 
vorbehalten .950

Twitter
Der Echtzeit-Microblog Twitter zur Verbreitung von Kurznachrichten durch registrierte Nutzer er-
schien am 15 . 07 . 2006 und war ursprünglich ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur internen 
Mitarbeiter-Kommunikation .951

Betreiber von Twitter ist das Unternehmen Twitter, Inc . mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, 
USA, das im März  2006 von Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams und Noah Glass gegründet 
wurde . Seit dem 07 . 11 . 2013 werden dessen Aktien an der Börse gehandelt .952 CEO ist Dick Costolo . 
Für das Unternehmen arbeiten weltweit 3 .600  Mitarbeiter,953 es erwirtschaftet einen Umsatz von 
361  Millionen US-Dollar (Stand: Oktober  2014) .954 Getreu des Mottos „Jedem die Möglichkeit zu 
geben, seine Ideen und Informationen sofort und über die Grenzen hinweg zu teilen“ twittern 
monatlich 284  Millionen Nutzer, pro Tag werden 500  Millionen Tweets gesendet .955 Trotz der an-
fänglichen Intention, über Twitter nur kurze Nachrichten auszutauschen, wird der Dienst heute 
auch für längere virtuelle Unterhaltungen genutzt, indem für ein Thema ein sogenannter Hashtag, 
zum Beispiel „#Meinungsfreiheit“, angelegt wird und andere Nutzer mit dem @-Zeichen adressiert 
werden . Sonstige Follower können die Tweets weiterhin lesen .956

945 Wikipedia, Stichwort „Stay Friends“, www.wikipedia.org/wiki/StayFriends (Abruf am 29. 10. 2014).
946 Stay Friends GmbH, Unter nehmen, www.stayfriends.com/unternehmen (Abruf am 30. 10. 2014).
947 Wikipedia, Stichwort „Stay Friends“, www.wikipedia.org/wiki/StayFriends (Abruf am 29. 10. 2014).
948 Stay Friends GmbH, Pressemittei lung vom 30. 08. 2013, www.stayfriends.com/presse/details/ items/stayfriends-waechst-

auf-14-millionen-mitglieder-in-deutschland.
949 Stay Friends GmbH, Unter nehmen, www.stayfriends.com/unternehmen (Abruf am 30. 10. 2014).
950 Wikipedia, Stichwort „Stay Friends“, www.wikipedia.org/wiki/StayFriends (Abruf am 29. 10. 2014).
951 Wikipedia, Stichwort „Twitter“, www.wikipedia.org/wiki/ Twitter; Stichwort „Twitter Inc.“, www.wikipedia.org/wiki/ Twitter_

Inc. (Abruf am 30. 10. 2014).
952 Wikipedia, Stichwort „Twitter Inc.“, www.wikipedia.org/wiki/ Twitter_Inc. (Abruf am 30. 10. 2014).
953 Twitter Inc., Über Twitter Inc., www.about.twitter.com/ de/company (Abruf am 30. 10. 2014).
954 Twitter Inc., Investor Relations, Twitter Reports Third Quarter 2014 Results, www.investor.twitterinc.com/releasedetail.

cfm?ReleaseID= 878170.
955 Twitter Inc., Über Twitter Inc., www.about.twitter.com/ de/company (Abruf am 30. 10. 2014).
956 Vgl. Marchill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-

werke die Meinungs bildung ver ändern (2013), S. 52.



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 277

XING
XING ist ein berufliches soziales Netzwerk der XING  AG, das im August  2003 von Lars Hinrichs 
gegründet wurde und bis Ende 2006 den Namen openBC (Open Business Club) trug . Die  AG hat 
ihren Sitz in Hamburg, seit 2006 ist sie börsennotiert, beschäftigt sind rund 500 Mitarbeiter957 und 
geleitet wird sie von Dr . Thomas Vollmoeller .958 Ihr Umsatz beträgt 47,14  Millionen Euro (Stand: 
Juni 2014) .959 Neben der Funktion, ein Profil anzulegen, können Privatpersonen wie Unternehmen 
über XING Fachpersonal suchen, Stellenangebote einstellen, Veranstaltungen organisieren oder in 
Fachgruppen diskutieren . Im Vordergrund steht dabei seit 2012 der deutsche Arbeitsmarkt .960

Neben der beruflichen Ausrichtung des sozialen Netzwerkes unterscheidet sich XING von ande-
ren Netzwerken dadurch, dass das Kontaktnetz für einen anderen Nutzer sichtbar ist, das heißt 
über welche Nutzer er mit einem Profilinhaber in Verbindung steht bzw . über welche Ecken sich 
beide sprichwörtlich kennen .961 In Deutschland nutzen 7,4 Millionen Menschen XING, weltweit sind 

957 XING AG, Unter nehmen, Corporate Pages, www.corporate.xing.com/no_cache/deutsch/unternehmen/xing-ag/ (Abruf 
am 30. 10. 2014).

958 XING  AG, Unter nehmen, Management, www.corporate.xing.com/deutsch/unternehmen/management/ (Abruf am 
30. 10. 2014).

959 XING AG, Investor Rela tions, News/Publika tionen, Quartals berichte, www.corporate.xing.com/deutsch/investor-relations/
newspublikationen/quartalsberichte/jahr-2014/ (Abruf am 30. 10. 2014).

960 Wikipedia, Stichwort „XING“, www.wikipedia.org/wiki/XING (Abruf am 30. 10. 2014).
961 Wikipedia, Stichwort „XING“, www.wikipedia.org/wiki/XING (Abruf am 30. 10. 2014).

Abbildung  III – 64: Beispiel eines Twitter-Profils

Quelle: www .photos .techfieber .de/ wp-content/uploads/2012/07/steffen-seibert_RegSprecher_Twitter . jpg



278
 

Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

es über 14 Millionen (Stand: Juni 2014) .962 Die Basisfunktionen wie das Schreiben von Nachrichten 
innerhalb des Kontaktnetzes sind kostenlos, eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft ermög-
licht zum Beispiel eine werbefreie Nutzung des Netzwerkes oder das Einsehen, welche anderen 
Nutzer die eigene Profilseite aufgerufen haben oder welcher Kontakt seine berufliche Position 
geändert hat .963

962 XING AG, Unter nehmen, Corporate Pages, www.corporate.xing.com/no_cache/deutsch/unternehmen/xing-ag/ (Abruf 
am 30. 10. 2014).

963 Wikipedia, Stichwort „XING“, www.wikipedia.org/wiki/XING (Abruf am 30. 10. 2014).

Abbildung  III – 65: Beispiel eines XING-Profils

Quelle: www .internet-handel .org/ wp-content/uploads/2008/11/gros_selbeck_profil .JPG
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Nutzung sozialer Netzwerke
Nach einer repräsentativen Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien  e . V . (BITKOM) aus dem Jahr 2013 zur Nutzung sozialer Netzwerke durch Inter-
netnutzer ab 14  Jahren in Deutschland sind 78 % der Nutzer in mindestens einem sozialen Netz-
werk angemeldet, davon sind 67 % aktive Nutzer . Dabei unterscheidet sich die Nutzung je nach 
Altersgruppe: So sind von den 14- bis 29-Jährigen 87 % der Nutzer aktive Mitglieder, bei den  30- 
bis 49-Jährigen 64 % und bei den über 50-Jährigen 55 %964 (vgl . Abbildung  III – 66) .

Im Vergleich dazu überwiegt nach einer für Internetnutzer ab 14 Jahren in Deutschland reprä-
sentativen ARD/ZDF-Onlinestudie im Jahr 2013 bei Twitter die Zahl der passiven Nutzer . Danach 
twittern lediglich 30 % der registrierten Nutzer selbst, davon 6 % mindestens wöchentlich und 
80 % sogar seltener als einmal pro Monat .965 Von den aktiven Nutzern sozialer Netzwerke besu-
chen 69 % täglich ein solches, bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 89 % .966 Demgegenüber 
wird Twitter nur von 7 % täglich genutzt . Mit 50 % besuchen die meisten Nutzer Twitter sogar 
seltener als einmal im Monat .967 Aufgerufen werden soziale Netzwerke vorwiegend von einem 
Laptop (75 %) oder einem stationären PC (70 %), eine nachgeordnete Rolle spielen mobile End-
geräte wie das Smartphone (59 %) und der Tablet Computer (24 %) .968 Im Vordergrund stehen bei 
der Nutzung sozialer Netzwerke der Austausch mit Freunden und das In-Kontakt-Bleiben mit 73 % . 
Über das Tagesgeschehen oder die Nachrichten informieren sich demgegenüber nur 38 % in sozia-

964 Vgl. BITKOM, Soziale Netz werke 2013, Dritte er weiterte Studie, Eine repräsentative Unter suchung zur Nutzung sozialer 
Netz werke im Internet, www.bitkom.org/ de/publikationen/38338_77778. aspx.

965 Vgl. Katrin Busemann, Wer nutzt was im Social Web?, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven 
7–8/2013, S. 398.

966 Vgl. BITKOM, Soziale Netz werke 2013, Dritte er weiterte Studie, Eine repräsentative Unter suchung zur Nutzung sozialer 
Netz werke im Internet, www.bitkom.org/ de/publikationen/38338_77778. aspx.

967 Vgl. Katrin Busemann, Wer nutzt was im Social Web?, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven 
7–8/2013, S. 398.

968 Vgl. BITKOM, Soziale Netz werke 2013, Dritte er weiterte Studie, Eine repräsentative Unter suchung zur Nutzung sozialer 
Netz werke im Internet, www.bitkom.org/ de/publikationen/38338_77778. aspx.

Abbildung  III – 66: Aktive Nutzer sozialer Netzwerke nach Altersgruppen (2013)

Quelle: BITKOM, Soziale Netzwerke 2013, www .bitkom . org; eigene Darstellung KEK .



280
 

Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

len Netzwerken .969 89 % der Nutzer haben ein Profil bei Facebook, in der Altersklasse der 14- bis 
29-Jährigen ist mit 95 % nahezu jeder Nutzer bei Facebook angemeldet .970

Bei einem nach Altersgruppen unterteilten Vergleich stellt sich die Nutzung von privaten und 
beruflichen sozialen Netzwerken sowie von Twitter wie folgt dar: Die Gruppe der 14- bis 29-Jähri-
gen nutzt mit 49 % überwiegend private Netzwerke, nur 30 % sind in beruflichen Netzwerken 
aktiv . Bei den 30- bis 49-Jährigen zeigt sich ein umgekehrtes Verhältnis . Dort hat mit 39 % die 
Nutzung privater Netzwerke eine untergeordnete Bedeutung, vielmehr fokussiert sich die Nutzung 
eines sozialen Netzwerks mit 62 % auf berufliche Netzwerke . In der Gruppe der über 50-Jährigen 
ergeben sich die niedrigsten Nutzerzahlen, 12 % betätigen sich in privaten, 8 % in beruflichen 
Netzwerken . Auch für die Nutzung von Twitter ergeben sich bei den Nutzerzahlen von privaten 
Netzwerken vergleichbare Prozentwerte: 53 % der 14- bis 29-Jährigen twittern, bei den 30- bis 
49-Jährigen sind es 34 % und bei den über 50-Jährigen nur noch 13 %971 (vgl . Abbildung III – 67) .

Nach Einschätzung des BITKOM besteht für soziale Netzwerke in Deutschland insgesamt nur 
noch ein geringes Wachstumspotenzial, da 8 % angeben, dass eine solche Nutzung in Zukunft 
zumindest teilweise interessant wäre, und sich wiederum nur 4 % der Nicht-Nutzer vorstellen 
können, sich innerhalb der nächsten 12 Monate in einem solchen anzumelden . Hauptgrund, soziale 
Netzwerke nicht zu nutzen, ist für 74 %, dass sie keinen Sinn oder Nutzen für sich darin sehen .972 
Auch die aktuellste repräsentative ARD/ZDF-Onlinestudie 2014 kommt zu einem ähnlichen Ergeb-
nis: Soziale Netzwerke wurden 2013 zumindest gelegentlich von 48 % und zumindest einmal 
wöchentlich von 41 % genutzt . 2014 sind diese Zahlen mit der gelegentlichen Nutzung in Höhe 

969 Vgl. BITKOM, Soziale Netz werke 2013, Dritte er weiterte Studie, Eine repräsentative Unter suchung zur Nutzung sozialer 
Netz werke im Internet, www.bitkom.org/ de/publikationen/38338_77778. aspx.

970 Vgl. Katrin Busemann, Wer nutzt was im Social Web?, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven 
7–8/2013, S. 392.

971 Vgl. Katrin Busemann, Wer nutzt was im Social Web?, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven 
7–8/2013, S. 398.

972 Vgl. BITKOM, Soziale Netz werke 2013, Dritte er weiterte Studie, Eine repräsentative Unter suchung zur Nutzung sozialer 
Netz werke im Internet, www.bitkom.org/ de/publikationen/38338_77778. aspx.

Abbildung III – 67: Nutzung privater und beruflicher Netzwerke sowie von Twitter nach Altersgruppen (2013)

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2013; eigene Darstellung KEK .
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von 46 % und der wöchentlichen in Höhe von 39 % leicht rückläufig . Diese Entwicklung kann 
damit begründet werden, dass andere Netzwerke, wie zum Beispiel Twitter, interessanter werden . 
2013 lag die gelegentliche Nutzung von Twitter bei 7 %, die wöchentliche bei 2 %; 2014 ist ein 
leichter Anstieg auf 9 % bzw . 5 % zu verzeichnen973 (vgl . Abbildung  III – 68) .

Soziale Netzwerke als Forum zur Meinungsbildung
Im Hinblick auf das Motiv der Nutzer, sich in sozialen Netzwerken über das Tagesgeschehen und 
Nachrichten zu informieren, stimmen 20 % der Aussage zu, dass Informationsportale wie spiegel . de, 
sueddeutsche . de, tagesschau . de oder heute . de weniger bedeutend werden . Im Vergleich zu den 
Jahren 2011 mit 15 % und 2012 mit 19 % ist damit die Suche nach Informationen über private 
soziale Netzwerke zwar gestiegen . Inzwischen ist auch fast jeder Fernseh- und Radiosender sowie 
Nachrichtenanbieter mit einem Profil bei Facebook vertreten .974 Ebenso verfügen 90 % der Bundes-
tagsabgeordneten über ein Profil in einem sozialen Netzwerk (Stand: Juli  2013),975 worüber sie 
insbesondere zu Zeiten eines Wahlkampfes verstärkt kommunizieren .976 Von Vorteil ist insoweit, 
dass Parteien und Politiker ihre Inhalte direkt und nicht erst über den Umweg klassischer Massen-
medien vermitteln können .977 Auch wurde ein positiver Zusammenhang zwischen der Aktivität 
von Politikern in sozialen Netzwerken und ihrer Erwähnung in den klassischen Massenmedien 

973 Vgl. van Eimeren/Frees, 79  Prozent der Deutschen online  – Zuwachs bei mobiler Internetnut zung und Bewegtbild, 
Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014, in: Media Perspektiven 7–8/2014, S. 386.

974 Vgl. Katrin Busemann, Wer nutzt was im Social Web?, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven 
7–8/2013, S. 394.

975 Vgl. Machill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-
werke die Meinungs bildung ver ändern, 2013, S. 34.

976 Vgl. Machill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-
werke die Meinungs bildung ver ändern, 2013, S. 40.

977 Vgl. Machill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-
werke die Meinungs bildung ver ändern, 2013, S. 35.

Abbildung  III – 68: Nutzung sozialer Netzwerke und von Twitter in 2013 und 2014

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2013 und 2014; eigene Darstellung KEK .
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sowie zwischen ihrer Aktivität und ihrer Wahl in ein Parlament festgestellt .978 Dennoch geben drei 
Viertel der aktiven Nutzer an, nach Informationen und Nachrichten nach wie vor unmittelbar auf 
den oben genannten Portalen zu suchen .979

Bedeutung sozialer Netzwerke für die Meinungsbildung
Durch Art . 5 Abs . 1 Satz  1 Grundgesetz (GG) wird gewährleistet, dass jeder seine Meinung frei 
äußern und verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen informieren kann . Insbeson-
dere wird durch dieses Grundrecht die für eine Meinungsbildung maßgebliche Informationsfreiheit 
garantiert .980 Aufgrund der verankerten Wertentscheidungen ist der Staat zum Schutz und zur 
Förderung der Meinungsfreiheit verpflichtet, vor allem um einen freien Austausch von Meinungen 
zur Persönlichkeitsentfaltung und als Voraussetzung demokratischer Ordnung sicherzustellen .981 
Daher muss der Staat in Bereichen, die die Meinungsbildung einseitig beeinflussen können, re-
gelnd bzw . ausgestaltend tätig werden .982

Zunächst ist grundlegend festzuhalten, dass ein Bürger sich gemäß seiner Meinungsfreiheit aus 
Art . 5 Abs . 1 Satz  1 GG aus allgemein zugänglichen Quellen informieren und sich mit anderen 
kontrovers austauschen können muss, damit das Bestehen einer demokratischen Ordnung gewähr-
leistet werden kann . Eine aktive wie passive Meinungsbildung ist ihm unter anderem über das 
Internet möglich, indem er sich entweder aus darüber zugänglichen Quellen informiert oder selbst 
Informationen über das Internet verbreitet .983 Speziell soziale Netzwerke sind in diesem Zusam-
menhang grundsätzlich zur Informationssuche und zum Informationsaustausch geeignet und 
werden für diese Zwecke auch faktisch genutzt . Dies ist zum einen den oben dargestellten Nutzer-
zahlen zu entnehmen, die verdeutlichen, dass das Surfen in sozialen Netzwerken für mehr als zwei 
Drittel der Internetnutzer alltäglich ist . Das gilt insbesondere, umso jünger die Nutzer sind . Zum 
anderen sprechen die oben genannten Motive, nämlich sich mit Freunden auszutauschen oder 
über Nachrichten zu informieren, dafür, dass soziale Netzwerke für die Meinungsbildung von Be-
deutung sind .

Eine maßgebliche Komponente für eine Einflussnahme auf die aktive Meinungsbildung spielt 
der vom Netzwerk verwendete Algorithmus, beispielsweise der vom meist genutzten Netzwerk 
Facebook namens „EdgeRank“ . Dieser wählt für jeden Nutzer individuell aus, welche Informationen 
anderer Freunde oder abonnierter Seiten von Unternehmen im weitesten Sinn, also auch solche 
von Presseerzeugnissen, im NewsFeed erscheinen . Insoweit erfüllen damit, neben Rundfunk, Presse 
und Internet-Suchmaschinen, auch soziale Netzwerke die Rolle eines sogenannten Gatekeepers .984 
Ähnlich wie bei Internet-Suchmaschinen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass ein Nutzer durch 
den NewsFeed nur über solche neuen Mitteilungen oder Postings in Kenntnis gesetzt wird, die 
seinen eigenen Vorlieben entsprechen . Er verbleibt dann in einer sogenannten Filter Bubble und 
eine Auseinandersetzung mit gegenläufigen Meinungen bleibt ihm verwehrt .985 Auf diese Weise 

978 Vgl. Machill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-
werke die Meinungs bildung ver ändern, 2013, S. 36.

979 Vgl. Katrin Busemann, Wer nutzt was im Social Web?, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven 
7–8/2013, S. 395.

980 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl., 2014, Art. 5, Rn. 76.
981 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl., 2014, Art. 5, Rn. 108 f.
982 Vgl. Graben warter, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 71. Aufl., 2014, Art. 5, Rn. 75.
983 Vgl. Koreng, Netzneutrali tät und Meinungs monopole, in: Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisie rung der Informa tions-

suche (2014), S. 245 ff.
984 Vgl. Machill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-

werke die Meinungs bildung ver ändern, 2013, S. 62.
985 Vgl. Kluth/Schulz, Konvergenz und regulatori sche Folgen, Gutachten im Auftrag der Rundfunk kommission der Länder 

(2014), S. 13.
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ist es Facebook möglich, mittelbar Einfluss auf die Auffindbarkeit von Informationen zu nehmen, 
wodurch der Prozess der Meinungsbildung gelenkt und missbräuchlich beeinflusst werden kann .986 
Das Phänomen der Filter Bubble wird zudem dadurch gefördert, dass bevorzugt auf Facebook 
und Twitter wenig kontrovers diskutiert wird und die Diskussionen vermeintliche Mehrheits-
meinungen widerspiegeln . Dem zugrunde liegt das Konzept der Schweigespirale, welches besagt, 
dass Menschen sich in funktionierenden Gemeinschaften wohl fühlen . Dies führt zu der Konse-
quenz, dass vor allem bei politischen Themen strittige Meinungen zurückgehalten werden .987 Bei 
der Bewertung der aus dem Algorithmus resultierenden Einflussmöglichkeiten von Facebook auf 
die Meinungsbildung ist jedoch zwingend relativierend zu berücksichtigen, dass es dem Nutzer 
freisteht, sich diesem insoweit nicht zu unterwerfen, als dass er die voreingestellte Anzeige der 
„Hauptmeldungen“ in die Anzeige der „neuesten Meldungen“ ändert . Eine weitere Komponente 
für die Einflussnahme auf die aktive Meinungsbildung ergibt sich daraus, dass es dem Nutzer beim 
Surfen auf Facebook über ein mobiles Endgerät nicht möglich ist, beim Anklicken eines Links die 
Seite von Facebook zu verlassen, und er sich während der Anzeige der verlinkten Seite weiter im 
Bereich der Seite von Facebook befindet .988 Doch auch diese Art der Einflussnahme ist dahinge-
hend zu relativieren, dass es dem Nutzer unbenommen ist, die verlinkte Seite selbst extern auf-
zurufen . Zudem werden soziale Netzwerke allgemein vorwiegend über stationäre Endgeräte be-
sucht .989

Obwohl soziale Netzwerke, insbesondere Facebook, daher einen nicht unerheblichen Einfluss 
auf die aktive Meinungsbildung ihrer Nutzer ausüben könnten und sich dieses Einflusses zum Teil 
auch bedienen, liegt der Fokus allgemein bei der Nutzung deutlich auf der passiven Meinungs-
bildung, da die Nutzer soziale Netzwerke mehrheitlich zum Meinungsaustausch verwenden . Zwar 
erfolgt über soziale Netzwerke eine aktive Informationssuche bzw . eine Information über das 
Tages geschehen oder die Nachrichten und im Grundsatz könnten soziale Netzwerke aufgrund der 
großen vielfältigen Präsenz der klassischen Massenmedien und von Bundestagsabgeordneten 
dafür auch in Anspruch genommen werden . Faktisch werden für diese Zwecke aber größtenteils 
einschlägige Quellen der klassischen Massenmedien, wie die Internetportale verschiedener Rund-
funk- und Presseakteure, genutzt . Ausgehend von den Motiven der Nutzer ist der Begriff der 
passiven Meinungsbildung in diesem Kontext so zu verstehen, dass davon hauptsächlich der 
Meinungsaustausch im privaten Bereich erfasst ist, also die Unterhaltung mit Freunden und Be-
kannten über alltägliche Themen gerade ohne meinungsbildende Faktoren im oben beschriebe-
nen Sinn .990 Bereits in der Vergangenheit bestand eine derartige Verteilung aktiver und passiver 
Meinungsbildung über soziale Netzwerke,991 für eine künftige Umkehr bestehen derzeit keine 
Anhaltspunkte .

Damit haben soziale Netzwerke im Ergebnis vor allem aufgrund der weiten Verbreitung einer 
Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken und der hohen Nutzerzahlen durchaus das Potenzial, die 
Meinungsbildung zu beeinflussen oder wenigstens zu lenken . Dieses Potenzial wird jedoch –  be-

986 Vgl. Kluth/Schulz, Konvergenz und regulatori sche Folgen, Gutachten im Auftrag der Rundfunk kommission der Länder 
(2014), S. 39, 42.

987 Vgl. Frank furter Allgemeine Zeitung vom 28. 08. 2014, Eine Meinung, Wie in sozialen Netz werken Mehrheiten ent stehen, 
S. 13.

988 Vgl. Marchill/Beiler/Krüger, in: LfM (Hrsg.), Das neue Gesicht der Öffentlich keit, Wie Facebook und andere soziale Netz-
werke die Meinungs bildung ver ändern (2013), S. 52.

989 Vgl. BITKOM, Soziale Netz werke 2013, Dritte er weiterte Studie, Eine repräsentative Unter suchung zur Nutzung sozialer 
Netz werke im Internet, www.bitkom.org/ de/publikationen/38338_77778. aspx.

990 Vgl. Katrin Busemann, Wer nutzt was im Social Web?, Ergeb nisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, in: Media Perspektiven 
7–8/2013, S. 395, 398, 408.

991 Vgl. KEK, 14. Jahres bericht 2010/2011, Kap. 6.2.4, S. 22 f.
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dingt durch verschiedene Faktoren, insbesondere die Inanspruchnahme sozialer Netzwerke für 
private Zwecke – momentan nicht so umfänglich ausgeschöpft, als dass sozialen Netzwerken eine 
derart bedeutende Rolle zugesprochen werden kann, die eine Gefahr für die öffentliche Meinungs-
bildung darstellt .

2.1.5.9 Fazit

Das Fernsehen ist heute noch das meistgenutzte Medium992 und beliebteste Freizeitbeschäftigung . 
Allerdings wird zunehmend die Frage diskutiert, ob das klassische (lineare, zeitlich fixierte) Fern-
sehen seine Rolle als Leitmedium an das Internet verliert . Besonders in jüngeren Altersgruppen 
überwiegt inzwischen die Internetnutzung gegenüber der Fernsehnutzung .993 Über das Internet 
werden zunehmend Fernsehsendungen und TV-Formate als Video-on-Demand- oder Streaming-
angebote verbreitet . Obwohl das Internet zunächst nur ein weiterer technischer Vertriebsweg für 
Fernsehinhalte ist, verändert sich doch die klassische Mediennutzung, vor allem unter Berücksich-
tigung der zunehmenden Flexibilität durch nichtlineare TV-Angebote (Mediatheken, VoD) und 
mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc .) .

Die Bewegtbildnutzung im Internet nimmt stetig zu . Im Jahr 2014 haben drei Viertel (75 %) der 
deutschsprachigen Onlinenutzer ab 14  Jahren zumindest gelegentlich Bewegtbilder im Netz ab-
gerufen . Dies entspricht einem Zuwachs von 10  Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2010 . Be-
sonders die Nutzung von linearem und zeitversetztem Fernsehen im Internet hat in den Jahren 
zugenommen . Allerdings kann trotz der zunehmenden Vertrautheit mit Bewegtbild im Internet 
noch nicht von einer routinemäßigen Nutzung gesprochen werden . Nach Ergebnissen der ARD/
ZDF-Onlinestudie 2014 schauen etwa 14 % der Gesamtbevölkerung einmal pro Woche und nur 
1 % täglich Fernsehsendungen und Videos zeitversetzt an . Insgesamt erfolgen 94 % der Bewegt-
bildnutzung über das klassische Fernsehen und nur 6 % entfallen auf Live- oder zeitversetztes 
Fernsehen bzw . auf Onlinevideos . Bei den unter 30-Jährigen ist das Verhältnis 85 % (Fernsehen) 
zu 15 % (Video online) .

Die großen Medienunternehmen verfolgen im Internet crossmediale Strategien und sind dort 
in vielfältiger Weise präsent und verflochten . Zum einen übertragen die Unternehmen ihre tradi-
tionellen Medienmarken ins Internet (Diversifikation) . Damit besteht der professionelle redaktio-
nelle Content des Internets überwiegend aus Inhalten, die in gleicher oder gering veränderter 
Form auch in traditionellen Medien publiziert werden oder bereits publiziert worden sind . Zum 
anderen investieren die Konzerne in ein breites Spektrum von Internetangeboten, die keinen 
direk ten Bezug mehr zu ihrem klassischen Geschäftsmodell haben (z . B . E-Commerce-Angebote, 
„Web  2 .0-Communities“) .

Unter Vielfaltsaspekten ist das Diversifikationsstreben der Medienunternehmen nicht unpro-
blematisch . Wenn ein Anbieter mit den gleichen oder zumindest ähnlichen Inhalten in verschie-
denen Medienteilmärkten präsent ist, kann die Meinungsvielfalt unter Druck geraten . Diese Ver-
stärkungsthese hinsichtlich des meinungsbildenden Potenzials crossmedialer Verflechtungen trifft 
auch für das Internet zu . Indem traditionelle Medienunternehmen ihre Inhalte ins Internet „verlän-
gern“, verstärken sie ihr Meinungsbeeinflussungspotenzial deutlich .

992 Nach der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014 beträgt die durch schnitt liche Nutzungs dauer der Medien 2014 (gesamt, ab 14 J.): 
Fernsehen  240, Hörfunk  192, Internet  111, Zeitung/Zeitschrift  29, Tonträger  27, Buch 22  Min./ Tag.

993 In der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen wird das Fernsehen  128 und das Internet 233  Min./ Tag ge nutzt; Quelle: ARD/
ZDF-Onlinestudie 2014.
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2.1.6 Ballungsraumfernsehen

Die KEK ist gemäß § 36 Abs . 4 Satz  1 RStV zuständig für die Sicherung der Meinungsvielfalt im 
bundesweit veranstalteten Fernsehen . Im Rahmen der medienkonzentrationsrechtlichen Beurtei-
lung kann dabei aber auch die Veranstaltung von Fernsehen unterhalb der bundesweiten Verbrei-
tungsebene, etwa in der Form des Ballungsraumfernsehens, relevant sein .

Mit dem Begriff des Ballungsraumfernsehens werden Programme bezeichnet, deren Verbrei-
tungsgebiet sich auf Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte konzentriert . Das Marktforschungs-
unternehmen AC Nielsen Deutschland definiert 13  Ballungsräume (Hamburg, Bremen, Hannover, 
Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar, Stuttgart, Nürnberg, München, Berlin, Halle/Leipzig, Chem-
nitz/Zwickau, Dresden), die rund 13,7 % der Gesamtfläche der Bundesrepublik umfassen und in 
denen ca .  40 % der Gesamtbevölkerung (rund 33,4  Mio . Menschen) leben . Mit 708  Personen pro 
Quadratkilometer ist die Bevölkerungsdichte dort im Vergleich zum restlichen Bundesgebiet mehr 
als dreimal so hoch .994

Mit lokal und regional ausgerichteten Fernsehinhalten steht Ballungsraumfernsehen in Konkur-
renz zu den Dritten Programmen der ARD und kleineren Lokal- und Stadtsendern in den Ballungs-
raumgebieten . Sofern in der Region vorhanden, geht auch von Regionalfenstern im bundesweit 
verbreiteten privaten Fernsehen Wettbewerb aus . Bei der Generierung von regionalen und sub-
regionalen Werbeerlösen konkurrieren die Veranstalter neben den genannten Fernsehanbietern 
zudem mit Tageszeitungen, Anzeigenblättern, Hörfunkprogrammen und Internetdiensten mit 
entsprechender regionaler Ausrichtung . In der Regel ist das Erlöspotenzial von Ballungsraumfern-
sehen wegen der gegenüber bundesweiten Fernsehangeboten deutlich geringeren technischen 
Reichweite zudem auf regionale Werbung beschränkt . Vor diesem Hintergrund haben Veranstalter 
von Ballungsraumfernsehen zeitweise versucht, durch eine Vermarktung im Verbund ihre Reich-
weiten zu erhöhen und somit ihre Buchungsrelevanz zu steigern . Die Mehrzahl dieser Koopera-
tionen hatte jedoch keinen Bestand .

994 www.nbrz. de.

Nielsen  
Ballungsraum

Gebiet Bevölkerung
in % in Mio.

 1 Hamburg 4,3 3,01
 2 Bremen/Bremerhaven 0,9 0,61
 3 Hannover 1,3 0,94
 4 Rhein-Ruhr 13,4 9,42
 5 Rhein-Main 3,3 2,33
 6 Rhein-Neckar 1,8 1,23
 7 Stuttgart 3,0 2,14
 8 Nürnberg 1,2 0,84
 9 München 3,2 2,28
10 Berlin/Potsdam 4,5 3,14
11 Halle/Leipzig 1,8 1,27
12 Chemnitz/Zwickau 1,2 0,84
13 Dresden 1,3 0,90

∑ 41,2 28,95

Gesamtbevölkerung Deutschland 100,0 70,33

Tabelle  III – 70: Bevölkerung in Nielsen Ballungsräumen

Quelle: AWA 2013  – Allensbacher Marktanalyse Werbeträgeranalyse, Codebuch .
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Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

Die Finanzierung von Ballungsraumfernsehen durch Werbung stellt sich weiterhin als schwierig 
dar . So haben die Programme center . tv Ruhr im März  2012 und center . tv Bremen im Juni  2013 
mangels Refinanzierbarkeit den Sendebetrieb eingestellt . Im Oktober  2012 hat zudem die Veran-
stalterin von tv .berlin Insolvenz angemeldet, weil die Einnahmen aus der Werbung die Kosten des 
Sendebetriebs nicht mehr decken konnten . Das Programm wird gegenwärtig von einer anderen 
Veranstaltergesellschaft fortgeführt . Die Programme Leipzig Fernsehen und Chemnitz Fernsehen 
standen im Jahr 2013 ebenfalls aus finanziellen Gründen kurz vor der Einstellung, welche jedoch 
letztlich durch einen Gesellschafterwechsel abgewendet werden konnte . Die bereits seit Jahren 
zugelassenen Programme Hamburg  24, Hannover TV und West1 haben in diesem Marktumfeld 
den Sendebetrieb bislang nicht aufgenommen .

Meinungsbildungsrelevante Konzentrationsentwicklungen im Bereich des Ballungsraumfern-
sehens finden vor allem auf regionaler Ebene in Form von crossmedialen Verflechtungen statt . So 
ist es in Nordrhein-Westfalen Zeitungsverlegern möglich, sich bis zu 100 % an einem Rundfunk-
unternehmen zu beteiligen, selbst wenn sie bereits in einem Verbreitungsgebiet oder einem ab-
grenzbaren Teil des Verbreitungsgebietes eine marktbeherrschende Stellung innehaben . Durch 
„wirksame Vorkehrungen“ muss jedoch eine Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht sicher-
gestellt werden, sei es durch die Schaffung eines Programmbeirates, die Einräumung von Dritt-
sendezeiten oder im Einzelfall durch die Zusage sonstiger gleich wirksamer Mittel (§ 33a Abs . 2 
LMG NRW) . Die Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft (Rheinische Post) hält sämtliche Anteile 
der Veranstalterin des Ballungsraum-Fernsehprogramms center . tv Düsseldorf und eine Mehrheits-
beteiligung an der Veranstalterin des Stadtsenders CityVision (Mönchengladbach) . An der Veran-
stalterin des Ballungsraum-Fernsehprogramms center . tv Köln ist die Verlagsgruppe M . DuMont 
Schauberg (Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau) mit 74 % beteiligt . Die Medienkommission 
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) hat daher bei den genannten Veranstal-
tern als vielfaltsichernde Maßnahme die Einrichtung von Programmbeiräten bestehend aus Mit-
gliedern gesellschaftlicher Gruppen und Institutionen vorgeschrieben . Die Axel Springer SE hat ihre 
Beteiligungen an Hamburg  1 und tv .berlin hingegen veräußert .

Auch unterhalb der Ebene der bundesweiten Fernsehveranstaltung kann ein Netzwerk von 
Ballungsraumsendern einen nicht unerheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung 
gewinnen: Die Bildung eines überregionalen Verbunds von Ballungsraumsendern zwecks koordi-
nierter Vermarktung und Programmgestaltung könnte die Einflussmöglichkeiten der beteiligten 
Gesellschafter oder Programmzulieferer auf ein Maß vergrößern, das der Veranstaltung von bun-
desweitem Fernsehen vergleichbar wäre . Für eine solche Entwicklung bestehen derzeit jedoch 
keine Anhaltspunkte .

2.1.6.1 Programmangebot

Ballungsraumfernsehen wird derzeit in fast allen Nielsen-Ballungsräumen –  mit Ausnahme von 
Bremen/Bremerhaven und Hannover  – angeboten . Eine Übersicht über die Programmangebote 
und Beteiligungsverhältnisse der Veranstalter gibt Tabelle  III – 71 . Mit aufgeführt wird dabei das 
Programm NRW .TV, das landesweit ausgestrahlt wird und insofern kein Ballungsraumfernsehen 
im  engeren Sinne darstellt, damit aber jedenfalls auch im Ballungsraum Rhein/Ruhr empfang-
bar  ist .
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Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

2.1.6.2 Verflechtungen von bundesweiten Fernsehveranstaltern und  
Veranstaltern von Ballungsraumfernsehen

Die KEK kann Aktivitäten oder Beteiligungen von Veranstaltern bundesweiter Fernsehprogramme 
auch im Bereich des Ballungsraumfernsehens berücksichtigen, sofern Aktivitäten auf medienrele-
vanten verwandten Märkten im Rahmen der medienkonzentrationsrechtlichen Prüfung einzube-
ziehen sind . Ballungsraumfernsehprogramme sind dabei publizistisch bedeutsam, wenn sie Zu-
schauer mit lokalen und regionalen Informationen versorgen und, gemessen an der Größe des 
Verbreitungsgebiets, hohe Reichweiten erzielen . Beteiligungen an Ballungsraumsendern bieten 
zudem Veranstaltern von bundesweitem Fernsehen eine weitere Verwertungsmöglichkeit für Pro-
grammrechte .

Verflechtungen von bundesweiten Fernsehveranstaltern und Veranstaltern von Ballungsraum-
fernsehen bestehen nur in geringem Maße . Die Verlagsgruppe Burda hält neben den mittelbaren 
Beteiligungen an den Ballungsraumsendern Franken TV, münchen . tv und münchen .2 83,5 % der 
Anteile der Veranstalterin des bundesweiten Spartenprogramms BonGusto sowie 1,1 % der Anteile 
der Veranstalterin des Programms RTL  II . Die Verlagsgruppe DuMont ist Mehrheitsgesellschafterin 
der center . tv Köln und zudem mittelbar an der Veranstalterin des bundesweiten Spartenprogramms 
Marco Polo TV beteiligt .

2.1.6.3 Nutzungsdaten

Die Datengrundlage zu Zuschaueranteilen und Reichweiten der Ballungsraumsender ist weiterhin 
unzureichend . Mangels vergleichbarer Daten und Bemessungsgrundlagen ist eine zuverlässige 
Gesamtschau zu den Nutzungsdaten der Ballungsraumsender gegenwärtig nicht möglich .

2.1.6.4 Fazit

Im Bereich des Ballungsraumfernsehens scheinen die marktlichen Entwicklungsmöglichkeiten be-
grenzt zu sein . Zwar wird gegenwärtig in fast jedem Nielsen-Ballungsraum regionales Fernsehen 
veranstaltet, in den beiden vergangenen Jahren waren jedoch mit center . tv Ruhr, center . tv Bremen, 
tv .berlin, Leipzig Fernsehen und Chemnitz Fernsehen gleich fünf Ballungsraumsender insolvenz-
bedroht, von denen letztlich drei Insolvenz anmelden mussten . Die Programme center . tv Ruhr und 
center . tv Bremen wurden eingestellt . Durch einen Veranstalterwechsel konnte die Fortführung des 
Programms tv .berlin dagegen vorerst gesichert werden . Neue Programme sind im Berichtszeit-
raum nicht auf Sendung gegangen, obwohl für drei Programme seit längerem Zulassungen be-
stehen .

In medienkonzentrationsrechtlicher Hinsicht ist das Ballungsraumfernsehen gegenwärtig von 
untergeordneter Bedeutung . Verflechtungen von Veranstaltern von bundesweitem Fernsehen und 
von Ballungsraumfernsehen bestehen nur in geringem Umfang . Bestrebungen zur Bildung eines 
Netzwerks von Ballungsraumsendern, durch welches diese in die Nähe eines Veranstalters von 
bundesweitem Fernsehen rücken könnten, sind nicht ersichtlich . Die Veranstaltung von Ballungs-
raumfernsehen mit lokaler und regionaler Schwerpunktberichterstattung ist vielmehr als Beitrag 
zur Meinungsvielfalt zu bewerten .
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2.1.7 Teleshopping

2.1.7.1 Rechtliche Einordnung

Bei Teleshopping handelt es sich laut § 2 Abs . 2 Nr . 10 RStV um „die Sendung direkter Angebote 
an die Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, ein-
schließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt in Form von Tele-
shoppingkanälen, -fenstern und -spots“ .

Nach der Definition von § 2 Abs . 1 Satz  1 des 12 . Rundfunkänderungsstaatsvertrags (RÄndStV) 
ist Rundfunk ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst, der für die Allgemeinheit und 
zum zeitgleichen Empfang bestimmt ist und in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans 
verbreitet wird . Diese Definition orientiert sich an den Kategorien der Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste, die zwischen linearen audiovisuellen Mediendiensten (Fernsehprogrammen) und 
nicht linearen audiovisuellen Mediendiensten (Abrufdiensten) unterscheidet .995

Der mit dem 12 . RÄndStV eingeführte Rundfunkbegriff verzichtet auf das bisherige Merkmal 
der „Darbietung“ und führt mit dem Begriff „linearer Informations- und Kommunikationsdienst“ 
ein neues weitgehend inhaltsneutrales Element ein . Nach der neuen Rundfunkdefinition unterlie-
gen Teleshoppingkanäle, die vor dem 12 . RÄndStV ausdrücklich den Mediendiensten zugeordnet 
waren, grundsätzlich aufgrund ihrer linearen Verbreitung dem Rundfunkbegriff des RStV . In § 2 
Abs . 3 Nr . 4 RStV werden jedoch Angebote, die nicht journalistisch-redaktionell gestaltet sind, vom 
Rundfunkbegriff ausgenommen . Somit ist eine Qualifizierung von Teleshoppingangeboten als 
Rundfunk nur konsistent, wenn man ihnen eine journalistisch-redaktionelle Gestaltung unterstellt . 
Nach der amtlichen Begründung sollen Angebote dem Rundfunkbegriff entzogen werden, die 
zwar die Voraussetzung des Rundfunkbegriffs erfüllen, aber mangels Breitenwirkung, Aktualität 
und Suggestivkraft nicht dem Rundfunk zugeordnet werden können .996 Damit stellt die amtliche 
Begründung zum 12 . RÄndStV, anders als es der neue Wortlaut der Vorschriften vermuten lässt, 
auch in Zukunft auf das Kriterium der Meinungsrelevanz ab .997

§ 1 Abs . 4 RStV bestimmt, dass die Regelungen des I . und III . Abschnitts des RStV für Teleshop-
ping-Kanäle nur gelten, wenn dies ausdrücklich bestimmt ist . Welche Vorschriften dies betrifft, 
ergibt sich aus § 39 Satz  2 RStV . Danach unterliegen auch Teleshopping-Kanäle der Zulassungs-
pflicht des § 20 RStV . Gemäß Artikel 7 Abs . 2 des 12 . RÄndStV gelten jedoch Teleshopping-Kanäle, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 12 . RÄndStV verbreitet werden, als für die Dauer von 
10 Jahren zugelassen . Es besteht lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der zuständigen Landes-
medienanstalt . Nicht anwendbar auf Teleshopping-Kanäle sind gemäß § 1 Abs . 4 i . V . m . § 39 Satz 2 
RStV die Regelungen der §§ 25 bis 34  RStV, die der Sicherung der Meinungsvielfalt dienen . Dies 
wird durch ihren fehlenden Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung begründet . In der Vergan-
genheit war gerade das der Grund, sie nicht als Rundfunk einzuordnen, denn aus Sicht der Landes-
medienanstalten mangelte es solchen, durch Produktbezug und Leistungsaustausch geprägten 
Angeboten an Meinungsrelevanz und sie wurden nicht als Rundfunk verstanden .998 Somit ist die 
regulatorische Behandlung von Teleshoppingangeboten nach der Ausnahmeregelung des § 1 
Abs . 4 RStV im Hinblick auf ihre niedrige Meinungsbildungsrelevanz konsequent .

995 Vgl. Richtlinie 2010/13/ EU des europäi schen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinie rung be stimmter 
Rechts- und Ver wal tungs vorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereit stel lung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste), ABl EU  L 97, S. 1.

996 Vgl. amtliche Begrün dung zum 12. RÄndStV.
997 Vgl. Michel, Senden als konstitutiver Bestand teil des Rundfunk begriffs?, ZUM 2009, S. 453 (457).
998 Vgl. DLM, Drittes Strukturpapier zur Unter schei dung von Rundfunk und Mediendiensten, 2003, S. 14.
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Im Rahmen der medienkonzentrationsrechtlichen Prüfung nach dem Rundfunkstaatsvertrag 
können Teleshoppingangebote eine Rolle spielen; sie sind als Aktivitäten auf einem medienrele-
vanten verwandten Markt in die Beurteilung mit einzubeziehen .

2.1.7.2 Teleshoppingangebote

Über die Fernsehdistributionswege Kabel, Satellit, Terrestrik und DSL-TV sind inzwischen zahlreiche 
Teleshoppingsender zu empfangen . Bei den in der Tabelle III – 72 aufgeführten Programmen handelt 
es sich um eine Auswahl an Einkaufs- oder Reiseverkaufssendern .

Angebot Anbieter/Gesellschafter (Beteiligung in Prozent) Verbreitung

1-2-3 . tv 1-2-3 . tv GmbH Kabel, Satellit, 
Terrestrik, IPTV<	31,74 Cipio Partners Fund Via GmbH  & Co . KG

<	20,93 Technology DZ Venture Capital Fund I GmbH  & Co . KG
<	20,34 Wellington Partners Venture II GmbH  & Co . KG
<	13,95 Iris Capital Fund II FCPR
<	5,90 Schnepper, Henning
<	2,34 Target Partners Fund I GmbH  & Co . KG
<	2,25 1-2-3 . tv Mitarbeiterbeteiligungs GbR
<	1,54 Target Partners Executive Fund I  GmbH  & Co . KG
<	0,72 1-2-3 . tv Managementbeteiligungs GbR
<	0,27 Cuneo  AG

Beauty TV Guthy-Renker International GmbH Satellit
<	 100 Guthy-Renker Europe AB
	 	<	 100 Guthy-Renker LLC

Channel21 Channel21  GmbH Kabel, Satellit, 
Terrestrik, IPTV, 
Web-TV

<	 100 Channel21 Holding  AG
	 	<	54,90 Wilhelm 1 . Beteiligungsgesellschaft mbH
	 	<	30,10 Dermapharm  AG
	 	<	15,00 Dermapharm  AG CH

HSE24 Home Shopping Europe GmbH Kabel, Satellit, 
Terrestrik, IPTV<	 	Providence Equity (Hauptgesellschafter)

<	 	Axa Private Equity
<	 	Home Shopping Europe Management

HSE24  Extra Home Shopping Europe GmbH Kabel, Satellit, 
IPTV(zu den Gesellschaftern s . o . HSE24)

HSE24  Trend Home Shopping Europe GmbH Kabel, Satellit
(zu den Gesellschaftern s . o . HSE24)

JML Direct Shop JML GmbH Satellit

Juwelo Pur Juwelo TV Deutschland GmbH Satellit

Juwelo TV Juwelo TV Deutschland GmbH Kabel, Satellit, 
Web-TV

Manou Lenz ML-TV Concept GmbH Satellit, Web-TV

mediaspar . tv media spar television GmbH Satellit

MonA TV Betreibergesellschaft RegioOnline mbH Terrestrik
<	 60 Diethelm Heinen
<	 40 Mathias Fischer

pearl . tv EnStyle GmbH Satellit

Tabelle  III – 72: Auswahl an Teleshoppingangeboten

Quelle: Unternehmensangaben, TV-Senderdatenbank der Medienanstalten, www . die-medienanstalten . de, Stand: 
31 . 03 . 2014

➝



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 295

Seit dem Start der ersten Teleshoppingangebote in Deutschland im Jahr 1995 haben sich die 
Teleshoppingsender zu modernen Multichannel-Anbietern999 entwickelt . Mit 7 .000  Beschäftigten 
und einem Umsatz von rund 1,7 Mrd . Euro 2011 (2013: 1,9 Mrd . Euro Umsatz, Prognose Goldmedia) 
ist Deutschland der größte Teleshoppingmarkt in Europa .1000 Dabei stellt das Fernsehen auch 
weiterhin das wichtigste Teleshopping-Medium dar . Jedoch gewinnen das Internet, soziale Netz-
werke, Smart-TVs sowie mobile Apps als Vertriebswege und Kommunikationskanäle zunehmend 
an Bedeutung . Das Marktforschungsunternehmen Goldmedia geht in seiner Studie „The Future of 
TV Shopping – Key trends and market forecasts to 2017 in France, Germany, Italy and the UK“ von 

999 Die Tele shoppinganbieter ver folgen zumeist die Multichannel-Strategie, um die (potentiellen) Konsumenten auf den 
unter schied lichen Kommunika tions- und Ver triebs wegen (Katalog- bzw. Ver sandhandel, Tele shopping, Internet shopping) 
zu er reichen.

1000 Vgl. Goldmedia, Pressemittei lung vom 04. 03. 2013, Tele shopping in Europa weiter auf Wachstums kurs.

Angebot Anbieter/Gesellschafter (Beteiligung in Prozent) Verbreitung

QVC QVC Deutschland Inc .  & Co . KG Kabel, Satellit, 
Terrestrik, IPTV, 
Web-TV

<	 99 QVC International Management LLC  & Co . KG (s . u .)
<	 1 QVC Deutschland GP, Inc .
	 	<	100 QVC International Management LLC  & Co . KG
	 			 <	90 QVC Germany I LLC
	 			 		 <	100 QVC International LLC (s . u .)
	 			 <	10 QVC Germany II LLC
	 			 		 <	100 QVC International LLC
	 			 		 	 	 <	100 QVC, Inc .
	 			 		 	 	 		 <	100 Liberty QVC Holding, LLC
	 			 		 	 	 		 		 <	100 Liberty Interactive LLC
	 			 		 	 	 		 		 		 <	100 Liberty Interactive 
                Corporation

QVC Beauty &  
Style

QVC Deutschland Inc .  & Co . KG
(zu den Gesellschaftern s . o . QVC)

Kabel, Satellit

QVC Plus QVC Deutschland Inc .  & Co . KG
(zu den Gesellschaftern s . o . QVC)

Kabel, Satellit, 
IPTV

sonnenklar . TV Euvia Travel GmbH
<	 100 FTI Touristik GmbH

Kabel, Satellit, 
IPTV, Web-TV

StarParadies ACDM  – AC Distribution  & Marketing GmbH
<	 100 artcom-Gesellschaft für Kommunikation mbH
	 	<	100 Marko Wünsch

Satellit

Türkshop TeleBazaar Marketing GmbH Satellit
<	 100 Güler Balaban

Tabelle  III – 72: Auswahl an Teleshoppingangeboten

Quelle: Unternehmensangaben, TV-Senderdatenbank der Medienanstalten, www . die-medienanstalten . de, Stand: 
31 . 03 . 2014

Sender Umsatz in Mio.  Euro
2008 2009 2010 2011 2012 2013

QVC 654 674 719 770 743 731
HSE24 353 394 441 470 515 551
sonnenklar .TV 164 175 165 k . A . k . A . 193
1-2-3 . tv 88 92 100 100 k . A . k . A .
Channel21 92 k . A . k . A . 60 k . A . k . A .

∑ 1.351 1.335 1.425 1.400 1.258 1.475

Tabelle  III – 73: Umsätze ausgewählter Teleshoppinganbieter

Quelle: Unternehmensangaben

➝
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einem weiteren Wachstum der Branche aus . So wird laut Studie der Umsatz bis 2017 jährlich um 
sechs Prozent auf 2,4  Milliarden Euro wachsen .

Den Teleshoppingmarkt dominieren derzeit fünf Sender: Marktführer ist QVC, gefolgt von 
HSE24, sonnenklar . tv, 1-2-3 . tv und Channel21 . Im Jahr 2013 meldete QVC einen Umsatz von 
731 Mio . Euro und HSE24 erzielte mit 551 Mio . Euro das beste Ergebnis in seiner Firmengeschichte . 
Um ihre Reichweiten auszubauen, strahlen die Teleshoppingsender verstärkt Fensterprogramme 
in Sparten- und Lokal-TV-Programmen aus .1001 So sendet z . B . 1-2-3 . tv ein Shoppingfenster im 
Programm von SAT .1 Gold, sonnenklar . tv wird als Fensterprogramm über N24 sowie diverse Lokal-
sender, wie Potsdam TV, tv .berlin oder center . tv Düsseldorf und Köln, ausgestrahlt .

2.1.7.3 Verflechtungen von Fernsehveranstaltern mit Teleshoppinganbietern

Insgesamt sind nur wenige Teleshoppinganbieter mit bundesweiten privaten Fernsehveranstaltern 
verflochten . Die beiden großen privaten Sendergruppierungen RTL Group S . A . und ProSiebenSat .1 
Media  AG sind im Bereich des Teleshoppings derzeit nicht tätig . Bereits vor einigen Jahren hatte 
sich die RTL-Gruppe von ihren Beteiligungen an den Teleshoppingsendern RTL Shop (nunmehr 
Channel21) und Bietbox sowie die ProSiebenSat .1-Gruppe von sonnenklar . tv getrennt .

Marktführer im Bereich des Teleshoppings ist die QVC Deutschland Inc .  & Co . KG, sie betreibt 
die Einkaufssender QVC, QVC Beauty  & Style sowie QVC Plus . Sämtliche Anteile an der Mutter-
gesellschaft der QVC Deutschland Inc . & Co . KG, der QVC, Inc ., hält die Liberty Interactive Corpora-
tion über Zwischengesellschaften, an der John Malone mit 34 % der Anteile (Stimmrechte)  beteiligt 
ist . Zusammen mit Leslie Malone hält John Malone 27,5 % der Anteile an der Liberty Global  plc ., 
die in Deutschland sämtliche Anteile an der Kabelnetzbetreiberin Unitymedia KabelBW GmbH hält . 
Ferner halten Leslie und John Malone 22 % an der Discovery Communications, Inc ., die an der Dis-
covery Communications Deutschland GmbH & Co . KG, der Veranstalterin der bundesweiten Fernseh-
programme DMAX, TLC, Animal Planet und Discovery Channel, sowie an der Eurosport S . A . S ., 
der Veranstalterin der Programme Eurosport und Eurosport 2, beteiligt ist (vgl . Abbildung III – 69) .

Die Beteiligungsgesellschaft Wellington Partners ist sowohl an einem Fernsehveranstalter als 
auch an einem Teleshoppingsender beteiligt . Über Zwischengesellschaften hält sie 20,34 % der 
Anteile an der 1-2-3 . tv GmbH, die den Teleshoppingkanal 1-2-3. tv betreibt . Anders als die „klassi-
schen“ Teleshoppingsender QVC, HSE24 und Channel21 ist 1-2-3 . tv als interaktiver Teleshopping-
sender konzipiert . Die angebotenen Produkte werden in einem variablen Preismodell verkauft . 
Während der Live-Präsentation haben die Zuschauer die Möglichkeit, Kaufpreisangebote für das 
jeweilige Angebot im Internet, per Telefon oder SMS abzugeben . Wellington Partners ist zudem 
über Zwischengesellschaften mit 55,48 % der Anteile an der adviqo  AG, der Veranstalterin der 
bundesweiten Fernsehspartenprogramme Astro TV und KosmicaTV, beteiligt .

Die AC Distribution  & Marketing GmbH betreibt den Teleshopping-Sender StarParadies, der 
Musik-CDs mit der Spezialisierung auf Schlager und Volksmusik anbietet . Alleingesellschafterin der 
AC Distribution  & Marketing GmbH ist die artcom-Gesellschaft für Kommunikation mbH . Die art-
com-Gesellschaft für Kommunikation mbH ist zudem Alleingesellschafterin der Deutsches Musik 
Fernsehen GmbH  & Co . KG, die das bundesweite Fernsehspartenprogramm Deutsches Musik 
Fernsehen –  mit dem Schwerpunkt auf deutscher Schlager- und Volksmusik sowie deutscher 
Countrymusik  – veranstaltet . Sämtliche Anteile an der artcom-Gesellschaft für Kommunikation 
mbH hält Marko Wünsch .
Die TeleBazaar Marketing GmbH veranstaltet unter dem Namen Türkshop ein Teleshoppingange-
bot, das über den Satelliten Türksat ausgestrahlt wird . Außerdem veranstaltet sie mit Dügün TV 

1001 Vgl. Die Medien anstalten, Jahrbuch 2012/2013, S. 96.
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ein bundesweites überwiegend türkischsprachiges Fernsehspartenprogramm mit Shows, Musik-, 
Magazin- und Beratungssendungen rund um die Themen Hochzeit („Dügün“), Partnerschaft, Ehe 
und Familie . Sämtliche Anteile an der TeleBazaar Marketing GmbH hält Güler Balaban, die zudem 
geschäftsführende Alleingesellschafterin der Sonfilm Marketing Film und TV GmbH ist, die das 
bun desweite deutsch-türkischsprachige Fernsehvollprogramm Türkshow veranstaltet .

2.1.7.4 Fazit

Teleshopping ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden Sparten im Fernsehgeschäft . Seit 
dem Start der ersten Teleshoppingangebote in Deutschland im Jahr 1995 haben sich die Teleshop-
pingsender zu modernen Multichannel-Anbietern entwickelt . Den Markt dominieren QVC, HSE24, 
sonnenklar . tv, 1-2-3 . tv und Channel21 . Die beiden großen privaten Sendergruppierungen RTL 
Group S . A . und ProSiebenSat .1 Media  AG sind im Bereich des Teleshoppings zurzeit nicht tätig .

Der Teleshoppingmarkt in Deutschland ist mit einem Umsatz von rund 1,7  Mrd .  Euro 2011 
(2013: 1,9  Mrd .  Euro Umsatz, Prognose Goldmedia) der größte in Europa .1002 Gemäß einer von 
Goldmedia in Auftrag gegebenen Studie „The Future of TV Shopping  – Key trends and market 
forecasts to 2017 in France, Germany, Italy and the UK“ soll der Umsatz bis 2017 jährlich um sechs 
Prozent auf 2,4  Milliarden Euro wachsen . Das Wachstum resultiert hauptsächlich aus der zuneh-
menden Bedeutung von Internet, sozialen Netzwerken, Smart-TVs sowie mobilen Apps als Ver-
triebswegen und Kommunikationskanälen . Eine Schlüsselrolle spielt in diesem Zusammenhang die 
rasante Verbreitung von mobilen Endgeräten, wie Tablet-PCs und Smartphones . Über Online- und 
Mobile-Bestellungen erzielen die Einkaufssender derzeit etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes und 
erschließen sich dadurch zunehmend auch jüngere Zielgruppen .1003

1002 Vgl. Goldmedia, Pressemittei lung vom 04. 03. 2013, Tele shopping in Europa weiter auf Wachstums kurs.
1003 Vgl. Handels blatt vom 20. 03. 2013, „Wir sind ganz anders als Amazon“.

Abbildung  III – 69: Verflechtungen der QVC Deutschland Inc.  & Co. KG

Quelle: KEK
Stand: 03/2014
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2.2 Vor- und nachgelagerte Märkte

2.2.1 Programmrechte

Das Gebot der Vielfaltsicherung erfordert es, auch die vertikale Verflechtung von Rundfunkveran-
staltern mit Produktionsfirmen und Inhabern von Film- und Sportübertragungsrechten in die 
medienkonzentrationsrechtliche Prüfung mit einzubeziehen .1004 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
sich die öffentliche Meinungsbildung nicht nur auf „Nachrichtensendungen, politische Kommen-
tare, Sendereihen über politische Probleme der Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft“ be-
schränkt, sondern „jedes Rundfunkprogramm durch die Auswahl und Gestaltung der Sendungen 
eine gewisse Tendenz haben (wird)“ .1005 Dazu zählen auch Filme, Fernsehspiele, musikalische Dar-
bietungen und Unterhaltungssendungen .1006 Demnach haben neben Nachrichten- und In forma-
tions sendungen auch Unterhaltungsprogramme, Sport- und Kinderprogramme meinungsbilden-
den Charakter . Dies bringt auch die Begründung zum 3 . Rund funk än derungs staatsvertrag zum 
Ausdruck, wonach u . a . Rechte und Produktion als medienrelevante verwandte Märkte bei der 
Beurteilung, ob gemäß § 26 Abs . 2 Satz  2 RStV vorherrschende Meinungsmacht vermutet wird, 
einzubeziehen sind .

Aus Sicht der Fernsehveranstalter ist der Markt für Programminhalte ein wichtiger Beschaf-
fungsmarkt . Die Attraktivität des Programms ist ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um 
Zuschauer und Werbekunden . Nach einer Untersuchung zu Sparten- und Formattrends im deut-
schen Fernsehen entfiel der größte Anteil des täglichen Fernsehkonsums in den Jahren 2010, 2011 
und 2012 auf fiktionales Programm, gefolgt von Programmen der Genres Information, Unterhal-
tung und Sport (s . Tabelle  III – 74) . Basis der Untersuchung waren 15  Programme: Das Erste/ARD, 
ZDF, sieben Dritte Programme, RTL, SAT .1, ProSieben, kabel eins, RTL  II und VOX, die insgesamt 
81 % der gesamten Fernsehnutzung abbilden .1007 Gemessen am zeitlichen Umfang der einzelnen 
Programmgenres im Rahmen des Gesamtangebots war im Jahr 2012 das Genre Information füh-
rend (46 %) vor Fiction (31 %), Unterhaltung (13 %) und Sport (2 %) . Bei der Nutzung des Program-
mangebots lag dagegen das Genre Fiction (34 %) vor Information (31 %), gefolgt von Unterhaltung 
(18 %) und Sport (7 %) . Der Indexwert, der die Nutzung ins Verhältnis zum Umfang des Angebots 
setzt, zeigt, dass insbesondere das Genre Sport, aber auch Programm der Kategorie Unterhaltung 
überproportional genutzt werden (s . Tabelle  III – 75) . Auch bei fiktionalem Programm überwiegt 
der Nutzungsanteil den zeitlichen Anteil am Gesamtprogramm . Gegenüber der noch im letzten 
Konzentrationsbericht festgestellten kontinuierlichen Verminderung des Anteils von Fiction am 
Gesamtangebot der privaten Sender in den Jahren 1997 bis 2007 ist für die Jahre 2008 bis 2012 
ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen . Sowohl beim Gesamtangebot in den Bereichen Fiction 
und Unterhaltung sowie in der jeweiligen Nutzung ist ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeich-
nen . Angebot und Nutzung der Sparte Information sind seit 2009 leicht rückläufig . In dem Bereich 
Sport ist das Gesamtangebot in den Jahren von 2008 bis 2012 konstant geblieben . Die höheren 
Werte für die Jahre 2008, 2010 und 2012 sind auf sportliche Großereignisse wie die Fußball WM 
2010 und die EM 2008 und 2012 zurückzuführen .

Die Programminhalte werden von den Fernsehveranstaltern selbst als Eigenproduktionen er-
stellt, als Auftragsproduktion bei Produktionsunternehmen oder als Kaufproduktionen (Lizenzpro-
gramme) am Markt erworben . Die Zuordnung zu den Herstellungskategorien ist bisweilen schwie-

1004 Vgl. BVerfGE  95, 163, 173.
1005 BVerfGE  12, S. 205 (260).
1006 BVerfGE  73, S. 118 (152).
1007 Maria Gerhards, Walter Klingler, Sascha Blödorn, Sparten- und Formattrends im deutschen Fernsehen, Media 

Perspektiven 4/2013, S. 202 ff.
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rig . Die folgende Darstellung orientiert sich an der Marktabgrenzung, wie sie in der u . a . im Auftrag 
der Landesmedienanstalten von Prof . Dr . Oliver Castendyk und Prof . Dr . Klaus Goldhammer erstell-
ten „Produzentenstudie 2012“ vorgenommen wurde .1008

Eigenproduktion
Eigenproduktionen sind Produktionen, die der Fernsehsender selbst mit eigenen sachlichen und 
personellen Mitteln herstellt . Die Sender sind somit Filmhersteller im Sinne des § 94 Urhebergesetz 
(UrhG) . Abzugrenzen hiervon sind Produktionen durch Tochterunternehmen eines Fernsehsenders, 
die zur Auftragsproduktion zu zählen sind, da Hersteller i . S . d . § 94 UrhG nicht der Sender, son-
dern das Tochterunternehmen ist . Eigenproduktionen sind nicht Teil des eigentlichen Produktions-
markts, weil ihre Leistungen nicht dem Markt zur Verfügung stehen .1009 Im fiktionalen Bereich hat 
die In house-Produktion an Bedeutung verloren . Abgesehen von der Produktion von Nachrichten 
(ins be sondere bei den öffentlich-rechtlichen Sendern) sind meist nur aktuelle Informationssendun-
gen Eigenproduktionen .1010 Die Produzentenstudie 2012 zählt ebenfalls zu den Eigenproduktionen 

1008 Produzentenstudie 2012, Daten zur Film- und Fernsehwirtschaft in Deutschland 2011/2012, Oliver Castendyk und Klaus 
Goldhammer, VISTAS Verlag, im Folgenden „Produzentenstudie 2012“.

1009 Produzentenstudie 2012, S. 23 und S. 52.
1010 Christian Zabel, Wettbewerb im deutschen TV-Produktionssektor, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden (2009), 

S. 59.

2008 2009 2010 2011 2012

Information 58 60 58 57 54
Sport 11 8 12 9 11
Unterhaltung 26 27 30 32 31
Fiction 54 58 61 61 58
Werbung 13 13 14 14 13
Sonstiges 5 6 6 6 6

Gesamt 166 171 181 178 173

Tabelle  III – 74: Zusammensetzung des täglichen Fernsehkonsums nach Sparten (Zuschauer ab 3  Jahren, 
Sehdauer in Minuten)

Mo . bis So ., 03 .00  Uhr bis 03 .00  Uhr, BRD gesamt, Zuschauer ab drei Jahren; Basis: 15  Programme: Das Erste/ARD, ZDF, 
sieben Dritte Programme, RTL, Sat .1, ProSieben, kabel eins, RTL  II, VOX .
Quelle: Maria Gerhards, Walter Klingler, Sascha Blödorn, Sparten- und Formattrends im deutschen Fernsehen, Media 
Perspektiven 4/2013, S . 202 (205), dort zitierte Quelle: AGF/GfK, pc#tv, TV-Scope (seit 2009), Fernsehpanel (D+EU)

Sparte Angebot Nutzung Index (Nutzung zu Angebot,  
Angebot  = 100)

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Information 48 49 46 46 46 35 35 32 32 31 72 72 69 69 68
Sport 2 2 2 2 2 6 5 7 5 7 314 275 350 280 346
Unterhaltung 10 10 11 12 13 15 16 17 18 18 157 157 149 158 142
Fiction 29 30 31 31 31 33 34 34 34 34 112 114 110 109 109
Werbung 7 7 6 6 6 8 7 8 8 8 105 114 117 120 126
Sonstiges 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 95 98 97 105

Tabelle  III – 75: Spartenangebot und Spartennutzung im deutschen Fernsehen 2008 bis 2012 (in %)

Mo . bis So ., 03 .00  Uhr bis 03 .00  Uhr, BRD gesamt, Zuschauer ab drei Jahren; Basis: 15  Programme: Das Erste/ARD, ZDF, 
sieben Dritte Programme, RTL, SAT .1, ProSieben, kabel eins, RTL  II, VOX .
Quelle: Maria Gerhards, Walter Klingler, Sascha Blödorn, Sparten- und Formattrends im deutschen Fernsehen, Media 
Perspektiven 4/2013, S . 202 (205), dort zitierte Quelle: AGF/GfK, pc#tv, TV-Scope (seit 2009), Fernsehpanel (D+EU)
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die Pro duktionen durch sogenannte „Dienstleister-Produzenten“, die die Sender bei ihren Eigen-
produktionen unterstützen, wie z . B . die Produktion von Sport-Live-Berichten durch Unternehmen 
wie die PLAZAMEDIA GmbH Film und Fernsehproduktion .1011

Auftragsproduktion
Die gängige Produktionsart im Fernsehbereich ist die Auftragsproduktion . 79 % der in der Produ-
zentenstudie 2012 untersuchten Stichproben-Projekte waren Auftragsproduktionen, 19 % Kopro-
duktionen und 2 % Eigenproduktionen .1012 Bei einer Auftragsproduktion liegen die wirtschaftlichen 
Entscheidungen und Risiken beim Auftraggeber . Eine echte Auftragsproduktion ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Auftragnehmer die Filmherstellung als selbständiger Unternehmer in eige-
ner Verantwortung durchführt . Als „unechte“ Auftragsproduktionen zählen auch die Produktions-
formen, die zwar außerhalb des Unternehmens (des Fernsehveranstalters), aber noch innerhalb 
des Konzernzusammenhangs, etwa von einem wirtschaftlich abhängigen Produktionsunterneh-
men, hergestellt werden . Bei TV-Produktionen ist der Auftraggeber in der Regel das Sender-Un-
ternehmen . Bei einer vollfinanzierten Auftragsproduktion werden 100 % der Gesamtherstellungs-
kosten vom Auftraggeber getragen . In der Praxis werden jedoch auch bei einer „vollfinanzierten“ 
Auftragsproduktion häufig nicht sämtliche Kosten abgedeckt . Bei etwa 20 % aller Auftragsproduk-
tionen mussten die Produzenten einen Teil der Produktionskosten selbst tragen . Die Differenz 
zwischen den tatsächlichen Gesamtherstellungskosten und den vom Auftraggeber getragenen 
Kosten werden von den Produzenten durch Abzug von eigenem Gewinn oder Einsparungen bei 
der Produktion aufgefangen, z . T . erhalten sie als Ausgleich Verwertungsrechte oder auch Erlös-
ansprüche aus der Auslands- und Nebenrechteverwertung .1013 Als Nebenrechte im inländischen 
Zweitverwertungsmarkt kommen nach der Erstaustrahlung im Pay-TV und/oder Free-TV die wie-
derholte Fernsehausstrahlung und die Verwertungsstufen Kino, Video/DVD/Blu-Ray sowie Online- 
und mobile Plattformen in Betracht .

In Deutschland herrscht immer noch das Buy-Out-Modell, bei dem der Fernsehveranstalter die 
Produktionskosten übernimmt und dafür sämtliche Verwertungsrechte erhält, vor . Dabei kommt 
die Produzentenstudie 2012 bei der Untersuchung der Rechteverteilung je nach Genre zu unter-
schiedlichen Ergebnissen: Im Bereich der TV-Filme und Magazine/Reportagen/Dokumentationen 
fand keine bzw . kaum eine Rechteteilung statt, im Bereich der TV-Serien und der Unterhaltungs-
formate betrugen die Buy-Outs dagegen nur noch etwa 2/3 der Auftragsproduktionen . Die Studie 
führt dies u . a . auf die steigende Verhandlungsmacht der Produktionsunternehmen nach einer 
erfolgreichen ersten Serien-Staffel und die internationalen Gepflogenheiten im internationalen 
Formathandel im Unterhaltungsbereich zurück .1014 Die öffentlich-rechtlichen Sender erhalten bei 
einem Anteil von 85 % aller in Auftrag gegebenen Produktionen sämtliche Rechte, bei den priva-
ten Sendern sind es 79 % . Beim verbleibenden Anteil aller Auftragsproduktionen der Fernsehsen-
der werden die Rechte zwischen dem Sender und den Produzenten geteilt .1015 Ob die Rechte beim 
Produzenten verbleiben, nur für eine bestimmte Verwertungsform eingeräumt werden, auf den 
Sender unbegrenzt oder für einen bestimmten Zeitraum übergehen, unterliegt in Deutschland 
der Vertragsfreiheit der Geschäftspartner . Sofern allerdings eine Produktion nach dem Filmförde-

1011 Produzentenstudie 2012, S. 20.
1012 Produzentenstudie 2012, S. 116.
1013 Produzentenstudie 2012, S. 117 f.
1014 Produzentenstudie 2012, S. 126.
1015 Produzentenstudie 2012, S. 123 (126, Abbildung  81).
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rungsgesetz gefördert wird, ist die Mittelvergabe an einen Rückfall der Fernsehnutzungsrechte 
nach spätestens sieben Jahren gekoppelt .1016

In Großbritannien und Frankreich wurden dagegen grundlegende Handelsbedingungen („Terms 
of Trade“) im audiovisuellen Produktionssektor gesetzlich verankert, die das Prinzip der grundsätz-
lichen Rechteteilung festlegen . Sender dürfen die TV-Rechte für ihr Territorium nur noch zeitlich 
begrenzt erwerben . Außerdem bleiben die Nebenrechte (DVD, On-Demand, Vermarktung etc .) und 
weitere Rechte wie die Auslandsvertriebsrechte prinzipiell beim Produzenten . Ziel der „Terms of 
Trade“ ist es, die Vielfalt der Inhalteproduktion abzusichern sowie die Dynamik und die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Produktionswirtschaft zu steigern .1017 In Großbritannien 
entwickelte sich die Einführung der „Terms of Trade“ zu einer Erfolgsgeschichte für die unabhän-
gigen Produzenten, Großbritannien avancierte zum größten Formatexporteur der Welt .1018 Ange-
sichts der wachsenden Bedeutung der Online-Plattformen gewinnt auch die Rechteverteilung im 
Hinblick auf die Online- und Auslandsverwertungsrechte an Gewicht .

Koproduktion
Bei einer Koproduktion teilen sich zwei oder mehr Partner die Kosten der Gesamtherstellung, 
häufig ein TV-Sender und der Produzent . Die Koproduktionspartner treffen die wesentlichen or-
ganisatorischen, wirtschaftlichen und inhaltlichen Entscheidungen gemeinsam, dennoch ist es 
möglich, dass ein Koproduzent die Hauptverantwortung und die überwiegende Entscheidungs-
kompetenz trägt . Die Koproduzenten teilen sich die Rechte und erzielten Erfolge . In Deutschland 
sind an Koproduktionen recht häufig Förderinstitutionen der Länder beteiligt, von denen die 
großen Förderinstitutionen in ihren Richtlinien eine Rechteteilung vorschreiben .1019 In der Regel 
werden die TV-Senderechte räumlich und zeitlich beschränkt und die Nebenrechte geteilt . Bei den 
Nebenrechten erhalten die Fernsehsender vor allem die kommerziellen Online-Rechte und die 
Rechte zur Verwertung einzelner Filmausschnitte, während die Produktionsunternehmen häufig 
die Auslandsvertriebsrechte erhalten . Häufig erhalten die TV-Sender auch eine Beteiligung am 
Erlös des Produktionsunternehmens .1020

Kaufproduktion
Eine vierte Form der Gewinnung von Programmrechten stellen Kaufproduktionen dar . Dabei han-
delt es sich um Produktionen, an denen der Fernsehsender Senderechte und ggf . weitere Nut-
zungsrechte erwirbt, ohne ihren Inhalt, ihre Finanzierung und ihre Produktion beeinflussen zu 
können . Dafür lassen sich die Erfolgschancen eines fertigen Produkts besser beurteilen . Es werden 
aber auch Senderechte an noch nicht produzierten Werken, in der Regel im Rahmen sogenannter 
Output-Deals (s . u . Kapitel  III 2 .2 .1 .1 .3) erworben . Insbesondere ausländische Kaufproduktionen 
erscheinen als Substitute für deutsche TV-Produktionen . Dabei handelt es sich vor allem um fik-
tionale Stoffe wie etwa Hollywood-Blockbuster oder US-Serien . Bei Pay-TV-Sendern und bei klei-
neren Sendern (z . B . sixx, kabel eins) stellt diese Lizenzware einen Großteil des Programmangebots 

1016 Vgl. § 25 Abs. 3 Nr. 5 des Filmförderungsgesetzes (FFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 08. 2004, zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. 08. 2013.

1017 Produzentenstudie 2012, S. 124.
1018 Vgl. Steve Hewlett, „Gewinngemeinschaft. Das britische Modell der Produzentenpolitik“, in: Funkkorrespondenz 50/2011.
1019 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 128, mit Verweis auf mehrere solcher Förderinstitutionen in Fußnote  182: Film Fern seh-

fondsBayern, Medienboard Berlin-Brandenburg, MFG Baden-Württemberg, Film- und Medienstiftung NRW, die jeweils 
nur die Dauer der Lizenz vorgeben.

1020 Produzentenstudie 2012, S. 128.
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dar . Der Markt internationaler Kaufproduktionen ist stark konzentriert . Die überwiegende Mehrheit 
der ausgestrahlten Kaufproduktionen stammt von den großen Hollywood-Studios bzw . deren 
TV-Produktionseinheiten . Davon abgesehen verfügen nur wenige TV-Produzenten über ein ver-
gleichbares internationales Vertriebsnetz und Produktportfolio .1021 Bei Premium-Inhalten wie Kino-
produktionen haben die Studios de facto ein Monopol .1022

Tabelle  III – 76 zeigt den Anteil von erstausgestrahlten sowie von kurzfristig wiederholten 
Eigen-/Auftrags-, Koproduktionen und Kaufprogrammen bei den privaten Vollprogrammen RTL, 
RTL  II, VOX, ProSieben, SAT .1, kabel eins und den öffentlich-rechtlichen Programmen ARD (Das 
Erste) und ZDF . Der Anteil an erstausgestrahlten Eigen-/Auftrags- und Koproduktionen hat sich bei 
den untersuchten frei empfangbaren Programmen im Zeitraum von 2008 bis Frühjahr 2013 größ-
tenteils deutlich erhöht . Bei kabel eins und ProSieben sind die Anteile dagegen gesunken . Ein 
besonders starker Rückgang von 33,5 % im Jahr 2008 auf 17,3 % im Frühjahr 2013 ist bei ProSieben 
zu verzeichnen . Sowohl bei ProSieben als auch bei kabel eins ist der Anteil der Kaufproduktionen, 
die als kurzfristige Wiederholung ausgestrahlt werden, stark gestiegen .

Bei den Sendern ProSieben und kabel eins machen erstausgestrahlte Kaufproduktionen den 
größten Anteil des Programms aus . Bei allen untersuchten Sendern, mit Ausnahme von ProSieben 
und (in geringerem Umfang) SAT .1, ist der Anteil von Kaufproduktionen gesunken . Damit setzt sich 
der bereits im Konzentrationsbericht aus dem Jahr 2010 festgestellte Trend zum Bedeutungsverlust 
der Kaufproduktionen langfristig fort .1023 Bei den Programmen RTL, RTL  II, SAT .1 und VOX über-
wiegen die erstausgestrahlten Eigen-, Auftrags und Koproduktionen . Bei RTL und SAT .1 umfasst 
der Anteil in dieser Kategorie etwa die Hälfte des gesamten Programms . Die öffentlich-rechtlichen 
Programme ARD und ZDF haben den insgesamt größten Anteil an erstausgestrahlten Eigen-, 
Auftrags- und Koproduktionen mit über 70 %; Kaufproduktionen sind bei ihnen von geringerer 
Relevanz . Damit gewinnen die Verflechtungen von Fernsehproduzenten und TV-Sendern für die 
Beurteilung der Medienkonzentration an Bedeutung . Im Bereich von Pay-TV oder Pay-per-View-
Diensten sind Kaufproduktionen weiterhin der Hauptbestandteil des gesendeten Programms .

Im Markt der TV-Produktionen ist ein starker Trend zur Internationalisierung und Konsolidie-
rung zu verzeichnen . Durch die Gründung von Tochtergesellschaften in geografisch abgrenzba-
ren  Märkten können Medienunternehmen ihren internationalen Rechtekatalog besser ausnutzen . 
Zudem können lokale Adaptionen von eigenen, international bereits erfolgreichen Formaten an-
geboten werden . Nachdem die RTL-Gruppe über die FremantleMedia bereits seit längerem über 
ein weitverzweigtes Netz von Produktionsgesellschaften mit Aktivitäten in über 22  Ländern ver-
fügt (s . Kapitel  III 1 .2 .1  Bertelsmann/RTL Group), hat auch die ProSiebenSat .1-Gruppe über ihren 
Unternehmenszweig Red Arrow Beteiligungen an Produktionsunternehmen in den USA, Großbri-
tannien, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Norwegen, Israel und Hongkong er-
worben (Kinetic Content, CPL productions, Snowman Productions, Redseven Entertainment, Sultan 
Sushi, July August Productions, NERD TV, Fabrik Entertainment, Endor Productions, Red Arrow 
Entertainment Ltd ., Hard Hat, Left/Right, Half Yard) . Durch Neugründungen und Übernahmen sind 
internationale Medienkonzerne auch im deutschen TV-Produktionsmarkt aktiv: Die zur Twenty-First 
Century Fox, Inc . gehörige Shine Group hat eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet . Die 
Twenty-First Century Fox, Inc . plant, die Shine Group, zu der 26  Produktionsunternehmen in 
12  Ländern zählen, mit den von der Apollo Global Management LLC kontrollierten Produktions-
gruppen Endemol (ca .  90  Produktionsunternehmen in über 30  Ländern) und Core Media (u . a . 

1021 Christian Zabel, (s. Fn. 1010), S. 209; genannt werden dort BBC Worldwide, Granada und Endemol.
1022 Christian Zabel, (s. Fn. 1010), S. 209.
1023 Konzentrationsbericht der KEK, 2010, S. 244.
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Sender Erstsendungen Kurzfristige Wiederholungen Trailer, Werbung, 
Sponsoring etc.

Eigen-/Auftrags- und 
Koproduk tionen

Kaufproduk-
tionen

Eigen-/Auftrags- und 
Koproduk tionen

Kaufproduk-
tionen

RTL 2008 45,2 7,1 18,6 3,6 25,5
2009 49,4 7,4 20,0 4,3 18,9
2010 50,0 7,6 20,1 3,1 19,2
2011 48,9 5,7 24,7 3,2 17,5
2012 48,6 8,9 20,8 2,9 18,8

Fj . 2013 51,0 5,9 21,3 3,6 17,6

RTL  II 2008 18,3 41,4 2,3 10,3 27,7
2009 21,5 36,0 3,7 11,8 27,0
2010 18,8 37,6 5,1 11,1 27,4
2011 21,6 35,9 3,3 13,4 25,8
2012 33,1 31,7 10,7 3,6 19,9

Fj . 2013 39,5 29,5 8,1 8,1 14,5

VOX 2008 31,1 21,6 11,3 16,3 19,7
2009 29,7 23,9 9,0 19,7 17,7
2010 29,1 24,8 9,8 18,1 18,2
2011 35,1 22,7 12,0 12,6 17,6
2012 37,6 13,0 21,3 9,5 18,6

Fj . 2013 43,4 14,6 15,6 9,3 16,9

SAT .1 2008 51,6 8,8 15,8 3,2 20,6
2009 54,7 7,4 13,2 3,1 21,6
2010 51,7 9,2 13,8 4,0 21,3
2011 50,5 8,8 15,3 4,9 20,5
2012 51,9 10,7 9,7 7,0 20,7

Fj . 2013 47,9 9,2 15,0 8,1 19,5

ProSieben 2008 33,5 26,2 11,7 9,5 19,1
2009 30,9 29,3 9,8 11,0 19,0
2010 25,8 30,5 8,5 15,3 19,9
2011 18,6 33,2 8,3 20,4 19,5
2012 17,7 32,1 9,4 20,4 20,4

Fj . 2013 17,3 32,3 10,5 21,0 18,6

kabel eins 2008 20,0 43,2 6,9 8,0 21,9
2009 23,3 37,7 7,0 9,6 22,4
2010 17,2 43,3 5,7 11,5 22,3
2011 15,2 43,5 3,0 16,5 21,8
2012 11,5 40,4 4,8 21,2 22,1

Fj . 2013 18,9 32,6 7,0 22,3 18,6

ARD 2008 66,9 14,4 13,3 0,0 5,4
2009 70,1 13,3 11,6 – 5,0
2010 67,8 16,3 10,7 – 5,2
2011 67,9 13,9 13,4 – 4,8
2012 71,1 10,1 14,3 – 4,5

Fj . 2013 71,5 10,1 13,5 – 4,9

ZDF 2008 69,6 14,0 10,8 1,0 4,6
2009 74,7 8,6 10,8 1,2 4,7
2010 73,9 10,8 10,0 0,9 4,4
2011 76,7 8,8 9,6 0,4 4,5
2012 76,4 8,3 10,1 1,0 4,2

Fj . 2013 77,5 7,9 10,0 1,0 3,6

Tabelle  III – 76: Zusammensetzung des Programms nach Produktionsformen (in %)

Quelle: ALM-Programmberichte 2009 bis 2013: Stichproben: zwei Kalenderwochen pro Jahr, 03:00 Uhr bis 03:00 Uhr, für 
das Jahr 2013 eine Kalenderwoche im Frühjahr (Fj .), 03:00  Uhr bis 03:00  Uhr
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Produzent von „American Idol“) zu fusionieren .1024 Ferner beabsichtigt die Discovery Communica-
tions, Inc ., zusammen mit der Liberty Global plc . die bisher unabhängige britische TV-Produzen-
tengruppe All3Media zu übernehmen .1025 Zur All3Media-Gruppe zählen neben dem deutschen 
Produktionsunternehmen MME achtzehn weitere Produktions- und Distributionsunternehmen in 
Großbritannien, den USA, Neuseeland und den Niederlanden (Apollo20, Bentley Productions, Com-
pany Pictures, IDTV, John Stanley Productions, Lime Pictures, Lion Television, Little Dot Studios, 
Maverick Television, Morocco Junction, North One Television, Objective Productions, Optomen, 
One Potato Two Potato, South Pacific Pictures, Studio Lambert, Zoo Productions, ALL3MEDIA 
AMERICA und ALL3MEDIA International) . Die Warner Bros . Television Group plant die Übernahme 
der Eyeworks-Gruppe (mit Ausnahme der Tochterunternehmen in den USA), die über die Eyeworks 
Germany auch in Deutschland vertreten ist (z . B . „Rach, der Restauranttester“ (RTL), „Wilsberg“ und 
„Marie Brand“ (ZDF)) . Die 15 lokalen Eyeworks-Produktionsunternehmen sind in Europa (neun Un-
ternehmen), den USA, Südamerika, Australien und Neuseeland aktiv . Die Eyeworks-Gruppe soll die 
vorhandenen US-amerikanischen und internationalen Produktionskapazitäten von Warner Bros . 
ergänzen; Warner Bros . wird die gesamten Distributionsaktivitäten der Gruppe übernehmen .1026 
Auch der britische Fernsehkonzern ITV plc . hat seine Produktionsaktivitäten ausgebaut: Seit dem 
Jahr 2013 hat die ITV plc . Beteiligungen an den britischen und US-amerikanischen Unternehmen 
The Garden, High Noon Entertainment, Thinkfactory Media, Big Talk Productions, DiGa Vision und 
Leftfield Entertainment Group erworben .1027 Jüngst beteiligte sich die Talpa Media Group von John 
de Mol mit 49,9 % an der Schwartzkopff TV Productions GmbH („Voice of Germany“, „Sing meinen 
Song“), bis dahin eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Axel Springer SE .1028

2.2.1.1 Fictionrechte

Unter den Begriff der fiktionalen Unterhaltung fallen sowohl für die Kinoausstrahlung produzierte 
und in Fernsehprogrammen nachverwertete Kinofilme (Spielfilme) als auch Fernsehproduktionen, 
die speziell für die Verwendung in Fernsehprogrammen produziert werden (Fernsehfilme, Serien) . 
Eine weitere Segmentierung kann z . B . nach Programmgenres (Action, Krimi, Science Fiction etc .), 
erwarteter Zuschauerattraktivität (Premium-Filme) oder nach den Stufen der Verwertungskette 
(Erstausstrahlung, Wiederholung) oder dem Modus der Verbreitung (Free-TV, Pay-TV) erfolgen .

Produzenten, Rechtehändler und Fernsehsender verfolgen crossmediale Verwertungsstrategien, 
die die Nutzungsrechte für Kino, Video-on-Demand, Verleih und Verkauf von DVD/Blu-Ray, Pay- 
und Free-TV, PC-, Video- und Handy-Spiele, Buch, Tonträger etc . umfassen . Durch die steigende 
Anzahl von digitalen Fernsehsendern und Plattformen wächst auch die Bedeutung der Inhalte-
Anbieter . Auf dem Programmbeschaffungsmarkt treten Produzenten von Kino- und/oder Fernseh-
produktionen, Rechtehändler und z . T . auch Fernsehveranstalter bzw . die mit ihnen verbundenen 
Rechtehandelseinheiten als Anbieter auf . Auf der Nachfrageseite sind Video-On-Demand-Plattfor-
men hinzugekommen, die nicht mehr bloß Teil der Verwertungskette fiktionaler Inhalte sind, 
sondern Inhalte selbst produzieren bzw . im Wege der Auftragsproduktion erstellen lassen, um 
durch exklusive Inhalte ihre Attraktivität zu steigern . Beispiele hierfür sind die für Netflix produ-
zierte Serie „House of Cards“ und die für Amazon von einer Tochtergesellschaft der ProSiebenSat .1 
Media AG produzierte Serie „Bosch“ . Auch Yahoo soll nach Presseberichten vier Comedyserien für 

1024 Vgl. Pressemitteilung der Twenty-First Century Fox, Inc. vom 15. 05. 2014.
1025 Vgl. Pressemitteilung der Discovery Communications, Inc. vom 08. 05. 2014.
1026 Vgl. Pressemitteilung der Warner Bros. vom 11. 02. 2014.
1027 Vgl. Pressemitteilungen unter www.itvplc. com.
1028 Vgl. Pressemitteilung der Talpa Media Group vom 13. 10. 2014 unter www.talpa. tv.
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seinen Videodienst Yahoo Screen in Auftrag gegeben haben .1029 Konkurrenz erwächst den klassi-
schen Fernsehveranstaltern auch durch Online-Video-Plattformen wie YouTube, die zunehmend 
professionell erstellte Inhalte zum Abruf bereitstellen . Die Anbieter von Online-Video-Kanälen 
gehen vermehrt Partnerschaften mit sogenannten Multi-Channel-Networks ein, die die Produkti-
onen unterstützen und die Kanäle bündeln und vermarkten (s . Kapitel  III 2 .1 .5 .6) . Um für die 
Zielgruppe der internet affinen jüngeren Nutzer entsprechende Angebote bereithalten zu können, 
beteiligen sich die großen Medienkonzerne wie Disney (Maker Studios), Comcast (Fullscreen), RTL 
Group (BroadbandTV, Divimore) und ProSiebenSat .1 Media  AG (Collective Digital Studios) zuneh-
mend an Multi-Channel-Networks und Online-Video-Produzenten bzw . gründen in diesem Bereich 
eigene Unternehmen . Auch klassische Filmstudios und TV-Produzenten beteiligen sich an oder 
gründen eigene Multi-Channel-Networks (z . B . beteiligte sich das Studio Dreamworks an Awesome-
nessTV und MCN Big Frame, das TV-Produktionsunternehmen Endemol gründete die Endemol 
beyond GmbH) bzw . suchen die Kooperation mit Online-Video-Produzenten (z . B . Lionsgate mit 
Rocket Jump Studios1030) . Die neuen Channels werden auch als „Talentschmiede“ begriffen, bei 
denen Charaktere und Formate in unmittelbarem Kontakt mit dem Publikum erprobt werden und 
von dort auch in das klassische Fernsehen übernommen werden können . Abgesehen von profes-
sionellen fiktionalen Auftragsproduktionen wie „House of Cards“ für Netflix werden in der Regel 
jedoch derzeit eher TV-Formate in den Bereich des Internets verlängert, als dass Online-Video-
Formate den Weg in das lineare Fernsehen finden .

2.2.1.1.1 Bedeutung fiktionaler Programme für die Fernsehveranstaltung

Den Stellenwert fiktionaler Programme spiegeln Untersuchungen der Programmstruktur der TV- 
Sen der wider . Laut kontinuierlicher Untersuchung der GöfaK Medienforschung für den Programm-
bericht der Landesmedienanstalten (im Folgenden „ALM-Programmbericht“), die die Programm-
strukturen der Sender RTL, RTL  II, VOX, ProSieben, SAT .1, kabel eins und der öffentlich-rechtlichen 
Programme ARD (Das Erste) und ZDF analysiert, überwogen bei allen untersuchten privaten Sen-
dern Programme der Kategorie der fiktionalen Unterhaltung, die hier Kino- und Fernsehfilme, 
TV-Serien, Zeichentrick- und Animationsformate sowie inszenierte Reality-TV-Formate („Scripted-
Reality-TV“) umfasst (s . Tabelle  III – 77) .

Auch die Programmanalyse des IFEM Institut für empirische Medienforschung, Köln, bezüglich 
der Sender RTL, SAT .1, ProSieben, ARD/Das Erste und ZDF, die der Kategorie Fiction nur Spielfilme, 
Fernsehfilme, -Serien und -Reihen (d . h . ohne Kinderprogramme und Scripted-Reality-TV) zuordnet, 

1029 Vgl. Handelsblatt vom 23. 04. 2014, „Red Bull auf allen Kanälen“.
1030 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 22. 04. 2014, „Gegen die Regeln – YouTube-Star Freddie Wong kooperiert mit Filmstudio“.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fj. 2013

RTL 20,0 22,6 29,1 24,8 29,9 37,2 34,8 45,2 43,9
SAT .1 30,4 24,5 37,8 47,2 44,9 48,9 50,5 55,3 57,1
ProSieben 34,1 29,9 29,3 35,6 40,8 47,2 53,6 58,3 53,5
VOX 46,1 38,6 35,4 36,4 40,8 48,2 40,2 43,5 45,7
RTL  II 30,7 32,1 35,5 36,4 35,7 37,0 48,8 47,9 51,5
kabel eins 51,6 49,8 48,5 44,5 42,7 49,7 54,7 63,5 63,0
ARD/Das Erste 34,1 38,0 38,4 37,4 38,5 36,0 36,6 41,1 39,8
ZDF 30,2 28,2 26,3 28,6 26,2 26,6 30,6 38,1 40,4

Tabelle  III – 77: Anteil von fiktionalem Programm am Gesamtprogramm (in %)

Quelle: ALM-Programmberichte 2006–2013
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zeigt, dass die untersuchten Sender – mit Ausnahme von RTL – ihr fiktionales Angebot langfristig 
tendenziell ausgebaut haben . Den größten Anteil von klassischem fiktionalen Programm weist 
ProSieben auf (s . Tabelle  III – 78) . Der geringere Anteil von SAT .1 gegenüber den Ergebnissen des 
ALM-Programmberichts ist vor allem auf die Ausklammerung von Scripted-Reality-Formaten zu-
rückzuführen .

Legt man den ALM-Programmbericht zugrunde, so zeigt sich, dass gescriptete Reality-TV-For-
mate zunehmend an Bedeutung gewinnen (s . Tabelle  III – 79) . Dabei zählt der ALM-Programmbe-
richt Reality-TV-Formate nur dann zum Bereich fiktionaler Unterhaltung, solange sie keinen Show-
Charakter aufweisen und als fiktionalisierte Doku-Soaps, Gerichts- oder Personal-Help-Formate im 
Programmmaterial eindeutig zu identifizieren sind .1031 Insbesondere bei SAT .1 hat sich eine deut-
liche Schwerpunktsetzung auf Scripted-Reality-Formate im Verlauf der letzten Jahre gezeigt . Im 
Jahr 2012 waren im Programmangebot von SAT .1 solche Formate mit einem Anteil von rund 25 % 
der täglichen Sendezeit vertreten, Spiel- und Fernsehfilme sowie Serien mit einem Anteil von 
29,3 % . Im Programmangebot von VOX überwogen im Jahr 2012 Scripted-Reality-Formate die 
klassischen fiktionalen Formate, bei RTL hielten sie sich in etwa die Wage .1032 Dagegen verzichten 
die öffentlich-rechtlichen Fernsehvollprogramme ARD/Das Erste und ZDF vollständig auf fiktiona-
lisierte Doku-Soaps und vergleichbare Reality-Formate .

Unter den klassischen Formaten der fiktionalen Unterhaltung dominieren bei allen im ALM-
Programmbericht untersuchten privaten Veranstaltern Serien, gefolgt von Spielfilmen . Fernsehfilme 
machen lediglich einen geringeren Anteil am Gesamtprogramm aus . Die Programme ProSieben, 

1031 ALM-Programmbericht 2012, S. 38, dort Fn. 15.
1032 ALM-Programmbericht 2013, S. 227.

Sender Gescriptete Doku-Soaps/Gerichts- und Personal-Help-Shows
2010 2011 2012 Fj. 2013

RTL 15,1 16,2 22,7 24,2
RTL  II 2,1 6,7 14,6 16,8
VOX 6,3 7,9 23,7 25,3
SAT .1 25,4 25,6 25,3 32,4
ProSieben – 0,4 0,1 0,2
kabel eins – – 3,7 8,5
ARD – – – –
ZDF – – – –

Tabelle  III – 79: Anteile der Scripted-Reality-Formate am Gesamtprogramm (in %)

Quelle: ALM-Programmberichte 2010 bis 2013, Stichproben: zwei Kalenderwochen pro Jahr, eine Kalenderwoche im 
Frühjahr 2013, 03:00  Uhr bis 03:00  Uhr

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RTL 24,7 23,8 24,8 24,4 25,0 25,0 22,0 21,2 22,3
SAT .1 23,1 24,1 27,3 26,0 30,7 28,0 28,8 29,1 30,1
ProSieben 27,0 28,7 32,1 29,1 37,5 37,0 46,0 50,5 51,1
ARD/Das Erste 28,7 32,2 34,7 36,1 35,4 36,0 34,6 34,7 34,0
ZDF 26,7 30,5 28,6 28,0 26,9 25,0 27,2 28,1 31,4

Tabelle  III – 78: Anteil von fiktionalem Programm am Gesamtprogramm (in %)

Quelle: Udo Michael Krüger, IFEM Institut für empirische Medienforschung, Köln, Profile deutscher Fernsehprogramme – 
Tendenzen in der Angebotsentwicklung, Untersuchungszeitraum: 1 . Januar bis 31 . Dezember, 3 .00  Uhr bis 3 .00  Uhr, in: 
Media Perspektiven 4/2010, 4/2011, 4/2012 und 4/2013 .
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RTL II und kabel eins weisen den höchsten Anteil an Spielfilmen im Progammangebot aus . In den 
öffentlich-rechtlichen Programmen gibt es nach wie vor den insgesamt größten Anteil an Fern-
sehfilmen .1033 Seit Jahren wird die Rangliste der zuschauerstärksten Serien und Fernsehfilmreihen 
von den immer gleichen Marken geprägt: Ganz vorne liegen Ausgaben des „Tatorts“ (Das Erste), 
„Um Himmels Willen“ (Das Erste), „Polizeiruf  110“ (Das Erste) und „Traumschiff“ (ZDF) .

Für die Veranstalter von Pay-TV ist der exklusive Zugang zu attraktiven Programminhalten zu 
wirtschaftlich vertretbaren Konditionen eine entscheidende Voraussetzung, um wettbewerbsfähig 
im deutschen Fernsehmarkt, vorrangig gegenüber Veranstaltern frei empfangbarer Fernsehpro-
gramme, zu sein . Durch die zunehmende Konkurrenz durch Kabelnetzbetreiber, Betreiber von 
IPTV-Plattformen sowie Online-Videotheken steigt die Bedeutung exklusiver Premium-Inhalte weiter . 
Dazu zählen neben exklusiven Live-Sportrechten vor allem hochwertige fiktionale Inhalte . So 
bietet z . B . die Sky-Plattform allein 26 fiktionale Spartenprogramme an .1034

2.2.1.1.2 Produktionsmarkt

Der Fernseh-Produktionsmarkt ist aufgrund zahlreicher Besonderheiten, die in der Natur des Pro-
duktes Fernsehsendung liegen, komplexer als übliche Marktstrukturen . Die TV-Produktion ist ins-
besondere zeitlich in wesentlich geringerem Maße flexibel als andere Produktionskategorien: Die 
Übertragung eines Fußballspiels oder die Produktion einer Live-Show hat nur eine äußerst knappe 
Zeitspanne der möglichen Verwertung . Hinzu kommt eine nur schwer prognostizierbare Nachfrage 
der Konsumenten bei kreativen Produkten, da sich die Vorlieben einer so heterogenen Konsumen-
tengruppe, wie dem Fernsehpublikum, kaum voraussagen lassen . Dieses hohe Vermarktungsrisiko 
versuchen die TV-Sender durch ein breites Repertoire an Angeboten zu kompensieren .1035 Das Maß 
an Unsicherheit und die starke Zeitsensibilität der Produktionen bedingen schließlich eine struk-
turelle Überproduktion von neuen Sendungen, um die Gefahr eines Misserfolges abzumildern .1036 
Einen neuen Weg der Risikominimierung hat der Konzern Amazon für Auftragsproduktionen im 

1033 Gerhards/Klingler/Blödorn, (s. Fn. 1007), S. 202 (211).
1034 Ohne Kinderprogramme handelt es sich hierbei um die Programme Sat.1 emotions, AXN, TNT Film, TNT Serie, kabel 

eins CLASSICS, Kinowelt TV, Romance TV, RTL Crime, 13th Street, SyFy Channel, Universal Channel, Fox Channel, Passion, 
Heimatkanal, beate-uhse. tv, Sky Krimi, Sky Cinema, Sky Cinema + 1, Sky Cinema + 24, Sky Atlantic, Sky Action, Sky 
Comedy, Sky Emotion, Sky Nostalgie, Sky Hits und MGM. Daneben bieten einige Kanäle ein gemischtes Programm, 
z. B. ProSiebenFun, TNT Glitz.

1035 Christian Zabel, (s. Fn. 1010), S. 41.
1036 Christian Zabel, (s. Fn. 1010), S. 104.

Sender Klassische Formate der fiktionalen Fernsehunterhaltung
Kinospielfilme Fernsehfilme Fernsehserien

 
2009

 
2010

 
2011

 
2012

Fj. 
2013

 
2009

 
2010

 
2011

 
2012

Fj. 
2013

 
2009

 
2010

 
2011

 
2012

Fj.
2013

RTL 4,5 4,7 2,8 2,4 3,2 0,7 0,4 0,3 – – 23,3 17,0 15,0 19,4 16,5
RTL  II 13,9 18,0 17,9 18,9 16,1 3,0 1,3 2,9 1,3 4,4 18,8 15,6 21,0 9,1 11,7
VOX 5,8 5,1 5,7 7,1 3,4 1,7 0,8 0,4 0,7 0,9 33,3 36,0 26,2 12,0 16,1
SAT .1 5,4 8,0 7,5 7,8 10,8 3,8 1,4 3,5 2,3 0,9 18,2 12,3 10,3 12,0 8,8
ProSieben 18,3 16,6 18,3 15,0 13,7 3,6 3,4 2,6 4,3 0,8 17,8 23,8 30,9 32,2 34,5
kabel eins 11,2 12,5 14,6 16,4 16,7 1,7 2,4 1,7 3,4 0,8 29,8 34,8 38,4 36,3 35,8
ARD 14 14,7 12,3 11,3 8,3 9,6 8,4 8,8 11,9 11,3 16,8 15,7 17,4 16,5 20,2
ZDF 6,0 7,6 6,5 8,5 9,0 7,9 4,3 7,9 5,9 6,1 13,3 15,2 17,0 20,7 21,8

Tabelle  III – 80: Anteile der klassischen fiktionalen Formate am Gesamtprogramm (in %)

Quelle: ALM-Programmberichte 2009 bis 2013, Stichproben: zwei Kalenderwochen pro Jahr, eine Kalenderwoche im 
Frühjahr 2013, 03:00  Uhr bis 03:00  Uhr
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Rahmen seines Video-On-Demand-Angebots Amazon Prime Instant Video beschritten: Danach 
wird zunächst ein für Amazon produzierter Pilotfilm für eine Serie den Kunden auf der Plattform 
angeboten . Das etablierte Kundenbewertungssystem ermöglicht es Amazon, die Erfolgschancen 
der Serie einzuschätzen . Je nach Kundenresonanz wird sodann über die Herstellung weiterer 
Episoden entschieden . Auf diese Weise sind u . a . bereits die Comedy-Serien „Alpha House“ und 
„Betas“ in Produktion gegangen, das ProSiebenSat .1-Tochterunternehmen Red Arrow Entertain-
ment produziert derzeit die Krimiserie „Bosch“ für Amazon .

Da grundsätzlich die Gefahr des vollständigen Scheiterns einer TV-Produktion wesentlich 
größer ist als in anderen Produktionsbranchen, müssen die Gewinnmargen im TV-Produktions-
geschäft in der Regel höher als bei anderen Produktionsbranchen ausfallen, um die vielseitigen 
Risiken ausgleichen zu können . Laut Produzentenstudie 2012 schrieb im Jahr 2011 jeder sechste 
TV-Produzent Verluste . Die Entwicklung der Gewinnmargen in den Jahren zwischen 2002 und 2011 
verlief für 58 % der TV-Produktionsunternehmen negativ, dabei waren große und kleine, sender-
verflochtene und nicht-verflochtene Unternehmen gleichermaßen betroffen . Nach dem Einbruch 
des Werbemarktes im Jahr 2008 haben die Sender die Herstellungsbudgets gekürzt und es wurde 
vermehrt auf kostengünstigere Formate gesetzt .1037

Die Autoren der Produzentenstudie 2012 haben das Gesamtvolumen der TV-Produktion auf 
Basis der Sendeleistung der untersuchten Sendergruppen (ARD/Das Erste und dritte Programme, 
ZDF, ProSiebenSat .1-Gruppe (ohne den Sender sixx) und die RTL-Gruppe (ohne Super RTL)) in einer 
Beispielwoche aus dem November 2011 hochgerechnet . Danach lag das Volumen der 2011 erstaus-
gestrahlten Auftragsproduktionen bei 765 .200  Minuten .1038 Die ProSiebenSat .1-Sendergruppe ist 
dabei mit einem Volumen von 236 .700  Minuten am Gesamtvolumen der Auftragsproduktionen 
mit knapp 31 % der größte Auftraggeber, gefolgt von der RTL-Gruppe mit einem Volumen von 
171 .000 Minuten, d . h . einem Anteil von rund 22 % . Das insgesamt von den privaten Sendergrup-
pen ProSiebenSat .1 Media AG und der RTL-Gruppe in Auftrag gegebene Volumen (53 %) überstieg 
das der öffentlich-rechtlichen Sender (47 %) . Dies liegt insbesondere darin begründet, dass die 
privaten Sendergruppen Information- und Infotainment-Formate bei dritten Unternehmen in Auf-
trag geben, wohingegen die öffentlich-rechtlichen Sender diese eigenproduzieren .

Betrachtet man dagegen die Aufteilung des Umsatzvolumens der TV-Produzenten für das Jahr 
2011 je nach Auftraggeber, so gehen 62 % der Umsätze auf die öffentlich-rechtlichen Sender und 
nur 38 % auf die privaten TV-Sender zurück . Demnach lassen die öffentlich-rechtlichen Sender im 
Durchschnitt eher kürzere Formate zu höheren Produktionsbudgets in Auftrag geben, während 
die privaten Sender im Durchschnitt günstigere Formate produzieren lassen .1039 Dies entspricht 
dem eingangs dargestellten Befund, dass seit 2010 der Anteil an Scripted-Reality-Formaten bei 
den privaten Sendern stetig wächst . An der Gegenüberstellung der Verteilung des Gesamtoutputs 
und des Gesamtumsatzes zeigt sich, dass Minutenvolumina der einzelnen Produktionsunterneh-
men keinen zuverlässigen Aufschluss über die Umsatzvolumina geben, da die Unterschiede im 
Herstellungsaufwand nach Genre und Format variieren . Besonders stark ist der Unterschied zwi-
schen kostenintensiven Filmproduktionen oder hochwertigen Primetime-Serien und einfachen 
Unterhaltungsformaten wie Daily Soaps und insbesondere Scripted-Reality-Formaten, die günstig 
in der Produktion sind, aber dennoch ein hohes Produktionsvolumen bewirken .1040 Laut Produ-
zentenstudie 2012 liegt der durchschnittliche Minutenpreis für einen TV-Film mit 15 .512 Euro deut-

1037 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 44 ff.
1038 Die Untersuchung Fernseh- und Filmproduktion 2009 und 2010 von Horst Röper, FORMATT-Institut, Media Perspektiven 

9/2012, S. 445 f., geht von einem Produktionsvolumen von 725.000 Minuten aus. Sie erfasst jedoch keine Nachrichten- 
und tagesaktuellen Magazine. Dadurch reduzierte sich das Produktionskontingent um rund 50.000  Min.

1039 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 55 ff.
1040 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 55 ff.
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lich vor TV-Serien (9 .469 Euro), Unterhaltung (2 .515 Euro) und Magazin/Dokumentation/Reportage 
(2 .170 Euro) .1041

Der Film- und Fernsehproduktionsmarkt in Deutschland ist von einer Vielzahl von Anbietern 
geprägt und mithin sehr kleinteilig strukturiert . Studien belegen jedoch, dass einige wenige Un-
ternehmen einen Großteil der Produktionsumsätze und des Produktionsvolumens auf sich ver-
einigen .

Produktionsumsätze
Die Produzentenstudie 2012 hat für das Jahr 2011 600 aktive TV-Produktionsunternehmen identi-
fiziert, die einen Mindestumsatz von 150 .000 Euro mit audiovisuellen Produktionen für das Fern-
sehen erwirtschaftet haben . Daneben sind in diesem Bereich eine Vielzahl von Unternehmen bzw . 
Unternehmern aktiv, die unterhalb dieser Umsatzgrenze liegen und die als freie Mitarbeiter ange-
sehen werden .1042 Der Branchenumsatz kann aufgrund der defizitären Datengrundlage nur ge-
schätzt werden . Die Produzentenstudie 2012 geht für das Jahr 2011 von einem Gesamtumsatz im 
Bereich der klassischen TV-Produktion, d . h . ohne Dienstleister, die Sender bei der Eigenproduktion 
unterstützen, und freie Mitarbeiter, die Kurzbeiträge liefern (insbesondere sogenannte „EB-Teams“), 
von 1,82  Mrd .  Euro aus .

Tabelle  III – 81 gibt eine Rangfolge der umsatzstärksten TV-Produktionsunternehmen im Jahr 
2011 (z . T . 2010/2011) wieder, die Ergebnis von Recherchen, Befragungen, Schätzungen und Hoch-
rechnungen auf Basis der Minutenpreise und des ermittelten Produktionsvolumens im Rahmen 
der Produzentenstudie 2012 ist .1043 Dafür wurden reine Produktionsumsätze ohne Berücksichtigung 
der Umsätze in vor- und nachgelagerten Märkten (z . B . Technik, Verleih etc .) auf Konzernebene 
berechnet .1044 Nicht weiter differenziert wurden die Umsätze jedoch nach TV-Produktionen und 

1041 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 97.
1042 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 26.
1043 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 67 ff.
1044 Dabei wurden die Umsätze der Tochterunternehmen im Wege der gewichteten Umsatzzurechnung gemäß der Be-

teiligungshöhe auf das Mutterunternehmen angerechnet  – ohne die Berücksichtigung von Minderbeteiligungen.

Unternehmen mit TV-Sender  
verflochten

Produktionsumsatz 
in Mio.  Euro

Anteil am Gesamtumsatz 
der Produktions-

unternehmen1)

1 UFA Film  & TV Produktion GmbH   + 300,0 > 12,3 %
2 Constantin Film  AG   + 179,0 >  7,4 %
3 Studio Hamburg GmbH   + 160,0 >  6,6 %
4 Bavaria Film GmbH   + 135,8 >  5,6 %
5 ZDF Enterprises GmbH   + 120,0 >  4,9 %
6 Brainpool TV GmbH – 92,4 >  3,8 %
7 MME Moviement  AG – 91,0 >  3,7 %
8 Endemol Deutschland Holding GmbH – 86,0 >  3,5 %
9 ITV Studios Germany GmbH – 65,0 >  2,7 %

10 Neue Deutsche Filmgesellschaft mbH – 55,0 >  2,3 %

1)  Der Gesamtumsatz der TV- und Kinofilmproduzenten wurde auf der Basis von Konzernumsätzen bestimmt, die Umsätze der 
zehn größten Produktionsunternehmen auf Basis der reinen Produktionsumsätze. Daher bezeichnet der hier berechnete Marktanteil 
einen Mindestwert.

Tabelle III – 81: Die umsatzstärksten Produktionsunternehmen 2011 nach Produktionsumsatz (TV- und Kino-
filmproduktion)

Quelle: Produzentenstudie 2012, S . 68, eigene Berechnungen
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Kinofilmproduktionen sowie nach fiktionalen und nicht-fiktionalen Inhalten . Einbezogen wurden 
somit auch die Umsätze eines der größten deutschen Kinofilmproduzenten Constantin Film  AG 
sowie die Umsätze von Endemol und Brainpool, die vornehmlich nicht-fiktionale Unterhaltungs-
formate produzieren . Nach diesem Ranking nimmt die der RTL-Gruppe zuzurechnende UFA Film & 
TV Produktion GmbH1045 mit ca .  300  Mio .  Euro Umsatz im Jahr 2011 eine Spitzenposition ein . 
Es  folgen mit deutlichem Abstand die Constantin Film  AG mit einem Produktionsumsatz von 
179  Mio .  Euro und die Studio Hamburg GmbH mit einem Produktionsumsatz von 160  Mio .  Euro . 
Die zehn in Tabelle  III – 81 aufgeführten umsatzstärksten Produktionsunternehmen vereinen zu-
sammengenommen mindestens 53 % des Gesamtumsatzes 2011 der „klassischen Produzenten“, 
d . h . der TV- und Kinofilmproduktionen, auf sich . Der Gesamtumsatz der Branche war dabei auf 
Grundlage von Konzernumsätzen, nicht von reinen Produktionsumsätzen ermittelt worden .1046 Der 
Marktanteil der zehn größten Produktionsunternehmen an einem reinen  Produktionsgesamt umsatz 
wäre entsprechend höher . Die in Tabelle  III – 81 berechneten Marktanteile spiegeln daher nur eine 
ungefähre Größenordnung wider .

Produktionsvolumen
Die Konzentration im TV-Produktionsmarkt gemessen am Produktionsvolumen untersuchte das 
FORMATT-Institut zuletzt in seiner Studie für die Jahre 2009 und 2010 (s . Tabelle  III – 82) .1047 Die 
Untersuchung erfasst sämtliche Fernsehproduktionen mit einer Länge von 15  Minuten, die für 
deutsche Fernsehprogramme von Unternehmen mit Firmensitz in Deutschland hergestellt und als 
eigenständige Sendungen ausgestrahlt wurden . Ausgeschlossen wurden tagesaktuelle Sendungen 
und Nachrichten, die Produktion von Kinofilmen ist gesondert erfasst . Auch unter diesem metho-
dischen Untersuchungsansatz ist die UFA-Gruppe mit Abstand das größte deutsche Produktions-
unternehmen . Ihr Anteil am gesamten Produktionsvolumen 2010 liegt bei 8, 4 % . Es folgen die 
Studio Hamburg GmbH (4,4 %) und MME (4,2 %) . Auf dem vierten Rang liegt hier die Janus TV 
GmbH, die nicht zu den umsatzstärksten Unternehmen der Tabelle  III – 81 zählt . Sie produziert 
schwerpunktmäßig Magazine, Reportagen und Doku-Soaps (u . a . „Abenteuer Leben“ (kabel eins), 
„24 Stunden“ (SAT .1), „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“ (RTL II)) . Das bei den Umsätzen im Bereich 
der TV- und Kinofilmproduktion zweitgrößte Unternehmen Constantin Film AG belegt im Hinblick 
auf ihr TV-Produktionsvolumen Rang  10 . Das FORMATT-Institut geht für das Jahr 2010 von einem 
Produktionsvolumen von insgesamt 723 .400  Minuten aus .

Tabelle  III – 83 zeigt die Entwicklung der Konzentrationswerte gemessen anhand der Anteile am 
Gesamtproduktionsvolumen der größten Unternehmen . Nachdem im Jahr 2006 die zehn größten 
Produktionsunternehmen mit einem Marktanteil am gesamten Produktionsvolumen von über 
51,2 % ihren Höchstwert erreicht hatten, sind die Anteile in der Folgezeit kontinuierlich gefallen 
und lagen 2010 bei knapp 40 % .

Aus Sicht der Produktionsbranche hat sich die Auftragslage durch die beiden großen Privat-
sender, RTL und SAT .1, seit 2008 negativ entwickelt, die öffentlich-rechtlichen Programme ARD und 
ZDF sind im Hinblick auf das Auftragsvolumen gewichtiger geworden .1048

Hinzu kommt, dass die etablierten Sender verstärkter Konkurrenz durch neue TV-Sender auf 
dem deutschen bundesweiten Fernsehmarkt ausgesetzt sind . Insbesondere Sender, die von großen 

1045 Die UFA Film  & TV Produktion GmbH firmiert seit 2013 als UFA GmbH.
1046 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 69.
1047 „Fernseh- und Filmproduktion 2009 und 2010“, Horst Röper, FORMATT-Institut, Media Perspektiven 9/2012, S. 445 f., und 

„Film- und Fernsehproduktion in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern 2009 und 2010“ im 
Auftrag der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien NRW, Juni  2012, veröffentlicht unter www.
mbem.nrw.de/medien/medienwirtschaft/film-und-fernsehen. html.

1048 Horst Röper, (s. Fn. 1047), S. 455. Dabei ist zu beachten, dass in dieser Studie erstmals die tagesaktuellen Magazine nicht 
mit einbezogen wurden.
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US-Konzernen im Zuge ihrer Internationalisierungsstrategien auch auf dem deutschen Markt eta-
bliert werden, beziehen überwiegend Sendeformate aus den Programmarchiven der Mutter-
konzerne und verzichten damit weitgehend auf die Auftragsproduktionen bei deutschen Pro-
duktionsfirmen . Diese Entwicklung ist auch bei einer Vielzahl kleiner Spartensender deutscher 
Rundfunkveranstalter zu verzeichnen . So strahlen die Sender SAT .1 Comedy, sixx und die Sparten-
programme der RTL-Gruppe kaum Neuproduktionen aus oder lassen Neuproduktionen als Eigen-
produktionen herstellen .1049

Eine Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der zehn umsatzstärksten Produktionsunter-
nehmen und Beispiele der von ihnen produzierten Formate gibt Tabelle  III – 84 .

1049 Horst Röper, (s. Fn. 1047), S. 455 f.

Unternehmen mit TV-Sender 
 verflochten

Produktions volumen 
2010 in Min.

Anteil am gesamten 
Produktionsvolumen

Rang
2010 2009 2008

UFA/RTL-Gruppe + 60 .900 8,4 % 1 1 1
Studio Hamburg + 32 .000 4,4 % 2 3 5
MME – 30 .500 4,2 % 3 2 3
Janus TV GmbH – 30 .000 4,1 % 4 4 2
Endemol Deutschland – 26 .800 3,7 % 5 16 10
Bavaria Film + 23 .200 3,2 % 6 8 8
ITV Studios – 21 .900 3,0 % 7 5 7
ZDF Enterprises + 21 .500 3,0 % 8 7 12
Holtzbrinck + 21 .200 2,9 % 9 11 –
Constantin Film + 19 .400 2,7 % 10 6 4
Spiegel TV + 19 .400 2,7 % 11 10 6
Fandango Film – 17 .200 2,4 % 12 13 18
Drefa-Gruppe + 15 .000 2,1 % 13 – –
Brainpool TV – 14 .900 2,1 % 14 14 17
ProSiebenSat .1 + 14 .100 1,9 % 15 12 11
Cine Plus – 13 .000 1,8 % 16 15 13
Axel Springer  AG –* 11 .500 1,6 % 17 9 9
Encanto Film – 11 .200 1,5 % 18 19 –
Eyeworks – 8 .100 1,1 % 19 18 –
I  &  U Information – 7 .900 1,1 % 20 17 19
Tresor TV – 5 .500 0,8 % – 20 15
Buchheit-Gruppe – 4 .200 0,6 % – – 14
Rest ARD-Produktions - 
  unternehmen + 4 .500 0,6 % – – 16

Spin TV – 2 .500 0,3 % – – 20

*  Die Beteiligung an der Veranstalterin von N24 wurde erst im Jahr 2014 erworben (vgl. Beschluss der KEK vom 11. 02. 2014, Az.: 
KEK  767)

Tabelle  III – 82: Rangfolge der Produktionsunternehmen gemessen am TV-Produktionsvolumen

Quelle: Horst Röper, FORMATT-Institut, Media Perspektiven 9/2012, 445 (449)

Produktionsunternehmen Anteil am gesamten Produktionsvolumen in %
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

die 3 größten 23,9 21,2 24,4 24,8 27,8 24,5 24,0 20,0 17,0
die 5 größten 30,3 29,0 32,8 36,3 36,1 32,9 32,3 29,0 24,9
die 10 größten 41,1 44,2 46,1 50,4 51,2 46,4 46,8 44,8 39,7

Tabelle  III – 83: Anteil der größten Produktionsunternehmen am gesamten Produktionsvolumen

Quelle: Produktionsstudie 2009 und 2010, FORMATT-Institut, Dortmund Juni  2012, S . 36, Tabelle  2/7
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Verflechtungen von TV-Sendern mit Produktionsunternehmen
Verflechtungen von Produktionsunternehmen und Fernsehsendern und Konzentrationsentwick-
lungen im Markt der TV-Auftragsproduktion sind im Hinblick auf die Sicherung der Meinungs-
vielfalt relevant . Auswirkungen der Konzentration im Produktionsbereich auf die inhaltliche Pro-
grammvielfalt sind empirisch schwer feststellbar . Es besteht jedoch Anlass zu der Vermutung, dass 
Meinungsmacht sich leichter entwickeln kann, wenn Programmveranstalter und Programmprodu-
zent identisch sind .1050 Die Absatzchancen unabhängiger Produzenten werden geringer, je stärker 
die Fernsehveranstalter durch Rückwärtsintegration mit der Produktionsebene verbunden sind . 
Für Fernsehveranstalter bietet eine solche Verbindung u . a . den Vorteil einer Verringerung des 
Beschaffungsrisikos für attraktive Programme sowie der Senkung von Transaktionskosten, weil die 
im Fall einer unsicheren Beschaffungssituation entstehenden Informations- und Verhandlungskos-
ten entfallen . Zahlreiche Programmrechte werden daher unmittelbar innerhalb der Medienkon-
zerne verwertet . Die vertikal integrierten Sender können von der Programmbibliothek der zu ihrer 
Unternehmensgruppe gehörigen Produktions- und Rechtehandelsunternehmen profitieren . Der 
deutsche Fernsehmarkt ist durch ein hohes Maß an vertikaler Integration zwischen der Ebene der 
Programmproduktion und Programmveranstaltung gekennzeichnet .

Nach den Feststellungen der Produzentenstudie 2012 waren nur 15 % aller TV-Produzenten 
wirtschaftlich mit TV-Sendern verbunden .1051 Wenn man aber die nach dieser Untersuchung zehn 
umsatzstärksten Produktionsunternehmen (s . o . Tabelle  III – 81) nach ihren Beteiligungsstrukturen 
in senderabhängige und -unabhängige Produktionsunternehmen unterteilt, so zeigt sich, dass die 
fünf umsatzstärksten Produktionsunternehmen jeweils mit Fernsehsendern verflochten sind: die 
UFA-Gruppe (Sender der RTL Group), die Constantin Film  AG (Sport1),1052 die Studio Hamburg 
GmbH (NDR), die Bavaria Film GmbH (MDR, WDR, SWR, BR) und die ZDF Enterprises GmbH 
(ZDF) .1053 Diese fünf Unternehmen erwirtschafteten 70 % des Gesamtumsatzes der zehn umsatz-
stärksten Produktionsunternehmen .1054 Es zeigt sich somit, dass die senderverflochtenen Unter-
nehmen wirtschaftlich deutlich im Vorteil sind .

Dabei produzieren die mit TV-Sendern verflochtenen Produktionsunternehmen auch in größe-
rem Umfang für externe Sender: Nur 21 % des gesamten Auftragsproduktionsvolumens des Jahres 
2011 wurden von Produktionsunternehmen für die jeweils mit ihnen verflochtenen TV-Sender 
hergestellt .1055 Bei ARD und ZDF wurde jeweils etwa ein Drittel der Auftragsproduktion von ver-
flochtenen Unternehmen hergestellt . Bei der RTL-Gruppe gingen 29 % der Auftragsproduktionen 
auf verflochtene Unternehmen zurück, bei der ProSiebenSat .1 Media AG lediglich 5 % .1056 Aus der 
Perspektive der Produktionsunternehmen sind jedoch Hauptkunden die mit ihnen verflochtenen 

1050 Von dieser Vermutung ging eine vergleichende Studie im Auftrag der LfM aus (Andrea Koenen/Helga Schmid/Runar 
Woldt, Situation unabhängiger Produzenten in Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden, Expertise des EIM im 
Auftrag der LfR, LfR-Dokumentation Band  14). Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass in einzelnen Bereichen, z. B. 
Kultur, Dokumentation und so genannten Minderheitsthemen, gerade die unabhängigen Produktionsunternehmen 
originäre und innovative Beiträge leisten.

1051 Erfasst wurden dabei Kapitalbeteiligungen ab 10 %; vgl. Produzentenstudie 2012, S. 70.
1052 Zwar besteht über die Constantin Medien AG formal eine Verflechtung mit der Sport1 GmbH; diese veranstaltet jedoch 

nur Sportspartenprogramme und bietet keine Abspielmöglichkeiten für fiktionale Inhalte.
1053 Das Produktionsunternehmen ITV Studios wird nicht zu den verflochtenen Unternehmen gezählt, da es nur mit dem 

britischen Sender ITV und nicht mit deutschen Fernsehsendern verflochten ist; vgl. Produzentenstudie 2012, S. 69, 
Fn. 89.

1054 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 69.
1055 Die Produzentenstudie 2012 bezeichnet nur die Produktionen für die derselben Gruppe zugehörigen Sender als 

„abhängige Produktionen“ („relativer Abhängigkeitsbegriff“). Die Produktionsstudie des FORMATT-Instituts zählt dagegen 
zu den Produktionen von senderabhängigen Unternehmen auch solche, die für einen nicht zur eigenen Sendergruppe 
gehörigen Sender hergestellt wurden („absoluter Unabhängigkeitsbegriff“); vgl. Produzentenstudie 2012, S. 59, Fn. 73 
und 74.

1056 Produzentenstudie 2012, S. 60 ff.
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Sender: 57 % ihres Umsatzes haben die verflochtenen TV-Produzenten im Durchschnitt mit Auf-
tragsproduktionen für die jeweils mit ihnen verbundenen Sender erzielt .

Diese Abhängigkeit von einem Hauptkunden besteht im Produktionsmarkt ganz allgemein: 
Mehr als die Hälfte der Produktionsumsätze haben die Unternehmen im Durchschnitt mit lediglich 
einem TV-Sender gemacht .1057 Dies kann als Indikator für eine starke Abhängigkeit der TV-Produ-
zenten von den Fernsehveranstaltern dienen . Da eine Vielzahl von Produzenten einer relativ ge-
ringen Zahl von Sendern gegenübersteht, können dauerhafte, stabile Kundenbeziehungen die 
Marktstellung der Produzenten sichern . Der Markteintritt neuer Produktionsunternehmen wird 
durch bereits bestehende enge Verbindungen eher behindert .

Seit Beginn der Langzeituntersuchung durch die FORMATT-Studie haben die mit einzelnen 
Sender-Unternehmen verflochtenen Produktionsbetriebe, die sogenannten abhängigen Betriebe, 
stets ein deutlich höheres Produktionsvolumen ausgewiesen als die unabhängigen Betriebe . Als 
senderabhängige Unternehmen gelten hierbei Tochter- und Beteiligungsunternehmen ab einer 
Beteiligungshöhe von 25 % . Gleiches gilt wiederum für deren Beteiligungs- und Tochterunter-
nehmen . Wesentliche Eigner eines Senders, d . h . mindestens zu 25 % an den Sendern Beteiligte, 
werden in der Vorgehensweise wie Sender behandelt . Die Anzahl der abhängigen Betriebe ist 
dabei vergleichsweise klein: Im Jahr 2010 machten sie gerade einmal 10,8 % der gesamten Branche 
aus . Ihr Anteil am jährlichen Gesamtproduktionsvolumen ist jedoch wesentlich größer . 2010 gingen 
36,7 % des Produktionsvolumens auf senderabhängige Betriebe zurück, sie erzielen ein fast fünf-
mal so hohes durchschnittliches Produktionsvolumen wie die unabhängigen Unternehmen: Wäh-
rend das durchschnittliche Jahresvolumen der verbundenen Betriebe 2010 bei 3 .157  Minuten lag, 
kamen die unverbundenen Betriebe lediglich auf 660  Minuten . Dies legt den Schluss nahe, dass 
die mit Sendern verbundenen Unternehmen bei der Auftragsvergabe bevorzugt werden . Nach-
dem der Anteil senderabhängiger Produzenten in den Jahren 2001 und 2002 sogar 50 % des 
Gesamtvolumens erreicht hatte, ist die Entwicklung tendenziell rückläufig (s . Tabelle  III – 85) .1058

Seltener als die Gründung von Produktionsunternehmen oder Rechtehandelseinheiten durch 
einen Fernsehsender ist die vertikale Vorwärtsintegration, bei der Produzenten durch Beteiligung 

1057 Vgl. Produzentenstudie 2012, S. 70.
1058 Vgl. Horst Röper, FORMATT-Institut, Fernseh- und Filmproduktion 2009 und 2010, Media Perspektiven 9/2012, S. 446 f.

Jahr Gesamtzahl 
der Produk-

tions-
betriebe

abhängige Unternehmen unabhängige Unternehmen
Anteil an der 
Summe aller 
Produktions-
unternehmen  

in %

Anteil am  
gesamten 

Produktions-
volumen  

in %

Jahrespro-
duktion pro 

Betrieb in  
Minuten

Anteil an der 
Summe aller 
Produktions-
unternehmen 

in %

Anteil am 
 gesamten 

Produk tions-
volumen in %

Jahres-
produktion 
pro Betrieb  
in  Minuten

2001 750 15,3 53,3 3 .330 84,7 46,7 529
2002 738 14,6 49,9 3 .236 85,4 50,1 556
2003 808 10,8 32,0 2 .570 89,2 68,0 657
2004 741 11,3 33,8 2 .924 88,7 66,2 732
2005 703 12,3 36,5 2 .913 87,7 63,5 687
2006 676 10,5 35,5 3 .586 89,5 64,5 765
2007 584 13,9 38,9 3 .949 86,1 61,1 1 .000
2008 564 15,2 36,5 3 .399 84,8 63,5 1 .060
2009 740 13,1 40,1 3 .000 86,9 59,9 676
2010 778 10,8 36,7 3 .157 89,2 63,3 660

Tabelle  III – 85: Produktionsvolumen abhängiger und unabhängiger Unternehmen

Quelle: Horst Röper, FORMATT-Institut, Fernseh- und Filmproduktion 2009 und 2010, Media Perspektiven 9/2012, S . 447
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an einem Fernsehsender versuchen, ihre Marktmacht mit Hilfe eigener Abspielkanäle zu festigen 
und ihr Dispositions- und Erfolgsrisiko zu mindern . Grund hierfür ist, dass der Betrieb von Distri-
butionskanälen zusätzliche Kenntnisse im Bereich der Sendeablauforganisation und des Endkun-
denmarketings erfordert, über die selbst große Produktionsunternehmen nicht verfügen .1059 So 
hat der abhängige Marktführer, die UFA-Gruppe, bei dem mit der RTL-Gruppe gegründeten Joint 
Venture, dem Fernsehprogramm Passion, die operative Sendeabwicklung an den Partner RTL 
abgegeben .1060 Ferner bedarf es zur Veranstaltung eines Fernsehsenders auch eines breiten 
Rechte stocks . Da deutsche Auftragsproduzenten nach dem herkömmlichen Vertragsmodell selten 
Rechte halten, verfügen sie auch nicht über einen ausreichenden Rechtestock, um einen Fernseh-
sender auszustatten . Anders stellt sich dies für die großen Hollywood-Studios und ihre Konzern-
verbünde dar: So haben NBC Universal, Disney, Time Warner und Viacom in Deutschland über 
Tochterunter nehmen eigene TV-Sender gegründet, die aus dem Programmportfolio der konzern-
zugehörigen Studios gespeist werden . Tabelle  III – 86 gibt eine Übersicht über die US-amerikani-
schen Produktionsstudios und die jeweils zur Unternehmensgruppe gehörigen bundesweiten, auf 
fiktionales Programm ausgerichteten Fernsehveranstalter .

1059 Christian Zabel, (s. Fn. 1010), S. 324.
1060 Vgl. Beschluss der KEK vom 06. 03. 2007 i. S. Passion, Az.: KEK  391.

Unternehmensgruppe Produktionsstudio zur Unternehmensgruppe gehörige 
bundesweite Fernsehveranstalter 
oder Beteiligungen

Twenty-First Century Fox Twentieth Century Fox Film
Fox 2000
Fox Searchlight Pictures
Fox Animation/Blue Sky Studios

Sky (diverse Filmkanäle)
Fox Channel
BabyTV1)

Walt Disney Walt Disney Pictures
Touchstone
Pixar
Marvel
Lucasfilm

Disney Channel
Disney Cinemagic1)
Disney Cinemagic HD1)
Disney XD
Disney Junior
Super RTL
RTL  II

Sony Sony Pictures
Columbia Tristar Motion Pictures

Animax1)
AXN1)
Sony Entertainment Television1)

NBC Universal Universal Studios 13th Street
Syfy
Studio Universal

(Gläubigerkonsortium) MGM MGM Channel

Time Warner Warner Bros .
New Line

Boomerang
Cartoon Network
TNT Film
TNT Serie
TNT Glitz

Viacom Paramount Nickelodeon/Comedy Central
Nicktoons
NICK Jr .

1)  Sender mit Lizenz der britischen Regulierungsbehörde OFCOM

Tabelle  III – 86: Beteiligungen der US-amerikanischen Produktionsstudios bzw. ihrer Konzernunternehmen 
an Veranstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen
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2.2.1.1.3 Rechtehandel

Nach der Herstellung und Konzeption von Inhalten beginnt durch den Rechtehandel die weitere 
wirtschaftliche Nutzung von Film- und Fernsehwerken . Den Handel mit Nutzungs- und Verwer-
tungsrechten an Film- und Fernsehwerken übernehmen in Deutschland zum einen nationale und 
internationale Rechtehändler sowie Filmverleiher . Zum anderen vertreiben internationale Film- und 
Fernsehproduzenten ihre Vermarktungs- und Nutzungsrechte direkt . Auch die Veranstalter betrei-
ben untereinander Lizenzhandel . Gegenstand des Handels sind häufig Lizenzpakete, die Spielfilme, 
Fernsehfilme, Serien etc . unterschiedlicher kommerzieller Erfolgskategorien enthalten . Produzenten 
und Rechtehändler können so ihr Erfolgsrisiko zum Teil an die Abnehmer weitergeben . Die Sender 
versuchen ihrerseits, für sie unattraktive oder nicht ins Senderprofil passende Titel weiter zu ver-
äußern oder innerhalb der Sendergruppe zu verwerten .

Der Markt für TV-Rechtehandel ist weitgehend intransparent . In Deutschland war die Kirch-
Gruppe als erstes deutsches Unternehmen im Rechtehandel tätig . Nach deren Zusammenbruch 
sind neben internationalen Rechtevermarktern auf dem deutschen Markt insbesondere die Kineos 
GmbH, in deren Besitz die deutschsprachigen Free-TV-Rechte aus der Konkursmasse der KirchMe-
dia übergegangen sind, ihre Muttergesellschaft Beta Film GmbH sowie die Tele München Gruppe 
aktiv . Der Rechtestock der Kineos GmbH umfasst 8 .000 Titel, davon 6 .500 Spielfilme, diejenige der 
Beta Film GmbH 15 .000  Stunden bzw . 4 .000  Titel . An der Beta Film GmbH hält der internationale 
Produzent und Rechtehändler Jan Mojto mittelbar 93,72 % . Die Beta Film GmbH ist auch mittelbar 
an der Veranstalterin der Spartenprogramme SPIEGEL Geschichte und SPIEGEL TV Wissen be-
teiligt;1061 Jan Mojto hält auch sämtliche Anteile an der Veranstalterin des Musikspartenprogramms 
Unitel Classica . Die Tele München Gruppe verfügt nach eigenen Angaben über eine Filmbibliothek 
von über 2 .300 Spielfilmen, Fernsehfilmen und Miniserien und mehr als 7 .000 Serienepisoden . Die 
Tele München Gruppe ist an den TV-Sendern Tele  5 und RTL  II beteiligt .1062 Der zuvor von Medi-
enkonzernen unabhängige Rechtehändler KINOWELT International GmbH wurde im Jahr 2008 von 
dem französischen Filmstudio Studiocanal übernommen und firmiert seit September  2011 als 
Studiocanal GmbH .1063 Studiocanal ist eine Tochtergesellschaft der Canal+-Gruppe, die ihrerseits 
zum Medienkonzern Vivendi gehört . Im deutschsprachigen Raum kann das Unternehmen auf 
einen Katalog von 7 .000  Titeln zurückgreifen .1064 Studiokanal unterhält u . a . langjährige Vertrags-
beziehungen mit der ProSiebenSat .1 Media  AG .1065 Auch die Constantin Film  AG betreibt neben 
der Verwertung der eigenen Produktionen den Handel mit erworbenen Lizenzen . So hat die 
Constantin Film AG mit der ProSiebenSat .1 Media AG einen Rahmenlizenzvertrag über Produktio-
nen der Dreamworks SKG Studios geschlossen .1066 Ferner sind die großen TV-Sendergruppen im 
nationalen und internationalen Rechtehandel aktiv . Die RTL Group hält über die FremantleMedia 
Rechte an insgesamt rund 20 .000  Stunden Programm in 150  Ländern und sieht sich selbst als 
größten unabhängigen Rechtehändler außerhalb der USA .1067 Daneben ist auch die CLT-UFA Inter-
national mit einem Rechtekatalog von rund 1 .600  Titeln im weltweiten Filmrechtehandel mit 

1061 Vgl. Beschluss der KEK vom 20. 09. 2011, Az.: KEK  674.
1062 Vgl. Kap  III 1.1.2.3  Tele München Gruppe.
1063 Zu dem Sender Kinowelt TV besteht keine gesellschaftsrechtliche Verbindung mehr (vgl. zuletzt Beschluss der KEK 

vom 10. 06. 2014, Az.: KEK  777).
1064 Vgl. Angaben der Studiocanal GmbH unter www.studiocanal. de.
1065 Vgl. Pressemitteilung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 02. 02. 2013, „ProSiebenSat.1 sichert sich „The Hunger Games“ 

Teil  3 und 4“.
1066 Vgl. Pressemitteilung der ProSiebenSat.1 Media  AG vom 22. 11. 2013.
1067 Geschäftsbericht der RTL Group S. A. 2012, S. 213; gemeint ist vermutlich die gesellschaftsrechtliche Unabhängigkeit 

von den Hollywood Major Studios.
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Schwerpunkt in Europa (Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten und Osteuropa) aktiv .1068 
Der Programmkatalog der ProSiebenSat .1-Tochter Red Arrow mit über 500  Titeln umfasst unter 
anderem Unterhaltungs-, Reality- und Factualformate sowie TV-Serien, Fernsehfilme und Magazi-
ne .1069 Immer wichtigere Abnehmer für Inhalte sind Internetplattformen wie Netflix, Hulu, Watch-
ever und Amazon, die nach Branchenschätzungen bereits zehn Prozent der Programmvertriebs-
erlöse beisteuern . 30 % der Programmvertriebserlöse von Red Arrow sollen im Jahr 2013 mit dem 
Verkauf an digitale Plattformen generiert worden sein .1070 Mit dem Markteintritt von Onlineplatt-
formbetreibern wie Netflix in Deutschland wird eine Verschärfung des Wettbewerbs um Pro-
grammrechte und ein Ansteigen der Preise erwartet .1071

Ein besonders hoher Wert wird den Produktionen der großen Hollywood-Studios, der soge-
nannten Major Studios, beigemessen . Als die „Big Six“ werden die Studios Warner Bros ., Walt 
Disney, Universal Studios, Sony Pictures, Twentieth Century Fox und Paramount bezeichnet . Sie 
erzielten im Hinblick auf die Einnahmen an den Kinokassen („Box Office“) in den USA und Kanada 
im Jahr 2013 zusammen einen Marktanteil von rund 75 % .1072 Sie sind auch an Veranstaltern im 
bundesweiten privaten Fernsehen beteiligt (s . o . Tabelle  III – 86) . Daneben gibt es die sogenannten 
Independents wie Lionsgate und die Weinstein Company, die nicht mit Medienkonzernen verfloch-
ten sind und im Hinblick auf die erzielten Umsätze an den Kinokassen den Majors zunehmend 
Konkurrenz machen . Eine Übersicht über die größten Kinofilmanbieter bemessen am Box Office 
in den USA und Kanada im Jahr 2013 gibt Tabelle  III – 87 .

Nicht mehr zu den Hollywood Majors zählt das Filmstudio MGM . Das Unternehmen hatte am 
03 . 11 . 2010 einen Insolvenzantrag gestellt . Im Rahmen einer Kapitalrestrukturierung haben die 
Gläubiger der Metro-Goldwyn-Meyer Studios, Inc .  – u . a . Anchorage Capital, Icahn Capital und 
Highland Capital  – im Gegenzug zum Verzicht auf ihre Ansprüche Gesellschaftsanteile an der 
Muttergesellschaft MGM Holdings, Inc . übernommen .1073 Damit entfiel auch der Zurechnungszu-
sammenhang zur Sony Corporation, die die MGM Holdings, Inc . zuvor gemeinsam mit den Finanz-
investoren Providence und Texas Pacific Group kontrolliert hatte .1074

1068 www. clt-ufa-international.com/ THE_COMPANY (Stand: 06/20013); Die Aktivitäten der CLT-UFA International sind laut 
Geschäftsbericht der RTL Group 2008 (S. 99) jedoch eingeschränkt, in weitere Rechte wird nicht mehr investiert.

1069 Vgl. Angaben unter www.prosiebensat1. com.
1070 Vgl. taz vom 11. 04. 2014, „Die Macht der jungen Player“.
1071 Vgl. Handelsblatt vom 28. 05. 2014, „Hollywood braucht nicht das große Kino. Der Wettbewerb um Filme und Serien 

zwischen den Sendern und Portalen wird härter  – die Studios profitieren“.
1072 Vgl. „Top Grossing Distributors of 2013“ unter www. the-numbers. com, Nash information Services LLC.
1073 Vgl. Beschluss der KEK vom 13. 03. 2012 i. S. MGM, Az.: KEK  672.
1074 So noch im Beschlusses der KEK vom 12. 10. 2010 i. S. MGM Channel, Az.: KEK  639.

Rang Unternehmen Anzahl der Filme Marktanteil in %

 1 Warner Bros . 29 17,08
 2 Walt Disney 18 15,79
 3 Universal 19 12,99
 4 Sony Pictures 20 10,54
 5 20th Century Fox 20 9,81
 6 Lionsgate 20 9,34
 7 Paramount 16 8,94
 8 Weinstein Co . 21 4,28
 9 Relativity 9 2,21
10 FilmDistrict 6 1,96

Tabelle  III – 87: Größte Kinofilmanbieter bemessen am Box Office in den USA und Kanada im Jahr  2013

Quelle: www . the-numbers . com, Nash Information Services LLC .
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Um den Einfluss größerer Rechtehändler zu umgehen, haben die großen Sendergruppen di-
rekte Verträge mit internationalen Film- und Fernsehproduzenten geschlossen oder zum Einkauf 
fremder oder zur Vermarktung eigener Produktionen eigene Rechtehandelsunternehmen (z . B . 
Degeto, ZDF Enterprises) gegründet . Häufig werden nicht Einzellizenzen, sondern Programm-
pakete  erworben . Zu unterscheiden sind Volume-Deals, bei denen Verträge über ein bestimmtes 
finanzielles Gesamtvolumen abgeschlossen werden, und Output-Deals, in deren Rahmen sich ein 
Fernsehsender zur pauschalen Abnahme aller in einem bestimmten Zeitraum hergestellten Pro-
duktionen des Produktionsstudios verpflichtet . Der Output-Deal kann sich auch auf bestimmte 
Genres beschränken . Häufig erhält der Fernsehsender auch das Recht, auf die sogenannte „ Library“ 
–  den Altbestand an Programmen  – des Lizenzinhabers zuzugreifen . Die Hollywood-Studios 
können auf diese Art ihre Programme als Gesamtpaket im ausländischen Markt verwerten . Der 
Fernsehsender sichert sich Zugang zu umfangreichen Programmen und erhält häufig das Recht 
zur Sublizenzierung . Paket-Verträge wie Volume-Deals und Output-Deals bieten beiden Vertrags-
parteien den Vorteil der Planungssicherheit . Andererseits bestehen gerade bei zukünftigen Pro-
duktionen als Paketbestandteil hohe Risiken hinsichtlich ihrer Qualität und kommerziellen Erfolgs-
aussichten .

Der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland hat hinsichtlich der Pay-TV-, Pay-per-View- und Video-on-
Demand-Rechte umfassende Verträge mit den Major Studios abgeschlossen . Die Preise für Pay-TV-
Rechte an Filmproduktionen großer Hollywoodstudios, insbesondere beim Abschluss von Output-
Deals, werden üblicherweise in Relation zur Abonnentenzahl festgelegt . Sie beinhalten häufig die 
Garantie einer Mindestzahl von Abonnenten . Beim Verkauf an etablierte Pay-TV-Anbieter mit einer 
großen Abonnentenbasis können die Studios daher in der Regel höhere Preise erzielen als beim 
Verkauf an einen Newcomer . Hierdurch kann der Markteintritt für potenzielle Wettbewerber er-
schwert werden .1075

Auch die beiden großen Veranstaltergruppen RTL Group und ProSiebenSat .1 Media  AG sowie 
in geringerem Maße auch die ARD und die Tele München Gruppe verfügen über entsprechende 
Verträge . Zum Teil haben die Konzerne der Major Studios auch für externe Produktionen den 
internationalen Vertrieb bzw . den Vertrieb in Deutschland übernommen . Z . B . hat die Twentieth 
Century Fox für Produktionen der Dreamworks Animation SKG Verträge mit Sky Deutschland 
geschlossen . Eine Zusammenstellung der bekannt gewordenen Output-Deals und Paket verträge 
zeigt Tabelle  III – 88 . Gleich vier Major Studios haben in den letzten Jahren im Hinblick auf ihre 
langjährigen Paket-Deals für frei empfangbares Fernsehen zwischen den Vertragspartnern ProSie-
ben Sat .1 Media  AG und RTL Group gewechselt . Dies verdeutlicht den Wettbewerb zwischen der 
ProSiebenSat .1 Media  AG und der RTL Group um hochwertige fiktionale Programmrechte .

1075 Entscheidung der EU-Kommission vom 02. 04. 2003, COMP/ M. 2876  – Newscorp/ Telepiù, Rn. 186.
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Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

2.2.1.1.4 Fazit

Fiktionales Programm macht trotz der zunehmenden Bedeutung von nicht-fiktionalen Unterhal-
tungsformaten wie etwa Casting- und Koch-Shows weiterhin einen Großteil des Programmange-
bots und der Programmnutzung aus . Programmanalysen zeigen, dass die untersuchten frei emp-
fangbaren Sender ihr fiktionales Angebot langfristig ausgebaut haben . Die Sender erstellen ihr 
Programm in der Regel im Wege der Auftragsproduktion; der Anteil von Kaufproduktionen am 
Gesamtprogramm ist dagegen bei den frei empfangbaren Sendern größtenteils rückläufig .

Im Markt der TV-Produktionen ist ein starker Trend zur Internationalisierung und Konsolidie-
rung zu erkennen . Es bilden sich TV-Produktions-Konglomerate, die senderunabhängig ihre Rech-
tekataloge international verwerten und Formate für die lokalen Märkte adaptieren . Produzenten, 
Rechtehändler und Fernsehsender verfolgen crossmediale Verwertungsstrategien, die die Nut-
zungsrechte für Kino, Video-on-Demand, Verleih und Verkauf von DVD/Blu-Ray, Pay- und Free-TV, 
PC-, Video- und Handy-Spiele, Buch, Tonträger etc . umfassen . Insbesondere die Produzenten von 
fiktionaler Unterhaltung können von einer verstärkten Nachfrage durch neue digitale Fernsehsen-
der und Plattformbetreiber profitieren . Dabei treten Betreiber von Video-on-Demand-Plattformen 
wie Netflix und Amazon auch als Auftraggeber für exklusive fiktionale Produktionen auf . Den 
professionellen TV-Produzenten –  wie auch den klassischen TV-Sendern  – erwächst jedoch auch 
Konkurrenz durch Online-Video-Plattformen wie YouTube und sogenannte Multi-Channel-Net-
works, die die Professionalisierung von Online-Video-Produktionen vorantreiben . Die neuen Chan-
nels werden aber auch von Produktionsunternehmen und TV-Sendern genutzt, um Charaktere 
und Formate im unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum zu erproben .

Der TV-Produktionsmarkt ist kleinteilig strukturiert . Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes 
im Bereich TV- und Filmproduktion wird jedoch von den zehn größten Produktionsunternehmen 
erwirtschaftet . Davon sind die fünf umsatzstärksten Unternehmen jeweils mit TV-Sendern ver-
flochten . Von dem gesamten TV-Auftragsproduktionsvolumen entfallen knapp 40 % auf die zehn 
größten Unternehmen . Dabei haben die mit Fernsehveranstaltern verflochtenen Unternehmen 
durchschnittlich ein fast fünfmal so hohes Produktionsvolumen erzielt wie die unabhängigen 
Unternehmen . Sowohl im Hinblick auf Umsatz als auch im Hinblick auf das Produktionsvolumen 
ist die RTL- bzw . UFA-Gruppe führend . Marktuntersuchungen haben gezeigt, dass die TV-Produ-
zenten im Durchschnitt mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit lediglich einem TV-Sender, im Fall 
der abhängigen TV-Produzenten mit dem jeweils mit ihnen verbundenen Sender, gemacht haben . 
Da eine Vielzahl von Produzenten einer im Verhältnis dazu geringen Zahl von Sendern gegen-
übersteht, können dauerhafte, stabile Kundenbeziehungen die Marktstellung der Produzenten 
absichern . Insbesondere mit TV-Sendern verflochtene Produktionsunternehmen sind hier im Vor-
teil . Dies kann den Markteintritt neuer Produktionsunternehmen erschweren .

Der Markt für fiktionale Kaufprogramme ist weiterhin von Intransparenz geprägt . Preise für 
Lizenzkäufe werden in der Regel nicht veröffentlicht . Die Fernsehsender beziehen solche Pro-
gramme zum Teil direkt von Produktionsunternehmen, namentlich den großen Hollywood-Studios, 
zum Teil über Zwischenhändler . Die großen Sendergruppen beschaffen sich attraktive Programm-
inhalte im Wege von Paketverträgen mit den großen US-amerikanischen Studios, die ihnen lang-
fristig Zugang zu neuen Spielfilmen, US-Serien und Filmbeständen sichern . Dabei haben sich 
ProSiebenSat .1 Media  AG und RTL Group als Vertragspartner mehrerer Major Studios gegenseitig 
abgelöst . Mit dem Markteintritt von Onlineplattformbetreibern wie Netflix wird eine Verschärfung 
des Wettbewerbs um Programmrechte und ein Ansteigen der Preise erwartet .

Für Fernsehveranstalter kann eine Integration von Produktionsunternehmen und Rechtehänd-
lern den Vorteil einer Verringerung des Beschaffungsrisikos für attraktive Programminhalte bieten . 
Umgekehrt versuchen Produzenten durch Beteiligung an einem Fernsehsender, ihre Marktmacht 
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mit Hilfe eigener Abspielkanäle zu festigen und ihr Distributionsrisiko zu mindern . Aus Sicht der 
Produzenten ist die Nachfragemacht der Fernsehveranstalter umso größer, je stärker der Fernseh-
markt konzentriert ist . Die Absatzchancen unabhängiger Produzenten werden geringer, je stärker 
die Fernsehveranstalter mit der Produktionsebene verbunden sind .

2.2.1.2 Kinderprogrammrechte

Kinder, d . h . Zuschauer im Alter von 3  bis 13  Jahren, sind für Fernsehveranstalter und Werbewirt-
schaft eine wichtige Zielgruppe: Werbebotschaften erzielen bei Kindern wegen ihrer höheren 
Beeinflussbarkeit größere Wirkung . Kinder sind in die Konsumentscheidungen in den Familien 
stark eingebunden und treffen zunehmend schon früh Kaufentscheidungen selbst . Sie sind häufig 
markenbewusst und verfügen zudem über eine tendenziell steigende finanzielle Ausstattung .1076 
Es gelten jedoch werberechtliche Einschränkungen: Sendungen für Kinder dürfen gemäß § 7a 
Abs . 1 RStV nicht durch Werbung unterbrochen werden . Das weitgehend werbefreie Umfeld von 
Kinderprogrammen im Rahmen von Pay-TV-Angeboten ist aus Elternsicht ein nicht unerhebliches 
Motiv für den Abschluss eines Pay-TV-Abonnements .

Infolge des demografischen Wandels ist die Anzahl der Kinder bis 14  Jahre vom Jahr 2000 
(12,78  Mio .) bis zum Jahr 2011 (10,83  Mio .) um knapp 2  Mio . geschrumpft . Dennoch wächst die 
Anzahl der Kinderspartenprogramme sowohl im Bereich des frei empfangbaren Fernsehens als 
auch im Bezahlfernsehen . Die durchschnittliche Sehdauer der Kinder hat in den vergangenen 
Jahren tendenziell abgenommen: Lag die durchschnittliche Sehdauer im Jahr 2010 noch bei 93 Mi-
nuten, so betrug sie zuletzt im Jahr 2013 noch 89  Minuten .1077 Trotz der –  auch aufgrund der 
steigenden Bedienerfreundlichkeit von Tablet-PCs  – zunehmenden Nutzung des Internets bleibt 
das Fernsehen jedoch bei Kindern das dominante Medium . 79 % der 6- bis 13-Jährigen sehen jeden 
oder fast jeden Tag fern . Dabei geben 61 % der Kinder an, einen Lieblingssender zu haben .1078 
Insbesondere Serien sind dazu geeignet, Kinder langfristig an ein Programm und die darin vor-
kommenden Charaktere zu binden . Als Beispiel können die auf KiKA ausgestrahlten Zeichentrick-
serien „Yakari“ und „Wickie“ dienen, die die Listen der erfolgreichsten Fernsehsendungen (abge-
sehen von Fußballübertragungen) bei Kindern von 2010 bis 2013 anführen .1079

Die Popularität des Programms und die Vermarktung durch Merchandising-Produkte (Figuren, 
Spiele, Bücher, Hörbücher, Textilien etc .) bedingen sich gegenseitig und können die Erfolge auf 
dem jeweils anderen Gebiet noch steigern (s . Kapitel  III 2 .3 .1 .2 .3) . So bestehen auch Verflechtun-
gen zwischen Spielwarenherstellern und TV-Produktionsunternehmen bzw . Kinderprogrammver-
anstaltern: Z . B . hat der Spielwarenkonzern Mattel, Inc ., zu dem die Marken Barbie, Fisher-Price und 
Hot Wheels zählen, das auf die Produktion und Distribution von Kinderprogramm spezialisierte 
Unternehmen HIT Entertainment („Bob der Baumeister“, „Feuerwehrmann Sam“, „Thomas und 
seine Freunde“) übernommen . Fisher-Price hatte schon zuvor Spielwaren zu Marken von HIT En-
tertainment auf Lizenzbasis hergestellt .1080 Die Your Family Entertainment  AG, Veranstalterin der 
Kinderspartenprogramme RIC und Fix  & Foxi (vormals „yourfamily“), ist aus der Abspaltung einer 

1076 Vgl. Pressemitteilung des Egmont Ehapa Verlags zur Kids Verbraucheranalyse 2013 vom 06. 08. 2013. Danach verfügen 
Kinder von 6 bis 13 Jahren durchschnittlich über ein Taschengeld von 27,56 Euro pro Monat, hinzu kommen zusätzliche 
anlassbezogene Geldbeträge.

1077 Vgl. Sabine Feierabend, Walter Klingler, Was Kinder sehen: Eine Analyse der Fernsehnutzung Drei- bis 13-Jähriger 2013, 
Media Perspektiven 04/2014, S. 182 ff.

1078 Vgl. KIM-Studie 2012, Kinder  + Medien, Computer  + Internet, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 
abrufbar unter www.mpfs. de.

1079 Vgl. Sabine Feierabend, Walter Klingler, Was Kinder sehen: Eine Analyse der Fernsehnutzung Drei- bis 13-Jähriger, Media 
Perspektiven 04/2011 bis 04/2014.

1080 Vgl. Pressemitteilung der HIT Entertainment vom 04. 10. 2011.
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Unternehmenseinheit des Spiele- und Buchkonzerns Ravensburger  AG entstanden, dessen Toch-
tergesellschaft sie bis November  2005 war .

Durch die langfristige Bindung an Kinderformate eines Senders kann auch das künftige Fern-
sehverhalten der heranwachsenden Zuschauer zugunsten bestimmter Sender bzw . Sendergruppen 
beeinflusst werden .1081 Derartige Bindungen werden zudem durch entsprechende Internetange-
bote der Sender unterstützt . Programmbegleitende Informationen, Spiele und Clubs für Kinder 
werden im Internet u . a . von Super RTL („toggo“, „toggolino“), NICK, Boomerang, Junior, Disney 
Channel, KiKA, ARD („checkeins“) und ZDF („tivi“) angeboten . Laut IVW-Ausweisungen für Mai 2014 
erreichte die Website Disney . de 2 .222 .399  Visits, toggo . de 1 .221 .100  Visits (davon mobil 153 .502), 
nick . de 1 .098 .542  Visits (davon mobil 30 .994), Cartoon Network 185 .662  Visits und Boomerang 
9 .304  Visits . Allein der Sender Nickelodeon bietet nach eigenen Angaben mehr als 50  Apps an 
und kann sich für die z . T . kostenintensive Entwicklung auf das internationale Netzwerk des Mutter-
konzerns Viacom stützen .1082 Angebote für Kinder über Facebook werden dagegen aufgrund der 
durch das in den Geschäftsbedingungen von Facebook vorgesehene Mindestalter von 13  Jahren 
von den Sendern nicht forciert .1083

2.2.1.2.1 Kinderprogrammangebote im bundesweiten Fernsehen

Frei empfangbar sind neben dem Kinderkanal KiKA von ARD und ZDF die privaten auf Kinder und 
Familien ausgerichteten Programme Super RTL, Nickelodeon, RIC und Disney Channel . Zudem 
bieten ARD und ZDF Kinderprogrammstrecken an Wochenenden und in den frühen Morgenstun-
den an . Die Anteile von Kinderprogramm am Gesamtangebot der im Rahmen des Programmbe-
richts der Landesmedienanstalten untersuchten Vollprogramme sind mit Ausnahme von ProSie-
ben1084 langfristig rückläufig (s . Tabelle  III – 89) . Die Kinderprogramm- bzw . Anime-Strecken bei 
RTL  II („Pokémon“) und kabel eins (u . a . „Tom  & Jerry“) wurden 2013 eingestellt .1085 Die von der 
ProSiebenSat .1 Media  AG angekündigte Gründung eines frei empfangbaren Kindersenders1086 
wurde bislang nicht realisiert . Dafür hat der neue Sender ProSieben MAXX tägliche Zeichentrick-
strecken mit Serien wie „Pokémon“ des Kooperationspartners Yep! TV Betriebs GmbH  & Co . KG 
eingeführt . Die Yep! TV Betriebs GmbH  & Co . KG, ein Gemeinschaftsunternehmen der m4e  AG 

1081 Hierzu Andreas Bartl, Gesellschafter der Yep! TV Betriebs GmbH  & Co. KG, die Kinderprogrammstrecken bei ProSieben 
MAXX gestaltet, im Interview mit DWDL. de vom 05. 02. 2014: „ProSieben erreicht mit dem von YEP! beigesteuerten 
Tagesprogramm von ProSieben Maxx endlich wieder sehr junge Zuschauer und kann diese an die Marke ProSieben 
binden. Wenn die alt genug sind, um sich bei ProSieben wiederzufinden, ist ihnen die Marke vertraut.“

1082 Vgl. Nickelodeon-Vermarkter Mark Specht im DWDL-Interview vom 12. 11. 2013 unter www.DWDL. de.
1083 Vgl. Claude Schmit, Geschäftsführer von Super RTL im Interview mit ProMedia vom 26. 05. 2014, S. 38.
1084 Der Anteil von ProSieben geht vermutlich auf die Zeichentrickserie „Die Simpsons“ zurück.
1085 Vgl. Pressemitteilung von DWDL. de vom 13. 08. 2013 „kabel eins trennt sich von Kinderprogramm-Resten“.
1086 Vgl. Meldung unter www.digitalfernsehen. de vom 28. 02. 2013.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fj. 2013

RTL 1,5 1,2 1,5 1,1 0,9 0,4 – 0,4 –
Sat .1 – – 1,1 – 0,4 – – – –
ProSieben 1,7 1,8 2,8 2,8 2,8 3,7 3,4 3,8 3,4
VOX – – – – – – – –
RTL  II 11,1 8,9 8,5 8,7 7,3 7,2 4,7 4,0 2,7
kabel eins 5,1 6,4 5,6 5,0 4,4 4,9 5,3 4,1 1,2
ARD/Das Erste 8,1 7,8 7,5 8,1 7,0 8,3 7,0 6,9 7,1
ZDF 6,2 6,4 5,8 4,7 5,0 4,7 5,0 5,0 5,2

Tabelle  III – 89: Anteil von Kinderprogramm am Gesamtprogramm (in %)

Quelle: ALM-Programmberichte 2006–2013
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und der Mainstream Media  AG,1087 hatte ursprünglich selbst den Start eines eigenen Free-TV-
Senders geplant .1088

Mit dem Disney Channel hat die Walt Disney Company zusätzlich zu ihrem Pay-TV-Angebot am 
17 . 01 . 2014 ein frei empfangbares auf Kinder und Familien ausgerichtetes Programm gestartet .1089 
Dies hatte für Verwunderung gesorgt, da der Disney-Konzern im frei empfangbaren Fernsehen 
bereits über ein Gemeinschaftsunternehmen mit der RTL Group an der Veranstalterin von Super 
RTL beteiligt ist . Die Programmzulieferungen aus dem Hause Disney an die Veranstalterin von 
Super RTL wurden im Zuge des Sendestarts von Disney Channel beendet . Stattdessen hat Super 
RTL umfassende Programmzulieferungsverträge mit Dreamworks und Warner Bros . abgeschlossen . 
Nach Presseberichten hält sich der Disney-Konzern seit Sendestart des Disney Channel aus dem 
operativen Geschäft von Super RTL heraus und hat als Aufsichtsräte keine Vertreter aus dem TV- 
und Filmbereich, sondern Manager des konzerneigenen Sportsenders ESPN entsandt, um Interes-
senkollisionen zu vermeiden . Dem Vernehmen nach ist ein Ausstieg aus dem Gemeinschaftsun-
ternehmen angesichts der hohen Gewinne des Senders nicht geplant .1090

Disney Channel erreichte auf Anhieb Zuschaueranteile (bei den Zuschauern ab 3  Jahren) von 
0,7 % im Februar  2014, seither liegen sie bei 0,8 % .1091 In der Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen 
erreichte der Disney Channel im Februar  2014 einen Zuschaueranteil von 7,2 %; Marktführer war 
KiKa mit 20,4 % (– 0,8  Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat), vor Super RTL mit 19,3 % 
(– 1,8  Prozentpunkte) und Nickelodeon mit 9,6 % (– 1,6  Prozentpunkte) .1092 Laut Presseberichten 
konnte der Zuschaueranteil des Disney Channel bei den 3- bis 13-Jährigen auf 8,5 % im März und 
9,0 % im April  2014 ausgebaut werden .1093

Das bereits im September  2012 gestartete Kinderspartenprogramm RIC der Your Family Enter-
tainment AG erreichte im Jahr 2013 bei den 3- bis 13-Jährigen dagegen lediglich einen Zuschauer-
anteil von 0,1 % .1094 Die Your Family Entertainment  AG veranstaltet auch das Pay-TV-Programm 
Fix  & Foxi (vormals yourfamily) und ist in der Produktion sowie im Lizenzhandel von Unterhal-
tungsprogrammen für Kinder, Jugendliche und Familien tätig .

Im Bereich des Abonnementfernsehens sind die Medienkonzerne Disney (Disney Junior, Disney 
XD, Disney Cinemagic und Disney Cinemagic HD), Viacom (Nick Jr ., nicktoons), Time Warner (Boome-
rang, Cartoon Network), Twenty-First Century Fox (BabyTV), die Your Family Entertainment AG (Fix & 
Foxi) und die Studio 100 Media GmbH (Junior) mit an Kinder gerichteten Angeboten vertreten . Die 
Studio 100 N . V . ist in den Benelux-Ländern als Produzentin von Kinder- und Jugendprogrammen 
aktiv . Weitere Tätigkeitsfelder sind dort u . a . die Kinofilmproduktion, der Filmrechtehandel, das Ver-
lags geschäft und der Betrieb von Freizeitparks . Der in Deutschland über das Kabel netz von Unity-
media Kabel BW empfangbare Sender KidsCo, ein Gemeinschaftsunternehmen von NBC Universal 
und dem kanadischen Medienunternehmen Corus Entertainment, wurde Ende 2013 eingestellt .

Im Hinblick auf die Zuschaueranteile bei 3- bis 13-jährigen Kindern im Jahr 2013 (siehe Ta-
belle  III – 91) ist der Sender Super RTL mit einem durchschnittlichen Anteil von 20,4 % im Jahr 2013 
marktführend vor dem öffentlich-rechtlichen KiKA (15,8 %) und Nickelodeon (8,6 %) . Es folgen die 

1087 m4e  AG 48 %, Mainstream Media  AG 44 %, Andreas Bartl 4 %, Tim Werner 4 %.
1088 Vgl. Pressemitteilung der m4e  AG vom 05. 09. 2012.
1089 Veranstalterin war zunächst die Das Vierte GmbH, die der Disney-Konzern zuvor übernommen hatte (vgl. Beschlüsse 

der KEK vom 13. 11. 2012, Az.: KEK  728, und vom 08. 10. 2013, Az.: KEK  754). Das Programm DAS VIERTE wurde sodann 
in Disney Channel umgewandelt und die Veranstalterin auf die The Walt Disney Company (Germany) GmbH ver-
schmolzen (vgl. Beschluss der KEK vom 16. 09. 2014, Az.: KEK  778).

1090 Vgl. Handelsblatt vom 26. 05. 2014.
1091 Berücksichtigung der Zuschaueranteile bis Mai  2014; Quelle: AGF/GFK Fernsehforschung.
1092 Vgl. DWDL. de „Kindersender leiden unter Disney, Sixx mit Rekord“ vom 03. 03. 2014.
1093 Vgl. Meldung unter www.quotenmeter. de vom 16. 05. 2014.
1094 Vgl. Sabine Feierabend, Walter Klingler, (s. Fn. 1077).
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nicht eigens auf Kinder ausgerichteten Programme RTL (8,1 %), ProSieben (7,5 %), ARD/Dritte Pro-
gramme (6,4 %) und Sat .1 (5,9 %) . Der ab 2011 ausgewiesene Zuschaueranteil der digitalen Kinder-
sender lag 2013 bei 2,1 % . Für das Jahr 2014 sind deutliche Verschiebungen aufgrund des neu 
hinzugekommenen Disney Channel (Zuschaueranteil bei 3- bis 13-Jährigen im April 2014: 9,0 %1095) 
zu erwarten . Der Zuschaueranteil bei Kindern liegt bei den auf diese Zielgruppe fokussierten 
Sendern KiKA mit 15,8 %, Super RTL mit 20,4 % und Nickelodeon mit 8,6 % erwartungsgemäß 
deutlich über den Anteilen bei allen Zuschauern ab 3  Jahren insgesamt (KiKA 1,2 %; Super RTL 
1,9 %; Nickelodeon 0,7 %) . Auch bei ProSieben und RTL  II liegt der Zuschaueranteil bei Kindern 
(ProSieben: 7,5 %; RTL  II: 4,3 %) über den Zuschaueranteilen der gesamten Zuschauer ab 3 Jahren 
(ProSieben: 5,7 %; RTL  II: 4,2 %) .1096

1095 Vgl. Meldung unter www.quotenmeter. de vom 16. 05. 2014.
1096 AGF/GfK-Fernsehforschung, Panel  D+EU, Marktanteile 2013.

Veranstalter/ Veranstaltergruppe frei empfangbare TV-Sender Pay-TV-Sender

Disney Disney Channel Disney Junior, Disney XD, Disney 
 Cinemagic und Disney Cinemagic HD

RTL Group Super RTL –

Studio 100  Media GmbH – Junior

Time Warner – Boomerang, Cartoon Network

Twenty-First Century Fox BabyTV

Viacom Nickelodeon Nick Jr ., nicktoons

Your Family Entertainment  AG RIC Fix  & Foxi

öffentlich-rechtliche Sender KiKA –

Tabelle  III – 90: Kinderspartenprogramme im bundesweiten Fernsehen

Jahr ARD1) ZDF KiKA2) RTL RTL  II Super 
RTL

VOX Sat.1 Pro-
Sieben

Kabel 
eins

Nick/ 
Nickelo-

deon

digitale 
Kinder-
sender

Sonstige

2000 10,3 5,0 9,9 12,8 12,3 19,6 1,9 7,3 10,0 2,0 – – 8,9
2001 9,9 5,0 10,2 13,2 11,2 19,7 2,1 6,7 9,5 2,0 – – 10,5
2002 10,0 5,5 10,2 12,7 10,9 18,7 2,4 6,6 9,0 2,0 – – 12,0
2003 9,4 4,9 12,1 12,2 9,1 23,1 2,5 6,6 8,9 2,2 – – 9,3
2004 9,5 5,3 12,2 10,2 9,0 24,2 2,8 6,6 8,6 2,3 – – 9,2
2005 8,5 4,7 12,2 8,6 7,1 25,6 3,1 8,0 7,4 3,2 1,3 – 10,3
2006 8,7 5,0 12,1 8,3 5,0 23,7 3,5 7,5 7,4 3,0 5,6 – 10,2
2007 7,2 4,0 13,8 8,6 4,9 23,2 3,6 5,9 8,0 2,8 7,8 – 10,2
2008 7,6 4,7 15,2 8,8 4,4 20,4 3,1 5,9 8,7 2,6 8,9 – 9,6
2009 6,5 3,5 15,5 9,1 4,3 21,3 3,2 5,9 9,2 2,5 9,5 – 9,6
2010 7,0 4,1 15,7 10,3 3,4 20,4 2,6 5,4 9,0 2,8 9,4 – 9,8
2011 6,0 3,2 15,6 11,5 2,8 21,8 2,6 5,7 8,8 2,4 9,8 1,8 8,1
2012 6,6 4,0 17,2 9,2 3,7 20,7 3,1 5,3 8,3 2,4 8,5 3,0 7,9
2013 6,4 3,9 15,8 8,1 4,3 20,4 3,6 5,3 7,5 2,5 8,6 2,1 11,3

1)  inklusive Dritte Programme;     2) KiKA sendete bis Ende 2002 lediglich von 6:00  Uhr bis 19:00  Uhr, ab 01. 01. 2003 von 6:00  Uhr 
bis 21:00  Uhr, Nickelodeon bis 20:15  Uhr.

Tabelle  III – 91: Zuschaueranteile bei 3- bis 13-jährigen Kindern (03:00  Uhr bis 03:00  Uhr, in %)

Quelle: Sabine Feierabend, Walter Klingler, Was Kinder sehen: Eine Analyse der Fernsehnutzung Drei- bis 13-Jähriger in: 
Media Perspektiven 4/1997 bis 4/2014, dort angegebene Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv bzw . TV Scope, 
Fernsehpanel  D+EU .



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 329

Ein etwas verändertes Bild ergibt sich, wenn man die Sendezeit von 19:00  Uhr bis 21:00  Uhr, 
die auch bei Kindern die nutzungsintensivste Zeit ist, zugrunde legt (siehe Abbildung  III – 70) .1097 
Hier lag der KiKA im Jahr 2013 mit 20,1 % vor Super RTL (18,0 %), ProSieben (10,2 %), ARD/Dritte 
Programme (8,1 %) und RTL (7,9 %) . Vor allem der KiKA erreicht in der Prime Time gegenüber den 
Tagesdurchschnittswerten höhere Zuschaueranteile . Die Gegenüberstellung verdeutlicht ferner, 
dass bei ProSieben und ARD/Dritten Programmen in besonderem Maße die Sendungen in der 
Kernzeit zwischen 19:00  Uhr und 21:00  Uhr, die nicht als Kinderprogramm einzuordnen sind, zu 
den vergleichsweise hohen Zuschaueranteilen bei Kindern beitragen . Im frei empfangbaren Fern-
sehen senden der KiKA bis 21:00  Uhr, Nickelodeon derzeit bis 20:15  Uhr und RIC bis 19:00  Uhr . 
Super RTL und Disney Channel bieten Programm für die erwachsene Zielgruppe an .

Tabelle  III – 92 zeigt die Zuschaueranteile der RTL Group S . A ., der ProSiebenSat .1 Media AG und 
der öffentlich-rechtlichen Sender bei 3- bis 13-jährigen Kindern . Daten zu Zuschaueranteilen der 
größtenteils bezahlpflichtigen Programmangebote von Viacom, Time Warner und Disney in dieser 
Zielgruppe liegen der KEK nicht vor . Gemessen an den Zuschaueranteilen ist die RTL Group S . A . 
mit ihren Angeboten bei 3- bis 13-jährigen Kindern marktführend . Ihre Sender RTL, RTL  II, Super 
RTL und VOX erreichten innerhalb dieser Altersgruppe im Jahr 2013 zusammen einen Zuschauer-
anteil von 36,4 % . Die öffentlich-rechtlichen Sender kamen auf 26,1 %, die Sender der ProSieben-
Sat .1 Media AG auf 15,3 % . Die Zuschaueranteile der privaten Veranstaltergruppen erreichten 2013 
jedoch ihren Tiefststand . Dabei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2004 elf Kinderspartenpro-
gramme, davon mit Nickelodeon, RIC und Disney Channel drei frei empfangbare Programme, 
hinzugekommen sind . Dies sind im Einzelnen im Jahr 2004: Disney Junior, Disney XD; 2005: Nickel-
odeon; 2006: Boomerang, Cartoon Network; 2007: nicktoons, yourfamily (zum 01 . 12 . 2014 umbe-
nannt in Fix  & Foxi); 2009: Nick Jr ., Disney Cinemagic; 2012: RIC; 2014: Disney Channel .

1097 Die Kernfernsehzeit, zu der mindestens 15 % der Kinder fernsehen, liegt zwischen 18:30 Uhr und 20:45 Uhr; vgl. Sabine 
Feierabend, Walter Klingler, (s. Fn. 1077), S. 185.

Abbildung III – 70: Zuschaueranteile bei 3- bis 13-jährigen Kindern 2013 (Mo. bis So., 03:00 Uhr bis 03:00 Uhr 
und 19:00  Uhr bis 21:00  Uhr, in %)

Quelle: Sabine Feierabend, Walter Klingler, Was Kinder sehen: Eine Analyse der Fernsehnutzung Drei- bis 13-Jähriger 
2013, in: Media Perspektiven, 4/2014, S . 113 (123), dort angegebene Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, Fern-
sehpanel  D+EU .
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Eine Analyse der Sender ARD, ZDF, RTL, RTL  II, Super RTL, Sat .1 und ProSieben, auf die im Jahr 
2010 zusammen 52 % der gesamten Fernsehnutzung der 3- bis 13-Jährigen entfielen, kommt für 
das Jahr 2010 zu dem Ergebnis, dass die Nutzung von fiktionalem Programm 38 % der gesamten 
Fernsehnutzung durch Kinder ausmacht . Innerhalb dieses Genres dominiert das Serienformat . Den 
größten Anteil stellen Formate der Kategorie Animation mit knapp 50 %, gefolgt von Drama/
Unterhaltung, Komödie und Spannung (siehe Tabelle  III – 93) .

Auch wenn die hier ausgewiesene Sehdauer sich nicht auf speziell für Kinder konzipierte Pro-
gramminhalte beschränkt, so lässt der hohe Stellenwert von fiktionaler Unterhaltung und insbe-
sondere von Zeichentrickfilmen und -serien doch auf die große strategische Bedeutung des Zu-
griffs auf Kinderprogrammrechte schließen .

Jahr RTL Group S. A. ProSiebenSat.1 Media  AG öffentlich-rechtliche Sender
(RTL, RTL II, Super RTL, VOX) (Sat.1, ProSieben, kabel eins) (ARD/Dritte, ZDF, KiKA)

2000 46,6 19,3 25,2
2001 46,2 18,2 25,1
2002 44,7 17,6 25,7
2003 46,9 17,7 26,4
2004 46,2 17,5 27,0
2005 44,4 18,6 25,4
2006 40,5 17,9 25,8
2007 40,3 16,7 25,0
2008 36,7 17,2 27,5
2009 37,9 17,6 25,5
2010 36,7 17,2 26,8
2011 38,7 16,9 24,8
2012 36,7 16,0 27,8
2013 36,4 15,3 26,1

Tabelle  III – 92: Zuschaueranteile bei 3- bis 13-jährigen Kindern nach Sendergruppierungen (03:00  Uhr bis 
03:00  Uhr), in %)

Quelle: Media Perspektiven, dort angegebene Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, pc#tv bzw . TV Scope, Fernseh-
panel  D+EU; eigene Berechnungen .

Sehdauer in %

nach Genres
  Fiction 38
  Information 27
  Werbung 9
  Unterhaltung 18
  Sport 9
  Sonstiges 0

innerhalb des fiktionalen Genres
nach Format 
  Film 31
  Serie 69
nach Unterkategorie
  Animation 49
  Unterhaltung/Drama 21
  Komödie 19
  Spannung 12

Tabelle  III – 93: Sehdauer von 3-bis 13-jährigen Kindern nach Programmsparten für die Sender ARD, ZDF, 
RTL  II, Super RTL, SAT.1 und ProSieben im Jahr 2010

Quelle: Sabine Feierabend, Walter Klingler, Was Kinder sehen: Eine Analyse der Fernsehnutzung Drei- bis 13-Jähriger 
2010, dort angegebene Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, Fernsehpanel  D+EU, eigene Berechnungen .
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2.2.1.2.2 Der Markt für die Beschaffung von Kinderprogrammrechten

Im Bereich der Kinderprogramme fehlt es an einer hinreichenden Datengrundlage zu Marktvolu-
men und Marktanteilen von Produzenten und Rechtehändlern . Es ist jedoch erkennbar, dass die 
Eigen-, Ko- und Auftragsproduktionen von Kinderprogramm bei den privaten Sendern nur eine 
untergeordnete Rolle spielt . Eine Studie der Allianz Deutscher Produzenten –  Film und Fern-
sehen e . V . und der Hamburg Media School aus dem Jahr 20111098 (im Folgenden „Kinder/Jugend-
TV-Produktionsstudie“) kommt zu dem Ergebnis, dass deutsche Produzenten einen Umsatz von 
60 Mio . Euro mit Fernsehprogrammen für Kinder und Jugendliche erzielten; davon entfielen 52 bis 
54  Mio .  Euro auf die öffentlich-rechtlichen Sender und 6  bis 8  Mio .  Euro auf Produktionen der 
Privatsender . Etwa 60 % des KiKA-Gesamtprogramms waren Erstausstrahlungen und Wiederholun-
gen in Deutschland hergestellter TV-Produktionen . Die privaten Sender Super RTL, RTL  II und 
Nickelodeon bezogen im Durchschnitt nur 7 % ihres Programmvolumens im Kinder- und Jugend-
segment von deutschen Produktionsunternehmen .1099 Umso wichtiger ist bei den privaten Ver-
anstaltern der Erwerb von Lizenzen bei Produzenten und Rechtehändlern . Die Kinderspartenpro-
gramme der US-amerikanischen Medienkonzerne beziehen dabei ihr Programm größtenteils von 
ihrem Mutterkonzern bzw . dem dazugehörigen internationalen Netzwerk .

Kinder- und Jugendprogramme sind bezüglich der Verwertungshäufigkeit anderen Program-
men gegenüber im Vorteil, da ihre Kundenbasis regelmäßig erneuert wird . Dies erlaubt den Fern-
sehveranstaltern die regelmäßige kostengünstige Wiederholung erfolgreicher Serien . Vor allem 
Animationsprogramme1100 sind aufgrund ihrer Abstraktion langfristig verwertbar und eignen sich 
wegen ihres kulturübergreifenden Charakters sowie der einfacheren Synchronisation in besonde-
rem Maße für eine internationale Verwertung . Animationsprogramme sind ein zentraler Bestand-
teil aller Kinderprogramme . Insbesondere die privaten Kinderspartenprogramme und –  sofern sie 
überhaupt Kinderprogramm ausstrahlen  – die Vollprogramme RTL, ProSieben, RTL  II und VOX 
zeigen fast ausschließlich Animationsformate .1101 Die oben erwähnte Kinder/Jugend-TV-Produkti-
onsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass die Animationsformate im Kinderprogramm nur noch 
selten in Deutschland hergestellt werden . Dies sei bedenklich, da das Fernsehen für Kinder nach 
wie vor das Hauptmedium sei und wesentlich zur kulturellen Identitätsstiftung beitrage .1102 Beim 
öffentlich-rechtlichen KiKA habe der Anteil von Animationsproduktionen deutscher Herkunft im 
Jahr 2009 18,2 % betragen, bezogen auf Erstausstrahlungen sogar nur 9,8 % .1103 Der einheimische 
Produktionsumsatz im Bereich der TV-Animation habe im Jahr 2009 bei 19,1 Mio . Euro gelegen .1104 
Im Bereich der Animationsprogramme sind in Deutschland u . a . die Produktionsunternehmen 
Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH („Käpt’n Sharky“, „Ritter Rost“), WunderWerk GmbH 
(Koproduktion mit Caligari Film: „Der Mondbär“, „Prinzessin Lillifee“), m4e  AG („Mia and me“), 
Scopas Medien  AG („Jonalu“), Studio 88  Werbe- und Trickfilm GmbH („Der kleine Rabe Socke“ 
(Koproduktion mit Akkord Film Produktion GmbH)), MotionWorks GmbH („Raketenflieger Timmi“) 
und NFP animation film GmbH („Meine Freundin Conni“) aktiv . Im Bereich der „Live-Action“, d . h . 
der Produktion von Programm mit realen Darstellern, sind in Deutschland u . a . die m4e  AG und 
Tochtergesellschaften der öffentlich-rechtlichen Sender tätig .

1098 „Kino- und Fernsehproduktionen für Kinder und Jugendliche in Deutschland  – Daten und Fakten 2015–2010“.
1099 Vgl. Kinder/Jugend-TV-Produktionsstudie (s. o. Fn. 1098), S. 31 und 34.
1100 Dazu zählen klassischer Zeichentrick, Computeranimation, Puppentrick sowie Mischformen, vgl. Kinder/Jugend-TV-

Produktionsstudie, S. 39.
1101 Vgl. Die Medienanstalten, Programmbericht 2013, S. 231.
1102 Vgl. Pressemitteilung der Allianz Deutscher Produzenten  – Film und Fernsehen  e. V. vom 30. 09. 2011.
1103 Deutsche Produktionen werden demnach häufiger wiederholt, vgl. Kinder/Jugend-TV-Produktionsstudie, S. 39 f.
1104 Vgl. Kinder/Jugend-TV-Produktionsstudie, S. 42.
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Im Markt für Kinderprogrammproduktion und -rechtehandel agieren neben weltweit tätigen 
Medienkonzernen wie der Walt Disney Company, Viacom, Inc . und Time Warner, Inc . (s . u . 2 .2 .1 .2 .3) 
verschiedene, nicht mit den großen Medienkonzernen verflochtene Unternehmen, die sich auf die 
Produktion, internationale Distribution und das Merchandising von Kinderprogrammen und ins-
besondere von Animationsprogrammen spezialisiert haben . Als solche sind z . B . die DHX Media 
Ltd ., Halifax/Kanada (über 8 .500 halbstündige Episoden), DQ Entertainment, Hyderabad/Indien, 
Zodiak Media, Paris, HIT Entertainment plc ., London, Millimages, Paris, und Mondo TV, Rom, zu 
nennen . Zu den größten internationalen Produzenten und Vermarktern von Animationsformaten 
zählt auch Nelvana, ein Tochterunternehmen des kanadischen Medienkonzerns Corus Entertain-
ment . Die Programmbibliothek von Nelvana umfasst 4 .000 halbstündige Episoden, die in über 
150  Ländern verbreitet werden .1105 Die verstärkte Konkurrenz im Kinderfernsehmarkt durch neue 
Sender führt nach Presseberichten zu steigenden Preisen für Programmrechte, insbesondere bei 
Top-Titeln unter den Animationsfilmen .1106

2.2.1.2.3 Vertikale Verflechtungen von Veranstaltern und  
Produzenten bzw. Rechtehändlern

Für die Fernsehveranstalter ist es essenziell, über ausreichende und attraktive Programmressourcen 
zu verfügen . Auch im Segment der Kinderprogrammrechte bestehen daher Bestrebungen, sich 
den Zugang zu Absatz- und Beschaffungsmärkten zu sichern und möglichst viele Bereiche der 
Wertschöpfungskette abzudecken .

Zu den größten Unternehmen im Bereich des internationalen Handels mit fiktionalem Kinder-
programm gehört die Walt Disney Company (s . o . Kapitel  III 1 .2 .5  Walt Disney) . Der Disney-Kon-
zern hat sich in Deutschland durch Gründung bzw . Erwerb der Kinderspartensender Disney Chan-
nel, Disney Junior, Disney XD, Disney Cinemagic und Disney Cinemagic HD sowie durch die 
Beteiligung an Super RTL Abspielkanäle für seine umfangreiche Bibliothek an Kinderprogramm-
rechten geschaffen . Zum Umfang des Bestands an Kinderprogrammrechten der Walt Disney Com-
pany liegen keine konkreten Zahlen vor . Weltweit bietet der Disney-Konzern über 100 kinder- und 
familienorientierte Kanäle in 169  Sendern bzw . Territorien und in 35  Sprachen an .1107 Viacom 
produziert und verbreitet unter den Marken Nickelodeon, Nick Jr ., Nicktoons, Teenick und Nick at 
Night weltweit Kinderprogramme . Zur Viacom-Unternehmensgruppe gehören u . a . die Kinderspiel-
filmmarke Nickelodeon Movies und die Nickelodeon Animation Studios (s . o . Kapitel III 1 .2 .6 Viacom) . 
Der Time Warner-Sender Boomerang zeigt klassische Cartoons der Hanna-Barbera-, MGM- und 
Warner Bros .-Studios .1108 Das Programm von Cartoon Network besteht zu einem großen Teil aus 
Eigenproduktionen des Senders bzw . der Sendergruppe .

In Deutschland sind weitere Kinderprogrammrechtehändler mit Programmveranstaltern ver-
flochten: Die Tele München Gruppe (s . o . Kapitel  III 1 .2 .3  Tele München Gruppe), zu deren Port-
folio auch Zeichentrickepisoden gehören, ist mit ihrer Beteiligung an den Sendern Tele  5 und 
RTL  II vertikal integriert . Beide Sender bieten jedoch aktuell kein speziell an Kinder gerichtetes 
Programm an . Die zur RTL Group gehörige Division FremantleMedia Kids & Family Entertainment 
ist für Produktion, Distribution und Lizenzgeschäft im Bereich der Kinder- und Familienunterhal-
tung zuständig . Ihre Programmbibliothek umfasst über 3 .000 Programmstunden . Sie sieht sich als 

1105 Vgl. Angaben unter www.nelvana. com.
1106 Vgl. Handelsblatt vom 23. 05. 2014 „Kampf ums Kinderzimmer. Zeichentrickfilme werden zur knappen Ware, die Preise 

steigen  – und nicht nur Disney profitiert“.
1107 Vgl. Angaben unter thewaltdisneycompany.com/disney-companies/media-networks.
1108 Vgl. Angaben unter www.bomerangtv. de.
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weltweit führend in dem Bereich der Familienunterhaltung an .1109 Die Constantin Medien  AG 
(ehemals EM .Sport Media  AG) hat im Juli  2008 im Zuge ihrer Restrukturierung den Verkauf ihrer 
Beteiligungen im Bereich Kinder- und Jugendunterhaltung an die belgische Studio 100 N. V. 
abgeschlossen .1110 Infolge dieses Vorgangs wurde die Studio 100 N . V . über ihre 100 %ige Tochter-
gesellschaft Studio 100 Media GmbH auch Veranstalterin des in Deutschland bundesweit verbrei-
teten Kinderspartenprogramms Junior . Ferner hatte die Studio 100 N . V . die umfassende Rechtebi-
bliothek (u . a . „Biene Maja“, „Wickie und die starken Männer“) erworben . Die Studio 100-Gruppe 
ist als Produzent von Kinder- und Jugendunterhaltung tätig und übernimmt gleichzeitig den 
weltweiten Vertrieb des Rechteportfolios . Auch die Your Family Entertainment  AG, die die Pro-
gramme Fix & Foxi und RIC veranstaltet, ist in der Produktion und im Lizenzhandel von Unterhal-
tungsprogrammen für Kinder, Jugendliche und Familien tätig . Mehrheitsaktionärin ist mit 74,02 % 
der Aktien die F&M Film und Medien Beteiligungs GmbH, deren alleiniger Anteilseigener Dr . 
Stephan Piëch ist . Als Geschäftsbasis dient der Your Family Entertainment AG ein Katalog von rund 
3 .500 halbstündigen Episoden (z . B . „Urmel“, „Fix  & Foxi“) . Sie liefert Free-TV-Sendern in Deutsch-
land, vor allem Super RTL, Nickelodeon und dem KiKA, sowie Video-on-Demand-Plattformen, wie 
z . B . Maxdome der ProSiebenSat .1 Media  AG, Programme zu . In Österreich bietet die Your Family 
Entertainment  AG  20 mobile TV-Sender über die Plattform der Hutchison 3  Austria GmbH an . 
Darüber hinaus ist die Your Family Entertainment  AG im Bereich Home Entertainment aktiv . Mit 
der Nelvana International Limited, einem der größten Produzenten von Kinderfernsehen in Nord-
amerika (s . o .), hat die Your Family Entertainment  AG am 30 . 08 . 2013 einen Lizenzverlängerungs-
vertrag über 29 Programme mit über 770 Episoden geschlossen .1111 Ferner besteht eine Programm-
Kooperationsvereinbarung mit Mondo TV .1112 Das öffentlich-rechtliche Tochterunternehmen ZDF 
Enterprises vermarktet im Kindersegment sowohl das eigene Programmvermögen als auch Rechte 
Dritter auf nationaler und internationaler Ebene .

2.2.1.2.4 Fazit

Mit einem Zuschaueranteil von 36,4 % erreichen die zur RTL Group S . A . gehörigen Sender Super 
RTL, RTL und RTL  II – unter Zugrundelegung der Sehdauer von 03:00 Uhr bis 03:00 Uhr – zusam-
mengenommen die höchsten Zuschaueranteile bei Kindern . Marktführer ist weiterhin der Sender 
Super RTL, gefolgt von dem öffentlich-rechtlichen Kinderkanal und Nickelodeon . Mit dem Disney 
Channel konkurriert ein neuer frei empfangbarer Sender um die Zielgruppe der Kinder . Der Sender 
Super RTL kann seither nicht mehr auf die Programmressourcen seiner Mitgesellschafterin Walt 
Disney Company zurückgreifen . Stattdessen hat Super RTL umfassende Paketverträge mit Dream-
works und Warner Bros . abgeschlossen . Die starke Position der RTL Group im Segment der Kin-
derprogramme ist im Hinblick auf die mögliche langfristige Bindung von Zuschauern an Pro-
gramme der RTL Group bedeutsam .

Neben den frei empfangbaren Programmen Super RTL, KiKA, Nickelodeon, Disney Channel und 
RIC gibt es eine Vielzahl an bezahlpflichtigen digitalen Kinderspartenprogrammen . Vor allem die 
US-amerikanischen Medienkonzerne Disney, Viacom und Time Warner sind hier vertreten . Dane-
ben sind mit der belgischen Studio 100 N . V . (Junior) und der Your Family Entertainment AG (Fix & 
Foxi, RIC) weitere vertikal mit Produktions- und Rechtehandelsunternehmen verflochtene Rund-
funkveranstalter auf dem deutschen Markt aktiv . Daneben finden sich auf dem deutschen Markt 

1109 Vgl. Darstellung unter www.fremantlemedia. com.
1110 Beschluss der KEK i. S. Junior vom 08. 07. 2008, Az.: KEK  504.
1111 Vgl. Geschäftsbericht 2013 der Your Family Entertainment  AG, S. 5.
1112 Vgl. Pressemitteilung der Your Family Entertainment  AG vom 13. 05. 2013.



334
 

Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

unabhängige Produktionsgesellschaften, die sich vor allem auf die Herstellung und den Vertrieb 
von Animationsformaten spezialisiert haben . Die Produktion von Zeichentrickfilmen hat gegenüber 
anderen Filmproduktionen ein besonders effektives globales langfristiges Verwertungspotenzial . 
Die Sender beziehen jedoch größtenteils ihre Animationsprogramme von internationalen Produk-
tionsunternehmen . Dies wird im Hinblick auf den „kultivierenden“ Einfluss des Fernsehens auf 
Kinder, deren Weltsichten und Wertevorstellungen noch in der Entwicklung begriffen sind und die 
der Fernsehrealität weniger eigene Erfahrungen entgegensetzen können, kritisch gesehen .1113

Die zunehmende Nutzung des Internets auch durch Kinder hat noch nicht zu einem nennens-
werten Bedeutungsverlust des Fernsehens geführt . Zwar hat die durchschnittliche Sehdauer der 
3- bis 13-Jährigen leicht abgenommen; das Fernsehen bleibt jedoch auch bei Kindern das unan-
gefochtene Leitmedium .

2.2.1.3 Sportrechte

Der Sport spielt eine wichtige Rolle als Gegenstand der Meinungsbildung, der Identifikation und 
der öffentlichen Kommunikation .1114 Berichte über herausragende Sportereignisse gehören nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Information im Sinne des klassischen 
Rundfunkauftrags . In diesem Sinne ermöglicht es Artikel  14 der Richtlinie über audiovisuelle Me-
diendienste („AVMD-Richtlinie“),1115 den Mitgliedstaaten für eine Berichterstattung über Ereignisse 
von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung im frei zugänglichen Fernsehen zu sorgen, damit 
trotz zunehmender Fernsehübertragung von Sportveranstaltungen auf Pay-TV-Sendern die Wett-
bewerbe für die Allgemeinheit zugänglich bleiben . In diesem Fall ist eine Liste solcher Ereignisse 
von erheblicher gesellschaftlicher Relevanz aufzustellen . Diese Regelung wurde in Deutschland in 
§ 4 Abs . 2 RStV umgesetzt .1116 Einer Monopolisierung der Berichterstattung über solche Sportevents 
bei einem einzelnen Rundfunkveranstalter ist auch zum Zweck der Sicherung der Meinungsvielfalt 
entgegenzuwirken . Entwicklungen auf dem Markt für Sportübertragungsrechte sind auch auf-
grund der besonderen Gefahren im Falle vertikaler Konzentration zwischen den Inhabern dieser 
Rechte und den Fernsehveranstaltern von Bedeutung .1117

Neben den Rechten an fiktionalen Premium-Inhalten (s . o . Kapitel  III 2 .2 .1 .1) sind die Übertra-
gungsrechte an massenattraktiven Sportereignissen für Fernsehveranstalter von großer strategi-
scher Bedeutung . Dies gilt insbesondere im Bereich des Pay-TV . Für den Pay-TV-Anbieter Sky 
Deutschland stellen die Live-Übertragungsrechte für die Fußball Bundesliga und 2 . Bundesliga die 
Hauptattraktion seines Angebots dar .1118 Der wirtschaftliche Wert derartiger Sportrechte ist wegen 
ihrer Knappheit und fehlenden Substituierbarkeit hoch . Zuschauerattraktive Sportveranstaltungen, 

1113 Vgl. Kinder/Jugend-TV-Produktionsstudie, S. 13.
1114 BVerfGE  97, 228, (285 f.)  – Kurzberichterstattung: „Die Bedeutung solcher Sportereignisse erschöpft sich nicht in ihrem 

Unterhaltungswert. Sie erfüllen darüber hinaus eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Der Sport bietet Identi fikations-
möglichkeiten im lokalen und nationalen Rahmen und ist Anknüpfungspunkt für eine breite Kommunikation in der 
Bevölkerung. Eine umfassende Berichterstattung, wie sie von Art. 5 Abs. 1 Satz  2 GG gefordert wird, lässt sich daher 
unter Verzicht auf Sportereignisse nicht verwirklichen.“

1115 Richtlinie 2010/13/ EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste, ABl. EU 
Nr. L 95, S. 1., vgl. oben Kapitel  I 2.4.1.2.

1116 Zu entsprechenden Regelungen in Großbritannien und Belgien hat jüngst der EuGH auf die Klage der FIFA und der 
UEFA hin entschieden, dass das Recht der Fernsehzuschauer auf Information und Zugang zur Fernsehberichterstattung 
über derartige Ereignisse höher zu bewerten ist als der freie Wettbewerb und das Eigentumsrecht; vgl. Urteil des EuGH 
vom 18. 07. 2013, FIFA und UEFA/Kommission (C-201/11  P, C-2014/11  P und C-205/11  P).

1117 BVerfGE  95, 163 (173)  – DSF.
1118 Vgl. Geschäftsbericht 2013 von Sky Deutschland, S. 85.



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 335

die die Refinanzierung der hohen Fixkosten ihrer Übertragung rechtfertigen, sind in ihrer Zahl 
begrenzt und die TV-Rechte daran nur kurzfristig verwertbar: Massenattraktiv ist vor allem die 
Direktübertragung von Sportereignissen; Aufzeichnungen und Kurzberichte sind nur noch wäh-
rend einer begrenzten Zeitspanne von Interesse . Die steigenden Preise vor allem im Bereich der 
Fußballrechte und die fehlende Refinanzierbarkeit der Kosten im frei empfangbaren Fernsehen 
haben zur Zurückhaltung der privaten Sender bzw . zur Durchsetzung der gebührenfinanzierten 
öffentlich-rechtlichen Sender in den Bieterverfahren geführt; dies wurde von privaten Veranstal-
tern und Presse vielfach kritisiert .1119 Von dem Event- und Wettbewerbscharakter von Sportüber-
tragungen profitieren Unterhaltungsformate wie die „Wok-WM“ und „TV Total Turmspringen“ (Pro-
Sieben), „Promi Boxen“ und „Let’s dance“ (RTL) sowie „Star Biathlon“ (ARD) .

Zwischen dem Spitzensport und dem Fernsehen bestehen enge Wechselbeziehungen und 
gegenseitige Abhängigkeiten . Eine Fernsehübertragung fördert die öffentliche Bekanntheit und 
gewährleistet das Sponsoreninteresse . Daher ist das Fernsehen zur wichtigsten Einnahmequelle 
des Profisports geworden . Sportliche Großereignisse wie Olympische Spiele oder Fußballweltmeis-
terschaften sind ohne Fernsehen nicht mehr denkbar und werden inzwischen auch mit Blick auf 
ihre Inszenierung als Medienereignis geplant . So werden Spielzeiten in Abstimmung mit den 
Bedürfnissen der Fernsehveranstalter festgelegt, denn der Zeitpunkt der Ausstrahlung im Fernse-
hen ist auch maßgeblich für die mit der Sendung erzielte Reichweite . Zum Teil werden die Regeln 
geändert, um eine Sportart attraktiver für das Fernsehen zu machen .1120

Grundlegende Einflusspotenziale der Fernseh- auf die Sportveranstalter ergeben sich aus der 
finanziellen Abhängigkeit der Vereine von Erlösen aus der Vermarktung der Fernsehrechte1121 und 
der vom Fernsehauftritt indirekt abhängigen Einnahmen, vor allem der Sponsorengelder . Umge-
kehrt wird Premium-Sportinhalten eine wichtige Funktion als „Zugpferd“ für die Entwicklung der 
Medienmärkte zugeschrieben, vor allem für die weitere Abonnentenentwicklung im traditionellen 
Pay-TV und den Durchbruch neuer kostenpflichtiger Angebote auf IPTV- und mobilen Plattfor-
men1122 sowie neuer Techniken wie Ultra HD .1123

Internet und mobile Plattformen bieten auch im Sportsektor ein zu den klassischen Medien 
konkurrenzfähiges Angebot . So besteht zum einen die Möglichkeit der audiovisuellen Live-Über-
tragung (Streaming) . Daneben bieten diese Medien auch die Vermittlung wichtiger Einzelinforma-
tionen oder wichtiger Szenen aus dem Spielverlauf (z . B . für den Fußballsport etwa Torschüsse, 
Fouls, Freistöße, Auswechslungen), aber auch Spielpläne und Mannschaftsaufstellungen oder Sta-

1119 Vgl. u. a. Focus Money Online vom 19. 04. 2012 „Die Fußball-Party bei ARD und ZDF muss aufhören!“, Die WELT vom 
04. 11. 2013 „Zwangssteuer verteuert unnötig Bundesliga-Rechte“ sowie FAZ vom 04. 11. 2013 „ZDF bietet wieder für 
Champions League“; der VPRT sieht darin eine gebührenfinanzierte Wettbewerbsverzerrung, da die entsprechenden 
Übertragungen auch ohne den Einsatz von Gebührenmitteln im privaten Free-TV in Deutschland zu sehen gewesen 
wären, vgl. Pressemitteilung des VPRT vom 24. 05. 2011.

1120 Vgl. den Beitrag des Sportjournalisten Tobias Kuske „Mit Streams aus dem Dilemma“ vom 29. 04. 2014 unter www.
tobiaskuske. de, wonach beispielsweise beim Tischtennis langsamere Bälle und kürzere Gewinnsätze eingeführt wurden 
oder bei internationalen Hockeyspielen 40-sekündige Auszeiten nach Toren und Strafecken die Einblendung von 
TV-Werbung ermöglichen sollen.

1121 Europäisches Parlament, Entschließung vom 29. 03. 2007 zu der Zukunft des Profifußballs in Europa (2006/2130(INI)); 
Darin wird diesbezüglich auch auf eine Verfälschung des Wettbewerbs hingewiesen, da die Bedeutung der Einkünfte 
aus der Vermarktung aus den Übertragungsrechten den ausgewogenen Wettbewerb zwischen Vereinen aus ver-
schiedenen Ländern insofern unterminieren könnte, als diese Einkünfte weitgehend von der Größe der nationalen 
Fernsehmärkte bestimmt werden.

1122 Europäische Kommission, Abschlussbericht über die sektorspezifische Untersuchung der Bereitstellung von Sportinhalten 
über mobile Netzwerke der dritten Generation vom 21. 09. 2005, Rn. 23 ff.

1123 Vgl. Handelsblatt vom 01. 08. 2013 „Fußballklubs können Einnahmen noch steigern: Fußballvereine setzen Jahr für Jahr 
viele Millionen Euro um. Doch die Einnahmen könnten noch in die Höhe klettern, meint der Chef des Sportvermarkters 
Infront. Der Schlüssel zur Schatztruhe seien TV-Übertragungen in HD.“
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tistiken und Ergebnisaufstellungen im Nachhinein . Daneben haben sich im Internet weitere Mo-
delle der Sportberichterstattung insbesondere im Bereich des Fußballs herausgebildet, wie etwa 
Vereins-TV oder verbands- bzw . vereinsfremde Internetportale . Aktuell bieten alle 18  Bundesliga-
Vereine Abrufinhalte an; die kostenpflichtigen Angebote enthalten auch sogenannte „Re-Live“-Aus-
strahlungen der Partien des eigenen Vereins kurz nach dem Abpfiff .1124 Bislang verfügen nur der 
FC Bayern (fcb . tv) und der VfB Stuttgart (vfbtv) über Rundfunkzulassungen für ihr jeweiliges Ver-
eins-TV-Programm, das auch lineare Inhalte enthält .1125 Die zunehmende Berichterstattung durch 
die Vereine selbst, die auch Interviews, Pressekonferenzen und Hintergrundberichte umfasst, wird 
insbesondere von dem Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland kritisiert, da ihm aufgrund dessen der 
exklusive Zugang zu Themen und Stars zum Teil verwehrt werde .1126 Ein weiterer Kritikpunkt ist, 
dass die Vereine selbst zum Medium werden und keine unabhängige journalistische Berichterstat-
tung erfolge .1127 Für Vereine und Verbände, für deren Sportarten keine TV-Sendezeiten zur Verfü-
gung stehen, bietet die Übertragung über eigene Plattformen via Internet die Möglichkeit, Veran-
staltungen einem größeren Publikum zugänglich zu machen und höhere Sponsoring-Einnahmen 
zu erzielen . Beispiele sind die Web-TV-Angebote der Deutschen Volleyball-Liga („DVL-live . tv“), der 
Tischtennis Bundesliga („TTBL . tv“) und des Deutschen Leichtathletik-Verbands („Leichtathletik . tv“) .1128 
Der Deutsche Olympische Sportbund hat nunmehr die Zulassung für das frei empfangbare Pro-
gramm Sportdeutschland . tv erhalten .1129 Ausgestrahlt werden sollen ca . 50 Sportarten, hauptsäch-
lich sogenannte Randsportarten, die in den Massenmedien nicht wahrgenommen werden (z . B . 
Badminton, Leichtathletik, Judo, Kajak, Rugby, Tischtennis, Volleyball) . Die Basketball Bundesliga 
hat mit der Deutschen Telekom AG einen Vermarktungspartner gewonnen, der das von der Liga-
Veranstalterin BBL GmbH Gesellschaft der Basketball-Bundesliga veranstaltete Programm Telekom 
Basketball finanziert und über seine IPTV-Plattform verbreitet .1130 Daneben bieten vereinsunabhän-
gige internationale Plattformen wie z . B . LAOLA1 . tv des österreichischen Anbieters LAOLA1 GmbH, 
Livestreams von Sportveranstaltungen, z . B . Partien der Deutschen Eishockey Liga (DEL), im In-
ternet an . Betreiberin ist eine Tochtergesellschaft der Sportrechte‐ und Sportmarketing‐Agentur 
the sportsman media group . Diese gehört ihrerseits zur inhabergeführten the sportsman media 
holding .

Die veränderte Medienlandschaft beeinflusst die Rechteverwertung und -verträge signifikant; 
Internet und Mobilfunk werden immer mehr für eine wirtschaftliche Verwertung genutzt und als 
zusätzliche Einnahmequelle erschlossen .1131 Die Veranstalter von Sportereignissen sind sich der 
Vermarktungsmöglichkeiten in den neuen Medien bewusst: So hat der Deutsche Fußball-Bund e . V . 
die Fußballbundesligarechte für die Saison 2009/2010 bis 2012/2013 erstmals getrennt für Mobil-
funk, Web-TV und IPTV ausgeschrieben . Die IPTV- und Mobilfunk-Rechte erwarb die Deutsche 
Telekom; für sie erstellte die Constantin Medien  AG als Sublizenznehmerin das IPTV-Programm 
LIGAtotal! . Im Übrigen lagen die Pay-TV-Rechte bei Sky Deutschland . Für die Spielzeiten 2013/2014 
bis 2016/2017 konnte Sky Deutschland die Deutsche Telekom überbieten und sämtliche Pay-TV-, 
Mobilfunk-, Web-TV- und IPTV-Rechte erwerben . Die ARD erhielt erneut den Zuschlag für die 
Zweitverwertungsrechte im frei empfangbaren Fernsehen . Die Axel Springer SE sicherte sich das 
Recht, eine Stunde nach Spielende Zusammenfassungen als Web-/Mobile-Clips als bezahlpflichti-

1124 Vgl. Welt am Sonntag vom 16. 03. 2014: „Die Sendung mit dem Ball“.
1125 Vgl. Beschlüsse der KEK i. S. fcb. tv vom 10. 07. 2012, Az.: KEK  705, und i. S. vfbtv vom 11. 02. 2014, Az.: KEK  765.
1126 Vgl. Meldung auf www.infosat. de vom 30. 05. 2014: „Sky-Vorstand Schmidt: „Immer mehr Clubs als Hobby-TV-Sender“.
1127 Vgl. Potsdamer Neueste Nachrichten vom 20. 04. 2013: „Alle müssen mitspielen“.
1128 Vgl. Tobis Kuske (s. Fn. 1120).
1129 Vgl. Beschluss der KEK vom 07. 10. 2014 i. S. DOSB, Az.: KEK  797, Beschluss der ZAK vom 14. 10. 2014.
1130 Vgl. Beschluss der KEK vom 16. 09. 2014 i. S. BBL, Az.: KEK  785.
1131 Matthias Laier, Die Berichterstattung über Sportereignisse, 2007, S. 2.
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ges Angebot (und ab 0:00  Uhr des Folgetages kostenlos) zum Abruf bereit zu stellen . Die Axel 
Springer SE macht hiervon im Rahmen des kostenpflichtigen Angebots „Bild plus“ Gebrauch . Die 
gesamten nationalen TV-Gelder erreichen durchschnittlich für die vier Spielzeiten ab 2013/2014 
die Rekordsumme von 628  Mio .  Euro pro Jahr (zuvor 412  Mio .  Euro) .1132

2.2.1.3.1 Sportprogramme im Fernsehen

Sportsendungen in Vollprogrammen
Die Übertragungen populärer Sportereignisse erzielen im Fernsehen Spitzenwerte . Das Endspiel 
der Fußballweltmeisterschaft 2014 zwischen Deutschland und Argentinien erreichte mit 34,57 Mio . 
Zuschauern in Deutschland den Allzeit-Zuschauerrekord . Dies entspricht einem Marktanteil von 
86,2 % .1133 Bereits das Halbfinale Deutschland  – Brasilien hatte mit 32,54  Mio . Zuschauern einen 
neuen Rekord aufgestellt . Bis dahin lag die Höchstmarke bei 31,1 Mio . Zuschauern beim WM-Halb-
finale 2010 von Deutschland und Spanien . Die tatsächlich erreichten Zuschauerwerte dürften noch 
deutlich höher liegen: Die AGF ermittelt zwar die Fernsehnutzung durch Gäste; nicht erfasst wer- 
den jedoch die zahlreichen Zuschauer, die die WM-Spiele außerhalb ihres Haushalts in Gaststätten, 
auf Großbildleinwänden bei öffentlichen Veranstaltungen etc . im sog . „Public Viewing“ verfolgen . 
Für die WM 2014 wurden von der ZDF-Medienforschung im Wege repräsentativer Umfragen bei 
ca .  1 .000  Personen ab 14  Jahren in sieben Befragungswellen Werte für die Außer-Haus-Nutzung 
(ohne die von der AGF ausgewiesene Gästenutzung) ermittelt . Diese Werte sind u . a . deshalb nicht 
mit den von der AGF/GfK gemessenen Zuschaueranteilen vergleichbar, da sie nicht längengewich-
tete durchschnittliche Sehbeteiligungen wiedergeben, sondern eine bloße Kontaktzahl repräsen-
tieren . Sie können daher nicht zu den Zuschaueranteilen hinzuaddiert werden . Sie variieren je 
nach Außenbedingungen wie Wochentag, Anstoßzeiten und Wetter . Den höchsten Wert erreichte 
bei der WM 2014 das Viertelfinalspiel Deutschland  – Frankreich mit 10,16  Mio . Public-Viewing-Zu-
schauern .1134

Live-Übertragungen von Spielen der Fußball-Weltmeister- und -Europameisterschaften sowie 
der Fußball Champions League unter Beteiligung deutscher Teams haben generell eine über-
ragende Zuschauerakzeptanz . Im Jahr 2012 waren die zehn meistgesehenen Einzelsendungen 
Fußballübertragungen (EM und Champions League); im Jahr 2013 –  also einem Jahr ohne WM 
oder EM – waren immerhin sechs der meistgesehenen zehn Einzelsendungen Fußballübertragun-
gen (Champions League, DFB-Pokal, Länderspiele) . Ebenfalls zuschauerattraktiv, wenn auch mit 
deut lichem Abstand, sind Übertragungen der Olympischen Sommer1135- und Winterspiele, Box-
wettkämpfe,1136 Rennen der Formel  1 sowie Ski- und Biathlon-Wettbewerbe . Die Tour de France 
verzeichnete im Zuge der Doping-Affären auch deutscher Spitzenfahrer einen deutlichen Zuschau-
errückgang . Das Ereignis wird derzeit nicht mehr von ARD und ZDF sondern von Eurosport über-
tragen und erzielt dort, verglichen mit dem Jahresdurchschnitt des Senders, hohe Zuschaueran-
teile .1137

1132 Vgl. Meldung auf der offiziellen Website der Bundesliga www.bundesliga. de vom 17. 04. 2012.
1133 Vgl. Heinz Gerhard, Camille Zubayr, Die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 im Fernsehen, Media Perspektiven 9/2014, 

S. 447 ff.
1134 Vgl. Heinz Gerhard, Camille Zubayr, (s. Fn. 1133), S. 447 (452).
1135 Die Live-Übertragungen der Sommerolympiade 2012 der ARD aus London erreichten einen durchschnittlichen Markt-

anteil von 23,9 % bei einer Zuschauerzahl von 3,38  Mio. Die meisten Zuschauer (8,06  Mio.) erreichte die Beach-
Volleyball-Partie Brasilien  – Deutschland, Stefan Geese, Heinz Gerhard, Die Olympischen Spiele 2012 im Fernsehen, 
Media Perspektiven 11/2012.

1136 Vgl. www.quotenmeter.de/cms/?p1= n&p2= 37517&p3= (Stand: 10/2009).
1137 Der Jahresdurchschnittswert von Eurosport lag 2013 bei 0,7 %; in den drei Wochen der Tour de France wurden im 

Durchschnitt 4,3 % Zuschaueranteile erreicht; vgl. Meldung vom 19. 07. 2013 unter www.meedia. de „Tour de France trotz 
Skandalen ein TV-Hit“.
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Die Beliebtheit der Programmsparte Sport insgesamt lässt sich an ihrer überproportional hohen 
Nutzung erkennen:1138 Gemessen an der Gesamtsendedauer entfällt auf Sportsendungen in Voll-
programmen im Vergleich zu anderen Programmsparten ein verhältnismäßig geringer Umfang, 
was auf die Begrenztheit zuschauerattraktiver Ereignisse zurückzuführen sein dürfte . Der Anteil 
von Sportsendungen am Gesamtangebot der Sender ARD (inkl . Dritte Programme), ZDF, RTL, SAT .1, 
ProSieben, kabel eins, RTL  II und VOX lag im Jahr 2012 bei durchschnittlich 2 %, der Anteil an der 
gesamten Fernsehnutzung dagegen bei 7 % .1139 Wie Tabelle  III – 94 zeigt, weisen die Programme 
ARD und ZDF die größten Anteile von Sportsendungen auf .

Sportspartenprogramme
Der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland veranstaltet derzeit acht Sportspartenprogramme und ver-
fügt mit der Fußball Bundesliga über die bedeutendsten Live-Sportrechte für einen Wettbewerb, 
der nicht als Großereignis im Sinne des § 4 RStV im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt 
werden muss . Daneben bietet nur die Sport1  GmbH mit SPORT1+, SPORT1  US und SPORT1 
Livestream mehrere Pay-TV-Kanäle an . Weitere bezahlpflichtige Programme sind u . a . Eurosport2, 
Extreme Sports Channel, sportdigital und Motors TV .

Im frei empfangbaren Fernsehen bieten SPORT1 und Eurosport Berichterstattung über ein 
breiteres Spektrum von Sportarten an . Diese Programme erreichten im Jahr 2013 Zuschaueranteile 
von 0,9 % bzw . 0,7 % (s . Tabelle  III – 96) . Daneben gibt es mit dem Programm Telekom Basketball, 
das nur für Telekom-Kunden ohne Zusatzkosten zu empfangen ist, und ClipMyHorse, das über die 
Unternehmenswebsite frei empfangbar ausgestrahlt wird, zwei monothematisch ausgerichtete 
Programme . Ein weiteres Free-TV-Programm zu einer Vielzahl von Sportarten plant der Deutsche 
Olympische Sportbund mit Sportdeutschland . tv .1140 Ferner hat die Perform Media Deutschland 
GmbH die Zulassung für Live-Sportübertragungen über ihre Internetplattform www .spox . com 
beantragt . Gezeigt werden sollen zunächst Partien der nordamerikanischen Basketball-Profiliga 
(NBA), das Angebot soll jedoch auf weitere Sportarten ausgedehnt werden .1141

Größter Pay-TV-Anbieter von Sportprogrammen ist die Sky Deutschland Fernsehen GmbH  & 
Co . KG („Sky Deutschland“) . Sky Deutschland ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der börsenno-
tierten Sky Deutschland AG . Zusammen agieren diese als Fernsehveranstalter und Plattformbetrei-
ber . Mehrheitsaktionärin ist die British Sky Broadcasting Group plc . (BSkyB) (s . Kapitel  III 1 .2 .8 .2) . 

1138 S. o. Kap. III 2.2.1, Tabelle  III – 75.
1139 Vgl. Maria Gerhards, Walter Klingler, Sascha Blödorn, Sparten- und Formattrends im deutschen Fernsehen, Media 

Perspektiven 04/2013.
1140 Vgl. Beschluss der KEK vom 07. 10. 2014 i. S. DOSB, Az.: KEK  797.
1141 Das Verfahren ist derzeit bei der KEK anhängig, Az.: KEK  802.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RTL 0,9 2,8 2,9 2,3 2,2 2,1 2,3 1,8 1,5 1,7 1,9 1,5 1,5 1,4
SAT .1 3,4 2,0 2,8 1,4 0,6 0,5 0,2 0,7 0,6 1,0 1,5 1,0 0,8 0,4
ARD1) 11,1 6,8 9,6 8,6 9,6 6,8 8,0 6,0 7,8 5,8 7,7 6,3 7,9 6,1
ZDF 10,9 6,0 7,5 6,0 7,5 5,5 7,5 5,9 7,0 5,4 6,5 5,2 6,5 5,1

1)  ohne Dritte Programme

Tabelle  III – 94: Anteil der Sportsendungen in den Programmen von RTL, SAT.1, ARD und ZDF von 2000 bis 
2013 (Sendedauer in Prozent der Gesamtsendezeit)

Quelle: Programmanalyse Udo Michael Krüger, Media Perspektiven 04/2001 bis 04/2014, Profile deutscher Spartenpro-
grame  – Tendenzen der Angebotsentwicklung .
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Programm Free-TV Pay-TV Sportrechte Mehrheits eigner

Sky Fußball 
 Bundesliga

ü Fußball Bundesliga und 2 . Fußball Bundesliga Twenty-First 
 Century Fox/
BSkyBSky Sport 1 ü Fußball (UEFA Champions League, DFB-Pokal 

UEFA Europa League (inkl . aller deutschen 
 Begegnungen)) sowie internationaler Fußball 
(z . B . ausgewählte Top-Begegnungen aus der 
englischen Premier League)

Sky Sport  2 ü Formel  1, Super Cups der smart beach tour, 
Deutsche Beach-Volleyball Meisterschaften, 
Golf, Tennis (Wimbledon)

Sky Sport HD  1 ü DFB-Pokal (2  Spiele pro Spieltag live), UEFA 
Europa League (bis zu zwei Spiele pro Spiel-
tag live), UEFA Champions League: bis zu zwei 
Spiele pro Spieltag oder die Konferenz live), 
Golf: US PGA Tour und European Tour, Tennis 
aus Wimbledon, Formel 1

Sky Sport HD  2 ü DFB-Pokal (bis zu 2 Spiele pro Spieltag live), 
UEFA Champions League (bis zu zwei Spiele 
pro Spieltag oder die Konferenz live), Premier 
League Partien, Wrestling aus WWE und TNA, 
Golf: US PGA Tour und European Tour, Tennis 
aus Wimbledon, Formel  1

Sky Bundesliga HD ü Fußball Bundesliga und 2 . Fußball Bundesliga

Sky HD Fanzone ü mehrere Sportereignisse auf einem Bildschirm 
(Mosaik-Ansicht)

Sky Sport News ü Sportnachrichten

SPORT1 ü 2 . Fußballbundesliga (Montagsspiele live, Erst-
verwertung Freitags- und Sonntagsspiele), Eis-
hockey WM, Handball WM und EM (Herren 
und Damen), MotoGP live

Constantin 
Medien  AG

SPORT1+ ü ATP World Tour (Tennis), NBA: Zwei Live-Spiele 
pro Woche und die NBA Finals, nationale 
 europäische Fußball Pokalwettbewerbe in 
England, Italien und Frankreich, MotoGP, 
Handball-Bundesliga, FIM Speedway World 
Championships, TTR World Snowboard Tour, 
Darts World Championship, Volleyball WM 
(Herren) und EM (Herren und Damen)

SPORT1  US ü National Football League (NFL), National 
 Basketball Association (NBA) und der National 
Hockey League (NHL)

SPORT1  Livestream
(Web-TV)

ü Motorsport, Dart, Snooker, Handball und 
 Basketball

Eurosport ü Olympische Sommer- und Winterspiele, Fuß-
ball U19  EM, Tour de France, Australien Open, 
French Open und US Open, alpine und nordi-
sche Skiveranstaltungen, Fußball Welt- und 
Europameisterschaften der Frauen, America’s 
Cup, Leichtathletik, Tischtennis, Reitsport, 
Schwimmen, Motorsport, Fun- und Exrem-
sportarten

Eurosport2 ü Handball- und Volleyball-Champions-League, 
Basketball Euroleague und Eurocup, Motor-
sport, Tennis, Fun- und Trendsport-Events

Extreme Sports 
Channel

ü Surfen, Snowboarden, Mountainbiking, 
 Motorradsport oder Inline-Skating

AMC Networks 
Inc .

Tabelle  III – 95: Sportspartenprogramme

Quelle: KEK, Unternehmensangaben
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Im Bieterverfahren um die Bundesliga-Rechte hatte sich Sky Deutschland gegen die Deutsche 
Telekom durchgesetzt und bezahlt nunmehr durchschnittlich 485,7  Mio .  Euro pro Saison .1142 Die 
Deutsche Telekom, zuvor Inhaberin der IPTV- und Mobilfunk-Rechte, musste infolgedessen das 
von der Constantin Medien  AG als Sublizenznehmerin erstellte Programm LIGAtotal! einstellen . 
Zwischen Sky Deutschland und Deutscher Telekom wurde jedoch eine umfangreiche Kooperation 
vereinbart, die den IPTV-Kunden der Deutschen Telekom den Zugang zum Sky-Angebot ermög-
licht .1143

1142 Vgl. Pressemitteilung von Sky Deutschland vom 17. 04. 2012.
1143 Vgl. Pressemitteilung von Sky Deutschland vom 04. 01. 2013.

Programm Free-TV Pay-TV Sportrechte Mehrheits eigner

sportdigital ü Internationaler Fußball (u . a . argentinische 
 Primera Division, die Eredivisie (Niederlande), 
die Premjer Liga (Russland), die T-Mobile 
 Ekstraklasa (Polen) sowie die portugiesische 
Liga Zon Sagres)

Gisbert Wundram

Motors TV ü Motorsport Motors TV ACL

Motorvision TV ü Zusammenfassungen und Wiederholungen 
von Rennen, Reportagen, Aaron’s  499  NASCAR 
Sprint Cup Rennen Live

Paul Bauer-
Schlichtegroll

The Nautical 
 Channel

ü Regatten, Rennen Laurence Fox 
Hopper

ClipMyHorse 
(Web-TV)

ü Reitturniere und sonstige Pferdeveranstal-
tungen

Klaus Christian 
Plönzke

FCB .TV (Web-TV) ü Hintergrundberichte, Interviews etc . FC Bayern 
 München

vfbtv (Web-TV) ü Hintergrundberichte, Interviews etc . VfB Stuttgart

Telekom Basketball für 
Telekom-
kunden

für Nicht-
Kunden der 

 Telekom

Basketball Bundesliga live BBL GmbH

Sportdeutschland . tv ü 50  Sportarten (hauptsächlich „Randsportarten“) Deutscher 
 Olympischer 
Sportbund

SPOX . com ü Basketball der NBA Perform Media 
Deutschland 
GmbH

Tabelle  III – 95: Sportspartenprogramme

Quelle: KEK, Unternehmensangaben

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SPORT1* 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,9
Eurosport 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
Sky-Sportprogramme k . A . k . A . k . A . k . A . k . A . k . A . 0,5 0,6

*  Bis 2010 hieß das Programm DSF

Tabelle  III – 96: Zuschaueranteile der Sportspartensender SPORT1 und Eurosport sowie der Sky-Sportpro-
gramme von 2006 bis 2013 (in %)

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung
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Die Sport1 GmbH veranstaltet die Programme SPORT1, SPORT1+, SPORT1  US und SPORT1 
Livestream . Das Programm SPORT1  US trat an die Stelle des im Auftrag der Deutschen Telekom 
produzierten und infolge ihres Rechteverlusts eingestellten Programms LIGAtotal! . Beim Erwerb 
der Rechte für die US-amerikanischen Sportveranstaltungen hatte sich die Constantin-Gruppe 
gegen die sportdigital .TV Sende- und Produktions GmbH durchgesetzt, die ein Programm unter 
dem Namen sportamerica HD geplant hatte .1144 Die Sport1  GmbH ist mittelbar eine 100 %ige 
Tochtergesellschaft der Constantin Medien AG (s . o . Kapitel  III 1 .2 .4) . Die geplante Übernahme von 
25,1 % der Anteile der Sport1  GmbH sowie sämtlicher Anteile an dem zur Constantin Medien  AG 
gehörigen Produktionsunternehmen PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion durch Sky 
Deutschland wurde nicht realisiert .1145 Die Sport1 GmbH betreibt auch das Onlineportal sport1 . de . 
Sie ist im Online-Bereich auch mit Apps und einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel aktiv . Zur 
Unternehmensgruppe gehört ferner die TEAM Holding AG, die Vermarkterin der UEFA Champions 
League, der UEFA Europe League und des UEFA Super Cup . Neben dem Geschäftsbereich Sport 
ist die Constantin Medien  AG über die Highlight Communications  AG und deren Tochtergesell-
schaft Constantin Film  AG vor allem im Bereich der TV- und Kinofilm-Produktion tätig .

Eurosport ist ein von dem französischen Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) lizenziertes 
gesamteuropäisches Programm, das nur in Deutschland frei empfangbar ist, im Übrigen aber als 
Pay-TV ausgestrahlt wird . Das Eurosport-Netzwerk erreicht nach eigenen Angaben 133 Mio . Haus-
halte in 54  Ländern und 20  Sprachen, der Pay-TV-Sender Eurosport  2 erreicht 72  Mio . Haushalte 
in 51  Ländern (s . o . Kapitel  III 1 .2 .9 .2) . Nach Medienberichten bestehen gewisse Privilegien von 
Eurosport im Hinblick auf den Rechteerwerb über die European Broadcasting Union (EBU) .1146 Die 
Fernsehproduktion ist zentral in Paris angesiedelt . Die Texte werden, abgesehen von den Livekom-
mentaren, dezentral im jeweiligen Ausstrahlungsland erstellt . Die Gruppe betreibt Internet-Sport-
portale in 11  Sprachen . Dabei kann auf die in London angesiedelte Plattform eurosport . com und 
deren internen Newspool zurückgegriffen werden . U . a . in Deutschland ist das Onlineportal von 
Eurosport in das Angebot von Yahoo integriert und wird nicht gesondert von der IVW ausgewie-
sen . Eurosport bezeichnet sich als führendes Unternehmen im Bereich der Sportunterhaltung in 
Europa . Veranstalterin ist die Eurosport S . A . S ., an der die Discovery Communications, Inc . mittler-
weile mit 51 % die Anteilsmehrheit hält . Die zuvor alleinige Gesellschafterin, die Veranstalterin des 
französischen Programms TF1  Télévision Française S . A ., hält nur noch 49 % der Anteile . Die Dis-
covery Communications, Inc . verfügt in Deutschland über weitere Beteiligungen an Fernsehsen-
dern (Discovery Channel, Animal Planet, DMAX und TLC; s . o . Kapitel  III 1 .2 .9) .

Das Pay-TV-Programm Extreme Sports Channel gehört zur Chellomedia-Gruppe . Diese hat 
die Liberty Global plc . –  mit Ausnahme niederländischer Beteiligungen  – an die AMC Networks, 
Inc . veräußert .1147 Extreme Sports Channel ist ein deutschsprachiges Programm mit Auslandslizenz, 
erteilt durch die britische Medienbehörde Ofcom . Im Mittelpunkt stehen Sportarten wie Surfen, 
Snowboarden, Mountainbiking, Motorradsport oder Inline-Skating . Das Programm wird in 50 Län-
dern ausgestrahlt . Die AMC Networks, Inc . hat jüngst auch sämtliche Anteile an der Veranstalterin 
des Pay-TV-Spartenprogramms Kinowelt TV übernommen .1148

1144 Vgl. Beschluss der KEK vom 09. 07. 2013, Az.: KEK  744; die sportdigital.TV Sende- und Produktions GmbH veranstaltet 
den Sportspartensender sportdigital. tv.

1145 S. hierzu Kapitel  III 1.2.4.2.
1146 Vgl. Matthias Strobel, Crossmediale Entwicklung im Sportressort, in: Ralf Hohlfeld, Philipp Müller, Annekathrin Richter, 

Franziska Zacher (Hg.), Crossmedia – wer bleibt auf der Strecke?, S. 137; Artikel „Will Eurosport’s special relationship with 
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E2%80%99s-special-relationship-ebu-survive-discovery-takeover.

1147 Vgl. Pressemitteilung der Liberty Global plc. vom 03. 02. 2014.
1148 Vgl. Beschluss der KEK vom 10. 06. 2014 i. S. Kinowelt TV, Az.: KEK  777.
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Die Deutsche Telekom hat sich für die Beko Basketball Bundesliga (BBL) die Medienrechte für 
vier Spielzeiten beginnend ab 2014/2015 gesichert . Die Spiele sollen von der BBL selbst bzw . von 
beauftragten Unternehmen produziert und der Deutschen Telekom als fertiges Produkt zugeliefert 
werden .1149 Hintergrund ist die Problematik, dass die vom Bund beherrschte Deutsche Telekom 
aufgrund des Gebots der Staatsferne des Rundfunks an einer Betätigung als Rundfunkveranstal-
terin gehindert ist .1150 Zudem ist die Deutsche Telekom Sponsor der Bundesliga-Mannschaft Tele-
kom Baskets Bonn . Das Programm soll für Telekom-Kunden kostenlos, für Nicht-Kunden gegen 
eine Abonnementgebühr über die IPTV-Plattform der Telekom ausgestrahlt werden . Bis zu 48 Par-
tien pro Saison sollen zudem im frei empfangbaren Fernsehen im Wege der Unterlizenzierung 
ausgestrahlt werden . Als Partnersender hierfür fungiert Sport1 .1151 Hinsichtlich der Erstellung der 
Website www .telekombasketball . de, das Live-Streaming aller Spiele sowie der Einbindung der 
entsprechenden mobilen Apps kooperiert die Deutsche Telekom mit der LAOLA1  GmbH .1152

2.2.1.3.2 Entwicklungen im Sportrechtehandel

Der Wettbewerb hinsichtlich des Vertriebs und des Erwerbs von Sportrechten zeichnet sich durch 
einige wenige mächtige Teilnehmer auf allen Ebenen der Angebotskette aus: An der Spitze der 
Wertschöpfungskette in den vorgelagerten Märkten stehen die anfänglichen Inhaber von Zugangs-
rechten zu Sportveranstaltungen . Dies sind für gewöhnlich Sportverbände oder Vereine, oft zen-
tral vertreten durch Verbände und Ligen, die die Medienrechte für Sportveranstaltungen an Sport-
rechtezwischenhändler wie Sportrechteagenturen oder die European Broadcasting Union (EBU) 
oder direkt an die Nachfrager wie Rundfunkveranstalter oder Plattformbetreiber verkaufen .

Kartellrechtlich wird in Abgrenzung zum Fictionrechte-Markt ein eigenständiger Markt für den 
Erwerb von TV-Sportübertragungsrechten angenommen .1153 Auf EU-Ebene wird eine enge Markt-
abgrenzung vorgenommen und der Markt für Fußballübertragungsrechte von Rechten an sonsti-
gen Sportveranstaltungen unterschieden . Erwogen hat die EU-Kommission auch eine weitere 
Unterteilung in gesonderte Teilmärkte, je nach Regelmäßigkeit des Fußball-Turniers sowie nach 
Übertragungsart (Pay-TV, Free-TV) .1154

Zentralvermarktung der medialen Rechte an der Fußball-Bundesliga durch die DFL
Medienrechte für Wettbewerbe des Spitzensports werden üblicherweise nicht gesondert von den 
teilnehmenden Vereinen, sondern zentral für den Gesamtwettbewerb von einem Verband oder 
einer Liga vergeben . Sowohl kartellrechtlich als auch sportpolitisch ist der koordinierte Rechtever-
kauf umstritten . Einerseits stellt er die Gesamtorganisation, einheitliche Vermarktung und Präsen-
tation des Wettbewerbs sicher, der für die Bedeutung auch der Einzelspiele ausschlaggebend ist . 
Eine einheitliche Vermarktung kann das Markenprofil der Liga stärken; eine zentrale Anlaufstelle 
für die Rechteerwerber senkt Transaktionskosten . Ferner kann die zentrale Vermarktung für die 
Einnahmenumverteilung eine große Rolle spielen und damit für mehr Solidarität im Sport und 

1149 Vgl. Beschluss der KEK i. S. BBL vom 16. 09. 2014, Az.: KEK  785.
1150 Vgl. hierzu auch den Beschluss der KEK vom 14. 07. 2009 i. S. LIGAtotal!, Az.: KEK  563.
1151 Vgl. Pressemitteilung vom 19. 09. 2014 unter beko-bbl. de.
1152 Vgl. Pressemitteilung der the sportsman media holding vom 02. 10. 2014.
1153 Vgl. LG Stuttgart, ZUM 2009, S. 258; BGH, NJW 1998, S. 756  – Europapokalheimspiele; EU-Kommission, Entscheidung 

vom 02. 04. 2003  – COMP./ M.2876  – Newscorp/ Telepiù, Rn. 69.
1154 Europäische Kommission, Entscheidung vom 18. 01. 2007 –  COMP/ M.4519  – Lagardère/Sportfive, Rn. 10.
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eine gewisse Chancengleichheit sorgen .1155 Die zentrale Rechtevergabe verhindert andererseits die 
Konkurrenz der Vereine als Anbieter, wird für höhere Preise verantwortlich gemacht und reduziert 
tendenziell auch die Anzahl der mitbietenden Fernsehveranstalter auf wenige finanzstarke (im 
Zweifel konzerngebundene) Unternehmen .1156

Die Meinungsvielfalt gebietet den Zugang einer möglichst breiten Öffentlichkeit zu möglichst 
vielen Sportereignissen  – was für eine Zentralvermarktung eines Gesamtwettbewerbs sprechen 
mag, sofern sie mit einer Verpflichtung des Fernsehveranstalters zu seiner möglichst vollständigen 
Übertragung einhergeht . Andererseits erfordert Meinungsvielfalt eine Vielfalt der Informations-
quellen; sie wird durch die bei der Zentralvermarktung typischerweise praktizierte Vergabe der 
(Erst-)Verwertungsrechte an einen Anbieter je Land auf Ausschließlichkeitsbasis zumindest für die 
jeweilige Verbreitungsform eingeschränkt .1157

Die Verwertung der Medienrechte und sonstige Vermarktung der Bundesliga und der Zweiten 
Bundesliga führt die DFL zentral für den Ligaverband durch .1158 Die Erlöse aus den Übertragungs-
rechten werden an die 36  Mitglieder des Ligaverbandes (Erst- und Zweitliga-Lizenzvereine bzw . 
deren Kapitalgesellschaften) ausgeschüttet . Die Zentralvermarktung der Fußball Bundesliga erfüllt 
den Tatbestand des Artikel 101 Abs . 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) und des § 1 GWB . Ob durch die Zentralvermarktung Effizienzen erzielt werden können, die 
die Freistellungsvoraussetzungen der Artikel  101 Abs . 3 AEUV und § 2 GWB erfüllen, hat das Bun-
deskartellamt in seiner Entscheidung vom 12 . 01 . 2012 zum Vergabeverfahren (Az .: B  6-114/10) 
offengelassen . Die Beteiligten hatten sich mit Zusagen zu einem Vermarktungsmodell verpflichtet, 
die geeignet waren, die wettbewerblichen Bedenken insoweit auszuräumen . Der bedeutende 
grundsätzliche Effizienzgewinn der Zentralvermarktung liege in dem Angebot eines umfassenden 
Ligaprodukts für die Nachfrager: Die Ermittlungen des Bundeskartellamts hatten ergeben, dass 
nur ein Viertel der Fernsehzuschauer ausschließlich an der Berichterstattung über „ihren“ Verein 
interessiert sind, für drei Viertel ist überwiegend das Ligageschehen insgesamt von Interesse .1159 
Ob die Zentralvermarktung zum Erreichen der Effizienzvorteile unerlässlich ist, hat das Bundeskar-
tellamt angesichts der Verpflichtungszusagen nicht abschließend beurteilt, zumal es in Deutsch-
land bislang keine Erfahrungen mit den Auswirkungen der Einzelvermarktung gibt . Das angebo-
tene Vermarktungsmodell könne geeignet sein, eine angemessene Verbraucherbeteiligung zu 
realisieren . Ausgeschrieben wurden die Rechte für vier Spielzeiten ab 2013/2014 . Grundsätzlich 
wurden drei Übertragungswege unterschieden: Broadcast (Kabel, Satellit und Terrestrik), Netcast  I 
(IPTV) und Netcast  II (Web-TV und Mobile-TV) . Zusätzlich erfolgte eine Aufteilung in Free- und 
Pay-TV-Rechte sowie Live- und Nachberichterstattung . Dabei waren auch zwei Szenarien im Hin-
blick auf die frei empfangbaren Zusammenfassungen der Samstagsspiele vorgesehen: Die Aus-
strahlung vor 20:00  Uhr über Broadcast (Szenario  I) oder über IPTV (Szenario  II) .

1155 So hat z. B. die Einzelvermarktung in der spanischen Fußball-Liga in der Vergangenheit zu signifikanten Ungleichge-
wich ten bei den Fernseheinnahmen geführt: Im Jahr 2010 nahmen die beiden größten Clubs, Real Madrid und FC 
Barcelona, zusammen 140 Mio. Euro durch den Verkauf der Fernsehrechte ein, während kleinere Clubs wie z. B. Malaga 
nur 12  Mio.  Euro einnahmen; vgl. Tom Evens, Petros Iosifides und Paul Smith, Regulierung von Sportrechten im 
Fernsehen, in: Media Perspektiven 2/2014, S. 100 (103). Real Madrid und FC Barcelona führen auch regelmäßig die Liste 
der umsatzstärksten europäischen Fußballclubs des Deloitte-Rankings „Football Money League“ an; vgl. hierzu u. a 
Mel dungen vom 24. 01. 2013 unter www.presseportal. de und vom 23. 01. 2014 unter www.finanznachrichten. de.

1156 Vgl. bereits Konzentrationsbericht der KEK, 2003, Kapitel  2.3.2.1 und Dieter Frey, Die Vergabe der medialen Rechte an 
der Fußball-Bundesliga, ZUM 2005, S. 585 (589).

1157 Zu den Vorteilen nicht-exklusiver Lizenzierungsmodelle vgl. Tom Evens, Petros Iosifides und Paul Smith, Regulierung 
von Sportrechten im Fernsehen, in: Media Perspektiven 2/2014, S. 100 (107 f.).

1158 Die DFL lässt zudem seit der Saison 2006/2007 die Live-Bilder inklusive Bildregie („Basissignal“) selbst durch eine 
100 %ige Tochtergesellschaft, die Sportcast GmbH, herstellen, vgl. Beschluss der KEK i. S. LIGAtotal! vom 14. 07. 2009, 
Az.: KEK  563.

1159 Vgl. genannten Beschluss des Bundeskartellamts Rn. 61.
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Am 17 . 04 . 2012 gab die DFL ihre Entscheidungen zur Rechtevergabe der Fußball Bundesliga 
und der 2 . Bundesliga für die Spielzeiten 2013/2014 bis 2016/2017 bekannt . Danach erhält Sky 
Deutschland die Pay-TV-Rechte für die Übertragungswege Kabel, Satellit und Terrestrik sowie IPTV, 
Web-TV und Mobilfunk . Die Rechte für die Samstagszusammenfassungen vor 20:00  Uhr im frei 
empfangbaren Fernsehen erwarb die ARD („Sportschau“); sie darf diese parallel auch im Internet 
und auf mobilen Endgeräten ausstrahlen . Letztlich entschied sich der Ligaverband somit gegen 
eine „Internet-Sportschau“ und für das klassische Verwertungsszenario, das weiterhin eine frühe 
Zusammenfassung der Samstagsspiele im frei empfangbaren Fernsehen vorsieht . Die Rechte der 
Zweitverwertung der Samstagsspiele und der Erstverwertung des Spiels um 18:30  Uhr gingen 
erneut an das ZDF („Aktuelles Sportstudio“) . SPORT1 zeigt weiterhin Zusammenfassungen der 
Zweitliga Freitags- und Sonntagsspiele sowie das Montagsspiel live .1160 Die Axel Springer SE erhält 
das Recht, eine Stunde nach Spielende Zusammenfassungen als Web-/Mobile-Clips bezahlpflichtig 
(und ab 0:00  Uhr des Folgetages kostenlos) anzubieten .1161

Gemäß der Richtlinie zur individuellen Verwertung und Vermarktung medialer Rechte von 
den Spielen der Bundesliga und 2 . Bundesliga („Individualvermarktungsrichtlinie“) der DFL verfügt 
jeder Club über nicht-exklusive Verwertungsrechte zur zeitversetzten audiovisuellen Verwertung 
und Vermarktung seiner Heim- und Auswärtsspiele in der Bundesliga oder 2 . Bundesliga . Diese 
Verwertungsrechte können nach Maßgabe der Bestimmungen der Richtlinie plattformübergreifend 
mittels sämtlicher Übertragungstechnologien und Anwendungen in Form einer Club-Website, 
eines Club-Kanals und eines Club-Magazins weltweit genutzt und ausgewertet werden . Das Ange-
bot von so genanntem Vereinsfernsehen hat erheblich zugenommen . Mittlerweile bieten sämtliche 
Bundesliga-Vereine Vereins-TV an . In der Regel umfasst das Angebot den Abruf der Bundesliga-
Spiele in voller Länge oder Zusammenfassungen jeweils nach Spielende sowie Hintergrund-
berichte, Archivmaterial, Pressekonferenzen etc ., die im Monats- oder Jahresabonnement bezogen 
werden können .

1160 Pressemitteilung der DFL vom 17. 04. 2012.
1161 Vgl. Meldung auf der offiziellen Webseite der Bundesliga, www.bundesliga. de, vom 17. 04. 2012.

Abbildung  III – 71: Preisentwicklung der Bundesligarechte

Quelle: www . rp-online .de/sport/fussball/bundesliga/die-tv-rechte-in-der-bundesliga-seit-1965-bid-1 .2795571 .
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Für Radioübertragungen hat die ARD die nationalen Audioverwertungsrechte über UKW er-
worben . Die Web- und Mobile-Audiorechte erwarb die Sport1 GmbH für ihren Internetradiosender 
Sport1 . fm und konnte sich damit gegen die vorherige Rechteinhaberin Regiocast Digital GmbH 
(„90elf“) durchsetzen .

Zentralvermarktung der medialen Rechte der UEFA Champions League durch die UEFA
Auf Antrag des Europäischen Fußballbundes (UEFA) vom 01 . 02 . 1999 hat die EU-Kommission am 
23 . 07 . 2003 die Zentralvermarktung der Fernsehrechte an dem von der UEFA ausgerichteten Fuß-
ballwettbewerb Champions League von den Voraussetzungen der Artikel  101 Abs . 1 AEUV und 
Artikel  73 Abs . 1 EWR freigestellt .1162 In der Begründung betont die Kommission den Vorteil einer 
zentralen Anlaufstelle zum Rechteerwerb gerade bei internationalen Wettbewerben .1163 Das im 
Rahmen der Verpflichtungserklärungen entworfene Modell diente auch als Vorbild des Vermark-
tungsmodells für die Bundesliga-Rechte . Grundlage war der Entwurf einer neuen Zentralvermark-
tungsvereinbarung der UEFA ab der Spielzeit 2003/2004 .1164 Sie sieht die Verwertungsmöglichkeit 
aller Medienrechte an der Champions League (auch Radio, Internet, UMTS und sonstige Auswer-
tung etwa durch DVD, VHS, CD-ROM etc .) und ihre Vermarktung in Einzelpaketen vor . Die Dauer 
der Rechteverträge wird auf höchstens drei Jahre begrenzt . Die einzelnen Fußballclubs dürfen 
parallel auf nicht-exklusiver Basis einzelne Medienrechte selbst vermarkten . In Deutschland hat der 
Pay-TV-Veranstalter Sky für die drei Spielzeiten 2015/2016 bis 2017/2018 die Erstsenderechte im 
Pay-TV an der Champions League erworben . Die Free-TV-Rechte für 18  Spiele pro Saison liegen 
beim ZDF .

Die Vermarktung sonstiger Fußballübertragungsrechte
Die Ausstrahlungsrechte für die UEFA Fußball EM liegen bis zum Jahr 2016, diejenigen für die 
FIFA Fußball WM bis 2022, bei ARD und ZDF . Angesichts der umfassenden Berichterstattung im 
frei empfangbaren Fernsehen hat sich Sky nicht mehr um die Pay-TV-Rechte beworben . Die Rechte 
für die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft für die UEFA EM 2016 und die 
FIFA WM 2018 hat RTL erworben und konnte sich damit gegen ARD und ZDF im Bieterverfahren 
durchsetzen . Der Vergabe war die europaweite Einigung über eine Zentralvermarktung durch die 
UEFA vorausgegangen . Die UEFA hatte sich mit ihren Mitgliedsverbänden darauf verständigt, die 
entsprechenden Qualifikationsspiele nicht mehr einzeln durch die nationalen Fußballverbände, 
sondern zentral zu vermarkten . Der DFB hatte sich dem gemeinsamen, europaweiten Modell 
angeschlossen und die Ausschreibung und Vergabe der Medienrechte an die UEFA abgetreten .1165

Die Sportrechteagenturen
Rechteagenturen, die beim Handel mit Sportübertragungsrechten auf Seiten des Erwerbers und 
des Veräußerers als Zwischenhändler tätig werden können, bieten den Rechteinhabern vor allem 
die Dienstleistung der Gesamtvermarktung an, d . h . eine Verwertung der Medienrechte im Ge-
samtangebot mit der Verwertung anderer Vermarktungsrechte, z . B . von Merchandising-Rechten, 
sowie mit weiteren Dienstleistungen wie Einbeziehung von Sponsoren, Stadionwerbung, Hospita-
lity-Programmen, Trikotsponsoring und Ticketing .

1162 Europäische Kommission, COMP/ C.2-37.398, Gemeinsame Vermarktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Cham-
pions League.

1163 Europäische Kommission, Gemeinsame Vermarktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League (s. o. 
Fn. 1162), Rn. 144.

1164 Abrufbar unter: www.uefa. com.
1165 Vgl. Die Welt vom 10. 07. 2013.
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Für Sportvereine hat die Einschaltung von Agenturen bei der Rechtevermarktung vor allem 
den Vorteil, dass diese über spezielle Netzwerke und ein besonderes Know-How bei der Gesamt-
vermarktung der diversen Medienrechte und sonstigen Vermarktungsrechte verfügen . Dem steht 
die Gefahr der Abhängigkeit der Vereine von den Vermarktern und der hohe Kostenfaktor gegen-
über . Mittlerweile verzichten einige große Verbände und Vereine daher ganz auf die Dienstleis-
tungen einer Agentur bzw . nehmen die Medienrechte von der Vermarktung aus . Zum Beispiel 
führen die DFL für den DFB (Fußball Bundesliga), die UEFA (Fußball EM) und die FIFA (Fußball WM) 
die Vermarktung ihrer TV-Rechte nunmehr selbst durch . Dies hat zu einer Verlagerung des Schwer-
punkts großer Vermarktungsagenturen geführt .

Die Vermarktungsfirma Infront Sports  & Media  AG („Infront“) mit Sitz in Zug/Schweiz ist aus 
der Kirch Sport  AG hervorgegangen . Im Zuge der Insolvenz der Kirch Media GmbH  & Co . KG 
erwar ben die Jacobs Holding  AG zusammen mit Robert Louis Dreyfus (ehemals Chef des Sport-
artikelherstellers Adidas) im Herbst 2002 die KirchSport  AG . 2003 wurde diese dann in Infront 
umfirmiert .1166 Seit Ende 2011 ist Mehrheitsgesellschafterin das Private Equity Unternehmen Bridge-
point Capital Group Ltd . Nach Presseberichten steht das Unternehmen nach drei Jahren nunmehr 
erneut zum Verkauf .1167

Infront war ursprünglich auf die Vermarktung von Fußballrechten fokussiert . Das Unternehmen 
vermarktete u . a . die medialen Rechte an der Fußball Bundesliga (bis 2003/2004) und an der FIFA 
WM 2002 und 2006 . Aufgrund der Eigenvermarktung durch die DFL und die FIFA hat sich Infront 
im Hinblick auf die Sportarten in ihrem Portfolio diversifiziert und Schwerpunkte bei Winter-
sportarten gesetzt .1168 In Deutschland betreut Infront 13  Fuβballvereine (u . a . Werder Bremen, FC 
Schalke  04, 1 . FC Köln, Energie Cottbus) und ist Vermarktungspartner des DFB für den DFB-Pokal 
und die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft . Im Wintersport vermarktet Infront unter ande-
rem den FIS Ski Alpin Weltcup, den IBU Weltcup Biathlon, den FIL Weltcup im Rodeln und den 
FIBT Weltcup im Bob und Skeleton . Im Ausdauersport vermarktet Infront den BMW Berlin-Mara-
thon und Ironman Events . Zur Infront-Gruppe gehört auch das Fernsehproduktionsunternehmen 
Host Broadcasting Services (HBS) AG, das u . a . die FIFA WM 2014 in Brasilien und die FIFA WM 2018 
in Russland produziert . Das Unternehmen ist in 12  Ländern, vor allem in Europa und Asien, ver-
treten .

Die 1995 als Tochterunternehmen der in der ARD vereinten Landesrundfunkanstalten und des 
ZDF gegründete SportA Sportrechte- und Marketingagentur GmbH erwirbt und veräußert für ihre 
Gesellschafter Medienrechte an nationalen und internationalen Sportveranstaltungen zur Verwer-
tung im ersten Programm und in den dritten Programmen der ARD sowie im ZDF . SportA wurde 
von den öffentlich-rechtlichen Sendern unter dem damaligen Eindruck der Konzentrationsentwick-
lungen durch die Sportrechteagenturen der Medienkonzerne Kirch und Bertelsmann gegründet . 
Durch die zentrale Abwicklung und die bei der SportA vorhandene Kompetenz bezüglich der 
Verhandlungsführung und der Vertragsgestaltung soll verhindert werden, dass die beiden öffent-
lich-rechtlichen Organisationen beim Erwerb von Sportrechten in Konkurrenz zueinander auftre-
ten,  wie dies vor Gründung der SportA wiederholt geschehen ist . Das Stammkapital wird zu je 
50 % von ARD und vom ZDF gehalten . Der Erwerb von Sportrechten für die öffentlich-rechtlichen 
Anstalten erfolgt allerdings nicht ausschließlich über die SportA . Zu einem geringeren Teil wird er 
von den Gesellschaftern selbst direkt mit den Rechteinhabern abgewickelt . Internationale Rechte, 
etwa für die Olympischen Spiele, erwarben ARD und ZDF bislang über das Sendernetzwerk EBU 
(s . u . zu Sportfive) . Neben dem Erwerb von Sportrechten für ARD und ZDF ist der Verkauf von 

1166 Konzentrationsbericht der KEK, 2003, S. 211, m. w. N.
1167 Vgl. Handelsblatt vom 04. 09. 2014.
1168 Vgl. Philippe Blatter, Präsident und CEO von Infront, im Interview mit dem Wall Street Journal vom 06. 06. 2014.
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Sublizenzrechten an Dritte eine weitere Kernaufgabe der SportA . Die SportA vertreibt dabei nicht 
nur die im eigenen Namen erworbenen Rechte, sondern auch die übrigen Rechte der Anstalten, 
die diese z . B . über die EBU erworben haben . Die Erlöse aus der Vergabe von Sublizenzrechten 
werden in voller Höhe an die Gesellschafter weitergegeben . Ein wirtschaftliches Risiko aus dem 
Verkauf von Sublizenzrechten besteht bei der SportA nicht, da die Kosten für den Erwerb der 
Rechte ebenfalls in vollem Umfang von den Gesellschaftern getragen werden .

Die Sportfive S . A . mit Hauptsitz in Paris ist nach eigenen Angaben Europas größter Sport-
rechtehändler .1169 Das Unternehmen ging Ende 2001 aus einer Fusion des Vermarkters der RTL 
Group, Ufa Sports, der Sport plus (Canal+ Group) und des französischen Sportvermarktungsunter-
nehmens Groupe Jean-Claude Darmon hervor . Sportfive übernahm im Oktober  2003 sämtliche 
Anteile an der Münchener Sportrechteagentur ISPR GmbH, ehemals ein Gemeinschaftsunterneh-
men der KirchGruppe mit dem Axel Springer Verlag . Im Jahr 2004 erwarb das Private-Equity-Un-
ternehmen Advent International den Mehrheitsanteil an Sportfive . Daneben waren weiterhin die 
RTL Group mit rund 25 % der Anteile sowie die Investmentbank Goldman Sachs und Mitglieder 
des Managements beteiligt . Im November  2006 übernahm der französische Medien- und Rüs-
tungskonzern Lagardère sämtliche Anteile der Sportrechteagentur . Die Sportfive-Gruppe deckt das 
gesamte Spektrum der Sportrechtevermarktung ab, vom Handel mit internationalen Fernsehrech-
ten, Vermarktung der Online-Rechte und digitalen Plattformen bis zu Stadionwerbung, Trikotspon-
soring, Stadionentwicklung und Hospitality-Programmen und unterhält 71 Standorte weltweit . Das 
Kerngeschäft von Sportfive in Deutschland ist der Fußball . Insgesamt vermarktet die Gruppe 
derzeit 15 Profi-Fußball-Vereine in Deutschland, darunter Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, 
und Hertha BSC, Hamburger SV, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt . Die TV-Rechte für die Fuß-
ball EM 2008 wurden noch von Sportfive vermarktet; wie auch DFB und FIFA ging die UEFA 
nachfolgend jedoch zur Eigenvermarktung der Fußball Europameisterschaften über . Für das Inter-
nationale Olympische Komitee (IOC) hat Sportfive dafür erstmals die exklusive Vermarktung der 
TV- und neuen Medienrechte in Europa für die Olympischen Winterspiele 2014 und die Olympi-
schen Sommerspiele 2016 übernommen; ausgenommen sind allerdings Kernmärkte wie Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien und Spanien .1170 Damit wurden die Rechte erstmalig nicht an die 
Europäische Rundfunkunion (European Broadcasting Union, EBU) vergeben . Mit dem Deutschen 
Skiverband besteht ein Kooperationsvertrag für die Rennen im Alpinen Skiweltcup sowie die 
Skisprung-Weltcupwettbewerbe . Außerdem ist Sportfive auch in den Sportarten Handball, Boxen 
und Motorsport vertreten .

Die TEAM Holding  AG mit Sitz in der Schweiz ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der High-
light Communications AG (s . o . Kapitel  III 1 .2 .4 .3) . Mehrheitsgesellschafterin der Highlight Commu-
nications AG mit 52,4 % der Anteile ist die Constantin Medien AG, deren Tochtergesellschaft Sport1 
GmbH die Sportspartenprogramme SPORT1, SPORT1+, SPORT1 US und SPORT1 Livestream veran-
staltet . Die TEAM Gruppe vermarktet im Auftrag des Europäischen Fußballverbands (UEFA) exklu-
siv sowohl die UEFA Champions League (seit 1991) als auch die UEFA Europa League und den 
UEFA Super Cup bis zur Spielzeit 2017/2018 .1171 Die UEFA Champions League wird in den drei 
Spielzeiten ab 2015/2016 vom ZDF übertragen (zuvor Sat .1), die UEFA Europa League in den drei 
Spielzeiten ab 2012/2013 von kabel eins .

Eine weitere international tätige Agentur ist das amerikanische Unternehmen International 
Management Group (IMG) . Dieses wurde Ende 2013 von der Medienagentur William Morris 
 Endeavor Entertainment LLC und Finanzinvestor Silver Lake Partners Management LLC übernom-

1169 Alle Angaben unter www.sportfive. com.
1170 Vgl. Meldung unter www.spiegel. de vom 18. 02. 2009.
1171 Bei Erreichen bestimmter Leistungsziele verlängert sich der Vertrag automatisch bis zur Spielzeit 2020/2021; vgl. Ge-

schäftsbericht der Highlight Communications  AG 2012, S. 32.
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men .1172 IMG bezeichnet sich als weltweit größten Anbieter von Sportprogrammen, der jährlich 
über 20 .000  Stunden pro Jahr an Veranstalter zuliefert . Die Inhalte gehen auf über 200  Kunden 
und Events zurück, darunter die Tennisturniere Wimbledon, Australian Open und die ATP Masters 
Series, die MotoGP und die International Volleyball Federation (FIVB) . Nach eigenen Angaben 
verfügt IMG auch über das umfangreichste Archiv an Sportprogrammen mit mehr als 250 .000 Stun-
den Filmmaterial . Darüber hinaus betreibt IMG mit der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) 
als Gemeinschaftsunternehmen die Sportnachrichtenagentur Sports News Television (SNTV) .1173

Im April  2008 hat die RTL Group S . A . die UFA Sports GmbH als Vermarktungsagentur für 
Medien- und Marketingrechte neu gegründet, nachdem die „alte“ UFA Sports 2001 in der Sport-
five S . A . aufgegangen war (s . o .) . Kerngeschäft ist der Vertrieb von Medienrechten, Sponsoring, 
Hospitality und Testimonialrechte sowie klassische Sportmarketing-Beratung . Dabei ist die Basis 
nicht der Erwerb der Vermarktungsrechte, sondern die Verwertung dieser Rechte als Dienstleister 
im Auftrag und Namen des Rechteinhabers .1174 Zu den von UFA Sports im Hinblick auf Medien-
rechte vermarkteten Sportarten zählen neben Fußball (u . a . Vertrieb der internationalen Medien-
rechte am DFB-Pokal sowie Heim- und Freundschaftsspielen der deutschen Nationalmannschaft 
in ausgesuchten Ländern in Asien) auch Basketball (Deutsche Basketball Nationalmannschaft), 
Boxen (Felix Sturm) und Eishockey (Kontinental Hockey League (KHL)) . Die International Premier 
Tennis League (IPTL) und die UFA Sports GmbH haben jüngst eine umfangreiche Vermarktungs-
kooperation geschlossen, in deren Rahmen UFA Sports die weltweiten Medienrechte der IPTL 
exklusiv vermarkten wird .1175

2.2.1.3.3 Fazit

Im Zuge der Digitalisierung hat die Anzahl von Sportspartenprogrammen und -angeboten stark 
zu genommen . Neben den Fußball-Kanälen des Pay-TV-Anbieters Sky Deutschland und frei emp-
fangbaren Angeboten mit weit gefächerten Sportarten (Eurosport, Sport1 und Sportdeutschland . tv) 

1172 Vgl. Pressemitteilung der IMG vom 18. 12. 2013.
1173 Vgl. Unternehmensdarstellung unter www.img. com.
1174 Vgl. Unternehmensdarstellung unter www.ufasports. com.
1175 Vgl. Pressemitteilung der UFA Sports vom 05. 08. 2014.

Agentur/Organisation Gesellschafter

SportA, München ARD/ZDF

European Broadcasting Union 
(EBU), Genf/Schweiz

Erwerbs- und Verwertungsgemeinschaft für 74 aktive Mitglieder aus 54 Ländern 
und 47 assoziierte Mitglieder aus 26 anderen Ländern weltweit (Rundfunkveran-
stalter „in öffentlicher Verantwortung“, für Deutschland ARD und ZDF)

Infront Sports & Media AG, 
Zug/Schweiz

Bridgepoint Capital Group Limited (Anteilsmehrheit)
Mitglieder des Managements von Infront

SportFive, Hamburg Lagardère Unlimited

T . E . A . M ., Luzern/Schweiz Highlight Communications AG
– Constantin Medien AG 52,4 %
– Bernhard Burgener 4,2 %
– Streubesitz 37,6 %
– Eigenbesitz 5,8 %

IMG International Management 
Group, Cleveland, Ohio/USA

William Morris Endeavor Entertainment LLC (WME)
Silver Lake Partners

UFA Sports, Hamburg RTL Group (99,7 %)

Tabelle  III – 98: Agenturen/Erwerbs- und Verwertungsorganisationen für Sportrechte

Quelle: Unternehmensangaben
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wächst vor allem das Angebot an TV-Kanälen, die sich Randsportarten oder Auslandssport ver-
schrieben haben . Dabei bietet das Internet als Übertragungsweg auch Verbänden, die unter man-
gelnder medialer Wahrnehmung leiden, die Möglichkeit, ihre Sportart einem breiteren Publikum 
zu präsentieren und Sponsorengelder zu erzielen . Diese Entwicklung ist unter Vielfaltsaspekten 
grundsätzlich positiv zu bewerten . Bei der Einbindung von Live-Berichterstattung in Internet-An-
gebote stellt sich allerdings die Frage, ob es sich dabei noch um ein Telemedium oder schon um 
zulassungspflichtigen Rundfunk handelt .1176

Zwar wächst auch das Angebot an Abruf-Angeboten im Sportsegment (z . B . Apps und You-
Tube-Channel von Sport1, Bundesliga bei BILD Plus, Vereins-TV) . Zentrales Medium für die Zu-
schauer und für Vereine und Verbände ist jedoch weiterhin das lineare Fernsehen . Die wichtigsten 
Fernsehereignisse im Sportbereich waren im Berichtszeitraum die Fußball-WM 2014 in Brasilien, 
die Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine, Begegnungen der Fußball Champions League sowie 
die Olympischen Sommerspiele 2012 in London . Diese Ereignisse erzielten hohe Zuschaueranteile, 
so dass die Berichterstattung über Sportereignisse weiterhin, gemessen an der Gesamtfernsehnut-
zung, einen hohen Stellenwert hat .

Der Sportrechtemarkt ist im Hinblick auf die zuschauerattraktivsten Sportarten von einer in-
tensiven Konkurrenzsituation geprägt . Dies gilt insbesondere für den zumindest in Europa und 
speziell in Deutschland mit Abstand lukrativsten Bereich, den Erwerb von Fußballrechten . Die 
Pay-TV-Rechte an der Fußball Bundesliga für die Übertragungswege Kabel, Satellit, Terrestrik, IPTV, 
Web-TV und Mobilfunk liegen bis 2016/2017 bei Sky Deutschland . Die Aufsplittung der Medien-
rechte an der Fußball Bundesliga in eine Vielzahl von Rechtepaketen muss demnach nicht zu einer 
größeren Anbietervielfalt führen, da insofern keine „no-single-buyer“-Regel gilt, die verhindert, 
dass ein Anbieter alle Pakete erwirbt .1177 Erstmals hat die Axel Springer SE das Recht erworben, 
Web- und Mobile-Clips mit Spielzusammenfassungen bezahlpflichtig anzubieten . Dieses Angebot 
ist ein Teil der mit Bild Plus verfolgten Strategie des Verlagshauses, eine Bezahlkultur im Inter-
net  zu entwickeln . Für das Bieterverfahren um die Fußballrechte der Spielzeiten ab 2017/2018 
erwächst nicht nur Sky Deutschland verstärkte Konkurrenz durch Pay-TV-Konzerne und Plattform-
betreiber; auch die Erstverwertung im frei empfangbaren Fernsehen im Rahmen der ARD-Sport-
schau könnte dann einer Erstverwertung im Web- und Mobile-TV durch Internet-Konzerne wei-
chen müssen .

Im Hinblick auf die Vermarktung von Medienrechten an Sportveranstaltungen ist ein Bedeu-
tungsverlust der Sportrechteagenturen zu verzeichnen . Mit der Fußball Bundesliga, der FIFA WM 
und der UEFA EM werden die Fernsehrechte für gleich drei der bedeutendsten Fernsehsportereig-
nisse von den Verbänden selbst vermarktet . Eine Ausnahme bildet insofern die Vermarktung der 
Rechte für die Fußball Champions League, mit der bis 2017/2018 und bei Erreichen bestimmter 
Leistungsziele sogar bis 2020/2021 die Sportrechteagentur TEAM betraut ist . Von den Sportrech-
teagenturen, die auch mediale Rechte in Deutschland vermarkten, sind SportA (ARD, ZDF), die 
TEAM Gruppe (Constantin Medien  AG) und UFA Sports (RTL-Gruppe) mit Veranstaltern von bun-
desweitem Fernsehen verbunden . Ihnen stehen mit Infront, Sportfive und IMG starke Wettbewer-
ber gegenüber .

1176 Die Landesmedienanstalten haben zur Einschätzung der Zulassungspflicht von Web-TV-Angeboten eine Checkliste 
unter www. die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/Rechtsgrundlagen/Richtlinien/Checkliste_Web-TV. pdf ver-
öffentlicht.

1177 Das Bundeskartellamt hatte eine solche Regelung nicht für erforderlich gehalten. Sie vertrage sich nicht mit dem 
vorgelegten Vermarktungsmodell und korrespondiere in Deutschland nicht mit einer entsprechenden Nachfragerstruk-
tur; vgl. Bundeskartellamtsbeschluss vom 12. 01. 2012, B  6-114/10, Rn. 102.



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 361

2.2.1.4 Rechte an Nachrichtenmaterial

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dient die Rundfunkfreiheit 
der freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung . Diese kann wiederum nur unter den 
Bedingungen umfassender und wahrheitsgemäßer Information gelingen . Informationen tragen zur 
Bildung und zur Überprüfung von Meinungen bei . Daher verlangt Art . 5 Abs . 1 Satz 2 GG, dass die 
informationellen Voraussetzungen der Meinungsbildung im Leitmedium des Fernsehens gewähr-
leistet werden . Information ist ein wesentlicher Bestandteil des klassischen Rundfunkauftrags .1178 
Eine Marktkonzentration auf den vorgelagerten Märkten für die Beschaffung von Nachrichtenma-
terial kann potenziell die Informationsfreiheit gefährden . Monopole im Informationssektor begüns-
tigen die Verbreitung von „uniformen“ Informationen . Dagegen ist die Garantie der Rundfunkfrei-
heit in Art . 5 Abs . 1 Satz 2 GG auf „plurale Informationsvermittlung gerichtet, weil medial vermittelte 
Information nicht lediglich Abbild der Wirklichkeit, sondern stets Ergebnis eines Auswahl-, Deu-
tungs- und Aufbereitungsprozesses ist, das nur durch konkurrierende Auswahl-, Deutungs- und 
Aufbereitungsmuster relativiert werden kann“ .1179 Gefahren für die Meinungsvielfalt können sich 
u . a . aus der horizontalen Konzentration im Bereich der Nachrichtenquellen, der vertikalen Integ-
ration von Nachrichtenagenturen und Fernsehsendern, der Weiterverbreitung vorgefertigter Nach-
richtenberichte durch eine Vielzahl von Medien (Content Syndication) und der koordinierten Ver-
wertung von Nachrichtenbeiträgen innerhalb von Sendergruppierungen ergeben .

Das vom Bundesverfassungsgericht formulierte Erfordernis der Gewährleistung freier Informa-
tionstätigkeit und freien Informationszugangs wurde im Rundfunkstaatsvertrag in den Vorschriften 
zur Kurzberichterstattung und zur Übertragung von Großereignissen (§§ 4 und 5 RStV) umgesetzt . 
Inhaltliche Anforderungen an Berichterstattung und Informationssendungen werden in § 10 RStV 
gestellt . Die Bedeutung des Genres Information wird auch daran deutlich, dass § 8 Abs . 6 RStV ein 
Sponsoringverbot für Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information festlegt . 
Laut amtlicher Begründung zur entsprechenden Vorschrift im Rundfunkstaatsvertrag 1991 soll bei 
diesen für die öffentliche Meinungsbildung besonders wichtigen Sendungen von vornherein der 
Eindruck vermieden werden, die Unabhängigkeit und Objektivität könnte durch den Sponsor 
beeinträchtigt werden .

2.2.1.4.1 Nachrichten- und Informationssendungen im bundesweiten Fernsehen

Dem Fernsehen kommt als einer der Hauptquellen für Informationen über Ereignisse in der Politik 
und über öffentliche Angelegenheiten ein hohes gesellschaftliches Einflusspotenzial zu . Die Studie 
„Informationsrepertoires der deutschen Bevölkerung“ des Hans-Bredow-Instituts (HBI) kommt zu 
dem Ergebnis, dass das Fernsehen Leitmedium ist (s . o . Kapitel  II 2 .3) . Insbesondere im Hinblick 
auf Informationen über das Weltgeschehen und Beiträge zur Meinungsbildung über relevante 
politische Themen wird dem Fernsehen am häufigsten eine besondere Bedeutung für das eigene 
Informationsverhalten zugeschrieben (s . o . Kapitel  II 2 .3, Tabelle  II – 9) . Dies gilt auch für Nutzer-
gruppen, die bereits intensiv das Internet nutzen (also die 14- bis 29-Jährigen) .1180 Auch aus der 
Analyse der Medienforschung Programmdirektion Das Erste (ARD-Trend) zur Bedeutung der Medien 
als Informationsquellen über das Tagesgeschehen ergibt sich, dass das Fernsehen nach wie vor 
als wichtigste Informationsquelle noch vor Hörfunk und Tageszeitungen genannt wird (s . Abbil-
dung  III – 72) . Die klassischen Medien haben danach leicht an Bedeutung verloren . Der dem Inter-

1178 Vgl. BVerfGE  73, S. 118 (158); BVerfGE  97, S. 228 (257).
1179 BVerfGE  97, S. 228 (258).
1180 Vgl. Hasebrinck/Schmidt (2012): Informationsrepertoires der deutschen Bevölkerung, Konzept für eine regelmäßig 

durchzuführende bevölkerungsrepräsentative Befragung im Rahmen des Vorhabens „Erfassung und Darstellung der 
Medien- und Meinungsvielfalt in Deutschland“, (Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts; 24), S. 71.
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net zugeschriebene Bedeutungszuwachs von 2008 zu 2012 fällt mit zwei Prozentpunkten jedoch 
eher gering aus . Laut Reuters Institute Digital News Report 2014, einer internationalen Vergleichs-
studie zur Nachrichtennutzung, ist das Fernsehen für 56 % der Befragten in Deutschland das 
wichtigste Nachrichtenmedium .1181

Nachrichten- und Informationssendungen in Vollprogrammen
Nach einer Untersuchung zu Sparten- und Programmtrends im deutschen Fernsehen stellen Pro-
gramminhalte der Sparte Information mit 46 % den größten Anteil am Gesamtprogramm, die 
Nutzung des Informationsangebots ist aber mit 31 % der gesamten Fernsehnutzung unterpropor-
tional . Im Jahr 2012 sahen Zuschauer ab 3  Jahren im Durchschnitt 54  Minuten Inhalte der Sparte 
Information (s . o . Kapitel  III 2 .2 .1, Tabelle  III – 74 und Tabelle  III – 75) .1182 Im Hinblick auf die Nutzung 
von Fernsehnachrichten ergab die o . g . Analyse der Medienforschung Programmdirektion Das Erste 
(ARD-Trend), dass sich jeder Bürger ab 14  Jahren im Jahr 2012 durchschnittlich 12  Minuten Fern-
sehnachrichten ansah .1183 Von diesem Nachrichtenkonsum entfielen 73 % auf Angebote der öffent-
lich-rechtlichen Sender und 27 % auf Angebote der Privatsender RTL, Sat .1, ProSieben, VOX, kabel 
eins, RTL II, n-tv und N24 . Die Verteilung ist damit zwischen den beiden Sendergruppen im dualen 
System seit 1996 nahezu unverändert .1184

Die Zuordnung von Programmen und Sendungen zur Sparte Information oder zur Sparte 
Unterhaltung bereitet oftmals Abgrenzungsschwierigkeiten . Untersuchungen zum Informations-

1181 Vgl. Reuters Digital News Report 2014, S. 44, abrufbar unter reutersinstitute.politics.ox. ac.uk/sites/default/files/Reuters 
%20Institute %20Digital %20News %20Report %202014. pdf.

1182 Maria Gerhards, Walter Klingler, Sascha Blödorn, Media Perspektiven 4/2013, S. 202 ff.; die Einordung in Sparten folgt 
dabei der Programmcodierung der AGF/GfK.

1183 Camille Zubayr, Stefan Geese, Die Informationsqualität der Fernsehnachrichten aus Zuschauersicht, Media Perspektiven 
6/2013, S. 322 (324 f.).

1184 Camille Zubayr/Stefan Geese, (s. Fn. 1183), S. 326.

Abbildung III – 72: Bedeutung der Medien als Informationsquellen über aktuelles Geschehen 2008 und 2012 
(in %)

Quelle: ARD-Trend, Herbst 2012, in: Camille Zubayr, Stefan Geese, Die Informationsqualität der Fernsehnachrichten aus 
Zuschauersicht, Media Perspektiven 6/2013, S . 322 (330) .
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anteil von Fernsehprogrammen kommen so zu unterschiedlichen Ergebnissen (s . Tabelle  III – 99) . 
Aus beiden Untersuchungen ergibt sich jedoch, dass informierende Programmteile bei den priva-
ten Vollprogrammen, gemessen an der Sendezeit, eine eher untergeordnete Rolle spielen .

Dies verdeutlicht auch Abbildung  III – 73 . Der Sendezeitanteil der als Informationsprogramm 
eingeordneten Programminhalte hat sich im Berichtszeitraum weder bei den öffentlich-rechtlichen 
noch bei den privaten Sendern grundlegend verändert . Der Informationsanteil bei RTL liegt nach 
steigender Tendenz bis 2008 (33,3 %) seit 2009 relativ stabil bei ca .  22 % . ProSieben hat den In-
formationsanteil seit 2007 deutlich reduziert . Die öffentlich-rechtlichen Anstalten liegen weiterhin 
mit deutlichem Abstand vor den Privatsendern .

Der Anteil von Nachrichten am Gesamtprogramm liegt laut IFEM-Studie bei ARD (8,6 %) und 
ZDF (7,8 %) ebenfalls deutlich höher als bei den privaten Vollprogrammen RTL (4,3 %), Sat .1 (2,4 %) 
und ProSieben (0,8 %; alle Zahlen für 2013) .1185 Die inhaltlichen Programmprofile der öffentlich-

1185 Udo Michael Krüger, Profile deutscher Fernsehspartenprogramme  – Tendenzen der Angebotsentwicklung, Media 
Perspektiven 4/2014, 219 (229).

Programm Sendezeitanteile 
 Information (IFEM)

Sendezeitanteile 
Fernsehpublizistik 

(GÖFAK)

Sendezeitanteile Nachrichten
(IFEM) (GÖFAK)

ARD 43,8 50,0 8,7 9,6
ZDF 43,3 47,5 7,8 8,6
RTL 22,2 24,9 4,3 4,4
Sat .1 15,9 16,8 2,4 2,4
ProSieben  9,8 12,7 0,8 0,9

Tabelle  III – 99: Anteil von Nachrichten- und Informationssendungen an der Sendezeit der Vollprogramme 
2013 (in %)

Quelle: Udo Michael Krüger, IFEM Institut für empirische Medienforschung, Media Perspektiven 4/2014, S . 219 ff .;  Joachim 
Trebbe und Anne Beier, GÖFAK Medienforschung, ALM-Programmbericht 2013

Abbildung  III – 73: Anteil von Informationsprogramm an der gesamten Sendezeit bei Vollprogrammen 
2000–2013 (in %)

Quelle: Udo Michael Krüger, Profile deutscher Fernsehspartenprogramme  – Tendenzen der Angebotsentwicklung, 
Media Perspektiven, zuletzt 4/2014 .
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rechtlichen Sender und der privaten Sender unterscheiden sich dabei ebenfalls deutlich: Während 
bei ARD und ZDF die Politikberichterstattung dominiert, widmet sich die Berichterstattung von 
RTL und Sat .1 auch in größerem Umfang Human-Interest-Themen sowie Unfall- und Katastrophen-
berichten .1186 Die Landesmedienanstalten dokumentieren in ihren Programmberichten kontinuier-
lich die Entwicklung des Nachrichtenanteils bei ARD, ZDF, RTL, VOX, RTL  II, Sat .1, ProSieben und 
kabel eins . Während der Nachrichtenanteil bei RTL stabil bei über 4 % liegt, hat Sat .1 ab 2007 sein 
Nachrichtenvolumen deutlich reduziert (s . Abbildung  III – 74) .

Die Reduzierung des Nachrichtenumfangs von Vollprogrammen aus Renditegründen, die Ver-
schiebung auf weniger attraktive Programmzeiten und der Trend zur Entpolitisierung der Nach-
richten wurden von den Landesmedienanstalten kritisiert und haben zu einer Debatte über Qua-
lität und Perspektive von Nachrichtenangeboten im privaten Fernsehen geführt .1187 Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Produktion von Fernsehnachrichten sehr kostenintensiv ist, die Refinan-
zierung aber durch die weniger starke Nutzung insbesondere von Politikangeboten und durch die 
Werbebeschränkungen im Nachrichtenumfeld erschwert wird .1188 Erwogen wird die Stärkung der 
Informationsangebote durch Schaffung eines positiven Anreizsystems für Rundfunkveranstalter .1189

Abbildung  III – 75 gibt einen Überblick über Reichweiten ausgewählter Nachrichtensendungen . 
Danach erreicht die „Tagesschau“ weiterhin, trotz des tendenziellen Zuschauerrückgangs, mit Ab-
stand die meisten Zuschauer (2013: 8,87  Mio .) . Die reichweitenstärkste Nachrichtensendung eines 
Privatsenders ist auch nach leichten Einbußen „RTL aktuell“ mit 3,46 Mio . Zuschauern pro Sendung 
im Jahr 2013 .

Im Bereich der Informationssendungen dominieren die öffentlich-rechtlichen Sender ebenfalls 
(s . Tabelle  III – 100) . Von den 30 reichenweitenstärksten Informationssendungen 2013 wurden nur 

1186 Udo Michael Krüger, InfoMonitor 2013: Fernsehnachrichten bei ARD, ZDF, RTL und Sat.1, Media Perspektiven 2/2014, 
62 ff.

1187 Vgl. Nachrichtensendungen im privaten Rundfunk, Ein Positionspapier der DLM vom 01. 03. 2010; Pressemitteilung der 
ALM 02/2010 vom 18. 05. 2010; Wolfgang Schulz/ Thorsten Held, Regulierung durch Anreize, Gutachten im Auftrag der 
ALM, Schriftenreihe der Landesmedienanstalten Band  47 (2011).

1188 Vgl. Wolfgang Schulz/ Thorsten Held (s. Fn. 1187), S. 17.
1189 Z. B. durch privilegierten Zugang zu Infrastrukturen und Navigatoren/EPGs, vgl. Wolfgang Schulz/ Thorsten Held  

(s. Fn. 1187), Übersicht auf S. 126.

Abbildung III – 74: Anteil von Nachrichtensendungen bei Vollprogrammen am Gesamtprogramm 2005–2013 
(in %)

Quelle: ALM-Programmberichte
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Abbildung  III – 75: Durchschnittliche Reichweite ausgewählter Fernsehnachrichten (Zuschauer ab 3  Jahren)

Quelle: Wolfgang Darschin, Heinz Gerhard, Camille Zubayr, Tendenzen im Zuschauerverhalten, in: Media Perspektiven 
4/2002 bis 3/2014, dort angegebene Quelle: AGF/GfK, TV Scope, Fernsehpanel (D+EU) .

Rang Sendung Programm Zuschauer in Mio. Zuschaueranteil in %

1 Günther Jauch ARD 4,86 17,0
2 ARD-Brennpunkt, 20 .15 Uhr ARD 4,76 15,9
3 Markencheck ARD 3,99 12,6
4 TerraX ZDF 3,97 13,6
5 Report Mainz ARD 3,61 13,3
6 Report München ARD 3,48 12,6
7 Fakt ARD 3,44 12,6
8 Erlebnis Erde ARD 3,22 9,7
9 Hart aber fair ARD 3,21 10,6

10 Extra Das RTL-Magazin RTL 3,20 9,7
11 Berlin direkt ZDF 3,09 11,8
12 ZDF-spezial, 19 .25 Uhr ZDF 2,98 13,4
13 Farbe bekennen ARD 2,97 10,7
14 Panorama ARD 2,89 10,8
15 Monitor ARD 2,87 10,6
16 Plusminus ARD 2,86 10,5
17 ZDF-zeit ZDF 2,76 9,2
18 Kontraste ARD 2,74 10,3
19 WISO ZDF 2,64 10,0
20 Frontal 21 ZDF 2,59 8,4
21 Exclusiv Weekend RTL 2,47 12,2
22 Maybritt Illner ZDF 2,42 11,9
23 Exclusiv – Das Star-Magazin RTL 2,38 13,0
24 37 Grad ZDF 2,31 10,4
25 SternTV RTL 2,29 12,7
26 Weltspiegel ARD 2,25 8,1
27 auslandsjournal ZDF 2,23 10,8
28 TerraXpress ZDF 2,20 9,8
29 Explosiv Weekend RTL 2,19 9,6
30 Brisant ARD 1,95 14,3

Tabelle  III – 100: Durchschnittliche Zuschaueranteile und Reichweiten von Informations- und Diskussions-
sendungen nach der Größe ihres Publikums 2013 (Zuschauer ab 3  Jahren)

Quelle: Camille Zubayr, Heinz Gerhard, Tendenzen im Zuschauerverhalten, Media Perspektiven 3/2014, S . 145 (154), dort 
angegebene Quelle: AGF/GfK, TV Scope, Fernsehpanel (D+EU) .



366
 

Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

fünf Sendungen von einem privaten Sender –  RTL  – ausgestrahlt . Am erfolgreichsten ist RTL mit 
„Extra  – Das RTL-Magazin“ (3,2  Mio . Zuschauer, 15,9 % Zuschaueranteil) . Die Dominanz der Ange-
bote der öffentlich-rechtlichen Sender lässt sich zum einen damit erklären, dass diese deutlich 
mehr Nachrichten- und Informationssendungen anbieten als die privaten Sender . Zum anderen 
wird den öffentlich-rechtlichen Sendern von den Zuschauern mehr Kompetenz bei der Nachrich-
tenberichterstattung zugeschrieben .1190

Nachrichten- und Informationsspartenprogramme
Neben den Nachrichten- und Informationsangeboten der Vollprogramme gibt es verschiedene 
deutschsprachige Spartenprogramme mit dem Schwerpunkt Information (s . Tabelle  III – 101) . Wie 
schon oben zur Codierung einzelner Sendungen festgestellt, ist die Einordnung als Informations-
spartenprogramm nicht immer eindeutig . Aufgeführt werden daher auch einige Programme, die 
auch dem Bereich „nichtfiktionale Unterhaltung“ oder „Dokutainment“ o . ä . zugeordnet werden 
können (z . B . auto motor  & sport channel, Animal Planet) .

Zu den Nachrichtensendern zählen – obwohl sie in erheblichem Umfang auch Dokumentatio-
nen, Reportagen und Magazine enthalten  – die Programme N24 und n-tv . Der durchschnittliche 
jährliche Zuschaueranteil von N24 liegt seit 2008 stabil bei 1,0 % und damit leicht über dem Zu-
schaueranteil des Konkurrenzsenders n-tv (s . Abbildung  III – 76) .

N24 war zuletzt mehrfach von Eigentümerwechseln und Umstrukturierungen betroffen: Die 
ProSiebenSat .1 Media  AG hat sich Ende 2010 von ihrem Nachrichtensender N24 im Wege eines 
Management-Buy-Outs getrennt . Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten hat anläss-
lich des Verkaufs von N24 sowie der angekündigten Budgetkürzung und des Arbeitsplatzabbaus 
klargestellt, dass die ProSiebenSat .1-Gruppe aufgrund ihrer starken Marktstellung weiterhin ver-
pflichtet sei, ein breites Nachrichtenangebot auszustrahlen . Diese öffentliche Aufgabe stehe nicht 
zur Disposition der Veranstalter . Das Budget für Nachrichten dürfe nicht immer weiter herunter-
gefahren werden .1191 Die Erwerber von N24 veräußerten den Sender Anfang 2014 an die Axel 

1190 Camille Zubayr/Stefan Geese (s. Fn. 1183), S. 322 (329 f.).
1191 Vgl. ALM-Pressemitteilung 05/2010 vom 16. 06. 2010.

Abbildung  III – 76: Zuschaueranteile der Nachrichtensender N24 und n-tv von 2000–2013 (in %)

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 367

Inhaltlicher Schwerpunkt Sender (Haupt-)gesellschafter

Nachrichten N24 Axel Springer SE

n-tv RTL Group

Tageschau 24 ARD
Euronews 24 öffentlich-rechtliche Sender (keine Beteili-

gung von ARD und ZDF)

Dokumentation Phoenix ARD/ZDF

ZDF Info ZDF

Animal Planet, Discovery Channel Discovery Communications, Inc .

Geo Television RTL Group

History, History HD NBC Universal, Disney, Hearst

Marco Polo MAIRDUMONT GmbH & Co . KG

Planet High View Holding

spiegel . tv, Spiegel Geschichte, 
 Spiegel TV Wissen

SPIEGEL-Verlag

Welt der Wunder TIB Trust in Business Steuerberatungsgesellschaft
National Geographic Channel,  
National Geographic Wild Channel, 
National Geographic People 
 Channel

Twenty-First Century Fox, Inc .

Sonstige Informationen All-TV Deutsches Zentrum für Luft- und 
 Raumfahrt  e . V .

auto motor & sport channel Motor Presse Stuttgart

Da Vinci Learning, Da Vinci U Ferdinand-Karl von Habsburg-Lothringen- 
Kyburg/Longkloof

Deutsches Anleger Fernsehen (DAF) Bernd Förtsch

Latizón TV Ursula und Stefan Pittof

Hyperraum .TV Dr . Susanne Päch

Tec Time Christian Mass, Kinga Szentesi

WiWo-Lunchtalk Verlagsgruppe Handelsblatt

(auch) auf Europa aus-
gerichtete internationale 
Informationsspartenpro-
gramme (englischsprachig)

DW-TV (auch deutschsprachig) ARD

BBC World News BBC

Al Jazeera International Qatar Media Corporation

Bloomberg Europe Michael Bloomberg

CNBC Europe NBC Universal

CNN International Time Warner

France 24 France Télévision, TF1

I24 News Patrick Drahi
Press TV Iranische Rundfunkgesellschaft, Islamic republic 

of Iran Broadcasting
Russia Today Staatlich finanzierter russischer Sender;  

RIA Novosti

Sky News International Twenty-First Century Fox, Inc .

Tabelle  III – 101: Spartenprogramme mit Schwerpunkt Information
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Springer SE weiter .1192 Die Axel Springer SE verfolgt damit das Ziel, das „führende multimediale 
Nachrichtenunternehmen für Qualitätsjournalismus im deutschsprachigen Raum“ zu werden . N24 
solle dabei als zentraler Bewegtbildlieferant für alle Marken von Axel Springer fungieren .1193 Ver-
anstalterin von N24 ist nach konzerninternen Umstrukturierungen nunmehr die WeltN24 GmbH .1194 
Die Redaktion der Tageszeitung „Die WELT“ und die Redaktion von N24 wurden zusammen-
gelegt .1195 Der neue Eigentümer von N24 nutzt darüber hinaus crossmediale Möglichkeiten: So 
werden Videos von N24 auf der Homepage der WELT zum Abruf bereitgestellt . Mit „AUTO BILD 
TV  – Das Magazin“ expandierte zudem im Oktober  2014 eine bekannte Printmarke des Springer-
Konzerns in den Bereich des Fernsehens . Die WeltN24 GmbH produziert auch weiterhin auf Grund-
lage langfristiger Auftragsproduktionsverträge die Nachrichten für die Programme ProSieben, 
SAT .1  und kabel eins .1196 Das Programm ist jedoch mangels eines „vergleichbaren Einflusses“ im 
Sinne des § 28 Abs . 2 RStV nicht mehr der ProSiebenSat .1 Media  AG zuzurechnen (s . u . Kapitel  V 
2 .3 .4) .1197

Der Sender n-tv gehört weiterhin zu 100 % zur RTL Group . Der Nachrichtensender verfolgt 
eine Multiplattform-Strategie und bietet seine Inhalte spezifisch aufbereitet im Fernsehen, online 
(n-tv . de inklusive Telebörse . de, n-tv now . de), auf dem Smartphone und als Smart-TV-Angebot (n-tv 
Digitaltext) an . Zentrale Produktionsgesellschaft für Nachrichten- und Magazinformate der RTL-
Gruppe ist die infoNetwork GmbH, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der RTL Group . Sie produ-
ziert u . a . die regelmäßigen Sendungen „RTL Aktuell“, „RTL Nachtjournal“, „Punkt  6/9/12“, „Explo-
siv  – Das Magazin“, „Explosiv  – Weekend“, „Exclusiv  – Das Starmagazin“, „Exclusiv  – Weekend“, 
„Extra  – Das RTL-Magazin“, „VOX News“, „Prominent!“ und „Prominent! täglich“ . Damit produziert 
infoNetwork nach eigenen Angaben 145  Sendestunden im Monat für die Sender der Medien-
gruppe RTL Deutschland . Das Unternehmen beliefert außerdem die Nachrichten auf n-tv und 
produziert seit dem 01 . 01 . 2012 auch die Nachrichten für DMAX . Die redaktionelle Verantwortung 
liegt nach eigenen Angaben jedoch bei den jeweiligen Sendern und Redaktionen, damit deren 
eigenständiges Profil erhalten bleibe .1198 Die infoNetwork GmbH verfügt neben 12 nationalen 
Außenstudios über fünf Auslandsstudios in London, Paris, Moskau, New York und Jerusalem sowie 
Auslandskorrespondenten u . a . in Südafrika, Australien, Thailand, China, der Türkei, Spanien, Italien, 
Belgien, den Niederlanden und den USA . Ferner gehört zur infoNetwork GmbH die Bewegtbild-
agentur ContentFirst, die TV-Sender, Internetanbieter, mobile Plattformen sowie Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlage mit Bewegtbildinhalten beliefert .1199

Den Nachrichten- und Informationsangeboten der Fernsehsender erwächst Konkurrenz durch 
Online-Portale sowie Online-Auftritte von Zeitungen, Zeitschriften und Hörfunksendern . Diese 
stellen neben Textangeboten zunehmend auch Video-News zum Abruf bereit . Sie greifen dafür 
auf eigens von Nachrichtenagenturen für Online-Auftritte erstellte Videoformate zurück . Die er-
folgreichsten Nachrichtenportale bezogen auf die Anzahl der Visits sind weiterhin Bild . de und 
Spiegel Online (s . Abbildung III – 77) . Das Online-Angebot von n-tv liegt auf dem vierten Platz . Die 
Angebote von RTL . de (59,67  Mio . Visits 09/2014) und ProSieben Online (19,21  Mio . Visits 09/2014) 
sind in der Übersicht nicht aufgeführt, da sie den Schwerpunkt weitestgehend auf Unterhaltung 
legen .

1192 Vgl. Beschluss der KEK vom 11. 02. 2014 i. S. N24, Az.: KEK  767.
1193 Vgl. Pressemitteilung in der WELT vom 09. 12. 2013.
1194 Vgl. Beschluss der KEK vom 25. 08. 2014 i. S. N24, Az.: KEK  789.
1195 Vgl. Pressemitteilung der WELT vom 24. 02. 2014 in eigener Sache unter www.welt. de.
1196 Vgl. Beschluss der KEK i. S. N24 vom 11. 02. 2014, Az.: KEK  767, III 2. 3.
1197 Vgl. Beschlüsse der KEK i. S. N24 vom 14. 12. 2010, Az.: KEK  629, III 2, und vom 11. 02. 2014, Az.: KEK  767, III 2. 3.
1198 Vgl. Angaben unter www.mediengruppe-rtl.de/ de/pub/aktivitaeten/programmproduktion. cfm.
1199 Vgl. Angaben unter www.mediengruppe-rtl.de/ de/pub/ueber_uns/profil/ infonetwork. cfm.
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2.2.1.4.2 Beschaffung von Informations- und Nachrichtenmaterial

Als Bezugsquellen der Fernsehsender für Informationen und Nachrichtenmaterial kommen u . a . 
nationale und internationale Korrespondentennetze, Nachrichtenagenturen, Programmaustausch-
systeme (z . B . Eurovision, ENEX), Kooperationen mit anderen Veranstaltern und der Fremdbezug 
kompletter Nachrichtensendungen von externen Anbietern in Betracht . Darüber hinaus stehen 
diverse weitere Informationsquellen wie Datenbanken, Internetangebote etc . zur Verfügung .

Korrespondentennetze
Die Unterhaltung weltweiter eigener Korrespondentennetze ist für einen Veranstalter in der Regel 
zu kostspielig . Für nur einen nationalen Markt lohnt sich die Aufrechterhaltung einer solchen 
Struktur in der Regel nicht . Anders ist die Situation, wenn –  wie im Fall von CNN  – ein internati-
onales Sendernetzwerk besteht . Die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Sender unterhal-
ten ebenfalls umfangreiche Korrespondentennetze . Die ARD verfügt neben den Redaktionen in 
den neun Landesrundfunkanstalten und Regionalstudios über 30  Auslandstudios . Für das Fern-
sehen berichten 45  Korrespondenten aus dem Ausland, für das Radio rund 60  Korresponden-
ten .1200 Das ZDF wird von Korrespondenten in 16  Inlands- und 18  Auslandsstudios mit Berichten 
versorgt .1201 Die zur RTL-Gruppe gehörige infoNetwork GmbH (s . o .) weist 11 nationale und 14 in-
ternationale Standorte aus .1202 N24 unterhält ein Auslandsstudio in Washington D . C . und verfügt 
über ein Korrespondentennetz freier Mitarbeiter . Zudem kann N24 auf Korrespondenten ihres 
Gesellschafters Axel Springer SE zurückgreifen .1203

1200 Vgl. Angaben unter korrespondenten.tagesschau. de.
1201 Vgl. Angaben unter www.zdf.de/zdf-mitarbeiter-und-standorte-zdf-studios-25172410. html.
1202 Vgl. Angaben unter www.infonetwork.de/cms/ de/standorte.
1203 N24-Geschäftsführer Dr. Torsten Rossmann in ProMedia vom 27. 10. 2014.

Abbildung  III – 77: Anzahl der Visits der Nachrichtenportale in Mio. im September  2014

Quelle: IVW
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Nachrichtenagenturen
Eine besonders wichtige Rolle für die tagesaktuelle Berichterstattung in den Medien spielen die 
Nachrichtenagenturen, die Informationen über aktuelle Ereignisse sammeln und als Text, Bild, Ton 
und Video für die Medien aufbereiten . Sie entscheiden als Gatekeeper, über welche Ereignisse in 
welcher Intensität berichtet wird; ihnen kommt insofern bei der Nachrichtenvermittlung eine 
Schlüsselstellung zu . Ihr Einfluss kann dadurch verstärkt werden, dass Agenturmeldungen –  ins-
besondere im Zuge von redaktionellen Einsparungsmaßnahmen – für die Veröffentlichung in dem 
jeweiligen Medium nicht weiter redaktionell bearbeitet werden .

Zu unterscheiden sind Nachrichtenagenturen nach der Ausdehnung ihres Korrespondentennet-
zes in Weltnachrichtenagenturen wie Thomson-Reuters, Agence France-Presse (AFP) und Associa-
ted Press (AP) von internationalen und nationalen Nachrichtenagenturen . Des Weiteren kann eine 
weitere Einteilung nach inhaltlicher Reichweite in Universalagenturen (thematisch umfassende 
Nachrichtendienste) und Spezialagenturen (auf Medientyp oder inhaltliche Sparte festgelegte 
Dienste) erfolgen .

Neben den Weltagenturen ist die auch international ausgerichtete Deutsche Presse-Agentur 
(dpa) eine der Universalagenturen, die deutsche Dienste anbietet . Sie verfügt zudem über einen 
regionalen Nachrichtendienst . Der aus der Fusion des Deutschen Depeschendienstes (ddp) und 
dem deutschen Dienst der US-amerikanischen Associated Press (AP) hervorgegangene Deutsche 
Auslands-Depeschendienst (dapd) hat dagegen insolvenzbedingt im April  2013 den Betrieb ein-
gestellt . Die Text- und Fotoangebote der AP werden auf den deutschsprachigen Märkten nunmehr 
von der dpa vermarktet . Am deutschen Agenturmarkt haben sich darüber hinaus weitere fremd-
sprachige Agenturen sowie verschiedene Spezialagenturen etabliert, darunter Wirtschafts- und 
Finanznachrichtendienste wie dpa-AFX1204 und das News-Corp-Tochterunternehmen Dow Jones 
(s . o . Kapitel  III 1 .2 .8 .4 .2) . Nationaler und internationaler Sport sind Themen des Sport Informations-
Dienst (sid), der ein Tochterunternehmen der AFP ist . Weitere Spezialagenturen sind der Evange-
lische Pressedienst (epd) und die Katholische Nachrichtenagentur (KNA), die sich jedoch nicht nur 
auf kirchliche Nachrichten beschränken . Zwischen den Agenturen bestehen häufig Austauschver-
träge .

Die große Zahl an Nachrichtenagenturen in Deutschland und der unter ihnen herrschende 
Wettbewerbsdruck kommt grundsätzlich den Redaktionen von Zeitungen, Rundfunksendern und 
Internetportalen und letztlich den Rezipienten in Form einer verhältnismäßig großen Auswahl an 
Nachrichtenquellen zugute . Im Zuge der technischen Entwicklungen (verbesserte Funk- und Sa-
tellitentechnik, Digitalisierung und Einführung des Internets) wandelte sich auch die Agenturarbeit . 
Zum einen ging die klassische Vorort-Recherche und die Suche nach Informationsquellen gegen-
über der Selektion und Aufbereitung zugelieferter Informationen bedeutungsmäßig zurück . Zum 
anderen wird nicht mehr nur Nachrichten-Rohmaterial geliefert, sondern unterschiedliches, auf 
die  jeweiligen Medien zugeschnittenes, fertig aufbereitetes Informationsmaterial . Neben den klas-
sischen Agenturmeldungen in Textform haben sich Ton-, Bilder-, Film- und Feature-Dienste zu 
wichtigen Agenturdienstleistern entwickelt . Diese Entwicklung ging einher mit zahlreichen Grün-
dungen von Tochterfirmen im Medienbereich und Beteiligungen an gemeinschaftlichen Bilder- 
und Film-Pools .1205

Angaben zu Marktanteilen der Nachrichtenagenturen im Hinblick auf die Belieferung von Fern-
sehveranstaltern liegen nicht vor . Die Zulieferung von Texten, Bildern und sendefertigen Beiträgen 
durch Nachrichtenagenturen für Nachrichtenformate im Fernsehen sowie die redaktionelle Bear-

1204 An dpa-AFX halten die dpa 76 % und die Austria Presse Agentur (APA) 24 % der Anteile, vgl. Angaben unter www. dpa-
afx. de.

1205 Heinz Pürer/Johannes Raabe, Presse in Deutschland (2007), S. 28.
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beitung durch den Fernsehsender sind nicht ohne weiteres zu erkennen, weil dort, anders als in 
Printmedien, die Quelle der Nachricht nicht durchweg angegeben wird . Somit können Marktan-
teile nur im Hinblick auf die Umsätze der Nachrichtenagenturen im deutschen Markt insgesamt 
ermittelt bzw . geschätzt werden .

Der Markt für deutsche Nachrichtenagenturdienste gilt als der am härtesten umkämpfte welt-
weit .1206 Unangefochtener Marktführer in Deutschland ist die dpa . Sie erzielte im Jahr 2013 einen 
Umsatz von 87,2  Mio .  Euro (2012: 82,1  Mio .  Euro) . Davon entfielen ca .  30 % auf die Erlöse aus der 
digitalen Nutzung der dpa-Angebote .1207 Der Umsatz der dpa stieg 2012 erstmals seit vier Jahren 
wieder an . Zwar sei das Geschäft angesichts der sinkenden Einnahmen im Zeitungsmarkt weiter-
hin schwierig, das Angebot von Inhalten von AP habe jedoch zu einem Umsatzplus beigetra-
gen .1208 Soweit Umsatzzahlen vorliegen ist dpa mit Abstand führend vor den deutschen Diensten 
von AFP und Thomson Reuters (s . Tabelle  III – 102 und Abbildung  III – 78) .

Abbildung  III – 78 zeigt Marktanteile der Nachrichtenagenturen auf der Grundlage von Ge-
schäftsberichten der Unternehmen und Schätzungen der Goldmedia GmbH für das Jahr 2010 . Der 
dort auf 52 % eingeschätzte Marktanteil der dpa dürfte mittlerweile noch höher liegen: Mit der 
insolvenzbedingten Einstellung des dapd (Umsatz 2011: 31,7 Mio . Euro, 2010: 24,1 Mio . Euro)1209 ist 
ein unmittelbarer Konkurrent der dpa im deutschen Markt weggefallen . Die Investoren Martin 
Vorderwülbecke und Peter Löw hatten 2004 die ddp aus dem Insolvenzvermögen der Kirch-
Gruppe erworben und 2010 den deutschen Dienst von AP hinzugekauft, mit dem Ziel, „dpa ver-
zichtbar zu machen“ und „die Monopolstruktur auf dem deutschen Agenturmarkt“ zu brechen .1210 
Nach Presseberichten hatte dapd den Presseverlagen „Kampfpreise“ angeboten, die etwa ein 

1206 Vgl. Die WELT vom 11. 04. 2013 „Nachrichtenagentur dapd stellt Betrieb ein“.
1207 Vgl. auch die Selbstdarstellung der dpa in der Pressemitteilung vom 24. 06. 2014.
1208 Vgl. Pressemitteilungen vom 21. 06. 2013 und 24. 06. 2014.
1209 Vgl. Pressemitteilung des dapd vom 24. 01. 2012.
1210 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 17. 05. 2010 „Dicke Depesche“.

Abbildung  III – 78: Marktanteile der Nachrichtenagenturen 2010 nach Umsatz

Quelle: Goldmedia GmbH, Markt der Nachrichtenagenturen in Deutschland und Europa, Presseinformation vom 
05 . 09 . 2011; dort angegebene Quelle: Geschäftsberichte der Unternehmen und Schätzungen Goldmedia
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Viertel unter denen der dpa gelegen haben sollen .1211 Bei der dpa hatte u . a . der Verlust des Aus-
wärtigen Amtes als Kunde an den dapd im Jahr 2011 zum Umsatzrückgang beigetragen .1212 Die 
dpa verfügt über einen weit verzweigten Kundenstamm, zu denen Tageszeitungen, Rundfunkver-
anstalter, Online- und Mobilfunkanbieter, Organisationen und Pressestellen von Unternehmen 
zählen . Auch die WAZ-Gruppe, die für vier Jahre auf dpa-Dienste verzichtet hatte, gehört wieder 
zu den Kunden der Agentur .1213 Die Rheinische Post, die den dpa-Dienst 2003 gekündigt hatte, 
nahm 2012 ebenfalls den Bezug wieder auf .1214

Die zunehmende größtenteils kostenlose Informationsverbreitung über das Internet wirkt sich 
auch auf den Agenturmarkt aus . Zudem sind die Nachrichtenagenturen in besonderem Maße von 
den rückläufigen Auflagen im Zeitungsmarkt betroffen: Zum einen hängen die Einnahmen der 
Nachrichtenagenturen aus dem Zeitungsgeschäft von der jeweiligen Auflagenhöhe ab . Zum an-
deren führen die Umsatzverluste der Tageszeitungen zur Kündigung von Agenturleistungen, ins-
besondere zur Beschränkung auf Dienstleistungen von nur noch einer Nachrichtenagentur .1215 Dies 
führt zu einem Vielfaltsverlust im Nachrichtenangebot .

Internet als Informationsquelle
Der Bedeutungszuwachs des Internets als Informationsquelle spiegelt sich in der Vielseitigkeit des 
Angebots wider . Neben der Präsentation von Meldungen durch Medien (u . a . Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Nachrichtensender, Online-Portale und Online-Nachrichtenmedien1216) und Agenturen gehören 
hierzu auch die Angebote von Suchmaschinen, die Nachrichtenmeldungen auswählen und den 
Internet-Nutzer zu diesen hinführen . Zu nennen ist insbesondere das Angebot „google-news“, das 
aktuelle Nachrichten anzeigt, die mit den Webseiten von Medienunternehmen, wie Zeitungshäu-
sern oder Nachrichtenagenturen, verlinkt sind . Die Nachrichten werden von Computern anhand 
eines Algorithmus aus einer Vielzahl von Nachrichtenquellen zusammengetragen . Hierbei wird 
unter anderem bewertet, wie häufig und auf welchen Websites ein Beitrag online erscheint . Ferner 
konkurrieren mit den klassischen Nachrichtenmedien soziale Netzwerke und Microblogging-
Dienste, deren Nutzer Inhalte in Form von Blogs, Videosequenzen und (Handy-)Fotos selbst erstel-
len („User generated Content“) . Mittels Microblogging-Diensten wie Twitter wird die Verbreitung 
der von Bürgern eingespeisten Nachrichten zusätzlich beschleunigt . Diese von Nutzern erstellten 
Inhalte werden auch in Fernsehnachrichten, Zeitungen und Online-Angeboten von Medienunter-
nehmen verwertet . Zum Teil werden derartige Amateuraufnahmen von den Sendern gekauft, zum 
Teil werden sie mittelbar über Nachrichtenagenturen bezogen, die ihrerseits Privatvideos kaufen . 
Die Einbeziehung der Nutzer als Nachrichtenquelle wird zum Teil von Medienanbietern aktiv ge-
fördert .1217 Das soziale Netzwerk Facebook hat mit FB Newswire einen Service für Journalisten und 
Redaktionen eingeführt, der es ihnen erleichtern soll, Facebook-Inhalte mit Nachrichtenwert zu 
finden und zu verwenden . Facebook kooperiert dabei mit dem zum News-Corp .-Konzern gehöri-
gen Unternehmen Storyful, das sich als erste Nachrichtenagentur für das Social-Media-Zeitalter 
bezeichnet .1218

1211 Vgl. Die WELT vom 02. 10. 2012 „Nachrichtenagentur dapd meldet Insolvenz an“; manager magazin vom 02. 10. 2013 
„Missmanagement wohl Pleitegrund“.

1212 Vgl. Pressemitteilung der dpa vom 26. 06. 2012.
1213 Vgl. Pressemitteilung der dpa vom 07. 12. 2012.
1214 Vgl. Meldung vom 01. 12. 2011 unter www.agenturjournalismus. de.
1215 Zum Beispiel kündigte die Funke-Gruppe Dienste von AFP, Reuters, epd, KNA und sid und bezieht seit dem 01. 01. 2014 

nur noch Dienste der dpa; vgl. Meldung vom 20. 12. 2013 unter www.newsroom. de.
1216 Z. B. die Online-Zeitung Huffington Post, die Online-Community Krautreporter und das größtenteils aus nutzergenerier-

ten In halten gespeiste Online-Portal Buzzfeed.
1217 Z. B. durch Rubriken wie „RTL Zuschauer Reporter“, „BILD-Leser-Reporter“, „CNN iReport“, „You Witness News“ von Flickr/

Yahoo
1218 Vgl. Pressemitteilung der News Corp. vom 24. 04. 2014.
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Programmaustauschsysteme
Unter dem Dach der EBU (European Broadcasting Union), der eine Vielzahl von Rundfunkveran-
staltern „mit öffentlichem Auftrag“ (Public Service Media) angehören, bildet die Eurovision einen 
Verbund zum Austausch von Fernsehprogrammen und Nachrichtenbeiträgen . Der Nachrichtenaus-
tausch erfolgt über zwei Kanäle, den Permanent News Network Channel für einzelne Nachrichten- 
und Sportmeldungen und den Permanent Events Network Channel für die Live-Übertragung von 
Events . Zu den beteiligten Rundfunkanstalten, die den gemeinsamen Programmpool beliefern und 
nutzen, zählen 73 aktive Mitglieder aus 56  Ländern Europas sowie 43 assoziierte Mitglieder in 
Asien, Afrika und Amerika . Über den Nachrichtenpool werden täglich mehr als 100  Nachrichten 
und Sportmeldungen ausgetauscht . Aus Deutschland sind die ARD (inkl . Dritte Programme, Deut-
sche Welle und Deutschlandradio) und das ZDF in der EBU vertreten .

Der von der RTL Group (bzw . CLT-UFA) gegründeten Nachrichtenaustauschorganisation ENEX 
(European News Exchange)1219 gehören derzeit 46 private Fernsehstationen in 40  Ländern an . 
Hierzu zählen neben den deutschen Sendern RTL, RTL  II, VOX und n-tv auch Sky News und CBS 
News . Die Partner tauschen jährlich mehr als 30 .000  Nachrichtenbeiträge aus .1220 ENEX bedient 
sich dafür neben der Satellitenübertragung der Plattform Newslink . Diese stellt ein Online-Netz-
werk der ENEX-Mitglieder dar, das es ermöglicht, komplette Nachrichtenbeiträge nahezu ohne 
Zeitverlust weltweit auszutauschen . Nach eigener Darstellung bietet ENEX mehr europäisches 
Nachrichtenvideomaterial an als die Nachrichtenagenturen AP und Reuters .1221

Sonstige Kooperationen
Darüber hinaus sichern sich die Sender den Zugriff auf Nachrichtenbeiträge von internationalen 
Fernsehsendern durch bilaterale Kooperationsvereinbarungen . So hat beispielsweise das ZDF mit 
36 internationalen Sendern Kooperationsvereinbarungen geschlossen .1222 Daneben bestehen im 
bundesweiten Fernsehen ständige Zulieferbeziehungen und Formen der Zusammenarbeit . Die 

1219 Die Beteiligung der RTL Group an ENEX liegt bei 76,4 %.
1220 Vgl. Pressemitteilung von ENEX vom 14. 10. 2014.
1221 Vgl. Pressemitteilung von ENEX vom 06. 07. 2012.
1222 Vgl. Meldung vom 19. 06. 2011 unter www.digitalfernsehen. de.

Veranstalter beteiligt am Nachrichten-
austauschsystem

sonstige ständige Kooperation/ständiger Programmbezug

n-tv ENEX Produktion der Nachrichten- und Informationsformate durch die 
RTL-Tochter infoNetwork GmbHRTL ENEX

RTL  II ENEX
VOX ENEX
N24 – Produktion der Nachrichtenformate für SAT .1, ProSieben und 

kabel eins; Kooperation mit dem Deutschen Anleger Fernsehen 
(DAF) für Börsenberichte

SAT .1 – N24 fungiert als Nachrichtendienstleister
ProSieben –
kabel eins –
ARD Eurovision
ZDF Eurovision Internationale Kooperation mit 36 Fernsehsendern für die Nach-

richtenberichterstattung
EuroNews Eurovision
DMAX – bezieht Nachrichtenformate von der infoNetwork GmbH

Tabelle III – 103: Überblick über Beteiligungen ausgewählter Veranstalter an  Nachrichtenaustauschsystemen 
und bilateralen Kooperationen

Quelle: Unternehmensangaben
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Übersicht in Tabelle  III – 103 kann davon nur einen Ausschnitt wiedergeben, da die Programmpo-
litik der Sender in diesem Bereich nicht transparent ist .

2.2.1.4.3 Vertikale Integration zwischen Nachrichtenbeschaffung und  
Programmveranstaltung

Der Anreiz einer vertikalen Integration zwischen Rundfunkveranstaltern und Nachrichtenbeschaf-
fern besteht für Veranstalter darin, dass die Versorgung mit exklusivem, aktuellem und auch spe-
ziali siertem Material gesichert wird . Maßgebliche Beteiligungen von Fernsehveranstaltern an Uni-
versalagenturen, die für die tagesaktuelle Berichterstattung in den Medien eine wichtige Rolle 
spielen, bestehen seit Veräußerung der ddp durch die ProSiebenSat .1 Media AG im Jahr 2003 nicht 
mehr .1223 Aufgrund des geschichtlich bedingten Unabhängigkeitsgebots der dpa von politischen 
Einflüssen dürfen ihre Eigentümer nur Verleger, Verlags- und Rundfunkgesellschaften sein . Um eine 
Majorisierung durch einzelne Gesellschafter zu verhindern, sind deren Anteile am Stammkapital 
auf jeweils 1,5 % begrenzt . Ferner darf die Summe der Anteile von Radio- und Fernsehanstalten 
25 % nicht überschreiten . Somit sind Eigentümer und Kunden identisch . Aufgrund der beschränk-
ten Beteiligungshöhe kann der Einfluss einzelner Medienunternehmen auf die Agenturleistung 
ausgeschlossen werden .1224 Eine Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Universalagentu-
ren gibt Tabelle  III – 104 . 

1223 Konzentrationsbericht der KEK, 2003, S. 222.
1224 Dennoch hat die Ankündigung des Umzugs der Zentralredaktion der dpa in Räumlichkeiten der Axel Springer AG zum 

Juli 2010 bei Beziehern des Informationsdienstes den Verdacht der Beeinflussung hervorgerufen. So drohte der Tages-
spiegel der dpa mit Kündigung, weil er den Umzug mit der von der dpa geforderten Unabhängigkeit für unvereinbar 
hielt, nahm davon jedoch nach näherer Prüfung wieder Abstand; vgl. Meldung vom 12. 12. 2010 von meedia. de: 
„Tagesspiegel bleibt doch dpa-Abonnent“.

1225 Der dapd hatte gegen die Finanzierung der AFP durch den französischen Staat im Februar 2010 Beschwerde bei der 
EU-Kommission eingelegt. Laut Pressemitteilung der AFP vom 27. 03. 2014 hat die EU-Kommission entschieden, dass 
die mittels staatlicher Subventionierung erfolgende Kompensation von Kosten, die der AFP durch die Erfüllung von 
Aufgaben im öffentlichen Interesse entstehen, im Einklang mit den europäischen Wettbewerbsregeln stehe. Die deut-
sche Tochter gesellschaft AFP GmbH erhalte keine Quersubventionierungen. Ihre Preise seien marktgerecht und würden 
den Markt nicht verfälschen. Die Entscheidung der EU-Kommission ist bislang nicht veröffentlicht (Stand: 27. 10. 2014).

Agentur Gesellschafter
dpa Deutsche Presse-Agentur 
GmbH, Hamburg

steht im Eigentum von 187 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen sowie öffentlich-
rechtlichen und privaten Rundfunkunternehmen . Beteiligungen sind auf 1,5 % 
 beschränkt, die Beteiligungen von Rundfunkunternehmen auf insgesamt 25 % .

AP, New York (in Deutsch land 
Kooperation mit dpa)

Non-Profit-Genossenschaft im Eigentum von 1 .400  US-Zeitungsverlagen

AFP GmbH, Berlin Agence France-Presse, Paris
–  AFP wurde per Gesetz der Status einer „unabhängigen Organisation“ mit ziviler 

Rechtspersönlichkeit verliehen . Die Agentur hat nach eigener Darstellung einen 
„ähnlichen Rechtsstatus wie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in 
Deutschland“ . Sie wird von einem Verwaltungsrat kontrolliert, dem neben dem 
Generaldirektor acht Vertreter der französischen Presse, drei Vertreter verschie-
dener Ministerien, zwei Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zwei 
Mitarbeitervertreter angehören .

–  Die Agentur verfügt über kein Gesellschaftskapital . Sie finanziert sich aus dem 
Verkauf der Nachrichtendienste und den Abonnementgebühren staatlicher 
 Stellen . Der Bezug von Nachrichtendiensten durch den Staat ist in einer Konven-
tion festgeschrieben . Der französische Staat trägt mit 40 % den größten Anteil 
zum Umsatz der AFP bei, an zweiter Stelle folgen die französischen Medien .1225

Thomson Reuters (Markets) 
Deutschland GmbH, Frankfurt 
am Main

Thomson Reuters
–  ca . 56 % The Woodbridge Company (Investmentgesellschaft der Familie Thomson)
–  es gelten die Unabhängigkeitsprinzipien des Thomson Reuters Trust .

Tabelle  III – 104: Beteiligungsverhältnisse der Universalagenturen in Deutschland

Quelle: Unternehmensangaben
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Agenturähnlich tritt die zum Medienkonzern Time Warner gehörende CNN-Gruppe auf . CNN 
versorgt nicht nur die eigene Sendergruppe mit Nachrichtenmaterial, sondern macht anderen 
Veranstaltern sein Nachrichtenmaterial zur Weiterverwertung zugänglich . Die Gruppe verfügt welt-
weit über 41 Korrespondenten- und Redaktionsbüros, davon 31 außerhalb der USA .1226 Ihre Betei-
ligungen im deutschen privaten Fernsehen hat CNN aufgegeben: Die 50 %ige Beteiligung an der 
Veranstalterin von n-tv wurde veräußert, das deutschsprachige Programmfenster CNN Deutschland 
eingestellt . Das englischsprachige Programm CNN International, das auch in Deutschland emp-
fangbar ist, wird in über 200  Ländern weltweit ausgestrahlt .

Ein Beispiel für die Vorwärtsintegration einer Agentur in den Bereich der Fernsehveranstaltung 
ist die Gründung des Senders Bloomberg TV durch den Wirtschaftsinformationsdienst Bloomberg . 
Das Programm für den deutschen Markt1227 wurde jedoch wieder eingestellt, das paneuropäische 
Programm (Bloomberg Europe) ist in Deutschland in englischer Sprache empfangbar . Der Sender 
Euronews dient als Absatzkanal für das Nachrichten- und Informationsmaterial der EBU-Mitglieder .

2.2.1.4.4 Fazit

Das Fernsehen ist weiterhin die Hauptinformationsquelle über aktuelle Ereignisse aus Politik und 
öffentlichem Leben und verfügt somit über ein hohes gesellschaftliches Einflusspotenzial . Den-
noch wächst die Bedeutung des Internets als Informationsquelle, insbesondere für die jüngeren 
Nutzergruppen . Das Internet bietet insbesondere den Vorteil der Aktualität und gewährt dem 
Nutzer einen schnellen Überblick über die Nachrichtenlage . Neben der Präsentation von Meldun-
gen durch die einzelnen Medien (Zeitungen, Nachrichtensender etc .) und Agenturen gehören zu 
den Internetangeboten auch Suchmaschinen sowie Internetportale für journalistische Inhalte und 
Inhalte, die die Nutzer selbst erstellen und im Netz teilen .

Die Nachrichtenagenturen sind von der zunehmenden Konkurrenz durch Informationsangebote 
im Internet sowie durch rückläufige Auflagenzahlen bei ihren Hauptkunden, den Tageszeitungen, 
betroffen . Die Agenturen versuchen daher, die Betreiber der neuen digitalen Plattformen als Kun- 
den zu gewinnen und entsprechende multimediale Pakete anzubieten .1228 Mit Rücksicht auf den 
mobilen Nachrichtenkonsum werden verstärkt kurze Nachrichtenbeiträge produziert .1229 Die Agen-
turen treten zudem mit den Kunden über moderne Newsrooms in den Dialog und bilden mit 
ihnen „virtuelle Redaktionsgemeinschaften .“1230 Im Markt der Nachrichtenagenturen ist mit dem 
aus dem ddp und dem deutschem Dienst der AP hervorgegangenen dapd ein wichtiger Wettbe-
werber des Marktführers dpa weggefallen . Der deutsche Dienst der AP wird nunmehr von der 
dpa vermarktet .

Weiterhin werden die Nachrichtenformate innerhalb der großen Sendergruppierungen koordi-
niert produziert und verwertet . Für die Sender SAT .1, ProSieben und kabel eins der ProSiebenSat .1 
Media  AG tritt der –  nunmehr zur Axel Springer SE gehörige  – Sender N24 als zentraler Informa-
tionsdienstleister auf . Die Sender der RTL Group werden von der infoNetwork GmbH mit Nach-
richten- und Informationsformaten beliefert .

Bei einer zentralen Belieferung von Sendern einer Gruppe mit Nachrichtenmaterial oder auch 
einer gemeinsamen Nutzung von Informationsquellen besteht die Gefahr einer Homogenisierung 
der Inhalte und damit ein Risiko für die Meinungsvielfalt . Die Chance auf pluralistische Informati-
onsvermittlung ist größer, wenn voneinander unabhängige Unternehmen in diesem Bereich tätig 

1226 Vgl. Geschäftsbericht 2013 von Time Warner, S. 5.
1227 Beschluss der KEK vom 14. 07. 1997 i. S. Bloomberg, Az.: KEK  005.
1228 Vgl. meedia. de vom 16. 10. 2014 „Wir müssen uns rascher wandeln“: Sven Gösmanns dpa-Strategie.
1229 Vgl. Gary Pruitt, CEO von AP im Interview vom 18. 11. 2014 auf www.meedia. de.
1230 Vgl. Pressemitteilung von Goldmedia vom 05. 11. 2011 zur Studie „Markt der Nachrichtenagenturen in Deutschland und 

Europa“.
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sind . Mögliche negative Effekte für die Meinungsvielfalt sind dabei geringer, solange die Medien 
die Meldungen bzw . Beiträge selbst redaktionell bearbeiten . Inwieweit private Fernsehsender in 
ihren Nachrichten- und Informationsprogrammen sende- oder sprechfertige Meldungen von Agen-
turen oder Dienstleistern ohne weitere redaktionelle Bearbeitung verwenden, ist allerdings nicht 
transparent .

Gefahren für die Meinungsvielfalt bestehen auch, wenn Veranstaltern, die nicht mit Rechte-
inhabern von Informations- und Nachrichtenmaterial verflochten sind, der Zugang zu den Rechten 
erschwert oder durch Exklusivitätsvereinbarungen verwehrt wird . Derartige Tendenzen sind jedoch 
derzeit nicht erkennbar . Fernsehveranstalter können sich eines breiten Angebots an Agenturdiens-
ten und einer Vielzahl möglicher Informationsquellen bedienen . Zudem ist der Markt für die Be-
schaffung von Informations- und Nachrichtenmaterial in besonderem Maße von verschiedenen 
Kooperationssystemen geprägt .

2.2.2 Digitales Fernsehen

2.2.2.1 Fortschreitende Digitalisierung

Die Digitalisierung der Fernsehhaushalte schreitet voran . Laut Digitalisierungsbericht 2013 der 
Medienanstalten verfügen 80,8 % (2012: 78 %) bzw . 30,8  Mio . TV-Haushalte über eine digitale 
Empfangsmöglichkeit . In 19,2 % (7,3  Mio .) der TV-Haushalte wird ausschließlich analog ferngese-
hen .1231

Der Fernsehempfang erfolgt in Deutschland über die Empfangswege Kabel, Satellit, Terrestrik 
und DSL-TV . Im Bereich der Terrestrik wurde bereits im Jahr 2009 die Digitalisierung abgeschlossen; 
der zeit empfangen 11 % (5,2 Mio .) der TV-Haushalte ihr Fernsehsignal via DVB-T . Ein weiterer Digi-
talisierungsschub erfolgte mit Abschaltung des analogen Satellitensignals am 30 . 04 . 2012 . Unge-
fähr 17,6  Mio . Haushalte (46,2 %) empfangen digitales Fernsehen über Satellit . Das Kabel ist der 
einzige Übertragungsweg, über den noch analoges Fernsehen empfangen werden kann . Zur 
Jahresmitte 2013 waren rund 10  Mio . Haushalte an das digitale Kabelnetz angeschlossen, dies 
entsprach einem Digitalisierungsgrad des Kabels von 55,9 % . Bundesweit empfangen 4,9 % 
(1,87  Mio .) der TV-Haushalte ihr Fernsehsignal über das Internet .1232

Die Zunahme der Fernsehhaushalte mit angeschlossenem Digital-Receiver hat auch einen An-
stieg der Nutzung digitaler Fernsehprogramme zur Folge . Zum Jahresende 2013 entfielen 71,1 % 
der von der AGF/GfK-Fernsehforschung gemessenen Fernsehnutzung auf digitale Fernsehpro-
gramme . Von den digitalisierten Fernsehhaushalten nutzten rund 2,2 Mio . das Premium-TV-Ange-
bot und 1,6  Mio . das Privat-HD-Angebot von Kabel Deutschland, 2,2  Mio . Haushalte verfügten 
über ein Digital-TV-Abonnement des Unitymedia-KabelBW-Konzerns und Sky verzeichnete rund 
3,7 Mio . direkte Abonnenten . Zudem gab es in Deutschland insgesamt ca . 2,5 Mio . IPTV-Abonnen-
ten (davon 2,2  Mio . Entertain-Kunden der Deutschen Telekom sowie etwa 200 .000  Vodafone-TV-
Kunden) .

Die Digitalisierung der Fernsehübertragung begann Ende der 1990er Jahre und brachte neben 
einer besseren Bildqualität eine deutliche Vermehrung des Programmangebotes – und damit mehr 
Vielfalt  – mit sich . Zwischen den Jahren 2000 und 2010 hat die Anzahl der bundesweit zugelas-
senen privaten Fernsehprogramme in deutscher Sprache kontinuierlich zugenommen und sich in 
diesem Zeitraum mehr als verdoppelt . So existierten im Jahr 2000 insgesamt 60 und im Jahr 2010 
insgesamt 133 deutschsprachige private Fernsehprogramme mit einer bundesweiten Lizenz . Im 

1231 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 34 f.
1232 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 38.
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Jahr 2013 waren es 152  Programme, davon 75  Pay-TV-Programme . Im Durchschnitt empfängt ein 
Fernsehhaushalt 82  Programme . Zur Entwicklung des Programmangebots siehe auch Kap . III 1 . 1 .

Die Umstellung auf den digitalen Empfang nutzen die Plattformbetreiber für die Einführung 
neuer Geschäftsmodelle, um die Zuschauer an einen individualisierten TV-Konsum, und damit 
letztendlich an das Pay-TV, heranzuführen . Die Plattformbetreiber bieten ihren Abonnenten Pro-
grammpakete zu unterschiedlichen Themenbereichen sowie spezielle HD-Pakete an (siehe Kap . III 
2 .2 .2 .3  Digitale Programm- und Vermarktungsplattformen) . Hochwertige oder exklusive Inhalte 
werden vorrangig im Pay-TV gezeigt . Auch die Satellitenplattform HD+ ist der Versuch des Satel-
litenbetreibers Astra und privater Fernsehveranstalter, HD-Programme gegen eine Gebühr (derzeit 
60 Euro pro Jahr) zu vermarkten .

Als Folge der fortschreitenden Digitalisierung und der damit verbundenen Ausweitung der 
Vertriebswege hat sich die Rolle der Fernsehveranstalter verändert . Sie sind nicht mehr bloße 
Programmveranstalter, sondern auch Contentlieferanten . Die Veranstalter müssen ihre Programm-
inhalte an die unterschiedlichen Plattformen anpassen und dabei Fragen der technischen Konver-
tierung ebenso wie lizenzrechtliche Fragen beachten . Eine neue Entwicklung ist insbesondere die 
Verbreitung der Programme über das Internet . Die Sender stellen bspw . auf eigenen Webportalen 
(Mediatheken) oder von Dritten betriebenen Onlinevideotheken ihre Programme zum Abruf (als 
Einzelabruf oder als Abonnement) bereit . Die Internetverbreitung gilt neben den HD- und Pay-TV-
Aktivitäten der Veranstalter als Wachstumsfeld . Begünstigt wird diese Entwicklung durch die zu-
nehmende Verbreitung mobiler Empfangsgeräte wie Smartphones und Tablets; inzwischen hat fast 
jeder Sender seine eigene Smartphone-App . Die Zuschauer nehmen die Bewegtbildangebote im 
Netz zunehmend an . Nach der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 rufen inzwischen 74 % der  Onlinenutzer 
zumindest gelegentlich Videos im Internet ab . Dabei handelt es sich vor allem um Videonutzung 
über Videoportale, hauptsächlich über YouTube . Aber es werden auch andere Onlineplattformen, 
darunter die sendereigenen Plattformen, genutzt – und über diese werden überwiegend Fernseh-
inhalte konsumiert . Viel diskutiert wird der Rückgang der Fernsehnutzung all gemein .  Allerdings stellt 
sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob dem tatsächlich so ist . Möglicherweise ist allenfalls 
der traditionelle lineare TV-Konsum rückläufig, da Fernsehinhalte nunmehr zunehmend auch im 
Internet abgerufen werden (siehe auch Kap . II 1  Entwicklung des Mediennutzungsverhaltens) .

2.2.2.2 Entwicklungen im Bereich Pay-TV

Aktuelle Studien zeigen, dass das Pay-TV in Deutschland zu den wachstumsstärksten Bereichen 
im Fernsehmarkt gehört . Während die Nettowerbeumsätze der privaten Fernsehsender stagnieren 
(2010: 3,67  Mio .  Euro; 2011: 3,69  Mio .  Euro; 2012: 3,76  Mio .  Euro), steigen die Pay-TV-Erlöse jährlich 
an (2010: 1,20  Mio .  Euro; 2011: 1,45  Mio .  Euro; 2012: 1,84  Mio .  Euro) .1233 Lange Zeit ein Nischenpro-
dukt, hat sich Pay-TV inzwischen zum Massenmarkt entwickelt, so das Ergebnis einer Studie des 
Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) „Pay-TV in Deutschland 2013“ . Diese positive 
Entwicklung basiert laut VPRT auf drei Faktoren: die Vielfalt und Qualität der Programme, die 
Möglichkeit der zeitversetzten und mobilen Nutzung sowie Verbesserungen beim Kundenservice 
und Marketing .1234

Zum Jahresende 2013 waren 75  Pay-TV-Programme mit deutscher Lizenz auf Sendung .1235 Es 
gab etwa 6,1  Mio . Pay-TV-Abonnenten, täglich nutzten durchschnittlich 9  Mio . Zuschauer die 

1233 Vgl. HMR International, Die III. Säule. Wirtschaftsfaktor Pay-TV: Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Sky in Deutsch-
land, 2014, S. 10.

1234 Vgl. VPRT, Pay-TV in Deutschland 2013, S. 6.
1235 Siehe TV-Senderdatenbank der Medienanstalten, www. die-medienanstalten. de, Hinweis: Die Zahl der zugelassenen 

Pay-TV-Programme ist höher.
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Bezahlprogramme .1236 In den Jahren zwischen 2003 und 2007 stieg die Zahl der Pay-TV-Programme 
von 26 auf 72 sprunghaft an und ist seitdem annähernd stabil auf diesem Niveau .1237 Inzwischen ist 
fast jeder zweite Sender im bundesweiten Privatfernsehen ein Pay-TV-Programm . Abgedeckt wird 
das komplette Programmspektrum, es gibt Unterhaltungs-, Dokumentations-, Sport-, Musik-, Kinder- 
sowie Special-Interest-Programme . Zahlenmäßig dominieren die Unterhaltungsprogramme (51), 
gefolgt von den Sport- (9), Kinder- (8) und Musikprogrammen (7) (vgl . Tabelle  III – 105) .

Dem Pay-TV-Markt wird enormes Wachstumspotenzial bescheinigt .1238 Derzeit sind über 80 % 
der TV-Haushalte digitalisiert1239 und damit technisch in der Lage, Pay-TV zu empfangen . Der 
Mehrwert für die Kunden ergibt sich aus Programmqualität und Programmvielfalt . Die überwie-
gende Zahl der Pay-TV-Programme wird in HD-Qualität ausgestrahlt . Nach Angaben des VPRT 
wurden 2013 14 .000  TV-Erstausstrahlungen im deutschen Fernsehen gezeigt, darunter 800  Spiel-
filme, 3 .800 Serienfolgen, 2 .600 Dokumentationen und 5 .500 Sportübertragungen .1240 Mehr als 70 
exklusive Fernsehkanäle (teilweise von Drittanbietern) werden über die Programmplattform Sky 
verbreitet . Unabhängige Pay-TV-Anbieter vermarkten ihre Programme auch über mehrere Plattfor-
men . Die Zahlungsbereitschaft der Kunden wächst; rund 15 % aller deutschen TV-Haushalte zahlen 
für ein Pay-TV-Abonnement .1241 Die Zuschaueranteile einiger Pay-TV-Sender reichen bereits an die 
Zuschaueranteile kleinerer Free-TV-Sender heran, so konnte z . B . 13th Street im Jahr 2013 einen 
durchschnittlichen Zuschaueranteil von 0,3 %1242 erreichen .

1236 Vgl. VPRT, Pay-TV in Deutschland 2013, S. 7 ff.
1237 Vgl. Frank Giersberg, Pay-TV gelingt der Durchbruch, Marktdaten: Pay-TV in Deutschland 2011/2012, in: pro media 

3/2013, S. 29.
1238 Vgl. HMR International, Die III. Säule. Wirtschaftsfaktor Pay-TV: Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Sky in Deutsch-

land, 2014, S. 11.
1239 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 34.
1240 Vgl. VPRT, Pressemitteilung Nr. 1/2014 vom 24. 01. 2014.
1241 Vgl. Matthias Kurp, Säule oder Hilfspfeiler? Zur aktuellen Entwicklung des Pay-TV in Deutschland, in: Funkkorrespon-

denz  20.2014, S. 9.
1242 AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, D+EU, Zuschauer ab drei Jahren.

Programm-
sparten

Pay-TV-Programme gesamt

Unterhaltung 13th Street, 3D The Channel, Animal Planet, auto motor und sport channel, 
 beate-uhse . tv, BonGusto, Discovery Channel, Discovery HD, Fox Channel, Heimat-
kanal, History, Hustler TV Deutschland, kabel eins CLASSICS, Kinowelt TV Premium, 
LUST PUR, Marco Polo TV, MGM Channel, MotorVision TV, Nasche Ljubimoe Kino 
(russisch), National Geographic Channel, National Geographic Wild Channel, Passion, 
Planet, ProSieben FUN, Romance TV, RTL Crime, RTL Living, SAT .1 emotions, Silverline 
Movie Channel, Sky 3D, Sky Action, Sky Atlantic HD, Sky Cinema, Sky Cinema + 1,  
Sky Cinema + 24, Sky Comedy, Sky Emotion, Sky Event (ehem . Big Brother), Sky Hits, 
Sky Krimi, Sky Nostalgie, SPIEGEL Geschichte, SPIEGEL TV Wissen, Syfy, Teleclub 
 (russisch), The Biography Channel, TNT Film, TNT Glitz, TNT Serie, Universal Channel, 
yourfamily

 51

Sport Sky Fußball Bundesliga, Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport News, SPORT1 Livestream, 
SPORT1 US, SPORT1+, sportdigital, Yacht Planet TV

 9

Kinder Boomerang, Cartoon Network, Detski Mir (russisch), Disney Junior, DisneyXD, Junior, 
Nick Jr ., nicktoons

 8

Musik GoldStar TV, Gute Laune TV, Jukebox, MTV, MTV Brand New, RCK TV, Unitel Classica  7

∑ 75

Tabelle  III – 105: Pay-TV-Programme nach Sparten in Deutschland  2013

Quelle: TV-Senderdatenbank der Medienanstalten, www . die-medienanstalten . de, Stand: 31 . 12 . 2013
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2.2.2.3 Digitale Programm- und Vermarktungsplattformen

Digitale Plattformbetreiber bündeln eigen- und fremderstellte Fernsehprogramme zu Programm-
paketen (Bouquets) und vermarkten sie an die Haushalte . Der Plattformbetreiber führt die Abon-
nentenverwaltung und -betreuung nicht nur für die Abonnenten seiner eigenen Programme, 
sondern auch für die Abonnenten der Dritt- bzw . Fremdprogramme durch . Die Bündelung zu 
Paketen ähnelt dem Veranstalten von Programmen, denn auch hier werden Inhalte aufgrund von 
inhaltlichen Auswahl- und Bewertungsentscheidungen zu einem Gesamtprogrammangebot zu-
sammengestellt . Dies trifft auch dann zu, wenn der Plattformbetreiber selbst keine eigenen Inhalte 
produziert .

Programmvermarktungsplattformen werden immer mehr zu zentralen Akteuren der digitalen 
Medienlandschaft . Ohne ihre Vermarktungsleistungen bekommen kleinere Bezahl-Angebote keinen 
Zugang zum Endkunden . Das ist nicht notwendig problematisch, weil sich darin auch eine im 
Wirtschaftsleben normale Arbeitsteilung zwischen Inhalteanbietern und Vermarktern etabliert, die 
im beiderseitigen Interesse liegen kann . Allerdings verdienen Plattformbetreiber als Gate-Keeper 
im Rahmen der Vielfaltkontrolle besondere Aufmerksamkeit, weil sie über die Konditionen Einfluss 
auf die Zusammenstellung von Programmpaketen und den Zugang von Inhalteanbietern zum 
Endkunden erhalten . Aus diesem Grund ist die Programmanbieterneutralität von Vermarktungs-
plattformen wünschenswert, obwohl rechtlich nicht zwingend .

2.2.2.3.1 Programmplattform Sky

Sky – Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG

Programm-
angebot

Sky Welt Paket Discovery Channel, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, SPIEGEL 
Geschichte, Motorvision TV, Sky Krimi, RTL Crime, 13TH Street, SyFy, Fox, 
TNT Serie, Passion, Heimatkanal, Disney XD, Disney Junior, Junior, Goldstar 
TV, Unitel Classica, beate-uhse . tv, Sky Sport News, Discovery Channel HD, 
National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, History HD, SPIEGEL Ge-
schichte HD, 13TH Street Universal HD, Syfy HD, Eurosport HD, Fox HD, 
TNT Serie HD, Sky Sport News HD, MTV Germany HD, MTV Live HD, AXN HD, 
E! Entertainment HD, Universal Channel HD, ProSieben FUN HD, TNT Glitz HD, 
Disney Junior HD; bei Sat-Empfang zusätzlich: SAT .1 emotions, AXN, TNT Film, 
kabel eins CLASSICS, Kinowelt TV, Romance TV, Nicktoons, Boomerang, 
Cartoon Network, The Biography Channel, RTL Living, Animax

Film Paket Sky Cinema, Sky Cinema + 1, Sky Cinema + 24, Sky Atlantic, Sky Action, 
Sky Comedy, Sky Emotion, Sky Nostalgie, Sky Hits, Disney Cinemagic, MGM

Fußball Bundesliga 
Paket

Sky Bundesliga 1, Sky Bundesliga 2

Sport Paket Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport Austria; zubuchbar: sportdigital

Premium HD Discovery Channel HD, National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, 
 History HD, SPIEGEL Geschichte HD, 13TH Street Universal HD, Syfy HD, 
 Eurosport HD, Fox HD, TNT Serie HD, Sky Sport News HD, MTV Germany 
HD, MTV Live HD, AXN HD, E! Entertainment HD, Universal Channel HD, 
ProSieben FUN HD, TNT Glitz HD, Disney Junior HD, Sky Sport News HD, 
Sky Atlantic HD, Sky Cinema HD, Sky Action HD, Sky Hits HD, Disney Cine-
magic HD, Sky Sport HD 1, Sky Sport HD 2, Sky 3D, MGM HD, Sky Bundes-
liga HD 1, Sky Bundesliga HD 2, SPORT1+ HD, SPORT1 US HD, Eurosport 2 HD

Sky Select
– Filme
– Sport-Wrestling
– Konzerte

Pay-per-View-Zusatzangebot: abrufbare Filme, Sportübertragungen, weitere 
Ereignisübertragungen

Sky Select HD Pay-per-View-Zusatzangebot: abrufbare Filme in HD-Qualität

Sky Select auf Sky 
Anytime

Pay-per-View-Zusatzangebot: abrufbare Filme (Video-on-Demand)

Blue Movie Pay-per-View-Zusatzangebot: Erotikkanäle

Reichweite: Satellit, Kabel- und IP-Netze; 3,7  Mio . direkte Abonnenten (Quelle: Sky, Stand: 12/2013)
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2.2.2.3.2 Kabel-Plattformen

Kabel BW – Unitymedia KabelBW GmbH

Programm-
angebot

Digitaler 
 Kabelanschluss

1-2-3 . tv, 3sat, arte, Astro TV, Baden TV, Bayerisches Fernsehen Nord, 
 Bayerisches Fernsehen Süd, BBC World News, Bibel TV, Bloomberg TV, bw 
family . tv, BWeins, Channel 21, Comedy Central, Das Erste, Das Erste HD, 
Deluxe Music, Deutsches Anleger Fernsehen, Die Neue Zeit TV, Disney 
Channel, DMAX, Einsfestival, EinsPlus, ERF eins, euronews, Eurosport, 
 filstalwelle, France 24, HD Campus TV, hr-fernsehen, HSE24, HSE24 extra, 
HSE24 HD, iM1, Infokanal Kabel BW, joiz, Juwelo TV, K-TV, kabel eins, KiKA, 
Kraichgau TV, L-TV, MDR Sachsen, MDR Sachsen-Anhalt, MDR Thüringen, 
Media Shop, n-tv, N24, NDR Fernsehen für Hamburg, NDR Fernsehen für 
Mecklenburg-Vorpommern, NDR Fernsehen für Niedersachsen, NDR Fern-
sehen für Schleswig-Holstein, Nickelodeon, pearl . tv, Phoenix, ProSieben, 
ProSieben Maxx, QVC, QVC Beauty & Style, QVC HD, QVC Plus, QVC Plus HD, 
rbb Berlin, rbb Fernsehen, Regio TV Bodensee, Regio TV Ostwürttemberg, 
Regio TV Regionalfernsehen Ludwigsburg, Regio TV Stuttgart, Regio TV 
Ulm, RIK Reutlingen, RIK tv, RTF .1, RTL, RTL II, RTL Nitro, Russia Today,  
SAT .1, SAT .1 Gold, ServusTV, ServusTV HD, sixx, SonLife, sonnenklar .TV, 
Sparda-Welt TV, spontv, SPORT1, Super RTL, SWR Fernsehen BW, SWR 
 Fernsehen RP, tagesschau24, Tele 5, TV Südbaden, TV5 Monde, tv regional, 
Videothek, VIVA, VOX, WDR Köln, welcom .e, ZDF, ZDF HD, ZDFinfo, 
 ZDFkultur, ZDFneo, Bayerisches Fernsehen, Das Erste (SWR-Zeitfenster),  
Das Erste (BR-Zeitfenster), France 3 Alsace, Regio TV Ostwürttemberg/Ulm, 
Regio TV Regionalfernsehen Böblingen, RNF Live, WDR Fernsehen

HD Kabelanschluss 1-2-3 . tv, 3sat, arte, Astro TV, Baden TV, Bayerisches Fernsehen Nord, 
 Bayerisches Fernsehen Süd, BBC World News, Bibel TV, Bloomberg TV, bw 
family . tv, BWeins, Channel 21, Comedy Central, Comedy Central HD, 
Das Erste, Das Erste HD, Deluxe Music, Deutsches Anleger Fernsehen, 
Die Neue Zeit TV, Disney Channel, Disney Channel HD, DMAX, DMAX HD, 
Einsfestival, EinsPlus, ERF eins, euronews, Eurosport, filstalwelle, France 24, 
HD Campus TV, hr-fernsehen, HSE24, HSE24 extra, HSE24 HD, iM1, Infokanal 
Kabel BW, Juwelo TV, kabel eins, kabel eins HD, KiKA, Kraichgau TV, L-TV, 
MDR Sachsen, MDR Sachsen-Anhalt, MDR Thüringen, Media Shop, n-tv, N24, 
NDR Fernsehen für Hamburg, NDR Fernsehen für Mecklenburg-Vorpommern, 
NDR Fernsehen für Niedersachsen, NDR Fernsehen für Schleswig-Holstein, 
Nickelodeon, Nickelodeon HD, pearl . tv, phoenix, ProSieben, ProSieben HD, 
ProSieben Maxx, ProSieben Maxx HD, QVC, QVC Beauty & Style, QVC HD, 
QVC Plus, QVC Plus HD, rbb Berlin, rbb Fernsehen, Regio TV, Regio TV 
 Bodensee, Regio TV Ostwürttemberg, Regio TV Regionalfernsehen Ludwigs-
burg, Regio TV Stuttgart, Regio TV Ulm, Rhein-Neckar-Fernsehen, RIK Reut-
lingen, RIK tv, RTF .1, RTL, RTL HD, RTL II, RTL II HD, RTL Nitro, RTL Nitro HD, 
Russia Today, SAT .1, SAT .1 Gold, SAT .1 HD, ServusTV, ServusTV HD, sixx, sixx 
HD, SonLife, sonnenklar .TV, Sparda-Welt TV, spontv, SPORT1, SPORT1 HD, 
Super RTL, Super RTL HD, SWR Fernsehen BW, SWR Fernsehen RP, tages-
schau24, Tele 5, TV Südbaden, TV5 Monde, tv regional, Videothek, VIVA, 
VIVA HD, VOX, VOX HD, WDR Köln, welcom .e, ZDF, ZDF HD, ZDFinfo, 
 ZDFkultur, ZDFneo, Bayerisches Fernsehen, Das Erste (SWR-Zeitfenster), 
Das Erste (BR-Zeitfenster), France 3 Alsace, Regio TV Ostwürttemberg/Ulm, 
Regio TV Regionalfernsehen Böblingen, RNF Live, WDR Fernsehen

DigitalTV HIGHLIGHTS Animal Planet, AXN, Cartoon Network, Discovery Channel, FOX, History, 
kabel eins CLASSICS, Kinowelt TV, MTV, Music Choice, National Geographic 
Channel, ProSieben FUN, RTL Crime, The Biography Channel, TNT Film, 
TNT Serie

DigitalTV ALLSTARS 13TH Street, Animal Planet, Animax, autor motor und sport channel, AXN, 
Baby TV, BonGusto, Boomerang, Cartoon Network, Deutsches Wetter Fern-
sehen, Discovery Channel, Disney Junior, Disney XD, Eurosport 2, Extreme 
Sports Channel, Fashion TV, FOX, Gute Laune TV, History, kabel eins 
 CLASSICS, Kinowelt TV, Lust Pur, Motors TV, MTV, MTV Brand New, Music 
Choice, NAT Geo People, National Geographic Channel, Nautical Channel, 
Nick Jr ., Passion, Penthouse TV, Planet, ProSieben FUN, RCK .TV, Romance 
TV, RTL Crime, RTL Living, SAT .1 emotions, Silverline, SPIEGEL TV Wissen, 
SPORT1 US, SPORT1+, sportdigital, Syfy, The Biography Channel, TNT Film, 
TNT Glitz, TNT Serie, Travel Channel, Unitel Classica, VH1 Classic, yourfamily
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Kabel BW – Unitymedia KabelBW GmbH

Mein TV International 13 Fremdsprachenpakete: Albanisch (4 Programme), Arabisch (2 Programme), 
Bosnisch (3 Programme), Französisch (6 Programme), Griechisch Premium 
(3 Programme), Italienisch (8 Programme), Kroatisch (5 Programme), Pink 
(6 Programme), Polnisch (5 Programme), Russisch (7 Programme), Serbisch 
(5 Programme), Spanisch/Portugiesisch (5 Programme), Türkisch (8 Pro-
gramme)

Sky Angebot von Sky (s . o . III 2 .2 .2 .3 .1)

Videothek Zusatzangebot: abrufbare Filme (Video-on-Demand)

Horizon TV Zusatzangebot: online oder über App TV-Live/ Videothek nutzen  
(nur zu Hause, nicht mobil)

Reichweite:  Unitymedia KabelBW betreibt Kabelnetze in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg; 
6,6 Mio . TV-Abonnements inkl . 2,2 Mio . Digital-TV-Abonnements (Quelle: Unitymedia KabelBW, 
Stand: 12/2013)

Kabel Deutschland – Kabel Deutschland Vertrieb & Service GmbH & Co. KG

Programm-
angebot

Kabel Digital HD 3sat, 3sat HD, arte, arte HD, Das Erste, Das Erste HD, Disney Channel, 
Disney Channel HD, joiz, kabel eins, kabel eins HD, ProSieben, ProSieben HD, 
RTL, RTL HD, RTL II, RTL II HD, SAT .1, SAT .1 HD, VOX, VOX HD, ZDF, ZDF HD, 
Bayerisches Fernsehen Nord, Bayerisches Fernsehen Süd, Bayerisches 
 Fernsehen Süd HD, hr-fernsehen, hr-fernsehen HD, MDR Sachsen, MDR 
Sachsen HD, MDR Sachsen-Anhalt, MDR Thüringen, NDR Fernsehen HH, 
NDR Fernsehen MV, NDR Fernsehen NDS, NDR Fernsehen SH, NDR Fern-
sehen HH HD, radiobremen TV, rbb Berlin, rbb Berlin HD, rbb Brandenburg, 
SR Fernsehen, SWR Fernsehen RP, SWR Fernsehen RP HD, WDR Köln, WDR 
Köln HD, Bibel TV, BR-alpha, DMAX, EinsPlus, Einsfestival, ERF 1, euronews, 
History HD, n-tv, N24, N24 HD, NAT GEO, Phoenix, Phoenix HD, Planet HD, 
ServusTV, ServusTV HD, SPIEGEL TV Wissen HD, tagesschau24, The National 
Geographic Channel HD, ZDFinfo, ZDFkultur, ZDFneo, ZDFneo HD, 13TH 
Street HD, Anixe SD, AXN HD, Comedy Central, FOX HD, Kinowelt TV HD, 
Romance TV HD, sixx, sixx HD, Syfy HD, Tele 5, TNT Film HD, TNT Glitz,  
TNT Serie HD, Eurosport, Eurosport 2, SPORT1, SPORT1 HD, SPORT1+ HD, 
Boomerang HD, Cartoon Network HD, KiKA, KiKA HD, Nickelodeon, Super 
RTL, Super RTL HD, Deluxe Music, Deutsches Musik Fernsehen, VIVA, 
1-2-3 . tv, Astro TV, Channel21, HSE24, HSE24 HD, Juwelo TV, Kabel Digital 
 Infokanal, ProSieben Maxx, QVC, QVC HD, RTL Nitro, RTL Nitro HD, SAT .1 
Gold, sonnenklar .TV, Universal Channel HD, Al Jazeera, Al Jazeera Interna-
tional, Arab News Network, ArirangTV, BBC World News, Bloomberg TV, 
BNT World, Body in Balance, BVN, CNBC Europe, CNN International HD, 
Duna TV, euronews FRA, euronews ITA, euronews POR, euronews RUS, 
 euronews SPA, FashionTV, France 2, France 24, France 3, France 5, GINX, 
GOD TV, HRT1, i24 news, IN International, InforRU . tv, IranMusic, Jeem TV, 
Kazakh TV, Khatereh TV, LRT Lituanica, MAC TV, MI-TV, NTD TV, Phoenix 
CNE, Pro TV International, RTS, Russia Today TV, Sky News, SON Life, TLC, 
TV Persia, TV Record, tv8, TVC Int ., TVR International, Télévision Tunisienne, 
VTV4

Kabel Komfort HD TV-Sender wie Kabel Digital HD (s . o .) zeitversetztes Fernsehen

Kabel Premium HD TV-Sender wie Kabel Digital HD (s . o .) Premium HD zeitversetztes Fernsehen

Sky Angebot von Sky (s . o . III 2 .2 .2 .3 .1)

Kabel International 8 Fremdsprachenpakete: Kabel Englisch (10 Programme), Kabel Türkisch 
(7 Programme), Kabel Russisch (6 Programme), Kabel Polnisch (2 Programme), 
Kabel Italienisch (3 Programme), Kabel Spanisch (2 Programme), Kabel 
 Portugiesisch (1 Programm), Kabel Griechisch (1 Programm)

Select Video Filme auf Abruf

Reichweite:  Kabelnetze in 13 Bundesländern: Rheinland-Pfalz, Saarland, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen; 14,8 Mio . Abonnements, davon 2,2 Mio . Premium-TV-Abonnements und 1,6 Mio . 
 Privat-HD-Abonnements (Quelle: Kabel Deutschland, Stand: 12/2013)
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KabelKiosk – M7 Deutschland GmbH

Programm-
angebot

Basis HD Comedy Central HD, Deluxe Music HD, DMAX HD, kabel eins HD, n-tv HD, 
nickelodeon HD, ProSieben HD, RTL HD, RTL II HD, RTL Nitro HD, SAT .1 HD, 
sixx HD, SPORT1 HD, Super RTL HD, Tele 5 HD, VIVA HD, VOX HD

Family HD 13TH Street Universal, Animal Planet, Animax, auto motor und sport channel, 
AXN HD, Blue Hustler, BonGusto, Boomerang, C Music TV, Cartoon Network, 
Deutsches Wetter Fernsehen, Discovery Channel HD, E! Entertainment, 
 Eurosport 2, Fox HD, Fuel TV HD, Gute Laune TV, History, Kinowelt TV, 
Lust Pur, Marco Polo, MTV, National Geographic Channel HD, Nick Jr ., 
 Romance TV, Silverline, Sony Entertainment Television HD, SPIEGEL TV 
Wissen HD, sportdigital, Syfy HD, The Biography Channel, TNT Film, 
Travel Channel, VH1 Classic, yourfamily

Themen TV Lifestyle Animax, BonGusto, C Music TV, E! Entertainment, MTV, Romance TV, 
Travel Channel

Themen TV Doku  
& News

auto motor und sport channel, BonGusto, Deutsches Wetter Fernsehen, 
E! Entertainment, History, The Biography Channel, Travel Channel

Themen TV Music 
& Emotion

auto motor und sport channel, C Music TV, Gute Laune TV, Romance TV, 
The Biography Channel, VH1 Classic, yourfamily

Themen TV HD Extra F . O .TV, Mezzo Live HD, myZen . tv HD, Trace Sports Stars, Trace Urban HD

Themen TV MTV 
Tune Inn

MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, VH1, VH1 Classic

International 9 Fremdsprachenpakete: Türkisch (9 Programme), Russisch (3 Programme), 
Russisch Premium (7 Programme), Italienisch (4 Programme), Polnisch 
(2 Programme), Spanisch (1 Programm), Französisch (1 Programm), Englisch 
(1 Programm), Portugiesisch (1 Programm)

CHOICE Zusatzangebot: abrufbare Filme

Reichweite:  Versorgung von mehr als 300 Netzbetreibern (Kabel- und IP-Netze) in Europa; technische Reich-
weite von ca . 3,8 Mio . Haushalten (Quelle: M7 Deutschland, Stand: 8/2014)

Primacom – PrimaCom Management GmbH

Programm-
angebot

Kabelanschluss Das Erste HD, ZDF HD, SAT .1 HD, RTL HD, ProSieben HD, RTL II HD, VOX HD, 
Super RTL HD, kabel eins HD, sixx HD, KiKa HD, Nickelodeon HD, Comedy 
Central HD, ServusTV HD, Anixe HD, DMAX HD, Tele 5 HD, SPORT1 HD, RTL 
Nitro HD, MDR Sachsen HD, MDR Sachsen-Anhalt HD, MDR Thüringen HD, 
hr-fernsehen HD, rbb Brandenburg HD, rbb Berlin HD, SWR Rheinland-Pfalz 
HD, SWR Baden-Württemberg HD, 3sat HD, arte HD, tagesschau24 HD, 
 Einsfestival HD, EinsPlus HD, ZDFneo HD, ZDFinfo HD, ZDFkultur HD, 
 Bayerisches Fernsehen Süd HD, Bayerisches Fernsehen Nord HD, NDR 
 Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern HD, NDR Fernsehen Hamburg HD, 
NDR Fernsehen Niedersachsen HD, NDR Fernsehen Schleswig-Holstein HD, 
WDR HD Köln, PHOENIX HD, VIVA HD, Deluxe Music HD, n-tv HD, pearl . tv 
HD, QVC, QVC Plus, HSE24, Einsfestival, BR-alpha, SR Fernsehen, Radio 
Bremen TV, Disney Channel, HSE24 Trend, joiz, ProSieben MAXX, SAT .1 Gold, 
Deutsches Musik Fernsehen, iM1, euronews, N24, TV5 Monde, BBC World 
News, Bloomberg TV, Bibel TV, sonnenklar . tv, 1-2-3 . tv, Astro TV, Channel21, 
HSE24 Extra, Eurosport, Das Erste, ZDF, arte, ServusTV, Anixe, ZDFneo, 
 ZDFkultur, SWR Rheinland-Pfalz, SWR Baden-Württemberg, RTL, SAT .1, 
 ProSieben, VOX, kabel eins, sixx, WDR Köln, Bayerisches Fernsehen Süd, 
Bayerisches Fernsehen Nord, NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern, 
NDR Fernsehen Hamburg, NDR Fernsehen Niedersachsen, NDR Fernsehen 
Schleswig-Holstein, Phoenix, 3sat, KiKA, ZDFinfo, MDR Sachsen, MDR 
 Sachsen-Anhalt, Thüringen, hr-fernsehen, rbb Brandenburg, rbb Berlin, 
 tagesschau24, EinsPlus, RTL II, Super RTL, Nickelodeon, Comedy Central, 
DMAX, Tele 5, SPORT1, RTL Nitro, VIVA, Deluxe Music, n-tv, RFH, tv altenburg, 
info-tv-leipzig, Leipzig Fernsehen, Sachsen Fernsehen, Dresden Fernsehen, 
8Sport

Kabelanschluss 
 Premium

Kabelanschluss (s . o .); zusätzlich: zeitversetztes Fernsehen, Mediatheken, 
 Video-on-Demand



384
 

Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten

Primacom – PrimaCom Management GmbH

Familie HD 13TH Street HD, Syfy HD, National Geographic Channel HD, FOX HD, AXN HD, 
SPIEGEL TV Wissen HD, Discovery Channel HD, Fuel TV HD, Kinowelt TV, 
 Silverline Movie Channel, TNT Film, Boomerang, Cartoon Network, your-
family, Romance TV, History, The Biography Channel, E! Entertainment, 
Marco Polo, Animal Planet, Travel Channel, Gute Laune TV, Nick jr ., Animax, 
VH1 Classic, MTV, C Music TV, BonGusto, Deutsches Wetter Fernsehen, auto 
motor und sport channel, sportdigital, Eurosport 2, Lust Pur, Hustler TV

Familie Start Silverline Movie Channel, Romance TV, History, The Biography Channel, 
Travel Channel, Gute Laune TV, Nick Jr ., VH-1 Classic, MTV, BonGusto, auto 
motor und sport channel, sportdigital, Eurosport 2, Lust Pur

Lifestyle Romance TV, E! Entertainment, Travel Channel, Animax, MTV, C Music TV, 
BonGusto

Emotion yourfamiliy, Romance TV, The Biography Channel, Gute Laune TV, 
VH-1 Classic, C Music TV, auto motor und sport channel

Dokumentation History, The Biography Channel, E! Entertainment, Travel Channel, BonGusto, 
Deutsches Wetter Fernsehen, auto motor und sport channel

International 10 Fremdsprachenpakete: Russisch (3 Programme), Russisch Premium   
(7 Programme), Türkisch (8 Programme), Französisch (1 Programm), Englisch 
(1 Programm), Portugiesisch (1 Programm), Polnisch (1 Programm), Polnisch 
Premium (2 Programme), Italienisch (4 Programme), Spanisch (1 Programm)

MTV Tune Inn MTV Rocks, MTV Dance, MTV Hits, VH-1 Europe, VH-1 Classic

Reichweite:  Regionale Kabelnetze in den Kernregionen Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
und Mecklenburg-Vorpommern sowie in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen; rund 
1 Mio . angeschlossene Haushalte (Quelle: PrimaCom, Stand: 12/2013)

telecolumbus – Tele Columbus GmbH

Programm-
angebot

HD Sender Das Erste HD, ZDF HD, rbb HD, RTL HD, SAT .1 HD, ProSieben HD, VOX HD, 
RTL II HD, kabel eins HD, Super RTL HD, DMAX HD, Tele 5 HD, sixx HD, 
RTL Nitro HD, SPORT1 HD, MDR HD, WDR HD, NDR HD, BR HD, SWR HD, 
hr HD, arte HD, ZDFneo HD, ZDFinfo HD, ZDFkultur HD, 3sat HD, n-tv HD, 
Phoenix HD, KiKA HD, Nickelodeon HD, Comedy Central HD, VIVA HD, 
Deluxe Music HD, HSE24 HD, QVC HD

Digitale Sender Das Erste, ZDF, rbb, RTL, SAT .1, ProSieben, VOX, RTL II, kabel eins, Super RTL, 
DMAX, Tele 5, sixx, RTL Nitro, SAT .1 Gold, SPORT1, Eurosport, ProSieben 
MAXX, ServusTV, Disney Channel, QVC, QVC Plus, HSE24 extra, HSE24, MDR 
Fern sehen, WDR Fernsehen, NDR Fernsehen, Bayerisches Fernsehen, SWR 
Fernsehen, hr-fernsehen, arte, ZDFneo, ZDFinfo, ZDFkultur, 3sat, EinsPlus, 
tagesschau24, N24, n-tv, Phoenix, KiKA, Nickelodeon, Comedy Central, Anixe, 
VIVA, Deluxe Music, joiz, Deutsches Musik Fernsehen, QVC Beauty & Style, 
HSE24 Trend, sonnenklar . tv, Channel21, 1-2-3 . tv, Mediashop, radiobremen TV, 
SR Fernsehen, BR-alpha, Einsfestival, Astro TV, Bibel TV, BBC world news, 
TV5 Monde, Bloomberg TV, EuroNews DE, TLC

Extra HD AXN HD, TNT Film, FOX HD, Discovery Channel HD, National Geographic 
Channel HD, SPIEGEL TV Wissen HD, Fuel TV HD, Boomerang, History, 
Animax, auto motor und sport channel, MTV, VH-1 Classic, BonGusto, 
 Cartoon Network, sportdigital, Blue Hustler, Lust Pur, yourfamily, Silverline 
Movie Channel, Deutsches Wetter Fernsehen, Travel Channel, Syfy HD, 
Nick Jr ., Gute Laune TV, Animal Planet HD, E! Entertainment, 13TH Street HD, 
Marco Polo, Sony Entertainment TV HD

International TV 10 Fremdsprachenpakete: InternationalTV Russisch (3 Programme), Inter-
nationalTV Russisch Premium (7 Programme), InternationalTV Türkisch   
(9 Programme), InternationalTV Französisch (1 Programm), InternationalTV 
Englisch (1 Programm), InternationalTV Portugiesisch (1 Programm), 
 InternationalTV Polnisch (1 Programm), InternationalTV Polnisch Premium 
(2 Programme), InternationalTV Italienisch (4 Programme), InternationalTV 
Spanisch (1 Programm)

Reichweite:  Regionale Kabelnetze in den Kernregionen Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
 Thüringen sowie in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen; rund 1,8 Mio . angeschlossene 
Haushalte (Quelle: Tele Columbus, Stand: 12/2013)
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Unitymedia – Unitymedia KabelBW GmbH

Programm-
angebot

digitaler 
 Kabelanschluss

Das Erste, ZDF, SAT .1, ProSieben, RTL II, kabel eins, VOX, 3sat, SPORT1, 
 Eurosport, WDR Fernsehen, hr-fernsehen, NDR Fernsehen, MDR Fernsehen, 
SWR Fernsehen, Bayerisches Fernsehen, rbb Fernsehen, Rhein-Main TV, 
center . tv, Offener Kanal Kassel, nrwision, Tele 5, VIVA, iM1, Folx TV, Super 
RTL, KiKa, Nickelodeon, Comedy Central, Disney Channel, SAT .1 Gold, 
 ProSieben Maxx, TLC, Deluxe Music, arte, joiz, DMAX, Einsfestival, ZDFkultur, 
Bibel TV, K-TV, SonLife, n-tv, N24, Phoenix, Bloomberg, CNN, DAF – Deut-
sches Anleger Fernsehen, France 24, Al Jazeera International, CCTV-News, 
CCTV9 Documentary, TV5 Monde, BBC World-News, euronews, EinsPlus, 
 ZDFinfo, ZDFneo, BR-alpha, QVC, QVC Plus, QVC Beauty & Style, HSE24, 
HSE24 Extra, Channel21, 1-2-3 . tv, Juwelo, pearl . tv, sonnenklar .TV, Astro TV, 
Russia Today, ServusTV, sixx, RTL Nitro, Unitymedia Videothek, Unitymedia 
Erotik Videothek

HD Kabelanschluss digitaler Kabelanschluss (s . o .); zusätzlich: RTL HD, arte HD, Das Erste HD, 
kabel eins HD, ProSieben HD, RTL II HD, SAT .1 HD, ServusTV HD, sixx HD, 
SPORT1 HD, Super RTL HD, VOX HD, ZDF HD, Disney Channel HD, DMAX HD, 
Deluxe Music HD, VIVA HD, QVC HD, QVC Plus HD, HSE24 HD, Nickelodeon 
HD, Comedy Central HD

DigitalTV HIGHLIGHTS 13TH Street, Animal Planet, AXN, The Biography Channel, Cartoon Network, 
Discovery Channel, FOX, History, kabel eins CLASSICS, Kinowelt TV, MTV, 
National Geographic Channel, ProSieben FUN, RTL Crime, Syfy, TNT Film, 
TNT Serie

DigitalTV HIGHLIGHTS  
+ HD Option

DigitalTV HIGHLIGHTS (s . o .); zusätzlich: 13TH Street HD, Discovery Chan-
nel HD, FOX HD, Kinowelt TV HD, National Geographic Channel HD, 
 ProSieben FUN HD, RTL Crime HD, Syfy HD, TNT Film HD, TNT Serie HD

Digital ALLSTARS 13TH Street, Animal Planet, AXN, The Biography Channel, Cartoon Network, 
Discovery Channel, FOX, History, kabel eins CLASSICS, Kinowelt TV, MTV, 
National Geographic Channel, NAT GEO People, ProSieben FUN, RTL Crime, 
Syfy, TNT Film, TNT Serie, Universal Channel, RTL Living, Planet, Deutsches 
Wetter Fernsehen, Romance TV, BonGusto, SPIEGEL TV Wissen, Travel 
 Channel Deutschland, Silverline Movie Channel, Passion, SAT .1 emotions, 
Eurosport 2, auto motor und sport channel, sportdigital, Motors TV, 
 Extreme Sports Channel, The Nautical Channel, SPORT1+, SPORT1 US, 
Animax, E! Entertainment, Fashion TV, TNT Glitz, MTV Music, VH-1 Classic, 
Unitel Classica, Gute Laune TV, RCK TV, Lust Pur, Penthouse TV, Boomerang, 
yourfamily, Nicktoons, Nick Jr ., Baby TV

Digital ALLSTARS + 
HD Option

Digital ALLSTARS (s . o .); zusätzlich: auto motor und sport channel HD, 
 BonGusto HD, TNT Glitz HD, Lust Pur HD, MTV Live HD, Planet HD, 
 Romance TV HD, RTL Living HD, Passion HD, SPIEGEL TV Wissen HD, 
SPORT1+ HD, Unitel Classica HD

DigitalTV 
 INTERNATIONAL

11 Fremdsprachenpakete: DigitalTV Türkei Basis (11 Programme), DigitalTV 
Italien (5 Programme), DigitalTV Spanien/Portugal (5 Programme), DigitalTV 
Russland (8 Programme), DigitalTV Polen (5 Programme), DigitalTV Griechen-
land (2 Programme), DigitalTV Kroatien (4 Programme), DigitalTV Bosnien 
(3 Programme), PINK Serbien TV (6 Programme), DigitalTV Arabisch (4 Pro-
gramme), DigitalTV Japan (2 Programme)

Kino auf Abruf Pay-per-View-Zusatzangebot: abrufbare Filme

Unitymedia Videothek Pay-per-View-Zusatzangebot: Video-on-Demand

Sky Angebot von Sky (s . o . III 2 .2 .2 .3 .1)

Reichweite:  Unitymedia KabelBW betreibt Kabelnetze in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg; 
6,6 Mio . TV-Abonnements inkl . 2,2 Mio . Digital-TV-Abos (Quelle: Unitymedia KabelBW, Stand: 12/2013)
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2.2.2.3.3 Satelliten-Plattformen

HD+ – HD PLUS GmbH

Programm-
angebot

HD+ RTL HD, SAT .1 HD, ProSieben HD, VOX HD, kabel eins HD, RTL II HD, Super 
RTL HD, N24 HD, n-tv HD, Tele 5 HD, SPORT1 HD, DMAX HD, RTL Nitro HD, 
Nickelodeon HD, sixx HD, Comedy Central HD, ProSieben MAXX HD, 
Deluxe HD, Disney Channel HD, TLC HD; als Ergänzung zu den bestehenden 
unverschlüsselten Angeboten via Satellit (mehr als 290 private Free-TV- und 
öffentlich-rechtliche Programme)

Reichweite:  Astra-Satellit; 2,7 Mio . Kunden, davon 1,3 Mio . in der 12-monatigen Gratis phase 
(Quelle: HD PLUS, Stand: 12/2013)

2.2.2.3.4 IPTV-Plattformen

Entertain – Deutsche Telekom AG

Programm-
angebot

Entertain Das Erste, ZDF, RTL, SAT .1, ProSieben, VOX, kabel eins, RTL II, Super RTL, 
KiKA, Nickelodeon/Comedy Central, 3sat, N24, n-tv, Phoenix, Tele 5, 
 Entertain 3D, a . tv, Bayerisches Fernsehen Süd, center . tv, Hamburg 1,  Franken 
Fernsehen, hr-fernsehen, MDR Fernsehen, münchen . tv, NDR Fernsehen, Radio 
Bremen TV, rbb Fernsehen Berlin, Rhein-Neckar Fernsehen, SR Fernsehen, 
SWR Fernsehen BW, SWR Fernsehen RPF, WDR Fernsehen, SPORT1, Eurosport, 
arte, Einsfestival, ZDFkultur, Anixe SD, Disney Channel, DMAX, ServusTV, 
sixx, Timm, VIVA, RTL Nitro, SAT .1 Gold, ProSieben Maxx, joiz, TLC, Bibel TV, 
Bloomberg Television, BR-alpha, Deutsches Anleger Fernsehen, Deutsche 
Welle, tagesschau24, EinsPlus, Euronews, K-TV, Welt der Wunder, ZDFneo, 
ZDFinfo, Deluxe Music, iM1, Deutsches Musik Fernsehen, HSE24, QVC, 
 sonnenklar .TV, Al Jazeera, BBC World News, CNBC, CNN International, 
France 24, TV5 Monde, Bayerisches Fernsehen Nord, MDR Fernsehen 
 Sachsen-Anhalt, MDR Fernsehen Thüringen, NDR Fernsehen Hamburg,  
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern, NDR Fernsehen Schleswig- 
Holstein, rbb Fernsehen Brandenburg, RTL Nordrhein-Westfalen, RTL 
 Niedersachsen/Bremen, SAT .1 Bayern, SAT .1 Hamburg/Schleswig-Holstein, 
SAT .1 Niedersachsen/Bremen, SAT .1 Nordrhein-Westfalen, SAT .1 Rheinland-
Pfalz/Hessen, WDR Fernsehen Aachen, WDR Fernsehen Bielefeld, WDR 
Fernsehen Bonn, WDR Fernsehen Dortmund, WDR Fernsehen Duisburg, 
WDR Fernsehen Düsseldorf, WDR Fernsehen Essen, WDR Fernsehen 
 Münster, WDR Fernsehen Siegen, WDR Fernsehen Wuppertal, RTL 
 Hamburg/Schleswig-Holstein, RTL Hessen, Das Erste HD, ZDF HD, KiKA HD, 
3sat HD, Phoenix HD, BR Süd HD, hr HD, MDR HD, NDR HD, rbb Berlin HD, 
SWR BW HD, SWR RP HD, WDR HD, arte HD, Einsfestival HD, ZDFkultur HD, 
ikonoTV HD, Anixe HD, ServusTV HD, tagesschau24 HD, EinsPlus HD, 
ZDFneo HD, ZDFinfo HD, 3D The Channel, Videoload TV, Entertain Info

Entertain Premium HD Start: RTL HD, SAT .1 HD, ProSieben HD, VOX HD, kabel eins HD, RTL II HD, 
Super RTL HD, Nickelodeon HD/Comedy Central HD, N24 HD, n-tv HD, 
Tele 5 HD, SPORT1 HD, Disney Channel HD, DMAX HD, sixx HD, VIVA HD, 
RTL Nitro HD, ProSieben MAXX HD, joiz HD, TLC HD, Bibel TV HD, Deluxe 
Music HD, iM1 HD, Deutsches Musik Fernsehen HD, MTV Live HD, CNN HD; 
HD Option: 13TH Street HD, kabel eins CLASSICS HD, ProSieben FUN HD, 
Syfy HD, TNT Film HD, TNT Serie HD, RTL Crime HD, Universal Channel HD, 
Boomerang HD, Cartoon Network HD, Disney XD HD, Disney Junior HD, 
BonGusto HD, E! Entertainment HD, Passion HD, MTV HD, Romance TV HD, 
TNT Glitz HD, Classica HD, SAT .1 emotions HD, Sony TV HD, RTL Living HD, 
Animal Planet HD, Discovery HD, History HD, Planet HD, SPIEGEL TV Wissen 
HD, Marco Polo HD, GEO Television HD, auto motor und sport channel HD, 
Fuel TV HD, SPORT1+ HD, SPORT1 US HD, Lust Pur HD, Penthouse HD, 
RCK TV HD

Film 13TH Street, AXN, Disney Cinemagic, kabel eins CLASSICS, Kinowelt TV, 
 ProSieben FUN, Syfy, TNT Film, TNT Serie, RTL Crime, Universal Channel;  
mit HD-Option: 13TH Street HD, kabel eins CLASSICS HD, ProSieben FUN HD, 
Syfy HD, TNT Film HD, TNT Serie HD, RTL Crime HD, Universal Channel HD

Doku Animal Planet, The Biography Channel, Discovery Channel, History, National 
Geographic, Planet, SPIEGEL TV Wissen, Travel Channel, Marco Polo, GEO 
Television; mit HD-Option: Animal Planet HD, Discovery HD, History HD, 
Planet HD, SPIEGEL TV Wissen HD, Marco Polo HD, GEO Television HD
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Entertain – Deutsche Telekom AG

Kinder Baby TV, Boomerang, Cartoon Network, Disney XD, Disney Junior, Nick Jr .; 
mit HD-Option: Boomerang HD, Cartoon Network HD, Disney XD HD, 
Disney Junior HD

Musik MTV, MTV Brand New, Trace TV, Unitel Classica, RCK TV, MTV Dance, 
MTV Hits, MTV Rocks, VH-1, VH-1 Classic; mit HD-Option: MTV HD, 
Unitel Classica HD, RCK TV HD

Lifestyle BonGusto, E! Entertainment, Fashion TV, Passion, Romance TV, TNT Glitz, 
SAT .1 emotions, Sony TV, RTL Living; mit HD-Option: BonGusto HD,  
E! Entertainment HD, Passion HD, Romance TV HD, TNT Glitz HD, 
SAT .1 emotions HD, Sony TV HD, RTL Living HD

Sport auto motor und sport channel, Eurosport 2, Extreme Sports Channel, 
Fuel TV, SPORT1+, sportdigital, SPORT1 US; mit HD-Option: auto motor und 
sport channel HD, Fuel TV HD, SPORT1+ HD, SPORT1 US HD

CLUB total! BVB total!, HSV total!

Lounge Blue Hustler, Lust Pur, Penthouse, Playboy Europe; mit HD-Option: 
Lust Pur HD, Penthouse HD

Big TV 13TH Street, AXN, Disney Cinemagic, kabel eins CLASSICS, Kinowelt TV, 
 ProSieben FUN, Syfy, TNT Film, TNT Seri, RTL Crime, Universal Channel, 
Baby TV, Boomerang, Cartoon Network, Disney XD, Disney Junior, Nick Jr ., 
BonGusto, E! Entertainment, Fashion TV, Passion, MTV, MTV Brand New, 
 Romance TV, TNT Glitz, Trace TV, SAT .1 emotions, Sony TV, RTL Living, 
Animal Planet, The Biography Channel, Discovery Channel, History, National 
Geographic, Planet, SPIEGEL TV Wissen, Travel Channel, Marco Polo, 
GEO Television, auto motor und sport channel, Eurosport 2, Extreme Sports 
Channel, Fuel TV, SPORT1+, sportdigital, SPORT1 US, Blue Hustler, Lust Pur, 
Penthouse, Playboy Europe, Unitel Classica, RCK TV, MTV Dance, MTV Hits, 
MTV Rocks, VH-1, VH-1 Classic; mit HD-Option: 13TH Street HD, kabel eins 
CLASSICS HD, ProSieben FUN HD, Syfy HD, TNT Film HD, TNT Serie HD, 
RTL Crime HD, Universal Channel HD, Boomerang HD, Cartoon Network HD, 
Disney XD HD, Disney Junior HD, BonGusto HD, E! Entertainment HD, 
 Passion HD, MTV HD, Romance TV HD, TNT Glitz HD, Classica HD, SAT .1 
emotions HD, Sony TV HD, RTL Living HD, Animal Planet HD, Discovery HD, 
History HD, Planet HD, SPIEGEL TV Wissen HD, Marco Polo HD, GEO Tele-
vision HD, auto motor und sport channel HD, Fuel TV HD, SPORT1+ HD, 
SPORT1 US HD, Lust Pur HD, Penthouse HD, RCK TV HD

Videoload Pay-per-View-Zusatzangebot

Fremdsprachenpakete 4 Fremdsprachenpakete: Entertain Po Russki (5 Programme), Entertain Polski 
(2 Programme), Entertain Türk (8 Programme), Entertain Italiano (4 Programme)

Sky Angebot von Sky (s . o . III 2 .2 .2 .3 .1)

Kombination 
von IPTV 
und Sat-TV 
(mittels 
 Hybrid-Box)

Entertain Sat Empfang von mehr als 290 privaten Free-TV- und öffentlich-rechtlichen 
Programmen, davon über 50 in HD, ca . 35 .000 Film-, TV- und Serienhigh-
lights auf Abruf, davon 4 .000 in HD, zeitversetztes Fernsehen, Programm-
manager .

Entertain Comfort Sat Entertain Sat (s . o .); TV-Pakete zubuchbar

Reichweite:  IP-Netze und Astra-Satellit; 2,2 Mio . Entertain-Kunden, inkl . Entertain-Sat-Kunden  
(Quelle: DTAG, Stand: 12/2013)

meinFernsehen – M7 Deutschland GmbH

Programm-
angebot

Smart HD TV-Vorprodukt mit 150 Programmen, davon ein Drittel in HD-Qualität . 
 Enthalten sind öffentlich-rechtliche, private und internationale Fernseh-
programme . Lineare und zeitversetzte TV-Nutzung, Video-on-Demand 
(1 .000 Titel), Multiscreen (TV-Nutzung auch über mobile Geräte), HbbTV- 
fähige Set-Top-Box (Red Button, Teletext) .

Smart HD Extra

Family HD

International TV

Reichweite:  IP- und Kabelnetze; Vermarktung der IPTV- und OTT-Plattform seit Mai 2014 
(Quelle: M7 Deutschland, Stand: 8/2014)
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Vodafone TV – Vodafone D2 GmbH

Programm-
angebot

Basic Das Erste, ZDF, RTL, SAT .1, ProSieben, VOX, RTL II, kabel eins, Super RTL, 
SPORT1, N24, n-tv, KiKA, 3sat, arte, NDR, WDR, MDR, BR Süd, SWR, hr- 
fernsehen, rbb Fernsehen, SR Fernsehen, Radio Bremen TV, Phoenix, Tele 5, 
 Eurosport, DMAX, VIVA, Nickelodeon, Comedy Central, Disney Channel, 
sixx, BR-alpha, EinsPlus, tagesschau24, Einsfestival, ZDFinfo, ZDFneo,  
ZDFkultur, Anixe, Astro TV, BBC World, Bloomberg Television, CNN, Deluxe 
Music, HSE24, QVC, rheinmain TV, ServusTV, TV5 Monde, RTL Nitro,  
ProSieben MAXX, Das Erste HD, ZDF HD, RTL HD, SAT .1 HD, ProSieben HD, 
VOX HD, RTL II HD, kabel eins HD, Super RTL HD, SPORT1 HD, N24 HD, KiKA 
HD, 3sat HD, arte HD, NDR HD, WDR Köln HD, BR Süd HD, SWR BW HD, 
Phoenix HD, Tele 5 HD, Nickelodeon HD, Comedy Central HD, sixx HD,  
ZDFinfo HD, ZDFneo HD, ZDFkultur HD, Anixe HD, DMAX HD, ServusTV HD

Vodafone TV  
Videothek

ca . 8 .000 Filme und Serien auf Abruf, teilweise in HD-Qualität

Film Videothek Zugriff auf monatlich neu ausgewählte 500 Filme aus der Vodafone-TV- 
Videothek

Family Videothek Serien für Kinder und Erwachsene, Zeichentrickklassiker sowie Dokumen-
tationen auf Abruf

Fremdsprachenpakete 3 Fremdsprachenpakete: TV-Paket Türkisch (8 Programme), TV-Paket 
 Polnisch (4 Programme), TV-Paket Russisch (5 Programme)

Sky Angebot von Sky (s . o . III 2 .2 .2 .3 .1)

Reichweite: IP-Netze; 200 .000 Kunden (Quelle: Vodafone, Stand: 12/2013)

2.2.2.4 Zugangsrelevante Dienste für digitales Fernsehen

Im Unterschied zur analogen Verbreitungsform erfordert digitales Fernsehen zusätzliche techni-
sche Dienstleistungen: Multiplexing (Zusammenfassen mehrerer Programme zu einem einheitli-
chen Transportdatenstrom) auf der Sendeseite und ggf . Digital-Analog-Wandlung (-Konvertierung) 
auf der Empfangsseite . Beim digitalen Pay-TV kommen die Verschlüsselung, Zugangskontrolle 
(Conditional Access) und Abonnentenverwaltung (Subscriber Management System) einschließlich 
eines Abrechnungssystems hinzu (vgl . Abbildung  III – 79) .

Digitale Plattformbetreiber bündeln Fernsehprogramme zu Programmpaketen (siehe Kap . III 
2 .2 .2 .3  Digitale Programm- und Vermarktungsplattformen), vermarkten sie an die Haushalte und 
führen die Abonnentenverwaltung und -betreuung durch . Elektronische Programmführer (Elect-
ronic Programme Guide, EPG) unterstützen den Zuschauer bei der Auswahl und beim Auffinden 
der von ihm bevorzugten Programme . EPG haben Einfluss auf die Nutzung von Programminhal-
ten,  was vor allem dann relevant wird, wenn der EPG-Anbieter auch zugleich Plattformbetreiber 
oder Inhalteanbieter ist (s . Kap . III 2 .2 .2 .5  Elektronische Programmführung) .

Digitale Plattformen für Pay-TV erfordern ein spezielles System der Zugangskontrolle (Conditio-
nal Access System, CAS), eine Smartcard-Verwaltung zur Freischaltung sowie den Zugang zu einer 
hierzu kompatiblen Empfangsgeräte-Basis . Das Conditional Access System setzt sich aus Verschlüs-
selungs- und Entschlüsselungsverfahren zusammen . Programmsignale werden von der Sendeseite 
mit Berechtigungsinformationen gebündelt und verschlüsselt . Die Übertragung der verschlüsselten 
Daten enthält zusammen mit dem Programmsignal Informationen über die Autorisierung der Pay- 
TV-Abonnenten . Auf der Empfangsseite werden den Abonnenten Smartcards zur Verfügung ge-
stellt . Solche Karten sind erforderlich, damit die verschlüsselten Autorisierungsdaten entschlüsselt 
werden können und die Entschlüsselungstechnik im Decoder die Programmsignale freischalten 
kann . Der Decoder muss wiederum in der Lage sein, die im Datenstrom mitgesandten Autorisierungs-
daten auszuwerten und die verschlüsselten Rundfunksignale zu entschlüsseln . Entscheidend ist 
somit, dass das CAS, die Smartcard und die Decoder-Infrastruktur aufeinander abgestimmt sind .
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Pay-TV setzt eine Verschlüsselungstechnik voraus, die verlässlich sicherstellt, dass ausschließ-
lich  Berechtigte (die Pay-TV-Abonnenten) Zugang zum Programmangebot haben . In Deutschland 
werden von Pay-TV-Plattformen derzeit die folgenden Verschlüsselungs- bzw . CA-Systeme verwen-
det: Conax (Telenor), Cryptoworks (Irdeto), Nagravision Aladin (Kudelski) und Videoguard (NDS) 
(vgl . Tabelle  III – 106) .

Veranstalter von Pay-TV-Programmen müssen entweder ein eigenes CAS und einen damit 
kompatiblen Decoder selbst betreiben oder ein fremdes System nutzen . Verfügt ein Plattformbe-
treiber auch über ein CAS, kann er den Zugang zum Pay-TV-Markt kontrollieren . Andere Anbie-
ter von Pay-TV-Programmen könnten auf die Nutzung seiner Systemtechnologie angewiesen sein, 
weil sie ihre Programme nur auf diesem Weg an eine ausreichende Anzahl von Haushalten ver-

Abbildung  III – 79: Das System der technischen und administrativen Dienstleistungen zur Veranstaltung 
von digitalem Pay-TV

Quelle: Eigendarstellung KEK

Verschlüsselte  
Digitalplattform

Plattformbetreiber Übertragungs-
wege

Verschlüsselungssysteme

HD+ HD PLUS GmbH Satellit Nagravision Aladin

KabelBW DigitalTV Unitymedia KabelBW GmbH Kabel Videoguard

Kabel Digital Kabel Deutschland  
Vertrieb & Service GmbH & Co . KG

Kabel Nagravision Aladin, Videoguard

KabelKiosk M7 Deutschland GmbH Kabel, IPTV Conax, Videoguard

Primacom PrimaCom Management GmbH Kabel Conax, Videoguard

Sky Sky Deutschland Fernsehen 
GmbH & Co . KG

Satellit, IPTV Nagravision Aladin, Videoguard

telecolumbus Tele Columbus GmbH Kabel Conax, Videoguard

Unitymedia DigitalTV Unitymedia KabelBW GmbH Kabel Nagravision Aladin

Tabelle  III – 106: Verschlüsselungssysteme deutscher Digitalplattformen

Quelle: Unternehmensangaben, eigene Recherche (Stand: August  2014)
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markten können . Deshalb sind die Pay-TV-Infrastruktur und die Conditional Access Systeme Ge-
genstand einer dichten Regulierung auf europäischer und nationaler Ebene .

Auch die Decoderinfrastruktur der Set-Top-Box ist von zentraler Bedeutung für den Zugang 
zum Pay-TV-Markt . Die damalige Änderung der Geschäftsstrategie von Premiere1243 (nunmehr Sky) 
hat einen freien Endgerätemarkt für Decoder ermöglicht . Allerdings stellt Sky sowohl im Satelliten- 
als auch im Kabelbereich technische Spezifikationen für Empfangsgeräte auf und lizenziert die 
Technologie an Decoder-Hersteller . Regulatorisch steht bei der Set-Top-Box die Frage im Mittel-
punkt, wer die Decoderinfrastruktur betreibt bzw . wer bestimmt, welche Set-Top-Boxen zum Emp-
fang der Digitalprogramme eingesetzt werden .

Mit Digital Rights Management (DRM) werden technische Maßnahmen zur digitalen Rechtever-
waltung bezeichnet . DRM dient dem Kopierschutz und somit der Einhaltung von Urheberrechten . 
Die Techniken des DRM erlauben es, gesendete Inhalte umfangreichen und differenzierten Nut-
zungsbeschränkungen zu unterwerfen . Dies umfasst insbesondere die Vorgabe zeitlicher Beschrän-
kungen, in der die Aufzeichnung einer ausgestrahlten Sendung möglich ist . Somit besteht für den 
Verwender des DRM die Möglichkeit, bestimmte Nutzungshandlungen entweder gänzlich zu un-
terbinden oder von einer entgeltlichen Erlaubnis abhängig zu machen .

Bei der Prüfung vorherrschender Meinungsmacht durch die KEK können die zugangsrelevanten 
Dienste für digitales Fernsehen und Pay-TV relevant sein, sofern diese Dienste von Fernsehveran-
staltern oder von mit Fernsehveranstaltern verbundenen Unternehmen angeboten werden . Viel-
faltgefährdungen, die aus Monopolstellungen auf vorgelagerten Märkten des digitalen Fernsehens 
resultieren können, wird mit den Regelungen der §§ 52, 52a, 53  RStV (Plattformregulierung) be-
gegnet .

2.2.2.5 Elektronische Programmführung

Die Zahl der Programme ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, so dass es für 
den Zuschauer ohne Navigationshilfe schwierig ist, die für ihn interessanten Sendungen heraus-
zufinden . Die herkömmlichen Fernsehzeitschriften können diese Fülle an Inhalten nicht mehr 
abbilden . Deshalb haben sich im Zuge der Digitalisierung Elektronische Programmführer (Electro-
nic Programme Guide, EPG) etabliert . Diese liefern den Zuschauern Informationen zu aktuellen 
und kommenden Sendungen für jeden Fernsehsender, es lässt sich zwischen einzelnen Program-
men hin- und herschalten, gezielt nach Sendungen suchen, es können Aufnahmen programmiert 
werden . Einfache EPG bzw . Basisnavigatoren sind bereits in fast allen Set-Top-Boxen (für den Sa-
telliten-, Kabel- oder IPTV-Empfang, in Pay-TV-Boxen, in Festplattenrekordern usw .) eingebaut . Die 
Daten für die EPG liefern die einzelnen Rundfunkveranstalter oder spezialisierte Firmen, wie z . B . 
die pps Presse-Programm-Service GmbH,1244 die Receiver-Hersteller mit Fernsehprogrammdaten 
beliefern . In Basisnavigatoren werden in Form von einfachen Verzeichnissen alle verfügbaren 
Angebote gleichberechtigt und ohne positive oder negative Bewertung aufgeführt .

Neben den Basisnavigatoren und speziellen, z . B . von Plattformbetreibern entwickelten EPG, 
die die Programme der jeweiligen Plattform darstellen, gibt es die sogenannten intelligenten EPG, 
die die Programminformationen nicht nur anzeigen, sondern auch inhaltlich verknüpfen . Über 
spezielle Anwendungsprogramme können sich diese (lernfähigen, interaktiven) EPG den Interessen 
des Zuschauers anpassen, indem sie sein Nutzungsverhalten auswerten . Durch den Abgleich von 
programmbegleitenden Informationen mit den individuellen Sehgewohnheiten können intelli-

1243 Siehe hierzu Konzentrationsbericht der KEK, 2007, S. 314 f.
1244 Weiteres unter www.pps. de.
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gente EPG dem Zuschauer thematisch interessante Sendungen vorschlagen .1245 EPG werden von 
speziellen Unternehmen entwickelt, an denen oft Verlage beteiligt sind, die gedruckte Programm-
zeitschriften herausgeben und somit über die entsprechenden Programminformationen verfü-
gen .1246 Im Unterschied zum Basisnavigator enthält ein höher entwickelter EPG umfassende redak-
tionell gestaltete Programminformationen . Intelligente EPG, wie z . B . watchmi, tvtv, Moviepilot 
oder Rovi Total Guide, werden von Boxen- und Fernsehgeräteherstellern zumeist als werbefinan-
zierte Zusatzdienste angeboten1247 (siehe auch Tabelle  III – 107) . Die neueste EPG-Generation er-
möglicht nicht nur den Zugriff auf Inhalte des linearen Fernsehens und Online-Sendungen, son-
dern auch auf Medieninhalte, die auf Geräten im eigenen Heimnetzwerk gespeichert sind .

Für den Zugang zum digitalen Fernsehen haben EPG eine große Bedeutung . Sie dienen dem 
Zuschauer bei der Auswahl und beim Auffinden von Programmen und haben somit Einfluss auf 
die Nutzung von Programminhalten, was vor allem dann relevant wird, wenn der EPG-Anbieter 
auch zugleich Plattformbetreiber oder Inhalteanbieter ist . Die Plattformbetreiber haben gemäß 
den Vorgaben des § 52c RStV den chancengleichen und diskriminierungsfreien Zugang aller Rund-
funkanbieter zu gewährleisten . Somit unterliegen die EPG der Plattformanbieter der rundfunk-

1245 Vgl. Hasebrink/Schröder/Stark, Elektronische Programmführung im digitalen Fernsehen, Schriftenreihe der Landes-
medienanstalten, Bd. 40 (2008), S. 32.

1246 Vgl. Beckert/Riehm, Gesetzliche Regelungen für den Zugang zur Informationsgesellschaft (2012), S. 169.
1247 Ebenda.

EPG Anbieter Besondere Merkmale Vermarktung

Rovi Total 
Guide

Rovi Corp . Nach eigenen Angaben weltweit größte 
Datenbank an Metadaten und Inhalts-
beschreibungen für Filme, Serien und 
Musik . Zugriff auf das laufende TV-Pro-
gramm, auf VoD-Inhalte und auf im 
Heimnetzwerk gespeicherte Medien .

Wird den Geräteherstellern gegen 
 Lizenzgebühr zur Verfügung gestellt 
(als White-Label, d . h . ohne namentlich 
erwähnt zu werden) .

tvtv rtv media group 
GmbH (Bertels-
mann-Gruppe)

Programminformationen kommen von 
den Sendern sowie von der Programm-
zeitschrift TV Movie . Aufnahmefunktion 
auch für Inhalte aus dem Internet; dafür 
Zusammenarbeit mit save . tv . EPG auch 
über die Playstation nutzbar .

In diversen Set-Top-Boxen (z . B . von 
Humax, Kathrein) implementiert . 
 Vermarktung auch über die Internet-
präsenz tvtv . de .

Moviepilot moviepilot GmbH Auf die Empfehlung von Serien und 
Filmen spezialisiert . Unterschiedliche 
Empfehlungsmethoden und Filteroptio-
nen für Fernsehprogramme und VoD-
Angebote . Direkte Kooperation zwi-
schen Moviepilot und Videoload im 
VoD-Bereich . Filmbewertung auch über 
Facebook-App .

Vermarktung über die Internetpräsenz 
moviepilot . de . Zudem im Fernseh-
angebot der Deutschen Telekom, 
 Entertain, integriert .

watchmi FUNKE Digital TV 
Guide GmbH

Zugriff auf eine große TV-Datenbank 
mit detaillierten Sendungs- und Filmin-
formationen . Empfehlungen von Exper-
ten, z . B . der Programmzeitschrift TV 
DIGITAL . Gezielte Einbindung von Wer-
bung im EPG (personalisierte Werbe-
banner, Promotionfilme von Firmen) . 
Mehr als 50  Themenkanäle in 11  Kate-
gorien . Nutzer können eigene Kanäle 
mit persönlichen Aufnahmen anlegen .

Vor allem auf dem Windows Media 
Center verbreitet . In den Set-Top- 
Boxen eviado one und Set-One Genius 
HD sowie beim OTT-Anbieter Zattoo 
integriert .

Tabelle  III – 107: Auswahl an Elektronischen Programmführern mit Medienempfehlungsfunktion

Quelle: Martens, Intelligente EPGs: Empfehlungssysteme in digitalen Medien, in: Media Perspektiven 3/2012, S . 149 ff .; 
eigene Recherche und Darstellung (Stand: Juni  2014)
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rechtlichen Kontrolle . Allerdings sind von dieser gesetzlichen Regelung die Boxen- und Connec-
ted-TV-Geräte-Hersteller, die die Programmführer bereits in ihre Geräte integrieren, nicht erfasst . 
Die Medienanstalten fordern deshalb eine Erweiterung der Plattformregulierung in zwei Richtun-
gen: Erstens sollen die rundfunkstaatsvertraglichen Vorgaben für eine chancengleiche und diskri-
minierungsfreie Navigation für jeden in Deutschland im Markt befindlichen EPG gelten . Zweitens 
sollen diese Anforderungen auch für die Portale im Internet gelten .1248 Aus rundfunkrechtlicher 
Sicht sind alle Systeme relevant, die die Auswahl und dabei das unmittelbare Einschalten von 
Fernsehprogrammen steuern . Es geht den Medienanstalten also darum, dass alle Rundfunkange-
bote, die zur Meinungsbildung beitragen, auch auffindbar sind .

Die Hersteller von internetfähigen Fernsehgeräten (Smart TV, Connected TV, s . Kap . III 2 .2 .2 .6) 
bilden eigene Plattformen, indem sie die Sender nach ihren Vorstellungen sortieren und mit ei-
genen Apps den Zuschauern zusätzliche Angebote unterbreiten . Sie argumentieren zwar, dass die 
Zuschauer die Möglichkeit haben, die vorgegebene Senderreihenfolge zu verändern und eigene 
Favoritenlisten anzulegen . In der Praxis ändern jedoch nur 42,1 % der Haushalte, die einen EPG 
nutzen, die Reihenfolge der im EPG gelisteten Sender selten oder nie .1249 Die vom Hersteller vor-
eingestellte Senderliste wird also oftmals beibehalten .

Der Rundfunkstaatsvertrag enthält auch keine Regelungen, die die Empfehlungsfunktionalitä-
ten intelligenter EPG betreffen . Allerdings sind Filterfunktionen (insbesondere die kollaborative 
Filtermethode1250) technisch in der Lage, einzelne Angebote bevorzugt zu empfehlen, ohne dass 
dies für Nutzer oder Contentanbieter erkennbar ist . Als Gründe für eine Beeinflussung der Ergeb-
nisse bei Filterungsprozessen kommen vor allem ökonomische Vorteile durch die Kooperation von 
EPG- und Contentanbietern in Betracht .1251 Dagegen bedeuten Filteralgorithmen, die den chancen-
gleichen und diskriminierungsfreien Zugang gewährleisten, eine Chance insbesondere für kleinere 
Programme, in dem unübersichtlichen Medienangebot gefunden und wahrgenommen zu werden .

2.2.2.6 Connected TV

Connected TV ist das Zusammentreffen von klassischem Fernsehen und Internet auf einem Bild-
schirm . Die zunehmende Bedeutung des Internets hat zu einer Konvergenzentwicklung im Bereich 
der Fernsehgeräte geführt . Die Gerätehersteller haben eigene Systeme entwickelt, um die Nutzung 
des Internets am Fernsehbildschirm zu ermöglichen . Aufgrund der kombinierten Nutzungsmög-
lichkeit von Rundfunkangeboten und Internetangeboten an einem Gerät spricht man auch von 
hybriden Endgeräten .

Bei einem Connected TV (synonyme Begriffe sind Smart TV und Hybrid TV) handelt es sich also 
um ein Fernsehgerät mit Empfang via Kabel, Satellit, DVB-T oder IPTV, das zudem an das offene 
Internet angeschlossen ist . Neben linearem Fernsehen können auf dem Smart TV nichtlineare Be-
wegtbildinhalte auf Abruf (Mediatheken, Video-on-Demand) oder zeitversetztes Fernsehen (Catch- 
Up-TV) genutzt werden . Ebenso lassen sich private Inhalte wie Fotos oder Videos von Festplatten 
oder Cloud-Diensten darstellen . In den Smart-TV-Portalen sind von den Anbietern ausgewählte 
Applikationen (Apps) vorinstalliert, weitere können die Nutzer über App Stores hinzufügen . Die 
Steuerung der Internetnutzung kann auf verschiedene Arten erfolgen: über den „Red Button“ der 
Fernbedienung (Schwerpunkt bei HbbTV,1252 siehe unten), über die Smart-TV-Ober fläche mit Ap-

1248 Vgl. Die Medienanstalten, Jahrbuch 2012/2013, S. 29 f.
1249 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 40 f.
1250 Bei der kollaborativen Filterung werden die Nutzer aufgrund selbst abgegebener Filmbewertungen einer Gruppe von 

Nutzern mit einem ähnlichen Geschmack für bestimmte Medieninhalte zugeordnet (Clusterung).
1251 Vgl. Dirk Martens, Intelligente EPGs: Empfehlungssysteme in digitalen Medien, in: Media Perspektiven 3/2012, S. 155.
1252 Hybrid Broadcast Broadband Television.
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plikationen (bevorzugter Ansatz der Gerätehersteller) oder über Portale (so z . B . der Ansatz von 
Android TV) .1253 Smart TV lassen sich auch über spezielle Apps auf Smartphones oder Tablets 
steuern . Umgekehrt können die am Smart TV genutzten Inhalte auch auf den mobilen Geräten 
(weiter-)genutzt werden . Durch die Vernetzung ist eine geräteübergreifende, konvergente Nutzung 
an den verschiedenen Bildschirmen möglich geworden .1254

Bislang verfügen rund 11 % der deutschen TV-Haushalte über einen internetfähigen Fernseher, 
Tendenz steigend, da es fast nur noch solche Geräte im Handel gibt . Von denen haben jedoch 
nur etwa die Hälfte ihr Smart TV tatsächlich mit dem Internet verbunden . Hinzu kommen 4,5 % 
TV-Haushalte mit angeschlossenen internetfähigen Set-Top-Boxen, Streamingboxen, Blu-Ray-Play-
ern und Spielekonsolen (Connected Devices) . Somit haben derzeit nur etwas mehr als 10 % der 
Haushalte ihren Fernseher tatsächlich auch mit dem Internet verbunden .1255 Allerdings soll nach 
einer Prognose von Goldmedia im Jahr 2016 jeder zweite Haushalt sein Fernsehgerät an das In-
ternet angeschlossen haben .

Über die Hälfte der mit dem Internet verbundenen Smart TV waren im Jahr 2013 Geräte mit 
HbbTV-Funktionalitäten . Davon nutzten 10 % der Zuschauer die über HbbTV bzw . die Internetver-
bindung bereitgestellten Zusatzangebote der Fernsehsender (z . B . Mediatheken) häufig, 16,2 % 
gelegentlich und 28,1 % nie bzw . so gut wie nie .1256

Die Abkürzung HbbTV steht für „Hybrid Broadcast Broadband Television“ . HbbTV ist ein von 
einem europäischen Konsortium1257 vereinbarter offener Standard zur gleichzeitigen Darstellung 
von Fernsehprogrammen und Inhalten aus dem Internet auf Fernsehgeräten . Internetseiten, die 
grundsätzlich für eine Nutzung an Computern gestaltet wurden, können nicht ohne weiteres auf 
Fernsehgeräten dargestellt werden . So muss unter anderem dem unterschiedlichen Betrachtungs-
abstand durch entsprechende Anpassung der verwendeten Schriftgrößen Rechnung getragen 
werden, die unterschiedlichen Seitenverhältnisse der Bildschirme sind zu berücksichtigen und 
schließlich unterscheiden sich die Bedienung und Navigation über eine Fernbedienung wesentlich 
von den Möglichkeiten, die Tastatur und Maus bieten . Vor diesem Hintergrund ermöglicht der 
HbbTV-Standard den Inhalteanbietern und Endgeräteherstellern, auf einer einheitlichen Grundlage 
Angebote zu erstellen, die für eine Darstellung auf Fernsehgeräten optimiert und mit einer Fern-
bedienung komfortabel zu bedienen sind . Der HbbTV-Standard baut auf bereits existierenden 
Rundfunk- und Internetstandards auf . Den Kern bildet der CE-HTML-Standard,1258 der die vorbe-
schriebenen Besonderheiten berücksichtigt, die eine Internetnutzung auf dem Fernseher von der 
auf Computern unterscheidet (Lesbarkeit, Bedienbarkeit) .

Der Verbreitungsweg spielt bei HbbTV keine Rolle: Sofern der jeweilige Programmveranstalter 
entsprechende Informationen mit aussendet, kann HbbTV sowohl via Satellit, Terrestrik (DVB-T) 
oder Kabel1259 genutzt werden . Zudem ist ein Empfänger erforderlich, der HbbTV-fähig ist . Eine 

1253 Vgl. Die Medienanstalten, Jahrbuch 2012/2013, S. 27.
1254 Vgl. Die Medienanstalten, Wie smart ist die Konvergenz? Markt und Nutzung von Connected TV (2014), S. 9.
1255 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 41 f.
1256 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 42 f.
1257 Das Konsortium besteht aus über 60  Mitgliedern, unter anderem dem Institut für Rundfunktechnik, der Deutschen 

TV-Plattform (einem Zusammenschluss von u. a. privaten Programmanbietern, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 
Netzbetreibern, Geräteherstellern, Universitäten, Forschungsinstituten, Bundesministerien, Landesregierungen und Lan-
des medienanstalten), den französischen Rundfunksendern Canal+, TF1 und France Television, TV-Herstellern wie Philips, 
LOEWE und Humax, dem Softwareunternehmen ANT, OpenTV und dem Satellitenbetreiber SES ASTRA.

1258 HTML (Hypertext Markup Language) für Unterhaltungselektronik (Consumer Electronics); CE-HTML basiert im Wesent-
lichen auf dem für die Internetnutzung üblichen HTML-Standard, ist aber um einige Anwendungsmöglichkeiten re-
duziert.

1259 Dies schließt IPTV mit ein, wobei die Besonderheit dieser Übertragungsart gerade im vorhandenen Rückkanal liegt, 
durch welchen Interaktivität und Abrufdienste auch ohne die Nutzung von HbbTV möglich sind. Dennoch sind die 
von HbbTV und IPTV gebotenen Funktionen nicht identisch, sondern ergänzen sich vielmehr.
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geeignete Empfangseinheit kann bereits im Fernseher integriert sein oder in Form eines externen 
Gerätes, wie einer Set-Top-Box oder einem Blue-Ray-Player, angeschlossen werden . Der Zugang 
zu den HbbTV-Inhalten erfolgt über die Startleiste, die mit dem roten Knopf (sog . „Red Button“) 
der Farbtasten der Fernbedienung aufgerufen wird . Mit den Pfeil- und Nummerntasten sowie den 
Sonderknöpfen (rot, grün, blau, gelb) der Fernbedienung navigiert der Nutzer dann zu den Inhal-
ten, die ihn interessieren . HbbTV ist für den Nutzer grundsätzlich kostenlos, die Einbindung von 
kostenpflichtigen Diensten oder von Werbung ist jedoch möglich . HbbTV steht allen Programman-
bietern offen; hinsichtlich des Umfangs und der Ausgestaltung der Angebote sind diese frei . Das 
Zusatzangebot, welches dem Nutzer durch HbbTV zur Verfügung gestellt wird, unterscheidet sich 
daher in der Regel von Programm zu Programm .

Auf den Fernsehgeräten existieren die HbbTV-Portale der Programmanbieter in direktem Wett-
bewerb zu den Smart-TV-Portalen der Gerätehersteller . Den Anbietern geht es vorrangig um die 
Portalhoheit auf dem Fernsehgerät und damit um den Zugang zu den Zuschauern .1260 Die Kun-
denbeziehungen sind Voraussetzung für die Entwicklung von Geschäftsmodellen und das Gene-
rieren von Erlösen . Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Navigation auf der Benutzerober-
fläche . Aus Sicht des Nutzers geht es um Orientierung und Navigation in dem umfangreichen 
Angebot, aus Sicht der Anbieter um die Auffindbarkeit der Smart-TV-Inhalte . Dabei haben die in 
den Smart-TV-Portalen vorinstallierten, an prominenter Stelle platzierten Apps einen deutlichen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber den Apps, die sich der Nutzer erst herunterladen muss .1261 In der 
Praxis stoßen allerdings die auf den TV-Geräten installierten Apps derzeit noch kaum auf das In-
teresse der Zuschauer, so das Ergebnis einer Studie der Medienanstalten „Wie smart ist die Kon-
vergenz?“ . Demnach bevorzugen die Nutzer Laptops und Tablets als „Second Screen“ für interak-
tive Dienste . Oder anders ausgedrückt: Die Apps auf den großen Bildschirmen sind bislang nicht 
nutzerfreundlich genug . Ein weiteres Fazit der Studie: Auch in vernetzten Haushalten dominiert 
das lineare Fernsehen das Sehverhalten . Erklärt wird dies in erster Linie mit den Gewohnheiten 
der Zuschauer . Diese ändern sich nicht so schnell; neue Angebote müssen erst erprobt werden 
und den Nutzern einen deutlichen Mehrwert liefern, bevor sie sich durchsetzen .

Der Smart-TV-Markt in Deutschland steht erst am Beginn seiner Entwicklung . Für die Wettbe-
werber ist derzeit noch nicht Gewinnmaximierung, sondern die Maximierung von Marktanteilen 
wesentlich . Eine gute Wettbewerbsposition erlaubt die Durchsetzung von Standards als Voraus-
setzung für den Zugang zum Endnutzer . Direkte Kundenbeziehungen sind die Grundlage für den 
Aufbau von Erlösquellen . Um dies zu erreichen, stehen bei den Akteuren im Smart-TV-Markt so-
genannte Gatekeeper-Strategien im Mittelpunkt .1262 Wie sich die Machtverhältnisse zukünftig ver-
teilen werden, ist noch nicht absehbar . Letztendlich entscheiden die Endkunden mit ihrem Nut-
zungsverhalten und ihrer Zahlungsbereitschaft für die verschiedenen Dienste über Erfolg oder 
Misserfolg der Akteure auf diesem Markt .

2.2.2.7 Fazit

Die Digitalisierung der Fernsehhaushalte schreitet voran . Inzwischen verfügen rund 80 % der TV- 
Haushalte über eine digitale Empfangsmöglichkeit . Mehr als 70 % der Fernsehnutzung entfallen 
auf digitale Fernsehprogramme . Die Digitalisierung der Fernsehübertragung führte zu einer deut-
lichen Ausweitung des Programmangebotes und sorgte damit für mehr Vielfalt . Während im Jahr 

1260 Vgl. Die Medienanstalten, Wie smart ist die Konvergenz? Markt und Nutzung von Connected TV (2014), S. 16.
1261 Vgl. Die Medienanstalten, Wie smart ist die Konvergenz? Markt und Nutzung von Connected TV (2014), S. 8 ff.
1262 Vgl. Die Medienanstalten, Wie smart ist die Konvergenz? Markt und Nutzung von Connected TV (2014), S. 21.



Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk 395

2000 insgesamt 60 private deutschsprachige Programme eine bundesweite Lizenz hatten, waren 
es im Jahr 2013 bereits 152  Programme  – davon 75  Pay-TV-Programme .

Die Veranstalter verbreiten ihre Programme zunehmend auch über das Internet . Sie stellen auf 
eigenen Webportalen (Mediatheken) oder von Dritten betriebenen Onlinevideotheken ihre Pro-
gramme zum Abruf (als Einzelabruf oder als Abonnement) bereit . Die Internetverbreitung gilt 
neben den HD- und Pay-TV-Aktivitäten der Veranstalter als Wachstumsfeld . Begünstigt wird diese 
Entwicklung durch die zunehmende Verbreitung mobiler Empfangsgeräte wie Smartphones und 
Tablets; inzwischen hat fast jeder Sender seine eigene Smartphone-App . Die Zuschauer nehmen 
Bewegtbildangebote im Netz zunehmend an . Nach der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 rufen inzwi-
schen 74 % der Onlinenutzer zumindest gelegentlich Videos im Internet ab .

Die wachsende Bedeutung des Internets hat zu einer Konvergenzentwicklung im Bereich der 
Fernsehgeräte geführt . Sogenannte Connected TV (oder Smart TV bzw . Hybrid TV) sind Fernseh-
geräte mit Empfang via Kabel, Satellit, DVB-T oder IPTV, die zudem an das offene Internet ange-
schlossen sind . Auf dem Smart TV können neben linearem Fernsehen nichtlineare Bewegtbildin-
halte auf Abruf (Mediatheken, Video-on-Demand) oder zeitversetztes Fernsehen (Catch-Up-TV) 
genutzt werden . Ebenso lassen sich private Inhalte wie Fotos oder Videos von Festplatten oder 
Cloud-Diensten darstellen . In immer mehr Haushalten finden sich internetfähige Fernsehgeräte, 
allerdings haben derzeit nur etwas mehr als 10 % der Haushalte ihren Fernseher tatsächlich auch 
mit dem Internet verbunden . Verschiedene Studien zeigen, dass momentan, trotz der vorhande-
nen technischen Möglichkeiten, nach wie vor das lineare Fernsehen das Sehverhalten dominiert . 
Begründet wird dies mit langjährigen Gewohnheiten, die sich nicht so schnell ändern . Dennoch 
werden sich zunehmend auch die neuen Angebote durchsetzen, sobald sie den Nutzern einen 
deutlichen Mehrwert liefern .

Der Smart-TV-Markt in Deutschland steht erst am Beginn seiner Entwicklung . Auf den Fern-
sehgeräten existieren die HbbTV-Portale der Programmanbieter in direktem Wettbewerb zu den 
Smart-TV-Portalen der Gerätehersteller . Den Anbietern geht es vorrangig um die Portalhoheit auf 
dem Fernsehgerät und damit um den Zugang zu den Zuschauern . Die Kundenbeziehungen sind 
Voraussetzung für die Entwicklung von Geschäftsmodellen und das Generieren von Erlösen . Von 
entscheidender Bedeutung ist dabei die Navigation auf der Benutzeroberfläche . Aus Sicht des 
Nutzers geht es um Orientierung und Navigation in dem umfangreichen Angebot, aus Sicht der 
Anbieter um die Auffindbarkeit der Smart-TV-Inhalte . In diesem Zusammenhang haben Elektroni-
sche Programmführer eine besondere Bedeutung . Sie dienen den Zuschauern bei der Auswahl 
und beim Auffinden von Programmen und haben somit Einfluss auf die Nutzung von Programm-
inhalten . Aus rundfunkrechtlicher Sicht muss hier der chancengleiche und diskriminierungsfreie 
Zugang für alle Rundfunkanbieter gewährleistet sein . Deshalb fordern die Medienanstalten eine 
Erweiterung der Plattformregulierung (§ 52c RStV) für jeden im Markt befindlichen EPG sowie für 
Internetportale .

2.2.3 Übertragungswege Kabel, Satellit, Terrestrik und DSL-TV

2.2.3.1 Digitalisierung der Übertragungswege

Der Fernsehempfang erfolgt in Deutschland über die Übertragungswege Kabel, Satellit, Terrestrik 
und DSL-TV . Dabei ist das Kabel der einzige noch teilweise analoge Rundfunkübertragungsweg . 
Allerdings sind inzwischen mehr als die Hälfte aller Kabelhaushalte digital .1263 Das analoge terres-
trische Signal wurde bereits Ende November  2008 vollständig abgeschaltet . Seit Mai  2012 erfolgt 

1263 55,9 % des Kabels waren zur Jahresmitte 2013 digital, Quelle: Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 36.
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auch die Satellitenübertragung ausschließlich digital . Eine Alternative zu den klassischen TV-Über-
tragungswegen stellt das von vornherein digitale DSL-TV dar . Seit dem Jahr 2008 etabliert sich die 
IP-basierte Fernsehübertragung zunehmend als vierter Empfangsweg; inzwischen nutzen knapp 
5 % der TV-Haushalte in Deutschland DSL-TV .1264 Zur Jahresmitte 2013 hatten 19,2 % (7,327 Mio .)1265 
der Fernsehhaushalte ausschließlich analogen Empfang, im Vorjahreszeitraum waren es noch 
22,2 % (8,45  Mio .) .1266 Demzufolge empfingen 2013 bereits 80,8 % (30,8  Mio .) der TV-Haushalte 
digitales Fernsehen .

Von der Abschaltung der analogen Satellitenübertragung im April 2012 waren auch die Kabel-
netzbetreiber betroffen, da nicht nur der analoge Satelliten-Direktempfang entfiel, sondern auch 
die analoge Signalheranführung zu den Kabelkopfstationen . Die Kabelnetzbetreiber sind nunmehr 
gezwungen, das digitale Signal wieder in ein analoges umzuwandeln (so genannte Re-Analogisie-
rung) oder die analoge Verbreitung ebenfalls einzustellen . Aus Sicht der Kabelnetzbetreiber sind 
bei der Einstellung der analogen Verbreitung zwei Faktoren zu berücksichtigen: Zum einen setzt 
eine Abschaltung des analogen Signals eine Vereinbarung aller Kabelnetzbetreiber über die Gleich-
zeitigkeit der Abschaltung voraus . Denn solange es Abnehmer für die analogen Angebote gibt, 
wird es auch Anbieter geben, die diese Nachfrage befriedigen . Zum anderen könnten die Zu-
schauer aufgrund der mit der Umstellung verbundenen Kosten auf einen anderen Übertragungs-
weg ausweichen .1267 Die Landesmedienanstalten begrüßen eine weitere Digitalisierung des Kabels; 
allerdings beträgt die jährliche Steigerungsrate derzeit nur etwa 6,5  Prozentpunkte . Danach wäre 
erst in vier Jahren ein Digitalisierungsgrad von 80 % im Kabel erreicht .1268

Das Verhältnis der verschiedenen Empfangswege zueinander ist seit Jahren relativ stabil . Wäh-
rend das Kabel seit den letzten fünf Jahren in Folge an Reichweite verliert, gewinnt der Satellit 

1264 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 39.
1265 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 35.
1266 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2012, S. 45.
1267 Vgl. Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK), Digitalisierungsbericht 2009, S. 52.
1268 Vgl. Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S. 36.

Abbildung  III – 80: Stand der Digitalisierung in den TV-Haushalten Mitte 2013

Quelle: Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S . 35, dort angegebene Quelle: TNS Infratest; Basis: 38,157 Mio . 
TVHH in Deutschland .
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kontinuierlich an Reichweite hinzu . Nach dem von den Medienanstalten veröffentlichten Digitali-
sierungsbericht 2013 lagen zur Jahresmitte beide Übertragungswege gleichauf: 46,3 % (17,67 Mio .) 
der Fernsehhaushalte nutzten den Kabelempfang und 46,2 % (17,63  Mio .) den Satellitenempfang . 
Die Reichweite der Terrestrik liegt seit Jahren relativ konstant bei rund 11 % (4,2  Mio .) der Haus-
halte .1269 In etwa der Hälfte der Terrestrikhaushalte ist DVB-T der alleinige Empfangsweg . Der 
Fernsehempfang über die DSL-Leitung gewinnt kontinuierlich an Reichweite . Während im Jahr 
2008 erst 0,3 % (0,11  Mio .) der Haushalte DSL-TV nutzten, waren es 2013 bereits 4,9 % (1,87  Mio .) . 
Die mobile Fernsehnutzung per Smartphone oder Tablet ist über Mobilfunknetze oder eine WLAN-
Verbindung zwar möglich, befindet sich derzeit jedoch noch auf einem sehr niedrigen Niveau, so 
dass an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen wird . Zur Entwicklung der TV-Empfangs-
situation zwischen den Jahren 2007 und 2013 siehe Tabelle  III – 108 .

1269 Relativ häufig empfangen Zweit- oder Drittgeräte das Fernsehsignal via DVB-T. Diese Mehrfachnutzung fließt in die 
Statistik der Übertragungswege mit ein, so dass der Gesamtwert 100 % übersteigt.

Abbildung  III – 81: Entwicklung des Digitalisierungsgrades (in %), Fernsehhaushalte mit angeschlossenem 
Digital-Receiver oder IP-Decoder

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, Fernsehpanel  D+EU; eigene Darstellung KEK

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kabel 53,7 52,5 52,8 51,4 50,2 47,9 46,3
Satellit 42,5 42,0 42,1 42,8 44,7 45,6 46,2
Terrestrik 11,5 11,1 11,3 11,1 11,8 12,5 11,0
DSL-TV 0,0 0,3 1,0 2,3 3,0 4,3 4,9

Tabelle  III – 108: Verteilung der Übertragungswege (in %)

Summe > 100 % wegen Mehrfachempfang;
Basis: 2007 (36,981  Mio . TVHH), 2008 (37,277  Mio . TVHH), 2009 (37,412  Mio . TVHH), 2010 (37,464  Mio . TVHH), 2011 
(37,668  Mio . TVHH), 2012 (37,799  Mio . TVHH), 2013 (38,157  Mio . TVHH);
Quelle: Die Medienanstalten, Digitalisierungsbericht 2013, S . 38, dort angegebene Quelle: TNS Infratest; eigene 
Darstellung KEK
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Der Anteil von Fernsehhaushalten mit digitalen Empfangsgeräten hat in den letzten Jahren 
kontinuierlich zugenommen (vgl . Abbildung III – 81) . Nach Angaben der AGF/GfK-Fernsehforschung 
hatten am Ende des ersten Quartals 2014 28,67  Mio . Fernsehhaushalte (78,1 %) einen Digital-Re-
ceiver oder IP-Decoder angeschlossen .1270 Dies hat auch einen Anstieg der Nutzung digitaler Fern-
sehprogramme zur Folge (vgl . Abbildung  III – 82) . Im März  2014 entfielen 73,3 % der Fernsehnut-
zung auf digitale Fernsehprogramme .1271

2.2.3.2 Satellit

Die Versorgung von Satellitenhaushalten mit Fernsehprogrammen erfolgt in Deutschland maßgeb-
lich durch Tochtergesellschaften der Satellitenbetreiber SES S . A . und Eutelsat S . A .

Die SES S. A. ist ein weltweit führender Satellitenbetreiber mit Sitz in Luxemburg . Es handelt 
sich um ein an der Euronext Paris und an der Börse Luxemburg (SESG) notiertes Unternehmen .1272 
Das Aktienkapital der SES S . A . wird nach zwei Aktionärsgruppen unterschieden: Aktien der Klasse 
A und Aktien der Klasse B (vgl . Tabelle  III – 109) . Bei den Inhabern der Aktien der Klasse A handelt 
es sich um private Investoren . Die Aktien der Klasse B werden nicht frei gehandelt und stehen im 
Eigentum des Staates Luxemburg oder gehören Unternehmen, bei denen der Staat Luxemburg 
Eigentümer ist . Die SES S . A . ist an regionalen Satelliten-Dienstleistern beteiligt . Dazu zählen Ciel 
in Kanada, QuetzSat in Mexiko sowie eine strategische Beteiligung in Höhe von 47 % an O3b 
Networks .1273 Die ASTRA Deutschland GmbH, ein 100 %iges Tochterunternehmen der SES S . A ., 
ist für die Vermarktung und den Vertrieb der SES Services in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz verantwortlich .1274

1270 Vgl. AGF, Daten, TV, Digitalisierungsgrad, Stichtag 01. 03. 2014, www.agf.de/daten/tvdaten/digitalisierungsgrad/.
1271 Vgl. AGF, Daten, TV, Digital-TV, Zeitraum 01. 03. 2014 bis 31. 03. 2014, www.agf.de/daten/tvdaten/digitaltv/.
1272 Vgl. SES, Über uns, www.ses. com.
1273 Weitere Informationen unter www.ses. com.
1274 Vgl. ASTRA, Unternehmen, www.astra. de.

Abbildung  III – 82: Anteil der digitalen Fernsehnutzung an der gesamten Fernsehnutzung (in %)

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, TV Scope, Fernsehpanel  D+EU; eigene Darstellung KEK
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Mit einer Flotte von derzeit 56 Satelliten erreicht die SES-Gruppe nach eigenen Angaben 99 % 
der Weltbevölkerung .1275 Im Jahr 2013 hat SES seine weltweite Reichweite auf 291  Mio . und in 
Europa auf 151 Mio . TV-Haushalte ausgebaut . In Europa werden fast alle Kabel- und IPTV-Haushalte 
(95 %) sowie die überwiegende Mehrheit der Satelliten-HD-Haushalte (81 %) durch SES-Satelliten 
erreicht . Zum Jahresende 2013 strahlte SES weltweit über 6 .200 Fernsehsender (2012: 5 .200), davon 
1 .800  HDTV-Sender, aus .1276

In Deutschland empfangen derzeit rund 18 Mio . TV-Haushalte ihr Fernsehsignal direkt von der 
SES-Flotte,1277 das sind etwa 98 % der Satellitenhaushalte . Über die Orbitalposition  19,2° Ost 
werden rund 300 deutschsprachige Programme, davon 78 in HD-Qualität, über ASTRA ausge-
strahlt .1278 Über die TV-Plattform HD+ der HD PLUS GmbH, einer im Mai  2009 gegründeten Toch-
tergesellschaft der SES S . A ., werden ausschließlich Programme in hoch auflösender Qualität ver-
breitet .1279 HD+ nutzten zum Jahresende 2013 insgesamt 2,7  Mio . Kunden . Davon befanden sich 
1,3 Mio . Haushalte noch in der zwölfmonatigen Gratisphase, die anderen 1,4 Mio . Kunden nutzen 
den Dienst bereits gegen eine Gebühr („Service-Pauschale“ 50 Euro pro Jahr, ab 06 . 05 . 2014: 
60 Euro) .1280 Seit Dezember  2012 betreibt die SES-Tochter mit HD Plus RePlay zudem ein Online-
Angebot,1281 welches die Mediatheken privater Fernsehprogramme1282 im HD-Standard bereitstellt . 
Die Nutzungsgebühr des Mediatheken-Pakets beträgt nach einer dreimonatigen kostenlosen Test-
phase 15  Euro für weitere drei Monate .1283

1275 Vgl. SES, Über uns, www.ses. com (Stand: 03/2014).
1276 Vgl. SES, Pressemitteilung vom 21. 02. 2014, www.ses.com/5138677/news/2014/17749885.
1277 Vgl. SES, Pressemitteilung vom 18. 03. 2014, www.ses.com/5138677/news/2014/18036895.
1278 Vgl. ASTRA, Unternehmen, www.astra.de/165399/unternehmen (Abruf am 31. 03. 2014).
1279 Die Satellitenplattform HD+ wird seit November  2009 betrieben. Ende April  2014 waren über HD+ 19 private Fern-

sehprogramme verfügbar: RTL Television, RTL  II, Super RTL, RTL Nitro, VOX, n-tv, ProSieben, SAT.1, kabel eins, sixx, 
ProSieben MAXX, N24, Tele 5, SPORT1, DMAX, Nickelodeon, Comedy Central, Deluxe Music, Disney Channel; Quelle: HD 
PLUS, www. hd-plus. de/#/ hd-plus/presse/ hd-plus-2014.

1280 Vgl. HD PLUS, Pressemitteilung vom 07. 02. 2014, www. hd-plus. de/#/ hd-plus/presse/ hd-plus-2014.
1281 Vgl. HD Plus, Pressemitteilung vom 06. 12. 2012, www. hd-plus. de/#/ hd-plus/presse/ hd-plus-replay-mediatheken-der-

privaten-sender.
1282 Zur Jahresmitte 2014 waren dies die Mediatheken von zwölf Programmen: RTL Television, VOX, SAT.1, ProSieben, kabel 

eins, n-tv, Super RTL, DMAX, ProSieben MAXX, sixx und TLC.
1283 Vgl. HD Plus, HD+ RePlay, www. hd-plus. de/#/ hd-plus-replay (Abruf am 02. 04. 2014).

Aktionäre der SES S. A. Anteil an den Stimmrechten in %

Klasse A
  Sofina Group 3,36
  Luxempart Invest S . à . r . l . 1,71
  Nouvelle Santander Telecommunications S . A . 1,58
  Andere Aktionäre 1,06
  Streubesitz 58,96
Σ Aktien der Klasse A 66,67

Klasse B
  BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’État) 10,88
  SNCI (Societé Nationale de Crédit et d’Investissement) 10,88
  Grand-Duchy of Luxembourg State 11,58
Σ Aktien der Klasse B 33,33

Σ Aktien gesamt 100,00

Tabelle  III – 109: Gesellschafterstruktur der SES S. A.

Quelle: SES Annual Report 2013
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Die Eutelsat S. A. ist neben ASTRA ein für Deutschland und Europa bedeutender Satelliten-
betreiber, über dessen Flotte von derzeit 34 Satelliten1284 mehr als 5 .000 Fernseh- und 1 .000 Radio-
programme übertragen sowie 204  Mio . Kabel- und Satellitenhaushalte erreicht werden .1285 Die 
Abdeckung der Eutelsat-Satelliten erstreckt sich über 150  Länder in Europa, Afrika, Asien sowie 
Nord- und Südamerika . Insgesamt erreicht Eutelsat zwei Drittel der Weltbevölkerung und ist damit 
der führende Satellitenbetreiber in Europa sowie drittgrößter Betreiber weltweit .1286

Die Eutelsat-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Paris . An der Eutelsat S . A . ist zu 96,34 % die Eutelsat 
Communications S . A ., die Holdinggesellschaft der Eutelsat S . A ., beteiligt; 3,66 % der Anteile ent-
fallen auf andere Aktionäre .1287 Tochterunternehmen der Eutelsat S . A . sind zum Beispiel Eutelsat 
do Brasil (Süd- und Mittelamerika), Eutelsat Inc . (Nordamerika), Eutelsat Asia (Asien), Eutelsat Ltd . 
(UK, Irland), Eutelsat Polska (Polen), Eutelsat Madeira (Madeira) oder Skylogic (Italien) . In Deutsch-
land wird die Eutelsat S . A . durch die Holdinggesellschaft Eutelsat Services  & Beteiligungen 
GmbH, Köln, repräsentiert, die sämtliche Anteile an der Eutelsat visAvision GmbH, Köln, hielt . Die 
Eutelsat visAvision GmbH betrieb mit dem KabelKiosk eine digitale Programm- und Dienste-Platt-
form für Kabelnetze in Europa .1288 Die Eutelsat Communications S . A . hat jedoch am 20 . 05 . 2014 
den Verkauf der Eutelsat visAvision GmbH – und damit den Verkauf des KabelKiosk – an die M7 A 
Group S . A . gemeldet . Die M7 A Group gehört zur M7  Group, die TV-Plattformen in Europa be-
treibt . Nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen wurde die Transaktion im August 2014 voll-
zogen .1289 In diesem Zusammenhang haben Eutelsat und M7 eine strategische Partnerschaft für 
Connected TV, das TV-Übertragungs- und VoD-Dienste kombinieren soll, angekündigt . Zudem 
wird Eutelsat weiterhin Uplinkdienste über die Teleports Paris und Turin für den KabelKiosk erbrin-
gen .1290

Ursprünglich konzentrierten sich die Satellitenbetreiber SES und Eutelsat auf den bloßen Trans-
port von Programmsignalen . Sie boten weder eigene Inhalte noch Vermarktungsdienstleistungen 
bezogen auf Drittprogramme an . Seit mehreren Jahren bemühen sich beide Satellitenbetreiber 
jedoch darum, zusätzliche Dienstleistungen für den Vertrieb und die Vermarktung fremder Inhalte 

1284 Vgl. Eutelsat, Satelliten, www.eutelsat.com/deutsch/satellites/satellite-fleet. html (Abruf am 02. 04. 2014).
1285 Vgl. Eutelsat, Key Facts & Figures, www.eutelsat.com/ en/investors/financial-info/facts-figures. html (Abruf am 02. 04. 2014).
1286 Vgl. Eutelsat, Satelliten, www.eutelsat.com/deutsch/satellites/satellite-fleet. html (Abruf am 02. 04. 2014).
1287 Vgl. Eutelsat Communications S. A., Document de référence 2012–2013, S. 94 (Stand: 30. 06. 2013), www.eutelsat.com/

files/contributed/ fr/ investors/pdf/document-de-reference-2012-2013. pdf.
1288 Weiteres unter www.kabelkiosk. de.
1289 Vgl. KabelKiosk, Pressemitteilung vom 04. 08. 2014, www.kabelkiosk.de.
1290 Vgl. Eutelsat, KabelKiosk, Pressemitteilung vom 20. 05. 2014, www.kabelkiosk.de/index. php?id= 1190&tx_ttnews[tt_news]= 

289&tx_ttnews[backPid]= 1052&cHash= 55f6bc3aff.

Aktionäre der Eutelsat Communications S. A. Anteil an den Stimmrechten in %

Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) 25,62
China Investment Corporation (CIC) 7,06
Abertis Telecom S . A . U . 5,01
Entreprise des Postes et Telecoms 1,09
Radio Televizijia Slovenia 0,55
Weitere Minderheitsaktionäre 1,47
Angestellte und Führungskräfte 0,97
Streubesitz 58,23

Σ  100

Tabelle  III – 110: Gesellschafterstruktur der Eutelsat Communications S. A.

Quelle: Eutelsat Communications S . A ., Document de référence 2012–2013, S . 171, Stand: 30 . 06 . 2013
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anzubieten und Satellitenplattformen mit adressierbaren Endkundenbeziehungen aufzubauen . Mit 
dem KabelKiosk betrieb Eutelsat bereits seit einigen Jahren eine Programm- und Serviceplattform 
für Kabelnetzbetreiber . Die Netzbetreiber können – bei voller Kontrolle ihrer Endkundenbeziehun-
gen – eigene digitale TV-Pakete zusammenstellen und ihren Kunden anbieten . Dieses  Angebot rich-
tet sich nicht unmittelbar an Satellitenhaushalte, sondern an die Kabelnetzbetreiber der Ebene  4, 
die damit eine Alternative zur Signallieferung durch die NE 3-Betreiber erhalten . Die SES-Tochter 
HD PLUS GmbH betreibt seit November  2009 die digitale Satellitenplattform HD+ sowie seit De-
zember 2012 das Mediatheken-Paket HD Plus RePlay, beide im HDTV-Standard . Ein vorangegange-
ner Versuch von SES ASTRA, unter dem Namen entavio eine digitale Satelliten plattform zu etablie-
ren, ist gescheitert . Das Projekt war aufgrund der geplanten Grundverschlüsselung der Programme 
umstritten, so dass sich SES ASTRA letztendlich gegen die Verschlüsselung der Free-TV-Programme 
entschied . Nur zwei Jahre nach dem Start wurde entavio Ende September  2009 aufgrund niedri-
ger Abonnentenzahlen und eines geringen Programmangebots ein gestellt . Im Jahr 2008 haben 
SES und Eutelsat das Joint Venture Solaris Mobile gegründet, um europaweit satellitengestützte 
Kommunikationsdienste mobil-terrestrisch vermarkten zu können, allerdings mit mäßigem Erfolg . 
Im Januar  2014 wurde Solaris Mobile an den US-Satellitenbetreiber Echostar verkauft .1291

Angaben zu den Marktanteilen der Satellitenbetreiber auf dem Markt für die Bereitstellung von 
Transponderkapazitäten für den Satellitendirektempfang (Direct-to-Home, DTH) liegen für Deutsch-
land oder den deutschsprachigen Raum nicht vor . Auch die marktbeherrschende Stellung des 
Marktführers SES lässt keinen Schluss auf den deutlich geringeren Marktanteil für Eutelsat zu . Der 
Grund dafür ist die Anzahl sogenannter Dual-Feed-Antennen . Hierbei handelt es sich um Anten-
nen, die mehr als eine Orbitalposition für den Empfang von Fernsehprogrammen nutzen . Dabei 
wird insbesondere die Eutelsat-Hot-Bird-Position gleichzeitig mit der ASTRA-Position genutzt . Auch 
Kabelnetzbetreiber empfangen die Satellitenprogramme zur Einspeisung in ihre Kabelnetze zu-
meist über eine Vielzahl von Empfangsantennen, die in der Regel die Orbitalpositionen ASTRA 19,2° 
Ost und 23,5° Ost sowie Eutelsat Hot Bird  13° Ost abdecken .

Die Satellitenübertragung erfolgt derzeit im DVB-S2-Standard . Ende Februar 2014 wurde durch 
das DVB-Konsortium in Genf die Spezifikation für einen weiterentwickelten Standard für die Sa-
tellitenausstrahlung unter dem Namen DVB-S2X verabschiedet .1292 Der neue Standard DVB-S2X soll 
der Verbesserung von professionellen Anwendungen, wie z . B . dem Austausch von Fernsehpro-
grammen zwischen den TV-Studios oder die Übertragung von Live-Signalen vom Aufzeichnungs-
ort zum Fernsehstudio, dienen und in diesem Bereich zu Effizienzsteigerungen um bis zu 50 % 
führen . Des Weiteren soll durch die Bündelung von Transpondern die Übertragung sehr großer 
Datenmengen ermöglicht werden, wie sie bspw . bei der Übertragung von Videosignalen in Ultra 
High Definition (UHDTV) nötig sind . Der DVB-S2X-Standard soll zudem mobile Anwendungen 
möglich machen, die von DVB-S2 nicht unterstützt werden .1293

2.2.3.3 Kabel

Das Kabelfernsehnetz wurde in den 1980er Jahren von der Deutschen Bundespost verlegt . Aus 
dieser ist später die Deutsche Telekom als alleiniger Provider hervorgegangen . Diese Monopol-
stellung der Deutschen Telekom wurde 1997 erstmals von der Monopolkommission beanstandet . 
Auch auf Druck der EU-Kommission begann die Deutsche Telekom aus kartellrechtlichen Gründen, 

1291 Vgl. SES, Pressemitteilung vom 06. 01. 2014, www.ses.com/4233325/news/2014/16606099.
1292 Vgl. Digitalfernsehen vom 27. 02. 2014, www.digitalfernsehen.de/DVB-S2X-Satelliten-UEbertragungen-der-Zukunft. 

113088.0. html.
1293 Vgl. Digital Fernsehen  5.2014, Mehr Platz für Ultra HD, S. 18 f.
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das Kabelnetz schrittweise im Zeitraum von 2000 bis 2003 an private Kabelnetzbetreiber zu ver-
kaufen . Seitdem ist der deutsche Kabelmarkt von Gesellschafterwechseln und Konsolidierungs-
bemühungen der Netzbetreiber geprägt . In der Folge entstanden große Netzbetreiber in drei 
Regionen: Unitymedia in Hessen/Nordrhein-Westfalen, KabelBW in Baden-Württemberg und Kabel 
Deutschland in den übrigen Bundesländern . Im Juli  2012 fusionierten Unitymedia und KabelBW, 
nachdem das Bundeskartellamt im Dezember  2011 die Übernahme von KabelBW durch den 
US-Konzern Liberty Global unter Auflagen genehmigt hatte .1294 Unitymedia gehört bereits seit 
Januar 2010 zum von John Malone kontrollierten Konzern Liberty Global . Dagegen hat das Bundes-
kartellamt die Pläne Kabel Deutschlands, den Konkurrenten Tele Columbus zu übernehmen, im 
Februar  2013 untersagt, weil sich „das bundesweite Oligopol“, bestehend aus den beiden großen 
Netzbetreibern Kabel Deutschland und Unitymedia KabelBW, verfestigen würde .1295 Kabel Deutsch-
land wurde nunmehr mit Wirkung zum 01 . 04 . 2014 vom Mobilfunkkonzern Vodafone übernom-
men . Die kartellrechtliche Genehmigung erteilte die EU-Kommission im September  2013 ohne 
Auflagen . Nach Auffassung der EU-Kommission ergänzen sich die Angebote der beiden Unterneh-
men, ohne den Wettbewerb auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt zu behindern . Auch 
PrimaCom trägt aktuell durch Zukäufe der Unternehmen Sy-Fra Antennentechnik GmbH, Kabel- 
und Kommunikationssysteme (Dezember  2013) und DTK Deutsche Telekabel GmbH (März  2014) 
zur Konsolidierung des regionalen Kabelmarktes bei . Ebenso die Tele Columbus Gruppe, die am 
20 . 05 . 2014 den Erwerb des gesamten Kabelnetzbestandes der Gesellschaft für Breitbandkabel- 
und Satellitenkommunikationstechnik mbH (GBS) in Nordrhein-Westfalen mitteilte .1296

Strukturell ist das Breitbandkabelnetz in Deutschland in 4  Netzebenen (NE) unterteilt . Von 
besonderer Bedeutung sind die Netzebenen  3 und 4, deren Trennung historisch-institutionelle 

1294 Diese Fusionsgenehmigung des Bundeskartellamtes wurde am 14. 08. 2013 durch das Oberlandesgericht Düsseldorf 
aufgehoben, womit das Gericht den Beschwerden von Deutscher Telekom und NetCologne stattgab. Die Entscheidung 
ist noch nicht rechtskräftig (Stand: 31. 03. 2014).

1295 Vgl. Bundeskartellamt, Pressemitteilung vom 22. 02. 2013, www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/ DE/Presse-
mitteilungen/2013/22_02_2013_KDG. html.

1296 Vgl. Tele Columbus Gruppe, Pressemitteilung vom 20. 05. 2014, www.unternehmen.telecolumbus.de/uploads/media/
Tele_Columbus_erwirbt_Netze_in_NRW. pdf.

Abbildung  III – 83: Netzebenen

Quelle: Eigene Darstellung KEK

Netzebene  1 Fernseh- und Hörfunkstudios: Signaltransport vom Studio ausgang bis zu einer Schalt stelle  
„Senden“ der Deutschen Telekom  AG (DTAG)

Netzebene  2 Sende anlagen, Satelliten, Glas faser, Richt funk: Signaltransport von der Schalt stelle  
„Empfangen“ der DTAG bis hin zu ver schiedenen regionalen Empfangs stellen (häufig per Satellit),  
 die mit einem Breitbandkabel verteilnetz ver bunden sind

Netzebene  3 Breitband verteilnetz mit Übergabepunkten:  
„Transport“ baum- oder sternförmig ver legtes örtliches Ver teil- oder Zugangs netz

Netzebene  4 Haus verteilanlagen bei Mehrfamilien häusern und Wohnanlagen: Signaltransport vom  
„Verbraucher“ Übergabepunkt bis zur Anschluss dose der zu ver sorgenden Wohnein heiten
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Gründe hat . Die NE  4, die den Betrieb des Kabelnetzes im Haus selbst umfasst, wurde in den 
1980er Jahren vom Netz der damaligen Deutschen Bundespost abgetrennt und kleineren sowie 
mittleren Unternehmen übergeben (sogenannte „Handwerkererklärung“) . Die Kabelnetzbetreiber 
der NE 4 beziehen die Signale zum Großteil von den jeweils in der Region tätigen NE 3-Betreibern . 
Einige NE 4-Betreiber haben jedoch zwischenzeitlich eigene NE 3-Abschnitte mit eigenen Kabel-
kopfstationen aufgebaut und sich somit von den NE 3-Betreibern unabhängig gemacht .

Die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH betreibt Kabelnetze der Netzebene 3 in 
dreizehn Bundesländern (Rheinland-Pfalz, Saarland, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen) und ist damit der größte deutsche Kabelnetzbetreiber . Seit April  2014 gehört Kabel 
Deutschland zur Vodafone Group . An der Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH ist mit 
76,57 % die Vodafone Vierte Verwaltungs  AG, eine 100 %ige Tochter der Vodafone Group plc ., 
beteiligt .1297 Zum Jahresende 2013 verfügte Kabel Deutschland über 8,4 Mio . Kundenbeziehungen 
(NE  3), hinzu kommen 7,6  Mio . direkte Kunden, die entweder über die Wohnungswirtschaft oder 
als Endkunde (NE 4) versorgt werden . Die Zahl der Abonnements lag Ende 2013 bei 14,8 Mio . und 
stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 641 .000 . Die Zunahme der Abonnements ist zu einem 
Großteil auf die Neuen Dienste, bestehend aus den Breitbandprodukten Internet, Telefon und 
Premium-TV, zurückzuführen . Im Vergleich zum Vorjahr stieg hier die Zahl der Abonnements um 
909 .000 auf insgesamt 6,4  Millionen . Damit machen die Neuen Dienste über 43 % aller Abonne-
ments bei Kabel Deutschland aus . Im Bereich der sogenannten Premium-TV-Angebote stieg ge-
genüber dem Vorjahr die Zahl der Abonnenten um 265 .000 auf rund 2,2 Mio . (2013) .1298 Hierunter 
fallen die klassischen Pay-TV-Abonnenten sowie Nutzer, die einen kostenpflichtigen digitalen Fest-
plattenreceiver (DVR) von Kabel Deutschland gemietet haben . Kabel Deutschland vermarktet seit 
Oktober  2011 Programmpakete in HD-Qualität, die private Fernsehsender enthalten, und konnte 
in diesem Segment zum Jahresende 2013 bereits rund 1,6  Mio . Kunden vorweisen .1299

Der Zusammenschluss der beiden Kabelnetzbetreiber Unitymedia und KabelBW wurde zum 
1 . Juli 2012 endgültig vollzogen und das neue Unternehmen in Unitymedia KabelBW umbenannt . 
Unitymedia KabelBW erreicht 12,6  Mio . Haushalte in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-
Württemberg1300 und ist damit der zweitgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland nach Kabel 
Deutschland . Unitymedia KabelBW gehört zum von John Malone kontrollierten Konzern Liberty 
Global . Die Unitymedia KabelBW GmbH ist eine 100 %ige Tochter der Liberty Global plc ., an der 
wiederum John und Leslie Malone 27,5 % der Anteile halten . Zum Jahresende 2013 verzeichnete 
Unitymedia KabelBW insgesamt 7,1  Mio . Kunden, die 6,6  Mio . TV-Abonnements (inkl . 2,2  Mio . 
Digital-TV-Abos) und 2,6  Mio . Internet- sowie 2,5  Mio . Telefonie-Abonnements bezogen . Mehr als 
1  Mio . Kunden verfügten über HD-fähige Hardware von Unitymedia KabelBW, 690 .000  Kunden 
buchten die Option für zusätzliche Sender im HD-Standard .1301 Die im September 2013 eingeführte 
TV- und Medienplattform Horizon abonnierten bis Anfang Februar 2014 bereits etwa 75 .000 Kun- 
den,  von denen sich mehr als die Hälfte für die Triple-Play-Kombination aus Highspeed-Internet, 

1297 Vgl. Kabel Deutschland, Pressemitteilung vom 14. 10. 2013, www.kabeldeutschland.com/ de/presse/pressemitteilung/
unter nehmensnachrichten/14102013. html.

1298 Vgl. Kabel Deutschland, Pressemitteilung vom 05. 02. 2014, www.kabeldeutschland.com/ de/presse/pressemitteilung/
unternehmensnachrichten/522014. html.

1299 Vgl. Kabel Deutschland, Pressemitteilung vom 05. 02. 2014, www.kabeldeutschland.com/ de/presse/pressemitteilung/
unternehmensnachrichten/522014. html.

1300 Vgl. Unitymedia KabelBW, Unternehmensportrait, www.umkbw.de/ueber-uns/unternehmensportrait/ (Abruf am 
07. 04. 2014).

1301 Die Basis-HD-Option von Unitymedia KabelBW kostet 4 Euro im Monat. Quelle: Unitymedia KabelBW, HD Option, www.
unitymedia.de/privatkunden/fernsehen/optionen/ hd-option/ (Abruf am 09. 04. 2014).
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Telefon-Flatrate und HDTV entschieden .1302 Nach eigenen Angaben sind bereits 97 % des Kabel-
netzes von Unitymedia KabelBW für Hochgeschwindigkeitsinternet von aktuell bis zu 150 Mbit/ s 
ausgebaut .1303

In der Tele Columbus Gruppe sind mehrere regionale Kabelnetzbetreiber zu einem Verbund 
unter einheitlicher Führung und gemeinsamer Marke zusammengeführt . Zu den 100 %-Beteiligun-
gen der Tele Columbus GmbH zählen bspw . die Tele Columbus Kabel Service GmbH, die Tele 
Columbus Multimedia GmbH oder die Tele Columbus Netze Berlin GmbH . Darüber hinaus werden 
in der Tele Columbus Gruppe weitere Beteiligungen gehalten, wie z . B . an den Betreibern MDCC 
Magdeburg-City-Com GmbH, BBcom Berlin-Brandenburgische Communicationsgesellschaft mbH, 
BMB GmbH  & Co . KG oder RFC Radio-, Fernseh- und Computertechnik GmbH .1304 Im Mai  2014 
teilte die Tele Columbus Gruppe zudem den Erwerb des gesamten Kabelnetzbestandes der Ge-
sellschaft für Breitbandkabel- und Satellitenkommunikationstechnik mbH (GBS) in Nordrhein-West-
falen mit .1305 Seit 2009 ist die Tele Columbus Gruppe im Besitz der Hedgefonds York Capital, An-
chorage und Beach Point . Die drei Finanzinvestoren halten ihre Beteiligung über die Tele 
Columbus Management S . a . r . l .,1306 eine unabhängige Holdinggesellschaft mit Sitz in Luxemburg . 
Tele Columbus ist der drittgrößte Kabelnetzbetreiber Deutschlands und versorgt derzeit nach ei-
genen Angaben rund 1,8 Mio . Kabel-TV-Haushalte in den Kerngebieten Berlin, Brandenburg, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen . In 
diesen Regionen betreibt Tele Columbus hybride Glasfasernetze auf dem neuesten technischen 
Stand . Rund 94 % der angeschlossenen Haushalte sind bereits mit dem modernsten Internet-
Übertragungsstandard mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 400 Mbit/ s aufgerüstet .1307 Tele 
Columbus baut sein HDTV-Angebot kontinuierlich aus und speist – als einziger großer Kabelnetz-
betreiber  – auch alle HD-Programme der öffentlich-rechtlichen Programme ein .1308

PrimaCom ist der viertgrößte Netzbetreiber in Deutschland mit regionalen Schwerpunkten in 
Ostdeutschland (Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vor-
pommern) sowie zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen .1309 Das Unternehmen trägt 
aktuell durch Unternehmenszukäufe zur Konsolidierung des regionalen Kabelmarktes bei und 
erhofft sich dadurch positive Verbundeffekte sowie eine weitere Verbesserung des Angebots von 
breitbandigen Diensten . Ende 2013 übernahm PrimaCom die Plauener Sy-Fra Antennentech-
nik  GmbH, Kabel- und Kommunikationssysteme mit 22 .000 angeschlossenen Haushalten .1310 Im 
März  2014 hat PrimaCom dann den bundesweit agierenden Kabelnetzbetreiber DTK Deutsche 
Telekabel GmbH übernommen, wodurch sich die Anzahl der von PrimaCom versorgten Haushalte 
um 30 % auf rund 1,3 Mio . erhöhte .1311 PrimaCom steht im Besitz der Medfort S . a . r . l ., Luxemburg, 

1302 Vgl. Unitymedia KabelBW, Pressemitteilung vom 14. 02. 2014, www.umkbw.de/content/dam/umkbw-de/doc/140214_
Pressemitteilung_UnitymediaKabelBW_Q4_2013. pdf.

1303 Vgl. Unitymedia KabelBW, Unternehmensportrait, Factsheet, www.umkbw.de/content/dam/umkbw-de/doc/umkbw_
factsheet_de. pdf (Abruf am 07. 04. 2014).

1304 Vgl. Tele Columbus, Beteiligungen, www.unternehmen.telecolumbus.de/index. php?id= 26 (Abruf am 09. 04. 2014).
1305 Vgl. Tele Columbus Gruppe, Pressemitteilung vom 20. 05. 2014, unternehmen.telecolumbus.de/uploads/media/ Tele_

Columbus_erwirbt_Netze_in_NRW. pdf.
1306 Vgl. Funkkorrespondenz  9.2013, S. 12 f.
1307 Vgl. Tele Columbus, Pressemitteilung vom 12. 02. 2014, www.unternehmen.telecolumbus.de/uploads/media/ Tele_

Columbus_Abschluss_Refinanzierung. pdf.
1308 Vgl. Tele Columbus, Pressemitteilung vom 30. 09. 2013, www.unternehmen.telecolumbus.de/uploads/media/PM_Neue_

digitale_Fernsehwelt. pdf.
1309 Vgl. PrimaCom, Unternehmen, www.primacom.de/unternehmen/ (Abruf am 09. 04. 2014).
1310 Vgl. PrimaCom, Pressemitteilung vom 24. 01. 2014, 17. 03. 2014www.primacom.de/unternehmen/presse. php?categorie= 

1&action= print&view= 1266&time= 7&NAVPOSITION= 1&search_string= .
1311 Vgl. PrimaCom, Pressemitteilung vom 17. 03. 2014, www.primacom.de/unternehmen/presse. php?categorie= 1&action= 

print&view= 1270&time= 7&NAVPOSITION= 1&search_string= .
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an der wiederum die Finanzinvestoren Alcentra, Avenue Capital Group und Tennenbaum Capital 
sowie die niederländische Bank ING beteiligt sind .1312

Die Nachfrager von Leistungen der Kabelnetzbetreiber sind Kabelfernsehhaushalte (Endkun-
den), Programmanbieter (Nachfrage nach Programmeinspeisung) und dritte Kabelnetzbetreiber 
(Signalzulieferung an NE 4-Betreiber) einschließlich der Wohnungswirtschaft . Die Kabelnetzbetrei-
ber bieten außer den analogen und digitalen Übertragungsleistungen und den damit zusammen-
hängenden Plattformleistungen für die Programmveranstaltung in immer stärkerem Umfang so-
genannte Triple-Play- (Fernsehen, Internetzugang und Telefonie) bzw . Quadruple-Play-Angebote 
(Fernsehen, Internetzugang, Telefonie und Mobilfunk) an . Die großen Kabelnetzbetreiber bündeln 
und vermarkten auch eigene Programmpakete (siehe Kap . III 2 .2 .2 .3  Digitale Programm- und Ver-
marktungsplattformen) . Hierzu betreiben sie die erforderlichen technischen Plattformen, teilweise 
mit Grundverschlüsselung .

1312 Vgl. Funkkorrespondenz  39–40.2012, S. 19 f.

Kabelnetzbetreiber Beteiligungsverhältnisse in %

Kabel Deutschland Vertrieb und 
 Service GmbH, Unterföhring

100 Kabel Deutschland Holding  AG
 < 76,57 Vodafone Vierte Verwaltungs  AG
  < 100  Vodafone Group plc .
 < 23,43  Streubesitz

Unitymedia KabelBW GmbH, Köln 100 Liberty Global plc .
 < 27,5 Dr . John C . Malone und Leslie Malone

Tele Columbus GmbH, Berlin 100 Tele Columbus Management S . a . r . l ., Luxemburg
 < York Capital, Anchorage, Beach Point

PrimaCom Berlin GmbH, Leipzig 100 Primacom Holding GmbH
 < 100 Medfort S . a . r . l ., Luxemburg
  < Alcentra, Avenue Capital Group, Tennenbaum Capital, ING

Tabelle  III – 111: Beteiligungsverhältnisse der großen Kabelnetzbetreiber

Quelle: Unternehmensangaben, eigene Recherche, Stand: April  2014

Abbildung  III – 84: Kabelkunden in Deutschland (März  2014)

Quelle: Unternehmensangaben, eigene Darstellung KEK
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Im Rahmen der konzentrationsrechtlichen Prüfung des § 26 RStV erfasst die KEK pluralismus-
gefährdende Strukturen sowohl bei der vertikalen als auch der diagonalen Konzentration im Be-
reich des Breitbandkabels . Ein Beispiel für die vertikale Konzentration ist die Beteiligung von Ka-
belnetzbetreibern an Programmveranstaltern . Diese vertikale Konzentration stellt eine Gefahr für 
die Meinungsvielfalt dar, da außen stehende Programmveranstalter mit diesen vertikal integrierten 
Unternehmen um den Zugang zu den Kabelnetzen konkurrieren . Aktuell zeichnen sich auf dem 
deutschen Markt derartige Verflechtungstendenzen nicht ab .

Die KEK berücksichtigt bei der medienkonzentrationsrechtlichen Prüfung auch den Einfluss von 
Kabelnetzbetreibern . Nach § 28 Abs . 2 Satz  1 RStV steht einer Beteiligung nach § 28 Abs . 1 RStV 
gleich, wenn ein Unternehmen allein oder gemeinsam mit anderen auf einen Veranstalter einen 
vergleichbaren Einfluss ausüben kann . Als vergleichbarer Einfluss gilt gemäß § 28 Abs . 2 Satz  2 
Nr . 2 RStV auch, wenn das Unternehmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen eine Stellung 
innehat, die wesentliche Entscheidungen des Veranstalters über die Programmgestaltung von 
seiner Zustimmung abhängig macht .

Kabelnetzbetreiber schließen mit den Programmveranstaltern hinsichtlich der Programmver-
breitung Plattformverträge ab . Zum Teil ermöglichen ihnen die Regelungen des Plattformvertrages 
die Einflussnahme auf wesentliche Programmentscheidungen . Vor diesem Hintergrund ist gemäß 
§ 28 Abs . 2 Satz 2 Nr . 2 RStV Unitymedia KabelBW nur das Programm auto motor und sport chan-
nel zuzurechnen .1313 Kabel Deutschland werden bspw . die Programme Gute Laune TV, History, 
Jukebox, kabel eins CLASSICS, LUST PUR, RCK TV oder The Biography Channel zugerechnet .1314

2.2.3.4 Terrestrik

In Deutschland empfangen rund 4  Mio . Haushalte ihr Fernsehsignal über Antenne (Digital Video 
Broadcasting  – Terrestrial, DVB-T), in ungefähr der Hälfte der Terrestrik-Haushalte ist DVB-T der 
ausschließliche Empfangsweg . Knapp zehn Jahre nach Einführung erreicht DVB-T einen Marktanteil 
von 11 %, in Ballungsräumen bis zu 26 %, und hat sich damit als drittstärkster Übertragungsweg 
nach Kabel und Satellit etabliert .1315 Der DVB-T-Versorgungsgrad der Bevölkerung liegt bei über 
90 % .1316

Die Nutzung von DVB-T als Rundfunkübertragungsweg ist abhängig vom Senderangebot . Wäh-
rend die öffentlich-rechtlichen Sender bundesweit zu empfangen sind, engagieren sich die priva-
ten Anbieter vorwiegend in den Ballungsräumen . Die Privatsender können z . B . in den Regionen 
Berlin/Brandenburg, Halle/Leipzig, Hamburg/Bremen, Hannover/Braunschweig oder Düsseldorf/
Köln/Bonn empfangen werden, somit sind dort deutlich mehr DVB-T-Haushalte zu verzeichnen als 
in den Regionen mit ausschließlich öffentlich-rechtlichem Senderangebot .

Die Technik im DVB-T-Standard lässt den Empfang von insgesamt bis zu 34  Fernsehprogram-
men zu . Neben den öffentlich-rechtlichen und den großen privaten Sendern werden auch Spar-
ten- und Lokalsender sowie Hörfunkprogramme übertragen . DVB-T ermöglicht den portablen und 
mobilen Empfang .

1313 Vgl. zuletzt Beschluss der KEK vom 14. 09. 2010, Az.: KEK  633.
1314 Vgl. z. B. Beschluss der KEK vom 21. 03. 2012, Az.: KEK 690, sowie zur Beendigung der Zurechnung der Programme Syfy, 

13th Street und Universal Channel Beschluss der KEK vom 30. 09. 2013, Az.: KEK  749, und zur Beendigung der Zurech-
nung des Programms Kinowelt Beschluss der KEK vom 11. 03. 2014, Az.: KEK  769.

1315 Vgl. Die Medienanstalten, Jahrbuch 2012/2013, S. 26.
1316 Vgl. Mann-Raudies/Painte, 10 Jahre DVB-T in Deutschland, Bericht des Umstiegs von analogem auf digitales An tennen-

fernsehen in Deutschland, 2008, S. 3, www.ueberallfernsehen.de/dvbtdownloads129. pdf.
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Eine Weiterentwicklung des digital-terrestrischen TV-Standards ist DVB-T2 . DVB-T2 ermöglicht 
eine effizientere Nutzung der knappen terrestrischen Frequenzen und liefert eine robustere Sig-
nalstärke . Der DVB-T2-Standard führt in Kombination mit dem Videokompressionsstandard MPEG-4 
zu einem Kapazitätsgewinn von etwa 50 % . Somit kann die Anzahl der übertragenen Fernsehsen-
der erhöht und/oder die Qualität eines bestehenden Bouquets verbessert werden . Im Vergleich 
zum DVB-T-Standard eignet sich DVB-T2 besser zur Ausstrahlung von HDTV . In Kombination mit 
einem IP-basierten Rückkanal ist zudem hybrides Fernsehen (HbbTV) möglich .

In Deutschland wurde DVB-T2 in einem Modellversuch in Norddeutschland 2009/2010 erprobt . 
Projektpartner waren die Medienanstalten NLM und MA HSH, öffentlich-rechtliche und private 

Abbildung  III – 85: DVB-T Empfangsbereich deutschlandweit

Quelle: DasÜberallFernsehen, www .ueberallfernsehen . de, Stand: Mai  2012
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Fernsehanbieter, Media Broadcast und Unternehmen der Rundfunktechnik . Die technische Projekt-
leitung oblag dem Institut für Nachrichtentechnik der TU Braunschweig . Ziel der Projektgruppe 
war es, neben der technischen Erprobung des DVB-T2-Standards ein Einführungsszenario zu ent-
wickeln .1317 Im August  2012 wurde der Abschlussbericht unter dem Titel „Zukunft der Terrestrik: 
Terrestrik der Zukunft“ veröffentlicht . Dort wurden die Ergebnisse der technisch-wissenschaftlichen 
Untersuchungen zu DVB-T2 dokumentiert sowie die frequenztechnischen, wirtschaftlichen und 
medienpolitischen Rahmenbedingungen einer möglichen Einführung von DVB-T2 in Deutschland 
benannt . Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass das System DVB-T2 technisch voll ausgereift 
und entsprechend marktfähig ist .1318

Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) kündigte im November  2012 an, 
mit den Vorbereitungen für einen Umstieg des terrestrischen Fernsehempfangs auf DVB-T2 zu 
beginnen .1319 Auch ARD und ZDF teilten mit, ihre Programme ab dem Jahr 2017 im DVB-T2-Stan-
dard zu verbreiten .1320 Dagegen erklärte die RTL-Gruppe im Januar  2013, die DVB-T-Verbreitung 
ihrer Programme bis Ende 2014 bundesweit einzustellen . Begründet wurde dies u . a . mit dem 
Fehlen politischer Planungssicherheit und dem Fehlen eines belastbaren Geschäftsmodells .1321 Eine 
der Ursachen ist vermutlich der Vorschlag der Bundesnetzagentur, ab 2017 auch die Frequenzen 
im Bereich 700 MHz für den mobilen Breitbandausbau zur Verfügung zu stellen . Derzeit werden 
diese Frequenzen hauptsächlich für die Verbreitung von DVB-T genutzt . Die Gremienvorsitzenden 
des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks setzen sich gegen die geplante Umwidmung 
der Rundfunkfrequenzen für den Mobilfunk ein .1322 Zum Jahresende 2013 kündigte die Medien-
gruppe RTL Deutschland an, dann doch die Verlängerung der Zuweisung der DVB-T-Frequenzen 
bis 2019 zu beantragen und die weitere terrestrische Verbreitung ihrer Programme zu prüfen .1323 
Anfang Juni  2014 teilte die RTL-Gruppe schließlich mit, an dem terrestrischen Übertragungsweg 
bis zur Umstellung auf den neuen DVB-T2-Standard festzuhalten .1324 Die ProSiebenSat .1-Gruppe 
hatte bereits im April 2013 zugesichert, die terrestrische Übertragung ihrer Programme zumindest 
bis zum Jahr 2018 fortzuführen .1325

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Tablets gewinnt 
die mobile TV-Nutzung an Bedeutung . Studien haben ergeben, dass bereits im Jahr 2016 etwa 
60 % des Datenverkehrs Videocontent sein werden, bei großen Sportereignissen deutlich mehr .1326 
Die Inhalte, darunter Fernseh- und Hörfunkprogramme, werden derzeit hauptsächlich über das 
Internet verbreitet . Obwohl sich DVB-T für mobile Anwendungen, wie Handy-TV bzw . Mobile-TV, 
eignet, werden in Deutschland Smartphones und Tablets kaum mit DVB-T-Empfängern ausgestat-
tet, vor allem, weil die Netzbetreiber es nicht wollen . Die Versuche in der Vergangenheit, Mo-

1317 Vgl. TU Braunschweig, Institut für Nachrichtentechnik: Modellversuch DVB-T2 in Norddeutschland, Zwischenbericht, 
Berichtszeitraum 01. 08. 2009–31. 12. 2010.

1318 Vgl. MA HSH, Pressemitteilung des Projektrates vom 31. 08. 2012.
1319 Vgl. DLM, Pressemitteilung 10/2012 vom 27. 11. 2012, www. die-medienanstalten.de/presse/pressemitteilungen/direktoren 

konferenz-der-landesmedienanstalten/detailansicht /article/dlm-pressemitteilung-102012-antennenfernsehen-
medienanstalten-sprechen-sich-fuer-umstieg-auf-dvb. html.

1320 Vgl. ARD, Pressemitteilung vom 18. 09. 2013, www.ard.de/home/intern/presse/pressearchiv/ARD_fuer_DVB_T2/368678/
index. html, und ZDF, Pressemitteilung vom 18. 09. 2013, www.zdf.de/zdf-plant-umstieg-auf-dvb-t2-ab-2017-29803174. html.

1321 Vgl. Mediengruppe RTL Deutschland, Pressemitteilung vom 16. 01. 2013, www.mediengruppe-rtl.de/ de/pub/presse/
i47085_1. cfm#.

1322 Vgl. Die Medienanstalten, Pressemitteilung 09/2013 vom 21. 10. 2013, www. die-medienanstalten.de/presse/pressemit 
teilungen/die-medienanstalten/detailansicht/article/die-medienanstalten-pm-092013-gremienvorsitzende-des-privaten-
und-oeffentlich-rechtlichen-rundfunk. html.

1323 Vgl. epd medien vom 18. 12. 2013, RTL: Ausstieg aus DVB-T noch einmal überdenken.
1324 Vgl. medien aktuell Nr. 105a vom 03. 06. 2014, Mediengruppe RTL Deutschland bleibt DVB-T treu.
1325 Vgl. ProSiebenSat.1 Media AG, Pressemitteilung vom 02. 04. 2013, www.prosiebensat1.de/ de/presse/pressemeldungen/

presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2013/4/prosiebensat1-und-media-broadcast-verlaengern-dvb-t-engagement.
1326 Vgl. Infosat Nr. 3/2014 vom 25. 02. 2014, DVB-T2 muss sein, S. 111.
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bile-TV via DVB-H, DMB oder MFD zu etablieren, sind gescheitert .1327 Allerdings werden in anderen 
Ländern, wie Japan, Brasilien, Argentinien und Chile, die Smartphones und Tablets mit der soge-
nannten ISDB-T1Seg-Technik1328 für den terrestrischen Empfang ausgestattet .1329

2.2.3.5 DSL-TV

Eine Alternative zu den klassischen TV-Empfangswegen Kabel, Satellit und Terrestrik ist der Fern-
sehempfang über die DSL-Leitung (DSL-TV) . Die TV-Inhalte werden mittels IP-Protokoll über das 
Internet übertragen (daher auch die Bezeichnung IPTV, Internet Protocol Television) . Die Pro-
gramme werden vom IPTV-Anbieter digitalisiert und über die DSL-Leitung zum Kunden auf den 
TV-Bildschirm gebracht . Der Empfang erfolgt über eine Set-Top-Box bzw . einen Media Receiver 
wie gewohnt auf das Fernsehgerät . Weitere Vernetzungsmöglichkeiten mit dem Internet sind 
Spielekonsolen, Blu-Ray-Player oder die TV-Geräte selbst (Smart-TV) . Obwohl die Verbreitung von 
Smart-TV-Geräten kontinuierlich zunimmt, Mitte 2013 besaßen 11 % der TVHH ein Smart-TV, wer- 
den diese in nur ca . der Hälfte der Haushalte auch mit dem Internet verbunden .1330 Hinzu kommen 
ca . 4,5 % über Peripheriegeräte (z . B . Spielekonsolen) mit dem Internet verbundene TV-Haushalte, 
so dass insgesamt nur etwas mehr als 10 % der Haushalte vernetzt sind .1331 Laut einer Prognose 
von Goldmedia sollen bis 2016 allerdings rund 50 % aller deutschen Haushalte ihre Fernsehgeräte 
mit dem Internet verbunden haben .

Für die Nutzung von Web-Angeboten in HDTV- oder 3D-Qualität sind Bandbreiten im zwei-
stelligen Megabit-Bereich erforderlich . Nach Angaben des Branchenverbands BITKOM verfügten 
Ende 2013 rund 58 % der deutschen Haushalte über einen Breitbandanschluss mit mindestens 
50 Mbit/ s . Bis zum Jahr 2018 soll nach der Breitbandstrategie der Bundesregierung eine flächen-
deckende Versorgung mit 50 Mbit/ s erreicht werden .

Derzeit wird in Deutschland IPTV von zwei DSL-Providern angeboten, der Deutsche Telekom AG 
und der Vodafone D2 GmbH . Die kostenpflichtigen IPTV-Angebote beinhalten lineare Fernsehpro-
gramme, aber auch individuelle Abrufdienste und interaktive Zusatzdienste, und stehen nur einem 
bestimmten Nutzerkreis (Abonnenten) zur Verfügung . Die Vermarktung von IPTV erfolgt derzeit 
hauptsächlich im Rahmen von Triple-Play-Angeboten (Telefonie, Breitbandinternet und Fernsehen) . 
Durch die vollumfängliche Versorgung aus einer Hand soll eine möglichst starke Bindung des 
Kunden zu dem jeweiligen Anbieter hergestellt werden . Die Deutsche Telekom  AG startete ihr 
IPTV-Angebot, das inzwischen unter dem Namen Entertain vermarktet wird, im Oktober  2006 . Im 
TV-Angebot befinden sich über 100 Free-TV-Sender, inklusive 23 HD-Sender, sowie der Zugang zu 
Videoload, einer Videothek mit 20 .000  Titeln . Außerdem können diverse Pay-TV-Pakete gebucht 
werden . Die Telekom hatte zum Jahresende 2013 rund 2,2  Mio . Entertain-Kunden . Die Vodafone 
D2  GmbH startete ihr IPTV-Angebot Vodafone TV im Februar  2011 . Derzeit befinden sich über 
50  Free-TV-Programme und 29  HD-Sender im TV-Angebot, es besteht Zugang zu einer Online-
Videothek mit über 8 .000 Titeln, zusätzlich können die Sky-Pay-TV-Pakete gebucht werden . Voda-
fone TV haben mehr als 200 .000  Kunden abonniert . Somit gab es zum Jahresende 2013 in 

1327 Vgl. Konzentrationsbericht der KEK, 2010, S. 354.
1328 Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) ist ein auf MPEG-2 basierender Standard für die Verbreitung von HDTV, 

SDTV, Audio und Text. ISDB erlaubt mehrere Modulationsverfahren, die den vielfältigen Inhalten gerecht werden. In 
einem Bitmuster können dabei die Informationen so untergebracht werden, dass mobile Endgeräte Daten in reduzierter 
Qualität mit geringerer Bandbreite empfangen (Handy TV). Andere Geräte empfangen ergänzende Informationen, die 
die Qualität der Bilder verbessern. Quelle: www.wikipedia.org/wiki/ Integrated_Services_Digital_Broadcasting.

1329 Vgl. Infosat Nr. 3/2014 vom 25. 02. 2014, DVB-T2 muss sein, S. 112.
1330 Vgl. Die Medienanstalten, Wie smart ist die Konvergenz?, Markt und Nutzung von Connected TV (2014), S. 10.
1331 Ebenda.
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Deutsch land insgesamt etwa 2,5  Mio . IPTV-Abonnenten, was einem Marktanteil von knapp 5 % 
entspricht .

Neben IPTV werden über das Internet auch sogenannte Web-TV-Angebote verbreitet . Hierbei 
handelt es sich um Bewegtbildangebote, die speziell für das Internet aufbereitet und über Web-
seiten im (offenen) Internet angeboten werden . Die überwiegend kostenlosen Inhalte können von 
jedermann überall und zu jeder Zeit heruntergeladen (Streaming) und am Bildschirm übertragen 
werden . Der Nutzer muss hierfür im Internet entsprechende Seiten aufrufen und kann die An-
gebote dann über eine Abspielsoftware ansehen . Üblicherweise wird Web-TV auf PCs, Laptops, 
Tablets oder Smartphones – also weniger auf großen Fernsehbildschirmen – dargestellt und kon-
sumiert . Ein weiteres Empfangsgerät, wie eine Set-Top-Box, ist nicht erforderlich . Die Bild- und 
Ton-Qualität ist im Vergleich zum IPTV aufgrund von Datentransferschwankungen und begrenzten 
Netzkapazitäten in der Regel schlechter . Die technischen Anforderungen zur Erstellung und Aus-
strahlung von Bewegtbildern als Web-TV sind deutlich geringer als bei IPTV . Es genügt z . B . eine 
Web-Cam, um kurze Videoclips zu filmen und auf einer Abruf-Plattform kostenlos einzustellen 
(„user generated content“) . Das Internet dient auch Programmveranstaltern als zusätzlicher Ver-
breitungsweg . Dies führt zu einer großen Bandbreite von Web-TV-Angeboten . Laut BLM Web-TV-
Monitor gab es in Deutschland Ende 2012 1 .424  Web-TV-Angebote, auf denen täglich insgesamt 
194 Mio . Videos abgerufen wurden . Gegenüber dem Vorjahr hatte die Anzahl der Videoabrufe um 
rund 17 % zugenommen, wohingegen sich die Anzahl der Web-TV-Anbieter kaum veränderte 
(2011: 1 .418) .1332 Der Web-TV-Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase und gewinnt an 
Professionalität . Rund 46 % aller Web-TV-Angebote machen Streamingangebote und Websites der 
klassischen Fernsehsender, die ihre Programme parallel im Internet übertragen, aus . Rund ein 
Drittel der Angebote (31 %) sind ausschließlich für das Internet produziert (sog . Online-Only-
Channels, wie z . B . tape . tv), 29 % sind Submarken klassischer Print- und Radiomedien, weitere 11 % 
sind Corporate-TV- und Videoshopping-Portale (z . B . Red Bull TV, BMW TV), 5 % nichtkommerzielle 
Web-TV-Sender (z . B . Greenpeace), 4 % Mediatheken und Videocenter (z . B . maxdome, ZDFmedia-
thek, RTL NOW, Zattoo), 2 % sind Video-Sharing-Plattformen (z . B . YouTube, MyVideo, Clipfish) und 
0,4 % Kommunikationsportale (z . B . msn, GMX, Web . de) .1333

Grundsätzlich können zwei Arten von Web-TV-Angeboten unterschieden werden: Eine Vielzahl 
stellen Video-on-Demand-Angebote dar, die zu einem vom Nutzer gewählten Zeitpunkt abge-
spielt  werden können . Die abrufbaren Inhalte reichen von kurzen Videoclips, die z . B . auf Platt-
formen wie Clipfish oder MyVideo von jedermann eingestellt werden können, über professionelle 
Filme, Videoclips und einzelne Fernsehsendungen, die auf Homepages von Veranstaltern oder auf 
Plattformen (z . B . ARD Mediathek, RTL NOW) zum Abruf bereitstehen, bis hin zu Onlinevideothe-
ken (z . B . maxdome), in denen Kinofilme gegen Entgelt abgerufen werden können . Daneben gibt 
es lineare Angebote mit einem festen Programmablauf, die der Nutzer über das Internet aufrufen 
und empfangen kann . Bei diesen Angeboten hat der Nutzer keinen Einfluss auf die zeitliche Ab-
folge der einzelnen Sendungen . Diese Programme sind entweder auf der Homepage des jeweili-
gen Programmveranstalters abrufbar oder werden über Programmplattformen wie Zattoo oder 
Magine angeboten . Zwischen Video-on-Demand und den linearen Angeboten stehen die „Online-
Videorecorder“-Dienste (z . B . shift . tv, save . tv oder onlinetvrecorder . com) . Mit diesen ist es möglich, 
linear ausgestrahlte Fernsehsendungen über das Internet aufzuzeichnen . Die Sendungen werden 
dabei auf den Servern der Anbieter gespeichert und können vom Nutzer nach entsprechender 
Programmierung des Online-Videorecorders am Computer angesehen und zum Teil auch herunter-
geladen werden . Web-TV ist überwiegend kostenfrei . Kostenpflichtig sind bisher Onlinevideothe-

1332 Vgl. BLM, Web-TV-Monitor 2012, www.blm.de/files/pdf1/Praesentationsversion_BLM_Web_TV_Monitor. pdf.
1333 Ebenda.
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ken und Sportübertragungen (Premium-Content) sowie manche der vorerwähnten Online-Video-
recorder . Für einige Angebote ist eine Anmeldung erforderlich .

Eine detailliertere Darstellung und Einordnung der Web-TV-Angebote findet sich in Kapitel  III 
2 .1 .5 .6  Bewegtbildnutzung im Internet .

2.2.3.6 Fazit

Der Fernsehempfang erfolgt in Deutschland über die klassischen Übertragungswege Kabel, Satel-
lit und Terrestrik sowie (seit 2008) auch über die DSL-Leitung (DSL-TV, IPTV) . Das Kabel ist der 
einzige noch teilweise analoge Rundfunkübertragungsweg . Allerdings sind inzwischen mehr als 
die Hälfte aller Kabelhaushalte digital . Das Verhältnis der verschiedenen Empfangswege zueinan-
der ist seit Jahren relativ stabil . Nach dem Digitalisierungsbericht der Medienanstalten lagen zur 
Jahresmitte 2013 Kabel und Satellit nahezu gleichauf: 46,3 % der Fernsehhaushalte nutzten den 
Kabelempfang und 46,2 % den Satellitenempfang . Die Reichweite der Terrestrik liegt seit Jahren 
relativ konstant bei rund 11 % . Die IP-basierte Fernsehübertragung etabliert sich zunehmend als 
vierter Empfangsweg; inzwischen nutzen knapp 5 % der TV-Haushalte DSL-TV .

Die Versorgung von Satellitenhaushalten mit Fernsehprogrammen erfolgt maßgeblich durch 
Tochtergesellschaften der Satellitenbetreiber SES S . A . und Eutelsat S . A . Beide Satellitenbetreiber 
haben in den vergangenen Jahren ihre bisher reine Transportfunktion um Vermarktungsdienst-
leistungen erweitert . So betreibt die SES S . A . über ihre Tochtergesellschaft HD PLUS GmbH die 
digitale Satellitenplattform HD+ sowie das Mediatheken-Angebot HD Plus RePlay . Eutelsat hat mit 
dem KabelKiosk eine digitale Programm- und Dienste-Plattform für Kabelnetze in Europa aufge-
baut; sie wird mittlerweile von der M7 A Group betrieben .

Der deutsche Kabelmarkt ist von Gesellschafterwechseln und Konsolidierungsbemühungen 
der  Netzbetreiber geprägt . Die großen Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland und Unitymedia 
KabelBW beherrschen den Markt . Im Juli  2012 fusionierten Unitymedia und KabelBW, das Unter-
nehmen gehört zum von John Malone kontrollierten Konzern Liberty Global . Kabel Deutschland 
gehört seit April 2014 zur Vodafone Group . Die KEK erfasst innerhalb der konzentrationsrechtlichen 
Prüfung des § 26 RStV pluralismusgefährdende Strukturen sowohl bei der vertikalen als auch der 
diagonalen Konzentration im Bereich des Breitbandkabels . Die Beteiligung von Kabelnetzbetrei-
bern an Programmveranstaltern stellt eine Gefahr für die Meinungsvielfalt dar, da außen stehende 
Programmveranstalter mit diesen vertikal integrierten Unternehmen um den Zugang zu den Ka-
belnetzen konkurrieren . Aktuell zeichnen sich derartige Verflechtungstendenzen nicht ab .

Derzeit empfangen rund 4  Mio . Haushalte ihr Fernsehsignal über Antenne, in ungefähr der 
Hälfte der Terrestrik-Haushalte ist DVB-T der ausschließliche Empfangsweg . Der DVB-T-Versorgungs-
grad der Bevölkerung liegt bei über 90 % . Im DVB-T-Standard können insgesamt bis zu 34  Fern-
sehprogramme empfangen werden, zudem ermöglicht DVB-T den portablen und mobilen Emp-
fang . Eine Weiterentwicklung des digital-terrestrischen TV-Standards ist DVB-T2 . DVB-T2 liefert eine 
robustere Signalstärke und führt zu einem Kapazitätsgewinn von etwa 50 % . Somit kann die An- 
zahl der übertragenen Fernsehsender erhöht und/oder die Qualität eines bestehenden Bouquets 
verbessert werden . Im Vergleich zum DVB-T-Standard eignet sich DVB-T2 besser zur Ausstrahlung 
von HDTV . In Kombination mit einem IP-basierten Rückkanal ist zudem hybrides Fernsehen 
(HbbTV) möglich . In Deutschland ist das System DVB-T2 technisch voll ausgereift und marktfähig . 
Die Landesmedienanstalten haben deshalb im November 2012 mit den Vorberei tungen für einen 
Umstieg des terrestrischen Fernsehempfangs auf DVB-T2 begonnen .

Eine Alternative zu den klassischen TV-Empfangswegen Kabel, Satellit und Terrestrik ist die 
internetbasierte Fernsehübertragung (DSL-TV, IPTV) . Die Programme werden in digitaler Qualität 
über den DSL-Anschluss sowie eine Set-Top-Box bzw . einen Media Receiver auf den TV-Bildschirm 
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gebracht . Weitere Vernetzungsmöglichkeiten mit dem Internet sind Spielekonsolen, Blu-Ray-Player 
oder die TV-Geräte selbst (Smart-TV) . Mitte 2013 waren gemäß der Studie der Landesmedien-
anstalten „Wie smart ist die Konvergenz?“ etwas mehr als 10 % der Haushalte vernetzt . Voraus-
setzung für die Nutzung von Web-Angeboten in HDTV- oder 3D-Qualität sind Bandbreiten im 
zweistelligen Megabit-Bereich . Nach Angaben des Branchenverbands BITKOM verfügten Ende 2013 
rund 58 % der deutschen Haushalte über einen Breitbandanschluss mit mindestens 50 Mbit/ s . Bis 
zum Jahr 2018 soll nach der Breitbandstrategie der Bundesregierung eine flächendeckende Ver-
sorgung mit 50 Mbit/ s erreicht werden . Damit verfügt DSL-TV über das Potenzial, sich als vierter 
TV-Übertragungsweg zu einer ernsthaften Konkurrenz für die bestehenden Distributionskanäle zu 
entwickeln .

2.3 Fernsehwerbung

Der Markt für Fernsehwerbung besteht einerseits aus der Nachfrage der werbetreibenden Unter-
nehmen nach Sendezeit für die Ausstrahlung von Werbespots und Sponsoring, andererseits aus 
dem Angebot der Programmveranstalter, Sendezeit gegen Entgelt für eben diese Zwecke zur 
Verfügung zu stellen . Die Programmveranstalter verkaufen den werbetreibenden Unternehmen 
mit der Werbezeit Rezipienten- bzw . Konsumentenkontakte (access to audience) .1334 Die privaten 
Veranstalter von frei empfangbarem Fernsehen finanzieren sich im Wesentlichen über den Werbe-
markt . Je höher die von den Fernsehveranstaltern generierten Werbeeinnahmen sind, desto mehr 
können diese in attraktive und qualitativ hochwertige Programminhalte investieren (Produktion, 
Rechteeinkauf) . Durch ein hochwertiges und attraktives Programmangebot können Zuschaueran-
teile gehalten bzw . weiter ausgebaut werden . Hohe Zuschaueranteile steigern wiederum die At-
traktivität des Programms für die Werbewirtschaft, was zu höheren Verkaufspreisen von Werbe-
plätzen führt (Werbeeinnahmen-Reichweiten-Spirale) .

Der Fernsehwerbemarkt ist ein für die Zielsetzungen der Vielfaltsicherung beachtlicher Markt 
und nach der amtlichen Begründung zu § 26 RStV1335 als medienrelevanter verwandter Markt mit 
in die Beurteilung, ob vorherrschende Meinungsmacht vorliegt, einzubeziehen . Das gilt, wenn-
gleich eine marktstarke Stellung auf dem Werbemarkt zunächst noch keine unmittelbare Möglich-
keit zur Meinungsbeeinflussung verschafft . Die über Werbung generierten Einnahmen dienen 
zur  Finanzierung der Programmerstellung und -ausstrahlung . Einzelne Unternehmen und insbe-
sondere Mediaagenturen mit marktstarken Stellungen können jedoch mittels der Verteilung der 
Werbegelder, vor allem dem Buchen oder Verweigern von Werbung im Umfeld bestimmter Pro-
grammformate, potenziell einen Einfluss auf die Programmgestaltung erlangen .

2.3.1 Bedeutung der Fernsehwerbung für das private Fernsehen

2.3.1.1 Klassische Fernsehwerbung

Klassische Fernsehwerbung ist nach wie vor die mit Abstand wichtigste Finanzierungsquelle für 
privates Fernsehen in Deutschland . Im Jahr 2012 stellten die Einnahmen aus überregionaler Wer-
bung (46,8 %) und Sponsoring (1,4 %) mit zusammen 48,2 % fast die Hälfte der Gesamterträge dar 
(inkl . Regionalfernsehen) . Bei alleiniger Betrachtung der Veranstalter von bundesweit frei emp-
fangbaren Programmen liegt dieser Anteil noch deutlich höher . Der Anteil der Erlöse aus Abon-

1334 Vgl. Robert G. Picard, Media Economics – Concept & Issues, Sage Publications (1989); Jürgen Heinrich, Medienökonomie, 
Bd. 1, S. 119 ff., und Bd. 2, S. 177–184.

1335 Siehe Begründung zum 3. RÄndStV.
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nemententgelten ist im Jahr 2012 mit 18,3 % gegenüber dem vorangegangenen Erhebungs-
zeitraum weiter angestiegen (2010: 14,7 %; 2008: 11,9 %) . Diese Entwicklung steht in direktem 
Zusammenhang mit steigenden Abonnentenzahlen im Pay-TV-Bereich .1336 Erlöse aus Programm- 
und Rechteverkäufen sowie Spot- und Auftragsproduktionen für Dritte machten zusammen rund 
6,7 % der Gesamterträge aus . Dagegen sind Erträge aus Telefonmehrwertdiensten (Call Media) 
inzwischen von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung (0,6 % der Gesamterträge) .1337

Ein großes Potenzial sehen die privaten Fernsehveranstalter bei den Online-Geschäften, insbe-
sondere im Bereich eCommerce . Nach Einschätzung der Unternehmen wird sich der Umsatz dort 
von 277  Mio .  Euro im Jahr 2012 auf voraussichtlich über 900  Mio .  Euro im Jahr 2017 mehr als 
verdreifachen . Weniger optimistisch sind dagegen die prognostizierten Entwicklungen für den 
Bereich der Online-Werbung . Für das Jahr 2017 wird in der Summe ein Online-Werbeumsatz von 
nur rund 200  Mio .  Euro erwartet (2012: 154  Mio .  Euro) .1338

2.3.1.2 Werbeformen

2.3.1.2.1 Spotwerbung

Reguläre Werbespots im klassischen Werbeblock bilden nach wie vor das Rückgrat der Fernseh-
werbung . Die sogenannten „30-Sekünder“ sind wichtig für einen nachhaltigen Markenaufbau und 
– insbesondere bei komplexen Produkten – für die Vermittlung von Produktdetails . Sie bieten dem 
Zuschauer mehr Zeit und Raum emotional beteiligt zu sein, sich auf die erzählte Geschichte ein-

1336 Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen und betrug Ende 2013 
bundesweit 6,4  Mio. (2009: 4,3  Mio.; vgl. VPRT, „Pay-TV in Deutschland 2014“, S. 10).

1337 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012–2013, S. 31 (Studie von zehn Landesmedienanstalten).
1338 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012–2013, S. 32 (Studie von zehn Landesmedienanstalten).

*  Nettowerbeumsätze nach Abzug von Rabatten und Agenturhonoraren

Abbildung  III – 86: Ertragsstruktur im privaten Fernsehen 2012 (gesamt)

Quelle: Die Rundfunkwirtschaft im Überblick, Studie zur wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2013, S . 31 
(Studie von zehn Landesmedienanstalten), angegebener Gesamtertrag: 8 .102  Mio .  Euro .
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zulassen und die vermittelten Bilder wirken zu lassen .1339 Die durchschnittliche Spotlänge ist dabei 
von 24  Sekunden im Jahr 2008 auf 30  Sekunden in den Jahren 2010/2011 gestiegen und lag zu-
letzt in den Jahren 2012/2013 bei durchschnittlich 28  Sekunden .1340

Neben der klassischen Spotwerbung gewinnen im privaten Fernsehen Sonderwerbeformen 
zunehmend an Bedeutung .

2.3.1.2.2 Sonderwerbeformen

Einige für Werbetreibende mit der klassischen, im Block ausgestrahlten Spot-Werbung verbundene 
Nachteile können durch speziell angepasste Werbeformen umgangen werden . Solche Nachteile 
sind beispielsweise Werbevermeidungshaltungen der Fernsehnutzer, die durch Entwicklungen wie 
zeitversetztem Fernsehen mittels digitaler Aufzeichnung und der Möglichkeit des Überspringens 
von Werbepassagen verstärkt werden . Zudem besteht bei Blockwerbung keine Alleinstellung und 
auch eine Abstimmung von Werbeinhalten auf das laufende Programm („Programmintegration“) 
ist nur schwerlich umzusetzen . Darüber hinaus bestehen rechtliche Einschränkungen für Fernseh-
werbung, die durch Sonderwerbeformen zum Teil umgangen werden können .1341

Unter Splitscreen-Werbung ist die parallele Ausstrahlung redaktioneller und werblicher Inhalte 
zu verstehen . Die Trennung von Werbung und Programm erfolgt durch eine räumliche Aufteilung 
des Bildschirms . Die im Rahmen eines Splitscreens ausgestrahlte Werbung kann dabei sowohl in 
Spot-Werbung in einem gesonderten Fenster als auch in einer optisch hinterlegten Laufbandwer-
bung bestehen . Unabhängig von der Größe der Werbeeinblendung erfolgt dabei eine volle An-
rechnung der im Split-Screen ausgestrahlten Sendezeit auf die Werbezeit . Splitscreen-Werbung ist 
nicht erlaubt in Sendungen für Kinder und in der Übertragung von Gottesdiensten .1342

Bei der virtuellen Werbung werden Werbebotschaften, die am Originalschauplatz nicht vor-
handen sind, mittels digitaler Technik in das Fernsehbild eingeblendet . Hauptanwendungsge-
biet sind Übertragungen von Sportveranstaltungen . Hierbei kann z . B . die im Stadion vorhandene 
Bandenwerbung durch andere Werbung ersetzt oder ein Logo auf dem Spielfeld bzw . der Wett-
kampffläche eingeblendet werden . Virtuelle Werbung ist unter der Voraussetzung zulässig, dass 
am Anfang und Ende der betreffenden Sendung optisch oder akustisch darauf hingewiesen wird 
und durch sie eine am Ort der Übertragung ohnehin bestehende Werbung ersetzt wird .1343 Durch 
virtuelle Werbung kann z . B . die Anzahl von Sponsoren einer Veranstaltung deutlich erhöht 
werden, indem bestehende Werbeflächen mehrfach belegt werden . So kann beispielsweise bei 
internationalen Veranstaltungen gezielt Werbung für das jeweilige Landespublikum eingeblendet 
werden .

1339 Vgl. Darstellung der IP Deutschland GmbH unter www.ip.de/ tv/werbeformen_tv/klassischer_spot. cfm.
1340 ZAW, Werbung 2014, S. 158.
1341 Vgl. Volpers/Bernhard/Schnier, Public Relations und werbliche Erscheinungsformen im Fernsehen (2008), S. 116 f.
1342 § 7 Abs. 4 RStV i. V. m. Ziffer  3 Abs. 2 der gemeinsamen Richtlinien der Landesmedienanstalten für die Werbung, die 

Produktplatzierung, das Sponsoring und das Teleshopping im Fernsehen in der Fassung vom 18. 09. 2012 („Werbe richt-
linie  – Fernsehen“).

1343 § 7 Abs. 6 RStV.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anzahl Fernsehwerbespots gesamt 3 .988 .978 3 .680 .348 3 .797 .271 3 .599 .941 3 .511 .387 3 .694 .626

Fernsehwerbung gesamt in Min . 1 .607 .360 1 .560 .089 1 .910 .372 1 .787 .799 1 .656 .950 1 .783 .185

Tabelle  III – 112: Fernsehwerbespots  – Anzahl und Gesamtminuten

Quelle: ZAW, Werbung 2014, S . 158 .
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Eine Erlösquelle neben klassischer Spotwerbung ist das Merchandising . Dabei handelt es sich 
um eine zusätzliche Verwertung der Inhalte von Fernsehsendungen außerhalb der eigentlichen 
Programmrezeption durch die Vermarktung programmbezogener Produkte .1344 Der Bekanntheits-
grad von Film- oder Seriencharakteren bzw . den damit verbundenen Marken (Imageträger) wird 
kommerziell verwertet . Merchandising wird vor allem im Bereich der Kinderprogramme ein-
gesetzt .1345 Durch den Verkauf von Merchandising-Produkten wie Video-, Bild- und Tonträgern, 
Büchern, Comics, Computerspielen, Handy-Klingeltönen, Sammelartikeln oder Gebrauchsartikeln 
können die Veranstalter alternative Erlöse erzielen, die sie unabhängiger von Werbeeinnahmen 
machen .1346 Insbesondere Kinderserien und Spielwarenhandel befördern damit wechselseitig ihren 
Markterfolg . Die Veranstalter können den Verkauf dabei entweder selbst betreiben oder die Lizen-
zen zur Nutzung von Namen, Figuren und Marken an Dritte verkaufen („Licensing“) .1347 Zum Teil 
werden die Erfolgsaussichten im Merchandising zu einem entscheidenden Kriterium für die Pro-
grammgestaltung . Durch Merchandisingprodukte wird nicht nur zusätzlicher Umsatz generiert, 
sondern auch die Zuschauerbindung verstärkt . Hohe stabile Zuschaueranteile sichern wiederum 
die Finanzierung des Senders durch Werbeeinnahmen ab .

Der Rundfunkstaatsvertrag definiert Sponsoring als jeden „Beitrag einer natürlichen oder ju-
ristischen Person oder einer Personenvereinigung, die an Rundfunktätigkeiten oder an der Pro-
duktion audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, zur direkten oder indirekten Finanzierung einer 
Sendung, um den Namen, die Marke, das Erscheinungsbild der Person oder Personenvereinigung, 
ihre Tätigkeit oder ihre Leistungen zu fördern“ .1348 Spezielle Vorgaben, z . B . zur Kennzeichnung von 
Sponsoring, enthält § 8 RStV . Sponsoring gilt nach dem Rundfunkstaatsvertrag nicht als Werbung . 
Tatsächlich entfaltet Sponsoring aber gerade aufgrund der vorgeschriebenen Nennung des Spon-
sors zu Beginn und am Ende der gesponserten Sendungen eine Werbewirkung . Faktisch sind diese 
Hinweise ähnlich einem Werbespot gestaltet und beinhalten mitunter Logos, Marken, Produkte 
und Slogans der Sponsoren .1349 Unterschieden wird unter anderem zwischen Programmsponsoring 
(„Opener“ zu Beginn, „Reminder“ vor oder nach den Werbeinseln und „Closer“ am Ende), Trailer-
sponsoring (Sponsorhinweis innerhalb der Programmpromotion), Rubrikensponsoring („Presenter-
Hinweis“ als Opener und Closer in einer Rubrik, z . B . Wetter oder Börse) und Labelsponsoring 
(konzeptabhängige Platzierung z . B . im Rahmen eines Thementages oder als Sponsor eines Pro-
grammlabels oder -genres) .

2.3.1.2.3 Dauerwerbesendungen, Infomercials

Dauerwerbesendungen sind Sendungen von mindestens 90  Sekunden Dauer, in denen Werbung 
redaktionell gestaltet ist, der Werbecharakter erkennbar im Vordergrund steht und die Werbung 
einen wesentlichen Bestandteil der Sendung darstellt . Sie sind im Fernsehen zulässig, wenn sie 
unmittelbar vor Beginn als „Dauerwerbesendung“ angekündigt und während des gesamten Ver-
laufs mit dem Schriftzug „Werbesendung“ oder „Dauerwerbesendung“ gekennzeichnet werden .1350 

1344 Volpers/Bernhard/Schnier, s. Fn. 1341, S. 148.
1345 So z. B. durch den in diesem Bereich führenden Disney-Konzern, die Copyright Promotions Licensing Group (Teletubbies, 

Sesamstraße, Pink Panther) und die Veranstalterin des Programms Super RTL, die unlängst angekündigt hat, ihre Erlöse 
aus Merchandising auf bis zu 20 % des Gesamtumsatz steigern zu wollen; Grundalge ist ein Output-Deal mit Dream-
works, der sämtlichen Figuren und Marken des Studios umfasst; vgl. Handelsblatt, Artikel vom 11. 11. 2014 („Super RTL 
setzt auf Merchandising“).

1346 Volpers/Bernhard/Schnier, s. Fn. 1341, S. 148.
1347 Volpers/Bernhard/Schnier, s. Fn. 1341, S. 148.
1348 § 2 Abs. 2 Nr. 9 RStV.
1349 Vgl. Volpers/Bernhard/Schnier, s. Fn. 1341, S. 84 sowie dort aufgeführte Beispiele.
1350 § 7 Abs. 5 RStV i. V. m. Ziffer  3 Abs. 3 der gemeinsamen Richtlinien der Landesmedienanstalten für die Werbung, die 

Produktplatzierung, das Sponsoring und das Teleshopping im Fernsehen in der Fassung vom 18. 09. 2012 („Werbe richt-
linie  – Fernsehen“).
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Dauerwerbesendungen können dabei z . B . in Form von Spielshows1351, bei denen Markenprodukte 
in den Spielablauf eingebunden werden (z . B . als Preise), als Sportveranstaltungen1352 (z . B . mit nach 
Marken benannten und von Unternehmen gesponserten Teams sowie insgesamt hoher Präsenz 
von Werbelogos und Markennamen) oder als Infomercials organisiert sein . Der Begriff Infomercial 
setzt sich zusammen aus den englischen Begriffen „information“ und „commercial“ (Werbespot) 
und bringt die Kombination von Informationen und klassischem Werbespot zum Ausdruck . Dabei 
werden Beiträge in Zusammenarbeit mit Werbepartnern erstellt, deren Produkte im Mittelpunkt 
der Sendungen stehen . Werbliche Inhalte werden dabei in einer pseudo-redaktionellen Form 
aufbereitet und die werbliche Botschaft ähnlich einer nichtkommerziellen Fernsehsendung prä-
sentiert . Dadurch kommt es mitunter zu Abgrenzungsproblemen zwischen tatsächlich journalis-
tisch neutralen Beiträgen mit Informationscharakter ohne Werbeintention und unzulässigen, nicht 
als solchen gekennzeichneten Dauerwerbesendungen, bei denen der Werbegehalt hinter vorge-
gebenen journalistischen Beiträgen verschleiert wird .1353

2.3.1.2.4 Produktplatzierung

Wie Werbung, Sponsoring und Teleshopping dient auch die Produktplatzierung dem Ziel der 
Absatzförderung . Unter Produktplatzierung (auch: „Product Placement“) ist die von Unternehmen 
bezahlte Einbringung von Marken(produkten) in bestimmten Sendungen, häufig im Rahmen von 
Spielfilmen bzw . fiktionalen Filmproduktionen, zu verstehen . Dabei können Marken in jeglicher 
Form (z . B . optisch, akustisch) sowie Dienstleistungen, Musik etc . in das Programm eingebracht 
werden . Der Rundfunkstaatsvertrag definiert Produktplatzierung als „die gekennzeichnete Erwäh-
nung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken, Tätigkeiten eines Herstellers 
von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen in Sendungen gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung mit dem Ziel der Absatzförderung . Die kostenlose Bereitstellung von 
Waren oder Dienstleistungen ist Produktplatzierung, sofern die betreffende Ware oder Dienst-
leistung von bedeutendem Wert ist“ .1354 Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste1355 durch den 13 . Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde die bis dahin als Schleich-
werbung unzulässige bezahlte Platzierung von Produkten in deutschen Film- und Fernsehproduk-
tionen unter gewissen Voraussetzungen erlaubt . Dem Grundsatz nach sind Produktplatzierungen 
zwar auch weiterhin unzulässig .1356 Praktisch sind hiervon jedoch im Wesentlichen Kinderpro-
gramme, Nachrichtensendungen sowie Verbraucher- und Ratgebersendungen betroffen . In den 
Genres Kinofilm, Film, Serien, Sportsendungen und Sendungen der leichten Unterhaltung sind 
Produktplatzierungen in Abweichung zum vorangestellten Verbot dagegen erlaubt .1357 Mit dem 
13 . Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde zudem konkretisiert, dass insbesondere Sendungen, 
die neben unterhaltenden Elementen im Wesentlichen informierenden Charakter haben (Ver-
brauchersendungen und Ratgebersendungen mit Unterhaltungselementen), keine Sendungen der 
leichten Unterhaltung sind .1358

1351 Ehemals z. B. „Glücksrad“, „Geh aufs Ganze“, „Der Preis ist heiß“.
1352 Als Reaktion auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin aus 2008 (Az.: VG 27 A  132.08) wurden die im Programm 

ProSieben ausgestrahlte Sendungen wie „TV total Wok-WM“, „TV total Stock Car Crash Challenge“ und „TV total Turm-
springen“ als Dauerwerbesendung ausgewiesen.

1353 Volpers/Bernhard/Schnier, s. Fn. 1341, S. 118 f.
1354 § 2 Abs. 2 Nr. 11 RStV.
1355 Richtlinie 2007/65/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 12. 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/

EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die 
Ausübung der Fernsehtätigkeit.

1356 § 7 Abs. 7 RStV.
1357 § 44 des 13. RÄndStV, Art. 3 g Abs. 2 der Richtlinie 2007/65/ EG.
1358 § 15 Satz  2 des 13. RÄndStV.
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Auf Produktplatzierungen muss eindeutig hingewiesen werden .1359 Ohne entsprechende Kenn-
zeichnung gelten diese wegen der möglichen Irreführung der Allgemeinheit hinsichtlich des Zwe-
ckes der Darstellung weiterhin als unzulässige Schleichwerbung .1360 Im Übrigen bleiben Themen-
platzierungen weiterhin verboten .1361 Zulässig waren bisher und sind weiterhin unvermeidbare 
Markennennungen oder -abbildungen z . B . im Rahmen von Ratgebersendungen, Wirtschaftsbe-
richterstattung, Sportübertragungen sowie Produktbeistellung, bei denen Unternehmen ihre Pro-
dukte für Filmproduktionen unentgeltlich zur Verfügung stellen, die im Rahmen der Handlung 
eine gewisse dramaturgische Notwendigkeit haben bzw . ohne die eine realitätsnahe Lebenswirk-
lichkeit nicht darzustellen ist (z . B . Autos, Nutzung der MS Deutschland als „Traumschiff“ etc .) .

Im Unterschied zur Spotwerbung darf Produktplatzierung nicht zum Erwerb oder zur entgelt-
lichen Nutzung des Produktes auffordern .1362 Die kommerziell verfügbaren Waren sollen allenfalls 
aufscheinen, aber nicht werbend erwähnt oder hinsichtlich besonderer Eigenschaften hervor-
gehoben werden . Das Produkt soll im natürlichen Handlungsablauf aus programmlich-dramatur-
gischen Gründen eingebunden sein . Eine unzulässige unangemessene Herausstellung („undue 
prominence“) kann beispielsweise durch die Dauer oder die Art der Darstellung entstehen . Um 
für die Zuschauer den Einsatz von Produktplatzierungen transparent zu machen, hat der Gesetz-
geber eine allgemeine Kennzeichnungspflicht vorgesehen . Der mündige Verbraucher soll auf diese 
Weise informiert werden und den Grund für die Verwendung von Produkten einordnen können . 
Da diese Norm der Tatsache Rechnung trägt, dass nur bei Eigen- oder Auftragsproduktionen si-
chere Kenntnis von der Verwendung einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Produktplatzierung 
bestehen kann, sind die privaten wie öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalter gehalten, beim 
Erwerb von Fremdproduktionen aufzuklären, ob Produktplatzierungen enthalten sind – und  hierauf 
entsprechend hinzuweisen – und auch das Ergebnis erfolgloser Nachforschungen zu dokumentie-
ren .1363

2.3.1.2.5 Teleshopping

Der Rundfunkstaatsvertrag versteht unter Teleshopping „die Sendung direkter Angebote an die 
Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen […] gegen 
Entgelt“ .1364 Teleshopping kann privaten Fernsehveranstaltern1365 auf zwei Arten als Erlösquelle 
dienen: Zum einen können die entsprechenden Programmstrecken an externe Teleshopping-An-
bieter verkauft werden, zum andern kann der Sender aber auch selbst ein Teleshoppingangebot 
betreiben .1366 Hinsichtlich der Kennzeichnung und der sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen 
gelten die Vorgaben für Dauerwerbesendungen entsprechend .1367

2.3.1.3 (Telefon-)Mehrwertdienste

Als zusätzliche Erlösquelle neben der Werbung dienen auch kostenpflichtige telefonbasierte Mehr-
wertdienste (auch: Call-Media-Angebote), die in Medienangebote eingebunden werden . Sie bilden 
eine Interaktionsmöglichkeit (z . B . Abstimmungen und Gewinnspiele) oder dienen dem Zugang zu 
zusätzlichen Inhalten und Informationen (z . B . Faxabrufdienste) . Neben programmbegleitenden 

1359 § 7 Abs. 7 Satz  3 RStV.
1360 § 7 Abs. 7 Satz  1 i. V. m. § 2 Abs. 2 Ziff. 8  RStV.
1361 § 7 Abs. 7 des 13. RÄndStV i. V. m. Überlegungsgrund Nr. 63 der Richtlinie 2007/65/ EG, s. Fn. 1355.
1362 § 7 Abs. 7 Satz  2 Ziff. 2  RStV.
1363 Vgl. insgesamt Begründung zum 13. Rundfunkänderungstaatsvertrag, II 1  B. (zu Nr. 4).
1364 § 2 Abs. 2 Nr. 10 RStV; vgl. auch Kapitel  III 2.1.7.
1365 Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk findet Teleshopping mit Ausnahme von Teleshopping-Spots nicht statt, § 18 RStV.
1366 Volpers/Bernhard/Schnier, s. Fn. 1341, S. 144 f.; zur Übersicht über Teleshoppingangebote vgl. Kapitel  III, Punkt  2.1.7.
1367 § 7 Abs. 5 RStV; vgl. Punkt  2.3.1.2.3 zu Dauerwerbesendungen.
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Telefonmehrwertdiensten, die so gut wie sämtliche Programmveranstalter anbieten, bestehen 
Programmangebote, die auf die Generierung von Erlösen aus kostenpflichtigen Telefon-Mehrwert-
diensten ausgerichtet sind . Hierzu zählen z . B . die Programme Astro TV und KosmicaTV (Anrufpro-
gramm für Beratungen etc . zu astrologischen und esoterischen Themen) . Das bis dahin wohl 
bekannteste deutsche „Call-In-Programm“ 9Live (Quiz- und Spielshows) wurde dagegen im Jahr 
2011 eingestellt .

Öffentlich-rechtliche Programme dürfen keine Einnahmen aus dem Angebot von Telefonmehr-
wertdiensten erzielen .1368 Dies bedeutet kein Verbot solcher Angebote, allerdings dürfen die daraus 
erzielten Einnahmen höchstens die Kosten für die technische Abwicklung abdecken .

Was Gewinnspiele betrifft, können zwei Arten der Ausgestaltung unterschieden werden: Bei 
Promotion-Gewinnspielen steht der werbliche Charakter für die von den jeweiligen Unternehmen 
zur Verfügung gestellten Preise im Vordergrund . Als Preise werden in der Regel Markenprodukte 
ausgelobt, die im Rahmen des Gewinnspiels ähnlich wie in einem Werbespot präsentiert werden . 
Promotion-Gewinnspiele können als eine Mischform aus Sponsoring und Produktplatzierung 
 angesehen werden und sind daher eher den Sonderwerbeformen zuzuordnen .1369 Gleichzeitig 
können dabei aber auch Einnahmen aus Anrufen der Gewinnspielteilnehmer auf Mehrwertnum-
mern generiert werden . Dagegen wird bei Gewinnspielen ohne besonderen Sachpreisbezug regel-
mäßig allein auf die Einnahmen aus Telefonmehrwertdiensten abgezielt . Diese Form des Gewinn-
spiels stellt mithin eine alternative Erlösquelle dar .

Um Täuschungen bei Gewinnspielen auszuschließen, die Transparenz der Spielabläufe zu er-
höhen und damit den Verbraucherschutz insgesamt zu stärken, haben die Landesmedienanstalten 
im Februar  2009 eine Gewinnspielsatzung erlassen .1370 Wirkung entfaltete die Satzung insbeson-
dere gegenüber dem im Wesentlichen um Gewinnspiele und Quizsendungen aufgebauten und 
inzwischen eingestellten Programm  9Live, welches erhebliche Umsatzeinbrüche auf die Gewinn-
spielsatzung zurückführte .1371

Insgesamt gesehen werden die über Telefonmehrwertdienste erzielten Umsätze als Finanzie-
rungsquelle für privates Fernsehen in Deutschland zunehmend bedeutungsloser .1372

2.3.1.4 Alternative Erlösquellen

Um eine größere Unabhängigkeit vom klassischen Werbemarkt zu erlangen, verfolgen Programm-
veranstalter mitunter Strategien zur Steigerung der Einnahmen aus alternativen Erlösquellen .1373 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Fernsehveranstaltern bei 
gleichzeitig stagnierenden Netto-Werbeerlösen .1374 Im Rahmen der Diversifikationsstrategien der 
Programmveranstalter spielen dabei unter anderem Erlöse aus Abonnements digitaler Pay-TV-
Kanäle, Online-Spielen und dem Lizenzhandel eine Rolle .1375

1368 § 13 Abs. 1 Satz  3 RStV.
1369 Volpers/Bernhard/Schnier, s. Fn. 1341, S. 133.
1370 Satzung der Landesmedienanstalten über Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele.
1371 FTD, Artikel vom 17. 08. 2009, „Kein Umsatz unter dieser Nummer“: Allein im März  2008 sank die Zahl der Anrufer 

gegenüber dem Vormonat um 35 %, im April und Mai dann jeweils um weitere 5 %. Daraus resultierte bis Juni ein 
Verlust von 1,7  Mio.  Euro.

1372 Vgl. „Die Rundfunkwirtschaft im Überblick“, Studie zur wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2013, S. 31 
(Studie von zehn Landesmedienanstalten).

1373 Bzgl. der ProSiebenSat.1 Media  AG z. B. Pressemitteilung vom 31. 07. 2014 zum zweiten Quartal 2014: „Mit dem 
Distributionsgeschäft stärkt die ProSiebenSat.1  Group ihre Unabhängigkeit vom klassischen TV-Werbemarkt.“; bzgl RTL 
z. B. Geschäftsbericht der Bertelsmann  AG 2008, S. 59.

1374 Siehe zu der Entwicklung des Programmangebots Kapitel  III 1 sowie zu den Netto-Werbeerlösen nachfolgend unter 
Punkt  2.3.2.2 sowie Abbildung  III – 89, Abbildung  III – 90 und Tabelle  III – 114.

1375 Vgl. dazu auch die Darstellungen zur RTL Group (Kapitel  III 1.2.1.5.1) und der ProSiebenSat.1 Media AG (Kapitel  III 1.2.2).
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Die ProSiebenSat .1-Gruppe hat ausdrücklich erklärt, zusätzliche Erlösquellen außerhalb ihres 
Kerngeschäfts (werbefinanziertes frei empfangbares Fernsehen) erschließen und deren Anteil am 
Gesamtumsatz weiter erhöhen zu wollen . Diesbezüglich wurde als Ziel ausgegeben, bis 2015 den 
Anteil des Gesamtumsatzes jenseits des klassischen Fernsehwerbemarkts auf rund 50 % zu er-
höhen .1376 Im Jahr 2013 lag der außerhalb des klassischen Fernsehwerbegeschäfts generierte 
 Umsatzerlösanteil der Gruppe bei rund 30 % .1377 Über die SevenVentures GmbH ist der ProSieben-
Sat .1- Konzern dabei in Form von Mehrheitsbeteiligungen („Strategic Investments“) sowie Min-
derheitsbeteiligungen und Mediakooperationen („Venture Investments“) stark im Bereich „Digital 
Commerce“ (Internethandel und -dienste) aktiv . Durch die Beteiligungsmodelle „Media-for-Re-
venue“ und „Media-for-Equity“ erhalten Portfolio-Unternehmen Werbezeiten gegen eine Umsatz- 
oder Unternehmensbeteiligung . In den vergangenen drei Jahren sind in diesem Bereich über 
80 Investments getätigt und Kooperationen in verschiedenen Marktsegmenten eingegangen wor-
den .1378 Den höchsten Beitrag zum Anstieg des Konzernumsatzes der ProSiebenSat .1-Gruppe leis-
teten auch 2013 die unter dem Bereich Digital & Adjacent zusammengefassten Aktivitäten;1379 das 
hierzu zählende Digital-Commerce-Geschäft der SevenVentures war dabei erneut stärkster Wachs-
tumstreiber des Segments .1380

Um vom Werbemarkt unabhängige Zusatzerlöse als weiteres finanzielles Standbein ist auch die 
RTL Group bemüht . Bei der Wachstumsstrategie setzt sie einen Fokus auf den Ausbau von werbe-
un abhängigen Erlösquellen, insbesondere durch den Ausbau der Inhalteproduktion und Diversifi-
kationsgeschäfte (Musik, DVDs, Lizenzrechte) .1381 Zudem bietet IP Deutschland, die Vermarktungs-
gesellschaft der Mediengruppe RTL, seit Mitte des Jahres 2013 ebenfalls Media-for-Revenue- und 
Media-for-Equity-Modelle hinsichtlich der Werbezeiten in den Programmen RTL Television, VOX, 
n-tv, RTL NITRO und SUPER RTL an .1382 In diesem Rahmen sind auch crossmediale Kampagnener-
weiterungen auf Online- und Mobile-Plattformen der Mediengruppe RTL möglich .1383 Erklärtes Ziel 
ist es, das Engagement bei Start-ups in Zukunft weiter auszubauen .1384 Bereits in der Vergangen-
heit wurden Mediakooperationen und Unternehmensbeteiligungen über die RTL Interactive durch-
geführt .1385

Mit dem Geschäftsmodell Media-for-Equity ist zudem die GMPVC German Media Pool GmbH 
als unabhängiger Investor tätig . Diese vermittelt Zugang zu Medialeistungen in unterschiedlichen 
Medien ihrer Partner RTL  II, Regiocast und Wall  AG/JCDecaux (Fernseh-, Radio- und Außenwer-
bung) . Bis Juni  2014 war N24  Partner der GMPVC .

1376 Vgl. Geschäftsberichte der ProSiebenSat.1 Media AG, für das Jahr 2013 S. 44, für das Jahr 2012 S. 13 und 39, für das Jahr 
2011 S. 44.

1377 Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media  AG 2013, S. 75.
1378 Vgl. www.sevenventures.de/ de/ueber-uns/sevenventures; Beteiligungen und Kooperationen u. a. an bzw. mit Zalando 

(Online-Versandhandel), eDarling (Dating-Plattform), Trivago (Hotelsuche und Preisvergleich), Preis24. de (Mobilfunk- und 
DSL-Preisvergleich), Yokebe (Diätprodukte), Stylight (Mode), Outstore (Outdoor), Gymondo (Fitness), mydays (Erlebnis-
geschenke) und billiger-mietwagen. de (Preisvergleichsportal).

1379 Anteil am Konzernumsatz: 18,6 % bzw. 483,7  Mio.  Euro (2012: 14,2 % bzw. 334,8  Mio.  Euro).
1380 Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media  AG 2013, S. 81; siehe auch Kapitel  III 1.2.2.
1381 Vgl. www.rtlgroup. com (Profile/Group Strategy).
1382 Z. B. bzgl. Aladoo (Auktionsportal).
1383 Vgl. www.ip.de/ tv/angebote/angebote_flexible_konditionen. cfm.
1384 www.dwdl. de, Artikel vom 22. 08. 2013, „IP Deutschland hat verstärkt Start-ups im Auge“.
1385 Z. B. Gutscheine. de (Coupon-Portal), Blogwalk. de (Fashion-Plattform); vgl. im Übrigen zur RTL Interactive Kapitel  III 

1.2.1.5.1.
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2.3.2 Entwicklung des Werbemarkts

Für die Beurteilung der Entwicklung des Werbemarkts wird auf die von Nielsen und dem Zentral-
verband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ausgewiesenen Daten zurückgegriffen .

2.3.2.1 Brutto-Werbeumsätze

Die The Nielsen Company (Germany) GmbH (Nielsen Media Research) erfasst Werbeaufwendungen 
in den „Above-the-line“ Medien (s . unten) in Deutschland sowie den Mediengattungen Direct 
Mail1386, At-Retail-Media1387 und Transport Media1388 . Dabei werden die formell ausgewiesenen 
Werbepreise der Mediengattungen und Werbeträger nach Wirtschaftsbereichen, Firmen und Pro-
dukten/Marken erhoben (Brutto-Werbeeinnahmen der Werbeträger) . Nielsen hat die Trennung 
zwischen „klassischen Medien“ und „anderen Medien“ aufgegeben und unterscheidet seit 2008 
zwischen „Above-the-line“ und „Below-the-line“ Medien . Above-the-line-Medien sind solche, die 
einen Nutzerkreis haben, jedoch nicht individuell an einzelne Nutzer adressiert sind, sondern einer 
gestreuten und unpersönlichen Zielgruppenansprache dienen . Dies sind die bisher klassischen 
Medien Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen, Radio und Plakat sowie Kino . Als Reaktion auf die 
gewachsene Bedeutung des Internets als Werbekanal werden die Daten der Online-Werbestatistik 
seit Beginn des Jahres 2010 ebenfalls in die Above-the-line-Medien integriert . Als Below-the-line 
gelten Medien, die direkt Personen beziehungsweise Personengruppen über zum Teil unkonven-
tionelle Kommunikationswege und -maßnahmen ansprechen . Werbemaßnahmen werden von den 

1386 Direktwerbung, Zustellung von adressiertem und nicht adressiertem Werbematerial auf der Basis einer Adressdatei an 
eine bestimmte Zielgruppe per Brief (ggf. auch Fax, SMS oder E-Mail), z. T. mit beigefügtem Prospekt.

1387 Werbung am und um den Verkaufsort von Waren („Point of Sale“), z. B. Plakate, Werbung an Einkaufswagen, Werbe-
aufsteller, Radio- und TV-Eigenwerbekanäle („Instore“).

1388 Verkehrsmittel- und Verkehrsstättenwerbung (Außen- und Innenwerbung).

*  ab 2008 für Above-the-line-Medien anstatt für klassische Medien (seitdem erfasst: Kino; seit 2010: Internet).

Abbildung  III – 87: Brutto-Werbeumsätze ausgewählter Werbeträger in Mio.  Euro

Quelle: Michael Heffler und Pamela Möbus, Der Werbemarkt, Media Perspektiven Hefte  6/2014, 6/2010 und 6/2008; 
dort angegebene Quelle: Nielsen Media Research .
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Konsumenten nicht immer direkt als solche wahrgenommen (z . B . Direct Mail; auch Online-Wer-
bung, die sich in ihrer Sichtbarkeit und Zielorientierung allerdings nicht grundsätzlich von der 
Above-the-line-Werbung unterscheidet) .

Die Brutto-Werbeumsätze der Above-the-line-Medien sind in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gestiegen . Die positive Entwicklung der Brutto-Werbeumsätze der klassischen Medien 
wurde zuletzt im Jahr 2001 durch einen Rückkang um 6,2 % unterbrochen; diesem folgte jedoch 
ein seitdem anhaltender Aufwärtstrend des Werbemarktes . Bereits im Jahr 2005 wurde mit Brutto-
Werbeumsätzen in Höhe von rund 19,1  Mrd .  Euro die seinerzeitige Höchstmarke des Jahres 2000 
übertroffen . Selbst die der Finanzkrise des Jahres 2008 nachfolgende Werbekrise hat nicht zu einer 
Trendumkehr geführt . Im Jahr 2009 wurden Brutto-Werbeumsätze in Höhe von rund 22,7 Mrd . Euro 
erzielt . Im Jahr 2013 wurde mit 26,8  Mrd .  Euro ein neuer Höchstwert erreicht .

Das Fernsehen ist mit einem Anteil von ca . 44,7 % an den gesamten Brutto-Werbeumsätzen in 
den klassischen Medien auch im Jahr 2013 der mit Abstand größte Werbeträger . Es folgen Tages-
zeitungen mit einem Anteil von 17,2 %, Publikumszeitschriften (ca . 13,2 %) und das Internet (11,6 %) . 
Der Abstand zu den Werbeträgern Hörfunk (ca .  5,9 %) und Plakat/Außenwerbung (ca .  5,5 %) ist 
erheblich .1389

2.3.2.2 Netto-Werbeerlöse

Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) verfolgt im Unterschied zu Nielsen das 
Ziel, die tatsächliche Einkommenssituation der Werbeträger abzubilden (Netto-Werbeumsätze) . Die 
im Rahmen der Brutto-Werbeeinnahmen von den Werbeträgern ausgewiesenen Preise für die 
Platzierung von Werbung bilden meist den oberen Ansatz für die im Werbemarkt möglichen 

1389 Vgl. Heffler/Möbus, Der Werbemarkt 2013, in: Media Perspektiven Heft 6/2014, S. 316; dort angegebene Quelle: Nielsen 
(Stand: Mai  2014).

Abbildung  III – 88: Anteile der Mediengattungen am Brutto-Werbemarkt 2013

Quelle: Michael Heffler/Pamela Möbus, „Der Werbemarkt 2013“, Media Perspektiven Heft  6/2014, S . 316; dort angege-
bene Quelle: Nielsen (Stand: Mai  2014) .
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Einnahmen ab . Zur Errechnung der Netto-Werbeeinnahmen, d . h . der tatsächlich ausgehandel-
ten  Werbepreise, müssen hiervon gewährte Rabatte (z . B . Mengen-, Konzern-, Frühbucher-, Last- 
Minute-Rabatte) und die Vergütungen der Mediaagenturen abgezogen werden . Die Angaben 
beruhen auf Meldungen der dem ZAW angeschlossenen Mitglieder (u . a . Verbände der Werbe-
wirtschaft, Vermarktungsagenturen, Marktforschungsinstitute) . Die ermittelten Brutto- und Netto- 
Werbe umsätze weichen häufig stark voneinander ab (Brutto-Netto-Schere; für den TV-Werbe-
markt s . u . Tabelle III – 117 und Abbildung III – 90) . Insbesondere die großen Vermarktungsagenturen, 
die für zahlreiche Medienangebote Werbeflächen und -zeiten verkaufen, können fein abge-
stimmte  Rabattsysteme in größerem Umfang einsetzen . Dies wurde im Zusammenhang mit der 
sog . „Share-Deal-Praxis“ deutlich, bei der die Werbezeitenvermarkter IP Deutschland (Medien-
gruppe RTL) und SevenOne Media (ProSiebenSat .1) Mediaagenturen erhebliche Rabatte gewähr-
ten, sofern diese einen gewissen Anteil an Werbung in dem jeweiligen Senderverbund buchten . 
Das Bundeskartellamt ermittelte in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts auf Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung sowie wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei der Ver-
marktung von Fernsehwerbung und erlegte SevenOne Media und IP Deutschland hohe Bußgelder 
auf .1390 An der grundsätzlichen Praxis der Rabatt- und Honorierungsmodelle hat dies jedoch nichts 
geändert .1391

Die Zahlen des ZAW zu den Netto-Werbeerlösen zeigen einen deutlichen Abwärtstrend der 
Printprodukte . Gegen diesen Trend entwickeln sich allein weiterhin die stark gestiegenen Werbe-
erlöse im Online-Bereich . Auch Fernsehen und Hörfunk konnten die Einnahmen in den letzten 
Jahren relativ konstant halten bzw . leicht steigern . Nach den Erhebungen des ZAW hat das Fern-
sehen die Tageszeitungen inzwischen als stärksten Werbeträger abgelöst .

1390 Vgl. u. a. Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media  AG 2007, S. 56; Geschäftsbericht der Bertelsmann  AG 2007, S. 65.
1391 Vgl. z. B. www.dwdl.de/nachrichten/12916/sevenone_media_legt_neues_rabattsystem_vor/ („SevenOne Media legt 

neues Rabatt-System vor“); www.absatzwirtschaft.de/content/_p= 1004040,an= 040801032 („Die neuen Modelle der 
TV-Vermarkter“).

Abbildung  III – 89: Netto-Werbeumsätze der Werbeträger TV, Hörfunk, Print und Online in Mio.  Euro

Quelle: ZAW
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2.3.2.3 Zwischenfazit

In den letzten Jahren ist eine Verschiebung der Werbebudgets von den gedruckten Medien hin 
zu elektronischen bzw . zu den digitalen Medien festzustellen . Trotz der bereits dominanten Stel-
lung im Werbemarkt sind dabei die Umsätze im Bereich der Fernsehwerbung weiter gestiegen . 
Gleiches gilt für Investitionen in Radiowerbung und die digitalen Medien . Die von Nielsen ausge-
wiesenen Bruttozahlen zeigen auch für die ersten vier Monate des Jahres 2014 ein Umsatzplus 
von 4,4 %, welches zum größten Teil aus dem brutto weiter gewachsenen Fernsehwerbemarkt 
(plus 9,3 %) resultiert . Auch die Onlinemedien tragen, wenn auch im geringeren Maße, zu dem 
positiven Werbetrend bei (plus 6,4 %) .1392 Bis auf Fachzeitschriften verzeichnen dagegen sämtliche 
Printgattungen Umsatzverluste . In der Statistik der Bruttowerbeumsätze für das Jahr 2013 werden 
die Verluste im Printbereich durch die weiteren, sich positiv entwickelnden Mediengattungen 
aufgefangen, so dass in der Summe eine positive Entwicklung des Gesamtwerbevolumens ausge-
wiesen wird . Die Nettozahlen zeigen für 2013 hingegen eine insgesamt negative Entwicklung für 
den deutschen Werbemarkt .1393

2.3.3 Entwicklung des Fernsehwerbemarkts

2.3.3.1 Rechtlicher Rahmen

Für die Ausstrahlung von Werbung im bundesweiten Fernsehen enthält der Rundfunkstaatsvertrag 
qualitative1394 und quantitative1395 Vorgaben . Der gebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche Rund-
funk unterliegt dabei strengeren Beschränkungen als der private Rundfunk .1396 Der Rundfunk-
staatsvertrag setzt seinerseits europarechtliche Vorgaben in nationales Recht um .1397

2.3.3.2 Umsätze und Marktanteile der Fernsehveranstalter

Im Fernsehbereich lag der Brutto-Werbeumsatz, der durch Bewertung der geschalteten Werbe-
spots gemäß den offiziellen Tarifpreisen ermittelt wird, laut Nielsen Media Research im Jahr 2013 
bei rund 12  Mrd .  Euro . Der nach Abzug von Rabatten, Agenturvergütungen und Freispots1398 
verbleibende Netto-Werbeumsatz der Programmveranstalter lag dagegen bei rund 4,1 Mrd . Euro, 
wobei in den dem ZAW gemeldeten Netto-Werten zum Teil auch Einnahmen aus Sponsoring1399 
und Gegenleistungen (sog . Bartering)1400 enthalten sind . Die Entwicklung der Brutto- und Netto-

1392 Michael Heffler/Pamela Möbus, „Der Werbemarkt 2013“, Media Perspektiven Heft  6/2014, S. 324.
1393 Michael Heffler/Pamela Möbus, „Der Werbemarkt 2013“, Media Perspektiven Heft  6/2014, S. 324.
1394 Z. B. Verbot der Schleichwerbung, § 7 Abs. 6 RStV; Verbot von Werbeunterbrechungen innerhalb von Sendungen für 

Kinder oder Gottesdiensten, § 44 Abs. 1 RStV.
1395 Betreffend Dauer und Häufigkeit, vgl. §§ 15, 16, 44 ff. RStV.
1396 Z. B. Werbeverbot nach 20:00  Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen, § 16 Abs. 1 RStV.
1397 „Audiovisuelle Mediendienste Richtlinie“ (AVMD-RL), Richtlinien 2010/13/ EU vom 10. März 2010 und 2007/65/ EG vom 

11. Dezember 2007des Europäischen Parlaments und des Rates (vgl. auch Kapitel  I 2.4.1.1).
1398 Freispots werden z. B. dann gewährt, wenn Tausendkontaktpreis-Garantien nicht eingehalten wurden. Der Tausend-

kontakt preis (TKP) ist neben der jeweiligen Zielgruppe der entscheidende Indikator für die Auswahl eines Werbeträgers. 
Er gibt an, wie viel es kostet, mit einem Werbespot in einem bestimmten Programm 1.000 Zuschauer, d. h. 1.000 Werbe-
kontakte, zu erreichen. Basis der Ermittlung des TKP ist der Werbegrundpreis (auch Spotpreis), d. h. der Preis für eine 
bestimmte Zeiteinheit (üblicherweise 30  Sekunden) Werbung im Programm. Der Werbegrundpreis differiert nach 
Jahres- und Tageszeit, Programmumfeld und vermuteter Reichweite. Da es sich bei der Reichweitenangabe lediglich 
um einen Prognosewert handelt, werden häufig Tausenderpreisgarantien gewährt, die dem Kunden bei Nichterreichen 
der versprochenen Reichweite das Recht zur kostenlosen Ausstrahlung in einem anderen Werbeumfeld einräumen.

1399 Dies gilt nicht für ARD und ZDF.
1400 Beim Bartering stellt der Werbetreibende dem Veranstalter Programm zur Verfügung und erhält im Gegenzug kosten-

lose Werbezeit.
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Werbeumsätze der Fernsehveranstalter in den Jahren 2000 bis 2013 geben die Tabelle  III – 113 und 
Tabelle  III – 114 wieder . Seit 2005 werden für die einzelnen Programme keine Netto-Umsätze mehr 
ausgewiesen, was einen Verlust an Transparenz bedeutet . Bei den öffentlich-rechtlichen Veranstal-
tern ist zu berücksichtigen, dass Gebühreneinnahmen den Großteil der Finanzierungsbasis aus-
machen . Die ARD erhielt im Jahr 2013 Fernsehgebühren in Höhe von 5,433  Mrd .  Euro, das ZDF 
1,731  Mrd .  Euro im Jahr 2012 .1401

Nach den Brutto-Werbeumsätzen sind die Programme RTL, ProSieben und SAT .1 die größten 
Werbeträger . In der Summe erzielt die ProSiebenSat .1 Media AG seit dem Jahr 2009 den höchsten 
Brutto-Werbemarktanteil unter den Fernsehveranstaltern . Dieser lag im Jahr 2013 bei 43,4 % und 
damit rund 3 % über dem auf die Mediengruppe RTL entfallenden Anteil in Höhe von 40,3 % . Die 
nicht zur Mediengruppe RTL, ProSiebenSat .1 Media AG sowie ARD und ZDF zählenden Programme 
erreichen zusammen einen Werbemarktanteil in Höhe von 12,1 % .

1401 Für die ARD Angaben auf der Homepage unter www.ard.de/home/intern/die-ard/die-ard-in-zahlen/Gesamtertraege_
der_ARD/1015672/index. html, für das ZDF Angaben im Jahrbuch 2013, S. 23 (abrufbar unter www. zdf-jahrbuch.de/ 
2013/_pdf/ZDF%20JB2013%20Finanzen. pdf#view= FitB&page= 16).

Netto-Werbemarktanteile in %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Privatfernsehen gesamt 93,4 92,4 93,4 92,7 93,1 92,7 92,7 93,0 93,0 92,9 92,8
ARD/ZDF 6,6 7,6 6,6 7,3 6,9 7,3 7,3 7,0 7,0 7,1 7,2

Tabelle  III – 115: Netto-Werbemarktanteile der privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalter

Quelle: Berechnung anhand von Tabelle  III – 114 .

Brutto-Werbemarktanteile in %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RTL  30,7  28,7  27,3  27,4  25,9  25,0  23,2  23,3  22,9  22,7  22,4
VOX  5,2  5,1  6,1  6,9  7,4  8,0  7,9  8,0  8,0  8,5  8,6
RTL  II  5,9  6,5  6,2  5,5  5,4  6,5  6,5  5,7  5,6  5,5  6,0
Super RTL  2,5  2,9  3,0  3,0  3,0  2,8  2,5  2,4  2,5  2,5  2,4
n-tv  0,8  0,9  0,9  1,0  0,9  0,9  0,8  0,8  0,9  0,9  0,9
Σ RTL Group  45,1  44,1  43,5  43,8  42,6  43,2  40,8  40,2  40,0  40,1  40,3

ProSieben  18,1  18,2  17,2  16,7  17,7  16,9  16,5  17,0  17,5  18,6  19,1
SAT .1  18,9  18,7  20,1  19,6  18,2  17,2  18,3  18,0  17,8  17,3  16,8
kabel eins  5,2  5,0  5,4  5,6  6,2  5,8  6,7  6,7  7,1  6,9  7,5
N24*  0,5  0,6  0,8  0,9  1,2  0,9  1,0  1,0  –  –  –
9Live  k . A .  k . A .  k . A .  0,2  k . A .  0,3  –  –  –  –  –
Σ ProSiebenSat.1  42,7  42,5  43,5  43,0  43,3  41,1  42,5  42,6  42,3  42,8  43,4

N24*  –  –  –  –  –  –  –  –  1,4  1,5  1,6
MTV  2,6  2,8  2,5  1,5  1,6  1,4  1,7  1,6  0,0  0,0  0,0
VIVA  1,8  1,6  2,3  2,1  1,9  1,9  1,8  2,1  2,2  2,0  1,8
Sport1 (DSF)  3,0  3,4  3,5  3,3  3,1  3,0  2,7  2,4  2,6  2,5  2,3
Nick  k . A .  k . A .  k . A .  k . A .  k . A .  0,5  0,7  0,8  1,0  0,9  1,0
DMAX  k . A .  k . A .  k . A .  k . A .  k . A .  1,1  1,4  1,5  1,9  2,3  2,5
ARD/ZDF  4,8  5,2  4,3  5,0  4,7  5,5  5,1  4,8  4,5  4,5  4,2

*  Seit Juni  2010 nicht mehr Teil der ProSiebenSat.1 Media  AG.

Tabelle  III – 116: Brutto-Werbemarktanteile der Fernsehveranstalter

Quelle: Media Perspektiven, Werbemarkt; dort angegebene Quelle: Nielsen Media Research .
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Die Abweichung der Brutto- von den Netto-Werbeumsätzen im Fernsehen betrug im Jahr 2013 
durchschnittlich 65,6 % . Die divergente Entwicklung von Brutto- und Netto-Werbeumsätzen hält 
damit weiter an und führt zu einer sich weiter öffnenden Brutto-Netto-Schere (vgl . Tabelle  III – 117 
und Abbildung  III – 90) .

Hinsichtlich der beiden Quellen für Werbemarktdaten –  den Ausweisungen von Nielsen und 
des ZAW  – ist zu beachten, dass die von Nielsen ausgewiesenen Bruttodaten die messbare Ent-
wicklung des Werbedrucks beschreiben, das heißt, unter Berücksichtigung bestimmter Rahmen-
bedingungen wird die Anzahl der Werbeschaltungen mit den offiziellen Informationen aus Preis-
listen bewertet . Mengenrabatte und Agenturvergütungen werden hier nicht berücksichtigt . Die 
vom ZAW einmal im Jahr erhobenen Nettoumsätze basieren dagegen auf Meldungen der Medien, 
Vermarkter oder Verbände zum Umsatz nach Abzug der Rabatte und Mittlergebühren . Sie spiegeln 
daher eher die Einnahmensituation der Medien wider . Dabei können die Veränderungsraten zur 
Trendbestimmung durchaus miteinander verglichen werden . Aufgrund der teilweise erheblichen 
Unterschiede bei der Abdeckung der Werbeträger sowie der Art der erfassten Werbeformen 
können die konkreten Werte der beiden Ausweisungen jedoch nicht direkt ins Verhältnis gesetzt 
werden .1402

1402 Michael Heffler/Pamela Möbus, „Der Werbemarkt 2013“, Media Perspektiven Heft  6/2014, S. 314.

Brutto-Netto-Schere
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Brutto 7 .448,5 7 .722,9 8 .046,7 8 .295,5 8 .734,4 9 .124,4 9 .389,7 10 .911,4 11 .109,3 11 .336,0 11 .987,0
Netto 3 .811,3 3 .860,4 3 .929,6 4 .114,3 4 .155,8 4 .035,5 3 .639,6 3 .953,7 3 .981,2 4 .037,7 4 .125,2
Differenz 3.637,3 3.862,5 4.117,2 4.181,2 4.578,6 5.088,9 5.750,1 6.957,7 7.128,1 7.298,3 7.861,8
% 48,83 50,01 51,17 50,41 52,42 55,77 61,24 63,77 64,16 64,38 65,59

Tabelle  III – 117: „Brutto-Netto-Schere“  – Gegenüberstellung der Brutto- und Netto-Werbeumsätze der 
Fern sehsender (in Mio.  Euro)

Quelle: s . Tabelle  III – 113 und Tabelle  III – 114 .

Abbildung  III – 90: „Brutto-Netto-Schere“ hinsichtlich der im Fernsehen generierten Werbeumsätze

Quelle: s . Tabelle  III – 113 und Tabelle  III – 114 .
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2.3.3.3 Feststellung eines Oligopols im Fernsehwerbemarkt  
durch das Bundeskartellamt

Das Bundeskartellamt hat zuletzt im März 2011 Aussagen zur Stellung der RTL Group S . A . und der 
ProSiebenSat .1 Media AG auf dem Markt der Fernsehwerbung getroffen . Ein von diesen Unterneh-
men geplantes Gemeinschaftsunternehmen zum Aufbau und Betrieb einer Online-Video-Plattform 
(Arbeitstitel „Amazonas“) wurde durch das Bundeskartellamt mit der Begründung untersagt, dass 
die gemeinsame Plattform in der konkret geplanten Form das marktbeherrschende Duopol der 
beiden Sendergruppen auf dem Markt für Fernsehwerbung weiter verstärkt hätte .1403 Diese Un-
tersagung ist durch das OLG Düsseldorf bestätgt worden .1404 Das zwischen den Fernsehsender-
gruppen ProSiebenSat .1 Media AG und der RTL Group festgestellte marktbeherrschende Oligopol 
(Duopol) wurde dabei auf die Vermutung des § 19 Abs . 3 Satz  2 Nr . 1 GWB (a . F .) gestützt . Dies 
entspricht der Praxis des Bundeskartellamtes in den Entscheidungen zur Untersagung der Über-
nahme der ProSiebenSat .1 Media AG durch die Axel Springer AG1405 und zur Freigabe der vollstän-
digen Übernahme der Veranstalterin von n-tv durch die RTL Group1406 .

2.3.3.4 Einbeziehung des Fernsehwerbemarktes  
in die medienkonzentrationsrechtliche Prüfung

Der Fernsehwerbemarkt ist als medienrelevanter verwandter Markt nach Maßgabe des § 26 RStV 
in die medienkonzentrationsrechtliche Prüfung der KEK einzubeziehen . Die KEK hat zuletzt im 
Rahmen des Verfahrens über die Zulassung des Programms RTL Television die Stellung der RTL 
Group S . A . –  und indirekt auch der ProSiebenSat .1 Media  AG  – auf dem Fernsehwerbemarkt 
bewertet .1407 Bei der Prüfung des § 26 Abs . 2 Satz  2, 1 . Alternative RStV wurde dabei eine markt-
beherrschenede Stellung beider Unternehmen auf dem Fernsehwerbemarkt festgestellt . Diese 
Festellung hat die Kommission auf § 19 Abs . 3 Satz 1 GWB (Vermutung einer marktbeherrschenden 
Stellung bei einem Marktanteil von mindestens einem Drittel) und auf § 19 Abs . 3 Satz 2 Nr . 1 GWB 
(eine Gesamtheit von Unternehmen gilt danach als marktbeherrschend, wenn sie aus drei oder 
weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 50 % erreichen) gestützt . 
Beide Vermutungen treffen sowohl auf die RTL Group S . A . und auf die ProSiebenSat .1 Media  AG 
–  alleine und in einer Duopol-Verbindung beider  – zu . Im Rahmen der Prüfung von § 26 Abs . 2 
Satz  2, 2 . Alternative RStV hat die KEK im Übrigen die starken Stellungen der ProSiebenSat .1 
Media  AG und der RTL Group S . A . im Werbemarkt nicht gesondert bewertet, da sich diese mit-
telbar auf die Zuschaueranteile auswirken und folglich dort miterfasst werden .1408

2.3.3.5 Vermarktungsagenturen

Die Vermarktung von Werbezeit in den Fernsehprogrammen erfolgt entweder durch die Pro-
grammveranstalter selbst oder wird von Vermarktungsagenturen übernommen . Die Mediengruppe 
RTL und die ProSiebenSat .1 Media  AG verfügen mit IP Deutschland und SevenOne Media über 
eigene große Vermarktungsgesellschaften, welche den Werbezeitenverkauf zentral für mehrere 
Sender der Gruppen wahrnehmen .

1403 Bundeskartellamt, Beschluss vom 17. 03. 2011, Az.: B6-94/10.
1404 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 08. 08. 2012, Az. VI  – Kart  4/11 (V).
1405 Bundeskartellamt, Beschluss vom 19. 01. 2006, Az.: B6-92202-Fa-103/05.
1406 Bundeskartellamt, Beschluss vom 11. 04. 2006, Az.: B6-142/05
1407 Vgl. Beschluss der KEK vom 13. 11. 2012, Az.: KEK  711, III 3.2.1.
1408 Vgl. z. B. bereits Beschlüsse der KEK vom 10. 01. 2006 i. S. ProSiebenSat.1 Media  AG, Az.: KEK  293, IV 3.1, und vom 

08. 05. 2006 i. S. n-tv, Az.: KEK  309.
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IP Deutschland betreut als 100 %ige Tochter der RTL Television GmbH den Werbezeitenver-
kauf für die Fernsehprogramme RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv und RTL NITRO und vermarktet darü-
ber hinaus die digitalen Pay-TV-Spartenprogramme RTL Living, Passion, RTL Crime und GEO Tele-
vision . Darüber hinaus ist IP Deutschland in den Bereichen Online, Mobile und Smart TV aktiv . Das 
Online-Portfolio umfasst neben den Internetauftritten und Video-on-Demand-Portalen („NOW-
Portale“) der Programme RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv, RTL NITRO und RTL  II auch mit diesen ver-
bundene Internetauftritte wie z . B . n-tv-Telebörse, n-tv Premium Lounge, gzsz . de, toggo . de, wei-
tere Internetaktivitäten der Mediengruppe RTL, wie z . B . wetter . de, clipfish, dooloop, sport . de, 
vip . de, frauenzimmer . de oder blogwalk sowie externe Angebote (z . B . tele5 . de, joiz . de, snack . tv) . 
In den Bereichen Mobile und Smart TV werden –  sofern dort aktiv  – die bereits im Online-Port-
folio genannten Eigenmarken der Mediengruppe RTL vermarktet .

Vermarktungspartnerschaften bestehen zudem seit Januar  2010 mit der G+J Electronic Media 
Sales (Gruner + Jahr) in den Bereichen Bewegtbild1409 und Mobile1410, seit Juli 2010 mit der Tomor-
row Focus (Hubert Burda Media) hinsichtlich der Zweitvermarktung von Videoinhalten1411, seit 
Juli  2011 mit iq digital1412 ebenfalls hinsichtlich der Zweitvermarktung von Videoinhalten1413 sowie 
seit Januar 2014 mit Spiegel QC (Spiegel Verlag) hinsichtlich der Zweitvermarktung aller In-Stream-
Inhalte der Angebote Spiegel-Online-Video und Spiegel . tv über Online, Mobile und Smart-TV .1414

SevenOne Media vermarktet als Tochterunternehmen der ProSiebenSat .1-Gruppe deren 
deutsch sprachige Fernsehprogramme SAT .1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT .1 Gold und ProSieben 
MAXX sowie die in Zusammenhang mit diesen stehenden Angebote in den Bereichen Online, 
Mobile, Smart TV und Teletext . Auch die weiteren Onlineaktivitäten der ProSiebenSat .1, wie z . B . 
MyVideo . de, Ampya . com, Putpat . tv, ran . de, wetter . com, Songtexte . com und wer-weiss-was . de, 
werden von SevenOne Media vermarktet . Ebenfalls vermarktet werden Onlineangebote Dritter, 
z . B . im Sportbereich bundesliga . de, Sport1 . de und Motorsport-Total . com .1415 Neben den Teletext-
angeboten der ProSiebenSat .1-Programme vermarktet SevenOne Media zudem Werbung im Tele-
text der Programme Eurosport, VIVA, Comedy Central, Nickelodeon und Tele  5 .1416

El Cartel Media vermarktet das Programm RTL II und ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der 
Programmveranstalterin RTL2 Fernsehen GmbH & Co . KG . Die Programmvermarktung erfolgt um-
fassend in den Bereichen Fernsehen, Online (rtl2 . de, rtl2-spiele . de), Smart TV sowie Mobile (Apps) .1417

Magis Media vermarktet seit Mitte des Jahres 2012 das Programm Arte im deutschsprachigen 
Raum (Verkauf des TV-Sponsorings) . Zudem vermarktet Magis Media die das Programm beglei-
tende Zeitschrift „Arte-Magazin“ .

Mit thads.media hat die Veranstalterin des Programms N24 nach der Trennung von dem 
Vermarkter iq Media (Verlagsgruppe Handelsblatt) seit Januar  2014 ein eigenes Vermarktungsun-

1409 Exklusive Zweitvermarktung der G+J EMS-Bewegtbild-Inhalte u. a. der Online-Angebote art-magazin. de, boerse-
online. de, brigitte. de, bym. de, chefkoch. de, eltern. de, essen-und-trinken. de, ftd. de, gala. de, geo. de, livingathome. de, 
schoener-wohnen. de, sportal. de und stern. de; vgl. Pressemitteilung vom 18. 11. 2009, www.guj. de.

1410 Exklusiven Zweitvermarktung der IP Deutschland-Mobile-Portale durch G+J EMS, u. a. die Mobilportale von RTLl, n-tvl, 
Clipfish, VOX, Kochbar und wetter. de; vgl. Pressemitteilung vom 18. 11. 2009, www.guj. de.

1411 Unter anderem bzgl. der Online-Angebote von Chip, Focus Online, Playboy, FitforFun, InStyle, burda style, TV Spielfilm 
und TV Today; vgl. Pressemitteilung vom 01. 07. 2010, www.tomorrow-focus. de.

1412 Gemeinschaftsunternehmen von FAZ Verlag, Süddeutsche Zeitung Verlag, ZEIT Verlag und der Verlagsgruppe Handels-
blatt.

1413 Betreffend In-Stream-Angebote der Portale Motorvision. de, finanztreff. de, golem. de, wiwo. de und netzwelt. de; vgl. 
Meldung vom 25. 07. 2011 unter www.wuv.de/medien/iq_und_ip_gemeinsame_vermarktung _von_bewegtbild.

1414 Vgl. IP-Pressemitteilung vom 11. 11. 2013, www.ip. de.
1415 Vgl. Pressemitteilung der SevenOne Media vom 27. 08. 2012 unter www.sevenonemedia. de.
1416 Vgl. www.sevenonemedia.de/plattformen_teletext.
1417 Vgl. www.elcartelmedia. de.
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ternehmen . Dieses wurde mit dem strategischen Ziel gegründet, einen neuen, unabhängigen 
Vermarkter aufzubauen und im Markt zu etablieren .1418

Die übrigen bundesweiten Fernsehveranstalter vermarkten ihre Werbezeiten in der Regel eben-
falls selbst .

2.3.3.6 Mediaagenturen

Die werbetreibenden Unternehmen bedienen sich bei der Verteilung ihrer Werbeetats sowie hin-
sichtlich der Platzierung von Werbung in den Medien der Dienstleistungen von Mediaagenturen . 
Diese buchen unter anderem Werbezeiten bei den Fernsehveranstaltern . Wenige große Media-
agenturen bestimmen dabei den Markt . Im deutschen Werbemarkt entfällt auf die sechs größten 
Mediaagenturgruppen ein Marktanteil von zusammen rund 87 % (vgl . Tabelle  III – 119) . In diesem 
ohnehin konzentrierten Marktumfeld haben sich die Werbeholdings Publicis und Omnicom im 
Jahr 2013 auf einen Zusammenschluss verständigt . Aus dieser für das Jahr 2014 geplanten, letztlich 
jedoch nicht umgesetzten Fusion wäre der weltgrößte Werbekonzern mit einem Marktwert von 
rund 35 Mrd . US-Dollar hervorgegangen . Die EU-Kommission hatte den Zusammenschluss bereits 
freigegeben .1419 Trotz der hohen Konzentrationen in den Werbemärkten hat die Kommission das 
Fortbestehen eines wirksamen Wettbewerbs nicht als gefährdet angesehen, auf den deutschen 
Markt bezogen maßgeblich aufgrund der Präsenz der Wettbewerber WPP, Dentsu-Aegis, IPG und 
Havas sowie der unabhängigen Agenturen Mediaplus, Pilot Media, Crossmedia und Moccamedia 
(vgl . auch Tabelle  III – 118) .1420

1418 Vgl. DWDL, Artikel vom 05. 06. 2013, „N24 trennt sich von Werbevermarkter iq media“, abrufbar unter www.dwdl.de/
nachrichten/41114/n24_trennt_sich_ueberraschend_von_vermarkter_iq_media/.

1419 EU-Kommission, Entscheidung vom 09. 01. 2014, COMP/ M.7023  – Publicis/Omnicom.
1420 EU-Kommission, Entscheidung vom 09. 01. 2014, COMP/ M.7023  – Publicis/Omnicom; vgl. im Übrigen bereits die Ent-

scheidung der EU-Kommission vom 24. 01. 2005, COMP/ M.3579  – WPP/Grey, hinsichtlich der Freigabe der Fusion 
zwischen WPP und der Grey Global Group zum seinerzeit größten globalen Werbekonzern mit gleichzeitig dominanter 
Stellung in Deutschland.

Abbildung  III – 91: Marktanteile der Werbevermarkter im Brutto-Fernsehwerbemarkt 2013

Quelle: Geschäftsbericht der ProSiebenSat .1 Media  AG 2013, S . 67, dort angegebene Quelle: Nielsen Media Research .
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Auf Seiten der Anbieter von Fernsehwerbezeiten ist der Markt mit den drei Vermarktern IP 
Deutschland, SevenOne Media und El Cartel Media mit einem Marktanteil von zusammen rund 
84 % noch stärker konzentriert als auf Seiten der Mediaagenturen (vgl . Abbildung III – 91) . Gleiches 
gilt für den Radiowerbemarkt, in dem die Vermarkter RMS Radio Marketing Service (RMS) mit 
57,9 % und die ARD Werbung Sales & Services (AS&S) mit 31,1 % zusammen einen Marktanteil von 
fast 90 % erreichen .1421 Auch der Zeitschriftenwerbemarkt weist auf der Anbieterseite mit den 
Vermarktern G+J Media Sales, Burda Community Network (BCN), Axel Springer Media Impact, 

1421 ZAW, Werbung 2014, S. 220.

Mediaagenturen in Deutschland
Mediaagentur Holding/Gruppe Billings* 2013 

in Mio.  Euro
Marktanteil 2013 

in Deutschland

 1 Mediacom WPP/Group M 3 .609 19,0 %
 2 OMD Omnicom Media Group 2 .714 14,3 %
 3 MEC Mediaedge CIA WPP/Group M 2 .161 11,4 %
 4 Carat Dentsu Aegis Network 1 .817 9,5 %
 5 Mindshare WPP/Group M 1 .489 7,8 %
 6 Mediaplus Serviceplan (unabhängig) 1 .421 7,5 %
 7 Zenith Publicis/ VivaKi 885 4,6 %
 8 Havas Media Havas Media 726 3,8 %
 9 Vizeum Dentsu Aegis Network 657 3,5 %
10 Pilot Pilot Group (unabhängig) 638 3,4 %
11 Initative Interpublic/IPG Mediabrands 627 3,3 %
12 Universal McCann Interpublic/IPG Mediabrands 607 3,2 %
13 Optimedia Publicis/ VivaKi 588 3,1 %
14 Crossmedia Crossmedia (unabhängig) 275 1,4 %
15 Starcom MediaVest Publicis/ VivaKi 233 1,2 %
16 Moccamedia Moccamedia (unabhängig) 219 1,1 %
17 PHD Omnicom Media Group 192 1,0 %
18 Maxus WPP/Group M 178 0,9 %

Alle 18  Mediaagenturen 19.036 100 %

*  Etatvolumina/Bruttoumsatz

Tabelle  III – 118: Mediaagenturen in Deutschland nach Billings*

Quelle: Horizont 30/2014, S . 16, dort angegebene Quelle: Recma Overall Activity Rankings 2013 .

Agenturgruppe/Holding Zugehörige Mediaagenturen Billings* 2013 
in Mio.  Euro

Marktanteil 2013 
in Deutschland

1 Group M/ WPP Maxus, MEC, Mediacom, Mindshare 7 .437 39,1 %
2 Omnicom Media Group  Germany OMD, PHD 2 .906 15,3 %
3 Dentsu Aegis Network Carat, Vizeum 2 .474 13,0 %
4 VivaKi/Publicis Stracom MediaVest, Zenith,  Optimedia 1 .706 9,0 %
5 IPG Mediabrands/Interpublic Initiative, Universal McCann 1 .234 6,5 %
6 Havas Media Havas Media 726 3,8 %

Summe 16.483 86,6 %

*  Etatvolumina/Bruttoumsatz

Tabelle  III – 119: Mediaagenturgruppen in Deutschland nach Billings*

Quelle: Horizont 30/2014, S . 16, dort angegebene Quelle: Recma Overall Activity Rankings 2013 .
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Bauer Advertising und Spiegel QC mit zusammen über 60 % Marktanteil1422 eine ähnliche Konzen-
tration wie auf Seiten der Mediaagenturen auf .

Vor dem Hintergrund, dass nur wenige Mediaagenturen große Einkaufsvolumina bündeln, steigt 
die Gefahr von redaktioneller Einflussnahme . In der Vergangenheit haben zwar große Programm-
veranstalter trotz Signalen aus der Werbewirtschaft in Form von ausbleibenden Werbezeitbuchun-
gen im Umfeld bestimmter Sendungen mitunter an diesen Formaten unverändert festgehalten 
(z . B . „Dschungelcamp“1423) . Mit zunehmendem Einfluss auf die Verteilung der Werbegelder kann 
jedoch potenziell ein erhöhter Druck auf die Programmveranstalter ausgeübt werden, Zielsetzun-
gen der werbetreibenden Wirtschaft in die Programmgestaltung einfließen zu lassen und beispiels-
weise kritische Berichterstattungen über Werbekunden oder diesen unliebsame Themengebiete 
zu unterbinden . Die Machtposition der Mediaagenturen kann für einzelne Sender zu Abhängig-
keiten führen .

Die Machtverteilung im Dreiecksverhältnis zwischen den werbetreibenden Unternehmen, den 
Mediaagenturen und den Medienunternehmen hat sich im Laufe der Zeit verändert . Mediaagen-
turen waren ursprünglich reine Dienstleister, die für ihre Werbekunden Werbeplätze bei den Me-
dienunternehmen einkauften und dafür eine Vergütung erhielten . Die Mediaplanung1424 wurde 
dabei zunächst noch von den Werbeagenturen geleistet . Inzwischen sind es im Wesentlichen die 
Mediaagenturen, die ihre Werbekunden bei der Aufteilung des Mediabudgets beraten und zudem 
Werbeplätze bei Fernsehveranstaltern, Verlagen und sonstigen Werbeträgern buchen . Dabei wer- 
den für umfangreiche Buchungen Rabatte gewährt, im Fernsehen z . B . Freispots . Diese Rabatte, 
auch „Kickbacks“ genannt, können werbekundenbezogen sein oder aufgrund der Marktmacht der 
jeweiligen Agentur auf der Einkaufseite („Agenturrabatte“) gewährt werden . Diese Rabatte werden 
dabei oft nicht oder nicht vollständig an die Werbekunden weitergereicht, sondern von den 
Agenturen weiterverkauft . Angesichts sinkender Honorare1425 für die Werbezeitenvermittlung sowie 
Rabattforderungen durch die Werbekunden ist diese Kommerzialisierung von Agenturrabatten 
eine lukrative Geldquelle vieler Mediaagenturen .1426 In welchem Umfang die eingeräumten Rabatte 
an den jeweiligen Werbekunden weitergereicht werden, hängt von den vertraglichen Regelungen 
zwischen Werbekunden und Mediaagenturen (Mediaagenturvertrag) ab .1427

1422 Im Jahr 2010 erreichten diese Vermarkter zusammen einen Marktanteil von rund 63 % (Quelle: Horizont, Heft  8/2011, 
S. 12).

1423 Im Umfeld der mitunter als „Ekel-Show“ bezeichneten Sendung „Dschungelcamp“ (RTL) haben Werbeunternehmen 
zunächst weitgehend auf Werbebuchungen verzichtet. Das Format erzielte jedoch gute Quoten und wurde in bislang 
acht Staffeln fortgesetzt. Inzwischen verzeichnen die Werbeinseln im Umfeld der Show eine gute Auslastung. Vgl. z. B. 
WUV, Artikel vom 18. 01. 2012, „Novum: Werbekunden entdecken RTL-Dschungelshow für sich“ (www.wuv.de/medien/
novum_werbekunden_entdecken_rtl_dschungelshow_fuer_sich) und Artikel vom 09. 01. 2013, „Im Dschungelcamp sind 
wieder die Werber los!“ (www.wuv.de/medien/im_dschungelcamp_sind_wieder_die_werber_los).

1424 Auch Werbeträger- oder Werbestreuplanung. Ziel ist der optimale Einsatz des Werbebudgets, um die gewünschte 
Zielgruppe (Werbesubjekte) zum richtigen Zeitpunkt mit der ausreichenden Anzahl Werbeanstöße zu kontaktieren, 
und zwar zu möglichst geringen Kosten (vgl. Definition in: Gabler Lexikon Medienwirtschaft).

1425 Manfred Kluge, CEO der Omnicom Mediagroup, bezifferte das tatsächlich gezahlte Honorar auf 1,5 bis zwei Prozent 
auf das gebuchte Werbevolumen. Die Empfehlung des Verbands der Werbekunden liegt bei 3 % bis 5 %. Vgl. 
Handelsblatt online, Artikel vom 20. 01. 2010, „Danone-Urteil bringt Agenturen in Zugzwang“ (abrufbar unter www.
handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/danone-urteil-bringt-agenturen-in-zugzwang/3350000. html).

1426 Handelsblatt online, Artikel vom 20. 01. 2010, „Danone-Urteil bringt Agenturen in Zugzwang“ (abrufbar unter www.
handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/danone-urteil-bringt-agenturen-in-zugzwang/3350000. html); 
Sabine Sasse, „Die Macht der Media-Agenturen“, in: Jahrbuch Fernsehen 2013, S. 36 ff.

1427 Insbesondere im Hinblick auf die bei Mediaagenturen vorherrschende Unterteilung in einen kundenbetreuenden Teil 
(„Frontoffice“) und eine agenturseitig eingebundene Einkaufsgesellschaft („Backoffice“); vgl. dazu Urteile des OLG 
München vom 23. 12. 2009 i. S. Danone./.Carat, Az.: 7  U 3044/09 und vom 23. 07. 2014 i. S. Haribo./.Mediaplus, Az.: 7  U 
4376/13; Horizont, Heft 32/2014, S. 5, „Haribo verliert vor Gericht“; Handelsblatt online, Artikel vom 20. 01. 2010, „Danone-
Urteil bringt Agenturen in Zugzwang“ (abrufbar unter www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/
danone- urteil-bringt-agenturen-in-zugzwang/3350000. html).
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Die Mediaagenturen haben das Rabattgeschäft weiterentwickelt und betreiben dieses nunmehr 
auch in Form des „Trading“, also als Handel mit Werbezeiten . Dabei kaufen die Mediaagenturen 
bei den Medienunternehmen rabattierte Werbeplätze – vornehmlich Werbezeit im Fernsehen – als 
Paket auf eigene Rechnung ein, um sie selbst weiter zu verkaufen .1428 Dieses Trading-Geschäft 
erscheint zunächst gleichermaßen interessant für Agenturen, Werbekunden und Medienunter-
nehmen: Die Medienunternehmen können große Blöcke an Werbeplätzen (darunter z . B . auch 
„Restplätze“ in weniger attraktivem Umfeld oder zu ungünstigen Zeiten) verkaufen und erhalten 
Planungssicherheit . Die von den Medienunternehmen eingeräumten Rabatte werden teilweise an 
die Werbekunden weitergegeben, so dass diese günstigere Konditionen von den Agenturen er-
halten, als sie ansonsten am Markt erhalten würden . Die Mediaagenturen reichen schließlich die 
ihnen gewährten Rabatte nicht vollständig weiter und verdienen an der Mittlerrolle (vgl . Abbil-
dung  III – 92) . Das Trading führt jedoch aufgrund der dabei gewährten sehr hohen Rabatte –  die 
Rede ist von 70 % bis 90 % auf den Listenpreis für Werbeflächen  – zu einem beschleunigten 
Verfall der Werbepreise .1429 Während die Mediaagenturen die Rabatte mit hohem Gewinn auf 
eigene Rechnung an ihre Kunden weiterverkaufen, geraten die Medienunternehmen auf der Ein-
nahmenseite unter Druck . Als Konsequenz müssen diese ihre Werbezeiten und -flächen verteuern, 
was wiederum auch die Preise für die werbetreibenden Unternehmen erhöht . Diese erhalten dann 
für das gleiche Budget immer geringere Werbeleistungen und setzen ihre Mediaagentur unter 
Druck, höhere Rabatte auszuhandeln (Rabattspirale) .1430 Dies spiegelt sich auch in der sich weiter 
öffnenden Brutto-Netto-Schere wider (vgl . Abbildung  III – 90 und Tabelle  III – 117) . Die Medienun-
ternehmen werden ihrerseits zunehmend abhängig von den mächtigen Agenturen und verlieren 
die Preishoheit . Dadurch, dass sie ihre Werbeplätze zudem im Trading-Modell an die Mediaagen-
turen als Zwischenhändler mit eigener Marge verkaufen, bleiben für sie am Ende weniger Einnah-
men als bei der herkömmlichen Vermarktung .1431

Durch die Stellung als Verkäufer von Werbefläche geraten die Mediaagenturen zudem in Inte-
ressenskonflikte: Ihre Neutralität und Objektivität bei der Beratung ihrer Werbekunden ist nicht 
mehr gewährleistet, weil sie ihren Kunden möglicherweise nicht mehr die bestmögliche Beratung 
in der Mediaplanung und im Werbeplatzverkauf bieten, sondern die profitabelste Lösung für die 
Agentur verfolgen .1432 Von einigen Werbungtreibenden wird Trading inzwischen vertraglich aus-
geschlossen .1433 Auf Vermarkterseite scheint der Druck dagegen groß, sich trotz der damit verbun-
denen Nachteile auf das Trading der Mediaagenturen einzulassen .1434

Im Konkurrenzkampf der Medienunternehmen um Werbegelder werden diejenigen von den 
Mediaagenturen und der Werbewirtschaft bevorzugt, die größere Rabatte gewähren können . Dies 
kann Auswirkungen auf die Medienvielfalt haben, sofern Nischen- und Spezialangebote dadurch 
weniger Werbeeinnahmen erzielen .1435

1428 Sabine Sasse, Die Macht der Media-Agenturen, in: Jahrbuch Fernsehen 2013, S. 36 ff.
1429 Vgl. W&V, Heft  41/2014, S. 14, „Trading-Poker“.
1430 Sabine Sasse, Die Macht der Media-Agenturen, in: Jahrbuch Fernsehen 2013, S. 36 ff.
1431 Vgl. Wirtschaftswoche, Artikel vom 11. 09. 2009, „Milliardengeschäft Werbung“, abrufbar unter www.wiwo.de/unter 

nehmen/milliardengeschaeft-werbung-transparenz-ist-bei-den-mediaagenturen-unerwuenscht-seite-all/5573782-all. html.
1432 Sabine Sasse, Die Macht der Media-Agenturen, in: Jahrbuch Fernsehen 2013, S. 36 ff.  unter Verweis auf www.zies mann 

media. de; vgl. auch Wirtschaftswoche, Artikel vom 11. 09. 2009, „Milliardengeschäft Werbung“, (abrufbar unter www.
wiwo. de/unternehmen/milliardengeschaeft-werbung-transparenz-ist-bei-den-mediaagenturen-unerwuenscht-seite-all/ 
5573782-all. html).

1433 Vgl. W&V, Heft  19/2012, S. 27 f., „Trading-Rabatte: die große Versuchung“.
1434 Mit Ausnahme von IP Deutschland und den öffentlich-rechtlichen Vermarktern schließen fast alle TV-Vermarkter 

Trading-Deals. Hinsichtlich IP Deutschland wird jedoch ein wachsender Druck beschrieben, sich ebenfalls dem Trading 
zu öffnen. Im Zeitschriften- und Onlinebereich ist Trading weit verbreitet. Vgl. W&V, Heft 41/2014, S. 14 f., „Trading-Poker“ 
und Heft  19/2012, S. 27 f., „Trading-Rabatte: die große Versuchung“.

1435 Vgl. Wirtschaftswoche, Artikel vom 11. 09. 2009, „Milliardengeschäft Werbung“, abrufbar unter www.wiwo.de/unter 
nehmen/milliardengeschaeft-werbung-transparenz-ist-bei-den-mediaagenturen-unerwuenscht-seite-all/5573782-all. html.
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2.3.3.7 Werberelevante Zielgruppe

Bei der Programmgestaltung haben die Fernsehveranstalter neben redaktionellen und auf Zu-
schauerakzeptanz gerichteten Zielen auch wirtschaftliche Gesichtspunkte wie eine gute Werbezei-
tenauslastung bei möglichst hohen Spot-Preisen im Auge . Mit den Programmen wollen die Ver-
anstalter in der Regel nicht nur generell hohe Zuschauerzahlen erreichen, sondern dabei auch 
bestimmte Zielgruppen ansprechen, die die Werbeeinbuchungen der Werbewirtschaft befördern . 
Um die Medialeistung der Programmveranstalter miteinander vergleichen zu können, wurden als 
Referenzzielgruppe die 14- bis 49-Jährigen als werberelevante Zielgruppe bestimmt . Diese Bevöl-
kerungsgruppe wurde als besonders konsumfreudig und aufgeschlossen bei der Markenwahl er-
achtet .1436

Eine Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen wurde erstmals gegen Ende der 1950er Jahre in den 
USA durch die American Broadcasting Company (ABC) eingeführt . Hintergrund war, dass ABC im 
Vergleich zu den Konkurrenzsendern von CBS und NBC innerhalb dieser Zielgruppe besser ab-
schnitt, als wenn man die Reichweiten aller Erwachsenen zugrunde legte . Die Zielgruppe der 
18- bis 49-Jährigen entwickelte sich in den 1960er Jahren dann tatsächlich zunehmend zu einer 
relevanten Messgröße, weil sich insbesondere die Alterspyramide der amerikanischen Gesellschaft 
aufgrund des „Babybooms“ veränderte . Die Zahl der Familien mit Kindern wuchs stark an . Gleich-
zeitig stieg der Konsumbedarf dieser Bevölkerungsgruppe und deren Kaufkraft erheblich .1437 An- 
fang der 1990er Jahre begann RTL damit, die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen in Deutschland 
zu propagieren . Auch hier war der Hintergrund eine bessere Positionierung gegenüber den öf-
fentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF . Anders als in den USA bildete diese Zielgruppe in 
Deutschland allerdings weder eine spezifische Generation noch eine Bevölkerungsgruppe mit 

1436 Zum Teil wurde auch geltend gemacht, die Konzentration auf die 14- bis 49-Jährigen solle „die stark über pro por-
tionale  Fernsehnutzung der über 50-jährigen Zuschauer ausgleichen“, vgl. Pressemitteilung der SevenOne Media vom 
24. 08. 2005.

1437 Dieter K. Müller, „Kaufkraft kennt keine Altersgrenzen“, Media Perspektiven 2008, S. 291.

Abbildung  III – 92: Trading-Modell der Mediaagenturen

Quelle: W&V, Heft  19/2012, S . 26, „Trading-Rabatte: die große Versuchung“ .
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ähnlichem Konsumverhalten ab .1438 Der damalige RTL-Chef Thoma hat vielmehr bestätigt, dass die 
Festlegung der Zielgruppe rein willkürlich erfolgt sei .1439

Bereits in der Vergangenheit wurde hinsichtlich der Zielgruppenfestlegung auf die 14- bis 
49-Jährigen kritisiert, dass z . B . die demografische Entwicklung nicht berücksichtigt werde .1440 Das 
Lebensalter und Konsumverhalten stehe immer weniger miteinander in Wechselwirkung . Die kon-
sumkräftigsten Konsumenten seien inzwischen die 50- bis 59-Jährigen, Konsumenten um die 
49 Jahre wiesen gleichzeitig ein aktiveres und intensiveres Konsumverhalten auf als ihre Vorgänger 
und insgesamt schrumpfe die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zu der Gruppe 
der über 50-Jährigen stetig .1441 Inzwischen haben einige Programmveranstalter hierauf reagiert . So 
weist die Mediengruppe RTL Deutschland seit März  2013 nur noch die 14- bis 59-Jährigen als 
Zielgruppe aus . Begründet wird dies mit dem Verweis auf den demografischen Wandel, infolge 
dessen die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen immer kleiner werdenden Anteil der Ge-
samtbevölkerung – gegenwärtig weniger als die Hälfte – abbilde . Die neue und nach oben erwei-
terte Zielgruppe fange diese Entwicklung auf .1442 Auch die Sky Media Networks, Vermarkter von 
Sky Deutschland, weist als werberelevante Zielgruppe die 14- bis 59-Jährigen aus .1443 Der Vermark-
ter der ARD, die ARD-Werbung Sales  & Services, weist dagegen die 20- bis 59-Jährigen aus .1444 
Gleiches gilt seit 2012 für Tele  5 .1445 Bereits im September  2010 hatte Tele  5 mit der Altersgruppe 
der 35- bis 65-Jährigen einen eigenen Vorschlag für einen neue Zielgruppe eingebracht .1446

Die ProSiebenSat .1-Gruppe hat dagegen zunächst an der etablierten Werbezielgruppe der 14- 
bis 49-Jährigen festgehalten . Angeführt wurde diesbezüglich, dass die Gruppe mit ihren Programm-
angeboten sehr unterschiedliche Zielgruppen anspreche und eine Referenzzielgruppe, ganz gleich 
wie sie zugeschnitten sei, immer nur einen Ausschnitt der Realität zeige .1447 Im Übrigen richte sich 
die Mediaplanung auf die für das jeweilige Produkt relevante Zielgruppe aus und sei damit nicht 
begrenzt auf die Gruppe der 14- bis 49-Jährigen . Inzwischen weist das Unternehmen für jedes 
seiner Programme eine eigene Kernzielgruppe aus (siehe Abbildung  III – 93) .1448

1438 Dieter K. Müller, ebenda.
1439 Interview mit dem damaligen RTL-Chef Helmut Thoma, in: Der Spiegel, Heft  40/2008, S. 96: „Die Grenzziehung war 

reine Willkür. […] Wir haben der Werbewirtschaft suggeriert: Ihr müsst an die Jungen ran, die „Erstverwender“; deshalb 
braucht ihr auch keine alten Zuschauer, denn die sind markentreu.“

1440 Vgl. Hans-Peter Gaßner, Werberelevante Zielgruppen im Wandel, in: Media Perspektiven 2006, S. 16 ff.; Berliner Zeitung 
vom 30. 03. 2006, „14 bis 49 – Die Gesellschaft wird älter, doch die Sender wollen vor allem junge Zuschauer. Warum?“

1441 Dieter K. Müller, Kaufkraft kennt keine Altersgrenzen, in: Media Perspektiven 2008, S. 291 (293 ff.).
1442 Pressemitteilung der Mediengruppe RTL Deutschland vom 01. 03. 2013, abrufbar unter www.mediengruppe-rtl.de/ de/

pub/presse/i50771_1. cfm.
1443 Siehe unter www.skymedianetwork. de.
1444 Siehe unter www. ard-werbung.de/ tv/ tv-wissen-und-forschung/einschaltquoten/erwachsene-20-59/; Zudem erfolgen 

Ausweisungen der Gruppen Zuschauer ab drei Jahren, Erwachsene ab 14 Jahren sowie Haushaltsführende ab 14 Jahren.
1445 WUV, Artikel vom 24. 05. 2012, „Kampagne für 20/59: Tele  5 macht die neue Zielgruppe zum Testimonial“, abrufbar 

unter www.wuv.de/medien/kampagne_fuer_20_59_tele_5_macht_die_neue_zielgruppe_zum_testimonial.
1446 Grundlage war eine Studie der Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse (Forsa) im Auftrag von Tele 5, 

in deren Rahmen die Einschätzung der Bundesbürger über die aus ihrer Sicht wichtigsten Zielgruppe abgefragt wurde. 
78 % der Befragten gaben an, die größte Kaufkraft innerhalb der Gruppe der 35- bis 65-Jährigen zu vermuten (Umfrage 
bei 1.001  Befragten im Erhebungszeitraum vom 16. bis 17. 09. 2010). Vgl. HORIZONT Online, Artikel vom 29. 09. 2010, 
„Tele  5 bewirbt eigene werberelevante Zielgruppe der ‚neuen 30er‘“, abrufbar unter www.horizont.net/medien/nach 
richten/-Tele-5-bewirbt-eigene-werberelevante-Zielgruppe-der-neuen-30er-95244.

1447 Guido Modenbach, Geschäftsführer SevenOne Media, vgl. DWDL, Artikel vom 07. 03. 2013, „Streit um die Zielgruppe: 
Bringt 14–59 die Lösung?“, abrufbar unter www.dwdl.de/magazin/39866/streit_um_die_zielgruppe_bringt_1459_die_
loesung/page_1. html.

1448 Vgl. Darstellung vom Augist 2013, „Die Relevanz-Zielgruppen“, abrufbar unter www.sevenonemedia. de.
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El Cartel Media, der Vermarkter des Programms RTL II, plant zunächst keine Umstellungen und 
behält die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei .1449 Das ZDF stellt schließlich nicht mehr auf 
altersdeterminierte Zielgruppen ab .1450

2.3.4 Fazit

Das Fernsehen ist mit einem Anteil von rund 45 % an den gesamten Brutto-Werbeumsätzen in 
den klassischen Medien weiterhin der mit Abstand größte Werbeträger . Der Trend zunehmender 
Werbeaufwendungen im Onlinebereich hält zwar an, dabei ist die Entwicklung zuletzt jedoch 
weitgehend parallel zum Fernsehwerbemarkt . Ein Abwandern von Werbegeldern in bedeutendem 
Umfang aus dem Fernseh- in den Onlinebereich ist derzeit nicht zu verzeichnen . Auch wenn die 
Brutto-Werbeeinnahmen weiterhin ein kontinuierliches Wachstum aufzeigen, öffnet sich gleichzei-
tig auch die Brutto-Netto-Schere weiter . Die Netto-Erlöse der Programmveranstalter stagnieren 
seit Jahren . Vor diesem Hintergrund werden alternative Erlösquellen zur Fernsehwerbung verfolgt . 
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere Diversifikationsgeschäfte wie Pay-TV-
Kanäle, Lizenzhandel, Musik- und Onlineangebote sowie Modelle, bei denen meist jungen Unter-
nehmen mit Onlinebezug Werbezeit gegen eine Umsatz- oder Unternehmensbeteiligung bereit-
gestellt wird .

Auf dem Fernsehwerbemarkt besteht eine starke Konzentration sowohl auf Seiten der Anbieter 
von Werbefläche (Programmveranstalter) als auch auf der Seite der Mediaagenturen . Die ProSieben 
Sat .1 Media  AG und die Mediengruppe RTL Deutschland bilden nach den Feststellungen des 
Bundeskartellamts auf dem Fernsehwerbemarkt ein marktbeherrschendes Oligopol/Duopol . Auf 
die beiden großen privaten Veranstaltergruppen entfallen zusammen 83,7 % der Brutto-Werbeer-
löse, zusammen mit den öffentlich-rechtlichen Programmen von ARD und ZDF 88 % . Die übrigen 
rund 100  Fernsehveranstalter müssen sich über die restichen 12 % der Brutto-Werbeerlöse finan-
zieren . Bei den Mediaagenturen entfällt hinsichtlich der verwalteten Etatvolumina bzw . des Brut-
toumsatzes auf die sechs größten Gruppen ein Marktanteil von zusammen rund 87 % .

Für die Meinungsvielfalt ist die hohe Konzentration auf dem Fernsehwerbemarkt in mehrfacher 
Hinsicht von Bedeutung, da die Werbefinanzierung nach wie vor die Hauptfinanzierungsquelle 
des privaten Fernsehens darstellt . Zum einen können marktbeherrschende Unternehmen auf der 
Seite der Anbieter von Werbefläche Markteintrittsbarrieren zum Schutz vor neuen, werbefinan-

1449 DWDL, Artikel vom 07. 03. 2013, „Streit um die Zielgruppe: Bringt 14–59 die Lösung?“, abrufbar unter www.dwdl.de/
magazin/39866/streit_um_die_zielgruppe_bringt_1459_die_loesung/page_1. html.

1450 So Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer ZDF Werbefernsehen, vgl. DWDL, Artikel vom 07. 03. 2013, „Streit um die 
Zielgruppe: Bringt 14–59 die Lösung?“, abrufbar unter www.dwdl.de/magazin/39866/streit_um_die_zielgruppe_bringt_ 
1459_die_loesung/page_1. html.

Abbildung  III – 93: Zielgruppen ausgewählter Fernsehprogramme (in Jahren)

Quelle: Unternehmensangaben, eigene Darstellung .
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zierten Fernsehveranstaltern –  und damit weiterer Konkurrenz  – aufbauen . Im Konkurrenzkampf 
der Medienunternehmen um Werbegelder werden zudem diejenigen von den Mediaagenturen 
und der Werbewirtschaft bevorzugt, die größere Rabatte gewähren können  – mithin die großen 
Veranstaltergruppen . Dies kann Auswirkungen auf die Medienvielfalt haben, sofern Nischen- und 
Spezialangebote dadurch weniger Werbeeinnahmen erzielen .

Vor dem Hintergrund, dass nur wenige Mediaagenturen große Einkaufsvolumina bündeln, steigt 
auch die Gefahr von redaktioneller Einflussnahme durch diese . Zwar sind bislang keine unmittel-
baren Beeinflussungen auffällig, es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich die Zielsetzungen 
der werbetreibenden Wirtschaft –  zumindest indirekt  – in der Programmgestaltung niederschla-
gen . Die Machtposition der Mediaagenturen kann für einzelne Sender zu Abhängigkeiten führen .





1 Einführung

Die Entwicklung im Internet mit ihren sozialen und kulturellen Folgen, die technische Konvergenz 
von Empfangsgeräten und nicht zuletzt das Problem crossmedialer Konzentrationsbestrebungen 
haben auch außerhalb Deutschlands Diskussionen zur Reform der bestehenden Medienregulie-
rung angestoßen .

Die Ansätze, wie auf den Medienwandel im digitalen Zeitalter angemessen reagiert werden 
soll, sind unterschiedlich . Am Beispiel von Australien und Großbritannien wird der dortige Stand 
der Diskussion aufgezeigt . Während in Australien der gesamte Rechtsrahmen kritisch ins Auge 
gefasst wurde, beschränkt sich die Debatte in Großbritannien darauf, eine Marktanalyse zur 
Medien vielfalt vorzubereiten . Diese soll zunächst Aufschluss über den aktuellen Zustand des Marktes 
geben und aufzeigen, wo mögliche Probleme bei der Vielfaltsicherung auftreten könnten .

2 Ansätze zur Regulierung crossmedialer Aktivitäten  
in anderen Staaten

2.1 Reformdiskussion in Großbritannien

2.1.1 Bericht des Ofcom zur Messung der Medienvielfalt

Großbritannien hat im Laufe der vergangenen Jahre umfassende und weitreichende Reformen des 
Medien- und Telekommunikationsrechts vorgenommen . Fast alle Mono- und Crossmediabeschrän-
kungen wurden abgeschafft und stattdessen ein Medienvielfaltstest („Media Plurality Test/Public 
Interest Test“) eingeführt . Der aufgrund des Communications Act 2003 neu eingerichteten Regu-
lierungsbehörde Ofcom (Office of Communications) wurden die Aufgaben und Kompetenzen von 
fünf bisher getrennt operierenden Regulierungsbehörden im Telekommunikations- und Medien-
bereich übertragen .1451

Zwei Vorgänge des Jahres 2010 beförderten in Großbritannien jedoch die Diskussion, ob der 
reformierte Rechtsrahmen in der Lage sei, die Meinungsvielfalt zu sichern: Die Abhörpraktiken bei 
der Zeitung „News of the World“1452 und die in dieser Zeit geplante vollständige Übernahme von 

1451 Konzentrationsbericht der KEK, 2004, S. 53 ff.
1452 Vgl. www.spiegel.de/panorama/abhoeraffaere-murdoch-nimmt-skandalblatt-news-of-the-world-vom-markt-a-773084. html.

Kapitel  IV

Entwicklung des Medienkonzentrationsrechts 
in   anderen Ländern
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BSkyB durch die News Corporation .1453 Die jeweils beteiligten Unternehmen gehör(t)en zum Ein-
flussbereich von Rupert Murdoch .

Im Public-Interest-Test-Verfahren zur geplanten Transaktion BSkyB/News Corp .1454 äußerte Ofcom 
selbst im Dezember 2010 Zweifel, ob die vom Parlament verfolgten Ziele zur Vielfaltsicherung mit 
dem bestehenden Rechtsrahmen erreicht werden könnten . Ofcom wurde daraufhin im Oktober   
2011 vom Staatssekretär für Kultur, Olympia, Medien und Sport aufgefordert, fünf Fragen zur 
Medienvielfalt in Großbritannien zu beantworten . Im Wesentlichen sollte die Behörde beurteilen, 
inwieweit es zum Schutz der Meinungsvielfalt sinnvoll sei, das Eigentum an Medienunternehmen 
zu beschränken . Ofcom sollte auch geeignete Rahmenbedingungen zur Messung von Vielfalt in 
verschiedenen Medienbereichen entwickeln .1455

In seiner Stellungnahme vom 19 . 06 . 20121456 betont Ofcom die Ziele der Vielfaltsicherung für 
eine funktionierende Demokratie . Die Behörde definiert Vielfalt in zweifacher Hinsicht: Zum einen 
gehe es um die Pluralität der in den Medien und Medienunternehmen vertretenen Meinungen und 
zum anderen komme es darauf an, zu verhindern, dass Einzelne (Medienunternehmen) zu starken 
Einfluss auf die öffentliche Meinung und die politische Agenda gewinnen . Es gehe dabei sowohl 
um organisationsinterne (internal plurality) als auch um externe Pluralität zwischen Organisationen 
(external plurality) . Ähnlich wie in Australien wird ein medienübergreifender Ansatz befürwortet, 
der die Bereiche Fernsehen, Radio, Presse und Online umfasst . Inhaltlich sollte Pluralitätskontrolle 
auf die Bereiche Nachrichten und Zeit geschehen beschränkt werden . Zur plattformübergreifenden 
Messung von Vielfalt empfiehlt Ofcom drei Kategorien: Verfügbarkeit (availability), Nutzung (con-
sumption) und Bedeutung (impact) . Wobei die Nutzung der wichtigste Faktor sei, da sie sich in 
Reichweite, Zuschauer- bzw . Hördaueranteil und der Nutzung mehrerer Quellen (Multisourcing) 
äußere . Die Frage, ob absolute Marktanteilsgrenzen praktikabel oder angeraten erscheinen, wird 
von Ofcom verneint . Absolute Grenzen ließen keinen Raum, Sachverhalte im breiteren Kontext zu 
sehen .

2.1.2 Der Leveson-Bericht „über die Kultur, die Bräuche und  
die Ethik der britischen Presse“

Als Folge des Abhörskandals um „News oft the World“ ordnete der britische Premierminister David 
Cameron am 13 . 07 . 2011 eine Untersuchung der Affäre an . Aufgeklärt werden sollten Verflechtun-
gen von Presse, Politik und Polizei . Unter Vorsitz von Lordrichter Sir Brian Leveson fanden öffent-
liche Anhörungen und Zeugenbefragungen statt . Die Befragungen wurden live von verschiedenen 
Nachrichtensendern übertragen . Am 29 . 11 . 2012 wurde der Abschlussbericht unter dem Titel „Leve-
son Inquiry  – Report into the culture, practices and ethics of the press“ veröffentlicht .1457

In dem 2000 Seiten starken Bericht1458 fordert Lord Leveson, das System der freiwilligen Selbst-
kontrolle der Presse zu ändern, da es nicht funktioniere . Er empfiehlt die Gründung eines unab-
hängigen Presserates, der Verstöβe gegen Pressestandards schnell und wirksam bestrafen könne . 

1453 Murdoch gibt Übernahme von BSkyB auf: www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2011-07/murdoch-bskyb-abhoerskandal; 
vgl. auch Konzentrationsbericht der KEK, 2010, S. 132 zu Bedenken der britischen Wettbewerbsbehörden gegen den 
An teilserwerb an ITV durch BSkyB.

1454 stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/public-interest-test-nov2010/statement/public-interest-test-report. pdf
1455 stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/measuring-plurality/statement
1456 stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/measuring-plurality/statement/statement. pdf.
1457 „Das ist die Quittung für den Exzess“: www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/regulierung-der-britischen-presse-das-ist-

die-quittung-fuer-den-exzess-11976535. html.
1458 www.gov.uk/government/publications/leveson-inquiry-report-into-the-culture-practices-and-ethics-of-the-press.
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Weder Zeitungsverleger, noch Journalisten, noch Politiker dürften in diesem Gremium vertreten 
sein . Überdies müsse die Arbeit des Presserats durch ein entsprechendes Pressegesetz verankert 
werden .1459

2.1.3 Media Ownership and Plurality  – Consultation, Juli  2013

Über seine Vorschläge zur Reform des Pressewesens hinaus äußerte sich der Leveson-Bericht auch 
zu Fragen der Meinungsvielfalt, zu Messverfahren und zur Notwendigkeit regelmäßiger Markt-
erhebungen .1460 Seine im Wesentlichen acht Empfehlungen, die Stellungnahme des Ofcom und die 
Erkenntnis, dass sich der Medienmarkt seit der Verabschiedung des Communications Act 2003 er-
heblich geändert hat, nahm die Regierung zum Anlass, im Juli 2013 eine Anhörung durchzu führen .

Entlang der Empfehlungen im Leveson-Bericht und in Zusammenarbeit mit den Medienunter-
nehmen sollte ein neuer Ansatz zur Bewertung von Medienvielfalt gefunden und erstmals eine 
Einschätzung von Pluralität auf dem englischen Markt vorgenommen werden . Besonderes Augen-
merk sollte auf den Umfang der Messverfahren gelegt werden: Von den Marktteilnehmern wollte 
man erfahren, welche Medien, welche Gattungen und welche Dienste und Organisationen als 
relevant für die Meinungsvielfalt angesehen werden . Geklärt werden sollte auch, ob die BBC in 
das Messsystem einbezogen und inwieweit lokale Vielfalt abgebildet werden kann .1461

2.1.4 Media Ownership and Plurality  – Consultation Report, August  2014

Die bis Ende Oktober 2013 eingegangenen Stellungnahmen fasste die Regierung in einem Bericht 
über die Anhörung zusammen . Der Consultation Report1462 wurde am 06 . 08 . 2014, zusammen mit 
einer Stellungnahme zu einem Papier des Oberhauses zur Medienvielfalt,1463 veröffentlicht . Er 
enthält die zusammengefassten Antworten der Marktteilnehmer auf die in fünf Abschnitten ge-
stellten Fragen sowie die von der Regierung daraus gezogenen Schlussfolgerungen .

Abschnitt  1: Welche Medien?
Die derzeitige Regulierung des Medieneigentums in Großbritannien bezieht sich auf die traditio-
nellen Medien Zeitungen, Fernsehen und Hörfunk . Auf Medienunternehmen, die lediglich im 
Onlinebereich tätig sind, wie z . B . die Huffington Post, findet sie keine Anwendung .

Frage  1 lautete deshalb:
– Sind Sie damit einverstanden, „Online“ in das neue Modell zur Vielfaltsmessung einzubezie-

hen?

Die überwältigende Mehrheit der Antwortenden sprach sich dafür aus, Onlineinhalte in jegliche 
Betrachtung von Medienvielfalt einzubeziehen .

Entscheidung: Die Regierung entschied deshalb, den Onlinebereich in das neu zu konzipie-
rende Modell zur Messung einzubeziehen . Bereits an diesem Punkt machte sie jedoch deutlich, 
dass dies noch nicht zu einer Änderung des Regulierungsrahmens an sich führe . Diese Frage stelle 
sich erst nach Fertigstellung und Auswertung des Messsystems .

1459 www.deutschlandfunk.de/diskussion-ueber-britisches-pressegesetz.761.de. html?dram:article_id= 229611
1460 Vgl. www.theguardian.com/media/2012/jun/12/ ed-miliband-news-corp-sell-sun: „I am concerned about the extent to 

which it is appropriate for me to start to opine about percentage market shares, because that involves all sorts of 
competition issues which would require quite detailed analysis,“ the judge said.

1461 www.gov.uk/government/consultations/media-ownership-and-plurality.
1462 www.gov.uk/government/publications/media-ownership-plurality-consultation-report.
1463 Abrufbar unter: www.publications.parliament.uk/ pa/ld201314/ldselect/ ldcomm/120/120. pdf.
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Abschnitt  2: Welche Gattungen?
Fernsehen, Hörfunk, Zeitungen und das Internet bieten eine Vielzahl verschiedener Medien inhalte: 
Nachrichten und Sendungen zum Zeitgeschehen, Sport, Unterhaltung, Drama, sachbezogene und 
kulturelle Themen und diverse andere Gattungen . Nach Meinung der britischen Regierung ist zu 
vermuten, dass all diese Inhalte Meinungen beeinflussen, Standpunkte formen und den politischen 
Diskurs steuern . Gleichwohl merkt Lord Leveson in seinem Bericht an, dass Ofcom und andere 
Regulierungsbehörden, ohne dazu verpflichtet zu sein, bis heute ihre Betrachtungen zur Medien-
vielfalt auf Nachrichten und Sendungen zum Zeitgeschehen fokussieren .

Die Fragen hierzu lauteten konkret:
– Welcher Inhalt ist relevant für die Medienvielfalt?
– Sollte der Umfang des Bewertungsrahmens auf Nachrichten und aktuelle Berichterstattung 

beschränkt oder auf einen weiteren kulturellen Kontext ausgedehnt werden?
– Wenn ja, wie könnte dieser weitere Kontext definiert werden?

Die Antworten auf diese Fragen fielen unterschiedlich aus . Zwar wurde mehr oder weniger allen 
Gattungen das Potenzial zugesprochen, Meinungen zu beeinflussen . Aus praktischen Gründen 
sprach sich jedoch eine Mehrheit dafür aus, den Umfang der einzubeziehenden Gattungen zu 
beschränken . Ein breiterer Ansatz erschien Vielen für das Messverfahren als unpraktisch und unklar .

Entscheidung: Die Regierung schloss sich dieser Meinung an und beschloss, aus praktischen 
Gründen lediglich Nachrichten und aktuelle Berichterstattung („news and current affairs“) in die 
Erfassung einzubeziehen . Nach Einführung des Messsystems und erster Auswertung sollte dieser 
Ansatz jedoch überprüft werden .

Abschnitt  3: Welche Organisationen und welche Dienste?
Nachdem die Entscheidung gefallen war, lediglich Nachrichtensendungen in das Modell aufzuneh-
men, gingen die Fragestellungen in diesem Abschnitt von der Empfehlung Lord Levesons aus, 
Online-Dienste bei der Pluralismusbetrachtung einzubeziehen . Diskutiert wurde aber, ob unter 
„online“ nur die Produzenten von Inhalten, wie z . B . Online-Nachrichtenseiten, zu verstehen seien 
oder ob auch andere Medienorganisationen in der Nachrichten-Wertschöpfungskette zu berück-
sichtigen sind .

Abgestellt wird auf die Überlegung, dass neue Geschäftsmodelle und neue Dienste Medien-
inhalte nicht nur schaffen und verkaufen, sondern Auswirkungen auf ihre Verfügbarkeit und Auf-
findbarkeit haben . Mit der Zahl der Nutzer, die Zugang zu Inhalten über Portale, soziale Netzwerke 
und Suchmaschinen finden, wachse bei diesen „Aggregator-Organisationen“ die Möglichkeit, Kon-
trolle über die Inhalte auszuüben, die sie ihren Nutzern zugänglich machen .

Nach dem Ofcom-Bericht zur Messung der Medienvielfalt vom 19 . 06 . 20121464 nutzten zu 
diesem Zeitpunkt bereits rund ein Fünftel (19 %) der Bevölkerung, die das Internet als Nachrich-
tenquelle heranziehen, hierfür Facebook und Google News . Aber auch beispielsweise die BBC und 
der „Guardian“ arbeiten online und verlinken zu anderen Webseiten und sozialen Netzwerken um 
ihre Reichweite zu erhöhen . Unabhängig davon ob Medieninhalte dem Nutzer aufgrund sozialer 
Empfehlungen, aufbereitender Dienste oder reiner Algorithmen geliefert werden, hält es die 
Regie rung für grundsätzlich möglich, dass Inhalte prominent platziert oder die Auffindbarkeit von 
Inhalten beeinflusst werden können .

1464 Vgl. Kapitel IV oben 2.1.1
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Die konkreten Fragen lauteten:
– Welche Organisationen oder Dienste spielen eine Rolle für die Medienvielfalt?
– Denken Sie, dass der Umfang (des Mess-/Bewertungsrahmens) auf Inhalteproduzenten be-

schränkt sein sollte oder sollte er auch Dienste beinhalten, die sich auf die Auffindbarkeit 
und den Zugang auswirken?

Die Antworten stimmten überwiegend darin überein, Organisationen, die aktive redaktionelle 
Funktionen ausüben, namentlich Verleger und Rundfunkveranstalter, als wesentlich in die Betrach-
tung einzubeziehen . Bedenken wurden in manchen Antworten hinsichtlich der sozialen Netzwerke 
geäußert: So sollten beispielsweise Twitter und Facebook ausgenommen werden, weil sie nicht 
primär Nachrichtenseiten seien und bereits die schiere Masse an Informationen, die dort generiert 
wird, eine Bewertung unmöglich mache .

Entscheidung: In ihren Schlussfolgerungen weist die Regierung auf ihr Ziel hin, einen Bewer-
tungsrahmen und eine grundsätzliche Bestandsaufnahme von Vielfalt im Vereinigten Königreich 
zu schaffen . Diese sollen genau und realistisch darstellen, wie die Bevölkerung Zugang zu Nach-
richten erlangt, wie Nachrichten konsumiert werden und „wie der dahinter stehende Markt 
arbeitet“ .1465 Aus diesem Grund wurde entschieden, alle Teile der Nachrichten-Verwertungskette 
vom Sammeln der Informationen bis zur Verbreitung und Aggregation in den Bewertungsrahmen 
aufzunehmen .

Auch an dieser Stelle wird ausdrücklich hervorgehoben, dass das beschriebene Vorhaben allein 
dazu dient, Maßnahmen einzuführen, die im Rahmen einer grundsätzlichen Bestandsaufnahme 
zeigen sollen, ob es ausreichende Vielfalt im Nachrichtenmarkt und im Markt der aktuellen Be-
richterstattung gibt oder nicht . Durch Berücksichtigung aller Organisationen, die eine Rolle in 
diesem Markt spielen, soll allein zum Ausdruck gebracht werden, dass ihr Einfluss in Betracht 
gezogen wird, um ein vollständiges Bild zu liefern . Es bedeutet zum Beispiel nicht, dass Blogger 
oder soziale Netzwerke notwendigerweise Gegenstand rechtlicher Maßnahmen sind .

Abschnitt  4: Die BBC
Die Ausgaben der BBC für Nachrichten und aktuelle Berichterstattung im Jahr 2011 werden auf 
circa 430  Millionen Pfund geschätzt . Das ist mehr als auf die übrigen Fernseh- und Radiosender 
Großbritanniens zusammen entfallen . Die BBC ist Marktführer auf allen drei Plattformen, auf denen 
sie Nachrichten verbreitet: 73 % der Fernsehnachrichtenstunden; eine hohe (allerdings nicht quan-
tifizierbare) Menge an Radionachrichten und 46 % aller Seitenabrufe unter den Top 50 der Online-
News-Provider . Sowohl Ofcom als auch der Leveson-Bericht kamen deshalb zu dem Schluss, die 
BBC müsse aufgrund ihrer Größe und der Marktführerschaft in drei von vier Plattformen vollstän-
dig in die Betrachtung einbezogen werden .

Die Frage lautete:
– Stimmen Sie zu, dass die Bedeutung der BBC für die Vielfalt im Rahmen einer Pluralismus-

bewertung herangezogen werden sollte?

Die Antworten ergaben weitgehende Einigkeit, die BBC in das Modell zur Vielfaltsmessung ein-
zubeziehen . Dafür spricht nicht nur der größte Marktanteil bei Fernseh-, Online- und Radionach-
richten sondern auch die Tatsache, dass sich die BBC selbst dafür ausgesprochen hat . In der 
Darstellung der Antworten wird aber angemerkt, dass es eine andere Frage sei, ob die BBC gege-
benenfalls Ziel von Maßnahmen sein könnte, würde ein Pluralismusproblem festgestellt . Insoweit 
wurde von der Mehrheit der Antwortenden die besondere Stellung und der besondere Rechts-

1465 Vgl. www.gov.uk/government/publications/media-ownership-plurality-consultation-report, S. 15: „… how the market 
that sits behind this operates“.
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rahmen für die BBC anerkannt . Auch könne die BBC nicht direkt mit anderen Medienunternehmen 
verglichen werden .

Entscheidung: Auch die Regierung ist der Auffassung, die Bedeutung der BBC im Rahmen des 
Projekts zu untersuchen .

Abschnitt  5: Lokale Gemeinschaften
Die Anhörung sollte auch Erkenntnisse liefern, inwieweit spezielle Faktoren zu berücksichtigen 
sind, um die Pluralität in lokalen Räumen abzubilden . Der Grund hierfür ist die Tatsache, dass sich 
die Nachrichtenmärkte in den vier Nationen des Vereinigten Königreichs (England, Schottland, 
Wales und Nordirland), in den Regionen und in den Gemeinden unterscheiden . So weichen der 
Umfang, die Qualität und die Art der Informationsvermittlung auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene erheblich voneinander ab . In manchen Regionen gibt es lokale Zeitungen, die oft durch 
Onlineangebote ergänzt werden . Regionale Fernsehnachrichten werden durch die BBC und ITV1466 
ausgestrahlt, die jeweils auch regionale Seiten auf ihren Webseiten haben . Hinzu kommen lokale 
Fernsehstationen in 25  Gebieten, die ihre Lizenz in den Jahren 2013/2014 erhalten haben . Viele 
Menschen hören lokale Radiostationen, die lokale Themen übertragen . In manchen Gebieten 
stellen „hyperlokale“ Webseiten die Nachrichtenquelle für bestimmte geographische Regionen dar . 
Manchmal füllen sie die Lücken anderer Nachrichten- und Informationsquellen und werden so 
eine neue Informationsquelle für Menschen in spezifischen Gemeinschaften .

Die Fragen lauteten:
– Gibt es spezielle Faktoren, die bei der Beurteilung von Pluralität auf lokaler Ebene berück-

sichtigt werden müssen?
– Sollte eine Messplattform auch versuchen, die Vielfalt der Medien zu untersuchen, die sich 

an bestimmte Kreise oder Interessengemeinschaften richten?

Viele der Befragten betonten die Bedeutung lokaler Medien vor allem für den Zusammenhalt der 
Gemeinschaft . Erwähnt wurde auch, dass in Großbritannien wenige Unternehmen die regionale 
und lokale Nachrichtenversorgung dominieren . Allein aus diesem Grund sollte das Medieneigen-
tum an allen Orten in Betracht gezogen werden .

Das Thema Zukunftsfähigkeit lokaler Medien und die nachteilige Wirkung, die eine zentrale 
Regulierung hierauf haben könnte, waren gemeinsames Thema in einer Reihe von Antworten . 
Besondere Erwähnung fand der Rückgang der lokalen Zeitungen, aber auch, dass „hyperlokale“ 
Webseiten zu mehr Pluralität bei den Eigentumsverhältnissen und der Nachrichtenversorgung 
führen könnten .

Viele Befragte machten auf die Schwierigkeit aufmerksam, lokale Medien, auch aufgrund ihrer 
teilweise geringen Reichweiten, zu definieren und zu messen .

Es gab auch Reaktionen zu der Frage, ob die Bewertung von Vielfalt unterteilt werden sollte 
nach Interessengemeinschaften oder geographischen Gesichtspunkten . Hier wurden schottische 
und walisische Besonderheiten ebenso genannt wie Minderheitengruppen und ausländische 
Medien, die im Vereinigten Königreich verbreitet werden und beeinflussend wirken .

Entscheidung: Nach Ansicht der Regierung würde eine Betrachtung der Pluralität nur auf natio-
naler Ebene den wesentlichen Herausforderungen und den Belastungen des Nachrichtenmarktes 
von heute nicht gerecht . Andererseits weist sie darauf hin, dass sowohl das Modell zur Messung 
als auch die begleitende Bestandsaufnahme praktikabel und begrenzt sein müssten . Auch sollten 
die Daten nicht so spezifisch sein, dass sie das Hauptthema des Vorhabens vernebeln .

1466 Ein Netzwerk aus mehreren (ehemals) unabhängig voneinander agierenden kommerziellen Fernsehstationen im Ver-
einigten Königreich, vgl. Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/ Independent_Television.
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Es wird daher festgestellt, den Messrahmen so flexibel zu gestalten, dass er eine detaillierte 
Untersuchung in einem bestimmten geographischen Gebiet oder einer Interessengemeinschaft 
ermöglicht . Die Daten müssen so beschaffen sein, dass sie sowohl die Bewertung jeder einzelnen 
Nation als auch die des Vereinigten Königreichs im Ganzen erlauben . Darüber hinaus sollte die 
erste Basisanalyse zur Pluralität die lokalen und regionalen Märkte ins Auge fassen, ohne jedoch 
eine forensische Untersuchung jeder Örtlichkeit vorzunehmen .

Ergebnis und nächste Schritte: Durch die im Rahmen der Anhörung gewonnenen Erkenntnisse 
verpflichtet sich die Regierung, ein Messsystem in Auftrag zu geben . Dieses kann dann verwendet 
werden, eine erste Marktanalyse zur Vielfalt im Vereinigten Königreich durchzuführen . Diese soll 
Aufschluss geben über den aktuellen Zustand des Marktes und aufzeigen, wo mögliche Probleme 
auftreten könnten . Unter Einbeziehung der Industrie soll Ofcom beauftragt werden, geeignete 
Indikatoren zu entwickeln und einen Zeitplan vorzulegen . Die Indikatoren sollen zeigen, inwieweit 
im Vereinigten Königreich ein „idealer“ Vielfaltsmarkt vorhanden ist .

Aufbauend auf seiner Stellungnahme von 2012 hat Ofcom am 30 . 10 . 2014 einen „call for inputs“ 
publiziert . Bis zum 27 . 11 . 2014 hatten Interessengruppen Gelegenheit, Vorschläge zur Gestaltung 
des Messsystems mitzuteilen und sich zu 12 detaillierten Fragen der Behörde zu äußern .1467

2.1.5 Fazit/Anregungen für die deutsche Reformdiskussion

In ersten Stellungnahmen äußerten sich Professor Steven Barnett von der University of Westminster 
und Professor Des Freedman vom Goldsmiths College an der University of London zu dem Bericht .

Barnett warf der Regierung Feigheit vor .1468 Sie habe drei Jahre gebraucht, um im Schutz der 
Sommerferien und ein Jahr vor der Parlamentswahl die Waffen zu strecken . Vor allem habe sie 
von vornherein deutlich gemacht, keine Änderungen am bestehenden gesetzlichen Rahmen vor-
zunehmen, solange kein Messsystem eingeführt sei und die Basisanalyse vorliege . Festgestellt 
worden sei allein, dass der Onlinebereich in die Betrachtungen einbezogen werde solle, dass das 
Modell lediglich Nachrichten und aktuelle Berichterstattungen, darüber hinaus Nachrichten-Aggre-
gatoren und die BBC erfassen und den lokalen und regionalen Märkten Rechnung tragen soll .

Rückwärtsgerichtetes Handeln im Umgang mit dem dringenden Problem konzentrierten 
Medien  eigentums stellt Freedman fest .1469 Er weist darauf hin, dass in Großbritannien drei Unter-
nehmen 70 % des nationalen Tageszeitungsmarkts kontrollieren, fünf Unternehmen kontrollierten 
70 % der Regionalzeitungen, ein einziges Nachrichtenunternehmen beliefere die Mehrheit der 
kommerziellen Radiosender und in 35 % der Gemeinden lägen Zeitungsmonopole vor .

Das Problem sei keineswegs verschwunden, jedoch der politische Wille, sich damit auseinan-
derzusetzen, sei abhanden gekommen . Man sei keinen Schritt weiter als zum Zeitpunkt der 
 Ofcom-Stellungnahme vom Juni  2012 . Im Gegenteil: Mit ihren Festlegungen falle die Regierung 
hinter die Ofcom-Stellungnahme ebenso zurück wie hinter die Empfehlungen des Oberhauses .1470 
Die Krise im lokalen Bereich setze sich genauso fort wie die Anstrengungen Rupert Murdochs, die 
Position von BSkyB in Europa zu stärken .

Und in der Tat: Vieles von dem, was die britische Regierung erst für die Zukunft plant, ist in 
Deutschland seit dem 3 . Rundfunkänderungsstaatsvertrag im Jahr 1997 bereits umgesetzt . Dies gilt 
für die Transparenz beim Medieneigentum, zumindest im Bereich des bundesweiten Fern sehens, 

1467 stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/plurality-cfi/summary/plurality-CFI. pdf.
1468 „A Predictable Act of Political Cowardice“, abrufbar unter: blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2014/08/11/ a-predictable-

act-of-political-cowardice-the-governments-response-on-media-ownership/.
1469 „Long Grass Grows Quicker in the Summer“, abrufbar unter: inforrm.wordpress.com/2014/08/14/long-grass-grows-

quicker-in-the-summer-a-response-to-the-governments-response-to-its-media-ownership-consultation-des-freedman.
1470 Vgl. oben Fn 1462.
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aber auch für die Marktanalyse . Die gesetzlich von der KEK geforderten Konzentrationsberichte 
stellen die Entwicklung der Konzentration ebenso dar wie konzentrationsrelevante Unternehmens-
verflechtungen und geben einen Überblick über die Vielfaltssituation . Die Medienanstalten stellen 
darüber hinaus Untersuchungen zu Markt- und Konzentrationsentwicklungen auf lokaler und re-
gionaler Basis an und veröffentlichen regelmäßig Programmberichte .1471

Grundsätzlich bezieht der regulatorische Ansatz in § 26 RStV bei der Beurteilung vorherrschen-
der Meinungsmacht im privaten Sektor den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ebenso mit ein wie 
die Onlineaktivitäten der zu untersuchenden Unternehmen, was aber nach der Auslegung des 
Bundesverwaltungsgerichts erst ab einer festen Aufgreifschwelle möglich ist .1472 Darüber hinaus sind 
Online  unternehmen wegen der Fernsehzentrierung des Rundfunkstaatsvertrags nur dann Gegen-
stand konzentrationsrechtlicher Betrachtung, wenn sie als Rundfunkunternehmen zu qualifizieren 
sind .

Schwerlich mit der deutschen Verfassungsrechtsprechung zu vereinbaren ist die Beschränkung 
des britischen Weges zunächst auf Nachrichten und aktuelle Berichterstattung („news and current 
affairs“) bei der Erfassung von Pluralität .1473

Insgesamt wird man sagen können, dass die aktuell in Großbritannien beschlossenen Ansätze 
die medienpolitische Diskussion in Deutschland kaum befruchten können . Vor allem liefern sie 
keine Antworten auf die Fragen, die sich im Zusammenhang mit neuen Phänomenen im Wege 
von Digitalisierung und Konvergenz ergeben .

Grundsätzlich zu überlegen wäre aber, inwieweit der angelsächsische Ansatz der Beteiligung 
der Marktteilnehmer an politischen Entscheidungsprozessen die Reformdiskussion in Deutschland 
voranbringen könnte . Vor allem die Entwicklung im Onlinebereich betrifft den Staat insgesamt . 
Anhörungen und Befragungen könnten die Wissensbasis auf politischer Ebene verbreitern und 
Verständnis und Akzeptanz auf Seiten der Bürger und Unternehmen fördern .

2.2 Reformbestrebungen in Australien

2.2.1 Die Evaluation: Convergence Review

Zwischen März  2011 und März  2012 untersuchte im Auftrag des australischen Ministeriums für 
Breitband, Telekommunikation und digitale Wirtschaft ein dreiköpfiges unabhängiges Experten-
gremium, das Convergence Review Committee,1474 ob und inwiefern das australische Medienrecht 
im Konvergenzzeitalter reformbedürftige Defizite dabei zeigt, effizient seine öffentlichen Schutz-
ziele zu erreichen . Ausgehend von dem Leitprinzip, dass Bürger und Organisationen frei kommu-
nizieren sollen und deshalb Regulierung auf das Mindestmaß begrenzt sein sollte, das erforderlich 
ist, um klar beschriebene öffentliche Zwecke zu erreichen,1475 stellte die Konvergenzkommission 

1471 Vgl. z. B.: Struktur und publizistische Qualität im lokalen Medienmarkt NRW.
 – Bericht der LfM zur Medienkonzentration 2012, abrufbar unter: www. lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Publikationen-

Download/Medienkonzentrationsbericht_2012. pdf; Programmbericht 2013, abrufbar unter: www. die-medienanstalten.
de/service/publikationen/programmbericht. html.

1472 Vgl. Kapitel  V, 2.1.7.
1473 Vgl. oben Kapitel  I, 2.1, Kapitel  II, 2.2.2 und unten Kapitel  VI, 2.
1474 Die Mitglieder des Convergence Committee („Konvergenzkommission“) waren: der IT-Experte Glen Boreham, ein ehe-

maliger IBM-Manager, der Medienberater Malcolm Long, ein ehemaliger Manager der Medienkonzerne SBS und Mac-
quarie, sowie die Journalistin und Medienberaterin Louise McElvogue.

1475 Dieser Grundsatz „Citizens and organisations should be able to communicate freely and, where regulation is required, 
it should be the minimum necessary to achieve a clear public purpose“ wurde als wichtigstes von insgesamt zehn auf 
Grundlage einer öffentlichen Anhörung bestimmten Grundprinzipien formuliert, vgl. „Convergence Review – Emerging 
Issues“ (Juli  2011), S. 8–10; abrufbar unter: www.dbcde.gov. au/__data/assets/pdf_file/0020/137270/Convergence_
Review_Emerging_Issues_paper_PDF,_707_KB. pdf.
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die gesamte Medienregulierung auf den Prüfstand, von plattformspezifischen Vorgaben zur 
 Produktion und Verbreitung von Inhalten, Qualitätsstandards, Lizenzpflichten und Medienkonzen-
trationsregeln bis hin zu Programmquoten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Zuweisung 
von Rundfunkfrequenzen . Im Rahmen öffentlicher Konsultationen, die allen Bürgern die Mitwir-
kung ermöglichten, wurden mehr als 340  Stellungnahmen von Medienunternehmen, Organisa-
tionen und Einzelpersonen,1476 über 28 .000 Kommentare (aufgrund der begleitenden Kampagnen 
der Bürgerrechtsgruppen Avaaz . org und Friends of the ABC) sowie Stellungnahmen aus Experten-
anhörungen berücksichtigt . Zudem orientierte sich das Gremium an den Ergebnissen zweier 
 aktueller Gutachten im Auftrag des Parlaments1477 und aus der Feder der Law Reform Commission .1478

2.2.1.1 Der Befund

Die Konvergenzkommission stellte in ihrem Ende März  2012 veröffentlichten Abschlussbericht 
Convergence Review Final Report fest, dass viele der vorhandenen medienrechtlichen Regelungen 
in Australien überholt seien .

Insbesondere befand das Gremium die Lizenzpflicht für Radio- und Fernsehprogramme, also 
ein zentrales Instrument der Medienregulierung, nicht mehr als zeitgemäß . Rundfunkzulassungen, 
die jeweils beschränkt auf bestimmte Lizenzgebiete innerhalb von Australien erteilt werden, seien 
wegen ihrer detaillierten Vorgaben, etwa den „Myriaden“ von Kategorisierungen von Programm-
arten, mit Bürokratie und hohem Kostenaufwand für die Veranstalter verbunden . Ihre geographische 
Beschränkung sei nicht mehr angemessen, da mit zunehmender Verfügbarkeit von Breitband die 
Programme auch per „Catch-up-TV“ oder als „networked content“ landesweit verbreitet würden 
oder über Internet weltweit empfangbar seien .1479

Ungeachtet der grundlegenden, positiven Veränderungen der Medienlandschaft durch techno-
logischen Wandel, wachsende Breitband-Geschwindigkeiten und dadurch ermöglichte neuartige 
Dienste und Zugangsmöglichkeiten für Nutzer, größere Auswahl und größeren Wettbewerb orien-
tiere sich die Medienregulierung in Australien immer noch an den Verhältnissen der 90er Jahre . 
Um aber insbesondere mit den sich ständig verändernden Nutzerbedürfnissen Schritt halten 
zu  können, müsse die australische Medienindustrie durch eine neuartige, flexiblere Regulierung 
unter stützt werden .1480

Die Erhaltung der medienspezifischen Vielfalt gilt den Gutachtern hierbei weiterhin als aner-
kannter, zentral wichtiger Schutzzweck der Medienregulierung . Der Bericht hebt hier vor allem die 
grundlegende Bedeutung der Vielfalt von Nachrichten und Informationen für eine funktionierende 
Demokratie hervor .1481 Zwar habe die Konvergenz das Gesamtangebot der zur Verfügung stehen-
den Informationen erhöht . Jedoch würden Nachrichten und Kommentare, die über alle Medien 
hinweg genutzt werden, in ihrer ganz überwiegenden Zahl weiterhin von einer recht geringen 
Zahl traditioneller Medienunternehmen zur Verfügung gestellt . Zum Beispiel sei die „Newsstory“ 
zwar auf Facebook zu lesen, die Artikel stammten jedoch aus einem traditionellen Medienunter-

1476 Die schriftlichen Stellungnahmen sind abrufbar unter: www.dbcde.gov.au/consultation_and_submissions.
1477 The Hon. R. Finkelstein QC, Report of the Independent Inquiry into the Media and Media Regulation, Februar  2012, 

abrufbar unter: www.dbcde.gov.au/digital_economy/independent_media_inquiry.
1478 Australian Law Reform Commission, „Classification  – Content Regulation and Convergent Media: Final Report“, ALRC 

report 118, Februar  2012, abrufbar unter: www. alrc.gov.au/publications/classification-content-regulation-and-conver-
gent-media-alrc-report-118.

1479 The Convergence Review Final Report, hrsg. vom Department of Broadband, Communications and the Digital Economy, 
März  2012, S. VIII und 1. Der Bericht ist abrufbar unter: www.dbcde.gov. au/__data/assets/pdf_file/0007/147733/Con-
vergence_Review_Final_Report. pdf.

1480 Convergence Review Final Report, S. VII, 2 f.
1481 Convergence Review Final Report, S. 4, 5, 20.
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nehmen („The Australian“) . Geändert habe sich insofern lediglich, über welche Plattformen oder 
welches Endgerät die Bevölkerung auf das Informationsmaterial zugreife, etwa per Smartphone, 
Notebook oder iPad .1482

2.2.1.2 Die zentralen Reformvorschläge

Aus diesem Befund leitet das Expertengremium als eine Kernforderung die Aufhebung der Lizenz-
pflicht für lokalen und regionalen Rundfunk und der damit verbundenen umfänglichen Vorgaben 
für Rundfunkveranstalter ab .1483 Stattdessen wird die Beschränkung der Regulierung auf drei für 
die Sicherung der Meinungsvielfalt nach wie vor als unverzichtbar identifizierte Schwer-
punkte empfohlen, die der ganz überwiegenden Zahl der eingegangenen Stellungnahmen zu-
folge hohe Wertschätzung genössen und die nicht allein durch Marktmechanismen gewährleistet 
werden könnten:

– Weiterhin unentbehrlich zur Sicherung des freien Informationsflusses und des öffentlichen 
Diskurses in einer demokratischen Gesellschaft seien Regelungen zur Begrenzung des 
 Eigentums an Medienunternehmen, um die Vielfalt von „Nachrichten und Kommentaren“ 
zu gewährleisten . Ebenso zentral sei der Befund, dass lokalen Nachrichten und Informatio-
nen weiterhin eine besondere gesellschaftliche Bedeutung zuerkannt werde . Daher schlägt 
die Kommission die Beibehaltung von quantitativen Beteiligungsbeschränkungen auf lokaler 
und regionaler Ebene vor, allerdings künftig bezogen auf einen medienübergreifenden 
Markt für „Nachrichten und Kommentare“, der z . B . auch Zeitungen und Online-Nachrichten-
provider erfasst . Ergänzt werden sollte sie auf nationaler Ebene durch eine Genehmigungs-
pflicht geplanter Änderungen von Beteiligungsverhältnissen bei bedeutenden Medieninhalte-
anbietern, die künftig einem Gemeinwohltest –  einem „public interest test“  – unterliegen 
sollten .

– Medien sollten zudem weiterhin die in der Gesellschaft anerkannten und von der austra-
lischen Öffentlichkeit erwarteten Qualitätsstandards („community standards“) vor allem 
zum Schutz von Kindern vor unangemessenen Inhalten und zur Wahrung journalistischer 
Sorgfaltspflichten einhalten . Diese sollten künftig auf Grundlage einheitlicher Klassifikatio-
nen plattformübergreifend einheitlich für alle Medieninhalte gelten . Hierfür solle ein 
technologieneutraler Ansatz gewählt werden, der vorhandene Elemente der Ko-Regulierung 
und Selbstregulierung aufgreife .1484

– Die Kommission plädiert außerdem für die Beibehaltung der Förderung der Produktion 
und Distribution nationaler und lokaler Inhalte durch die diversen bereits vorhandenen 
Vorgaben, insbesondere in Form von Programmquoten und Förderverpflichtungen, jedoch 
in modifizierter Form, z . B . durch Einführung eines medienübergreifenden Förderfonds .1485 
Denn nach wie vor bestehe das gesellschaftliche Bedürfnis, vor allem in den Bereichen 
Fern seh- und Hörspiel, Dokumentation und Kinderprogramm, Inhalte anzubieten, die die 
australische Identität, ihren Charakter und ihre Vielfalt widerspiegelten . Hier blieben die 
hohen Produktionskosten, im Vergleich zu Einkäufen internationaler Produktionen, ein Hin-
dernis .

Regulierungsbedarf sieht die Expertenkommission jedoch insoweit zuallererst im Hinblick auf 
etablierte, einflussreiche Anbieter, von denen die Australier den ganz überwiegenden Teil ihrer 

1482 Convergence Review Final Report, S. VIII, 18 ff.
1483 Convergence Review Final Report, S. VIII.
1484 Convergence Review Final Report, S. X.
1485 Convergence Review Final Report, S. XI f., 59 ff.
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Medieninhalte bezögen . Um demgegenüber kleinere Anbieter zu schützen und Barrieren für 
Markteintritte niedrig zu halten, sollten medienrechtliche Regelungen im privaten Bereich daher 
ausschließlich für einen begrenzten Kreis bedeutender „content services providers“ oder „con-
tent services enterprises“ – wörtlich übersetzt also „Inhaltediensteanbieter“ – gelten . Hierunter 
versteht die Kommission Medienunternehmen, die

– die redaktionelle Kontrolle über die von ihnen zur Verfügung gestellten professionellen 
Inhalte haben,

– eine bestimmte Mindestzahl an Rezipienten bzw . Nutzern in Australien aufweisen und
– bestimmte Mindesteinnahmen aus der Verfügbarmachung der Inhalte in Australien gene-

rieren .1486

Vor Festlegung der Schwellenwerte für Nutzerzahl und Mindesterlöse sowie Ermittlung der  konkret 
erfassten Inhaltediensteanbieter seien zunächst Marktanalysen erforderlich . In einer ersten Ein-
schätzung zählen die Gutachter hierzu in Australien aktuell 15  Medienunternehmen mit jeweils 
mindestens 500 .000 Nutzern/Rezipienten jährlich und Einnahmen aus der Inhaltevermarktung von 
mindestens 50 Mio . australischen Dollar im Jahr . Es handelt sich sämtlich um Radio- und Fernseh-
veranstaltergruppen oder Zeitungsverlage . Nicht erfasst werden dagegen die beiden bei der 
Nutzer zahl in Australien führenden Medienkonzerne Telstra und Apple sowie Google, und dies 
offenbar schon deshalb, weil sie nicht die vorgeschlagenen Mindesteinnahmen aus der Inhalte-
vermarktung erzielen .1487

Dagegen sollten Inhaltediensteanbieter, die diese Schwellenwerte nicht erreichen, sowie Unter-
nehmen, die nicht professionell erstellte Inhalte vermarkten, sondern ausschließlich nutzergene-
rierte Inhalte, wie zum Beispiel privat produzierte kurze Videos oder Blogs, oder Plattformen ohne 
redaktionelle Kontrolle über die verbreiteten Inhalte betreiben, nicht den medienrechtlichen Vor-
gaben unterliegen .1488

Im Hinblick auf notwendige inhaltliche Standards für Medieninhalte vertritt die Konvergenz-
kommission eine differenziertere Betrachtungsweise: Auch diese sollten zwar unmittelbar nur für 
die begrenzte Zahl der content services enterprises gelten; jedoch mit der Möglichkeit für kleinere 
Inhaltediensteanbieter, sich den Standards ebenfalls zu unterwerfen, um im Gegenzug medien-
rechtliche Vorteile zu erlangen . Für Social-Media-Plattformen und Vermarkter von nutzergenerier-
ten Inhalten sollten demgegenüber Mechanismen der Selbstregulierung entwickelt werden .1489

Weitere Vorschläge aus dem Convergence Review beziehen sich auf marktbasierte Ansätze für 
die Zuweisung und Verwaltung von Telekommunikationsfrequenzen einschließlich von Rundfunk-
frequenzen . Ferner schlägt die Kommission die Vereinfachung der Aufsichtsstruktur durch Schaffung 
einer neuen unabhängigen Kommunikationsbehörde anstelle der der Regierung unterstellten 
Australian Communications and Media Authority (ACMA) vor und regt ein Selbstregulierungsgre-
mium aus der Mitte der Medienindustrie an, das anstelle der bestehenden Vielzahl hierfür zustän-
diger Einrichtungen plattformübergreifend für Print, Rundfunk und Onlinemedien die Einhaltung 
journalistischer Standards für Nachrichten und Kommentare überwachen könne .1490 Die neue 
Kommunikationsbehörde solle auch die Schwellenwerte zur Bestimmung relevanter Inhalteanbieter 
bestimmen und regelmäßig überprüfen . Sie solle insgesamt Spielraum für flexiblere Regelsetzung 
mit Elementen der Selbstregulierung, Ko-Regulierung oder direkter Regulierung haben . Hierdurch 

1486 Convergence Review Final Report, S. 2, 10 ff.
1487 Vgl. die Übersicht Fig. 1.5 „estimates of professional content revenue/users for major media enterprises in Australia“ mit 

Verweis auf eine Analyse von PriceWaterhouseCoopers (März  2012), Convergence Review Final Report, S. 12.
1488 Zum Konzept des „Inhaltediensteanbieters“ vgl. auch unten 2.2.1.3.2.
1489 Convergence Review Final Report, S. X, 38.
1490 Convergence Review Final Report, S. XIII, 2, 38, 117 ff.
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könne auch der im Rahmen der Konsultation häufig kritisierten Nähe des parlamentarischen Ge-
setzgebers zu großen Medienkonzernen und daraus möglicherweise resultierenden, zu stark auf 
Einzelinteressen gemünzten Gesetzen begegnet werden .1491

2.2.1.3 Die Vorschläge zum Medienkonzentrationsrecht im Einzelnen

2.2.1.3.1 Lokale und regionale Beteiligungsbegrenzungen

Die Kommission schlägt zur Sicherung der Meinungsvielfalt eine Weiterentwicklung der be-
stehenden quantitativen Beteiligungsbegrenzung auf lokaler und regionaler Ebene durch die so 
genannte „4/5 rule“ („4/5-Regel“) vor .

Gemäß der „4/5-Regel“ ist von der Medienaufsichtsbehörde ACMA bei der Prüfung geplanter 
Beteiligungsveränderungen bei Inhabern von Fernseh- oder Radiolizenzen oder mit ihnen verbun-
denen Zeitungen zu berücksichtigen, dass in bestimmten großstädtischen kommerziellen Radio-
lizenzgebieten (den sechs in Sec . 61 AA Broadcasting Services Act benannten „metropolitan licence 
areas“) mindestens fünf selbständige und von unterschiedlichen Gesellschaftern kontrollierte An-
bieter von Rundfunkprogrammen bzw . mit ihnen verbundenen Zeitungen oder Anbietergruppen 
vorhanden sein sollen, und in einem sonstigen, regionalen Radiolizenzgebiet mindestens vier 
solcher Medienanbieter bzw . Gruppen .1492 Transaktionen, die dazu führen würden, dass diese 
Anbieterzahl unterschritten –  oder, wenn dies schon der Fall ist, noch weiter reduziert  – würde, 
sind gemäß Sec . 61  AJ Broadcasting Services Act nicht zulässig .

Diese crossmediale „4/5-Regel“ sollte nach dem Vorschlag der Expertenkommission künftig für 
sämtliche Medienunternehmen gelten, die Nachrichten oder Kommentare auf lokaler Ebene an-
bieten, also insbesondere auch für nicht mit Rundfunkveranstaltern verbundene Zeitungen und 
Online-Medienanbieter, zugleich aber begrenzt durch eine jeweils lokal bestimmte Mindestum-
satzschwelle .1493 Insofern bedürfe es einer neuen Bestimmung des lokalen Marktes unabhängig 
vom jeweiligen Radiolizenzgebiet .1494 Hiervon solle es ferner eine dauerhafte Ausnahmemöglich-
keit für Übernahmen auf kleinen Märkten oder in außerordentlichen Umständen aus Gründen des 
öffentlichen Wohls geben, z . B . wenn anderenfalls die Insolvenz eines lokalen Medienunterneh-
mens drohen würde oder aus anderen Gründen der öffentliche Gesamtnutzen überwiegt .1495 
Wichtig sei ein öffentlicher Konsultationsprozess vor einer solchen Feststellung .1496

Im Übrigen sollten nach Auffassung der Expertenkommission die weiteren, in Australien be-
zogen auf lokale Radiolizenzgebiete bestehenden quantitativen Beteiligungsbegrenzungen 
aufgehoben werden . Dies ist zum einen die „‚2 out of 3‘ rule“, wonach eine (natürliche oder 
 juristische) Person in einem kommerziellen Radiolizenzgebiet nicht mehr als zwei von drei Medien-
plattformen –  d . h . ein kommerzielles Fernseh- oder Radioprogramm oder einen verbundenen 
Zeitungsverlag  – kontrollieren darf .1497 Ferner betrifft dies die „‚one-to-a-market‘ rule“, derzufolge 
eine Person grundsätzlich nicht über mehr als eine kommerzielle Fernsehzulassung in einem 
Radio lizenzgebiet verfügen bzw . diese „kontrollieren“ darf;1498 und schließlich die „‚two-to-a-market‘ 

1491 Convergence Review Final Report, S. 14.
1492 Gemäß Sec. 61  AA ff. Broadcasting Services Act (BSA) gilt insoweit ein kompliziertes Punktesystem; vgl. hierzu: Con-

vergence Review Final Report S. 19 ff.; siehe hierzu auch die Erläuterungen der Regulierungsbehörde ACMA, abrufbar 
unter www.acma.gov.au/Industry/Broadcast/Media-ownership-and-control/Ownership-and-control-rules/media-diver-
sity-rules.

1493 Convergence Review Final Report, S. 21.
1494 Convergence Review Final Report, S. 22.
1495 Convergence Review Final Report, S. xvi, 19, 22: „public benefit exemption“.
1496 Convergence Review Final Report, S. 23.
1497 Convergence Review Final Report, S. 18 f. Das gilt nur, wenn 50 % der Fläche des Radiolizenzgebiets innerhalb des 

Fernsehlizenzgebiets liegt; vgl. Sec. 53 (2) BSA.
1498 Vgl. Sec. 53 (2) BSA.
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rule“, wonach grundsätzlich keine Person die Kontrolle über mehr als zwei kommerzielle Radio-
lizenzen in demselben Lizenzgebiet ausüben darf .1499 Unabhängig von diesen quantitativen Betei-
ligungsbegrenzungen bestehen auch inhaltliche Vielfaltsvorgaben für einzelne Veranstalter zum 
Mindestumfang bestimmter lokaler Inhalte, die im Rahmen eines Punktesystems durch die ACMA 
kontrolliert werden .

2.2.1.3.2 Begrenzung von Medienkonzentration auf nationaler Ebene und  
zusätzliche Maßnahmen der Vielfaltsicherung

Aufgrund der wachsenden Zahl von Unternehmen, deren Medieninhalte landesweit Bedeutung 
haben, sollte es nach Vorstellung der Konvergenzkommission eine Möglichkeit geben, solche 
 Zu sam menschlüsse oder Übernahmen zu verhindern, die eine zu starke Medienkonzentration auf 
nationaler Ebene bewirken würden . Hierzu solle die bereits seit längerem diskutierte Idee aufge-
griffen werden, dass geplante Transaktionen, die einen Wechsel der Kontrolle bei Inhaltedienste-
anbietern bewirken würden, einer Gemeinwohlprüfung, dem „public interest test“ durch die 
vor geschlagene neue Kommunikationsbehörde unterlägen . Transaktionen, die nach dieser Einschät-
zung nicht im öffentlichen Interesse sind, wären zu untersagen .

Kriterien für das fehlende öffentliche Interesse könnten nach Vorstellung der Gutachter sein: 
wenn die Transaktion im Ergebnis die landesweite Anbietervielfalt von Medieninhalteanbietern 
oder speziell die Vielfalt der Anbieter von Nachrichten und Informationsprogrammen verringern 
würde; wenn die Angebotsvielfalt vermindert würde; oder wenn es Anhaltspunkte gäbe, dass nach 
dem geplanten Gesellschafterwechsel Verpflichtungen eines betroffenen Inhaltediensteanbieters 
nicht mehr eingehalten würden .1500

Dem Einwand im Konsultationsverfahren, dass solche Transaktionen doch bereits von der aus-
tralischen Wettbewerbsbehörde ACCC überprüft würden, entgegnet die Konvergenzkommission, 
dass die ACCC in ihre Abwägung zwar Belange des freien Wettbewerbs einstellen könne, nicht 
aber die davon zu unterscheidenden Belange der Vielfaltsicherung .1501

Zur Umsetzung solle die Regulierungsbehörde eine Liste der Inhaltediensteanbieter von natio-
naler Bedeutung vorhalten, vergleichbar der bereits vorhandenen Liste der ACMA von Beteiligun-
gen an Mediengruppen . Wichtig sei auch hier die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde in ihrer 
Entscheidung und die Einbeziehung der Öffentlichkeit in Form eines Konsultationsverfahrens .1502

Demgegenüber besagt die geltende rundfunkspezifische landesweite Konzentrationsregelung, 
die „‚75 per cent audience reach‘ rule“, dass eine natürliche oder juristische Person keine Kontrolle 
über kommerzielle Fernsehzulassungen ausüben darf, sofern das kombinierte Lizenzgebiet 75 % 
der australischen Bevölkerung übersteigt . Diese Regel könnte nach Auffassung der Konvergenz-
kommission mit Einführung des public interest test aufgehoben werden .1503

Darüber hinaus schlagen die Gutachter vor, die von ihnen angeregte neue Kommunikations-
behörde mit weiteren Befugnissen auszustatten, um inhaltebezogen und ergänzend zur Wett-
bewerbsaufsicht den fairen und wirksamen Wettbewerb auf vor- und nachgelagerten Märkten 
(„content services markets“) zu überwachen und proaktiv zu unterstützen . Die Experten nennen 
hier als wichtige Bereiche die Vergabe exklusiver Rechte vor allem an Premium Content, das 
Bundling und die Netzwerkneutralität .1504

1499 Vgl. Sec. 54  BSA.
1500 Convergence Review Final Report, S. 24.
1501 Convergence Review Final Report, S. XVI, 18, 23.
1502 Convergence Review Final Report, S. 24, 25.
1503 Section 53  BSA. Vgl. Convergence Review Final Report, S. 26.
1504 Convergence Review Final Report, S. 28 ff.
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2.2.2 Politische Umsetzung: Das Reformvorhaben der Regierung Gillard

Die Vorschläge des Convergence Committee zur Änderung des landesweiten Medienkonzentra-
tionsrechts wurden von der australischen Labor-Regierung aufgegriffen, die dem Parlament Mitte 
März 2013 ein Paket von sechs Gesetzgebungsvorhaben zur Reform des Medienrechts vorlegte .1505

Insofern sah die Broadcasting Legislation Amendment (News Media Diversity) Bill in Abänderung 
des Broadcasting Services Act 1992 und des Communications and Media Authority Act 2005 eine 
obligatorische Überprüfung von Transaktionen vor, die zu einem Kontrollwechsel bei einem natio-
nal bedeutenden Anbieter von Nachrichten und Information („nationally significant news media 
voice“) führen würden, also die Einführung eines public interest test . Im Gegenzug sollte die oben 
beschriebene 75 %-Reichweite-Regel aufgehoben werden .

Der Gesetzentwurf sah vor, dass den public interest test eine von der Regierung benannte 
Einzelperson, der Public Interest Media Advocate („PIMA“), nach Konsultation der Öffentlichkeit 
durchführen soll . Die Regulierungsbehörde ACMA führt zu diesem Zweck eine Liste registrierungs-
pflichtiger News Media Voices . Unter diesen Begriff fasst der Gesetzentwurf private Fernseh- oder 
Radiosender, Pay-TV-Veranstalter oder Pay-TV-Plattformbetreiber, Anbieter von Printprodukten 
oder Online-Anbieter, deren Programm oder Angebot Nachrichten- oder Informationsformate 
enthält, sofern sie registrierungspflichtig sind . Das ist grundsätzlich dann der Fall, wenn der An-
bieter eine Zahl von Rezipienten oder zahlenden Kunden (paying customers) hat, die 30 % der 
durchschnittlichen Zuschauerzahl des Abendprogramms eines großstädtischen kommerziellen 
Fernsehnachrichtenprogramms in einem der im Rundfunkgesetz beschriebenen großstädtischen 
Lizenzgebiete, den „metropolitan licence areas“, übersteigt .1506 Der PIMA sollte Transaktionen, die 
einen Wechsel der Kontrolle über einen dieser Anbieter bewirkten, nur dann genehmigen dürfen, 
wenn die Beteiligungsveränderung nicht zu einer wesentlichen Verringerung der Vielfalt der Kon-
trolle über registrierte Medienunternehmen führt oder eine Abwägung ergibt, dass sie voraus-
sichtlich zu einem überwiegenden öffentlichen Vorteil führen würde .1507

Das Reformpaket der Regierung löste heftige Reaktionen von Seiten der Presse aus . Die teil-
weise harsch formulierte Kritik richtete sich vor allem gegen eine ebenfalls vorgesehene Kontroll-
möglichkeit von Programmstandards der Presse durch den PIMA, was als Versuch der „Zensur“ 
und Gängelung speziell der größten australischen Zeitungsgruppe News Ltd . im Nachgang zur 
Abhöraffäre in Großbritannien und angeblich missliebiger Berichterstattung über die australische 
Regierungspolitik bewertet wurde . Der Vorstandsvorsitzende von News Ltd . Kim Williams bezeich-
nete die Befugnisse des PIMA als verfassungswidrig, andere sollen gar von „Stalinismus“ gesprochen 

1505 Das Reformpaket der Regierung bestand aus folgenden sechs Änderungsgesetzen: der Broadcasting Legislation 
Amendment (Convergence Review and Other Measures) Bill 2013, der Public Interest Media Advocate Bill 2013, der 
Broadcasting Legislation Amendment (News Media Diversity) Bill 2013, der News Media (Self-regulation) (Consequential 
Amendments) Bill 2013, der News Media (Self-regulation) Bill 2013 und der Television Licence Fees Amendment Bill 
2013, siehe: www.aph. gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate_Committees?url=ec_ctte/media_reform_bills/ 
index. htm.

1506 … „which exceeds 30 % of the average metropolitan commercial television evening news audience“, jedoch unter 
Berücksichtigung verschiedenster Ausnahme- und Verweisregeln, vgl. Sec. 78 G und H des Gesetzentwurfs. Zur „metro-
politan licence area“ vgl. oben Abschnitt  1.3.1.

1507 Vgl. Sec. 78 A ff., insb. Sec. 78  CB Abs. 4 des Gesetzentwurfs; wörtlich heißt es dort:  … „if the transaction  … would 
not result in substantial lessening of diversity of control of registered news media voices or is likely to result in a 
benefit to the public, and that benefit outweighs the detriment to the public constituted by any lessening of diversity 
of control of registered news media voices that would result from the change of control.“
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haben; es gab aber auch Stimmen, die jedenfalls grundsätzlich einen Regulierungsbedarf hinsicht-
lich der Qualität der Presseberichterstattung sahen .1508

Im Hinblick auf die Medienkonzentrationsregelungen wurde in den parlamentarischen An-
hörungen kontrovers diskutiert, welche Wirkungen eine Aufhebung der „75 %-Reach-Rule“ vor dem 
Hintergrund haben würde, dass sich einzelne Mediengruppen bereits nah dieser Schwelle beweg-
ten . So gaben Experten die Auskunft, dass Seven West Media eine Reichweite von 74,2 % erreiche, 
gefolgt von Network Ten mit 66,7 % und Nine Entertainment, Co ., mit 62,9 % .1509 Es wurde spe-
kuliert, die Regierung wolle hierdurch Zusammenschlüsse der großen Networks mit regionalen 
Tochtergesellschaften ermöglichen .1510 Auch eine denkbare Deregulierung von Beteiligungsbegren-
zungen im lokalen Bereich wurde beanstandet; zumal regionale Zusammenschlüsse nicht zwangs-
läufig dem nationalen Public Interest Test unterfallen würden . Dem wurde aber entgegengehalten, 
dass die Vorgaben zur Sicherung inhaltlicher Vielfalt, v . a . Quotenvorgaben zur Ausstrahlung loka-
ler Inhalte, ausreichend seien . Die Begrenzung der Regulierung auf landesweiter Ebene auf eine 
geringe Zahl von Informationsinhalteanbietern (News Media Voices) wurde als zu beschränkt kriti-
siert .1511 Bemängelt wurde auch, die Kriterien für den Public Interest Test seien zu unbestimmt .1512 
Die bereits erwähnte heftige Kritik seitens der etablierten Presse, aber auch von Presseorganisa-
tionen richtete sich auch hier besonders gegen die Berufung eines Public Interest Media Advocate 
durch die Regierung, dessen Unabhängigkeit bezweifelt wurde .1513

Das Parlament verabschiedete schließlich lediglich zwei Gesetze, die Regelungen u . a . zu Ge-
bührenrabatten für Fernsehlizenzen und zu Programmstandards öffentlich-rechtlicher Sender ent-
halten .1514 Alle übrigen Gesetzentwürfe wurden, aufgrund der Kontroversen und der offensicht-
lichen Unmöglichkeit, sie bis zum Ende der Sitzungsperiode des Parlaments Ende Juni  2013 

1508 Vgl. Pip Bulbeck „Australian Media Law Reforms Mostly Fail Amid Broad Media Industry Opposition“, in: The Hollywood 
Reporter, 21. 3. 2013, www.hollywoodreporter.com/news/australian-media-law-reforms-fail-430174; weitere Fundstellen 
und eine Analyse der Debatte sind zu finden in einem Beitrag von Bianca Soldani vom 6. 4. 2013 im European Journalism 
Observatory, „Australian Media Reform a Complex Beast“, abrufbar unter: en.ejo.ch/6992/media_politics/australian-
media-reform-battle bzw. in deutscher Übersetzung abrufbar unter: de. ejo-online.eu/8604/medienpolitik/schlamm-
schlacht-um-medienreform-in-australien.

1509 Diese Angaben wurden von Experten der ACMA im Rahmen einer parlamentarischen Anhörung am 18. 3. 2013 ge-
macht. Demnach kommt Seven West Media, Inhaberin von sechs Fernsehlizenzen, über 23  Radiolizenzgebiete, neun 
Radiolizenzen, über fünf Lizenzgebiete und zwei verbundenen Zeitungsunternehmen, auf 74,2 % Reichweite, gefolgt 
von Network Ten mit 66,7 %, Nine Entertainment Co. mit 62,9 %; WIN Corporation mit 38,4 %, Southern Cross Austereo 
mit 34,6 % sowie der Prime Media Group mit 24,5 %. Quelle: Joint Select Committee on Broadcasting Legislation,-
Further reform of Australia’s broadcasting legislation, parlinfo.aph. gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query= 
Id%3A %22committees%2F commjnt%2F 04ea6b8f-c153-45ba-9c06-a4bb42d4f241%2F0001%22.

1510 David Crowe, Labor to drop last media reform, The Australian, 9. 4. 2013, abrufbar unter: www.theaustralian.com.au/
media/broadcast/ labor-to-drop-last-media-reform/story-fna045gd-1226615265027.

1511 Vgl. etwa die Kritik von Simon Canning and David Crowe in: The Australian, 2. 5. 2012: „The Convergence Review has 
suggested that its proposed system of regulation would capture the 15 major media players in the country. Companies 
such as Google and Telstra, as well as small publishers such as Private Media, publisher of Crikey, would fall below the 
threshold.“

1512 Vgl. IPI Press Freedom Manager Barbara Trionfi, zitiert in: Konstantin Balev, Australian Parliament rejects proposed media 
reforms  – IPI calls move an important step in safeguarding press freedom, 3. 4. 2013, abrufbar unter:www.freemedia.
at/home/singleview/article/australian-parliament-rejects-proposed-media.reforms. html.

1513 A. a. O.
1514 Dies sind die „Broadcasting Legislation Amendment (Convergence Review and Other Measures) Bill 2013“ und die 

„Television Licence Fees Amendment Bill 2013“, vgl.: Konstantin Balev, Australian Parliament rejects proposed media 
reforms  – IPI calls move an important step in safeguarding press freedom, abrufbar unter: www.freemedia.at/home/
singleview/article/australian-parliament-rejects-proposed-media-.reforms. html.
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durchzubringen, von der Regierung wieder zurückgezogen .1515 Angesichts des Rücktritts von Pre-
mierministerin Julia Gillard und ihres beim Reformprojekt federführenden Kommunikationsminis-
ters Stephen Conroy Ende Juni 2013 sowie des Regierungswechsels im Herbst 2013 dürften Refor-
men in Richtung auf ein medienübergreifendes Konzentrationsrecht in Australien erst einmal 
wieder in die Ferne gerückt sein – und dies, obwohl der Medienmarkt in Australien insgesamt als 
stark konzentriert gilt .1516

2.2.3 Fazit/Anregungen für die deutsche Reformdiskussion

Das Gesamtkonzept der Expertenkommission lässt sich wie folgt zusammenfassen:

– Zur Sicherung der Anbietervielfalt auf lokaler wie auch auf nationaler Ebene wird ein 
medien übergreifender Ansatz entworfen, der sich nicht wie die bestehende Regulierung 
nur auf Rundfunkveranstalter und mit ihnen verbundene Zeitungsverlage bezieht, sondern 
alle „Inhaltediensteanbieter“ einbezieht, die redaktionelle Verantwortung für Medieninhalte 
haben, bzw . ihre Obergesellschaften . Ziel ist es dabei offensichtlich zuallererst, die derzeit 
vorgefundene Anbietervielfalt aufrechtzuerhalten, die offensichtlich von den Experten für 
ausreichend befunden wird . Der Regulierer soll nur dann eingreifen, wenn es zu Kontroll-
wechseln bei den vorhandenen Anbietern kommen soll; diese sollen dann einem public 
interest test unterworfen werden, der Verschlechterungen des bestehenden Zustands ver-
hindert .

– Die Sicherung der Anbietervielfalt ist allerdings nur ein –  wenn auch zentrales  – Element 
medienspezifischer Vielfaltsicherung . Ergänzt wird es durch Beibehaltung bereits vorhande-
ner Vorgaben im australischen Medienrecht zur inhaltlichen Programmvielfalt – z . B . Quoten 
für lokale Berichterstattung und australische Produktionen in den einzelnen Radio- und 
Fernsehprogrammen . Zusätzlich soll jedoch der freie und faire Wettbewerb auf den vor- und 
nachgelagerten „inhaltebezogenen“ Märkten nicht allein von der Wettbewerbsbehörde, 
sondern auch von der Medienregulierungsbehörde beobachtet und ggf . durch proaktive 
Maßnahmen gestärkt werden .

Unabhängig vom politischen Scheitern des Reformvorhabens der australischen Regierung unter 
Premierministerin Julia Gillard und von den Besonderheiten des australischen Medienmarkts ge-
genüber der Situation in Deutschland sind die Vorschläge der Convergence Commission zum 
Medien konzentrationsrecht auch für die hiesige Reformdebatte beachtenswert .

Wie ausgeführt, bleibt das medienspezifische Konzentrationsrecht nach Auffassung der Conver-
gence Commission weiterhin unentbehrlich, um einen zu großen Einfluss einzelner professioneller 
Inhalteanbieter auf die öffentliche Meinungsbildung zu verhüten .1517 Diesen Einfluss hält die Exper-
tenkommission im Konvergenzzeitalter für gleichermaßen gegeben, wenn Medieninhalte über 
Rundfunk, online oder durch die gedruckte Presse verbreitet werden .1518 Dies ist sicherlich nicht 
Stand des geltenden Verfassungsrechts in Deutschland, das dem Rundfunk unverändert eine 
 herausragende Rolle bei der öffentlichen Meinungsbildung zuerkennt . Jedoch gibt es auch hier-
zulande Überlegungen, ob es nicht, vor allem angesichts der zunehmenden Nutzung von Online-

1515 Vgl. David Crowe, Labor to drop last media reform, The Australian v. 9. 4. 2013, abrufbar unter: www.theaustralian.com.
au/media/broadcast/ labor-to-drop-last-media-reform/story-fna045gd-1226615265027.

1516 Nach Schätzung von Tim Dwyer, Dozent für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Sydney, 
sind derzeit 98 % der australischen Medien in den Händen von drei Medienkonglomeraten: News Limited, Fairfax Media 
und APN News and Media.

1517 Convergence Review Final Report, S. 7.
1518 Convergence Review Final Report, S. vii.
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angeboten, gleichwohl eines Gesamtmarktmodells bedarf, mit dem über das geltende rund-
funkzentrierte Modell der §§ 26 ff . Rundfunkstaatsvertrag hinaus der Einfluss von Medienanbietern 
auf die öffentliche Meinungsbildung erfasst werden kann, unabhängig davon, ob die Anbieter eine 
Verbindung zu bundesweiten privaten Fernsehveranstaltern haben oder nicht .

Eine der Herausforderungen für die konkrete Ausgestaltung eines solchen übergreifenden 
Modells ist nach wie vor, wer, insbesondere im Online-Umfeld, in die Ermittlung des „Gesamtmei-
nungsmarktes“ einzubeziehen bzw . Adressat einer übergreifenden medienrechtlichen Regulierung 
wäre  – zum Beispiel ausschließlich (professionelle) Inhalteanbieter oder auch unter Umständen 
Anbieter von Social-Media-Plattformen auch für nicht-professionelle Inhalte, wie z . B . Facebook . 
Eine weitere Schwierigkeit ist die Vergleichbarkeit oder Gewichtung des Einflusspotenzials über 
die verschiedenen Medien und Nutzungsformen hinweg .1519

Insofern verdient das bereits oben (Kapitel  IV 2 .2 .1 .2) beschriebene Konzept des „Inhaltedien-
steanbieters“ („content services provider“) eine nähere Betrachtung . Nachfolgend sollen erste Über-
legungen hierzu entwickelt werden .

Die Convergence Commission hält die Beschränkung der Regulierung auf diejenigen Inhalte-
anbieter für angemessen, die Kontrolle über verbreitete professionelle Medieninhalte und eine 
bedeutende Anzahl von Nutzern oder Rezipienten im Inland haben sowie hohe Erlöse aus dieser 
Verbreitung im Inland erzielen . Zudem deutet das Gremium an, dass nur Anbieter solcher Inhalte 
bedeutsam seien, die für die öffentliche Meinungsbildung offensichtlich besonders relevant sind, 
nämlich von Nachrichten, Informationsformaten und Kommentaren .1520

Die Anknüpfung an eine redaktionelle Kontrolle über die verbreiteten Inhalte nimmt ausdrück-
lich Bezug auf die vorhandenen rundfunkrechtlichen Zurechnungsregeln in Australien . Diese 
ähneln dem Konzept des Rundfunkveranstalters und den daran anknüpfenden Zurechnungsregeln 
des § 28 Rundfunkstaatsvertrag bei der rundfunkspezifischen Konzentrationskontrolle im bundes-
weiten Fernsehen .1521 Hier wie dort wird auf Veranstalterebene auf die redaktionelle Verantwortung 
abgestellt und unterliegen z . B . Plattformbetreiber ohne „Kontrolle“ bzw . relevante Einflussmög-
lichkeit auf die verbreiten Inhalte nicht den medienkonzentrationsrechtlichen Vorgaben . Ähnlich 
wie in der Spruchpraxis der KEK zu § 28 Rundfunkstaatsvertrag, ist dies auch nach Ansicht des 
Convergence Committee jeweils eine Frage des Einzelfalls: Denn eine solche „Kontrolle“ könne, je 
nach Vermarktungsmodell, auch darin bestehen, dass sich Plattformbetreiber durch finanzielle 
Vereinbarungen mit Inhalteanbietern bedeutende Einflussmöglichkeiten auf die Inhalte sichern .1522 
Die australische Expertenkommission hat insofern keine Bedenken, die etablierten Regeln für 
die medienkonzentrationsrechtliche Zurechnung und Verantwortlichkeit auf andere Inhalte-
anbieter zu übertragen .

Auch für die Abgrenzung der für die Konzentrationskontrolle relevanten „Inhaltediensteanbieter“ 
von den nicht einzubeziehenden Medienunternehmen enthält der Konvergenzbericht interessante 

1519 Vgl. zu Ersterem die Übersicht bei: Christoph Neuberger/Ralf Lobigs, Die Bedeutung des Internets im Rahmen der Viel-
faltsicherung, insb. Kap. 4.3; Studie im Auftrag der KEK, VISTAS Verlag 2010; zu Letzterem vgl. bereits im Zusammenhang 
der Einbeziehung medienrelevanter verwandter Märkte Beschluss der KEK vom 10. 01. 2006 i. S. Springer/ProSiebenSat.1, 
Az.: KEK  293.

1520 Diesen Gedanken hat sodann der Gesetzentwurf der „Media Diversity Bill“ mit dem engeren Konzept der „news media 
voice“ umgesetzt. Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von demjenigen des Rundfunkstaatsvertrags, der, mit dem 
Ziel, zu große Einflusspotenziale einzelner Veranstalter(-gruppen) vorbeugend zu verhindern, beim Konzept „vorherr-
schender Meinungsmacht“ grundsätzlich nicht darauf abstellt, welche konkreten Inhalte die Programme jeweils ent-
halten.

1521 Convergence Review Final Report, S. 24 Fn. 24.Vgl. hierzu die umfangreichen Ausführungen im Anhang zum BSA, 
Schedule  1: Control and ownership of company interests. In Clause  3 dieses Anhangs sind auch Regeln zur Verant-
wortlichkeit und „Kontrolle“ bei Zeitungsverlagen enthalten. Gemäß Clause 6 gilt die „Kontrolle“ bereits aufgrund einer 
15 %-igen Beteiligung als gegeben.

1522 Vgl. Convergence Review Final Report, S. 11.
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Ansätze . So sollen Unternehmen, die keine professionell erstellten Inhalte, sondern ausschließlich 
nutzergenerierte Inhalte vermarkten, nicht in den Anwendungsbereich des Medienkonzentrations-
rechts fallen . Auch insofern kommt es jedoch auf die konkrete Fallkonstellation an und wird eine 
anpassungsfähige Betrachtungsweise je nach Weiterentwicklung der Medienangebote verlangt . 
Die Konvergenzkommission verweist zum Beispiel darauf, dass zunehmend Betreiber von Social-
Media-Plattformen Erlösbeteiligungsvereinbarungen mit den Erstellern der Inhalte treffen, und 
nennt hierfür beispielhaft das YouTube-Partnerprogramm . In diesem Fall agiere der Anbieter nicht 
anders als etwa ein Pay-TV-Plattformbetreiber, der Programmbouquets bilde (channel aggregator) 
und daher ein finanzielles Interesse an der Vermarktung spezieller Inhalte habe . Auch dies könne 
die Kontrolle begründen und unter Umständen die Einbeziehung eines Betreibers einer Social-
Media-Plattform in das Medienkonzentrationsrecht rechtfertigen .1523

Schließlich regen die Ausführungen des Convergence Committee dazu an zu überlegen, ob in 
einem denkbaren Gesamtmarktmodell zusätzliche Kriterien geboten wären, um den Kreis der 
Adressaten der Medienkonzentrationskontrolle von vornherein auf „bedeutende“ Anbieter einzu-
grenzen .

Die Konvergenzkommission setzt hier auf die beiden Faktoren Mindesterlös und Mindestreich-
weite (Nutzer- bzw . Rezipientenzahlen) . Insofern benennt sie hohe Schwellenwerte dafür, ein Un-
ternehmen überhaupt auf die Liste relevanter Anbieter aufzunehmen . In ihrer provisorischen 
Übersicht führt die Konvergenzkommission lediglich die 15 in Bezug auf Einnahmen und Nutzer-
zahlen in Australien führenden Medienunternehmen auf und schlägt vor, die Schwellenwerte 
derzeit bei ca . 50 Millionen australischen Dollar Erlös und ca . 500 .000 Nutzern/Rezipienten jährlich 
festzusetzen . Hierbei scheiden die beiden Unternehmen mit den meisten Nutzern, Apple und 
Telstra, ebenso wie auch Google offenbar bereits deshalb aus, weil Erlöse aus anderen Quellen als 
der Vermarktung von Medieninhalten außer Betracht bleiben sollen .1524 Bei einem solchen Schwellen-
wert relativiert sich allerdings auch nach heutigem Stand die oben erwähnte Aussage über eine 
mögliche Einbeziehung von Social-Media-Plattformen . Alle wichtigen Rundfunksender und Zeitungs-
verlage in Australien werden dagegen nach der Einschätzung der Konvergenzkommission durch 
diese Kriterien erfasst .1525

Hinsichtlich der Nutzer- bzw . Rezipientenzahlen wirft das Konzept des Convergence Committee 
Fragen nach der Vergleichbarkeit der ermittelten Quantitäten auf . Ist es zum Beispiel so gedacht 
– und, wenn ja, ist es angemessen – einen der gezählten „paying customers“, etwa einen Abonnen-
ten eines Pay-TV-Programms, schlicht gleichzusetzen mit einem Zuschauer eines frei empfang-
baren Fernseh- oder Radioprogramms? Und weiter: ab welcher durchschnittlichen Verweildauer 
zählt dann eine Person in Bezug auf dieses frei empfangbare Programm als relevanter Zuschauer? 
Oder: Wird die Zahl der Käufer einer Straßenverkaufszeitung gleichgesetzt mit der Zahl der Abon-
nenten von Tageszeitungen und ebenso von Monatsmagazinen? Zwar verweist die Kommission 
auf die Austauschbarkeit der Plattformen für die Nutzung einzelner Medieninhalte; aber damit ist 
das Problem unterschiedlicher Maßstäbe bei der Berechnung des Nutzungsumfangs noch nicht 
gelöst . Demgegenüber ist das Kriterium der aus der Inhalteverbreitung erzielten Einnahmen ein-
heitlich, indessen dürfte deren Höhe allerdings nur wenig über den tatsächlichen Einfluss eines 
„Inhaltsdienstes“ aussagen, z . B . beim Vergleich von Kaufinhalten mit werbefinanzierten Inhalten .

Hier räumt die Konvergenzkommission ein, dass umfassendere Analysen erforderlich wären, um 
angemessene Schwellenwerte zu bestimmen .1526 Tatsächlich ist ihr Ansatz der Kombination von 
Erlös und Nutzerzahl im Gesetzentwurf der News Media Diversity Bill dann auch nicht aufgegriffen 

1523 Vgl. Convergence Review Final Report, a. a. O. und Fn. 30.
1524 Convergence Review Final Report, S. 12.
1525 Convergence Review Final Report, S. 12.
1526 Convergence Review Final Report, S. 12 und 103.
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worden . Dort wird vielmehr die Relevanz eines Inhaltediensteanbieters, oder wie es dort ein-
schränkend heißt, eines Nachrichtenanbieters (news media voice), ausschließlich an durchschnitt-
lichen Rezipientenzahlen bemessen . Relevanz hat ein solcher Dienst demnach bei Nutzerzahlen, 
die mindestens 30 % der durchschnittlichen Rezipientenzahlen von lokalen bzw . regionalen abend-
lichen Informationsformaten entsprechen . In einer dem Gesetzentwurf beigefügten Liste der ak-
tuell betroffenen Nachrichtenanbieter sind dann auch nicht nur 15, sondern nahezu 50  Medien-
unternehmen aufgeführt .1527

Sinnvoll erscheint schließlich die Idee der regelmäßigen Evaluation der Schwellenwerte und 
Kriterien des Public Interest Test durch die Medienaufsicht unter Beteiligung der Öffentlichkeit .1528 
In jedem Fall setzt ein solches Modell wiederum die Bereitschaft zur Einführung einer übergreifend 
zuständigen Medienbehörde voraus, die auch gegenüber Presse- und Online-Anbietern die erfor-
derlichen Auskunftsrechte und Eingriffsbefugnisse hätte .

Im Ergebnis liefert der Convergence Review der australischen Konvergenzkomission nützliche 
Denk anstöße für die deutsche Reformdiskussion . Und sein weiteres Schicksal zeigt, dass auch 
künftig jeder Lösungsansatz im Bereich der Medienregulierung starken Belastungsproben durch 
die jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten ausgesetzt sein wird .

1527 Entwurf der Broadcasting Legislation Amendment (News Media Diversity) Bill 2013, Sec. 78  JA.
1528 Convergence Review Final Report, S. 27.





1 Einführung

Die Spruchpraxis der KEK bei der Anwendung der Vorschriften zur Vielfaltsicherung wurde durch 
die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 29 . 01 . 2014 zur Auslegung des § 26 RStV 
korrigiert . Das Gericht hat die zentrale Vorschrift des Medienkonzentrationsrechts in einem Sinne 
ausgelegt, der die Einbeziehung crossmedialer Phänomene nur noch sehr eingeschränkt zulässt . 
Gleichzeitig wurden durch die Entscheidung die Grenzen eines Regulierungsmodells aufgezeigt, 
das an die seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1997 eingetretenen Veränderungen der Medienwelt 
angepasst werden sollte .

Für die Beurteilung medienkonzentrationsrechtlicher Zusammenhänge unverzichtbar bleibt 
aber auch künftig die Schaffung von Transparenz . Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben 
ist die KEK darauf angewiesen, vollständige Informationen über die jeweils entscheidungserheb-
lichen Sachverhalte zu erhalten . So bestehen trotz der vorhandenen Publizitäts- und Auskunfts-
pflichten weiterhin Informationsdefizite . Dies gilt vor allem im Hinblick auf medienrelevante 
 verwandte Märkte . So sind beispielsweise die Beteiligungsstrukturen im Hörfunk weitgehend in-
transparent .1529

Das Gleiche gilt für die Informationen zu Beteiligungsstrukturen bei Zeitungen und Zeitschrif-
ten . Zudem lässt sich der Onlinebereich –  insbesondere in Bezug auf bestehende Beteiligungsver-
hältnisse, eine vollständige Angebotsübersicht sowie erzielte Marktanteile – grundsätzlich schwer 
abbilden .

2 Schwerpunkte der Anwendungspraxis

2.1 § 26 RStV: Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen

Seit Verabschiedung des Dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrags im Jahr 1997 ist § 26 RStV die 
Grundnorm zur Sicherung der Meinungsvielfalt im bundesweiten Fernsehen .1530

1529 Siehe dazu Kapitel  III 2.1.1.6.
1530 Zur Entstehungsgeschichte und zum Verständnis der Norm vgl.: Konzentrationsbericht der KEK, 2000, S. 52 ff.

Kapitel  V

Anwendung der §§ 26 bis 32  RStV und 
 Reformvorschläge
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Schwerpunkte der Anwendungspraxis

2.1.1 Die Entscheidung der KEK zur geplanten Übernahme der  
ProSiebenSat.1 Media  AG durch die Axel Springer  AG vom 10. 01. 2006

In der Entscheidung zur geplanten Übernahme der ProSiebenSat .1 Media AG durch die Axel Sprin-
ger AG hat die KEK erstmals, in Anwendung des Grundtatbestands des § 26 Abs . 1 RStV, angemel-
dete Beteiligungsveränderungen nicht als unbedenklich bestätigt .1531 In diesem Rahmen hat sie 
grundsätzlich zur Auslegung des § 26 RStV Stellung genommen, vor allem zum Tatbestandsmerk-
mal der vorherrschenden Meinungsmacht, zum Verhältnis der Vermutungstatbestände des § 26 
Abs . 2 RStV, zum Grundtatbestand des § 26 Abs . 1 RStV sowie zur Einbeziehung von Einflüssen auf 
den betroffenen medienrelevanten verwandten Märkten bei der Gesamtbeurteilung gemäß § 26 
Abs . 1 RStV . Der Beschluss der KEK wurde von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien 
(BLM) formal umgesetzt, die geplante Beteiligungsveränderung somit nicht genehmigt .

2.1.2 Das Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 08. 11. 2007

Gegen den Beschluss der BLM hatte die Axel Springer  AG vor dem Verwaltungsgericht München 
Klage eingelegt . Mit Urteil vom 08 . 11 . 2007 hat das Verwaltungsgericht München die Klage als 
unbegründet abgewiesen .1532 Die Entscheidung der KEK wurde darin nicht beanstandet .1533 Das 
Gericht bestätigte vielmehr die Spruchpraxis der KEK, § 26 Abs . 1 RStV unabhängig von den Ver-
mutungsregeln nach § 26 Abs . 2 RStV als eigenständigen Tatbestand anzusehen . Der von der KEK 
verfolgte qualitative Ansatz, innerhalb dessen die Entscheidung über „vorherrschende Meinungs-
macht“ als relativ offene Wertungsentscheidung betrachtet wird, berücksichtige im Gegensatz zur 
so genannten quantitativen Sichtweise der Klägerin das zwingend zu beachtende verfassungs-
rechtliche Gebot effektiver Konzentrationskontrolle . Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass 
der KEK bei der Konkretisierung des Begriffs „vorherrschende Meinungsmacht“ ein Beurteilungs-
spielraum zustehe . Die Gesamtbeurteilung der KEK als einen –  nach dem damaligen Stand  – mit 
weisungsfreien Sachverständigen des Medien- und des Wirtschaftsrechts besetzten Gremium 
wurde als nur beschränkt gerichtlich überprüfbar angesehen . Unter Heranziehung der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts äußerte das Gericht keine rechtlichen Bedenken an den 
Kriterien der Suggestivkraft, der Breitenwirkung und der Aktualität, die die KEK zur Bestimmung 
des Verwandtschaftsgrades der medienrelevanten verwandten Märkte herangezogen hat . Nach 
Auffassung des Gerichts hatte die KEK dies und ihre Wertung von Medienwirkung ausführlich, 
nachvollziehbar, logisch und in sich stimmig begründet .

2.1.3 Die Berufungsentscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
vom 07. 07. 2009

Die Axel Springer  AG legte gegen diese Entscheidung Berufung zum Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof ein, die am 07 . 07 . 2009 vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof als unzulässig zurück-
gewiesen wurde .1534 Nach Auffassung des Gerichts war kein Fortsetzungsfeststellungsinteresse 
gegeben . Weder bestünde ein solches Interesse aus Gesichtspunkten der Wiederholungsgefahr 

1531 Mit Beschluss vom 10. 01. 2006 hat die KEK festgestellt, dass die geplanten Beteiligungsveränderungen zu vorherrschen-
der Meinungsmacht der Axel Springer  AG führen würden. Beschluss der KEK vom 10. 01. 2006 i. S. Axel Springer  AG/
ProSiebenSat.1 Media AG, Az.: KEK 293-1 bis -5, Zusammenfassung im 9. Jahresbericht der KEK, Kapitel 6.1, zur Rezeption 
der Entscheidung vgl. ebenda, Abschnitt  6.1.3.

1532 VG München, Urteil vom 08. 11. 2007, Az.: M 17  K  06.2675.
1533 Ebenso bestätigte das OLG Düsseldorf das seitens des Bundeskartellamtes ausgesprochene Fusionsverbot zwischen dem 

Axel Springer Verlag und der ProSiebenSat.1 Media  AG; OLG Düsseldorf, Urteil vom 03. 12. 2008, Az.: VI-Kart  7/06 (V).
1534 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 07. 07. 2009, Az.: 7  BV  08.254.
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oder der Präjudizierung eines erneuten Übernahmevorhabens der Klägerin noch zur Vorbereitung 
eines Amtshaftungsprozesses . Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde indessen zuge-
lassen und von der Klägerin am 04 . 11 . 2009 eingereicht .

2.1.4 Die erste Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts  
vom 24. 11. 2010

Das Bundesverwaltungsgericht entwickelte in seiner Entscheidung vom 24 . 11 . 2010 (BVerwG, 
Az .: 6 C 16 .09) dezidierte und bindende Vorgaben zur Auslegung von § 26 Abs . 1 und § 26 Abs . 2 
RStV sowie zum Beurteilungsspielraum der KEK . Diese Vorgaben entsprachen im Wesentlichen den 
Prämissen, die die KEK in ihrem streitgegenständlichen Beschluss vom 10 . 01 . 2006 zu Grunde 
gelegt hat .

So setzte sich das Bundesverwaltungsgericht mit der Frage auseinander, ob § 26 Abs . 2 RStV 
eine abschließende Regelung darstelle, also „vorherrschende Meinungsmacht“ nur angenommen 
werden dürfe, wenn die Voraussetzungen dieser Norm erfüllt seien, insbesondere die Schwellen-
werte von 25 % bzw . 30 % Zuschaueranteil erreicht werden . In Übereinstimmung mit der Entschei-
dung der KEK ging das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass § 26 Abs . 2 RStV nicht als ab-
schließende Regelung angesehen werden könne:

Nach dem eindeutigen Sprachgebrauch des Gesetzes handele es sich um Vermutungstat-
bestände und damit um Vorschriften des Beweisrechts . Sie erleichterten lediglich den Nachweis 
des Vorhandenseins gewisser Tatsachen, bestimmten aber den materiellen Tatbestand, um dessen 
Nachweis es gehe, nicht selbst, sondern setzten ihn voraus . Mit diesem Charakter als Beweislast-
regel sei es unvereinbar, § 26 Abs . 2 RStV als abschließende materielle Vorgabe anzusehen (vgl . 
amtl . Umdruck, S . 15, Rn . 33) .

Auch dem Sinn und Zweck der Vorschrift werde nur eine Auslegung gerecht, die § 26 Abs . 2 RStV 
als nicht abschließend begreift; die Kernvorschrift der rundfunkrechtlichen Konzentrationskontrolle 
finde sich in der Generalklausel des § 26 Abs . 1 RStV (S . 17 f ., Rn . 36 f ., insbesondere Rn . 36, Satz 1) . 
Insoweit berücksichtigte das Bundesverwaltungsgericht in dieser Entscheidung vor allem den 
verfassungsrechtlichen Hintergrund (S . 17 f ., Rn . 37):

„Das Zuschaueranteilsmodell des § 26 Abs . 2 RStV ist nicht ausreichend, um eine von Verfas-
sungs wegen gebotene effektive Medienkonzentrationskontrolle sicherzustellen (…) Auch unter-
halb des Schwellenwerts von 25 vom Hundert kann ein –  letztlich aus Art . 5 Abs . 1 Satz  2 GG 
abzuleitendes – Bedürfnis bestehen, zum Schutz der publizistischen Vielfalt bzw . zur Vermeidung 
eines dominierenden Einflusses auf die freie Meinungsbildung in dem nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts besonders sensiblen Bereich der Rundfunkordnung einzuschreiten 
(BVerfG, Urteil vom 4 . November 1986-1  BvF  1/84  – BVerfGE  73, 118 <152 ff ., insbes .172 ff .>) .“

Das Gericht sah diese Auslegung auch von der Entstehungsgeschichte bestätigt (S . 16, Rn . 35) 
und mit der Gesetzessystematik vereinbar (S . 16, Rn  34) . Die Anwendung der landesrechtlichen 
Bestimmung des § 26 RStV verstoße auch nicht gegen sonstiges Bundesrecht . Dabei betonte das 
Bundesverwaltungsgericht, dass das Kartellrecht allein unzureichend sei, das gebotene Maß an 
Vielfalt im Angebot elektronischer Medien zu gewährleisten (S . 18, Rn . 39) . Zudem wies es darauf 
hin, dass es die Rundfunkfreiheit der privaten Rundfunkveranstalter gerade nicht rechtfertige, in 
diesem Bereich auf rechtliche Sicherungen zu verzichten . Vielmehr habe der Gesetzgeber Vorkeh-
rungen zu treffen, die dazu bestimmt und geeignet seien, ein möglichst hohes Maß gleichgewich-
tiger Vielfalt im privaten Rundfunk zu erreichen und zu sichern (S . 19, Rn . 40) .

Der Fall wurde vom Bundesverwaltungsgericht an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zur 
erneuten Verhandlung zurückverwiesen, da es mangels ausreichender tatsächlicher Feststellungen 
nicht selbst über die Begründetheit oder Unbegründetheit in der Sache entscheiden konnte .
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2.1.5 Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 15. 02. 2012

Mit Urteil vom 15 . 02 . 2012, Az .: 7  BV  11 .285, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Urteil 
des Verwaltungsgerichts München vom 08 . 11 . 2007, Az .: M 17  K  06 .2675, abgeändert .

Der Verwaltungsgerichtshof hat nun zum einen, unter Zugrundelegung der rechtlichen Beur-
teilung des Bundesverwaltungsgerichts im Revisionsurteil vom 24 . 11 . 2010, die Fortsetzungsfest-
stellungsklage für zulässig erklärt . Darüber hinaus hat das Gericht die Untersagung der Übernahme 
der ProSiebenSat .1 Media  AG durch die Axel Springer  AG als rechtswidrig beurteilt .

Das Gericht begründete diese Entscheidung damit, dass die KEK bei ihrer Prüfung des Ent-
stehens vorherrschender Meinungsmacht nicht von einem richtigen Gesetzesverständnis ausge-
gangen sei und dadurch die Grenzen ihres Beurteilungsspielraums überschritten habe . Die Revi-
sion wurde nicht zugelassen .

2.1.6 Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil des Bayerischen 
 Verwaltungsgerichtshofs vom 15. 02. 2012

Der auf Betreiben der KEK durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) erhobenen 
Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
nicht abgeholfen . Das Verfahren lag nun erneut zur Entscheidung beim Bundesverwaltungsgericht .

2.1.7 Die zweite Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts  
vom 29. 01. 20141535

Die gegen die Entscheidung des BayVGH nach erfolgreicher Nichtzulassungsbeschwerde1536 von 
der BLM eingelegte Revision wurde vom Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen .1537

Das BVerwG hatte sich somit zum zweiten Mal mit der medienrechtlichen Konzentrationskon-
trolle und insbesondere mit dem Begriff der vorherrschenden Meinungsmacht aus § 26 RStV zu 
befassen . Diesmal war es nach der erneuten Verhandlung und Entscheidung des VGH in der Lage, 
konkrete Ausführungen auf den Fall bezogen zu machen . Die Schwerpunkte der Streitigkeit lagen 
dabei im Verständnis des Begriffes der vorherrschenden Meinungsmacht in § 26 Abs . 1 RStV, der 
Bedeutung der Vermutungsregelungen in § 26 Abs . 2 RStV zur Konkretisierung dieses Begriffs, den 
Bonusregelungen und dem Beurteilungsspielraum der KEK im Verfahren der medienrechtlichen 
Konzentrationskontrolle .

Das BVerwG hielt die Revision für unbegründet, da der BayVGH dem Fortsetzungsfeststellungs-
antrag der Axel Springer  AG, der allein noch Gegenstand des Revisionsverfahrens war, im Ergeb-
nis zu Recht stattgegeben habe .

Das Gericht setzte sich zunächst mit der Zulässigkeit der Klage auseinander . Nach Ansicht des 
Senats war die Klage in entsprechender Anwendung des § 113 Abs . 1, Satz 4 VwGO als Fortsetzungs-
feststellungsklage zulässig . Das berechtigte Feststellungsinteresse der Klägerin sei auch nicht durch 
die zwischenzeitlich geplante Veräußerung von Zeitschriftenbeteiligungen entfallen . Die Klägerin 
verfüge immer noch über eine ausreichend starke Position auf den medienrelevanten Märkten, so 
dass sich für künftige Übernahmevorhaben erneut die Frage nach der rundfunkrechtlichen 
Zulässig keit stellen würde . Ein entsprechendes künftiges Vorhaben sei daher weiterhin durch die 

1535 Der Text folgt dem Rechtsprechungsbericht von Dieter Dörr in JuS 2014, S. 857 f.
1536 BVerwG, Beschluss vom 22. 1. 2013, Az.: 6  B  23/12 (6 C 2/13).
1537 BVerwG, 29. 01. 2014, Az.: 6 C 2.13.
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ablehnende Entscheidung der KEK „bemakelt“ . Ein berechtigtes Feststellungsinteresse liege damit 
in der Rehabilitation der Klägerin .

Zu Beginn der Begründetheitsprüfung skizzierte das Gericht anhand des Wortlauts des § 26 
und § 29 RStV zunächst das System der medienrechtlichen Konzentrationskontrolle, wonach jede 
geplante Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen bei der zustän-
digen Landesmedienanstalt anzumelden sei . Nach § 29 Satz  3 RStV bedürfe eine derartige Ver-
änderung einer Unbedenklichkeitsbestätigung . Eine Unbedenklichkeitsbestätigung sei insbeson-
dere dann nicht zu erteilen, wenn im bundesweiten Fernsehen ein Unternehmen durch die 
Änderung eine vorherrschende Meinungsmacht erlangen würde . Zuständig für diese Bewertung 
sei die KEK . Nach Ansicht des Gerichts sei die im vorliegenden Fall getroffene Feststellung der KEK 
mit den gesetzlichen Vorgaben nicht vereinbar und daher die darauf beruhende Entscheidung der 
Beklagten rechtswidrig .

Der Senat stellte fest, dass die Klägerin durch die Übernahme keine vorherrschende Meinungs-
macht im Sinne von § 26 Abs . 1 RStV in Verbindung mit § 26 Abs . 2 Satz  1 oder  2 RStV erlangt 
hätte, da nach den Feststellungen des BayVGH die gegenständlichen Programme im maßgeb-
lichen Zeitraum der letzten zwölf Monate vor Einleitung des Verfahrens einen Zuschaueranteil von 
22,06 % erreicht und damit keinen der Schwellenwerte aus § 26 Abs . 2 Satz  1 und  2 RStV über-
schritten hätten .

In Betracht kam daher nur, dass vorherrschende Meinungsmacht außerhalb der Tatbestände 
des § 26 Abs . 2 Satz  1 oder  2 RStV auf der Grundlage des § 26 Abs . 1 RStV durch die KEK bejaht 
werden konnte .

Das Gericht verwies auf seine erste Entscheidung in dem gegenständlichen Verfahren und 
seiner damaligen Auslegung des § 26 RStV, wonach § 26 Abs . 2 RStV keine abschließende Rege-
lung darstelle, sondern die Annahme einer vorherrschenden Meinungsmacht auch allein nach der 
Generalklausel § 26 Abs . 1 RStV möglich sei .1538 § 26 Abs . 2 RStV sei keine abschließende Regelung, 
sondern als Leitbild zur Auslegung der Generalklausel § 26 Abs . 1 RStV heranzuziehen . Der der KEK 
zustehende Beurteilungsspielraum zur Annahme vorherrschender Meinungsmacht fände seine 
Grenze in der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle, ob die maßgebliche Norm im richtigen Verständ-
nis angewendet worden sei .1539 Soweit die Schwellenwerte des § 26 Abs . 2 RStV nicht erreicht 
würden, dürfte eine vorherrschende Meinungsmacht nur aus gewichtigen Gründen und nach einer 
Gesamtabwägung angenommen werden .

Aus Sicht des Gerichts hatte die KEK ihren Beurteilungsspielraum im vorliegenden Fall über-
schritten . Der maßgebliche Zuschaueranteil habe zum Zeitpunkt der Entscheidung der KEK deut-
lich unter 20 % gelegen, da von dem tatsächlichen Anteil (22,06 %) fünf Prozentpunkte für Fens-
terprogramme und Sendezeiten Dritter vorab abgezogen werden müssten . Damit sei er soweit 
von dem in § 26 Abs . 2 Satz  2 RStV aufgeführten Zuschaueranteil von 25 % entfernt, dass die 
Annahme vorherrschender Meinungsmacht nicht in Betracht komme .

Zur Begründung wies der Senat zunächst darauf hin, dass der Gesetzgeber nur eine auf das 
Fernsehen beschränkte Konzentrationskontrolle geschaffen habe . Das Verfassungsrecht gebiete, 
so der Senat unter Hinweis auf das Niedersachsen-Urteil des BVerfG1540, weder weitergehende 
Regelungen, noch eine erweiternde Anwendung der bestehenden Regelungen:

„Der Landesgesetzgeber ist hingegen zwar möglicherweise berechtigt, nicht jedoch verfas-
sungsrechtlich verpflichtet, im Rahmen seiner Rundfunkgesetzgebung eine Konzentration von 

1538 BVerwGE 138, 186 = NVwZ-RR 2011, 279 (281) = JuS 2012, 184 (Dörr); vgl. zu dieser Entscheidung Degenhart, K & R 2011, 
462 ff.; Hain/ Wierny, K  &  R 2012, 645 ff.

1539 BVerwGE  138, 186  = NVwZ-RR 2011, 279 (282)  = JuS 2012, 184 (Dörr).
1540 BVerfGE  73, 118 (175)  = NJW 1987, 239.
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Meinungsmacht allgemein einer Kontrolle zu unterwerfen, unabhängig davon, wie sich die Kom-
bination von Meinungsmacht im Bereich der Presse und des Fernsehens gerade auf die Meinungs-
vielfalt im Fernsehen auswirkt . Er kann sich vielmehr darauf beschränken, nur der Gefahr zu be-
gegnen, die sich daraus ergeben kann, dass eine ohnehin beträchtliche Meinungsmacht im 
Fernsehen durch Aktivitäten des Veranstalters auf verwandten Märkten noch verstärkt wird .“

Im Rahmen der Konzentrationskontrolle sei es ausgeschlossen, der Stellung auf dem Fernseh-
markt ein ausschließlich relatives Gewicht beizumessen:

„Je weiter der Schwellenwert von 25 vom Hundert Zuschaueranteil unterschritten wird, desto 
mehr entfernt sich vielmehr die Rechtsanwendung von den Wertungen, die der Gesetzgeber in 
den Vermutungsregeln zum Ausdruck gebracht hat, und desto stärker gerät die Prüfung der 
 Unbedenklichkeit zu einer allgemeinen, statt spezifisch fernsehbezogenen Medienkonzentrations-
kontrolle .“

Der Senat führte aus, dass in der Regel bei einem Zuschaueranteil von 20 % die Stellung auf 
dem Fernsehmarkt ein nur noch so geringes Gewicht habe, dass auch unter Berücksichtigung der 
Aktivitäten auf anderen medienrelevanten Märkten die Annahme einer vorherrschenden Meinungs-
macht ausscheide . Dies ergäbe sich aus der Systematik des § 26 Abs . 2 RStV, die in Fünfer-Schritte 
hinsichtlich des Markanteils eingeteilt sei . Daher folge aus der im Gesetz vorgesehenen 30 % und 
25 % Grenze, die in § 26 Abs . 2 Satz 1 und 2 RStV verankert seien, eine Untergrenze bzw . Aufgreif-
schwelle von 20 % .

Das Gericht betonte jedoch, dass es im vorliegenden Fall keiner Entscheidung bedürfe, ob ein 
tatsächlicher Zuschaueranteil von 20 % als absolute Untergrenze für die Annahme der vorherr-
schenden Meinungsmacht anzusehen sei, da diese Grenze von 20 % im konkreten Fall deutlich 
unterschritten worden sei . Denn der ermittelte tatsächliche Zuschaueranteil in Höhe von 22,06 % 
sei in entsprechender Anwendung des § 26 Abs . 2 Satz  3 RStV um fünf Prozentpunkte herabzu-
setzen .

Zwar sei der direkte Anwendungsbereich des § 26 Abs . 2 Satz 3 verschlossen, da dieser an § 26 
Abs . 2 Satz  2 RStV anknüpfe und dieser wiederum einen Zuschaueranteil von 25 % voraussetze . 
Die Bonusregeln müssten aber erst Recht bei Unterschreitung der Schwellenwerte des § 26 Abs . 2 
RStV im Rahmen der Generalklausel des § 26 Abs . 1 RStV Anwendung finden . Sie seien so zu 
verstehen, dass der Abzug vorab vorgenommen werden müsse:

„Er bestimmt die Schwelle mit, die erreicht sein muss, damit die Stellung auf dem Fernsehmarkt 
Anlass bietet, überhaupt die Aktivitäten auf verwandten medienrelevanten Märkten in den Blick 
zu nehmen . Die Verbesserung der Meinungsvielfalt durch Fensterprogramme und Sendezeiten für 
Dritte ist hingegen kein Gesichtspunkt, der erst im Rahmen einer Gesamtabwägung heranzu-
ziehen ist, um eine Verschlechterung der Meinungsvielfalt durch Aktivitäten auf medienrelevanten 
verwandten Märkten nach deren Umrechnung in fiktive Zuschaueranteile gegebenenfalls zu rela-
tivieren .“

Insoweit räumte der Senat ein, dass der Wortlaut des § 26 Abs . 2 Satz  3 RStV nicht eindeutig 
bestimmt, was unter dem „nach Satz  2 maßgeblichen Zuschaueranteil“ zu verstehen sei . Dabei 
könne es sich um den Zuschaueranteil mit und ohne Bonusabzug handeln . Allerdings spreche die 
Systematik der Vorschriften für einen Vorwegabzug . Denn § 26 Abs . 2 Satz  3 RStV verweise pau-
schal auf § 26 Abs . 2 Satz  2 RStV, ohne dabei zwischen den beiden dort genannten Varianten zu 
differenzieren:

„Dieser Gleichsetzung entspricht es dann aber auch, die vom Gesetzgeber in Anerkennung der 
vielfaltverstärkenden Wirkung von Regional- und Drittfenstern vorgesehene Anrechnung von Bo-
nuspunkten in einheitlicher Weise vorzunehmen, was wiederum nur durch Vorwegabzug vom 
tatsächlichen Zuschaueranteil bei der Prüfung der Erreichung des 25-vom-Hundert-Schwellenwerts 
möglich ist .“
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Auch der Sinn und Zweck des § 26 RStV, zur Sicherung der Meinungsvielfalt im bundesweiten 
Fernsehen dem Entstehen vorherrschender Meinungsmacht vorzubeugen, stand nach Auffassung 
des Gerichts dem gefundenen Auslegungsergebnis nicht entgegen:

„Zwar führt ein Vorwegabzug von Bonuspunkten –  wenn und weil der 25-vom-Hundert-
Schwellenwert danach nicht mehr erreicht wird – gegebenenfalls dazu, dass eine Berücksichtigung 
der Stellung eines Unternehmens auf medienrelevanten verwandten Märkten nicht mehr in Be-
tracht kommt, unabhängig davon, wie groß der insoweit erlangte Meinungseinfluss auch sein mag . 
Das betrifft freilich nur das Eingreifen der in § 26 Abs . 2 Satz  2 RStV normierten Vermutungstat-
bestände .“

Da unterhalb der Schwelle des § 26 Abs . 2 RStV ein Rückgriff auf § 26 Abs . 1 RStV zulässig sei, 
war das Gericht der Ansicht, dass Gefahren für die Meinungsvielfalt aus Verknüpfungen des Fern-
sehens mit medienrelevanten Märkten oder der Presse weiter berücksichtigt werden könnten .

Damit kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass von dem im Jahr 2006 ermittelten Zuschauer-
anteil der ProSiebenSat .1 Media  AG in Höhe von 22,06 % fünf Prozentpunkte zur Ermittlung der 
Meinungsmacht abzuziehen gewesen wären . Dies führte dazu, dass von einem Zuschaueranteil 
von 17,06 % auszugehen war . Damit war der Zuschaueranteil nach Ansicht des Senats von der 
regelmäßigen Aufgreifschwelle von 20 % so weit entfernt, dass eine Feststellung vorherrschender 
Meinungsmacht ausschied .

Für die Spruchpraxis der KEK bedeutet dies, dass die Kommission nur noch dann medienrele-
vante verwandte Märkte in ihre Prüfung einbeziehen, also crossmediale Effekte berücksichtigen 
darf, wenn der maßgebliche Zuschaueranteil aller dem Unternehmen zuzurechnenden Programme 
mindestens 20 % beträgt . Bei der Ermittlung dieses Zuschaueranteils sind die Boni für Regional- 
und Drittfenster von insgesamt 5 % vorab abzuziehen . Ob in extremen Ausnahmefällen bei einer 
geringfügigen Unterschreitung der 20 % Grenze eine Prüfung in Betracht kommt, bleibt offen . 
Damit wird der Anwendungsbereich des § 26 Abs . 1 RStV erheblich eingeschränkt .1541

2.2 § 27 RStV: Bestimmung der Zuschaueranteile

Die Zuschaueranteile sind ein wesentliches Indiz bei der Beurteilung vorherrschender Meinungs-
macht (§ 26 RStV) . Regelungen zur Ermittlung der Zuschaueranteile sind in § 27 RStV enthalten . 
Demnach sind die Zuschaueranteile unter Einbeziehung aller deutschsprachigen Programme des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des bundesweit empfangbaren privaten Rundfunks mit Hilfe 
von repräsentativen Erhebungen bei Zuschauern ab Vollendung des dritten Lebensjahres nach 
allgemein anerkannten wissenschaftlichen Methoden zu ermitteln .1542 Die aktuelle Anwendungs-
praxis der KEK weist folgende Schwerpunkte auf:

2.2.1 Anwendung der Übergangsbestimmung des § 34 RStV

Gemäß der Übergangsbestimmung des § 34 Satz  1 RStV verwendet die KEK bei der Bestimmung 
der Zuschaueranteile die monatlichen Daten zu den Anteilen der Fernsehsender an der täglichen 
durchschnittlichen Sehdauer (Zuschauer ab drei Jahren, Mo .–So ., 3:00  Uhr bis 03:00  Uhr) .1543 Die 
Sehdaueranteile werden im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) laufend von 
der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erhoben . In ihren Veröffentlichungen bezeichnet die 
AGF/GfK-Fernsehforschung die Sehdaueranteile als Marktanteile .

1541 Zu den hieraus zu ziehenden Schlussfolgerungen siehe unten Kap. VI.
1542 Ausführlicher siehe Konzentrationsbericht der KEK, 2000, S. 368–375.
1543 Siehe auch KEK, Zuschaueranteile als Maßstab vorherrschender Meinungsmacht, Dokumentation des Symposiums der 

KEK am 24. November 1998 in Potsdam, Schriftenreihe der Landesmedienanstalten, Bd. 13.
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Bei der AGF handelt es sich um einen Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten ARD und ZDF sowie der beiden privaten TV-Sendergruppen ProSiebenSat .1 Media  AG 
und Mediengruppe RTL Deutschland zur Durchführung der kontinuierlichen quantitativen Fern-
sehzuschauerforschung in Deutschland . Im Rahmen des AGF/GfK-Fernsehpanels  D+EU wird die 
Nutzung aller in der Bundesrepublik Deutschland empfangbaren Fernsehprogramme erfasst . Das 
Fernsehpanel stellt ein Abbild aller privaten Fernsehhaushalte in Deutschland dar . Es umfasst 
entsprechend den Anforderungen an eine repräsentative Stichprobe  5 .000 täglich berichtende 
Haushalte, in denen 10 .500 Menschen leben, und bildet damit die Fernsehnutzung von 72,2 Mio . 
Personen ab drei Jahren bzw . 36,71  Mio . Fernsehhaushalten ab (Stand: 01 . 01 . 2014) .1544 Die er-
hobenen Daten ermöglichen die genaue Analyse des Fernsehprogramms sowie der Werbung und 
stehen ausschließlich den Mitglieds- und Lizenzsendern1545 der AGF zur Verfügung .

2.2.2 Einbeziehung fremdsprachiger Programme

Nach § 27 Abs . 1 Satz  1 RStV sind in die Ermittlung des für die Vermutungstatbestände des § 26 
Abs . 2 RStV maßgeblichen Zuschaueranteils nur deutschsprachige Programme einzubeziehen . Der 
Gesetzgeber begründete die Ausklammerung fremdsprachiger Programme damit, dass ihr Einfluss 
auf die öffentliche Meinungsbildung in der Bundesrepublik Deutschland gering sei .1546

Die sich aus dem Grundrecht der Rundfunkfreiheit ergebenden Anforderungen an die Siche-
rung der Meinungsvielfalt beziehen sich jedoch nicht ausschließlich auf deutschsprachige Pro-
gramme . Des Weiteren ist nicht auszuschließen, dass auch die bundesweit empfangbaren fremd-
sprachigen Programme für die Meinungsvielfalt und die öffentliche Meinungsbildung bedeutsam 
sind . Immerhin 45 % der Menschen mit Migrationshintergrund nutzen heimatsprachiges Fern-
sehen .1547 Heimatsprachige Fernsehprogramme sind besonders bei Migranten türkischer Herkunft 
beliebt . So sehen 29 % aller Fernsehzuschauer mit türkischen Wurzeln ausschließlich türkischspra-
chige Fernsehprogramme .1548 Auch eine einseitige Beeinflussung eines bestimmten Bevölkerungs-
anteils in Deutschland könnte unter besonderen Umständen Relevanz erlangen . Aus diesem Grund 
berücksichtigt die KEK in ständiger Spruchpraxis bei der Gesamtbeurteilung der Meinungsmacht 
von Unternehmen gemäß § 26 Abs . 1 RStV auch die bundesweit empfangbaren fremdsprachigen 
Programme .

Die Anzahl der in Deutschland zugelassenen bundesweit empfangbaren privaten fremdsprachi-
gen Fernsehprogramme ist in den letzten Jahren stetig gestiegen . In Deutschland gibt es derzeit 
insgesamt 30 solcher Programme . Darüber hinaus ist eine wachsende Zahl von fremdsprachigen, 
in anderen Ländern lizenzierten Fernsehprogrammen bundesweit über Satellit oder im Rahmen 
der Angebote von Kabelnetzbetreibern1549 zu empfangen .

1544 Vgl. AGF, Forschung, Methode, Fernsehpanel, www.agf.de/forschung/methode/fernsehpanel, Abruf am 19. 03. 2014.
1545 Mitgliedsender der AGF sind Das Erste, BR, BR alpha, hr, mdr, NDR, rbb, RB, SR, SWR, WDR, 3sat, Phoenix, arte, KiKa, 

ZDF, ProSieben, SAT.1, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX, RTL Television, RTL  II, Super RTL, Vox, n-tv und RTL 
Nitro; AGF-Lizenzsender sind 13th Street, Animax, AXN Action, Bibel TV, DAF, Deluxe Music, Disney Channel, DMAX, 
Eurosport, FOX Serie, Goldstar TV, History, Heimatkanal, NICK, VIVA, COMEDY CENTRAL, Motorvision TV, N24, National 
Geographic, NatGeo Wild, QVC Deutschland, Romance TV, Servus TV, Sky, SPORT1, Syfy, TV5, Tele 5, TNT Film, TNT Serie, 
TV Bayern, TV Baden-Württemberg (Stand: 01. 03. 2014). Quelle: AGF, Mitglieder, www.agf.de/agf/mitglieder, und Struk-
tur, https://www.agf.de/agf/struktur, Abruf am 17. 03. 2014.

1546 Vgl. amtliche Begründung zum 3. RÄndStV, § 27, 2. Absatz.
1547 Vgl. Westdeutscher Rundfunk Köln (2011): Migranten und Medien 2011, S. 20, dort angegebene Quelle: Repräsentativ-

studie der ARD/ZDF-Medienkommission 2011, n = 3.302 Befragte ab 14  Jahren.
1548 Vgl. Westdeutscher Rundfunk Köln (2011): Migranten und Medien 2011, S. 25, dort angegebene Quelle: Repräsentativ-

studie der ARD/ZDF-Medienkommission 2011, n = 3.302 Befragte ab 14  Jahren.
1549 Siehe z. B. die Fremdsprachenpakete Kabel International, KabelKiosk International und DigitalTV International.
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Sprache Programmname Programmart

Arabisch/Englisch CTV Spartenprogramm: Sonstiges

Bulgarisch/Deutsch auto motor und sport channel Spartenprogramm: Sonstiges

Englisch/Deutsch AURORA1) Vollprogramm

Englisch/Deutsch Boomerang Spartenprogramm: Kinder

Englisch/Deutsch Cartoon Network Spartenprogramm: Kinder

Englisch/Deutsch Isarrunde/Spreerunde Spartenprogramm: Sonstiges

Englisch/Deutsch MGM Channel Spartenprogramm: Unterhaltung

Englisch/Deutsch National Geographic Channel Spartenprogramm: Sonstiges

Englisch/Deutsch National Geographic Wild Channel Spartenprogramm: Sonstiges

Englisch/Portugiesisch/Spanisch/
Deutsch

schoenstatt-tv Spartenprogramm: Sonstiges

Englisch/Deutsch TecTime TV Spartenprogramm: Sonstiges

Englisch/Deutsch TNT Glitz Spartenprogramm: Unterhaltung

Englisch/Deutsch yourfamiliy Spartenprogramm: Unterhaltung

Griechisch/Italienisch/Polnisch/ 
Russisch/Spanisch/ Türkisch

International TV1) Spartenprogramm: Sonstiges

Persisch Iran Beauty1) Spartenprogramm: Sonstiges

Persisch Iran Music Spartenprogramm: Musik

Persisch Khatereh Vollprogramm

Persisch Mohajer International Television (MITV)1) Vollprogramm

Russisch Detski Mir Spartenprogramm: Unterhaltung

Russisch Europa Center TV1) Vollprogramm

Russisch Nasche Ljubimoe Kino Spartenprogramm: Unterhaltung

Russisch RTVi Vollprogramm

Russisch Teleclub Spartenprogramm: Unterhaltung

Türkisch Dügün TV Spartenprogramm: Unterhaltung

Türkisch EUROSHOW1) Vollprogramm

Türkisch Kanal Avrupa Spartenprogramm: Unterhaltung

Türkisch/Englisch/Deutsch mc tv Spartenprogramm: Sonstiges

Türkisch/Deutsch Samanyolu TV Avrupa Vollprogramm

Türkisch TR11) Vollprogramm

Türkisch/Deutsch TürkShow Vollprogramm

∑ Programme: 30

1)  Zur Zeit nicht genutzte Sendelizenz.

Tabelle  V – 1: In Deutschland zugelassene bundesweit empfangbare private fremdsprachige Fernsehpro-
gramme

Quelle: KEK, Stand: Oktober  2014

Die fremdsprachigen Programme gewinnen demnach an Gewicht für die Meinungsbildung . Des-
halb trifft die Feststellung, sie seien für die öffentliche Meinungsbildung ohne Bedeutung, so 
pauschal nicht mehr zu . Fremdsprachige Programme sollten daher auch bei der Zuschaueranteils-
ermittlung einbezogen und das Wort „deutschsprachig“ in § 27 Abs . 1 des Rundfunkstaatsvertrages 
gestrichen werden .
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2.2.3 Zuschaueranteile von Dritt- und Regionalfenstern

Bei der Ermittlung der Zuschaueranteile sind gemäß § 27 Abs . 1 Satz 1 RStV die von einem Veran-
stalter aufgrund einer eigenen Lizenz eigenständig konzipierten und veranstalteten Teile eines 
Gesamtprogramms, welche trotz ihrer zeitlichen Begrenzung Rundfunkprogramme i . S . d . § 2 Abs . 1 
und  2 RStV (vgl . z . B . § 2 Abs . 2 Nr . 5 RStV) sind, zu berücksichtigen . Das Gleiche gilt für die von 
der DCTP Entwicklungsgesellschaft für TV Programm mbH („DCTP“), der AZ Media TV GmbH und 
der News and Pictures Fernsehen GmbH & Co . KG als „unabhängige Dritte“ veranstalteten Fenster-
programme im Rahmen der bundesweiten Vollprogramme SAT .1 und RTL Television (siehe auch 
Kap . V 2 .1 .3) .

Als Organ der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat die KEK Zugriff auf die 
dort im Rahmen einer AGF-Lizenz vorhandenen Daten . So können die Zuschaueranteile und Reich-
weiten der Drittfenster bundesweit auf Sendungsebene ausgewertet und zudem der Anteil der 
Drittfenster am bundesweiten Zuschaueranteil von RTL Television und SAT .1 ermittelt werden . Da 
der Lizenzvertrag der BLM mit der AGF erhebliche Restriktionen bezüglich der Weitergabe und 
Veröffentlichung von Daten enthält, werden die Auswertungen der Daten nur zu internen Zwecken 
(KEK-Prüfverfahren) verwendet und können an dieser Stelle nicht veröffentlicht werden .

2.2.3.1 Reichweite von Regionalfenstern (§ 31 Abs. 2 Satz  3 RStV)

Die Reichweite der in den Hauptprogrammen SAT .1 und RTL Television veranstalteten Regional-
fensterprogramme spielt bei der Bestimmung des Umfangs der nach § 31 RStV auszuschreibenden 
Sendezeiten für unabhängige Dritte eine Rolle: Nach § 31 Abs . 2 Satz  2 RStV können Regional-
fensterprogramme mit maximal 80  Minuten pro Woche auf die grundsätzlich erforderlichen 
260  Drittsendezeitminuten angerechnet werden . Die Anrechenbarkeit setzt dabei neben der re-
daktionellen Unabhängigkeit der Regionalfensterveranstalter voraus, dass die Regionalfenster 
150  Minuten Sendezeit umfassen und 50 % der Fernsehhaushalte erreichen (§ 31 Abs . 2 Satz  3 
RStV) .

Der von § 31 Abs . 2 Satz 3 RStV vorgegebene unbestimmte Rechtsbegriff der „Reichweite“ von 
Regionalfenstern bezieht sich auf den Anteil der Fernsehhaushalte, in denen das Regionalfenster 
empfangen werden kann . „Empfangbarkeit“ in diesem Sinn bedeutet, dass ein im Haushalt be-
findliches Fernseh- oder sonstiges Empfangsgerät auf den Empfang von Programmen mit Regio-
nalfenstern im Verbreitungsgebiet tatsächlich ausgerichtet ist (zur Auslegung vgl . Beschluss der 
KEK i . S . Drittsendezeiten bei SAT .1 – Zulassung von Drittfensterveranstaltern, Az .: KEK 136-2, II 3 .1, 
sowie Beschluss der KEK i . S . Drittsendezeiten bei RTL Television – Auswahl von Drittfensterveran-
staltern, Az .: KEK 159-2, II 2 .3) . In die Berechnung der Reichweite fließen alle Fernsehhaushalte mit 
terrestrischem Empfang und analogem Kabelempfang . Des Weiteren sind bei der Reichweiten-
bestimmung die Haushalte mit digitalem Satellitenempfang (DVB-S) berücksichtigt, sofern hierüber 
Regionalfenster für die jeweiligen Länder verbreitet werden . Zudem werden solche Satellitenhaus-
halte erfasst, die das jeweilige Regionalfenster mangels Ausstrahlung über Satellit zwar nicht auf 
diesem Empfangsweg, jedoch terrestrisch oder über Kabel empfangen können .

Reichweitendaten für die RTL-Regionalfenster wurden der KEK durch die Niedersächsische Lan-
desmedienanstalt (NLM) im Rahmen des Prüfverfahrens zur Neuvergabe der Drittsendezeiten bei 
RTL Television (Ausschreibung von Drittsendezeiten, Az .: KEK 700-1) übermittelt . Die Reichweiten-
zahlen basieren auf dem AGF/GfK-Fernsehpanel zum Stichtag 01 . 01 . 2012 und wurden der NLM 
seitens RTL am 06 . 06 . 2012 zur Verfügung gestellt . Demnach lag die Reichweite der RTL-Regional-
fenster im Juni 2012 bei 20,07 Mio . Fernsehhaushalten . Bei einer Basis von 36,04 Mio . Fernsehhaus-
halten entsprach dies einem Anteil von 55,69 % .
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Im Rahmen des Prüfverfahrens zur Vergabe der Drittsendezeiten bei der ProSiebenSat .1  TV 
Deutschland GmbH (Ausschreibung von Drittsendezeiten, Az .: KEK 726-1) wurden der KEK durch 
die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) die Reichweitendaten für die SAT .1-Re-
gionalfenster zur Verfügung gestellt . Es handelt sich um von der ProSiebenSat .1 Media  AG über-
mittelte Daten aus der AGF/GfK-Fernsehforschung für den Zeitraum vom 01 . 10 . 2011 bis zum 
30 . 09 . 2012 . Nach diesen Daten und Berechnungen lag die maximale Reichweite der SAT .1-Regio-
nalfenster bei insgesamt 22,13  Mio . Fernsehhaushalten, was bei einer Basis von 36  Mio . Fernseh-
haushalten einem Anteil von 61,5 % entsprach .

2.2.3.2 Rückgang des Zuschaueranteils innerhalb des Referenzzeitraums  
(§ 27 Abs. 1 Satz  2 RStV)

Für Verfahrensentscheidungen der KEK sind gemäß § 27 Abs . 1 Satz  2 RStV die Zuschaueranteile 
maßgeblich, die bei Einleitung des Verfahrens im Durchschnitt der letzten zwölf Monate erreicht 
wurden . Vor allem im Rahmen von Drittsendezeitverfahren hat sich gezeigt, dass aufgrund der 
Mehrstufigkeit der Benehmensherstellung längere Zeiträume zwischen der Feststellung des Zu-
schaueranteils durch die KEK und der Letztentscheidung der Landesmedienanstalten liegen kön-
nen .1550 Wenn die Entscheidungen der Landesmedienanstalten gerichtlich angefochten werden, 
kann es vorkommen, dass zwischen den einzelnen Verfahrensabschnitten Jahre liegen . Das Ver-
waltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hat in zwei Verfahren zu erkennen gegeben, dass es 
der Rechtsansicht nicht folgt, wonach ein nach Feststellung des Zuschaueranteils erfolgter Rück-
gang der Zuschaueranteile unter die in § 26 Abs . 5 Satz  1 und Satz  2 RStV genannten maßgebli-
chen Grenzen berücksichtigt werden müsse .1551 Diese Auffassung wurde zwischenzeitlich vom OVG 
Rheinland-Pfalz bestätigt .1552

2.2.4 Defizite bei der Bestimmung der Zuschaueranteile

Bei der Bestimmung der Zuschaueranteile verwendet die KEK gemäß der Übergangsbestimmung 
des § 34 Satz 1 RStV weiterhin die von der GfK im Auftrag der AGF erhobenen monatlichen Daten 
zu den Anteilen der Fernsehsender an der täglichen durchschnittlichen Sehdauer (Zuschauer ab 
drei Jahren, Mo .–So .) . Nach wie vor wird für die KEK die Bestimmung der Zuschaueranteile jedoch 
durch verschiedene Defizite erschwert . So weist die KEK bereits seit Längerem auf die Proble matik 
der unvollständigen Datenbasis, der Vernachlässigung gewisser Empfangsebenen und der Außer-
Haus-Nutzung in öffentlichen Einrichtungen sowie die fehlende Abbildung der Fernsehnutzung 
von Nicht-EU-Ausländern hin .

2.2.4.1 Unvollständige Datenbasis

Die AGF/GfK-Fernsehforschung erfasst sämtliche in der Bundesrepublik Deutschland empfangba-
ren Fernsehprogramme, veröffentlicht aber ausschließlich die Marktanteile (Monatsdaten zu den 
Zuschauern ab drei Jahren) ihrer Mitgliedssender und zum Teil der Veranstalter, die über eine 
Lizenz zum Bezug der Daten der AGF/GfK-Fernsehforschung verfügen . Als Organ der Bayerischen 

1550 Vgl. z. B. die Verfahren KEK  660-1 bis -7.
1551 Vgl. VerwG Neustadt an der Weinstraße, Beschlüsse vom 08. 03. 2014, Az. 5 L 753/13.NW, und vom 18. 03. 2014, 

Az. 5 L 694/13.NW.
1552 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschlüsse vom 23. 07. 2014, Az. 2 B  10323/14.OVG, und vom 08. 09. 2014, Az. 2 B  10327/14.

OVG, abrufbar unter: www.mjv. rlp.de.
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Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat die KEK Zugriff auf die dort im Rahmen einer AGF- 
Lizenz vorhandenen Daten . Hierbei handelt es sich allerdings vorrangig um die ohnehin öffentlich 
zugänglichen Daten, so dass für die KEK die Datenbasis insgesamt unvollständig bleibt . So steht 
die Kommission bei Programmveranstaltern, die nicht Mitglied bzw . Lizenznehmer der AGF sind, 
vor dem Problem, hinsichtlich der Programmnutzung Aussagen zu treffen . Mangels öffentlich 
zugänglicher Zuschaueranteile legt die KEK andere Nutzungsdaten, wie personenbezogene Reich-
weitenangaben oder Abonnentenzahlen, zugrunde .

2.2.4.2 Empfangsebenen

Die AGF/GfK-Fernsehforschung ermittelt die Fernsehnutzung über die Verbreitungswege Kabel, 
Satellit, Terrestrik sowie (seit dem 01 . 08 . 2012) IPTV . Bereits seit Juli  2009 wird die zeitversetzte 
Nutzung aufgezeichneter Fernsehprogramme innerhalb drei Tagen nach dem Tag der Ausstrah-
lung berücksichtigt .1553

Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Bewegtbildinhalten im Netz arbeitet die AGF seit 
zwei Jahren an einem Projekt zur Messung von Videostreaming . Aufgrund der starken Fragmen-
tierung des Marktes und der im Vergleich zum Fernsehen unterschiedlichen Nutzung ist bei der 
Videostreamingmessung die Verwendung eines eigenen Onlinepanels erforderlich . Im Auftrag der 
AGF wird in einem von Nielsen betriebenen Onlinepanel mit rund 25 .000 Panelisten in ca . 15 .000   
Haushalten mit Internetanschluss die Nutzung von Videostreaming erhoben . Dabei orientieren sich 
Methodik und Messung am Fernsehforschungspanel .1554 Seit Januar  2014 veröffent licht die AGF 
erste Videostreaming-Daten in Form von Hitlisten für die teilnehmenden Sender,1555 seit dem 
2 . Quartal 2014 werden alle AGF-Gesellschafter gemessen .1556 Im Laufe des Jahres soll die Zusam-
menführung der Daten aus dem Online-Panel mit Daten aus dem Fernsehforschungspanel vor-
bereitet werden, so dass 2015 erstmals fusionierte Nutzungsdaten vorliegen werden .1557

Bislang fließen in die Messung die Internetnutzung an PCs und Laptops mit Windows- und 
MAC-Betriebssystemen ein .1558 Mit der Messung der mobilen Internetnutzung über Tablets oder 
Smartphones sowie der Messung der Video-Nutzung auf Smart-TVs soll noch 2014 begonnen 
werden . Insgesamt verfolgt die AGF das Ziel, die Fernsehnutzung unabhängig vom Endgerät, dem 
Verbreitungsweg, dem Zeitpunkt oder dem Ort der Nutzung zu erfassen .1559

Für die KEK sind Informationen bezüglich der Fernsehnutzung über alle Distributionswege 
wichtig . Denn exakte Zuschaueranteile sind Voraussetzung, um eine Schieflage bei der Beurteilung 
von vorherrschender Meinungsmacht zu verhindern .

1553 Nach Angaben der AGF erfolgen ca. 70 % aller Nutzungen aufgezeichneter Sendungen bis zum dritten Tag nach dem 
Tag der Ausstrahlung; Quelle: Hofsümmer/Engel, Das AGF-Fernsehforschungssystem in Deutschland, Aktueller Stand 
und zukünftige Herausforderungen, in: Media Perspektiven 5/2013, S. 261.

1554 Vgl. Hofsümmer/Engel, Das AGF-Fernsehforschungssystem in Deutschland, Aktueller Stand und zukünftige Herausfor-
derungen, in: Media Perspektiven 5/2013, S. 269.

1555 Es sind dies RTL Television, RTL  II, VOX, Super RTL, n-tv, RTL Nitro, ProSieben, SAT.1, ProSieben MAXX, kabel eins, ZDF, 
3sat und ARD/ WDR-Lindenstraße; Quelle: AGF, Präsentation in der KEK am 11. 03. 2014, Bewegtbildforschung in Deutsch-
land, S. 18.

1556 Vgl. AGF, Präsentation in der KEK am 11. 03. 2014, Bewegtbildforschung in Deutschland, S. 18.
1557 Vgl. AGF, Journalistengespräch am 05. 02. 2014, Factsheet Streaming-Projekt der AGF, S. 3.
1558 Vgl. AGF, Präsentation in der KEK am 11. 03. 2014, Bewegtbildforschung in Deutschland, S. 14.
1559 Vgl. AGF, Pressemitteilung vom 27. 06. 2012, Veränderter Markt, weiterentwickelte Währung.
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2.2.4.3 Vernachlässigung der Außer-Haus-Nutzung in öffentlichen Einrichtungen

Die AGF/GfK-Fernsehforschung misst die Fernsehnutzung von Zuschauern ab drei Jahren, die in 
Privathaushalten leben . Erfasst werden auch die in den Panel-Haushalten mitsehenden Gäste .1560 
Diese Gäste repräsentieren auch diejenigen Panel-Mitglieder, die Fernsehen außer Haus, also als 
Gäste in anderen Haushalten, nutzen . Somit steht die gemessene Gästenutzung in privaten Haus-
halten für die nicht gemessene Außer-Haus-Nutzung . Dabei besteht jedoch eine quantitative 
Einschränkung: Die Gästenutzung steht nur für einen Teil der Außer-Haus-Nutzung, da die Fern-
sehnutzung auf öffentlichen Plätzen (Public Viewing), in Hotels und öffentlichen Einrichtungen1561 
wie z . B . Krankenhäusern, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen und Gefängnissen nicht 
berücksichtigt wird . In diesen so genannten Anstaltshaushalten findet aber eine intensive Fern-
sehnutzung statt . Mit 1 .648 .952  Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,1562 
19 .082 .321 vollstationären Patienten in Krankenhäusern1563 und 56 .562  Strafgefangenen im Justiz-
vollzug1564 wird somit ein beachtlicher Teil der Fernsehnutzung der Bevölkerung Deutschlands 
nicht erfasst . Für die Zwecke der Medienkonzentrationskontrolle ist jedoch die genaue Abbildung 
der Wirklichkeit über die Zuschaueranteile wichtig . Gründe für die Vernachlässigung der Messung 
der Außer-Haus-Nutzung in öffentlichen Einrichtungen sind zum einen die fehlenden rechtlichen 
Vorgaben und zum anderen der Forschungsauftrag der AGF, der sich lediglich auf die Erhebung 
der Fernsehnutzung in Privathaushalten bezieht .

2.2.4.4 Fehlende Abbildung der Fernsehnutzung von Nicht-EU-Ausländern

Um die Repräsentativität der Zuschaueranteilsdaten zu gewährleisten, vergrößert die AGF die Zahl 
der Panelhaushalte kontinuierlich . So wird seit dem 01 . 01 . 2001 auch die Fernsehnutzung der 
EU-Ausländer, die in Deutschland leben, von der AGF/GfK-Fernsehforschung gemessen und in den 
Gesamtquoten ausgewiesen . Zuvor wurde nur die Nutzung der deutschen Staatsbürger erfasst . 
Das Fernsehpanel D+EU, welches die Standardberichtsbasis der AGF/GfK-Fernsehforschung bildet, 
besteht seit dem 01 . 07 . 2012 aus 5 .000 täglich berichtenden Haushalten . Damit sind die Zuschau-
eranteilsdaten repräsentativ für 72,2  Mio . Personen ab drei Jahren bzw . 36,71  Mio . Fernsehhaus-
halten in Deutschland (Stand: 01 . 01 . 2014) .1565 Unberücksichtigt bleibt damit immer noch die Fern-
sehnutzung der in Deutschland lebenden Nicht-EU-Ausländer . Diese Gruppe stellt allerdings mit 

1560 Pro Panel-Haushalt wird die Fernsehnutzung von bis zu 16  Gästen inklusive Alter und Geschlecht erfasst. Quelle: AGF, 
Forschung, Messung, Substitution, www.agf.de/forschung/messung/substitution/, Abruf am 19. 03. 2014.

1561 Vgl. AGF, Forschung, Messung, Messumfang, Außerhausnutzung, www.agf.de/forschung/messung/messumfang/?name= 
ausserhausnutzung, Abruf am 19. 03. 2014.

1562 Die Angabe bezieht sich auf die Anzahl der vollstationären Patienten im Jahr 2012 in Einrichtungen mit mehr als 
100  Betten. Quelle: Statistisches Bundesamt, Zahlen  & Fakten, Gesellschaft  & Staat, Gesundheit, Vorsorge- oder Reha-
bilitationseinrichtungen, Eckdaten der Patientinnen und Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, 
www.destatis.de/ DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/ VorsorgeRehabilitationseinrichtungen/ Tabellen/Ent 
lassenePatientenEckdaten. html, Abruf am 19. 03. 2014.

1563 Die Angabe bezieht sich auf aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbe- und 
Stundenfälle) im Jahr 2012. Quelle: Statistisches Bundesamt: Zahlen  & Fakten, Gesellschaft  & Staat, Gesundheit, Kran-
kenhäuser, Eckdaten der Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern, www.destatis.de/ DE/ZahlenFakten/Ge-
sellschaftStaat/Gesundheit/Krankenhaeuser/ Tabellen/EntlassenePatientenEckdaten. html, Abruf am 19. 03. 2014.

1564 Vgl. Statistisches Bundesamt: Zahlen  & Fakten, Gesellschaft  & Staat, Rechtspflege, Justizvollzug, Strafgefangene nach 
Geschlecht, Alter und Art des Vollzugs, voraussichtliche Vollzugsdauer (Stichtag 31. 03. 2013), www.destatis.de/ DE/
ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Justizvollzug/ Tabellen/Strafgefangene. html, Abruf am 19. 03. 2014.

1565 Vgl. AGF, Forschung, Methode, Fernsehpanel, www.agf.de/forschung/methode/fernsehpanel, Abruf am 19. 03. 2014.



472
 

Schwerpunkte der Anwendungspraxis

über 4,2  Mio . Menschen von ca .  7,6  Mio .1566 in Deutschland lebenden Ausländern den größeren 
Anteil dar . Auch die Fernsehnutzung der in Deutschland lebenden türkischstämmigen Bevölkerung 
(rund 1,5  Mio . Personen1567) wird somit nicht erfasst . Eine Erweiterung des Fernsehpanels um die 
Nicht-EU-Ausländer, die ca .  5,5 % der Einwohner Deutschlands ausmachen, würde zu einer quali-
tativen Verbesserung der Berichtsbasis der AGF/GfK-Fernsehforschung und damit zu einer höheren 
Repräsentativität der Zuschaueranteile führen .

2.3 § 28 RStV: Zurechnung von Programmen

Die Zurechnungstatbestände sind Teil der verfassungsrechtlich gebotenen Vorsorge gegen vor-
herrschende Meinungsmacht . Die Vorschrift dient der Ermittlung der einem Unternehmen zuzu-
rechnenden Zuschaueranteile für die Zwecke des § 26 RStV . Sie legt fest, wie sich gesellschafts-
rechtliche, vertragliche und sonstige Bindungen, Verflechtungen, Beteiligungen und Einflussnahmen 
auf den Zuschaueranteil eines bestimmten Fernsehveranstalters auswirken .1568

Grundsätzlich sind für die Zurechnung von Programmen zu bestimmten Unternehmen nach 
§ 28 Abs . 1 RStV folgende Tatbestandsmerkmale zu unterscheiden:

– der Veranstalter,
– Unternehmen, die am Veranstalter beteiligt sind,
– mittelbar beteiligte, nach § 15 Aktiengesetz verbundene Unternehmen .

§ 28 Abs . 2 RStV erfasst darüber hinaus Einflussmöglichkeiten auf Veranstalter, die denjenigen aus 
einer Beteiligung gemäß Abs . 1 vergleichbar sind . Vergleichbarkeit wird sich nach § 28 Abs . 2 Satz 2 
RStV in aller Regel aus programmbezogenen Einflussmöglichkeiten ergeben .

Insgesamt erweist sich die Norm als praxistauglich und erfüllt ihre Funktion im Kontext der 
Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht .

2.3.1 Zurechnung nach § 28 Abs. 1 Satz  1 RStV

Nach der ersten Tatbestandsalternative des § 28 Abs . 1 Satz  1 RStV sind einem Unternehmen 
sämtliche Programme zuzurechnen, die es selbst veranstaltet (Grundsatz der Eigenveranstaltung) . 
Entscheidend ist insoweit die formale Stellung als Programmveranstalter, die sich allein nach der 
Inhaberschaft einer Sendeerlaubnis gemäß § 20 RStV bemisst .

Nach der zweiten Tatbestandsalternative werden dem Unternehmen auch die von einem an-
deren Unternehmen veranstalteten Programme zugerechnet, wenn es an diesem unmittelbar mit 
mindestens 25 % an dem Kapital oder an den Stimmrechten beteiligt ist (unmittelbare Beteili-
gung) . Dieser auf das Kartell- und das Gesellschaftsrecht zurückzuführende Schwellenwert erlaubt 
es dem Beteiligungsinhaber, auf die Geschäftspolitik der Gesellschaft in erheblicher Weise Einfluss 
zu nehmen .1569

1566 Vgl. Statistisches Bundesamt, Zahlen & Fakten, Gesellschaft & Staat, Bevölkerung, Migration & Integration, Ausländische 
Bevölkerung, dort angegebene Quelle: Ausländerzentralregister (Stand: 31. 12. 2013), www.destatis.de/ DE/ZahlenFakten/
GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendischeBevolkerung/ Tabellen/StaatsangehoerigkeitJahre. 
 html, Abruf am 19. 03. 2014.

1567 Ebenda.
1568 Vgl. Ralf Müller-Terpitz, in: Hubertus Gersdorf/Boris P. Paal (Hrsg.), Informations- und Medienrecht, München 2014, § 28 

Rn. 1.
1569 Vgl. zum Ganzen: Ralf Müller-Terpitz, a. a. O., Rn 7 m. w. N.
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2.3.2 Zurechnung nach § 28 Abs. 1 Satz  2 RStV

§ 28 Abs . 1 Satz  2 RStV regelt die Erfassung mittelbarer Beteiligungen an einem Veranstalter auf 
der zweiten und auf allen weiteren Beteiligungsstufen . Hier gelten die Verbundtatbestände der 
§§ 15 ff . AktG, die nicht auf die durch eine 25 %ige Beteiligung vermittelte Vetoposition, sondern 
auf eine Beziehung der Beherrschung und Abhängigkeit abstellen . Demnach sind einem Unter-
nehmen auch die Programme eines anderen Unternehmens zuzurechnen, wenn eine doppelte 
Voraussetzung erfüllt ist: Das Zurechnungsunternehmen ist mit einem anderen Unternehmen i . S . v . 
§ 15 AktG verbunden und das verbundene Unternehmen ist seinerseits mit 25 % oder mehr an 
einem Veranstalter beteiligt .1570

2.3.3 Zurechnung nach § 28 Abs. 1 Satz  3 RStV

§ 28 Abs . 1 Satz  3 RStV stellt klar, dass die i . S . v . Satz  1 und  2 verbundenen Unternehmen als ein-
heit liche Unternehmen anzusehen und deren Anteile an Kapital und Stimmrechten zusammenzufas-
sen sind . Denselben Grundsatz enthält § 29 Satz 2 RStV, wonach außer dem Veranstalter alle Unter-
nehmen anmeldepflichtig sind, die am Veranstalter unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind . Zudem 
setzt die amtliche Begründung zu § 26 RStV voraus, dass auch solche Unternehmen in die Zurech-
nung einzubeziehen sind, die über eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einem Fernseh-
veranstalter verfügen .1571 Das bedeutet, dass innerhalb einer Gruppe von Veranstaltern und an ihnen 
im Sinne von § 28 RStV beteiligten Unternehmen eine Zurechnung nicht nur von „unten (Veranstal-
ter) nach oben (Obergesellschaft(en))“, sondern auch in der umgekehrten Richtung stattfindet .1572

Für die Ermittlung der Zuschaueranteile hat dies zur Folge, dass den einzelnen Veranstaltern 
sämtliche Zuschaueranteile der Gruppe zuzurechnen sind .1573 Die gegenseitige Zurechnung ist aber 
nur dann möglich, wenn zwei oder mehr Veranstalter Obergesellschaften haben, die an ihnen mit 
mindestens 25 % beteiligt sind und im Übrigen zueinander im Verhältnis verbundener Unternehmen 
i . S . d . Aktiengesetzes stehen .1574

2.3.4 Zurechnung nach § 28 Abs. 2 RStV

§ 28 Abs . 1 RStV stellt hinsichtlich der Zurechnung auf die formale gesellschaftsrechtliche  Beteiligung 
ab . In der Anwendungspraxis werden die meisten Zurechnungen durch diese Vorschrift erfasst .

§ 28 Abs . 2 RStV trägt jedoch dem Umstand Rechnung, dass Einflussnahme auf einen Fernseh-
veranstalter nicht nur über direkte oder indirekte gesellschaftsrechtliche Beteiligung, sondern auch 
durch satzungsmäßige, vertragliche oder sonstige Einflussmöglichkeiten eines Unternehmens auf 
ein anderes Unternehmen bzw . einen Veranstalter erfolgen kann .1575

Maßstab für vergleichbaren Einfluss sind die Zurechnungstatbestände in Abs . 1 . Danach ist ein 
vergleichbarer Einfluss insbesondere begründet, wenn er den Einflussmöglichkeiten entspricht, die 
mit einer Beteiligung von 25 %, also einer Sperrminorität, verbunden sind . Mit § 28 Abs . 2 geht 
der Rundfunkstaatsvertrag auch in anderer Beziehung über die gesellschaftsrechtlich begründeten 
Herrschafts- und Leitungstatbestände hinaus . Ein Unternehmensverbund im Sinne von § 15 AktG 

1570 Vgl. Beschlüsse der KEK vom 11. 02. 2014 i. S. Motor Presse TV, Az: KEK  764, III,2.1; vom 25. 03. 2014 i. S. Sport1, Az: 
KEK  766/772, III, 2.1; vom 11. 03. 2014 i. S. nicktoons, Az: KEK  770, 2.1–2.3.

1571 Die amtliche Begründung zur Vorgängernorm § 21 Abs. 5 Satz  1 RStV spricht von einem „gesonderten
 Zurechnungstatbestand“ (vgl. Beschluss der KEK vom 14. 07. 1997 i. S. VIVA, Az.: KEK  001).
1572 Vgl. Beschluss der KEK vom 12. 11. 2002 i. S. n-tv, Az.: KEK 156-1, III 2.1.2 und 2.1.3.
1573 Ständige Spruchpraxis; vgl. beispielhaft Beschluss der KEK vom 08. 05. 2006 i. S. n-tv, Az.: KEK  309, III 2. 1.
1574 Vgl. Beschluss der KEK vom 18. 12. 2009 i. S. Super RTL, Az: KEK  591/592, III, 2.1.1.
1575 Amtliche Begründung zum 3. RÄndStV, § 28.
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wird nur durch gesellschaftsrechtliche Herrschaftsmittel begründet, während wirtschaftliche Ab-
hängigkeiten außer Betracht bleiben . Zu den wichtigsten Ursachen wirtschaftlicher Abhängigkeit, 
die als solche nicht erfasst werden, gehören schuldrechtliche Verträge, die vor allem als langfris-
tige Verträge Instrumente konzernähnlicher Kontrolle sein können . Es ist dieser Bereich, den § 28 
Abs . 2 Satz 2 RStV erfasst . Ein vergleichbarer Einfluss liegt danach vor, wenn die Interessen durch-
gesetzt werden können, wie sie einem Gesellschafter zu Gebote stehen, der grundlegende Ver-
änderungen des Gesellschaftsverhältnisses verhindern kann . Hierbei genügt es, wenn ein ver-
gleichbarer Einfluss ausgeübt werden kann . Es ist unerheblich, ob und in welcher Weise von der 
Einflussmöglichkeit auch tatsächlich Gebrauch gemacht wird .1576

2.3.4.1 Programmgestaltung

Als vergleichbaren Einfluss erfasst § 28 Abs . 2 Satz  2 Nr . 1 RStV beispielhaft den Einfluss, der mit 
der Zulieferung von Programmen bzw . Programmteilen verbunden sein kann . Dieser Einfluss wird 
jedoch durch zwei weitere Erfordernisse qualifiziert: Die zugelieferten Teile müssen einen „wesent-
lichen Teil der Sendezeit eines Veranstalters“ ausfüllen und der Zulieferer muss diese Sendezeit 
„gestalten“ . Welcher Teil der Sendezeit ein wesentlicher Teil ist, kann nicht prozentual festgelegt 
werden . Zu berücksichtigen sind der Sendeplatz und das Gewicht, das Programmbestandteilen 
für das Profil des Gesamtprogramms zukommt . Ein gestaltender Einfluss liegt bei dem durch 
Zulieferungen vermittelten Einfluss nur vor, wenn er die Planung des Gesamtprogramms in den 
prägenden Teilen erfasst .

Im Rahmen des Prüfverfahrens hinsichtlich der Herauslösung der Veranstalterin des Programms 
N24 aus der ProSiebenSat .1 Media AG1577 hat die KEK insbesondere geprüft, ob nach der Trennung 
der Unternehmen der Zurechnungstatbestand eines „vergleichbaren Einflusses“ gemäß § 28 Abs . 2 
Satz  2 Nr . 1 RStV erfüllt ist .

Das erste Regelbeispiel in § 28 Abs . 2 Satz 2 Nr . 1 RStV legt dabei fest, dass es als vergleich barer 
Einfluss gilt, wenn ein wesentlicher Teil der Sendezeit eines Veranstalters durch regelmäßige Zu-
lieferung von Programmteilen durch ein Unternehmen gestaltet wird (Gedanke der Fremdbestim-
mung) . Dieses Tatbestandsmerkmal kam in Betracht, weil die Veranstalterin des Programms N24 
und deren Tochtergesellschaften sich vertraglich zur Zulieferung von Auftragsproduktionen (Nach-
richten- und Magazinsendungen) für Programme der ProSiebenSat .1 Media AG verpflichtet haben . 
Aufgrund des Verbleibs der vollständigen Kontrolle über die Produktionen bei den Veranstalterin-
nen der ProSiebenSat .1-Gruppe kam eine Zurechnung nicht in Betracht . Auf die Frage, ob die 
zugelieferten Programmelemente in den Programmen der Veranstalter der ProSiebenSat .1-Gruppe 
einen wesentlichen Teil der Sendezeit ausmachen, kam es insoweit nicht an .

Als vergleichbarer Einfluss gilt gemäß § 28 Abs . 2 Satz  2 Nr . 2 RStV auch, wenn ein Unterneh-
men aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder in sonstiger Weise eine Stellung innehat, die 
wesentliche Entscheidungen des Veranstalters über die Programmgestaltung, den Programmein-
kauf oder die Programmproduktion von seiner Zustimmung abhängig macht . Eine solche Stellung 
konnte hinsichtlich der ProSiebenSat .1 Media AG nicht festgestellt werden . Der dem Management-
Buy-out zugrundeliegende Kaufvertrag vermittelt keine unmittelbare Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf das Programm N24 .

Ein Zustimmungsvorbehalt kann jedoch auch in faktischen Einflussmöglichkeiten begründet 
liegen . So hat beispielsweise einen wesentlichen Einfluss auf die Programmgestaltung, wer ein 
Recht auf die Benennung von wichtigen Programmfunktionsträgern innehat . Geprüft wurden in 

1576 Beucher/Leyendecker/ v. Rosenberg, Mediengesetze, § 28 RStV Rn. 11.
1577 Vgl. Beschluss der KEK i. S. N24, Az.: KEK  629, III 2. 2.
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diesem Zusammenhang Einflussmöglichkeiten der ProSiebenSat .1 Media AG aufgrund einer mög-
lichen wirtschaftlichen Abhängigkeit der Veranstalter von N24 . Dabei ist jedoch zu beachten, dass 
selbst bei der Annahme einer wirtschaftlichen Abhängigkeit eine Zurechnung nur dann stattfindet, 
wenn aufgrund dieser wirtschaftlichen Machtposition auch eine wesentliche Einflussmöglichkeit 
auf die Programmgestaltung besteht . Eine solche hat die Kommission ebenfalls als nicht gegeben 
erachtet .

2.3.4.2 Veto-Positionen

§ 28 Abs . 2 Satz  2 Nr . 2 RStV erfasst Veto-Positionen gegenüber „wesentlichen Entscheidungen“ 
des Ver anstalters .

Zu unterscheiden sind die Mittel, durch die der Veranstalter an die Zustimmung des Zurech-
nungsunternehmens gebunden wird, von den Gegenständen, auf die sich das Zustimmungserfor-
dernis bezieht . Als rechtliche Mittel der Veto-Position nennt die Vorschrift Verträge und satzungs-
rechtliche Bestimmungen .1578 Sie kann ferner in „sonstiger Weise“ begründet werden . In Betracht 
kommen dafür alle wirtschaftlichen Positionen die es den Zurechnungsunternehmen gestatten, 
den Zustimmungsvorbehalt in ähnlich vorhersehbarer Weise durchzusetzen wie bei rechtlicher 
Begründung . Der Zustimmungsvorbehalt begründet vergleichbaren Einfluss, wenn er sich auf 
wesentliche Entscheidungen des Veranstalters über die Programmgestaltung, den Programmein-
kauf oder die Programmproduktion bezieht . „Wesentlich“ sind Entscheidungen, wenn sie für den 
Veranstalter von nicht nur untergeordneter Bedeutung sind und seine Unternehmensplanung in 
den genannten Bereichen auf die Interessen des Zurechnungsunternehmens Rücksicht nehmen 
muss .1579 Hauptanwendungsfall des § 28 Abs . 2 Satz 2 Nr . 2 RStV ist die Zurechnung von Program-
men zu Plattformbetreibern aufgrund von inhaltlichen Vorgaben für die Programmgestaltung und 
Zustimmungsvorbehalten in Plattformverträgen .1580

2.4 § 29 RStV: Veränderung von Beteiligungsverhältnissen

Die Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen beim Veranstalter oder 
bei beteiligten Unternehmen ist vor ihrem Vollzug nach § 29 RStV schriftlich bei der zuständigen 
Landesmedienanstalt anzumelden .1581 Die Veränderungen dürfen nur dann als unbedenklich be-
stätigt werden, wenn unter den gleichen Voraussetzungen eine Zulassung erteilt werden könnte 
(vgl . § 29 Satz  3 RStV) . Die KEK prüft insofern nach Maßgabe des § 26 RStV, ob der Veranstalter 
oder ein beteiligtes Unternehmen vorherrschende Meinungsmacht erlangt .

2.4.1 Umfang der Anmeldepflicht

Anmeldepflichtig ist die Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen 
beim Veranstalter oder bei den an ihm im Sinne von § 28 RStV mittelbar oder unmittelbar betei-
ligten Unternehmen (§ 29 Satz  2 RStV) . Der Beteiligungserwerb als solcher und seine konkreten 

1578 Vg. Beschluss der KEK i. S. Motor Presse TV, Az.: KEK 764, III, 2.2: Hinsichtlich der Zurechnung des Programms auto motor 
und sport channel zu einem der Gesellschafter ist der Zurechnungstatbestand des „vergleichbaren Einflusses“ gemäß 
§ 28 Abs. 2 Satz  1 und Abs. 2 Satz  2 Nr. 2 RStV erfüllt, da er durch die Regelungen des Gesellschaftsvertrags eine 
Stellung erhält, die über den Einfluss eines Gesellschafters mit einer unmittelbaren Beteiligung an der Veranstalterin in 
Höhe von 25 % hinausgeht.

1579 Konzentrationsbericht der KEK, 2000, S. 65.
1580 Vgl. u. a. Beschluss der KEK vom 01. 12. 2011 i. S. Just Music, Az.: KEK 682/612, III 2.2.5.
1581 Die Vorschrift des § 29 RStV ist seit ihrer Einführung im Jahr 1997 unverändert geblieben. Es kann daher auf die Dar-

stellung im ersten Konzentrationsbericht verwiesen werden; Konzentrationsbericht der KEK, 2000, S. 69 f. und S. 380 ff.
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Modalitäten müssen bereits feststehen . Eine Bestätigung von Veränderungen, deren Durchführung 
noch ungewiss ist oder die noch nicht näher konkretisierbar sind, ist nicht vorgesehen .1582 Ebenso 
anmeldepflichtig wie Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen durch Anteilsübertragungen 
sind Verträge über die Ausübung von Stimmrechten, z . B . Stimmbindungs- oder Treuhandverein-
barungen, und sonstige Veränderungen von Einflussmöglichkeiten, wie sie vor allem durch den 
Abschluss von Plattform- und Vermarktungsverträgen bewirkt werden können (s . o . Kapitel V 2 .3 .4) .1583

Nicht als anzeigepflichtige Beteiligte i . S . der §§ 28 und 29 RStV sind sogenannte Legitimations-
aktionäre von Aktiengesellschaften anzusehen .1584 Legitimationsaktionäre sind nicht selbst Inhaber 
von Aktien, sondern verwahren bzw . verwalten diese im Auftrag Dritter . Bei ihnen handelt es sich 
typischerweise um in- oder ausländische Investmentfonds . Sofern die Legitimationsaktionäre in 
das Aktienregister eingetragen sind, gelten sie gemäß § 67 Abs . 2 Satz  1 AktG gegenüber der 
Aktiengesellschaft als Aktionäre . Sie sind infolgedessen befugt, mitgliedschaftliche Rechte, nament-
lich die Stimmrechte in der Hauptversammlung auszuüben . Diese Rechte sind jedoch von den 
Legitimationsaktionären nicht im eigenen Ermessen, sondern nach Weisung der tatsächlichen 
Inhaber der Aktien auszuüben .1585 Bei Ausbleiben ausdrücklicher Weisungen dürfen Legitimations-
aktionäre dem Aktieninhaber eigene, vom Aktionärsinteresse geleitete Abstimmungsvorschläge 
unterbreiten und darauf hinweisen, dass sie, wenn keine anderslautende Weisung erteilt wird, 
entsprechend dieser Vorschläge abstimmen werden .1586 Auch diese Ausübung der Stimmrechte 
durch das Kreditinstitut entsprechend den eigenen Vorschlägen stellt jedoch keine Stimmrechts-
ausübung „nach eigenem Ermessen“ dar: Sofern der Aktionär auf einen Vorschlag der Legitima-
tions aktionärin hin keine Weisung erteilt, wird unterstellt, dass er sich diesen Vorschlag zu eigen 
macht .1587 Legitimationsaktionäre verfügen demnach weder über eigene Kapitalanteile noch über 
originäre Stimmrechte bezüglich der Aktiengesellschaft und gelten daher nicht als Beteiligte i . S . 
der §§ 28, 29 RStV . Für die Beteiligungsbeziehungen nach § 29 RStV bleibt allein entscheidend, ob 
die tatsächlichen Inhaber der Aktien Anteile von 5 % oder mehr der Kapitalanteile oder Stimm-
rechte der Aktiengesellschaft halten . In diesem Fall sind die Inhaberaktionäre neben der Anzeige-
pflicht nach dem Rundfunkstaatsvertrag zusätzlich nach §§ 21, 22 WpHG verpflichtet, ihnen zure-
chenbare Stimmrechtsanteile von 3 % und mehr zu melden . Die Aktiengesellschaft kann zudem 
ein Auskunftsverlangen nach § 67 Abs . 4 Satz  2 AktG an die Legitimationsaktionäre richten, um 
Kenntnis über die tatsächlichen Inhaber der Aktien zu erlangen .

2.4.2 Konzerninterne Umstrukturierung und  
Wechsel des Zulassungsnehmers

Nach § 29 Satz  1 RStV ist jede Veränderung von Beteiligungsverhältnissen anmeldepflichtig . Das 
schließt konzerninterne Umstrukturierungen grundsätzlich mit ein . Sofern sich durch die Umstruk-
turierung weder die materiellen Beteiligungsverhältnisse noch die sonstigen Einflussmöglichkeiten 
der Beteiligten verändern, ist sie medienkonzentrationsrechtlich unerheblich und bedarf keiner 

1582 Vgl. zuletzt Beschlüsse der KEK vom 09. 07. 2013 i. S. ProSiebenSat.1, Az.: KEK 742-1 bis -4, I 1.2.2, I 1.3.2 und  III 1.2, sowie 
vom 16. 09. 2014 i. S. Sky, Az.: KEK  791, I 1. 3.

1583 Vgl. z. B. Beschlüsse der KEK vom 10. 11. 2014 i. S. Motorvision TV, Az.: KEK 585/589, III 2.3.2 und vom 10. 07. 2012 i. S. Gute 
Laune TV, Az.: Az.: KEK  707, III 2.4.2.

1584 Vgl. Beschluss der KEK vom 12. 11. 2013 i. S. ProSiebenSat.1, Az.: KEK  752/756-1 bis 4, III 1.1.3.
1585 Das ergibt sich aus der entsprechenden Anwendung der für Kreditinstitute geltenden Bestimmungen auf Kapitalanlage-

gesellschaften, die Finanzdienstleistungen erbringen; darunter fällt insbesondere die Weisungsbindung bei der Stimm-
rechtsausübung nach § 135 AktG (vgl. die Verweisungen in § 67 Abs. 4 Satz  6 sowie in § 135 Abs. 10 auf § 125 Abs. 5 
AktG und auf die in § 1 Abs. 1 a Nr. 11 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) bezeichneten Unternehmen der 
Anlageverwaltung).

1586 Vgl. § 135 Abs. 6 Satz  2 i. V. m. Abs. 1 Satz  4 Nr. 1 und Abs. 2 und  3 AktG.
1587 Vgl. Assmann, Schneider, WpHG, 6. Auflage, 2012 § 22 Rn. 134.
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Unbedenklichkeitsbestätigung . Ob es sich tatsächlich um eine rein konzerninterne Transaktion 
handelt, hängt von den jeweiligen Gesamtumständen ab . Die Entscheidungskompetenz darüber 
liegt bei der KEK . Zum Zweck dieser Feststellung wird ein vereinfachtes Verfahren durchgeführt,1588 
denn die Vorschrift des § 29 RStV dient zudem der Herstellung von Transparenz .

Sofern Umstrukturierungen die Rechtsperson des Veranstalters ändern, etwa indem der Ver-
anstalter zur Vereinfachung der Konzernstruktur auf ein Mutter- oder Schwesterunternehmen 
verschmolzen wird, handelt es sich um keinen rein konzerninternen Vorgang, der medienkonzen-
trationsrechtlich unerheblich ist . Der neue Veranstalter bedarf der Erteilung einer eigenen rund-
funkrechtlichen Zulassung, denn diese kann als höchstpersönliche Rechtsposition weder durch 
Vertrag noch in der Gesamtrechtsnachfolge auf einen anderen Rechtsträger übergehen .1589 Das 
gilt unabhängig von der durch die zuständige Landesmedienanstalt zu entscheidenden Frage, in 
welcher Form sie den Wechsel des Zulassungsnehmers genehmigt .

2.4.3 Ausnahmen von der Anmeldepflicht für börsennotierte  
Aktiengesellschaften und Fondsgesellschaften

Als Gesellschafter an Fernsehveranstaltern agieren häufig börsennotierte Aktiengesellschaften, 
bei  denen es sich auf höheren Beteiligungsstufen zudem oft um ausländische, insbesondere 
US-amerikanische, börsennotierte Gesellschaften handelt .1590 Im bundesweiten privaten Fernsehen 
sind darüber hinaus u . a . die inländischen börsennotierten Aktiengesellschaften ProSiebenSat .1 
Media  AG, Sky Deutschland  AG und die Constantin Medien  AG beteiligt .

Auch Beteiligungsveränderungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften sind grundsätzlich 
nach § 29 RStV anmeldepflichtig .1591 Bei Erwerb oder Veräußerung von weniger als 5 % des Kapitals 
oder der Stimmrechte wird jedoch auf Grundlage einer KEK-Richtlinie1592 von der generellen An-
meldepflicht gemäß § 29 Satz  1 RStV und der Durchführung eines medienkonzentrationsrechtli-
chen Prüfverfahrens abgesehen . Hintergrund des Erlasses dieser Richtlinie war, dass durch die 
starre Anwendung des § 29 Satz  1 RStV die Börsen-Verkehrsfähigkeit von Aktien privater Veran-
stalter und an ihnen beteiligter Unternehmen bei nur geringfügigen Beteiligungsveränderungen 
von weniger als 5 % behindert wird, wohingegen eine Beeinträchtigung der Meinungsvielfalt nicht 
zu erwarten ist . Wird durch die geringfügige Beteiligungsveränderung der Gesellschafterstruktur 
jedoch die Grenze von 25 %, 50 % oder 75 % überschritten, so sieht die Richtlinie eine Anmelde-
pflicht vor . Genauso verhält es sich, wenn mehrere aufeinanderfolgende Änderungen der Beteili-
gungsverhältnisse für sich genommen zwar unter 5 % liegen, in ihrer Summe jedoch in einem 
Jahr 5 % überschreiten . Diese Einschränkungen bieten notwendige Ausnahmen, um die Umge-
hung des medienkonzentrationsrechtlichen Prüfverfahrens auszuschließen .

Die Ausnahme von der Anmeldepflicht wurde bewusst auf börsennotierte Gesellschaften be-
schränkt . Zweck des § 29 Satz 5 RStV ist es, den Börsenhandel der beteiligten Aktiengesellschaften 
nicht zu behindern . Nur so erklärt sich die Beschränkung des Wortlautes auf Erlass einer Richtlinie 
„für geringfügige Beteiligungen an Aktiengesellschaften“ . Hätte der Gesetzgeber neben der Er-
leichterung des Börsenhandels eine allgemeine Ausnahme bei geringfügigen Beteiligungsverän-
derungen für andere, nicht börsennotierte Gesellschaftsformen – wie etwa die GmbH – bezwecken 

1588 Vgl. z. B. Beschluss der KEK i. S. Sky vom 08. 10. 2013, Az.: KEK  753.
1589 Ständige Spruchpraxis der KEK, vgl. zuletzt Beschluss der KEK vom 16. 09. 2014 i. S. Disney Channel, Az.: KEK  778/783, 

I 1.1.3 m. w. N.
1590 Etwa die Twenty-First Century Fox, Inc., Viacom, Inc., Walt Disney Company, Discovery Communications, Inc., Time 

Warner, Inc. (siehe zu den Unternehmen und ihren Beteiligungen die Darstellungen unter Kapitel III  1.2).
1591 Siehe jedoch auch oben V 2.4.3.1 zur Problematik von Legitimationsaktionären.
1592 Richtlinie der KEK nach § 29 Satz 5 RStV zur Ausnahme von der Anmeldepflicht bei Veränderung von Beteiligungsver-

hältnissen, abrufbar unter www. kek-online.de/ Verfahren/Rechtsgrundlagen.
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wollen, wäre kein derart enger Wortlaut gewählt worden . Deswegen besteht keine Möglichkeit 
der analogen Anwendung der Richtlinie auf geringfügige Beteiligungsveränderungen bei nicht 
börsennotierten Gesellschaften . Es handelt sich hierbei nicht um eine planwidrige Regelungslücke, 
sondern um eine bewusste Beschränkung des Anwendungsbereichs durch den Gesetzgeber . Zwar 
hat die ZAK für sich die Einführung einer „De-minimis-Regelung“ beschlossen, wonach bei gering-
fügigen Beteiligungsveränderungen i . S . der KEK-Richtlinie auch bei sonstigen juristischen Personen 
oder Personenvereinigungen kein Beschluss der ZAK und keine Bestätigung der Unbedenklichkeit 
durch die zuständige Landesmedienanstalt erforderlich ist .1593 Dies wird mit den unterschiedlichen 
Prüfaufträgen der ZAK (Zulassungsvoraussetzungen) und der KEK (Medienkonzentration) begründet . 
Die Regelung hat somit keine Auswirkungen auf die Prüfkompetenz der KEK und bewirkt insbe-
sondere keine generelle Anmeldebefreiung für Beteiligungsveränderungen unterhalb von 5 %, 
bezogen auf das Kapital oder die Stimmrechte .

Aufgrund der vergleichbaren Interessenlage hat die KEK die Richtlinie entsprechend auf Fonds-
gesellschaften, die zumeist in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft oder einer vergleich-
baren ausländischen Rechtsform organisiert sind, angewendet . Von diesen hat die KEK in der 
Praxis nur die Angabe der Kapital- und Stimmrechtsbeteiligungen ab einer Höhe von 5 % verlangt, 
entsprechend sind auch nur solche Veränderungen bei Fondsgesellschaften anzumelden .1594 Auch 
in Fällen der Aktienveräußerung von börsennotierten Aktiengesellschaften außerhalb des Börsen-
handels im sogenannten Accelerated Bookbuilding-Verfahren hat die KEK die Richtlinie entspre-
chend angewendet:1595 Im Rahmen eines solchen Verfahrens werden Banken von Aktionären be-
auftragt, zum Verkauf stehende Aktien zum höchstmöglichen Preis bei institutionellen Investoren 
zu platzieren . Dieses Verfahren wird gewählt, um eine schnelle Zuteilung von Aktien an Investoren 
zu erzielen und das Marktrisiko bei volatilen Wertpapieren zu reduzieren . Die Interessenlage der 
Veräußerer ist somit derjenigen beim Börsenhandel vergleichbar .

2.4.4 Vollzugsdefizite und Vollzugsverbot

Gemäß § 29 Satz  1 und Satz  2 RStV muss jede geplante Veränderung von Beteiligungsverhältnis-
sen an Veranstaltern von bundesweiten Fernsehprogrammen und an ihnen im Sinne von § 28 RStV 
Beteiligten bei der zuständigen Landesmedienanstalt vor ihrem Vollzug angemeldet werden . Da-
rüber hinaus folgt aus § 29 Satz 4 RStV unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Gebots 
der präventiven und effektiven Kontrolle von Beteiligungsveränderungen, dass der Vollzug von 
Beteiligungsveränderungen vor ihrer Unbedenklichkeitsbestätigung rechtswidrig ist . Der Rund-
funkstaatsvertrag enthält jedoch, anders als § 41 Abs . 1 Satz  1 GWB und Art . 7 Abs . 1 der euro-
päischen Fusionskontrollverordnung, kein ausdrückliches Vollzugsverbot für die kontrollpflichtigen 
Beteiligungsveränderungen bis zu ihrer Unbedenklichkeitsbestätigung .1596

Den Anforderungen des § 29 RStV genügt, wenn Fernsehveranstalter und an ihnen beteiligte 
Unternehmen die rechtliche Wirksamkeit des Vollzugs einer Anteilsübertragung vertraglich unter 
die aufschiebende Bedingung der medienrechtlichen Freigabe stellen . In der Praxis werden jedoch 
häufig Beteiligungsveränderungen erst nach ihrem Vollzug angezeigt . Auch im Rahmen der regel-
mäßigen Programmlistenabfrage nach § 26 Abs . 7 RStV wird die KEK regelmäßig mit nicht ange-
zeigten, bereits vollzogenen Beteiligungsveränderungen konfrontiert .

Für den Fall, dass eine bereits vollzogene Beteiligungsveränderung nicht als unbedenklich 
bestätigt werden kann, ist zwingend die Zulassung des betroffenen Programmveranstalters zu 

1593 Beschluss der ZAK vom 18. 12. 2012.
1594 Vgl. Konzentrationsbericht der KEK, 2007, S. 400.
1595 Vgl. Beschluss vom 09. 07. 2013, Az.: KEK 742-1 bis -4, III 1. 2.
1596 Vgl. dazu bereits Konzentrationsbericht der KEK, 2000, S. 382.
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widerrufen, § 29 Satz 4 RStV . Ferner erfüllt die Unterlassung der Anmeldung geplanter Beteiligungs-
veränderungen den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach § 49 Abs . 1 Satz  2 Nr . 4 RStV . Im 
Falle von Verstößen kann durch die Landesmedienanstalten ein Bußgeldverfahren eingeleitet 
werden .

Sofern die rechtzeitige Anmeldung unterbleibt, weichen die tatsächlichen Beteiligungsverhält-
nisse von der rundfunkrechtlich genehmigten Beteiligungsstruktur ab . Somit besteht die Gefahr, 
dass in der Zeitspanne zwischen dem Vollzug der Beteiligungsveränderung und einer negativen 
Entscheidung über ihre Unbedenklichkeit vorherrschende Meinungsmacht als Faktum eintritt; 
diese faktische Wirkung könnte auch durch einen späteren Widerruf der Zulassung (§ 29 Satz  4 
RStV) nicht mehr aus der Welt geschafft werden . Der nachträgliche Widerruf der Zulassung ist kein 
geeignetes Mittel, um Konzentrationen im Vorfeld zu verhindern . Die KEK hat daher wiederholt 
die Aufnahme eines ausdrücklichen Vollzugsverbots in § 29 RStV gefordert .1597

2.5 § 31 RStV: Sendezeiten für unabhängige Dritte

Nach § 26 Abs . 5 RStV hat ein Veranstalter, der mit einem Vollprogramm oder einem Spartenpro-
gramm mit Schwerpunkt Information im Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 10 % 
erreicht, Sendezeit für unabhängige Dritte nach Maßgabe von § 31 RStV einzuräumen . Sofern kein 
Programm eines Veranstalters diese Schwelle überschreitet, besteht dennoch eine Verpflichtung 
zur Aufnahme von Drittfenstern, wenn die dem Veranstalter insgesamt zuzurechnenden Pro-
gramme zusammen einen durchschnittlichen Zuschaueranteil von 20 % erreichen . Vor Auswahl 
und Zulassung der Drittfensterprogrammanbieter stellt die zuständige Landesmedienanstalt das 
Benehmen mit der KEK her .

2.5.1 Befassung der KEK

Im Berichtszeitraum waren Beteiligungsveränderungen bei einer Veranstalterin eines Drittfenster-
programms, die zeitliche Verlegung der Sendezeit eines Fensterprogramms, die Feststellung der 
Verpflichtung der Veranstalterin von SAT .1 zur Einräumung von Drittsendezeiten und der zeitliche 
Umfang der auszuschreibenden Drittsendezeiten sowie Neuausschreibungen der Drittfensterpro-
gramme bei SAT .1 und RTL Gegenstand der Befassung der KEK .1598

Die Veränderung in der Gesellschafterstruktur der AZ Media TV GmbH begegnete dabei 
keinen Bedenken aus Gründen der Sicherung der Meinungsvielfalt . Deren redaktionelle, rechtliche 
und finanzielle Unabhängigkeit von der Hauptprogrammveranstalterin RTL Television GmbH wurde 
durch die Beteiligungsveränderung nicht berührt .1599

Hinsichtlich der zeitlichen Verlegung der Sendezeit des Fensterprogramms Planetopia als 
Bestandteil der Zulassung der News and Pictures Fernsehen GmbH & Co . KG („News and Pictures“) 
zur Veranstaltung des Drittfensterprogramms im Fernsehprogramm SAT .1 bestanden ebenfalls 
keine Bedenken aus Gründen der Sicherung der Meinungsvielfalt .1600 Die KEK hat stets die Verwei-
sung der Drittfensterprogramme auf überwiegend späte Nacht- bzw . Morgenstunden im Hinblick 

1597 Vgl. Konzentrationsberichte der KEK, 2000, S. 382, 2003, S. 390, 2006 S. 400 und 2010, S. 404.
1598 Beteiligungsveränderungen bei der AZ Media TV GmbH: Beschluss der KEK vom 08. 09. 2009, Az.: KEK  574; Verlegung 

von Sendezeit: Beschluss der KEK vom 08. 02. 2011, Az.: KEK 658; Vergabe der Drittsendezeiten bei Sat.1: Beschlüsse der 
KEK vom 14. 06. 2011, 13. 12. 2011, 13. 03. 2012, 21. 03. 2012, 04. 06. 2013 und vom 09. 07. 2013, Az.: KEK 660-1 bis -7; Vergabe 
der Drittsendezeiten bei RTL: Beschlüsse der KEK vom 10. 07. 2012, 12. 03. 2013, 09. 04. 2013 und 07. 05. 2013, Az.: KEK 700-1 
bis -4; Verpflichtung der Veranstalterin von SAT.1 zur Einräumung von Drittsendezeiten und Bestimmung von deren 
Umfang: Beschluss der KEK vom 11. 12. 2012, Az.: 726-1.

1599 Beschluss der KEK vom 08. 09. 2009 i. S. AZ Media, Az.: KEK  574.
1600 Beschluss der KEK vom 08. 02. 2011 i. S. Drittsendezeiten bei SAT.1, Az.: KEK  658.
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auf den zu erwartenden Beitrag zur Vielfaltsicherung kritisiert .1601 Insofern war die zeitliche Vor-
verlegung des bisherigen Sendeplatzes der Sendung Planetopia um eine halbe Stunde von sonn-
tags, 22:45  Uhr bis 23:30  Uhr, auf montags, 22:15  Uhr bis 23:00  Uhr, und das damit verbundene 
Zuschauerpotenzial positiv zu bewerten .

Gegenstand der Befassung der KEK waren zudem die Verfahren zur Auswahl- und Zulassung 
der News and Pictures und der DCTP als unabhängige Drittveranstalter im Programm von 
SAT.1 .1602

Die Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK), lizenzgebende Lan-
desmedienanstalt für das bundesweit verbreitete Fernsehvollprogramm SAT .1 der Veranstalterin 
Sat .1  SatellitenFernsehen GmbH („Sat .1  GmbH“), hat zur Einleitung des Verfahrens zur erneuten 
Ausschreibung von Sendezeit für unabhängige Dritte im Programm von SAT .1 die KEK gebeten, 
die Zuschaueranteile und die sich daraus ergebende Verpflichtung der Veranstalterin von SAT.1 
zur Einräumung von Drittsendezeiten sowie den zeitlichen Umfang der auszuschreibenden 
Drittsendezeiten festzustellen (§ 26 Abs . 5 RStV und § 36 Abs . 4 Satz 3 i . V . m . 31 Abs . 2 Satz 3 RStV) . 
Dem ist die KEK mit Beschluss vom 14 . 06 . 2011, Az .: KEK 660-1, nachgekommen . Für das Programm 
SAT .1 wurde für den maßgeblichen Referenzzeitraum (März  2010 bis Februar  2011) ein durch-
schnittlicher Zuschaueranteil in Höhe von 10,1 % ermittelt und auf dieser Grundlage die Verpflich-
tung von SAT .1 zur Einräumung von Sendezeit für unabhängige Dritte gemäß § 26 Abs . 5 Satz  1 
RStV festgestellt . Auf die wöchentliche Mindestdauer des Fensterprogramms von 260  Minuten 
waren dabei gemäß § 31 Abs . 2 Sätze  1 und  2 RStV für die Ausstrahlung von Regionalfensterpro-
grammen 80  Minuten anzurechnen . Daher wurde eine Verpflichtung zu Drittsendezeiten im 
Umfang von 180  Minuten festgestellt .

Die nachfolgende Auswahl der Bewerber News and Pictures sowie DCTP wurde von der KEK 
nicht beanstandet .1603 Für beide Bewerber wurde die rechtliche und redaktionelle Unabhängigkeit 
von der Hauptprogrammveranstalterin festgestellt . Allerdings waren sowohl DCTP als auch News 
and Pictures bereits zum wiederholten Mal als Drittsendezeitveranstalter zugelassen . Die KEK hat 
insofern darauf hingewiesen, dass unter Vielfaltsgesichtspunkten stets erwogen werden müsse, ob 
ein Wechsel zu einem anderen Fernsehveranstalter als Vielfaltsgewinn zu beurteilen wäre . Voraus-
setzung hierfür sei, dass dieser ein besseres oder zumindest gleichwertiges Programmangebot als 
der bisherige Zulassungsinhaber erwarten lasse . Ferner sei zu berücksichtigen, dass die DCTP seit 
mehreren Jahren auch als unabhängige Dritte für das Programm RTL Television zugelassen wurde . 
Diese Aspekte wurden von der LMK bei ihrer Auswahlentscheidung berücksichtigt und in ihre 
Gesamtbetrachtung einbezogen . Die anderen Bewerber wurden dabei im Hinblick auf die von 
ihnen zu erwartenden Vielfaltsbeiträge jedoch als nicht gleichwertig angesehen und deshalb der 
Vielfaltsgewinn durch einen Veranstalterwechsel zurückgestellt . Diese Ermessensentscheidung der 
LMK war nicht zu beanstanden .

Hinsichtlich der Zulassung der ausgewählten Drittsendezeitveranstalter hat die KEK bezüglich 
DCTP keine Bedenken aus Gründen der Sicherung der Meinungsvielfalt geäußert .1604 Gegen die 
Zulassung der News and Pictures bestanden jedoch Bedenken .1605 Dem lag zugrunde, dass zwi-
schen der Hauptprogrammveranstalterin und der Fensterprogrammveranstalterin keine Einigung 
über die Höhe der gemäß § 31 Abs . 5 Satz  2 RStV zu zahlende Vergütung erzielt werden konnte, 

1601 Z. B. Beschlüsse der KEK i. S. Drittsendezeiten bei SAT.1 vom 12. 06. 2007, Az.: KEK 383-2, II 3, und i. S. Drittsendezeiten 
bei RTL vom 11. 12. 2007, Az.: KEK 461-1, 3.

1602 Beschlüsse der KEK i. S. Drittsendezeiten bei SAT.1 vom 14. 06. 2011, 13. 12. 2011, 13. 03. 2012, 21. 03. 2012, 04. 06. 2013 und 
vom 09. 07. 2013, Az.: KEK  660-1 bis -7.

1603 Beschluss der KEK i. S. DCTP und News and Pictures (Auswahl) vom 13. 12. 2011 und 13. 03. 2012, Az.: KEK  660-2.
1604 Beschluss der KEK i. S. DCTP vom 13. 03. 2012, Az.: KEK  660-4.
1605 Beschluss der KEK i. S. News and Pictures vom 13. 03. 2012 und 21. 03. 2012, Az.: KEK  660-3.



Anwendung der §§ 26 bis 32 RStV und Reformvorschläge 481

um eine „ausreichende Finanzierung“ des Fensterprogramms sicherzustellen . Die LMK sah eine 
ausreichende Finanzierung des Drittsendezeitenprogramms durch das von Seiten der Hauptpro-
grammveranstalterin unterbreitete Angebot als nicht gesichert an . Für diesen Fall legt die Drittsen-
dezeitrichtlinie1606 der Landesmedienanstalten fest, dass die KEK über Sanktionen bis hin zu einem 
Widerruf der Zulassung zu entscheiden hat . Diese Folge hielt die LMK für unverhältnismäßig und 
sah es als milderes Mittel an, die Zulassung der News and Pictures vorläufig unter Fortschreibung 
der in der laufenden Lizenzperiode geltenden Finanzierungsvereinbarung zu verlängern, um so 
den Vertragspartnern weitere Zeit für den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung einzuräu-
men . Die KEK hat die von der LMK gegen das Vertragsangebot der Hauptprogrammveranstalterin 
vorgebrachten Bedenken zur Kenntnis genommen und anerkannt, dass zumindest Zweifel beste-
hen, ob durch das Vertragsangebot der Hauptprogrammveranstalterin eine ausreichende Finan-
zierung des Fensterprogrammveranstalters i . S . des § 31 Abs . 5 Satz  2 RStV sichergestellt würde . 
Dieser Gesichtspunkt bedurfte jedoch keiner weiteren Vertiefung . In der Fortschreibung des be-
stehenden Finanzierungsrahmens sah die KEK ein unzulässiges Hinwegsetzen über die für die LMK 
verbindlichen Regelungen der Drittsendezeitrichtlinie1607 . Zudem sah sie die Maßnahme einer 
„vorläufigen Zulassung“ als nicht erforderlich und damit als unverhältnismäßig an . Zudem führte 
die KEK an, dass durch die vorläufige Zulassung unter Fortschreibung der bestehenden Finanzie-
rungsvereinbarung dem Hauptprogrammveranstalter de facto die Möglichkeit genommen würde, 
zu einer frei ausgehandelten, einvernehmlichen Vereinbarung i . S . des § 31 Abs . 5 RStV zu gelan-
gen: Eine vorläufig erteilte Zulassung wäre kraft ihrer Rechtsnatur nicht befristet, die Fensterpro-
grammveranstalterin müsste sich daher auf keine anderen –  insbesondere keine ungünstigeren  – 
als die von der LMK „vorläufig“ festgesetzten Vertragsinhalte einlassen . Die Möglichkeit zu privat- 
autonomen Verhandlungen seitens der Hauptprogrammveranstalterin werde durch das Vorgehen 
der LMK gefährdet und erweise sich deshalb –  auch in seiner Vorläufigkeit  – als eine belastende 
Maßnahme, für die es jedoch an einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage im Rundfunkstaats-
vertrag fehle . Die LMK hat dennoch entsprechend der getroffenen Bewerberauswahl wiederum 
die News and Pictures und die DCTP als Veranstalter von Drittsendezeiten im Programm von SAT .1 
zugelassen .1608

Das Verwaltungsgericht Neustadt hat die Vergabe der Drittsendezeiten bei SAT .1 wegen Ver-
letzung verschiedener Verfahrensvorschriften durch die LMK für rechtswidrig erklärt und die Be-
scheide der LMK aufgehoben .1609 Wegen der Mängel des Auswahlverfahrens sei dieses nochmals 
mit allen zulassungsfähigen Bewerbern durchzuführen, die Ausschreibung der Drittsendezeiten sei 
rechtlich jedoch nicht zu beanstanden . Die LMK hat daraufhin die Fortsetzung bzw. Wiederauf-
nahme des Drittsendezeitenverfahrens begonnen und die Bewerber1610 angehört .

Die LMK hat sich im März und April  2013 zur Herstellung des Benehmens hinsichtlich der von 
ihr erneut vorgesehenen Auswahl der News and Pictures und der DCTP an die KEK gewandt . Das 
Verwaltungsgericht Neustadt hat in seinen vorgenannten Entscheidungen1611 ausgeführt, dass bei 
der Auswahl der Bewerber objektiv die gleichen Auswahlkriterien angelegt werden müssen, was 
voraussetze, dass solche Kriterien überhaupt definiert seien . Die LMK hat dementsprechend für 
ihre Auswahlentscheidung einen Kriterienkatalog erstellt und zugrunde gelegt, in dem sie die für 
alle Bewerbungen geltenden, objektiven Auswahlkriterien definiert und festgelegt hat . Im Übrigen 
legte die LMK weiterhin die Feststellung des Zuschaueranteils durch die KEK vom Juni  2011 

1606 Gemeinsame Richtlinie der Landesmedienanstalten über die Sendezeit für unabhängige Dritte nach § 31 RStV, Ziffer 6.3.
1607 A. a. O., Ziffer  6.3 Satz  3 und 4.
1608 Bescheide der LMK vom 17. 04. 2012.
1609 Urteile vom 23. 08. 2012, Az.: 5  K  404/12.NW, 5  K  417/12.NW und 5  K  452/12.NW.
1610 DCTP, META productions, N24  Media, News and Pictures sowie EIKON Media.
1611 Siehe Fn. 1609.



482
 

Schwerpunkte der Anwendungspraxis

(Az .: KEK 660-1) zugrunde . Die Hauptprogrammveranstalterin hat dagegen um Feststellung der aus 
ihrer Sicht veränderten und sie nicht länger gemäß § 26 Abs . 5 RStV verpflichtenden aktuellen 
Zuschaueranteile gebeten . Hiergegen wendete die LMK ein, dass die weitere Entwicklung der 
Zuschaueranteile nach dem Zeitpunkt der Feststellung durch die KEK vom 14 . 06 . 2011 keine Aus-
wirkung auf das laufende Verfahren zur Vergabe von Drittsendezeiten im Programm SAT .1 haben 
könne . Diese Ansicht hat auch die KEK vertreten und die Auswahl der Bewerber News and Pictures 
sowie DCTP im Ergebnis nicht beanstandet .

Auch hinsichtlich der Zulassung der News and Pictures und der DCTP bestanden keine Be-
denken aus Gründen der Sicherung der Meinungsvielfalt . Die zwischen der Hauptprogrammver-
anstalterin mit der News and Pictures und der DCTP geschlossenen Vereinbarungen zur ausrei-
chenden Finanzierung der Fensterprogramme entsprechen den Vorgaben des § 31 Abs . 5 RStV 
und waren somit nicht zu beanstanden .1612

Gegen die für sofort vollziehbar erklärte Zulassungsentscheidung der LMK haben die Haupt-
programmveranstalterin und die unterlegene Drittsendezeitbewerberin N24  Media GmbH Klagen 
erhoben . Die Hauptprogrammveranstalterin argumentierte vor allem damit, dass die Zuschauer-
anteile der ihr zurechenbaren Programme seit dem Zeitraum Januar bis Dezember 2012 unter der 
im Rundfunkstaatsvertrag festgelegten Grenze lägen, ab der Drittsendezeiten eingeräumt werden 
müssen, weshalb ihre Verpflichtung zur Bereitstellung und Finanzierung von Drittsendezeiten 
entfalle . Die N24  Media GmbH berief sich auf Verfahrensfehler und insbesondere auf eine rechts-
widrige Auswahlentscheidung der LMK . Auf ihre Eilanträge stellte das Verwaltungsgericht Neustadt 
an der Weinstraße die aufschiebende Wirkung der Klagen wieder her, soweit sie sich auf die Zu-
lassung der News and Pictures bezogen .1613 In der Begründung führt das Gericht aus, dass die 
Auswahl der News and Pictures nicht im Einvernehmen mit dem Hauptprogrammveranstalter 
erfolgt sei und daher nach dem Rundfunkstaatsvertrag der strenge Auswahlmaßstab „größtmög-
licher Vielfaltsbeitrag“ anzulegen gewesen sei . Das Auswahlverfahren der LMK leide an erheblichen 
Fehlern, insbesondere bei der Festlegung der Auswahlkriterien, weshalb die Auswahl und Zulas-
sung der News and Pictures voraussichtlich im Hauptsacheverfahren keinen Bestand haben werde . 
Nach Abwägung der beteiligten Interessen entschied das Gericht, dass der News and Pictures 
zunächst noch eine Übergangszeit zur Produktion ihrer Fensterprogramme bei SAT .1 bis Ende 
Mai  2014 eingeräumt werde, danach aber die Zulassung vorläufig keine Wirkung mehr entfalte . 
Ab dann müssten im Interesse der Chancengleichheit alle Bewerber die erneute Zulassungsent-
scheidung der LMK für diese Sende zeitschiene abwarten . Die Zulassungsentscheidung zugunsten 
von DCTP ließ das Gericht dagegen vorläufig weiterbestehen, da diese Veranstalterin im Einver-
nehmen zwischen Landes medienanstalt und Hauptprogrammveranstalter ausgewählt worden sei 
und sich die Fehler im Auswahlverfahren deshalb hier voraussichtlich nicht auswirkten . Die Be-
schlüsse des Verwaltungsgerichts Neustadt haben einige der von den Beteiligten diskutierten 
Rechtsfragen ausdrücklich offengelassen . Das Gericht bejahte jedoch die für das gesamte Zulas-
sungsverfahren ausschlaggebende Frage, ob SAT .1 überhaupt noch zur Einräumung von Drittsende-
zeiten verpflichtet sei . Hierzu hat es ausgeführt, dass der Rundfunkstaatsvertrag für die Ermittlung 
des maßgeblichen Zuschaueranteils einen bestimmten Zeitpunkt festlege . Die bei Einleitung des 
Zulassungsverfahrens gegebene Situation bleibe für den gesamten Zulassungszeitraum maß-
gebend, selbst wenn noch im weiteren Verlauf des Zulassungsverfahrens die Zuschaueranteile 
unter die im Gesetz vorgesehene Grenze gefallen seien .1614

1612 Beschlüsse der KEK vom 09. 07. 2013, Az.: KEK  660-6 und -7.
1613 Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Neustadt/ Weinstraße vom 05. 03. 2014, Az.: 5 L 753/13.NW und Az.: 5 L 694/13.NW.
1614 Vgl. auch Kapitel  V 2.2.3.2.
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Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Neustadt konnte Beschwerde zum Oberverwal-
tungsgericht Koblenz erhoben werden, wovon die Kläger Gebrauch machten . Das Oberverwal-
tungsgericht stellte die aufschiebende Wirkung der Klagen auch bezüglich der Zulassung der 
DCTP her . Gleichzeitig wies es die Beschwerden der LMK und der News and Pictures zurück und 
bestätigte insoweit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt . Das Oberverwaltungsge-
richt hat den Zulassungsbescheid der LMK insgesamt als rechtswidrig eingestuft und begründet 
dies mit Fehlern bei der Ausschreibung der Drittsendezeiten, die offensichtlich auf die Bedürfnisse 
von News and Pictures ausgerichtet gewesen sei, einem im Rahmen des Verfahrens durch die LMK 
gegenüber SAT .1 aufgebauten unangemessenen Zeitdruck sowie einer unterbliebenen, nach den 
Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrages notwendigen Erörterung der Auswahl der Fensterpro-
grammbewerber mit SAT .1 mit dem Ziel einer einvernehmlichen Einigung . Auch aus einer Gesamt-
schau weiterer Gesichtspunkte ergebe sich, dass die Auswahl unter den Bewerbern für die Fens-
terprogramme nicht fair und ergebnisoffen erfolgt sei . Das Gericht betont in seiner Entscheidung, 
dass ihm die existenzbedrohende Situation für News and Pictures bewusst sei . Dies sei aber 
letztlich eine Konsequenz der zuvor getroffenen unternehmerischen Entscheidung der Produk-
tionsfirma, sich in ihrer Geschäftstätigkeit ausschließlich auf die weitere Zuteilung von Drittsende-
zeiten bei SAT .1 zu verlassen . Dies beinhalte das Risiko einer gerichtlichen Aufhebung von Drittsen-
dezeiten ebenso wie die Möglichkeit der Vergabe von Sendezeiten an einen Konkurrenten . Als 
Konsequenz der Entscheidung entfallen vorläufig –  bis zum Abschluss der Klageverfahren  – die 
Drittsendezeiten im Programm von SAT .1 .

Gegen den Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichts sind keine Rechtsmittel möglich . Das 
Hauptsacheverfahren ist in erster Instanz erneut bei dem Verwaltungsgericht Neustadt rechtshängig .

Als Konsequenz der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts hat die Veranstalterin des 
Hauptprogramms SAT .1 die Formate „Planetopia“ und „Weck Up“ der Produktionsfirma News and 
Pictures aus ihrem Programm genommen . Weiterhin verbreitet werden hingegen vorerst „freiwil-
lig auf zivilrechtlicher Basis“ die Formate „Focus TV Reportage“, „Spiegel TV Reportage“ und 
„News  & Stories“ der DCTP, diese allerdings auf einem anderen Sendeplatz .1615

Gegen die Auswahl- und Zulassungsentscheidung zugunsten der DCTP und der AZ Media 
als unabhängige Drittveranstalter im Programm von RTL bestanden keine durchgreifenden 
Bedenken .1616 DCTP und AZ Media waren zwar in den vergangenen Lizenzperioden durchgängig 
als Drittsendezeitveranstalter bei RTL zugelassen . Die KEK hat vor diesem Hintergrund wiederholt 
darauf hingewiesen, dass es unter Vielfaltsaspekten nicht allein darauf ankommen kann, dass die 
Leistungen der Drittsendezeitveranstalter in der Vergangenheit zu einem Vielfaltsgewinn geführt 
haben . Vielmehr müsse stets erwogen werden, ob ein Wechsel zu anderen, nicht minder geeig-
neten Drittveranstaltern für die Zukunft nicht schon an sich als Vielfaltsgewinn zu beurteilen wäre . 
Dass mit der Auswahl der Bewerber der höchstmögliche Vielfaltsbeitrag erreicht wird, kann dabei 
aber nicht verlangt werden . Die genannten Aspekte wurden im Rahmen der Auswahlentscheidung 
von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) berücksichtigt . Insbesondere wurde die 
Mög lichkeit eines allein aus einem Veranstalterwechsel herrührenden Vielfaltsgewinns erörtert, im 
Ergebnis jedoch nicht als ausreichend angesehen . Nach Auffassung der NLM ließen DCTP und AZ 
Media konzeptionell und insbesondere durch die jeweilige Einbindung mehrerer Programmzulie-
ferer gegenüber den Mitbewerbern höhere Vielfaltsbeiträge erwarten . Bezüglich der AZ Media 
wurde zudem herausgestellt, dass in der neuen Lizenzperiode rund 70 % der zugewiesenen Sen-

1615 Vgl. digitalfernsehen. de, Artikel vom 11. 09. 2014, „Sat.1 wirft auch ‚Weck Up‘ aus dem Programm und baut um“, abruf-
bar unter www.digitalfernsehen.de/Sat-1-wirft-auch-Weck-Up-aus-dem-Programm-und-baut-um.119453.0. html.

1616 Beschlüsse der KEK vom 10. 07. 2012, 12. 03. 2013, 09. 04. 2013 und 07. 05. 2013 i. S. RTL-Drittsendezeiten, Az.: KEK  700-1 
bis -4.
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dezeit von bisher nicht im Rahmen der Gestaltung von Drittsendezeit aktiven Produzenten zuge-
liefert würden . Damit wurde trotz der erneuten Auswahl der beiden Veranstalter eine gewisse 
Varianz der Inhalte als gegeben erachtet . Diese Ermessensentscheidung der NLM war von der KEK 
nicht zu beanstanden . Beide Bewerber sind zudem rechtlich und redaktionell von der Hauptpro-
grammveranstalterin unabhängig . Die rechtliche Unabhängigkeit war dabei insbesondere hinsicht-
lich der DCTP zu prüfen: Die Bertelsmann SE  & Co . KGaA ist jeweils mittelbar an der Drittfenster-
programmveranstalterin DCTP und auch an der Hauptprogrammveranstalterin RTL Television 
GmbH beteiligt . Ein Zurechnungstatbestand nach § 28 RStV besteht dabei jedoch lediglich bezüg-
lich des Hauptprogramms RTL Tele vision, nicht aber bezüglich des von DCTP veranstalteten Fens-
terprogramms . Eine rechtliche Abhängigkeit liegt nur dann vor, wenn das Hauptprogramm und 
das Fensterprogramm demselben Unternehmen zugerechnet werden können .1617 Im Übrigen ent-
sprechen die zwischen der Hauptprogrammveranstalterin RTL Television GmbH mit den Drittsen-
dezeitveranstalterinnen DCTP und AZ Media jeweils geschlossenen Verträge den Vorgaben des 
§ 31 Abs . 5 RStV und waren somit nicht zu beanstanden .

Die Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein (MA HSH) hat zur Einleitung des Verfahrens zur 
Ausschreibung von Sendezeit für unabhängige Dritte im Programm von SAT .1 die KEK gebeten, 
die Zuschaueranteile und die sich daraus ergebende Verpflichtung der Veranstalterin von SAT.1 
zur Einräumung von Drittsendezeiten sowie den zeitlichen Umfang der auszuschreibenden 
Drittsendezeiten festzustellen (§ 26 Abs . 5 RStV und § 36 Abs . 4 Satz  3 i . V . m . 31  Abs . 2 Satz  3 
RStV) . Zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens wurde das Programm SAT .1 von der Sat .1 GmbH 
auf der Grundlage einer bis zum 31 . 05 . 2020 befristeten Zulassung der LMK veranstaltet .1618 Die 
Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) hat am 26 . 06 . 2012 beschlos-
sen, der ProSiebenSat .1  TV Deutschland GmbH1619 auf deren Antrag eine rundfunkrechtliche Zu-
lassung für das Programm SAT .1 mit Wirkung ab dem 01 . 06 . 2013 zu erteilen . Der Beginn der 
Zulassung wurde dabei ausdrücklich zur Harmonisierung der Sendelizenz von SAT .1 mit der lau-
fenden Lizenzperiode für Drittsendezeiten gewählt . Die MA HSH hat daraufhin als lizenzführende 
Landesmedienanstalt der ProSiebenSat .1  TV Deutschland GmbH eine entsprechende Zulassung 
zur Veranstaltung des Programms SAT .1 erteilt .1620 Um abzusichern, dass es nicht zu der Situation 
kommt, in der gleichzeitig sowohl die Sat .1  GmbH als auch die ProSiebenSat .1  TV Deutschland 
GmbH eine Zulassung zur Veranstaltung des Programms SAT .1 innehaben, hat die MA HSH in 
Vollzug des Beschlusses der ZAK verfügt, dass die Zulassung der ProSiebenSat .1  TV Deutschland 
GmbH „erst wirksam (wird), wenn die Zulassung der Sat .1  SatellitenFernsehen GmbH für das Pro-
gramm ‚SAT .1‘ durch Rückgabe bis spätestens einen Monat nach Bestandskraft dieser Zulassung 
(das ist die Zulassung der ProSiebenSat .1 TV Deutschland GmbH) unwirksam geworden ist“ .1621 Im 
Zeitpunkt der Befassung der KEK waren diese Bedingungen noch nicht eingetreten .1622 Damit 
bestand eine weiterhin gültige Zulassung der Sat .1  GmbH mit der Verpflichtung zur Aufnahme 
von Drittsendezeiten . Die KEK hat jedoch hervorgehoben, dass aus dem Umstand der noch nicht 
erfüllten Bedingungen in Verbindung mit der Zulassung der ProSiebenSat .1 TV Deutschland GmbH 
lediglich folge, dass die Zulassungsnehmerin von den durch die Zulassung gewährten Begünsti-
gungen –  insbesondere die Veranstaltung und Verbreitung des Fernsehvollprogramms SAT .1  – 
noch keinen Gebrauch machen darf . Gleichzeitig existiere jedoch im Verhältnis zur MA HSH eine 

1617 Vgl. § 31 Abs. 3 Satz  2 RStV.
1618 Vgl. auch Beschluss der KEK vom 12. 06. 2012 i. S. SAT.1, Az.: KEK 699-1 bis -4, I 2.1.1.
1619 Muttergesellschaft der Sat.1  SatellitenFernsehen GmbH.
1620 Vgl. auch Beschluss der KEK vom 12. 06. 2012 i. S. SAT.1, Az.: KEK 699-1 bis -4.
1621 Bescheid der MA HSH vom 11. 07. 2012.
1622 Gegen die Zulassung der ProSiebenSat.1  TV Deutschland GmbH zur Veranstaltung des Programms SAT.1 vor dem re-

gulären Ablauf der Zulassung zur Veranstaltung desselben Programms durch die Sat.1  GmbH wurde unter anderem 
von der LMK und der LPR Hessen vor dem Verwaltungsgericht Schleswig Klage erhoben.
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wirksame Zulassung, die von dieser mit Blick auf das bevorstehende innere Wirksamwerden des 
Bescheids zum Anknüpfungspunkt für verfahrensrechtliche Schritte, konkret: die Ausschreibung 
von Fensterprogrammen zur Erteilung einer Zulassung, gemacht werden könne . Ob die MA HSH 
derartige Schritte einleite, obliege dabei ihrer verfahrensrechtlichen Einschätzungsprärogative . Da 
das Eintreten der Nebenbestimmungen und damit die innere Wirksamkeit der Zulassung zum 
Zeitpunkt der Entscheidung nicht ausgeschlossen werden konnte, erschien es der KEK sachge-
recht, im Hinblick auf die Verpflichtung zur Ausstrahlung von Drittfensterprogrammen verfahrens-
rechtliche Vorkehrungen zu treffen . Andernfalls hätte es möglicherweise dazu kommen können, 
dass das gegebenenfalls künftig von der ProSiebenSat .1  TV Deutschland GmbH veranstaltete 
Fernsehvollprogramm SAT .1 für eine Übergangszeit von bis zu 6  Monaten ohne vielfaltsichernde 
Drittfensterprogramme veranstaltet worden wäre .1623 Diesen Zustand galt es nach Möglichkeit zu 
vermeiden . Die KEK hat daher auf die Vorlage der MA HSH festgestellt, dass sich für das Programm 
SAT .1 für den maßgeblichen Referenzzeitraum ein durchschnittlicher Zuschaueranteil in Höhe von 
9,89 % ergab . Dieser Wert lag knapp unter der in § 26 Abs . 5 Satz 1 RStV vorgegebenen Schwelle 
von 10 %, ab der ein Veranstalter zur Aufnahme von Sendezeit für unabhängige Dritte verpflichtet 
ist . Die dem Unternehmen ProSiebenSat .1 Media  AG insgesamt zurechenbaren Programme1624 
erreichten im maßgeblichen Referenzzeitraum jedoch einen durchschnittlichen Zuschaueranteil in 
Höhe von 20,47 % und überschritten damit die nach § 26 Abs . 5 Satz 2 RStV maßgebliche Schwelle 
von 20 % . Das Programm SAT .1 erreichte dabei den höchsten Zuschaueranteil unter den Pro-
grammen der Gruppe . Die KEK hat vor diesem Hintergrund gemäß § 26 Abs . 5 Satz  2 RStV die 
Verpflichtung der Veranstalterin von SAT .1 festgestellt, Sendezeit für unabhängige Dritte als 
 Fensterprogramme einzuräumen . Auf die wöchentliche Mindestdauer des Fensterprogramms von 
260  Minuten konnten dabei für die Ausstrahlung von Regionalfensterprogrammen 80  Minuten 
angerechnet werden,1625 woraus eine Verpflichtung zur Aufnahme von Drittsendezeiten im Umfang 
von 180  Minuten resultiert .1626

Die Frage, welche rechtlichen Wirkungen von dem durch die LMK parallel betriebenen Dritt-
sendezeitverfahren in Bezug auf die Sat .1 GmbH (s . dazu oben) ausgehen, bedurfte zum Zeitpunkt 
der Befassung mit der Vorlage der MA HSH keiner Beurteilung durch die KEK . Die zu diesem 
Zeitpunkt noch bestehenden Fensterzulassungen der News and Pictures und der DCTP waren bis 
zum 31 . 05 . 2013 befristet . Über dieses Datum hinausgehende Fensterprogrammzulassungen der 
LMK existierten nicht . Ob und wann solche Zulassungen bestandskräftig und damit rechtswirksam 
werden würden, war nicht absehbar .

2.5.2 Fazit

Im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Auswahl und Zulassung von Veranstaltern von Dritt-
sende zeit im Programm von SAT .1 wurden viele Rechtsfragen aufgeworfen . Gerichtlich bestätigt 
wurde, dass sich der maßgebliche Zeitpunkt für die Bestimmung der Zuschaueranteile zur Beur-
teilung der Drittsendezeitverpflichtung des Hauptprogrammveranstalters gemäß § 27 Abs . 1 Satz 2 
RStV nach der Einleitung des Verfahrens durch die zuständige Landesmedienanstalt richtet . Die in 
den letzten zwölf Monaten vor diesem Zeitpunkt erzielten Zuschaueranteile sind dabei für den 
gesamten Zulassungszeitraum maßgebend, auch wenn sich im Laufe des weiteren Verfahrens die 
Zuschaueranteile dergestalt verändern, dass sie unter die im Gesetz vorgesehene Verpflichtungs-
grenze fallen . Ob dies jedoch unabhängig von der Dauer des Verfahrens gelten kann, ist fraglich . 

1623 Vgl. § 26 Abs. 5 Satz  1 RStV.
1624 Seinerzeit SAT.1, kabel eins, ProSieben, sixx, SAT.1 emotions, ProSieben FUN und kabel eins CLASSICS.
1625 Vgl. § 31 Abs. 2 Sätze  1 und  2 RStV.
1626 Beschluss der KEK vom 11. 12. 2012 i. S. SAT.1-Drittsendezeiten, Az.: KEK 726-1.
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Gerade am Beispiel des durch die LMK geführten Verfahrens zur Vergabe von Dritt sendezeit im 
Programm von SAT .1 zeigt sich, dass zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Verpflichtung 
zur Aufnahme von Drittsendezeit durch die KEK und dem Zeitpunkt der tatsäch lichen Zulassung 
der Fensterprogrammanbieter mitunter Jahre liegen können . Die Marktverhältnisse können sich 
in diesem Zeitraum deutlich verschieben . Die im Rahmen des genannten Verfahrens erteilten 
Zulassungen sind noch nicht bestandskräftig . Vor dem Hintergrund der ergangenen verwaltungs-
gerichtlichen Eilbeschlüsse erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass im Hauptsacheverfahren 
abermals Fehler bei der Ausschreibung in dem bereits fortgesetzten bzw . wiederaufgenommenen 
Drittsendezeitverfahren der LMK festgestellt werden, die in der Aufhebung der Zulassungsbe-
scheide münden können . Bei einer neuerlichen Fortsetzung bzw . Wiederaufnahme des Verfahrens 
wäre dann die Frage zu beantworten, ob auch rund vier Jahre nach der ergangenen Feststellung 
der Verpflichtung zur Aufnahme von Drittsendezeit durch die KEK unter Zugrundelegung der 
Aussagen des Verwaltungsgerichts Neustadt weiterhin auf diese Feststellung Bezug genommen 
werden kann .

Das genannte Drittsendezeitverfahren hat zudem aufgrund des zwischenzeitlich beantragten 
Inhaberwechsels der Hauptprogrammzulassung Zuständigkeitsfragen unter den Landesmedien-
anstalten aufgeworfen, die ebenfalls zu Klageverfahren geführt haben .1627 Zuständig für die Ver-
gabe der bundesweit verbreiteten Drittsendezeiten ist diejenige Landesmedienanstalt, welche die 
Zulassung des Hauptprogrammveranstalters erteilt hat . Dies eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, 
bei für den Hauptprogrammveranstalter unliebsamen Entscheidungen die Zulassung bei einer 
anderen Landesmedienanstalt zu beantragen und somit auch die Zuständigkeit für die Drittfens-
terzulassungen zu verändern . Dieser Vorwurf wurde im Hinblick auf den beantragten „Wechsel“ 
der Zulassung für das Programm SAT .1 auf die ProSiebenSat .1  TV Deutschland GmbH und dem 
damit verbundenen Übergang der Zuständigkeiten von der LMK auf die MA HSH erhoben .1628 
Ferner sehen sich die zuständigen Landesmedienanstalten hinsichtlich der Vergabe der Drittsende-
zeiten dem Vorwurf mangelnder Neutralität und des Verfolgens von Standortinteressen ausge-
setzt .1629 Auch in Anbetracht der bundesweiten Bedeutung hat die Direktorenkonferenz der Lan-
desmedienanstalten (DLM) in einem an die Rundfunkreferenten der Länder gerichteten Schreiben 
den Vorschlag unterbreitet, die Zuständigkeit für Auswahlentscheidungen im Zusammenhang mit 
der Einräumung von Sendezeiten für unabhängige Dritte auf die ZAK bzw . die GVK zu übertragen .

1627 Vgl. Urteile des Verwaltungsgerichts Schleswig vom 16. 10. 2013, Az.: 11 A 3/13, 11 A 4/13 und 11 A 5/13 hinsichtlich der 
Klagen der LMK, der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) sowie zweier 
privater Medienveranstalter gegen die von der MA HSH erteilte Zulassung zur Veranstaltung des Programms SAT.1.

1628 Vgl. Vortrag der Parteien in vorgenannten Gerichtverfahren (Fn. 1627).
1629 Vgl. z. B. Artikel faz. net, Artikel vom 18. 11. 2011, „Es bleibt alles beim Alten“, abrufbar unter www.faz.net/aktuell/feuilleton/

medien/drittsendezeiten-bei-sat-1-es-bleibt-alles-beim-alten-11531989. html; oder bereits taz. de, Artikel vom 08. 05. 2008, 
„Transparent wie Milchglas“, abrufbar unter www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort= fl&dig= 2008/05/08/a0186&c 
Hash= 652793e1db/.



1 Zusammenfassung

Medienkonzentration und Sicherung der Meinungsvielfalt
Die KEK ist nach dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV) zuständig für die abschließende Beurteilung 
von Fragestellungen der Sicherung von Meinungsvielfalt im bundesweiten privaten Fernsehen . Es 
gilt, vorherrschende Meinungsmacht eines oder mehrerer Unternehmen zu verhindern . Neben 
ihrer Funktion in rundfunkrechtlichen Verfahren gehört es zu dem gesetzlichen Auftrag der KEK, 
regelmäßig einen Bericht über die Entwicklung der Konzentration und Maßnahmen zur Sicherung 
der Meinungsvielfalt im privaten Rundfunk zu erstellen . Darin werden die relevanten Entwicklungen 
im Medienbereich untersucht und die Erkenntnisse aus der Anwendungspraxis der medienkon-
zentrationsrechtlichen Vorschriften dargestellt . Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Verände-
rung des Mediennutzungsverhaltens im Zuge der Digitalisierung und Schlussfolgerungen für eine 
Reform des Medienkonzentrationsrechts .

Publizistischer und ökonomischer Wettbewerb
Ein konstituierendes Element der Meinungsvielfalt ist der publizistische Wettbewerb, d . h . die 
Konkurrenz der Medienunternehmen im Bereich der redaktionellen Inhalte . Eingebettet ist dieser 
Wettbewerb in ein ökonomisches Umfeld, in dem die Unternehmen nach Optimierung von Markt-
anteilen und Rendite streben . Dieses (auch) ökonomische Zielsystem von Medienunternehmen 
fördert eine Tendenz zur Kostenreduktion und –  damit verbunden  – eine Tendenz zur Unterneh-
menskonzentration und zur Produktion vorwiegend massenattraktiver Inhalte ähnlichen Zuschnitts . 
In ihrer Folge wird auch die Meinungsvielfalt bedroht .

Die Voraussetzungen für eine unabhängige, auch kontroverse Meinungsbildung sind grund-
sätzlich günstiger, wenn Medienunternehmen wirtschaftlich voneinander unabhängig sind und 
auch Anbieter von Nischenprodukten Marktzutrittschancen haben . In einem zunehmend ökono-
misierten Umfeld ist dies nicht aus sich heraus gewährleistet . Das Ziel der Gewährleistung von 
Meinungsvielfalt ist nur zu erreichen, wenn die Voraussetzungen dafür bestehen, dass verschie-
dene Stimmen die Chance erhalten, möglichst gleichgewichtig gehört zu werden . Die Konzen-
trationskontrolle des Rundfunkstaatsvertrages zielt auf eine Sicherung des publizistischen Wett-
bewerbs und verweist auf die Zuschaueranteile als wesentliches Kriterium . Das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) fokussiert dagegen den ökonomischen Wettbewerb und 
prüft die Entstehung oder Verstärkung marktbeherrschender Stellungen . Das Nebeneinander von 
publizistischem und ökonomischem Wettbewerb berücksichtigt der Rundfunkstaatsvertrag, wenn 
die medienrelevanten verwandten Märkte angesprochen werden .

Im Mittelpunkt der Konzentrationskontrolle im privaten Fernsehen stehen die Programmveran-
stalter . Mit Blick auf Konzentrationstendenzen unterscheidet man im Medienkonzentrationsrecht 

Kapitel  VI

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
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–  ebenso wie im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen  – horizontale, vertikale und diagonale 
Konzentration . Horizontale Konzentration liegt vor, wenn Unternehmen eines Marktes, die auf der 
gleichen Wertschöpfungsstufe tätig sind, gemeinsam agieren bzw . miteinander fusionieren . Unter 
vertikaler Konzentration versteht man die Integration vor- oder nachgelagerter Wertschöpfungs-
stufen innerhalb eines Unternehmensverbundes . Diagonale Konzentration liegt vor, wenn ein 
Unternehmen in einem vollkommen anderen Markt und auf ganz unterschiedlicher Wertschöp-
fungsstufe durch Beteiligung oder Fusion tätig wird (sogenanntes Cross-Media-Ownership) .

Der Mediensektor ist auf verschiedenen Ebenen in Bewegung . Triebkraft der Entwicklung ist 
die Digitalisierung . Sie forciert die Neustrukturierung der Wertschöpfungsketten, treibt die Medien-
konzentration voran und bringt „integrierte“ Medienunternehmen hervor . Die praktisch bedeut-
samste Folge der Digitalisierung ist Konvergenz, d . h . das Zusammenwachsen von technischen 
Kommunikationsstrukturen, Märkten, Produkten, Medieninhalten und Geräten . Im Ergebnis entstehen 
vertikal integrierte Medienkonzerne, die möglichst viele Elemente der Wertschöpfungskette unter 
dem Dach eines Unternehmens vereinen, um so ein Höchstmaß an Kontrolle über die Auswertung 
der Inhalte sicherzustellen . Dabei bildet die Veranstaltung von Rundfunkprogrammen häufig nur 
noch einen Aspekt eines multimedial agierenden Medienunternehmens .

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen
Artikel  5 des Grundgesetzes (GG) gewährleistet die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichter-
stattung durch Rundfunk und Film . In mittlerweile vierzehn Grundsatzentscheidungen hat das 
Bundesverfassungsgericht diese Vorschrift interpretiert und die Bedeutung des Rundfunks für die 
Meinungsbildung und die Aufgaben des Rundfunks in der Medienlandschaft betont . In ständiger 
Rechtsprechung weist es darauf hin, dass die im Grundgesetz verbürgte Rundfunkfreiheit der 
freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung dient und damit Grundvoraussetzung für 
eine funktionsfähige Demokratie ist . Das Gericht warnt vor den „Möglichkeiten einer Konzentration 
von Meinungsmacht“ . Dahinter steht die Sorge negativer Folgen für die Gesellschaft, wenn das 
Wirkungs- und Funktionsspektrum, das der Rundfunk haben kann, in der Hand weniger Eigen-
tümer liegt . Der in Art . 5 Abs . 1 Satz  2 GG enthaltene Auftrag zur Gewährleistung der Rundfunk-
freiheit zielt schließlich auf eine Ordnung, die sicherstellt, dass die Vielfalt der bestehenden 
 Meinungen im Rundfunk in möglichster Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet . Zuletzt im 
14 . Rundfunkurteil vom 25 . 03 . 2014 betont das Gericht erneut die Rolle des Rundfunks für die 
Meinungs- und Willensbildung . Es weist darauf hin, dass die Wirkungsmöglichkeiten des Rund-
funks zusätzliches Gewicht dadurch gewinnen, dass die neuen Technologien eine Vergrößerung 
und Ausdifferenzierung des Angebots und der Verbreitungsformen und Verbreitungswege ge-
bracht sowie neuartige programmbezogene Dienstleistungen ermöglicht haben . Die Anforderun-
gen an die gesetzliche Ausgestaltung der Rundfunkordnung zur Sicherung der Rundfunkfreiheit 
im Sinne des Art . 5 Abs . 1 Satz 2 GG seien „somit durch die Entwicklung von Kommunikationstech-
nologie und Medienmärkten nicht überholt“ .

Rundfunkstaatsvertrag und Medienkonzentrationskontrolle
Medienkonzentrationskontrolle ist eine Aufgabe, die sich unmittelbar aus Art . 5 GG ergibt . Diese 
Aufgabe verpflichtet den Gesetzgeber zu einer „positiven Ordnung“ für den Rundfunk . Durch 
materielle, verfahrensrechtliche und organisatorische Maßnahmen soll das Entstehen vorherr-
schender Meinungsmacht vorbeugend bekämpft werden . Die Vielfalt der in der Gesellschaft 
bestehenden Meinungen soll im Rundfunk in größtmöglicher Breite und Vollständigkeit zum 
Ausdruck kommen . Ein in hohem Maße ungleichgewichtiger Einfluss einzelner Veranstalter oder 
Programme auf die Bildung der öffentlichen Meinung muss verhindert werden . Unter Hinweis auf 
Art . 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention und dessen Auslegung durch den Europäi-
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schen Gerichtshof für Menschenrechte betont das  Bundesverfassungsgericht darüber hinaus die 
Verpflichtung der Konventionsstaaten, durch gesetzliche Ausgestaltung die Vielfalt im Rundfunk 
zu gewährleisten und diese Pflicht insbesondere nicht dadurch zu unterwandern, dass eine ge-
wichtige ökonomische oder politische Gruppe oder der Staat eine dominante Position über eine 
Rundfunkanstalt oder innerhalb einer Rundfunkanstalt einnehmen kann und hierdurch Druck auf 
die Veranstalter ausüben kann . Dem Entstehen vorherrschender Meinungsmacht soll durch medien-
spezifische Konzentrationskontrolle möglichst vorbeugend entgegengewirkt werden, da einmal 
eingetretene Fehlentwicklungen sich – wenn überhaupt – nur bedingt und nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten rückgängig machen lassen .

Die Gefahr der Konzentration von Meinungsmacht besteht dann, wenn Meinungsträger, die 
sich im Besitz von Sendefrequenzen und Finanzmitteln befinden, an der öffentlichen Meinungs-
bildung vorherrschend mitwirken . In seiner jüngsten Entscheidung spricht das Bundesverfassungs-
gericht neben vorherrschender Meinungsmacht auch von multimedialer Meinungsmacht .

Ihrer Verpflichtung zur Umsetzung der Forderungen des Verfassungsgerichts kamen die Länder 
als für das Rundfunkwesen zuständige Gesetzgeber mit Unterzeichnung des „Staatsvertrags zur 
Neuordnung des Rundfunkwesens“ im Jahr 1987 nach . In mittlerweile 15  Rundfunkänderungs-
staatsverträgen wurden die vereinheitlichten Mindeststandards in den Bereichen Jugendschutz, 
Werbung und Programmgrundsätze sowie Vielfaltsicherung weiter entwickelt . In einer Protokoll-
erklärung zum 13 . Rundfunkänderungsstaatsvertrag erklärten die Länder im Jahr 2010 die Absicht, 
zeitnah die bestehenden Regelungen im Rundfunkstaatsvertrag zur Sicherung der Meinungsviel-
falt im Fernsehen und zum Medienkonzentrationsrecht zu überprüfen . In diese Prüfung sollten 
auch Regelungen einbezogen werden, die insbesondere in Ländern ohne regionale Fenster zur 
Vielfalt der lokalen und regionalen Rundfunkangebote beitragen können .

Das Verhältnis von Kartellrecht und Medienkonzentrationsrecht
Das Kartellrecht soll im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle die Entstehung oder Verstärkung 
marktbeherrschender Stellungen verhindern . Erfasst wird dabei allein externes Unternehmens-
wachstum . Zuständig für die Gesetzgebung ist der Bund gemäß Art . 74 Abs . 1 Nr . 16 GG . Die Re-
gelungen finden sich im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) .

Die Aufgabe des Medienkonzentrationsrechts erwächst unmittelbar aus Art . 5 GG . Sein Ziel ist 
es, die Meinungsvielfalt zu gewährleisten und insbesondere das Entstehen vorherrschender Mei-
nungsmacht zu verhindern . Es erfasst sowohl internes als auch externes Unternehmenswachstum . 
Die Gesetzgebungskompetenz der Länder ergibt sich aus Art . 30, 70 GG . Verankert ist das Medien-
konzentrationsrecht im Rundfunkstaatsvertrag (RStV) .

Dem Kartellrecht und dem Medienkonzentrationsrecht gemeinsam ist die Zielsetzung, unkon-
trollierte Verhaltensspielräume zu verhindern . Der Zweck der kartellrechtlichen Regelungen be-
steht allerdings in der Aufrechterhaltung ökonomischen Wettbewerbs, nicht aber in der Sicherung 
von Meinungsvielfalt . Das Bundesverfassungsgericht sieht deshalb in der Anwendung der wettbe-
werbsrechtlichen Fusionskontrolle ein zulässiges, aber kein hinreichendes Mittel, um die Meinungs-
vielfalt im Rundfunk zu gewährleisten und vorherrschende Meinungsmacht in diesem Bereich zu 
verhindern . Neben der wettbewerblichen Fusionskontrolle ist deshalb ein rundfunkspezifisches 
Vielfaltsicherungsrecht, also eine Medienkonzentrationskontrolle, zwingend geboten .

Auch aus ökonomietheoretischen Gründen ist eine eigenständige medienkonzentrationsrecht-
liche Kontrolle im Fernsehbereich erforderlich . Die Gründe liegen in den spezifischen Merkmalen 
von Fernsehen als öffentlichem Gut im ökonomischen Sinne und führen zu einem Marktversagen, 
das durch die Kategorien des Rechts der Wettbewerbsbeschränkungen allein nicht geheilt werden 
kann .
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Europarecht
Der europarechtliche Rahmen gewinnt im Bereich des Medienrechts weiterhin an Bedeutung . Die 
Europäische Union hat im Bereich der Kultur und der Medien jedoch nur begrenzte Regelungs-
befugnisse .

So gibt es gegenwärtig keine rechtliche Grundlage für die gelegentlich eingeforderte Handlungs-
kompetenz der EU . Zudem besteht keine sachliche Notwendigkeit, die EU-Verträge dahin gehend 
zu ändern, eine solche Kompetenz zu schaffen . Die vorhandenen Instrumente des Sekundärrechts, 
allen voran die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) und das europäische 
Wettbewerbsrecht, gewähren ausreichenden Schutz der Grundfreiheiten im Binnenmarkt .

Das Grünbuch zur Konvergenz sowie die Feststellungen der Kommission und des Parlamen-
tes  werden Anlass zur Anpassung der bestehenden Regelungen, vor allem der AVMD-Richtlinie, 
geben . Damit kann den Anforderungen des europäischen Binnenmarktes ausreichend begegnet 
werden . Der europäische Binnenmarkt, insbesondere auch der europäische digitale Binnenmarkt, 
kann nur die Grundvoraussetzungen für Medienfreiheit und Pluralismus der Medien schaffen . Es 
liegt in der Doppelnatur der Medien, die zugleich Kultur- und Wirtschaftsgüter sind, begründet, 
dass Medien als Kulturgüter den Eigenheiten des Mitgliedstaates, aus dem sie stammen, unterlie-
gen . Dies wird sich auch durch die Digitalisierung der Gesellschaft und des Binnenmarktes auf 
absehbare Zeit nicht ändern .

Entwicklung des Mediennutzungsverhaltens

Das Fernsehen steht im Fokus des derzeitigen Medienkonzentrationsrechtes . Seit einiger Zeit steht 
diese „Fernsehzentriertheit“ jedoch in der Kritik . Gleichwohl lässt sich feststellen, dass das Fern-
sehen mit einer durchschnittlichen Sehdauer von 221  Minuten pro Tag und Person im Jahr 2013 
(2000: 190 Minuten) auch weiterhin mit Abstand das bedeutendste Massenmedium mit der höchs-
ten Nutzungsdauer ist und damit nach wie vor das Leitmedium darstellt . Mehrere Studien belegen 
darüber hinaus, dass die Menschen das Fernsehen als das mit Abstand vielseitigste und qualitativ 
zuverlässigste Medium einschätzen .

Trotz eines erkennbaren Wandels des Nutzungsverhaltens, vor allem bei Jugendlichen, ist die 
seit nunmehr zehn Jahren angekündigte Ablösung des Fernsehens durch das Internet bislang 
ausgeblieben . Auch in den jüngeren Altersgruppen entfällt gegenwärtig noch deutlich mehr Zeit 
auf die Fernsehnutzung als auf die Onlinenutzung (Letztere beschränkt auf die Nutzung zur 
 Unterhaltung und Informationssuche, ohne Nutzung zur Kommunikation o . ä .) . Insbesondere bei 
der vergleichenden Gegenüberstellung der Nutzungsdauer verschiedener Mediengattungen ist zu 
beachten, dass sich das Internet aufgrund seiner Heterogenität von den herkömmlichen Medien 
Fernsehen, Radio und Presse unterscheidet . Es stellt kein einheitliches Medium dar, sondern bildet 
die Infrastruktur für eine Vielzahl unterschiedlicher Angebotstypen, die sich hinsichtlich Aufbau, 
Zielrichtung, Funktion und Wirkweise zum Teil erheblich unterscheiden .

Unter dem Blickpunkt der Vielfaltsicherung ist jedoch festzustellen, dass ein Großteil der über 
das Internet genutzten Medienangebote von den etablierten Medienunternehmen erstellt wird . 
Diese Inhalte werden zwar über das Netz verbreitet und konsumiert, der (redaktionelle) Inhalt 
stammt aber aus den traditionellen Presse- und Rundfunkhäusern . Folglich kann bei der Bestim-
mung der Relevanz des Internets für die öffentliche Meinungsbildung nicht ohne Weiteres auf die 
Gesamtzeit der Internetnutzung als solche abgestellt werden .

Nach der Konzeption des Rundfunkstaatsvertrags ist der Zuschaueranteil nicht der einzige 
Indi kator für vorherrschende Meinungsmacht . Vielmehr sind zur Sicherung der Meinungsvielfalt 
im Fernsehen auch Einflüsse auf die Meinungsbildung durch andere Medien und Märkte zu be-
rücksichtigen . Insoweit stellt sich die Frage, welches Gewicht den einzelnen Mediengattungen im 
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Zusammenspiel mit den jeweils anderen, vor allem im Vergleich zum Fernsehen, zukommt . Neben 
dem Ansatz der KEK setzen sich der MedienVielfaltsMonitor der Bayerischen Landeszentrale für 
neue Medien (BLM) sowie die Studie „Informationsrepertoires der deutschen Bevölkerung“ des 
Hans-Bredow-Instituts (HBI) mit der Bewertung und Gewichtung einzelner Mediengattungen aus-
einander . Im Ergebnis kommen sowohl die Untersuchung des HBI als auch die Studie von TNS 
Infratest im Rahmen des MedienVielfaltsMonitors zu ähnlichen Ergebnissen und unterstützen 
damit die bisherigen Gewichtungsfaktoren der KEK .

Konzentrationsentwicklung im privaten Rundfunk

Entwicklung des Programmangebots
Das Programmangebot in Deutschland ist sehr vielfältig . Zum Jahresende 2013 waren insgesamt 
180 bundesweite private Fernsehprogramme zugelassen . Auf Sendung befanden sich 141  Pro-
gramme, davon 20  Vollprogramme sowie 121  Spartenprogramme . Hinzu kommen 22  Voll- und 
Spartenprogramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 233 landesweite, regionale und lokale 
Fernsehprogramme, diverse Teleshoppingkanäle sowie deutsch- und fremdsprachige Programme 
mit einer ausländischen Lizenz . Ende 2013 gab es 75 Pay-TV-Programme mit deutscher Lizenz und 
mehr als 6  Mio . Pay-TV-Abonnenten . Damit ist fast jeder zweite Sender im bundesweiten Privat-
fernsehen ein Pay-TV-Programm .

Gemessen an der Fernsehnutzung der Zuschauer zeigen sich nach wie vor enge, oligopolis-
tische Marktverhältnisse . Beim bundesweit verbreiteten Fernsehen haben sich die vier Sendergrup-
pierungen ARD, ZDF, RTL Group und ProSiebenSat .1 Media AG etabliert . Auf ihre Programmange-
bote entfallen, gemessen an durchschnittlichen Sehdaueranteilen, rund 90 % der Fernsehnutzung . 
Somit wird der Fernsehbedarf von einer geringen Anzahl an Programmveranstaltern gedeckt, 
obwohl die Anzahl der bundesweit veranstalteten Fernsehprogramme kontinuierlich zunimmt . 
Allerdings führt der Markteintritt der neuen, zumeist Zielgruppensender zu einer zunehmenden 
Fragmentierung des Fernsehmarktes . Obwohl die großen Sender weiterhin den Markt anführen, 
stagnieren deren Marktanteile oder nehmen sogar ab . Hinzu kommt, dass das lineare Fernsehen 
immer mehr (vor allem jüngere) Zuschauer an das Internet verliert . Die Programmveranstalter 
verbreiten ihre Inhalte deshalb verstärkt auch über das Internet und versuchen dadurch, die 
Reichweitenverluste im Bereich des linearen Fernsehens auszugleichen .

Entwicklung der Veranstaltergruppen
Die RTL Group ist unangefochten der größte europäische Unterhaltungskonzern . Mit dem Free-TV-
Sender RTL Nitro und dem Pay-TV-Sender Geo Television gingen im Berichtszeitraum zwei neue 
bundesweite Fernsehprogramme auf Sendung . Bei der Wachstumsstrategie setzt die RTL Group 
weiterhin einen Fokus auf den Ausbau von werbeunabhängigen Erlösquellen als zweites finanziel-
les Standbein . Dies geschieht insbesondere durch den Ausbau der Inhalteproduktion (Fremantle-
Media) und Diversifikationsgeschäfte (Musik, DVDs, Lizenzrechte) . Im Digitalbereich plant die RTL 
Group eine starke Cross-Plattform-Präsenz ihrer Marken und Inhalte auf allen Endgeräten . Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Bereitstellung nicht-linearer Video-Abrufangebote . Die Sender-
gruppe erreicht im bundesweiten privaten Fernsehen die höchsten Zuschaueranteile (2013: 24,6 %) 
vor der ProSiebenSat .1 Media  AG (2013: 19,0 %) .

Die Finanzinvestoren KKR und Permira, die die ProSiebenSat.1 Media  AG Anfang 2007 über-
nommen hatten, haben sich nach mehreren Veräußerungsschritten im Januar 2014 vollständig von 
ihrer Beteiligung getrennt . Zuvor wurde bereits die Mitte 2007 erworbene europäische Sender-
gruppe SBS Broadcasting Group wieder abgestoßen . Die ProSiebenSat .1 Media  AG, die erstmalig 
nicht von einem oder mehreren Gesellschaftern gemeinschaftlich kontrolliert wird, konzentriert 
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sich nunmehr erneut auf den deutschsprachigen Fernsehmarkt: Hier hat sich das Senderportfolio 
durch Programmstarts (sixx, Sat .1 Gold, ProSieben MAXX und ProSieben FUN), die Einstellung von 
9Live und die Veräußerung von N24 verändert . Hinsichtlich Programmproduktion und Rechtehan-
del hat sich die Gruppe mit der Gründung des Geschäftszweigs Red Arrow dagegen internationa-
ler ausgerichtet . Zudem setzt auch die ProSiebenSat .1 Media  AG verstärkt auf ergänzende Ge-
schäftsfelder wie die Beteiligung an Start-Up-Unternehmen, denen gegen Unternehmens- oder 
Umsatzbeteiligungen Werbezeit in den Fernsehsendern der Gruppe zur Verfügung gestellt wird .

Der Disney-Konzern hat im Berichtszeitraum die Veranstalterin des Programms Das Vierte 
übernommen und nach einem Relaunch im Januar  2014 unter dem Namen Disney Channel als 
frei empfangbares Kinder- und Familienprogramm neu gestartet . Das Programm steht somit u . a . 
in Konkurrenz zu dem Sender Super RTL, an dem der Disney-Konzern weiterhin die Hälfte der 
Anteile hält .

Die Constantin Medien  AG hat ihre Unternehmensstruktur hinsichtlich ihrer Sendertöchter 
vereinfacht . Sämtliche Programme werden nunmehr von der Sport1  GmbH veranstaltet, die auch 
das Online-Sportportal sport1 . de betreibt . Zunehmende Bedeutung erlangt dabei die Verbreitung 
von Sportinhalten über digitale Plattformen . Die Produktionstochter PLAZAMEDIA TV & Film Pro-
duktion GmbH sollte von ihrem größten Kunden, der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . KG, 
übernommen werden . Die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . KG beabsichtigte zudem, sich 
in Höhe von 25,1 % an der Sport1  GmbH zu beteiligen . Diese von Bundeskartellamt und KEK 
bereits genehmigte Transaktion soll jedoch nicht mehr vollzogen werden .

Der News-Corp .-Konzern wurde im Jahr 2013 einer umfassenden Umstrukturierung unterzogen, 
infolge derer er in den Film- und Fernsehkonzern Twenty-First Century Fox, Inc. und den Print- 
und Nachrichtendienste-Konzern News Corporation aufgespalten wurde . Die Twenty-First Century 
Fox, Inc . hält eine mittelbare Beteiligung an der Sky Deutschland  AG, der Muttergesellschaft der 
Pay-TV-Veranstalterin und Plattformbetreiberin Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co . KG . Sie hat 
ihre Beteiligung sukzessive auf über 50 % erhöht und diese jüngst an die British Sky Broadcasting 
Group plc . (BSkyB), an der sie in Höhe von 39,14 % des Grundkapitals beteiligt ist, veräußert . Die 
Twenty-First Century Fox, Inc . bietet mittlerweile drei Programme der Marke National Geo graphic 
für den deutschen Markt an und steht damit in Konkurrenz zur Discovery-Gruppe .

Die Discovery Communications, Inc. hat mit TLC nach DMAX ihren zweiten frei empfang-
baren Fernsehsender in Deutschland gestartet . TLC richtet sich an die Zielgruppe der Frauen . Die 
Discovery-Gruppe hat allerdings auch zwei deutsche Pay-TV-Sender – Discovery HD und Discovery 
Geschichte – wieder eingestellt . Sie hat durch die Mehrheitsbeteiligung an der Eurosport-Gruppe, 
die für den deutschen Markt das frei empfangbare Programm Eurosport und das Pay-TV-Programm 
Eurosport 2 anbietet, vor allem ihre Stellung im europäischen Pay-TV-Markt ausgebaut . Zudem hat 
sie die nordeuropäischen Senderbeteiligungen der SBS Broadcasting Group von der ProSiebenSat .1 
Media  AG erworben .

Time Warner hat das Pay-TV-Senderportfolio ihrer deutschen Tochtergesellschaft Turner Broad-
casting System Deutschland GmbH erweitert: Neben Boomerang, Cartoon Network, TNT Film und 
TNT Serie veranstaltet sie seit Mai 2012 das hauptsächlich an Frauen gerichtete Pay-TV-Programm 
TNT Glitz . Anders als der „Frauensender“ TLC der Discovery-Gruppe, der auf nicht-fiktio nale Unter-
haltung setzt, besteht TNT Glitz aus einem Programmmix von Serien, Spielfilmen und Dokumen-
tationen . Time Warner hat –  vergleichbar mit der Umstrukturierung bei der News Corpo ration  – 
seine Print-Sparte Time, Inc . zum Juni 2014 abgespalten . Die Aktien des Film- und Fernsehkonzerns 
Time Warner, Inc . und die Aktien der auf Zeitschriften fokussierten Time, Inc . werden seither un-
abhängig von einander an der Börse gehandelt .

Der Medienkonzern NBC Universal wird seit der Übernahme der Anteile von der General 
Electric Company im Jahr 2011 von dem Kabel- und Internetkonzern Comcast Corporation kon-
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trolliert . Nach weiteren Anteilsübernahmen hält die Comcast Corporation fast sämtliche Stimm-
rechte von NBC Universal . Unter ihrem Dach werden nun die Film- und TV-Aktivitäten von NBC 
Universal mit dem Distributionsnetzwerk der Muttergesellschaft vereint . Die Comcast Corporation 
plant zudem die Übernahme der Sparte Time Warner Cable . Dies würde eine weitere Verschärfung 
des Konzentrationsprozesses in den USA bedeuten .

Für die Viacom, Inc. und ihre deutschen Senderbeteiligungen waren im Berichtszeitraum keine 
maßgeblichen Veränderungen zu verzeichnen .

An der Schnittstelle zwischen Programmveranstaltung und Distribution bewegen sich die Platt-
formbetreiber mit ihren Programmangeboten . Lizenzen zur Veranstaltung eigener Programme 
hält derzeit nur die Sky Deutschland Fernsehen GmbH  & Co . KG . Vornehmlich ihr, aber auch der 
Kabel-Deutschland-Gruppe und in geringem Umfang Unitymedia KabelBW, werden in ihrer Funk-
tion als Plattformbetreiber Programme Dritter zugerechnet . Die Zurechnung dieser Programme 
ergibt sich aus Regelungen in den jeweiligen Plattform- und Vermarktungsverträgen, die den 
Plattformbetreibern die Möglichkeit der inhaltlichen Einflussnahme auf das Programm einräumen . 
Nach Abfassung neuer Plattformverträge ohne maßgebliche Einwirkungsmöglichkeiten ist sowohl 
bei Sky Deutschland als auch bei Kabel Deutschland die Zurechnung einiger Programme Dritter 
wieder entfallen .

Verflechtung zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten Märkten
In die medienkonzentrationsrechtliche Prüfung sind die medienrelevanten verwandten Märkte mit 
einzubeziehen . Besondere Aufmerksamkeit verdienen Verflechtungen mit anderen Medienteilbran-
chen, da sie die Gefahr einer Vervielfältigung des publizistischen Einflusses in Form von multime-
dialer Meinungsmacht in sich bergen . Vertikale Verflechtungen können unter dem Aspekt der 
Meinungsvielfalt dann problematisch sein, wenn die horizontale Konzentration auf den vor- und 
nachgelagerten Märkten so weit fortgeschritten ist, dass der Marktzutritt von konkurrierenden 
TV-Unternehmen zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten eingeschränkt oder gefährdet wird . 
Von den Unternehmen, die an Veranstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen beteiligt sind, 
ist der Bertelsmann-Konzern am weitläufigsten mit anderen Medienteilmärkten verflochten .

Publikumsmärkte

Hörfunk
Der Hörfunk zählt nach wie vor zu den bedeutendsten Massenmedien in Deutschland . Derzeit 
schalten knapp 57 Mio . Menschen das Radio täglich ein, das sind 77,3 % der Bevölkerung . Obwohl 
sich in der Langzeitbetrachtung ein kontinuierlicher Rückgang der Hörfunknutzung abzeichnet, 
hat der Hörfunk mit einer durchschnittlichen Hördauer von 181 Minuten pro Tag im Jahr 2014 sein 
insgesamt hohes Nutzungsniveau gehalten . Beim jungen Publikum befindet sich der Hörfunk 
gerade inmitten eines Verdrängungswett bewerbs der Medienangebote . Mit dem Internet eröffnete 
sich für die Hörfunksender ein neuer Verbreitungsweg . So hörten 2014 bereits 28 % der Onliner 
gelegentlich Radio live im Internet .

Der private Hörfunkmarkt ist bezüglich der Konzentration aufgrund der fehlenden Dokumen-
tation der Eigentümerstrukturen und seiner Zersplitterung schwer zu beurteilen . Zudem enthalten 
die einzelnen Landesmediengesetze unterschiedliche konzentrationsrechtliche Regelungen bzw . 
Vorschriften zur Vielfaltsicherung .

Aus Sicht der KEK sind in erster Linie die Hörfunkbeteiligungen von Unternehmen, die auch im 
nationalen Fernsehmarkt engagiert bzw . mit Veranstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen 
verflochten sind, relevant . Hier spielen die RTL Group, Hubert Burda Media und die Madsack 
Mediengruppe eine wesentliche Rolle . Obwohl jedes dieser Unternehmen über zahlreiche Hörfunk-
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beteiligungen verfügt, wurde auf nationaler Ebene bislang keine Stellung erreicht, die mit den 
Konzentrationswerten der führenden Unternehmen im Fernseh- oder Zeitschriftenmarkt vergleich-
bar wäre . Auch die landesweiten und lokalen Hörfunkmärkte sind immer noch durch eine hohe 
Anbietervielfalt gekennzeichnet . Jedoch gibt es nur wenige private Landes- und Lokalprogramme, 
an denen die großen Radio-Holdings nicht beteiligt sind .

Tageszeitungen
Der Tageszeitungsmarkt ist von einer zunehmenden horizontalen Konzentrationsentwicklung be-
troffen . Wenige Verlagsgruppen erzielen hohe Marktanteile . Zudem nehmen Gebiete mit Zeitungs-
monopolen weiter zu . Die höchste Konzentration im Zeitungsbereich weist der Markt der Straßen-
verkaufszeitungen auf, der von nur fünf Anbietern bedient wird . Dabei entfallen fast vier Fünftel 
der gesamten Verkaufsauflage auf die Axel Springer SE . Eine Sonderstellung nimmt trotz starker 
Auflagenverluste weiterhin die bundesweit verbreitete „Bild“-Zeitung des Springer-Verlags ein, die 
eine große Reichweite aufweist .

Erhebliche negative Auswirkungen auf die Meinungsvielfalt durch vertikale oder diagonale 
Verflechtungen von Tagespresse und bundesweitem Fernsehen sind weiterhin nicht auszumachen .

Publikumszeitschriften
Die größten Verlage von Publikumszeitschriften sind auch weiterhin an Veranstaltern von bundes-
weitem privatem Fernsehen beteiligt . Insbesondere im Fall Bertelsmann verbinden sich starke 
Marktstellungen in beiden Bereichen, die Möglichkeiten für die crossmediale Verwertung von 
 Inhalten und für Cross-Promotion bieten . Auch der Springer-Verlag ist durch die Übernahme der 
Veranstalterin des Programms N24 wieder im bundesweiten privaten Fernsehen tätig . Durch den 
Verkauf von auflagenstarken Zeitschriften hat der Verlag seine Aktivitäten auf dem Publikumszeit-
schriftenmarkt eingeschränkt . Dies wurde mit einer Digitalisierungsstrategie und einer neuen 
strategischen Ausrichtung begründet . Auch die übrigen Publikumsverlage bringen zunehmend 
digitale Ausgaben ihrer Zeitschriften auf den Markt . Im Bereich der Online-Nachrichtenseiten 
stellen Spiegel Online, Focus Online und stern . de häufig genutzte Angebote dar .

Programmzeitschriften
Auf dem Programmzeitschriftenmarkt haben sich deutliche Veränderungen ergeben . So hat sich 
der Springer-Verlag vollständig vom Markt zurückgezogen; mit der Mediengruppe Klambt ist da-
gegen ein neuer Marktteilnehmer hinzugekommen, so dass in der Summe auch weiterhin vier 
Verlagsgruppen im Segment der Programmzeitschriften aktiv sind . Das Bundeskartellamt hat dies-
bezüglich ein marktbeherrschendes Oligopol festgestellt . Zwei der Verlage –  Bauer und Burda  – 
sind an Veranstaltern von bundesweitem privatem Fernsehen beteiligt . Die unternehmerische 
Verflechtung mit einem Programmzeitschriftenverlag eröffnet einem Programmveranstalter gene-
rell die Möglichkeit, Einfluss auf die Programmauswahl der Leser zu nehmen . Beteiligungen in 
diesem Bereich sind daher bei der Medienkonzentrationskontrolle besonders zu berücksichtigen . 
Derzeit ist nicht erkennbar, dass Programmzeitschriften neben dem Internet und elektronischen 
Programmführern als Informationsquelle der Zuschauer bereits maßgeblich an Bedeutung verloren 
hätten . Sie erreichen nach wie vor hohe Auflagen und Leserreichweiten .

Online-Medien
Über das Internet werden zunehmend Fernsehsendungen und TV-Formate als Video-on-Demand- 
oder Streamingangebote verbreitet . Die klassische Mediennutzung verändert sich, vor allem auf-
grund der zunehmenden Flexibilität durch nichtlineare TV-Angebote und mobile Endgeräte . Im 
Jahr 2014 haben bereits rund 75 % der Internetnutzer zumindest gelegentlich Bewegtbilder im Netz 



Zusammenfassung und Schlussfolgerung 495

abgerufen . Dies entspricht einem Zuwachs von 10  Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2010 . 
Dennoch kann derzeit noch nicht von einer routinemäßigen Nutzung ausgegangen werden . Nur 
etwa 14 % der Gesamtbevölkerung schauen einmal pro Woche und nur 1 % täglich Fernsehsendun-
gen und Videos zeitversetzt im Internet an . Insgesamt erfolgen 94 % der Bewegtbild nutzung über 
das klassische Fernsehen und nur 6 % entfallen auf Live- oder zeitversetztes Fernsehen bzw . auf 
Onlinevideos . Bei den unter 30-Jährigen ist das Verhältnis 85 % (Fernsehen) zu 15 % (Video online) .

Die großen Medienunternehmen verfolgen im Internet crossmediale Strategien und sind dort 
in vielfältiger Weise präsent und verflochten . Zum einen übertragen die Unternehmen ihre tradi-
tionellen Medienmarken ins Internet (Diversifikation) . Damit besteht der professionelle redaktio-
nelle Content des Internets überwiegend aus Inhalten, die in gleicher oder gering veränderter 
Form auch in traditionellen Medien publiziert werden oder bereits publiziert worden sind . Zum 
anderen investieren die Konzerne in ein breites Spektrum von Internetangeboten, die keinen 
direk ten Bezug mehr zu ihrem klassischen Geschäftsmodell haben (z . B . E-Commerce-Angebote) .

Ballungsraumfernsehen
Im Bereich des Ballungsraumfernsehens scheinen die marktlichen Entwicklungsmöglichkeiten be-
grenzt zu sein . Zwar wird gegenwärtig in fast jedem Nielsen-Ballungsraum regionales Fernsehen 
veranstaltet, in den beiden vergangenen Jahren waren jedoch gleich fünf Ballungsraumsender 
insolvenzbedroht, drei davon mussten Insolvenz anmelden . Zwei Programme wurden im Berichts-
zeitraum eingestellt, neue Programme sind nicht auf Sendung gegangen . In medienkonzentrations-
rechtlicher Hinsicht ist das Ballungsraumfernsehen gegenwärtig von untergeordneter Bedeutung . 
Verflechtungen von Veranstaltern von bundesweitem Fernsehen und von Ballungsraumfernsehen 
bestehen nur in geringem Umfang . Die Veranstaltung von Ballungsraumfernsehen mit lokaler und 
regionaler Schwerpunktbericht erstattung ist vielmehr als Beitrag zur Meinungsvielfalt zu bewerten . 

Teleshopping
Teleshopping ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden Sparten im Fernsehgeschäft . Den 
Markt dominieren QVC, HSE24, sonnenklar . tv, 1-2-3 . tv und Channel21 . Die beiden großen privaten 
Sendergruppierungen RTL Group und ProSiebenSat .1 Media AG sind im Bereich des Teleshoppings 
zurzeit nicht tätig . Seit dem Start der ersten Teleshoppingangebote in Deutschland im Jahr 1995 
haben sich die Teleshopping-Sender zu modernen Multichannel-Anbietern entwickelt . Das Wachs-
tum resultiert hauptsächlich aus der zunehmenden Bedeutung von Internet, sozialen Netzwerken, 
Smart-TVs sowie mobilen Apps als Vertriebswegen und Kommunikationskanälen .

Vor- und nachgelagerte Märkte

Fictionrechte
Das Gebot der Vielfaltsicherung erfordert es, auch die vertikale Verflechtung von Rundfunkveran-
staltern mit Produktionsfirmen und Inhabern von Film- und Sportübertragungsrechten in die 
medienkonzentrationsrechtliche Prüfung miteinzubeziehen . Aus Sicht der Fernsehveranstalter ist 
der Markt für Programminhalte ein wichtiger Beschaffungsmarkt . Die Attraktivität des Programms 
ist ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um Zuschauer und Werbekunden .

Fiktionales Programm macht trotz der zunehmenden Bedeutung von nicht-fiktionalen Unter-
haltungsformaten wie etwa Casting- und Koch-Shows weiterhin einen Großteil des Programman-
gebots und der Programmnutzung aus . Programmanalysen zeigen, dass die untersuchten frei 
empfangbaren Sender ihr fiktionales Angebot langfristig ausgebaut haben . Die Sender erstellen 
ihr Programm in der Regel im Wege der Auftragsproduktion; der Anteil von Kaufproduktionen am 
Gesamtprogramm ist dagegen bei den frei empfangbaren Sendern größtenteils rückläufig .
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Im Markt der TV-Produktionen ist ein starker Trend zur Internationalisierung und Konsoli-
dierung zu erkennen . Es bilden sich TV-Produktions-Konglomerate, die senderunabhängig ihre 
Rechte kataloge international verwerten und Formate für die lokalen Märkte adaptieren . Produ-
zenten, Rechtehändler und Fernsehsender verfolgen crossmediale Verwertungsstrategien, die die 
Nutzungsrechte für Kino, Video-on-Demand, Verleih und Verkauf von DVD/Blu-Ray, Pay- und 
Free-TV, PC-, Video- und Handy-Spiele, Buch, Tonträger etc . umfassen . Insbesondere die Pro-
duzenten von fiktionaler Unterhaltung können von einer verstärkten Nachfrage durch neue digi-
tale Fernsehsender und Plattformbetreiber profitieren . Dabei treten Betreiber von Video-on- 
Demand-Plattformen wie Netflix und Amazon auch als Auftraggeber für exklusive fiktionale 
Produktionen auf . Den professionellen TV-Produzenten – wie auch den klassischen TV-Sendern – 
erwächst jedoch auch Konkurrenz durch Online-Video-Plattformen wie YouTube und sogenannte 
Multi-Channel-Networks, die die Professionalisierung von Online-Video-Produktionen vorantrei-
ben .

Der TV-Produktionsmarkt ist kleinteilig strukturiert . Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes 
im Bereich TV- und Filmproduktion wird aber von den zehn größten Produktionsunternehmen er-
wirtschaftet . Davon sind die fünf umsatzstärksten Unternehmen jeweils mit TV-Sendern  verflochten . 
Von dem gesamten TV-Auftragsproduktionsvolumen entfallen knapp 40 % auf die zehn größten 
Unternehmen . Dabei haben die mit Fernsehveranstaltern verflochtenen Unternehmen durchschnitt-
lich ein fast fünfmal so hohes Produktionsvolumen erzielt wie die unabhängigen Unternehmen . 
Sowohl im Hinblick auf Umsatz als auch im Hinblick auf das Produktionsvolumen ist die RTL- bzw . 
UFA-Gruppe führend . Marktuntersuchungen haben gezeigt, dass die TV-Produzenten im Durch-
schnitt mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit lediglich einem TV-Sender gemacht haben . Da eine 
Vielzahl von Produzenten einer im Verhältnis dazu geringen Zahl von Sendern gegenübersteht, 
können dauerhafte, stabile Kundenbeziehungen die Marktstellung der Produzenten absichern . 
Insbesondere mit TV-Sendern verflochtene Produktionsunternehmen sind hier im Vorteil . Dies 
kann den Markteintritt neuer Produktionsunternehmen erschweren .

Der Markt für fiktionale Kaufprogramme ist weiterhin von Intransparenz geprägt . Preise für 
Lizenzkäufe werden in der Regel nicht veröffentlicht . Die Fernsehsender beziehen solche Pro-
gramme zum Teil direkt von Produktionsunternehmen, namentlich den großen Hollywood-Studios, 
zum Teil über Zwischenhändler . Die großen Sendergruppen beschaffen sich attraktive Programm-
inhalte im Wege von Paketverträgen mit den großen US-amerikanischen Studios, die ihnen lang-
fristig Zugang zu neuen Spielfilmen, US-Serien und Filmbeständen sichern . Dabei haben sich 
ProSiebenSat .1 Media  AG und RTL Group als Vertragspartner mehrerer Major Studios gegenseitig 
abgelöst . Mit dem Markteintritt von Onlineplattformbetreibern wie Netflix wird eine Verschärfung 
des Wettbewerbs um Programmrechte und ein Ansteigen der Preise erwartet .

Kinderprogrammrechte
Kinder, d . h . Zuschauer im Alter von 3  bis 13  Jahren, sind für Fernsehveranstalter und Werbewirt-
schaft eine wichtige Zielgruppe: Werbebotschaften erzielen bei Kindern wegen ihrer höheren 
Beeinflussbarkeit größere Wirkung . Zudem kann das Fernsehverhalten schon früh zugunsten be-
stimmter Sender oder Sendergruppen geprägt werden .

Mit einem Zuschaueranteil von 36,4 % erreichen die zur RTL Group gehörigen Sender Super 
RTL, RTL und RTL  II – unter Zugrundelegung der Sehdauer von 03:00 Uhr bis 03:00 Uhr – zusam-
mengenommen die höchsten Zuschaueranteile bei Kindern . Marktführer ist weiterhin der Sender 
Super RTL, gefolgt von dem öffentlich-rechtlichen KiKA und Nickelodeon . Mit dem Disney Channel 
konkurriert ein neuer frei empfangbarer Sender um die Zielgruppe der Kinder . Die starke Position 
der RTL Group im Segment der Kinderprogramme ist im Hinblick auf die mögliche langfristige 
Bindung von Zuschauern an Programme der RTL-Gruppe bedeutsam .
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Neben den frei empfangbaren Programmen gibt es eine Vielzahl von bezahlpflichtigen digita-
len Kinderspartenprogrammen . Vor allem die US-amerikanischen Medienkonzerne Disney, Viacom 
und Time Warner sind hier vertreten . Daneben sind mit der belgischen Studio 100 N . V . und der 
Your Family Entertainment  AG weitere vertikal mit Produktions- und Rechtehandelsunternehmen 
verflochtene Rundfunkveranstalter auf dem deutschen Markt aktiv .

Die zunehmende Nutzung des Internets durch Kinder hat noch nicht zu einem nennenswerten 
Bedeutungsverlust des Fernsehens geführt . Zwar hat die durchschnittliche Sehdauer der 3- bis 
13-Jährigen leicht abgenommen; das Fernsehen bleibt jedoch auch bei Kindern das unangefoch-
tene Leitmedium .

Sportrechte
Der Sport spielt eine wichtige Rolle als Gegenstand der Meinungsbildung, der Identifikation und 
der öffentlichen Kommunikation . Neben den Rechten an fiktionalen Premium-Inhalten sind die 
Übertragungsrechte an massenattraktiven Sportereignissen für Fernsehveranstalter von großer 
strategischer Bedeutung . Dies gilt insbesondere im Bereich des Pay-TV .

Im Zuge der Digitalisierung hat die Anzahl von Sportspartenprogrammen und -Angeboten stark 
zugenommen . Neben den Fußball-Kanälen des Pay-TV-Anbieters Sky Deutschland und frei emp-
fangbaren Angeboten mit weit gefächerten Sportarten (Eurosport, Sport1 und Sportdeutschland . tv) 
wächst vor allem das Angebot an TV-Kanälen, die sich Randsportarten oder Auslandssport verschrie-
ben haben . Dabei bietet das Internet als Übertragungsweg auch Verbänden, die unter mangelnder 
medialer Wahrnehmung leiden, die Möglichkeit, ihre Sportart einem breiteren Publikum zu präsen-
tieren und Sponsorengelder zu erzielen . Diese Entwicklung ist unter Vielfaltsaspekten grundsätzlich 
positiv zu bewerten . Bei der Einbindung von Live-Berichterstattung in Internet-Angebote stellt sich 
allerdings die Frage, ob es sich dabei noch um ein Telemedium oder schon um zulassungspflichtigen 
Rundfunk handelt . Zwar wächst auch das Angebot an Abruf-Angeboten im Sportsegment . Zentrales 
Medium für die Zuschauer und für Vereine und Verbände ist jedoch weiterhin das lineare Fernsehen .

Der Sportrechtemarkt ist im Hinblick auf die zuschauerattraktivsten Sportarten von einer inten-
siven Konkurrenzsituation geprägt . Dies gilt insbesondere für den Erwerb von Fußballrechten . Die 
Pay-TV-Rechte an der Fußball Bundesliga für die Übertragungswege Kabel, Satellit, Terrestrik, IPTV, 
Web-TV und Mobilfunk liegen bis 2016/2017 bei Sky Deutschland . Die Aufsplittung der Medien-
rechte an der Fußball Bundesliga in eine Vielzahl von Rechtepaketen muss demnach nicht zu einer 
größeren Anbietervielfalt führen, da ein Anbieter nicht gehindert ist, alle Pakete zu erwer ben .

Im Hinblick auf die Vermarktung von Medienrechten an Sportveranstaltungen ist ein Bedeu-
tungsverlust der Sportrechteagenturen zu verzeichnen . Mit der Fußball Bundesliga, der FIFA WM 
und der UEFA EM werden die Fernsehrechte für gleich drei der bedeutendsten  Fernsehsportereignisse 
von den Verbänden selbst vermarktet . Von den Sportrechteagenturen, die auch mediale Rechte 
in Deutschland vermarkten, sind SportA (ARD, ZDF), die TEAM Gruppe (Constantin Medien  AG) 
und UFA Sports (RTL-Gruppe) mit Veranstaltern von bundesweitem Fernsehen verbunden . Ihnen 
stehen mit Infront, Sportfive und IMG starke Wettbewerber gegenüber .

Informationen und Nachrichten
Das Fernsehen ist weiterhin die Hauptinformationsquelle über aktuelle Ereignisse aus Politik und 
öffentlichem Leben und verfügt somit über ein hohes gesellschaftliches Einflusspotenzial . Den-
noch wächst die Bedeutung des Internets als Informationsquelle, insbesondere für die jüngeren 
Nutzergruppen . Neben der Präsentation von Meldungen durch die einzelnen Medien (Zeitungen, 
Nachrichtensender etc .) und Agenturen gehören zu den Internetangeboten auch Suchmaschinen 
sowie Internetportale für journalistische Inhalte und Inhalte, die die Nutzer selbst erstellen und im 
Netz teilen .
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Die Nachrichtenagenturen sind von der zunehmenden Konkurrenz durch Informationsangebote 
im Internet sowie durch rückläufige Auflagenzahlen bei ihren Hauptkunden, den Tageszeitungen, 
betroffen . Die Agenturen versuchen daher, die Betreiber der neuen digitalen Plattformen als 
Kunden zu gewinnen und entsprechende multimediale Pakete anzubieten . Mit Rücksicht auf den 
mobilen Nachrichtenkonsum werden verstärkt kurze Nachrichtenbeiträge produziert . Im Markt der 
Nachrichtenagenturen ist mit dem Deutschen Auslands-Depeschendienst (dapd) ein wichtiger 
Wettbewerber des Marktführers Deutsche Presse-Agentur (dpa) weggefallen .

Weiterhin werden die Nachrichtenformate innerhalb der großen Sendergruppierungen koordi-
niert produziert und verwertet . Für die Sender SAT .1, ProSieben und kabel eins der ProSiebenSat .1 
Media  AG tritt der –  nunmehr zur Axel Springer SE gehörige  – Sender N24 als zentraler Informa-
tionsdienstleister auf . Die Sender der RTL Group werden von der der Gruppe zugehörigen info-
Network GmbH mit Nachrichten- und Informationsformaten beliefert .

Bei einer zentralen Belieferung von Sendern mit Nachrichtenmaterial oder auch einer gemein-
samen Nutzung von Informationsquellen besteht die Gefahr einer Homogenisierung der Inhalte 
und damit ein Risiko für die Meinungsvielfalt . Die Chance auf pluralistische Informationsvermitt-
lung ist größer, wenn voneinander unabhängige Unternehmen in diesem Bereich tätig sind . Mög-
liche negative Effekte für die Meinungsvielfalt sind dabei geringer, solange die Medien die Mel-
dungen bzw . Beiträge selbst redaktionell bearbeiten . Gefahren für die Meinungsvielfalt bestehen 
auch, wenn Veranstaltern, die nicht mit Rechteinhabern von Informations- und Nachrichtenmate-
rial verflochten sind, der Zugang zu den Rechten erschwert oder durch Exklusivitätsvereinbarun-
gen verwehrt wird . Derartige Tendenzen sind jedoch derzeit nicht erkennbar . Fernsehveranstalter 
können sich eines breiten Angebots an Agenturdiensten und einer Vielzahl möglicher Informa-
tionsquellen bedienen . Zudem ist der Markt für die Beschaffung von Informations- und Nachrich-
tenmaterial in besonderem Maße von verschiedenen Kooperationssystemen geprägt .

Digitales Fernsehen
Die Digitalisierung der Fernsehhaushalte schreitet voran . Inzwischen verfügen rund 80 % der 
TV-Haushalte über eine digitale Empfangsmöglichkeit . Mehr als 70 % der Fernsehnutzung entfallen 
auf digitale Fernsehprogramme . Die Digitalisierung der Fernsehübertragung führte zu einer deut-
lichen Ausweitung des Programmangebotes und sorgte damit für mehr Vielfalt . Während im Jahr 
2000 insgesamt 60 private deutschsprachige Programme eine bundesweite Lizenz hatten, waren 
es im Jahr 2013 bereits 152  Programme . Die Veranstalter verbreiten ihre Programme zunehmend 
auch über das Internet, indem sie auf eigenen Webportalen oder von Dritten betriebenen Online-
videotheken ihre Programme zum Abruf bereitstellen . Die Internetverbreitung gilt neben den 
HD- und Pay-TV-Aktivitäten der Veranstalter als Wachstumsfeld .

Die wachsende Bedeutung des Internets hat zu einer Konvergenzentwicklung im Bereich der 
Fernsehgeräte geführt . Sogenannte Connected TV (oder Smart TV bzw . Hybrid TV) sind Fernseh-
geräte mit Empfang via Kabel, Satellit, DVB-T oder IPTV, die zudem an das offene Internet ange-
schlossen sind . Auf dem Smart TV können u . a . neben linearem Fernsehen nichtlineare Bewegtbild-
inhalte auf Abruf (Mediatheken, Video-on-Demand) oder zeitversetztes Fernsehen (Catch-Up-TV) 
genutzt werden . Obwohl sich in immer mehr Haushalten internetfähige Fernsehgeräte finden, 
haben derzeit nur etwa 10 % der Haushalte ihren Fernseher tatsächlich auch mit dem Internet 
verbunden . Verschiedene Studien zeigen, dass momentan, trotz der vorhandenen technischen 
Möglichkeiten, nach wie vor das lineare Fernsehen das Sehverhalten dominiert . Begründet wird 
dies mit langjährigen Gewohnheiten, die sich nicht so schnell ändern .

Der Smart-TV-Markt in Deutschland steht erst am Beginn seiner Entwicklung . Auf den Fernseh-
geräten existieren die HbbTV-Portale der Programmanbieter in direktem Wettbewerb zu den 
Smart-TV-Portalen der Gerätehersteller . Den Anbietern geht es vorrangig um die Portalhoheit auf 
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dem Fernsehgerät und damit um den Zugang zu den Zuschauern . Die Kundenbeziehungen sind 
Voraussetzung für die Entwicklung von Geschäftsmodellen und das Generieren von Erlösen . Von 
entscheidender Bedeutung ist dabei die Navigation auf der Benutzeroberfläche . Aus Sicht des 
Nutzers geht es um Orientierung und Navigation in dem umfangreichen Angebot, aus Sicht der 
Anbieter um die Auffindbarkeit der Smart-TV-Inhalte . In diesem Zusammenhang haben Elektro-
nische Programmführer eine besondere Bedeutung . Sie dienen den Zuschauern bei der Auswahl 
und beim Auffinden von Programmen und haben somit Einfluss auf die Nutzung von Programm-
inhalten . Aus rundfunkrechtlicher Sicht muss hier der chancengleiche und diskriminierungsfreie 
Zugang für alle Rundfunkanbieter gewährleistet sein . Deshalb fordern die Medienanstalten eine 
Erweiterung der Plattformregulierung (§ 52c RStV) für jeden im Markt befindlichen EPG sowie für 
Internetportale .

Übertragungswege
Der Fernsehempfang erfolgt über die klassischen Übertragungswege Kabel, Satellit und Terrestrik 
sowie seit 2008 auch über die DSL-Leitung (DSL-TV, IPTV) . Das Kabel ist der einzige noch teilweise 
analoge Rundfunkübertragungsweg . Allerdings sind inzwischen mehr als die Hälfte aller Kabel-
haushalte digital . Das Verhältnis der verschiedenen Empfangswege zueinander ist seit Jahren 
rela tiv stabil . Zur Jahresmitte 2013 lagen Kabel und Satellit nahezu gleichauf: 46,3 % der Fernseh-
haushalte nutzten den Kabelempfang und 46,2 % den Satellitenempfang . Die Reichweite der 
Terrestrik liegt seit Jahren relativ konstant bei rund 11 % . Die IP-basierte Fernsehübertragung 
etabliert sich zunehmend als vierter Empfangsweg; inzwischen nutzen knapp 5 % der TV-Haus-
halte DSL-TV .

Die Versorgung von Satellitenhaushalten mit Fernsehprogrammen erfolgt maßgeblich durch 
Tochtergesellschaften der Satellitenbetreiber SES S . A . und Eutelsat S . A . Beide Satellitenbetreiber 
haben in den vergangenen Jahren ihre bisher reine Transportfunktion um Vermarktungsdienst-
leistungen erweitert . Der deutsche Kabelmarkt ist von Gesellschafterwechseln und Konsolidie-
rungsbemühungen der Netzbetreiber geprägt . Die großen Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland 
und Unitymedia KabelBW beherrschen den Markt . Die KEK erfasst innerhalb der konzentrations-
rechtlichen Prüfung des § 26 RStV pluralismusgefährdende Strukturen sowohl bei der vertikalen 
als auch der diagonalen Konzentration im Bereich des Breitbandkabels . Die Beteiligung von 
 Kabelnetzbetreibern an Programmveranstaltern stellt eine Gefahr für die Meinungsvielfalt dar, da 
außen stehende Programmveranstalter mit diesen vertikal integrierten Unternehmen um den 
Zugang zu den Kabelnetzen konkurrieren . Aktuell zeichnen sich derartige Verflechtungstendenzen 
nicht ab .

Fernsehwerbung
Das Fernsehen ist weiterhin der mit Abstand größte Werbeträger . Auch wenn die Brutto-Werbe-
einnahmen weiterhin ein kontinuierliches Wachstum aufzeigen, stagnieren die Netto-Erlöse der 
Programmveranstalter seit Jahren . Auf dem Fernsehwerbemarkt besteht eine starke Konzentration 
sowohl auf Seiten der Vermarktungsagenturen als auch auf der Seite der Mediaagenturen . Das 
Bundeskartellamt hat auf dem Fernsehwerbemarkt ein marktbeherrschendes Oligopol/Duopol der 
ProSiebenSat .1 Media AG und der RTL Group festgestellt . Bei den Mediaagenturen bestimmen im 
Wesentlichen sechs Gruppen den Markt . Für die Meinungsvielfalt ist die hohe Konzentration auf 
dem Fernsehwerbemarkt in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung, da die Werbefinanzierung nach 
wie vor die Hauptfinanzierungsquelle des privaten Fernsehens darstellt . Vor dem Hintergrund, dass 
nur wenige Mediaagenturen große Einkaufsvolumina bündeln, steigt auch die Gefahr von redak-
tioneller Einflussnahme durch diese . Die Machtposition der Mediaagenturen kann für einzelne 
Sender zu Abhängigkeiten führen .



500
 

Zusammenfassung

Entwicklung crossmedialer Regulierung in anderen Ländern

Reformbestrebungen in Australien und Großbritannien
In Australien untersuchte ein unabhängiges Expertengremium, ob und inwiefern das Medienrecht 
im Konvergenzzeitalter reformbedürftige Defizite dabei zeigt, effizient seine öffentlichen Schutz-
ziele zu erreichen . Das gesamte Spektrum medienrechtlicher Regulierung stand auf dem Prüf-
stand . Die Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass viele der bestehenden Regelungen, u . a . 
die Lizenzpflicht für Rundfunkdienste, überflüssig sind . Empfohlen wurde für die Zukunft die Re-
gulierung der Bereiche Medienkonzentration, plattformübergreifende Qualitätsstandards sowie 
Produktion und Verbreitung australischer und lokaler Inhalte . Der Bericht betont, dass die Konver-
genz zweifellos die Palette der zur Verfügung stehenden Informationen vergrößert hat . Gleichzei-
tig wird festgestellt, dass trotz dieser Entwicklung Nachrichten und Kommentare, die von den 
Austra liern über alle Medien genutzt werden, in der ganz überwiegenden Anzahl von den tradi-
tionellen Medienunternehmen geliefert werden . Der Bericht hebt die grundlegende Bedeutung 
der Vielfalt der Nachrichten und Informationen für eine gesunde Demokratie hervor . Die Überprü-
fung habe ergeben, dass die Bestimmungen zur Bekämpfung von Medienkonzentration einen 
wichtigen Faktor für die Erhaltung der Vielfalt darstellten .

In Großbritannien wurden im Laufe der vergangenen Jahre umfassende und weitreichende 
Reformen des Medien- und Telekommunikationsrechts vorgenommen . Fast alle Mono- und Cross-
mediabeschränkungen wurden abgeschafft und stattdessen ein Medienvielfaltstest eingeführt . Die 
Abhörpraktiken bei der Zeitung „News of the World“ und die in dieser Zeit geplante vollständige 
Übernahme von BSkyB durch die News Corporation beförderten jedoch die Diskussion, ob der 
reformierte Rechtsrahmen in der Lage sei, die Meinungsvielfalt zu sichern . Die Regulierungs-
behörde Ofcom selbst äußerte Zweifel, ob die bestehenden Vielfaltsregeln geeignet seien, die 
vom Parlament verfolgten Ziele der Vielfaltsicherung zu erreichen .

Entlang der Empfehlungen des Leveson-Berichts „über die Kultur, die Bräuche und die Ethik 
der britischen Presse“ und in Zusammenarbeit mit den Medienunternehmen sollte auf Betreiben 
der Regierung ein neuer Ansatz zur Bewertung von Medienvielfalt gefunden und erstmals eine 
Einschätzung von Pluralität auf dem britischen Markt vorgenommen werden .

Aufgrund der die im Rahmen eines breit angelegten Konsultationsverfahrens gewonnenen 
Erkenntnisse verpflichtete sich die Regierung, ein Messsystem in Auftrag zu geben . Dieses kann 
verwendet werden, eine erste Marktanalyse zur Vielfalt im Vereinigten Königreich durchzuführen . 
Diese soll Aufschluss geben über den aktuellen Zustand des Marktes und aufzeigen, wo mögliche 
Probleme auftreten könnten und inwieweit im Vereinigten Königreich ein „idealer“ Vielfaltsmarkt 
vorhanden ist . Bis zum 27 . 11 . 2014 hatten Interessengruppen Gelegenheit, sich zu 12 detaillierten 
Fragen der Behörde zu äußern .

Schwerpunkte der Anwendungspraxis der §§ 26 ff. RStV

§ 26 RStV: Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen
In der Entscheidung zur geplanten Übernahme der ProSiebenSat .1 Media AG durch die Axel Sprin-
ger AG hat die KEK erstmals am 10 . 01 . 2006, in Anwendung des Grundtatbestands des § 26 Abs . 1 
RStV, angemeldete Beteiligungsveränderungen nicht als unbedenklich bestätigt . Der Beschluss der 
KEK wurde von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) formal umgesetzt, die 
geplante Beteiligungsveränderung somit nicht genehmigt . Gegen den Beschluss der BLM hatte 
die Axel Springer  AG Klage eingelegt, der nach mehreren Instanzen vom Bundesverwaltungs-
gericht am 29 . 01 . 2014 stattgegeben wurde .

Die Schwerpunkte des Rechtsstreits lagen im Verständnis des Begriffes der vorherrschenden 
Meinungsmacht in § 26 Abs . 1 RStV, der Bedeutung der Vermutungsregelungen in § 26 Abs . 2 RStV 
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zur Konkretisierung dieses Begriffs, den Bonusregelungen und dem Beurteilungsspielraum der KEK 
im Verfahren der medienrechtlichen Konzentrationskontrolle .

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts war die im vorliegenden Fall getroffene Feststel-
lung der KEK mit den gesetzlichen Vorgaben nicht vereinbar und daher die darauf beruhende 
Entscheidung rechtswidrig . Zur Begründung wies das Gericht darauf hin, dass der Gesetzgeber 
nur eine auf das Fernsehen beschränkte Konzentrationskontrolle geschaffen habe .

Für die Spruchpraxis der KEK bedeutet die Entscheidung im Ergebnis, dass sie nur noch dann 
medienrelevante verwandte Märkte in ihre Prüfung einbeziehen, also crossmediale Effekte berück-
sichtigen darf, wenn der maßgebliche Zuschaueranteil aller dem Unternehmen zuzurechnenden 
Programme mindestens 20 % beträgt . Bei der Ermittlung dieses Zuschaueranteils sind die Boni für 
Regional- und Drittfenster von insgesamt 5 % vorab abzuziehen . Ob in extremen Ausnahmefällen 
bei einer geringfügigen Unterschreitung der 20 % Grenze eine Prüfung in Betracht kommt, bleibt 
offen . Damit wird der Anwendungsbereich des § 26 RStV erheblich eingeschränkt .

§ 27 RStV: Bestimmung der Zuschaueranteile
Bei der Bestimmung der Zuschaueranteile verwendet die KEK gemäß der Übergangsbestimmung 
des § 34 Satz 1 RStV weiterhin die von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag der 
Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) erhobenen monatlichen Daten zu den Anteilen der 
Fernsehsender an der täglichen durchschnittlichen Sehdauer (Zuschauer ab drei Jahren, Mo .–So .) . 
Nach wie vor wird für die KEK die Bestimmung der Zuschaueranteile jedoch durch verschiedene 
Defizite erschwert . So weist die KEK bereits seit längerem auf die Problematik der unvollständigen 
Datenbasis, der Vernachlässigung gewisser Empfangsebenen und der Außer-Haus-Nutzung in 
öffent lichen Einrichtungen sowie die fehlende Abbildung der Fernsehnutzung von Nicht-EU-Aus-
ländern hin .

Nach § 27 Abs . 1 Satz 1 RStV sind in die Ermittlung des für die Vermutungstatbestände des § 26 
Abs . 2 RStV maßgeblichen Zuschaueranteils nur deutschsprachige Programme einzubeziehen . Der 
Gesetzgeber begründete die Ausklammerung fremdsprachiger Programme damit, dass ihr Einfluss 
auf die öffentliche Meinungsbildung in der Bundesrepublik Deutschland gering sei . Allerding ist 
die Anzahl der in Deutschland zugelassenen bundesweit empfangbaren privaten fremdsprachigen 
Fernsehprogramme in den letzten Jahren stetig gestiegen . In Deutschland gibt es derzeit ins-
gesamt 30 solcher Programme . Darüber hinaus ist eine wachsende Zahl von fremdsprachigen, in 
anderen Ländern lizenzierten Fernsehprogrammen bundesweit über Satellit oder im Rahmen der 
Angebote von Kabelnetzbetreibern zu empfangen . Die fremdsprachigen Programme gewinnen 
demnach an Gewicht für die Meinungsbildung . Deshalb trifft die Feststellung, sie seien für die 
öffentliche Meinungsbildung ohne Bedeutung, so pauschal nicht mehr zu . Fremdsprachige Pro-
gramme sollten daher auch bei der Zuschaueranteilsermittlung einbezogen und das Wort „deutsch-
sprachig“ in § 27 Abs . 1 des Rundfunkstaatsvertrages gestrichen werden .

§ 28 RStV: Zurechnung von Programmen
In der Anwendungspraxis erfolgen die meisten Zurechnungen von Programmen zu Unternehmen 
aufgrund der formalen gesellschaftsrechtlichen Beteiligung nach § 28 Abs . 1 RStV .

§ 28 Abs . 2 RStV trägt hingegen dem Umstand Rechnung, dass Einflussnahme auf einen Fern-
sehveranstalter nicht nur über direkte oder indirekte gesellschaftsrechtliche Beteiligung, sondern 
auch durch satzungsmäßige, vertragliche oder sonstige Einflussmöglichkeiten eines Unternehmens 
auf ein anderes Unternehmen bzw . einen Veranstalter erfolgen kann .

Im Rahmen des Prüfverfahrens hinsichtlich der Herauslösung der Veranstalterin des Programms 
N24 aus der ProSiebenSat .1 Media  AG hat die KEK insbesondere geprüft, ob nach der Trennung 
der Unternehmen der Zurechnungstatbestand eines derart „vergleichbaren Einflusses“ erfüllt ist .
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Das erste Regelbeispiel in § 28 Abs . 2 Satz 2 Nr . 1 RStV legt dabei fest, dass es als vergleich barer 
Einfluss gilt, wenn ein wesentlicher Teil der Sendezeit eines Veranstalters durch regelmäßige Zu-
lieferung von Programmteilen durch ein Unternehmen gestaltet wird (Gedanke der Fremdbestim-
mung) . Dieses Tatbestandsmerkmal kam in Betracht, weil die Veranstalterin des Programms N24 
und deren Tochtergesellschaften sich vertraglich zur Zulieferung von Auftragsproduktionen (Nach-
richten- und Magazinsendungen) für Programme der ProSiebenSat .1 Media AG verpflichtet haben . 
Aufgrund des Verbleibs der vollständigen Kontrolle über die Produktionen bei den Veranstalter-
innen der ProSiebenSat .1-Gruppe kam eine Zurechnung jedoch nicht in Betracht .

Als vergleichbarer Einfluss gilt gemäß § 28 Abs . 2 Satz  2 Nr . 2 RStV auch, wenn ein Unterneh-
men aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder in sonstiger Weise eine Stellung innehat, die 
wesentliche Entscheidungen des Veranstalters über die Programmgestaltung, den Programmein-
kauf oder die Programmproduktion von seiner Zustimmung abhängig macht . Eine solche Stellung 
konnte hinsichtlich der ProSiebenSat .1 Media  AG nicht festgestellt werden .

Ein Zustimmungsvorbehalt kann jedoch auch in faktischen Einflussmöglichkeiten begründet lie- 
gen . So hat beispielsweise einen wesentlichen Einfluss auf die Programmgestaltung, wer ein Recht 
auf die Benennung von wichtigen Programmfunktionsträgern innehat . Geprüft wurden in diesem 
Zusammenhang Einflussmöglichkeiten der ProSiebenSat .1 Media  AG aufgrund einer möglichen 
wirtschaftlichen Abhängigkeit der Veranstalter von N24 . Dabei ist jedoch zu beachten, dass selbst 
bei der Annahme einer wirtschaftlichen Abhängigkeit eine Zurechnung nur dann stattfindet, wenn 
aufgrund dieser wirtschaftlichen Machtposition auch eine wesentliche Einflussmöglichkeit auf die 
Programmgestaltung besteht . Eine solche hat die Kommission ebenfalls als nicht gegeben erachtet .

§ 29 RStV: Veränderung von Beteiligungsverhältnissen
Die Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen beim Veranstalter oder 
bei beteiligten Unternehmen ist vor ihrem Vollzug nach § 29 RStV schriftlich bei der zuständigen 
Landesmedienanstalt anzumelden . Ebenso anmeldepflichtig wie Veränderungen von Beteiligungs-
verhältnissen durch Anteilsübertragungen sind Verträge über die Ausübung von Stimmrechten, 
z . B . Stimmbindungs- oder Treuhandvereinbarungen, und sonstige Veränderungen von Einfluss-
möglichkeiten, wie sie vor allem durch den Abschluss von Plattform- und Vermarktungsverträgen 
bewirkt werden können .

Auch Beteiligungsveränderungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften sind grundsätzlich 
nach § 29 RStV anmeldepflichtig . Bei Erwerb oder Veräußerung von weniger als 5 % des Kapitals 
oder der Stimmrechte wird jedoch auf Grundlage einer KEK-Richtlinie von der generellen Anmelde-
pflicht gemäß § 29 Satz  1 RStV und der Durchführung eines medienkonzentrationsrechtlichen 
Prüf verfahrens abgesehen . Ziel der Ausnahmeregelung ist es, den Börsenhandel der beteiligten 
Aktiengesellschaften nicht zu behindern . Aufgrund der vergleichbaren Interessenlage hat die KEK 
die Richtlinie entsprechend auf Fondsgesellschaften, die zumeist in der Rechtsform einer Komman-
ditgesellschaft oder einer vergleichbaren ausländischen Rechtsform organisiert sind, angewendet . 
Von diesen hat die KEK in der Praxis nur die Angabe der Kapital- und Stimmrechtsbeteiligungen 
ab einer Höhe von 5 % verlangt, entsprechend sind auch nur solche Veränderungen bei Fonds-
gesellschaften anzumelden . Auch in besonderen Fällen der außerbörslichen Aktienveräußerung 
bei börsennotierten Aktiengesellschaften hat die KEK die Richtlinie entsprechend angewendet . Eine 
allgemeine Ausdehnung auf geringfügige Beteiligungsveränderungen bei sonstigen juristischen Per-
sonen oder Personenvereinigungen scheidet hingegen mangels planwidriger Regelungslücke aus .

§ 31 RStV: Sendezeiten für unabhängige Dritte
Nach § 26 Abs . 5 RStV hat ein Veranstalter, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt, Sendezeit für 
unabhängige Dritte nach Maßgabe von § 31 RStV einzuräumen . Vor Auswahl und Zulassung der 
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Drittfensterprogrammanbieter stellt die zuständige Landesmedienanstalt das Benehmen mit der 
KEK her . Im Berichtszeitraum waren Beteiligungsveränderungen bei einer Veranstalterin eines 
Drittfensterprogramms, die zeitliche Verlegung der Sendezeit eines Fensterprogramms, die Fest-
stellung der Verpflichtung der Veranstalterin von SAT .1 zur Einräumung von Drittsendezeiten und 
der zeitliche Umfang der auszuschreibenden Drittsendezeiten sowie Neuausschreibungen der 
Drittfensterprogramme bei SAT .1 und RTL Gegenstand der Befassung der KEK .

Gerichtlich bestätigt wurde in diesem Zusammenhang, dass sich der maßgebliche Zeitpunkt 
für die Bestimmung der Zuschaueranteile zur Beurteilung der Drittsendezeitverpflichtung des 
Hauptprogrammveranstalters gemäß § 27 Abs . 1 Satz  2 RStV nach der Einleitung des Verfahrens 
durch die zuständige Landesmedienanstalt richtet . Die in den letzten zwölf Monaten vor diesem 
Zeitpunkt erzielten Zuschaueranteile sind dabei für den gesamten Zulassungszeitraum maß-
gebend, auch wenn sich im Laufe des weiteren Verfahrens die Zuschaueranteile dergestalt ver-
ändern, dass sie unter die im Gesetz vorgesehene Verpflichtungsgrenze fallen .

Zukünftig wäre die Übertragung der Zuständigkeit für Auswahlentscheidungen im Zusammen-
hang mit der Einräumung von Sendezeiten für unabhängige Dritte von den für die Hauptpro-
grammveranstalter zuständigen Landesmedienanstalten auf die Kommission für Zulassung und 
Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) wünschenswert .

2 Schlussfolgerungen
Materielle Regelungsansätze

Ziel eines jeden medienkonzentrationsrechtlichen Regelungsansatzes muss es sein, die Meinungs-
vielfalt im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat zu sichern . Diese Sicherung der Vielfalt mei-
nungsbildender Angebote setzt – gleichsam als zweite Seite ein und derselben Medaille – zudem 
die Sicherung der Informationsfreiheit voraus . Meinungsvielfalt ohne die Möglichkeit, geäußerte 
Meinungen zur Kenntnis zu nehmen, ist wertlos . Meinungs- und Informationsfreiheit müssen 
deshalb – wie Art . 5 Abs . 1 Satz 1 GG richtig zum Ausdruck bringt – stets als aufeinander bezogene 
Lebenssachverhalte, als „siamesische Zwillinge“ gedacht werden .

Betroffene: Mediale Anbieter von meinungsrelevanten Inhalten
Da die Sicherung meinungsbildender Angebote und deren Rezeption im Zentrum des Medien-
konzentrationsrechts stehen, können sich materielle medienkonzentrationsrechtliche Regelungs-
ansätze nur auf meinungsbildungsrelevante Inhalte beziehen .

Der Begriff der Meinungsbildungsrelevanz ist allerdings unscharf . Im kommunikationswissen-
schaftlichen Kontext wird er durch drei Merkmale eingegrenzt: 1 . durch einen professionellen 
Selektions- und Aufbereitungsprozess von Themen und Inhalten; 2 . durch einen hohen Grad an 
Organisation und Institutionalisierung (z . B . durch eine Kommunikation in spezifischer Aktualität 
und Periodizität) sowie durch allgemeine Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der Angebote; sowie 
3 . durch asymmetrisch fixierte Sprecher- und Hörerrollen, weshalb sich Kommunikatoren sowie 
Vermittler dauerhaft und deutlich von den Publikumsrollen unterscheiden .1630

Der Rundfunkstaatsvertrag nimmt auf meinungsrelevante Inhalte im vorstehend beschriebenen 
Sinne Bezug, wenn er –  wie z . B . in § 2 Abs . 3 Nr . 4 oder § 54 Abs . 2 RStV  – von journalistisch- 
redaktionell gestalteten Angeboten spricht . In ihrem Kern dürfte sich diese Formulierung mit den 
skizzierten kommunikationswissenschaftlichen Kriterien decken .

1630 Kriterien in Anlehnung an Friedhelm Neidhardts Modell der Medienöffentlichkeit, zitiert in „MedienVielfaltsMonitor der 
BLM“, Vortrag beim 5. Hamburger Mediensymposium am 11. Juni 2014, abrufbar unter: www. hans-bredow-institut.de/
webfm_send/1013, dort S. 17.
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Auf den Inhalt solcher journalistisch-redaktionell gestalteten Angebote kommt es im Grundsatz 
nicht an . Insbesondere wäre es zu kurz gegriffen, sog . „reinen“ Unterhaltungsformaten eine Mei-
nungsbildungsrelevanz abzusprechen . Auch über einen Krimi, der aktuelle gesellschaftliche Fragen 
(etwa zur Sterbehilfe oder zum strafrechtlichen Umgang mit pädophilen Neigungen) thematisiert, 
die Übertragung eines Livekonzerts mit seinen Songtexten oder die aufgezeichneten, geschnitte-
nen und an ein Millionenpublikum ausgestrahlten Gespräche im „Dschungelcamp“ bzw . bei „Big 
Brother“ leisten hierzu einen wichtigen Beitrag . Der durch Unterhaltungsformate induzierte Mei-
nungsbildungsprozess ist „subkutan“, unterschwellig, mitunter auch emotional . Er ist deshalb bis-
weilen sogar effektiver als reine Nachrichtenformate oder politische bzw . gesellschaftliche Maga-
zine im Stande, Meinungen zu transportieren und bei den Rezipienten zu verfestigen .1631 Zu Recht 
hat das Bundesverfassungsgericht hierauf schon vor mehr als 25 Jahren in seiner Rechtsprechung 
mit aller Deutlichkeit hingewiesen .1632

Zu den meinungsbildungsrelevanten Inhalten im vorbeschriebenen Sinne gehören neben den 
herkömmlichen Rundfunkangeboten i . S . d . § 2 Abs . 1 RStV, also Fernsehen und Hörfunk, auch die 
Angebote der Printmedien (Tageszeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblätter etc .) sowie Telemedien 
i . S . d . § 2 Abs . 1 Satz  3 RStV, sofern diese journalistisch-redaktionell gestaltet sind . Hierzu zählen 
insbesondere die Online-Auftritte und Digitalausgaben („e-paper“) der Verlage, die Mediatheken 
der öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkveranstalter, die großen Online-Portale der Inter-
net-Service-Provider (wie z . B . T-Online) und Video-Portale (z . B . Clipfish oder MyVideo) . Aber auch 
auf soziale Netzwerke (wie z . B . Facebook, Google+), Blogs, sog . Microblogs (Twitter) oder Video-
portale wie YouTube kann dies zutreffen, sofern die dort abrufbaren Angebote das Kriterium der 
Meinungsbildungsrelevanz im vorbeschriebenen Sinne erfüllen . Hieraus folgt zugleich, dass sich 
diese zunächst für nicht-professionelle Angebote („user generated content“) gedachten Plattfor-
men zunehmend professionalisieren .1633 Die Aufzählung verdeutlicht des Weiteren, dass medien-
konzentrationsrechtliche Regelungsansätze technologieneutral ausgestaltet sein müssen; auf den 
Verbreitungsweg (Internet, Kabel, Mobilfunk, Satellit oder Terrestrik) kommt es nicht an .

Besonderes Augenmerk gebührt den modernen Formen der Online-Kommunikation . Da es sich 
beim Internet um eine technische Plattform handelt, über die Inhalte und Dienstleistungen ver-
schiedenster Art transportiert oder vermittelt werden, kann ihre Einstufung als meinungsbildungs-
relevant –  wie bei den Mediatheken der Rundfunkveranstalter und den Online-Auftritten der 
Verlage  – nicht in allen Fällen durch ihre Zuordnung zu den herkömmlichen Mediengattungen 
Rundfunk und Print erfolgen . Geboten ist vielmehr eine Einzelfallbetrachtung: Rein private Nutzer-
seiten in einem sozialen Netzwerk, private Videos auf einem Videoportal oder rein private Mei-
nungsäußerungen in einem Microblog, in Online-Foren oder Online-Kommentaren können im 
Regelfall nicht als meinungsbildungsrelevant im oben beschriebenen Sinne qualifiziert werden, da 
es ihnen an einem professionellen und damit auf Dauer angelegten Selektionsprozess von für die 
Öffentlichkeit bestimmten Themen mangelt . Letzteres gilt auch für Websites von Unternehmen 
oder Wiki-Enzyklopädien, denen zudem Periodizität und eine redaktionelle Gesamtverantwortung 
fehlt .1634

Auch bei Suchmaschinen und Nachrichten-Aggregatoren dürfte es sich hiernach nicht um 
journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote handeln . Zwar stellen die mittels Suchbegriffen und 

1631 Instruktiv zum Beeinflussungspotenzial der Fernsehunterhaltung Wolf Bauer, Die unheimlichen Erzieher, FAZ vom 
27. 01. 2011, abrufbar unter: www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/unterhaltungsfernsehen-die-unheimlichen-erzie-
her-1577387. html.

1632 Vgl. BVerfGE  73, 118 (152).
1633 Vgl. z. B. oben Kapitel  III, 2.1.5.6.
1634 Zum Vorstehenden vgl. Wolfgang Lent, in: Gersdorf/Paal (Hrsg.), Informations- und Medienrecht (2014), § 54 Rn. 5.1 

m. w. N.
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darauf bezogenen Algorithmen generierten Suchergebnislisten möglicherweise Meinungsäußerun-
gen des Suchmaschinenbetreibers i . S . d . Art . 5 Abs . 1 Satz  1 GG dar .1635 Allerdings fehlt es den 
Suchmaschinenbetreibern bei der Aggregation meinungsbildungsrelevanter Inhalte an einer eigen-
ständigen publizistischen Intention1636, was bereits in dem Umstand zum Ausdruck kommt, dass 
der Suchbegriff vom Nutzer vorgegeben wird . Er –  und nicht der Suchmaschinenbetreiber  – ist 
für die Vorgabe des Themas in erster Linie verantwortlich .1637 Allerdings können Suchergänzungs-
vorschläge (sog . Auto-Complete) dazu führen, dass Suchmaschinen ihre Nutzer auf eine von ihnen 
zunächst nicht ins Auge gefasste Thematik hinführen und diese damit zum Gegenstand einer 
öffent lichen Debatte machen . Suchmaschinenbetreiber können deshalb Einfluss auf die öffentliche 
Meinungsbildung erlangen . Dieser Effekt verstärkt sich möglicherweise, wenn Anbieter offener 
Suchmaschinen eine dominierende Stellung bei der Bedienung von Suchanfragen innehaben . 
Hieraus folgt, dass Suchmaschinenbetreiber nicht aus einer medienkonzentrationsrechtlichen Be-
trachtung herausfallen dürfen .1638 Sie können zudem Gegenstand anderer vielfaltsichernder Maß-
nahmen des Medienrechts (etwa in Gestalt der sog . Plattformregulierung) sein .

Prüfkriterium: Entstehen vorherrschender Meinungsmacht auf dem Meinungsmarkt
Um die Meinungsvielfalt zu sichern und den Informationszugang offen zu halten, muss es das Ziel 
medienkonzentrationsrechtlicher Regelungsansätze sein, die Entstehung vorherrschender Mei-
nungsmacht eines Anbieters auf dem Meinungsmarkt zu verhindern . Ist vorherrschende Meinungs-
macht bereits entstanden, so ist diese durch geeignete Maßnahmen und Vorgaben, etwa durch 
die Verpflichtung, sich von Beteiligungen an meinungsrelevanten Angeboten zu trennen, zu ent-
schärfen . Ein Anbieter kann vorherrschende Meinungsmacht durch „internes Wachstum“ seiner 
meinungsrelevanten Angebote oder durch „externes Wachstum“, d . h . in Gestalt von unternehme-
rischen Beteiligungsveränderungen, erlangen . In Anknüpfung an Habermas ist unter „Meinungs-
macht“ die intendierte und erfolgreiche Einflussnahme von Medienanbietern auf Prozesse der 
individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu verstehen .1639 Von einem ähnlichen Begriffs-
verständnis geht das Bundesverfassungsgericht in seiner Niedersachsen-Entscheidung aus, wo das 
Gericht unter vorherrschender Meinungsmacht einen im hohen Maße ungleichgewichtigen Ein-
fluss auf die private und öffentliche Meinungsbildung versteht .1640 Der Gesetzgeber ist daher 
verfassungsrechtlich zu Vorkehrungen verpflichtet, welche geeignet sind, einer solchen Entwick-
lung entgegenzuwirken .1641

Bei der Erfüllung dieses Auftrags entstehen zwar Überschneidungen zum Recht der Wett-
bewerbsbeschränkungen, insbesondere zur Fusionskontrolle nach deutschem und europäischem 
Wettbewerbsrecht . Der Zweck dieser kartellrechtlichen Regelungen besteht allerdings in der Auf-
rechterhaltung ökonomischen Wettbewerbs . Davon unberührt bleibt die Verpflichtung des Rund-
funkgesetzgebers, vorherrschende Meinungsmacht auch dann zu verhindern, wenn sie sich nicht 
aus einem der Fusionskontrolle unterliegenden Zusammenschluss oder aus Zusammenschlüssen 
ergibt, auf die das Recht der Wettbewerbsbeschränkungen keine Anwendung findet . Das Bundes-

1635 Vgl. BGH, Urteil vom 14. 05. 2013, Az. VI ZR 269/12, nachfolgend OLG Köln, Urteil vom 08. 04. 2014, Az. 15 U 199/11; Kreile/
Thalhofer, Suchmaschinen und Pluralitätsanforderungen  – Ist ohne gesetzliche Regelung der Suchmaschinen der 
Pluralismus und die Meinungsvielfalt in Gefahr?, ZUM 2014, 629–638; Stark/Dörr/Aufenanger, Die Googleisierung der 
Informationssuche, Suchmaschinen zwischen Nutzung und Regulierung (2014), S. 81 ff.

1636 S. erneut Lent, Fn. 1632.
1637 A. A. Held, in: Hahn/ Vesting, RStV, § 54 Rn. 58 a. E. u. U. für den Fall einer Nachrichtensuche, wenn neben dem reinen 

Link Schlagzeilen und Teile des Nachrichtentextes präsentiert werden.
1638 Vgl hierzu oben Kapitel  III 2.1.5.7.
1639 Vgl. Jürgen Habermas, Hat die Demokratie noch eine epistemische Dimension? Empirische Forschung und normative 

Theorie, in: Jürgen Habermasn: Ach, Europa. (2008), S. 174 ff.
1640 BVerfGE  73, 118, 172.
1641 BerfVG a. a. O.
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verfassungsgericht sieht in der Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Fusionskontrolle mithin 
einen zulässigen, aber keinen zureichenden Schutz gegen Meinungsmacht im Rundfunk . Neben 
der wettbewerblichen Fusionskontrolle ist deshalb eine rundfunkspezifische Konzentrationskon-
trolle verfassungsrechtlich zwingend geboten . Der Rundfunkgesetzgeber kann dabei auch Begriffe 
verwenden, die ihren Ursprung im Recht der Wettbewerbsbeschränkung finden . Die Sicherung 
publizistischen Wettbewerbs kann hingegen nicht ausschließlich im Wege einer auf Meinungsviel-
falt ausgerichteten Anwendung des GWB erreicht werden . Eine solche Anwendung des GWB zum 
Zwecke der Sicherung der Rundfunkfreiheit wäre verfassungswidrig: Maßnahmen der Kartell-
behörden auf der Grundlage bundesgesetzlicher Vorschriften sind aus kompetenzrechtlichen 
Gründen (Art . 74 Abs . 1 Nr . 16 GG) nur zulässig, solange und soweit sie ihrem Wesen nach auf die 
Verhütung des Missbrauchs einer wirtschaftlichen Machtstellung gerichtet sind; in dem der aus-
schließlichen Länderkompetenz unterliegenden Bereich der Rundfunkordnung dürfen meinungs-
vielfaltsichernde Effekte kartellbehördlicher Maßnahmen deshalb lediglich Nebenfolgen sein .1642

Das gegenwärtige fernsehzentrierte Medienkonzentrationsrecht in § 26 RStV, welches auf das 
Jahr 1997 zurückgeht, berücksichtigt allerdings nicht angemessen die Veränderungen in der 
Medien nutzung, wie sie seit nunmehr 20  Jahren zu beobachten sind . Ausgelöst durch den Sie-
geszug des Internets ist ein sich beschleunigender Konvergenzprozess vormals getrennter Medien-
gattungen in Gang gekommen . Hinzu treten neue, speziell für die Online-Nutzung konzipierte 
Angebotsformen .

Auch wenn dem Fernsehen im Rahmen der meinungsbildungsrelevanten Medien nach wie vor 
die Funktion eines Leitmediums zukommt,1643 erscheint es nicht gerechtfertigt, an dieser fernseh-
zentrierten Perspektive der Medienkonzentrationskontrolle auf Dauer festzuhalten, zumal  – wie 
oben dargelegt1644 – § 26 RStV durch die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung1645 stark restrin-
giert wurde und deshalb eine effektive crossmediale Konzentrationskontrolle nicht mehr zu ge-
währleisten vermag . Die dem Fernsehen vom Bundesverfassungsgericht aufgrund seiner Aktualität, 
Breitenwirkung und Suggestivkraft zugeschriebene Sonderrolle im Konzert medialer Darbie-
tungsformen1646 ist kein Alleinstellungsmerkmal dieser Mediengattung mehr . Auch nicht-lineare 
Online-Medien wie Mediatheken, Video- oder Online-Portale sind in weitem Umfang durch diese 
Merkmale gekennzeichnet . Von daher muss die medienkonzentrationsrechtliche Kontrolle den 
Bewegtbildern folgen, da jedem Bewegtbildangebot unabhängig von Linearität ein hohes Maß an 
Suggestivkraft zukommt . Nur eine Betrachtung, welche in stärkerem Maße als bislang alle mei-
nungsrelevanten Angebote in die konzentrationsrechtliche Bewertung einbezieht, ermöglicht des-
halb eine reale Einschätzung der Meinungsvielfalt und der insoweit bestehenden Herrschaftsver-
hältnisse im Medienmarkt . Nur sie vermag eine wirksame crossmediale Konzentrationskontrolle zu 
gewährleisten .

Ob sich dieser neue medienkonzentrationsrechtliche Regelungsansatz – so wie der MedienViel-
faltsMonitor der BLM  – dabei komplett von der Veranstaltung bundesweiter Fernsehprogramme 
löst und nur noch auf einen Gesamtmeinungsmarkt bei der konzentrationsrechtlichen Bewertung 
abstellt, oder ob das bundesweite Fernsehen zumindest Anknüpfungspunkt für eine konzentra-
tionsrechtliche Betrachtung bleiben sollte, ist eine zuvörderst politisch zu beantwortende Frage, 
die davon abhängt, wie sich das Nutzungsverhalten weiter entwickelt . Für einen fernsehbasierten 

1642 Zum Ganzen vgl.: Konzentrationsbericht der KEK, 2000, S. 49 f. m. w. N.; Dieter Dörr, in: Schiwy/Schütz/Dörr, Medienrecht 
(2010), S. 313 f.

1643 Vgl. Kapitel  II 1.3 „Leitmedium Fernsehen“
1644 Vgl. Kapitel  V 2.
1645 Vgl. Kapitel  V 2.
1646 BVerfGE  31, 314 (325); 90, 60 (87); 97, 228 (256); 103, 44 (74); 114, 371 (387); vgl. ferner EGMR, Urteil vom 05. 11. 2002 

–  Beschwerde-Nr. 38743/97  – Demuth gegen Schweiz, EuGRZ 2003, S. 488 (491), § 43; Urteil vom 10. Juli 2003 –  Be-
schwerde-Nr. 44179/98  – Murphy gegen Irland, § 69; st. Rspr.
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Ansatz, der eine crossmediale konzentrationsrechtliche Bewertung an die Beteiligung eines bun-
desweiten Fernsehveranstalters mit einem bestimmten Zuschaueranteil knüpft, spricht immerhin 
der oben bereits hervorgehobene (noch) fortgeltende Charakter des Fernsehens als Leitmedium . 
Auf diese Weise könnten der rechtliche Status quo moderat weiterentwickelt und die etablierten 
Regeln der Konzentrationskontrolle in anderen Medienbereichen –  insbesondere bei der Presse 
und dem lokalen Rundfunk – zunächst beibehalten werden . Dies stellte zugleich die verfassungs-
rechtlich gebotene Rechts- und Planungssicherheit für die relevanten Akteure sicher und ermög-
lichte dennoch eine effektivere crossmediale Medienkonzentrationskontrolle als bislang .

Beschreibung vorherrschender Meinungsmacht  
im räumlich abgrenzungsbedürftigen Meinungsmarkt

Die Aufgabe des streng fernsehzentrierten Ansatzes hat zwangsläufig zur Folge, dass die „Wäh-
rung“ für vorherrschende Meinungsmacht nicht mehr allein in Zuschaueranteilen bemessen 
werden kann, sondern andere Messgrößen hinzutreten müssen . Da es dem Medienkonzentrati-
onsrecht um die Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht geht, kann diese „Währung“ auch 
nicht vorrangig durch die kartellrechtlich relevanten Marktanteile der Medienunternehmen auf den 
jeweils relevanten Medienmärkten ausgedrückt werden . Denn zum einen existieren solche Markt-
anteile – wie etwa im Free-TV – mangels ökonomischer Austauschbeziehung zwischen Anbietern 
und Rezipienten in einigen Fällen nicht oder lassen –  wie etwa die Marktanteile auf dem Rund-
funkwerbemarkt – keinen sicheren Rückschluss auf die Meinungsmacht eines Anbieters meinungs-
bildungsrelevanter Inhalte zu .

Die maßgebliche „Währung“ für die Beschreibung von Meinungsmacht muss vielmehr die 
Reichweite eines Mediums auf dem Gesamtmeinungsmarkt sein .1647 Für das Fernsehen kann diese 
Reichweite auch künftig in Gestalt der Zuschaueranteile ermittelt werden . Für den Hörfunk sind 
insoweit die Höreranteile, für Telemedien die Frequenz ihres Abrufs und für Printmedien die Le-
serzahl pro Ausgabe maßgeblich . Die Beschreibung vorherrschender Meinungsmacht am Maßstab 
der Reichweite hat zudem den Vorteil, dass eine Umrechnung von Höreranteilen, Abrufen oder 
Lesern pro Ausgabe in Zuschaueranteile, so wie von § 26 Abs . 2 Satz  2 Alt . 2  RStV momentan 
gefordert, nicht mehr erforderlich sein wird .

Allerdings ist zu beachten, dass journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote eine unter-
schiedliche publizistische Relevanz aufweisen, sprich: durch einen unterschiedlichen „Meinungs-
vielfaltsfaktor“ gekennzeichnet sind . Die Reichweite eines Mediums auf dem Gesamtmeinungs-
markt muss deshalb um diesen Meinungsvielfaltsfaktor gewichtet werden, um den relativen Anteil 
bestimmen zu können, der einem Unternehmen auf diesem Markt zukommt . Die Festlegung 
dieses Meinungsvielfaltsfaktors hat „normativ“ an Hand der bundesverfassungsgerichtlichen Krite-
rien „Aktualität, Breitenwirkung und Suggestivkraft“ zu erfolgen . Dabei wäre die Relevanz mei-
nungsbildungsrelevanter Angebote jeweils mit dem Fernsehen als wirkmächtigstem Medium in 
Relation zu setzen .1648 Sie sollte allerdings auch wissenschaftlich-empirisch untermauert werden, 
indem etwa die Nutzer kontinuierlich nach ihrer Einschätzung der Meinungsbildungsrelevanz von 
Medien befragt werden; hierauf beruht der Ansatz des MeinungsVielfaltsMonitors der BLM .1649 Eine 
solche Herangehensweise trägt dem Umstand Rechnung, dass die Grenzen zwischen den her-
kömmlichen Rundfunk- und Online-Medien zunehmend verschwimmen . Deshalb treffen die vom 
Bundesverfassungsgericht zur Rechtfertigung seiner rundfunkrechtlichen Sonderdogmatik heran-
gezogenen Kriterien mittlerweile auch auf andere mediale Formate zu .

1647 Unter dem Begriff des Gesamtmeinungsmarkts ist dabei die Gesamtheit aller für das Inland bestimmten journalistisch-
redaktionell gestalteten Angebote zu verstehen.

1648 Einzelheiten hierzu Kapitel  II 2. 1.
1649 Einzelheiten hierzu Kapitel  II 2. 2.
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Im Übrigen ist es Aufgabe der Politik, zu bestimmen, ab welchem Anteil ein Unternehmen über 
vorherrschende Meinungsmacht im oben beschriebenen Sinne verfügt . Diese Frage ist einerseits 
nach dem Umstand zu beurteilen, wie viele eigenständige Inhalteanbieter auf dem Gesamtmei-
nungsmarkt mindestens tätig sein sollen, um über unternehmerische Vielfalt zugleich eine publi-
zistische Pluralität zu gewährleisten . Andererseits hat der Gesetzgeber dabei medienökonomischen 
Aspekten Rechnung zu tragen, um die Existenz mehrerer konkurrierender und konkurrenzfähiger 
Unternehmen auf den Medienmärkten sicherzustellen .

Da nach dem vorstehend skizzierten Modell kein Anbieter den Meinungsmarkt alleine zu domi-
nieren vermag, ist es demgegenüber nicht erforderlich, eine Mindestzahl von Anbietern für be-
stimmte mediale Inhalte festzuschreiben . Dieser Effekt stellt sich nach dem Gesamtmarktmodell 
vielmehr von selbst ein . Auch ist es nach diesem Modell nicht geboten, die Anzahl der Angebote 
eines Medienunternehmens zu limitieren . Das Modell erweist sich deshalb – wie schon § 26 Abs . 1 
RStV in seiner gegenwärtigen Fassung  – als ein für Unternehmen höchst flexibles Instrument .

Eine Mindestzahl an Anbietern ist im Übrigen kein sicherer Garant für ein vielfältiges mediales 
Angebot . Umgekehrt können, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk zeigt, auch wenige Anbieter 
ein Höchstmaß an Vielfalt gewährleisten . Insoweit entscheidend ist primär die Qualität, nicht aber 
die Quantität medialer Angebote, auch wenn ein Zusammenhang zwischen beiden Faktoren nicht 
zu leugnen ist . Vielfalt sollte indes nicht nur durch eine Pluralität von Anbietern, sondern auch 
über eine Qualitätssicherung der Angebote durch Professionalität erreicht werden:

Das Pluralismusgebot als Strukturmaxime des Rundfunks1650 ist mehr als die bloße repressive 
Kontrolle zur Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht . Es verlangt, dass Meinungen in mög-
lichster Breite und Vollständigkeit durch den Rundfunk in einem umfassenden Sinne vermittelt 
werden .1651 Diese Aufgabe muss der Rundfunk in seiner Gesamtheit erfüllen . Hieraus ergibt sich 
die verfassungsrechtliche Pflicht des Gesetzgebers, ein funktionierendes Vielfaltsicherungssystem 
anhand materieller, organisatorischer und prozeduraler Regeln zu gestalten, sowohl für die priva-
ten als auch für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter, und dieses fortlaufend zu hinterfra-
gen und zu verbessern .1652 Dabei handelt es sich um einen fortwährenden Prozess gegen vielfalts-
vermindernde Tendenzen, wie sie aus der Politik und der Wirtschaft kommen können . Diese 
„positive“ Vielfaltsicherung ist der eigentliche Kern des Pluralismusgebots, da es sich bei diesem 
gerade um keinen Mindeststandard handelt, sondern letztendlich um ein Optimierungsgebot .1653 
In diesem Zusammenhang hat der Gesetzgeber stets zu berücksichtigen, dass einmal eingetretene 
Vielfaltsdefizite sich nur schwer korrigieren lassen .1654 Zwar liegt im bestehenden dualen Rund-
funksystem die Verantwortung zur positiven Vielfaltsicherung im Wesentlichen auf den Schultern 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks . Jedoch ist der private Rundfunk als Institut verpflichtet, 
bestehende Vielfaltsdefizite auszugleichen . In diesem Zusammenhang ist von zentraler Bedeutung, 
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Teile der Gesellschaft nicht oder kaum mehr erreicht . Man 
spricht insoweit von der „Fragmentierung des Sehverhaltens“ .1655 Die Zuschauerzahlen belegen, 
dass sich die Sehgewohnheiten der 14- bis 49-Jährigen und erst recht diejenigen der 14- bis 
29-Jährigen zunehmend deutlich von denen der Gesamtbevölkerung unterscheiden . Mehrere 
private Rundfunkprogramme erreichen mittlerweile bei der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen und 
erst recht bei der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen einen höheren Zuschaueranteil als die öffentlich-

1650 Vgl. dazu zuletzt BVerfG, ZUM 2014, 501 (506).
1651 Vgl. BVerfGE  59, 231 (257, 258), 73, 118 (152).
1652 Vgl. BVerfGE  57, 295 (320); 83, 238 (296).
1653 Siehe hierzu BVerfGE  12, 205 (262 ff.); 119, 181 (214); 121, 30 (50); BVerfG, ZUM 2014, 501 (506).
1654 So BVerfGE  57, 295 (323); 73, 118 (160); 95, 163 (173); 119, 181 (217).
1655 Hierzu bereits Dieter Dörr, Die Sicherung der Meinungsvielfalt und die Rolle des privaten Rundfunks, in: Sachs (Hrsg.), 

Der grundrechtsgeprägte Verfassungsstaat, Festschrift Stern (2012), S. 1349 ff.
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rechtlichen Programme und dies teilweise sogar mit deutlichem Abstand . Im Rundfunk haben sich 
folglich bereits Teilöffentlichkeiten in Form der Gruppen der 14- bis 49-Jährigen und 14- bis 
29-Jährigen gebildet . Mittlerweile wird in diesem Zusammenhang sogar von einem „Generatio-
nenabriss“ vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen . Das stellt grundsätzlich kein Problem 
dar, soweit die jeweiligen Teile der Öffentlichkeit mit vielfältigen Rundfunkinhalten versorgt 
werden . Geschieht dies aber nicht, kommt der Rundfunk in Deutschland insgesamt seiner verfas-
sungsrechtlichen Aufgabe als Informationsmittler nicht mehr nach . In diesem Zusammenhang sind 
die Diskussionen um die Notwendigkeit der Fensterprogramme zu sehen .1656 Bei den Regional-
fenstern und den Drittfenstern handelt es sich nämlich um Regelungsinstrumente der positiven 
Vielfaltsicherung, die schon präventiv vor dem Entstehen vorherrschender Meinungsmacht auf die 
Stärkung der Meinungsvielfalt abzielen .1657 Damit wird ihr Erhalt und Ausbau umso wichtiger, je 
weniger das vielfältige öffentlich-rechtliche Angebot bestimmte Gruppen der Gesellschaft noch 
erreicht . Insofern bietet es sich an, das besonders vielfaltsteigernde Angebot von Regionalfenstern 
zu stärken .

Vermutungstatbestände für das Bestehen oder Entstehen vorherrschender Meinungsmacht
Zwar lässt sich der Begriff „vorherrschende Meinungsmacht“ in Anlehnung an das Bundesverfas-
sungsgericht als einen im hohen Maße ungleichgewichtigen Einfluss auf die private und öffentli-
che Meinungsbildung umschreiben . Diese Umschreibung bleibt allerdings abstrakt und kaum 
subsumierbar . Sie ist deshalb auf weitere gesetzliche Präzisierung angewiesen .

Dabei hat es sich bewährt, den Begriff der vorherrschenden Meinungsmacht durch Vermu-
tungstatbestände zu konkretisieren . In Anknüpfung an die gegenwärtige Fassung des § 26 Abs . 2 
RStV könnte so etwa die Vermutung aufgestellt werden, dass ein bundesweiter Fernsehveranstal-
ter ab einem bestimmten Anteil am Gesamtmeinungsmarkt über vorherrschende Meinungsmacht 
verfügt . Des Weiteren könnte für crossmediale Zusammenschlüsse geregelt werden, dass ein 
Unternehmen vorherrschende Meinungsmacht erlangt, wenn die Gesamtschau seiner Aktivitäten 
auf dem Fernseh- und auf sonstigen (horizontalen) Medienmärkten einen bestimmten Anteil am 
Gesamtmeinungsmarkt ergibt . Die Betätigung auf vor- oder nachgelagerten (vertikalen) Märkten 
könnte dabei zur Bekräftigung der Vermutung herangezogen werden .

Bei solchen Vermutungstatbeständen handelt es sich zuvörderst um Beweislastregelungen für 
den Fall, dass sich ein Sachverhalt – hier: die Entstehung vorherrschender Meinungsmacht – nicht 
vollständig aufklären lässt .1658 Sie sind in beide Richtungen, d . h . zugunsten, aber auch zulasten 
des betroffenen Unternehmens, widerleglich und erweisen sich damit als ein flexibles und be-
währtes Instrument zur Beurteilung vorherrschender Meinungsmacht .

Dennoch gewähren sie zugleich Rechts- und Planungssicherheit für die Unternehmen: Das 
Bundesverwaltungsgericht hat in zwei Leitentscheidungen zu § 26 Abs . 2 RStV herausgearbeitet, 
dass es sich bei den Vermutungstatbestanden nicht nur um Beweislastregelungen, sondern auch um 
„Regelbeispiele mit Leitbildfunktion“ handelt . Von ihnen darf die KEK nur aufgrund besonderer 
Umstände, die in den Vermutungstatbeständen nicht hinreichend Niederschlag gefunden haben, 
abweichen .1659 Zudem hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt, dass es mit Art . 5 Abs . 1 
Satz  2 RStV nicht zu vereinbaren wäre, diese Vermutungstatbestände als abschließende Regelun-
gen zu begreifen, da dies der verfassungsrechtlich bedeutsamen Aufgabe der Vielfaltsicherung zu 

1656 Vgl. zur aktuellen Diskussion Fabian Müller, Programmfenster vor Gericht, Horizont 2014/32, S. 12.
1657 Siehe hierzu Christian Ebsen, Fensterprogramme im Privatrundfunk als Mittel zur Sicherung von Meinungsvielfalt (2003), 

S. 68 ff.
1658 Vgl. statt vieler nur: Prütting, Die Vermutung vorherrschender Meinungsmacht, in:
 Stern/Prütting (Hrsg.), Marktmacht und Konzentrationskontrolle auf dem Fernsehmarkt (2000), 115 ff., 121 ff.
1659 Vgl. oben Kap. V, 2. 1.
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enge Grenzen zöge .1660 Es muss daher Raum für die Berücksichtigung neuer, vom Gesetzgeber 
nicht antizipierter bzw . antizipierbarer Sachverhaltskonstellationen bleiben . Diese Rechtsprechung 
ließe sich auch im Rahmen eines neuen, am Gesamtmeinungsmarkt ausgerichteten Regelungs-
ansatzes, der auf Vermutungstatbeständen basiert, fruchtbar machen .

Messgrößen für Meinungsvielfalt (Anteile am Meinungsmarkt)

Inhaltsbezogen
Eine inhaltsbezogene Messgröße –  dies wurde oben bereits herausgestellt  – ist abzulehnen und 
auch nicht praktikabel . Die Meinungsbildungsrelevanz von Angeboten lässt sich im Grundsatz 
lediglich danach bemessen, ob sie journalistisch-redaktionell gestaltet sind oder nicht . Auf den 
Inhalt eines Angebots, d . h . auf die Frage, ob ihm ein informatorischer oder rein unterhaltender 
Charakter zukommt, kann es bei der Bemessung der Anteile eines Unternehmens am Meinungs-
markt deshalb nicht ankommen . Inhaltsbezogene Aspekte können –  wenn überhaupt  – bei der 
Be- oder Entkräftigung eines Vermutungstatbestands von Bedeutung sein .

Anteilsbezogen
Meinungsmacht ist deshalb anhand der Anteile eines Unternehmens am Gesamtmeinungsmarkt 
zu bestimmen . Die hierfür maßgebliche Messgröße – dies wurde bereits hervorgehoben1661 – ist die 
Reichweite . Für die Mehrzahl meinungsbildungsrelevanter Angebote ist diese Messgröße etabliert 
und mehr oder weniger leicht ermittelbar . Dafür werden unterschiedliche Datenquellen herange-
zogen, die jedoch für einzelne Mediengattungen, insbesondere bei den Online-Angeboten, Defi-
zite bei der Erhebung der relevanten Daten aufweisen .1662

Gewichtung für Meinungsvielfaltserhebung

Gewichtungspraxis der KEK
Im Verfahren ProSiebenSat .1/Springer (Beschluss vom 10 . 01 . 2006, Az .: KEK  293) hat sich die KEK 
mit einer Gewichtung der Medien befasst . Nach den drei Kriterien Breitenwirkung, Aktualität und 
Suggestivkraft hat sie die Meinungsbildungsrelevanz der anderen Medien im Verhältnis zum Fern-
sehen gewichtet .

Beim Hörfunk hielt sie einen Gewichtungsfaktor von 1/2, bei den Tageszeitungen von 2/3, bei 
den Zeitschriften von 1/4 und bei den Online-Angeboten (unter Vorbehalt der mangelhaften 
Datenlage) von 1/2 für angemessen . Veränderungen, die eine eventuelle Anpassung der Gewich-
tungsfaktoren erforderlich machen, sind seitdem lediglich im Onlinebereich aufgetreten . Die im 
Verfahren ProSiebenSat .1/Springer entwickelten Gewichtungsfaktoren wurden insbesondere für 
den Onlinebereich weiterentwickelt .

Infratest-Studie, MedienVielfaltsMonitor
Der MedienVielfaltsMonitor gibt zwar einen Überblick über das Meinungsbildungsgewicht der 
einzelnen Medienkonzerne; für die Arbeit der KEK ist er jedoch aus verschiedenen Gründen nicht 
geeignet: Im Gegensatz zum Ansatz der KEK vernachlässigt das BLM-Modell bei der Bestimmung 
des Meinungsbildungsgewichts der einzelnen Mediengattungen die Suggestivkraft eines Mediums . 
Für die Intensität der Rezeption ist aber die Frage wichtig, wie die Inhalte das Bewusstsein errei-

1660 a. a. O.
1661 Vgl. Kapitel  II, 2.
1662 Vgl. Kapitel  III, 2.1.5.4.
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chen . Auch die Ermittlung der Wirksamkeit der Medien ist kritisch zu betrachten, die lediglich aus 
den (subjektiven) Angaben der Nutzer und den Reichweiten hergeleitet wird . Unberücksichtigt 
bleibt z . B ., wie intensiv die einzelnen Medien qualitativ genutzt werden (intensive Lektüre vs . 
Nebenbeimedium) . Demnach kann auch nicht automatisch aus der Nutzung auf eine für alle 
Medien identische Wirkung geschlossen werden . Insgesamt ist das Modell zur Gewichtung einzel-
ner Mediengattungen auch deshalb in seiner Aussagekraft limitiert, weil es sich auf Informations-
angebote begrenzt, obwohl auch unterhaltende Angebote Einfluss auf die Meinungsbildung 
haben . Hierbei ist nicht zu übersehen, dass der Anteil fiktionaler bzw . non-fiktionaler Unterhal-
tungsprogramme bei den großen Sendern beachtlichen Raum einnimmt . Letzten Endes begüns-
tigt das Modell deshalb die privaten Fernsehveranstalter mit ihren vornehmlich unterhaltenden 
Angeboten .1663

Grenzgrößen

Aufgreifgrößen
Um die medienkonzentrationsrechtliche Prüfung zu entlasten, sollte über Aufgreifgrößen für die 
Befassung der KEK mit einer medienkonzentrationsrechtlichen Kontrolle nachgedacht werden .

Dessen ungeachtet sollten alle Beteiligungsveränderungen anzeigepflichtig bleiben .

Verbotsgrenze
Wo die Verbotsgrenze anzusetzen ist, auch hierauf wurde bereits hingewiesen, ist eine politische 
Frage . Sie entscheidet über die Zahl der Anbieter und damit letztlich auch über das Maß an 
Vielfalt . Zudem sind hier ökonomische Aspekte –  etwa die Vitalität und Konkurrenzfähigkeit der 
Medienökonomie  – zu berücksichtigen .

Abwägungsbereich für die Kommission
Die KEK als Kommission handelt durch unabhängige Sachverständige und durch Direktoren der 
Landesmedienanstalten . Beide Gruppen sind mit einer besonderen Sachkunde ausgestattet . Des-
halb hat das Bundesverwaltungsgericht der KEK zu Recht einen Beurteilungsspielraum einge-
räumt .1664 Dieser Beurteilungsspielraum erstreckt sich insbesondere auf die Frage der Einbeziehung 
einzelner Angebote in die konzentrationsrechtliche Bewertung, auf die Gewichtung der Relevanz 
dieser Angebote für die private und öffentliche Meinungsbildung sowie auf die Festlegung der 
Parameter für die Bestimmung der Reichweite solcher Angebote . Soweit in die Bestimmung des 
Meinungsbildungsfaktors künftig auch wissenschaftlich-empirische Erhebungen einbezogen wer- 
den sollten, würde sich dieser Beurteilungsspielraum zudem auf die Festlegung oder Bewertung 
des Umfragedesigns erstrecken .

Ermächtigung zu Verfahrensvorschriften  – Leitlinien
Um das Handeln der KEK transparenter, rechtssicherer und leichter vorhersehbar zu gestalten, 
sollte die Kommission vom Gesetzgeber ausdrücklich zum Erlass und zur Veröffentlichung von 
Leitlinien ermächtigt werden . In diesen Leitlinien, die rechtlich als (unverbindliche) Verfahrensvor-
schriften zu qualifizieren wären, könnte sie etwa Einzelheiten zur Bestimmung des Meinungsviel-
faltsfaktors, zur Einbeziehung von Angeboten oder zur Ermittlung der Reichweite konkretisieren .

Zwar wäre die KEK auch ohne eine derartige gesetzliche Ermächtigung zum Erlass solcher 
Leitlinien berechtigt . Ein ausdrücklicher gesetzlicher Auftrag würde allerdings zur Transparenz und 

1663 Vgl. zum Ganzen und m. w. N. Kapitel  II, .2.2.
1664 Vgl.Kapitel  V, 2.1 und hierzu auch Hain, Vielfaltsicherung am Ende?, in: K&R  7/8/2014, S. 492 ff.
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Schlussfolgerungen

Rechtssicherheit für die im Medienbereich tätigen Unternehmen beitragen . Auch hätte sie eine 
klarstellende zuständigkeitsbegründende Wirkung im rechtlich komplexen Verhältnis der KEK zu 
den Landesmedienanstalten .

Prüfung durch echte KEK  = „im Medienbereich“
Die Fortentwicklung des gegenwärtigen fernsehzentrierten zu einem zwar fernsehbasierten, aber 
den Gesamtmarkt der Medien fokussierenden Konzentrationsrecht, welches insbesondere eine 
effektive Kontrolle crossmedialer Verbindungen ermöglichte, wäre ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zu einer medienübergreifenden Vielfaltsicherung .1665 Sie übertrüge der KEK eine Aufgabe, die 
bereits in ihrem Titel angelegt, aber durch die bisherige Gesetzeslage nur unzureichend abgebil-
det ist: eine Ermittlung und Verhinderung „der Konzentration im Medienbereich“ .

1665 So der treffende Titel des Konzentrationsberichts der KEK aus dem Jahre 2010.
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